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Abkürzungsverzeichnis 
 
 

5. FStrAbÄndG 
Fünftes Gesetz zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes vom 

4. Oktober 2004 (BGBl. I S. 2574) 

6. FStrAbÄndG 
Sechstes Gesetz zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes vom 

23.12.2016 (BGBl. I 2016, 3354) 

ABBV 

Verordnung zur Berechnung von Ablösebeträgen nach dem Eisen-

bahnkreuzungsgesetz, dem Bundesfernstraßengesetz und dem Bun-

deswasserstraßengesetz (Ablösebeträge-Berechnungsverordnung) 

vom 01.07.2010 (BGBl. I 2010, 856) 

AwSV 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen vom 18.04.2017 (BGBl I 2017, 905) 

16. BImSchV 

Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), 

die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I 

S. 2269) geändert worden ist 

32. BImSchV 

Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung vom 29. August 2002 

(BGBl. I S. 3478), die zuletzt durch Artikel 83 der Verordnung vom 31. 

August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist 

39. BImSchV 

Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmen-

gen vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065), die zuletzt durch Artikel 2 

der Verordnung vom 18. Juli 2018 (BGBl. I S. 1222) geändert worden 

ist 

a. a. O. am angegebenen Ort 

AbfG LSA 

Abfallgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 1. Februar 2010, geän-

dert durch § 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 2015 (GVBl. LSA S. 

610) 

Abl. Amtsblatt 

AEG 

 

Allgemeines Eisenbahngesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 

2378, 2396; 1994 I S. 2439), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2237) geändert worden ist 

A/E-Maßnahmen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
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AEP Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung 

ALFF  Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 

ARS  Allgemeines Rundschreiben Straßenbau 

AS  Anschlussstelle 

ASB  Artenschutzbeitrag 

AVS Anlagenverbotsstreifen 

AVV Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

AVV Baulärm 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Ge-

räuschimmissionen – vom 19. August 1970. Beilage zum Bundesan-

zeiger Nr. 160 vom 01. September 1970 

B (Nr.) Bundesstraße (numerische Bezeichnung der Bundesstraße) 

BAB (Nr.) Bundesautobahn (numerische Bezeichnung der Bundesautobahn) 

BArtSchV 

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bun-

desartenschutzverordnung) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I 2005, S. 

258, [896]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.1.2013 

BauGB 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-

ber 2017 (BGBl. I S. 3634) 

BB Bundesland Brandenburg 

BBodSchG 

 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 

Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17. März 

1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 3 der Verord-

nung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) geändert worden ist 

BBodSchV 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 

(BGBl. I S. 1554), die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung 

vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) geändert worden ist 

BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

BfG Bundesanstalt für Gewässer 
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Bewertungsmodell 

Sachsen-Anhalt 

(2004) 

Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land 

Sachsen-Anhalt, gem. RdErl. des MLU, MBV, MI und MW vom 

16.11.2004 – 42.2-22302/2 

BfN Bundesamt für Naturschutz 

BfN 2004 
Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) (2004): Daten zur Natur 2004,  

Bonn – Bad Godesberg 

BfN 2008 
Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) (2008): Daten zur Natur 2008, 

Bonn – Bad Godesberg 

BFStrMG 

Bundesfernstraßenmautgesetz vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378), 

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018 

(BGBl. I S. 2251) geändert worden ist 

BGB 

Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 

2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch 

Artikel 4d des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2651) 

geändert worden ist 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BHO 

Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), die 

zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I 

S. 3122) geändert worden ist 

BHW Bemessungshochwasser 

BImSchG  

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-

verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vor-

gänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert 

worden ist 

BImSchV  
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-

zes 

BMVBS  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

BMVBS 2011 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2011): Ar-

beitshilfe Fledermäuse und Straßenverkehr. Entwurf 
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BMVBW Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 

BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

BNatSchG 

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das 

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. 

I S. 3434) geändert worden ist 

BNatSchG a.F. 

Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom 25.03.2002 (BGBl. I 

2002, 1193), G aufgeh. durch Art. 27 Satz 2 G v. 29.7.2009 I 2542 

mWv 1.3.2010 

BodSchAG LSA 

Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Bundes-Boden-

schutzgesetz vom 2. April 2002, das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 16. Dezember 2009 (GVBl. LSA S. 708) geändert worden 

ist  

BR-Drs. Bundesrat-Drucksache 

BRV ME Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe 

BT-Drs. Bundestag-Drucksache 

BVerwG  Bundesverwaltungsgericht 

BVerwGE Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung 

BVWP  Bundesverkehrswegeplan 

Bw (Nr.) Bauwerk (numerische Bezeichnung des Bauwerkes) 

BWaldG  

Bundeswaldgesetz vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Januar 2017 (BGBl. I S. 75) 

geändert worden ist 

CEF  continuous ecological functionality (Erhaltung ökologischer Funktion) 

dB (A) 
Messgröße des A-bewerteten Schalldruckpegels zur Bestimmung von 

Geräuschpegeln 

DenkmSchG LSA 

Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 21. Oktober 

1991 (GVBl. LSA S. 368), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 20. Dezember 2005 (GVBl. LSA S. 769, 801) 

DHHN Deutsches Haupthöhennetz 
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DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

DL Durchlass 

DN  Durchmessernennweite für Versorgungsleitungen 

DStrO Korrekturwert für Straßenoberflächen 

DTV durchschnittlicher täglicher Verkehr 

DVBl Deutsches Verwaltungsblatt 

DVO VermKatG LSA 

Verordnung zur Durchführung des Vermessungs- und Katastergeset-

zes des Landes Sachsen-Anhalt vom 24. Juni 1992, das zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 19. März 2002 (GVBl. LSA S. 130) geän-

dert worden ist. 

EA  Entwässerungsabschnitt 

EFRE Europäische Fonds für regionale Entwicklung 

EG-VO 

EG-Verordnung Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über 

den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten 

durch Überwachung des Handels (Amtsblatt der Europäischen Ge-

meinschaften, L 61 vom 03.03.1997, S. 1-69), zuletzt geändert durch 

VO (EU) 2017/160 vom 20.01.2017 (ABl. L 27 vom 01.02.2017, S. 1-

98) 

Erw Erwiderung 

et al. und andere  

EuGH Europäischer Gerichtshof 

Eu-Kommission 

2000 

Natura 2000 - Gebietsmanagement, Die Vorgaben des Artikels 6 der 

Habitat-Richtlinie 92/43/EWG, 2000 

EWZ Entwicklungsziel 

FGG Flussgebietsgemeinschaft 

FFH  Fauna-Flora-Habitat 

FFH-RL 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.5.1992 zur Erhaltung der na-

türlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 



 

Seite 28 

 

(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie), ABI. EG Nr. L 206, S. 7, zuletzt ge-

ändert durch Richtlinie 2013/17/EU vom 13.05.2013 (ABl. L 158 vom 

10.06.2013, S. 193-229) 

FFH-VP  Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsprüfung 

FFH-VU Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsuntersuchung 

FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. 

FIB Feuchtgebiete internationaler Bedeutung 

FlurbG 

Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 

März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Ge-

setzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) 

FoVG 

Forstvermehrungsgutgesetz vom 22. Mai 2002 (BGBl. I S. 1658), das 

zuletzt durch Artikel 414 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. 

I S. 1474) geändert worden ist 

FoVHgV 

Forstvermehrungsgut-Herkunftsgebietsverordnung vom 7. Oktober 

1994 (BGBl. I S. 3578), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 15. 

Januar 2003 (BGBl. I S. 238) geändert worden ist 

FROELICH UND 

SPORBECK 2004 

Neubau der BAB A 14, Abschnitt Sachsen-Anhalt, Teilab-schnitt 3, A 

14 von der B 190 (AS Seehausen) bis Landesgrenze Sachsen-Anhalt/ 

Brandenburg, Umweltverträglichkeitsstudie 

FStrAbÄndG Gesetz zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes 

FStrAbG  

Fernstraßenausbaugesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

20. Januar 2005 (BGBl. I S. 201), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3354) geändert worden ist 

FStrG  

Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-

zes vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2237) geändert worden ist 

GG 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundes-

gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten berei-

nigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Juli 

2017 (BGBl. I S. 2347) geändert worden ist 
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GOK Geländeoberkante 

GRK Gewässerrahmenkonzept 

GrwV 

Grundwasserverordnung vom 9. November 2010 (BGBl. I S. 1513), 

die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 2017 (BGBl. I 

S. 1044) geändert worden ist 

GVBl. LSA Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt 

GwAbfV 

Gewerbeabfallverordnung vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 896), die 

durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 

2234) geändert worden ist 

GWK Grundwasserkörper 

HBS  Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 

Hessisches Landes-

amt für Straßen- und 

Verkehrswesen 2000 

Leitfaden für Umweltverträglichkeitsstudien zu Straßenbauvorhaben, 

Teil 1 

IGW 

Immissionsgrenzwerte gemäß § 2 Abs. 1 der 16. Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-

verordnung)  

h-Wert Hochwert (Koordinaten-Bezugspunkt-Angabe) 

IBA international bird area 

IGW Immissionsgrenzwerte 

K (Nr.)  Kreisstraße (numerische Bezeichnung der Kreisstraße) 

Kfz Kraftfahrzeug 

KIfL (2010) 

KIELER INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (2010): Arbeits-

hilfe Vögel und Straßenverkehr. Schlussbericht zum Forschungspro-

jekt FE 02.286/2007/LRB der Bundesanstalt für Straßenwesen, Ber-

gisch-Gladbach 

KiFöG Kinderförderungsgesetz vom 10.12.2008 (BGBl I 2008, 2403) 
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KomStrBauInvFinG 

ST 

Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen Straßen-

baus vom 17.12.2014 (GVBl. LSA 2014, 525, 528), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 21. Juli 2017 (GVBl. LSA S. 144) 

KOSTRA 2010R 
Bericht zur Revision der koordinierten Starkregenregionalisierung und 

-auswertung des Deutschen Wetterdienstes in der Version 2010 

KrWG 

Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das 

zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 

(BGBl. I S. 2808) geändert worden ist 

KS Kohärenzsicherungsmaßnahme 

kV Kilovolt 

L (Nr.) Landesstraße (numerische Bezeichnung der Landesstraße) 

LAP Landschaftspflegerische Ausführungsplanung 

LAGA Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Abfall 

LAGB Landesamt für Geologie und Bergwesen 

LAGB 2003 Landesamt für Geologie und Bergwesen (2003): Vorläufige Boden-

karte im Maßstab 1 : 50.000 (VBK 50) 

LANA 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege 

und Erholung 

LAP Landschaftspflegerische Ausführungsplanung 

LAU Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 

LAU (2007) Auszug aus dem Altlastenkataster – (Verweis im LBP zur VKE 3.2a) 

LAWA Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft Wasser 

LBl (Nr.) Gewässerbezeichnung (numerische Bezeichnung des Gewässers) 

LBP  Landschaftspflegerischer Begleitplan 

LBV Landesamt für Bauen und Verkehr 

LDA Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 
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LEP-LSA  

Gesetz über den Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-An-

halt vom 23.08.1999 (GVBl. LSA 1999, 244), letzte berücksichtigte 

Änderung: Nummer 3.5a geändert durch § 2 des Gesetzes vom 19. 

Dezember 2007 (GVBl. LSA 466, 469) 

LEntwG LSa 
Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt vom 23. April 2015 

 (GVBl. LSA 2015, 170 

LEP ST 2010 
Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes 

Sachsen-Anhalt vom 16. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 160) 

LGr BB/ST Landesgrenze Brandenburg / Sachsen Anhalt 

LHW 
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-

Anhalt 

LHW 2007 

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-

Anhalt (2007): Angaben zur Gewässergüteklasse und Gewässerstruk-

turklasse der Elbe, E-Mail vom 09.08.2007 – Verweis im LBP zur VKE 

3.2a 

LK Landkreis 

LPF 2007 

Landesbetrieb für Privatwaldbetreuung und Forstservice Sachsen-An-

halt (2007): Waldfunktionendaten für die Bereiche zwischen Lüderitz 

und Uenglingen und Seehausen und Geestgottberg (Boden-, Klima-

schutzwald und Wald mit Erholungsfunktion im Shape-Format) 

LRS FMS Landesreferenzstelle Fledermausschutz 

LRT Lebensraumtyp 

LRVP Landesradverkehrsplan Sachsen-Anhalt 

LSA Land Sachsen-Anhalt 

LSBB Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt 

LSG Landschaftsschutzgebiet 

LSG-VO Landschaftsschutzgebiets-Verordnung 

LVermGeo LSA Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 

LVwA Landesverwaltungsamt 
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LWaldG 

Gesetz zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes, zur Förderung 

der Forstwirtschaft sowie zum Betreten und Nutzen der freien Land-

schaft im Land Sachsen-Anhalt vom 25. Februar 2016 (GVBl. LSA 

2016, 77) 

LwG LSA 

Landwirtschaftsgesetz Sachsen-Anhalt vom 28. Oktober 1997 (GVBl. 

LSA 1997, 919), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Dezember 

2010 (GVBl LSA S. 567) 

MAmS  Merkblatt für Amphibienschutz an Straßen (Ausgabe 2000) 

MBl. LSA Ministerialblatt des Landes Sachsen-Anhalt 

MD Magdeburg 

MHGW Mittlerer höchster Grundwasserstand 

MIR Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung Brandenburg 

MIR 2006 

Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung Brandenburg (2006): 

Handbuch für die landschaftspflegerische Begleitplanung bei Straßen-

bauvorhaben im Land Brandenburg, Stand 05/2006 

MLU Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt 

MLuS 
Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen ohne oder mit locke-

rer Randbebauung 

MNQ 
arithmetisches Mittel der niedrigsten Tagesmittelwerte der Durch-

flüsse gleichartiger Zeitabschnitte in der betrachteten Zeitspanne 

MQ 
arithmetisches Mittel aller mittleren Durchflüsse gleichartiger Zeitab-

schnitte in der betrachteten Zeitspanne 

MRLU 
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-An-

halt 

MRLU 2001 
Ökologisches Verbundsystem des Landes Sachsen-Anhalt, Planung 

von Biotopverbundsystemen im Landkreis Stendal 

MTBl Messtischblatt 

MV  Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 

m. w. N. mit weiteren Nachweisen 
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NachwV 

Verordnung über die Nachweisführung bei der Entsorgung von Abfäl-

len Nachweisverordnung vom 20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298), die 

zuletzt durch Artikel 11 Absatz 11 des - Gesetzes vom 18. Juli 2017 

(BGBl. I S. 2745) geändert worden ist 

NatSchG LSA  

Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 10.12.2010 

(GVBl. LSA S. 569), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 18. Dezember 2015 (GVBl. LSA S. 659, 662) 

NbG 

Nachbarschaftsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 13.11.1997 

(GvBl. LSA 1997, 958), letzte berücksichtigte Änderung: § 4 neu ge-

fasst durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Mai 2010 (GVBl. LSA S. 

340, 341) 

NO Stickstoffmonoxid 

NO2 Stickstoffdioxid 

NSG Naturschutzgebiet 

NuR 
Natur und Recht, Zeitschrift für das gesamte Recht zum Schutze der 

natürlichen Lebensgrundlagen und der Umwelt 

NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 

NVwZ-RR Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht – Rechtsprechungsreport 

OVG Oberverwaltungsgericht 

ONB Obere Naturschutzbehörde 

OPA Offenporiger Asphalt 

OWK Oberflächenwasserkörper 

ÖPNV öffentlicher Personennahverkehr 

ÖPNVG LSA 

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-

Anhalt vom 31.07.2012 (GVBl. LSA 2012, 307, 308), das zuletzt durch 

Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. LSA S. 61) geändert worden ist 

PÄ Planänderung 

PlafeR Planfeststellungsrichtlinien 
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PM10 Feinstaub (Particulate Matter < 10 µm) 

PU Planunterlage 

PWC Autobahnparkplatz mit Toiletten 

RAA Richtlinien für die Anlage von Autobahnen 

RAL Richtlinien für die Anlage von Landstraßen 

RAS Richtlinie für die Anlage von Straßen 

RAS EW Richtlinien für die Anlage von Straßen - Entwässerung 

RAS-L Richtlinie für die Anlage von Straßen - Linienbestimmung 

RAS-N Richtlinie für die Anlage von Straßen - Netzgestaltung 

RAS-Q 96 

Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Querschnitte, Ausgabe 

1996, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ar-

beitsgruppe Straßenentwurf 

RF Richtungsfahrbahn 

RIN Richtlinien für integrierte Netzgestaltung 

RiSTWag 
Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasser-

schutzgebieten 

RKB / RB Regenklärbecken 

RL D Rote Liste Deutschlands 

RL LSA Rote Liste Sachsen-Anhalts 

RLS-90 
Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen. Herausgegeben vom Bun-

desministerium für Verkehr, Abteilung Straßenbau 1990 

RLus 
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen ohne oder mit 

lockerer Randbebauung, Ausgabe 2012  

RLW Richtlinien für den ländlichen Wegebau 

Rn. oder Rdnr. Randnummer 
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ROG  

Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das 

zuletzt durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 

(BGBl. I S. 2808) geändert worden ist 

ROV Raumordnungsverfahren 

RPG Altmark Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 

RPG Altmark (2005) Regionaler Entwicklungsplan Altmark. Salzwedel 

RQ Regelquerschnitt 

RRB  Regenrückhaltebecken 

r-Wert Rechtswert (Koordinaten-Bezugspunkt-Angabe) 

SDB Standarddatenbogen 

SIB Straßeninformationsbank 

SN Stellungnahme 

SO2 Schwefeldioxid 

SPA  
Special protected area (= besondere Schutzgebiete nach Vogel-

schutzrichtlinie) 

ST Bundesland Sachsen-Anhalt 

StrG LSA  

Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 06. Juli 1993, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

26. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 187, 188) 

StrVO LSA 

Verordnung zur Durchführung straßenrechtlicher Vorschriften  

für das Land Sachsen-Anhalt vom 18.03.1994 (GVBl. LSA 1994, 493), 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. März 2012 (GVBl. LSA S. 

122) 

StVO 

Straßenverkehrs-Ordnung vom 06.03.2013 (BGBl I 2013, 367), das 

zuletzt durch Verordnung vom 6.10.2017 geändert worden ist (BGBl. 

I 2017, 3549) 

StVZO 

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 26.04.2012 (BGBl I 2012, 

679), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20.10.2017 (BGBl. I 

2017, 3723) 
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STZ 2012 

Steinbeis-Transferzentrum Magdeburg (2012): Lückenschluss BAB 

14, Magdeburg – Wittenberge – Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a, 

AS Seehausen bis Landesgrenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt, Un-

tersuchung von Deichbruchszenarien. Projektmanagement an der 

Hochschule Magdeburg-Stendal, Magdeburg 

SUP  Strategische Umweltprüfung 

SV  Schwerverkehr 

SVZ  Straßenverkehrszählung 

TA-Lärm 

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm = Allgemeine Verwal-

tungsvorschrift über genehmigungsbedürftige Anlagen nach § 16 der 

Gewerbeordnung (GewO) vom 16.07.1968 (BAnz 1968, Nr 137 [Bei-

lage]) 

TA-Luft 

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft = Erste Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 

24.07.2002 (GMBl 2002, 511) 

UBA Umweltbundesamt 

UBA 2017 

Umweltbundesamt (2017): Handbuch Emissionsfaktoren des Stra-

ßenverkehrs, Version 3.3 (HBEFA 3.3) – aktualisierte Version vom 

02.05.2017. Dokumentation zur Version Deutschland, erarbeitet durch 

INFRAS Bern/ Schweiz in Zusammenarbeit mit MKC Consulting 

GmbH und IVT/ TU Graz 

UBA 2018 

Umweltbundesamt (2018): Hintergrundbelastungsdaten Stickstoff, 

http://gis.uba.de/ website/depo1, Bezugszeitraum: Dreijahresmittel-

wert der Jahre 2013 bis 2015, Stand der Datenabfrage 26.11.2018 

UHV Unterhaltungsverband 

UH-VO 

Verordnung über die Unterhaltung der Gewässer für das Gebiet des 

Landkreises Stendal (Unterhaltungsordnung),  (abgedruckt im Amts-

blatt des Landkreises Stendal vom 28.11.2012, S. 142 – 143) 

UNB Untere Naturschutzbehörde 

VB Versickerbecken 
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UQN Umweltqualitätsnorm 

UVP-Änderungs-

Richtlinie (2014) 

Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/EU über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und priva-

ten Projekten – ABl. L 124 v. 25.4.2014, S. 1 ff. 

UVPG  

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, neugefasst durch Be-

kanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370) 

UVPMG (2017) 

Gesetz zur Modernisierung des Rechtes der Umweltverträglichkeits-

prüfung vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808; 2018 I S. 472) , zuletzt 

geändert durch Berichtigung des Gesetzes zur Modernisierung des 

Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPMGBer) vom 

12.04.2018 

UVS  Umweltverträglichkeitsstudie 

UWB Untere Wasserschutzbehörde 

VerkPBG  

Gesetz zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege in den 

neuen Ländern sowie im Land Berlin (Verkehrswegeplanungsbe-

schleunigungsgesetz) vom 16.12.1991 (BGBl I 1991, 2174), das zu-

letzt durch Artikel 464 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I 

S. 1474) geändert worden ist 

VermGeoG LSA 

Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 2004 (GVBl. LSA 

2004, 716), das zuletzt durch Gesetz vom 18. Oktober 2012 (GVBl. 

LSA S. 510) geändert worden ist 

VGH Bayern Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

VHT Vorhabenträger 

VKE (Nr.) Verkehrseinheit (numerische Bezeichnung der Verkehrseinheit) 

VLärmSchR 97 
Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der 

Baulast des Bundes  vom 14.02.2007 (AllMBl 2007, 208) 
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VSchRL 

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und Rates vom 

30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

(EU-Vogelschutzrichtlinie), ABl. L 20 vom 26.01.2010, S. 7-25 

VUNO  Verkehrsuntersuchung Nord-Ost 

VwGO 

Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1151) geändert worden ist 

VwVfG 

Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2639) geändert worden 

ist 

VwVfG LSA  

Verwaltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt vom 18. November 

2005 (GVBl. LSA S. 698, 699), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 26. März 2013 (GVBl. LSA S. 134) 

WaStrG 

Bundeswasserstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 23. Mai 2007 (BGBl. I S. 962; 2008 I S. 1980), das zuletzt durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2237) ge-

ändert worden ist 

WATZKE & LITZ-

BARSKI 2014 

Großtrappenbeobachtungen in Sachsen-Anhalt abseits des Fiener 

Bruchs von 1990 bis 2012. - Berichte des Landesamtes für Umwelt-

schutz Sachsen-Anhalt Halle, Heft 1/2014: 53-60 

WG LSA 

Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 16.03.2011 (GVBl. 

LSA 2011, 492), das zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. 

Februar 2017 (GVBl. LSA S. 33) geändert worden ist 

WHG  

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) 

vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 4. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2254) geändert worden 

ist 

WHG a. F.  

Wasserhaushaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

19.08.2002 (BGBl. I S. 3245), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Ge-

setzes vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986) 
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WRRL 

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 

Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasser-

rahmenrichtlinie), Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Gemein-

schaften, L 327 vom 22.12.2000, S. 1-73 

WW  Wirtschaftsweg 

ZHK Zulässige Höchstkonzentration 

ZTV La-StB 05 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau – Ausgabe 2005 
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A. Verfügender Teil  

I. Feststellung des Planes 

Nach §§ 17 und 24 Abs. 1 FStrG i.V.m. § 1 Abs. 1 VerkPBG sowie § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG 

LSA i.V.m. den §§ 72 bis 75 VwVfG wird der Plan für den  

 

Neubau der Bundesautobahn A 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin, 

Verkehrseinheit 3.1/3.2a 

nördlich der AS Seehausen bis Landesgrenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt 

(von Bau-km 1+857,00 bis 7+500,000 (VKE 3.1)  

und 0+000,819 bis 3+156,357 (VKE 3.2a))  

in den Gemarkungen Seehausen, Geestgottberg, Losenrade, Beuster und Krüden  

im Landkreis Stendal 

mit den in diesem Beschluss aufgeführten Änderungen, Ergänzungen und Nebenbestimmun-

gen festgestellt. 

II. Planunterlagen 

In den folgenden Tabellen werden die planfestgestellten Unterlagen (A.II.1), die Unterlagen 

zur Information (A.II.2) und die Sonderunterlagen zur Information (A.II.3) angeführt. Bei den 

Sonderunterlagen zur Information handelt es sich um ergänzende Unterlagen zur Planunter-

lage, die im Gegensatz zu den planfestgestellten Unterlagen und den Unterlagen zur Informa-

tion, die bereits im Anhörungsverfahren ausgelegt wurden, erstmals mit diesem Planfeststel-

lungsbeschluss ausgelegt werden (vgl. zur Begründung dieser Verfahrensweise: C.XI.2.2.1). 

1. Planfestgestellte Unterlagen 

Festgestellt werden die nachstehend aufgeführten Unterlagen der Ursprungsplanung, ggf. in 

der im Zeitpunkt der Planfeststellung gültigen Deckblattfassung. 

Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

ORDNER 1 und 1.1 

1 Erläuterungsbericht vom 

30.10.2009 geändert durch 

Deckblätter 08/12, 11/13, 

03/17 und 10/18 

 

 1, 2A, 3, 4A, 5A, 6 - 12, 13A, 14A 

- 16A,17B, 18A, 19-49, 50A, 51-

58, 59A, 60- 64, 65A - 67A, 68 - 

77, 78A, 79A, 80B, 81-92, 93A, 

94, 95, 96C, 97A-99A, 100, 



 

Seite 41 

 

Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

101C, 102B, 102.1A, 103A, 

103.1, 104A, 105A, 106B, 107, 

108B, 108.1A, 109B, 109.1, 

110B, 111B, 111.1A, 112, 113B, 

114B, 115B, 116A, 117B, 117.1, 

118-121, 122B, 123, 124A, 

125C, 126B, 127C, 127.1A, 128, 

129A, 130B, 131A, 132A, 133 - 

137, 138A, 139A, 140A, 141, 

142A, 143A, 144B, 145 - 155, 

156A - 157A, 158-160, 161A, 

162-172, 173A 174A, 175 -181, 

182A, 183B, 184A, 185, 186, 

187A, 187.1, 188A, 189A, 189.1, 

190A, 191, 192A, 193B, 193.1, 

194A, 195B, 195.1A, 195.2, 196 

-199, 200A, 201, 202A, 203A, 

204, 205A, 206, 207A, 207.1A, 

207.2, 208B, 209B, 210B, 211A, 

212- 215, 216B, 216.1, 217B, 

218B, 219A, 220A, 221-223, 

224A, 225, 226A, 227B, 227.1, 

228A, 229A, 229.1, 230A, 231, 

232B, 233 A, 234B, 235A, 236A, 

237, 238, 239C, 240A, 241A, 

242B, 243C, 244A, 244.1, 245, 

246, 247C, 248A, 249A, 250C, 

250.1, 251A, 251.1A, 252B, 

253A, 254A, 255B, 256B, 257A, 

258A, 259B, 260D, 261A, 262-

268, 269A, 270, 271A, 272A, 

273B, 274B, 275B, 276B, 276.1, 

277B, 278A, 279B, 280B, 281B, 

281.1, 282B, 283C, 283.1C, 

284C, 284.1C, 285B, 285.1, 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

286B, 287C, 288D, 289A, 290B, 

291D, 292A, 293C, 294B, 295B, 

295.1, 296C, 297B, 298, 299, 

300C, 301A, 302B, 303-305, 

306B, 307A, 308, 309, 310A, 311 

- 313, 314D, 314.1A, 315B, 

316B,  317B, 317.1, 318, 319, 

320A, 321, 322, 323A, 324A, 

325A, 326A, 327, 327.1 

ORDNER 2 und 2.1 

6 VKE 3.1-Straßenquerschnitt 

vom 30.10.2009 geändert 

durch Deckblätter 01/12 und 

11/13 

 

1:50 1.2A, 1.3A,1.4B, 1.5A, 1.6, 1.7, 

1.8A, 1.9A, 1.10A, 1.11A, 1.12A, 

1.13A, 1.14A, 1.15A, 1.16A 

6 VKE 3.2 a-

Straßenquerschnitt vom 

30.10.2009 

1:50 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

7 Lageplan vom 30.10.2009 

geändert durch Deckblätter 

01/12, 11/13, 1/16, und 3/18 

 

1:1.000 

 

---------------- 

1:500 

2B, 2.1A, 2.2A, 3A, 4A, 5C, 6B, 

7B, 8B, 9B, 10C, 11C 

------------------------------------------- 

5.1A, 5.2 

ORDNER 3  

8 Höhenplan vom 30.10.2009 

geändert durch Deckblätter 

01/12, 11/13, 1/16 und 3/17, 

3/18 

1:1.000/100 

 

 

2B, 3A, 4A, 5, 6A, 7A 8, 9A, 10A, 

11B, 12B, 13 - 21, 22, 23A, 24  

ORDNER 4  

8 Höhenplan vom 30.10.2009 

geändert durch Deckblätter 

01/12, 11/13, 1/16, und 3/17 

 

1:1.000/100 

1:500/50 

25 – 30, 31A, 32A, 33A, 34A, 35-

37, 38A, 39A, 40A, 41-45, 47A, 

48, 49.1, 49.2, 50, 51, 52, 53, 54, 

55A, 56, 57, 58A 

ORDNER 5 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

10.1 Allgemeine ergänzende Re-

gelungen zum Verzeichnis 

der Wege, Gewässer, Bau-

werke und sonstigen Anlagen 

(Bauwerksverzeichnis) 

 1B, 2, 3A 

10.2 Bauwerksverzeichnis vom 

30.10.2009 geändert durch 

Deckblätter 08/2012, 

11/2013, 03/2017 und 

10/2018 

 1B, 2A-4A, 5, 6A-11A, 12-19, 

20B, 21A, 22B, 23A, 24, 25A, 

26A, 27, 28A, 29B, 30A-35A, 36, 

37B, 38A, 39A-41A, 42- 44, 45A, 

46, 47A-50A, 51–53, 54A, 54.1, 

55A, 55.1, 55.2, 55.3, 56, 57A-

61A, 62, 63, 64A – 69A, 70B, 

71A-75A, 75.1, 76A – 81A, 82B, 

83A-85A, 86, 87A - 89A, 90, 91, 

92A, 92.1, 92.2, 92.3, 93A, 94 - 

96, 97A-100A, 101- 103, 104A, 

105-108, 109A, 110 -112, 113A-

117A, 118, 119, 120A-124A, 

125, 126B, 126.1, 127A, 128, 

129A, 130A, 131, 132A, 133A, 

134, 135, 136A, 136.1, 136.2, 

137A,  

ORDNER 6 

VKE 3.1 

11.0 schalltechnischer Erläute-

rungsbericht 

 1, 2A, 3 - 7, 8A, 9 - 11, 12A, 13 - 

17, 18B, 19, 20A, 21 – 24 

11.1 Ergebnisse der schalltechni-

schen Berechnungen VKE 3.1 

 Tabelle 1, S. 1-2 

Tabelle 2, S. 1-2 

Tabelle 3, S. 1-2 

Tabelle 4, S. 1 -3  

11.1.2 Zusammenstellung der Beur-

teilungspegel  

 Tabelle 1, S. 1-3 

Tabelle 2, S. 1-6 

Tabelle 3, S. 1-2 

Tabelle 4, S. 1-2 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

Tabelle 5, S. 1-2 

Tabelle 6, S. 1-2 

11.2.2 Lageplan mit Lärmschutz-

maßnahmen vom 30.10.2009 

geändert durch Deckblätter 

01/12, 01/16 

1:1.000 

---------------- 

1:500 

1A, 2, 3A, 4A 

------------------------------------------- 

5 

11.3.1A Erläuterungsbericht Luft-

schadstoffe vom 15.11.2013  

 1-9 

11.3.2.1A PC-Berechnungsverfahren 

zum RLus v. 15.11.2013 

 1-3 

11.3.2.2A PC-Berechnungsverfahren 

zum RLus v. 15.11.2013 

 1-3 

11.3.2.3A PC-Berechnungsverfahren 

zum RLus v. 15.11.2013 

 1-3 

VKE 3.2a 

11.0 schalltechnischer Erläute-

rungsbericht vom 30.10.2009 

 1-11 

11.1.1 Berechnung der Emissions-

pegel 

 1-2 

11.1.2 Berechnung der Immissions-

pegel 

 1-5 

11.1.3 Berechnung der Grenzwer-

tisophonen 

 1-3 

11.2 Lageplan der Lärmschutz-

maßnahmen vom 30.10.2009 

1:2.000 1-2 

11.3A 

 

11.3.1A 

11.3.2A 

Luftschadstoffuntersuchung 

nach RLuS 2012 

Erläuterungsbericht 

Ergebnisse d. Schadstoffbe-

rechnungen 

  

 

1-8 

1-3 

ORDNER 7A und 7.1A  
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

12.A.0 A Erläuterungsbericht zum 

landschaftspflegerischen Be-

gleitplan vom 30.10.2018 

Inhaltsverzeichnis 

Erläuterungsbericht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPB-Maßnahmeblätter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung 

 

  

 

 

I-VIII 

1-7, 8A, 9A, 10-91, 92A, 92.1, 

93-120, 221A, 122A, 123-135,  

136A, 137-139, 140A, 141-145, 

146A, 147A, 148A, 149, 150A, 

151A, 152, 153A, 154, 155, 

156A, 157A, 158A, 159A, 160A, 

161A, 162A, 163-166, 167A, 

168-189, 190A, 190.1, 191-194, 

195A, 196-209, 210A, 211, 212, 

213, 214A, 215A, 216, 217A, 

218-268 

269-302, 303A, 304-306, 307A, 

308, 309A, 310A, 310.1, 311A, 

312, 313, 314A, 315, 316A, 

317A, 317.1, 318A, 319, 320, 

321A, 322A, 323, 324A, 325A, 

326A, 327, 328A, 329A, 330-

336, 337A, 338, 339, 340, 341A, 

342-344, 345A, 346A, 346.1, 

347, 348A, 349-354, 355A, 356, 

357, 358A, 359A, 360A, 361A, 

362, 363, 364A, 365A, 366A, 

367A, 368A, 369, 370A, 371-

375, 376A, 377, 378- 384, 385A, 

386-406, 407A, 408, 409A, 

410A, 411A, 412, 413A, 414A, 

415A, 416, 417, 418, 419, 419.1, 

419.2 

420-427, 428A, 428.1, 429A, 

429.1, 430, 431A, 432A, 433A, 

434A, 435 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

 

12.A.0 A Anhang 1 

Bestands- und Maßnahmebe-

schreibung im Bereich der 

trassenfernen Maßnahmeflä-

che „Beuster“ vom 

31.03.2017 

 

Anhang 2 

Eingriffsbilanzierung vom 

31.03.2017 

 

Anhang 3 

Maßnahmebilanzierung vom 

31.03.2017 

Anhang 4 

Benehmensherstellung gem. 

§ 24 NatSchG LSA zzgl. Ver-

merk vom 30.10.2009 

 

 I-II, 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

1-20 

 

1, 1-5 

ORDNER 8 und 8.1 

VKE 3.1 

12.A.2 Lageplan der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen (tras-

sennah) 30.10.2009, 

29.02.2012 geändert durch 

Deckblätter 01/12, 11/13, 

01/16, 03/16 

1:1.000 

 

---------------- 

1:500 

2C, 2.1B, 2.2B, 3B, 4B, 5C, 6B, 

7B 

------------------------------------------- 

5.1B, 5.2B 

12.A.3 Lageplan der landschaftspfle-

gerischen Maßnahmen (tras-

senfern) 30.10.2009 und 

31.03.2017  geändert durch 

1:1.000 13A, 14B, 15B, 16A, 18 



 

Seite 47 

 

Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

Deckblätter 01/12, 11/13, 

03/16 und 03/17 

ORDNER 9A und 9.1 

12.A.5 A Artenschutzbeitrag zum LBP 

A 14 im Abschnitt VKE 3.1 

vom 30.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASB Maßnahmeblätter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatur und Quellenver-

zeichnis 

 I, II, III, IV, VA 

1, 2A, 2.1, 3A, 4-66, 67A, 68-

154, 155A, 156-237, 238A, 

239A, 240-249, 250A, 251, 252, 

253A, 254A, 254.1, 254.2, 254.3, 

254.4, 254.5, 254.6, 254.7, 

254.8, 254.9, 254.10, 254.11, 

254.12, 254.13, 254.14, 254.15, 

255, 256A, 257, 258, 259A, 260-

263, 264A, 265, 266, 267A, 268-

270, 271A, 272, 273, 274A, 275-

295 

298-321, 322A, 323, 324, 325A, 

326A, 326.1, 327A, 328, 329A, 

330A, 330.1, 331, 332A, 333, 

334A, 335A, 336A, 337, 338A, 

339A, 340-342, 343A, 344A, 

344.1, 345, 346A, 347-352, 

353A, 354, 355, 356A, 357A, 

358A, 359A, 360, 361, 362A, 

363A, 364A, 365A, 366A, 367-

373, 374A, 375, 376, 377A, 378, 

379A, 380A, 381A, 382, 383A, 

384A, 385A, 386, 387, 388, 389, 

389.1, 389.2 

390-397, 398A, 399-402, 403A, 

404, 405, 406A,  

12.A.5 A Anlage 1 

Konformitätsprüfung zur aktu-

ellen Roten Liste der Brutvö-

gel Sachsen-Anhalts 

 I 

1-44 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

30.10.2018 

12.A.5 Übersichtsplan ASB vom 

30.10.2009 geändert 

1/12, 11/13, 1/16, 3/16 

1:5.000 1C, 2C 

ORDNER 10A und 10.1 

VKE 3.2a 

12.B.0 A Landschaftspflegerische Be-

gleitplanung  

Erläuterungsbericht vom  

März 2017 

 

 

 

 

Anlage 1 

Maßnahmeverzeichnis 

 

 

 

 

 

Anlage 2 

Berechnungstabellen zur Ein-

griffs-/ Ausgleichsbilanzie-

rung 

Anlage 3 

National streng geschützte 

Arten - Prüfliste zur vorha-

bensbedingten Betroffenheit 

Anlage 4 

Vermerk zu Kompensations-

maßnahmen in den Abschnit-

ten VKE 3.1 und VKE 3.2a 

 I-V,  

1-33, 34A, 35-88, 89A, 90-111, 

112A, 113-138, 139A, 140A, 

141-158, 159A, 160A, 161-175, 

176A, 177-195, 196A, 197-214, 

215A, 216A, 217, 218, 219A, 

220A 

 

1-7, 8A, 9A, 10-21, 22A, 23-31, 

32A, 33A, 34, 35A, 36, 37A, 38, 

39B, 40, 41A, 42, 43A, 44-46, 

47A, 48, 49A, 50, 51B, 52, 53B, 

54A, 55A, 56A, 57A, 58-61, 62A, 

63-76, 77A, 78A, 79, 80A, 81, 

82A, 83A, 84, 85, 86 

 

1-10 

 

 

 

1-6 

 

 

 

1-6 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

12.B.2 Maßnahmeplan (trassennah) 

vom 30.10.2009 geändert 

durch Deckblätter 02/2012, 

11/2013, 03/16, 03/18 

1:1.000 8B, 9B, 10B, 11C 

 

12.B.3 Maßnahmeplan (trassenfern) 

vom 30.10.2009, 29.02.2012 

geändert durch Deckblätter 

02/12, 11/13, 03/16 

1:2.500 1B, 3A, 4, 5A, 6, 7B, 8, 9, 10 

 

ORDNER 11A 

12.B.5A Artenschutzbeitrag zum LBP 

A 14 im Abschnitt VKE 3.2a 

März 2017 – Erläuterungsbe-

richt 

 1, 2A, 3-23, 24A, 25, 26 

12.B.5A Anlage 1 

Relevanzprüfung 

 

Anlage 2.1 

Formblätter Vogelarten nach 

Artikel 1 Vogelschutzrichtlinie 

 

Anlage 2.2 

Formblätter Arten nach An-

hang IV FFH-Richtlinie 

 

Anlage 3 

Maßnahmeverzeichnis 

 

 

Anlage 4 

Konformitätsprüfung zur 

neuen Roten Liste der Brutvö-

gel Sachsen-Anhalts 

Oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4, 5A, 5.1, 6A, 7, 8, 9A, 10-13 

 

 

1-43, 44A, 45-146, 147A, 148-

160 

 

 

1-29, 30A, 31A, 32-70, 71A, 72-

81, 82A, 83, 84 

 

 

1-3, 4A, 5-16, 17A, 18-27, 28A, 

29, 30, 31A, 32, 33A, 34A, 35A, 

36A, 37A, 38-45, 46A, 47, 48 

 

1-29 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

ORDNER 12  

VKE 3.1 

13.0 Wassertechnischer Erläute-

rungsbericht vom 30.10.2009 

geändert durch Deckblätter 

08/2012, 11/2013 und 3/2017 

 1, 2A, 3A, 4A, 5, 6, 7A, 8A, 9A, 

10A, 10.1, 11A, 12A, 13A, 13.1, 

13.2, 14A, 15, 16A, 17, 18 

 

13.2 Gesamtübersicht 

Entwässerungskonzept geän-

dert durch Deckblätter 

08/2012, 11/2013 und 3/2017 

 1A-3A, 3.1A, 4, 5, 6A-26A, 27, 

28, 29A-31A, 32, 33, 34A, 35, 36, 

37A, 38, 39, 40A, 41, 42, 43A, 

44, 45, 46A, 47A, 48, 49, 50A, 

51A, 52, 53, 54A, 55, 56, 57A, 

58, 59, 60A, 61, 62, 63A, 64A, 

65, 66, 67A-69A, 70, 71, 72A, 73, 

74, 75A, 76A-81A, 82, 83, 84A-

86A, 87, 88, 89A, 90, 91A, 92, 

93, 94A, 95, 96, 97A, 98-100, 

101A, 102, 103, 104A, 105, 106, 

107A, 108, 109, 110A, 111, 112, 

113A, 114, 115, 116A, 117, 118, 

119A, 120-122, 123A, 124, 125, 

126A, 127, 128, 129A, 130, 131, 

132, 133A, 134, 135, 136, 137A, 

138, 139, 140A, 141, 142, 143A-

146A, 146.1, 146.2A, 146.3A, 

146.4A, 146.5A, 146.6A, 146.7A, 

146.8A, 146.9A, 146.10A, 

146.11A, 146.12A, 146.13A, 

146.14A, 146.15A, 146.16A, 147 

- 152  

13.3 Entwässerung – Becken-

schnitt vom 30.10.2009 ge-

ändert durch Deckblatt 

01/2016 

1:500/1:100 1, 2A, 3, 4 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

13.4 Ergebnisse der hydraulischen 

Berechnungen für die kreu-

zenden Gräben 

 1 

VKE 3.2 a 

13 Wassertechnischer Erläute-

rungsbericht 

Anlage 1 

Anlage 2 

Anlage 3 

 1, 2, 3A, 4 – 7 

 

1 – 6 

1 

1 

13.2 Wassertechnische Berech-

nungen 

Anlage 1 

Anlage 2 

Anlage 3  

 1 – 28 

 

1 – 5 

1 – 3 

1 - 8 

ORDNER 13 und 13.1 

14.1 Grunderwerbsplan vom 

30.10.2009, 29.02.2012, 

31.03.2017 geändert durch 

Deckblätter 01/12, 02/12, 

11/13, 08/14 01/16, 02/16, 

03/16, 03/18  

1:1.000 

 

 

 

 

---------------- 

1:500 

2B, 2.1A, 2.2A, 3A, 4B, 5C, 6B, 

7A, 8B, 9B, 10A, 11B, 13, 14B, 

15A, 16, 20, 22A, 23, 24, 25, 

26A, 27, 28, 29, 30, 31 

 

------------------------------------------- 

5.1A, 5.2, 

14.2 Grunderwerbsverzeichnis 

(verschlüsselt) vom 

30.10.2009 geändert durch 

Deckblätter 08/2012, 11/2013 

und 03/2017 und 10/2018 

 1A-4A, 5B, 6B, 7A, 8, 9A, 10, 

11A, 11.1A, 11.2A, 11.3, 12A, 

13–15, 16A, 17 – 18, 19B, 20A, 

21B, 22A, 23B, 24B, 25A, 26A, 

27, 28A, 29B, 30A, 31, 32A, 33A, 

34, 35, 36B, 37A, 38, 39, 40A, 

41A, 42-44, 45A, 46B, 47B, 48A-

53A, 54, 55, 56A, 57A, 57.1, 

57.2A, 57.3B, 57.4 

ORDNER 14 und 14.1 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

15.1 Plan der künftigen Netzgestal-

tung vom 30.10.2009 geän-

dert durch Deckblätter 01/12, 

07/14 und 01/16 

1:10.000 1C 

15.2.1 Verkehrsführung während der 

Bauzeit vom 30.10.2009 ge-

ändert durch Deckblätter 

01/12, 11/13, 01/16, und 

03/18 

1:5.000 1B, 2B, 3B, 5C, 6C, 7C 

15.2.2 Lageplan bauzeitlichen Um-

fahrungen vom 30.10.2009 

geändert durch Deckblätter 

01/12 und 11/13 

1:1.000 2B, 3A, 4A, 5, 6, 7B 

15.2.3 Höhenplan bauzeitliche Um-

fahrungen vom 30.10.2009 

geändert durch Deckblätter 

01/12  

1:1.000/100 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13 

ORDNER 16 

VKE 3.1 

16.A.1 FFH-Verträglichkeitsprüfung 

FFH-Gebiet "Aland-Elbe-Nie-

derung nördlich Seehausen" 

vom 30.10.2009 

Anhang 1 

Standard-Datenbogen des 

FFH-Gebietes "Aland-Elbe-

Niederung nördlich Seehau-

sen" 

(Gebiets-Nr. DE 2935-301) 

von März 2004 

Anhang 2 

Karte 1:  

Übersichtskarte FFH-VP 

Karte 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:50.000 

 

I – V  

und 1 – 120 

 

 

 

7 Blatt 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

Lebensraumtypen und Ar-

ten/Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele 

1:2.500 1 

 

 

 

16.A.1.1 Ergänzungsunterlage zur 

FFH-Verträglichkeitsprüfung 

für das Gebiet „Aland-Elbe-

niederung nördlich Seehau-

sen“ (BAB 14) (DE 2935-301) 

vom 29.02.2012 

 I und 

1 - 7 

16.A.1.2 Ergänzungsunterlage zur 

FFH-Verträglichkeitsprüfung 

für das Gebiet „Aland-Elbnie-

derung nördlich Seehausen“ 

(DE 2935-301) vom 

29.11.2013 

 I und 

1 - 10 

16.A.1.3 Ergänzungsunterlage Nr. 3 

zur FFH- Verträglichkeitsprü-

fung für das Gebiet „Aland-El-

beniederung nördlich See-

hausen“ (DE 2935-301), hier: 

Berücksichtigung des aktuel-

len Standarddatenbogens, 

der aktuellen Bestandssitua-

tion sowie der aktuellen Stick-

stoffberechnung vom 

14.09.2018 

Anhang 1 

LRT-Vorkommen im detailliert 

untersuchten Bereich 

Anhang 2 

Standarddatenbogen des 

FFH-Gebietes „Aland-Elbe-

Niederung nördlich Seehau-

sen“ (DE 2935-301)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:3.500 

I, IA 

1A, 2A, 3A, 4-8, 8.1, 8.2, 9A, 9.1, 

10, 11A, 11.1, 12A, 13A, 14A, 

15, 16A, 17A, 17.1, 18A, 18.1, 

19A,  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1-6 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

Anhang 3 

Schutz- und Erhaltungsziele 

gemäß Verordnung  

Aland-Elbe-Niederung nörd-

lich Seehausen (DE 2935-

301) 

1-4 

16.A.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFH-Verträglichkeitsprüfung 

für das FFH-Gebiet „Aland-El-

beniederung nördlich See-

hausen“ (DE 2935-301) im 

Zuge des Vorhabens „Ersatz-

neubau der Alandstraßenbrü-

cke“ vom 30.10.2009 

Anhang 1 

Standard-Datenbogen zu 

FFH-Gebiet DE 2935-301 

„Aland-Elbe-Niederung nörd-

lich Seehausen“ von März 

2004 

Anhang 2 

Vorläufige Schutz- und Erhal-

tungsziele zum FFH-Gebiet 

DE 2935-301 „Aland-Elbe-

Niederung nördlich Seehau-

sen“ Stand 03/2006 

Karte 1: 

Übersichtskarte FFH-VP 

Karte 2: 

Lebensraumtypen und Ar-

ten/Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele/Maßnahmen 

zur Schadensbegrenzung 

vom 30.10.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:50.000 

 

1:2.500 

I – VIII und  

1 – 36, 37A, 38A, 39 – 53, 54A, 

55 – 65, 66A, 66.1, 67 – 82, 83A, 

84 – 87, 88A, 89 – 90, 91A, 92 – 

94, 95A, 96 – 98, 99A, 100 – 104, 

105A 

 

 

Blatt 1-7 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

 

 

1 

 

2 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

16.A.2.1 Ergänzungsunterlage z. FFH-

VP „Aland - Elbeniederung 

nördlich Seehausen“ im Zuge 

des Vorhabens „Ersatzneu-

bau der Alandstraßenbrücke“ 

Berücksichtigung des aktuel-

len Standarddatenbogens 

und der aktuellen Bestandssi-

tuation vom 31.03.2017 

Anhang 1 

LRT-Vorkommen im detailliert 

untersuchten Bereich 

Anhang 2 

Standarddatenbogen des 

FFH-Gebietes „Aland-Elbe-

Niederung nördlich Seehau-

sen“ (DE 2935-301)  

Anhang 3 

Schutz- und Erhaltungsziele 

gemäß Verordnung  

Aland-Elbe-Niederung nörd-

lich Seehausen (DE 2935-

301) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:3.500 

I-III, IVA,  

1A, 2A, 3, 4A, 5, 5.1, 5.2, 6A, 7A, 

8A, 8.1, 9A, 10A,  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1-6 

 

 

 

 

1-4 

ORDNER 17 und 17.1 

VKE 3.2 a 

16.B.1 FFH-Verträglichkeitsprüfung 

FFH-Gebiet "Elbaue Beuster-

Wahrenberg"  

vom 30.10.2009 

Anhang 1 

Standard-Datenbogen des 

FFH-Gebietes „Elbaue Beus-

ter-Wahrenberg“ (DE 3036-

301)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – IV 

1 – 132 

 

 

1-8 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

Anhang 2 

2.1: Bestätigung der Erhal-

tungsziele für das Schutzge-

biet durch Herrn Jens Peter-

son (LAU) vom 14.12.2008 

2.2: Verordnung des Landes-

verwaltungsamtes Sachsen-

Anhalt über das Naturschutz-

gebiet "Aland-Elbe- Niede-

rung" (17.04.2012) 

Anhang 3: 

Karte 1: 

Übersichtskarte FFH-VP 

Karte 2: 

Lebensraumtypen und Ar-

ten/Beeinträchtigungen und 

Erhaltungsziele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:50.000 

 

 

1:5.000 

 

1 

 

 

 

 

1-21 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

16.B.1.1 A Ergänzungsunterlage zur 

FFH-Verträglichkeitsprüfung 

für das FFH-Gebiet „Elbaue 

Beuster-Wahrenberg“ (DE 

3036-301) März 2017 

Anlage 1 

Standard-Datenbogen für das 

FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-

Wahrenberg“ 

Anlage 2 

Karte Beeinträchtigung von 

Lebensraumtypen 

v. 29.02.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:2.500 

1A, 2A, 2.1, 3A, 3.1, 4A, 4.1, 5A, 

5.1, 6A, 7, 8A, 8.1, 8.2, 8.3, 9A, 

9.1, 10A, 11A 

 

 

1-7 

 

 

 

 

1A 

16.B.2A FFH-Verträglichkeitsprüfung 

EU-Vogelschutzgebiet DE 

2935-401 „Aland-Elbe-Niede-

rung“ von März 2017 

 

 

 

 

 

 

I-V 

1, 2, 3A, 4-6, 7A, 8-20, 21A, 22-

37, 38A, 39-70, 71A, 72-76, 77A, 

78-90, 91A, 92A, 92.1, 93-95, 

96A, 97A, 98-147, 148A, 149A, 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

 

 

Anlage 1 

Standard-Datenbogen für das 

EU-Vogelschutzgebiet „Aland 

– Elbe – Niederung“ von Mai 

2015 

Anlage 2 

Untersuchung zum Einsatz 

von offenporigem Asphalt auf 

der Elbbrücke 

Kostenermittlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150, 151, 152, 153A, 154, 155A, 

156A, 157-161 

 

1-8 

 

 

 

 

1-8 

 

 

1-2 

16.B.2.A Übersichtskarte 

FFH-VP f. d. Vogelschutzge-

biet DE 2935-401 

„Aland-Elbe-Niederung“ vom 

30.10.2009 

Vogelschutzgebiet DE 2935-

401 „Aland-Elbe-Niederung“ 

vom 30.10.2009 geändert 

durch Deckblätter 01/12, 

03/16, 01/17 

Rastvogelnachweise gem. 

vorhabensbedingter Kartie-

rung 2003 und 2006 v. 

29.02.2012 

Rastvogelnachweise gem. 

vorhabensbedingter Kartie-

rung 2015 und 2016 v. 

31.03.2017 

 

 

 

1:50.000 

 

 

 

 

1:5.000 

 

 

 

 

1:10.000 

 

 

 

1:10.000 

1 

 

 

 

 

2B 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

ORDNER 18 und 18.1 

16.B.3 A FFH-Ausnahmeprüfung 

EU-Vogelschutzgebiet DE 

2935-401 

„Aland-Elbe-Niederung“ vom 

März 2017 

 1-20, 21A, 21.1, 22-25, 26A, 27-

55, 56A, 56.1, 57-89, 90A, 91, 

92A, 93A 

16.B.3 A Anlage 1 

Maßnahmeblatt zur Maß-

nahme zur Kohärenzsiche-

rung 

Anhang 1 

Übersicht Variantenvergleich 

im Bereich Elbquerung bis 

Gelenkpunkt TA I/TA II (Bent-

wisch) Karte der SPA-rele-

vanten Brutvögel 

Anhang 2 

Übersicht Variantenvergleich 

im Bereich Elbquerung (Land 

Brandenburg) 

„Aland-Elbe-Niederung“ 

Variantenvergleich SPA 

„Aland-Elbe-Niederung“ 

vom 30.11.2002 geändert 

durch Deckblätter 01/12, 

03/16, 01/17 

 

 

 

 

 

1:15.000 

 

 

 

 

1:15.000 

 

 

 

1:10.000 

1-5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1B, 2B, 3, 4,  

16.B.3.1 Ergänzungsunterlage 

zur FFH-Ausnahmeprüfung 

Vogelschutzgebiet DE 2935-

401 „Aland-Elbe-Niederung“ 

September 2018 

 1-11 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

16.B.3.1 Variantenvergleich FFH-Ge-

biete-Änderungen a. Grund-

lage der Managementplanun-

gen 

v.30.10.2018 

1:10.000 1 

16.B.4 A FFH-Ausnahmeprüfung 

FFH-Gebiet Elbaue Beuster- 

Wahrenberg von März 2017 

 

 1-19, 20A, 20.1, 21-29, 30A, 31-

45, 46A, 47A 

16.B.4 A Anlage 1 

Maßnahmeblatt zur Maß-

nahme zur Kohärenzsiche-

rung 

  

 

 

1-2 

16.B.4 A Übersichtspläne 

DE 3036-301“ Elbaue Beus-

ter-Wahrenberg” – Varianten-

vergleich Maßnahmen z. Ko-

härenzsicherung von 

29.02.2009 geändert durch 

Deckblätter 03/16, 01/17 

 

 

 

1:10.000 

1:10.000 

 

 

 

1A 

2A 

 

2. Unterlagen zur Information 

Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

ORDNER 1 und 1.1 

0 Übersicht über die Planände-

rungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der 

Antragsunterlagen vom No-

vember 2009 bezogen auf 

den Ordner 1 und 1.1 

 1C, 1.1A, 2B, 2.1B, 3C, 3.1, 

3.2A, 4C, 5A  

0 Vorwort zu Änderungen der 

Antragsunterlage 

 1B, 2B 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

0 Änderungsübersicht geändert 

durch Deckblatt 03/2018 

1:10.000 0C  

0 Erläuterungen zu den Ände-

rungen (August 2012, Novem-

ber 2013, März 2017 und Ok-

tober 2018) der Antragsunter-

lagen Planfeststellung vom 

November 2009 

 1C, 2, 3, 4A, 4.1, 5A, 6B, 7, 8, 9A, 

10 

0 Arbeitshilfe 

Entsprechungstabelle UVPG-

2010 (idF nach UmwRG-No-

velle 2017)/UVPG-2017 

 1-5 

0 Konformitätserklärung zur 

Würdigung der Gemeindege-

bietsreform in Sachsen-An-

halt 

 1 

0 Konformitätserklärung zur Än-

derung des Bundesnatur-

schutzrechtes und zur Ände-

rung des Landesnaturschutz-

rechtes Sachsen-Anhalt 

 1A, 1.1, 2A, 2.1,  

2 Übersichtskarte 

geändert durch Deckblatt von 

01/12, 11/13, 01/16, 03/18 

 

1:100.000 

---------------- 

1:10.000 

2.1B 

------------------------------------------- 

2.2D 

3 Übersichtslageplan  

geändert durch Deckblatt von 

01/12, 11/13 und 1/16, 3/18 

1:5.000 1B, 2D 

 

4 Übersichtshöhenplan geän-

dert durch Deckblatt von 

01/12, 11/13, 01/16, 04/16, 

03/18 

1:5.000/500 1B, 2.1A, 2.2B 

 

ORDNER 2 und 2.1 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

0 Übersicht über die Planände-

rungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der An-

tragsunterlagen vom Novem-

ber 2009 bezogen auf den 

Ordner 2 und 2.1 

 1C, 2C,  

ORDNER 3 

0 Übersicht über die Planände-

rungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der An-

tragsunterlagen vom Novem-

ber 2009 bezogen auf den 

Ordner 3 

 1C  

ORDNER 4 

0 Übersicht über die Planände-

rungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der An-

tragsunterlagen vom Novem-

ber 2009 bezogen auf den 

Ordner 4 

 1B  

ORDNER 5 

0 Übersicht über die Planände-

rungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der An-

tragsunterlagen vom Novem-

ber 2009 bezogen auf den 

Ordner 5 

 1C, 1.1, 2B, 2.1, 3A, 3.1, 4, 5A,  

VKE 3.1 

9 Bodenuntersuchungen, Teil 1 

Geotechnischer Bericht  

vom 31.07.2007 

 

 

 1 - 50  
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

VKE 3.2 a 

9 Bodenuntersuchungen, Teil 2 

Geotechnischer Bericht  

vom 30.01.2007 

 1 - 35 

ORDNER 6 

0 Übersicht über die Planände-

rungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der 

Antragsunterlagen vom No-

vember 2009 bezogen auf 

den Ordner 6 

 1C, 2A 

11.2.1 Übersichtslageplan mit 

Grenzwertisophonen vom 

30.10.2009 geändert durch 

Deckblätter 01/12, 01/16 

1:5.000 1A, 2A 

ORDNER 7 und 7.1 - ungültig 

ORDNER 7A und 7.1A 

0 Übersicht über die Planände-

rungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der An-

tragsunterlagen 

vom November 2009 bezogen 

auf den Ordner 7A und 7.1A 

 1C, 2A, 3, 4B, 4.1A, 4.2A, 4.3, 

4.4A, 4.5A, 4.6,  

 

 

12. A. 1 Bestands- und Konfliktplan 

v. 30.10.2009 

geändert 1/12, 11/13 und 

03/16 

 

1:5.000 1C,2C, 3B 

ORDNER 8 und 8.1 

0 Übersicht über die Planände-

rungen (08/2012, 11/2013 

und 03/2017) der Antragsun-

terlagen vom November 2009 

 1B, 1.1, 2B, 2.1,  
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

bezogen auf den Ordner 8 

und 8.1 

12.A.4 Maßnahmenübersichtsplan 

30.10.2009 geändert durch 

Deckblätter 01/12, 11/13 und 

01/16, 03/16 

1:5.000 

---------------- 

1:250.000 

1C, 2C 

------------------------------------------- 

3B 

ORDNER 9 – ungültig 

ORDNER 9A und 9.1 

0 Übersicht über die Planände-

rungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der 

Antragsunterlagen vom No-

vember 2009 bezogen auf 

den Ordner 9A und 9.1 

 1C, 2A, 3C, 3.1A, 3.2, 3.3,  

ORDNER 10 – ungültig 

ORDNER 10A und 10.1 

0 Übersicht über die Planände-

rungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der 

Antragsunterlagen vom No-

vember 2009 bezogen auf 

den Ordner 10A und 10.1 

 1C, 2B, 2.1B, 2.2A,  

12.B.1 Bestands- und Konfliktplan 

v. 30.10.2009 geändert 

02/2012 und 3/16 

 

1:5.000 

1:30.000 

1B 

12.B.4 Maßnahmenübersichtsplan 

vom 30.10.2009, 29.02.2012 

geändert durch Deckblätter 

02/12, 11/13 und 3/16 

 

 

1:5.000 1C, 2A  

ORDNER 11 – ungültig 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

ORDNER 11A  

0 Übersicht über die Planänder-

ungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der An-

tragsunterlagen vom Novem-

ber 2009 bezogen auf den 

Ordner 11A 

 1C, 2A 

12 B 5 Übersichtsplan ASB geändert 

02/12, 11/13 und 03/16 

1:5.000/ 

25.000 

1C 

ORDNER 12  

0 Übersicht über die Planänder-

ungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der An-

tragsunterlagen vom Novem-

ber 2009 bezogen auf den 

Ordner 12 

 1C, 2A,  

VKE 3.1 

13.1 Übersichtslageplan – 

Entwässerung vom 

30.10.2009 geändert 01/12, 

11/13, 01/16,  

1:10.000 

---------------- 

1:5.000/500 

1C 

------------------------------------------- 

1 

VKE 3.2a 

13.1 Übersichtslageplan – 

Entwässerung vom 

30.10.2009 

1:5.000/500 1 

ORDNER 13 und 13.1 

0 Übersicht über die Planänder-

ungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der An-

tragsunterlagen vom Novem-

ber 2009 bezogen auf den 

Ordner 13 und 13.1 

 

 

 1C, 1.1A, 2C, 3A 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

ORDNER 14 und 14.1 

0 Übersicht über die Planänder-

ungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der An-

tragsunterlagen vom Novem-

ber 2009 bezogen auf den 

Ordner 14 und 14.1 

 1C, 1.1A, 2A 

ORDNER 15 ungültig 

ORDNER 16 

0 Übersicht über die Planänder-

ungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der An-

tragsunterlagen vom Novem-

ber 2009 bezogen auf den 

Ordner 16 

 1C,  

ORDNER 17 und 17.1  

0 Übersicht über die Planänder-

ungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der An-

tragsunterlagen vom Novem-

ber 2009 bezogen auf den 

Ordner 17 und 17.1 

 1C, 2A,  

ORDNER 18 und 18.1  

0 Übersicht über die Planänder-

ungen (08/2012, 11/2013, 

03/2017 und 10/2018) der An-

tragsunterlagen vom Novem-

ber 2009 bezogen auf den 

Ordner 18 und 18.1 

 1C, 2A 

16.4 Zusammenfassende 

Darstellung der Umweltaus-

wirkungen vom 31.03.2016 

 I-VI,  

1C, 2-6, 7A, 8A, 9C, 10B, 11B, 

12A, 13B, 14B, 15B, 16-27, 28A, 

29-34, 35B, 36-46, 47A, 48-52, 

53A, 54B, 55A, 56B, 57, 58, 59A, 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

60B, 61, 62, 63B, 64C, 64.1, 

65B, 66A, 67C, 68A, 69B, 70C, 

71C, 72, 73B, 74B, 75, 76, 77C, 

78A, 79A, 80B, 81C, 82-84, 85A, 

86C, 87A, 88C, 89A, 89.1, 90B, 

90.1A, 91A, 92B, 93B, 94B, 95A, 

96A, 97C, 98C, 99A, 100, 101, 

102C, 103A, 104B, 105B, 105.1, 

105.2, 106A, 107B, 108B, 108.1, 

109B, 110C, 110.1A, 111C, 

112B, 113B, 114C, 114.1, 115C, 

116C, 116.1, 117C, 117.1, 118B 

16.5 Fachbeitrag zu den Belangen 

der Wasserrahmenrichtlinie 

von September 2017 

 1-5, 5A, 6, 7, 8A, 9-20, 21A, 22-

48, 49A, 50-62, 63A, 64A, 65A, 

66, 67A, 68-76, 77A, 78A, 79A, 

80, 81A, 82A, 83-94, 95A, 96, 

97A, 98, 99, 100A, 100.1, 101A, 

102A, 103-109, 110A, 111A, 

112, 113A, 114A, 115A, 116A, 

117A, 118A, 119A, 120A, 121A, 

122A, 123-128, 129A, 129.1, 

130, 131A, 132, 133, 134A, 

135A, 135.1, 135.2, 135.3, 

135.4, 136, 137, 138, 139A, 

140A, 141, 142, 143A, 144, 

145A, 146-149, 150A, 151, 152 

 Anlagen 

 

 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8, 

9.1A, 9.2A, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 

9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 

10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 

11.1, 11.2  

ORDNER 19  

 Untersuchung von Trassen-

varianten VKE 3.2a 

Kostenschätzung 

 1-25 

 

1-2 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Maßstab Seiten /Blatt 

Nr. 

 Anlagen 1-6 

Übersichtslageplan Varianten 

v. 31.05.2013 

1:5.000 1-6 

 Untersuchung von Deich-

bruchszenarien Elbe von Ok-

tober 2012 

Anlagen 

Vergleich der Wasserstände 

 1-18 

 

 

1-30 

1-2 

 

3. Sonderunterlagen zur Information 

Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage 

ORDNER 1 

1 

BFL (2015) 
Fledermausuntersuchung für die Verkehrseinheit 3.2a des geplanten Lü-
ckenschlusses der BAB14 Magdeburg-Wittenberge-Schwerin Ergänzende 
Fledermausuntersuchung in der VKE 3.2a  

2 

BFL (2015)  
Fledermausuntersuchung für die Verkehrseinheit 3.1 des geplanten Lücken-
schlusses der BAB14 Magdeburg-Wittenberge-Schwerin Ergänzende Fle-
dermausuntersuchung in der VKE 3.1 

3 
ecostrat (2012) 
VKE 3.2a: Überprüfung der Elbaue bei Beuster auf potentielle Habitatflächen 
des Wachtelkönigs  

4 
ecostrat (2012)  
VKE 3.2a: Ergänzende LRT-Überprüfung und -Kartierung im Bereich der 
Elbquerung  

5 
ecostrat (2014)  
VKE 3.2a: Aktualisierung Deichgrünlandkartierung und LRT-Überprüfung im 
Bereich der Elbquerung  

6 
ecostrat (2015/2016) 
VKE 3.1: Aktualisierung der Deichgrünlandkartierung und LRT-Überprüfung 
im Bereich der Alandquerung  

7 

ecostrat (2016) 
VKE 3.2a: Aktualisierung der Lebensraumtypen-Kartierungen in den erwei-
terten Eingriffsbereichen der Entwurfstrasse und der Trassenvarianten W1, 
W2 und W2.1 im FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“  

8 

FÖA (2015) 
VKE 3.2a: Überprüfung eines Zwergfledermaus-Quartiers nahe der BAB 
A14 bei Bau-km 1+572 zwecks Präzisierung der Anforderungen an das 
Querungsbauwerk an dieser Stelle 

9 
FROELICH SPORBECK (2003) 
UVS A14 ST Nordabschnitt Sachsen-Anhalt Kartierung Zug- und Rastvögel  

10 
FROELICH SPORBECK 2003) 
UVS A14 ST Nordabschnitt Sachsen-Anhalt Kartierung Brutvögel  
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage 

ORDNER 2 

11 
Froelich & Sporbeck (2006) 
VKE 3.2a: Sonderuntersuchungen Fauna. Brutvögel  

12 
Froelich & Sporbeck (2006) 
VKE 3.2a: Sonderuntersuchungen Fauna. Zug- und Rastvögel  

13 
Froelich & Sporbeck (2006) 
VKE 3.2a: Sonderuntersuchungen Fauna. Amphibien  

14 
Froelich & Sporbeck (2006) 
VKE 3.2a: Sonderuntersuchungen Fauna. Fledermäuse  

15 
Froelich & Sporbeck (2006) 
VKE 3.2a: Sonderuntersuchungen Fauna. Insekten (Libellen, Tagfalter, 
Wasserkäfer, Xylobionte Käfer  

16 

IFB - INSTITUT FÜR BINNENFISCHEREI E.V. POTSDAM-SACROW 
(2008): Erfassungen ausgewählter Fischarten und Muscheln gemäß FFH-
Richtlinie bzw. BArtSchV zum Bauvorhaben A 14 - Elbebrücke bei Witten-
berge Endbericht 2008 

17 

Krumbiegel (2012) 
Aktualisierung Sonderuntersuchungen zum Vorkommen von FFH-LRT im 
UR VKE 3.1 sowie Krugbrücke innerhalb des FFH-Gebietes „Aland-Elbe-
Niederung nördlich Seehausen“  

18 
Lippert (2009) 
VKE 3.2a: Kartierung der Brutvogelbestände auf Überflutungs-Grünlandflä-
chen der Elbe im Jahr 2008  

19 
MIERWALD (2012) 
VKE 3.1 und 3.2a: Aktualisierung der Biotoptypen - Auswertung einer Beflie-
gung   

20 
MYOTIS (2011)  
VKE 3.1: Protokoll zur Kontrolle eines Einzelhofes bei Vielbaum auf Vor-
kommen von Fledermäusen 

ORDNER 3 

21 

ecostrat (2009) 
VKE 3.2a: Vegetationskundliche Sonderuntersuchungen 
LRT-Kartierung im UG A 14 innerhalb des FFH-Gebietes „Elbaue Beuster-
Wahrenberg und von Offenlandbiotopen in der Kompensationsfläche Losen-
rade hinsichtlich ihres Entwicklungspotentials für FFH-LRT 

22 
Natur + Text (2009) 
VKE 3.2a: Faunistische Sonderuntersuchung Fledermäuse  

23 
Natur +Text GmbH (2016) 
VKE 3.1 und 3.2a: Faunistische Untersuchung Rastvögel  

24 

NEUMANN (2012) 
VKE 3.1 und 3.2a: Begutachtung von Bäumen nach Vorkommen des Veil-
chenblauen Wurzelhals-Schnellkäfers (Limoniscus violaceus), des Eremiten 
(Osmoderma eremita), des Heldbockes (Cerambyx cerdo) und 
des Hirschkäfers (Lucanus cervus)  

25 
ÖKOTOP GbR (2014) 
VKE 3.1 und 3.2a: Untersuchungen zum Nachtkerzenschwärmer  

ORDNER 4 

26 
RANA (2008)  
VKE 3.1: Faunistische Sonderuntersuchungen  

27 RANA (2008) 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage 

Plausibilitätsprüfung und Verifizierung der vorliegenden Sonderuntersu-
chungen zum Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen im Untersuchungs-
raum VKE 3.1 sowie Krugbrücke innerhalb des FFH-Gebietes „Aland-Elbe-
Niederung nördlich Seehausen“  

ORDNER 5 

28 
RANA (2009) VKE 3.1: Faunistische Sonderuntersuchungen - Ersatzneu-
bau Krugbrücke  

29 
RANA (2009) 
VKE 2.2: FSU Telemetrische Untersuchungen – Fledermäuse  

30 
RANA (2012) 
VKE 3.1 und 3.2a: Aktuelle Erfassung der Zauneidechse  

31 
RANA (2012) 
VKE 3.1 und 3.2a: Ansiedlungspotenzial wertgebender Libellen an Gewäs-
sern  

32 
RANA (2012) 
Endbericht zum Förderprojekt „Der Wachtelkönig als Art des Anhangs 1 der 
EU-Vogelschutzrichtlinie in Sachsen-Anhalt"  

ORDNER 6 

33 
RANA (2015) 
VKE 3.2a Faunistische Sonderuntersuchung Brutvögel   

34 
RANA (2015) 
VKE 3.2a Faunistische Sonderuntersuchung Amphibien   

35 
RANA (2015) 
VKE 3.1 Faunistische Sonderuntersuchung - Brutvögel (Aves),  

36 
RANA (2015)  
VKE 3.1 Faunistische Sonderuntersuchung - Lurche (Amphibia),  

37 
RANA (2016) 
Faunistische Sonderuntersuchung Brutvögel für die westlichen Trassenvari-
anten der A 14, VKE 3.2a  

38 
RANA (2018) 
VKE 3.1: Faunistische Sonderuntersuchungen - Brutvogelarten der neuen 
Roten Listen 

39 
RANA (2018) 
VKE 3.2a: Faunistische Sonderuntersuchungen - Brutvogelarten der neuen 
Roten Listen 

ORDNER 7 

40 GUP Brutvogel 2009 VKE 1153 

41 GUP Brutvögel 2015 VKE 1153 

42 GUP Brutvögel 2014 VKE 1154 

43 GUP 2015 Rastvögel VKE 1154 

44 
GUP 2016  
Westvarianten - Landesgrenze Sachsen-Anhalt (ST)/Brandenburg (BB)  
westlich Wittenberge  - Brutvogelkartierung 2016  

45 GUP FFH-VP „Krähenfuß“ 

ORDNER 8 

46 GUP FFH-VP „Elbdeichhinterland“ 

47 GUP FFH-VP „Elbdeichvorland“ 

ORDNER 9 

48 GUP FFH-VP „Elbe“ 
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Unterlage 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage 

49 GUP FFH-VP SPA „Unteres Elbtal“ 

ORDNER 10 

50 

BÜRO FÜR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2008): 
Gutachten über die voraussichtliche Tausalzbelastung von Aland und Elbe 
durch die Einleitung von Straßenabwässern im Zusammenhang mit dem Lü-
ckenschluss der BAB 14, Magdeburg - Wittenberge - Schwerin, VKE 
3.1/3.2a - AS Seehausen bis Landesgrenze Sachsen-Anhalt/Brandenburg, 
17.11.2008 

51 

BÜRO FÜR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (2013): 
Gutachten über die voraussichtliche Tausalzbelastung von Büttners Brack 
und Elb-Altarmen durch Ableitung von Straßenabwässern im Zusammen-
hang mit dem Lückenschluss der BAB 14, Magdeburg – Wittenberge - 
Schwerin, VKE 3.1/3.2a - AS Seehausen bis Landesgrenze Sachsen-An-
halt/Brandenburg, 31.05.2013 

ORDNER 11 

52 

Entwurfs- und Ingenieurbüro Straßenwesen GmbH Dresden (2007): Geo-
technischer Bericht zur Hauptuntersuchung des Baugrundes zum Neubau 
der BAB 14 Magdeburg - Witten-berge - Schwerin, VKE 3.2a, AS Geestgott-
berg bis Landesgrenze ST/BB, 30.01./15.03.2007 

ORDNER 12 und 13 

53 

IBV INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSANLAGEN GMBH (2006): Geo-
technischer Bericht zum Neubau der BAB 14, Magdeburg-Wittenberge-
Schwerin, Verkehrseinheit 3.1, AS Seehausen bis Geestgottberg - erstellt 
im Auftrag des Landesbetriebs Bau Sachsen-Anhalt, 04.10.2006 

ORDNER 13 

54 

IBV Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen (2006): Geotechnischer Bericht zum 
Neubau der BAB 14, Magdeburg-Wittenberge-Schwerin, Verkehrseinheit 
3.1, AS Seehausen bis Geestgottberg, Querung des Alandes im Zuge der 
Alandstraße, 28.09.2007 

ORDNER 14 

55 
IBV (INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSANLAGEN GMBH (2016): Unter-
suchung zum Einsatz von offenporigem Asphalt auf der Elbbrücke 

56 

IHU Gesellschaft für Ingenieur- Hydro- und Umweltgeologie mbH (2008): 
Neubau der BAB 14, VKE 3.2a – Elbequerung bei Wittenberge, Abflussmo-
dellierung und Ermittlung des Retentionsraumverlustes, Überarbeiteter Pro-
jektbericht, 11.09.2008 

57 
Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG Aachen (2008): 
A 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin Verkehrsprognose 2025, 
10/2008, Korrekturen 01/2012 

58 
Lohmeyer (2018) 
VKE 3.1/3.2a - Aktualisierung der Stickstoffberechnungen  

59 
Lohmeyer (2018) VKE 3.1/3.2a - Stellungnahme zu Stickstoff-Depositionen 
aus Anlagen  

60 

STZ Steinbeis-Transferzentrum, Projektmanagement an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal (2016): Lückenschluss BAB 14, Magdeburg – Witten-
berge – Schwerin, VKE 3.1/3.2a, Elbequerung bei Wittenberge, Abflussmo-
dellierung mit aktuellem Bemessungshochwasserabflusswert (HQ100 = 4.600 
m³/s) am Pegel Wittenberge, 27.09.2016    
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III. Verklammerung mit der VKE 1153 (vormals: VKE 3.2b)  

Das hiermit planfestgestellte Vorhaben darf erst realisiert werden, sofern und solange der vom 

Land Brandenburg unter dem 15.12.2017 erlassene Planfeststellungsbeschluss für die nörd-

lich an die VKE 3.1/3.2a angrenzende VKE 1153 (Az.: 2104-31101/0014/006 – ursprüngliche 

Bezeichnung: VKE 3.2b) vollziehbar ist (vgl. die entsprechende Regelung Nr. II.2. [S. 32] im 

PFB zur VKE 1153 vom 15.12.2017).  

IV. Eingeschlossene Entscheidungen 

1. Wasserrecht 

1.1. Wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung 

Im Zuge der Errichtung der BAB 14 erteile ich die Genehmigung zur Benutzung der nachfol-

gend aufgeführten Deiche i. V. m. der Genehmigung zur Inanspruchnahme deren wasser- und 

landseitiger zehn Meter breiten Verbotsstreifen zur Errichtung und wesentlichen Änderung von 

Anlagen der Ver- und Entsorgung sowie von Anlagen des Verkehrs sowie deren 50 Meter 

breiten Verbotsstreifen zur Errichtung und wesentlichen Änderung sonstiger Anlagen (jeweils 

Anlagenverbotsstreifen, AVS) für folgende Baumaßnahmen: 

Maßnahme  

Lage-
plan 

(Unter-
lage, 
Blatt-
Nr.) 

Lfd. Nr. 
Bauwerks-
verzeich-

nis 

Bau  
-km 

Deich-
benut-
zung  
(§ 96 
WG 

LSA) 

Inan-
spruch-
nahme 

des AVS 
(§ 97 WG 

LSA) 

 
1.1 Linker Alanddeich (LAD) bei Deich-km 7,1 im Zuge der BAB 14 (VKE 3.1) 
 

Überbauung des LAD durch die BAB 14 
 

7.5 1.1, 3.21 5+165 x x 

Errichtung Irritationsschutzwand beidseitig ent-
lang der BAB 14 inkl. Kreuzung des LAD 

7.5 2.2.13  
(Bw 120.2L 
+ 120.3L) 

5+165 x x 

Errichtung Versickerungsbecken 01 westlich der 
BAB 14 landseitig am LAD 

7.5 4.1 5+160 - x 

Errichtung Brücke zur Unterführung des Wirt-
schaftsweges 06 unter der BAB 14 landseitig am 
LAD 

7.5 2.1.4  
(Bw 119A) 

5+132 x x 

Neubau Wirtschaftsweg 02 als Deichverteidi-
gungsweg (DVW) 

7.5 3.15 5+132 x x 

Neubau Wirtschaftsweg 06 westlich der BAB 14 
mit Anschluss an DVW auf der Deichkrone des 
LAD; Rückbau Teilstrecke im bisherigen Kreu-
zungsbereich mit der B 189 wasserseitig am LAD 

7.5 3.16, 3.21 5+160  
- 5+250 

x x 

Neubau Wirtschaftsweg 07 östlich der BAB 14 mit 
Anschluss an DVW auf der Deichkrone des LAD; 
Rückbau Teilstrecke im bisherigen Kreuzungsbe-
reich mit der B 189 wasserseitig am LAD 

7.5 3.17, 3.21 5+120  
- 5+200 

x x 
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Maßnahme  

Lage-
plan 

(Unter-
lage, 
Blatt-
Nr.) 

Lfd. Nr. 
Bauwerks-
verzeich-

nis 

Bau  
-km 

Deich-
benut-
zung  
(§ 96 
WG 

LSA) 

Inan-
spruch-
nahme 

des AVS 
(§ 97 WG 

LSA) 

Neubau Wirtschaftsweg W3 Krüden östlich der 
BAB 14 mit Anschluss an DVW auf der Deich-
krone des LAD 

7.5 3.2 1+850  
- 5+100 

x x 

 
1.2 Rechter Alanddeich 2 (RAD 2) bei Deich-km 5,8 im Zuge der BAB 14 (VKE 3.1) 
 

Überbauung des RAD 2 durch die BAB 14 
 

7.5 1.1, 3.22 5+500 x x 

Errichtung Irritationsschutzwand beidseitig ent-
lang der BAB 14 inkl. Kreuzung des RAD 2 

7.5 2.2.13  
(Bw 120.2L 
+ 120.3L) 

5+500 x x 

Errichtung Versickerungsbecken 02 westlich der 
BAB 14 landseitig am RAD 2 

7.5 4.1 5+160 - x 

Errichtung Brücke zur Unterführung des Wirt-
schaftsweges 05 unter der BAB 14 landseitig zum 
RAD 2 und Kreuzung des RAD 2 

7.5 2.1.7  
(Bw 121A) 

5+541 x x 

Neubau Wirtschaftsweg 05 als DVW; Rückbau 
Teilstrecke im bisherigen Kreuzungsbereich mit 
der B 189 landseitig zum RAD 2; Anschluss eines 
vorhandenen Wirtschaftsweges am DVW (Bau-
km 70+019) westlich der BAB 14 landseitig zum 
RAD 2 

7.5 3.18 5+541 x x 

Umverlegung Wirtschaftsweg 08 östlich der BAB 
14 mit Anschluss an DVW auf der Deichkrone 
des RAD 

7.5 3.19 5+400  
- 5+550 

x x 

Neubau Wirtschaftsweg W2 Geestgottberg östlich 
der BAB 14 mit Anschluss an DVW auf der Deich-
krone des RAD 

7.5 3.20 5+550  
- 6+050 

x x 

Rückbau Fernmeldefreileitung und Neuverlegung 
eines Fernmeldeerdkabels im Schutzrohr westlich 
und östlich der BAB 14 inkl. Kreuzung des RAD 2 
im Bereich der BAB 14 

7.5 5.12 5+500 x x 

 
1.3 Linker Elbdeich (= Wischedeich, WD) bei Deich-km 41,9 einschl. des landseitig vorgelagerten 
Qualmdeiches (QD) im Zuge der BAB 14 (VKE 3.2a) einschl. Ersatzmaßnahme E 2 
 

Überbauung des WD und des QD durch die BAB 
14 

7.10 1.1; für 
Überbau-

ung in VKE 
3.2a keine  

lfd. Nr. 

1+182 
und 

1+172 

x x 

Errichtung Lärmschutzwand östlich der  
BAB 14 inkl. Kreuzung des RAD 2 

7.10 2.2.21 
(Bw 

130.2L) 

1+425  
-2+275 

x x 

Errichtung Regenklärbecken 1 westlich der BAB 
14 wasserseitig am WD 

7.10 4.5 1+866 - x 

Errichtung Zufahrt Regenklärbecken 1 westlich 
der BAB 14 mit Anschluss an DVW auf der Deich-
krone des WD 

7.10 3.47 1+820  
-1+920 

x x 

Errichtung einer Betonrinne mit Gitterrostabde-
ckung als Amphibiendurchlass westlich der BAB 
14 in wasserseitiger Böschung des WD (Unter-
führung der Zufahrt zum Regenklärbecken 1)  

7.10 2.2.29 
 

1+840 x x 
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Maßnahme  

Lage-
plan 

(Unter-
lage, 
Blatt-
Nr.) 

Lfd. Nr. 
Bauwerks-
verzeich-

nis 

Bau  
-km 

Deich-
benut-
zung  
(§ 96 
WG 

LSA) 

Inan-
spruch-
nahme 

des AVS 
(§ 97 WG 

LSA) 

Neubau Wirtschaftsweg zum Elbdeich westlich 
der BAB 14 mit Anschluss an DVW auf der Deich-
krone des WD inkl. Querung QD (Anbindung des 
unterbrochenen DVW an das vorhandene Wege-
netz) 

7.10 3.45 1+575  
-1+800 

x x 

Neubau Wendehammer für den DVW auf der 
Deichkrone und landseitiger Böschung des WD 
östlich der BAB 14 (wegen Unterbrechung des 
DVW) 

7.10 3.46 1+800 x x 

Errichtung Durchlass DL 31 zur Entwässerung 
des Elbvorlandes bei Hochwasser wasserseitig 
am WD (Unterführung der BAB 14 im Über-
schwemmungsgebiet) 

7.10 2.2.30 
 

1+845 x x 

Neubau der von der BAB 14 zu überbauenden 
Grundstückszufahrt Märsche 7 östlich der BAB 14 
landseitig am WD inkl. Kreuzung QD 

7.10 3.44 1+575 
- 1+790 

x x 

Rückbau des von der BAB 14 zu überbauenden 
Zaunes für die am Grundstück Märsche 7 gelege-
nen Flurstücke einschl. Ersatzneubau östlich der 
BAB 14 landseitig am WD inkl. Kreuzung QD 

7.10 6.3.25 1+700 
- 1+780 

- x 

Einzäunung der LBP-Maßnahmenfläche zur Au-
waldpflanzung im Überschwemmungsgebiet 
westlich der BAB 14 wasserseitig am WD (Be-
standteil der Ersatzmaßnahme E 2)  

7.10 7 1+190  
2+280 

- X  
(50 m – 
Verbots-
streifen) 

 
1.4 Linker Alanddeich (LAD) bei Deich-km 7,9 im Zuge der Alandstraße (VKE 3.1) 
 

Errichtung stationäre Amphibienleiteinrichtung 
westlich und östlich entlang der Alandstraße, Be-
ginn jeweils wasserseitig am LAD 

7.5.2 6.3.15 169  
+680  

bis 170 
+058 

x x 

 
1.5 Rechter Alanddeich 2 (RAD 2) bei Deich-km 6,5 im Zuge der Alandstraße (VKE 3.1) 
 

Ausbau der Alandstraße Teil 1 - Bereich Krug-
brücke über den Aland (Anhebung der Gradiente 
um bis zu ca. 2,3 m i. V. m. Verbreiterung) bis 
zum RAD 2 wasserseitig 

7.5.1 1.6 170 
+180 

x x 

Anlage Baustelleneinrichtungsfläche landseitig 
zum RAD 2 

7.5.1 ohne ohne - X 

Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsfläche, abzwei-
gend vom landseitigen DVW des RAD 2 

7.5.1 ohne ohne - X 

 

1.2. wasserrechtliche Erlaubnis 

Nach Maßgabe der in Kapitel A.V.1.3 erteilten Nebenbestimmungen wird für die nachfolgend 

nach Art, Zweck, Umfang und örtlicher Lage näher bezeichneten Gewässerbenutzung gem. § 

9 Abs. 1, Nr. 4 WHG (Einleitung von Stoffen in Gewässer) die wasserrechtliche Erlaubnis gem. 

§ 8 WHG erteilt: 
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VKE 3.1 

Art und Zweck der Gewässerbenutzung 

Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser durch Versickerung  

zur Beseitigung von Niederschlagswasser, das im Abschnitt VKE 3.1 auf insgesamt  

Au = 7,51 ha Fläche der BAB 14 

Au = 0,06 ha Fläche der B 189  

Au = 0,26 ha Fläche der L 2 einschließlich Rampen AS Vielbaum 

Au = 0,07 ha Fläche straßenbegleitender Radweg L2 

Au = 0,30 ha Fläche der Alandstraße Teil 1 und 3 

Au = 0,17 ha Fläche des Wahrenberger Weges 

Au = 1,44 ha PWC Ost und West 

anfällt und dem Grundwasser über Versickerungsmulden bzw. Versickerungsbecken zuge-

führt wird. 

Umfang der Gewässerbenutzung 

Abflussermittlung nach RAS-EW 2005 mit Bemessungsregen von r15(1) = 98,9 l/s x ha 

(KOSTRA 2010R) 

Einleitung in das Grundwasser 

Q ges = ca. 970 l/s  

Örtliche Lage der Gewässerbenutzungen 

Land:   Sachsen-Anhalt 

Landkreis:  Stendal 

Gemarkung:  Seehausen, Krüden, Geestgottberg 

Flussgebiet:  Seege/Aland, Elbe 

Gewässer:  Grundwasser 

Koordinaten für die Versickerungsanlagen im Lagestatus 489 (UTM Zone 32 ohne Prefix 

ETRS89) 

        O-Wert  N-Wert 

BAB 14 einschließlich PWC Ost und West 

Versickerungsmulden    von  683.774  5.865.642 
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beidseitig/einseitig    bis   683.136  5.870.828 

 

BAB 14 Versickerungsbecken 3.1/01 Süd   683.289  5.868.900 

 

BAB 14 Versickerungsbecken 3.1/02 Nord   683.227  5.869.237 

 

B 189       von  683.869  5.865.331 

      bis  683.901  5.865.574 

 

L 2 mit AS Vielbaum    von  683.493   5.865.884 

      bis  684.054   5.865.507 

 

Alandstraße     von  683.073   5.870.716 

      bis  683.069   5.870.856 

 

Wahrenberger Weg    von  682.763   5.870.747 

      bis  683.248   5.870.683 

 

L2 Radweg (EA 41)    von  683.169   5.866.044 

      bis   683.483   5.865.875 

 

Umfang der Anlagen zur Gewässerbenutzung 

Versickerungsanlagen lt. Dimensionierung Unterlage 13.2 bzw. 13.2A bzw. Beckenschnitte  

U 13.3, Bl. 1 bis 4  

BAB 14 Entwässerungs- 

abschnitte 3 bis 7  

Entwässerungs- 

abschnitt 8 

Entwässerungs- 

abschnitt 9 

Entwässerungs- 

abschnitte 10 bis 17 

von – bis   

(Str-km) 

288+307 bis 

291+565 

291+570 bis 291+880 291+880 bis 

291+990 

292+005 bis 292+800 

 Versickerungsmul-

den  

beidseitig/einseitig 

Versickerungsbecken 

3.1/ 01  

mit Tauchwand, Not-

überlauf und Verteiler-

mulde  

 

Versickerungsbe-

cken 3.1/ 02  

mit Tauchwand, 

Notüberlauf und 

Verteilermulde 

Versickerungsmulden 

beidseitig/einseitig  

Au (ha) 3,7 0,79 0,38 2,64 

As (m2) 

B (m) 

8263 

2,0 bis 2,50 

320 (Sohle) 204 (Sohle) 4300 

2,0 bis 2,50 
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BAB 14 Entwässerungs- 

abschnitte 3 bis 7  

Entwässerungs- 

abschnitt 8 

Entwässerungs- 

abschnitt 9 

Entwässerungs- 

abschnitte 10 bis 17 

 

Böschungsnei-

gung 

T (m) 

Sohle (DHHN) 

 

 

 

0,4 bis 0,5 

20,50 bis 21,60 

L x B: 27,90 x 11,50 

(Sohle) 

1:3  

 

0,65 (max. Stauziel) 

20,32  

L x B: 17,00 x 12,00 

(Sohle) 

1:3 

 

0,55 (max. Stauziel) 

20,15 

 

 

 

0,4 bis 0,5 

19,20 bis 25,40 

 Schwellen 0,3 m Absetzbecken  

(Dauerstau) 

Absetzbecken 

(Dauerstau) 

Schwellen 0,3 m 

bewachsener 

Mutterboden 

(m) 

0,30 0,30 0,30 0,30 

 Vs erf <Vs vorh Vs erf <Vs vorh Vs erf <Vs vorh Vs erf <Vs vorh 

 

 B 189 L 2 einschl. Rampen Alandstraße  

Teil 1 und 3 

Wahrenberger Weg  

Entwässe-

rungsab-

schnitt 

23 18 bis 22 

(ohne 19r) 

24 bis 26 

33  

27 bis 30 

 Versickerungsmulde 

rechts 

Versickerungsmulden 

links und rechts 

Versickerungsmul-

den 

links und rechts 

Versickerungsmulden 

links und rechts 

von – bis  

(Bau-km) 

12+083 bis 12+333 

 

10+000 bis 10+673 170+070 bis 

170+146,50 

170+000 bis 

170+180 

40+000 bis 40+520 

Au (ha) 0,06 0,26 0,30 0,17 

As (m2) 

B (m) 

T (m) 

Sohle 

(DHHN) 

375 

2,00 bis 2,50 

0,40 

20,74 bis 21,00 

1254 

2,00 bis 2,50 

0,40 

21,00 

1003 

2,00 

0,40 

19,47 bis 20,50 

820 

2,00 

0,40 

2,00 

 

 Schwellen 0,3 m Schwellen 0,3 m Schwellen 0,3 m Schwellen  

0,3 m /0,40 m 

Bewachsener 

Mutterboden 

(m) 

0,30 

 

0,30 0,30 0,30 

 Vs erf <Vs vorh Vs erf <Vs vorh Vs erf <Vs vorh Vs erf <Vs vorh 
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 PWC Ost PWC West L 2 Radweg außerhalb 

Entwässe-

rungs-ab-

schnitt 

 

31 

 

32 41 

von-bis 290+036 bis 290+489 290+114 bis 290+628 10+590 bis 10+656 

 Versickerungsbecken 

3.1/03 

mit Tauchwand, Notüber-

lauf und Verteilermulde 

Versickerungsbecken 

3.1/04 

mit Tauchwand, Notüber-

lauf und Verteilermulde 

Versickerungsmulde 

Au (ha) 0,72 0,72 0,07 

As (m2) 

L x B (m) 

T (m) 

Sohle 

(DHHN) 

340 (Sohle) 

20,00 x 17,00 (Sohle) 

0,53 (Stauziel) 

20,50  

340 (Sohle) 

20,00 x 17,00 (Sohle) 

0,53 (Stauziel) 

20,00  

137 

137 x 1 

0,4 

 Absetzbecken (Dauerstau) Absetzbecken (Dauerstau)  

Bewachsener 

Oberboden 

(m) 

0,30 0,30 0,30 

 Vs erf <Vs vorh Vs erf <Vs vorh Vs erf <Vs vorh 

 

VKE 3.2a 

Art und Zweck der Gewässerbenutzung 

Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser durch Versickerung 

zur Beseitigung von Niederschlagswasser, das im Landkreis Stendal, Abschnitt VKE 3.2a auf 

insgesamt  

Au = 6,88 ha versiegelter Fläche der BAB 14, einschließlich Elbebrücke Wittenberge  

           (Vorlandbrücke und halbe Strombrücke) 

Au = 0,445 ha versiegelter Fläche der Alandstraße  

Au = 0,09 ha versiegelter Fläche Betriebsrampe West 

Au =  0,094 ha versiegelter Fläche Betriebsrampe Ost 

anfällt. 

Umfang der Gewässerbenutzung  

Abflussermittlung nach RAS-EW 2005 mit Bemessungsregen von r15(1) = 98,9 l/s x ha 

(KOSTRA 2010R) 
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a) Einleitung in das Grundwasser – Muldenversickerung  
Q = 384 l/s 

b) Einleitung in das Grundwasser durch breitflächige Versickerung im Elbvorland  
Q = 359 l/s 

Örtliche Lage der Gewässerbenutzung 

Land:   Sachsen-Anhalt 

Landkreis:  Stendal 

Gemarkung:  Geestgottberg  

Flussgebiet:  Aland; Elbe 

Koordinaten für die Versickerungsanlagen im Lagestatus 489 (UTM Zone 32 ohne Prefix 

ETRS89) 

a) Einleitung in das Grundwasser 
O-Wert   N-Wert 

BAB 14 einschließlich Rampe Ost 

Versickerungsmulden links bzw. rechts 

von  683.194    5.871.220 

bis   683.435    5.872.979 

Alandstraße einschließlich Rampe West 

Versickerungsmulden links bzw. rechts 

von  683.108    5.871.237 

bis   683.390    5.871.841 

b) Einleitung in das Grundwasser durch breitflächige Versickerung im Elbvorland 

BAB 14 aus Regenklärbecken RKB 1   683.402    5.873.088 

Umfang der Anlagen zur Gewässerbenutzung 

a) Versickerungsanlagen lt. Planungsunterlagen 
 

Entwässerungs-

abschnitte 

 

1 - 11 

 

12 - 16 

 

17 

 

18 

 BAB 14 

 

Alandstraße  

 

Betriebsrampe 

West 

Betriebsrampe Ost 

 

 Versickerungsmul-

den rechts bzw. 

links 

Versickerungsmul-

den rechts bzw. 

links 

Versickerungsmul-

den rechts bzw. 

links 

Versickerungs-

mulde links 
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Entwässerungs-

abschnitte 

 

1 - 11 

 

12 - 16 

 

17 

 

18 

von – bis (km) 0+000,819 bis  

1 + 802 

0+000 bis 

0+700 

0+000 bis 0+151 0+000 bis 0+156 

Au (ha) 3,253 0,445 0,090 0,094 

Tiefe ca. 0,4 ca. 0,4 ca. 0,4 ca. 0,4 

Sohllage 

m DHHN 92 

 

Mind. 20,50 

 

Mind. 20,50 

 

20,50 

 

Mind. 20,50 

bewachsener Mut-

terboden (m) 

0,30 0,30 0,30 0,30 

 Vs erf <Vs vorh Vs erf <Vs vorh Vs erf <Vs vorh Vs erf <Vs vorh 

 

b) Einleitung in das Grundwasser durch breitflächige Versickerung im Elbvorland 

nach Reinigung im Regenklärbecken (offenes Betonbecken mit Dauerstau) RKB 1 

Entwässerungsabschnitt: Elbebrücke Wittenberge (Vorlandbrücke und halbe Strombrücke) 

    Li RiFa 1+802 bis 3+200; ReRifa 1+565 bis 3+200 

Au (ha):   3,63 

Regenklärbecken:  L x B x H (m)  32 x 4,0 x 2,5 

mit Dauerstau   mit Tauchwand, Schlammstapelraum und Notüberlauf 

    gem. Regelzeichnung Regenklärbecken, Unterlage 13.3 

Auslauf im Elbvorland: Verteilermulde  L x B x H (m) 12 x 2,0 x 0,5 

1.3. wasserrechtliche Genehmigung zur Herstellung baulicher Anlagen in bzw. an 
 oberirdischen Gewässern 

Es wird die wasserrechtliche Genehmigung gem. § 36 WHG i. V. m. § 49 Abs. 1 WG LSA zur 

Herstellung baulicher Anlagen in bzw. an oberirdischen Gewässern wie folgt erteilt:  

a) Kreuzung der gemäß Bauwerksverzeichnis U 10.2 Nr. 5 und 6 aufgeführten Gewässer mit 

diversen Versorgungsleitungen und 

b) Neubau von Brücken und Durchlässen in den nachstehend aufgeführten Gewässern unter 

Maßgabe der nachfolgenden Nebenbestimmungen. 

 

1. Gewässerbezeichnung: 404 000 017 - Durchlass DL 32, 

  O: 683.662   N: 5.867.228 

Gemarkung Krüden, Landkreis Stendal 
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2. Gewässerbezeichnung: 401 174 009 - Durchlass DL 17 
  O: 683.855   N: 5.865.362 

Gemarkung Krüden, Landkreis Stendal 

 

3. Gewässerbezeichnung: 404 000 000 (Alter Augraben) - Bauwerk 118A 
  O: 683.814   N: 5.866.398 

Gemarkung Krüden, Landkreis Stendal 

 

4. Gewässerbezeichnung: 404 000 000 (Alter Augraben) - Durchlass DL 24 
  O: 683.853   N: 5.866.440 

Gemarkung Krüden, Landkreis Stendal 

 

5. Gewässerbezeichnung: 404 000 016 - Durchlass DL 15 
  O: 683.604   N: 5.867.416 

Gemarkung Krüden, Landkreis Stendal 

 

6. Gewässerbezeichnung: 404 000 016 - Durchlass DL 18 
  O: 683.612   N: 5.867.446 

Gemarkung Krüden, Landkreis Stendal 

 

7. Gewässerbezeichnung: 404 000 016 - Durchlass DL 14 
  O: 683.569   N: 5.867.543 

Gemarkung Krüden, Landkreis Stendal 

 

8. Gewässerbezeichnung: Aland - Bauwerk 120A 
  O: 683.319   N: 5.869.107 

Gemarkung Krüden/Geestgottberg, Landkreis Stendal 

 

9. Gewässerbezeichnung: Aland - Bauwerk 120.1A 
  O: 682.805   N: 5.869.045 

Gemarkung Geestgottberg, Landkreis Stendal 

 

10. Gewässerbezeichnung: 303 000 000 Geestgottberger Wässerung - Bauwerk 123A 
  O: 683.104   N: 5.870.314 

Gemarkung Geestgottberg, Landkreis Stendal 

 

11. Gewässerbezeichnung: 303 000 000 Geestgottberger Wässerung - Bauwerk 123.3A 
  O: 683.107   N: 5.870.306 

Gemarkung Geestgottberg, Landkreis Stendal 
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12. Gewässerbezeichnung: 303 000 010 Grindelgraben - Bauwerk 125A 
  O: 683.111   N: 5.870.822 

Gemarkung Geestgottberg, Landkreis Stendal 

 

13. Gewässerbezeichnung: 303 000 010 Grindelgraben - Bauwerk 125.1A 
  O: 683.091   N: 5.870.834 

Gemarkung Geestgottberg, Landkreis Stendal 

 

14. Gewässerbezeichnung: 303 000 006 - Bauwerk 127A 
  O: 683.266  N: 5.871.594 

Gemarkung Geestgottberg, Landkreis Stendal 

 

15. Gewässerbezeichnung: 303 000 006 - Bauwerk 127.1A 
  O: 683.223  N: 5.871.632 

Gemarkung Geestgottberg, Landkreis Stendal 

 

16. Gewässerbezeichnung: 302 000 005 - Bauwerk 128.1A 
  O: 683.449  N: 5.872.259 

Gemarkung Geestgottberg, Landkreis Stendal 

 

17. Gewässerbezeichnung: 302 000 000 - Bauwerk 129A 
  O: 683.466  N: 5.872.412 

Gemarkung Geestgottberg, Landkreis Stendal 

 

18. Gewässerbezeichnung: Elbe, Elbvorland - Bauwerk 131A, Elbebrücke Wittenberge west-

liche Vorlandbrücke 

 

von:  O: 683.303  N: 5.873.539 

bis:  O: 682.982  N: 5.874.114 

Gemarkung Geestgottberg, Landkreis Stendal 

 

19. Gewässerbezeichnung: Elbe, Elbvorland - Bauwerk 131A, Elbebrücke Wittenberge östli-

che Vorlandbrücke 

 

von:  O: 683.303  N: 5.873.539 

bis:  O: 682.982 N: 5.874.114 

Gemarkung Geestgottberg, Landkreis Stendal 
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20. Gewässerbezeichnung: Elbe - Bauwerk 131A LSA, Elbebrücke Wittenberge halbe Strom-

brücke 

  O: 682.898  N: 5.874.190 

Gemarkung Geestgottberg, Landkreis Stendal 

1.4. Genehmigung des Gewässerausbaus 

Für Umverlegung, Offenlegung bzw. den Rückbau der nachstehend genannten Gräben in den 

Gemarkungen Seehausen, Krüden und Geestgottberg gem. Bauwerksverzeichnis U 10.2, 

Nr.3 wird nach Maßgabe der in Kapitel A.V.1.5 genannten Nebenbestimmungen die Geneh-

migung gem. § 68 WHG erteilt. 

Graben Nr. 

 

U 10.2/ 

lfd.-Nr. 

O-Wert 

 

N-Wert 

 

Gemarkung: Bemerkungen 

404 000 016 3.13 

 

683.748 5.866.630 Krüden Umverlegung/Rückbau 

404 000 017 3.14 

 

683.738 5.867.217 Krüden Umverlegung/Rückbau 

303 000 005 3.28 

 

683.223 5.871.495 Geestgottberg Umverlegung/Rückbau 

302 000 005 

 

3.41 

 

683.552 5.872.506 Geestgottberg Umverlegung/Rückbau 

404 000 000 3.12 

 

683.882 5.866.504 Krüden Offenlegung 

303 000 000 3.25 

 

683.106 5.870.304 Geestgottberg Offenlegung 

303 000 010 3.29 

 

683.107 5.870.826 Geestgottberg Offenlegung 

303 000 006 3.35, 3.36 

 

683.292 5.871.578 Geestgottberg Umverlegung 

302 000 000 3.42 

 

683.526 5.872.487 Geestgottberg Umverlegung/Rückbau 

404 000 011 5.11 

 

683.453 5.868.357 Krüden Umverlegung/Rückbau 
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1.5. Zulassung der Ausnahmen von den Verboten zur Errichtung von nicht standort-
gebundenen baulichen Anlagen im Gewässerrandstreifen 

Gemäß § 50 Abs. 3 WG LSA wird die Ausnahme vom Verbot gem. § 50 Abs. 2 WG LSA zur 

Errichtung der nicht standortgebundenen baulichen Anlagen im Gewässerrandstreifen gem. 

§ 38 WHG  

a) Böschung der BAB 14 auf einer Länge von 281,17 m im Gewässerrandstreifen des Gra-

bens 404 000 016, 

b) Böschung der verlängerten Alandstraße auf einer Länge von 846,26 m im Gewässerrand-

streifen des Grabens 303 000 005, 

c) Böschung des Wirtschaftsweges W 3 Krüden auf einer Länge von 602,96 m im Gewässer-

randstreifen des Grabens 404 000 017, 

d) Damm zur Anhebung der B 189 zur Auffahrt der BAB 14 im Gewässerrandstreifen des 

Grabens 401 174 009 

nach Maßgabe der in Kapitel A.V.1.6 genannten Nebenbestimmungen zugelassen. 

1.6. Maßnahmen in den Überschwemmungsgebieten von Elbe und Aland 

1.6.1. Zustimmung 

Der Landkreis Stendal, untere Wasserbehörde, stimmt den beantragten Maßnahmen  

1. Errichtung der Vorlandbrücke BW 131A, 

2. Errichtung eines Dammes vom Elbdeich bis zur Vorlandbrücke mit Erosionssicherung in 

der Böschung bis HHW +0,50 m (Steinschüttung) und im Kopfbereich (Verbundpflaster), 

einschließlich Regenklärbecken RKB 1 mit Verteilermulde, Böschungsbefestigung und Flä-

chenbefestigung, sowie Amphibienleiteinrichtung (LBPL: VASB, FFH 1) und bauzeitlichen 

Schutzzäunen (LBPL: S1), 

3. Errichtung eines Wartungsweges (BW 3.48) für die Brücke über die Elbe, 

4. Errichtung eines Wartungsweges (Kranweg) BW 3.49 für die Brücke über die Elbe,  

5. Errichtung eines Dammes im Zuge der Brücke der BAB 14 über den Aland, 

6. Errichtung der Bauwerkszuwegungen südlich und nördlich des Alandes sowie 

7. Errichtung der Baustraßen Nr.1.23 und 1.24 im Bereich der Alandquerung 

in den nach § 76 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) festgesetzten Überschwem-

mungsgebieten Elbe und Aland zu. 

1.6.2. Wasserrechtliche Genehmigung nach § 78 Abs. 5 WHG  

Es wird die Errichtung der nachfolgend genannten baulichen Anlagen im nach § 76 Abs. 2 

WHG festgesetzten Überschwemmungsgebiet Aland 
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a) Errichtung der Wirtschaftswege (lfd. Nr. 3.19 und 3.17 Bauwerksverzeichnis) und 

b) Errichtung einer Dammschüttung für die Krugbrücke im Zuge der Alandstraße mit 

Amphibienleiteinrichtungen  

nach § 78 Abs. 5 WHG genehmigt. 

1.6.3. Wasserrechtliche Zulassung nach § 78a Abs. 2 WHG 

Es werden die nachfolgend genannten Maßnahmen im nach § 76 Abs. 2 WHG festgesetzten 

Überschwemmungsgebiet Elbe  

a) Pflanzungen von Strauch- bzw. Strauch-Baumhecken, Feldgehölzen und Laub-

bäumen als Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen (Auwaldanpflanzung) 

nach § 78a Abs. 2 WHG zugelassen. 

2. Naturschutz und Landschaftspflege 

2.1. Eingriffsgenehmigung 

Die in den Planunterlagen – landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) – festgestellten Ein-

griffe in Natur und Landschaft werden genehmigt. Die in der landschaftspflegerischen Begleit-

planung festgestellten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind zu verwirklichen. 

2.2. Naturschutzrechtliche Ausnahme gem. § 30 BNatSchG 

Von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG wird für die im Landschaftspflegerischen Be-

gleitplan, Planunterlage/n 12.A.0 A und 12.B.0 A genannten Biotope eine Ausnahme gemäß 

§ 30 Abs. 3 BNatSchG zugelassen. 

2.3. Befreiung von den Verboten für das LSG „Aland-Elbe-Niederung“ 

Für das Landschaftsschutzgebiet „Aland-Elbe-Niederung“ wird zur Realisierung der VKE 

3.1/3.2a die Befreiung von den Verboten (§ 6 LSG-VO) nach § 67 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG i. 

V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 2 LSG-VO unter Beachtung der in Kapitel A.V.2.1 Nr. 4 und 5 enthaltenen 

Nebenbestimmung erteilt.  

3. Forstrechtliche Genehmigung 

Die für dieses Bauvorhaben erforderliche Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart 

(VKE 3.1 – 0,1 ha und VKE 3.2a –  4,53 ha) und die im Rahmen der Kompensationsmaßnah-

men zum Ausgleich der Beeinträchtigungen von Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes 
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in der landschaftspflegerischen Begleitplanung vorgesehenen Erstaufforstungen bisher nicht 

mit Wald bestockter Flächen werden gem. §§ 8 Abs. 1 und 9 Abs. 1 BWaldG sowie §§ 1 u. 8 

LWaldG genehmigt. 

4. Denkmalrechtliche Genehmigung 

Dem Vorhabenträger wird die Beeinträchtigung bzw. Zerstörung archäologischer Kulturdenk-

mäler genehmigt. Sie befinden sich im unmittelbaren Umfeld/Nahbereich der Baumaßnahme. 

Es handelt sich dabei um Siedlungen – Jungsteinzeit bis Eisenzeit; Wüstungen Mittelalter und 

Burganlage Mittelalter: 

- eine Fundstelle der Trichterbecherkultur unmittelbar westlich der Trasse bei Geestgott-

berg 

- eine bedeutende Siedlungskammer südöstlich bis östlich von Vielbaum  

- eine wichtige Siedlungsstelle der späten Bronze- bis frühen Eisenzeit (ca. 1.200 – 600 

v. Chr.) südlich der Straße Krüden-Seehausen 

- ein Gräberfeld östlich des Ortes Vielbaum in Richtung Voßhof 

- die Fundstelle der Siedlungsreste eines slawischen Dorfes aus dem frühen bis hohen Mit-

telalter bei der Ortslage Vielbaum Richtung Osten 

- eine Turmhügelburg (Motte) 800 m westlich innerhalb der Alandniederung 

- Fundstellen von konservierten Eichenstämmen in der Alandaue östlich der geplanten 

Trasse 

Weiterhin wird die denkmalrechtliche Genehmigung für die Erd- und Tiefbauarbeiten erteilt. 

V. Nebenbestimmungen 

1. Wasserwirtschaft 

1.1. wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung 

1. Vor Erarbeitung der Ausführungsplanung sind alle unter Kapitel A.IV.1.1 Nr. 1.1 – 1.5 ge-

nannten, die Deiche und deren jeweilige zehn Meter bzw. 50 Meter breite Verbotsstreifen 

zur Errichtung von Anlagen betreffenden Baumaßnahmen im Detail mit dem Unterhal-

tungspflichtigen für die Deiche abzustimmen. Für nachfolgende Planungsleistungen sind 

die aktuellen Bestandsunterlagen zu den Deichen zu verwenden. Die Ausführungsplanung 

ist vor der Ausschreibung dem Unterhaltungspflichtigen für die Deiche zur Bestätigung 

vorzulegen. 

 

2. Ebenso sind alle hier nicht aufgeführten, in einer Entfernung bis zu zehn Meter zum Deich 

geplanten Maßnahmen, die keine gesonderte wasserrechtliche Genehmigung nach den 



 

Seite 86 

 

§§ 96 und 97 WG LSA erfordern (bspw. landschaftspflegerische Maßnahmen im Anlagen-

verbotsstreifen, bei denen keine Anlagen errichtet werden), mit dem Unterhaltungspflichti-

gen für die Deiche abzustimmen. 

 

3. Der Baubeginn für jede, die Deiche und deren zehn Meter bzw. 50 Meter breite Verbots-

streifen zur Errichtung der jeweiligen Anlagen betreffende Baumaßnahme ist mindestens 

14 Tage vor Baubeginn dem zuständigen Unterhaltungspflichtigen für die Deiche anzuzei-

gen. Der Termin der Bauabnahme ist mit dem Unterhaltungspflichtigen abzustimmen. Das 

Protokoll zur Bauabnahme sowie die Bestandspläne sind dem Unterhaltungspflichtigen 

zuzustellen. 

 

4. Zur Vorsorge bei Hochwasserereignissen ist ein Hochwassermaßnahmenplan zu erarbei-

ten und dem Unterhaltungspflichtigen für die Deiche vor Beginn der Bauarbeiten zur Prü-

fung vorzulegen. 

 

5. Im Zuge der Bauarbeiten ist dafür Sorge zu tragen, dass die Deichverteidigungswege für 

den Unterhaltungspflichtigen zu jeder Zeit erreichbar und befahrbar sind. Der Wendeham-

mer auf der Deichkrone des Wischedeiches am Grundstück Märsche 7 (Baumaßnahme 

lfd. Nr. 3.46) ist vor der mit dem Bau der BAB 14 einhergehenden Unterbrechung des 

Deichverteidigungsweges fertig zu stellen. Die Benutzung der Deichverteidigungswege 

und der Hochwasserschutzdeiche ist ausschließlich im Zuge der Überbauung der Deiche 

mit Verkehrswegen bzw. im Rahmen des Anschlusses von Wirtschaftswegen sowie zur 

Errichtung des Wendehammers zulässig. Die Benutzung ist auf das unbedingt notwendige 

Maß zu beschränken. 

 

6. Die Überbauung der Deiche mit den Verkehrswegen (BAB 14, Alandstraße, Wirtschafts-

wege) ist anhand der DIN 19712 „Flussdeiche“ unter Berücksichtigung der darin enthalte-

nen Forderungen und Empfehlungen - insbesondere hinsichtlich Erdstoffeigenschaften, 

Dichtigkeiten usw. - herzustellen. Eine Schlitzung von Deichen ist unzulässig. Der zeitliche 

Rahmen für die notwendigen Arbeiten am Deichkörper ist mit dem Unterhaltungspflichtigen 

für die Deiche anhand der aktuellen meteorologischen und hydrologischen Situation zeit-

nah zum Ausführungstermin abzustimmen. 

 

7. Die im Zuge der geplanten Brücken vorgesehenen Unterführungen der Deichverteidi-

gungswege unter der BAB 14 am linken und rechten Alanddeich (Baumaßnahme lfd. Nr. 

2.1.4 und 2.1.7, Bw 119A bzw. Bw 121A) sind so an die Deiche anzupassen, dass das 
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vorhandene Höhenniveau der Deiche und der Deichverteidigungswege nicht unterschrit-

ten und die Schutzfunktion der Deiche nicht beeinträchtigt wird. 

 

8. Bei der angrenzend zur BAB 14 in deren Strömungsschatten vorgesehenen Anpflanzung 

zur Entwicklung eines Hartholzauwaldes (Ersatzmaßnahme E 2) ist ein Mindestabstand 

von zehn Metern zum Deichfuß des Wischedeiches einzuhalten. Der Pflanzplan ist dem 

Unterhaltungspflichtigen für die Deiche vor der Ausschreibung vorzulegen. Sollten sich bei 

Hochwasserereignissen nachteilige Auswirkungen zeigen, ist die Einzäunung zu entfer-

nen. Die Einzäunung ist spätestens nach fünf Jahren zurückzubauen. Bis zum Abschluss 

der Entwicklungspflege und dem Abbau des Wildverbiss-Schutzzaunes sind die Anlandun-

gen von Schwemm- und Treibgut im Bereich der Anpflanzung nach jedem Hochwasser 

durch den Vorhabenträger zu beseitigen. Die bei der Beräumung des Deiches bis zu einer 

Entfernung von 5 m zum Deichfuß entstandenen Mehrkosten sind dem LHW als Deichun-

terhaltungspflichtigem gegen Nachweis zu erstatten. Zur Feststellung des erforderlichen 

Umfangs für die Beräumungen und des Mehraufwandes sind gemeinsame Begehungen 

mit dem LHW durchzuführen. Das Ergebnis ist in einem Protokoll festzuhalten. 

 

9. Der nördliche Kopfbereich der Anrampung zu den Vorlandbrücken und der Elbestrom-  

brücke, inkl. der sich anschließenden Böschungsrundungen, ist so zu befestigen, dass 

diese Flächen den extremen Hochwassern und den Eishochwassern widerstehen können. 

Hierzu wird der Einbau von Deckwerk, welches mit Oberboden abgedeckt und mit Rasen 

angesät wird, empfohlen. In den von der Brücke überbauten Bereichen, in denen sich keine 

geschlossene Grasnarbe ausbilden kann, ist die Böschung zu pflastern. Die Befestigungs-

höhe ist ausgehend vom Böschungsfuß nach dem aktuell gültigen HW100 plus 0,5 Meter 

Freibord zu bemessen. Eine Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern ist für die gesamte 

Anrampung unzulässig. 

 

10. Die sich an der neu zu errichtenden Anrampung für die Vorlandbrücken und für die El-

bestrombrücke ansammelnden Anlandungen von Schwemm- und Treibgut sind nach je-

dem Hochwasser vom Vorhabenträger zu beseitigen. Der Deich wird vom LHW als Deich-

unterhaltungspflichtigem beräumt. Die entstandenen Mehrkosten für die Beräumung der 

sich im Abschnitt zwischen der vorhandenen B 189 und der BAB 14 im Bereich des Dei-

ches bis zu einer Entfernung von 5 m zum Deichfuß ansammelnden Anlandungen sind 

dem LHW gegen Nachweis zu erstatten. Zur Feststellung des erforderlichen Umfangs für 

die Beräumungen und des Mehraufwandes sind gemeinsame Begehungen mit dem LHW 

durchzuführen. Das Ergebnis ist in einem Protokoll festzuhalten. 
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11. Im Rahmen der Bautätigkeit an den Deichen entstandene Schäden sind umgehend fach-

gerecht zu beseitigen. Insbesondere ist eine im Zusammenhang mit der Bautätigkeit ge-

schädigte Grasnarbe durch geeignete Maßnahmen zeitnah wiederherzustellen. Als wie-

derhergestellt gilt eine in sich geschlossene und trittfeste Grasnarbe.  

 

12. Bauzeitliche und künftige Schäden an den im Bereich der BAB 14 neu zu errichtenden 

Zuwegungen zum Deichverteidigungsweg für den Wischedeich sind zeitnah, spätestens 

jeweils zum Quartalsende zu beseitigen. 

 

13. Die Anordnung weiterer Auflagen bleibt vorbehalten. 

1.1.1. Hinweise zur wasserrechtlichen Ausnahmegenehmigung 

1. Der Vorhabenträger haftet für alle Schäden, die aus der Nichterfüllung der Nebenbestim-

mungen resultieren.  

2. Die Genehmigung ergeht unbeschadet notwendiger Erlaubnisse, Genehmigungen etc. 

Dritter.  

3. Die gemäß § 97 Abs. 3 WG LSA erteilte Ausnahmegenehmigung und die gemäß § 97  

Abs. 3 i. V. m. § 96 Abs. 2 WG LSA genehmigte Benutzung sind gemäß § 97 Abs. 3 Satz 

2 und § 96 Abs. 3 WG LSA widerruflich. Sie müssen widerrufen werden, wenn von den 

errichteten Anlagen eine Gefährdung für den Bestand des Deiches ausgeht.  

4. Die Nebenbestimmungen Nr. 4 und Nr. 9 bis 11 beruhen auf Forderungen des Unterhal-

tungspflichtigen für die Deiche und die Gewässer I. Ordnung. Sie betreffen sowohl den 

Schutz der Deiche als auch die Gewährleistung des schadlosen Hochwasserabflusses im 

Überschwemmungsgebiet. 

5. Sollten die im Rahmen der Deichbenutzung zugelassenen Anlagen zu Erschwernissen bei 

der Unterhaltung oder der Verteidigung von Deichen führen, wird der Deichunterhaltungs-

pflichtige die entstehenden Mehrkosten gemäß § 96 Abs. 7 WG LSA dem Inhaber der 

Genehmigung in Rechnung stellen.  

6. Zum Zeitpunkt der Erteilung dieses wasserrechtlichen Bescheides bestehen folgende Zu-

ständigkeiten für das Vorhaben:  

 Genehmigungsbehörde: 

 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 

 Ernst-Kamieth-Straße 2 
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 06112 Halle 

 Unterhaltungspflichtiger für die Alanddeiche und den Wischedeich nebst zugehörigem 

Qualmdeich: 

 Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt,  

Flussbereich Osterburg 

 Ballerstedter Straße 11 

 39606 Osterburg 

1.2. Allgemeine wasserwirtschaftliche Nebenbestimmungen 

1. Die Detailinformationen der Bauausführungsunterlagen und die Bauwerkspläne sind, so-

weit sie wasserwirtschaftliche und wasserrechtliche Belange betreffen, zur optimalen Be-

rücksichtigung wasserwirtschaftlicher Erfordernisse rechtzeitig vor Baubeginn mit dem Un-

terhaltungsverband (UHV) „Seege/Aland“, mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz 

und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) und mit der unteren Wasserbehörde des 

Landkreises Stendal abzustimmen. 

 

2. Bei der Bautätigkeit sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten und 

die im Bauwesen, insbesondere auch im Wasserbau, erforderliche Sorgfalt anzuwenden. 

 

3. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Bestandspläne mit eingemessenen Höhen für 

die Entwässerungsanlagen, Gewässerkreuzungen und die Anlagen im Gewässerschon-

streifen der unteren Wasserbehörde des Landkreises Stendal zu übergeben. 

 

4. Im Zuge der Baumaßnahmen können Grundwasserabsenkungen erforderlich werden. 

Grundwasserabsenkungen sind gemäß §§ 8 und 9 WHG erlaubnispflichtige Gewässerbe-

nutzungen. Die Anträge auf Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse sind bei der un-

teren Wasserbehörde des Landkreises Stendal gesondert einzureichen. 

 

Wegen der möglichen hohen Fe-Gehalte im Grundwasser kann es zu Einschränkungen 

bzw. erhöhten Anforderungen an die Ableitung des gehobenen Grundwassers in Oberflä-

chengewässer kommen. Aus diesem Grunde ist der Planung für die Absenkungen genü-

gend Beachtung einzuräumen, um Bauverzögerungen durch unzureichende Antragstel-

lung zu vermeiden. Die Antragstellung für die Grundwasserabsenkungen ist so rechtzeitig 

vorzunehmen, dass die Forderungen der unteren Wasserbehörde des Landkreises Sten-

dal bereits in die Ausschreibungen übernommen werden können. 
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5. Für bauzeitlich notwendige Gewässerkreuzungen sind rechtzeitig vor ihrer Herstellung die 

wasserrechtlichen Genehmigungen gem. §§ 36 WHG und § 49 Abs.1 WG LSA zu bean-

tragen. 

 

6. Sofern im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen weitere wasserwirtschaftlich 

und wasserrechtlich bedeutsame Vorhaben umgesetzt werden müssen, ist die untere 

Wasserbehörde des Landkreises Stendal frühzeitig in die Planungen einzubeziehen. 

1.3. wasserrechtliche Erlaubnis  

 

1. Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit 

 

Das zur Versickerung gelangende Niederschlagswasser ist vor schädlichen Verunreini-

gungen und sonstigen nachteiligen Veränderungen seiner Eigenschaften zu bewahren. 

Schmutzwasser darf den Versickerungsanlagen und der Elbe nicht zugeführt werden. Mi-

neralölverunreinigungen sind umgehend zu beseitigen. 

Der Einsatz von Auftaumitteln ist durch sparsamste Dosierung auf das zur Gewährleistung 

der Verkehrssicherheit unbedingt notwendige Mindestmaß zu beschränken. 

 

2. behördliche Überwachung 
 

Der Gewässerbenutzer hat die behördliche Überwachung der Anlagen, Einrichtungen und 

Vorgänge, die für die Gewässerbenutzungen von Bedeutung sind, zu dulden und Zutritt zu 

diesen Anlagen zu gewähren.  

Überwachungsmaßnahmen aus besonderem Anlass, insbesondere bei begründetem Ver-

dacht schädlicher Verunreinigung des zur Versickerung und in die Elbe verbrachten Nie-

derschlagswassers oder sonstiger Störungen, die zu einer Gewässerbeeinträchtigung füh-

ren können, bleiben vorbehalten. Auf Verlangen sind Auskünfte zu erteilen, Unterlagen zur 

Verfügung zu stellen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen. 

 

3. Selbstüberwachung 

 

Der Gewässerbenutzer hat die Betriebsanlagen, die für das Grundwasser und die Elbe von 

Bedeutung sind, einschließlich der Wasserbeschaffenheit, regelmäßig zu überwachen 

(z. B. durch Sichtkontrolle bezüglich Ölfilm, Färbung, Trübung, Ablagerungen usw.). 

Die Ergebnisse der Selbstüberwachung, einschließlich ausgeführte Wartungs- und Funk-

tionskontrollen, Reparaturen und besondere Vorkommnisse, sind in geeigneter Form im 

Betriebstagebuch zu dokumentieren. 



 

Seite 91 

 

 

Beim Einsatz von Auftaumitteln hat der Betreiber Zeitpunkt, Art und Menge im Betriebsta-

gebuch aufzuzeichnen und der unteren Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

 

Die Anlagen zur Gewässerbenutzung sind in einem solchen Zustand zu halten, der den 

bestimmungsgemäßen Anlagenbetrieb jederzeit sicherstellt. 

 

Der Aufwuchs der Bankette in der VKE 3.1/3.2a ist jährlich durch Sichtkontrolle zu über-

wachen. Dabei ist der Aufwuchs an repräsentativen Stellen zu messen (Höhendifferenz 

zwischen Fahrbahnkante-Erdboden in cm). Die Durchführung der Sichtkontrolle ist mit Da-

tum, Messstellen (BAB-km, Fahrtrichtung), Messwerten und daraus abgeleiteten Maßnah-

men zur Beseitigung der Banketterhöhungen im Betriebstagebuch zu dokumentieren. Die 

Durchführung der Maßnahmen ist ebenfalls dort aufzuzeichnen. 

 

Die Versickerungsanlagen und die Einleitstelle im Elbvorland sind regelmäßig, mindestens 

vierteljährlich, nach dem Ende der Frostperiode, nach Starkregen und Regen nach langer 

Trockenperiode sowie während und nach Hochwassersituationen zu kontrollieren. Sie sind 

entsprechend zu warten, bei Bedarf zu säubern und ggf. wieder instand zu setzen. Das 

Mähgut ist aus den Versickerungsmulden und -becken zu entfernen. 

 

4. Anforderungen an den Bau, laufenden Betrieb und die Unterhaltung der Anlagen zur Ge-

wässerbenutzung 

 

Die Anlagen zur Niederschlagsentwässerung sind den Antragsunterlagen entsprechend 

sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben, zu 

unterhalten und zu warten. Für den Bau und Betrieb sowie für die Wartung der Anlagen 

sind die Vorschriften des ATV-DWA-Regelwerkes und die DIN-Normen in der jeweils gül-

tigen Fassung zu berücksichtigen und einzuhalten. 

Für die Durchführung der Wartungsarbeiten ist entsprechend ausgebildetes Personal ein-

zusetzen. 

Schäden an den Anlagen sind unverzüglich zu beheben, so dass die ordnungsgemäße 

Funktion möglichst schnell wieder erreicht werden kann. In Hinsicht auf Störfälle sind durch 

den Gewässerbenutzer geeignete Vorkehrungen zu treffen, damit nachteilige Auswirkun-

gen auf das Grundwasser und auf die Elbe nach Dauer und Umfang möglichst geringge-

halten werden.  
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Durch Auswaschung oder Auslaugung von Baumaterialen hervorgerufene schädliche Ver-

änderungen von Oberflächen-, Grund- und Sickerwasser sind zu verhindern. Für die Her-

stellung der Entwässerungsanlagen dürfen deshalb Bauschutt, Abfall o. ä. Materialien, 

nicht verwendet werden. 

 

5. Versickerungsanlagen 

 

Bei zum Anschluss an die versickerungsfähigen Schichten erforderlichem Bodenaus-

tausch darf nur natürliches Material mit einem kf-Wert eingebaut werden, welcher nicht 

größer als 1 x 10-3 m/s ist. 

 

Die Versickerungsmulden und die Versickerungsbecken sind 30 cm stark, bezogen auf 

den Zustand nach der Setzung und mit Mutterboden auszukleiden, der mit Rasenansaat 

oder Bodendeckern zu begrünen ist. Es ist zu sichern, dass die begrünte Mutterboden-

schicht vor dem Anschluss der zu entwässernden Flächen schnellstmöglich und dauerhaft 

ihre Reinigungsfunktion erfüllen kann. Es ist darauf zu achten, dass keine Flächenabde-

ckung mit Rindenmulch erfolgt. 

Bei Kolmationserscheinungen oder Verschlammung ist die gestörte Schicht der Versicke-

rungsanlagen abzutragen und einer zulässigen Entsorgung zuzuführen. Sie ist durch si-

ckerfähiges Material zu ersetzen. Die Vegetationsschicht ist wieder zu schließen. 

Der Boden im Bereich der Versickerungsanlagen darf nicht gedichtet werden (durch Bau-

fahrzeuge o. ä.). Ggf. während der Bauzeit entstandene oder aus der Vornutzung vorhan-

dene Verdichtungen der für die Versickerung vorgesehenen Flächen sind aufzubrechen. 

 

6. Regenklärbecken RKB 1 

 

Das Regenklärbecken ist nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errich-

ten, zu betreiben, zu unterhalten und zu warten. 

Geplante Maßnahmen zur Verhinderung von Algenwachstum sind mit der unteren Was-

serbehörde vor ihrer Durchführung abzustimmen.  

Die Einleitstelle im Elbvorland ist entsprechend der örtlichen Gegebenheiten und unter Be-

rücksichtigung der Anforderungen bei Hochwasser naturnah, stand- und erosionssicher zu 

befestigen. Die im Rahmen der Bautätigkeit entstandene vegetationsfreie Fläche ist 

schnellstmöglich mit einer 30 cm starken, zu begrünenden Mutterbodenschicht herzurich-

ten. Die Bauausführungsplanung ist dem LHW und der unteren Wasserbehörde zur Ab-

stimmung vorzulegen. 



 

Seite 93 

 

Der Betrieb, die Überwachung und Instandhaltung des Regenklärbeckens und der Einleit-

stelle im Elbvorland sind durch eine Betriebsanweisung zu regeln. Diese hat auch die so-

fortige Beseitigung und fachgerechte Entsorgung von Ablagerungen und Anschwemmun-

gen sowie die Behebung von Schäden im Bereich der Einleitstelle zu umfassen. Die Kon-

trolle der Einleitstelle muss mindestens vierteljährlich vorgenommen werden und im Hoch-

wasserfall mindestens 1x wöchentlich erfolgen. 

 

7. Mitteilungs- und Vorlagepflichten 

 

Die geforderten Aufzeichnungen zur Selbstüberwachung (Nebenbestimmung 3) sind der 

unteren Wasserbehörde auf Verlangen in digitaler Form zu übergeben. 

Die zuständige Überwachungsbehörde ist unverzüglich in Kenntnis zu setzen, wenn es 

infolge von Störfällen in dem berührten Entwässerungsgebiet, oder aus sonstigen Gründen 

feststeht oder zu erwarten ist, dass es zu einer schädlichen Veränderung oder Beeinträch-

tigung von Grundwasser und/oder der Elbe kommen kann. 

Der Übergang der Anlagen zur Gewässerbenutzung auf einen anderen Gewässerbenutzer 

sowie die Außerbetriebnahme der Anlagen sind der Wasserbehörde anzuzeigen. 

1.3.1. Hinweise zur wasserrechtlichen Erlaubnis 

Die wasserrechtliche Erlaubnis kann gem. § 18 Abs. 1 WHG ganz oder teilweise widerrufen 

werden. Die Erlaubnis steht nach § 13 Abs. 1 WHG unter dem Vorbehalt der nachträglichen 

Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen. 

Der Gewässerbenutzer haftet für alle Schäden, die durch Nichterfüllung der erteilten Neben-

bestimmungen entstehen. Die Erteilung dieser Erlaubnis entbindet nicht von der sich aus an-

deren Rechtsvorschriften abzuleitenden, sich im Zusammenhang mit der Ausübung der Ge-

wässerbenutzung ergebenden Pflicht. Aus der wasserrechtlichen Erlaubnis kann keine Ge-

währleistung der Betriebssicherheit und der Funktionsfähigkeit der Anlage hergeleitet werden. 

Oberhalb und im Bereich der bindigen Schichten muss mit stauender Nässe bzw. mit Schich-

tenwasser gerechnet werden. 

Der Anschluss zusätzlicher Entwässerungsflächen an die mit dieser erlaubten Gewässerbe-

nutzung im Zusammenhang stehenden Anlagen ist nur nach Entscheidung über einen Antrag 

auf Erweiterung des hier beschiedenen Benutzungszweckes und -umfanges zulässig. 

Die Nutzung des Bestandes der Entwässerungsanlagen für die Einleitung des Niederschlags-

wassers, welches in den Entwässerungsabschnitten (EA) 35 bis 37 (Radweg L 2) anfällt, ist 

mit dem Anlagenbetreiber abzustimmen.  
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1.4. Wasserrechtliche Genehmigung zur Herstellung baulicher Anlagen in bzw. an 
oberirdischen Gewässern 

1. Die Brücken und Durchlässe (gem. Bauwerksverzeichnis, Pkt. 2.1 und Pkt. 2.2) sind in 

Bezug auf Nennweite und Höhenlage der eingereichten Unterlagen entsprechend zu er-

richten. 

Der Abstand zwischen dem Böschungsfuß des Dammes der BAB 14 und der Böschungs-

oberkante der Gräben ist zur Gewährleistung der maschinellen Gewässerunterhaltung auf 

der Unterhaltungsseite bis zu den Querungsbauwerken (Durchlass, Brücke) zum Passie-

ren der Unterhaltungstechnik in der notwendigen Breite zu bemessen. 

Die Gewässerunterhaltungsseiten und die notwendige Breite sind mit dem UHV 

„Seege/Aland“, Bahnstraße 15, 39615 Seehausen, Tel. 039386-53292, abzustimmen. 

2. Die Sohllage der Durchlassbauwerke ist jeweils ca. 5-10 cm unter der vorhandenen festen 

Gewässersohle zu positionieren. 

 

3. Die Rohrstöße der Durchlassbauwerke sind so abzudichten, dass ein Eindringen von Erde 

nicht erfolgen kann. 

 

4. Die Stirnseiten der Durchlässe sind gegen Unterspülung zu sichern. 

 

5. Während der Bauausführung ist der Eintrag von die physikalische, chemische oder biolo-

gische Beschaffenheit des Wassers verändernden Stoffen zu verhindern. 

 

6. Während der Bauzeit der neuen Brücken/Durchlässe ist der schadlose Wasserabfluss zu 

gewährleisten. 

 

7. Die Gewässersohle in Richtung Unterstrom und im Baustellenbereich ist von, durch die 

Baumaßnahme bedingt, dort abgelagerten Bodenmassen zu beräumen. Die durch die 

Bauausführung verwundeten und nicht zu befestigenden Böschungsbereiche sind profil-

gleich wiederherzustellen und mit Rasensoden oder Rollrasen zu stabilisieren. 

 

8. Rechtzeitig vor Baubeginn sind die Bauwerkspläne bzw. Ausführungsunterlagen der Brü-

cken und Durchlässe sowie der Gewässerkreuzungen mit dem LHW Flussbereich Oster-

burg, Ballerstedter Straße 11, 39606 Osterburg, dem UHV und dem Landkreis Stendal, 

untere Wasserbehörde, abzustimmen. 
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9. Der Baubeginn und die Fertigstellung der Gewässerkreuzungen sind dem LHW und dem 

UHV mindestens 2 Wochen vorher anzuzeigen. Die vorgenannten Arbeiten sind spätes-

tens 14 Tage nach Fertigstellung vom LHW und vom UHV abnehmen zu lassen. 

 

10. Die Kreuzungen der Gewässer mit den Versorgungsleitungen (gem. Bauwerksverzeichnis 

Pkt. 5 und Pkt. 6) sind außerhalb des Abflussprofils so zu errichten, dass die Gewässerun-

terhaltung nicht beeinträchtigt wird. Die Versorgungsleitungen sind gegen unbeabsichtig-

tes Beschädigen in Folge von Gewässerunterhaltungsarbeiten ausreichend zu sichern. Die 

Kreuzungen sind vorzugsweise unter der Gewässersohle auszuführen. Die Lage der Ver-

sorgungsleitungen ist dabei auf mindestens 1 m unter der festen Gewässersohle zu posi-

tionieren. 

 

11. Zur Sicherung des schadlosen Wasserabflusses notwendig werdende Änderungen und 

Ergänzungen der vorstehenden Auflagen behält sich das Umweltamt des Landkreises 

Stendal, untere Wasserbehörde, vor. 

 

12. Die Sohlbreite in den Durchlassbauwerken darf gegenüber den oberhalb und unterhalb 

dieser gelegenen Fließgewässerabschnitte nicht verbreitert werden. 

 

13. Die Stärke des Sohlsubstrates (Gewässersohle) in den Durchlassbereichen der Gräben in 

beiden Bauabschnitten soll aus einer mindestens 0,30 m mächtigen Sohlschicht vorzugs-

weise aus gerundetem Mittel- und Grobkies ausgebildet werden. 

 

14. Bei stärkerem Gefälle, wie beim Rechteckdurchlass DL 05 mit 0,34 % Sohlgefälle (Bau-

werksverzeichnis, lfd. Nr. 2.2.7) ist hier rundes differenziertes Grobkorn 8 bis 64 mm (Kies-

sieblinie n. NIELSEN 1994) einzubauen. 

 

15. Der Anschluss der einzubringenden Sohlschicht ist sohlgleich zur oberhalb und unterhalb 

bestehenden Gewässersohle vorzunehmen (ohne Schwelle / Sohlsprung). Hierbei sind 

Mittel- und Grobkiesmischungen ohne Beimengung von Sand oder feinerer Körnung zu 

verwenden. 

 

16. Die Böschungen dürfen nicht steiler als die Neigung 1:2 ausgeführt werden, die Bö-

schungssicherung hat mittels Holzfaschinen zu erfolgen. 
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17. Die Grabensohle und die Böschungen der Ein- und Auslaufbereiche der Gewässerkreu-

zungen mit den Rohrdurchlässen DL 14, DL 15, DL 17, DL 18 und DL 24 (Bauwerksver-

zeichnis lfd. Nr. 2.2.6; 2.2.4; 2.2.2; 2.2.5 und 2.2.3) sind mit Wasserbausteinen in Beton 

auf einer Länge von jeweils 2,0 m und bis 0,30 m über Rohrscheitel zu befestigen. 

 

18. Die Nennweite des DL 17 (Bauwerksverzeichnis lfd. Nr. 2.2.2) ist von DN 800 auf DN 1100 

zu vergrößern. Die Differenz zwischen Grabensohle und Durchlasssohle ist mit Sohlsub-

strat aufzufüllen. Die Nennweite der DL 15, DL 18 und DL 14 (Bauwerksverzeichnis lfd. Nr. 

2.2.4; 2.2.5 und 2.2.6) ist jeweils von DN 1000 auf DN 1500 zu vergrößern. 

1.4.1. Hinweise zur wasserrechtlichen Genehmigung 
 

1. Der Bauherr und der Bauausführende werden auf eventuelle, nicht vorhersehbare, durch 

hohe Grundwasserstände oder Hochwasser verursachte, Beeinträchtigungen am Standort 

während der Bauphase sowie nach Fertigstellung hingewiesen. 

 

2. Der Antragsteller ist für den ordnungsgemäßen Zustand und die Funktionstüchtigkeit der 

Kreuzungsbauwerke verantwortlich. Er haftet für alle Schäden, die aus der Errichtung, dem 

Bestehen, dem Betrieb und der Unterhaltung derselben entstehen. 

 

3. Bei sehr kleinen Gräben, bzw. solchen mit sehr geringen Fließgeschwindigkeiten bei ge-

ringen Sohlbreiten wird die verwendete Zusammensetzung der geforderten 0,30 m mäch-

tigen Sohlschicht aus dem gebietstypischen Sohlsubstrat, wie es in den oberhalb und un-

terhalb der Durchlassbauwerke gelegenen Fließgewässerabschnitten vorkommt, als ge-

eignet betrachtet. In einigen Grabendurchlässen sind laut Bauwerksverzeichnis sogar 0,40 

m Substratmächtigkeit vorgesehen (Bauwerksverzeichnis, lfd. Nr. 2.2.7). 

1.5. Genehmigung des Gewässerausbaus 

1. Die Gewässer sind gemäß vorgelegter Planung (Lageplan, BW-Verzeichnis) herzustellen. 

 

2. Bei der Bauausführung hat der Bauherr die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 

beachten und die im Bauwesen, insbesondere im Wasserbau, erforderliche Sorgfalt und 

ingenieurbiologischen Grundsätze anzuwenden. 

 

3. An den Ein- und Ausläufen der Grabenquerungen mit der BAB 14 ist auf einer Böschungs-

seite ein ausreichender Abstand für die maschinelle Gewässerunterhaltung zu gewährleis-

ten. 
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4. Der Graben 404 000 016 ist im Bereich der PWC Anlage (West) so herzustellen, dass eine 

Unterhaltung mit Technik gewährleistet ist.  

 

5. Der Graben 303 000 006 ist bei der Einmündung in den Graben 303 000 005 entsprechend 

der Fließrichtung in Richtung Süden hydraulisch anzupassen. 

 

6. Die Gräben und die Gewässerschonstreifen von 5 m Breite sind nach Beendigung der 

Bauarbeiten von Abraum u. a. Materialien zu beräumen und mittels Rasenansaat zu be-

grünen. 

 

7. Beginn und Ende der Bauarbeiten am Gewässer sind dem UHV „Seege/Aland“ eine Wo-

che vorher mitzuteilen. 

 

8. Während der Bauzeit ist der schadlose Wasserabfluss zu gewährleisten. Einschränkungen 

des Abflussprofils, provisorische Verlegung oder Verrohrung des Wasserlaufes und sons-

tige, das Abflussgeschehen beeinträchtigende Maßnahmen während der Bauzeit und der 

Durchführung von Instandsetzungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen an den Oberflä-

chengewässern, sind dem Landkreis Stendal zur Entscheidung vorzulegen. 

 

9. Die Änderung in Bezug auf den Gewässerbestand  

a) Änderung der Lauflänge der Gräben 

b) Länge der zurückgebauten Grabenabschnitte  

c) neu hergestellte Grabenlänge. 

sind dem zuständigen UHV „Seege/Aland“ mitzuteilen. 

 

10. Bei allen geplanten Grabenumverlegungen bzw. auch damit verbundenen Grabenverfül-

lungen (z. B. Bauwerksverzeichnis, lfd. Nr. 3.12, 3.13 und 3.14) sind diese Fließgewässer-

abschnitte im Rahmen einer Ökologischen Baubegleitung sachkundig abzufischen und die 

Fische in geeignete, möglichst nahegelegene Fließgewässerabschnitte umzusetzen 

Ebenso ist nach Großmuscheln zu suchen und bei deren Vorkommen sind diese abzu-

sammeln und ebenfalls in geeignete, nahegelegene Fließgewässerabschnitte umzuset-

zen. 

 

1.5.1. Hinweise zur Genehmigung des Gewässerausbaus 

1. Die Schäden im Gewässerschonstreifen sind kurzfristig zu beseitigen. Bauliche Anlagen, 

die die Gewässerunterhaltung behindern könnten, dürfen hier nicht errichtet werden. 
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2. Vorgefundene Dränagen sind wieder an eine Vorflut anzuschließen. 

1.6. Zulassung der Ausnahmen von Verboten zur Errichtung von nicht standortgebun-

denen baulichen Anlagen im Gewässerrandstreifen 

1. Die Bauausführung ist so vorzunehmen, dass Erdaushub und Baumaterial nicht in das 

Gewässer gelangen können. Die Böschung des Gewässers darf nicht beschädigt werden. 

Die Standsicherheit der Böschung ist zu gewährleisten. 

 

2. Auf dem Gewässerrandstreifen bzw. auf der Grabenböschung dürfen keine Stoffe gela-

gert oder abgelagert werden, die die Gewässerunterhaltungsarbeiten behindern könnten. 

 

3. Die Standsicherheitsnachweise für die Grabenböschungen der Gräben 404 000 016, 303 

000 005, 401 174 009 sowie 404 000 017 im direkten Anschluss zur Fahrbahnböschung 

sind zu erbringen. 

 

4. Der Baubeginn und die Fertigstellung der Arbeiten am Gewässer sind dem UHV 

„Seege/Aland“ mindestens 2 Wochen vorher anzuzeigen. Die Baumaßnahmen sind spä-

testens 14 Tage nach Fertigstellung vom UHV abzunehmen. 

 

5. Zur Sicherung des schadlosen Wasserabflusses notwendig werdende Änderungen und 

Ergänzungen der vorstehenden Nebenbestimmungen behält sich der Landkreis Stendal, 

untere Wasserbehörde vor. Die Erteilung der Befreiung von den Verboten kann gem. § 38 

Abs. 5 S.1 WHG widerrufen werden. 

1.6.1. Hinweise zur Zulassung der Ausnahmen von Verboten zur Errichtung von nicht 

standortgebundenen baulichen Anlagen im Gewässerrandstreifen 

Bei der Parallelverlegung von Versorgungsleitungen im Gewässerrandstreifen (5 m ab Bö-

schungsoberkante) ist zwischen diesem und der Grabenböschungsoberkante ein Mindestab-

stand von 3,00 m einzuhalten. Die Schäden im Gewässerrandstreifen sind kurzfristig zu be-

seitigen. Bauliche Anlagen, die die Gewässerunterhaltung behindern könnten, dürfen hier nicht 

errichtet werden. 

Gemäß § 2 Abs. 3 UH VO des Landkreises Stendal dürfen Anpflanzungen von Gehölzen im 

Gewässerprofil und innerhalb eines 5 m angrenzenden Streifens, bei Gewässern erster Ord-

nung innerhalb eines 10 m angrenzenden Streifens, gemessen ab Böschungsoberkante, nur 
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mit Zustimmung des Unterhaltungspflichtigen vorgenommen werden. Zulässig sind nur stand-

ortgerechte Ufergehölze. Der unteren Wasserbehörde sind die Anpflanzungen zwei Wochen 

vorher anzuzeigen. 

1.7. Maßnahmen im Überschwemmungsgebiet von Elbe und Aland 

1.7.1. Nebenbestimmungen zu A.IV.1.6.2 und A.IV.1.6.3  

1. Die Ausführungsplanungen für die in den Überschwemmungsgebieten von Elbe und 

Aland beabsichtigten Maßnahmen sind dem Unterhaltungspflichtigen für die Deiche 

(LHW, Flussbereich Osterburg) vor der Ausschreibung zur Bestätigung vorzulegen. 

 

2. Bei Hochwasser oder sich abzeichnender Gefahr ist der Beginn der Arbeiten nicht zuläs-

sig. Bei Ausuferung der Elbe und/oder des Alandes oder ab der Ausrufung der Alarm-

stufe 1 am Pegel Wittenberge ist das Überschwemmungsgebiet so zu hinterlassen, dass 

von der Baustelle, den gelagerten Erd- und Baumaterialien und der vorhandenen Technik 

keine Gefahr ausgeht, insbesondere Gefahren durch abtreibendes Baumaterial und Ge-

räte ausgeschlossen werden können und der Baustellenbereich wirksam vor Erosion ge-

schützt ist. 

Die Einholung von Informationen über die aktuell zutreffenden Wasserstände obliegt den 

Bauausführenden. Die Hochwassermeldepegel sind einsehbar unter https://hochwasser-

vorhersage.sachsen-anhalt.de/. 

Während und nach einem Hochwasser sind Kontrollen im gesamten Baustellenbereich 

hinsichtlich der Wirksamkeit der getroffenen Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. 

Hierzu ist ein Hochwassermaßnahmenplan zu erstellen, der die erforderlichen Kontrollen 

und einzuleitenden Maßnahmen in Abhängigkeit vom Hochwasserereignis festlegt. 

 

3. Die Zuwegungen und Wirtschaftswege in den Überschwemmungsgebieten sind so herzu-

stellen, dass sie keinen Aufstau verursachen. Sie sind zur Vermeidung ihrer Zerstörung 

durch große Fließgeschwindigkeiten und Schleppspannungen ebenerdig anzuordnen. 

 

4. Bei der im Überschwemmungsgebiet der Elbe vorgesehenen Anpflanzung zur Entwick-

lung eines Hartholzauwaldes im Strömungsschatten der Autobahn ist ein Mindestabstand 

von zehn Metern zum Deichfuß einzuhalten. Der Pflanzplan ist dem Unterhaltungspflich-

tigen für die Deiche (LHW, Flussbereich Osterburg) vor der Ausschreibung vorzulegen. 

 

5. Die Lagerung der für die Bauausführung erforderlichen Erd- und Baustoffe soll möglichst 

nur in dem Umfang erfolgen, wie sie durch die Bauleitung bauzeitlich abgeschätzt werden 

https://hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de/
https://hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de/
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kann. Sie muss „haufenweise“ und darf nicht als Querriegel/Damm zum ablaufenden 

Hochwasser vorgenommen werden. 

 

6. Durch den Vorhabenträger bzw. im Rahmen der Straßenunterhaltung durch den Baulast-

träger ist der Wildverbiss-Schutzzaun nach jedem Hochwasserereignis zu kontrollieren, 

ggf. zu reparieren und die Verklauselungen aus dem Zaunbereich zu entfernen. 

Die Einzäunung ist spätestens 5 Jahre nach ihrer Herstellung zu entfernen. Sollte der 

Wildverbiss-Schutzzaun darüber hinaus benötigt werden, kann hierzu durch die untere 

Wasserbehörde eine neue Entscheidung getroffen werden.  

Nach der Entfernung des Wildverbiss-Schutzzaunes ist die Auwaldanpflanzung selbst in 

Bezug auf Abflusshindernisse zu kontrollieren. Nach Abstimmung mit dem LHW sind 

diese nach jedem Hochwasserereignis durch den zukünftigen Eigentümer bzw. den zu-

künftigen Unterhaltungspflichtigen der Auwaldanpflanzung zu beseitigen. 

 

Die Beseitigung von Schwemm- und Treibgut an den Pfeilern der Elbebrücke ist für den 

Zeitraum der Bauausführung durch den Vorhabenträger zu sichern. Nach Fertigstellung 

und Inbetriebnahme der Elbebrücke obliegt diese Pflicht der Bundeswasserstraßenver-

waltung als zuständigem Unterhaltungspflichtigen für die Bundeswasserstraße Elbe. 

Schwemm- und Treibgut, welches sich nach Hochwasserereignissen auf den in den Über-

schwemmungsgebieten von Elbe und Aland befindlichen Dammböschungen der Auto-

bahn und im Überschwemmungsgebiet der Elbe zwischen der BAB 14 und der B 189 

abgelagert hat, ist durch den Vorhabenträger bzw. im Rahmen der Straßenunterhaltung 

durch den Baulastträger zu beseitigen.  

 

7. Nach Fertigstellung der Anlagen sind die nur vorübergehend in Anspruch genommenen 

Flächen wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen, d. h. vollständige Beseiti-

gung von Fremdmaterial aus den Überschwemmungsgebieten, Beseitigung von Boden-

verdichtungen und Fahrspuren, Aufbringen des abgetragenen Oberbodens. Die Gras-

narbe im Bereich der durch die gesamte Bautätigkeit in Anspruch genommenen Flächen 

ist wiederherzustellen. Als wiederhergestellt gilt eine in sich geschlossene und trittfeste 

Grasnarbe. Nachbesserungen müssen unverzüglich, ggf. auch wiederholt, vorgenommen 

werden. 

 

8. Die Anordnung weiterer Auflagen bleibt vorbehalten. 
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1.7.1.1. Hinweise zur wasserrechtlichen Zulassung von Maßnahmen im Überschwem-

mungsgebiet von Elbe und Aland 

1. Der Vorhabenträger haftet für alle Schäden, die aus der Nichterfüllung der Nebenbestim-

mungen resultieren. 

 

2. Die Zulassung ergeht unbeschadet notwendiger Erlaubnisse, Genehmigungen etc. Dritter. 

 

3. Gem. § 78 Abs. 7 WHG dürfen bauliche Anlagen der Verkehrsinfrastruktur, die nicht unter 

§ 78 Abs. 4 WHG fallen, nur hochwasserangepasst errichtet oder erweitert werden. 

2. Naturschutz und Landschaftspflege 

2.1. Nebenbestimmungen 

1. Die manuellen Umsetzungen im Rahmen der Kontrolle von Laichgewässern auf Amphibi-

enbesatz bzw. von Fischen und Muscheln sind zu dokumentieren und der oberen Natur-

schutzbehörde sowie der Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe (BRV ME) zur Kennt-

nis zu geben. 

 

2. Die Landschaftspflegerische Ausführungsplanung (LAP) zu den LBP-Maßnahmen E 2 

(Entwicklung von Auwald bei Losenrade – VKE 3.2a) und ECEF 3 (Dornstrauchreiche Wald-

randgestaltung – VKE 3.2a) hat in Abstimmung mit der BRV ME und der zuständigen 

Forstbehörde zu erfolgen. 

 

3. Die LAP für die externen LBP-Maßnahmen, insbesondere ACEF 32 (Komplexmaßnahme 

nördlich Vielbaum (Anlage Grünland, Gehölze)), ACEF 34 (Komplexmaßnahme südlich 

Geestgottberg (Anlage Laichgewässer, Steinschüttungen, Grünland, Gehölze)) und A 35 

(Komplexmaßnahme östlich und nordöstlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche) in der VKE 

3.1 sind mit der BRV ME einvernehmlich abzustimmen. 

 

4. Alle im LBP aufgeführten landschaftspflegerischen Maßnahmen (trassennah und trassen-

fern), sofern sie Festlegungen enthalten, die die Flächennutzung beschränken, sind dau-

erhaft zu sichern (Eintragung im Grundbuch, vertragliche Regelung). 

 

5. Der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal sind für alle Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen die zur Eintragung ins Naturschutzverzeichnis notwendigen Informati-

onen zu übergeben. Der Umfang der notwendigen Informationen ergibt sich aus dem 

Gem.RdErl. vom 27.07.2005 „Umsetzung der §§ 18 bis 28 des NatSchG LSA und Siche-

rung des nachhaltigen Erfolgs der durchgeführten Maßnahmen.“ 



 

Seite 102 

 

 

6. Das LBP-Maßnahmenkonzept ist unter Berücksichtigung der Nebenbestimmungen umzu-

setzen. 

 

7. Hinsichtlich der LBP-Maßnahme ECEF 13 (Entsiegelung, Gehölzpflanzungen und Entwick-

lung von Zauneidechsen- und Brutvogelhabitaten auf ehemaligem Bahnverladegelände) 

in der VKE 3.2a ist die Bestandspopulation der Zauneidechse auf der Maßnahmenfläche 

über einen Zeitraum von mindesten 5 Jahren zu dokumentieren.  

 

8. Dem Vorhabenträger wird aufgegeben, für alle landschaftspflegerischen Maßnahmen, die 

aus Anpflanzung- bzw. Begrünung bestehen, autochthones Pflanz- und Saatgut zu ver-

wenden. Sollte das gebietsheimische Saatgut bei Umsetzung vor dem 1. März 2020 nicht 

in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen und der Vorhabenträger aus diesem Grund 

anderes Saatgut verwenden wollen, muss er den Mangel gegenüber der Planfeststellungs-

behörde nachweisen. 

 

9. Die südlich der geplanten LBP-Maßnahme E 2 im Abschnitt VKE 3.2a befindliche Zuwe-

gung aus dem Deichhinterland, welche über die geplante E2-Maßnahmefläche zum Stand-

gewässer „Büttners Brack“ führt, ist im Rahmen der Umsetzung dieser geplanten LBP-

Maßnahme zu beseitigen. 

 

10. a)  Die Pflanzung und Einsaat der Maßnahmenflächen im unmittelbaren Trassenbereich  

      sind innerhalb eines Jahres nach Herstellung der Fahrbahn vorzunehmen. Hierbei ist   

      die jeweilige Vegetationsperiode zu berücksichtigen. 

b)  Die Durchführung der festgestellten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen außerhalb des  

     unmittelbaren Trassenbereiches soll grundsätzlich vor Baubeginn eingeleitet werden. 

 

11. Die Funktionsfähigkeit der CEF-Maßnahmen ist vor dem Eintreten des im ASB dargestell-

ten möglichen Verbotstatbestandes zu gewährleisten und der oberen Naturschutzbehörde 

anzuzeigen. Die Maßnahmen sind vor Eintreten des möglichen Verbotstatbestandes durch 

eine Ortsbesichtigung durch die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal ab-

zunehmen. Hierüber ist ein gemeinsamer Bericht des Vorhabenträgers und der Natur-

schutzbehörde zu erstellen. 
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12. Gehölzpflanzungen im Rahmen der Trassengestaltung und Kompensation des Eingriffes 

in Natur und Landschaft sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Ausfälle sind entspre-

chend der ZTV La-StB 05 zu ersetzen bis ein Anwachsen erreicht worden ist. Dies betrifft 

zuvorderst die Herstellungs- und Entwicklungspflege in den ersten 3 Jahren. 

 

13. Die fachgerechte Durchführung der Schutz-, Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen sind durch eine ökologische Baubegleitung sicher zu stellen. Die Umsetzung der 

LBP-Maßnahmen ist entsprechend zu beaufsichtigen und in einem Bautagebuch zu doku-

mentieren. Der oberen Naturschutzbehörde ist auf Verlangen Einsicht in das Bautagebuch 

zu gewähren. Die ökologische Baubegleitung hat einen Abschlussbericht zu erstellen und 

diesen spätestens 6 Monate nach Abschluss der Bauarbeiten der Genehmigungsbehörde 

und der oberen Naturschutzbehörde vorzulegen. 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahme und Vorlage des Abschlussberichtes ist der unte-

ren und oberen Naturschutzbehörde die Möglichkeit einer Besichtigung der Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen gemeinsam mit dem Vorhabenträger einzuräumen. 

 

14. Schutzzäune und Baustellensicherung (VFFH/ ASB 29, S 5 [VKE 3.1] /S 1, SASB, FFH 2, 

SASB, FFH 5 [VKE 3.2a]) sind durch die örtliche Baubegleitung auf ihre Funktionstüchtigkeit 

zu kontrollieren. Das konkrete Kontrollerfordernis ist im Rahmen der Umweltbaubegleitung 

bei Bauausführung entsprechend des Bauzeitenplanes spezifiziert festzulegen.  

Die Kontrollen sind im Bautagebuch vom Vorhabenträger oder dessen Beauftragten zu 

dokumentieren. 

 

15. Für den Schutz von Einzelbäumen und Gehölzen sind die Vorgaben der DIN 18920 sowie 

der RAS-LP 4 anzuwenden. Pflegemaßnahmen, Erziehungsschnitte sowie notwendige 

Wundbehandlungen nach Verletzungen sind nach der ZTV-Baumpflege durchzuführen. 

 

16. Auf Grundlage der in der landschaftspflegerischen Begleitplanung festgelegten Maßnah-

men zur Vermeidung und zur Kompensation der Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft sind unter Einbeziehung der zuständigen unteren Naturschutzbehörde des Land-

kreises Stendal landschaftspflegerische Ausführungs- und Pflegepläne zu erstellen. Die 

LBP-Maßnahmen sind so auszuführen, dass sie die ihnen zugedachten Funktionen auf 

Dauer erfüllen können. 

 

17. In der Ausführungsplanung ist für den Brückenbau über den Aland, die Elbe und ihre Nie-

derung ein Havarieplan zu erstellen. Dieser ist der Genehmigungsbehörde vor Baubeginn 

vorzulegen und von ihr zu bestätigen. 
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18. Die Umsetzung von Arten an den Amphibienschutzzäunen ist zu dokumentieren. Es sind 

die folgenden Daten zu erfassen: Datum, Tageszeit, Arten (inkl. Anzahl), Geschlecht, Wan-

derrichtung. Die Daten sind der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal und 

der oberen Naturschutzbehörde schriftlich zu übermitteln. 

 

19. Der Baubeginn und das Bauende sind der oberen Naturschutzbehörde unaufgefordert 

durch den Vorhabenträger unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 

20. Für alle CEF-Maßnahmen ist eine Strukturerfassung über einen Zeitraum von 5 Jahren 

durchzuführen. Aus der Erfassung der Habitatstrukturen ist abzuleiten, inwieweit sich die 

Lebensraumbedingungen für die Zielart optimal entwickelt haben. Für die Erfassung ist ein 

mit dieser Aufgabe erfahrender Fachgutachter zu beauftragen. Sollten im Ergebnis der 

Strukturerfassung Zweifel an der Wirksamkeit der einzelnen CEF-Maßnahmen aufkom-

men, so hat der Vorhabenträger Maßnahmen zur Verbesserung der Habitatstrukturen der 

einzelnen Arten im Rahmen der speziellen Pflege- und Funktionskontrolle zu erarbeiten 

und umzusetzen. 

 

21. Kohärenzmaßnahmen  

Die Kohärenzmaßnahmen KS 1 (EFFH 9), KS 2 (ECEF, FFH 4) und KS 3 (ECEF, FFH 8) sind 

unmittelbar nach Vorlage des bestandskräftigen Planfeststellungsbeschlusses umzuset-

zen, spätestens jedoch ein Jahr vor Baubeginn des Vorhabens. 

 

22. Für die durch das Vorhaben erheblich betroffenen Arten Wachtelkönig, Bekassine und 

Braunkehlchen ist ein Monitoring vorzusehen. Durch eine regelmäßige Strukturerfassung 

auf den Maßnahmenflächen sollen die Habitatbedingungen über einen Zeitraum von 5 

Jahren erfasst werden. Die Möglichkeit einer erfolgreichen Ansiedlung der einzelnen Arten 

muss gegeben sein. Sollten sich die für die jeweilige Zielart erforderlichen Habitatstruktu-

ren nicht optimal entwickeln, sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um eine Ver-

besserung der Lebensraumstrukturen herbeizuführen. 

 

23. Die Wirksamkeit der mäusefeindlichen Gestaltung des Mittelstreifens ist durch ein Monito-

ring zu überprüfen. Dazu sind die Kollisionsopfer entlang des Streckenabschnittes der VKE 

3.1 (von km 288+390 Beginn der Baustrecke bis km 294+033 Ende der Baustrecke) sowie 

des Streckenabschnittes der VKE 3.2a (von km 294+033 Beginn der Baustrecke bis km 

296+327) zu erfassen. Die Strecke nach Freigabe zur Erfassung von Kollisionsopfern ist 
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in den Monaten April bis Juli (Brutzeit) und Oktober bis Februar mindestens zweiwöchent-

lich zu befahren. Über die Kontrollfahrten ist Protokoll zu führen (Datum, Uhrzeit, Witte-

rung). Hinweise auf Kollisionen und deren Gründe oder Ursachen sind zu notieren. Verun-

glückte Tiere sind, wenn möglich, zu fotografieren. Zur Bestimmung ist, wenn möglich, eine 

Feder aus Schwanz oder Schwinge zu entnehmen. Sollte der Vogel beringt sein, ist der 

Ring sicherzustellen. Die gewonnenen Daten sind der oberen Naturschutzbehörde, sowie 

der Vogelschutzwarte Steckby (Herr Fischer, Tel. 039244 / 9409-17, Zerbster Straße 7, 

39264 Steckby) zur Verfügung zu stellen. Das Monitoring ist über einen Zeitraum von 3 

Jahren durchzuführen. Der Genehmigungsbehörde ist jährlich ein Bericht zu den Kontroll-

fahrten vorzulegen. Sollten im Ergebnis des Monitorings Zweifel an der Wirksamkeit der 

Vermeidungsmaßnahmen aufkommen, so hat der Vorhabenträger das Pflege- und Gestal-

tungskonzept zum Schutz der Greif- und Eulenvögel zu optimieren.  Zur Entwicklung einer 

Lösung zum Schutz der Tiere sind die Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Monitoring 

zu verwenden.  

2.2. Fledermausschutz 

1. Vor Baubeginn sind die Trassenabschnitte im Baufeld durch entsprechendes Fachperso-

nal auf Vorkommen von Fledermausquartieren zu erkunden. Soweit im Erkundungsergeb-

nis auf Grund von inzwischen erfolgten natürlichen Veränderungen oder durch Erkenntnis-

zuwachs sodann tatsächlich erforderlich, sind in Abstimmung u. a. mit der Landesreferenz-

stelle Fledermausschutz (LRS FMS) geeignete Maßnahmen zum Fledermausschutz zu 

treffen. 

2. Direkt vor Baufeldräumung (15.09. – 15.11.) ist durch Fachpersonal eine Kontrollbegehung 

der im Baufeld liegenden Wald- und Gehölzbestände bzw. vom Abriss betroffener Bauteile 

zur Ermittlung von ggf. aktuell besetzen Fledermausquartieren durchzuführen 

3. Im Bedarfsfall sollte eine nachfolgende Besiedlung durch zeitgleiche Fällung bzw. Abriss 

oder ein zwischenzeitlicher Höhlenverschluss zur Vermeidung der Neubesiedlung erfol-

gen. Ausgenommen davon ist die Wochenstubenzeit der Fledermäuse (01.05. bis 31.08.). 

4. Bei nicht einsehbaren Baumhöhlen sind die betroffenen Stammsegmente zu sichern, in-

dem diese behutsam entnommen und in geeigneten Bereichen abgelegt werden, so dass 

keine der Quartieröffnungen verdeckt werden.  

5. Bei Bedarf sind Fledermaus-Ersatz-Quartiere herzurichten bzw. zu qualifizieren. 

6. Rodungs-/ Abrissarbeiten außerhalb des o. g. Zeitfensters können erfolgen, sofern ein Fle-

dermausexperte nach einer Inspektion (Suche nach potenziellen Fledermausquartieren) 

die Unbedenklichkeit im Einzelnen bestätigt hat.  

7. Ggf. besetzte Quartiere sind während der nächtlichen Abwesenheit der Tiere zu verschlie-

ßen und somit eine Wiederbelegung auszuschließen.  
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2.3. Hinweise 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Genehmigung des Vorhabens eine Haftungsfreistel-

lung für Biodiversitätsschäden im Sinne von § 19 Abs. 1 und Abs. 2 BNatSchG einhergehen 

kann, soweit mögliche nachteilige Auswirkungen ausdrücklich erfasst und zugelassen wurden. 

Im Umkehrschluss entfällt die Freistellung, wenn die Aufbereitung der entsprechenden Um-

weltbelange unterbleibt bzw. unvollständig ist. 

3. Denkmalschutz 

1. Die bauausführenden Betriebe sind nachweisbar vor Durchführung konkreter Maßnahmen 

auf die Einhaltung der gesetzlichen Meldefrist im Falle unerwartet freigelegter archäologi-

scher und bauarchäologischer Funde und Befunde bzw. der Entdeckung von Kulturdenk-

malen bei Erd- und Tiefbauarbeiten hinzuweisen (§ 17 Abs. 3 und § 9 Abs. 3 DenkmSchG 

LSA). 

 

2. Neu entdeckte archäologische Bodenfunde sind der zuständigen unteren Denkmalschutz-

behörde des Landkreises Stendal, Hospitalstraße 1 – 2 (Tel. 03931/607333 oder 607372) 

unverzüglich zu melden. Bodenfunde mit den Merkmalen eines Kulturdenkmales sind bis 

zum Ablauf einer Woche nach Anzeige unverändert zu lassen, um eine wissenschaftliche 

Untersuchung durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie zu ermöglichen. 

Innerhalb dieses Zeitraumes wird über die weitere Vorgehensweise entschieden (§§ 17 

Abs. 3 und 9 Abs. 3 DenkmSchG LSA). 

 

3. Der Bodenfund und die Fundstelle sind vor Gefahren für die Erhaltung der Bodenfunde zu 

schützen. Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und von ihm Beauftragte 

sind berechtigt, die Fundstelle nach archäologischen Befunden zu untersuchen und Bo-

denfunde zu bergen (§ 9 Abs. 3 DenkmSchG LSA). 

 

4. Es muss der Baumaßnahme ein geeignetes, repräsentatives Untersuchungsverfahren, 

zum Beispiel in Form eines durchgehenden Streifens vorgeschaltet werden, dessen Kos-

ten vom Veranlasser der Maßnahme zu tragen sind; vgl. § 14 (9) DenkmSchG LSA. Die 

Dokumentation muss nach aktuellen wissenschaftlichen und technischen Methoden unter 

Berücksichtigung der entsprechenden Vorgaben des LDA durchgeführt werden. Art, Dauer 

und Umfang der Dokumentation sind rechtzeitig im Vorfeld der Maßnahme mit dem LDA 

verbindlich abzustimmen. 
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5. Die Durchführung der archäologischen Dokumentation hat durch das Landesamt für Denk-

malpflege und Archäologie (LDA), Richard-Wagner 9 in 06114 Halle/Saale zu erfolgen (§ 5 

Abs. 2 Nr. 1 und 6 DenkmSchG LSA). 

 

6. Der Veranlasser von Veränderungen und Maßnahmen an Denkmalen kann im Rahmen 

des Zumutbaren zur Übernahme der Dokumentationskosten verpflichtet werden (§ 14 Abs. 

9 Satz 3 DenkmSchG LSA). 

 

7. Als Ansprechpartner für Belange der archäologischen Bodendenkmalpflege steht Ihnen 

Herr Dr. T. Weber zur Verfügung, Tel.: 039292/6998-24; Fax: 039292/6998-50; Email: twe-

ber@lda.mk.sachsen-anhalt.de. 

 

8. Als Ansprechpartner für die Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege steht Ihnen Frau 

Schier, Tel.: 0345-2939771; Fax 0345 2939715; Email: lschier@ lda.mk.sachsen-an-

halt.de zur Verfügung. 

Weiterer Anordnungen bedarf es nicht, da die denkmalschutzrechtlichen Belange durch die 

Rahmenvereinbarung vom 19.04.2011 zwischen dem Vorhabenträger und dem Landesamt 

für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt gewährleistet sind. 

4. Landwirtschaft 

4.1. Nebenbestimmungen 

1. Die von der Bauausführung und von den Grundstücksnutzungen betroffenen Landwirte 

sind rechtzeitig und schriftlich vom Baubeginn zu unterrichten, damit sie entsprechende 

Maßnahmen für die Ernte oder den Feldausbau treffen können. 

 

2. Die Nutz- und Erreichbarkeit der landwirtschaftlich genutzten Flächen während der Bau-

phase ist durch den Vorhabenträger zu gewährleisten. 

 

3. Die landschaftspflegerische Ausführungsplanung ist mit dem ALFF Altmark, Außenstelle 

Salzwedel und den betroffenen Landwirten abzustimmen. 

 

4. Entstehende Rest- und Splitterflächen, die durch den Landwirtschaftsbetrieb nicht mehr 

sinnvoll genutzt werden können, sind vom Vorhabenträger zu erwerben (§ 15 Landwirt-

schaftsgesetz Sachsen-Anhalt – LwG LSA). 
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5. Sollten durch die Verlegung von Gräben, durch direkte Baumaßnahmen oder durch Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen Dränagen zerstört oder in ihrer Funktionsfähigkeit beein-

trächtigt werden, ist der Vorhabenträger verpflichtet, diese wieder instand zu setzen und 

in geeigneter Weise an die Vorflut anzuschließen (§ 15 LwG LSA). 

4.2. Hinweise 

1. Nach § 16 LwG LSA sind behördliche Eingriffe in landwirtschaftliche Nutzungsrechte aus-

zugleichen bzw. zu entschädigen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Vorhabenträger, 

soweit Flächeneigentümer und –bewirtschafter nicht identisch sind und soweit noch gültige 

Nutzungsverträge vorliegen, das Nutzungsrecht auch beim Bewirtschafter berücksichtigen 

muss. 

 

2. Die Landwirtschaftsbetriebe sind frühzeitig bezüglich Dauer und Zeitpunkt des ggf. auch 

nur vorübergehenden Flächenentzuges zu informieren, damit Sanktionen hinsichtlich der 

Agrarförderung verhindert werden können und die Landwirte über die Verwendung der 

Zahlungsansprüche rechtzeitig entscheiden können. 

5. Forstwirtschaft 

1. Die Genehmigung zur Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart gilt ausschließ-

lich für den Zweck des Neubaus der BAB 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin (Lü-

ckenschluss), VKE 3.1/3.2a. 

 

2. Bei Baumarten, die dem Forstvermehrungsgesetz (FoVG) unterliegen, ist die Herkunfts-

empfehlung für forstliches Vermehrungsgut für das Land Sachsen-Anhalt vom 21.06.2006 

anzuwenden. 

 

3. Bezüglich der Auswahl des Pflanzmaterials wird auf die Verordnung über die Herkunftsge-

biete für forstliches Vermehrungsgut (Forstvermehrungsgut-Herkunftsgebietsverordnung, 

FoVHgV) vom 07.10.1994 in der derzeit gültigen Fassung verwiesen. 

 

4. Vor dem Beginn der Ersatzaufforstungen sind die entsprechenden Ausführungsplanungen 

im Einvernehmen mit der zuständigen unteren Forstbehörde des Landkreises Stendal ab-

zustimmen. Hierbei sind forstfachliche Details wie Pflanzenverbände, Mischungsformen, 

Forstpflanzensortimente usw. einvernehmlich abzustimmen.  
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6. Landvermessung 

1. Im Bereich der geplanten Baumaßnahme befinden sich Trigonometrische Punkte (TP) der 

Kategorie „Benutzungsfestpunkte“. Bauausführende Unternehmen sind darauf hinzuwei-

sen, dass eine eventuelle Zerstörung der TP dem LVermGeo LSA zu melden sind. 

Bei der Durchführung der Baumaßnahmen sind daneben die Bestimmungen des Verm-

GeoG LSA und der DVO VermKatG LSA in der jeweils aktuellen Fassung, sowie das ak-

tuelle Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Trigonometrischen Punkte (TP) und 

Nivellementpunkte (NivP) zu berücksichtigen und einzuhalten.  

 

2. Eine Beschädigung bzw. Vernichtung folgender Höhenmesspunkte ist im Zuge der Reali-

sierung der Maßnahme E 11 (Anlage einer wegebegleitenden Baumreihe südwestlich Mär-

sche) in der VKE 3.2 a unbedingt zu vermeiden: 

Lage der Punkte (Koordinaten im LS 110): 

Rechts: 4481100,9 Hoch: 5870422,2 

Rechts: 4481110,8 Hoch: 5870804,9 

Im Rahmen der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung sind die mit der Maßnah-

menrealisierung Beauftragten zu unterrichten, um eine Beschädigung oder Vernichtung 

der Höhenmesspunkte grundsätzlich zu vermeiden 

 

3. Sofern darüber hinaus während der Bauausführung die im Planungsgebiet der BAB 14, 

VKE 3.1/3.2 a befindlichen und i. S. d. § 5 VermGeoG LSA gesetzlich geschützten Lage- 

und Höhenfestpunkte der Festpunktfelder des Landes Sachsen-Anhalt gefährdet werden, 

ist das Landesamt für Vermessung und Geoinformation hierüber rechtzeitig zu unterrichten.  

7. Abfall-/ Bodenschutz 

7.1. Nebenbestimmungen 

1. Sollten im Rahmen der Baumaßnahmen organoleptische Auffälligkeiten (Geruch, Ausse-

hen) festgestellt werden, ist eine weitergehende Untersuchung dahingehend erforderlich, 

ob der Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast besteht bzw. ausge-

räumt werden kann. Alle dementsprechenden Maßnahmen sind mit der zuständigen unte-

ren Bodenschutzbehörde des Landkreises Stendal abzustimmen. 

 

2. Die im Rahmen der Baumaßnahme anfallenden Abfälle (Erdaushub, Straßenaufbruch, Un-

terbau etc.) sind in Abstimmung mit der zuständigen unteren Abfallbehörde des Landkrei-

ses Stendal gemäß §§ 48 – 50, 52 KrWG nach Schadstoffbelastung einzugruppieren (De-

klarationsanalysen) und nachweislich zu verwerten oder in einer dafür zugelassenen An-

lage zu beseitigen. 
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3. Der bei notwendigen Baumaßnahmen im Baugebiet zum Neubau der BAB 14 ggf. anfal-

lende Bodenaushub ist in Abstimmung mit der zuständigen unteren Abfall- und Boden-

schutzbehörde (Landkreis Stendal) unter Beachtung des KrW-/AbfG und der LAGA ord-

nungsgemäß und schadlos zu verwerten. 

 

4. Für die Verwertung mineralischer Abfälle im Straßenbau gilt die „Richtlinie zur Verwertung 

mineralischer Abfälle im Straßenbau, Fassung 2005“ (Gem. RdErl. des MBV und MLU v. 

07.10-2005 – MBl. LSA Nr. 48/2005, S. 637). Der Geltungsbereich der Richtlinie erstreckt 

sich auf die Bundesfernstraßen und Landesstraßen in Sachsen-Anhalt. Die Verwertung 

mineralischer Abfälle im Straßenbau ist in der bei der Landesstraßenbaubehörde Sach-

sen-Anhalt (LSBB) geführten Straßeninformationsbank (SIB) zu dokumentieren (Verfü-

gung V-12/2001-14). Sofern sich Nachweispflichten aus o. g. Richtlinie ergeben, sind die 

Dokumentationen umgehend an das Landesamt für Umweltschutz (LAU) Halle/S., weiter-

zugeben. 

 

5. Die Bodenverdichtungen sind während der Bauarbeiten auf ein Minimum zu beschränken. 

Nach Beendigung der Arbeiten sind die natürlichen Bodenfunktionen der vorübergehend 

genutzten Flächen (Lager-/Baustelleneinrichtungsflächen) wiederherzustellen. 

 

6. Die Oberflächenentwässerung der Verkehrsflächen hat insbesondere dort, wo eine breit-

flächige Entwässerung ins Gelände vorgesehen ist, so zu erfolgen, dass eine Beeinträch-

tigung der natürlichen Bodenfunktion auf den angrenzenden Flächen durch Erosion, Ver-

dichtung u. a. nicht zu besorgen ist. 

 

7. Die beim Vorhaben anfallenden Abfälle sind am Entstehungsort gesondert nach Abfallart 

zu sammeln, vor Verunreinigung weitestgehend zu verschonen und ggf. zu entfrachten. 

 

8. Sofern eine Trennung der Abfälle gemäß § 8 der GwAbfV am Abfallort nicht erfolgt, ist der 

unteren Abfallbehörde die vorgesehene Vorbehandlungsanlage zu nennen und deren 

Nachweis über die weitgehend in gleicher Menge und stofflicher Reinheit mögliche Sortie-

rung und Verwertung vorzulegen oder die fehlende technische Möglichkeit oder wirtschaft-

liche Unzumutbarkeit dafür nachzuweisen. 

 

9. Wenn Lagerflächen für Bodenaushub/Bauschutt genutzt werden, muss der Auftraggeber 

darauf achten, dass diese mit dem Abschluss der Baumaßnahme beräumt werden. Der 
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Ausführungsbetrieb ist im Rahmen der Auftragsvergabe zu verpflichten, Nachweise über 

die Entsorgung der Bauabfälle entsprechend der NachwV zu führen. 

7.2. Hinweise 

1. Gemäß § 1 Abs. 1 BodSchAG LSA sind Böden vor Erosion, Verdichtung und anderen 

nachteiligen Auswirkungen vorsorglich zu schützen. Bei sach- und fachgerechter Bauaus-

führung ist nicht mit schädlichen Bodenveränderungen zu rechnen. 

 

2. Entsprechend der Regelungen im § 30 Abs. 3 AbfG LSA sowie im § 18 Abs. 1 BodSchAG 

LSA liegt die abfall- und bodenschutzrechtliche Zuständigkeit bei der unteren Abfall- und 

Bodenschutzbehörde des Landkreises Stendal. 

8. Kampfmittelbeseitigung 

1. Werden während der Bautätigkeit sowie bei erdeingreifenden Maßnahmen Kampfmittel 

entdeckt, freigelegt oder vermutet, so sind die Arbeiten umgehend einzustellen und der 

Bereich ist weitgehend abzusperren. 

 

2. Gleichzeitig ist nach § 2 KampfM-GAVO unverzüglich der Landkreis Stendal als zustän-

dige Sicherheitsbehörde telefonisch davon in Kenntnis zu setzen. 

 

Telefon:  03931/60 - 8035 

 Fax:   03931/60 – 8039 

 E-Mail:  ordnungsamt@landkreis-stendal.de 

 

3. Es ist gemäß § 3 der KampfM-GAVO verboten, entdeckte Kampfmittel zu berühren, ihre 

Lage zu verändern oder in Besitz zu nehmen. Ferner ist es verboten, Flächen mit Kampf-

mitteln zu betreten und/oder Anlagen bzw. Vorrichtungen zur Kennzeichnung des Gefah-

renbereiches zu beschädigen, unwirksam zu machen oder zu beseitigen. Das Betretungs-

verbot gilt im Umkreis der Fund- oder Lagerstelle, in dem sich nach reeller Einschätzung 

die Gefahr des Kampfmittels verwirklichen kann. 

 

4. Ein Verantwortlicher der Baufirma hat sich zur Überwachung und Sicherung des Gefah-

renbereiches in überschaubarer Nähe des Fundortes bis zum Eintreffen der Vollzugsbe-

amten des Landkreises und/oder des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bzw. der Polizei 

aufzuhalten. 

 

mailto:ordnungsamt@landkreis-stendal.de
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5. Die erteilten Hinweise und Anordnungen durch die Vollzugsbeamten vor Ort sind zu be-

folgen. 

9. Infrastruktur und Versorgungsleitungen Dritter 

9.1. Allgemeine Nebenbestimmungen 

1. Die für die Detailplanungen der ggf. erforderlichen Sicherungs- und Umverlegungsmaß-

nahmen der Versorgungsanlagen notwendigen Unterlagen der Ausführungsplanung sind 

den Versorgungsunternehmen bereitzustellen. 

 

2. Der Baubeginn und die Bauablaufplanung sind den im Baugebiet tätigen Versorgungsun-

ternehmen (Leitungsträger) rechtzeitig mitzuteilen. Im Rahmen der Bauvorbereitung sind 

diese Versorgungsunternehmen zu beteiligen. 

 

3. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist eine erneute „Leitungsauskunft“ bei den vom Bau-

vorhaben betroffenen Leitungsträgern einzuholen. 

9.2. Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

1. Der Betrieb, der zum Bauzeitpunkt aktiven Telekommunikationsleitungen ist jederzeit zu 

gewährleisten. 

 

2. Bei der Bauausführung ist von den ausführenden Firmen darauf zu achten, dass Beschä-

digungen an den Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen 

Gründen jederzeit der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien möglich ist. 

 

3. Die erforderlichen Sicherheitsabstände zu den Telekommunikationslinien sind einzuhal-

ten. 

 

4. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und unter-

irdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-

kehrswesen zu beachten. Der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommuni-

kationslinien darf durch die Baumbepflanzungen nicht behindert werden.  

 

5. Der Baubeginn ist rechtzeitig schriftlich anzukündigen. 

9.3. E.ON Avacon AG 

1. Die erforderlichen Mindest-/Sicherheitsabstände zu den Anlagen der E.ON Avacon AG 

sind einzuhalten. 
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2. Geplante Über-/Unterbauungen der Anlagen mit Bauwerken bedürfen der vorherigen Ab-

stimmung. 

 

3. Bei einer Begrünung des Baubereiches mit Bäumen ist der erforderliche Abstand zu ober- 

und unterirdischen Leitungen einzuhalten. 

 

4. Soweit die Notwendigkeit besteht, Stützpunkte und Anlagen umzusetzen bzw. Kabel um-

zuverlegen, ist dies spätestens 30 Werktage zuvor anzuzeigen und mit dieser abzustim-

men. 

 

5. Dem Unternehmen ist jederzeit der ungehinderte Zugang zu seinen Anlagen zu gewähr-

leisten. 

 

6. Die bauausführende Firma hat vor Beginn der Tiefbauarbeiten entsprechende Erkundigun-

gen bei der E.ON Avacon AG einzuholen, wobei eine Bearbeitungszeit von ca. 10 Tage zu 

berücksichtigen ist. 

9.4. GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH 

Im unmittelbaren Bereich bzw. am Rand der vom Bauvorhaben beanspruchten Flächen, hier 

im technologischen Streifen östlich entlang der BAB 14, südlich Geestgottberg, befindet sich 

eine verfüllte Tiefbohrung der GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH mit folgenden Koordi-

naten im System RD/83. 

E Wbge 4/61v  Rechtswert 4481734,5  Höchstwert: 5869451,5 

 

Diese Bohrung ist im Rahmen des Vorhabens nicht zu überbauen (Überbauungsverbot von 

5 m) und während der Bauphase zu sichern. Ebenso ist die dort entlang der BAB 14 im Rah-

men der landschaftspflegerischen Begleitplanung vorgesehenen Gestaltungsmaßnahme 

G 14.10 - abschnittsweise Pflanzung von Strauch-Baumhecken - unter entsprechender Be-

rücksichtigung dieses Aufschlusspunktes auszuführen. 

9.5. GDMcom (im Auftrag der ONTRAS und der VGS) 

Im Bereich der geplanten trassenfernen Ersatzmaßnahmen ECEF, FFH 4 und E11 der VKE 3.2a 

befindet sich die Ferngasleitung Nr. 111 Steinitz-Rostock (DN 800). 



 

Seite 114 

 

9.6. Nebenbestimmungen 

1. Der Schutzstreifen der Anlage ist von jeglicher Bepflanzung (Maßnahmen ECEF, FFH 4 und 

E11) freizuhalten, damit der Trassenverlauf für die Streckenkontrolle begeh- bzw. befahr-

bar sowie sichtfrei bleibt. 

 

2. Die Bepflanzung hat so zu erfolgen, dass folgende lichte Mindestabstände nicht unter-

schritten werden: 

- flachwurzelnde Sträucher und Hecken sowie kleinkronige Bäume außerhalb des 

Schutzstreifens, 

- tiefwurzelnde Bäume und Hecken im Abstand von    5 m, 

- großkronige Bäume im Abstand von     10 m.  

 

3. Die Abstimmung zu den Pflanzarbeiten hat so zu erfolgen, dass die Tätigkeiten mindestens 

6 Wochen vor dem beabsichtigten Beginn der GDMcom mit den Ausführungsunterlagen 

schriftlich anzuzeigen sind („Schachtscheinverfahren“). In dieser Phase werden auch die 

Ansprechpartner benannt, die vor Ort tätig werden. 

9.7. Hinweise 

1. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Anlagen keine Gebäude oder 

baulichen Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den 

Bestand oder Betrieb der Anlagen beeinträchtigen oder gefährden. 

 

2. Die Angaben zu Lage der Anlagen sind so lange als unverbindlich zu betrachten, bis die 

tatsächliche Lage in der Örtlichkeit unter Aufsicht des zuständigen Betreibers/Dienstleis-

ters festgestellt wurde. Gegebenenfalls notwendige bzw. erforderliche Suchschachtungen 

sind durch den Antragsteller in Handschachtung auf eigene Kosten durchzuführen. 

 

3. Unzureichend befestigte Leitungsabschnitte dürfen nicht mit Ketten oder anderen schwe-

ren Baufahrzeugen befahren werden. Erforderliche Baumaßnahmen und Baustellenüber-

fahrten, Flächen für Ablagerungen etc. sind in Abstimmung mit der ONTRAS/GDMcom 

festzulegen und durch geeignete Maßnahmen zu sichern. 

 

4. Eventuelle Baumaßnahmen im Näherungsbereich und im Schutzstreifen der vorgenannten 

Anlagen sind gesondert zu beantragen. 
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5. Bei der weiteren Vorbereitung und späteren Ausführung des Vorhabens sind, neben den 

vorhabenbezogenen Stellungnahmen der GDMcom, die „Allgemeinen Verhaltensregeln 

und Vorschriften zum Schutz von Anlagen der ONTRAS“ zu beachten und einzuhalten. 

9.8. Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg 

1. Das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Magdeburg ist bei der weiteren Planung der 

Schifffahrtsdurchfahrtsöffnung und der Bautechnologie des gesamten Kreuzungsbauwer-

kes zwischen den Deichen zu beteiligen. Es ist eine Verwaltungsvereinbarung zwischen 

dem Baulastträger und dem WSA Magdeburg für das Gesamtbauwerk abzuschließen. 

Eine Teilung des Kreuzungsbauwerkes entsprechend der Landesgrenze ist nicht zulässig. 

Bestandteil der Verwaltungsvereinbarung werden auch die Verwaltungsgebühren. 

 

2. Infolge der fortschreitenden Sohlenerosion ist die Fundamentoberkante bei Sollsohlen-

höhe minus 1 m = 15,20 m DHHN festzulegen. 

 

3. Anfragen zur Lage von Kommunikationskabeln der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 

sind bauabschnittsweise bei dem WSA Magdeburg zu stellen. Vermessungseinrichtungen 

dürfen nicht beschädigt oder überschüttet werden. Bei unvermeidbarer Beschädigung hat 

die Wiederherstellung zu Lasten des Antragstellers zu erfolgen. 

 

4. Die Schifffahrtsdurchfahrtsöffnung ist für die Zeit der Baudurchführung an Fundamenten 

(bei Flachgründungen) und Stützen mit einem Leitwerk auszustatten. Die Schifffahrtssper-

rungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken und mindestens 4 Wochen pro Sperrter-

min, ebenso wie alle die Schifffahrt einschränkenden Maßnahmen, beim WSA Magdeburg 

zu beantragen. 

 

5. Die Kennzeichnung der Durchfahrtsöffnung für die Schifffahrt (Bau und Betrieb) hat gem. 

Vorschriften der Binnenschifffahrtsstraßenordnung für die Tag- und Nachtfahrt und Fahrt 

bei unsichtigem Wetter (Radar) in Anlehnung an den Bauwerksbestand B 189 zu erfolgen 

und ist nach den Vorschriften des WSA Magdeburg dauerhaft durch den Baulastträger zu 

errichten und zu unterhalten. 

 

6. Unter Berücksichtigung der Unterhaltungslast und –kostentragung der neuen Kreuzungs-

anlage nach § 42 WaStrG und die Unterhaltung der Binnenwasserstraße nach § 8 WaStrG, 

hat der Baulastträger die Ergebnisse der laufenden Standsicherheitsprüfung der Bauwerk-

steile über dem Gewässerbett sowie der Peilungen der Sohlenverhältnisse an den Stützen 
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im Umkreis von mindestens 10 m im Abstand von 6 Jahren unaufgefordert dem WSA Mag-

deburg vorzulegen. Die Standsicherheit in jeglicher Hinsicht beeinflussende Einwirkungen 

sind sofort zu beseitigen. Bei Gefährdung der Standsicherheit über dem Gewässerbett ist 

das WSA Magdeburg sofort zu benachrichtigen. Einwirkungen von unbeabsichtigtem 

Schiffsstoß auch am Bauwerksbestand sind sofort zu untersuchen und die Ergebnisse 

dem WSA Magdeburg vorzulegen. Im Vorland festgestellte Kolke an Stützen und Widerla-

gern sind unverzüglich zu verbauen. Für das Bestandsbauwerk B 189 ist die Standsicher-

heit der Stützen für den Lastfall Schiffsstoß zu prüfen. Bei Unterbemessung sind Maßnah-

men zur Bauwerkssicherung vorzunehmen. 

 

7. Das Kreuzungsbauwerk ist nach Beendigung der Nutzung zwischen den Deichen rück-

standslos, bis an den Bauwerksbestand B 189 heran zu beseitigen und die Durchfahrts-

kennzeichnung am Bauwerksbestand B 189 auf Kosten des Baulastträgers wiederherzu-

stellen. 

9.9. Altmark Bus GmbH 

1. Der Personenbeförderungsverkehr auf der B 189 und der L 2 mit öffentlichen Linien mit 

integriertem Schülerverkehr ist während der Baumaßnahmen durch den Vorhabenträger 

zu gewährleisten. Verkehrsorganisatorische Maßnahmen, wie z. B. Umleitungsstrecken, 

sind rechtzeitig mit dem zuständigen Straßenverkehrsamt des Landkreises Stendal abzu-

stimmen. 

 

2. Der Baubeginn, die durch die Baumaßnahme entstehenden Verkehrsraumeinschränkun-

gen einschließlich erforderlicher Sperrungen und daraus resultierende Umleitungen, sind 

der Altmark Bus GmbH mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen. 

9.10. DB Services Immobilien GmbH 

1. Der Vorhabenträger hat mit der Deutschen Regionaleisenbahn GmbH (DRE) für die ge-

plante Straßenüberführung an der Eisenbahnstrecke 6901 Salzwedel - Geestgottberg eine 

Kreuzungsvereinbarung abzuschließen. 

 

2. Der Vorhabenträger hat mit der DRE betreffend die Kreuzungen der Eisenbahnstrecke mit 

der vorhabenbedingten Umverlegung einer bestehenden Telekommunikationslinie der 

Deutschen Telekom AG bzw. mit der hinzukommenden Autobahnstreckenfernmeldean-

lage und betreffend die geplante Umverlegung des Bahnhofsfernmeldekabels Kreuzungs-

vereinbarungen abzuschließen. 
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3. Der Vorhabenträger hat bei der DB Services Immobilien GmbH für die Inbesitznahme der 

benötigten Bahnflächen rechtzeitig vor Baubeginn die entsprechenden vertraglichen Re-

gelungen zu beantragen.  

10. Immissionsschutz 

10.1. Nebenbestimmungen 

1. Die Fahrbahnoberfläche der BAB 14 sowie des geänderten Fahrbahnabschnittes der L 2 

(Überführungsbauwerk über die BAB 14) sind mit dem lärmmindernden Straßenbelag, der 

nachweislich einen Korrekturwert von DStrO von - 2 dB(A) aufweist, auszustatten. Der 

Nachweis der Einhaltung ist der Planfeststellungsbehörde vorzulegen. 

 

2. Bei dem Bauvorhaben sind Maschinen einzusetzen, die der 32. Verordnung zur Durchfüh-

rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverord-

nung – 32. BImSchV) entsprechen. Danach sind die Bauarbeiten so durchzuführen, dass 

erhebliche Nachteile und Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht 

hervorgerufen werden. Weiterhin ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz ge-

gen Baulärm – Geräuschimmissionen – in der aktuellen Fassung (AVV Baulärm) zu be-

achten. 

 

3. Die Schallimmissionsrichtwerte müssen bei der Durchführung der Bauarbeiten eingehalten 

werden. Die Richtwerte betragen in: 

allgemeinen Wohngebieten  Mischgebieten 

 

 tags   55 dBA(A)    60 dB(A) 

nachts   40 dB(A)    45 dB(A)  

 (22.00 – 06.00 Uhr) 

 

4. Es wird im Weiteren auf die 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung, 16. BImSchV), einschließlich deren An-

lage 1 (zu § 3) hingewiesen. 

10.2. Hinweise 

Um eine geringstmögliche Belästigung der Nachbarschaft zu erreichen, sollten gemäß An-

lage 5 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm bei der Vorha-

bensdurchführung folgende Hinweise beachtet werden: 

Baumaschinen: 

- Nutzung maximaler Abstände schallintensiver Maschinen zu schutzbedürftigen Objekten 
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- generell anzustrebender Einsatz von Baumaschinen, die geringe und dem Stand der Tech-

nik entsprechende Schallleistungspegel gewährleisten 

Einsatzzeiten der Baumaschinen: 

- Die zeitliche Planung ist auf eine möglichst geringe Belästigung der Nachbarschaft abzu-

stimmen. 

- Ortsspezifische Regelungen aus Gemeinde- oder Stadtordnungen sind zu beachten. 

- Wenn es die Bauausführung nicht unbedingt erfordert, sollte auf Nachtarbeit verzichtet 

werden. 

Transport von Baumaterialien: 

- Transportfahrzeuge sind bei Trockenheit zur Vermeidung von Staubemmissionen mit ge-

eigneten Planen abzudecken. 

Verhalten bei den Bauarbeiten: 

- Durch Betriebsanweisung sind die Bauausführenden auf das Vermeiden von Lärm hinzu-

weisen. 

Vorbeugung gegen Konflikte: 

- Es hat sich bewährt, wenn für die Öffentlichkeit auf entsprechenden Schildern an Baustel-

len die voraussichtliche Bauzeit insgesamt und die tägliche Betriebszeit angezeigt werden.  

11. Gewässerunterhaltung 

1. Bei Erdarbeiten aufgefundene, funktionsfähige Rohrleitungen und Dränagen im Bereich 

der Querungsbauwerke der Gräben II. Ordnung sind bei eventuellen Beschädigungen zu 

reparieren bzw. fachgerecht an die Vorflut anzuschließen. 

 

2. Während der Bauzeit der Brücken, Rohrdurchlässe und Grabenumverlegungen ist der 

schadlose Wasserabfluss zu sichern. 

 

3. Während der Bauphase beschädigte Böschungen mit Rasensoden sind zu reparieren. 

12. Brand- und Katastrophenschutz 

Während der Baudurchführung notwendige Einschränkungen in der Straßen- und Verkehrs-

führung sowie öffentlicher Zufahrten zu Anlagen für Fahrzeuge der Feuerwehr und des Ret-

tungsdienstes sind durch den Vorhabenträger oder dessen Beauftragte rechtzeitig vor Baube-

ginn mit den zuständigen Stellen für den Brandschutz und dem zuständigen Träger des Ret-

tungsdienstes des Landkreises Stendal abzustimmen. 
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13. Hochwasserschutz 

13.1. Nebenbestimmungen 

1. Vor Ausschreibungsbeginn ist dem LHW, Flussbereich (FB) Osterburg, die Ausführungs-

planung zur Abstimmung bzw. Bestätigung zu übergeben. Dies betrifft die Kreuzung der 

Gewässer Elbe und Aland, die Nutzung deren Überschwemmungsgebiete sowie auch die 

Kreuzungen mit dem Wischedeich, dem rechten und dem linken Alanddeich. 

 

2. Beim Bau der Brückenrampe im Überschwemmungsgebiet der Elbe ist während der Bau-

ausführung der Hochwasserschutz ständig zu gewährleisten. 

 

3. Die Überbauung des vorhandenen Hochwasserschutzdeiches mit der Brückenrampe ist 

entsprechend der DIN 19712 und den darin enthaltenen Forderungen hinsichtlich Erd-  

stoffeigenschaften, Dichtigkeiten usw. als Hochwasserschutzelement herzustellen. 

 

4. Während des Zeitraums der Bauausführung ist durch den Vorhabenträger die Beseitigung 

von Schwemm- und Treibgut aus der Fläche im Vorlandbereich zwischen den beiden 

Straßenbauwerken (BAB 14 und B 189) zu gewährleisten. 

 

5. Durch den Vorhabenträger bzw. Baulastträger der hinzukommenden BAB 14 ist der er-

höhte Unterhaltungsaufwand infolge Beseitigung von Anlandungen aus der Fläche zwi-

schen BAB 14 und B 189 dem Unterhaltungspflichtigen zu ersetzen (§ 114 WG LSA). 

 

6. Die Detailplanung bzw. der Pflanzplan ist im Rahmen der Aufstellung der landschaftspfle-

gerischen Ausführungsplanung (LAP) mit der zuständigen unteren Naturschutz- und 

Forstbehörde und dem LHW abzustimmen. Es sind ausschließlich junge Forstpflanzen zu 

verwenden unter Beachtung des gebotenen Pflanzmindestabstands von 10 m zum Deich-

fuß. 

 

7. Bis zum Abschluss der Fertigstellungspflege und dem Abbau des Wildverbiss-Schutzzau-

nes sind Anlandungen von Schwemm- und Treibgut, soweit in Abstimmung mit dem LHW, 

FB Osterburg erforderlich, durch den Vorhabenträger zu beseitigen. 

 

8. Die Zuwegung im Überschwemmungsgebiet ist so herzustellen, dass diese keinen Auf-

stau verursacht. Sie ist ebenerdig herzustellen und soll große Fließgeschwindigkeiten und 

Schleppspannungen überstehen.  
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9. Die Beseitigung von Schwemm- und Treibgut an den Pfeilern der Brücke über die Elbe 

hat durch den Vorhabenträger für den Zeitraum der Bauausführung zu erfolgen. 

 

10. Anlandungen von Schwemm- und Treibgut nach Hochwasserereignissen auf den Bö-

schungen des künftigen Autobahndammes im Bereich der Überschwemmungsgebiete der 

Elbe und des Alandes sind im Rahmen der dem Vorhabenträger als zuständigem Bau-

lastträger obliegenden Straßenunterhaltungsaufgaben im Sinne der Bestimmungen des § 

110 WG LSA zu beseitigen. 

 

11. Der Wendehammer auf der Krone des Wischedeichs unmittelbar östlich vor der BAB 14 

ist zeitgleich mit der Unterbrechung des Deichverteidigungsweges infolge des Baues des 

Straßendammes zu errichten. 

 

12. Für die Ausführungsplanung des Straßenbauvorhabens ist der gültige Lageplan der 

durchgeführten Deichrekonstruktionsmaßnahme zu Grunde zu legen.  

 

13. Bei Ausuferung der Elbe oder ab Ausrufung der Alarmstufe 1 am Pegel Wittenberge ist 

das Überschwemmungsgebiet so zu hinterlassen, dass von der Baustelle und der vorhan-

denen Technik keine Gefahr für das Hochwasser und den angrenzenden Deichen ausgeht 

und ein schadloser Hochwasserabfluss gewährleistet wird. 

13.2. Hinweise 

1. Ein Hochwasseralarmplan ist zu erarbeiten und dem LHW, FB Osterburg, vor Beginn der 

Bauarbeiten zur Prüfung zu übergeben und laufend aktuell zu halten. 

 

2. Der Hochwasserschutz ist ständig zu gewährleisten und die Deichverteidigungswege müs-

sen immer erreichbar und befahrbar sein. Eine eventuell vorgesehene Schlitzung der Dei-

che für den Dammbau der Autobahn ist nicht zulässig. 

 

3. Während der Bauphase darf der Deichverteidigungsweg und der Hochwasserschutzdeich 

nicht genutzt werden, außer im überbauten Bereich. Eine eventuell bautechnologisch be-

dingte und somit notwendige, vorübergehende Mitbenutzung einzelner Teilbereiche der 

Deichverteidigungswege und der Deiche während der Bauzeit ist vorher mit dem LHW, FB 

Osterburg, abzustimmen. 

 
4. Schäden an Zuwegungen zu den Deichverteidigungswegen sind jeweils zum Quar- 

talsende zu beseitigen. 
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5. Der Baubeginn jedes Teilobjektes ist spätestens 14 Tage vor Beginn dem LHW, FB Oster-

burg, anzuzeigen. Der FB Osterburg ist zu den Bauberatungen und zu Abnahmen einzu-

laden. 

 

6. Mit Vorlage der Detailplanung kann erst der volle Umfang der tatsächlichen Betroffenheit 

von Grundstücken in Verantwortung des LHW ermittelt werden. Diese Grundstücke kön-

nen durch den Vorhabenträger erst nach Abschluss der Bauverträge unter Maßgabe der 

o. g. Punkte genutzt werden. 

14. Straßenbau und -verkehr 

1. Die in den Knotenpunkten der AS Vielbaum anzulegenden Mittelinseln bzw. Verkehrsteiler 

sind im Rahmen der weiteren Bauvorbereitung für genehmigungspflichtige Großraum- und 

Schwertransporte überfahrbar zu gestalten, d.h. eine entsprechende Befestigung, abge-

schrägte Borde und „ziehbare“ Verkehrszeichen sind vorzusehen. 

 

2. Das bei der Umstufung der B 189 zur K 1020 verbleibende Teilstück der B 189 ist auf der 

knotenpunktfreien Strecke von der vorhandenen Fahrbahnbreite von 8 m auf eine Fahr-

bahnbreite von 6,50 m umzubauen. 

15. Sonstige Nebenbestimmungen  

1. Den bauausführenden Betrieben ist der verfahrensrechtliche Hinweis aus Kapitel E Nr. 6 

dieses Beschlusses bekannt zu geben. 

 

2. Der Vorhabenträger hat die Planfeststellungsbehörde schriftlich über den Baubeginn - spä-

testens 8 Tage vorher – sowie das Bauende – spätestens 8 Tage nach Beendigung – zu 

informieren. Ebenso hat eine schriftliche Information an die Planfeststellungsbehörde zum 

Termin der Verkehrsfreigabe zu erfolgen. 

 

3. Der Vorhabenträger hat die Planfeststellungsbehörde über die Umsetzung der Maßnah-

men des landschaftspflegerischen Begleitplanes schriftlich 8 Tage vor Beginn sowie 

8 Tage nach Beendigung zu informieren. 

 

4. Die während der Baudurchführung durch den Verkehr von und zur Baustelle beanspruch-

ten Straßen und Wege sind nach Abschluss der Bautätigkeit in ihren ursprünglichen Be-

stand vor Beginn der Baumaßnahme wiederherzurichten. Dazu ist vor Baubeginn durch 

den Vorhabenträger gemeinsam mit dem jeweils zuständigen Straßenbaulastträger zur 
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Beweissicherung eine Bestandsaufnahme der relevanten Straßen und Wege durchzufüh-

ren, um während der Bauphase auftretende Schäden dokumentieren zu können. 

VI. Entscheidungen über Stellungnahmen, Einwendungen und Hinweise 

1. Stellungnahmen und Einwendungen 

Einwendungen der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie die Forderungen und Be-

denken, die Behörden, Versorgungsunternehmen, Verbände und sonstige Stellen geäußert 

haben, werden aus den in Kapitel C.XIV.11 und C.XIV.12 dieses Beschlusses dargelegten 

Gründen zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch Planänderungen oder Vorkehrungen in 

diesem Beschluss Rechnung getragen wurde oder sich diese im Laufe des Verfahrens nicht 

auf andere Weise erledigt haben. 

2. Hinweise 

Im Verfahren wurden von verschiedenen Beteiligten Hinweise zur Realisierung des Neubau-

vorhabens gegeben. Die Hinweise wurden bei der Planfeststellung beachtet, soweit sie nicht 

aus den in Kapitel C.XIV dieses Beschlusses dargelegten Gründen zurückgewiesen wurden. 

VII. Straßenrechtliche Entscheidungen 

Gemäß § 2 FStrG in Verbindung mit § 3 des StrG LSA ergeht folgende straßenrechtliche Ent-

scheidung: 

1. Widmung 

1. Die im Gebiet der Gemeinde Aland und der Hansestadt Seehausen (Altmark), Landkreis 

Stendal, neu zu bauende Teilstrecke der Bundesautobahn BAB 14 vom Baubeginn der 

VKE 3.1 südlich der Anschlussstelle Vielbaum bei Netzknoten 3136 069, Station 2.645, bis 

zum Bauende der VKE 3.2a an der Landesgrenze Brandenburg / Sachsen-Anhalt bei Netz-

knoten 3036 072, Station 0.000, mit einer Länge von 8.799 Metern, wird zur Bundesauto-

bahn als Bestandteil der Bundesautobahn BAB A 14 gewidmet. 

 

2. Die Äste (Auf- und Abfahrtsrampen einschließlich der Beschleunigungs- und Verzöge-

rungsspuren) der Anschlussstelle Vielbaum zur Verknüpfung der Neubaustrecke mit der 

Landesstraße L 2 mit einer Gesamtlänge von 1.889 Metern, werden zur Bundesautobahn 

als Bestandteil der Bundesautobahn BAB A 14 gewidmet. 

 

3. Die im Gebiet der Hansestadt Seehausen (Altmark), Landkreis Stendal, neu zu bauende 

Teilstrecke zur Verlängerung der „Alandstraße“ vom Abzweig vom Wahrenberger Weg bei 
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Station 0.000 bis zur Einmündung in die „Alandstraße“ bei Station 0.211, sowie die weiter-

führende Teilstrecke von der Rampe zum Wahrenberger Weg bis zur Einmündung in die 

bisherige Bundesstraße B 189 bei Netzknoten 3036 034, Station 6.224, nördlich der Orts-

lage Geestgottberg mit einer Länge von 1.389 Metern, wird zur Gemeindestraße der Han-

sestadt Seehausen (Altmark) gewidmet. 

Diese Entscheidung wird mit der Verkehrsübergabe wirksam. 

2. Umstufung 

1. Die für den weiträumigen Verkehr entbehrlich werdende Teilstrecke der bisherigen Bun-

desstraße B 189 von der Einmündung der neu gebauten Teilstrecke der Gemeindestraße 

der Hansestadt Seehausen (Altmark) bei Netzknoten 3036 034, Station 6.224, bis zur Ein-

mündung der bisherigen Kreisstraße K 1020 des Landkreises Stendal bei Netzknoten 3036 

035, Station 0.000, mit einer Länge von 821 Metern, wird zur Gemeindestraße der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark) abgestuft. 

 

2. Die für den weiträumigen Verkehr entbehrlich werdende Teilstrecke der bisherigen Bun-

desstraße B 189 von der Einmündung der bisherigen Kreisstraße K 1020 des Landkreises 

Stendal bei Netzknoten 3036 035, Station 0.000 bis zur Landesgrenze Brandenburg / 

Sachsen-Anhalt bei Netzknoten 3036 036, Station 0.000, mit einer Länge von insgesamt 

1.937 Metern, wird zur Landesstraße als Bestandteil der Landesstraße L 38 abgestuft. 

 

3. Die im Gebiet der Hansestadt Seehausen (Altmark) und Gemeinde Aland, Landkreis Sten-

dal gelegenen, dem Durchgangsverkehr zu dienen bestimmten Teilstrecken der bisherigen 

Kreisstraße K 1020, vom Knoten mit der Landesstraße L 2, bei Netzknoten 3036 008, Sta-

tion 0.000, bis zur Einmündung in die bisherige Bundesstraßen B 189 nördlich Geestgott-

berg bei Netzknoten 3036 035, Station 0.000, mit einer Gesamtlänge von 8.738 Metern, 

werden zur Landesstraße als Bestandteil der Landesstraße L 38 aufgestuft. 

Diese Entscheidung wird mit gleichzeitiger Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrs-

zweck wirksam. 

3. Einziehung 

Die durch den Neubau der Bundesautobahn BAB 14 zu überbauende Teilstrecke der Bundes-

straße B 189 vom Knoten Bundesstraße B 189 / Landesstraße L 2 bei Netzknoten 3036 034, 

Station 0.000, bis zur Einmündung der Neubaustrecke der Gemeindestraße (Verlängerung 

Alandstraße) der Hansestadt Seehausen (Altmark) bei Netzknoten 3036 034, Station 6.224, 

mit einer Länge von 6.224 Metern, wird eingezogen. 
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Diese Entscheidung wird mit der gleichzeitigen Sperrung wirksam. 

VIII. Vorbehalt weiterer Anordnungen 

Treten nicht vorhersehbare nachteilige Wirkungen des Vorhabens auf das Wohl der Allge-

meinheit oder auf das Recht eines anderen auf, so bleiben weitere Anordnungen, die die nach-

teiligen Wirkungen verhüten oder ausgleichen, vorbehalten. Sind solche Maßnahmen, mit de-

nen die nachteiligen Wirkungen auf das Recht eines anderen verhütet oder ausgeglichen wer-

den können, wirtschaftlich nicht gerechtfertigt oder mit dem Vorhaben nicht vereinbar, so hat 

der Betroffene Anspruch auf eine angemessene Entschädigung in Geld. 

IX. Kostenentscheidung 

Kosten werden nicht erhoben. 

B. Sachverhalt 

I. Beschreibung des Vorhabens 

1. Gesamtvorhaben 

Der Lückenschluss der BAB 14 erstreckt sich von Magdeburg über Stendal und Wittenberge 

nach Schwerin zwischen der vorhandenen Anschlussstelle Dahlenwarsleben (BAB 14) bei 

Magdeburg und dem Autobahndreieck Schwerin (BAB 24) südlich Schwerin. 

Das Gesamtvorhaben führt auf einer Länge von rund 155 km über die Bundesländer Sachsen-

Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. 

Die endgültige Festlegung auf diese Vorzugslösung Netzalternative I der Verkehrsuntersu-

chung Nordost („Hosenträgervariante“) erfolgte in einvernehmlicher Abstimmung zwischen 

dem Bund und den beteiligten Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nie-

dersachsen und Sachsen-Anhalt auf der Grundlage der Bewertung der Netzvarianten im Rah-

men der Bedarfsplanfortschreibung am 08.07.2002. 

Die Bearbeitung und Aufstellung der Linienplanung, Umweltverträglichkeitsstudien sowie er-

forderlicher Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsprüfungen für die BAB 14 erfolgten zeitgleich 

in den Ländern Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 

2003 bis Anfang 2004. 

Mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes vom 04.10.2004 

(BGBl. I S. 2574), (5. FStrAbÄndG) wurde der Neubau der BAB 14 Magdeburg – Wittenberge 
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– Schwerin im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen als laufendes und fest disponiertes Vor-

haben mit besonderem naturschutzfachlichen Planungsauftrag in den vordringlichen Bedarf 

eingestuft. Im Sechsten Gesetz zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes vom 

23.12.2016 (BGBl. I 2016, 3354, 3406, lfd. Nr. 1197), (6. FStrAbÄndG), ist der Neubau der 

BAB 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin als Vorhaben weiterhin im vordringlichen Bedarf 

enthalten. 

2. Verkehrseinheit (VKE) 3.1/3.2a 

2.1. VKE 3.1/3.2a als Vereinigung der vormaligen Verkehrseinheiten 3.1 und 3.2a 

Die VKE 3.1/3.2a hatte der Vorhabenträger ursprünglich, das heißt im Rahmen der Entwurfs-

planung und Unterlagenerstellung vor der Antragstellung im November 2009, als zwei ver-

schiedene Autobahnabschnitte, nämlich als VKE 3.1 (vom südlichen Baubeginn nördlich der 

Anschlussstelle Seehausen bis zur damals vorgesehenen Anschlussstelle Geestgottberg) und 

als VKE 3.2a (von der damals vorgesehenen Anschlussstelle Geestgottberg bis zur Landes-

grenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt) konzipiert. Im Zuge eines sodann durchgeführten Er-

satzes der AS Geestgottberg durch die AS Vielbaum fasste er diese beiden Verkehrseinheiten 

zu der nunmehrigen und als solche auch beantragten und in dieser Bezeichnung beibehalte-

nen VKE 3.1/3.2a zusammen (vgl. dazu PU 01, Bl. 96C).  

2.2. Straßenbauliche Beschreibung 

2.2.1. Trassierung der VKE 3.1/3.2a 

Der südliche Beginn der Baustrecke des Autobahnabschnitts VKE 3.1/3.2a lag nach den Plan-

unterlagen, die der Vorhabenträger zum Zeitpunkt der Antragstellung im November 2009 ein-

reichte, ungefähr 0,5 km nördlich der (zur VKE 2.2 gehörenden) Anschlussstelle Seehausen 

und ungefähr 1,7 km südlich der (zur VKE 3.1/3.2a gehörenden) Anschlussstelle Vielbaum 

(vgl. PU 03, Bl. 1). Im Zuge des ersten Änderungs- und Ergänzungsverfahrens verlegte der 

Vorhabenträger den südlichen Abschnittsbeginn an die Anschlussstelle Vielbaum (vgl. PU 03, 

Bl. 1A und 1B), die ihrerseits Bestandteil des Vorhabens blieb und nunmehr den südlichen 

Anfang des Autobahnabschnitts VKE 3.1/3.2a bildet. Die herausgetrennte Strecke integrierte 

der Vorhabenträger hingegen in die südlich an die VKE 3.1/3.2a angrenzende VKE 2.2. Damit 

trug er dem Umstand Rechnung, dass der zunächst „auf der grünen Wiese“ gelegene Ab-

schnittsbeginn mit den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Abschnittsbildung nur schwer in 

Einklang zu bringen gewesen wäre (vgl. zu dieser auch bei den Verkehrsabschnitten VKE 1.2, 

VKE 1.3 und und VKE 1.4 der BAB 14 aufgetretenen Problematik zum Beispiel: BVerwG, Urteil 

vom 08.01.2014 – Az.: 9 A 4.13 – Rn. 26). Die in dem vorliegenden Planfeststellungsbeschluss 
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verwendete Bezeichnung des Vorhabens als „BAB 14 VKE 3.1 und 3.2a nördlich der An-

schlussstelle Seehausen bis zur Landesgrenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt“ wurde trotz die-

ser Verschiebung des Streckenbeginns aus Gründen der begrifflichen Kontinuitätswahrung 

sowie der Verfahrenshistorie und der verwaltungspraktischen Aufwandsminimierung beibehal-

ten (vgl. dazu auch Stellungnahme des BUND Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. vom 

12.09.2017, S. 2 f. und Erwiderung des Vorhabenträges vom 31.01.2018, S. 2).  

Von der Anschlussstelle Vielbaum aus verläuft die Trasse der BAB 14 zunächst in nordöstli-

cher Richtung und schwenkt dann in die vorhandene B 189 ein. Die B 189 wird zwischen 

Vielbaum und dem Bereich nördlich Geestgottberg vollständig von der BAB 14 überbaut. 

Ca. 1,4 km nördlich der Ortslage Vielbaum wird die beidseitige PWC-Anlage „Elbe-Aland-Nie-

derung“ angeordnet. 

Im Abschnitt zwischen den Ortslagen Vielbaum und Geestgottberg quert die BAB 14 den Aland 

(Gewässer I. Ordnung, FFH- und Überschwemmungsgebiet) sowie die DB AG-Strecke Salz-

wedel-Geestgottberg. Zwischen dem Aland und der DB AG-Strecke befindet sich westlich der 

BAB 14 das Gewerbegebiet Geestgottberg. 

Nördlich der DB AG-Strecke verläuft die BAB 14 weitgehend unter Nutzung des vorhandenen 

Straßenraumes der B 189 zwischen der Ortslage Geestgottberg und der im Außenbereich 

westlich entlang der Alandstraße gelegenen Bebauungen Alandstraße Nr. 1 bis 3.  

Nördlich Geestgottberg schwenkt die BAB 14 in westlicher Richtung aus der vorhandenen 

B 189 aus, umfährt die Außenbereichsbebauung Märsche am Knoten B 189/Märsche westlich 

und quert die Elbe (Gewässer I. Ordnung, FFH-Gebiet, SPA und Überschwemmungsgebiet) 

in Parallellage zum vorhandenen Brückenbauwerk im Zuge der B 189. 

Die Länge der Baustrecke der VKE 3.1/3.2a beträgt 8,799 km. 

Die wesentlichen Zwangspunkte für die Grund- und Aufrisstrassierung der BAB 14 im gegen-

ständlichen Abschnitt sind: 

- bebautes Einzelgrundstück nordwestlich Seehausen (am Beginn der Baustrecke), 

- stark bewachsener Altarm des Grabens Nr. 401 174 004, 

- Waldstruktur südlich der L 2, 

- Ortslage Vielbaum, 

- Linienführung der B 189 zwischen Vielbaum und Geestgottberg (Überbauung der B 189), 

- Alandquerung mit FFH-Gebiet „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ und Über-

schwemmungsgebiet, 
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- Gewerbegebiet Geestgottberg, 

- Ortslage Geestgottberg (einschließlich Bebauung Alandstraße), 

- Bebauung Märsche, 

- Abstand zu vorhandenen Elbebrücken im Zuge der B 189 (Radarschifffahrt), 

- Lage der AS Seehausen, 

- ausreichende lichte Höhen für die Querungsbauwerke des Alten Augrabens, der Wässe-

rung und des Grindelgrabens gemäß den Anforderungen aus faunistischer Sicht (Otter, 

Amphibien und Fledermäuse), 

- flurnahe Grundwasserstände im gesamten Bereich der Baustrecke, 

- Alandquerung mit Überschwemmungsgebiet, Alanddeichen und FFH-Gebiet, 

- Wildquerungsmöglichkeiten südlich des Alandes, 

- DB AG-Strecke Salzwedel-Geestgottberg, 

- Höhenlage der B 189 im Bereich der Überbauung zwischen Vielbaum und Geestgottberg, 

- Höhenlage der verlegten Alandstraße auf Grund von Anforderungen an die Grabenque-

rung des Grabens Nr. 303000006 aus faunistischer Sicht, 

- Höhenlage des Wirtschaftsweges Märsche und des südlichen Elbdeiches, 

- Elbquerung unter besonderer Berücksichtigung der Elbschifffahrt und des Hochwasser-

schutzes. 

Die Verkehrswirksamkeit des vorliegenden Abschnittes wird gemeinsam mit der VKE 1153 

(3.2 b) im Land Brandenburg erreicht. Der Beginn der Realisierung erfolgt erst bei Vollziehbar-

keit der diesbezüglichen Planfeststellungsbeschlüsse in beiden Bundesländern. Es wird inso-

weit auf die in Kapitel A.III enthaltene Verklammerung mit der VKE 1153 (vormals: VKE 3.2b) 

verwiesen. 

Für eine ausführliche Beschreibung des Vorhabens wird auf den Erläuterungsbericht (PU 1) 

verwiesen. 

2.2.2. Querschnitt 

Der Vorhabenträger hat im Rahmen der Verkehrsuntersuchung (Verkehrsprognose 2025 der 

IVV Aachen, Oktober 2008) die Verkehrsbelastung der BAB 14 im Bereich der VKE 3.1/3.2a 

wie folgt prognostiziert: 
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Streckenabschnitt Gesamt DTV 

Kfz/24h 

SV DTV 

Kfz/24h 

SV-Anteil in % 

südlich der AS Viel-

baum 

23.800 6.600 27,7 

nördlich der AS Viel-

baum 

25.400 6.600 26,0 

Berücksichtigung fanden insoweit auch die in der Verkehrsprognose 2025 der IVV Aachen, 

Oktober 2008, aufgeführten Knotenstrombelastungen des untergeordneten Straßennetzes. 

Dies betrifft die Verkehrsbelastungen im Raum Geestgottberg (B 189/K 1020) und die Ver-

kehrsbelastungen auf der L 2/K 1020 im Bereich Vielbaum und Seehausen. 

Auch das Verkehrsaufkommen auf der B 190n, der B 189 und der K 1020 wurde bei der Er-

stellung der Planunterlagen im Rahmen der Überprüfung der Notwendigkeit der AS Vielbaum 

berücksichtigt. 

Aufgrund des prognostizierten Verkehrsaufkommens und unter Berücksichtigung des Erlasses 

des BMVBS vom 10.07.2009 mit Ergänzung vom 24.07.2009 kommt gem. RAS-Q als Regel-

querschnitt (RQ) für die BAB 14 in der VKE 3.1/3.2a der RQ 28 zur Anwendung. Die befestigte 

Breite der Richtungsfahrbahnen beträgt jeweils 10,50 m bei einer Mittelstreifenbreite von 

4,00 m. Je Richtungsfahrbahn sind 2 Fahrstreifen mit 3,50 m Breite, 2 Randstreifen mit 0,50 m 

Breite und ein Standstreifen mit 2,50 m Breite vorgesehen. 

Für beide Richtungsfahrbahnen wurde die Verkehrsqualitätsstufe B ermittelt.  

Im Bereich der Alandquerung (zwischen Bau-km 5+165 und 5+579 der VKE 3.1) wird der Mit-

telstreifen der BAB 14 so aufgeweitet, dass zwischen den Überbauten des Alandquerungs-

bauwerkes (Bw 120 A) ein 6,0 m breiter Lichtspalt entsteht. Über diesen Lichtspalt wird ein 

ausreichender Licht- und Wassereinfall unter dem Bauwerk innerhalb des FFH-Gebietes ge-

währleistet. Die maximale Breite des Mittelstreifens beträgt 10,30 m. Die Verziehung erfolgt 

nördlich und südlich des Bauwerkes linear auf einer Länge von 130 m. 

Im Bereich der Elbvorlandbrücke (zwischen Bau-km 2+294 und Bau-km 2+988 der VKE 3.2a) 

ist aus naturschutzfachlichen Gründen ein 2,50 m bis 1,80 m breiter Lichtspalt erforderlich, der 

unter dem Bauwerk 131 A einen ausreichenden Licht- und Wassereinfall gewährleistet. Die 

maximale Breite des Mittelstreifens beträgt 6,50 m, die Verziehung erfolgt südlich des Bau-

werkes auf einer Länge von 340 m.  
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2.2.3. Kreuzungen und Einmündungen, Änderungen im Wegenetz 

Landesstraße L2 

Die L 2 wird im Kreuzungsbereich mit der BAB 14 angehoben und planfrei über die BAB 14 

überführt. Die Länge der Baustrecke der L 2 beträgt 676 m.  

Zwischen Vielbaum und Seehausen ist die L 2 weitgehend durch eine gestreckte Linienfüh-

rung mit langen Geraden gekennzeichnet. Östlich der BAB 14 wird der vorhandene Knoten-

punkt B 189/L 2 von der Anhebung der Landesstraße überbaut. Der Knotenpunkt wird im Rah-

men der Realisierung der BAB 14 umgebaut. 

Die L 2 weist im Bestand eine Fahrbahnbreite von ca. 6,0 m auf. Auf der Grundlage der Stra-

ßenkategorie A III, des prognostizierten Verkehrsaufkommens und des Schwerverkehrsanteils 

ergibt sich im gesamten Bereich der L 2 nach RAS-Q 96 der RQ 10,5 mit einer Fahrbahnbreite 

von 7,50 m.  

Am Beginn und Ende der Baustrecke der L 2 wird der Querschnitt innerhalb der Anschlussbe-

reiche auf den Bestandquerschnitt verzogen. 

Anschlussstelle Vielbaum 

Die Anschlussstelle Vielbaum wird im Querungsbereich der BAB 14 mit der L 2 angeordnet. 

Als Knotenpunktsform kommt als Regellösung ein halbes symmetrisches Kleeblatt mit Ram-

pen im nordwestlichen und nordöstlichen Quadranten zur Anwendung. 

Die westlichen Rampen werden im nordwestlichen Quadranten angeordnet, um einen Eingriff 

in die bestehende Waldstruktur im südlichen Quadranten zu vermeiden.  

Die Lage der östlichen Rampen wird maßgeblich durch die Lage des Verknüpfungspunktes 

zwischen der B 189 Süd und der L 2 beeinflusst. Die B 189 wird von Süden nahezu lagegleich 

an die L 2 angeschlossen. Die östlichen Rampen der AS Vielbaum werden als vierter Knoten-

punktsarm im nordöstlichen Quadranten angeschlossen. Mit dieser Lösung können die Ein-

griffe in das Gewerbegebiet Seehausen weitgehend minimiert werden. Aus verkehrlicher Sicht 

ist der nordöstliche Quadrant ebenfalls vorzuziehen, da der dominierende Verkehrsstrom L 2 

Ost – BAB 14 Nord als Rechtsabbieger am Knoten auftritt und über die direkte Tangenten-

rampe (ohne Mehrweglängen) geführt wird. Weiterhin kann somit in der Fläche zwischen der 

BAB 14, der B 189 und der L 2 die Fläche für die geplante Autobahnmeisterei Seehausen 

günstig integriert werden. 
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Infolge der Lage der östlichen Rampen der AS Vielbaum im nordöstlichen Quadranten entsteht 

eine Einkesselung der leerstehenden Einzelgebäude am Knoten B 189/L2. Diese leerste-

hende, teilweise baufällige Bebauung wird aus verkehrstechnischen, lärmschutztechnischen 

und wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Zusammenhang mit dem Bau der BAB 14 zurückge-

baut, da deren Anbindung innerhalb der AS Vielbaum aus Sicht der Verkehrssicherheit, auf-

grund der erheblichen Lärmbeeinträchtigungen und der Begreifbarkeit des Knotenpunktes un-

zumutbar ist.  

Die Rampen der AS Vielbaum schließen westlich und östlich der BAB 14 an die L 2 in Form 

von plangleichen Einmündungen an. Auf Grund der gewählten Anordnung der Rampen wird 

die Lage der Einmündungen von den erforderlichen Längen der innenliegenden Linksabbie-

gestreifen beeinflusst. Dabei wurden die Linksabbiegestreifen hintereinander angeordnet, so 

dass eine Aufweitung des Brückenbauwerkes im Zuge der L 2 nicht erforderlich ist. 

Westknoten der AS Vielbaum 

Im Bereich des Westknotens der AS Vielbaum schließt die nordwestliche Gegenverkehrs-

rampe an die L 2 in Form einer plangleichen Einmündung an. Der Kreuzungswinkel wurde 

unter Berücksichtigung der Schiefwinkligkeit zwischen der BAB 14 und der L 2 zur Verringe-

rung der Flächeninanspruchnahme mit 90 gon gewählt. Die durchgehende L 2 wird als Vor-

fahrtsstraße ausgewiesen. Der Westknoten ist ohne Einsatz einer Lichtsignalanlage bis zum 

Prognosezeitpunkt 2025 leistungsfähig (Qualitätsstufe A). 

Im Bereich des Knotenpunktes wird auf der übergeordneten Straße (L 2) ein Linksabbiege-

streifen angeordnet. Auf die Anlage von separaten Rechtsausfahrkeilen wurde im Hinblick auf 

die relativ geringen Verkehrsmengen und die sehr gute Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes 

verzichtet. 

In der untergeordneten Straße (nordwestliche Gegenverkehrsrampe) werden große Tropfen 

als Fahrbahnteiler angeordnet. Im Bereich der Knotenpunktzufahrt wird eine Mischspur ange-

ordnet, um gegenseitige Sichtbehinderungen von wartenden Fahrzeugen beim Einbiegen zu 

vermeiden.  

Die Fahrbahnteiler und Eckausrundungen wurden so festgelegt, dass ein Ein- und Abbiegen 

des Bemessungsfahrzeuges Lastzug unter Beachtung der Bewegungsspielräume von 0,25 m 

ungehindert möglich ist. Die Fahrbahnteiler werden für genehmigungspflichtige Großraum- 

und Schwertransporte überfahrbar gestaltet. 

Die Fahrbahn der nordwestlichen Gegenverkehrsrampe schließt mit einer Neigung von 2,5 % 

an die L 2 (Querneigung 2,5 %) an, daher entsteht kein Knick im Anschlussbereich. 
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Die erforderlichen Sichtfelder für die Anfahrtsichtweite und die Annäherungssichtweite werden 

im Bereich des Westknotens eingehalten. 

Ostknoten der AS Vielbaum 

Im Bereich des Ostknotens der AS Vielbaum schließt die nordöstliche Gegenverkehrsrampe 

plangleich an die L 2 an. Als vierter Knotenpunktsarm wird südlich die vorhandene B 189 an 

die L 2 angeschlossen.  

Die durchgehende L 2 weist im Bereich des Ostknotens der AS Vielbaum die höchste Bele-

gung auf und wird daher als Vorfahrtsstraße im Knotenpunkt geführt. 

Die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes ist auf der Grundlage der Angaben der Verkehrs-

untersuchung ermittelt worden. Hiernach ist der Ostknoten ohne Einsatz einer Lichtsignalan-

lage bis zum Prognosezeitpunkt 2025 leistungsfähig (Qualitätsstufe A). 

Im Bereich des Knotenpunktes wird auf der übergeordneten Straße (L 2) ein Linksabbiege-

streifen für beide Abbiegerbeziehungen angeordnet. Auf die Anlage von separaten Rechtsaus-

fahrkeilen wurde im Hinblick auf die relativ geringen Verkehrsmengen und die sehr gute Leis-

tungsfähigkeit des Knotenpunktes verzichtet. 

In der untergeordneten Straße (nordöstliche Gegenverkehrsrampe und B 189) werden große 

Tropfen als Fahrbahnteiler angeordnet. In den untergeordneten Knotenpunktzufahrten werden 

Mischspuren angeordnet, um gegenseitige Sichtbehinderungen von wartenden Fahrzeugen 

beim Einbiegen zu vermeiden.  

Die Fahrbahnteiler und Eckausrundungen wurden so festgelegt, dass ein Ein- und Abbiegen 

des Bemessungsfahrzeuges Lastzug unter Beachtung der Bewegungsspielräume von 0,25 m 

ungehindert möglich ist. Die Fahrbahnteiler werden für genehmigungspflichtige Großraum- 

und Schwertransporte überfahrbar gestaltet. 

Die Fahrbahn der nordöstlichen Gegenverkehrsrampe schließt mit einer Neigung von 2,5 % 

an die L 2 (Querneigung 2,5 %) an, daher entsteht kein Knick im Anschlussbereich. 

Im gegenüberliegenden Anschlussbereich der B 189 entsteht eine Neigungsdifferenz zwi-

schen der Längsneigung der B 189 und der Querneigung der L 2 von 5,0 % der ausgerundet 

wird. 

Die erforderlichen Sichtfelder für die Anfahrtsichtweite und die Annäherungssichtweite werden 

im Bereich des Ostknotens eingehalten. 
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2.2.4. B 189 

Die vorhandene B 189 wird zwischen Vielbaum und Geestgottberg vollständig durch die BAB 

14 überbaut. Damit wird die B 189 in diesem Bereich durch die BAB 14 ersetzt.  

Der verbleibende südliche Teil der B 189 wird lagegleich angehoben und als vierter Knoten-

punktarm an den östlichen Fußknotenpunkt der AS Vielbaum an die L 2 angeschlossen.  

Die Länge der Baustrecke der B 189 beträgt ca. 357 m.  

Die B 189 wird infolge ihrer zukünftigen zwischengemeindlichen Verbindungsfunktion in die 

Kategorie A III eingestuft. 

Der Verkehrsuntersuchung (Verkehrsprognose 2025 der IVV Aachen, Oktober 2008) zufolge 

lag das Verkehrsaufkommen der B 189 im Analysefall (für das Jahr 2005) bei 5.000 Kfz/24 h. 

Für den Prognosehorizont 2025 wurde das Verkehrsaufkommen der B189 in der Verkehrsun-

tersuchung mit 2.400 Kfz/24 h bestimmt. Der Schwerverkehrsanteil liegt bei 200 Fz/24 h (8,3 

% des Gesamtverkehrsaufkommens). 

Auf der Grundlage der Straßenkategorie A III, des prognostizierten Verkehrsaufkommens und 

des Schwerverkehrsanteils ergibt sich für die Baustrecke der B 189 nach RAS-Q 96 der Re-

gelquerschnitt RQ 9,5 mit einer Fahrbahnbereite von 6,50 m. Auf Grund der relativ kurzen 

Länge der Baustrecke und im Hinblick auf die bestehende Querschnittsbreite der B 189 wurde 

auf eine wesentliche Reduzierung der Querschnittsbreite der B 189 im Vorfeld des Ostknotens 

der AS Vielbaum verzichtet. Daher kommt für den Bereich der Baustrecke der B 189 der 

RQ 10,5* zur Anwendung. 

Im Bereich der Baustrecke ist die vorhandene Fahrbahn der B 189 infolge des nördlich an-

schließenden Knotenpunktes (B189/L2) und der daraus resultierenden Linksabbiegespur be-

reits im Bestand aufgeweitet. Diese Aufweitung wird künftig infolge der Vorfahrtsänderung nur 

noch im unmittelbaren Knotenpunktsbereich erforderlich. Aus diesem Grund wird in dem süd-

lichen Teil der Baustrecke zunächst eine Querschnittsanpassung (Reduzierung) der vorhan-

denen Fahrbahn der B 189 vorgesehen.  

Aufgrund der zu erwartenden Geschwindigkeiten unter 60 km/h in der Zufahrt zum Knoten-

punkt B 189/L 2/ östliche Gegenverkehrsrampe ist der Einbau von lärmminderndem Straßen-

belag nicht wirksam und kommt daher nicht zur Anwendung. 
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Die Haltesichtweite ist im Bereich der Baustrecke der B 189 auf Grund der gewählten Para-

meter in Grund- und Aufriss eingehalten. Auf Grund des Knotenpunktbereiches besteht Über-

holverbot. 

2.2.5. Alandstraße – Teil 1 

Die Alandstraße verbindet als Gemeindeverbindungsstraße die Ortslagen Vielbaum und 

Geestgottberg. Sie verläuft westlich der vorhandenen B 189 und quert ca. 1.500 m südwestlich 

der Ortslage Geestgottberg den Aland. Infolge der Überbauung der B 189 durch die BAB 14 

in der VKE 3.1 wird der landwirtschaftliche Verkehr künftig über die Alandstraße abgeleitet. 

Das im Zuge der Alandstraße liegende Bauwerk über den Aland (Krugbrücke) ist im vorhan-

denen Zustand auf eine Tonnage von inzwischen 3,5 t begrenzt. Zur Ertüchtigung dieser Ge-

wässerkreuzungsanlage für den landwirtschaftlichen Verkehr ist daher ein Ersatzneubau der 

Alandbrücke im Zuge der Alandstraße im Zusammenhang mit dem Bau der BAB 14, VKE 3.1 

erforderlich. 

Im Bereich des geplanten Ausbaus der Alandstraße (Teil 1) ist ein Ersatzneubau des beste-

henden Brückenbauwerkes einschließlich der erforderlichen Anpassung der Rampen auf einer 

Gesamtlänge von 180 m vorgesehen. 

Zur Vermeidung bzw. Verminderung von Eingriffen in das FFH-Gebiet „Aland-Elbe-Niederung 

nördlich Seehausen“ sowie unter Beachtung der nördlich des Alandes befindlichen Bebauung 

wird das neue Brückenbauwerk (Bauwerk 120.1 A) am bestehenden Standort errichtet. Das 

vorhandene Brückenbauwerk wird dazu vorher zurückgebaut.  

Innerhalb der Baustrecke wird zur Verbesserung der Linienführung der Alandstraße im Grund-

riss die vorhandene Verschwenkung südlich der Alandquerung in der künftigen Linienführung 

nicht nachvollzogen. Mit dem gewählten durchgehenden Kreisbogen R = 750 m wird eine ste-

tige und ausgewogene Linienführung geschaffen. Das geplante südliche Widerlager der 

Alandbrücke verlagert sich gegenüber dem Bestand um ca. 4,50 m nach Westen, das nördli-

che Widerlager wird von der Linienoptimierung nicht beeinflusst. 

Im Aufriss wird die Alandstraße unter Berücksichtigung der entstehenden Konstruktionshöhen 

des Bauwerkes 120.1 A, einem Freibord von 0,50 m und dem Bemessungshochwasser des 

Alandes von 20,75 DHHN gegenüber dem Bestand um ca. 2,30 m angehoben. Südlich der 

Alandquerung bindet die Gradiente der Alandstraße wieder an den Bestand an. 
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Direkte Eingriffe in das Grundstück nördlich des Alandes können vermieden werden. Lediglich 

der vorhandene Zaun südlich des Grundstücks wird durch den geplanten Ausbau der Aland-

straße überbaut. Dieser Zaun wird nach Abschluss der Baumaßnahme wieder aufgestellt. 

Die vorhandenen Wirtschaftswege südlich des Alandes werden lage- und höhengerecht an 

die künftige Fahrbahn der Alandstraße angeschlossen. 

Die Alandstraße wird entsprechend der flächenerschließenden Verbindungsfunktion als Stra-

ßenverbindung zwischen zwei Gemeinden ohne Zentrenfunktion in die Straßenkategorie A IV 

eingestuft. 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird im Bereich der Alandquerung auf Grund der An-

schlüsse der Deichverbindungswege sowie der Grundstückszufahrt zur Einzelbebauung auf 

50 km/h begrenzt. 

Der Ausbau der Alandstraße im Bereich der Rampen des Ersatzneubaus der Alandquerung 

ist im Regelquerschnitt RQ 7,5 m vorgesehen. Die befestigte Fahrbahnbreite beträgt 5,50 m.  

Im Bereich des Brückenbauwerks 120.1 A wird die Fahrbahn zur Anlage eines Rinnenstreifens 

auf 6,50 m aufgeweitet. Die Querschnittsverziehung erfolgt nördlich und südlich des Bauwerks. 

Aufgrund der zulässigen Geschwindigkeiten von 50 km/h im Bereich der Baustrecke ist der 

Einbau von lärmminderndem Straßenbelag nicht wirksam und kommt daher nicht zur Anwen-

dung. 

Die Haltesichtweite ist im Bereich der Alandstraße - Teil 1 auf Grund der gewählten Parameter 

in Grund- und Aufriss für eine zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h eingehalten. Im Bereich 

der Kuppe besteht Überholverbot. 

2.2.6. Alandstraße – Teil 2 

Im Zuge der Alandstraße wird südlich der Ortslage Geestgottberg die Wässerung sowohl von 

der BAB 14 als auch von der Alandstraße gequert. Das Bauwerk im Zuge der BAB 14 über die 

Wässerung wird sowohl otter- als auch amphibiengerecht gestaltet. Im Bereich der Aland-

straße besteht derzeit nur ein Rohrdurchlass DN 1200 zur Querung der Wässerung. Um auch 

die Querung der Alandstraße otter- und amphibiengerecht zu gestalten, ist ein Ersatzneubau 

der bestehenden Gewässerkreuzung im Zuge der Alandstraße erforderlich. Aufgrund der An-

forderungen an die Öffnungsweiten (Berücksichtigung von 1,0 m breiten beidseitigen Bermen) 

ist dazu ein Brückenbauwerk erforderlich. 
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Die Gradiente der Alandstraße wird auf Grund dieser Anforderungen um ca. 0,75 m angeho-

ben. Dazu wird die Alandstraße (Teil 2) auf einer Länge von ca. 100 m ausgebaut. 

Die Alandstraße wird entsprechend der flächenerschließenden Verbindungsfunktion als Stra-

ßenverbindung zwischen zwei Gemeinden ohne Zentrenfunktion in die Straßenkategorie A IV 

eingestuft. Im Hinblick auf die Annäherung der Bebauung Alandstraße und dem sich daraus 

ergebenden angebauten Charakter liegt die Baustrecke der Alandstraße (Teil 2) im Über-

gangsbereich zur Straßenkategorie C IV. 

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Alandstraße wird mit 50 km/h zu Grunde gelegt. 

Als Regelquerschnitt für den Bereich der Alandstraße kommt entsprechend dem vorhandenen 

Zustand ein Querschnitt mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 m zur Anwendung. Dieser Quer-

schnitt entspricht auch dem RQ 9,5 nach RAS-Q 96. 

Aufgrund der zulässigen Geschwindigkeiten von 50 km/h im Bereich der Baustrecke ist der 

Einbau von lärmmindernden Straßenbelägen nicht wirksam und kommt daher nicht zur An-

wendung. 

Die Haltesichtweite ist im Bereich der Alandstraße - Teil 2 auf Grund der gewählten Parameter 

in Grund- und Aufriss für eine zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h eingehalten. Im Bereich 

der Kuppe sowie des Knotenpunktes besteht Überholverbot. 

2.2.7. Alandstraße – Teil 3 

Die vorhandene Alandstraße wird im bestehenden Zustand über den Wahrenberger Weg di-

rekt an die vorhandene B 189 in Höhe der Ortslage Geestgottberg angeschlossen. Infolge der 

Überbauung der B 189 in diesem Bereich wird die Alandstraße in nördlicher Richtung parallel 

zur BAB 14 auf der Westseite der Autobahn verlängert und im Bereich der VKE 3.2a mit dem 

verbleibenden nördlichen Teilstück der B 189 verbunden. 

Die Länge der Baustrecke der Alandstraße (Teil 3) beträgt ca. 1.330 m. 

Im Zuge der Verlängerung der Alandstraße wird der Grindelgraben mit einem Brückenbauwerk 

gequert. Dazu wird die Alandstraße im Querungsbereich des Grindelgrabens gegenüber dem 

anstehenden Gelände angehoben. 

Im weiteren Verlauf wird der Graben Nr. 303000006 ebenfalls mit einem, den faunistischen 

Anforderungen genügenden Bauwerk gequert. 
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An die Baustrecke wird die teilplanfreie Rampe als Verbindung zur Überführung des Wahren-

berger Weges angeschlossen. Außerdem wird die westliche Betriebsrampe an die Aland-

straße angebunden. Weiterhin werden Feld- und Grundstückszufahrten zur Wartung und Un-

terhaltung von geplanten LBP-Maßnahmen, Zufahrten zur Grabenunterhaltung und parallel 

zur Autobahn verlaufende Wirtschaftswege (WW-Ost und WW-West der VKE 3.2a) westlich 

und östlich der Alandstraße angeschlossen. 

Die Entwurfsgeschwindigkeit der Alandstraße (Teil 3) wurde mit 60 km/h gewählt. 

Die Oberbaubefestigung der Alandstraße – Teil 3 erfolgt mit lärmminderndem Straßenbelag. 

2.2.8. Wahrenberger Weg und Zufahrtsstraße Geestgottberg 

Der Wahrenberger Weg schließt in Höhe der Ortslage Geestgottberg westlich an die B 189 

mit einem plangleichen Knotenpunkt an und verläuft in westlicher Richtung. Er dient der Er-

schließung der Ortslage Wahrenberg sowie der Einzelgebäude im Nahbereich der Straßen-

verbindung. 

Unmittelbar westlich der B 189 schließt die von Süden kommende Alandstraße an den Wah-

renberger Weg an. 

Der Wahrenberger Weg bildet mit der gegenüberliegenden Zufahrt zur Ortslage Geestgottberg 

und der B 189 einen vierarmigen plangleichen Knotenpunkt. 

Der Wahrenberger Weg wird künftig angehoben und direkt mit der gegenüberliegenden Zu-

fahrt zur Ortslage Geestgottberg verbunden. Im Zuge dieser Straßenverbindung werden die 

BAB 14 und die verlängerte Alandstraße (Teil 3) mit dem Bauwerk 124Ü (Dreifeldbauwerk) 

überführt. Die Länge der Baustrecke des Wahrenberger Weges beträgt ca. 543 m. 

Infolge der Anhebung des Wahrenberger Weges wird auf der Ostseite der BAB 14 (südlich 

des Wahrenberger Weges) eine vorhandene Grundstücksumzäunung eines Gewerbebetrie-

bes überbaut. Der vorhandene Zaun wird aufgenommen und am künftigen Dammfuß des 

Wahrenberger Weges wieder errichtet. 

Auf der östlichen Rampe des Wahrenberger Weges wird eine Erholungsfläche für Radfahrer 

angelegt. Auf der westlichen Seite der BAB 14 (südlich des Wahrenberger Weges) wird eine 

vorhandene Grundstückszufahrt überbaut. Die Feldzufahrt wird am Beginn der Baustrecke 

südlich des Wahrenberger Weges neu angelegt. 

Im Bereich der Baustrecke des Wahrenberger Weges wird die vorhandene Trassenführung im 

Grundriss weitgehend beibehalten. 
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Im Bereich zwischen dem Beginn der Baustrecke und dem Knoten mit der teilplanfreien 

Rampe erfolgt die Oberbaubefestigung des Wahrenberger Weges mit lärmminderndem Stra-

ßenbelag. 

2.2.9. teilplanfreie Rampe Alandstraße – Wahrenberger Weg 

Zur Herstellung einer Verbindung zwischen der Alandstraße (Teil 3) und der Überführung des 

Wahrenberger Weges wird eine teilplanfreie Rampe neu errichtet. Über diese teilplanfreie 

Rampe wird auch eine Verbindung zwischen der Ortslage Geestgottberg und der Bebauung 

Alandstraße (Wohnbebauung und Gewerbegebiet) als Ortsteil von Geestgottberg geschaffen. 

Die Länge der Baustrecke der teilplanfreien Rampe beträgt ca. 202 m. 

Aufgrund der zu erwartenden Geschwindigkeiten unter 60 km/h in der teilplanfreien Rampe ist 

der Einbau von lärmminderndem Straßenbelag nicht wirksam und kommt daher nicht zur An-

wendung. 

Knotenpunkt teilplanfreie Rampe/Alandstraße 

Die Verknüpfung der teilplanfreien Rampe mit der Alandstraße (Teil 3) erfolgt mit einer plan-

gleichen Einmündung. Als Vorfahrtsstraße wird die durchgehende Alandstraße ausgewiesen.  

Knotenpunkt teilplanfreie Rampe/Wahrenberger Weg 

Die Verknüpfung der teilplanfreien Rampe mit dem Wahrenberger Weg erfolgt ebenfalls mit 

einer plangleichen Einmündung. Als Vorfahrtstraße wird der durchgehende Wahrenberger 

Weg ausgewiesen. 

2.2.10. Zufahrt zur künftigen Autobahnmeisterei Seehausen 

Südlich der L 2 zwischen der BAB 14 und der B 189 befindet sich der Standort für die künftige 

Autobahnmeisterei Seehausen. Die Zufahrt zur Autobahnmeisterei ist von der B 189 aus vor-

gesehen. 

Gleichzeitig soll die Zufahrt zur Autobahnmeisterei auch der Erschließung der angrenzenden 

landwirtschaftlichen Nutzflächen dienen, die bisher direkt über die Feldzufahrten von der L 2 

bzw. der B 189 aus erreichbar waren und mit der Anhebung der L 2 bzw. der B 189 überbaut 

werden. Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Nutzflächen wird die 

Zufahrt zur Autobahnmeisterei daher im Zusammenhang mit dem Bau der BAB 14, VKE 3.1 

errichtet. 
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Die Fahrbahnbreite der Zufahrt beträgt 8,0 m (inkl. Krümmenverbreiterung). Die Länge der 

Baustrecke beträgt 64 m. 

2.2.11. Änderungen im Wegenetz 

Das vorliegende Wirtschaftswegekonzept wurde in Abstimmung mit dem Amt für Landwirt-

schaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark, Außenstelle Salzwedel, entwickelt. Für 

den Bereich der BAB 14, VKE 3.1/3.2a wird ein Unternehmensflurbereinigungsverfahren ge-

mäß §§ 87 ff. Flurbereinigungsgesetz durchgeführt, in welchem u. a. die Neuordnung und die 

Erreichbarkeit aller vom Bauvorhaben (auch Unternehmen) und vom Verfahrensgebiet um-

fassten Flurstücke geregelt wird. 

Dabei werden im Zusammenhang mit dem Neubau der VKE 3.1/3.2a Wirtschaftswege mit 

einem Gesamtumfang von ca. 6,140 km neu errichtet bzw. ausgebaut. 

2.2.11.1. Wirtschaftswegeaus- und –neubau 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten Wegeneu- und -ausbaumaßnahmen im Über-

blick: 

Wirt-

schafts-

weg Nr. 

Länge in m Fahrbahnbreite 

in m 

Befestigung Besonder-

heiten 

Be-

stand 

Pla-

nung 

Bestand Planung 

01 40,00 i. M. 4,5 3,0 sandgschlämmte 

Schotterdecke  

sandgschlämmte 

Schotterdecke 

 

02 268,88 i. M. 3,0 3,0 Betonspurbah-

nen/Asphaltdeck-

schicht 

Asphaltdeck-

schicht 

Unterfüh-

rung der 

BAB 14 bei 

Bau-km 

5+132,006 

W 3 

(Krüden) 

3.485,16 - 3,0 - Betonspurbah-

nen/Asphaltdeck-

schicht 

5 Ausweich-

stellen 

05 250,41 i. M. 3,0 3,0 Betonspurbah-

nen/Asphaltdeck-

schicht 

Asphaltdeck-

schicht 

Unterfüh-

rung der 

BAB 14 bei 

Bau-km 

5+541,006 
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Wirt-

schafts-

weg Nr. 

Länge in m Fahrbahnbreite 

in m 

Befestigung Besonder-

heiten 

Be-

stand 

Pla-

nung 

Bestand Planung 

06 55,00 i. M. 3,0 3,0 Betonspurbah-

nen/Asphaltdeck-

schicht 

Asphaltdeck-

schicht 

 

07 55,00 i. M. 2,7 3,0 sandge-

schlämmte 

Schotterdecke 

sandgeschlämmte 

Schotterdecke 

 

08 171,84 i. M. 3,3 3,0 sandge-

schlämmte 

Schotterdecke 

sandgeschlämmte 

Schotterdecke 

 

W 2 

(Geest-

gottberg) 

503,00 - 3,0 - sandgeschlämmte 

Schotterdecke 

 

09 55,175 i. M. 3,0 3,0 Asphaltdeck-

schicht 

Asphaltdeck-

schicht 

 

10 53,840 i. M. 

2,40 

3,0 sandge-

schlämmte 

Schotterdecke 

sandgeschlämmte 

Schotterdecke 

 

WW Ost 353,30  3,0 - sandgeschlämmte 

Schotterdecke 

 

WW-

West 

355,00 i. M. 2,5 3,0 sandge-

schlämmte 

Schotterdecke 

Asphaltdeck-

schicht 

Wendean-

lage am 

Ende der 

Baustrecke 

WW zum 

Elbdeich 

252,00 i. M. 3,0 3,0 sandge-

schlämmte 

Schotterdecke 

sandgeschlämmte 

Schotterdecke 

 

Zufahrt 

Märsche7 

241,12 i. M. 3,0 3,0 sandge-

schlämmte 

Schotterdecke 

sandgeschlämmte 

Schotterdecke 

 

Gesamt 6.139,73      

Um die Erreichbarkeit des westlich der BAB 14 gelegenen Geländes der DB AG zu gewähr-

leisten, wird die vorhandene Zufahrt höhengerecht an den Wirtschaftsweg Ost angeschlossen. 

Zu den Versickerungsbecken werden Zuwegungen von klassifizierten Straßen bzw. Wirt-

schaftswegen vorgesehen, um die Erreichbarkeit der Becken zu Unterhaltungszwecken zu 

gewährleisten. 
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2.2.11.2. Rückbau von Wegen und Ausbau von Wegen durch das ALFF 

Der vorhandene Wirtschaftsweg nordwestlich von Geestgottberg, welcher bereits im beste-

henden Zustand baulich von der B 189 getrennt wurde, wird im Bereich der geplanten Trasse 

der BAB 14 und der Alandstraße zurückgebaut. Ein Anschluss an die Alandstraße erfolgt in 

Abstimmung mit dem ALFF nicht. 

Durch das ALFF werden im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Krüden der Wirtschafts-

weg Nr. W 7 und der W 4 – Krüden (Meierweg) ausgebaut. 

2.2.11.3. Radweg 

Im Radverkehrsplan des Landes Sachsen-Anhalt (LRVP) vom 15.06.2010 ist ein Radweg zwi-

schen Seehausen und Aulosen entlang der L 2 enthalten. Im Bereich der Ortslage Vielbaum 

ist dieser nördlich der L 2 bereits vorhanden. 

Als Folge der vorhabenbedingten Änderung (Ausbau) der L 2 im Kreuzungsbereich mit der 

geplanten BAB 14, VKE 3.1 ist dieses Vorhaben des LRVP im Abschnitt von der Ortslage 

Vielbaum (Anschluss an den vorhandenen Radweg) bis zum Ende der Baustrecke der L 2 mit 

vorgesehen. 

Der Radweg wird auf der Südseite der L 2 angeordnet. Am Beginn der Baustrecke des Rad-

weges ist innerhalb der Ortslage Vielbaum eine Querungsstelle der L 2 zum Anschluss an den 

nördlich der L 2 verlaufenden Radweg vorgesehen. Am Ende der Baustrecke des Radweges 

schließt der Radweg im Bereich eines Wirtschaftsweges unmittelbar westlich eines Bahnüber-

ganges an die Fahrbahn der L 2 an. Die weitere Fortsetzung in östlicher Richtung ist nicht 

Gegenstand des vorliegenden Bauvorhabens. 

Der Radweg wird eine Fahrbahnbreite von 2,50 m erhalten. 

2.2.12. Entwässerung 

Das geplante Entwässerungskonzept basiert in Anlehnung an die derzeit vorhandene Entwäs-

serungssituation auf der dezentralen bzw. zentralen Versickerung des auf der Fahrbahn der 

BAB 14 sowie der nachgeordneten Straßen anfallenden Niederschlagswassers. 

Neben der Versickerung über seitliche Sickermulden sowie Versickerungsbecken ist auch die 

breitflächige Versickerung über die belebte Bodenzone der Dammböschungen berücksichtigt. 
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Im überwiegenden Teil der Baustrecke der BAB 14 bzw. der nachgeordneten Straßen kommen 

unter Berücksichtigung des hohen Grundwasserstandes aufgeständerte Sickermulden, die in 

den Dammkörper der jeweiligen Straße integriert werden, zur Anwendung. 

Im Bereich der Alandquerung ist innerhalb des FFH-Gebietes „Aland-Elbe-Niederung nördlich 

Seehausen“ eine Einleitung von Fahrbahnwasser aus ökologischen Gründen nicht möglich. 

Daher wird in diesem Bereich das auf der Fahrbahn anfallende Niederschlagswasser über 

beidseitige Bordrinnen gefasst und über Rohrleitungen in die nördlich und südlich des Alandes 

gelegenen Versickerungsbecken (westlich der BAB 14) eingeleitet. 

In der VKE 3.2a ist im Elbvorland (ab Elbdeich bei ca. Bau-km 1+800) eine Versickerung we-

gen der Gefährdungen bei Elbhochwasser nicht möglich. In diesem Abschnitt wird das Fahr-

bahnwasser über Bordrinnen am Mittelstreifen und am tieferliegenden Fahrbahnrand gefasst 

und über Rohrleitungen dem RKB 1 zugeführt. Ebenfalls dem RKB 1 zugeleitet wird das bis 

zum Hochpunkt der Elbebrücke sowie der Elbvorlandbrücke anfallende Fahrbahnwasser. 

Die Behandlung des vom Hochpunkt in Richtung Norden anfallenden Oberflächenwassers er-

folgt im Land Brandenburg. 

Zur Entwässerung der geplanten PWC-Anlagen „Elbe-Aland-Niederung“ werden Versicke-

rungsbecken beiderseits der BAB 14 angelegt. 

Die gesamte Baustrecke liegt nicht im Einzugsbereich eines Wasserschutzgebietes. 

Felddrainagen 

Im Bereich der Baustrecke sind zur Entwässerung der landwirtschaftlichen Flächen Feld-

drainagen vorhanden, die in die jeweiligen Gräben entwässern. Es ist bei Grabenumverlegun-

gen mit dem Antreffen von Felddrainagen zu rechnen. In einem solchen Fall werden die vor-

handenen Felddrainagen an die verlegten Gräben wieder angeschlossen, um die Entwässe-

rung der angrenzenden Flächen auch weiterhin sicher zu stellen. 

Retentionsraumverlust 

Durch den Bau von Elbebrücke und Elbvorlanddamm sowie der Umsetzung von Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen in Form von Anpflanzungen im Überschwemmungsgebiet entsteht ein 

Retentionsraumverlust von ca. 104.000 m3, der auszugleichen ist. Der Ausgleich des Retenti-

onsraumverlustes erfolgt durch eine Mitbeteiligung des Vorhabenträgers an den Kosten für die 

Deichrückverlegungsmaßnahmen Sandau Nord und Süd. Die Beteiligung wird durch eine ent-

sprechende Vereinbarung zwischen dem Vorhabenträger und dem LHW geregelt. 
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Detaillierte Erläuterungen zum gewählten Entwässerungskonzept sowie entwässerungstech-

nische Berechnungen und Nachweise sind in der Antragsunterlage 13 – Ergebnisse wasser-

technischer Untersuchungen enthalten. 

2.2.13. Ingenieurbauwerke 

Im Streckenbereich der VKE 3.1/3.2a zwischen der AS Vielbaum und der LGr BB/ST sowie im 

Zuge der Baustrecke der Alandstraße werden insgesamt 39 Ingenieurbaubauwerke erforder-

lich. Die Ingenieurbauwerke gliedern sich in 19 Brückenbauwerke, 6 Lärmschutzwände, 7 Irri-

tationsschutzwände, 2 Stützmauern, ein Regenklärbecken und 4 temporäre Fledermaus-

schutzzäune. 

Im Bereich der VKE 3.1 werden 7 Brückenbauwerke im Zuge der BAB 14 über mehrere Grä-

ben, den Aland (Gewässer I. Ordnung), 2 Wirtschaftswege bzw. die DB AG-Strecke Salzwedel 

– Geestgottberg erforderlich. Weiterhin werden die L 2 und der Wahrenberger Weg über die 

BAB 14 mittels Bauwerken planfrei überführt. 

Im Zuge der Alandstraße werden insgesamt 3 Brückenbauwerke über den Aland, die Wässe-

rung und den Grindelgraben erforderlich. 

Das Bauwerk 120A (Alandquerung im Zuge BAB 14) dient gleichzeitig als Wildunterführung. 

In der VKE 3.2a werden 5 Brückenbauwerke im Zuge der BAB 14 über mehrere Gräben, die 

Elbe, die Alandstraße und einen Wirtschaftsweg erforderlich. Weiterhin werden 2 Brückenbau-

werke über Gräben im Zuge der Alandstraße und der B 189 notwendig. 

2.2.14. Besondere Anlagen 

PWC-Anlage Elbe-Aland-Niederung 

Im Bereich der VKE 3.1 werden zwei gegenüberliegende, unbewirtschaftete Park- bzw. Rast-

plätze mit WC-Anlagen (PWC) zwischen Vielbaum und Geestgottberg neu errichtet. 

Die geplanten PWC-Anlagen befinden sich ca. 1,2 km nördlich der Ortslage Vielbaum. Die 

Einzelstandorte der PWC-Anlage erstrecken sich auf einer Länge von ca. 370 m entlang der 

BAB 14. Die maximale seitliche Ausdehnung der Einzelstandorte beträgt ab Befestigungs-

kante der durchgehenden Strecke ca. 110 m. 

Streckenfernmeldeanlagen 

Das Streckenfernmeldekabel zur Anbindung der Notrufsäulen wird im Bereich der VKE 3.1 

zwischen Bau-km 1+857 und Bau-km 2+570 sowie zwischen Bau-km 4+550 und Bau-km 
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7+500 auf der Westseite der Trasse der BAB 14 verlegt (Regelanordnung des Streckenfern-

meldekabels). Im Bereich zwischen Bau-km 2+570 und Bau-km 4+550 wird das Streckenfern-

meldekabel auf der Ostseite der BAB 14 verlegt, da westlich der BAB 14 eine Verlegung des 

Streckenfernmeldekabels auf Grund des vorhandenen Baum- und Heckenbestandes nur er-

schwert möglich ist. 

Im Bereich der VKE 3.2a verläuft das Streckenfernmeldekabel zunächst weiter auf der West-

seite der Trasse der BAB 14. Der weitere konkrete Verlauf im Brückenbereich bleibt der wei-

teren planerischen Vorbereitung zur Elbebrücke (Brückenentwurf) vorbehalten. 

Betriebsrampen 

Innerhalb der Innenfläche der AS Vielbaum (VKE 3.1) werden Betriebsrampen zur Wartung 

und Pflege der Innenbereiche der AS angelegt. Die Betriebsrampen sind an die jeweiligen 

Gegenverkehrsrampen der AS Vielbaum angeschlossen. 

Mittelstreifenüberfahrten 

Im Bereich der Baustrecke der VKE 3.1 werden Mittelstreifenüberfahrten 

• zwischen Bau-km 3+100 und Bau-km 3+235 sowie 

• zwischen Bau-km 6+000 und Bau-km 6+135 

angeordnet, um den Verkehr einer Richtungsfahrbahn nördlich der AS Vielbaum sowie nörd-

lich und südlich der Alandquerung auf die jeweils andere Richtungsfahrbahn im Falle von Bau-

maßnahmen leiten zu können. 

Wildschutzzäune 

Im gesamten Bereich der VKE 3.1/3.2a werden entlang der BAB 14 beidseitig der Trasse 1,80 

m hohe Wildschutzzäune, insbesondere zur Vermeidung der Kollisionsgefahr mit Rehwild, an-

geordnet. 

Temporäre Fledermausschutzzäune 

Im Bereich zwischen den Bauwerken 123.3A (Alandstraße über die Wässerung) und Bw 

125.1A (Alandstraße über den Grindelgraben) werden beidseitig der Alandstraße 4,0 m hohe 

temporäre Fledermausschutzzäune errichtet. 
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Amphibienleiteinrichtungen 

Auf Grund der zahlreichen Gräben im Nahbereich der Trasse sind im überwiegenden Teil der 

Strecke der BAB 14 beidseitig der Trasse Amphibienleiteinrichtungen erforderlich. 

Neben den dauerhaften Amphibienleiteinrichtungen werden während der Bauzeit zusätzlich 

temporäre Amphibienleiteinrichtungen am Rand des Baufeldes vorgesehen. Diese werden 

nach Abschluss der Baumaßnahme wieder vollständig zurückgebaut. 

MAmS-Durchlässe 

Ergänzend zu den otter- und amphibiengerechten Grabenquerungsbauwerken werden im Be-

reich des Feuchtgewässers südlich der DB AG-Strecke (bei Bau-km 6+000) 3 amphibienge-

rechte Durchlässe nach dem Merkblatt für Amphibienschutz an Straßen (MAmS) erforderlich. 

2.2.15. Leitungen 

Im vorliegenden Abschnitt der BAB 14 werden mehrere Erd- und Freileitungen verschiedener 

Versorgungsunternehmen durch den Autobahnneubau gequert und berührt.  

Die bestehenden Leitungen sowie die mit den jeweiligen Leitungsträgern im Rahmen der Ent-

wurfsplanung abgestimmten Sicherungs- und Umverlegungsmaßnahmen sind in den Lage-

plänen (Antragsunterlage 7) eingetragen. 

II. Raumordnungsverfahren 

Das Raumordnungsverfahren BAB 14 im Abschnitt des Landes Sachsen-Anhalt wurde mit 

Landesplanerischer Beurteilung vom 29.10.2004 abgeschlossen. 

III. Linienbestimmung 

Die Linienführung ist durch das ehemalige Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-

nungswesen (BMVBW) mit Erlass vom 12.04.2005, bestimmt worden. 

Im Rahmen von Optimierungen wurden Änderungen der Anschlussstellenkonzeption (Wegfall 

der AS Geestgottberg) und Berücksichtigung der AS Vielbaum vorgenommen. Diese Planän-

derung wurde mit Änderungserlass des BMVBS vom 23.01.2007 bestätigt.  
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IV. Planfeststellungsverfahren 

1. Antragstellung 

Mit Schreiben vom 30.11.2009, eingegangen beim Landesverwaltungsamt am 04.12.2009, hat 

der Vorhabenträger den Antrag auf Durchführung des Planfeststellungsverfahrens gestellt. 

2. Planauslegung/Anhörungsbeteiligte 

Am 21. Januar 2010 wurde das Anhörungsverfahren eingeleitet.  

Die Planunterlagen (die unter A.II.1 aufgeführten planfestgestellten Unterlagen und die unter 

A.II.2 aufgeführten Unterlagen zur Information) haben in der Zeit vom 22.02.2010 bis zum 

22.03.2010 in den Bauämtern der Verbandsgemeinden Seehausen (Altmark) und Elbe-Havel-

Land sowie im Bürgerbüro bei der Stadt Wittenberge ausgelegen.  

Die ortsüblichen Bekanntmachungen erfolgten für die Stadt Wittenberge im „Prignitz Express“ 

am 03.02.2010, für die Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) im Amtsblatt des Landkrei-

ses Stendal am 10.02.2010 und in den Schaukästen der Verbandsgemeinde und aller Mit-

gliedsgemeinden. Die ortsübliche Bekanntmachung für die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-

Land erfolgte im Amtsblatt des Landkreises Stendal am 10.02.2010 und in den Schaukästen 

der Verbandsgemeinde und aller Mitgliedsgemeinden. 

Die Einwendungsfrist endete am 06.04.2010. 

Nicht ortsansässige Betroffene wurden mit Schreiben vom 04.02.2010 über die Auslegung der 

Planunterlagen informiert. 

Die Behörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände und Vereine wurden mit Schreiben vom 

27.01.2010 um Stellungnahme gebeten. Folgende Behörden, Träger öffentlicher Belange, 

Verbände und Vereine wurden am Verfahren beteiligt: 

- Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Ref.22 

- Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord 

- Landkreis Stendal 

- Landkreis Prignitz 

- Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 

- Hansestadt Seehausen (Altmark) über Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 

- Gemeinde Aland über Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 

- Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 

- Gemeinde Schollene über Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 
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- Stadt Wittenberge 

- BVVG mbH, Niederlassung Magdeburg 

- TLG Immobilien GmbH, Niederlassung Süd 

- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

- Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH 

- Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 

- Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 

- Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 

- Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark 

- Wehrbereichsverwaltung Ost 

- Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Halle 

- Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Ost, Büro Halle 

- Wasser- und Schifffahrtsamt Brandenburg 

- Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg 

- Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, Geoleistungsbereich 

 Stendal 

- Liegenschafts- und Immobilienmanagement Sachsen-Anhalt, Niederlassung Nord 

- Landesbetrieb für Hochwasserschutz- und Wasserwirtschaft, Geschäftsbereich 2.0  

- UHV Seege/Aland 

- Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, TINL Mitte-Ost, PTI 24 

- Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG, Region: Sachsen / Sachsen-

 Anhalt / Thüringen, Planung NE3 

- Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH 

- Avacon AG 

- GDF SUEZ 

- E&P Deutschland GmbH, Abteilung TBL  

- EMS - Erdgas Mittelsachsen GmbH 

- GDMcom mbH, FB Genehmigungswesen 

- WINGAS GmbH, Trassenplanung/Genehmigungsverfahren 

- Fernwasserversorgung Elbaue Ostharz GmbH 

- 50 Hertz Transmission GmbH, T-AR Regionalmanagement 

- Mineralölverbundleitung GmbH Schwedt 

- Dow Olefinverbund GmbH, Standort Schkopau  

- Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) 

- DB Service Immobilien GmbH, NL Leipzig / Clearingstelle 

- Wasserverband Stendal - Osterburg 

- Altmarkbus Stendal 
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- Industrie- und Handelskammer Magdeburg 

- Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, Kirchenamt 

- Bistum Magdeburg, Bischöfliches Ordinariat 

- Vodafone AG & Co. KG, Bereich Ost 

- HL komm / Telekommunikations GmbH Leipzig 

- Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH,  

Betrieb Mitteldeutschland 

- GLH Auffanggesellschaft für Telekommunikation mbH 

- DB Telematik GmbH Eschborn 

- Jürgen Pegler Stiftung 

- Deutsche Regionalbahn Berlin 

- Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 

3. Erörterung 

Der Erörterungstermin fand in der Zeit vom 12.12.2011 bis zum 15.12.2011 in der Wischeland-

halle in Seehausen (Altmark) statt.  

Am 12.12.2011 wurden die Einwendungen der Träger öffentlicher Belange und Verbände er-

örtert. Die Einwendungen anerkannter Naturschutzvereinigungen wurden am 13.12.2011 er-

örtert. Die Einwendungen der Privatpersonen wurden am 14.12.2011 und am 15.12.2011 er-

örtert. 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Erörterungstermins erfolgte für die Stadt Wittenberge 

form- und fristgerecht im Prignitz Express am 19.10.2011 und parallel dazu in den Schaukäs-

ten des Rathauses vom 17.11. bis 16.12.2011. Für die Verbandsgemeinde Seehausen (Alt-

mark) erfolgte die ortsübliche Bekanntmachung des Erörterungstermines vom 18.11.2011 bis 

zum 19.12.2011 durch Aushang in den Gemeinden. In der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-

Land erfolgte die ortsübliche Bekanntmachung des Erörterungstermines am 30.11.2011 im 

Amtsblatt für den LK Stendal. 

Die Träger öffentlicher Belange, Verbände und Vereinigungen wurden mit Schreiben vom 

17.11.2011 ordnungsgemäß über die Durchführung des Erörterungstermins benachrichtigt. 
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4. Planänderung - Ergänzende Anhörungsverfahren 

4.1. Erstes Planänderungs- und –ergänzungsverfahren 

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen und des Erörterungster-

mines im Rahmen des ursprünglichen Planfeststellungsverfahrens wurde die Durchführung 

einer ersten Planänderung erforderlich.  

Nach Vorlage der modifizierten Planunterlagen stellte der Vorhabenträger mit Schreiben vom 

19.10.2012 den Antrag auf Einleitung eines ersten ergänzenden Anhörungsverfahrens gem. 

§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 73 Abs. 8 VwVfG. 

Schwerpunkte der ersten Planänderung waren insbesondere 

- die Herausnahme des Teilabschnittes des BAB 14, VKE 3.1 von Bau-km 0 + 150 bis 

Bau-km 1 + 857 

- Ergänzung eines Radweges entlang der L 2  

- Überarbeitung des LBP-Maßnahmenkonzeptes vor allem durch Wegfall der Maß-

nahme E 38 „Fuchsbergniederung“ und Erweiterung der Maßnahmenflächen für den 

Wachtelkönig in der Elbaue. 

Die Auslegung der geänderten Planunterlagen erfolgte im Bauamt in der Verbandsgemeinde 

Seehausen (Altmark) in der Zeit vom 28.11.2012 bis zum 28.12.2012.  

Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte i. S. d. § 22 der Hauptsatzung der Verbandsge-

meinde Seehausen (Altmark) in den Schaukästen der Verbandsgemeinde Seehausen (Alt-

mark) und aller Mitgliedsgemeinden bis 12.11.2012. In dieser Bekanntmachung sind diejeni-

gen Stellen bezeichnet worden, bei denen die Planunterlagen eingesehen werden konnten 

sowie die Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift abzugeben waren.  

Die Einwendungsfrist endete am 14.01.2013. 

Nicht ortsansässige Betroffene wurden mit Schreiben vom 14.11.2012 über die Auslegung der 

Planunterlagen informiert.  

Die Behörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände und Vereine wurden mit Schreiben vom 

21.11.2012 um Stellungnahme gebeten. Folgende Behörden, Träger öffentlicher Belange, 

Verbände und Vereine wurden am Verfahren beteiligt: 

- Landesreferenzstelle Fledermausschutz, Biosphärenreservat, Karstlandschaft Süd-

harz 
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- Betreuungsforstamt Elbe-Havel-Winkel 

- UHV Trübergraben 

- Kreiskirchenamt Stendal 

- DEGES – Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH 

- Landesbetrieb Straßenwesen 

- Gemeinde Aland über Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 

- Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 

- Gemeinde Schollene über Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land 

- Landesreferenzstelle Biberschutz, Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe 

- Bodenverwertungs- und -verwaltungsgemeinschaft mbH (BVVG), Niederlassung Mag-

deburg 

- TLG Immobilien GmbH, Niederlassung Süd 

- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

- Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Außenstelle Stendal 

- Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 

- Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 

- Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 

- Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark 

- Wehrbereichsverwaltung Ost 

- Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Halle 

- Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Ost, Büro Halle 

- Landesreferenzstelle Biberschutz, Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe 

- Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg 

- Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, Geoleistungsbereich 

Stendal 

- Landesbetrieb Bau- u. Liegenschaftsmanagement, Zentrale 

- Landesbetrieb für Hochwasserschutz-und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, FB 

Osterburg 

- UHV Seege/Aland 

- Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, TINL Mitte-Ost, PTI 24 

- Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG, Region: Sachsen / Sachsen-

Anhalt / Thüringen, Planung NE3 

- Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH 

- e-on Avacon AG 

- GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH, Abteilung TBL 

- EMS - Erdgas Mittelsachsen GmbH 

- ONTRAS-VNG Gastransport GmbH, VNG Gasspeicher GmbH 
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- WINGAS GmbH, Trassenplanung/Genehmigungsverfahren 

- Fernwasserversorgung Elbaue Ostharz GmbH 

- 50 Hertz Transmission GmbH, T-AR Regionalmanagement  

- Mineralölverbundleitung GmbH Schwedt 

- Dow Olefinverbund GmbH, Standort Schkopau 

- Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) 

- DB Service Immobilien GmbH, NL Leipzig / Clearingstelle 

- Wasserverband Stendal - Osterburg 

- BUND Sachsen-Anhalt e.V. 

- Industrie- und Handelskammer, Geschäftsstelle Salzwedel 

- EKM / Das Landeskirchenamt, Referat Grundstücke (F 3) 

- Bistum Magdeburg, Bischöfliches Ordinariat 

- Vodafone AG & Co. KG Berlin 

- HL komm / Telekommunikations GmbH Leipzig 

- Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH, Betrieb Mittel-

deutschland 

- GLH Auffanggesellschaft für Telekommunikation mbH 

- Deutsche Regionaleisenbahn Berlin 

- Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 

Auf eine förmliche Erörterung wurde im Rahmen des ersten Änderungs- und -ergänzungsver-

fahrens gem. § 17 a Ziffer 6 letzter Satz FStrG verzichtet. 

4.2. Zweites Planänderungs- und –ergänzungsverfahren 

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen im Rahmen des ersten er-

gänzenden Planänderungs- und -ergänzungsverfahrens wurde die Durchführung eines zwei-

ten Planänderungs- und -ergänzungsverfahrens erforderlich. 

Nach Vorlage der modifizierten Planunterlagen (Zeichnungen und Pläne) stellte der Vorha-

benträger mit Schreiben vom 14.03.2014, eingegangen beim Landesverwaltungsamt am 

19.03.2014, den Antrag auf Einleitung eines zweiten ergänzenden Anhörungsverfahrens gem. 

§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 73 Abs. 8 VwVfG. 

Schwerpunkte der zweiten Planänderung waren insbesondere 

- Änderung der Breite des Radweges entlang der L 2 von 2,00 m auf 2,50 m 

- Änderung Parameter Bauwerk 117Ü aufgrund der Verbreiterung des Radweges  

- Wegfall Freistreifen zwischen L 2 und Radweg östlich der BAB 14 



 

Seite 151 

 

- Anpassung des technologischen Streifens im Bereich des nördlichen Alanddeiches 

- Änderung Einmündung Graben-Nr. 303 000 006 

- Änderung Amphibienleiteinrichtung entlang Graben-Nr. 303 000 006 

- Erweiterung und Änderung LBP-Maßnahmefläche E 13 (ECEF 13), Gemarkung Geestgott-

berg, Flur 3 (Bahngelände) 

- Anpassung Unterlage 11.3 an die neue „Richtlinie zur Ermittlung der Luftqualität an Stra-

ßen (RLuS 2012)“ 

- Aktualisierung und Überarbeitung der straßenrechtlichen Entscheidung insbesondere zur 

Alandstraße und zur Kreisstraße 1020 

- Ergänzung Höhenmesspunkte entlang LBP-Maßnahmenfläche E 11 

- Überarbeitung der landschaftspflegerischen Begleitplanung hinsichtlich der Einarbeitung 

von aktuellen Erkenntnissen zu Stickstoffeintrag, FFH-Kartierungen, Verbreitung der Zau-

neidechse, des Wolfes, der xylobionten Käfer und Libellen und Anpassung in den Maß-

nahmeblättern 

- Ergänzung der Antragsunterlagen mit folgenden Gutachten: „Untersuchung von Deich-

bruchszenarien“ vom 04.10.2012 und „Untersuchung von Trassenvarianten im Abschnitt 

VKE 3.2a“ vom Mai 2013 

Das Anhörungsverfahren wurde eingeleitet mit Schreiben vom 25.08.2014. 

Die Auslegung der geänderten Planunterlagen erfolgte im Bauamt der Verbandsgemeinde 

Seehausen (Altmark) in der Zeit vom 08.09.2014 bis zum 07.10.2014. 

Im gleichen Zeitraum erfolgte die ortsübliche Bekanntmachung i. S. d. § 22 der Hauptsatzung 

der Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) in den Schaukästen der Verbandsgemeinde 

Seehausen (Altmark) und aller Mitgliedsgemeinden. In dieser Bekanntmachung sind diejeni-

gen Stellen bezeichnet worden, bei denen die Planunterlagen eingesehen werden konnten 

sowie die Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift abzugeben waren.  

Die Einwendungsfrist endete am 21.10.2014. 

Nicht ortsansässige Betroffene wurden mit Schreiben vom 03.09.2014 über die Auslegung der 

Planunterlagen informiert.  

Die Behörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände und Vereine wurden mit Schreiben vom 

25.08.2014 um Stellungnahme gebeten. Folgende Behörden, Träger öffentlicher Belange, 

Verbände und Vereine wurden am Verfahren beteiligt: 

- Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt - Referat 22 

- Landesverwaltungsamt, Referat 307 – Verkehrswesen 
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- Landesverwaltungsamt, Referat 407 – Naturschutz und Landschaftspflege 

- Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord 

- Landkreis Stendal 

- Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 

- Hansestadt Seehausen (Altmark) über Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 

- Gemeinde Aland über Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 

- Bodenverwertungs- und verwaltungsgesellschaft mbH (BVVG), Niederlassung Magdeburg 

- BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Sachsen-Anhalt 

e. V. 

- Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 

- Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark 

- Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Halle/Saale 

- DB Service Immobilien GmbH 

- Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 

- DEGES – Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH 

- Landesbetrieb Straßenwesen 

Auf eine förmliche Erörterung wurde im Rahmen des zweiten Änderungs- und -ergänzungs-

verfahrens gem. § 17 a Ziffer 6 letzter Satz FStrG verzichtet. 

4.3. Drittes Planänderungs- und –ergänzungsverfahren 

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen im Rahmen des zweiten 

ergänzenden Planänderungs- und –ergänzungsverfahrens wurde die Durchführung eines drit-

ten Planänderungs- und -ergänzungsverfahrens erforderlich. 

Nach Vorlage der modifizierten Planunterlagen (Zeichnungen und Pläne) stellte der Vorha-

benträger mit Schreiben vom 14.07.2017, eingegangen beim Landesverwaltungsamt am 

17.07.2017, den Antrag auf Einleitung eines dritten ergänzenden Anhörungsverfahrens gem. 

§ 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 73 Abs. 8 VwVfG. 

Schwerpunkte der dritten Planänderung waren insbesondere: 

- Änderungen der landschaftspflegerischen Begleitplanung aufgrund aktueller Grundla-

 gendaten und zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 

- Ergänzung Stützwand Bw 120.4S - nördlich des Alanddeiches wird eine Stützwand zur 

 Abfangung der Dammböschung der BAB 14 geplant 

- Änderung Bauwerkszuwegung nördlicher Alanddeich 

- Änderung Trassierung Wirtschaftsweg Nr. 07 
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- Ergänzung Irritationsschutzwand westlich auf Bw 125A (Bw 125.2L) 

- Ergänzung temporäre Fledermausschutzzäune auf Bw 123.3A (Bw 123.4L und 123.5L) 

- Ergänzung temporäre Fledermausschutzzäune auf Bw 125.1A (Bw 125.3L und 125.4L) 

- Ergänzung Irritationsschutzwände auf Bw 129A (Bw 129.1L und Bw 129.2L) 

- Ergänzung Irritationsschutzwand auf Bw 130A (Bw 130.3L) 

- Bw-Nr. 131A: Klarstellung einteiliger Überbau Strombrücke 

- Ergänzungen in FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet „Aland-Elbniederung  

nördlich Seehausen“ (DE 2935-301), insbesondere auch im Zuge des „Ersatzneubaus 

der Alandstraßenbrücke“ und des EU-Vogelschutzgebiets DE 2935-401 „Aland-Elbe-

Niederung“ 

- Ergänzungen in FFH-Verträglichkeitsprüfung einschließlich Ausnahmeprüfung für das 

 FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ (DE 3036-301) 

- Anpassung der zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen 

- Ergänzung des Fachbeitrages zu den Belangen der EU Wasserrahmenrichtlinie 

Das Anhörungsverfahren wurde eingeleitet mit Schreiben vom 19.07.2017. 

Die Auslegung der geänderten Planunterlagen erfolgte im Bauamt der Verbandsgemeinde 

Seehausen (Altmark) in der Zeit vom 01.08.2017 bis: 31.08.2017. 

Im gleichen Zeitraum erfolgte die ortsübliche Bekanntmachung i. S. d. § 22 der Hauptsatzung 

der Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) in den Schaukästen der Verbandsgemeinde 

Seehausen (Altmark) und aller Mitgliedsgemeinden. In dieser Bekanntmachung sind diejeni-

gen Stellen bezeichnet worden, bei denen die Planunterlagen eingesehen werden konnten 

sowie die Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift abzugeben waren.  

Die Einwendungsfrist endete am 14.09.2017. 

Nicht ortsansässige Betroffene wurden mit Schreiben vom 17.07.2017 über die Auslegung der 

Planunterlagen informiert.  

Die Behörden, Träger öffentlicher Belange, Verbände und Vereine wurden mit Schreiben vom 

19.07.2017 um Stellungnahme gebeten. Folgende Behörden, Träger öffentlicher Belange, 

Verbände und Vereine wurden am Verfahren beteiligt: 

- Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt - Referat 31 

- Landesverwaltungsamt, Referat 404 – Wasser 

- Landesverwaltungsamt, Referat 407 – Naturschutz und Landschaftspflege 

- Landesreferenzstelle Fledermausschutz Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz 

- Landkreis Stendal 
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- Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 

- Hansestadt Seehausen (Altmark) über Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 

- Gemeinde Aland über Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 

- Bodenverwertungs- und verwaltungsgesellschaft mbH (BVVG), Niederlassung Magdeburg 

- Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH 

- BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Sachsen-Anhalt 

e. V. 

- Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 

- Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark 

- Landesbetrieb für Hochwasserschutz- und Wasserwirtschaft 

- DB Service Immobilien GmbH 

- DEGES – Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH 

- Landesbetrieb Straßenwesen 

Auf eine förmliche Erörterung wurde im Rahmen des dritten Änderungs- und -Ergänzungsver-

fahrens gem. § 17 a Ziffer 6 letzter Satz FStrG verzichtet. 

5. Prüfung der Umweltverträglichkeit 

Auf der Grundlage des § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG), der Planunterlagen gem. § 6 UVPG sowie der Anhörung gem. der §§ 7 und 9 UVPG 

erfolgte die zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen (§ 11 UVPG) und deren 

Bewertung (§ 12 UVPG) einschließlich der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 

Das Ergebnis dieser zentrierten Vorabprüfung ist in die Gesamtabwägung im Rahmen der 

Beschlussfassung eingeflossen. 

6. FFH – Verträglichkeitsprüfung 

Das Vorhaben wurde auf seine FFH-Verträglichkeit überprüft. Es waren FFH-Verträglichkeits-

prüfungen erforderlich, da die Möglichkeit der erheblichen Beeinträchtigung von Schutzgütern 

der FFH-Gebiete „Aland-Elbe Niederung“ und „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ sowie des Vo-

gelschutzgebietes (SPA) „Aland-Elbe-Niederung“ im Rahmen der FFH-Vorprüfung nicht aus-

geschlossen werden konnte. Das Ergebnis dieser Prüfung ist in die Gesamtabwägung im Rah-

men der Beschlussfassung eingeflossen. 
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C. Entscheidungsgründe 

I. Verfahren 

1. Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes für die Planfeststellung des Neubaus der 

BAB 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a, folgt aus den §§ 17b 

Abs. 1 Nr. 6, 22 Abs. 4 FStrG, § 1 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung zur Durchführung straßenrecht-

licher Vorschriften für das Land Sachsen-Anhalt. 

2. Beurteilungsgrundlage 

2.1. zu beurteilende Sachverhalte 

Als Grundlage dieses Planfeststellungsbeschlusses dienen außer den Planunterlagen die ab-

schließende landesplanerische Stellungnahme des Landesverwaltungsamtes, die Linienbe-

stimmung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (jetzt Bundesmi-

nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur), die Einwendungen, Hinweise und Anregun-

gen der privaten Betroffenen, die Stellungnahmen der beteiligten Fachreferate des Landes-

verwaltungsamtes, der beteiligten Behörden, der Gebietskörperschaften, der sonstigen Träger 

öffentlicher Belange und der Vereinigungen (i.S. des § 17a Nr. 2 FStrG), das Ergebnis des 

Erörterungstermins vom 12. bis 15. Dezember 2011 sowie die zusammenfassende Darstel-

lung und abschließende Bewertung der Umweltauswirkungen. 

2.2. Rechtliche Beurteilungsgrundlagen 

Der rechtliche Beurteilungsmaßstab für die vom Landesverwaltungsamt als Planfeststellungs-

behörde zu treffende Planentscheidung ergibt sich u. a. aus: 

- dem allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, bestehend 

aus Erforderlichkeit, Geeignetheit und Angemessenheit, 

- den gesetzlichen Bestimmungen des Bundesfernstraßengesetzes,  

- den gesetzlichen Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Sach-

sen-Anhalt i. V. m. dem Verwaltungsverfahrensgesetz (Bund), 

- den gesetzlichen Bestimmungen über die Umweltverträglichkeitsprüfung, 

- den gesetzlichen Bestimmungen des Naturschutzes. 

Unter Beachtung der gesetzlichen Planungsgrundsätze ist im Folgenden die Erforderlichkeit 

des konkreten Planvorhabens entsprechend dem Fernstraßenausbaugesetz (FStrAbG) und 

der sonstigen Zielsetzung im Straßenbau objektiv dargetan (Planrechtfertigung). 
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Darüber hinaus wurde sowohl bei der Planfeststellung als Entscheidungsvorgang als auch bei 

der Feststellung des konkreten Planes selbst das aus dem verfassungsrechtlichen Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit abgeleitete und von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts näher ausgeformte planungsrechtliche Abwägungsgebot als materielle Schranke des 

Planungsermessens beachtet, mit dem Ziel einer umfassenden und ausgewogenen Lösung 

der durch die Planung gegebenen Interessenkonflikte. 

Schließlich ist gem. § 17 FStrG i.V.m. §§ 1 ff UVPG im Rahmen dieser Abwägung die Um-

weltverträglichkeit des Vorhabens berücksichtigt. 

II. Konzentrationswirkung 

Durch die Planfeststellung wird, mit Ausnahme der wasserrechtlichen Erlaubnis nach dem 

Wasserhaushaltsgesetz, die gesondert im Beschluss enthalten ist, die Zulässigkeit des Vor-

habens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf 

alle von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt. Neben der Planfeststellung sind an-

dere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verlei-

hungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich 

(§ 75 Abs. 1 VwVfG). 

Durch die Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Trä-

ger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt. 

III. Planungsermessen 

Das Vorhaben wird zugelassen, da es im Interesse des öffentlichen Wohls unter Beachtung 

der Rechte Dritter im Rahmen der planerischen Gestaltungsfreiheit vernünftigerweise geboten 

ist. Die verbindlich festgestellte Straßenplanung entspricht den Ergebnissen der vorbereiten-

den Planung und ist auch im Hinblick auf die enteignungsrechtliche Vorwirkung gerechtfertigt. 

Sie berücksichtigt darüber hinaus die im Bundesfernstraßengesetz und anderen gesetzlichen 

Vorschriften zum Ausdruck kommenden Planungsleitsätze, Gebote und Verbote und ent-

spricht schließlich den Anforderungen des Abwägungsgebotes. 

IV. Abschnittsbildung 

1. Allgemeine Ausführungen zur Abschnittsbildung 

Das Gesamtvorhaben des Lückenschlusses der BAB 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin 

berührt die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Mit 

Blick auf eine sachgerechte und überschaubare Detailplanung wurde dieses Gesamtkonzept 
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in den Ländern weiter in geeignete verkehrswirksame sowie Leistung und Kapazität bezogene 

beherrschbare Abschnitte gegliedert. Diese abschnittsweise Planung ist bereits deshalb uner-

lässlich, weil die Zuständigkeit der jeweiligen Anhörungsbehörde örtlich begrenzt ist (vgl. 

§ 17 b Abs. 1 Nr. 6 FStrG i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 7 StrVO LSA für das Land Sachsen-

Anhalt). 

Die Planung in einzelnen Abschnitten ist zwar gesetzlich nicht geregelt, aber vom Bundesver-

waltungsgericht mit der Begründung als zulässig anerkannt worden, dass die abschnittsweise 

Planung einer Bundesfernstraße nicht nur sachgerecht ist, sondern unerlässlich, damit die 

Planung praktikabel und effektiv gehandhabt werden kann (vgl. BVerwGE 62, 342). 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Zulässigkeit der Abschnittsbildung aus der Ausprägung 

des allgemeinen rechtsstaatlichen Abwägungsgebotes abgeleitet und die Erwägung der be-

troffenen Planungsträger bestätigt, dass angesichts vielfältiger Schwierigkeiten, die mit einer 

detaillierten Streckenplanung verbunden sind, ein planerisches Gesamtkonzept in der Regel 

nur in Teilabschnitten verwirklicht werden kann. Dabei wird den Erfordernissen der bei der 

Gesamtstreckenführung Betroffenen dadurch Rechnung getragen, dass ein Rechtsschutz ge-

genüber einem vorhergehenden Teilabschnitt auch für denjenigen begründet ist, der erst durch 

den weiteren Ausbau der ihn erst später berührenden Teilabschnitte betroffen wird. Nur wenn 

die systematische Bildung von Teilstrecken zur Folge hat, dass eine planerische Gesamtab-

wägung in rechtlich kontrollierbarer Weise überhaupt nicht mehr sinnvoll möglich ist, werden 

Planfeststellungsabschnitte als unzulässig angesehen.  

Neben diesen Gesichtspunkten muss sich die jeweils getroffene Abschnittsbildung auch in-

haltlich rechtfertigen lassen.  

Zum einen hat die Bildung von Teilabschnitten ihrerseits das Ergebnis planerischer Abwägung 

zu sein. Die der Planfeststellungsbehörde zustehende planerische Gestaltungsfreiheit vermag 

nicht zu rechtfertigen, dass die Teilabschnitte ohne sachlichen Bezug auf eine konzeptionelle 

Gesamtplanung gebildet werden. Denn erst dieser Bezug wird es regelmäßig rechtfertigen 

können, dass trotz gewisser planerischer Schwächen, die – bei isolierter Betrachtung – ein 

einzelner Teilabschnitt enthalten mag, die Teilplanung vor dem Hintergrund der angestrebten 

Gesamtplanung dennoch als noch ausgewogen angesehen werden kann. Dabei gilt, dass 

Sachfragen, die sachgerecht nur einheitlich gelöst werden können, auch verfahrensrechtlich 

nur einheitlich geplant und entschieden werden dürfen.  

Zum anderen bedarf der planfestgestellte Streckenabschnitt der eigenen Planrechtfertigung, 

die allerdings vor dem Hintergrund der beabsichtigten Gesamtplanung zu sehen ist. Daher 
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muss der jeweilige Teilabschnitt eine insoweit selbständige Verkehrsfunktion besitzen. Mit die-

ser rechtlichen Bindung soll unter anderem gewährleistet werden, dass die Bildung von Teil-

abschnitten auch dann noch planerisch sinnvoll ist und bleibt, wenn sich – aus welchen Grün-

den auch immer – die Verwirklichung der Gesamtplanung verzögert oder schließlich ganz auf-

gegeben werden sollte (BVerwG, U. v. 25.01.1996, 4 C 5.95, BVerwGE 100, 238, 255; 

BVerwG Beschluss vom 26.06.1992, Az.: 4 B 1 – 11/92; vgl. auch BVerwG, B. v. 17.05.2011, 

9 A 11/10, Kostenentscheidung im Verfahren über den Planfeststellungsabschnitt VKE 1.2 der 

A 14). 

Unter Berücksichtigung dieser durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes 

erarbeiteten Kriterien ist die durch diesen Beschluss festgestellte Abschnittsbildung zulässig 

und entspricht dem Abwägungsgebot. 

2. Sachliche Begründung der Abschnittsbildung der VKE 3.1/3.2a 

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde wurde das Gesamtvorhaben in der Phase der 

Erstellung einer (parzellenscharfen) Entwurfsplanung in Abschnitte gegliedert, die eine über-

schaubare und handhabbare Detailplanung der einzelnen Verkehrseinheiten ermöglichen. 

Grundgedanke dabei war eine Prioritätenreihung hinsichtlich einer verkehrlichen Entlastung 

von Ortsdurchfahrten im Zuge der B 189, die Lage der raumgeordneten linienbestimmten Tras-

senführung zum nachgeordneten Bestandsnetz der klassifizierten Straßen und den örtlichen 

Gegebenheiten des Vorhabengebietes. 

Bedingt durch die Änderung im Rahmen der laufenden Entwurfsplanung und den Ersatz der 

ursprünglich geplanten AS Geestgottberg durch die AS Vielbaum an der L 2 werden die beiden 

VKEen 3.1/3.2a planerisch zusammengefasst und stellen auf Grund der Landesgrenze ST/BB 

in Elbmitte gemeinsam mit der VKE 1153 [alt: VKE 3.2b] die länderübergreifende VKE 3 dar. 

Der vorliegende Abschnitt beinhaltet den Lückenschluss bzw. den Neubau der Bundesautob-

ahn (BAB 14) im Land Sachsen-Anhalt in den Verkehrseinheiten (VKE) 3.1/3.2a von der AS 

Vielbaum an der L 2 bis zur Landesgrenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt LGr BB/ST mit einer 

Länge von 8,799 km (VKE 3.1 von Bau-km 1+857 bis 7+500, VKE 3.2a von Bau-km 0+000,819 

bis 3+156,357). 

Die Abgrenzung des durch diesen Beschuss festgestellten Planfeststellungsabschnittes VKE 

3.1/3.2a ermöglicht es, dass für die von der Baumaßnahme Betroffenen ein überschaubarer 

und im Verfahren praktikabel handhabbarer Planungsbereich entstand. Dadurch ist zugleich 

eine sachgerechte Abschichtung und Bewältigung der vielfältigen und sachlich unterschiedli-

chen Problemschwerpunkte und Belange im Planungsraum möglich. Durch die in Kapitel A.III 
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dieses Beschlusses verfügte Verklammerung mit der VKE 1153 (vormals: VKE 3.2 b) wird 

zudem sichergestellt, dass ein insgesamt verkehrswirksamer Streckenabschnitt gegeben ist, 

der keine Teilstrecken ohne eigenständige Verkehrsfunktion („Streckenstummel“) enthält. 

Rechtlich nicht zu beanstanden ist es auch, dass der vorliegende Abschnitt VKE 3.1/3.2a in 

der Mitte der Elbebrücke an der Landesgrenze Sachsen-Anhalt/Brandenburg endet. Bei bun-

desländerübergreifenden Vorhaben können Abschnitte so gebildet werden, dass jeder Ab-

schnitt nur ein Bundesland berührt (BVerwG, Urteil vom 18.07.2013 – 7 A 4.12 – juris, Rn. 51), 

auch wenn die Abschnittsgrenze durch ein und dasselbe Bauwerk führt (BVerwG, Urteil vom 

10.11.2016 – 9 A 18.15 – juris, Rn. 34: Elbetunnel). Wegen weiterer Einzelheiten zu dieser 

Problematik wird auf S. 82 des Planfeststellungsbeschlusses des Landes Brandenburg zur 

VKE 1153 vom 15.12.2017 verwiesen. Den dortigen Ausführungen schließt sich die Planfest-

stellungsbehörde mit Bezug auf den vorliegenden Abschnitt VKE 3.1/3.2a an. 

In Zusammenschau der vorgenannten Ausführungen unter Berücksichtigung der durch die 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes aufgestellten Kriterien ist die durch diesen 

Beschluss festgestellte Abschnittsbildung zulässig und entspricht dem Abwägungsgebot. 

3. Eigenständige Verkehrsfunktion 

Dem planungsrechtlichen Erfordernis, wonach jeder als eigenes Vorhaben planfestgestellte 

Streckenabschnitt eine eigenständige Verkehrsfunktion haben muss (vgl. BVerwG, Urteil vom 

07.03.1997, Az.: 4 C 10.96, Rdnr. 30 - juris), wird die vorliegende VKE 3.1/3.2a zwar nicht 

schon für sich allein, aber dadurch gerecht, dass sie nach der Verfügung A.III erst realisiert 

werden darf, sofern und solange der vom Land Brandenburg unter dem 15.12.2017 erlassene 

Planfeststellungsbeschluss für die nördlich an die VKE 3.1/3.2a angrenzende VKE 1153 (Az.: 

2104-31101/0014/006 – ursprüngliche Bezeichnung: VKE 3.2b) vollziehbar ist (vgl. die ent-

sprechende Regelung Nr. II.2. [S. 32] im PFB zur VKE 1153 vom 15.12.2017).  

Der durch diesen Beschluss festgestellte Streckenabschnitt VKE 3.1/3.2a besitzt für sich al-

leine genommen keine eigenständige Verkehrsfunktion. Denn selbst wenn innerhalb dieses 

Streckenabschnittes der Abschnitt VKE 3.1 (nördlich an die VKE 2.2 angrenzend) an die An-

schlussstelle Vielbaum und in Verbindung mit der L 2 und der B 189 an das überörtliche Stra-

ßennetz angebunden wird, endet die VKE 3.1/3.2a am nördlichen Ende an der Landesgrenze 

zwischen den Ländern Sachsen-Anhalt und Brandenburg etwa in der Mitte der Elbebrücke.  

Angesichts dessen wird der hier planfestgestellte Streckenabschnitt VKE 3.1/3.2a mit dem 

Streckenabschnitt VKE 1153 [alt: VKE 3.2b] dergestalt verklammert, dass ein jeder dieser Ab-

schnitte erst gebaut werden darf, wenn die VKE 1153 [alt: VKE 3.2b] und die VKE 3.1/3.2a 
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unanfechtbar planfestgestellt wurden. Eine solche Verklammerung ist nach der Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichtes zulässig (vgl. BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, Az.: 9 

A 4.13, Rdnr. 116 – juris). 

Die Verklammerung ist in Kapitel A.III dieses Beschlusses verfügt. Damit wird sichergestellt, 

dass durch die vorliegende Planung auch kein Planungstorso entsteht, wenn sich – entgegen 

der in Kapitel C.XIV.2.2 dieses Beschlusses erfolgten positiven Vorausschau – die Verwirkli-

chung der Gesamtplanung verzögert oder gar insgesamt scheitert. 

Durch die verfügte Verklammerung mit dem Planungsabschnitt der VKE 1153 [alt: VKE 3.2b] 

ist eine Gesamtstrecke gegeben, die eine eigenständige Verkehrsfunktion mit erheblichem 

Verkehrswert aufweist. Denn durch die Verklammerung entsteht ein Streckenabschnitt, der 

von der Anschlussstelle Vielbaum (VKE 3.1/3.2a) in Sachsen-Anhalt über die Landesgrenze 

bis zur Anschlussstelle Wittenberge in Brandenburg reicht.  

Dieser, durch die Verklammerung entstehende Streckenabschnitt VKE 3.1/3.2a+b führt somit 

zu einer gewichtigen Verkehrsentlastung der angrenzenden Ortslagen (vor allem der Ortslage 

Seehausen vom nahen überregionalen Durchgangsverkehr der B 189), zu einer Reduzierung 

der Immissionsentlastung und ermöglicht auf Grund seiner Länge von über 10 km eine Erhö-

hung der Reisegeschwindigkeit und damit eine Verkürzung der Fahrzeiten, sowie eine Erhö-

hung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. 

Eine noch gesteigerte Verkehrsfunktion erhält die verklammerte Strecke (VKE 3.1/3.2a +b) 

dadurch, dass sie im Süden an die VKE 2.2 und im Norden an die VKE 4 (nunmehr VKE 1154) 

anschließen wird.  

Durch die so gebildete Gesamtstrecke entsteht ein Autobahnabschnitt von beachtlicher Ge-

samtlänge. 

V. Planrechtfertigung 

1. Notwendigkeit der Planfeststellung 

Die Notwendigkeit der Planfeststellung ergibt sich aus § 17 FStrG. Demnach bedarf das hier 

in Rede stehende Bauvorhaben der Planrechtfertigung, da es sich um einen Neubau einer 

Verkehrseinheit für die Nordverlängerung der BAB 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin 

handelt. 
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2. Erforderlichkeit der Baumaßnahme 

Bereits im Grundgesetz sowie im Raumordnungsgesetz (ROG) ist der Auftrag verankert, die 

Chancengleichheit in den Regionen und Teilräumen Deutschlands sicherzustellen bzw. gleich-

wertige Lebensverhältnisse – durch „die Gewährleistung von Mindeststandards in Bezug auf 

Zugang und Angebot der Daseinsvorsorge, Erwerbsmöglichkeiten und Infrastrukturausstat-

tung“ – herzustellen.  

Hierzu führt das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) bundesweite Analysen 

zur Raumentwicklung in Deutschland durch. Anhand von Indikatoren kann die Raumentwick-

lung von einzelnen Regionen im Vergleich zum gesamtdeutschen Mittel nachvollziehbar dar-

gestellt werden. Die Indikatoren des BBR zeigen für den Planungsraum der BAB 14 – im Ver-

gleich zum Durchschnittswert für das Bundesgebiet und den Durchschnittswerten für die alten 

und neuen Bundesländer – durchgängig schlechtere und ungünstigere Kenngrößen hinsicht-

lich: 

- der Arbeitslosigkeit, 

- des Bruttoinlandsproduktes (BIP), 

- der Steuerkraft / Transferleistungen, 

- der Abwanderung von jungen Menschen aus der Region und  

- der Erreichbarkeit im Straßenverkehr. 

Der Planungsraum der BAB 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin ist vom BBR als ländli-

cher Raum typisiert worden. Er ist aufgrund seiner Lage, der ungünstigen siedlungsstrukturel-

len und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der schlechten Erreichbarkeit hochrangi-

ger Verkehrsinfrastruktur mit „starken“ und „sehr starken Entwicklungsproblemen“ bewertet.  

Besonders deutlich werden die Defizite dadurch, dass besonders viele junge Menschen auf 

Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche (3,5 bis 4,3-fach mehr als im Durchschnitt der neuen Län-

der) gezwungen sind, die Region endgültig zu verlassen, da sie keine geeigneten Angebote 

im Planungsraum vorfinden bzw. mit vertretbarem Zeitaufwand nicht erreichen können. Dies 

schwächt das Einwohner- und Kompetenzpotenzial, das für eine zukunftsfähige Regionalent-

wicklung notwendig wäre und führt überdies zu Verwerfungen in der Sozialstruktur der Bevöl-

kerung. Darüber hinaus zwingt die geringe Finanzkraft die Kommunen, öffentliche Leistungen 

der Daseinsvorsorge, z. B. im ÖPNV oder für Bildungs- und Kulturangebote, zu beschränken. 

In diesem Zusammenhang hat die schlechte Erreichbarkeit mit dem Pkw ein besonderes Ge-

wicht, da der für die Daseinsvorsorge geltende Mindeststandard in der Erreichbarkeit der 

Oberzentren in Deutschland (binnen 60 min nach RAS-N) im Planungsraum nicht gewährleis-

tet ist. Die Bevölkerung im Planungsraum muss einen unverhältnismäßig hohen Zeitaufwand 

in Kauf nehmen, um ein Oberzentrum zu erreichen, wo sich Angebote zur Daseinsvorsorge, 
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kulturelle Angebote sowie Arbeitsplätze konzentrieren. Dies resultiert aus der mangelhaften 

Anbindung des Planungsraumes an das Autobahngrundnetz und ist ein gravierender Stand-

ortnachteil im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland. 

Die Strukturschwäche und die Entwicklungsdefizite des Planungsraumes der BAB 14 sind 

auch im europäischen Kontext relevant, weshalb er durch den EU-Strukturfonds EFRE geför-

dert wird. Die übergeordneten Ziele zur Umsetzung der EU-Förderstrategie in Deutschland 

sind dabei im Nationalen Strategischen Rahmenplan formuliert. Das strategische Ziel darin ist 

die „Erhöhung der Attraktivität der Regionen für Investoren und Einwohner durch nachhaltige 

Regionalentwicklung“. Maßnahmen zur Sicherung und qualitativen Verbesserung der Ver-

kehrsinfrastruktur haben ein besonderes Gewicht, da sie einen ungehinderten Warenaus-

tausch und persönliche Bewegungsfreiheit ermöglichen und der erhöhten Bedeutung der Er-

reichbarkeit in Bezug auf Arbeitsmärkte und die Daseinsvorsorge Rechnung tragen. 

In Auswertung der Indikatoren der Raumentwicklung, der Leitbilder und Handlungsansätze für 

die Raumentwicklung und der europäischen und nationalen Förderziele, besteht zur Wahrung 

der gesetzlich verankerten Chancengleichheit in den Regionen und Teilräumen Deutschlands 

und zur Sicherung der Daseinsvorsorge die Notwendigkeit zur Verbesserung der Erreichbar-

keit der Planungsregionen als Ziel des zwingenden öffentlichen Interesses.  

Der Neubau der BAB 14 ist im Bedarfsplan für Bundesstraßen enthalten, der als Anlage des 

Sechsten Gesetzes zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes vom 23.12.2016 (BGBl. I 

2016, 3354, 3406) (6. FStrAbÄndG) vom Bundestag beschlossen wurde. Der Neubau der BAB 

14 ist in die Dringlichkeitskategorie „Vordringlicher Bedarf“ eingestuft worden (lfd. Nr. 1197). 

Die durch diesen Beschluss planfestgestellte Verkehrseinheit ist ein Teil der lfd. Nr. 1197 des 

Bedarfsplanes. 

Gemäß § 1 Abs. 2 FStrAbG entspricht somit dieses Bauvorhaben den Zielsetzungen des § 1 

Abs. 1 FStrG. Die Feststellung des Bedarfs ist für die Planfeststellung verbindlich (§ 1 Abs. 2 

Satz 2 FStrAbG). Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber sein gesetzgeberisches Ermes-

sen mit der Aufnahme des o.g. Gesamtbauvorhabens BAB 14 überschritten hat, sind nicht 

erkennbar. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist durch die Aufnahme des Vor-

habens in den Bedarfsplan als „vordringlicher Bedarf“ die erforderliche Planrechtfertigung ge-

geben (vgl. BVerwGE 98, 339; BVerwGE 100, 238, BVerwGE 100, 370, 388). Die Grundent-

scheidung über die Aufnahme eines Vorhabens in den Bedarfsplan trifft der Gesetzgeber auf-
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grund von umfangreichen Untersuchungen und Analysen nach sorgfältiger Abwägung zwi-

schen der mit dem Vorhaben verfolgten Zielsetzung und den vom Vorhaben berührten Belan-

gen. 

Der durch den Bedarfsplan geforderte besondere naturschutzfachliche Planungsauftrag ist 

nicht zwingende Voraussetzung für die (wirksame) Aufnahme des Bauvorhabens in den Be-

darfsplan.  

Mit der Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes durch Art. 12 des Gesetzes zur Beschleu-

nigung von Planungsverfahren für Infrastrukturvorhaben sind rechtliche Unsicherheiten in der 

Anwendung/Auslegung des Fernstraßenausbaugesetzes beseitigt worden. Die Unklarheit, ob 

es sich bei den Vorhaben um solche des Vordringlichen Bedarfs (VB) oder des Weiteren Be-

darfs (WB) handelt, wird beseitigt, ohne den besonderen Planungsauftrag selbst zu beseitigen 

(vgl. hierzu die Begründung des Gesetzentwurfs BT-Drucksache 16/3158). Der umfassende 

naturschutzfachliche Planungsauftrag, der in einer Umweltrisikoeinschätzung aufgezeigten, 

naturschutzfachlichen Problematik besteht, ist im Rahmen der normalen Vorhabenplanung 

abzuarbeiten. Dabei ist weiterhin zu untersuchen, inwieweit bei den Projekten die bisherigen 

Planungen oder aber verkehrlich gleichwertige Alternativplanungen, vor allem der Ausbau des 

vorhandenen Straßennetzes, verwirklicht werden kann (BT-Drs. 16/3158, S. 46). Wie bei jeder 

Planung, insbesondere bei längeren Strecken, können auch bei Bauvorhaben mit einem na-

turschutzfachlichen Planungsauftrag Teilabschnitte gebildet werden. Die Abarbeitung der na-

turschutzfachlichen Probleme erfolgt dann für jeden Teilabschnitt im Verfahren (vgl. BT-Druck-

sache 16/1743). 

Der im vorliegenden Fall bestehende naturschutzfachliche Planungsauftrag gilt auch für das 

Gesamtprojekt „Neubau der BAB 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin“. Die Planung al-

lerdings erfolgt in Teilabschnitten einzelner Verkehrseinheiten. Durch die im Rahmen des 

Planfeststellungsverfahrens durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung sowie die Prüfun-

gen aller naturschutzfachlichen Zulassungsvoraussetzungen (FFH-Verträglichkeit, Eingriffsre-

gelung, besonders geschützte Biotope, sonstige nationale Schutzgebiete, Artenschutz) wer-

den mit Erlangung des Baurechtes für die VKE 3.1/3.2a des o. g. Bauvorhabens alle natur-

schutzfachlichen Sachverhalte rechtlich umfassend abgearbeitet. Dabei wurde durch die Plan-

feststellungsbehörde ebenfalls geprüft, dass in den anderen Planfeststellungsabschnitten 

keine unüberwindbaren Planungshindernisse bestehen. 

Somit ist für die in Rede stehenden Verkehrseinheit VKE 3.1/3.2a nicht nur die Planrechtferti-

gung auf Grund der gesetzlichen Vorgaben als verbindlich festzustellen, vielmehr ist auch der 

besondere naturschutzfachliche Planungsauftrag für die VKE 3.1/3.2a mit Erlass dieses Plan-

feststellungsbeschlusses erfüllt. 
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3. Planungsziele 

Mit dem Bau der BAB 14 zwischen den Oberzentren Magdeburg und Schwerin werden fol-

gende verkehrliche Planungsziele verfolgt: 

- Entlastung des bestehenden Straßennetzes vom überregionalen Durchgangsverkehr, 

insbesondere im Bereich von Ortsdurchfahrten (Minderung der Trennwirkung, Verbesse-

rung der immissionsschutzseitigen Gegebenheiten und der städtebaulichen Situation), 

- Erhöhung der Reisegeschwindigkeit für den Durchgangsverkehr, 

- Entflechtung des überregionalen Durchgangsverkehrs vom regionalen sowie des klein-

räumigen Quell- und Zielverkehr, 

- Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verringerung des Unfallgeschehens im nachgeord-

neten Netz, 

- Reduzierung der Nutzerkosten durch Senkung von Wege- und Zeitaufwand, 

- Verbesserung der Leistungsfähigkeit des gesamten Straßennetzes, 

- Trennung der Verkehrsarten (langsam fahrender Verkehr). 

4. Derzeitige regionale und überregionale Straßen- und Verkehrsverhältnisse 

regionale Straßen- und Verkehrsverhältnisse 

Im derzeitigen Zustand stellt die B 189 (in Verbindung mit der B 5 im Land Brandenburg und 

Mecklenburg-Vorpommern) die einzige überregionale Nord-Süd-Bundesfernstraßenverbin-

dung zwischen den Oberzentren Magdeburg und Schwerin dar. 

Auf Grund der geringen Straßennetzdichte im Trassenraum der BAB 14 und bedingt durch 

den teilweise geringen Ausbaustandard des nachgeordneten klassifizierten Straßennetzes 

wird der überregionale Fernverkehr der B 189 mit dem regionalen, zwischengemeindlichen 

und teilweise auch flächenerschließenden Verkehr überlagert, wodurch die Leistungsfähigkeit 

der 2-streifigen B 189 erheblich reduziert wird. Darüber hinaus wird die vorhandene B 189 in 

einzelnen Abschnitten auch vom landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Verkehr ge-

nutzt. 

Mit dem Bau der BAB 14 wird eine leistungsfähige und großräumige Fernstraßenverbindung 

für den überregionalen und regionalen Verkehr geschaffen. Damit wird das bestehende Stra-

ßennetz, insbesondere die B 189, wesentlich und nachhaltig vom Durchgangsverkehr entlas-

tet und kann dem Flächen erschließenden und zwischengemeindlichen Verbindungscharakter 

stärker Rechnung getragen werden. Mit der Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes 

geht auch ein deutlicher Rückgang des Verkehrsaufkommens in den Ortsdurchfahrten einher. 

Damit kommt es zu einer Verringerung der Lärm- und Luftschadstoffbelastung und zu einem 
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Anstieg der Lebens- und Wohnqualität. Weiterhin wird durch die Entflechtung der unterschied-

lichen Verkehrsarten die Verkehrssicherheit nachhaltig erhöht. 

überregionale Straßen- und Verkehrsverhältnisse  

Mit der zunehmenden Bedeutung der Nord- und Ostseehäfen als internationale Umschlag-

plätze für Wirtschaftsgüter aus dem Inland und dem südosteuropäischen Ausland und der mit 

der Fertigstellung der BAB 14 zwischen Halle und Magdeburg verbesserten straßenverkehrli-

chen Anbindung des mitteldeutschen Raumes an die Region Magdeburg, steigt das Verkehrs-

aufkommen (insbesondere das Güterfernverkehrsaufkommen) im Raum zwischen Magdeburg 

und Schwerin stetig an. Darüber hinaus besteht ein steigendes Güterverkehrsaufkommen aus 

dem mitteldeutschen Raum und von weiter her mit der Destination Großraum Hamburg, wel-

cher mangels einer attraktiven Fernverbindung ab dem Knoten A 14/A 2 die ohnehin schon 

stark ausgelastete BAB in Richtung Westen zusätzlich belastet.  

Neben dem Wirtschafts- und Berufsverkehr geht mit der zunehmenden Entwicklung der Frem-

denverkehrswirtschaft in den Naherholungsregionen der Altmark sowie der Nord- und Ostsee-

küste ein stetiger Anstieg des regionalen und überregionalen Freizeit- und Ferienverkehrs ein-

her. 

Der Straßenverkehrszählung (SVZ) Sachsen-Anhalt 2005 zufolge betrug das Verkehrsauf-

kommen der B 189 im Analysefall (für das Jahr 2005) in einigen Streckenabschnitten 11.000 

bis 15.000 Kfz/24h. Ohne die Realisierung der BAB 14 wird das Verkehrsaufkommen der B 

189 gemäß aktueller Verkehrsprognose in einigen Abschnitten bis auf 23.000 Kfz/24h im Prog-

nosejahr 2025 ansteigen (Prognose-Nullfall). 

Im Streckenabschnitt zwischen Seehausen und Wittenberge betrug die Verkehrsbelegung auf 

der B 189 im Jahr 2005 (Analysefall) ca. 6.500 Kfz/24h (Angaben der SVZ 2005). Bis zum Jahr 

2025 wird das Verkehrsaufkommen der B 189 im Bereich zwischen Seehausen und Witten-

berge gemäß der Verkehrsuntersuchung ohne die Realisierung der BAB 14 weiter auf 16.000 

Kfz/24h ansteigen (ca. 2,5-fache Steigerung). 

Mit der weiteren Zunahme der Verkehrsbelastung auf der B 189 bis zum Prognosejahr 2025 

kommt es im Bereich der Verknüpfungspunkte mit den übrigen Bundes-, Landes- und Kreis-

straßen zu einem Absinken der Leistungsfähigkeit. Trotz des zum Teil guten Ausbaustandards 

der zumeist plangleichen Knotenpunkte führen die hohen Verkehrsbelastungen der durchge-

henden Bundesstraßen zu Stauerscheinungen und einem zähen Verkehrsfluss.  
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In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Knotenpunkte B 189/K 1172 (Mose), B 

189/K 1174 (Colbitz), B 189/L 29 (Dolle), B 189/L 53 (Schönebeck) sowie B 189/B 190 (See-

hausen) betroffen. 

In mehreren Ortsdurchfahrten im Zuge der B 189 (z. B. Mose, Colbitz, Dolle, Buchholz, Gohre 

und Erxleben) werden Unverträglichkeiten zwischen der städtebaulichen Situation und dem 

hohen Verkehrsaufkommen erwartet. Weiterhin überlagert sich in den Ortsdurchfahrten der 

Quell- und Zielverkehr mit dem übergeordneten Fernverkehr der Bundesstraßen, wodurch 

zum einen die Leistungsfähigkeit der durchgehenden Straßenverbindungen, zum anderen 

aber auch das Lebens- und Wohnumfeld und nicht zuletzt die Verkehrssicherheit beeinträch-

tigt werden. Zudem steigt mit der wachsenden Verkehrsbelastung die Trennwirkung in den 

Ortsdurchfahrten an, wodurch die angestrebten städtebaulichen Entwicklungsstufen (z. B. 

Trennung der Verkehrsarten, Schaffung von Aufenthaltsbereichen) in den Ortslagen behindert 

werden.  

Bedingt durch die aus der stetigen Verkehrszunahme bis zum Prognosejahr 2025 entstehen-

den Leistungsfähigkeitsdefizite (vor allem im Bereich von Ortsdurchfahrten und plangleichen 

Knotenpunkten der bestehenden B 189) kommt es zu einem stetigen Absinken der Reisege-

schwindigkeit zwischen den Oberzentren Magdeburg und Schwerin und zu einer Verringerung 

der Verkehrssicherheit (Überholvorgänge kaum möglich bzw. sehr gefährlich und unfallträch-

tig). 

Das vorhandene Straßennetz, insbesondere die B 189, kann dem stetig wachsenden Ver-

kehrsaufkommen zwischen den Oberzentren Magdeburg und Schwerin im Prognosejahr 2025 

nicht mehr gerecht werden. 

Eine nachhaltige Verbesserung der Verkehrssituation und eine optimale Anbindung des nörd-

lichen Teils von Sachsen-Anhalt kann perspektivisch nur durch eine großräumige, überregio-

nale Fernstraßenverbindung erreicht werden. 

5. Verkehrliche Wirkung der BAB 14 

Für den Bau der BAB 14 im Bereich zwischen Magdeburg und Stendal (B 188) werden gemäß 

der o. g. Verkehrsuntersuchung 30.800 bis 39.400 Kfz/24h und im Bereich zwischen Stendal 

und Wittenberge 23.800 bis 28.000 Kfz/24h bezogen auf das Jahr 2025 prognostiziert. Dies 

führt zu einer Entlastung der B 189 zwischen 4.000 und 15.000 Kfz/24h.  

Die deutlichen Entlastungen auf der B 189 durch den Neubau der BAB 14 führen zu einer 

wesentlichen Verringerung des Verkehrs in den Ortsdurchfahrten: 
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- Colbitz, 

- Dolle, 

- Buchholz, 

- Erxleben und  

- Seehausen (Ortsrandbereich). 

In diesen Bereichen sinkt die Belastung von Lärm- und Luftschadstoffen. Zudem ist eine nach-

haltige Verbesserung der Verkehrsqualität auf der gesamten B 189 sowie eine deutliche Ver-

ringerung der Unfallhäufigkeit zu erwarten. Die derzeit ungünstige Verbindungsqualität im Pla-

nungsraum – ausgedrückt durch die Fahrzeitrelation zwischen den Oberzentren – wird durch 

den Neubau der BAB 14 signifikant verbessert. 

Von den Fahrzeitverkürzungen profitieren insbesondere folgende Verbindungen (Fahrzeitein-

sparungen größer 30 Minuten): 

- Magdeburg – Schwerin, 

- Stendal – Schwerin, 

- Magdeburg – Lübeck, 

- Stendal – Lübeck, 

- Stendal – Hamburg. 

Mit den durch die BAB 14 erreichten Fahrzeitverkürzungen gehen auch Verbesserungen bei 

den Erreichbarkeiten der einzelnen Standorte im Planungsraum einher. Durch die Realisierung 

der BAB 14 werden die Standards der Mindesterreichbarkeit zur Daseinsvorsorge gewährleis-

tet. Die BAB 14 verbessert die Standortqualität und Lagegunst des Planungsraumes, wodurch 

sich die Chancen für die Ansiedlung von Arbeitsplätzen erhöhen und die Erreichbarkeit weiter 

entfernt liegender Arbeitsplatzschwerpunkte bei vertretbarem Zeitaufwand erheblich verbes-

sert wird. Bei einer Fahrzeit bis 45 min erhöht sich das Potenzial erreichbarer Einwohner und 

Arbeitsplätze gegenüber heute nahezu um den Faktor 2,5. Die Realisierung der BAB 14 ver-

bessert die Fahrzeiten zur nächsten Autobahnanschlussstelle für ca. 330.000 Einwohner. 

Diese benötigen heute im Mittel 52 Minuten Fahrzeit bis zur nächsten Anschlussstelle. Diese 

Fahrzeit verkürzt sich durch die BAB 14 auf 21 min und erreicht somit einen allgemein üblichen 

Standard in Deutschland. Die BAB 14 beseitigt die heute vorliegende Benachteiligung in der 

Straßeninfrastrukturausstattung des Raumes zwischen Magdeburg und Schwerin und ist zur 

Gewährleistung der Erreichbarkeitsstandards in der Daseinsvorsorge in diesem Raum uner-

lässlich. 

Der Neubau der BAB 14 zwischen Magdeburg und Schwerin führt zudem zu einer leistungs-

fähigen überregionalen Straßenverbindung, die den überregionalen Fernverkehr wirksam aus 
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den Siedlungen ableitet und darüber hinaus zu einer wesentlichen und nachhaltigen Entlas-

tung des nachgeordneten Straßennetzes beiträgt. 

Im Bereich der mit diesem Beschluss festgestellten VKE 3.1/3.2a wird gemäß der Verkehrs-

untersuchung das Verkehrsaufkommen im Jahr 2025 auf bis zu 25.400 Kfz/24h (SV-Anteil 

5.600 Fz/24h = 26,0 %) prognostiziert.  

In den VKE 3.1/3.2a trägt die BAB 14 damit nachhaltig zur Entlastung der Ortslage Seehausen 

vom nahen überregionalen Durchgangsverkehr der B 189 bei. Gleichzeitig findet eine Ent-

flechtung des regionalen Quell- und Zielverkehrs sowie des allgemeinen Verkehrs (u.a. lang-

sam fahrender Verkehr der Land- und Forstwirtschaft) vom Durchgangsverkehr statt, die zu 

einem wesentlichen Anstieg der Verkehrssicherheit auf der B 189 im Bereich der Ortslage 

Seehausen führt. 

Die BAB 14 vermag die Standortqualität und die Lagegunst im Planungsraum zu verbessern 

und ist somit ein wesentlicher und adäquater Potenzialfaktor für eine nachhaltige dortige Ent-

wicklung. Die Planrechtfertigung für das Vorhaben BAB 14 Magdeburg – Wittenberge – 

Schwerin ist somit auf Grund des zwingenden öffentlichen Interesses, des gesetzlichen Pla-

nungsauftrags (Fernstraßenausbaugesetz) und bedingt durch die ungünstigen Verkehrsver-

hältnisse im Planungsraum gegeben. 

6. Zielnetzprognose 2030 

Die Verkehrszahlen, die sich aus der dieser Planung zugrunde gelegten Verkehrsprognose für 

das Jahr 2025 ergeben, werden allerdings durch die vom BMVI im Juni 2018 vorgelegte Ziel-

netzprognose 2030 nicht bestätigt. Daraus ergeben sich für den Autobahnabschnitt VKE 

3.1/3.2a Verkehrszahlen von nur noch 12.000 Kfz und 3.000 Lkw je Werktag. An der Plan-

rechtfertigung ändern diese geringeren Verkehrszahlen allerdings nichts. Insoweit kommt es 

entscheidend darauf an, dass das Vorhaben nach wie vor im Bedarfsplan als „vordringlicher 

Bedarf“ gelistet ist.  

Die Grenze zu einer planerischen Willkür ist vor allem aufgrund der großen raumordnerischen 

Bedeutung der Autobahn (Raumerschließung) keinesfalls überschritten. Da die VKE 3.1/3.2a 

aufgrund der hohen ökologischen Wertigkeit des Gesamtgebietes und der bestehenden Er-

lasslage (v.a. zur Nutzung nur eines RQ 28 Querschnitts vgl. Abschnitt B.I.2.2.2.), bereits jetzt 

im untersten Bereich einer Fernautobahndimensionierung geplant ist, ist selbst bei einer Sen-

kung der Verkehrszahlen die weitere Planrechtfertigung des Vorhabens in der konkreten Di-

mensionierung gegeben. Auf die ergänzenden Ausführungen zur Lärmschutzthematik im Zu-
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sammenhang mit sinkenden Verkehrsprognosezahlen und eine damit idR verbundene gerin-

gere Beeinträchtigung von Lärmbetroffenen (und äußerst unwahrscheinlicher geringerem 

Grundstücksbedarf für z.B. Lärmschutzanlagen) in Kapitel C.XIII.3 wird verwiesen. Die Plan-

feststellungsbehörde hat daher von der Inauftraggabe und dem Zuwarten auf eine neue Ver-

kehrsprognose Abstand nehmen können, zumal das Vorhaben an sich im vordringlichen Be-

darf disponiert und damit eine möglichst schnelle Realisierung angestrebt ist. 

VI. Begründung der Erlaubnisse und Genehmigungen 

1. Wasserrecht 

1.1. Wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung 

Das Vorhaben zum Lückenschluss der BAB 14 Magdeburg – Wittenberge - Schwerin, Ver-

kehrseinheit 3.1/3.2a nördlich der AS Seehausen bis zur Landesgrenze Brandenburg / Sach-

sen-Anhalt berührt Hochwasserschutzdeiche. Betroffen sind der linke und der rechte Aland-

deich sowie der linke Elbdeich (Wischedeich) einschließlich des zugehörigen Qualmdeichs. 

Die genannten Deiche werden gemäß § 94 Abs. 3 Satz 1 Wassergesetz für das Land Sach-

sen-Anhalt (WG LSA) im Deichregister (= Anlage 3 zum WG LSA) geführt und unterliegen den 

Bestimmungen des WG LSA.  

Das Vorhaben umfasst die Benutzung dieser Deiche sowie die Inanspruchnahme der sich an 

diese Deiche wasser- und landseitig anschließenden Verbotsstreifen zur Errichtung oder we-

sentlichen Änderung von Anlagen der Ver- und Entsorgung sowie des Verkehrs (in einer Breite 

von jeweils zehn Metern) bzw. der Verbotsstreifen zur Errichtung oder wesentlichen Änderung 

von sonstigen Anlagen (in einer Breite von jeweils 50 Metern). 

Rechtsgrundlage für die Erteilung der wasserrechtlichen Ausnahmegenehmigung für die unter 

Kapitel A.IV.1.1 Nr. 1.1 – 1.5 genannten Vorhabensbestandteile sind die §§ 96 und 97 WG 

LSA.  

Gemäß § 97 Abs. 1 WG LSA sind Maßnahmen, die die Deichunterhaltung unmöglich machen 

oder wesentlich erschweren oder die Sicherheit des Deiches beeinträchtigen können, verbo-

ten. Gemäß § 97 Abs. 2 dürfen Anlagen der Ver- und Entsorgung, der Be- und Entwässerung 

sowie Anlagen des Verkehrs in einer Entfernung bis zu zehn Metern, ausgehend von der je-

weiligen wasser- und landseitigen Grenze des Deiches, nicht errichtet oder wesentlich geän-

dert werden; für sonstige Anlagen jeder Art gilt dies in einer Entfernung bis zu 50 Metern. 

Nach § 97 Abs. 3 Satz 1 WG LSA kann die Wasserbehörde Ausnahmen zur Befreiung vom 

Verbot des Absatzes 2 genehmigen, wenn Anlagen der Ver- und Entsorgung, der Be- und 

Entwässerung sowie Anlagen des Verkehrs betroffen sind oder wenn das Verbot im Einzelfall 



 

Seite 170 

 

zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Ausnahme mit den Belan-

gen der Deichsicherheit vereinbar ist. Nach § 97 Abs. 3 Satz 2 und 3 WG LSA ist die Wasser-

behörde weiterhin zuständig für die Zulassung der Benutzung und deren Widerruf entspre-

chend § 96 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 WG LSA, sofern die Zulassung nur einheitlich mit der 

Ausnahmegenehmigung nach Satz 1 ergehen kann. Mit dem zur Deichunterhaltung Verpflich-

teten ist Einvernehmen herzustellen. 

Die Planunterlagen wurden mit folgendem Ergebnis geprüft: 

a) Errichtung oder wesentliche Änderung von Anlagen der Ver- und Entsorgung und des 

Verkehrs im 10 m breiten Anlagenverbotsstreifen 

Die im Bereich der Deiche neu zu errichtenden bzw. umzuverlegenden Verkehrswege (BAB 

14, Alandstraße und Wirtschaftswege) sowie die zur BAB 14 zugehörigen Anlagen wie Irritati-

onsschutzwände, Lärmschutzwände, Brücken/Unterführungen, Versickerungsbecken und Re-

genklärbecken, der Durchlass DL 31 zur Entwässerung des Elbvorlandes, der Wendehammer 

für den Deichverteidigungsweg des Wischdeiches und die Amphibienleiteinrichtungen im Zuge 

der Alandstraße sowie der Amphibiendurchlass am Wischedeich (vgl. Tabelle zur wasser-

rechtlichen Ausnahmegenehmigung, Spalte 6) stellen Anlagen des Verkehrs im Sinne des 

§ 97 Abs. 2 Satz 1 WG LSA dar. Die angrenzend zur BAB 14 umzusetzende Grundstücksein-

zäunung und das Anlegen der Baustelleneinrichtungsfläche landseitig zum rechten Aland-

deich sind als unmittelbar notwendige Voraussetzungen für den Verkehrswegebau ebenfalls 

den Anlagen des Verkehrs im Sinne des § 97 Abs. 2 Satz 1 WG LSA zuzuordnen. Die im 

Kreuzungsbereich der BAB 14 mit dem rechten Alanddeich zurückzubauende Fernmeldelei-

tung und das unterirdisch neu zu verlegende Fernmeldekabel stellen Anlagen der Ver- und 

Entsorgung im Sinne des § 97 Abs. 2 Satz 1 WG LSA dar.  

Die Errichtung bzw. wesentliche Änderung der genannten Anlagen des Verkehrs bzw. der Ver- 

und Entsorgung im Kreuzungsbereich mit den Alanddeichen, dem Wischedeich und dem zu-

gehörigen Qualmdeich sowie in deren zehn Meter breiten Anlagenverbotsstreifen ist i. V. m. 

den verfügten Nebenbestimmungen mit den Belangen der Deichsicherheit vereinbar. Die unter 

Beteiligung des Deichunterhaltungspflichtigen festgesetzten Nebenbestimmungen stellen si-

cher, dass sowohl von den Bauarbeiten (bauzeitliche Auswirkungen) als auch von den bauli-

chen Anlagen (anlagebedingte Auswirkungen) keine Gefährdung für die Deiche ausgeht.  

Bei der Entscheidung war insbesondere zu berücksichtigen, dass mit Neufestsetzung des Be-

messungshochwassers (BHW) Ende 2009 der Wischedeich nicht mehr den erforderlichen 

Freibord aufweist. Bis zur terminlich noch unbestimmten Anpassung des Wischedeiches an 
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das neue Höhenniveau sind Maßnahmen, die zu einer Erhöhung des Wasserstandes beitra-

gen können, grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Aufgrund des hier vorliegenden überge-

ordneten öffentlichen Interesses zur Errichtung der BAB 14 wird im Einzelfall die durch den 

Bau der BAB 14 verursachte, unvermeidliche Wasserstandserhöhung i. V. m. der Anpflanzung 

Ersatzmaßnahme E 2 (s. u., Pkt. b)) ausgehende Wasserstandserhöhung toleriert, weil durch 

das Ingenieurbüro IHU Stendal im Zuge von 2008 durchgeführten Vorprüfungen zur Geneh-

migungsfähigkeit des Vorhabens - geprüft und bestätigt durch den Landesbetrieb für Hoch-

wasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) - der rechnerische Nachweis ge-

führt wurde, dass diese Erhöhung beim BHW nicht mehr als 2,9 cm für das Bauvorhaben plus 

0,4 cm für die Anpflanzung beträgt, und der LHW als Unterhaltungspflichtiger für den Elbdeich 

dies als maximal zulässige Erhöhung akzeptiert, da in dieser engen Spanne die Sicherheit des 

Deiches nicht beeinträchtigt wird.  

Die Abflussmodellierung wurde inzwischen anlässlich des für die Elbe am Pegel Wittenberge 

durch den LHW neu vorgegebenen Bemessungshochwasserabflusswertes von 4.600 m³ ak-

tualisiert. Dieser Abflusswert berücksichtigt die Einordnung des Elbehochwasserereignisses 

2013 und wurde im Rahmen des Projektes „Homogenisierung von HQ-Reihen für deutsche 

Elbepegel“ der Bundesanstalt für Gewässer (BfG) am 02.07.2014 festgelegt. 

Im Ergebnis der auf der Grundlage des neuen Bemessungshochwasserabflusswertes durch-

geführten zweidimensionalen-hydronumerischen Modellsimulationen (Steinbeis-Transferzent-

rum Projektmanagement an der Hochschule Magdeburg-Stendal, 2016, ist zu konstatieren, 

dass das Abflussverhalten der Elbe im Planfall, d. h., vorhabenbedingt durch Straßendamm, 

Brückenbauwerk und Auwaldpflanzung, nur geringfügig lokal beeinflusst wird. Die Verände-

rungen in den Wasserspiegellagen umfassen etwa maximal 2 cm und sind auf das Gebiet 

zwischen den Straßendämmen BAB 14 und B 189 begrenzt. Am Pegel Wittenberge liefern die 

Berechnungen für den Planfall keine Veränderung der Wasserspiegellage. 

b) Errichtung oder wesentliche Änderung von sonstigen Anlagen im 50 m breiten Anla-

genverbotsstreifen 

Die Einzäunung für die LBP-Maßnahmenfläche zur Auwaldpflanzung im Überschwemmungs-

gebiet westlich der BAB 14/ wasserseitig zum Wischedeich (Bestandteil der Ersatzmaßnahme 

E 2) stellt eine sonstige Anlage im Sinne des § 97 Abs. 2 Satz 1 WG LSA dar. Gemäß § 97 

Abs. 3 Satz 1 WG LSA kann die Wasserbehörde für sonstige Anlagen jeder Art Ausnahmen 

genehmigen, wenn das Verbot im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen 

würde und die Ausnahme mit den Belangen der Deichsicherheit vereinbar ist. 
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Eine offenbar nicht vom Gesetzgeber beabsichtigte Härte im Sinne des § 97 Abs. 3 S. 1 WG 

LSA als Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit dieses Teilvorhabens liegt in diesem 

Fall vor. Die für die Bepflanzung gewählte Fläche befindet sich im Strömungsschatten der 

Autobahntrasse und hat somit einen nur geringfügigen Einfluss auf den Hochwasserabfluss 

und die Wasserstandserhöhung. Mit dem geforderten Abstand zum Deichfuß von 10 m wird 

die vom Gesetzgeber gewollte Freihaltung des Verbotsstreifens zur Verteidigung und Siche-

rung des Deiches sichergestellt. Im zu prüfenden Einzelfall würde ein Verbot der Anpflanzung 

dem Hochwasserschutz und der Schutzfunktion des Deiches nicht dienen, und das Verbot 

dieses – als Ersatzmaßnahme für die entstehenden Eingriffe bedeutsamen und nur an dieser 

Örtlichkeit zweckmäßigen – Vorhabenteiles würde eine Härte bedeuten, die vom Gesetzgeber 

nicht beabsichtigt ist. 

Die Vereinbarkeit mit den Belangen der Deichsicherheit ist ebenfalls gegeben, da die Neben-

bestimmung in Kapitel A.V.1.1 Punkt 9 und der Auflagenvorbehalt sicherstellen, dass von der 

Auwaldbegründung keine Gefährdung für den Deich ausgeht. Im Zuge der o. g. durch das 

Ingenieurbüro IHU Stendal durchgeführten und vom LHW bestätigten Aufstauberechung 

wurde wie oben bereits beschrieben festgestellt, dass die von der Anpflanzung ausgehende 

Wasserstandserhöhung beim BHW nur 0,4 cm beträgt. Dieser geringe Zuwachs wird vom Dei-

chunterhaltungspflichtigen toleriert.  

Auch die aktualisierte Abflussmodellierung kommt zu dem Ergebnis, dass das Abflussverhal-

ten der Elbe im Planfall, d. h., vorhabenbedingt durch Straßendamm, Brückenbauwerk und 

Auwaldpflanzung, nur geringfügig lokal beeinflusst wird.  

c) Benutzung der Deiche 

Das Vorhaben schließt die Benutzung der Deiche im Sinne des § 96 Abs. 1 WG LSA ein, so 

dass die Zulassung nur einheitlich mit der Ausnahmegenehmigung nach § 97 Abs. 3 Satz 1 

WG LSA ergehen kann. Die unter dem vorstehenden Punkt a) „Errichtung oder wesentliche 

Änderung von Anlagen der Ver- und Entsorgung und des Verkehrs im 10 m breiten Anlagen-

verbotsstreifen“ beschriebenen Maßnahmen gehen zumeist mit der Benutzung der Deiche 

einher (vgl. Tabelle zur wasserrechtlichen Ausnahmegenehmigung, Spalte 5).  

Die unter Beteiligung des Deichunterhaltungspflichtigen verfügten Nebenbestimmungen stel-

len sicher, dass sowohl von den Bauarbeiten (bauzeitliche Auswirkungen) als auch von den 

baulichen Anlagen (anlagebedingte Auswirkungen) keine Gefährdung für die Deiche ausgeht. 

Das betrifft insbesondere die geforderte fachliche Abstimmung der Baumaßnahmen vor Erar-

beitung der Ausführungsplanung und deren Bestätigung mit / durch den Deichunterhaltungs-

pflichtigen sowie die fachlichen Anforderungen gemäß Nebenbestimmung in Kapitel A.V.1.1 
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Punkt 6 zur Überbauung der Deiche mit Verkehrswegen. Das gemäß § 97 Abs. 3 Satz 3 WG 

LSA geforderte Einvernehmen mit dem Deichunterhaltungspflichtigen zur Benutzung der Dei-

che wurde hergestellt. 

Nach Abwägung aller für den Hochwasserschutz relevanten Umstände wird für die unter Ka-

pitel A.IV.1.1Nr. 1.1 bis 1.5 genannten Maßnahmen die Ausnahmegenehmigung nach § 97 

Abs. 3 WG LSA i. V. m. der Genehmigung zur Deichbenutzung nach § 96 Abs. 2 Satz 1 und 

Abs. 3 WG LSA erteilt. 

1.2. Wasserrechtliche Erlaubnis 

Die Gewässerbenutzungen sind erforderlich zur Beseitigung des Niederschlagswassers, wel-

ches auf den befestigten Flächen der BAB 14 und ihrer Nebenanlagen im Abschnitt VKE 

3.1/3.2a anfällt und in einer Größenordnung von insgesamt ca. 970+743 l/s in das Grundwas-

ser durch Versickerung über Versickerungsmulden bzw. über das Elbvorland eingeleitet wer-

den soll. 

Gemäß § 8 WHG in Verbindung mit dem § 9 WHG bedarf die Einleitung von Niederschlags-

wasser in Gewässer der wasserrechtlichen Erlaubnis gem. § 10 WHG. Niederschlagswasser, 

das auf befestigten Flächen anfällt, unterliegt generell der Gefahr der Verunreinigung. Es han-

delt sich damit um Abwasser im Sinne des § 54 WHG. 

Die Versickerungsmulden sind lt. Planungsunterlagen entsprechend der allgemein anerkann-

ten Regeln der Technik, gem. § 60 Abs.1 WHG in der erforderlichen Größe dimensioniert, um 

die anzuschließenden Flächen schadlos zu entwässern. Die Prüfung erfolgte hier unter An-

wendung der aktuellen KOSTRA-Daten 2010R. Im Elbvorland steht eine ausreichend große 

Versickerungsfläche zur Verfügung. 

Die anstehenden Böden im Bereich der Versickerungsanlagen gewährleisten eine Versicke-

rung. Die für die Reinigung des Niederschlagswassers erforderliche Mindestsickerstrecke von 

1 m zwischen dem mittleren, höchsten zu erwartenden Grundwasserstand (mHGW) und der 

Sohle der Versickerungsmulden sowie der Versickerungsbecken wird eingehalten.  

Die für die Versickerungsmulden vorgesehenen 0,30 m starken begrünten Oberbodenschich-

ten sind ausreichend für die Behandlung des auf der BAB 14 anfallenden Niederschlagswas-

sers. 

Sie sind auch für die Versickerungsbecken zu fordern, weil durch Ansiedlung von, die Abbau-

prozesse vornehmenden, Bodenorganismen in der belebten Bodenzone ein zusätzlicher 

Schadstoffrückhalt bzw. Stoffabbau stattfindet.  
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Die Auflage zur Beschränkung des kf-Wertes auf maximal 1 x 10-3 m/s für den Einbau von 

Material zum Anschluss an die versickerungsfähigen Schichten ist erforderlich, weil bei grö-

ßeren Durchlässigkeitsbeiwerten die Niederschlagsabflüsse zu schnell dem Grundwasser zu 

sickern und damit eine ausreichende Aufenthaltszeit für die Reinigung durch physikalische, 

chemische und biologische Vorgänge nicht gewährleistet ist. 

Die beantragte Einleitmenge über das Elbvorland in das Grundwasser kann aufgrund der Flä-

chengröße des Elbvorlandes schadlos aufgenommen und abgeleitet werden. 

Das vorgeschaltete Regenklärbecken (RKB 1) und die breitflächige Versickerung über vorhan-

dene und wiederherzustellende Vegetationsflächen wird für die Regenwasserbehandlung als 

ausreichend bewertet.  

Das aus dem RKB 1 in das Elbvorland abgeleitete Niederschlagswasser versickert, mit Aus-

nahme von Hochwassersituationen, dort ebenfalls in das Grundwasser. Aufgrund der 

Standortgegebenheiten mit zum Teil stark wechselnden Wasserständen im Elbvorland kann 

dies wegen der sehr großen Versickerungsfläche toleriert werden, auch wenn hier die notwen-

digen Mindestabstände von 1 m zum mHGW nicht eingehalten werden können. 

Das vorgelegte Gutachten zur Tausalzbelastung von Elbe und Aland hat ergeben, dass die 

Einleitung von tausalzhaltigen Straßenabwässern in das Grundwasser durch Versickerung 

kaum nachweisbare Auswirkungen auf die Chloridkonzentrationen in den beiden Oberflächen-

gewässern haben wird. Die Erhöhung wurde mit max. 1 mg/l Chlorid prognostiziert. Eine ku-

mulative Wirkung für eine Erhöhung der Chloridkonzentration in der Elbe durch die Autobahn-

entwässerung aus den VKE 3.2a und 1153 wird laut Fachbeitrag zu den Belangen der Was-

serrahmenrichtlinie ausgeschlossen. 

Für das Grundwasser wurde ein Anstieg der Chloridkonzentration auf bis zu 810 mg/l beidsei-

tig der Autobahntrasse in 50 Jahren errechnet. Der betroffene Bereich ist begrenzt und abhän-

gig von der Wasserführung von Aland und Elbe, wobei die höheren Chloridkonzentrationen im 

Umfeld der Versickerungsbecken und der Verteilermulde im Elbvorland festgestellt wurden.  

Dies bedeutet eine Überschreitung des Schwellenwertes für Chlorid von 250 mg/l gem. Anlage 

2 GrwV, der für den guten chemischen Zustand eines Grundwasserkörpers maßgeblich ist. 

Gemäß § 7 (3) Nr. 1 b GrwV kann der chemische Zustand auch dann noch als gut eingestuft 

werden, wenn die nach § 6 Abs. 2 GrwV ermittelte Fläche, die von der Überschreitung des 

Schwellenwertes betroffen ist, weniger als ein Drittel der Fläche des Grundwasserkörpers be-

trägt. Die von der Chlorid-Schwellenwertüberschreitung betroffenen Flächen wurden mit 3,74 

km² für den GWK NI_2 Zehrengraben (Gesamtgröße 376,0 km²) und mit 3,96 km² für den 
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GWK MBA 4 Elbe-Urstromtal (Gesamtgröße 489,3 km²) ermittelt und erfüllen somit die Vo-

raussetzung für die Einhaltung des Verschlechterungsverbotes für den chemischen Zustand 

der beiden betroffenen Grundwasserkörper.  

Eine Entfernung des Chlorids aus dem Straßenabwasser ist mit verhältnismäßigem Aufwand 

nicht möglich. Die Einleitung tausalzhaltiger Straßenabwässer in das Grundwasser wäre zu 

versagen, wenn es geeignete Alternativen zum Einsatz von Tausalz gäbe.  

Nach derzeitigem Kenntnisstand können andere Abstumpf- oder Auftaumittel die Verkehrssi-

cherheit auf Autobahnen nicht gleichwertig absichern. Die Nutzung der Autobahn wäre in den 

Wintermonaten nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. 

Zur Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs und zur Wahrung des Allgemeinwoh-

les ist der Gebrauch von Auftausalzen auf vielbefahrenen Straßen und Autobahnen bei ent-

sprechenden Witterungsbedingungen eine allgemein angewandte Praxis des Straßenwinter-

dienstes. Den Belangen des Allgemeinwohls dient neben der Verkehrssicherheit auch die Her-

stellung der Chancengleichheit und die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Nor-

den Sachsen-Anhaltes, die mit dem Bau der BAB 14 erreicht werden sollen. Der hierdurch 

angestrebten Gewährleistung von Mindeststandards für die Bürger in Bezug auf Angebot und 

Zugang an Daseinsvorsorge, Erwerbsmöglichkeiten und Infrastrukturausstattung ist eine grö-

ßere Wertigkeit einzuräumen als der prognostizierten, räumlich begrenzten trassennahen Er-

höhung der Salzkonzentration im Grundwasser, die durch die Versickerung von Nieder-

schlagswasser eintreten kann. 

Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des Niederschlagswassers in das Grundwas-

ser liegt daher im überwiegenden öffentlichen Interesse. Sie kann im Rahmen des gegebenen 

Ermessens gem. § 12 Abs. 2 WHG erteilt werden. 

Der chemische Zustand des Grundwasserkörpers MBA 4 ist wegen Überschreitung des 

Schwellenwertes für Ammonium an der Messstelle Geestgottberg/Krüden als schlecht einge-

stuft. Gemäß § 47 Abs. 1 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass eine Ver-

schlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands vermieden wird, 

dass alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf 

Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden und dass ein guter 

mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird. Bei bereits als 

schlecht eingestuften Grundwasserkörpern würde jede weitere messbare Konzentrationser-

höhung eine Verschlechterung darstellen. Im Fachbeitrag ist belegt, dass es zu keiner Kon-

zentrationserhöhung kommt und die Einleitungen auch der Zielerreichung nicht entgegenste-

hen. 
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Lt. Fachbeitrag (Unterlage 16.5) zu den Belangen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist 

infolge der Straßenentwässerung in den betroffenen Oberflächenwasserkörpern (OWK) eine 

Verschlechterung des ökologischen Zustandes / des ökologischen Potenzials und des chemi-

schen Zustands sowie des mengenmäßigen und chemischen Zustandes in den Grundwasser-

körpern (GWK) insgesamt nicht zu besorgen.  

1.3. Wasserrechtliche Genehmigung zur Herstellung baulicher Anlagen in bzw. an 

oberirdischen Gewässern 

Gemäß § 36 WHG sind Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern so zu errich-

ten, zu betreiben, zu unterhalten und stillzulegen, dass keine schädlichen Gewässerverände-

rungen zu erwarten sind und die Gewässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird, als es den 

Umständen nach unvermeidbar ist. 

Entsprechend der Planfeststellungsunterlagen sind Anlagen in diesem Sinne  

- bauliche Anlagen wie Brücken und Durchlässe  

- Leitungsanlagen. 

Gemäß § 49 Abs. 1 WG LSA bedarf die Herstellung und die wesentliche Änderung von bauli-

chen Anlagen gem. § 36 WHG, sowie Aufschüttungen oder Abgrabungen, in und an oberirdi-

schen Gewässern der Genehmigung der Wasserbehörde. Die Genehmigung darf gem. § 49 

Abs. 2 WG LSA nur erteilt werden, wenn keine schädlichen Gewässerveränderungen zu er-

warten sind und wenn die Gewässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird, als es den Um-

ständen nach vermeidbar ist. Die Prüfung der Antragsunterlagen hat ergeben, dass diese An-

forderungen berücksichtigt wurden und somit keine Versagensgründe vorliegen. 

1.4. Genehmigung des Gewässerausbaus 

Ein Gewässerausbau, gemäß § 67 Abs. 2 WHG, ist die Herstellung, die Beseitigung und die 

wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer. Gemäß § 68 Abs.1 WHG bedarf 

der Gewässerausbau der Planfeststellung durch die zuständige Behörde. Die wesentlichen 

Änderungen der Gewässer können unter Beachtung der Nebenbestimmungen genehmigt wer-

den, weil ihre Entwässerungsfunktionen, das Wohl der Allgemeinheit und die ordnungsge-

mäße Gewässerunterhaltung nicht beeinträchtigt werden.  

Die Umverlegung, Offenlegung bzw. der Rückbau der unter Kapitel A.IV.1.4 genannten Ge-

wässer sind zur Gewährleistung ihrer Entwässerungsfunktion notwendig. 
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1.5. Zulassung der Ausnahmen von Verboten zur Errichtung von nicht standortgebun-

denen baulichen Anlagen im Gewässerrandstreifen 

Gemäß § 50 Abs. 2 WG LSA ist die Herstellung nicht standortgebundener baulicher Anlagen, 

Straßen, Wege und Plätze im Gewässerrandstreifen gem. § 38 WHG verboten. 

Gemäß § 50 Abs. 3 WG LSA können im Einzelfall Ausnahmen vom Verbot des § 50 Abs. 2 

zugelassen werden, wenn ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse dies erfor-

dert und nachhaltige negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt nicht zu erwarten sind.  

Die Trasse der geplanten BAB 14 wurde im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens und der 

Feinabstimmung als verträglichste Variante bestimmt und entspricht damit den Allgemeinwohl-

forderungen. Die Errichtung der baulichen Anlagen innerhalb der genannten Gewässerrand-

streifen ist somit im öffentlichen Interesse erforderlich.  

Nachhaltige negative Auswirkungen auf den Wasser- und Naturhaushalt sind bei Einhaltung 

der Nebenbestimmungen nicht zu erwarten. 

Die Ausnahmen von Verboten gem. § 50 Abs. 2 und 3 WG LSA zur Errichtung von nicht stand-

ortgebundenen baulichen Anlagen im Gewässerrandstreifen gem. § 38 WHG wurden nach 

pflichtgemäßem Ermessen zugelassen.  

Unterhaltungspflichtiger für die vorgenannten Oberflächengewässer ist der Unterhaltungsver-

band „Seege/Aland“, Bahnstraße 15, 39615 Seehausen. 

1.6. wasserrechtliche Zulassung von Maßnahmen im Überschwemmungsgebiet von 

Elbe und Aland 

Das beantragte Vorhaben zum Lückenschluss der BAB 14 Magdeburg – Wittenberge – 

Schwerin in der VKE 3.1/3.2a nördlich der AS Seehausen bis zur Landesgrenze Branden-

burg/Sachsen-Anhalt beinhaltet die Durchführung von Maßnahmen im Sinne des § 78 Abs. 4 

WHG und § 78a Abs. 1 WHG in den festgesetzten Überschwemmungsgebieten von Elbe und 

Aland. 

Teilstrecken der geplanten Autobahn sowie die damit im Zusammenhang stehenden, unter 

Kapitel A.IV.1.6. genannten Maßnahmen befinden sich im Überschwemmungsgebiet der Elbe 

(ca. km 1+835 bis ca. km 3+156) und im Überschwemmungsgebiet des Alandes (ca. km 

169+667 bis ca. 170+181 und ca. km 5+160 bis ca. 5+500). Es handelt sich hierbei um fest-

gesetzte Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 Abs. 2 Nr. 1 WHG i. V. m. § 99 Abs.1 WG 

LSA.  
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Das Überschwemmungsgebiet des Alandes wurde am 01.10.2012 mit der „Verordnung des 

Landesverwaltungsamtes zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes Aland/Biese von 

Schliecksdorf (Biese km 16+200) bis zur Landesgrenze Niedersachsen (Aland km 2+600)" 

festgesetzt. 

Das Überschwemmungsgebiet der Elbe wurde am 16.04.2014 mit der „Verordnung des Lan-

desverwaltungsamtes zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes Elbe und Vereinigter 

Tanger von der Autobahn A 2 (km 333+510) bis zur Landesgrenze Niedersachsen 

(km 472+611)“ festgesetzt. 

Bei den Maßnahmen des Neubaus der BAB 14 mit Nebenanlagen handelt es sich nicht um 

die gem. § 78 Abs. 4 WHG in Überschwemmungsgebieten untersagte Errichtung oder Erwei-

terung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuches (BauGB). Der 

beantragte Neubau der BAB 14, VKE 3.1/3.2a stellt bauliche Maßnahmen von überörtlicher 

Bedeutung aufgrund von Planfeststellungsverfahren gem. § 38 BauGB dar und bedarf daher 

keiner Genehmigung nach § 78 Abs. 5 WHG. 

Rechtsgrundlage für die Genehmigung der unter A.IV.1.6.2 aufgeführten Maßnahmen ist der 

§ 78 Abs. 5 WHG. Rechtsgrundlage für die Zulassung der unter A.IV.1.6.3 aufgeführten Maß-

nahmen ist § 78a Abs. 2 WHG. 

Gemäß § 78 Abs. 4 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten die Errichtung oder 

Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuches u. a. 

untersagt. 

Im Einzelfall kann die Wasserbehörde gemäß § 78 Abs. 5 WHG Maßnahmen nach § 78 Abs. 

4 WHG zulassen, wenn: 

1. das Vorhaben  

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust 

 von verlorengehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgegli- 

chen wird, 

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 

c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 

d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder 

 

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden kön-

nen. 
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Bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 78 Abs. 5 Satz 1 sind auch die Auswirkungen auf 

die Nachbarschaft zu berücksichtigen. 

Gemäß § 78a Abs. 1 Satz 1 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten weiterhin 

untersagt 

1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss 

behindern können, 

2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei 

denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft 

eingesetzt werden, 

3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen, 

4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den Was-

serabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden können, 

5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 

6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsor-

genden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 WHG und § 75 

Absatz 2 entgegenstehen, 

7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 

8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart. 

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall Maßnahmen nach § 78 a Absatz 1 Satz 1 WHG 

zulassen, wenn  

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen, 

2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträch-

tigt werden und 

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu 

befürchten sind  

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen 

werden können. Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Satzes § 78 a Absatz 1 

Nummer 2 und 3 sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichti-

gen. 

Vorlandbrücke mit Dammschüttung sowie Auwaldanpflanzung im Überschwemmungsgebiet 

der Elbe 

Nach Prüfung der Antragsunterlagen, einschließlich des Berichtes „Lückenschluss BAB 14, 

Magdeburg-Wittenberge-Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a, Elbequerung bei Wittenberge, 
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Abflussmodellierung mit aktuellem Bemessungswasserabflusswert (HQ100 = 4.600 m³/s) am 

Pegel Wittenberge“ vom 27.09.2016 zum Einfluss des Straßendammes und des Brückenbau-

werks sowie der Auwaldanpflanzung auf den Hochwasserabfluss in der Elbe ist festzustellen, 

dass hierdurch ein Anstieg der Wasserspiegellage lt. Modellierung um bis zu 2 cm zu verzeich-

nen ist. Am Pegel Wittenberge waren lt. der Berechnung keine Auswirkungen auf die Wasser-

spiegellage mehr erkennbar. Somit ist davon auszugehen, dass das Abflussverhalten der Elbe 

durch die Dammschüttung und Vorlandbrücke und die Anpflanzung nur geringfügig beeinflusst 

wird und dieser Einfluss auf das Gebiet zwischen den Straßendämmen der BAB 14 und der B 

189 begrenzt ist.  

Der durch die Vorlandbrücke mit Dammschüttung und die Anpflanzung entstehende Retenti-

onsraumverlust im Überschwemmungsgebiet wird in dem überarbeiteten Projektbericht der 

IHU Stendal vom 11.09.2008 zur Abflussmodellierung und Ermittlung des Retentionsraumver-

lustes berechnet. Darin wird festgestellt, dass der durch die Dammschüttung und die Vorland-

brücke und die damit im Zusammenhang genannten Nebenanlagen entstehende Retentions-

raumverlust 101.210 m³ beträgt. Hinzu kommt die Verdrängung durch die Stützen und Trenn-

pfeiler des Brückenbauwerkes mit rund 665 m³ auf der Südseite und mit rund 25 m³ durch die 

Stütze in der Elbe auf brandenburgischer Seite. Damit ergibt sich durch das Kreuzungsbau-

werk der BAB 14 mit der Elbe ein Retentionsraumverlust von insgesamt 101.900 m³. 

Unter Maßgabe der Planumsetzung Auwaldpflanzung Losenrade mit einer Flächengröße von 

12,99 ha, davon 6,99 ha Hartholzaue, wird durch die Anpflanzung ein Retentionsraumverlust 

in Höhe von 1.642 m³ erwartet.  

Der Retentionsraumverlust durch die neue Elbquerung, bestehend aus Vorlanddamm, Vor-

land- und Strombrücke sowie Bepflanzung in Form der Ersatzmaßnahme E2 „Entwicklung von 

Auwald bei Losenrade“ wird durch die Deichrückverlegung Sandau-Nord sinnvoll ausgegli-

chen. Hierzu besteht eine entsprechende Vereinbarung vom 03.05.2011 zwischen der Lan-

desstraßenbaubehörde und dem LHW über die Kostenbeteiligung. 

Die vorgenannten Maßnahmen im Überschwemmungsgebiet der Elbe beeinträchtigen den 

Hochwasserabfluss und den Retentionsraum somit nicht wesentlich, eine Gefährdung von Le-

ben oder erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden sind nicht zu befürchten. Aus diesen 

Gründen werden die Zustimmung bzw. Zulassung erteilt.  
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Zuwegungen in den Überschwemmungsgebieten Elbe und Aland 

Geschaffen werden der Wartungsweg für die Brücke BW-3.48, der Wartungsweg (Kranweg) 

BW-3.49, die Wirtschaftswege BW- 3.19 und 3.17, die Bauwerkszuwegung Nord und Süd so-

wie die Baustraße BW-1.23 und 1.24. Durch Bestimmung der ebenerdigen Herstellung der 

Zuwegungen gemäß Nebenbestimmung 3 wird eine Beeinträchtigung des Retentionsraumes 

und damit der Erhöhung des BHQ ausgeschlossen. Gegen ihre Errichtung bestehen daher 

keine Einwände. 

Dammschüttung für die Krugbrücke im Zuge der Alandstraße und Dammschüttung im Zuge 

der BAB 14 im Überschwemmungsgebiet Aland 

Nach behördlicher Einschätzung durch den LHW und die untere Wasserbehörde ergeben sich 

wegen der Vergrößerung des Abflussquerschnittes der Kreuzungsbauwerke Alandstraße und 

BAB 14 über den Aland keine Einschränkungen des Hochwasserabflusses durch die Herstel-

lung der für die Alandquerung notwendigen Dammschüttungen. Die Einschätzung wird bestä-

tigt durch die „Gutachterliche Bewertung der geplanten Querung des Überschwemmungsge-

bietes des Alandes" (IHU 31.03.2014). Danach beträgt der Verlust an Retentionsraum durch 

die beiden Dammkörper 0,027 % des Gesamtspeichervolumens und ist zu vernachlässigen. 

Beeinträchtigungen des Retentionsraumes, Gefährdung von Leben oder erhebliche Gesund-

heits- oder Sachschäden können deshalb ausgeschlossen werden.  

Außerdem ist eine Erweiterung des Retentionsraumes durch Deichrückbau am Aland und 

durch teilweisen Rückbau des Straßendammes der B 189 vorgesehen.  

Deshalb werden für die genannten Bauwerke die wasserrechtliche Genehmigung bzw. Zu-

stimmung erteilt.  

2. Naturschutz und Landschaftspflege 

2.1. Eingriffsgenehmigung 

Grundlage für die unter A.IV.2.1 erteilte Eingriffsgenehmigung ist § 15 Abs. 5 BNatSchG. Nach 

dieser Vorschrift darf ein Eingriff in Natur und Landschaft nur zugelassen oder durchgeführt 

werden, wenn die Beeinträchtigungen vermieden oder in angemessener Frist ausgeglichen 

oder ersetzt werden und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der 

Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen im Range nicht 

vorgehen. Diese Voraussetzungen sind erfüllt. 

Der Neubau der BAB 14, VKE 3.1/3.2a, stellt einen erheblichen, aber genehmigungsfähigen 

Eingriff in die Natur und Landschaft im Sinne der §§ 14 und 15 Abs. 5 BNatSchG dar. Eingriffe 
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im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grund-

flächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 

Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder 

das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Betrachtet werden dabei die Naturgü-

ter Boden, Wasser, Klima, Luft, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume sowie Landschaft.  

Der vorliegende Planungsabschnitt führt infolge der durch ihn verursachten Flächenverände-

rungen zu einem solchen naturschutzrechtlich relevanten Eingriff. Dieser kann aber gemäß § 

15 Abs. 5 BNatSchG zugelassen werden, weil die Voraussetzungen einer solchen Zulassung 

erfüllt sind.  

Der Eingriff hält das Gebot der Unterlassung vermeidbarer Eingriffe ein. Auch trägt die Planung 

mit den angeordneten Vermeidungs-, Schutz- und Gestaltungsmaßnahmen dem Minimie-

rungsgebot hinreichend Rechnung. Die unvermeidbaren Beeinträchtigungen und Konflikte 

werden zudem in hinreichender Weise kompensiert. Sie wurden ordnungsgemäß dargestellt 

und bewertet. Auch sind die angeordneten Maßnahmen zur Kompensation der Beeinträchti-

gungen und zur Bewältigung der dadurch ausgelösten Konflikte geeignet. Dies wird im land-

schaftspflegerischen Begleitplan ordnungsgemäß dargestellt. 

Soweit im Folgenden zwischen der VKE 3.1 und der VKE 3.2a unterschieden wird, ist dies 

dem Umstand geschuldet, dass zu diesen beiden Teilabschnitten, die ursprünglich gesonderte 

Verkehrseinheiten darstellten und erst nach Einleitung des Verfahrens zu einer Verkehrsein-

heit zusammengefasst wurden, zwei verschiedene Landschaftspflegerische Begleitpläne er-

stellt wurden. 

2.1.1. Vermeidungsgebot  

Der Eingriff hält das in § 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG geregelte Gebot der Unterlassung ver-

meidbarer Eingriffe ein. Nach dieser Vorschrift ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 

vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Diese Pflicht wird 

durch das Vorhaben nicht verletzt, weil die dadurch verursachten Beeinträchtigungen nicht als 

in diesem Sinne vermeidbar einzustufen sind. 

Der Begriff der Vermeidbarkeit ist nicht in einem naturwissenschaftlichen Sinn zu verstehen, 

sondern bedarf der rechtlichen Eingrenzung anhand der Zielsetzung der Eingriffsregelung. Die 

Vermeidbarkeit einer Beeinträchtigung ist danach nicht schon deswegen zu bejahen, weil der 

Eingriff gänzlich unterlassen oder an anderer Stelle ausgeführt werden kann. Vermeidbarkeit 

bedeutet, dass kein Bedarf für das mit dem Eingriff verfolgte Ziel vorliegt, das mit dem Eingriff 

verfolgte Ziel nicht erreichbar ist oder der verfolgte Zweck auch auf andere, landschafts- oder 

naturschonendere Weise erreicht werden kann. Im Ergebnis verlangt das Vermeidungsgebot 
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also nicht eine Unterlassung des Vorhabens, sondern die Vermeidung zu erwartender Beein-

trächtigungen. Dies gehört zur sogenannten Folgenbewältigung. 

Die Planung entspricht diesem strikten naturschutzrechtlichen Gebot. Dass der Eingriff an sich 

nicht vermeidbar ist, ergibt sich bereits aus der Erforderlichkeit der Baumaßnahme aufgrund 

der gesetzlichen Bedarfsfestlegung. Zweifel, dass die mit dem Vorhaben verfolgten Ziele nicht 

realisierbar sind, konnte die Planfeststellungsbehörde nicht erkennen. Andere Alternativen 

kommen nicht in Betracht. 

2.1.2. Minimierungsgebot 

Der Eingriff trägt auch dem Minimierungsgebot Rechnung. 

2.1.2.1. Trassen- und Bauwerksoptimierung 

Zur Minderung der unvermeidbaren Eingriffe wurden im Zuge der Entwurfsbearbeitung zahl-

reiche Trassenoptimierungen im Bereich der bestimmten Linie, insbesondere der Variante ST-

II-West, vorgenommen. 

Die Vorzugstrasse der Variante ST-II-West wird im gegenständlichen Abschnitt der BAB 14, 

VKE 3.1/3.2a zwischen der AS Seehausen und der LGr BB/ST im Wesentlichen von der Lage 

der B 189 bestimmt. Daher ergaben sich im Bereich der Trasse der VKE 3.1/3.2a nur gering-

fügige Optimierungspotentiale mit entsprechend kleinräumigen Auswirkungen auf die Tras-

senführung. 

Insgesamt wurde die raumgeordnete und linienbestimmte Trassenführung der Variante ST-II-

West innerhalb der Baustrecke der VKE 3.1/ 3.2a in einigen Bereichen optimiert. 

So wurde die Trasse im Bereich eines Kammmolchgewässers südlich der L 2 um ca. 100 m 

westlich verlagert. Die Trasse wurde dabei so optimiert, dass zum einen Eingriffe in das Wald-

gebiet südlich der L 2 (westlich der BAB 14) vermieden werden können und zum anderen 

keine weitere Annäherung an die Ortslage Vielbaum erforderlich ist. Mit der optimierten Tras-

senführung wird es zu keinen Eingriffen in das bestehende Feuchtgebiet südlich der L 2 kom-

men. 

Die Lage der BAB 14 im Bereich der Überbauung der B 189 konnte optimiert werden.  

Zwischen den Ortslagen Vielbaum und Geestgottberg wird die B 189 vollständig von der BAB 

14 überbaut. Es ist eine Verbreiterung auf den geplanten zweibahnigen Querschnitt der BAB 

14 erforderlich. Die Lage der Querschnittsverbreiterung ist in diesem Bereich im Hinblick auf 

die  
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• ökologischen (vorh. Vegetation, vorh. Gräben), 

• verkehrlichen (Verkehrsführung während der Bauzeit) und die 

• baulichen (stufenweise Realisierungsmöglichkeiten) 

Aspekte optimiert worden. 

Die Achse der BAB 14 wurde gegenüber der linienbestimmten Trasse geringfügig in östlicher 

Richtung verlagert, so dass die künftige bauliche Außenkante der westlichen Dammböschung 

der BAB 14 mit dem derzeitigen Fahrbahnrand der B 189 übereinstimmt. 

Mit dieser Optimierung kann der vorhandene Bewuchs auf der Westseite der B 189 in weiten 

Teilen erhalten werden und es ergeben sich Vorteile für die Verkehrsführung während der 

Bauzeit, da die östliche Richtungsfahrbahn weitgehend unabhängig vom Verkehr der B 189 

errichtet werden kann. 

Im Bereich der Ortslage Geestgottberg wurde die Trassenführung der BAB 14 so optimiert, 

dass die künftige Böschungsunterkante der BAB 14 genau mit dem bisherigen Dammfuß der 

B 189 übereinstimmt. Damit wird auch im Bereich der Ortslage Geestgottberg im südlichen 

Teil eine Verbreiterung der vorhandenen B 189 in östlicher Richtung vorgesehen. Nördlich der 

Kreuzung mit dem Wahrenberger Weg wechselt die Verbreiterungsrichtung auf die Westseite 

der B 189, da hier im Osten der Bundesstraße ein geringerer Abstand zur vorhandenen Be-

bauung zu verzeichnen ist und gleichzeitig Eingriffe in ein Feuchtbiotop zwischen der Ortslage 

Geestgottberg und der B 189 vermieden werden können. 

Zur Eingriffsminimierung in einen westlich der B 189 vorhandenen Hartholzauwald (FFH-Le-

bensraumtyp 91F0) nördlich des Alandes wurde die technische Planung optimiert. Westlich 

der A 14 wird eine Stützmauer auf rd. 90 m errichtet (siehe Bauwerk Nr. 120.4 S). Gleichzeitig 

wurde die Führung des Wirtschaftsweges Nr. 7 südlich des Alandes so optimiert, dass die 

Flächeninanspruchnahme innerhalb der Alandniederung so gering wie möglich ausfällt. Auf 

den Erläuterungsbericht (Unterlage 1, Kap. 3) wird verwiesen. 

Die raumgeordnete und linienbestimmte Trassenführung der BAB 14 sah im Querungsbereich 

der Elbe einen Abstand von ca. 60 m zur bestehenden Elbebrücke im Zuge der B 189 vor. Die 

Bundeswasserstraßenverwaltung gab zur Gewährleistung der sicheren Radarschifffahrt einen 

Abstand von 0 oder >150m vor. Ein Abrücken in westlicher Richtung schied auf Grund der 

damit verbundenen erhöhten Beeinträchtigungen naturschutzfachlicher Belange und dem Ver-

lust des Trassenbündelungseffektes aus. In Abstimmung mit dem zuständigen Wasser und 

Schifffahrtsamt Magdeburg wurde der Abstand zwischen den Kappen der bestehenden (B 

189) und der geplanten Brücke (BAB 14) auf 5,00 m präzisiert. 
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Nach Festlegung der Trasse im Bereich der Elbquerung wurden auch die anschließenden Be-

reiche angepasst. Im Land BB waren dabei das FFH-Gebiet „Krähenfuß“ und das Gewerbe-

gebiet Wittenberge – Süd zu berücksichtigen. Die Anpassung im Land Sachsen-Anhalt erfolgte 

mit einem Linksbogen, der einerseits zügig an die raumgeordnete Trassenführung anschließt 

und andererseits einen möglichst großen Abstand zur Bebauung Geestgottberg gewährleistet. 

Der Planungsprozess der Elbebrücke stellte eine besondere Herausforderung im hochsensib-

len, länderübergreifenden Schutzgebietskomplex (FFH-, Vogelschutz- und Naturschutzge-

biete) der Elbeniederung dar. Durch die Umweltplanung wurde ein Anforderungskatalog zu-

sammengestellt und mit den Möglichkeiten der technischen Realisierungserfordernisse abge-

glichen. Im Wesentlichen waren folgende naturschutzfachliche Anforderungen an das Brü-

ckenbauwerk einzuhalten: 

- spezielle Schutzvorkehrungen insbesondere zur Reduzierung des Kollisionsrisikos von 

Vögeln und Fledermäusen mit Fahrzeugen, 

- Reduzierung der Schallausbreitung zum Schutz lärmempfindlicher Arten, 

- Reduzierung optischer Störungen, 

- geringe Beanspruchung von Lebensräumen durch das Bauwerk bzw. dessen Grün-

dung, 

- Reduzierung der Barriere- und Zerschneidungswirkung des Brückenbauwerks, 

- geringe baubedingte Störungen und Flächeninanspruchnahme unter Berücksichtigung 

von Tabuzonen. 

Das im Ergebnis ausgewählte Brückenbauwerk berücksichtigt die gestellten naturschutzfach-

lichen Anforderungen umfassend und trägt damit dem naturschutzfachlichen Vermeidungsge-

bot in hinreichendem Umfang Rechnung. 

2.1.2.2. Flächeneinsparung und Bauausführung 

Baufeld, Baubetriebsflächen sowie Wirtschafts- und Fahrwege werden so angelegt, dass tras-

sennahe Biotope nicht mehr als zwingend notwendig in Anspruch genommen werden müssen. 

Insbesondere werden Bereiche mit Biotopstrukturen geringer Bedeutung genutzt. Die Größe 

der in Anspruch zu nehmenden Flächen wird auf ein Mindestmaß reduziert. Im Anschluss an 

die Arbeiten werden die baubedingten Eingriffsflächen in ihren ursprünglichen Zustand ver-

setzt. Schäden durch unbefugtes Befahren, Ablagerung von Materialien etc. werden somit un-

terbunden. 

Während der Bauzeit werden die Grundsätze einer ökologisch verträglichen Bauausführung 

beachtet. Danach sind Baumaschinen und –geräte durch das bauausführende Unternehmen 
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täglich auf Leckagen an Dichtungen und Anschlüssen zu überprüfen. Im Falle des Austrittes 

von Betriebs- und Schmierstoffen wird ein Bodenaustausch vorgenommen. Der abzutragende 

Oberboden wird entsprechend einschlägiger Regelwerke gesichert und geschützt. Umgang 

und Lagerung von umweltgefährdenden Stoffen erfolgen sachgemäß. 

2.1.2.3. Vermeidungsmaßnahmen 

Der Vermeidung von artenschutzrechtlichen Beeinträchtigung dient ein umfangreiches Maß-

nahmenkonzept. 

Nachfolgend werden die Maßnahmen, die zur Eingriffsminderung beitragen, aufgelistet. Hin-

sichtlich der näheren Einzelheiten der Vermeidungsmaßnahmen wird auf die jeweiligen Erläu-

terungsberichte zum Landschaftspflegerischen Begleitplan und die Maßnahmenblätter (An-

tragsunterlage 12 – LBP mit Artenschutz) verwiesen. Mit diesen Maßnahmen ist schlüssig 

aufgezeigt, dass die Eingriffsfolgen ausreichend entschärft werden. 

Vermeidungsmaßnahmen: 

VKE 3.1 

VFFH/ ASB 2 Baufeldfreimachung außerhalb der für die Fauna sensiblen Zeiträume (K 8.1 – 

  K 8.13, K 9.2, K 9.3, K 10.1 – K 10.7, K 11.2, K 12.1, K 12.2, K 17.1, K 18.1) 

VASB 7.2 Bauzeitliche Amphibienleiteinrichtungen östlich der Bodenabbau-/ Deponieflä

  che beidseitig der BAB 14 (K 16.1, K 16.3) 

VASB 7.3 Bauzeitliche Amphibienleiteinrichtungen südwestlich von Geestgottberg östlich 

  der BAB 14 sowie westlich der Alandstraße (K 16.1, K 16.4) 

VASB 7.4 Dauerhafte Amphibienleiteinrichtungen im Bereich des Alten Augrabens west-

  lich der BAB 14 (K 15.2, K 16.1) 

VASB 7.5 Dauerhafte Amphibienleiteinrichtungen im Bereich der Wässerung und des 

  Grindelgrabens westlich Geestgottberg beidseitig der BAB 14 sowie westlich 

  der Alandstraße (K 15.2, K 16.1, 16.4) 

VFFH/ ASB 7.6 Bauzeitliche Amphibienleiteinrichtungen südlich der Krugbrücke beidseits der 

  Alandstraße (K 16.5) 

VFFH/ ASB 7.7 Dauerhafte Amphibienleiteinrichtungen südlich der Krugbrücke bis zum Aland-

  Süddeich beidseits der Alandstraße (K 15.2, K 16.5) 

VASB 7.8 Bauzeitliche Amphibienleiteinrichtungen im Bereich des Alten Augrabens öst-

  lich Vielbaum beidseitig der BAB 14 (K 16.1) 

VASB 7.9 Temporärer Amphibienfangzaun (Auf- und Abbau vor Baufeldräumung) süd-

  westlich von Geestgottberg, hier ein das vorhabenbedingt verlorengehende 

  Laichgewässer umgebender Fangzaun (K 16.4) 
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VFFH/ ASB 8.2 Amphibienleiteinrichtung in Kombination mit mittelsäugerdichtem Wildschutz-

  zaun von Vielbaum bis Aland-Süddeich beidseitig der BAB 14 (K 15.2, K 16.1- 

  K 16.4))  

VFFH/ ASB 8.3 Amphibienleiteinrichtung in Kombination mit mittelsäugerdichtem Wildschutz-

  zaun von Aland-Norddeich bis Geestgottberg beidseitig der BAB 14 (K 15.2, K 

  16.1-K 16.4) 

V ASB 8.4 Amphibienleiteinrichtung in Kombination mit mittelsäugerdichtem Wildschutz-

zaun im Bereich Geestgottberg westlich der BAB 14 (K 15.2, K 16.1 - K 16.4) 

VASB 9  Mittelsäugerdichter Wildschutzzaun im Bereich der AS Vielbaum beidseits der 

  BAB 14 (K 15.2) 

VASB 10.2 3 Amphibiendurchlässe (DL 05, 06, 07) östlich der Bodenabbau-/ Deponieflä-

  che mit beidseitig anschließenden Amphibienleiteinrichtungen (K 15.2, K 16.3) 

V/ASB 11.2 Anlage einer einseitigen Irritationsschutz-/ Kollisionsschutzwand (BW 118.L: H 

  = 4,00 m, L = 36 m) auf dem Brückenbauwerk über den Alten Augraben (BW 

  118A) zzgl. 10 m Überstandslänge in beide Richtungen (K 15.2, K 16.1, K 17.4, 

  K 18.2, K 18.3) 

VFFH/ASB 11.3 Anlage von beidseitigen Irritationsschutz-/ Kollisionsschutzwänden (BW  

  120.2L, 3L: H = 4,00 m, L = 438 m) auf dem Brückenbauwerk über den Aland 

  (BW 120A) zzgl. 10 m Überstandslänge in beide Richtungen über das südliche 

  Bauwerk 119A und das nördliche Bauwerk 121A hinaus (K 15.2, K 16.1, K 17.5, 

  K 18.2, K 18.3) 

VASB 11.6 Anlage einer einseitigen Irritationsschutzwand (BW 125.2L: H = 4,00 m, L = 

 34 m) auf dem Brückenbauwerk über den Grindelgraben (BW 125A) im Zuge 

 der A 14 zzgl. 10 m Überstandslänge in beide Richtungen (K 17.9, K 18.2) 

VASB 11.7 Anlage von beidseitigen temporären Schutzzäunen mit faunistischer Leitfunk-

  tion (BW 125.3L, 4L; H = 4,00 m, L = 30 m) auf dem Brückenbauwerk über den 

  Grindelgraben (BW 125.1A) im Zuge der Alandstraße zzgl. 10 m Überstands

  länge in beide Richtungen (K 17.9) 

VASB 11.8 Anlage von beidseitigen temporären Schutzzäunen mit faunistischer Leitfunk-

  tion (BW 123.4L, 5L; H = 4,00 m, L = 30 m) auf dem Brückenbauwerk über die 

  Wässerung (BW 123.3A) im Zuge der Alandstraße zzgl. 10 m Überstandslänge 

  in beide Richtungen (K 17.8) 

VFFH/ASB 12 Kontrolle auf faunistische Vorkommen und ggf. Umsetzung vor Baubeginn (K 

12.1, K 12.2, K 16.3, K 16.4, K 17.1, K 19) 

VASB 26 Mäusefeindliche Gestaltung des Mittelstreifens (K 18.3) 
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VFFH/ ASB 27 Vermeidung von baubedingten Stoffeinträgen in den Aland sowie Vermeidung 

  von extremen Erschütterungen im Bereich des Alandes (K 4, K 6, K 7.3, K 7.10, 

  K 15.1) 

VFFH/ASB 28 Nachtbauverbot im Bereich nordöstlich Vielbaum, Alandniederung, westlich 

  Geestgottberg (K 15.1, K 17.2) 

VFFH/ASB 29 Bautabuzone und Baustellensicherung entlang der Alandufer (K 4, K 7.3, 

K 7.10, K 15.1) 

VFFH/ASB 36 Faunagerechte Gestaltung und Dimensionierung von technischen Bauwerken 

  (K 15.2, K 16.1, K 16.4, K 16.5, K 17.4 – 17.9) 

VASB 41 Vermeidung der Besiedlung von im Zuge des Bauablaufes temporär geschaffe-

nen Bruthabitaten für die Uferschwalbe und Eisvogel (K 18.11) 

V 45  Verwendung von Natrium-Hochdruck-Lampen im Bereich der PWC-Anlage (K 

15.2) 

VASB 49 Sicherung und Optimierung von Gehölzstrukturen (Fledermausschutz) entlang 

des Kirchweges im Südosten der Ortslage Vielbaum (K 17.4) 

VASB 50 Entfernung von Gehölzstrukturen (Fledermausschutz) beidseits der B 189 auf 

Höhe der Bodenabbau-/ Deponiefläche Geestgottberg (K 17.6) 

 

VKE 3.2a 

VASB,FFH 1 Errichtung von Amphibienleiteinrichtungen und Mittelsäugerdichten Wildschutz-

  zäunen (K 10) 

VASB,FFH 2 Optimierung von Baustraße und Wartungsweg an der Elbbrücke 

VASB 3  Errichtung von Irritations- und Kollisionsschutzwänden für Fledermäuse (K 10) 

G/VASB 1 Mäusefeindliche Gestaltung des Mittelstreifens (Maßnahme zur Minderung des 

  Auftretens beutesuchender Greifvögel und Eulen) (K 11) 

G/VASB 6 Anlage von Böschungsgehölzen mit Leitfunktion für Fledermäuse (K 10) 

Hinsichtlich der artenschutzrechtlich veranlassten Vermeidungsmaßnahmen wird auch auf die 

Artenschutzprüfungen verwiesen. 

2.1.2.4. Schutzmaßnahmen 

Schutzmaßnahmen sind bau- und vegetationstechnische Maßnahmen, die ebenfalls geeignet 

sind, Natur und Landschaft vor vermeidbaren Beeinträchtigungen zu schützen. Folgende 

Schutzmaßnahmen werden planfestgestellt: 

VKE 3.1 

S 3  Abtrag und fachgerechte Zwischenlagerung der Böden auf allen Bauflächen 

(inkl. Trasse, ausgenommen Alandaue) (K 1, K 2, K 3, K 5) 
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S 4  Rekultivierung der bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen in ihren ur-

sprünglichen Zustand bzw. Entwicklung und Pflege der vorgesehenen Kompen-

sations- und Gestaltungsmaßnahmen (K 5) 

S 5.1 Schutzzäune zum Schutz von insgesamt 22 Einzelbäumen beiderseits der B 

189 (K 7.1) 

S 5.2 Schutzzäune zum Schutz von insgesamt 7 Obstbäumen entlang der L 2 südlich 

AS Vielbaum (K 7.2) 

S 5.3 Schutzzäune zum Schutz von insgesamt 29 Einzelbäumen beiderseits des Wirt-

schaftswegs W 3 (K 7.1) 

S 5.4 Schutzzäune zum Schutz einer Strauch-Baumhecken (beidseitig der Hecken) 

sowie von 40 Einzelbäumen westlich der BAB 14 (K 7.1, K 17.4) 

S 5.5 Schutzzäune zum Schutz von Strauch-Baumhecken (beidseitig der Hecken) so-

wie von 15 Einzelbäumen westlich der BAB 14 (K 7.1) 

S 5.6 Schutzzäune zum Schutz von insgesamt 25 Einzelbäumen westlich der BAB 14 

(K 7.1) 

S 5.7 Schutzzäune zum Schutz von Röhricht, Gehölzbeständen, u.a. Hartholzauwäl-

dern, Mageren Flachlandmähwiesen und der Gewässerufer im Bereich der 

Alandniederung beidseits der BAB 14 (K 7.3) 

S 5.8 Schutzzaun zum Schutz von Feuchte geprägten Standorten und umgebenden 

Gehölzstrukturen östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche (östlich der BAB 14) 

(K 7.5) 

S 5.9 Schutzzaun zum Schutz einer Baumreihe (beidseitig der Baumreihe) zwischen 

Bodenabbau-/Deponiefläche und BAB 14 (K 7.6) 

S 5.10 Schutzzaun zum Schutz von Mageren Flachlandmähwiesen südwestlich Geest-

gottberg westlich der BAB 14 (K 7.7) 

S 5.11 Schutzzaun zum Schutz von Feldgehölzen, Strauchhecken, Röhricht und der 

Gewässerufer im Bereich der Alandniederung beidseits der Alandstraße 

(K 7.10) 

S 6.1 Einzelbaumschutz eines landschaftsbildprägenden Einzelbaums südöstlich der 

Bodenabbau-/Deponiefläche östlich der BAB 14 (K 7.4) 

S 6.2 Einzelbaumschutz eines landschaftsbildprägenden Einzelbaums nördlich 

Geestgottberg östlich der BAB 14 (K 7.8) 

S 6.3 Einzelbaumschutz von zwei landschaftsbildprägender Einzelbäumen südwest-

lich der Krugbrücke westlich der Alandstraße (K 7.9 

VKE 3.2a 

S 1  Errichtung bauzeitlicher Schutzzäune 
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SASB,FFH 2 Ausweisung von Tabuflächen bzw. Vorgaben von Bauflächen in der Elbeniede-

rung 

S 3 Sicherung und Wiedereinbau von Schlammfluren 

S 4 Umsetzung von Fischen und Muscheln aus Kleingewässern 

SASB,FFH 5 Baustellensicherung und Schutz von Wanderkorridoren (insbesondere für 

Fischotter und Biber) 

SASB,FFH 6 Nachtarbeitsverbot in der Elbeniederung 

SASB 7 Bauzeitenmanagement unter Berücksichtigung von Brutzeiten 

SASB 8 Errichtung temporärer Amphibien- und Zauneidechsenschutzzäune 

SASB 9 Ermittlung und Schutz von Brut-, Nist- und Lebensstätten vor Baubeginn 

SASB;FFH 10 Umweltschonendes Einbringen von Spundwänden 

Die ökologische Bauüberwachung dient insbesondere dem Schutz des floristischen und 

faunistischen Artenbestandes im Planungsraum. Sie gewährleistet die Einhaltung des Bau-

zeitenmanagements, insbesondere der jahres- und tageszeitlichen Baubeschränkung. 

2.1.2.5. Gestaltungsmaßnahmen 

Gestaltungsmaßnahmen fördern die landschaftsgerechte Einbindung der Autobahn und ihrer 

Nebenanlagen in die Umgebung. Gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG wird durch diese Maßnahmen 

das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt bzw. neugestaltet. Die auf die 

Schaffung landschaftstypischer Vegetationselemente gerichteten Maßnahmen sind geeignet, 

das Landschaftsbild in seiner natürlichen Eigenart positiv zu beeinflussen. Sie nehmen mithin 

Ausgleichsfunktionen nicht nur in Bezug auf den Naturhaushalt, sondern auch in Bezug auf 

das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion wahr.  

In den Unterlagen zur VKE 3.1 wird zudem der Maßnahmentyp „G ASB“ geführt; hierzu gehören 

folgende (Teil-)Maßnahmen: G ASB 14.9, G ASB 14.11 und G ASB 16.4. Die Maßnahmen vermei-

den – neben ihrer Gestaltungsfunktion im Sinne der Eingriffsregelung – artenschutzrechtliche 

Konflikte (Fledermausschutz). Die übergeordneten Maßnahmennummern (G 14, G 16) wer-

den – um die artenschutzrechtliche Funktion von Teilmaßnahmen anzuzeigen – mit dem Zu-

satzkürzel „(ASB)“ gekennzeichnet, also G (ASB) 14 und G (ASB) 16. 

Vorgesehen sind: 

VKE 3.1 

G 13.2 Pflanzung von Strauchhecken aus heimischen Arten im Böschungsbereich des 

Überführungsbauwerkes der L 2 sowie in den Böschungen der Anschlussram-

pen der AS Vielbaum 0,15 ha 
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G 13.3  Pflanzung einer Strauchhecke aus heimischen Arten auf der Ostseite der PWC-

Anlage 0,01 ha 

G 13.4  Pflanzung einer Strauchhecke aus heimischen Arten auf der Westseite der 

PWC-Anlage 0,01 ha 

G 13.5  Pflanzung von Strauchhecken aus heimischen Arten auf den Böschungen bei-

derseits der BAB 14 0,45 ha 

G 13.6  Pflanzung von Strauchhecken aus heimischen Arten auf den Böschungen des 

Überführungsbauwerks über den Aland beiderseits der BAB 14 0,65 ha 

G 13.8  Pflanzung von Strauchhecken aus heimischen Arten auf den Böschungen des 

Überführungsbauwerkes Wahrenberger Weg und auf der Böschung der Verbin-

dungsrampe zur Alandstraße 0,57 ha 

G 14.2  Pflanzung einer Strauch-Baumhecke aus heimischen Arten im Anschlussbe-

reich L 2/ Wirtschaftsweg W3-Krüden 0,08 ha  

G 14.4  Pflanzung von Strauch-Baumhecken aus heimischen Arten in der Abstandsflä-

che zwischen der BAB 14 und dem Wirtschaftsweg W3 – Krüden 0,20 ha 

G 14.5  Pflanzung von Strauch-Baumhecken aus heimischen Arten im Bereich des ehe-

maligen Arbeitsstreifens beiderseits der BAB 14 (PWC-Anlage bis Aland) 1,10 

ha 

G 14.6  Pflanzung von Strauch-Baumhecken aus heimischen Arten auf dem Lärm-

schutzwall auf der Ostseite der PWC-Anlage 0,32 ha 

G 14.7  Pflanzung von Strauch-Baumhecken aus heimischen Arten auf dem Lärm-

schutzwall auf der Westseite der PWC-Anlage 0,35 ha 

G 14.8  Pflanzung einer Strauch-Baumhecke aus heimischen Arten am Wirtschaftsweg 

W 2 westlich der BAB 14 0,06 ha 

GASB 14.9  Pflanzung von Strauch-Baumhecken aus heimischen Arten beiderseits im Bö-

schungsbereich der BAB 14 als Leitstruktur für Fledermäuse 1,66 ha (K 17.6, K 

17.8) 

G 14.10  Pflanzung von Strauch-Baumhecken aus heimischen Arten abschnittsweise im 

ehemaligen Arbeitsstreifen östlich der BAB 14 und in der östlichen Böschung 

nördlich Geestgottberg 0,47 ha 

GASB 14.11 Pflanzung von Strauch-Baumhecken aus heimischen Arten auf den westlichen 

Böschungsbereichen der BAB 14 als Leitstruktur für Fledermäuse 0,28 ha 

(K 17.9) 

G 16.3  Pflanzung von Feldgehölzen aus heimischen Arten in den beiden Anschlussoh-

ren der AS Vielbaum 0,64 ha 
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GASB 16.4  Pflanzung eines Feldgehölzes aus heimischen Arten auf einer Restfläche zwi-

schen BAB 14 und Wirtschaftsweg W 3 östlich der BAB 14 als Leitstruktur für 

Fledermäuse 0,64 ha (K 17.4) 

G 16.5  Pflanzung von Feldgehölzen aus heimischen Arten im Bereich des Versicke-

rungsbeckens 04 westlich der BAB 14 0,03 ha 

G 16.6  Pflanzung von Feldgehölzen aus heimischen Arten im Bereich des Versicke-

rungsbeckens 03 östlich der BAB 14 0,21 ha 

G 16.7  Pflanzung von zwei Feldgehölzen aus heimischen Arten am jeweiligen Bö-

schungsfuß des Überführungsbauwerkes Nr. 119A beiderseits der BAB 14 

0,07 ha 

G 16.8  Pflanzung eines Feldgehölzes aus heimischen Arten im Bereich des Anschlus-

sohrs Wahrenberger Weg/ Alandstraße westlich der BAB 14 0,42 ha 

G 17.3  Pflanzung von insgesamt 7 Linden (Tilia cordata) im östl. Anschlussohr der 

AS Vielbaum 7 Linden 

G 17.4 Pflanzung von insgesamt 12 Linden (Tilia cordata) im Randstreifen östlich der 

BAB 14 12 Linden 

G 17.5  Pflanzung von insgesamt 25 Linden (Tilia cordata) auf der Ostseite der PWC-

Anlage 25 Linden 

G 17.6  Pflanzung von insgesamt 16 Linden (Tilia cordata) und 12 Spitzhorn (Acer pla-

tanoides) auf der Westseite der PWC-Anlage 16 Linden ,12 Spitzahorn 

G 17.7  Pflanzung von 4 Eschen (Fraxinus excelsior) westlich der BAB 14 im ehemali-

gen Arbeitsstreifen 

G 21.3  Entwicklung von Ruderalfluren im Bereich des östl. Anschlussohres der AS Viel-

baum auf den entsiegelten Flächen der B 189 (EWZ: Magerrasenvegetation 

0,14 ha 

G 21.4  Entwicklung von Ruderalfluren im Bereich des Anschlussohrs Wahrenberger 

Weg/ Alandstraße westlich der BAB 14 auf den entsiegelten Flächen der alten 

Alandstraße (EWZ: Magerrasenvegetation) 0,06 ha 

G 24.1  Entwicklung artenreichen Grünlands auf dem ehemaligen Arbeitsstreifen und 

den Freistreifen beiderseits der BAB 14 0,05 ha 

G 24.2  Entwicklung artenreichen Grünlands in den Anschlussohren und Dreiecksflä-

chen der AS Vielbaum 0,92 ha 

G 24.4  Entwicklung artenreichen Grünlands auf dem ehemaligen Arbeitsstreifen und 

den Freistreifen beiderseits der BAB 14 3,24 ha 

G 24.5  Entwicklung artenreichen Grünlands auf dem ehemaligen Arbeitsstreifen und 

den Freistreifen beiderseits der BAB 14 1,71 ha 
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G 24.6  Entwicklung artenreichen Grünlands im Bereich des Anschlussohrs Wahrenber-

ger Weg/ Alandstraße westlich der BAB 14 0,08 ha 

G 25  Ansaat von Landschaftsrasen im Bereich der Bankette, Mulden und Böschun-

gen. 21,70 ha 

G 39  Vegetative Begrünung von Lärmschutzwänden 1.591 lfm 

VKE 3.2a 

G 2  Ansaat von Banketten, Böschungen, Mulden und Seitenstreifen 9,96ha 

G 3/A  Gehölzpflanzungen auf Böschungen (überwiegend lineare von Sträuchern und 

einzelnen Bäumen geprägte Böschungsbepflanzung) 2,36 ha (K 12) 

G 4/A  Pflanzung von Baumreihen (Anlage von Baumreihen aus hochstämmigen Laub-

bäumen zwischen BAB 14 und Alandstraße sowie entlang der umverlegten 

Alandstraße) 80 Stück (K 12) 

G 5/A  Pflanzung lockerer Gehölzgruppen aus Sträuchern (Bepflanzung des Auto-

bahndamms im Deichvorland mit einzelnen Strauchgruppen) 0,10 ha (K 12) 

G/AASB6  Anlage von Böschungsgehölzen mit Leitfunktion für Fledermäuse (K 12) 

Die Maßnahme G/VASB 1 (Mittelstreifengestaltung) ist aufgrund ihrer Vermeidungsfunktion be-

reits unter den Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen aufgeführt. 

2.1.3. Verbleibende unvermeidbare Beeinträchtigungen 

Durch das Vorhaben verbleiben trotz Umsetzung o.g. Maßnahmen zur Minimierung des Ein-

griffs unvermeidbare Beeinträchtigungen. Die durch das Bauvorhaben resultierende Eingriffs-

situation wird im Wesentlichen durch folgende Beeinträchtigungen geprägt: 

-  Verlust und Beeinträchtigung natürlicher und anthropogen überprägter Bodenoberflä-

chen (Versiegelung, Umgestaltung, vorübergehende Inanspruchnahme als 

Baustraße),  

-  Beeinträchtigung des Bodens und Wasserhaushaltes durch den Bau der Nebenanla-

gen wie Damm- und Einschnittsböschungen, Bankette, Entwässerungsmulden, Ent-

wässerungsgräben, Mittelstreifen, Sicker- und Absetzbecken,  

-  Betrieb der Bundesautobahn,  

-  Wirkungen innerhalb der Baufeldstreifen und Baubetriebsflächen, 

-  Beeinträchtigung von Biotopstrukturen, Arten und Lebensräumen,  

-  Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die bau- und anlagebedingte Überprä-

gung der Topographie sowie dem Verlust landschafbildprägender Gehölzstrukturen. 

Im Einzelnen sind folgende Konflikte zu erwähnen, die der Kompensation bedürfen: 
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VKE 3.1 

K 1 Verlust von belebten, offenen Böden und der daran gebundenen Bodenfunktionen 

und Biotope durch Versieglung auf einer Fläche von insgesamt 18,48 ha (davon 

rd. 2,5 ha im vorbelasteten Böschungsbereich der B 189). 

K 2 Verlust/ Funktionsbeeinträchtigung von belebten, offenen Böden durch Verdich-

tung (Anlage bzw. Umverlegung von wassergebundenen Wirtschaftswegen sowie 

Gestaltung der Bankette) auf einer Fläche von insgesamt 5,86 ha (davon rd. 0,6 

ha im vorbelasteten Böschungsbereich der B 189). 

K 3 Verlust/ Funktionsbeeinträchtigung von belebten, offenen Böden durch Überfor-

mung (Damm-/ Einschnittsböschungen, Fernmeldekabel, Freistreifen etc.) auf ei-

ner Fläche von insgesamt 6,66 ha (davon rd. 1,7 ha im vorbelasteten Böschungs-

bereich der B 189). 

K 4 Verlust/ Funktionsbeeinträchtigung von belebten, offenen Böden durch Überfor-

mung (Damm-/ Einschnittsböschungen, Fernmeldekabel, Freistreifen etc.) auf ei-

ner Fläche von insgesamt 6,66 ha (davon rd. 1,7 ha im vorbelasteten Böschungs-

bereich der B 189). 

K 5 Temporäre Inanspruchnahme und Verdichtung von empfindlichen, belebten, offe-

nen Böden, hier Gley-Braunerden, Gley-Rosterden, Podsol-Gley-Braunerden, 

Gley-Paternia, Gley-Tschernitzen und Gley-Vegen) durch den Baubetrieb auf ei-

ner Fläche von insgesamt 16,68 ha. 

K 6 Baubedingte Funktionsbeeinträchtigung des Fließgewässers „Aland“ (u.a. in sei-

ner Funktion für die Fischfauna) durch extreme Erschütterungen. 

K 7.1 Mögliche Beschädigung von insgesamt 137 Einzelbäumen sowie sonstigen wert-

vollen Gehölzbeständen entlang der B 189. 

K 7.2  Mögliche Beschädigung von insgesamt 7 Obstbäumen entlang der L 2 südlich Viel-

baum. 

K 7.3  Mögliche Beeinträchtigung von Gehölzbeständen, u.a. Hartholzauwald (LRT 91F0 

gem. FFH-RL), Röhricht, Mageren Flachlandmähwiesen (LRT 6510 gem. FFH-

RL), Feuchten Hochstaudenfluren (LRT 6430 gem. FFH-RL) sowie des Alandes 

(FFF/ 30; LRT 3260 gem. FFH-RL) und seiner Ufer im Bereich der Alandniederung 

(FFH-Gebiet) beidseits der A 14. 

K 7.4 Mögliche Beschädigung eines alten landschaftsbildprägenden Einzelbaums süd-

östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche (östlich der A 14). 

K 7.5 Mögliche Beeinträchtigungen von feuchtegeprägten Standorten und umgebenden 

Gehölzstrukturen östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche östlich der A 14. 
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K 7.6 Mögliche Beeinträchtigung einer Baumreihe zwischen Bodenabbau-/ Deponieflä-

che und A 14. 

K 7.7 Mögliche Beeinträchtigung von Mageren Flachlandmähwiesen (LRT 6510 gem. 

FFH-RL) südwestlich Geestgottberg westlich der A 14. 

K 7.8 Mögliche Beschädigung eines alten landschaftsbildprägenden Einzelbaums nörd-

lich Geestgottberg östlich der A 14. 

K 7.9 Mögliche Beschädigung von zwei alten landschaftsbildprägenden Einzelbäumen 

südwestlich der Krugbrücke. 

K 7.10 Mögliche Beschädigung von Feldgehölzen, Strauchhecken, Röhricht, Feuchten 

Hochstaudenfluren (LRT 6430 gem. FFH-RL) sowie des Alandes (LRT 3260 gem. 

FFH-RL) und seiner Ufer im Bereich der Alandniederung beidseits der Aland-

straße. 

K 8.1 Verlust einer Strauch-Baumhecke entlang der B 189 nördlich Seehausen 0,16 ha. 

K 8.2 Verlust von 290 Einzelbäumen entlang der B 189 nördlich Seehausen 290 Stück. 

K 8.3 Verlust von 32 Obstbäumen entlang der L 2 südlich Vielbaum 32 Stück.  

K 8.4 Verlust von 12 sonstigen Einzelbäumen im Bereich der geplanten Anschlussstelle 

Vielbaum 12 Stück. 

K 8.5 Verlust einer Baumgruppe im Bereich der geplanten Anschlussstelle Vielbaum 

0,02 ha.  

K 8.6 Verlust von Baumgruppen und Strauch- und Baumhecken östlich Vielbaum ent-

lang des Alten Augrabens sowie westlich der B 189. 

K 8.7 Verlust einer Strauch- und Baumhecken im Bereich der geplanten PWC-Anlage 

nordöstlich Vielbaum. 

K 8.8 Verlust von Baumreihen, Gebüschen frischer Standorte und Baumgruppen im Be-

reich der Alandniederung. 

K 8.9 Verlust von Baumreihen, Baumgruppen und Strauchhecken nördlich des Aland-

Norddeiches bis nördlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche. 

K 8.10 Verlust mehrerer Baumgruppen sowie einer Strauch- und Baumhecke (HHB/ 20) 

südwestlich Geestgottberg. 

K 8.11 Verlust von Baumgruppen entlang des Wahrenberger Weges sowie entlang der 

Alandstraße. 

K 8.12 Verlust von Strauch-Baumhecken entlang des gequerten Wirtschaftsweges nord-

westlich Geestgottberg. 

K 8.13  Mögliche Beeinträchtigung der Uferschwalbe durch Zerstörung von im Zuge des 

Bauablaufs temporär geschaffenen Bruthabitaten, Verlust von Einzelsträuchern, 

Feldgehölzen, Strauchhecken und Gebüsche frischer Standorte im Bereich der 

Krugbrücke. 
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K 9.2 Verlust von Laubmischwald heimischer Arten nördlich Vielbaum. 

K 9.3 Verlust von Hartholzauwald (LRT 91F0 gem. FFH-RL) nordwestlich der B 189-

Brücke über den Aland. 

K 10.1 Verlust von mesophilem Grünland im Bereich der geplanten Anschlussstelle Viel-

baum. 

K 10.2 Verlust von Mageren Flachlandmähwiesen (LRT 6510 gem. FFH-RL) in der Aland-

niederung (FFH-Gebiet). 

K 10.3 Verlust von Mageren Flachlandmähwiesen (LRT 6510 gem. FFH-RL) südwestlich 

Geestgottberg sowie zwischen Alandstraße und B 189 ebenfalls im Südwesten 

von Geestgottberg sowie westlich der Alandstraße. 

K 10.4 Verlust von mesophilem Grünland westlich Geestgottberg. 

K 10.5 Verlust von Feuchtwiesenbrache westlich Geestgottberg. 

K 10.6 Verlust von Feuchten Hochstaudenfluren (LRT 6430 gem. FFH-RL) in der Aland-

niederung (FFH-Gebiet). 

K 10.7 Verlust von mesophilem Grünland in der Alandniederung. 

K 11.2 Verlust von Rohrglanzgrasröhricht im Bereich der Alandquerung. 

K 12.1 Verlust sowie randlicher Anschnitt je eines Tümpels mit umgebenden Röhrichtbe-

ständen östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche. 

K 12.2 Verlust eines Stillgewässers mit umgebenden Röhrichtbeständen südlich Geest-

gottberg. 

K 13.1 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Anschlussstelle Vielbaum sowie 

die nördlich anschließende Lärmschutzwand. 

K 13.2 Beeinträchtigung des Landschafsbildes durch das Überführungsbauwerk „Wah-

renberger Weg“ sowie die beiden Lärmschutzwände westlich Geestgottberg. 

K 14.1 Verlust von 32 landschaftsbildprägenden Obstbäumen beidseits der L 2 südlich 

Vielbaum. 

K 14.2 Verlust von landschaftsbildprägenden Baumgruppen und Gehölzen am Alten 

Augraben östlich Vielbaum. 

K 14.3 Randlicher Teilflächenverlust eines Mischwaldbestandes aus heimischen Baum-

arten nördlich Vielbaum. 

K 14.4 Verlust einer landschaftsbildprägenden Strauch-Baumhecke westlich der B 189 

alt. 

K 14.5 Verlust von landschaftsbildprägenden Baumgruppen, -reihen und Gebüschen im 

Bereich der Alandaue im Zuge der A 14. 

K 14.6 Verlust von landschaftsbildprägenden Baumreihen und -gruppen mit umgebenden 

Grünlandflächen und Tümpel-/ Schilfröhricht-strukturen beidseits der B 189 im Be-

reich der Bodenabbau-/ Deponiefläche Geestgottberg. 
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K 14.7 Verlust einer landschaftsbildprägenden Strauch-Baumhecke östlich der B 189 alt. 

K 14.8 Verlust von landschaftsbildprägenden Baumgruppenbeständen am südlichen 

Ortsrand von Geestgottberg. 

K 14.9 Verlust von landschaftsbildprägenden Gehölzen im Bereich der Alandniederung 

im Zuge der Krugbrücke. 

K 15.1 Baubedingte Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen von Klein-, Mit-

tel- und Großsäugern (insbesondere der nacht- und dämmerungsaktiven Arten 

Fischotter und Biber) sowie weiterer Arten (Tagfalter, Libellen u.a.) durch baube-

dingte Verlärmung, optische Störung, eingeschränkte Durchgängigkeit insbeson-

dere im Bereich des bedeutenden, faunistischen Verbundkorridors des Alandes. 

K 15.2 Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräu-

men durch Inanspruchnahme und Störung (Bewegungsunruhe, Lärm, Licht) sowie 

Unterbrechung bestehender Funktionsbeziehungen von Klein-, Mittel- und Groß-

säugern (insbesondere Reh- und Schwarzwild, Fischotter und Biber, Wolf) sowie 

weiterer Arten (Reptilien, Tagfalter, Libellen u.a.). 

K 16.1 Unterbrechung von Wanderwegen der Amphibien im Bereich bestehender Aus-

breitungslinien (Fließgewässerstrukturen). 

K 16.3 Verlust sowie randlicher Anschnitt je eines Tümpels mit umgebenden Röhricht- 

und Gehölzbeständen sowie Unterbrechung von Wanderwegen der Amphibien 

östlich der Bodenabbau-/Deponiefläche. 

K 16.4 Verlust eines Stillgewässers mit umgebenden Röhricht- und Gehölzbeständen so-

wie Unterbrechung von Wanderbewegungen der Amphibien südwestlich Geest-

gottberg. 

K 16.5 Unterbrechung von Wanderwegen der Amphibien entlang der Alandstraße südlich 

der Krugbrücke. 

K 17.1 Baubedingte Inanspruchnahme von zum Zeitpunkt der Baufeldfreimachung poten-

ziell von Fledermäusen besetzten Fortpflanzungs-/ Ruhestätten. 

K 17.2 Baubedingte Beeinträchtigung von bedeutenden Fledermausflugwegen/ Jagdha-

bitaten durch Licht und/ oder Lärm im Bereich nordöstlich Vielbaum zwischen Alter 

Augraben und südlich PWC-Anlage, im Bereich der Alandniederung sowie im Be-

reich westlich Geesgottberg zwischen Wässerung, Grindelgraben und Wirtschafts-

weg nordöstlich Geestgottberg. 

K 17.4 Anlage- und betriebsbedingte Unterbrechung von bedeutenden Fledermausflug-

wegen und -aktionsräumen im Bereich der Ortsrandlage Vielbaum/ Alter Augra-

ben. 

K 17.5 Anlage- und betriebsbedingte Unterbrechung von bedeutenden Fledermausflug-

wegen und -aktionsräumen im Bereich des Alandes. 
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K 17.6 Anlage- und betriebsbedingte Unterbrechung von bedeutenden Fledermausflug-

wegen und -aktionsräumen im Bereich der Gehölz-strukturen östlich der Bodenab-

bau-/ Deponiefläche. 

K 17.8 Anlage- und betriebsbedingte Unterbrechung von bedeutenden Fledermausflug-

wegen und -aktionsräumen im Bereich der Orts-randlage Geestgottberg/ Wässe-

rung. 

K 17.9 Anlage- und betriebsbedingte Unterbrechung von bedeutenden Fledermausflug-

wegen und -aktionsräumen im Bereich der Ortsrandlage Geestgottberg/ Grindel-

graben/ WW nordwestl. Geestgottberg sowie im Bereich der Ortsrandlage Geest-

gottberg/ Grindelgraben/ Wirtschaftsweg nordwestl. Geestgottberg. 

K 18.1 Baubedingte Inanspruchnahme von zum Zeitpunkt der Baufeldfreimachung be-

setzten Fortpflanzungsstätten/ Nistplätzen. 

K 18.2 Beeinträchtigung von Brut- und Nahrungshabitaten der im Untersuchungsraum 

vorkommenden Brut- und Rastvögel durch bau- und betriebsbedingte Störungen 

(Bewegungsunruhe, Lärm, Licht) und anlagebedingte Inanspruchnahme. 

K 18.3 Erhöhung des Mortalitätsrisikos durch Kollision von besonders kollisionsgefährde-

ten Vogelarten im Straßenverkehr (Greifvögel, Eulen). 

K 18.4 Verlust von insgesamt zwei Brutplätzen des Neuntöters im Bereich der Alandnie-

derung und nördlich der Alandniederung. 

K 18.5 Verlust eines Brutplatzes der Heidelerche nordöstlich Vielbaum. 

K 18.7 Verlust von insgesamt drei Brutplätzen des Feldsperlings in dem Brückenkopf über 

die DB AG-Strecke Salzwedel-Geestgottberg sowie südlich Geestgottberg im Rah-

men der Baufeldfreimachung. 

K 18.11 Mögliche Beeinträchtigung der Uferschwalbe durch Zerstörung von im Zuge des 

Bauablaufs temporär geschaffenen Bruthabitaten. 

K 18.12 Verlust eines Brutplatzes der Schleiereule östlich der vorgesehenen A 14-Brücke 

über den Aland. 

K 18.13  Verlust von insgesamt drei Brutplätzen der Feldlerche zwischen Vielbaum und 

Geestgottberg. 

K 18.14 Verlust eines Brutplatzes des Ortolans östlich der Bodenabbau- und Deponieflä-

che Geestgottberg. 

K 18.15 Verlust eines Brutplatzes der Sperbergrasmücke im Bereich der Alandniederung. 

K 18.16 Verlust eines Brutplatzes des Wendehalses südlich der Bodenabbau- und Depo-

niefläche Geestgottberg. 

K 18.17 Verlust eines Brutplatzes der Grauammer östlich Vielbaum. 

K 19 Mögliche baubedingte Beeinträchtigung der Fauna (hier Amphibien, Libellen, 

Schlammpeitzger, Reptilien, Fledermäuse, Biber) durch Zerstörung von besetzten 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit Verletzung/ Tötung von Individuen, die 

während oder auch außerhalb des definierten Zeitfensters für die Baufeldfreima-

chung (Maßnahme V FFH/ASB 2) im Baufeld vorkommen können bzw. deren Vor-

kommen nicht vollständig auszuschließen ist. 

VKE 3.2a 

K 1 Baubedingte Beeinträchtigung des Bodens, Beeinträchtigung durch Umlagerung, 

Überdeckung, Verdichtung von Boden, durch Anlage von technologischen Streifen, 

BE-Flächen und temporären Umfahrungen - Boden besonderer Bedeutung. 

KV Anlagebedingter Verlust von Boden durch Neuversiegelung. 

K 2 Anlagebedingte Beeinträchtigung des Bodens durch Überdeckung und Überfor-

mung Funktionsminderung durch Bodenüberdeckung und -überformung im Zuge 

der Anlage von Böschungen u. ä. von Böden mit allgemeiner Bedeutung und Böden 

mit besonderer Bedeutung. 

K 3 Anlagebedingte Beeinträchtigung von Oberflächengewässern Retentionsraumver-

lust durch Errichtung des Autobahnkörpers im Überschwemmungsgebiet der Elbe. 

K 4 Anlagebedingte Beeinträchtigung des Lokalklimas und lufthygienischer Ausgleichs-

bereiche Verlust von klimawirksamen Waldflächen im Deichhinterland in insgesamt 

waldarmem Landschaftsraum. 

K 5 Baubedingte Inanspruchnahme von Biotopen Biotopverlust im Baufeldbereich (tech-

nologischer Streifen, BE-Flächen, temporäre Umfahrungen) (Waldbiotope, Gehölze, 

Gewässerbiotope, Röhrichte, Nass- und Feuchtwiesen, Magere Flachland-Mäh-

wiese, ruderales mesophiles Grünland, Intensivgrünland, Ruderalfluren, Acker und 

Wege). 

K 6 Baubedingter Beeinträchtigung wildlebender Tiere. Bauzeitliche Störungen und Ge-

fährdungen der Fauna insbesondere durch: Flächeninanspruchnahme/-verände-

rung von Lebensräumen, bauzeitliche Durchschneidung von Wanderkorridoren, 

Störungen durch Baulärm, Störungen durch Bewegungen von Personen und Fahr-

zeugen, nächtliche Bauarbeiten mit Baulärm und Irritationen durch Flutlicht, Er-

schütterungen durch besondere Bauweisen, z.B. Rammarbeiten und ungesicherte 

Baugruben. 

K 7  Anlagebedingter Verlust von Biotopen - Biotopverlust durch Überbauung, Waldbio-

tope, Gehölze, Gewässerbiotope, Röhrichte, Nass- und Feuchtwiesen, Intensiv-

grünland, mesophiles Grünland, Magere Flachland-Mähwiese, Ruderalfluren, 

Acker, Wege. 
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K 8 Anlagebedingte Minderung von Biotopfunktionen. Entstehung isolierter Biotoprest-

flächen zwischen der A14 und der B189 (Waldbiotope, Gehölze, Röhrichte, Nass- 

und Feuchtwiesen, Magere Mähwiesen, Intensivgrünland). 

K 9 Anlagebedingte Beeinträchtigung wildlebender Tiere. Verlust von Lebens- und Teil-

lebensräumen durch Funktionsverlust und Minderung im Zuge der Überbauung und 

Isolierung von Biotopen (keine erheblichen Beeinträchtigungen der Fauna im Sinne 

der Schwächung lokaler Populationen). 

K 10 Anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigung wildlebender Tiere durch Zerschnei-

dungs- und Barrierewirkung. Gefährdung durch Kollisionen mit Kfz für Arten, deren 

Funktionsräume durch die Trasse zerschnitten werden, insbesondere terrestrische 

Arten wie Biber, Otter, Amphibien und niedrigfliegende Vogel- und Fledermausar-

ten. 

K 11 Betriebsbedingte Störung/Gefährdung wildlebender Tiere. Störungen der Fauna 

verbunden mit Minderung/Verlust von Lebensraumfunktionen insbesondere durch 

Verkehrslärm, optische Störungen und Kollisionsgefährdung für im Trassenbereich 

jagende, Greifvögel und Eulen, insbesondere Mäusebussard und Schleiereule. 

K 12 Anlagebedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Abschnittsweise Verände-

rung des Landschaftscharakters im optisch wahrnehmbaren Umfeld der Autobahn, 

abschnittsweise Veränderung/Unterbrechung von Sichtbeziehungen, in Teilberei-

chen. Verlust landschaftsbildprägender Strukturen, kleinräumige Beeinträchtigung 

der Erholungsfunktion (Bereich querender Wege). 

K 13 Betriebsbedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, kleinräumige Beein-

trächtigung der Erholungsfunktion im Bereich querender Wege durch Verlärmung. 

2.1.4. Kompensationsmaßnahmen 

Die entstehenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen hat der Verursacher gemäß § 15 Abs. 

2 BNatSchG durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 

(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beein-

trächtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichar-

tiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherge-

stellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträch-

tigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise 

hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist. Beide Varianten 

- Ausgleich und Ersatz – sind nur erfüllt, wenn keine erhebliche Beeinträchtigung des Natur-

haushaltes verbleibt. Es darf demnach keine Verschlechterung des Status quo eintreten.  

Dieses naturschutzrechtliche Eingriffskonzept wurde vorliegend eingehalten. 
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Planfestgestellt werden die folgenden landschaftspflegerischen Maßnahmen (die Angabe in 

Klammern dient der Zuordnung zu den oben genannten Konflikten): 

VKE 3.1 

Bei Schutz-, Vermeidungs- und Gestaltungsmaßnahmen wird von einer eingeschränkten 

Kompensationswirkung ausgegangen. hier: Strauch-Baumhecken, Strauchhecken und Feld-

hecken in einem Umfang von rd. 8,4 ha (G 13, G (ASB) 14, G (ASB) 16) sowie 76 Laubbäume (G 

17). 

A 1  Entsiegelung 

A 1.1  Entsiegelung der B 189 zwischen Seehausen und Vielbaum östlich der A 14 

  (K 1) 

A 1.2  Entsiegelung von 2 Gebäudeflächen sowie des Zufahrtsweges im Bereich des 

östlichen Anschlussohres der geplanten Anschlussstelle Vielbaum (K 1) 

A 1.3 Entsiegelung des Kirchweges östlich der A 14 (K 1) 

A 1.4 Entsiegelung der B 189 zwischen Vielbaum und Süddeich des Alandes (BW 

119A) westlich der A 14 (K 1) 

A 1.5 Entsiegelung der B 189 sowie der Wegeabschnitte zwischen Nord- und Süd-

deich des Alandes beidseits der A 14 (K 1) 

A 1.6 Entsiegelung der B 189 zwischen Norddeich des Alandes und Südrand Geest-

gottberg westlich der A 14 sowie eines Wegeabschnitts östlich des Brücken-

bauwerks über die Wässerung (BW 123A) (K 1) 

A 1.7 Entsiegelung der Alandstraße auf Höhe Geestgottberg westlich der A 14 (K 1) 

A 1.8 Entsiegelung der B 189 zwischen Wahrenberger Weg und Bauende sowie des 

Wirtschaftsweges nordwestlich Geestgottberg (K 1) 

A 15  Pflanzung von Feldgehölzen 

A 15.2  Pflanzung eines Feldgehölzes aus gebietsheimischen Arten östlich der A 14 

zwischen W2 und altem Augraben (K 9.2, K 14.2) 

A 15.3 Pflanzung von Feldgehölzen aus gebietsheimischen Arten im Bereich des Ver-

sickerungsbeckens 01 westlich der A 14 und südlich des Alandes (K 8.6, K 14.5) 

A 15.4 Pflanzung eines Feldgehölzes aus gebietsheimischen Arten im Bereich des 

Versickerungsbeckens 02 westlich der A 14 und nördlich des Alandes (K 8.8, K 

14.5) 

A 15.5 Pflanzung von zwei Feldgehölzen aus gebietsheimischen Arten westlich der A 

14 (K 8.9) 

A 15.7 Pflanzung von zwei Feldgehölzen aus gebietsheimischen Arten auf jeweils ei-

ner Restfläche beiderseits der A 14 nördlich des Grindelgraben (K 8.7, K 13.2) 
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A 15.8 Pflanzung eines Feldgehölzes aus gebietsheimischen Arten zwischen Grindel-

graben und Wahrenberger Weg westlich der A 14 (K 8.11 – K 8.12) 

AASB 18 Pflanzung von Laubbäumen 

A 18.1  Pflanzung von insgesamt 6 Linden entlang des Wirtschaftswegs W 3 – Krüden 

(K 8.2, K 8.6, K 13.1, K 14.2) 

A 18.2 Pflanzung von insgesamt 17 Eichen abschnittsweise östlich der A 14 im ehe-

maligen Arbeitsstreifen (K 8.2, K 13.2, K 14.7, K 14.8) 

A 18.3 Pflanzung von insgesamt 41 Eschen auf der westl. Böschung der Alandstraße 

sowie zwischen Alandstraße und der A 14 (K 8.2, K 13.2) 

A 18.4 Pflanzung von insgesamt 20 Eichen auf der, Geestgottberg zugewandten Bö-

schung der A 147 (K 8.2, K 13.2) 

AASB 18.5 Pflanzung von insgesamt 6 Eichen als Hop-Over-Bäume für Fledermäuse beid-

seits der Alandstraße (jeweils 2 Bäume auf Höhe der Brückenbauwerke BW 

123.3A und BW 125.1A sowie 2 Bäume auf Höhe des gequerten Wirtschafts-

weges nord-westl. Geestgottberg) (K 17.8, K 17.9) 

AASB 18.6 Pflanzung von insgesamt 26 Linden als Leitstruktur für Fledermäuse entlang 

des Wirtschaftsweges W 3 (K 17.4) 

AASB 19 Pflanzung von Obstbäumen 

A 19.1  Pflanzung von insgesamt 23 Obstbäumen (wüchsige, krankheitsresistente Lo-

kalsorten) entlang der L 2 - 23 Obstbäume (K 8.3 – 8.5, K 8.7, K 13.1, K 14.1, 

K 14.7) 

A 19.2 Pflanzung von insgesamt 29 Obstbäumen entlang des Wirtschaftsweges W 2 – 

Krüden (K 8.2, K 8.9, K 14.6) 

AASB 19.3 Pflanzung von insgesamt 60 Obstbäumen als Leitstruktur für Fledermäuse ent-

lang der L 2 sowie östlich der Anschlussstelle Vielbaum (K 17.4) 

A 20  Entwicklung von Ruderalfluren 

A 20.2  Entwicklung von Ruderalfluren auf einer Restfläche zwischen A 14 und dem 

Graben Nr. 404 000 000 (Alter Augraben) (EWZ: feuchtes Ruderalgebüsch/ 

Röhrichtbestand) (K 2, K 10.1, K 14.3) 

A 20.3  Entwicklung von Ruderalfluren im Bereich des ehemaligen Arbeitsstreifens 

westlich der A 14 (EWZ: Feldgehölz) (K 8.13, K 14.9) 

A 20.4 Entwicklung von Ruderalfluren im Bereich des ehemaligen Arbeitsstreifens 

westlich der A 14 (EWZ: Feldgehölz) (K 8.9, K 8.13, K 14.9) 

A 20.5  Entwicklung von Ruderalfluren auf einer Fläche zwischen Wahrenberger Weg 

und Grindelgraben östlich der A 14 (EWZ: Röhrichtbestand, feuchte Hochstau-

denfluren) (K 2, K 10.3, K 10.5) 
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A 20.6  Entwicklung von Ruderalfluren auf einer Fläche entlang des Grindelgrabens 

westlich der A 14 bis zum Ausbauende des Wahrenberger Wegs (EWZ: Röh-

richtbestand, feuchte Hochstaudenfluren) (K 2, K 10.4) 

A 22  Gewässerrandstreifen 

A 22.3  Entwicklung von Ruderalfluren auf dem ehemaligen Arbeitsstreifen entlang des 

Grabens Nr. 404 000 000 (Alter Augraben) (EWZ: Röhrichtbestand, feuchte 

Hochstaudenfluren) (K 2, K 14.4) 

A 22.4  Entwicklung von Ruderalfluren auf dem ehemaligen Arbeitsstreifen entlang des 

Grabens Nr. 404 000 017 östlich der A 14 (EWZ: Röhrichtbestand, feuchte 

Hochstaudenfluren) (K 2) 

A 22.5  Entwicklung von Ruderalfluren auf dem ehemaligen Arbeitsstreifen entlang des 

Grabens Nr. 404 000 016 westlich der A 14 (EWZ: Röhrichtbestand, feuchte 

Hochstaudenfluren) (K 11.2) 

A 22.6 Entwicklung von Ruderalfluren auf einem 5 m breiten Randstreifen entlang des 

Grindelgrabens westlich der A 14 vom Beginn der Baustrecke Wahrenberger 

Weg bis zum Ausbauende VKE 3.1 (EWZ: Röhrichtbestand, feuchte Hochstau-

denfluren)  

(K 2, K 10.6) 

A 23  Entwicklung artenreichen Grünlands 

A 23.1  Entwicklung artenreichen Grünlands auf dem ehemaligen Arbeits-streifen (in 

Verbindung mit Obstbaumpflanzung A 19.1) (K 10.2) 

A 23.2 Entwicklung artenreichen Grünlands am Rande eines Feldgehölzes (in Verbin-

dung mit M.-Nr. A 15.8) (K 10.4) 

ACEF 30 Aufhängen von insgesamt 9 Feldsperlings-Nistkästen. Die genaue Standortaus-

wahl ist im Rahmen der Ausführungsplanung mit den zuständigen Naturschutz-

behörden und den örtlichen Ornithologen zu treffen. (K 18.7) 

ACEF 32 Maßnahmenkomplex nördlich Vielbaum (Anlage Grünland, Gehölze) (K 5, K 

13.1, K 14.1, K 14.7, K 15.1, K 15.2, K 18.2, K 18.4, K 18.5, K 18.15) 

ACEF 34 Maßnahmenkomplex südlich Geestgottberg (Anlage Laichgewässer, Stein-

schüttungen, Grünland, Gehölze) (K 5, K 12.1, K 12.2, K 15.2, K 16.3, K 16.4, 

K 18.2) 

A 35 Maßnahmenkomplex östlich und nordöstlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche 

(K 8.10 – 8.12, K 15.2, K 16.3, K 16.4, K 18.2) 

E 37 Beuster: Entwicklung von Hartholzauwald (K 3, K 8.1, K 8.6, K 8.7, K 8.10, K 

9.3) 

ACEF 42 Aufhängen von insgesamt drei Schleiereulen-Nistkästen (K 18.12) 

E 43 Maßnahmen- und Flächenpool „Revitalisierung des Jävenitzer Moors“ 
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E 43.1 Maßnahmen- und Flächenpool „Revitalisierung des Jävenitzer Moors“ (Teil 1) 

(Entwicklung von Moorwald) (K 2) 

E 43.2  Maßnahmen- und Flächenpool „Revitalisierung des Jävenitzer Moors“ (Teil 2) 

(Entwicklung von Moorwald) (K 5) 

E 43.3  Maßnahmen- und Flächenpool „Revitalisierung des Jävenitzer Moors“ (Teil 3) 

(Entwicklung von Moorwald) (K 1) 

E 43.4  Maßnahmen- und Flächenpool „Revitalisierung des Jävenitzer Moors“ (Teil 4) 

(Entwicklung von naturnahen Waldgesellschaften) (K 1) 

E 44 Maßnahmen- und Flächenpool „Wiedervernässung der Elslaake bei Schollene“ 

E 44.1 Maßnahmen- und Flächenpool „Wiedervernässung d. Elslaake b. Schollene“ 

(Teil 1) 

(Entwicklung eines Biotopkomplexes im Übergang von seggen-, binsen- und 

hochstaudenreichen Nasswiesen über Großseggenriede bis zu Moorgebü-

schen) (K 1, K 12.1, K 12.2) 

E 44.2  Maßnahmen- und Flächenpool „Wiedervernässung d. Elslaake b. Schollene“ 

  (Teil 2) (Entwicklung von Nasswiesen) (K 5) 

E 44.3  Maßnahmen- und Flächenpool „Wiedervernässung d. Elslaake b. Schollene“ 

  (Teil 3) (Entwicklung von Feuchtwiesen) (K 3, K 10) 

E 44.4  Maßnahmen- und Flächenpool „Wiedervernässung d. Elslaake b. Schollene“ 

  (Teil 4) (Entwicklung von Frischwiesen) (K 5, K 10) 

ACEF 46 Aufhängen von insgesamt drei Wendehals-Nistkästen (K 18.16) 

ACEF 47 Anlage von Ackersaumstreifen für die Feldlerche (K 18.13, K 15.2) 

ACEF 48 Anlage von Ackersaumstreifen für Ortolan und Grauammer (K 18.14, K 18.17, 

K 15.2) 

E CEF 13  (VKE 3.2a) Entsiegelung, Gehölzpflanzungen und Entwicklung von Zau-

neidechsen- und Brutvogelhabitaten auf ehemaligem Bahnverladegelände 

nördlich Geestgottberg (K 18.4, K 19) 

ACEF 51 Nistkästen Star (Verlust von insgesamt fünf Brutplätzen des Stares zwischen 

Vielbaum und Geestgottberg im Bereich der Siedlungsgebiete) 

VKE 3.2a 

A 1  Wiesenansaat (K 1, K 5) 

A 2  Ansaat von Wirtschaftsgrünland (K 1, K 5) 

A 3 Ansaat von Gewässerrandböschungen (K 1, K 5, K 9) 

A 4  Sukzessionsflächen mit freier Eigenentwicklung (K 1, K 5, K 9, K 12) 

A 5  Anlage grabenbegleitender Hochstaudenfluren mit abschnittsweisen Einzelge-

hölzen (K 1, K 5, K 9, K 12) 
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A 6  Anlage trassenbegleitender Gehölzstreifen (K 1, K 5, K 9, K 12) 

AASB8  Anlage von Gehölzstreifen mit Leitfunktion für Fledermäuse (K 1, K 5, K 9, K 

10, K 12) 

ACEF9  Anlage von Ackersäumen für die Feldlerche (KV, K 7, K 9, K 11) 

ACEF10  Anbringung von Nistkästen für den Feldsperling (K 9) 

E 1  Entsiegelung (KV) 

E 2  Entwicklung von Auwald bei Losenrade (KV, K 4, K 7, K9, K12) 

ECEF3  Dornstrauchreiche Waldrandgestaltung (KV, K 4, K 6, K 7, K 9, K12) 

ECEF,FFH 9  Grünlandextensivierung bei Beuster zur Entwicklung von Flachland-Mähwiesen 

(K 2, K 7, K 9) 

E10  Anlage eines Feldgehölzstreifens nordöstlich Geestgottberg (K 2, K 7, K 9, K13) 

ECEF13  Entsiegelung, Gehölzpflanzung und Entwicklung von Zauneidechsen- und Brut-

vogelhabitaten auf ehemaligem Bahnverladegelände (Teilfläche von 0,98 ha) 

(KV, K 7, K 9) 

E 14 Kostenbeteiligung an Deichrückverlegungsprojekt Sandau-Nord (K 3) 

Es sind Werte und Funktionen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes betroffen, die 

über den Biotopwert nicht oder nur unzureichend abgedeckt werden können. Eine allein darauf 

basierende Bilanzierung ist nicht ausreichend. Bezogen auf den Bau der A 14 in der VKE 3.2a 

fallen hierunter insbesondere Beeinträchtigungen faunistischer Funktionen (Verlust / Minde-

rung / Störung von Habitatfunktionen) sowie Beeinträchtigungen von Wert- und Funktionsele-

menten besonderer Bedeutung der Schutzgüter Boden, Biotope und Landschaftsbild. 

Zur Kompensation dieser Beeinträchtigungen werden Maßnahmen erforderlich, die über eine 

allgemeine ökologische Aufwertung von Biotopflächen hinaus einen spezifischen funktionalen 

Bezug zu den beeinträchtigten Schutzgutfunktionen besitzen, z.B. durch Schaffung artbezo-

gener Bruthabitate. Unter Berücksichtigung des allgemein zulässigen Ansatzes der Multifunk-

tionalität von Maßnahmen können diesen Maßnahmen darüber hinaus auch weitere Kompen-

sationsfunktionen zugeordnet werden. So kann die Anlage einer speziellen Heckenstruktur, 

beispielsweise für den Neuntöter, bei Anlage auf bisherigen Ackerflächen auch für das Schutz-

gut Boden Anrechnung finden. 

In das Maßnahmekonzept für die VKE 3.2a sind folgende Kompensationsmaßnahmen mit ei-

nem Flächenumfang von insgesamt ca. 45 ha (zzgl. Pflanzung von ca. 2 km Alleen/Baumrei-

hen) als funktionale Maßnahmen eingestellt: 

ECEF, FFH4 und ECEF,FFH8 

 Extensivierung von Auengrünland: 
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funktionale Maßnahmen vorrangig für erheblich beeinträchtigte Wiesenbrüter-

arten als Extensivierung von Intensivgrunland zudem auch teilweise ansetzbar 

zur Kompensation der Beeinträchtigung von grundwasserbeeinflussten Boden 

und Auenbiotopen (K 1, K 2, K 5, K 7, K 8, K 9, K 11,) 

A4   Sukzessionsflachen mit freier Eigenentwicklung (Teilflache): Als funktionale 

Maßnahme wird hier nur eine Teilflache von A4 angerechnet (1,73 von 

2,01 ha). Es handelt sich um eine vorhandene Grünlandbrache zwischen A 14 

und B 189. (K 1, K 5, K 9, K 12) 

A7, E11 und E12  

Alleebaumpflanzungen an der B 189 und wegebegleitende Baumpflanzungen 

bei Geestgottberg (K 8, K 12, K 13) 

ECEF13  Entsiegelung, Gehölzpflanzungen und Entwicklung von Zauneidechsen- und 

  Brutvogelhabitaten auf ehemaligem Bahnverladegelände (KV, K7, K9, K12; 

  VKE 3.1: K18.4, K19) 

2.1.5. Rechtliche Bewertung der landschaftspflegerischen Begleitplanung 

Die zur Kompensation erforderlichen Maßnahmen des Naturschutzes hat der Vorhabenträger 

entsprechend § 17 Abs. 4 BNatSchG im Fachplan selbst oder in einem ergänzenden Land-

schafts-pflegerischen Begleitplan darzustellen. 

Ein landschaftspflegerischer Begleitplan für die VKE 3.1/3.2a liegt mit den Unterlagen 12 A 

(VKE 3.1) und 12 B (VKE 3.2a) vor. Die Unterlagen erfüllen die methodischen und inhaltlichen 

Anforderungen, die seit Beginn der Vorbereitung der Planung mit der unteren Naturschutzbe-

hörde festgelegt worden sind. 

Im jeweiligen LBP wurde der Landschaftsraum erfasst, die durch das Planvorhaben zu erwar-

tenden Belastungen und Beeinträchtigungen angegeben und die zur Behebung der Eingriffe 

erforderlichen landschaftspflegerischen Maßnahmen dargestellt.  

Darüber hinaus fehlt es nicht an der erforderlichen Unterscheidung zwischen Vermeidungs-, 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Der jeweilige Landschaftspflegerische Begleitplan unter-

scheidet klar zwischen den verschiedenen Maßnahmenarten, die in der Zusammenschau mit 

den zugehörigen Maßnahmenblättern auch ausreichend quantifiziert sind. Auf dieser Grund-

lage stellt der Landschaftspflegerische Begleitplan das nach den Vermeidungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen jeweils verbleibende Kompensationsdefizit getrennt nach den verschiede-

nen Schutzgütern dar. Damit wird den gesetzlichen Vorgaben genügt. 
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Der Vorhabenträger hat sich zur Erarbeitung der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen 

erfahrener Landschaftsplaner bedient, die sowohl bei der Bestandsaufnahme als auch bei der 

Konzeption der zu treffenden Maßnahmen die Anregungen und Bedenken der beteiligten Na-

turschutzbehörde in ihre Überlegungen einbezogen haben.  

Die Landschaftspflegerische Begleitplanung der VKE 3.1/3.2a wurde während des laufenden 

Verfahrens mehrfach überarbeitet. Die Überarbeitungen trugen den vorgebrachten Kritikpunk-

ten Rechnung. Die Überarbeitungen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung wurde der 

Planfeststellungsbehörde zugeleitet und von dieser in das Verfahren eingestellt unter Beach-

tung der dafür notwendig gehaltenen Beteiligungserfordernisse. 

Es liegen darüber hinaus keine Fehler in der Bestandserfassung vor. Eine Bewertung von 

Eingriffen in Natur und Landschaft lässt sich grundsätzlich zwar nur dann zutreffend bewerten, 

wenn hinreichend aussagekräftiges Datenmaterial zur Verfügung steht. Die Frage, in welchem 

Ausmaß die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild beeinträchtigt 

wird, ist nur auf der Grundlage zuverlässiger Feststellungen über den vorhandenen Zustand 

von Natur und Landschaft sachgerecht zu beantworten. Deshalb hat der Vorhabenträger ins-

besondere unter dem Blickwinkel des Naturschutzes und der Landschaftspflege, der Ermitt-

lungsphase besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist aber nicht dahingehend zu ver-

stehen, dass er verpflichtet wäre, ein lückenloses Arteninventar zu erstellen. Die Untersu-

chungstiefe hängt maßgeblich von den naturräumlichen Gegebenheiten ab. Aus fachlicher 

Sicht kann sich eine bis ins letzte Detail gehende Untersuchung erübrigen. 

Sind bestimmte Tier- und Pflanzenarten ein Indikator für die Biotopqualität und die Lebens-

raumanforderungen auch anderer Arten, oder lassen bestimmte Vegetationsstrukturen siche-

rere Rückschlüsse auf ihre faunistische und floristische Ausstattung zu, so kann es mit der 

gezielten Erhebung der insoweit maßgeblichen repräsentativen Daten sein Bewenden haben. 

Das Recht nötigt nicht zu einem Ermittlungsaufwand, der keine zusätzlichen Erkenntnisse ver-

spricht (BVerwG, Urt. v. 31.01.2002, 4 A 15.01 Rn. 91 - juris).  

Der Vorhabenträger ist diesen Anforderungen gerecht geworden. 

Im Übrigen erfolgte die Bewertung und Bilanzierung von Eingriffsfolgen und die Ermittlung des 

Kompensationsbedarfs entsprechend der Richtlinie über die Bewertung und Bilanzierung von 

Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt. Die Bewertung der Eingriffswirkungen sind naturschutz-

fachlich vertretbar und auch das Bewertungsverfahren wird den gesetzlichen Anforderungen 

gerecht. Gleiches gilt für das Maßnahmenkonzept zur Kompensation des Eingriffs. 
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Die Realisierung der A 14 im Abschnitt 3.1 führt zu einem Gesamteingriff auf 73,37 ha. Davon 

entfallen 56,69 ha auf anlagenbedingte und 16,68 ha auf baubedingte Eingriffe. Der flächen-

hafte Eingriff von insgesamt 73,37 ha entspricht einem Wertpunkteverlust von insgesamt 

3.405.563 Punkten. Dem Eingriff stehen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem Ge-

samtumfang von 64,76 ha zzgl. 228 Einzelbäumen gegenüber. Davon entsprechen 15,33 ha 

der Flächenmaßnahmen und alle Einzelbaumpflanzungen funktional zusätzlichen Maßnah-

men, die nicht in die rechnerische Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz eingestellt wurden; sie dienen 

der Kompensation von Funktionsbeeinträchtigung besonderer Bedeutung (hier: faunistische 

Funktionsbeziehungen, Landschaftsbild, Boden). Mit der Umsetzung der bilanzierungsrele-

vanten Kompensationsmaßnahmen wird eine Wertschöpfung von 4.460.849 Punkten erreicht. 

Dem vorhabenbedingten Eingriff in Natur und Landschaft im Abschnitt 3.2a im Umfang von 

26,47 ha mit einem zu kompensierenden Wertverlust von 2.091.451 Wertpunkten steht eine 

Kompensationsfläche von 26,24 ha mit einem Biotopwert von 2.175.129 Wertpunkten gegen-

über. Zur Kompensation der Beeinträchtigung von Schutzgutfunktionen besonderer Bedeu-

tung (Fauna, Boden, Biotope, Landschaftsbild) werden darüber hinaus funktionale Maßnah-

men im Umfang von insgesamt ca. 45 ha (zzgl. Pflanzung von ca. 2 km Alleen/Baumreihen) 

in das Maßnahmekonzept eingestellt. 

Rechnerisch ist demnach nicht nur ein Ausgleich, sondern eine im Rahmen des Zulässigen 

erlaubte Überkompensation zu verzeichnen. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass das Vermeidungs- und Ausgleichskonzept methodisch feh-

lerfrei ist. Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind auch erforderlich. 

Teilweise wurde gefordert, die durch die zusätzliche Versiegelung gestörten Funktionen des 

Naturhaushalts und des Landschaftsbildes entsprechend § 15 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG durch 

eine entsprechende Bodenentsiegelung funktionsloser Straßenabschnitte und Gebäudeflä-

chen auszugleichen. Der Vorhabenträger hat im Rahmen der landschaftspflegerischen Be-

gleitplanung intensiv geprüft, ob vorhabenbedingte Eingriffe durch Entsiegelung kompensiert 

werden können. Besondere Berücksichtigung fanden dabei die verschiedensten Maßnahmen-

vorschläge der Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung „Nordverlängerung A 14“ Leistungs-

phase 1 und 2 (ALFF Altmark) oder Dritter, die den Rückbau baulicher bzw. hochbaulicher 

Anlagen beinhalteten.  

Im Ergebnis der Prüfung mussten die vorgeschlagenen Entsiegelungsmaßnahmen aus ver-

schiedenen Gründen verworfen werden, so dass Entsiegelungsmaßnahmen nur auf einem 

relativ geringen Flächenanteil stattfinden. Der Vorhabenträger hat sich gegen die Anordnung 

der vorgeschlagenen Entsiegelungsmaßnahmen entschieden, da die Rückbaumaßnahmen oft 
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mit Altlasten behaftet sind. Weiterhin stehen die Flächen überwiegend in Privateigentum wobei 

darauf geachtet werden muss, dass der Eigentümer der betroffenen Fläche nicht zu Lasten 

der Allgemeinheit bevorteilt wird. Darüber hinaus besteht für einige Flächen ein allenfalls ge-

ringes Aufwertungspotential, so dass eine Entsiegelung von vornherein ausscheidet.  

In der Bund-/Länder-Abstimmung vom Mai 2007 zu „Landschaftspflege und Naturschutz im 

Straßenwesen“ kamen Bundesverkehrs- und Bundesumweltministerium sowie der Bundes-

rechnungshof übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass Entsiegelungsmaßnahmen (Abriss 

hochbaulicher Anlagen) nicht als Ausgleich für straßenbauliche Eingriffe (Versiegelung) bei 

Bauvorhaben des Bundes einzubeziehen sind. Derartige kostenintensive und oftmals Altlasten 

behaftete Anlagen sind nicht zu Lasten des Bundesfernstraßenhaushalts zu finanzieren. 

Die für die VKE 3.1/ 3.2a in Betracht kommenden Entsiegelungsvorschläge wurden im Zuge 

der Erstellung des LBP geprüft, jedoch als nicht geeignet eingeschätzt, da es sich darüber 

hinaus in der Regel um sehr kleinteilige Flächen mit nur geringem Aufwertungspotenzial han-

delte. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den Argumenten des Vorhabenträgers an. 

Es ist vorliegend nicht erforderlich und in einem ländlich geprägten Bereich auch kaum mög-

lich, im selben Umfang für neu versiegelte Flächen Entsiegelungen an anderer Stelle im Pla-

nungsraum vorzunehmen. Anstelle von Entsiegelungen können daher kompensierend Flä-

chen in einen - bezogen auf die beeinträchtigten Funktionen - höherwertigen Zustand überführt 

werden, so dass diese die gestörten Funktionen annähernd gleichartig übernehmen. 

Insgesamt werden alle Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen und ersetzt. Alle, durch 

die Realisierung der A 14 im Abschnitt VKE 3.1/3.2a beeinträchtigten Funktionen des Natur-

haushaltes werden in gleichartiger oder gleichwertiger Weise (wieder)hergestellt; das Land-

schaftsbild wird landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet. 

Die Kompensationsmaßnahmen stehen auch nicht im Widerspruch zu kommunalen Land-

schaftsplänen. Bedarfskollisionen mit vorhandenen Landschaftsplänen wurden seitens der 

vom gegenständlichen Bauvorhaben betroffenen Gemeinden im Anhörungsverfahren nicht 

angezeigt. Insofern wird den Anforderungen des § 15 Abs. 2 Satz 5 BNatSchG entsprochen. 

Gemäß § 17 Abs. 1 BNatSchG hat die Planfeststellungsbehörde die erforderlichen Entschei-

dungen und Maßnahmen im Benehmen mit der für Naturschutz und Landschaftspflege zu-

ständigen Behörde zu treffen. § 10 Abs. 1 NatSchG LSA weist die Zuständigkeit der Natur-

schutzbehörde der gleichen Verwaltungsstufe, mithin der oberen Naturschutzbehörde, zu. 

Dies ist erfolgt.  
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Darüber hinaus bestätigt die obere Naturschutzbehörde das Konzept zur Vermeidung und 

Kompensation des Eingriffes und ist der Auffassung, dass die zu ergreifenden Maßnahmen 

geeignet sind, den Eingriff in Natur und Landschaft vollständig auszugleichen. 

Da das Vorhaben in der Regel nur bei rechtlicher Sicherstellung der Kompensationsmaßnah-

men zugelassen werden darf (§ 15 Abs. 4 BNatSchG), besteht für die Grundstücke und Teil-

flächen, auf denen Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen erforderlich sind, grundsätzlich die 

Notwendigkeit der Enteignung oder Zwangsbelastung. Die einzelnen Grundstücke sind in den 

Grunderwerbsunterlagen (PU 14) aufgeführt. Der Träger der Straßenbaulast erhält damit, 

ebenso wie für die Straßenbestandteile, das Enteignungsrecht. 

Auf die Belange der Eigentümer und Betriebe wurde bei der Auswahl der Maßnahmen Rück-

sicht genommen. Der Vorhabenträger hat überdies im Vorfeld der Planung geprüft, ob öffent-

liche Flächen zur Verortung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Verfügung stehen. 

Sofern derartige Flächen vorhanden waren und sich diese als geeignet erwiesen haben, sind 

die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen auf diese Flächen verortet worden. Waren 

solche Flächen nicht vorhanden bzw. eine Eignung nicht gegeben, hat der Vorhabenträger 

unter Einhaltung des Minimierungsgebotes auf private Flächen zurückgreifen müssen. Eine 

entsprechende letztmals betreffend den Teilabschnitt VKE 3.1 vom 13.09.2018 und betreffend 

den Teilabschnitt VKE 3.2a vom August 2018 aktualisierte Dokumentation über die Notwen-

digkeit der Inanspruchnahme privater Flächen bzw. über die Nichtgeeignetheit oder das Nicht-

vorhandensein öffentlicher Flächen liegt der Planfeststellungsbehörde vor. Diese wurden sei-

tens der Planfeststellungsbehörde auf Plausibilität geprüft. Den dort beschriebenen Ansatz der 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenplanung, welche im Rahmen der Unternehmensflurberei-

nigungsplanung mit abgestimmt ist, kann gefolgt werden. Die Belange der privaten Betroffe-

nen, insbesondere hinsichtlich ihres Eigentums, sind vor dem Hintergrund der beschriebenen, 

insbesondere landschaftsplanerischen und naturschutzplanerischen Erwägungen ausrei-

chend gewahrt. 

2.1.6. Ergebnis 

Insgesamt ist festzustellen, dass nach Realisierung der landschaftspflegerischen Kompensa-

tionsmaßnahmen unter Beachtung der unter A.V.2.1 getroffenen Nebenbestimmungen nach 

Beendigung der Straßenbaumaßnahme die dadurch verursachten Beeinträchtigungen kom-

pensiert sind, so dass keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushal-

tes zurückbleibt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu ge-

staltet sein wird. 
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Demzufolge konnte der Eingriff im Rahmen dieses Planfeststellungsbeschlusses genehmigt 

werden. 

2.2. Naturschutzrechtliche Ausnahme gemäß § 30 BNatSchG 

Grundlage für die naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung in Kapitel A.IV.2.2 dieses Be-

schlusses ist § 30 Abs. 3 BNatSchG. Hiernach kann für das Verbot der Zerstörung oder sons-

tigen erheblichen Beeinträchtigung i. S. d. § 30 Abs. 2 BNatSchG (i. V. m. § 22 Abs. 1 NatSchG 

LSA) auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgegli-

chen werden können. 

Die Voraussetzungen des § 30 Abs. 3 BNatSchG liegen vor. 

Ein entsprechender Antrag wurde gestellt. 

Bei Umsetzung der im Maßnahmenkonzept dargestellten landschaftspflegerischen Maßnah-

men wird langfristig ein weitgehender Ausgleich erreicht. 

2.3. Befreiung von den Verboten für das LSG „Aland-Elbe-Niederung “ 

In einem Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des 

Landschaftsschutzgebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen 

(§ 26 Abs. 2 BNatSchG). Nach § 6 Abs. 2 LSG-VO ist es nicht gestattet, ungenehmigte Flä-

chennutzungsänderungen und Bebauungen vorzunehmen.  

Gemäß § 7 LSG-VO kann auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn die Durchführung der 

Vorschrift im Einzelfall zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung 

mit dem Schutzzweck des LSG (§ 3 LSG-VO) zu vereinbaren ist oder zu einer nicht gewollten 

Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen würde oder überwiegende Gründe des Ge-

meinwohls die Befreiung erfordern.  

Das LSG „Aland-Elbe-Niederung“ wird komplett gequert. VKE 3.1/3.2a kann nicht losgelöst 

von der Gesamtplanung betrachtet werden. Eine Umgehung des LSG westlich (Niedersach-

sen) oder östlich (Elbe) würde zu einer erheblichen Verlängerung der Trasse und damit zu 

einem höheren Flächenverbrauch führen und es würden andere für den Naturschutz wertvolle 

Bereiche beeinträchtigt. Aus diesen Gründen gibt es aus naturschutzfachlicher aber auch wirt-

schaftlicher Sicht keine Alternative zur Querung des LSG. 

Für die Verbotstatbestände, die durch das Vorhaben erfüllt werden, eröffnet § 7 der LSG-Ver-

ordnung der unteren Naturschutzbehörde die Möglichkeit, eine Befreiung von den Verboten 
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zu erteilen. Die Verbote dienen in erster Linie dazu, den Schutzzweck (§ 3 LSG-VO) abzusi-

chern. Hierzu wird in § 3 Abs. 2 LSG-VO Folgendes bestimmt:  

- Erhaltung der Landschaft einer strukturreichen Flusstalaue als Lebensstätte einer viel-

fältigen Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren einschließlich bestandbedrohter 

Arten, wie Kranich, Schwarzstorch und Seeadler, 

- Erhaltung eines bedeutenden Trittsteins des Vogelzuges, Rast- und Überwinterungs-

gebietes insbesondere für Watt- und Wasservögel von internationaler Bedeutung, 

- Beitrag zur Erhaltung eines der bedeutendsten Weißstorchgebiete Deutschlands. 

Beim LSG „Aland-Elbe-Niederung“ handelt es sich um einen verhältnismäßig unzerschnitte-

nen Landschaftsraum (wenige Verkehrswege, wenige Siedlungsbereiche). Um das aufrecht-

zuerhalten enthält der Schutzzweck das Ziel Freihaltung von Bebauung, welches durch das 

Verbot des Errichtens baulicher Anlagen umgesetzt ist. Der Bau der Autobahn stellt hier ein 

atypisches und zugleich singuläres Vorhaben dar, für welches eine Befreiung erteilt werden 

kann. Durch die strikte Bündelung der geplanten BAB 14-Verlängerung im Bereich des LSG 

mit der bereits vorhandenen B 189 und das umfangreiche Maßnahmenkonzept wird erreicht, 

dass der Schutzzweck auch in Zukunft im überwiegenden Teil des LSG gewährleistet ist. Dar-

über hinaus eignet sich der Bereich rechts und links der B 189 schon heute nicht für die unge-

störte Erholung in Natur und Landschaft. 

Nach § 67 Abs. 1 BNatSchG kann von den Geboten und Verboten u. a. einer Landschafts-

schutzgebietsverordnung auf Antrag die Befreiung im Rahmen der Planfeststellung gewährt 

werden, wenn 

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 

sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder 

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung füh-

ren würde und die Abweichung mit den Belangen von Natur und Landschaftspflege 

vereinbar ist. 

Die Befreiung konnte im Rahmen der Planfeststellung in Ausübung pflichtgemäßen Ermes-

sens erteilt werden, weil es keine sinnvolle Alternative zur Führung der Trasse durch das LSG 

gibt, der Bau der Autobahn im öffentlichen Interesse liegt und damit überwiegende Gründe 

des Gemeinwohls die Befreiung erfordern (das öffentliche Interesse ist durch die Aufnahme 

der Nordverlängerung der BAB 14 in den Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen belegt) und 

durch die Trassenbündelung und ein umfangreiches Maßnahmenkonzept die Auswirkungen 

auf das LSG minimiert werden. 
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Voraussetzung für die Erteilung einer Befreiung ist, dass das öffentliche Interesse am Bauvor-

haben im konkreten Fall schwerer wiegt, als das ebenfalls öffentliche Interesse am Schutz des 

Landschaftsschutzgebietes. Die Gründe des allgemeinen Wohls müssen sowohl überwiegen, 

als auch die Befreiung erfordern, d. h. das Vorhaben muss in Verfolgung öffentlicher Interes-

sen vernünftigerweise an der vorgesehenen Stelle geboten sein.  

Dies ist hier der Fall. Die Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an dem Vorhaben 

und dem Eingriff in das LSG Aland-Elbe-Niederung fällt zugunsten des Vorhabens BAB 14 

aus. Insbesondere die gesetzliche Bedarfsfeststellung verleiht dem Vorhaben der BAB 14 ei-

nen besonderen Stellenwert (vgl. BVerwG, Urteil vom 17.01.2007, 9 A 20.05, Rndr. 135 m. w. 

N. – juris), der sogar Eingriffe in Natura 2000-Gebiete rechtfertigen kann. Auch die sonstigen 

mit dem Vorhaben verfolgten Ziele im Einzelnen haben hohes Gewicht (vgl. dazu Kapitel C.V. 

– Planrechtfertigung - dieses Beschlusses). Auf der anderen Seite ist das Interesse am Schutz 

des Landschaftsschutzgebietes von hohem Gewicht, wie das generelle gesetzliche Beein-

trächtigungsverbot (§ 26 As. 2 BNatSchG) ergibt. 

Im vorliegenden Fall sind die mit einer Befreiung verbundenen Nachteile für das LSG jedoch 

keinesfalls so gravierend, das deshalb vom bedeutenden Vorhaben des Baus der BAB 14 

Abstand genommen werden müsste. Denn gemäß § 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 36 VwVfG 

kann die Befreiung mit Nebenbestimmungen versehen werden, um Beeinträchtigungen und 

Gefährdungen des Landschaftsschutzgebietes, einzelner Bestandteile oder des Schutzzwe-

ckes entgegenzuwirken. Diesem Zweck dient die Festschreibung des Maßnahmenkonzeptes.  

Für die Bereiche des LSG, die Natura 2000-Gebiete darstellen, sind zusätzlich die Regelungen 

der §§ 33 und 34 BNatSchG zu beachten. 

3. Forstrechtliche Genehmigung 

Rechtsgrundlage für die Genehmigung in Kapitel A.IV.3 ist § 8 Abs. 1 LWaldG LSA. Demnach 

darf Wald nur mit einer Genehmigung in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden. 

Die für dieses Bauvorhaben erforderlichen Umwandlungen von Wald (VKE 3.1 – 0,1 ha und 

VKE 3.2a 4,53 ha) in eine andere Nutzungsart nach § 8 LWaldG LSA entspricht den Zielen 

der Raumordnung. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die öffentlichen Interessen des Vorha-

bens den Rechten, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen sowie den Belangen der Allge-

meinheit einzeln und in der Gesamtbetrachtung überwiegen (siehe auch Punkt C.XIV Abwä-

gung der Belange). 
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Gemäß § 8 Abs. 2 LWaldG LSA soll die Genehmigung zum vollen oder teilweisen Ausgleich 

nachteiliger Wirkungen der Umwandlung auf die Schutz- und Erholungsfunktion mit Nebenbe-

stimmungen, insbesondere mit der Auflage zur Erstaufforstung in einem Flächenumfang, der 

mindestens der umzuwandelnden Fläche entspricht, versehen werden. Dieser Forderung wird 

mit den entsprechenden Kompensationsmaßnahmen in Form von Ersatzaufforstungen nach-

gekommen.  

4. Denkmalrechtliche Genehmigung 

Die Erd- und Bauarbeiten werden aufgrund § 14 Abs. 2 DenkmSchG LSA i.V.m. § 14 Abs. 8, 

10 DenkmSchG LSA sowie § 10 Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA genehmigt, da ein überwie-

gendes öffentliches Interesse am Neubau der BAB 14 im planfestgestellten Bereich besteht. 

Der Gesetzgeber hat durch die Aufnahme des Neubaus der BAB 14 zwischen Magdeburg –

Wittenberge – Schwerin als vordringlichen Bedarf im Bundesverkehrswegeplan das überwie-

gende öffentliche Interesse an der Realisierung des Bauvorhabens gesetzlich normiert. Die 

mit dem Bauvorhaben zu verwirklichenden Planungsziele sowie die verkehrliche Wirkung sind 

bereits ausführlich im Kapitel C.V- Planrechtfertigung dargestellt. 

Vertiefend wird auf die Ausführungen in Kapitel C.VII.3 (Begründung der Nebenbestimmungen 

zum Denkmalschutz) dieses Beschlusses verwiesen. Durch die verfügten Nebenbestimmun-

gen ist sichergestellt, dass die denkmalschutzfachlichen Belange ausreichend berücksichtigt 

werden. 

VII. Begründung der Nebenbestimmungen 

1. Wasserwirtschaft 

1.1. Wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung 

Die Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.1.1 finden ihre Rechtsgrundlage in § 1 Abs. 1 VwVfG 

LSA i. V. m. § 36 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG und sind zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ver-

fahrens erforderlich. Sie begründen sich im Einzelnen: 

1. Die vorliegenden Planunterlagen sind nicht ausreichend, um die Auswirkungen des Vor-

habens auf die Sicherheit der Deiche und deren Unterhaltung abschließend beurteilen und 

die Anforderungen des Hochwasserschutzes sicherstellen zu können. Die erforderliche 

detaillierte Abstimmung und Prüfung muss daher im Zuge der Ausführungsplanung vorge-

nommen werden. Dabei ist u. a. zu berücksichtigen, dass die zur Planfeststellung einge-

reichten Unterlagen in Bezug auf den rechten Alanddeich auf veralteten Plänen beruhen 
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und daher durch die aktuellen Bestandsunterlagen ersetzt werden müssen. Die Deichre-

konstruktionsarbeiten unter Anhebung der Deichkrone sind in diesem Bereich 2007 fertig 

gestellt worden. Der gültige Lageplan wurde dem Vorhabenträger vom Deichunterhal-

tungspflichtigen im März 2010 zur Verfügung gestellt.  

 

2. Mit der geforderten Abstimmung für alle weiteren, in einer Entfernung bis zu zehn Meter 

zum Deich geplanten nicht genehmigungspflichtigen Maßnahmen soll gesichert werden, 

dass auch von diesen Maßnahmen keine nachteilige Beeinträchtigung des Hochwasser-

schutzes ausgeht. Da gerade bei der Vielzahl der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

nicht ohne Weiteres festgestellt werden kann, ob sie in ausreichender Entfernung zum 

Deich realisiert werden sollen, wird der Vorhabenträger zu entsprechenden Abstimmungen 

mit dem Unterhaltungspflichtigen für die Deiche verpflichtet. 

 

3. Der Baubeginn und das Bauende sind dem Deichunterhaltungspflichtigen rechtzeitig an-

zuzeigen und die Bauabnahme ist unter Beteiligung des Deichunterhaltungspflichtigen 

durchzuführen, damit durch diesen geprüft werden kann, dass die Belange der Deichsi-

cherheit und die turnusmäßige Unterhaltung des Deiches als öffentlich-rechtliche Verbind-

lichkeit sowohl bauzeitlich als auch nach Fertigstellung nicht beeinträchtigt werden. 

 

4. Die Erarbeitung und Abstimmung des Hochwassermaßnahmenplanes stellt sicher, dass 

im Falle eines Hochwasserereignisses der Hochwasserschutz im Bereich von Elbe und 

Aland von den Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt wird. Wesentlicher Bestandteil dieser 

Vorsorgemaßnahme sind die Sicherung eines ungehinderten Hochwasserabflusses im 

Überschwemmungsgebiet und die volle Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Dei-

che in den zu überbauenden Bereichen. 

 

5. Die uneingeschränkte Erreichbarkeit und Befahrbarkeit der Deichverteidigungswege ist 

eine grundlegende Voraussetzung für die Deichverteidigung bei Hochwasserereignissen. 

Das gilt insbesondere für den Bereich der künftigen Kreuzung der BAB 14 mit dem Wi-

schedeich (Unterbrechung des bisherigen Deichverteidigungsweges). 

 

6. Die Dammschüttungen für die Verkehrswege übernehmen in den Kreuzungsbereichen mit 

den Deichen Aufgaben des Hochwasserschutzes. Bei der Überbauung wird in das Gefüge 

des Deichkörpers eingegriffen. Die bauliche Ausführung muss sich daher streng an den 

Empfehlungen für den Deichbau (DIN 19712) orientieren. Der Aufbau der betreffenden 

Deichkörper wurde in den sanierten Abschnitten DIN-gerecht hergestellt. Er darf durch die 
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Baumaßnahmen, abgesehen von der Entfernung des Oberbodens im Bereich der Über-

bauung, nicht verändert werden. Jeder weitere Eingriff in den Deichkörper, insbesondere 

die Schlitzung, stellt ein erhebliches Risiko für den Hochwasserschutz dar und ist daher 

nicht zulässig. Die terminliche Abstimmung ist notwendig, da die Bauarbeiten am Deich-

körper nur unter hochwasserfreien Bedingungen durchgeführt werden dürfen. 

 

7. Die Achsen der angrenzend an die Alanddeiche geplanten Brücken zur Unterführung der 

umverlegten Deichverteidigungswege schneiden sich mit den Trassen des linken bzw. 

rechten Alanddeiches. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse (insbesondere beim rech-

ten Alanddeich) muss bei der Erarbeitung der Ausführungsplanung dafür Sorge getragen 

werden, dass die Funktion der Deiche einschl. der Deichverteidigungswege nicht beein-

trächtigt wird.  Die Achsen der angrenzend an die Alanddeiche geplanten Brücken zur 

Unterführung der umverlegten Deichverteidigungswege schneiden sich mit den Trassen 

des linken bzw. rechten Alanddeiches. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse (insbe-

sondere beim rechten Alanddeich) muss bei der Erarbeitung der Ausführungsplanung da-

für Sorge getragen werden, dass die Funktion der Deiche einschl. der Deichverteidigungs-

wege nicht beeinträchtigt wird. 

 

8. Die wasserrechtliche Genehmigung zum Pflanzvorhaben Ersatzmaßnahme E 2 umfasst 

ausschließlich den ortsfesten Wildverbiss-Schutzzaun für die geplante Auwaldbegrün-

dung. Anpflanzungen im Anlagenverbotsstreifen der Deiche stellen keine Anlage gemäß § 

97 Abs. 2 WG LSA dar und bedürfen somit auch keiner wasserrechtlichen Genehmigung 

für die Inanspruchnahme des Anlagenverbotsstreifens. Zur Gewährleistung der Sicherheit 

des Deiches und der ungehinderten Deichunterhaltung gemäß § 97 Abs. 1 WG LSA wird 

unter Bezug auf die DIN 19712 „Flussdeiche“ gefordert, dass bei der Auwaldanpflanzung 

der empfohlene Mindestabstand von zehn Meter zum wasserseitigen Deichfuß eingehal-

ten wird. Insbesondere wird damit eine spätere Beeinträchtigung der Standsicherheit des 

Deiches (Durchwurzelung) ausgeschlossen. 

Die Beräumung von Schwemm- und Treibgut wird gefordert, da dieses vom Wildverbiss-

Schutzzaun verstärkt zurückgehalten wird, und bei späteren Hochwassern von dort aus 

auf den Deich geschwemmt werden kann. Ein mit Schwemmgut versetzter Zaun kann zu-

dem zu einer verstärkten Anströmung und einhergehender Schädigung des Deiches füh-

ren. Die Beräumung des Deichkörpers einschließlich des 5 m breiten Deichschutzstreifens 

wird vom Unterhaltungspflichtigen vorgenommen, da dieser über die Sachkunde und 

Technik zur schadlosen Deichpflege verfügt. Die Mehrkosten gehen ursächlich zu Lasten 

des Vorhabenträgers. 
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9. Die bauliche Stabilität der Anrampung als Teil des Hochwasserschutzsystems und als An-

lage im Überschwemmungsgebiet muss durch geeignete Befestigungen gewährleistet 

werden. Erosionsschäden an der Anrampung, welche sich in den Bereich der Überbauung 

des Deiches ausdehnen können, würden zu einer Gefährdung für die Stabilität des Dei-

ches führen. Die geforderte Befestigungshöhe ausgehend vom Böschungsfuß bis 0,5 Me-

ter über dem HW100 folgt den Empfehlungen der wassertechnischen Berechnung zur 

VKE 3.2a. 

 

10. Die Beräumung von Schwemm- und Treibgut von der Anrampung für die Vorlandbrücken 

und für die Elbestrombrücke nach Satz 1 wird gefordert, da dieses sich an der Anrampung 

absetzt, und bei späteren Hochwässern von dort aus auf den Deich geschwemmt werden 

kann. Die Erstattung der Mehrkosten für die Beräumung des Deiches von Schwemm- und 

Treibgut an den Unterhaltungspflichtigen nach Satz 3 obliegt dem Vorhabenträger, soweit 

diese vom Vorhaben verursacht werden. Für die Fläche zwischen der vorhandenen B 189 

und der neu errichteten Anrampung für die BAB 14 ist von einem solchen Sachverhalt zum 

überwiegenden Teil auszugehen, da dieser Bereich bei Hochwasser regelmäßig überflutet 

wird, und aufgrund der zu erwartenden veränderten Strömungsverhältnisse (kreisende 

Strömungen i. V. m. strömungsberuhigten Zonen) dieser Bereich für Ablagerungen von 

Treib- und Schwemmgut besonders prädestiniert ist. Derartige Anlandungen können Ero-

sionen am Deich hervorrufen und die für die Stabilität des Deiches bedeutsame Grasnarbe 

schädigen, so dass deren regelmäßige Entfernung notwendig ist. Die Beräumung des 

Deichkörpers einschließlich des 5 m breiten Deichschutzstreifens wird vom Unterhaltungs-

pflichtigen vorgenommen, da dieser über die Sachkunde und Technik zur schadlosen 

Deichpflege verfügt. Die Mehrkosten gehen ursächlich zu Lasten des Vorhabenträgers 

(analog zu § 96 Abs. 7 WG LSA, hier jedoch nur die Deichbenutzung betreffend). 

 

11. Die, im Falle baubedingter Schäden, notwendige Schadensbeseitigung dient der Aufrecht-

erhaltung der Standsicherheit des Deiches. Einen Schwerpunkt stellt dabei die Wiederher-

stellung einer geschlossenen Grasnarbe auf dem Deich dar. Diese Aufgaben obliegen dem 

Verursacher, in diesem Fall dem Baulastträger. 

 

12. Die neu zu errichtenden Zuwegungen zum Deichverteidigungsweg sind durch die Über-

bauung des Wischedeiches erforderlich geworden. Der gegenüber dem vorherigen Zu-

stand erhöhte Unterhaltungsaufwand geht zu Lasten des Baulastträgers. Die neuen Zu-

fahrtsmöglichkeiten zu den Deichverteidigungswegen müssen vom Baulastträger so un-

terhalten werden, dass die bestimmungsgemäße Nutzung uneingeschränkt möglich ist. 
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13. Der Auflagenvorbehalt ist notwendig, um künftig veränderten Bedingungen Rechnung tra-

gen zu können. 

1.2. Allgemeine wasserwirtschaftliche Nebenbestimmungen 

Mit diesen Nebenbestimmungen kommt die Planfeststellungsbehörde den Forderungen von 

Trägern öffentlicher Belange nach. 

1.3. Wasserrechtliche Erlaubnis 

Die in Kapitel A.V.1.3 erteilten Nebenbestimmungen sind gem. § 13 Abs. 1 und 2 WHG und § 

1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. V. m. § 36 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG angemessen, notwendig und 

zulässig, um eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige schädliche Verände-

rung der Gewässereigenschaften zu verhindern und die bestimmungsgemäße Ausübung der 

Gewässerbenutzungen zu sichern.  

Die Nebenbestimmungen zur behördlichen Überwachung, zur Selbstüberwachung, zu den An-

forderungen an die Anlagen für die Gewässerbenutzung und sonstigen Anlagen, zu Betrieb 

und Unterhaltung der Anlagen für die Gewässerbenutzung sowie zu den Mitteilungs- und Vor-

lagepflichten werden erteilt, um eine Verunreinigung von Grund- oder Oberflächenwasser oder 

eine sonstige schädliche Veränderung der Gewässereigenschaften zu verhüten und die be-

stimmungsgemäße Ausübung der Gewässerbenutzung zu sichern. Sie beruhen auf den 

§§ 101 Abs. 1, 60 Abs. 1 und 61 Abs. 1 und 2 WHG. 

Anforderungen an die Anlagen für die Gewässerbenutzung wurden aufgenommen, weil die 

Gewässerbenutzung unmittelbar an die Errichtung und den Betrieb der Anlagen für die Nie-

derschlagswasserbeseitigung gebunden ist.  

Die Nebenbestimmung zur Begrünung der Versickerungsmulden ist notwendig, damit sich die 

darunter befindliche Schicht als belebte Bodenzone in ausreichender Mächtigkeit ausbilden 

kann. Dort siedeln sich Bodenorganismen an, die Abbauprozesse vornehmen. Wenn das Nie-

derschlagswasser über die belebte Bodenzone geleitet wird, findet hier ein Stoffrückhalt bzw. 

ein Stoffabbau durch biochemische Prozesse statt. Die Stärke der Mutterbodenschicht ist we-

gen der erforderlichen Reinigung für das Regenwasser mit mindestens 30 cm festzulegen.  

Die Verdichtungen im Bereich der Versickerungsanlagen sind zu vermeiden, damit der natür-

liche Sickerweg des Niederschlagswassers im Boden erhalten bleibt und so die ständige und 

dauerhafte Funktionsfähigkeit der Anlage gewährleistet ist. 

Die Nebenbestimmung zur Beschränkung des kf-Wertes auf maximal 1 x 10-3 m/s für den Ein-

bau von Material zum Anschluss an die versickerungsfähigen Schichten ist erforderlich, weil 
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bei größeren Durchlässigkeitsbeiwerten die Niederschlagsabflüsse dem Grundwasser zu 

schnell zusickern und damit eine für die Reinigung durch physikalische, chemische und biolo-

gische Vorgänge ausreichende Aufenthaltszeit nicht erzielt werden kann. 

Die Anordnung der Nebenbestimmung zur Selbstüberwachung des Bankettaufwuchses und 

dessen Beseitigung ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Funktionsfähigkeit der Versicke-

rungsmulden als Abwasseranlagen dauerhaft zu sichern und ist begründet mit § 61 Abs. 2 

WHG. Die Fahrbahnentwässerung der VKE 3.1/3.2a erfolgt zum Teil über fahrbahnbeglei-

tende Versickerungsmulden, wobei das Niederschlagswasser ungesammelt und gleichmäßig 

breitflächig über die Bankette und Seitenstreifen den Versickerungsmulden zufließt. In den 

Banketten erfolgen schon teilweise Abflussminderungen und Rückhalt von Verunreinigungen, 

bevor das Niederschlagswasser den Versickerungsmulden zugeführt wird. 

Selbstständige Erhöhungen der Bankette durch Straßenschmutz und Vegetation verhindern 

den gleichmäßigen breitflächigen Zufluss zu den Versickerungsmulden, führen damit zur Stau-

wasserbildung und zu punktuellem Abfluss mit ungenügendem Rückhalt der Schadstoffe. 

Diese könnten deshalb in tiefere Bodenschichten und in das Grundwasser gelangen. Zur Auf-

rechterhaltung des gleichmäßig breitflächigen Niederschlagswasserabflusses sind im Rahmen 

der Straßenunterhaltung die Banketterhöhungen jährlich zu überwachen und regelmäßig zu 

beseitigen. Die Überwachungsergebnisse und die daraus abgeleiteten Maßnahmen sind zu 

dokumentieren und auf Verlangen der unteren Wasserbehörde vorzulegen.  

Die Nebenbestimmung zur Dokumentation des Einsatzes von Auftaumitteln ergibt sich aus 

§ 61 Abs. 2 WHG, wonach die Art und Menge der Abwasserinhaltsstoffe durch den Abwasser-

anlagenbetreiber selbst zu überwachen ist. 

1.4. Wasserrechtliche Genehmigung zur Herstellung baulicher Anlagen in bzw. an 

oberirdischen Gewässern 

Die unter Kapitel A.V.1.4 genannten Nebenbestimmungen wurden mit dem LHW und dem 

UHV mündlich abgestimmt. 

Unterhaltungspflichtiger für die vorgenannten Gräben ist der UHV „Seege/Aland“, Bahnstraße 

15, 39615 Seehausen. 

Unterhaltungspflichtiger für das Gewässer „Aland“ ist der Landesbetrieb für Hochwasser-

schutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, Flussbereich Osterburg, Ballerstedter Straße 

11, 39606 Osterburg (LHW).  
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Eine Abstimmung mit dem Unterhaltungspflichtigen für die Elbe, dem Wasser- und Schiff-

fahrtsamt war nicht erforderlich, weil gem. § 31 des Wasserstraßengesetzes für die Errichtung 

der Strombrücke über die Elbe eine gesonderte strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmi-

gung zu erteilen ist. 

Die erteilten Nebenbestimmungen finden ihre Rechtsgrundlage in § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG 

LSA i. V. m. § 36 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG und sind zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ver-

fahrens, zur Gewährleistung des Wohls der Allgemeinheit, zur Sicherung des schadlosen 

Wasserabflusses sowie des Schutzes des Gewässers notwendig und zulässig.  

Sie begründen sich im Einzelnen wie folgt: 

Die Nebenbestimmungen 1 und 2 sind erforderlich, um den ungehinderten Wasserabfluss, 

eine ordnungsgemäße Unterhaltung des jeweiligen Gewässers im Bereich der Brücken und 

Durchlässe sowie die ökologische Durchgängigkeit der Gewässersohlen für aquatische und 

amphibische Organismen zu gewährleisten. 

Durch geeignete Vorsorgemaßnahmen sollen mit den Nebenbestimmungen 3 und 4 entspre-

chend bauzeitliche bzw. erosionsbedingte Schäden sowie unkontrollierter Erdstoffeintrag in 

die Gewässer vermieden werden. 

Die Nebenbestimmungen 5 und 6 dienen der Vermeidung nachteiliger Auswirkungen und 

Schädigungen der Gewässer. Es gilt, schädliche Einwirkungen und Beeinträchtigungen von 

den Gewässern fernzuhalten, um die natürlichen Verhältnisse an und in den Gewässern 

schnell wiederherstellen zu können. Die Gewährleistung des ungehinderten Wasserabflusses 

ist Voraussetzung zur Vermeidung von bauzeitlichen Schäden an den Gewässern und den 

angrenzenden Grundstücken. 

Die Nebenbestimmung 7 dient der Verhinderung nachteiliger Beeinträchtigungen der Gewäs-

ser in ihrer Funktion für den Wasserabfluss und für den Naturhaushalt. 

Die eingereichten Unterlagen beinhalten keine Detailinformationen zu den einzelnen Kreu-

zungsbauwerken. Entsprechend der Nebenbestimmung 8 können durch die Abstimmung der 

Bauwerkspläne bzw. Ausführungsunterlagen mit dem LHW, dem UHV und dem Landkreis 

Stendal, untere Wasserbehörde, wasserwirtschaftliche Erfordernisse im Einzelnen besser be-

rücksichtigt werden. 
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Der Baubeginn und das Bauende sind dem Gewässerunterhaltungspflichtigen lt. Nebenbe-

stimmung 9 anzuzeigen. Die Bauabnahmen sind unter Beteiligung des Unterhaltungspflichti-

gen durchzuführen und dienen der Überprüfung des ordnungsgemäßen Gewässerzustandes 

für den Wasserabfluss und für die Unterhaltung während der Bauzeit und nach Fertigstellung. 

Der mit Nebenbestimmung Nr. 11 formulierte Auflagenvorbehalt ist notwendig, um künftig ver-

änderten Bedingungen Rechnung tragen zu können. 

Die Nebenbestimmung 12 ist erforderlich, damit sich in den Durchlassbereichen die Fließge-

schwindigkeiten des betreffenden Fließgewässers nicht verringert und folglich durch verstärkte 

Schlammablagerungen die Sauerstoffverhältnisse und die Sedimentverhältnisse verschlech-

tert werden. Dies würde die fließgewässertypische Lebensgemeinschaft in den betreffenden 

Durchlassbauwerken, die ja bei der Fahrbahnbreite der BAB 14 doch schon eine beachtliche 

Länge erreichen, wiederum erheblich beeinträchtigen. Diese Auflage dient der Vermeidung 

der Gefährdung von fließgewässertypischen Tierarten (Makrozoobenthos), die auf fließgewäs-

sertypische Sauerstoffverhältnisse und geeignete Sedimentgegebenheiten (insbesondere 

Hartsubstrate) angewiesen sind. 

Die Nebenbestimmungen 12 bis 18 zu den erforderlichen ökologischen Bauweisen von Ge-

wässerkreuzungen dienen der Gewährleistung bzw. Herstellung der ökologischen Durchgän-

gigkeit der Durchlässe für die kleineren Fließgewässer und ergeben sich aus der Umsetzung 

der WRRL. 

1.5. Genehmigung des Gewässerausbaus 

Die in Kapitel A.V.1.5 erteilten Nebenbestimmungen gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA i. 

V. m. § 36 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG sind aus Gründen des Wohles der Allgemeinheit, der Sicherung 

des schadlosen Wasserabflusses sowie des Schutzes der Gewässer angemessen, notwendig 

und zulässig.  

Die Nebenbestimmungen 1 und 6 bis 8 dienen der Sicherung des schadlosen Wasserabflus-

ses und der Vermeidung von Schäden an den Gewässern.  

Die Nebenbestimmungen 3 bis 7 berücksichtigen die Vorgaben der UH-VO für den Landkreis 

Stendal. Gem. § 2 Nr. 1 UH-VO muss während der Zeit der Gewässerunterhaltung ein 4 m 

breiter Streifen durch Grabenräumgeräte befahrbar sein. Auf das Gewässer zulaufende Quer-

zäune sind mit Durchfahrten von mindestens 4 m Breite (z. B. beweglichem Gatter) zu verse-

hen, die 1 m von der oberen Böschungskante beginnen. Unter Verschluss liegende Gatter 

müssen während der Räumung zur Durchfahrt vom Eigentümer geöffnet werden.  
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Die Nebenbestimmung 10 dient der Erhaltung und dem Schutz der in den betroffenen Gewäs-

sern lebenden Arten, sie ergibt sich aus der Umsetzung der WRRL. 

Für die Unterhaltung der o. g. Gewässer ist der Unterhaltungsverband „Seege/Aland“ zustän-

dig. Gemäß § 104 WG LSA stellen die Unterhaltungsverbände ein Verzeichnis der in ihrer 

Unterhaltungspflicht befindlichen Gewässer zweiter Ordnung auf. Zur Fortführung dieses Ver-

zeichnisses sind Änderungen an den Gewässern dem Unterhaltungsverband gemäß der Ne-

benbestimmung 9 zu melden. 

1.6. Zulassung der Ausnahmen von Verboten zur Errichtung von nicht standortgebun-

denen baulichen Anlagen im Gewässerrandstreifen 

Die in Kapitel A.V.1.6 erteilten Nebenbestimmungen begründen sich damit, dass die Gewässer 

in ihrer Funktion für den Wasserabfluss und für den Naturhaushalt nicht nachhaltig negativ 

beeinträchtigt werden dürfen. 

Die Nebenbestimmen 1 und 2 dienen der Sicherung der ordnungsgemäßen Gewässerunter-

haltung gem. § 39 Abs. 1 Nr. 1 und 2 WHG und dem schadlosen Wasserabfluss, insbesondere 

auch während der Bauzeit. 

Die Nebenbestimmung 3 dient der dauerhaften Stabilität der Grabenböschung und Sicherheit 

des Gewässerbettes sowie der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung. 

Der Auflagen- und Widerrufsvorbehalt gem. Nebenbestimmung 5 ist notwendig, um möglichen 

veränderten wasserwirtschaftlichen Bedingungen auch künftig Rechnung tragen zu können 

und den schadlosen Abfluss in den Gewässern dauerhaft zu sichern.  

Der ordnungsgemäße Zustand der Gewässer für den Wasserabfluss sowie die Unterhaltung 

der Gewässer als öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit, sowohl bauzeitlich als auch nach Fer-

tigstellung, sollen hiermit gesichert werden. 

1.7. Maßnahmen im Überschwemmungsgebiet von Elbe und Aland 

Die Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.1.7 finden ihre Rechtsgrundlage in § 1 Abs. 1 VwVfG 

LSA i. V. m. § 36 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG sowie § 78 Abs.5 Satz 1 Nr.2 und § 78a Abs. 2 Satz 1 

WHG. 

Durch die Einhaltung der erteilten Nebenbestimmungen 1 bis 8 ist der Hochwasserschutz aus-

reichend sichergestellt und die vorhabensbedingt zu erwartenden Beeinträchtigungen werden 

verhindert bzw. ausgeglichen. Die Nebenbestimmungen begründen sich im Einzelnen wie 

folgt:  
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Nebenbestimmung 1: 

Die übergebenen Unterlagen sind inhaltlich nicht so detailliert, um die baulichen Anlagen und 

Maßnahmen in den Überschwemmungsgebieten der Elbe und des Alandes in Bezug auf die 

Sicherheit der Deiche und deren Unterhaltung abschließend einschätzen zu können. Die er-

forderliche konkrete Abstimmung und Prüfung muss daher im Zuge der Ausführungsplanung 

vorgenommen werden. 

Nebenbestimmung 2: 

Überschwemmungsgebiete sind Gebiete, die bei Hochwasser überschwemmt oder durchflos-

sen oder für die Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden. Daher dürfen 

in diesen Gebieten nur die unbedingt notwendigen Baustelleneinrichtungen vorhanden sein 

bzw. Baustoffe gelagert werden, die im Hochwasserfall eine vollständige Beräumung zügig 

vornehmen lassen. 

Die Erarbeitung und Abstimmung eines Hochwassermaßnahmenplanes stellt sicher, dass im 

Fall eines Hochwasserereignisses der Hochwasserschutz im Bereich von Elbe und Aland un-

eingeschränkt gewährleistet wird. Wesentlicher Bestandteil dieser Vorsorgemaßnahmen ist 

die Sicherung eines ungehinderten Hochwasserabflusses in den Überschwemmungsgebieten. 

Nebenbestimmung 3: 

Die baulichen Anforderungen dienen der Stabilität der Zuwegungen in den Überschwem-

mungsgebieten und der Verhinderung von Abflusshindernissen bzw. Einschränkungen der 

Retentionsräume. 

Nebenbestimmung 4: 

Die Vereinbarkeit mit den Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete ist 

gegeben, da der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung durch die Lage und 

Größe der gewählten Fläche für die Auwaldanpflanzung nicht wesentlich beeinträchtigt wer-

den. Voraussetzung ist, dass die Einzäunung nach der geforderten Frist zurückgebaut und die 

Verklauselungen nach jedem Hochwasser zu entfernt werden.  

Nebenbestimmung 5: 

Die Lagerung von Baustoffen muss haufenweise und durchströmbar erfolgen, damit sie nicht 

als Querriegel fungieren und den Hochwasserabfluss wesentlich beeinträchtigen. Die Lage-

rung der Baustoffe darf nur in dem unbedingt notwendigen Maß erfolgen, damit im Hochwas-

serfall ggf. eine vollständige Beräumung zügig vorgenommen werden kann.  
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Nebenbestimmung 6: 

Die Beseitigung von Schwemm- und Treibgut aus dem Überschwemmungsgebiet der Elbe 

zwischen BAB 14 und B 189 sowie von den Dammböschungen der Verkehrsanlagen obliegt 

dem Baulastträger, soweit die Anschwemmung durch den Autobahnneubau verursacht wird. 

Davon ist in den genannten Bereichen auszugehen. 

Die Überschwemmungsfläche zwischen der vorhandenen B 189 und der neuen Anrampung 

ist für Ablagerungen von Schwemm- und Treibgut besonders prädestiniert. Es ist davon aus-

zugehen, dass wegen der vom übrigen Überschwemmungsgebiet abweichenden Strömungs-

verhältnisse hier Schwemm- und Treibgut vermehrt abgelagert wird. Dies kann sowohl zur 

Gefährdung der Straßendämme als auch der Deiche führen. 

Die Anordnung zur Beseitigung des Schwemm- und Treibgutes gem. Nebenbestimmung 6 

dient dem Ausschluss möglicher Gefahren für die Dämme und Deiche und somit dem Aus-

schluss der Gefährdung von Leben oder von erheblichen Gesundheits- und Sachschäden 

gem. § 78 a Abs.2 Satz 1 Nr.3 WHG 

Nebenbestimmung 7: 

Mit den geforderten Maßnahmen soll die Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes und 

insbesondere der ungehinderte Hochwasserabfluss in den Überschwemmungsgebieten nach 

Beendigung der Baumaßnahme gewährleistet werden. 

Nebenbestimmung 8: 

Der Auflagenvorbehalt ist notwendig, um künftig veränderten Bedingungen Rechnung tragen 

zu können. 

2. Naturschutz und Landschaftspflege 

2.1. Nebenbestimmungen 

Nebenbestimmungen Nr. 1 bis Nr. 3 

Die im Planfeststellungsbeschluss aufgenommenen Nebenbestimmungen wurden durch die 

Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe (BRV ME) vorgegeben und finden ihre Rechts-

grundlage in § 17b FStrG i. V. m. §§ 74 und 36 Abs. 2 VwVfG i. V. m. § 1 Abs. 1 VwVfG LSA. 

Sie sind vom Vorhabenträger bei Bauausführung zu beachten und einzuhalten.  
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Nebenbestimmungen Nr. 4 und Nr. 5 

Die Nebenbestimmungen sind notwendig, damit die geplanten LBP-Maßnahmen die verfolg-

ten Ziele optimal erreichen können. Darüber hinaus ist nach § 17 Abs. 6 BNatSchG die Natur-

schutzbehörde verpflichtet, alle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in das Naturschutzver-

zeichnis einzutragen. Die notwendigen Informationen sind ihr zu übergeben (Gem.RdErl. vom 

27.07.2005, Kap. 5.1). 

Nebenbestimmung Nr. 7 

Die Nebenbestimmung ist notwendig, um den dauerhaften Erfolg der Maßnahme ECEF 13 

(VKE 3.2a) dokumentieren zu können. 

Nebenbestimmung Nr. 8 

Die Auflage trägt dem § 40 Abs. 1 Satz 4 Ziffer 4 BNatSchG Rechnung. Danach sollen in der 

freien Natur keine gebietsfremden Gehölze oder Saatgut ausgebracht werden. Die Vorschrift 

dient dem Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt. Diese umfasst nach Art. 2 des Überein-

kommens über die biologische Vielfalt (CBD) auch die Vielfalt innerhalb der Arten (Unterarten, 

Sippen). Das Ausbringen von gebietsfremden Pflanzenmaterial kann zu einer Florenverfäl-

schung und dem Verlust an genetischer Variabilität führen. Genetische Vielfalt ist jedoch eine 

wesentliche Komponente für die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die es zu schützen 

gilt. 

Nebenbestimmung Nr. 9 

Die Nebenbestimmung begründet sich damit, dass die Maßnahmenplanung nur vorsieht, vor-

handene Katasterwege für den Landwirtschaftsverkehr aufrecht zu erhalten. Eine Störung der 

Avifauna durch regelmäßige Fahrten, von z. B. Anglern zu den Gewässern, ist nicht vereinbar 

mit dem Maßnahmenziel. 

Nebenbestimmung Nr. 10 

Die Nebenbestimmung begründet sich damit, dass als Voraussetzung der Zulässigkeit eines 

Eingriffs in Natur und Landschaft die Beeinträchtigungen gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG inner-

halb einer angemessenen Frist ausgeglichen oder ersetzt werden müssen. Die Auflage dient 

der Festsetzung einer angemessenen Frist innerhalb derer die Kompensationsmaßnahmen 

umzusetzen sind. 
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Nebenbestimmung Nr. 11 

Die Nebenbestimmung begründet sich damit, dass gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 

BNatSchG die Entnahme, Zerstörung oder Beschädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten der besonders geschützten Arten, sowie der damit verbundenen Tötung von Individuen 

verboten ist. Dieses Verbot gilt für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe nicht, wenn die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt ist. Die CEF-Maßnahmen sollen den Fortbestand der ökologischen Funktion 

sicherstellen. Um die naturschutzrechtlichen Anforderungen zu erfüllen, muss die Maßnahme 

vor Beginn des Eingriffs in vollem Umfang funktionsfähig sein. 

Nebenbestimmung Nr. 12 

Der Eingriff ist nur bei erfolgreicher Umsetzung der festgelegten Pflanzmaßnahme vollständig 

kompensiert. Die erfolgreiche Umsetzung der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen ist 

gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG die Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit eines Ein-

griffes. 

Nebenbestimmung Nr. 13 

Die ökologische Baubegleitung trägt dem Vermeidungsgebot gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG 

Rechnung und wendet die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG 

ab. Gemäß § 17 Abs. 7 BNatSchG prüft die zuständige Naturschutzbehörde die frist- und 

sachgerechte Durchführung von Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ein-

schließlich der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen. Dazu kann die Behörde vom Ein-

griffsverursacher auch die Vorlage eines Berichtes verlangen. Die Dokumentation der ökolo-

gischen Baubegleitung im Bautagebuch, die Ortsbesichtigung sowie die Einforderung eines 

Abschlussberichtes dienen der Naturschutzbehörde als Kontrollinstrument. 

Nebenbestimmung Nr. 14 

Durch die Maßnahme sollen insbesondere die faunistischen Funktionsräume des Alandes 

(VKE 3.1) und der Elbe (VKE 3.2a) vor Beeinträchtigungen während der Bautätigkeit geschützt 

werden. Ziel ist die Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Des Weiteren berücksichtigt die Maßnahme die Anforderungen, die sich aus dem § 34 Abs. 2 

BNatSchG ergeben. 

Nebenbestimmung Nr. 15 

Die Nebenbestimmung ergibt sich aus dem Vermeidungsgebot gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG. 
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Nebenbestimmung Nr. 16 

Durch die Nebenbestimmung soll sichergestellt werden, dass die in den landschaftspflegeri-

schen Begleitplänen in den Maßnahmenblättern festgeschriebenen Maßnahmen korrekt und 

erfolgreich umgesetzt werden. Die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen, die sich aus den 

Anforderungen der §§ 15, 34 und 44 BNatSchG ergeben, ist Voraussetzung für die Genehmi-

gungsfähigkeit des Vorhabens. 

Nebenbestimmung Nr. 17 

Der Aland ist Bestandteil des FFH-Gebietes „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“. Die 

Elbe und ihre Niederung sind Bestandteil des FFH-Gebietes „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ 

und des Vogelschutzgebietes „Aland-Elbe-Niederung“. Die Brückenbauarbeiten finden in sen-

siblen Naturräumen statt, in denen die Anforderungen des § 34 BNatSchG zu berücksichtigen 

sind. Der Havarieplan dient der Vermeidung des Verbotstatbestandes gemäß § 34 Abs. 2 

BNatSchG. 

Nebenbestimmung Nr. 18 

Die Dokumentation dient dem Nachweis der Funktionsfähigkeit (§ 17 Abs. 7 BNatSchG) der 

temporären Amphibienzäune. Durch die Erfassung der Arten gewinnt die Behörde einen Über-

blick über die Population und die Funktionsfähigkeit der Maßnahme. Dieses Wissen kann zur 

Beurteilung der langfristigen Funktionsfähigkeit der CEF-Maßnahmen herangezogen und ver-

wendet werden. Die funktionstüchtige Umsetzung der CEF-Maßnahme ist gemäß § 44 Abs. 5 

BNatSchG eine Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens. 

Nebenbestimmung Nr. 19 

Die Anzeige des Baubeginns/-endes hilft der zuständigen Behörde ihrer Pflicht zur Umset-

zungskontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen gemäß § 17 Abs. 7 BNatSchG nach-

zukommen. 

Nebenbestimmung Nr. 20 

CEF-Maßnahmen dienen gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG der Abwendung der artenschutzrecht-

lichen Verbote gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG. Die Artenschutzmaßnahmen, 

die i. d. R. multifunktional wirken und auch der Kompensation i. S. d. § 15 Abs. 2 BNatSchG 

dienen, sind durch entsprechende Maßnahmenblätter in den Landschaftspflegerischen Be-

gleitplan integriert. Die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahme ist eine Voraussetzung für die 

Genehmigung des Vorhabens. Der Vorhabenträger ist dafür verantwortlich, den Nachweis 



 

Seite 228 

 

über die Funktionsfähigkeit seines Schutzkonzeptes zu erbringen. Aus artenschutzrechtlicher 

Sicht sollen die Maßnahmen den günstigen Erhaltungszustand der in den Maßnahmenblättern 

genannten Zielarten sichern. Dies ist nur gewährleistet, wenn durch die Habitatstrukturen op-

timale Bedingungen für eine Ansiedlung der Art sichergestellt werden. 

Nebenbestimmung Nr. 21 

Werden europäische Schutzgebiete erheblich beeinträchtigt, dürfen sie nur zugelassen wer-

den, wenn sie die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 34 Abs. 4 BNatSchG erfüllen und der 

Zusammenhang des Netzes NATURA 2000 gemäß § 34 Abs. 5 BNatSchG durch die Umset-

zung von Sicherungsmaßnahmen gewährleistet ist. Die Kohärenzmaßnahmen KS 1, KS 2 und 

KS 3 stellen Maßnahmen im Sinne des § 34 Abs. 5 BNatSchG dar. Der zeitliche Vorlauf, durch 

den die Maßnahme zum Zeitpunkt der Beeinträchtigung bereits wirksam ist, ist zur Sicherung 

der Kohärenz notwendig. 

Nebenbestimmung Nr. 22 

Gemäß § 34 Abs. 5 BNatSchG ist die Kohärenz des europäischen Netzwerkes NATURA 2000 

durch entsprechende Maßnahmen zu sichern. Nach der Durchführung ist die Wirksamkeit der 

Maßnahmen zu untersuchen und zu belegen. Die Funktionskontrolle und gegebenenfalls Fest-

legung erforderlichen Nachbesserungen dient der Gewährleistung der Wirksamkeit der Maß-

nahme.  

Nebenbestimmung Nr. 23 

Die nachgewiesenen Eulen und Greifvögel leben und jagen überwiegend im offenen Gelände. 

Werden diese Jagdhabitate durch Straßen zerschnitten, kann das zu einer Beeinträchtigung 

der Vogelpopulationen führen. Die vorhandene Verkehrstrasse B 189 wird durch den Auto-

bahnbau zum einen deutlich breiter, zum anderen werden die Verkehrsnebenflächen neuge-

staltet. Das Gesamtbauwerk führt zu einer nachhaltigen Veränderung der Landschaft und hin-

terlässt eine breite Schneise. Aus der Literatur ist bekannt, dass Autobahnen eine Gefährdung 

für Greif- und Eulenvögel darstellen (KLAMMER 2000; BREUER et. al. 2009; LANGGEMACH 

et. al. 2010). Die Tiere nutzen die Böschungen, den Mittelstreifen und Straßennebenflächen 

als Jagdhabitat. Die Randbereiche der Autobahnen weisen häufig günstige Bedingungen für 

Kleinsäuger auf, da sie zwischen Wildschutzzäunen frei von räuberischen Kleinsäugern sind. 

Zusätzlich werden die Bereiche aus Sicherheitsgründen in der Regel kurzrasig gehalten, was 

den Jagderfolg von Raubvögeln steigert.  
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Bei der Jagd können die Arten durch Fahrzeuge erfasst bzw. durch den Sog vorbeifahrender 

Fahrzeuge verletzt werden. Die Sogwirkung ist vor allem für Eulen, die ein relativ geringes 

Gewicht aufweisen, relevant. 

Die nachgewiesenen Arten sind „europäische Vogelarten" im Sinne des Art. 1 Abs. 1 V-RL 

und gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützt. Es gelten die artenschutzrecht-

lichen Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Die Maßnahmen VASB 26 und G/VASB 1 dienen der Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote 

und tragen dem Vermeidungsgebot gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG Rechnung. 

Es ist die Aufgabe des Vorhabenträgers die Wirksamkeit seines Schutzkonzeptes und dessen 

langfristigen Erfolg nachzuweisen (BVerwG, Urt. v. 17.01.2007 — 9 A 20.05). 

Das Greifvogel-Monitoring dient dem Nachweis der Wirksamkeit der Vermeidungsmaßnah-

men. Die Brutzeit (April bis Juli) sowie die Wintermonate (Oktober bis Februar) sind für das 

Monitoring besonders relevant. Während der Jungenaufzucht besteht ein höherer Energiebe-

darf. Folglich werden mehr Beutetiere benötigt. In den Wintermonaten, vor allem bei Schnee-

lage stellen die schneefreien Flächen entlang der Autobahnen für Greifvögel attraktive Jagd-

habitate dar. Zusätzlich sind verunglückte Vögel bei geringerem Vegetationsaufwuchs auch 

besser zu erkennen. 

Sollte das Monitoring zu dem Ergebnis kommen, dass die Vermeidungsmaßnahmen keinen 

ausreichenden Schutz gewährleisten, ist das Pflege- und Gestaltungskonzept anzupassen, 

z.B. das Mahdregime zu optimieren oder Strauchbestände zu entwickeln oder zu modifizieren. 

2.2. Fledermausschutz 

Die in den Planfeststellungsbeschluss in Kapitel A.V.2.2 Punkt 1 bis 7 aufgenommenen Ne-

benbestimmungen wurden durch die Landesreferenzstelle Fledermausschutz vorgegeben und 

finden ihre Rechtsgrundlage in § 17b FStrG i. V. m. §§ 74 und 36 Abs. 2 VwVfG i. V. m. § 1 

Abs. 1 VwVfG LSA. Sie sind vom Vorhabenträger bei Bauausführung zu beachten und einzu-

halten. 

3. Denkmalschutz 

Rechtsgrundlage zur Erteilung der denkmalrechtlichen Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.3 

dieses Beschlusses ist § 14 DenkmSchG LSA i. V. m. § 1 Abs. 1 VwVfG LSA und § 36 Abs. 2 

VwVfG. 

Die Nebenbestimmungen begründen sich wie folgt: 
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Im Bereich der geplanten Baumaßnahme und in deren unmittelbaren Umfeld, einschließlich 

der trassenfernen landschaftspflegerischen Maßnahmen, befinden sich archäologische Kul-

turdenkmale gem. § 2 DenkmSchG LSA (Siedlungen – Jungsteinzeit bis Eisenzeit; Wüstungen 

Mittelalter; Burganlage Mittelalter). Zudem bestehen aufgrund der topografischen Situation 

und der naturräumlichen Gegebenheiten (Topografie, Bodenqualität, klimatische Bedingun-

gen, Gewässernetz) begründete Anhaltspunkte, dass bei den geplanten Bodeneingriffen bis-

lang unbekannte Bodendenkmale entdeckt werden. Den Denkmalen kommt höchste ge-

schichtliche Bedeutung zu. Insoweit war unter Berücksichtigung des hier vorliegenden über-

wiegenden öffentlichen Interesses i. S. d. § 10 Abs. 2 Nr. 2 DenkmSchG LSA zunächst die in 

Kapitel A.IV.4 erteilte denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich.  

Mit den in Kapitel A.V.3 dieses Beschlusses enthaltenen Nebenbestimmungen soll fachge-

recht die Überlieferung und Erhaltung der bei den Bodenarbeiten ggf. zu Tage tretenden wei-

teren, bislang unbekannten Kulturdenkmale für die Nachwelt gesichert und zugleich eine Ver-

zögerung/Baubehinderung im Bauablauf durch derartige Funde und Befunde verhindert wer-

den. Der Begriff der Dokumentation umfasst in der Archäologie Ausgrabungen (Freilegung von 

Befunden und Funden), die Bergung von Funden und alle weiteren Maßnahmen in dem Be-

reich, in welchem der Eingriff in das Bodendenkmal vorgenommen wird, sowie die darauffol-

genden naturwissenschaftlichen und restauratorischen Arbeiten.  

Das Bauvorhaben ist nach § 14 Abs. 1 DenkmSchG LSA genehmigungspflichtig. Bei den be-

antragten Erdeingriffen in die Substanz der archäologischen Kulturdenkmale handelt es sich 

um eine Teilzerstörung eines Kulturdenkmales, die einer denkmalrechtlichen Genehmigung 

bedarf. Mit der beantragten Maßnahme geht ein Eingriff in das Kulturdenkmal i.S.d. § 10 Abs. 

1 DenkmSchG LSA einher.  

Gemäß § 10 Abs. 2 DenkmSchG LSA ist der Eingriff in ein Kulturdenkmal zu genehmigen, 

wenn, (…) ein überwiegendes öffentliches Interesse anderer Art den Eingriff verlangt. Der Bau 

der BAB 14 ist ein Vorhaben im öffentlichen Interesse anderer Art. Der Autobahnbau dient der 

besseren öffentlichen Verkehrsanschließung und besitzt überregionale Bedeutung. Der Ge-

nehmigungsanspruch ergibt sich aus § 10 Abs. 2 S. 2 und 3 DenkmSchG LSA. 

Aus archäologischer Sicht kann durch die Nebenbestimmungen gewährleistet werden, dass 

die Kulturdenkmale in Form einer fachgerechten Dokumentation gem. § 14 Abs. 9 Denk-

mSchG LSA der Nachwelt erhalten bleiben (Sekundärerhaltung im Rahmen des Zumutbaren). 

Die Anzeigepflicht beruht auf § 17 Abs. 3 DenkmSchG LSA i. V. m. § 9 Abs. 3 DenkmSchG 

LSA. Sie dient dem sachgerechten Umgang und dem Schutz unvorhergesehener archäologi-

scher Funde. 
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4. Landwirtschaft 

Rechtsgrundlage für die Erteilung der Nebenbestimmungen im Kapitel A.V.4.1 dieses Plan-

feststellungsbeschlusses ist § 17 b FStrG i. V. m. §§ 74 und 36 Abs. 2 VwVfG i. V. m. § 1 

Abs. 1 VwVfG LSA. 

Sie dienen der Vermeidung nachteiliger Wirkungen der Rechte der Grundstückseigentümer 

und der Landwirte bzw. Pächter. Dadurch werden die Grundstückseigentümer und Land-

wirte/Pächter in die Lage versetzt, rechtzeitig entsprechende Maßnahmen zur Bewirtschaftung 

der Flächen (Ansaat, Ernte, Feldausbau etc.) planen und treffen zu können. 

Insoweit werden hiermit die Belange der Landwirtschaft berücksichtigt. 

5. Forstwirtschaft 

Rechtsgrundlage zur Erteilung der forstrechtlichen Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.5 ist § 

8 LWaldG i. V. m. § 1 Abs. 1 VwVfG LSA und § 36 Abs. 2 VwVfG. Die Nebenbestimmungen 

sollen sicherstellen, dass der gemäß § 8 Abs. 3 LWaldG zu erbringende Ausgleich für die 

nachteiligen Wirkungen der Waldumwandlung gewährleistet ist.  

Dieser Ausgleich soll vorrangig durch Ersatzaufforstungen erfolgen. 

Die Abstimmungen mit den unteren Forstbehörden, dient der Gewährleistung, dass die Er-

satzaufforstungen Waldflächen im Sinne des § 2 WaldG LSA werden und diese die Waldfunk-

tionen nach § 1 Nr. 1 LWaldG erfüllen können. 

Durch die Verwendung von Pflanzenmaterial gemäß der Verordnung über Herkunftsgebiete 

für forstliches Vermehrungsgut kann davon ausgegangen werden, dass das Pflanzenmaterial 

den klimatischen und standörtlichen Bedingungen angepasst ist. 

6. Landvermessung 

Die verfügte Nebenbestimmung in Kapitel A.V.6 Nr. 1 beruht auf Forderungen des Landesam-

tes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt und dient dem Schutz von Trigono-

metrischen Punkten und Vermessungsmarken.  

Die verfügte Nebenbestimmung in Kapitel A.V.6 Nr. 2 ist erforderlich, da die geplante Ersatz-

maßnahme E 11 die Pflanzung einer wegbegleitenden Baumreihe südlich der Märsche vor-

sieht. Im Verlauf dieses Weges sind auf dessen Ostseite 2012 durch das Landesamt für Geo-
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logie und Bergwesen Sachsen-Anhalt zwei Höhenmesspunkte eingerichtet worden, die Be-

standteil des Feinnivellements zur Überwachung möglicher geogener Bewegungen über der 

Salzstruktur bei Geestgottberg sind. 

Rechtsgrundlage für die verfügten Nebenbestimmungen sind §§ 17, 17 b FStrG i. V. m. §§ 74, 

36 Abs. 2 VwVfG i. V. m. § 1 VwVfG LSA i. V. m. § 5 Abs. 4 VermGeoG LSA. 

7. Abfall-/Bodenschutz 

Rechtsgrundlage für die verfügten Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.7 dieses Beschlusses 

sind §§ 17, 17 b FStrG i. V. m. §§ 74, 36 Abs. 2 VwVfG i. V. m. den Bestimmungen des KrWG, 

des BBodSchG nebst BodSchAG LSA, der BBodSchV sowie den dazu erlassenen Schutzvor-

schriften und Verordnungen, insbesondere § 7 BBodSchG i. V. m. §§ 9 ff BBodSchV, § 1 

BodSchAG LSA. 

Die verfügten Nebenbestimmungen dienen der Umsetzung der abfall- und bodenschutzrecht-

lichen Belange und dem Schutz der natürlichen Bodenfunktion, sowie der umweltfreundlichen 

Entsorgung schadstoffbelasteter Böden. 

8. Kampfmittelbeseitigung 

Rechtsgrundlage für die Erteilung der Nebenbestimmungen im Kapitel A.V.8 dieses Planfest-

stellungsbeschlusses ist § 17 b FStrG i. V. m. §§ 74 und 36 Abs. 2 VwVfG i. V. m. § 1 Abs. 1 

VwVfG LSA. 

Die Nebenbestimmungen sind zur Gefahrenabwehr erforderlich. Nur durch die verfügten Ne-

benbestimmungen vermag sichergestellt zu werden, dass der Sicherheitsaspekt beim Finden 

bzw. (bereits beim) Vermuten von Kampfmitteln ausreichend berücksichtigt wird. Das weitere 

Vorgehen im Ereignisfall (Entdecken, Freilegen oder Vermuten von Kampfmitteln) regelt die 

Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel. 

9. Infrastruktur und Versorgungsleitungen Dritter 

Den in den jeweiligen Stellungnahmen der Versorgungsträger erhobenen Forderungen wurde 

in diesem Beschluss Rechnung getragen (vgl. die verfügten Nebenbestimmungen unter Kapi-

tel A.V.9 dieses Beschlusses), sofern sie nicht aus den nachfolgenden Gründen zurückgewie-

sen wurden bzw. für erledigt erklärt wurden. 

Rechtsgrundlage für die Erteilung der Nebenbestimmungen ist § 17 b FStrG, § 74 VwVfG i. V. 

m. § 36 Abs. 2 VwVfG i. V. m. § 1 Abs. 1 VwVfG LSA. 
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Die verfügten Nebenbestimmungen beruhen auf gesetzlichen Bestimmungen, sowie auf For-

derungen der Träger öffentlicher Belange und Versorgungsunternehmen. Sie berücksichtigen 

deren Belange. Zudem sind sie zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf die Rechte der 

jeweiligen Versorgungsunternehmen erforderlich, deren Leitungsbestand von den planfestge-

stellten Maßnahmen (direkt und/oder indirekt) betroffen ist.  

10. Immissionsschutz 

Rechtsgrundlage für die verfügten Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.10.1 dieses Beschlus-

ses sind §§ 17, 17 b FStrG i. V. m. §§ 74, 36 Abs. 2 VwVfG i. V. m. § 1 VwVfG LSA. 

Die verfügten Nebenbestimmungen beruhen auf Forderungen der Träger öffentlicher Belange. 

Sie berücksichtigen deren Belange. 

11. Gewässerunterhaltung 

Rechtsgrundlage für die verfügten Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.11 dieses Beschlusses 

sind §§ 17, 17 b FStrG i. V. m. §§ 74, 36 Abs. 2 VwVfG i. V. m. § 1 VwVfG LSA. 

Die verfügten Nebenbestimmungen beruhen auf Forderungen der Träger öffentlicher Belange. 

Sie berücksichtigen deren Belange. 

12. Brand- und Katastrophenschutz 

Rechtsgrundlage für die verfügten Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.12 dieses Beschlusses 

sind §§ 17, 17 b FStrG i. V. m. §§ 74, 36 Abs. 2 VwVfG i. V. m. § 1 VwVfG LSA. 

Die verfügten Nebenbestimmungen beruhen auf Forderungen der Träger öffentlicher Belange. 

Sie berücksichtigen deren Belange. 

13. Hochwasserschutz 

Rechtsgrundlage für die Erteilung der Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.13 dieses Beschlus-

ses sind §§ 17, 17 b FStrG i. V. m. §§ 74, 36 Abs. 2 VwVfG i. V. m. § 1 VwVfG LSA. 

Die verfügten Nebenbestimmungen beruhen auf Forderungen der Träger öffentlicher Belange. 

Sie berücksichtigen deren Belange. 

14. Sonstige Nebenbestimmungen 

Die verfügten Nebenbestimmungen unter Kapitel A.V.15 sind zur Vermeidung nachteiliger Wir-

kungen auf Rechte Dritter notwendig. Darüber hinaus beruhen sie auf Forderungen der Träger 

öffentlicher Belange und berücksichtigen deren Belange. 
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VIII. Begründung der straßenrechtlichen Entscheidungen 

Im bezeichneten Gebiet soll eine Teilstrecke einer Bundesstraße des Fernverkehrs (Bundes-

fernstraße) neu gebaut werden. Die zur Aufnahme des weiträumigen Verkehrs bisher genutzte 

Straßenteilstrecke soll im Bereich der Überbauung durch die neu gebaute Teilstrecke der Bun-

desfernstraße eingezogen werden. Die Abstufung der südlich der Anschlussstelle Vielbaum 

gelegenen Straßenteilstrecke wird zu einem späteren Zeitpunkt mit der straßenrechtlichen 

Entscheidung im Planfeststellungsverfahren zum Planfeststellungsabschnitt VKE 2.2 getrof-

fen. 

1. Widmung 

Die in Kapitel A.VII.1 genannte neu zu bauende Teilstrecke einer Bundesstraße des Fernver-

kehrs einschließlich ihrer Äste zur Verknüpfung der Neubaustrecke mit der Landesstraße L 2 

(Auf- und Abfahrtsrampen der Anschlussstelle Vielbaum) soll die Eigenschaft einer öffentli-

chen Straße erhalten. Sie wird aus je zwei für den Richtungsverkehr getrennten Fahrbahnen 

zur Aufnahme des Schnellverkehrs mit Kraftfahrzeugen bestehen und so angelegt, dass sie 

frei von höhengleichen Kreuzungen und mit besonderer Anschlussstelle für Zu- und Abfahrten 

ausgestattet ist. Somit erfüllt sie die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 und Abs. 3 FStrG. Sie 

ist gemäß § 2 Abs. 1 FStrG zur Bundesautobahn zu widmen. 

Die in Kapitel A.VII.1 Punkt 3 benannte neu zu bauende Teilstrecke der Gemeindestraße zur 

Verlängerung der Gemeindestraße Alandstraße, einschließlich der Rampe zum Anschluss an 

die Gemeindestraße „Wahrenberger Weg“ soll die Eigenschaft einer öffentlichen Straße erhal-

ten. Sie wird nach Fertigstellung dem innerörtlichen Verkehr innerhalb der Hansestadt See-

hausen (Altmark) sowie dem weiteren Anschluss der Hansestadt Seehausen (Altmark) an 

überörtliche Verkehrswege. Es werden damit die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrG 

LSA erfüllt. Die Straße ist somit gemäß § 6 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 StrG LSA zur Gemeindestraße 

der Hansestadt Seehausen (Altmark) zu widmen. 

2. Umstufung 

Die genannten Teilstrecken der bisherigen Bundesstraße B 189 werden mit Wirksamwerden 

der unter Kapitel A.VII.1 (Widmung) getroffenen Entscheidung die Bedeutung für den Bundes-

fernstraßenverkehr verlieren und sind gemäß § 2 Abs. 4 FStrG unverzüglich dem Träger der 

Straßenbaulast zu überlassen, der sich nach dem Landesrecht bestimmt (Abstufung). Die lan-

desrechtliche Bestimmung ist aus § 3 Abs. 1 StrG LSA abzuleiten. 

Die in Kapitel A.VII.2 Punkt 1 benannte Teilstrecke der bisherigen Bundesstraße B 189 ist mit 

Wirksamwerden der in der Widmung getroffenen Entscheidung im Hinblick auf den Verlust der 
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Verkehrsbedeutung für den weiträumigen Verkehr gemäß § 2 Abs. 4 FStrG abzustufen. Sie 

ist eine öffentliche Straße im Sinne des StrG LSA, dient überwiegend dem Verkehr innerhalb 

der Gemeinde und erfüllt daher die Tatbestandsmerkmale des § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrG LSA und 

ist zur Gemeindestraße der Hansestadt Seehausen (Altmark) abzustufen. 

Die in Kapitel A.VII.2 Punkt 2 benannte Straße ist eine öffentliche Straße im Sinne des StrG 

LSA. Sie erfüllt mit Wirksamwerden der in der Widmung getroffenen Entscheidung die Tatbe-

standsmerkmale des § 3 Abs. 1 Nr. 1 StrG LSA, da sie dann überwiegend zur Aufnahme des 

Durchgangsverkehrs zu dienen bestimmt sein wird und innerhalb des Landesgebietes mit den 

Landesstraßen L 29, L 53 und L 30 ein Verkehrsnetz bilden wird. Sie ist deshalb zur Landes-

straße abzustufen. 

Die in Kapitel A.VII.2 Punkt 3 benannte Kreisstraße K 1020 erfüllt mit Wirksamwerden der in 

der Widmung getroffenen Entscheidung die Tatbestandsmerkmale des § 3 Abs. 1 Nr. 1 StrG 

LSA und ist eine öffentliche Straße im Sinne des StrG LSA, da sie dann in Zusammenhang 

mit der in Punkt 2 getroffenen Entscheidung überwiegend zur Aufnahme des Durchgangsver-

kehrs zu dienen bestimmt sein wird und innerhalb des Landesgebietes mit den Landesstraßen 

L 29, L 53 und L 30 ein Verkehrsnetz bilden wird. Sie ist deshalb zur Landesstraße aufzustufen. 

3. Einziehung 

Die benannte Teilstrecke ist mit Wirksamwerden der in der Widmung getroffenen Entschei-

dung im Hinblick auf den Verlust jeder Verkehrsbedeutung gemäß § 2 Abs. 4 FStrG einzuzie-

hen. Von der öffentlichen Bekanntgabe der Absicht der Einziehung in der Gemeinde kann 

gemäß § 2 Abs. 5 Satz 2 FStrG abgesehen werden, weil die zur Einziehung vorgesehene 

Teilstrecke in den in diesem Planfeststellungsverfahren ausgelegten Plänen als solche kennt-

lich gemacht wurde. 

IX. Umweltverträglichkeit 

1. Vorbemerkungen 

Gegenstand der vorliegenden Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist der geplante Lücken-

schluss der Bundesautobahn (BAB) 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin in der Verkehrs-

einheit (VKE) 3.1/3.2a nördlich der Anschlussstelle (AS) Seehausen bis Landesgrenze Bran-

denburg/Sachsen-Anhalt. 

Aus der Planungshistorie resultiert, dass der dem vorliegenden Planfeststellungsverfahren zu 

Grunde liegende Planungsabschnitt ursprünglich in zwei separate Abschnitte (VKE 3.1 und 

VKE 3.2a) geteilt war, welche zu Anfang jeweils eigenständig beplant wurden. Dieser Vorge-
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schichte ist geschuldet, dass die Beschreibung des Untersuchungsraumes sowie die Darstel-

lung und Bewertung der Umweltauswirkungen zunächst für die ursprünglichen Planungsab-

schnitte VKE 3.1 und VKE 3.2a getrennt erfolgt. Die zusammenfassende Gesamtbewertung 

erfolgt dann jedoch für die VKE 3.1/3.2a gemeinsam. 

Am 15.05.2014 trat die UVP-Änderungs-Richtlinie (2014) in Kraft. Die Frist zur Umsetzung 

dieser Richtlinie in nationales Recht lief zum 16.05.2017 ab, am 29.07.2017 trat das nationale 

Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPMG 2017) in 

Kraft. Aufgrund der o. g. Fristenregelung sind die Maßgaben der UVP-Änderungs-Richtlinie 

erst für Vorhaben bindend, welche nach dem 15.05.2017 beantragt wurden. 

Die Antragsunterlagen zur Planfeststellung der VKE 3.1/3.2a gingen am 04.12.2009 bei der 

verfahrensführenden Behörde ein, das Anhörungsverfahren zum Vorhaben wurde am 

21.01.2010 eingeleitet. Nach Vorlage modifizierter Planunterlagen stellte der Vorhabenträger 

mit Schreiben vom 19.10.2012 einen Antrag auf Einleitung eines ersten ergänzenden Anhö-

rungsverfahrens, woraufhin ein erstes Planänderungs- und –ergänzungsverfahren eingeleitet 

wurde. Aufgrund der Einreichung nochmals modifizierter Planunterlagen (Zeichnungen und 

Pläne) wurden im März 2014 ein zweites sowie im Juli 2017 ein drittes Planänderungs- und –

ergänzungsverfahren eingeleitet (Grundlage waren entsprechende Antragschreiben des Vor-

habenträgers, die am 19.03.2014 bzw. am 17.07.2017 bei der Planfeststellungsbehörde ein-

gingen).  

Maßgeblich für die Entscheidung, welche Fassung des UVPG für das vorliegende Verfahren 

zur Anwendung kommt, ist der Zeitpunkt des Eingangs der ursprünglichen Antragsunterlagen 

bei der verfahrensführenden Behörde (04.12.2009). Die mit den späteren Nachreichungen 

verbundenen Änderungen der Antragsunterlagen sind nicht derart wesentlich, dass das Ver-

fahren auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Nachreichungen gültigen Gesetze zu füh-

ren wäre. Gemäß § 74 UVPG (2017) ist das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung so-

mit nach der Fassung des UVPG, die vor dem 16. Mai 2017 galt (UVPG 2010), zu Ende zu 

führen. Alle im Folgenden zitierten rechtlichen Regelungen beziehen sich auf diese genannte 

Fassung des UVP-Gesetzes. 

2. Untersuchungsraum und Untersuchungsrahmen 

2.1. Untersuchungsraum 

2.1.1. VKE 3.1 

Der Untersuchungsraum der VKE 3.1 liegt im Nordwesten des Landes Sachsen-Anhalt und 

erstreckt sich innerhalb des Landkreises Stendal ca. von der Ortslage Vielbaum bis zur Orts-

lage Geestgottberg im Norden. Die beiden Ortslagen sind derzeit durch die B 189 verbunden. 
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Der Untersuchungsraum liegt im Naturraum "Wittenberger Stromland (mit Wische und See-

hausener Gebiet)" der naturräumlichen Einheit "Märkische Elbtalniederung und Untere Mit-

telelbe-Niederung". 

Der Untersuchungsraum ist in Abhängigkeit der mit dem Vorhaben verbundenen Wirkungen, 

der Empfindlichkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie den vorhandenen 

Nutzungsstrukturen abgegrenzt. Insgesamt umfasst der in den Bestandskarten (Unterlage 

12.A.1 der Antragsunterlagen) dargestellte Untersuchungsraum eine Fläche von ca. 532 ha. 

Das Gebiet war vor Eindeichung der Elbe (nördlich außerhalb des Untersuchungsraumes) 

bzw. des Alandes (innerhalb des Untersuchungsraumes) überschwemmungsgefährdet und 

fast ausschließlich durch eine landwirtschaftliche Weidenutzung geprägt. Infolge der Eindei-

chungsmaßnahmen sind weite Teile der Elb- bzw. der Aland-Aue heute hochwasserfrei. Durch 

Entwässerungsmaßnahmen, Kalkung und Düngung werden heute vor allem die trockeneren 

Bereiche für den Ackerbau genutzt. Den Untergrund bilden Auenlehme. Der Grundwasserflu-

rabstand ist deutlich vom Elbwasserstand abhängig und unterliegt damit deutlichen Schwan-

kungen, großflächig liegt der Grundwasserflurabstand zwischen 0 und 2 m. 

Das Relief des Untersuchungsraums ist weitgehend eben. Die Landschaft wird von großräu-

migen Ackerflächen geprägt. Das größte Fließgewässer im Untersuchungsraum, der Aland, 

steht in engem hydrodynamischen Kontakt mit der Elbe und trägt mit der begleitenden, meist 

grünlandbewirtschafteten Aue zu einer gewissen Strukturierung und Belebung des Land-

schaftsbildes bei. Der Aland ist eingedeicht, so dass flussdynamische Prozesse weitgehend 

auf den Bereich innerhalb des Deiches beschränkt bleiben. Landschaftsgliedernde Elemente 

stellen die zahlreichen, zum Teil von Gehölzen gesäumten Gräben sowie Feldgehölze, He-

cken, Alleen und Baumreihen dar. Der nördlich des Alandes gelegene Teil des Untersuchungs-

raums weist mehr gliedernde Strukturen auf (hier insbesondere der kleinräumig strukturierte 

Bereich im Umfeld von Geestgottberg) als der südlich des Alandes gelegene Teil. Der Unter-

suchungsraum ist arm an Wald- und Forstflächen. Diese beschränken sich im Wesentlichen 

auf den Bereich südlich der AS Vielbaum und liegen somit außerhalb des direkten Eingriffsbe-

reiches. Zumeist handelt es sich um Bestände der Waldkiefer. 

Zu den maßgeblichen Vorbelastungen im Untersuchungsraum zählen die B 189, die land-

schaftszerschneidend und darüber hinaus lärmemittierend wirkt, sowie Bodenabbau-/ Depo-

niefläche südwestlich von Geestgottberg, welche in der ebenen Landschaft weithin sichtbar 

sind. 
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2.1.1.1. Raumwirksame Vorgaben 

Gemäß Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt (LEP 2010) und Regionalem Entwicklungs-

plan Altmark (REP Altmark) ist im Untersuchungsraum das FFH-Gebiet "Aland-Elbe-Niede-

rung nördlich Seehausen" als Vorranggebiet für Natur und Landschaft ausgewiesen. Darüber 

hinaus ist die Fläche zwischen den Uferlinien des Alandes als Vorranggebiet für den Hoch-

wasserschutz angegeben. Weitere Vorranggebiete, Vorrangstandorte und/oder Vorbehaltsge-

bietes sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. 

Im VKE-bezogenen Untersuchungsraum grenzt westlich der B 189 ein UZVR („unzerschnitte-

ner verkehrsarmer Raum“ an (BfN 2008). UZVR bezeichnen große zusammenhängende Ge-

biete mit geringer Fragmentierung, Zerschneidung und Verlärmung durch Siedlungs- und Ver-

kehrsflächen mit einer Mindestgröße von 100 km². 

2.1.1.2. Schutzgebiete 

Im Untersuchungsraum der VKE 3.1 befinden sich folgende naturschutzrechtlichen Schutzge-

biete: 

 FFH-Gebiet (Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung) DE 2935-301 "Aland-Elbe-Niederung 

nördlich Seehausen": Querung durch das Vorhaben im Bereich des Alandes auf ca. 350 m 

sowie Ersatzneubau der Krugbrücke innerhalb des Gebietes 

 Biosphärenreservat "Mittelelbe" als Bestandteil des länderübergreifenden Biosphärenreser-

vates "Flusslandschaft Elbe": Vorhaben vollständig innerhalb 

 Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Aland-Elbe-Niederung": Untersuchungsraum und Vorha-

benbereich fast vollständig innerhalb des LSG (die L 2 bildet die südliche LSG-Grenze), 

LSG ist untergliedert in Schutzzonen "LSG" und "NSG" (Schutzzone "NSG" deckungsgleich 

mit NSG "Aland-Elbe-Niederung") 

 Naturschutzgebiet (NSG) "Aland-Elbe-Niederung": Querung durch das Vorhaben im Be-

reich des Alandes auf ca. 350 m sowie Ersatzneubau der Krugbrücke innerhalb des Gebie-

tes (NSG im Untersuchungsraum innerhalb LSG und deckungsgleich mit FFH-Gebiet) 

2.1.2. VKE 3.2a 

Der Untersuchungsraum der VKE 3.2a erstreckt sich von der Ortslage Geestgottberg im Sü-

den bis zur Strommitte der Elbe im Norden, die gleichzeitig die Landesgrenze zu Brandenburg 

darstellt. Der Untersuchungsraum ist Teil der Landschaftseinheit "Werbener Elbetal", einer 

Untereinheit der Landschaftseinheit "Elbetal". Das "Werbener Elbetal" ist durch eine sehr 

starke Aufweitung innerhalb des Unterelbe-Urstromtals gekennzeichnet und wird durch die 

schlickreichen holozänen Ausbildungen der Elbe ausgefüllt. Relikte der alten Talsandfläche 

durchragen inselhaft die Auelehmschicht. Das weitgehend flache Relief des "Werbener Elbe-
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tales" weist Geländehöhen von 18 bis 20 m ü. NN auf. Auf Grund des geringen Talbodenge-

fälles kommt es bei Hochwasser zu einem starken Rückstau des Elbewassers in die Neben-

läufe (z. B. den Aland), was in der Vergangenheit zu entsprechend weiträumigen Über-

schwemmungen geführt hat. 

Die rezente Elbaue, d.h. der Bereich zwischen Elbdeich und Elbe (Deichvorland) beschränkt 

sich im Untersuchungsraum auf einen ca. 1 bis 1,5 km breiten Streifen nördlich des Hochwas-

serschutzdeiches. Sie wird durch den Sommerdeich in zwei Teilbereiche aufgeteilt: Die südli-

che Auenfläche gestaltet sich als weitläufiger Grünlandkomplex mit vor allem avifaunistischer 

Bedeutung. Zwischen Sommerdeich und Elbufer erstreckt sich ein strukturreicher Auenstrei-

fen, der sich als Mosaik aus Grünland, Röhrichten, Hochstaudenfluren, Auenwaldfragmenten 

und Auengewässern gestaltet. Dabei weisen die Gewässer eine unterschiedliche Genese auf. 

Der im Deichhinterland gelegene Teil des Untersuchungsraumes ist von flussdynamischen 

Prozessen weitgehend abgekoppelt, stellt aber dennoch einen in Teilen naturschutzfachlich 

hochwertigen Landschaftsausschnitt dar. Die geringen Grundwasserflurabstände sowie der 

Qualmwassereinfluss bedingen eine gute Ausstattung an Feuchtgrünländern und Stillgewäs-

sern permanenter bzw. temporärer Ausprägung. Für eine zusätzliche Strukturierung sorgen 

Gehölze in Form von Waldfragmenten, Hecken und Baumreihen. Kopfweiden treten als kul-

turlandschaftliche Elemente mit entsprechend ökologischer Bedeutung auf. Auwälder existie-

ren im Deichhinterland nur noch kleinflächig und in wenig naturnaher Ausprägung. Stattdessen 

wurden größere, direkt südlich des Elbdeiches gelegene Qualmwasserflächen mit Hybridpap-

pel-Kulturen aufgeforstet. Diese sind in ökologischer Hinsicht geringwertig.  

Siedlungsflächen beschränken sich im Untersuchungsraum auf kleinflächige Mischbebauung 

an der B 189 wenig südlich des Elbedeiches ("Märsche"). 

2.1.2.1. Raumwirksame Vorgaben 

Im LEP (2010) sowie im RPG Altmark (2005) sind die Flächen nördlich des Deiches bis zur 

Elbe als Vorranggebiet für Hochwasserschutz festgesetzt. Die Flächen nördlich des Deiches 

bis zur Elbe, welche einen Ausschnitt der Elbaue Beuster-Wahrenberg bilden, sind als Vor-

ranggebiet für Natur und Landschaft ausgewiesen. 

Gemäß LPF (2007) sind die Waldbereiche westlich der B 189 als Lärmschutzwald ausgewie-

sen. Sie schützen die westlich des Untersuchungsraumes liegenden Siedlungen vor den 

Schallemissionen der B 189. In Deichnähe ist einem Pappelforst sowie Weidengebüschen die 

Funktion "Waldflächen in waldarmen Gebieten" zugeordnet (die betreffenden Strukturen gren-

zen westlich an den Lärmschutzwald an). Als lokaler Klimaschutzwald ist ein Erlen-Eschen-

Wald östlich der B 189 in Deichnähe eingestuft. 
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Gemäß BfN (2008) befindet sich unmittelbar westlich der B 189 ein „unzerschnittener ver-

kehrsarmer Raum“ (sieh hierzu obige Ausführungen zur VKE 3.1). 

Bezüglich der Planungen zum Biotopverbundsystem (MRLU 2001) befindet sich der Untersu-

chungsraum vollständig in der überregional bedeutsamen Verbundeinheit 2.1.1 "Elbaue". 

Nördlich des Deiches befinden sich Kernflächen des Biotopverbundkomplexes Nr. 11. Südlich 

des Deiches gehören die Flächen bis etwa zu einer stillgelegten Gleisanlage einschließlich der 

Bereiche einer feuchten Senke zu den Kern- und Entwicklungsflächen des Biotopverbundkom-

plexes Nr. 33 (Binnendeichs-Niederungsflächen zwischen Beuster, Geestgottberg und Wah-

renberg). 

Der Elbe-Radfernweg (R2) sowie der Altmarkrundkurs werden im Regionalen Entwicklungs-

plan (RPG Altmark 2005) als bedeutsame, überregionale Radwege mit regionaler Bedeutung 

dargestellt. Sie sollen durch nachgeordnete Radwegenetzelemente mit dem übrigen Rad-

wegenetz verbunden werden. 

2.1.2.2. Schutzgebiete 

Im Untersuchungsraum der VKE 3.2a befinden sich folgende naturschutzrechtlichen Schutz-

gebiete: 

 EU-Vogelschutzgebiet (SPA – Special Protected Area) DE 2935-401 "Aland-Elbe-Niede-

rung nördlich Seehausen": nördlicher Vorhabenbereich auf einer Länge von ca. 1,3 km in-

nerhalb des SPA (im Bereich der Elbaue) 

 Feuchtgebiet internationaler Bedeutung (FIB) "Aland-Elbe-Niederung und Elbaue Je-

richow": nördlicher Vorhabenbereich auf einer Länge von ca. 1,3 km innerhalb des FIB (FIB 

im Untersuchungsraum mit SPA deckungsgleich) 

 FFH-Gebiet DE 3036-301 "Elbaue Beuster-Wahrenberg": nördlicher Vorhabenbereich auf 

einer Länge von ca. 1,3 km innerhalb des FFH-Gebietes (FFH-Gebiet im Untersuchungs-

raum mit SPA deckungsgleich) 

 Biosphärenreservat "Mittelelbe" als Bestandteil des länderübergreifenden Biosphärenreser-

vates "Flusslandschaft Elbe": Vorhaben vollständig innerhalb 

 Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Aland-Elbe-Niederung": Untersuchungsraum und Vorha-

benbereich fast vollständig innerhalb des LSG (Elblauf nicht in das LSG integriert)  

 Naturschutzgebiet (NSG) "Aland-Elbe-Niederung": Querung durch das Vorhaben im Be-

reich des Alandes auf ca. 1,3 km (NSG im Untersuchungsraum fast vollständig innerhalb 

LSG und nahezu deckungsgleich mit SPA, FIB und FFH-Gebiet) 
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2.2. Untersuchungsrahmen 

Zum geplanten Vorhaben wurden umfangreiche faunistische und floristische Erhebungen 

durchgeführt. Im Folgenden werden die wichtigsten Untersuchungen überschlägig benannt. 

Bzgl. detaillierter Angaben zu den durchgeführten Sonderuntersuchungen einschließlich der 

Untersuchungszeiträume sei auf die Landschaftspflegerischen Begleitpläne und Artenschutz-

beiträge zu den Verkehrseinheiten 3.1 und 3.2a verwiesen (Unterlage 12 der Antragsunterla-

gen). 

 Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen einschließlich ergänzender Untersuchungen zur 

Verifizierung und Auswertung der Ergebnisse einer speziellen Befliegung 

 Erfassung von Lebensraumtypen (LRT) des Anhangs I der FFH-RL in den betroffenen FFH-

Gebieten einschließlich Plausibilitätsprüfung und Verifizierung vorliegender Sonderunter-

suchungen, Aktualisierung der Deichgrünlandkartierung und LRT-Überprüfung im Bereich 

der Alandquerung 

 Faunistische Sonderuntersuchungen (z. B. Avifauna, Fledermäuse, Amphibien, Zaun-

eidechse, Tagfalter, Libellen, Nachtkerzenschwärmer, Xylobionte).  

Darüber hinaus wurden im Zuge der Erarbeitung der Antragsunterlagen vorhandene Be-

standsdaten ausgewertet (u. a. Daten des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 

der Vogelschutzwarte Steckby, der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal, 

Daten aus ehrenamtlichen Tätigkeiten der örtlichen Spezialisten). 

3. Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen nach § 11 UVPG 

3.1. Methoden und Randbedingungen bei der Ermittlung der Umweltauswirkungen 

Der Zweck einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht gemäß § 1 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG 2010) in der Sicherstellung einer wirksamen Umwelt-

vorsorge bei bestimmten öffentlichen und privaten Vorhaben nach einheitlichen Grundsätzen. 

Die Auswirkungen dieser Vorhaben auf die Umwelt sind frühzeitig und umfassend zu ermitteln, 

zu beschreiben und zu bewerten. Das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung ist bei allen 

behördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit des Vorhabens möglichst frühzeitig zu be-

rücksichtigen. Die UVP umfasst nach § 2 UVPG (2010) die Ermittlung, Beschreibung und Be-

wertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter Mensch einschließlich der 

menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima, 

Luft, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen ihnen.  
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Die Auswirkungen eines Vorhabens sind einerseits von der Art und dem Umfang der von ihm 

ausgehenden Umweltwirkungen und andererseits von der Existenz und Sensibilität der be-

troffenen Schutzgüter abhängig.  

Bei der Einstufung des Grades der Umweltwirkungen sind nach § 6 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 

Satz 2 des UVPG (2010) diejenigen Umweltwirkungen herauszuarbeiten, die der "Beschrei-

bung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens unter Be-

rücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes…" dienlich sind. 

In die Betrachtungen und Beurteilungen der einzelnen Schutzgüter wurden die folgenden Un-

terlagen, Fachgutachten und -stellungnahmen einbezogen: 

 Antragsunterlagen einschließlich der eingereichten Deckblätter 

 Niederschrift zum Erörterungstermin 

 Stellungnahmen/Einwendungen der Betroffenen, der Träger öffentlicher Belange sowie der 

Fachreferate 

 Erwiderungen des Vorhabenträgers zu den Einwendungen 

 Schriftgut aus den Anhörungsverfahren 

3.2. Beschreibung der Ausgangslage bezüglich der Schutzgüter 

3.2.1. Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

3.2.1.1. VKE 3.1 

Bezogen auf den Menschen sind die innerhalb des Untersuchungsraumes liegenden, dörflich 

geprägten Ortslagen Vielbaum und Geestgottberg sowie die südlich an den Untersuchungs-

raum angrenzenden Siedlungsflächen Wilhelminenhof (aus mehreren Einzelhäusern beste-

hende Streusiedlung) und das städtisch geprägte Seehausen zu nennen. Die dörflichen Sied-

lungsstrukturen kennzeichnet ein hoher Anteil an unbebauten Flächen (geringer Versiege-

lungsgrad) und eine starke Durchgrünung (Gärten und Baumbestände). In der Alandniederung 

(östlich der B 189, Alandhaus) und südwestlich Geestgottberg (westlich der B 189, Wohnbe-

bauung an der Alandstraße) sind darüber hinaus weitere Einzelhäuser/landwirtschaftliche Be-

triebsstandorte vorhanden.  

3.2.1.2. VKE 3.2a 

Siedlungsstrukturen beschränken sich im Abschnitt 3.2a auf das Elbdeichhinterland. Das Elb-

deichvorland als rezente Überflutungsaue der Elbe ist frei von jeglichen Ansiedlungen. Das 

Elbdeichhinterland weist insgesamt einen sehr geringen Anteil an Siedlungsflächen auf. Direkt 

südlich des Elbdeiches, beiderseits der B 189, befindet sich die sogenannte "Märsche", ein 
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aus einzelnen Gewerbeansiedlungen und Wohngebäuden bestehender, kleiner Siedlungsbe-

reich in Form einer Streusiedlung. Etwa einen halben Kilometer westlich der Märsche befinden 

sich in einem lockeren Verbund einzelne Wohnhäuser (zum Teil mit landwirtschaftlichen Be-

triebsstandorten). Eine weitere vergleichbare, aus wenigen Häusern bestehende Siedlungs-

struktur befindet sich an der Bahnstrecke Stendal-Wittenberge, ca. 600 m östlich der Märsche. 

3.2.2. Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

3.2.2.1. Biotope/Vegetation 

3.2.2.1.1. VKE 3.1 

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Übersicht der bedeutsamen bzw. gefährdeten Biotopty-

pen im Untersuchungsraum der VKE 3.1 (Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeu-

tung). Enthalten sind auch Biotoptypen, bezüglich derer nur einzelne Teilflächen als bedeut-

sam eingestuft wurden. Eine vollständige Auflistung aller erfassten Biotoptypen ist den An-

tragsunterlagen (LBP zur VKE 3.1 – Teil der Unterlage 12) zu entnehmen. 

Übersicht der im Untersuchungsraum zur VKE 3.1 erfassten bedeutsamen bzw. gefährdeten Biotoptypen 

Code Biotoptyp 
Biotop-

wert 

gemäß Roter Liste LSA 

gefährdete Biotoptypen 

GF GQ GG 

Wälder 

WWA 

Auwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior; 

Teil: Weichholzauwälder an Fließgewässern (Sali-

cion albae) (prioritärer LRT 91E0) – Erhaltungszu-

stand C 

30 1 3 1 

WHA 
Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ul-
mus minor, Fraxinus excelsior (Ulmenion minoris) (LRT 
91F0) – Erhaltungszustand C 

30 3 2 2 

XQV 
Mischbestand Laubholz, nur heimische Baumarten; 

Altersstufe B 
21    

Gehölze 

HAA Obstallee; Altersstufe A 18    

HAC 
Allee aus überwiegend heimischen Gehölzen; Alters-

stufe A 
18    

HEA Solitärbaum auf Wiesen; Altersstufe A 20 3  3 

HEB 
Alter Einzelbaum, landschaftsprägend;  

Altersstufe A 
23 3  3 

HEC 
Baumgruppe/-bestand aus überwiegend heimischen 

Arten; Altersstufe A 
20 3  3 
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Code Biotoptyp 
Biotop-

wert 

gemäß Roter Liste LSA 

gefährdete Biotoptypen 

GF GQ GG 

HED 
Baumgruppe/-bestand aus überwiegend nichtheimi-

schen Arten; Altersstufe A 
13 3  3 

HEX Sonstiger Einzelbaum; Altersstufe A 12 3  3 

HEY Sonstiger Einzelstrauch; Altersstufe A 9 3  3 

HGA 
Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten; Al-

tersstufe A 
22  3 3 

HHA 
Strauchhecke aus überwiegend heimischen Arten; 

Altersstufe A 
18 2 3 2 

HHB 
Strauch-Baumhecke aus überwiegend heimischen 

Arten; Altersstufe A 
20 3 3 3 

HKA Kopfweiden; Altersstufe A 23 3  3 

HRB 
Baumreihe aus überwiegend heimischen Gehölzen; 

Altersstufe A 
16 3  3 

HRC 
Baumreihe aus überwiegend nichtheimischen Gehöl-

zen; Altersstufe A 
10 3  3 

HSB Alte Streuobstwiese; Altersstufe A 22 2 2 2 

HYA 
Gebüsch frischer Standorte (überwiegend heimische 

Arten); Altersstufe A 
20 3 3 3 

HYC 
Gebüsch frischer Standorte (überwiegend nichthei-

mische Arten); Altersstufe A 
13    

Fließgewässer 

FFF 

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegeta-

tion des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-

Batrachion (LRT 3260); Erhaltungszustand B 

30 1 2 1 

FGK* Graben mit artenarmer Vegetation  10    

Stillgewässer 

SEF 

Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions (LRT 3150); 

Erhaltungszustand B 

27 2 2 2 

Erhaltungszustand C 24 2 2 2 

SEA 
Sonstige Altwässer ohne Arten des  

FFH-Stillgewässer-LRT 
22 3 2 2 

SEA/ 

NLA 

Sonstige Altwässer ohne Arten des  

FFH-Stillgewässer-LRT/Schilfröhricht 
22 3 2 2 

ST. Tümpel 23 2 2 2 

ST./NL. Tümpel/sonstiges Röhricht 23 2 2 2 
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Code Biotoptyp 
Biotop-

wert 

gemäß Roter Liste LSA 

gefährdete Biotoptypen 

GF GQ GG 

ST./NLA Tümpel/Schilfröhricht 23 2 2 2 

ST./NLB Tümpel/Rohrglanzgrasröhricht 23 2 2 2 

Niedermoore; Sümpfe, Röhrichte 

NLA Schilfröhricht 23 3 3 3 

NLB Rohrglanzgrasröhricht 23    

NL. Landröhricht/ überwiegend Schilf 23 3 3 3 

NSD Nährstoffreiches Seggenried 27 3 3 3 

Grünland 

GFE Flutrasen 24 3  3 

GFX Feuchtwiesenbrache 18    

GIA* Intensivgrünland, Dominanzbestände 10    

GMA Mesophiles Grünland 18    

GMF* Ruderales Grünland 16    

GMG 

Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510); Erhal-

tungszustand C bzw. Entwicklungs-LRT 
22 2 3 2 

Erhaltungszustand B 26 2 3 2 

Erhaltungszustand A 30 2 3 2 

GFC 
Brenndolden-Auenwiesen (LRT 6440); Erhaltungs-

zustand B 
26 2 2 2 

GMX Mesophile Grünlandbrache 18    

NUC 

Feuchte Hochstaudenflur der planaren und monta-

nen Stufe (LRT 6430); Erhaltungszustand C 
15 3 3 3 

Erhaltungszustand B 19 3 3 3 

Erhaltungszustand A 23 3 3 3 

Ackerbaulich, erwerbsgärtnerisch und weinbaulich genutzte Biotope 

AI.* Intensiv genutzter Acker  5    

AGA* Gartenbaufläche 5    

Ruderalfluren 

URB 
Ruderalflur, gebildet von ein- bis zweijährigen Arten 

(trocken-warme Standorte) 
14 3 

 
3 

Siedlungsbiotope/Bebauung 

BEC* 
Ver- und Entsorgungsanlage: Müll- und Bauschuttde-

ponie 
0  

 
 

Biotopwert (Bw)  Biotopwert entsprechend Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt; 

*  nur einige Teilflächen dieses Biotoptyps als Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung eingestuft infolge Aufwer-

tung durch Vorkommen wertgebender (gefährdeter und/oder gesetzlich geschützter) Arten 
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RL-Einteilung  GF (Gefährdung durch Flächenverlust); GQ (Gefährdung durch qualitative Veränderung); GG (Gesamtgefähr-

dung)  

RL-Stufen: 1 (vom Aussterben bedroht), 2 (stark gefährdet), 3 (gefährdet) 

3.2.2.1.2. VKE 3.2a 

Analog zum obigen Abschnitt sind in der nachfolgenden Tabelle die bedeutsamen bzw. ge-

fährdeten Biotoptypen im Untersuchungsraum der VKE 3.2a aufgeführt (Wert- und Funktions-

elemente besonderer Bedeutung). Eine vollständige Auflistung aller erfassten Biotoptypen ist 

den Antragsunterlagen (LBP zur VKE 3.2a – Teil der Unterlage 12) zu entnehmen. 

Übersicht der im Untersuchungsraum zur VKE 3.2a erfassten bedeutsamen bzw. gefährdeten Biotoptypen 

Code Biotoptyp Biotopwert Rote Liste LSA 

Wälder 

WHA 

Hartholzauwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ul-

menion minoris) – Erhaltungszustand C 

24 2 

WEA 

Auwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior; Teil: 

Erlen- und Eschenwälder an Fließgewässern (Alno-

Padion) – Erhaltungszustand B 

27 2 

WWA 

Auwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior; Teil: 

Weichholzauwälder an Fließgewässern (Salicion albae) – 

Erhaltungszustand B 

27 1 

Erhaltungszustand C 24 1 

WPB Erlensumpfwald; Altersstufe B 24 2 

XXI Reinbestand Eiche; Altersstufe B 18  

XIH Mischbestand Eiche-Hainbuche; Altersstufe B 18  

Gehölze 

HEA Solitärbäume auf Wiesen 20 3 

HEB Alter Einzelbaum, landschaftsprägend;  23 3 

HEC 
Baumgruppe/-bestand aus überwiegend einheimischen 

Arten; Altersstufe A 
20 3 

HRB 

Baumreihe aus überwiegend heimischen Gehölzen; Al-

tersstufe A 
16 3 

Altersstufe B 14 3 

HRC 
Baumreihe aus überwiegend nichtheimischen Gehölzen; 

Altersstufe A 
10 3 

HGA 
Feldgehölz aus überwiegend heimischen Arten; Alters-

stufe A 
22 3 

HKA 
Kopfweiden; Altersstufe A 23  

Altersstufe B 21  



 

Seite 247 

 

Code Biotoptyp Biotopwert Rote Liste LSA 

HHA 
Strauchhecke aus überwiegend heimischen Arten; Alters-

stufe A 
18 2 

HHB 

Strauch-Baumhecke aus überwiegend heimischen Arten; 

Altersstufe A 
20 2 

Altersstufe B 18 2 

HFA Weidengebüsch außerhalb von Auen; Altersstufe A 23 3 

HFB 
Moor- und Sumpfgebüsch (überwiegend heimische Arten); 

Altersstufe A 
23  

HYA 
Gebüsch frischer Standorte (überwiegend heimische Ar-

ten); Altersstufe B 
18 3 

Gewässer 

FFG 
Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopo-

dion rubri p.p. und des Bidention p.p. 
30 2 

FGR 
Graben mit artenreicher Vegetation (unter als auch über 

Wasser) 
18 3 

SEF 
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Mag-

nopotamions oder Hydrocharitions 
30 2 

SEA 
Sonstige Altwässer ohne Arten des FFH-Stillgewässer-

LRT 
22 2 

SEB 
Sonstige nährstoffreiche Stillgewässer natürlicher Entste-

hung ohne Arten des FFH-Stillgewässer-LRT 
22 2 

SED Nährstoffreiche Abbaugewässer 15 3 

STA Wad-Tümpel 23  

Pioniervegetation 

NPC vegetationsarme Uferbereiche (naturnah) 30 2 

Sümpfe, Röhrichte 

NSD Seggenried 27 3 

NSG Verlandungsbereiche der Stillgewässer 27  

NLA Schilf-Landröhricht 23 3 

NLB Rohrglanzgras-Röhricht 23  

NLC Wasserschwaden-Röhricht 23  

NUC Feuchte Hochstaudenflur 23 3 

Grünland 

GFC Brenndolden-Auenwiesen 30 2 

GFD Seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiese 28 2 

GFE Flutrasen 24 3 

GFX Feuchtwiesenbrache 18 3 



 

Seite 248 

 

Code Biotoptyp Biotopwert Rote Liste LSA 

GFY Sonstige Feucht- oder Nasswiese 18 2 

GMA Mesophiles Grünland 18  

GMG 
Magere Flachland-Mähwiesen (entspricht planar-kolliner 

Frischwiese) 
30  

Biotopwert (Bw)  Biotopwert entsprechend Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt; 

RL-Stufen: 1 (vom Aussterben bedroht), 2 (stark gefährdet), 3 (gefährdet) 

3.2.2.2. Fauna 

3.2.2.2.1. Avifauna 

3.2.2.2.1.1. VKE 3.1  

Brutvögel 

Im Rahmen einer im Jahr 2014 vom Büro RANA durchgeführten Brutzeiterfassung wurden 

insgesamt 45 Arten nachgewiesen. Von diesen wurden 42 Arten als Brutvögel identifiziert, 

3 Arten (Habicht, Weißstorch, Graureiher) nutzten den Untersuchungsraum regelmäßig als 

Nahrungsgäste. Darüber hinaus verweist der Landschaftspflegerische Begleitplan auf eine Li-

teraturquelle (WATZKE & LITZBARSKI 2014), nach der im Mai 2011 in der Alandniederung 

nördlich von Seehausen eine Brutzeitbeobachtung von 2 Individuen der Großtrappe dokumen-

tiert ist. Aktuell besteht im Untersuchungsraum jedoch kein Brutvorkommen der betreffenden 

Art (siehe LBP zur VKE 3.1, Kap. 2.7.4.2.1 – Teil der Unterlage 12 der Antragsunterlagen). 

In der nachfolgenden Tabelle sind die im gesamten Bereich der VKE 3.1 und 3.2a nachgewie-

senen gefährdeten und/oder streng geschützten Brutvogelarten zu entnehmen (zum Status 

der Nachweise in der VKE 3.1 siehe vorletzte Spalte der Tabelle).  

Aufgeführt sind in der Tabelle ausschließlich die gemäß BNatSchG streng geschützten, in der 

Roten Listen Sachsen-Anhalts mindestens in der Kategorie 3 geführten und/oder im Anhang I 

der Vogelschutzrichtlinie enthaltenen Arten. Eine vollständige Übersicht aller in der VKE 3.1 

erfassten Brutvogelarten enthalten die Antragsunterlagen (LBP zur VKE 3.1, Kap. 2.7.4.2.1 – 

Teil der Unterlage 12 der Antragsunterlagen). 

Übersicht der gefährdeten und streng geschützten Brutvogelarten im Untersuchungsraum zur VKE 3.1 und VKE 

3.2a 

Wissenschaftlicher 

Name 

Deutscher Name RL 

BRD 

RL 

LSA 

VSchRL BNatSchG Status 

VKE 3.1 

Status 

VKE 3.2a 

Accipiter gentilis Habicht     §§ BZB, NG  

Acrocephalus arundi-

naceus 

Drosselrohrsänger    §§ B  

Acrocephalus 

schoenobaenus 

Schilfrohrsänger    §§ B B 
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Wissenschaftlicher 

Name 

Deutscher Name RL 

BRD 

RL 

LSA 

VSchRL BNatSchG Status 

VKE 3.1 

Status 

VKE 3.2a 

Actitis hypoleucos Flussuferläufer 2 2  §§  B 

Alauda arvensis Feldlerche 3 3   B B 

Anas clypeata Löffelente 3 1    BZB 

Anas crecca Krickente 3 2   BV  

Anas querquedula Knäkente 2 2   BV BZB 

Buteo buteo Mäusebussard    §§ B B 

Carduelis cannabina Bluthänfling  3 3   B B 

Charadrius dubius  Flussregenpfeifer   V  §§ BV BV 

Ciconia ciconia Weißstorch 3  Anh. I §§ BZB, NG B 

Circus aeruginosus  Rohrweihe  V  Anh. I §§ B  

Crex crex Wachtelkönig 2 V Anh. I §§  BV 

Cuculus canorus Kuckuck V 3   B B 

Dryocopus martius Schwarzspecht   Anh. I §§ B  

Emberiza calandra Grauammer V V  §§ B B 

Emberiza hortulana Ortolan  3 3 Anh. I §§ B B 

Falco tinnunculus Turmfalke     §§ B  

Galerida cristata Haubenlerche  1 2  §§ B  

Hirundo rustica Rauchschwalbe  3 3   B B 

Jynx torquilla  Wendehals  2 3  §§ B B 

Lanius collurio  Neuntöter   V Anh. I  B B 

Locustella naevia  Feldschwirl  3 3   B B 

Lullula arborea  Heidelerche  V V Anh. I §§ B  

Milvus migrans  Schwarzmilan    Anh. I §§ B B 

Milvus milvus  Rotmilan  V V Anh. I §§ B B 

Numenius arquata Großer Brachvogel 1 1  §§  B 

Oenanthe oenanthe  Steinschmätzer  1 2   B  

Otis tarda  Großtrappe  1 2 Anh. I  uBZB  

Passer montanus  Feldsperling  V V   B B 

Perdix perdix  Rebhuhn  2 2   B B 

Picus viridis Grünspecht     §§ B  

Riparia riparia  Uferschwalbe  V    §§ B   

Saxicola rubetra  Braunkehlchen  2  3    B  B 

Streptopelia turtur Turteltaube 2 2  §§  B 

Strix aluco  Waldkauz  V    §§ B  B 

Sylvia nisoria  Sperbergrasmücke  3  3 Anh. I  §§  B  B 

Tyta alba  Schleiereule     §§  BV  BV 

Vanellus vanellus  Kiebitz  2  2   §§  BV  BV 

RL-Stufen:  1 (vom Aussterben bedroht), 2 (stark gefährdet), 3 (gefährdet), V (Art der Vorwarnliste) 
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Anh. I: Art des Anhangs I der europäischen Vogelschutzrichtlinie (VSchRL) 

BNatSchG: §§  streng geschützt (gemäß BArtSchV, EG-VO, Anh. A) 

Status: B – Brutvogel (Bestand in Brut- und Revierpaaren), BV – Brutverdacht, BZB – Brutzeitbeobachtung, NG – Nah-

rungsgast; uBZB – unregelmäßige Brutzeitbeobachtung 

Rastvögel 

Eine Rastvogelerfassung wurde im Zeitraum 2006/ 2007 durchgeführt (Büro RANA). Aus dem 

Untersuchungsraum liegen Nachweise von insgesamt 77 Arten vor, die zu den Durchzüglern, 

Wintergästen oder überwinternden Brutvögeln (Jahresvögeln) zu rechnen sind.  

Nachgewiesene Rastvögel sind z. B. die Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie Weiß-

storch, Zwergschwan, Singschwan, Rotmilan, Schwarzmilan, Rohrweihe, Kornweihe, Kranich, 

Goldregenpfeifer, Eisvogel und Heidelerche. 

Die nachgewiesenen Arten wurden zumeist nur in relativ geringer Individuenzahl erfasst. Grö-

ßere Truppstärken erreichten z. B. Kiebitz, Goldregenpfeifer und Singschwan. Das räumliche 

Verteilungsmuster der Rastvögel konzentriert sich nicht auf bestimmte Flächen. Die Nach-

weise verteilen sich vielmehr relativ gleichmäßig über den gesamten Untersuchungsraum, wel-

cher vornehmlich zur Nahrungssuche genutzt wird.  

Eine besondere Bedeutung bezüglich der Rastvögel kommt den großen, relativ weit überblick-

baren Ackerflächen mit einem hohen Bodenfeuchtegrad im Umfeld der Alandniederung zu. 

Entsprechend der jeweiligen Fruchtfolge und Bewirtschaftung differieren die bevorzugten Nah-

rungsräume der Rastvögel im Vergleich verschiedener Jahre (betrifft Arten, die auf landwirt-

schaftlichen Nutzflächen ihre Nahrung suchen – z.B. Gänse, Kraniche, Singschwan, Kiebitz, 

Goldregenpfeifer). 

3.2.2.2.1.2. VKE 3.2a 

Brutvögel 

Die im Jahr 2014 vom Büro RANA durchgeführte Brutzeiterfassung (s. o.) schloss auch den 

Bereich der VKE 3.2a ein. In der VKE 3.2a wurden insgesamt 22 gefährdete und/oder streng 

geschützte Brutvogelarten nachgewiesen. Darüber hinaus bestand für 4 weitere entspre-

chende Arten Brutverdacht und von 2 Arten wurden Brutzeitbeobachtungen getätigt. Eine 

Übersicht der betreffenden Arten ist der Tabelle zu entnehmen, welche sich im Unterpunkt zur 

VKE 3.1 befindet. In der Tabelle enthalten sind gemäß BNatSchG streng geschützte, in der 

Roten Listen Sachsen-Anhalts mindestens in der Kategorie 3 geführte und/oder im Anhang I 

der Vogelschutzrichtlinie aufgeführte Arten (zum Status der Arten in der VKE 3.2a, siehe vor-

letzte Spalte der betreffenden Tabelle). 
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Neben den in der entsprechenden Tabelle aufgeführten Arten sind im LBP zur VKE 3.2a noch 

Bekassine (Gallinago gallinago) und Austernfischer (Haematopus ostralegus) als planungsre-

levant aufgeführt. Von der Bekassine (in den Roten Listen Sachsen-Anhalts und Deutschlands 

als „vom Aussterben bedroht“ geführt) liegt jedoch kein aktueller Nachweis vor (die Art wurde 

letztmalig im Jahr 2006 im Untersuchungsraum nachgewiesen). Der Austernfischer, von dem 

in der aktuellen Kartierung lediglich eine Brutzeitbeobachtung vorliegt, wird in der Roten Liste 

Sachsen-Anhalts nicht geführt. 

Schwerpunkt der Brutvogelvorkommen in der VKE 3.2a sind die von Grünland geprägten und 

von Auengewässern mit Röhricht- und Seggenstrukturen durchzogenen Auen des Elbdeich-

vorlandes. Im Elbdeichhinterland sind Teilflächen der vorhandenen Laubwald- und Gehölzbe-

stände sowie die flächigen Ruderalfluren im Bereich einer ehemaligen Bahnverladestation 

nördlich Geestgottberg hervorzuheben. Dem gegenüber sind die Acker- und Grünlandflächen 

im Elbdeichhinterland, bezogen auf planungsrelevante Arten, wenig besiedelt. Eine Ausnahme 

bildet die Feldlerche, die auch auf den dortigen Acker- und Grünlandflächen in mäßiger Dichte 

anzutreffen ist. 

Der Untersuchungsraum (insbesondere das Elbdeichvorland) ist neben seiner Funktion als 

Bruthabitat auch als Nahrungshabitat für diverse Arten aus der Umgebung von Bedeutung, so 

z.B. für Schwarzstorch, Seeadler, Wespenbussard und Fischadler (siehe LBP zur VKE 3.2a, 

Kap. 2.4.4.1 – Teil der Unterlage 12 der Antragsunterlagen). 

Rastvögel 

Zur Aktualisierung vorhandener Rastvogelkartierungen aus den Jahren 2006 und 2008 wurde 

im Herbst und Winter 2015/2016 die Bestandssituation der Rastvögel im Untersuchungsraum 

erneut erfasst. Im Rahmen dieser Kartierung wurden insgesamt 48 Vogelarten nachgewiesen 

(nähere Angaben zu den erfassten Arten sind dem LBP zur VKE 3.2a zu entnehmen). Aus 

den Erhebungen lässt sich eine hohe bis sehr hohe Bedeutung des Elbdeichvorlandes für 

Rast- und Zugvögel ableiten. Am vergleichsweise bedeutendsten sind dabei das Auengewäs-

ser Büttners Brack und die Altarme der Elbe (jeweils insbesondere für verschiedene Entenar-

ten) sowie die elbnahen Grünlandflächen (insbesondere für Gänse). Im Elbdeichhinterland 

wurden im Bereich der VKE 3.2a aktuell keine großen Rastvogelvorkommen nachgewiesen. 

Vom Kiebitz wurden zwei mittelgroße Ansammlungen (100 bis 450 Tiere) auf den Ackerflächen 

beiderseits der B 189 erfasst. Gänse kamen nur in einzelnen Trupps mit max. 300 Tieren vor 

(in den älteren Kartierungen wurden bedeutend größere Truppstärken registriert). 
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3.2.2.2.2. Fledermäuse 

3.2.2.2.2.1. VKE 3.1 

Im Rahmen der Erfassungen der Jahre 2006, 2007, 2008 und 2014 wurden im Untersuchungs-

raum der VKE 3.1, d.h. zwischen Vielbaum und Geestgottberg, insgesamt 15 Fledermausarten 

nachgewiesen. Eine im Jahr 2011 durchgeführte Untersuchung in einem vorhabenbedingt zum 

Abriss vorgesehenen Einzelhof bei Vielbaum hat ergeben, dass hier keine Fledermäuse vor-

kommen. 

Übersicht der in der VKE 3.1 nachgewiesenen Fledermausarten 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
RL 

BRD 

RL 

LSA 

FFH- 

RL 
BNatSchG 

Myotis myotis Großes Mausohr V 1 II, IV §§ 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus  3 IV §§ 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus V 1 IV §§ 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus V 2 IV §§ 

Myotis nattereri Fransenfledermaus  2 IV §§ 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus 2 1 II, IV §§ 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus G 2 IV §§ 

Nyctalus noctula Abendsegler V 3 IV §§ 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler G 2 IV §§ 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus  2 IV §§ 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus D G IV §§ 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus  2 IV §§ 

Plecotus auritus Braunes Langohr V 2 IV §§ 

Plecotus austriacus Graues Langohr 2 2 IV §§ 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 2 1 II, IV §§ 

RL-Stufen:  1 (vom Aussterben bedroht), 2 (stark gefährdet), 3 (gefährdet), R (extrem selten), G (Gefährdung anzunehmen), D 

(Daten mangelhaft), V (Art der Vorwarnliste) 

FFH-RL: Einstufung in die Anhänge der FFH-RL 

BNatSchG: §§  streng geschützt (gemäß BArtSchV, EG-VO, Anh. A, Anh. IV FFH-RL) 

Die Erfassungen ergaben, dass der Untersuchungsraum der VKE 3.1 von Fledermäusen v. a. 

als Jagd- und Transferraum genutzt wird. Nachweise von Fledermausquartieren wurden hin-

gegen nicht erbracht. 

3.2.2.2.2.2. VKE 3.2a 

Im Untersuchungsraum der VKE 3.2a wurden insgesamt drei Fledermausuntersuchungen 

durchgeführt (2006, 2008 und 2014). Darüber hinaus erfolgte 2015 in der Siedlung Märsche 
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direkt westlich der B189 eine Kontrolluntersuchung bezüglich eventueller Fledermausquar-

tiere. 

Das nachgewiesene Artenspektrum entspricht etwa dem der VKE 3.1 (zum Artbestand der 

VKE 3.1 siehe Tabelle), lediglich bezüglich der Bartfledermäuse wurde in der VKE 3.2a die 

Artzuordnung nicht eindeutig differenziert (Kleine/ Große Bartfledermaus) und der Nachweis 

des Grauen Langohrs (Plecotus austriacus) ist nicht gesichert. 

Die nachgewiesenen Arten nutzen den Untersuchungsraum überwiegend als Jagd- und Trans-

ferraum. Die Quartierfunktion des Untersuchungsraumes ist auf Grund seiner unzureichenden 

Habitatausstattung (geringes Vorkommen an Altbäumen mit entsprechendem Höhlenangebot, 

wenige baulich geeignete Anlagen) gering. Ein Quartier konnte nur für die Rauhautfledermaus 

nachgewiesen werden (2008 erfolgte der Nachweis eines Schwärmquartiers im Bereich des 

südlichen Pfeilers der Elbbrücke der B 189). Des Weiteren wird vom Vorhandensein eines 

Wochenstubenquartiers das Braune Langohrs in einem elbdeichnahen Laubgehölz östlich der 

B 189 ausgegangen (ca. 300 bis 500 m von der geplanten BAB 14 entfernt). 

Der Untersuchungsraum der VKE 3.2a besitzt im Elbdeichhinterland eine bereichsweise hohe, 

sonst mittlere Bedeutung als Jagd- und/oder Transferraum für mehrere Fledermausarten. Die 

bedeutsamen Strukturen befinden sich im elbdeichnahen Deichhinterland. Die Bedeutung des 

Untersuchungsraumes als Quartierstandort ist aufgrund des weitgehenden Fehlens geeigne-

ter Habitatstrukturen insgesamt als gering einzustufen. 

3.2.2.2.3. Biber 

Deutschlandweit gilt der Elbe-Biber (Castor fiber ssp. albicus) gemäß Roter Liste als gefährdet, 

in Sachsen-Anhalt als stark gefährdet. Des Weiteren ist er in den Anhängen II und IV der FFH-

RL aufgeführt. 

3.2.2.2.3.1. VKE 3.1 

Entlang des Alandes und der Elbe sind diverse Biberreviere bekannt. Entsprechend wurde der 

Biber durch Büro RANA im Rahmen der Erfassungen 2006/2007 in der Alandniederung nach-

gewiesen. Am nächsten zum Vorhaben liegt ein Biberrevier im Bereich der B 189- und Aland-

straßenbrücke. Im Jahr 2009 wurde östlich der Brücke der B 189 über den Aland ein zumindest 

zeitweilig genutzter Bau des Bibers (Winterbau eines Einzelbibers) vorgefunden. Der Untersu-

chungsraum stellt ein Gebiet dar, in dem sich der Biber noch in der Ausbreitungsphase befin-

det. 
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3.2.2.2.3.2. VKE 3.2a 

Bereits vor über 10 Jahren besiedelte der Biber nach DOLCH et al. (2002) im Messtischblatt-

bereich der TK 25, in der sich auch der Untersuchungsraum befindet, die Elbaue beidseitig 

des Flusses mit 6 bis 10 Ansiedlungen. Darüber hinaus liegen für den Untersuchungsraum 

weitere konkrete Nachweise des Bibers vor. So verweist der LBP zur VKE 3.2a auf im Zuge 

der vorhabenbezogenen Biotopkartierung 2006 im Bereich der fragmentarischen Silberwei-

denbestände festgestellte Fraßspuren des Bibers, auf eine vom LAU dokumentierte Biberbe-

obachtung im Grünlandbereich im Südosten des detailliert untersuchten Bereichs (2006) so-

wie auf Biberbeobachtungen während der Herbstbefischung 2007 (Beobachtung jeweils eines 

Exemplars am Elbufer westlich der Elbebrücke sowie in einem elbnahen Altwasser – Institut 

für Binnenfischerei e. V. Potsdam Sacrow). Darüber hinaus wird im LBP auf eine Mitteilung 

der Biosphärenreservatsverwaltung „Mittelelbe“ von Juni 2015 Bezug genommen, nach der 

sich im Elbdeichvorland in einem Bereich von ca. 1 km beiderseits der geplanten Trasse mind. 

3 Biberreviere befinden.  

Innerhalb des Untersuchungsraums ist die Elbaue des Deichvorlandes ein Lebensraum von 

sehr hoher Bedeutung für den Biber (v. a. Funktion als Nahrungsraum, Verbindungs- und 

Wanderkorridor). 

3.2.2.2.4. Fischotter 

Der Fischotter (Lutra lutra) wird in den Roten Listen Sachsen-Anhalts und Deutschlands in der 

Kategorie 1 (vom Aussterben bedroht) geführt. Die Art ist in den Anhängen II und IV der FFH-

RL enthalten. 

3.2.2.2.4.1. VKE 3.1 

Im Rahmen der faunistischen Sonderuntersuchungen konnte der Fischotter im Untersu-

chungsraum nicht nachgewiesen werden. Die Auswertung vorhandener Daten erbrachte je-

doch, dass aktuelle Vorkommen der Art in der Alandniederung dokumentiert sind (Sichtbe-

obachtung, Kotfunde, Reproduktionsnachweise). Es ist davon auszugehen, dass der Fischot-

ter im gesamten Untersuchungsraum entlang der Fließgewässer und Gräben vorkommt, wo-

bei der Schwerpunkt der Verbreitung in der Elbaue (außerhalb des Untersuchungsraumes) 

und der Alandniederung liegt. 

3.2.2.2.4.2. VKE 3.2a 

Der LBP zur VKE 3.2a (Teil der Unterlage 12 der Antragsunterlagen) verweist auf ältere Be-

standskartierungen des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), nach denen davon auszu-

gehen ist, dass der Fischotter im gesamten Untersuchungsraum entlang der Fließgewässer 
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und Gräben vorkommt. Den Schwerpunkt bildet dabei die Elbaue des Deichvorlandes (Le-

bensraum von sehr hoher Bedeutung, der Biotopverbund entlang der Elbe wird als sehr gut 

eingestuft). 

Im FFH-Gebiet "Elbaue Beuster-Wahrenberg", welches die elbnahen Bereiche des Untersu-

chungsraumes einschließt, ist der Fischotter flächendeckend vertreten (Nutzung des Gebietes 

als Reproduktions-, Migrations- und Jahreslebensraum). Im Untersuchungsraum ist für die 

Gewässer des Deichhinterlandes von einer selteneren Nutzung auszugehen, mit Wanderbe-

wegungen des Fischotters ist jedoch im gesamten Untersuchungsraum zu rechnen. 

3.2.2.2.5. Wolf 

Der Wolf (Canis lupus) wird in der Roten Liste Deutschlands in der Kategorie 1 (vom Ausster-

ben bedroht) und in der Roten Liste Sachsen-Anhalts noch in der Kategorie 0 (ausgestorben) 

geführt. Die Art ist in den Anhängen II und IV der FFH-RL enthalten. 

3.2.2.2.5.1. VKE 3.1 

Der Wolf (Canis lupus) wurde in der VKE 3.1 nicht nachgewiesen, dennoch ist von einem 

Vorkommen dieser in Ausbreitung begriffenen Art im Untersuchungsraum auszugehen. Wolfs-

territorien sind in Deutschland ca. 200 bis 250 km² groß, die Streifgebiete einzelner Tiere kön-

nen wesentlich größer sein. In ca. 15 km Entfernung hat sich im Bereich Gartow ein Wolfsrudel 

etabliert, in dessen Streifgebiet die VKE 3.1 möglicherweise liegt. 

3.2.2.2.5.2. VKE 3.2a 

Auch für die VKE 3.2a liegen keine Nachweise des Wolfes vor, jedoch ist auch hier ein gele-

gentliches Auftreten einzelner wandernder Tiere möglich. 

3.2.2.2.6. Reptilien 

3.2.2.2.6.1. VKE 3.1 

Im Rahmen einer 2012 vom Büro RANA durchgeführten faunistischen Erfassung wurde die 

Zauneidechse (Lacerta agilis) im Untersuchungsraum nachgewiesen.  

Nachweise der Art wurden in folgenden Bereichen erbracht: 

 Habitatstrukturen (Schotterbett, Ruderalfluren) entlang der stillgelegten Bahnstrecke 

südlich Geestgottberg (DB AG-Strecke Nr. 6901 Salzwedel-Geestgottberg): stabiles, 

reproduktives Vorkommen mit mindestens 10 bis 20 Individuen 

 Habitatstrukturen (lückige Vegetation, Trockenrasenelemente) im Bereich des nördli-

chen Alanddeichs: 1 Einzelindividuum 
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 Habitatstrukturen (Ruderalfluren und Sandflächen/ -weg) entlang des Feldweges von 

Vielbaum nach Voßhof: 1 Einzelindividuum (Totfund) 

3.2.2.2.6.2. VKE 3.2 

Auch in der VKE 3.2a erfolgten im Jahr 2012 Erfassungen zum Vorkommen der Zauneidechse 

(Büro RANA). Nachweise der Art wurden nur auf einer Untersuchungsfläche erbracht, welche 

sich deutlich außerhalb des Eingriffsbereiches der geplanten Autobahn befindet und von die-

sem durch die B189 räumlich getrennt ist. Hierbei handelt es sich um den Saumbereich des 

Weges nach Eickerhöfe, östlich der B189 (Nachweis einer kleinen Population < 10 Individuen). 

Neben dem o. g. Nachweisort wurden im Ergebnis der Untersuchung weitere 5 Bereiche mit 

Habitatpotenzial für die Zauneidechse ausgewiesen (die exponierten, halboffenen Böschungs-

dämme der B 189 im Elbdeichvorland/ der Elbdeich/ der nördliche Saum des Weges Märsche 

westlich der B189/ die Böschungsdämme der K1020 zwischen B189 und Bahnstrecke/ eine 

ehemalige Lagerfläche der Bahn östlich der B189 und nördlich von Geestgottberg). 

Die von der Trasse gequerten potenziellen Habitatstrukturen (Saum am Weg Märsche und 

Elbdeich) besitzen eine Eignung als Wanderkorridor für die Zauneidechse. Eine Besiedlung 

durch einzelne Tiere ist potenziell möglich. 

Auf Grund des Vorhandenseins geeigneter Lebensräume und unter Berücksichtigung von 

Nachweisen im weiteren Umfeld des Untersuchungsgebietes sind Vorkommen weiterer Rep-

tilienarten zu vermuten (v. a. Ringelnatter, Blindschleiche und Waldeidechse). 

3.2.2.2.7. Amphibien 

3.2.2.2.7.1. VKE 3.1 

Amphibienerfassungen wurden im Zeitraum 2006/ 2007 sowie 2014 durchgeführt (Büro 

RANA). Hierbei wurden in der VKE 3.1 insgesamt 10 Arten nachgewiesen. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die in der VKE 3.1 nachgewiesenen gefährdeten und/oder 

streng geschützten Amphibienarten zu entnehmen. Aufgeführt sind ausschließlich die gemäß 

BNatSchG streng geschützten, in der Roten Listen Sachsen-Anhalts mindestens in der Kate-

gorie 3 geführten und/oder in den Anhängen II oder IV der FFH-Richtlinie enthaltenen Arten. 

Eine vollständige Übersicht aller in der VKE 3.1 erfassten Amphibienarten enthalten die An-

tragsunterlagen (LBP zur VKE 3.1, Kap. 2.7.4.2.4 – Teil der Unterlage 12). 
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Übersicht der gefährdeten und streng geschützten Amphibienarten im Untersuchungsraum zur VKE 3.1  

Wissenschaftlicher 

Name 
Deutscher Name 

RL 

BRD 

RL 

LSA 

FFH- 

RL 
BNatSchG 

Triturus cristatus Kammmolch 3 3 II, IV §§ 

Bufo calamita Kreuzkröte 3 2 IV § 

Hyla arborea Laubfrosch 2 3 IV §§ 

Rana arvalis Moorfrosch 2 3 IV §§ 

Bombina bombina Rotbauchunke 1 2 II, IV §§ 

RL-Stufen:  1 (vom Aussterben bedroht), 2 (stark gefährdet), 3 (gefährdet) 

FFH-RL:  Einstufung in die Anhänge der FFH-RL 

BNatSchG: §§  streng geschützt (gemäß BArtSchV, EG-VO, Anh. A, Anh. IV FFH-RL) 

Eine besonders hohe Bedeutung für Amphibien kommt in der VKE 3.1 folgenden untersuchten 

Gewässern zu: 

 Tümpel am Alanddamm westlich B 189: bemerkenswert ist das Vorkommen der Rotbauch-

unke (kleine Population) und einer mittelgroßen Population des Laubfroschs  

 Tümpel östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche südwestlich Geestgottberg: bemerkens-

wert ist der Nachweis einer mittelgroßen Population des Laubfroschs, darüber hinaus wurde 

u. a. auch eine mittelgroße Population der Knoblauchkröte erfasst 

 Bodenabbau-/ Deponiefläche südwestlich Geestgottberg: das Gebiet kann nicht als kon-

stanter Laichplatz einer etablierten Amphibiengemeinschaft bewertet werden, bemerkens-

wert ist jedoch der Nachweis eines Individuums der Kreuzkröte (Nachweisjahr 2006) 

 Stillgewässer südwestlich Geestgottberg: Lebensraum und Laichgewässer von acht Am-

phibienarten und daher als sehr bedeutsam einzuschätzen, aufgrund der Komplexität des 

Lebensraumes (Gehölze, Brachen, Grünland, Gräben, Stillgewässer) stellt das Untersu-

chungsgebiet für viele Arten einen Ganzjahreslebensraum dar, nachgewiesen wurden u. a. 

Kammmolch, Knoblauchkröte, Rotbauchunke und Laubfrosch 

 Altarm im Bereich der Alandniederung nördlich von Seehausen: hohe Bedeutung für den 

Amphibienschutz aufgrund des Vorhandenseins einer großen Population des Laubfro-

sches, der Habitatqualität und der Bedeutung für den Biotopverbund 

3.2.2.2.7.2. VKE 3.2a 

Auch die VKE 3.2a wurde in die 2014 vom Büro RANA durchgeführten Amphibienerfassungen 

einbezogen. Wie auch in der VKE 3.1 wurden insgesamt 10 Amphibienarten nachgewiesen. 

Gegenüber den dort erfassten Arten (siehe Tabelle) liegt aus der VKE 3.2a jedoch kein Nach-

weis der Kreuzkröte (Bufo calamita) vor. Dafür wurden hier Nachweise der Knoblauchkröte 

(Pelobates fuscus) erbracht (Art des Anhangs IV der FFH-RL, gemäß bundesweiter Roter Liste 

gefährdet). 

Vorkommensschwerpunkte für Amphibien stellen in der VKE 3.2a die Kleingewässer im Elb-

deichhinterland dar. Den arten- und individuenreichsten Bestand weisen dabei 5 Kleingewäs-

ser auf, die sich in einer feuchten, von Laubgehölzen und Röhrichtstrukturen begleiteten 
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Senke westlich der B 189 befinden. Hier kommen acht Arten vor, darunter auch mittelgroße 

Populationen von Rotbauchunke und Laubfrosch. Weitere bemerkenswerte Amphibienvor-

kommen befinden sich im Feuchtgrünland östlich der B 189 (beiderseits der K 1020) im Be-

reich einer strukturreichen Grabenaufweitung sowie temporär vernässter Senken (u. a. mittel-

große Populationen von Rotbauchunke, Laub- und Moorfrosch). Eine deutliche Vorbelastung 

für Amphiben stellt gemäß LBP die stark befahrene B 189 dar, welche als eine weitgehend 

unüberwindbare Barriere für Amphibien fungiert. 

3.2.2.2.8. Fische und Rundmäuler 

3.2.2.2.8.1. VKE 3.1 

Aland 

Im Aland wurden im Rahmen einer ichthyofaunistischen Erfassung aus dem Jahre 2006 im 

Bereich der Straßenbrücke der B 189 südlich Geestgottberg 6 Fischarten erfasst. Bei einer 

älteren, im Jahre 1995 durchgeführten Untersuchung waren 9 Fischarten im Aland nachge-

wiesen worden (vgl. LBP zur VKE 3.1, Kap. 2.7.4.2.5 – Teil der Unterlage 12 der Antragsun-

terlagen).  

Die nachfolgende Tabelle enthält alle im Rahmen der o. g. Erhebungen nachgewiesenen 

Fischarten, die in der Roten Liste Sachsen-Anhalts mindestens in der Kategorie 3 (gefährdet) 

geführt werden bzw. im Anhang II der FFH-Richtlinie enthalten sind. 

Übersicht der der nachgewiesenen gefährdeten Fischarten im Untersuchungsraum zur VKE 3.1  

Wissenschaftlicher 

Name 
Deutscher Name 

RL 

D 

RL 

LSA 
FFH-RL Häufigkeit 

Nachweis 2006 

Aspius aspius Rapfen 3 2 Anh. II s 

Lota lota Quappe 2 2  v 

Nachweis 1995 

Cobitis taenia Steinbeißer 2 2 Anh. II k. A. 

Anguilla anguilla Aal 3 3  k. A. 

RL-Stufen:  1 (vom Aussterben bedroht), 2 (stark gefährdet), 3 (gefährdet) 

FFH-RL:  Einstufung in die Anhänge der FFH-RL 

Häufigkeit: r  regelmäßig; s  selten 

Anhand der Bestandsdaten ist der Aland als fischartenreiches Fließgewässer in der Altmark 

anzusprechen. Der 2006 untersuchte Abschnitt ist darüber hinaus durch seine pflanzenreiche 

Struktur als Reproduktionsraum und Aufwuchsgebiet landesweit gefährdeter Arten von Be-

deutung. 
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Wiesengrabensystem bei Geestgottberg und Vielbaum 

In einer Wässerung südwestlich Geestgottberg wurde im Frühjahr 2006 direkt östlich der B 189 

ein Exemplar des Schlammpeitzgers (Misgurnus fossilis, RL D 2, RL LSA 2) nachgewiesen. 

Weitere Nachweise bemerkenswerter Fischarten gelangen im Wiesengrabensystem nicht, 

was wahrscheinlich auf eine starke Trockenheit während des Erfassungszeitraums zurückzu-

führen ist (zum Zeitpunkt der Sommererfassung 2006 waren nahezu alle zu untersuchenden 

Gräben ausgetrocknet). Untersucht wurden neben der Wässerung südwestlich Geestgottberg 

der Alte Augraben auf Höhe der Ortslage Vielbaum, ein Stillgewässer auf Höhe der Bodenab-

bau-/ Deponiefläche südlich Geestgottberg und der Grindelgraben westlich Geestgottberg. 

Bezüglich des Schlammpeitzgers ist anzunehmen, dass dieser im Wiesengrabensystem bei 

Geestgottberg, welches mit dem Fundort korrespondiert, vorkommt (die Art kann auch in peri-

odisch trockenfallenden Gewässern überdauern, sofern in den Trockenperioden einige 

feuchte Schlammstellen erhalten bleiben). 

3.2.2.2.8.2. VKE 3.2a 

Zur Ichthyofauna wurden vorhandene Daten ausgewertet, ergänzend wurde im Rahmen eines 

ichthyologischen Gutachtens des Instituts für Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow die Fisch-

fauna der Elbe sowie eines Altwassers in deren Überflutungsbereich westlich der Elbbrücke 

der B 189 untersucht (vgl. LBP zur VKE 3.2a, Kap. 2.4.4.6 – Teil der Unterlage 12 der Antrags-

unterlagen). 

Von insgesamt 34 Arten, die entsprechend der Auswertung vorhandenen Datenmaterials po-

tenziell im Untersuchungsraum vorkommen können, wurden im Rahmen der vorhabenbezo-

genen Befischung 23 Arten nachgewiesen. In nachfolgenden Tabelle sind die nachgewiese-

nen Fischarten aufgeführt, die in der Roten Liste Sachsen-Anhalts mindestens in der Kategorie 

3 (gefährdet) geführt werden bzw. im Anhang II der FFH-Richtlinie enthalten sind. Eine Ge-

samtübersicht aller nachgewiesenen sowie potenziell zu erwartenden Arten ist Kap. 2.4.4.6 

des LBP zur VKE 3.2a zu entnehmen (Teil der Unterlage 12 der Antragsunterlagen). 

Übersicht der nachgewiesenen gefährdeten Fischarten im Untersuchungsraum zur VKE 3.2a 

Wissenschaftlicher 

Name 
Deutscher Name 

RL 

BRD 

RL 

LSA 

FFH-

RL 

nachgewiesene Vorkommen 

Elbe Altwasser 

Abramis ballerus Zope 3 3  x  

Anguilla anguilla Aal 3 3  x  

Aspius aspius Rapfen 3 2 Anh. II x  

Carassius carassius Karausche 3 3  x  

Cobitis taenia Steinbeißer 2 2 Anh. II x x 
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Wissenschaftlicher 

Name 
Deutscher Name 

RL 

BRD 

RL 

LSA 

FFH-

RL 

nachgewiesene Vorkommen 

Elbe Altwasser 

Leucaspius delineatus Moderlieschen 3 3   x 

Lota lota Quappe 2 2  x x 

RL-Stufen:  1 (vom Aussterben bedroht), 2 (stark gefährdet), 3 (gefährdet) 

FFH-RL:  Einstufung in die Anhänge der FFH-RL 

Bezogen auf den Untersuchungsraum stellt die Elbe einen ichthyofaunistisch sehr hochwerti-

gen Lebensraum dar. Neben ihrer Lebensraumfunktion für die nachgewiesenen Arten ist sie 

insbesondere hinsichtlich ihrer Funktion als potenzieller Migrationsraum für vom Aussterben 

bedrohte bzw. ehemals verschollene Arten (Fluss- und Meerneunauge, Maifisch, Lachs) be-

deutsam. 

Auch die Gewässer des Überschwemmungsgebietes der Elbe sind als hochwertig bis sehr 

hochwertig einzustufen. Hier wurden 12 der 27 potenziell möglichen Arten nachgewiesen, da-

runter drei Arten der Roten Liste des Landes Sachsen-Anhalt. Den Gewässern des Deichhin-

terlandes ist hingegen eine nur geringe Bedeutung für Fische und Rundmäuler zuzuweisen. 

Insgesamt sind hier potentiell lediglich neun Arten zu erwarten, von denen die Mehrheit als 

Ubiquisten ungefährdet sind. Als Arten der Roten Liste Sachsen-Anhalts sind in den Gewäs-

sern des Deichhinterlandes allenfalls Karausche, Moderlieschen und Schlammpeitzger zu er-

warten. 

3.2.2.2.9. Libellen 

3.2.2.2.9.1. VKE 3.1 

Im Rahmen der in den Jahren 2008, 2009 und 2012 durchgeführten faunistischen Sonderun-

tersuchungen wurden im Untersuchungsraum der VKE 3.1 insgesamt 24 der 63 aktuell in 

Sachsen-Anhalt vorkommenden Libellenarten nachgewiesen. Unter den erfassten Arten be-

finden sich sieben gefährdete Arten (Gebänderte Prachtlibelle, Braune Mosaikjungfer, Südli-

che Binsenjungfer, Kleinen Mosaikjungfer, Fledermaus-Azurjungfer, Gemeine Winterlibelle, 

Gemeine Smaragdlibelle). Nachweise streng geschützter Libellenarten wurden nicht erbracht. 

Kap. 2.7.4.2.7 des LBP zur VKE 3.1 (Teil der Unterlage 12 der Antragsunterlagen) verweist 

darauf, dass die vorhandenen Gewässer nicht als Reproduktionsstätte der Asiatischen Keil-

jungfer und der Grünen Flussjungfer (Fließgewässerarten des Anhangs IV der FFH-RL/ die 

Grünen Flussjungfer ist zusätzlich im Anhang II der FFH-RL aufgeführt) geeignet sind und ein 

Vorkommen der betreffenden Arten ausgeschlossen wird. 

Insgesamt werden die untersuchten Gewässer/ Gewässerabschnitte bezüglich der Libellen-

fauna als lokal bis regional bedeutsam eingestuft. 
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3.2.2.2.9.2. VKE 3.2a 

Bei Erfassungen im Jahr 2006 an den 10 Gewässern wurden lediglich 17 Libellenarten nach-

gewiesen. Bei ca. 60 % der nachgewiesenen Arten handelt es sich um Ubiquisten, deren An-

sprüche an die Habitatbedingungen der Entwicklungsgewässer relativ gering sind. Die einzige 

nachgewiesene typische Fließgewässerart ist die Gebänderte Prachtlibelle. Als gering einzu-

schätzen ist die Zahl erfasster Arten insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass das Ge-

biet der Elbe mit seinem Vorland ca. 35 bis 40 Libellenarten aufweist und insgesamt von sehr 

großer Bedeutung für die Libellenfauna ist (vgl. LBP zur VKE 3.2a, Kap. 2.4.4.4, S. 75 – Teil 

der Unterlage 12 der Antragsunterlagen). 

Vor dem Hintergrund vergleichsweise ungünstiger Bedingungen bei der Kartierung 2006 (lang-

anhaltendes Elbhochwasser) wurde im Sommer 2012 innerhalb des Elbdeichvorlands (Elbufer 

sowie zwei elbnahe Auengewässer westlich der B189) eine erneute Libellenkartierung durch-

geführt. Jedoch auch im Ergebnis dieser Kartierung wurde die nur eingeschränkte Bedeutung 

der Auengewässer für die Libellenfauna bestätigt (vgl. LBP zur VKE 3.2a, Kap. 2.4.4.4, S. 76 

– Teil der Unterlage 12 der Antragsunterlagen). 

Gemäß LBP sind zwei Referenzgewässer einer feuchten Senke sowie das Gewässer „Bütt-

ners Brack“ von hoher Bedeutung für die Libellenfauna. In den betreffenden Gewässern wur-

den jeweils 10 Libellenarten nachgewiesen. Im Gewässer „Büttners Brack“ waren Vorkommen 

der Gemeinen Binsenjungfer mit sehr hohen Individuendichten sowie der Hufeisen-Azurjung-

fer und Gefleckten Heidelibelle mit jeweils mittleren Beständen zu verzeichnen. Die Gefleckten 

Heidelibelle ist als Art der Moortümpel in Deutschland gefährdet. 

Eine Umflutrinne im Deichvorland sowie ein Kleingewässer nördlich der K 1020 sind von mitt-

lerer Bedeutung für die Libellenfauna. Zwar weist die Umflutrinne nur ein eingeschränktes Ar-

tenspektrum auf, allerdings kommen mit der Fledermaus-Azurjungfer und dem Frühen Schilf-

jäger zwei in Deutschland gefährdete Arten vor. Das Kleingewässer an der K 1020 hingegen 

ist mit neun Arten wiederum recht artenreich, weist aber kaum spezialisierte oder gefährdete 

Arten auf. Eine Art (Gemeine Binsenjungfer) war mit einer hohen Individuendichte vertreten. 

Anhand der Untersuchungsergebnisse ist den sonstigen untersuchten Gewässern einschließ-

lich der Elbe nur eine geringe Wertigkeit für die Libellenfauna zuzuordnen. Allerdings ist nach 

Auffassung der Gutachter im Bereich des Elbufers potenziell mit dem Vorkommen von Larval-

habitaten der Arten der FFH-RL Asiatischen Keiljungfer und Grüne Flussjungfer zu rechnen 

(vgl. LBP zur VKE 3.2a, Kap. 2.4.4.4, S. 76-77 – Teil der Unterlage 12 der Antragsunterlagen). 
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3.2.2.2.10. Xylobionte Käfer 

3.2.2.2.10.1. VKE 3.1 

Im Rahmen der in den Jahren 2006 und 2012 zu den Xylobionten durchgeführten Sonderun-

tersuchungen wurden im Untersuchungsraum der VKE 3.1 insgesamt 16 Bockkäfer-Arten, 

4 Blatthornkäfer-Arten sowie 14 Schnellkäfer-Arten nachgewiesen. Nachweise von Prachtkä-

fer-Arten wurden nicht erbracht. Trotz gezielter Kontrolle aller potenziell geeigneten Habitate 

im Trassenumfeld wurden keine Arten der Anhänge II oder IV der FFH-Richtlinie nachgewie-

sen. 

3.2.2.2.10.2. VKE 3.2a 

Im Untersuchungsgebiet der VKE 3.2a wurden 14 Schnellkäfer-Arten und 6 Bockkäfer-Arten 

erfasst. Dies ist für beide Familien ein relativ schmales Artenspektrum. Zudem wurden i. d. R. 

als häufig geltende Arten nachgewiesen, welche in der Regel nur von untergeordneter faunis-

tischer Bedeutung sind.  

Arten der Anhänge II oder IV der FFH-RL wurden trotz gezielter Suche nicht nachgewiesen. 

Aufgrund einer ungünstigen Habitatausstattung (v. a. wegen des sehr geringen Anteils älterer 

Laubbäume) ist das Vorkommen betreffender Arten (Eremit, Hirschkäfer etc.) auszuschließen. 

3.2.2.2.11. Wasserkäfer 

3.2.2.2.11.1. VKE 3.1 

In der VKE 3.1 wurden keine faunistischen Sonderuntersuchungen zu Wasserkäfern durchge-

führt. 

3.2.2.2.11.2. VKE 3.2a 

Insgesamt wurden in den untersuchen Gewässern 34 Arten wasserbewohnender Käfer fest-

gestellt. Gemäß Kap. 2.4.4.4, S. 78 des LBP zur VKE 3.2a (Teil der Unterlage 12 der Antrags-

unterlagen) ist die relativ geringe Zahl erfasster Arten vermutlich auf die geringe Größe des 

Untersuchungsgebietes, die relative ökologische Ähnlichkeit der untersuchten Gewässer und 

auf den kurzen Untersuchungszeitraum zurückzuführen. Unter Einbeziehung weiterer Unter-

suchungen aus dem Umfeld des Untersuchungsgebietes wird eher ein Vorkommen von 67 

Arten angenommen. 

Überwiegend zeigen die nachgewiesenen Arten breite ökologische Toleranzen gegenüber ih-

ren Lebensräumen. 

Von faunistischer Bedeutung sind die Nachweise der in Sachsen-Anhalt stark gefährdeten Ar-

ten Hydrophilus aterrimus, Hydrophilus piceus und Haliplus lineolatus (Arten mit geographi-

scher Restriktion) sowie der gefährdeten Art Rhantus latitans (seltene Art).  
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Von sehr hoher Bedeutung als Lebensraum für wassergebundene Käfer sind zwei Deichtüm-

pel am westlichen Rand des Untersuchungsgebietes. Mit 23 Arten und 89 Individuen wurde 

hier die höchste Diversität/ Individuenzahl festgestellt. Ebenfalls waren hier alle im Gebiet 

nachgewiesenen Arten der Roten Liste vorhanden. Zwei Gewässer an der K 1020 sind als 

Habitate von hoher bzw. mittlerer Bedeutung einzustufen. Hier wurden 12 bzw. 10 Arten nach-

gewiesen. Der Brückentümpel nahe der Elbe ist von geringer Bedeutung für Wasserkäfer. Das 

mit 4 Arten relativ schmale Artenspektrum weist nur häufig auftretende Arten ohne spezifische 

ökologische Ansprüche auf. Im Gewässerkomplex im Deichvorland mit den Altarmen, Kolken 

und Weihern konnten keine Nachweise wasserbewohnender Käfer erbracht werden. Einzig in 

Büttners Brack wurden einige Taumelkäfer außerhalb der Reichweite des Keschers beobach-

tet.  

Zu berücksichtigen ist, dass die Wasserkäfer-Populationen aufgrund veränderter Witterungs-

bedingungen und einer abweichenden Hochwassersituation starken Veränderungen unterlie-

gen können. Da ein Großteil der Käfer sehr mobil ist, können Neu- und Wiederbesiedlungen 

sehr schnell erfolgen. 

3.2.2.2.12. Tagfalter 

3.2.2.2.12.1. VKE 3.1 

Mit nur 23 Nachweisen der 104 aktuell in Sachsen-Anhalt vorkommenden Tagfalterarten und 

keinem Nachweis der 14 Widderchen-Arten ist der Untersuchungsraum der VKE 3.1 auffallend 

artenarm. Zudem befindet sich unter ihnen mit dem Schwalbenschwanz (Papilio machaon, RL 

D: V) nur eine Art der Roten Liste. Arten nach Anhang II bzw. IV der FFH-RL und sonstige 

streng geschützte Arten wurden bei den 2008, 2009 und 2014 durchgeführten Tagfalter-Erfas-

sungen nicht festgestellt. 

Flächen, denen eine lokale Bedeutung für die Tagfalterfauna zugerechnet wird, befinden sich 

im Bereich des Alanddeiches südlich der Krugbrücke. 

3.2.2.2.12.2. VKE 3.2a 

Bei den Erfassungen 2003 und 2006 wurden insgesamt 25 Tagfalterarten nachgewiesen. Das 

Artenspektrum weist keine Besonderheiten auf. Überwiegend wurden Ubiquisten sowie meso-

phile Übergangs- und Offenlandarten ermittelt. Als Art der Roten Liste wurde lediglich der 

Komma-Dickkopffalter (Hesperia comma) nachgewiesen (deutschlandweit gefährdet/ in Sach-

sen-Anhalt Art der Vorwarnliste). Arten des Anhangs II oder IV der FFH-Richtlinie wurden nicht 

erfasst und sind aufgrund der Habitatbedingungen aktuell auch nicht zu erwarten. 

Insgesamt ist der Untersuchungsraum der VKE 3.2a für Tagfalter nur von mäßiger Bedeutung, 

die höchste Habitateignung besitzen die Untersuchungsflächen im Deichvorland. 
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3.2.2.2.13. Nachtkerzenschwärmer 

3.2.2.2.13.1. VKE 3.1 

Im Jahr 2014 erfolgten spezielle Untersuchungen zur Erfassung des Nachtkerzenschwärmers 

(Proserpinus proserpina), welche jedoch keine Nachweise ergaben. Im Ergebnis der Untersu-

chungen ist das Vorkommen einer beständigen und stabilen Population der betreffenden 

Nachtfalterart auszuschließen. Eine temporäre Besiedlung des Untersuchungsraumes durch 

wenige Individuen der Art ist aufgrund deren unsteten Lebensweise jedoch potenziell möglich.  

3.2.2.2.13.2. VKE 3.2a 

Die VKE 3.2a wurde in die o. g. Untersuchungen zur Erfassung des Nachtkerzenschwärmers 

einbezogen. Nachweise der Art wurden auch hier nicht erbracht. Somit ist auch hier das Vor-

kommen einer beständigen und stabilen Population des Nachtkerzenschwärmers auszuschlie-

ßen. 

3.2.2.2.14. Makrozoobenthos 

3.2.2.2.14.1. VKE 3.1 

In der VKE 3.1 wurden keine Untersuchungen zum Makrozoobenthos durchgeführt. 

3.2.2.2.14.2. VKE 3.2a 

In der VKE 3.2a wurden zum Makrozoobenthos keine spezifischen vorhabenbezogenen Un-

tersuchungen durchgeführt, Kap. 2.4.4.7 des LBP zur VKE 3.2a (Teil der Unterlage 12 der 

Antragsunterlagen) verweist jedoch auf das Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-An-

halt zum Landschaftsraum Elbe, in dem ausgewählte Artengruppen des Makrozoobenthos 

dargestellt sind (veröffentlicht im Jahr 2001 vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-An-

halt). Die betreffenden Daten basieren auf Langzeituntersuchungen des Zeitraums 1992 bis 

1995, in deren Rahmen die schiffbaren Stromabschnitte beprobt wurden. 

Im Zuge der o. g. Langzeituntersuchungen wurden im Bereich der Elbe insgesamt 77 Arten-

gruppen nachgewiesen, darunter 4 Arten aus der Gruppe der Strudelwürmer (Tricladida), 

29 Arten bzw. höhere Taxa aus der Gruppe der Wenigborster und 10 Arten aus der Gruppe 

der Kleinkrebse (Crustacea). Neben der Gruppe der Wenigborster stellen die Zuckmücken 

(Chironomidae) die arten- und individuenreichste Tiergruppe der Elbe dar. Dominierend sind 

im gesamten Flusslauf euryöke, eurytherme und mäßig rheophile bis rheophile Arten. 

An der Mittelelbe wurden 7 Arten der Kriebelmücken (Simuliidae) und 9 Arten der Moostier-

chen (Bryozoa) festgestellt. Süßwasserschwämme (Spongillidae) erreichen an der Elbe Be-

deckungsgrade von über 50%. 
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Insgesamt liegt in den Sedimenten der Buhnenfelder sowohl die Artenzusammensetzung als 

auch die Biomasse des Makrozoobenthos deutlich unterhalb historischer Referenzwerte aus 

der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts. In jüngerer Zeit kam es zur Einwanderung neuer Tier-

arten (Neozoen), insbesondere durch die Schifffahrt und Anlage von Kanälen. Zu den Neube-

siedlern gehören z. B. die Schwarzmeerassel (Jaeza istri) und der Kleinkrebs Dikerogamma-

rus villosus, zwei typische Donauarten. Insbesondere Dikerogammarus villosus konnte im letz-

ten Jahrhundert innerhalb kurzer Zeit weite Bereiche der Elbe besiedeln. 

3.2.3. Boden 

3.2.3.1. VKE 3.1 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die charakteristischen Böden des Untersu-

chungsraums sowie deren Ausgangssubstrate (LAGB 2003). 

Böden im Untersuchungsraum der VKE 1.3 

Bodentyp Ausgangssubstrat Flächengröße 

Pseudogley-Vegas und Pseudogley-

Tschernitzen 

Aueton  ca. 115 ha 

Gley-Paternia, Gley-Tschernitzen, 

Gley-Vegas 

Auenlehm, Auenlehm über Flusssand, 

Niederungssand, lehmiger Auensand 

 ca. 304 ha 

Gley-Braunerden, Gley-Rosterden 

und Podsol-Gley-Braunerden 

Geschiebedecksand über Schmelzwass-

ersand 

 ca. 88 ha 

Gleye holozän umgelagerter lehmiger Sand  ca. 7 ha 

Anthropogener Boden bzw. Überbauung  ca. 18 ha 

 

Vom Bauanfang bis ca. Bau-km 2+520 werden Gley-Braunerden, Gley-Rosterden und Podsol-

Gley-Braunerden von der geplanten Trasse gequert. Die Flächen weisen ein hohes natürliches 

Ertragspotential auf. Besonderheiten hinsichtlich des Biotopentwicklungspotentials bestehen 

nicht. Es handelt sich um Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung. 

Von Bau-km 2+400 bis zum Bauende bei Bau-km 7+500 verläuft die geplante BAB 14 teilweise 

auf der bestehenden Trasse der B 189. Hier werden durch das Vorhaben nur Böden in den 

Randbereichen der B 189 in Anspruch genommen.  

Zwischen Bau-km 2+520 und 3+660, Bau-km 4+420 bis 4+620, Bau-km 5+360 bis 6+000 und 

Bau-km 6+630 bis 7+500 sind beidseits der B 189 die Bodentypen Gley-Paternia, Gley-

Tschernitzen und Gley-Vegas auf Auenlehm/Auenton anzutreffen. Die Bereiche sind auf 

Grund ihrer Bodenfeuchteverhältnisse für Intensivweide und Ackerbau nur bedingt geeignet, 

weisen jedoch ein hohes Biotopentwicklungspotential auf. Bei den genannten Bodentypen 

handelt es sich um Wert- und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung.  
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Die zwischen Bau-km 3+660 und 4+050 und Bau-km 5+150 und 5+360 gequerten Gley-Pa-

ternia, Gley-Tschernitzen und Gley-Vegas auf lehmigem Auensand weisen demgegenüber ein 

sehr hohes Ertragspotential auf. Die Bereiche weisen keine Besonderheiten hinsichtlich des 

Biotopentwicklungspotentials auf. Auf Grund der sehr hohen natürlichen Ertragsfunktion wer-

den sie als Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung eingestuft.  

Von Bau-km 4+050 bis 4+420, Bau-km 4+620 bis 5+150 und Bau-km 6+000 bis 6+630 werden 

Pseudogley-Vegas und Pseudogley-Tschernitzen gequert. Die Bereiche weisen auf Grund der 

nassen bis mittelfeuchten Standortverhältnisse nur eine eingeschränkte natürliche Ertrags-

funktion, jedoch ein hohes Biotopentwicklungspotential auf. Sie sind als Wert- und Funktions-

elemente allgemeiner Bedeutung anzusprechen. 

Der Bereich des Vorhabenbestandteiles "Ersatzneubau der Krugbrücke" wird durch Gley-Pa-

ternia, Gley-Tschernitzen und Gley-Vegas auf lehmigem Auensand geprägt. Er weist für den 

Ackerbau ein hohes Ertragspotential auf, Besonderheiten hinsichtlich des Biotopentwicklungs-

potentials bestehen nicht. Ein kleiner, nordöstlich gelegener Teil ist auf Grund der hohen Bo-

denfeuchte im Frühjahr nur bedingt für Intensivweide und Ackerbau geeignet und besitzt ein 

mittleres Biotopentwicklungspotential. Insgesamt ist der Bereich auf Grund seiner hohen na-

türlichen Ertragsfunktion als Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung einzustufen. 

Die natürliche Ertragsfähigkeit der Böden des Untersuchungsraumes ist großflächig auf Grund 

der hohen Feuchte im Frühjahr eingeschränkt. Lediglich Bereiche der Alandniederung und 

südlich davon (Langes Wend) weisen eine sehr hohe natürliche Ertragsfunktion auf. Das Aus-

gangssubstrat der hier vorliegenden Bodentypen Gley-Paternia, Gley-Tschernitzen und Gley-

Vegas besteht aus lehmigem Auensand. Böden mit einem hohen Ertragspotential sind darüber 

hinaus im Bereich östlich der Ortslage Vielbaum vorhanden. Die Bodentypen sind hier durch 

Gley-Braunerden, Gley-Rosterden und Podsol-Gley-Braunerden auf Geschiebedecksand 

über Schmelzwassersand charakterisiert. Stark anthropogen veränderte und überbaute Böden 

sind v. a. im Bereich der Siedlungsflächen (Ortslagen Vielbaum und Geestgottberg) anzutref-

fen. 

Böden mit besonderer naturgeschichtlicher Archivfunktion sind nördlich Vielbaum zwischen 

Alandstraße und B 189 ausgebildet. Es handelt sich um einen Auenboden auf lehmigem Au-

ensand. 

Vorbelastungen 

Als Vorbelastungen der Böden sind Altlastenverdachtsflächen, großflächige Versiegelung in 

den Siedlungsbereichen sowie Versiegelung durch das Straßennetz relevant. Im Untersu-

chungsraum befinden sind die in der folgenden Tabelle aufgeführten Altlastenverdachtsflä-

chen. 
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Altlastenverdachtsflächen im Untersuchungsraum der VKE 1.3 

Bezeichnung Gemeinde Fläche [m²] 

Deponie an der B 189 Geestgottberg  5.600 

Pflanzenschutzmittellager Geestgottberg  20 

Düngerplatz mit Flugplatz an der B 189 Krüden  70.000 

 

Die Priorität für die Beseitigung der genannten Altlastenverdachtsflächen wird vom Landesamt 

für Umweltschutz Sachsen-Anhalt als nachrangig eingestuft (FROELICH UND SPORBECK 

2004). Die Deponie und das Pflanzenschutzmittellager werden von baulichen Anlagen der 

BAB 14, VKE 3.1 nicht berührt. Bezüglich des Düngerplatzes verweist der LBP (Teil der Un-

terlage 12 der Antragsunterlagen) auf eine Aussage des Umweltamtes des Landkreises Sten-

dal, nach der auf Grund der inzwischen über 15-jährigen landwirtschaftlichen Nutzung eine 

schädliche Kontamination des oberflächennahen Baugrundes ausgeschlossen werden kann. 

3.2.3.2. VKE 3.2a 

Ausschlaggebend für die Herausbildung von Böden in einer Aue sind die hochwassergebun-

denen Erosionen und Sedimentationen sowie die vom Flusswasserstand abhängige Hydro-

morphierung. Durch die dynamischen Prozesse in der Aue entsteht ein vielfältiges, oft klein-

räumiges Bodenmosaik mit unterschiedlichen Bodenwasser- und Bodenluftverhältnissen.  

Im Elbnahbereich liegt der Grundwasserflurabstand bei ≤ 1 m, so dass ein Großteil der Bo-

denhorizonte ganzjährig von Wasser überstaut ist. Dementsprechend sind, ausgehend von 

der Elbe, bis zum Sommerdeich hin Gleyböden anzutreffen. Auf den Gley-Böden des Unter-

suchungsraumes sind überwiegend Feuchtwiesen mit von Auwaldfragmenten und Röhrichten 

gesäumten Altwassern vorhanden. 

Südlich des Sommerdeiches schließt sich an den Gley ein Gley-Pseudogley aus Auensand 

über Ton als wasserstauende Schicht an und zieht sich als ca. 2 km breiter Streifen bis südlich 

des Siedlungssplitters Märsche. Auch als Amphigley bezeichnet, zeigt dieser Bodentyp sowohl 

Merkmale der Grundwasserbeeinflussung als auch der Staunässe. Die Hydromorphierung ist 

besonders stark ausgebildet. Zudem ist meist eine starke Humusanreicherung nachzuweisen. 

Der Amphigley wird etwa mittig vom Elbdeich gequert, nördlich vom Deich überwiegt Auen-

grünland, während die qualmwasserbeeinflussten Flächen südlich des Deiches zu einem gro-

ßen Teil mit Hybridpappel-Kulturen aufgeforstet wurden.  

Im Deichhinterland zwischen Märsche und der südlichen Grenze des Untersuchungsgebietes 

bestimmen flächig Auenböden die Bodenlandschaft. Eine weitere Auenbodenlinse befindet 
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sich nördlich des Deiches (östlich der B 189). Zu den Auenböden im Untersuchungsraum zäh-

len die Bodentypen Gley-Paternia, Gley-Tschernitzen und Gley-Vegas über Auenlehm sowie 

die eingestreuten Pseudogley-Tschernitzen und Pseudogley-Vegas über Auenton. Insgesamt 

sind die Auenböden sauerstoff- und nährstoffreich und biologische hoch aktiv. Heute werden 

die Bodenbildungsprozesse der genannten Auenböden im Deichhinterland nicht mehr durch 

Überschwemmungsereignisse beeinflusst. Auf den trockeneren Bereichen wird zumeist 

Ackernutzung betrieben. Die Auenbodenlinse östlich der B 189 wird von Auengrünland einge-

nommen. 

Nach Angaben des Landkreises Stendal (LK Stendal 2007) sind im Untersuchungsraum der 

VKE 3.2a keine Bodendenkmale bekannt. Ebenfalls sind im Geotopkataster der Archivboden-

karte Sachsen-Anhalts keine Geotope oder fossilen Böden dargestellt. Entsprechend der Ar-

chivbodenkarte Sachsen-Anhalts sind keine Archivböden vorhanden.  

Hinsichtlich des Biotopentwicklungspotentials sind Böden mit speziellen Eigenschaften als Ve-

getationsstandort (trocken, nass, nährstoffarm, selten) besonders wertvoll. In Anlehnung an 

FROELICH & SPORBECK (2004a) werden die mittelfeuchten Standorte im Untersuchungs-

raum als Standorte mit einem hohen Biotopentwicklungspotential bewertet. Bei Standorten, 

die sich nicht in diese Bodenfeuchte-Kategorie einordnen lassen, die aber für eine landwirt-

schaftliche Nutzung (Acker und Intensivweide) dennoch zu feucht bzw. zu nass sind, wird von 

einem mittleren Biotopentwicklungspotential ausgegangen. Trockene Standorte kommen im 

Untersuchungsraum nicht vor. 

Zu den seltenen Böden zählen im Untersuchungsraum die Bodenformen Gley und Amphigley. 

Die Böden im Untersuchungsraum der VKE 3.2a sind i. d. R. als Wert- und Funktionselemente 

mit besonderer Bedeutung einzustufen. Lediglich die anthropogen überformten Böden, welche 

im Untersuchungsraum der VKE 3.2a nur relativ kleinflächig vorkommen (z. B. im Bereich von 

aufgeschütteten Hochwasserschutzdeichen) sind Wert- und Funktionselemente allgemeiner 

Bedeutung. Nähere Details zur Bewertung sind Kap. 2.1.2 des LBP zur VKE 3.2a zu entneh-

men (Teil der Unterlage 12 der Antragsunterlagen). 

Vorbelastungen 

Altlastenverdachtsflächen sind gemäß LAU (2007) im Untersuchungsraum der VKE 3.2a nicht 

bekannt. Als Vorbelastungen sind folgende Faktoren zu nennen: 

 Veränderungen des Bodenwasserhaushaltes durch Maßnahmen zum Hochwasserschutz 

(z. B. Eindeichung der Elbe, Entwässerung) – hohe Vorbelastung für die Bodenstandorte 

im Deichhinterland, geringe Vorbelastung für Standorte in der rezenten, regelmäßig über-

schwemmten Elbaue 
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 mechanische und chemische Eingriffe in den Bodenkörper durch ehemalige und beste-

hende ackerbauliche Nutzung – ackerbaulich genutzte Standorte werden als vorbelastet 

eingestuft, während Böden unter Wald oder extensiver Grünlandnutzung als weitgehend 

naturnah und damit als gering belastet einzustufen sind 

 Ablagerungen hoher Schwermetallkonzentrationen und organischer Verbindungen im Se-

diment der Vordeichflächen (aufgrund ehemals hoher Schwermetallkonzentrationen der 

Elbe) – hohe Vorbelastung der Böden des Überschwemmungsgebietes, geringe Vorbelas-

tung der Böden des Deichhinterlandes 

 Verdichtungen und Aufschüttungen durch Dammbauwerke der B 189 im Bereich der 

Elbquerung sowie durch Deichbauwerke – hohe Vorbelastung relativ kleinflächiger Berei-

che 

 Versiegelungen und Verdichtungen im Bereich der Siedlungsflächen und vorhandener Ver-

kehrswege – hohe Vorbelastungen relativ kleinflächiger Bereiche 

3.2.4. Wasser 

3.2.4.1. Grundwasser 

3.2.4.1.1. VKE 3.1 

Die spätglazialen und holozänen Prozesse schufen ein leicht nach Norden und Nordwesten 

zur Elbe geneigtes Abflussniveau. Der Aland sowie zahlreiche Entwässerungsgräben prägen 

als Oberflächengewässer den Untersuchungsraum. Den oberen Grundwasserleiter bilden 

überwiegend glazi-fluviatile und fluviatile Ablagerungen. Diese bestehen aus sandigem bis 

tonigem Schluff und erreichen eine Mächtigkeit von 10 bis 20 m. Auf Grund der Nähe zur Elbe 

besteht hydraulischer Kontakt zwischen den Fließgewässern und dem Grundwasser. Der erste 

Grundwasserstauer besteht aus bindigem Substrat (sandiger bis lehmiger Geschiebemergel 

bzw. -lehm der Saale-Eiszeit). Es ist zu vermuten, dass sich unter dem Geschiebelehm ein 

weiterer, gespannter Grundwasserstauhorizont befindet.  

Je nach jahreszeitlicher Überschwemmungsperiodik und der damit zusammenhängenden 

Wasserspeisung bzw. -sättigung der anstehenden Böden treten jahreszeitlich bedingte 

Schwankungen zwischen gespannten und ungespannten Zuständen des Grundwasserleiters 

auf. Neben dem Elbwasserstand üben Grabensysteme im Innen- und Außendeichbereich ei-

nen hohen Einfluss auf das Grundwasserregime aus. 

Im Untersuchungsraum liegen die Werte der Grundwasserneubildung bei 1 bis 50 mm/a. Das 

geringe Grundwassergefälle führt zu einer geringen Fließgeschwindigkeit des Grundwassers, 

je nach Verlauf der Isohypsen, in Richtung Nord, Nord/West bis West. Der Grundwasserflur-

abstand liegt großflächig zwischen 0 und 2 m unter Geländeoberkante. Östlich und nordöstlich 
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von Vielbaum sowie südlich und westlich von Vielbaum beträgt der Flurabstand teilweise mehr 

als 3 m. Innerhalb der Innendeichflächen des Alandes besitzt das Grundwasser flächende-

ckend einen äußerst geringen Flurabstand (< 1 m). Der gesamte Untersuchungsraum weist 

einen sehr geringen Schutz gegenüber Schadstoffeinträgen auf. 

Der aktuelle chemische Zustand des im Bereich der VKE 3.1 vorhandenen Grundwasserkör-

pers „Elbe-Urstromtal (Aland)“ ist als schlecht, der des Grundwasserkörpers „Zehrengraben“ 

als gut bewertet. Der mengenmäßige Zustand wird für beide Grundwasserkörper als gut ein-

gestuft. Die schlechte Einstufung des chemischen Zustandes im Grundwasserkörper „Elbe-

Urstromtal (Aland)“ resultiert aus einer Schwellenüberschreitung für Ammonium (siehe Fach-

beitrag Wasserrahmenrichtlinie, Kap. 7.2 – Unterlage 16.5 der Antragsunterlagen). 

Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete sind im Untersuchungsraum der VKE 3.1 nicht vor-

handen. Das dem Vorhaben nächstgelegene Wasserschutzgebiet (WSG „Seehausen“) befin-

det sich ca. 2,2 km südlich des Bauanfangs. 

Vorbelastungen 

Eine Gefährdung/ Vorbelastung des Grundwassers geht insbesondere von folgenden Fakto-

ren aus: 

 Gefährdung für das Grundwasser durch Altlastenverdachtsflächen – die Intensität der Vor-

belastung ist abhängig von der Schadstoffbelastung der abfließenden Sickerwässer  

 Verringerung der Grundwasserneubildung durch Flächenversiegelung, (v. a. Siedlungsbe-

reiche, Straßen) 

 Belastungen des Grundwassers mit Schad- und Nährstoffen aufgrund ehemaliger und be-

stehender intensiver landwirtschaftlicher Flächennutzung (v. a. Eintrag von Stickstoffver-

bindungen) 

3.2.4.1.2. VKE 3.2a 

Die Grundwasserverhältnisse im Untersuchungsraum der VKE 3.2a sind mit denen in der VKE 

3.1 vergleichbar (Details siehe dort). Auch in der VKE 3.2a hat der wechselnde Elbwasser-

stand einen starken Einfluss auf die Grundwasserverhältnisse. Erwartungsgemäß finden die 

stärksten Grundwasserschwankungen in den flussnahen Auenbereichen statt. Diese Wech-

selwirkungen bedingt, dass die Eintiefung der Stromsohle der Elbe über die Jahre auch zur 

Absenkung der Grundwasserstände in der Elbaue führte. Derzeit betragen die Grundwasser-

flurabstände im Untersuchungsraum im Innendeichbereich ≤ 1 m und im Deichhinterland ≤ 

2 m. In der Magdeburger-Wittenberger Elbtalniederung führen die relativ hohen Temperaturen 

im Sommer bei geringen Niederschlägen zu hohen Verdunstungsverlusten, aufgrund dessen 
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die feuchten Auenbereiche schnell unter Wassermangel leiden und die Grundwasserneubil-

dung aus Niederschlag nur eingeschränkt möglich ist. Insbesondere die Grundwasserneubil-

dung im Deichvor- und -hinterland ist als gering zu bewerten (ca. 74 und 78 mm/a). 

Der Schutz des Grundwassers gegenüber Schadstoffen wird gemäß dem Grundwasserkatas-

ter von Sachsen-Anhalt für den Großteil des Untersuchungsraumes als sehr gering eingestuft. 

Hauptursache für den geringen Schutz sind die geringen Mächtigkeiten der Deckschichten 

über dem Grundwasserleiter. Unter Berücksichtigung der mittleren Grundwasserneubildungs-

rate und des geringen Geschütztheitsgrades des Grundwassers sind die Wert- und Funktions-

elemente des Grundwassers als von allgemeiner Bedeutung einzustufen. 

Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete sind im Untersuchungsraum der VKE 3.2a nicht vor-

handen. 

Vorbelastungen 

Der Untersuchungsraum ist relativ arm an größeren Versiegelungsflächen und weist keine Alt-

lastenverdachtsflächen auf. Entsprechende Belastungsfaktoren sind somit nachrangig. Eine 

Gefährdung/ Vorbelastung des Grundwassers geht somit insbesondere von folgenden Fakto-

ren aus: 

 Belastungen des Grundwassers mit Schad- und Nährstoffen aufgrund ehemaliger und be-

stehender intensiver landwirtschaftlicher Flächennutzung (v. a. Eintrag von Stickstoffver-

bindungen) im Deichhinterland – Vorbelastung mittel 

 Belastung für das Grundwasser infolge von Schadstoffimmissionen durch den Betrieb der 

B 189 – Vorbelastung gering 

 Infiltration von schadstoffbelastetem Elbwasser (abhängig von der Höhe der Hochwasser-

welle und der Art der Deckschichten) – Vorbelastung mittel 

 großflächige Auslaugungserscheinungen durch einen Salzstock im Bereich Geestgottberg 

(250 m Tiefe) – Intensität der Vorbelastung nicht abschätzbar 

3.2.4.2. Oberflächenwasser 

3.2.4.2.1. VKE 3.1 

Der Aland quert den Untersuchungsraum in westlicher Richtung, es besteht ein enger hydro-

dynamischer Kontakt mit der Elbe im Norden. Der Flusslauf mäandriert in der eingedeichten, 

meist grünlandbewirtschafteten Aue und mündet außerhalb des Untersuchungsraumes in die 

Elbe. Die Breite der heutigen Flussaue beträgt im Untersuchungsraum ca. 300 m, im Bereich 

der querenden Alandstraße (Krugbrücke) westlich der bestehenden B 189 weitet sich die Aue 

bis ca. 600 m auf. Der Aland hat auf Grund der geringen Strömung stellenweise eher den 
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Charakter eines Standgewässers. Vereinzelt existieren Altwasserarme, z. B. beidseitig der 

Alandstraße nördlich der Ortslage Vielbaum. Infolge früherer Meliorationsmaßnahmen ist die 

Linienführung des Alandes mäßig stark verändert (gewunden bis mäandrierend). Die Gewäs-

serufer sind relativ steil und partiell mit Schüttungen aus Wasserbausteinen befestigt. Als 

Ufervegetation dominieren Schilf- und Rohrglanzgrasröhrichte, Ufergehölze fehlen weitge-

hend. 

Der Alandabschnitt innerhalb des Untersuchungsraumes (und weiträumig darüber hinaus) ist 

gemäß LHW (2007) der Gewässergüteklasse II – mäßig belastet – zugeordnet. Gewässer 

dieser Güteklasse lassen sich durch stärkere Belastung mit organischen Stoffen charakteri-

sieren. Entsprechend Kap. 7.1 des Fachbeitrags zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie 

(Unterlage 16.5 der Antragsunterlagen) befinden sich die im Bereich der VKE 3.1 vorhandenen 

Oberflächenwasserkörper „Aland (von Uchte bis Mündung)“ und „Augraben (Aland)“ derzeit in 

einem unbefriedigenden ökologischen Zustand bzw. in einem nicht guten chemischen Zu-

stand. 

Der Aland wird vorhabenbedingt bei Bau-km 5+366 (BAB 14) und Bau-km 170+093 (Aland-

straße) gequert. Er ist gemäß § 37 NatSchG LSA ein geschütztes Biotop. Das Fließgewässer 

wird entsprechend als Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung eingestuft. 

Im Untersuchungsraum verlaufen zahlreiche Gräben (zumeist Entwässerungsgräben), welche 

sich durch einen relativ hohen Ausbaugrad, eine intensive Unterhaltung und mehr oder weni-

ger stark ausgeprägte Strukturarmut (meist geradlinig und trapezförmig ausgebaut) auszeich-

nen.  

Durch die BAB 14, VKE 3.1 werden folgende Gräben gequert: 

 Alter Augraben bei Bau-km 2+605 (BAB 14) und Bau-km 50+938 (Wirtschaftsweg W 3) 

 Wässerung bei Bau-km 6+595 (BAB 14) und Bau-km 48+105 (Alandstraße) 

 Grindelgraben bei Bau-km 7+092 (BAB 14) und Bau-km 47+232 (Alandstraße) 

Die Gräben weisen periodisch unterschiedliche Wasserführungen auf und fallen in Teilab-

schnitten zeitweise trocken. Es handelt sich um Wert- und Funktionselemente allgemeiner Be-

deutung. 

In der Alandniederung befinden sich insgesamt drei permanent wasserführende Stillgewässer. 

Die Gewässer besitzen einen mehr oder weniger breiten, teilweise die Gesamtfläche des Still-

gewässers dominierenden Röhrichtgürtel. Es handelt sich um Wert- und Funktionselemente 

besonderer Bedeutung. 
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Die Zielstellung nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) lautet für die Oberflächenwasserkörper 

des Alandes (MEL05OW01-00) und des Augrabens (MAL05OW29-00) „Erreichen des guten 

ökologischen Potenzials und des guten chemischen Zustandes“. Bezüglich der Elbe (Oberflä-

chenwasserkörper MEL08OW01-00) besteht die Zielstellung im „Erreichen des guten ökologi-

schen Potenzials und der Erhaltung des guten chemischen Zustandes“. 

3.2.4.2.2. VKE 3.2a 

Das prägende Fließgewässer des Untersuchungsraumes ist die Elbe. Statistisch werden die 

höchsten Abflüsse im März/ April sowie im Winter erreicht, die niedrigsten Wasserstände sind 

im August bis September festzustellen. Abweichend davon können aber nach länger andau-

ernden Starkregenfällen auch im Sommer Hochwässer auftreten. Bei Mittelwasser ist die Elbe 

ca. 280 m breit und 1 bis 2 m tief. Bereits bei mittleren Hochwasserereignissen kommt es zu 

großen Überstauungen der Aue der Elbe und ihrer Nebenflüsse im Deichvorland. 

Das Flussbett der Elbe ist durch zahlreiche Mäander und Altarme mit Bildung von Inseln ge-

kennzeichnet. Im Untersuchungsraum ist die rückwärtige Rinne der ehemaligen Insel "Witten-

berger Frölen Werder" vorhanden, die allerdings nur noch bei Hochwasserereignissen mit der 

Elbe in Verbindung steht. Das Elbufer ist durch Buhnenbauwerke befestigt. 

Die Breite der rezenten Aue beträgt im Untersuchungsraum 700 bis 2.000 m. Sie wird von ca. 

4 m hohen Deichen gefasst. Dem Hauptdeich in Richtung Elbe ist noch ein Sommerdeich vor-

gelagert. Der grobporige, sandig-kiesige Bodengrund führt dazu, dass es bei Hochwasser zu 

einer Unterströmung des Hauptdeiches mit Grundwasser kommt. Dieses Qualmwasser tritt 

häufig unmittelbar hinter dem Deich an die Oberfläche und bildet temporäre Flachgewässer. 

Zum Schutz vor dem Qualmwasser befindet sich hinter dem Hauptdeich noch ein Qualmwas-

serdeich. 

Im Untersuchungsraum befinden sich zahlreiche Standgewässer. Südlich des Sommerdei-

ches und westlich der B 189 liegt "Büttners Brack", ein ca. 5,4 ha großes Altwasser. Im ehe-

maligen Südarm der Elbe, der heute nur noch bei Hochwasser mit dem Hauptstrom in Verbin-

dung steht, befindet sich eine permanent wasserführende Umflutrinne, die auf Höhe der que-

renden B 189 unterbrochen ist. Im Bereich zwischen Sommerdeich und Elbe liegen zahlreiche 

kleinere Auengewässer. Außerhalb des Deiches sind in einer lang gestreckten, feuchten 

Senke am Westrand des Plangebietes mehrere temporäre und permanente Stillgewässer vor-

handen. Drei Kleingewässer befinden sich südlich, südwestlich und östlich von Märsche. 

Innerhalb des Untersuchungsraums befinden sich einige Gräben, welche zumeist im Deich-

hinterland liegen. Ein Graben im Deichvorland verbindet das Altwasser „Büttners Brack“ mit 

einem weiteren, kleineren Altwasser. Letzterer ist temporär wasserführend und zeigt eine ar-

tenreiche Vegetation.  
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Die Gräben des Deichhinterlandes weisen ein Trapezprofil und Einschnittstiefen von 1,0 bis 

1,5 m auf. Zum Erfassungszeitpunkt (Juni 2006) waren sie wasserführend, die Fließgeschwin-

digkeit ist gering. Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung sind die Gräben 

nährstoffreich. Die Grabenabschnitte westlich der B 189 weisen im Mittel eine artenreichere 

Vegetation als die Grabenabschnitte östlich der B 189 auf. 

Die biologische Gewässergütekarte weist für den im Untersuchungsraum liegenden Abschnitt 

der Elbe die Güteklasse II (= mäßig belastet) aus. Charakteristisch für diese Klasse sind mä-

ßige Verunreinigungen, gute Sauerstoffversorgung und eine große Artenvielfalt. Die Gewäs-

serstrukturgütekartierung ordnet den Abschnitt der Elbe in die Kategorie 3 und 4 ein (LHW 

2007).  

Hinsichtlich des Wertes für die Gewässergüte stellt die Elbe auf Grund der mäßigen Belastung 

ein Wert- und Funktionselement von allgemeiner Bedeutung dar. In Bezug auf die Gewäs-

serstrukturgüte werden die Bereiche der Strukturklassen 2 bis 3 als Wert- und Funktionsele-

mente von besonderer Bedeutung eingestuft. Dies erfolgt vor dem Hintergrund des gesamt-

deutschen Vergleichs der Fließgewässer, bei dem 79 % der Flusskilometer den Klassen 4 bis 

7 zugeordnet werden (BfN 2004) und somit die Klassen 1 bis 3 eine verhältnismäßig gute 

Strukturgüte widerspiegeln. Die Bereiche mit einer Strukturklasse 2 werden hingegen als Wert- 

und Funktionselement von allgemeiner Bedeutung eingestuft. Für die im Untersuchungsraum 

vorhandenen Gräben, als künstliche Gewässer, erfolgt keine entsprechende Bewertung. Alle 

Gräben weisen ein typisches, naturfernes Trapezprofil auf. 

Die Zielstellung nach WRRL lautet für den Oberflächenwasserkörper der Elbe (MEL08OW01-

00) „Erreichen des guten ökologischen Potenzials und der Erhaltung des guten chemischen 

Zustandes“. 

Vorbelastungen 

Die natürliche Fließgewässerdynamik der Elbe wird durch die Eindeichung sowie die Befesti-

gung der Ufer (Buhnen, Wasserbaustein-Schüttungen) im Bereich der B 189-Querung beein-

trächtigt. Ebenfalls werden der Hochwasserabfluss und die Hochwasserretention durch die 

Dammschüttungen zur Querung der B 189 sowie der Bahnstrecke verändert. Der Stoffhaus-

halt der Elbe wird durch anthropogene Nähr- und Schadstoffe belastet. 

Südlich des Sommerdeiches und westlich der B 189 erfolgt eine Beweidung des Grünlands. 

Damit sind Vorbelastungen der hier vorhandenen Stillgewässer durch Nährstoffeinträge sowie 

Trittschäden im Bereich der Gewässerufer verbunden. Als Vorbelastungen der Kleingewässer 

nördlich des Sommerdeiches im Bereich der B 189 sind stellenweise vorhandene Befestigun-

gen und Verfüllungen der Uferbereiche zu nennen. 
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3.2.5. Klima, Luft  

3.2.5.1. Makroklima 

Das Klima im Untersuchungsraum ist als trockenes, mäßig warmes Klima unterer Lagen zu 

charakterisieren. Großklimatisch ist das untersuchte Gebiet dem "stark maritim beeinflussten 

Binnentieflandklima" zuzuordnen. Der mittlere Jahresniederschlag liegt für den Untersu-

chungsraum bei 607 mm. Die mittlere Jahrestemperatur wird mit 8,5°C angegeben. Die 

Hauptwindrichtungen sind Südwest und West. In der Vegetationsperiode von April bis Sep-

tember fallen nur 300 bis 325 mm Niederschlag, so dass während dieser Zeit mit länger an-

dauernden Trockenperioden zu rechnen ist. Die typischen Hauptwindrichtungen der Region 

sind Südwest bis West. Hiervon können die lokalen Windverhältnisse allerdings abweichen. 

3.2.5.2. Meso- und Mikroklima 

3.2.5.2.1. VKE 3.1 

Die geländeklimatischen Verhältnisse im Untersuchungsraum sind sehr einheitlich. Auf Grund 

der vorwiegenden landwirtschaftlichen Nutzung (Grünland, Acker) der fast ausschließlich 

grundwasserbeeinflussten Böden sowie der geomorphologischen Verhältnisse ist nahezu der 

gesamte Untersuchungsraum als Kaltluftentstehungsgebiet zu klassifizieren. Bedingt durch 

das flach ausgeprägte Glazialrelief fehlen Hangneigungen größer einem Neigungswinkel von 

5°, meist liegen Hangneigungen < 2° vor. Auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen ent-

steht Kaltluft und vergeht auch wieder, da auf Grund der geringen Reliefenergie i. d. R. kein 

nennenswerter Kaltlufttransport erfolgt. Diese Flächen weisen entsprechend eine nur geringe 

Bedeutung hinsichtlich der klimatischen Ausgleichsfunktion auf (Wert- und Funktionselement 

allgemeiner Bedeutung). 

Die Waldbereiche im bzw. am Rande des Untersuchungsraumes sind auf Grund ihrer hohen 

Filterleistung für Luftschadstoffe als lufthygienische Ausgleichsflächen anzusprechen. Eine 

lufthygienische Wirkung kommt den Waldflächen im Bereich der Ortslage Vielbaum zu. Die 

Flächen weisen eine allgemeine bioklimatische Funktion für den lokalen Raum auf. Auf Grund 

der allgemeinen geringen Reliefenergien ist ein Bezug zu weiter entfernten städtischen Belas-

tungsräumen nicht gegeben. Die Waldbereiche werden entsprechend als Wert- und Funkti-

onselemente allgemeiner Bedeutung gewertet.  

Klimaökologische und/oder lufthygienische Belastungsräume sind im Untersuchungsraum 

nicht vorhanden. Lediglich entlang der Hauptverkehrsachse der B 189 kommt es zum Auftre-

ten linienförmiger Belastungskorridore. Insgesamt ist der Untersuchungsraum angesichts sei-

ner ländlichen Prägung als klimaökologisch und lufthygienisch weitgehend unbelastet zu be-

werten. 
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Nordwestlich der Ortslage Seehausen sind Teilflächen des Stadtwaldes Seehausen (Land-

werder) als Regionaler Klimaschutzwald gemäß Waldfunktionenkartierung im Land Sachsen-

Anhalt ausgewiesen (südlich des Untersuchungsraumes). Östlich der Ortslage Vielbaum bzw. 

Wilhelminenhof sind darüber hinaus mehrere kleine Einzelbäume als lokaler Klimaschutzwald 

ausgewiesen. Im nördlichen Untersuchungsraum befindet sich westlich der Ortslage Geest-

gottberg eine weitere kleine Fläche, die ebenfalls als Lokaler Klimaschutzwald gemäß Wald-

funktionenkartierung anzusprechen ist (LPF 2007). 

3.2.5.2.2. VKE 3.2a 

Auch im Untersuchungsraum der VKE 3.2a sind die geländeklimatischen Verhältnisse auf 

Grund des flach ausgeprägten Glazialreliefs sehr einheitlich ausgebildet. Als Niederungsbe-

reich der Elbe mit zumeist oberflächennahen Grundwasserständen und überwiegender Grün-

landnutzung ist der gesamte Untersuchungsraum als Kaltluftentstehungsgebiet einzustufen. 

Es kommt zur Häufung von Frost-, Nebel- und Dunstlagen. Da kaum Geländeneigungen vor-

handen sind, kommt es i. d. R. zu keinem Kaltluftabfluss.  

Die Acker- und Grünlandflächen stellen klimatisch Wert- und Funktionselement von allgemei-

ner Bedeutung dar (aufgrund des Fehlens für den Luftaustausch relevanter Kaltluftabflussbah-

nen).  

Positive Wirkungen auf das Lokalklima haben Waldbestände. Aufgrund des Fehlens von Aus-

tauschbahnen zu klimatischen Belastungsräumen sind jedoch auch die Waldflächen lediglich 

als Wert- und Funktionselemente von allgemeiner Bedeutung zu werten. 

Ein in Deichnähe gelegener Erlen-Eschen-Wald östlich der B 189, welcher nur relativ gering-

fügig in den Untersuchungsraum hineinragt, ist als lokaler Klimaschutzwald eingestuft. 

3.2.6. Landschaft 

3.2.6.1. VKE 3.1 

Die Landschaft des Untersuchungsraumes erhielt ihre geomorphologische Formung und Prä-

gung durch die glazialen Prozesse der Weichseleiszeit. Der Untersuchungsraum ist Teil des 

Urstromtals der Elbe.  

Das Landschaftsbild ist weitgehend von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt. Das bedeu-

tendste Fließgewässer im Untersuchungsraum, der Aland, ist eingedeicht, so dass flussdyna-

mische Prozesse weitgehend auf den Bereich innerhalb des Deiches beschränkt bleiben. Das 

Relief ist flach. Das einheitliche Gesamtbild wird durch die Alandniederung sowie durch zahl-

reiche Gräben sowie Feldgehölze, Hecken, Alleen und Baumreihen aufgelockert. Die genann-

ten Elemente geben den das Landschafsbild prägenden, eher großräumig gegliederten Acker-
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flächen eine gewisse Struktur. Dabei weist der nördlich des Alandes gelegene Teil des Unter-

suchungsraums die meisten gliedernden Strukturen auf (insbesondere im kleinräumig struktu-

rierten Bereich im Umfeld von Geestgottberg). Wälder mit Erholungsfunktion gemäß der Wald-

funktionenkartierung im Land Sachsen-Anhalt kommen im Untersuchungsraum nicht vor (LPF 

2007). 

Im Kap. 2.6.2 des LBP zur VKE 3.1 (Teil der Unterlage 12 der Antragsunterlagen) werden 

folgende Landschaftsbildeinheiten (LBE) abgegrenzt: 

Landschaftsbildeinheit 1: Agrarlandschaft nördlich Vielbaum 

Die LBE 1 erstreckt sich vom Bauanfang der geplanten BAB 14 südlich Vielbaum bis zum 

südlichen Alandbereich. Die Landschaft ist hier v. a. von großräumigen Ackerschlägen ge-

prägt. Vereinzelt erfolgt eine Gliederung durch lineare Strukturen wie Baumreihen und Gräben, 

welche jedoch nur eine nur geringe Durchsetzung des Raumes erreichen. Lediglich im Umfeld 

der Ortslage Vielbaum stehen die Elemente in Bezug zueinander und tragen so zu einer ge-

wissen Strukturvielfalt bei. Insgesamt sind Strukturvielfalt und Eigenart des Landschaftsrau-

mes in der LBE 1 als gering zu bewerten. Auch die Naturnähe und Erholungseignung werden 

als gering bewertet. Unter Einbeziehung aller Wertfaktoren ist von einer geringen Landschafts-

bildqualität auszugehen. Das offene, gering bewegte Gelände weist auf Grund der weiträumi-

gen Einsehbarkeit eine hohe visuelle Empfindlichkeit gegenüber technischen Bauwerken auf. 

Landschaftsbildeinheit 2: Alandflussniederung 

Die LBE 2 erstreckt sich zwischen dem südlichen und nördlichen Alanddeich. Der Landschafts-

raum hebt sich auf Grund seiner Charakteristik mit den Elementen Fließgewässer (Aland), 

Ufer und Deichanlage deutlich von den angrenzenden, vornehmlich landwirtschaftlich genutz-

ten Flächen ab. Der Aland mit seiner abwechslungsreichen Uferlinie sowie die von Gehölzen 

umgebenen, an Röhricht reichen Altwasserstrukturen sind als Wert- und Funktionselemente 

mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild einzustufen. Auch Grünlandflächen, die 

durch Baumgruppen und Einzelbäumen aufgelockert werden, stellen teilweise Wert- und 

Funktionselemente mit besonderer Bedeutung dar. Einzig die den Niederungsbereich südlich 

und nördlich begrenzenden Deiche sind anthropogen überprägt. Sie werden dennoch nicht als 

störend für das Landschaftsbild empfunden, da sie sich gut in den teils vielfältig strukturierten, 

grünlandgeprägten Landschafsraum einfügen. Insgesamt sind Strukturvielfalt, Eigenart und 

Naturnähe der LBE 2 als hoch zu bewerten. Die Erholungseignung wird auf Grund der vorhan-

denen, stark frequentierten B 189 nur als mittel bewertet. Unter Einbeziehung aller Wertfakto-

ren ist die Landschaftsbildqualität als hoch einzustufen. 
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Landschaftsbildeinheit 3: Agrarlandschaft nördlich und südlich Geestgottberg 

Die LBE 3 erstreckt sich vom nördlichen Alanddeich bis hin zum Bauende der VKE 3.1. Ebenso 

wie die LBE 1 ist sie durch eine intensive, landwirtschaftliche Nutzung geprägt, weist jedoch 

vermehrt gliedernde und strukturierende Landschaftselemente in Form von Baumgruppen, 

Baumreihen, Hecken und sonstigen Gehölzen auf. Die B 189 wird vom Aland bis Geestgott-

berg überwiegend von beidseitigen, relativ jungen Baumreihen gesäumt. Auf Grund des jun-

gen Alters tragen diese jedoch nicht zu einer Strukturierung des Raumes bei. Die in der LBE 3 

vorhandenen Abbau-/ Deponieflächen sowie vorhandenen technischen, z. T. hoch aufragen-

den Gebäude wirken als Fremdkörper im Landschaftsraum störend. Kleinräumig gegliederte 

Grünlandkomplexe, Baumreihen, Solitärbäumen, Gehölzbestände, Stillgewässer und Röh-

richtbestände zählen in der LBE 3 zu den Wert- und Funktionselementen besonderer Bedeu-

tung. Insbesondere das Landschaftsbild im Umgebungsbereich der Ortslage Geestgottberg 

wird durch entsprechende Strukturen erheblich aufgewertet. Insgesamt sind Strukturvielfalt 

und Eigenart des Landschaftsraumes der LBE 3 als mittel zu bewerten. Die Naturnähe ist al-

lerdings auf Grund der anthropogenen Überformung, der intensiven landwirtschaftlichen Nut-

zung sowie der als Fremdkörper wirkenden Bodenabbau-/ Deponiefläche insgesamt nur ge-

ring. Die Erholungseignung der Agrarlandschaft ist auf den Siedlungsnahbereich von Geest-

gottberg beschränkt und wird entsprechend als gering eingeschätzt. Unter Einbeziehung aller 

Wertfaktoren ist die Landschaftsbildqualität als mittel einzustufen. 

Vorbelastungen 

Als Vorbelastung wirkt die B 189, welche die Landschaft zerschneidet und insbesondere 

Lärmemissionen hervorruft. Weitere Vorbelastungen gehen von einer Bodenabbau-/ Deponie-

fläche südwestlich von Geestgottberg aus, welche in der flach ausgeprägten Landschaft weit-

hin sichtbar ist und gleichfalls Lärm emittierend wirkt. Beide Elemente sind als maßgebliche 

Beeinträchtigungsfaktoren für das Landschaftsempfinden innerhalb des Untersuchungsrau-

mes zu bewerten. 

3.2.6.2. VKE 3.2a 

Innerhalb des Untersuchungsraumes der VKE 3.2a lassen sich aus der Kombination der geo-

morphologischen und naturräumlichen Gegebenheiten sowie der Biotop- und Nutzungsstruk-

tur vier Landschaftsbildeinheiten eines homogenen Landschaftsbildes unterscheiden: 

Naturnah gegliederte Flussniederung 

Der direkt an die Elbe anschließende, ca. 600 m breite Bereich bis hin zum Sommerdeich lässt 

sich als naturnah gegliederte Flussniederung beschreiben. Entsprechend der hohen Grund-

wasserstände herrschen Nasswiesen vor. In diesen befinden sich von Röhrichten umgebene 
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Gewässer, wie z. B. die Umflutrinne (ehemaliger Gewässerarm) sowie kleinere und größere 

Altwässer. Vor allem entlang der Umflutrinne sowie vereinzelt auf den Wiesen östlich der B 

189 wird das Landschaftsbild von hohen Silberweiden geprägt. Eine besonders markante 

Schwarzpappel befindet sich am westlichen Untersuchungsrand, direkt am Sommerdeich. Im 

Frühjahr werden die Flächen oftmals vom Elbehochwasser überschwemmt. Die Landschafts-

bildeinheit ist als ein Wert- und Funktionselement von besonderer Bedeutung einzuordnen. 

Die Bedeutung des Landschaftsbildes ist trotz der Vorbelastungen durch die B 189 als hoch 

einzustufen. 

Großräumig gegliederte Flussniederung 

Der Bereich zwischen Sommer- und Hauptdeich lässt sich als großräumig gegliederte Fluss-

niederung bezeichnen. Die hier vorherrschende Grünlandnutzung ist intensiver als in direkter 

Elbnähe. Am strukturreichsten ist der westlich der B 189 gelegene Bereich, hier dominiert eine 

Beweidung mit Pferden bzw. Kühen. Neben dem größeren Altwasser "Büttners Brack" sind 

westlich der B 189 einige kleinere Altwässer und Röhrichte vorhanden. Am "Büttners Brack" 

befinden sich eine Baumreihe sowie einige Einzelgehölze. Der Bereich zwischen Sommer- 

und Hauptdeich wird periodisch überschwemmt. Die großräumig gegliederte Flussniederung 

zwischen Sommer- und Hauptdeich weist eine geringere Strukturvielfalt als der elbnahe Be-

reich auf, stellt aber gleichfalls ein Wert- und Funktionselement von besonderer Bedeutung 

dar. 

Kleinräumig gegliederte Niederung 

Der Untersuchungsraum zwischen Elbdeich und K 1020 gestaltet sich als kleinräumig geglie-

derte Niederung. Sie umfasst ein Mosaik aus z. T. qualmwasserbeeinflussten Wald- und Pap-

pelforstflächen, Weidengebüschen, Acker, Grünland, Röhrichten und Feldgehölzen. Teil die-

ser Einheit ist auch der Niederungsbereich am westlichen Rand des Untersuchungsraumes 

mit Kleingewässern, Röhrichtbeständen, einer Feuchtwiesenbrache und einer Waldparzelle. 

Die kleinräumig gegliederte Niederung südlich des Deiches zeigt auf Grund der wechselnden 

Nutzungen und zahlreichen Strukturelementen eine hohe Vielfalt. Nur wenige Flächen wie die 

Pappelforste gelten nicht als wertgebende Strukturelemente, treten aber in der Gesamtwahr-

nehmung zurück, so dass die Landschaftsbildeinheit hinsichtlich ihrer Eigenart und Schönheit 

insgesamt eine hohe Wertigkeit erreicht (in der LBE überwiegen Wert- und Funktionselemente 

von besonderer Bedeutung). 
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Großräumig gegliederte Niederung 

Südlich und östlich der vorgenannten kleinräumig gegliederten Niederung schließt sich eine 

großräumig gegliederte Niederung an. Hier dominieren intensiver Ackerbau sowie Grünland-

nutzung. Strukturierende Elemente sind vereinzelt vorhanden (z. B. Pappelreihe entlang der 

B 189, Feldgehölze, Hecken, Kopfweidenreihen, Solitärbäume). Belebend für das Land-

schaftsbild wirkt der Blick auf die nördlich des Untersuchungsraum gelegene historische Stadt-

kulisse von Wittenberge. Aufgrund des relativ geringen Anteils an strukturgebenden Elemen-

ten kommt in der großräumig gegliederten Niederung die visuelle Wirkung der B 189 stärker 

zum Tragen. Insgesamt ist die Landschaftsbildqualität der betreffenden Landschaftsbildeinheit 

als mittel zu bewerten. Zu den Wert- und Funktionselementen von besonderer Bedeutung ge-

hören Hecken, Solitärbäume, Baumreihen und -gruppen, Feuchtbiotope und Röhrichtbe-

stände. 

Erholungseignung 

Der Untersuchungsraum ist mit Ausnahme der südlichen, agrarisch geprägten Teilbereiche 

Bestandteil des überregionalen Erholungsraumes des Elbtals, dem insgesamt eine hohe Be-

deutung hinsichtlich einer naturbezogenen, auf das Landschaftserleben ausgerichteten Erho-

lungsfunktion zukommt. Einschränkungen bezüglich der Erholungsnutzung bestehen im 

Deichvorland, welches als NSG ausgewiesen ist (hier herrscht Wegegebot). Der Untersu-

chungsraum wird von zwei Fernradwegen gequert (Elberadweg und Altmark-Rundkurs). Kul-

turhistorische Sehenswürdigkeiten sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 

Insgesamt ist die Bedeutung des Untersuchungsraumes für die Erholungsnutzung trotz der 

Einschränkungen im NSG insgesamt als hoch einzustufen. Nur der Wirkbereich der vorhan-

denen Verkehrstrassen ist bezüglich der Erholungseignung als geringwertiger zu bewerten 

(s. u.).  

Vorbelastungen 

Vorbelastungen des Landschaftsbildes und der Erholungseignung bestehen vor allem durch 

folgende Faktoren: 

 visuelle und akustische Störreize der in der Aue auf einem Damm bzw. auf einer aufgestän-

derten Vorland-Brücke geführten Bundesfernstraße 189 – Vorbelastung hoch 

 visuelle und akustische Störreize der östlich gelegenen Eisenbahnstrecke (insbesondere 

im Bereich der Eisenbahnbrücke über die Elbe) – Vorbelastung hoch 

 kleinräumige visuelle Störung des Landschaftsbildes im Bereich eines Marmorwerkes und 

einer Lagerfläche – Vorbelastung gering 
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 durch Hausbrand, Verkehr und Landwirtschaft verursachte Emissionen – Vorbelastung ge-

ring  

3.2.7. Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

3.2.7.1. VKE 3.1 

Verdachtsflächen archäologischer Bodendenkmäler sind im Bereich der Alandniederung so-

wie unmittelbar östlich der Ortslage Vielbaum ausgewiesen (Kulturgüter). Im Bereich Geest-

gottberg ist eine potentiell abbauwürdige Salzlagerstätte bekannt (sonstiges Sachgut, Lager-

tiefe ca. 250 m). 

3.2.7.2. VKE 3.2a 

Entsprechend der Stellungnahme des Landkreises Stendal vom 17.10.2014 (Bauordnungs-

amt, untere Denkmalschutzbehörde) sowie des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäo-

logie Sachsen-Anhalt vom 24.03.2010 befinden sich im Bereich/ unmittelbaren Umfeld der ge-

planten Baumaßnahme und der trassenfernen landschaftspflegerischen Maßnahmenflächen 

zahlreiche archäologische Kulturdenkmale (Siedlungen - Jungsteinzeit bis Eisenzeit, Wüstun-

gen Mittelalter, Burganlage Mittelalter). Diesbezüglich ist eine überregionale Bedeutung gege-

ben. 

Unmittelbar westlich der Trasse bei Geestgottberg liegt eine Fundstelle der Trichterbecherkul-

tur. Südlich der Straße Krüden-Seehausen liegt eine wichtige Siedlungsstelle der späten 

Bronze- bis frühen Eisenzeit (ca. 1.200 – 600 v. Chr.). Die von dieser Gemeinschaft angeleg-

ten Gräberfelder sind noch nicht sicher lokalisiert.  

Etwas nördlich führt die Trasse dicht am Ort Vielbaum vorbei. Östlich davon, in Richtung Voß-

hof, wurden beim Tiefpflügen in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts vollständige Gefäße 

entdeckt. Es ist zu klären, ob im Bereich dieser Fundstelle das zu der o. g. Siedlung gehörige 

Gräberfeld zu lokalisieren ist. Aus Sicht der Bodendenkmalpflege reicht dieses bis in den Tras-

senbereich hinein. 

Von einer Fundstelle, die sich von der Ortslage Vielbaum nach Osten zieht, existieren Funde 

aus dem frühen bis hohen Mittelalter. Diese Funde sind von höchster regionalgeschichtlicher 

Bedeutung. 

Als archäologisch sehr bedeutsam wird der Bereich eingeschätzt, in dem die geplante Auto-

bahntrasse die Alandniederung queren wird. Etwa 800 m westlich liegt innerhalb der Niede-

rung eine mittelalterliche Turmhügelburg. Zu der Burg gehörte eine Siedlung, die im 14. Jahr-

hundert wüst gefallen ist. 

Bezüglich der Flussaue ist eine überregionale Archivfunktion abzuleiten (auf Grund der beson-

deren Konservierungsbedingungen im Feuchtmilieu). 
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3.3. Grundsätzliche Auswirkungen des Vorhabens 

Autobahnprojekte haben spezifische Auswirkungen auf die Umwelt des in Anspruch genom-

menen Gebietes. Diese Wirkungen sind in ihrer Gesamtheit und auch im Einzelnen geeignet, 

entsprechende positive und auch unter entsprechenden Voraussetzungen negative Auswir-

kungen auf die Schutzgüter nach § 2 UVPG (2010) hervorzurufen. 

Die umweltrelevanten Wirkungen von Straßenbauvorhaben werden unterschieden in:  

- baubedingte Wirkungen 

- anlagebedingte Wirkungen 

- betriebsbedingte Wirkungen  

Die baubedingten Wirkungen entstehen während der Bauphase des geplanten Vorhabens. 

Sie sind zeitlich auf die Dauer des Bauprozesses begrenzt wirksam und überwiegend reversi-

bel. Eine längerfristige Wirksamkeit ist teilweise möglich. Zu den baubedingten Wirkungen 

zählen: 

 Flächenverbrauch temporärer Art für Lagerplätze, Baustelleneinrichtungen, Baustreifen 

 Flächenverbrauch durch Versiegelung (Erd- und Gründungsarbeiten) 

 Veränderung des Wasserhaushaltes durch Deckschichtenminderung 

 Barrierewirkungen, Zerschneidungseffekte 

 Störung von Tieren durch Baustellenbetrieb 

 visuelle Wirkungen 

 gas- und staubförmige Schadstoffemissionen 

 Schallemissionen, Erschütterungen, Bodenverdichtung 

 mögliche Kontamination von Boden, Grund- und Oberflächenwasser durch auslaufende 

Kraft- und Schmierstoffe 

 Beseitigung der natürlichen Vegetation durch Einwirkung von Baufahrzeugen beidseitig der 

Trasse 

Die anlagebedingten Wirkungen werden durch den Trassenkörper der BAB 14, einschließ-

lich der Brückenbauwerke, der Anschlussstelle des Zubringers, der Neuordnung des unterge-

ordneten Straßen- und Wegesystems (B 189, K 1020) sowie der Straßennebenanlagen (Ban-

kette, Böschungen, Entwässerungsgräben, -mulden, Regenwasserrückhaltebecken, Anpas-

sungs-/Angleichungsflächen, Wirtschaftswege etc.) verursacht. Sie wirken dauerhaft. Als an-

lagebedingte Wirkungen sind einzustufen:  
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 dauerhafte Flächenverluste durch das Trassenbauwerk und die Anschlussstelle, Damm- 

und Einschnittsböschungen, Entwässerungsmulden und -gräben, Brückenbauwerke, Fahr-

/Verbindungswege, Bankette, Mittelstreifen etc. 

 Veränderung des Wasserhaushaltes und des Bodens 

 dauerhafte Barriere-/Trennwirkung und Flächenzerschneidung durch das Trassenbauwerk 

 Veränderung des Standortklimas 

Betriebsbedingte Wirkungen werden durch den Fahrzeugverkehr und durch Unterhaltungs-

maßnahmen verursacht: 

 Schadstoffemissionen infolge Kraftstoffverbrennung, Fahrbahnabrieb, Reifenabrieb, Ein-

wirkung von Tausalzen 

 Lärmemissionen durch den Verkehr (Motoren- und Fahrgeräusche) 

 Barrierewirkung für Mensch und Tier entsprechend Verkehrsmenge und Geschwindigkeit 

sowie Zerschneidungseffekte 

 Kollisionsrisiko für die Fauna 

 optische Störreize/Erschütterungen/Schallemissionen (Fahrzeugbewegung - visuelle Wir-

kungen) 

Die Intensität und räumliche Ausdehnung der genannten Wirkungen sind abhängig von: 

 der Empfindlichkeit der betroffenen Wert- und Funktionselemente, 

 den raum- und wirkungsspezifischen Ausbreitungsbedingungen, 

 Dauer, Art und Ausmaß der straßenbaubedingten Wirkungen 

3.4.  Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung sowie zum Ausgleich und Ersatz der 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt 

Mit dem Vorhaben werden eine Reihe von landschaftspflegerischen Maßnahmen umgesetzt. 

Diese gliedern sich in Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung nachteiliger Vorha-

benswirkungen (Vermeidungsmaßnahmen), Maßnahmen zum Schutz relevanter Strukturen 

(Schutzmaßnahmen) sowie Maßnahmen zur Kompensation für Natur und Landschaft nachtei-

liger Auswirkungen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen). Darüber hinaus sind Maßnahmen 

zur Einbindung der Trasse und ihrer Nebenanlagen in die Landschaft vorgesehen (Gestal-

tungsmaßnahmen).  

Die aus dem Artenschutzbeitrag bzw. den FFH-Verträglichkeitsprüfungen abgeleiteten Maß-

nahmen werden mit folgenden Zusatzindizes gekennzeichnet: 
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 VASB: artspezifische Vermeidungsmaßnahme 

 G/AASB: Gestaltungs- bzw. Ausgleichsmaßnahme mit artenschutzrechtlicher Funktion 

 ACEF: Maßnahme zur Erhaltung der ökologischen Funktion (continous ecological func-

tionality) der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (funktionserhaltende Maßnahme), 

 VFFH: Schadensbegrenzungsmaßnahme (Natura 2000). 

Die ordnungsgemäße Umsetzung der landschaftspflegerischen Mahnahmen wird durch Ein-

satz einer Bauüberwachung sichergestellt. Bezüglich der Schutz- und Vermeidungsmaßnah-

men sowie aller Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der freien Landschaft mit Bezug zum 

Arten- und Habitatschutzrecht erfolgt darüber hinaus der Einsatz einer ökologischen Baube-

gleitung (LSBB 2017, S. 3-4). 

Bautechnische Aspekte zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen, die bereits 

im Zuge der Planungsoptimierung in den Straßenentwurf eingeflossen sind, wurden nicht ge-

sondert als LBP-Maßnahmen ausgewiesen. Sie umfassen die Optimierung von Trasse und 

Gradiente, die Optimierung der Elbebrücke einschließlich Lärm- und Kollisionsschutzwänden 

sowie die Optimierung sonstiger Brückenbauwerke hinsichtlich ihrer faunistischen Durchläs-

sigkeit. Als Beispiele sind die Errichtung einer Stützmauer nördlich des Alandes (Bauwerk BW 

120.4 S) zur Minimierung des Eingriffs in einen dem Vorhaben westlich benachbarten Hart-

holzauwald-Bestand (LRT 91F0) und die Optimierung der Führung des Wirtschaftsweges Nr. 

7 zur Minimierung der Flächeninanspruchnahme innerhalb der Alandniederung (weitere Aus-

führungen zu den bautechnischen Maßnahmen sind jeweils Kap. 3 der Landschaftspflegeri-

schen Begleitpläne zu entnehmen) zu nennen. 

In der folgenden Tabelle sind die Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen der Verkehrseinhei-

ten 3.1 und 3.2a aufgelistet. Nähere Details zu den konkreten Maßnahmeninhalten sind 

Kap. 5.2.2 des LBB zur VKE 3.1 sowie Kap. 5.2.1 des LBP zur VKE 3.2a (Unterlage 12 der 

Antragsunterlagen) zu entnehmen. Aufgrund der Planungshistorie (ursprüngliche Beplanung 

von 2 separaten Verkehrseinheiten) kommt es bezüglich einzelner Maßnahmen-Nummern zu 

Doppelungen (die Zuordnung ergibt sich diesbezüglich aus der Zuordnung zur VKE 3.1 oder 

3.2a).  

Vorgesehene Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

Maßn.-Nr. Beschreibung der Maßnahme VKE 

Allgemeine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 3.1 

VFFH/ASB2 Baufeldfreimachung außerhalb der für die Fauna sensiblen Zeiträume 3.1 

S 3 Abtrag und fachgerechte Zwischenlagerung der Böden auf allen Bauflächen 3.1 
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Maßn.-Nr. Beschreibung der Maßnahme VKE 

S 4 

Rekultivierung der bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen in ihren ursprüngli-

chen Zustand bzw. Entwicklung und Pflege der vorgesehenen Kompensations- und 

Gestaltungsmaßnahmen 

3.1 

V 45 Verwendung von Natrium-Hochdruck-Lampen im Bereich der PWC-Anlage 3.1 

S 5 – Schutz von Biotopen 3.1 

S 5.1 Schutzzäune für 22 Einzelbäume beiderseits der B 189 3.1 

S 5.2 Schutzzäune für 7 Obstbäume entlang der L 2 südlich AS Vielbaum 3.1 

S 5.3 Schutzzäune für 29 Einzelbäume beiderseits des Wirtschaftsweges W 3 3.1 

S 5.4 
Schutzzäune für Strauch-Baumhecken (beidseitig) sowie von 40 Einzelbäumen 

westlich der BAB 14 
3.1 

S 5.5 
Schutzzäune für Strauch-Baumhecken (beidseitig) sowie von 15 Einzelbäumen 

westlich der BAB 14  
3.1 

S 5.6 Schutzzäune zum Schutz von insgesamt 25 Einzelbäumen westlich der BAB 14 3.1 

S 5.7 

Schutzzäune zum Schutz von Röhricht, Gehölzbeständen (u. a. Hartholzauwälder), 

Mageren Flachlandmähwiesen und der Gewässerufer im Bereich der Alandniede-

rung beiderseits der BAB 14 

3.1 

S 5.8 
Schutzzaun zum Schutz von Feuchte geprägten Standorten und umgebenden Ge-

hölzstrukturen östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche (östlich der BAB 14) 
3.1 

S 5.9 
Schutzzaun zum Schutz einer Baumreihe (beidseitig der Baumreihe) zwischen Bo-

denabbau-/ Deponiefläche und BAB 14 
3.1 

S 5.10 
Schutzzaun zum Schutz von Mageren Flachlandmähwiesen südwestlich Geestgott-

berg westlich der BAB 14 
3.1 

S 5.11 
Schutzzaun zum Schutz von Feldgehölzen, Strauchhecken, Röhricht und der Ge-

wässerufer im Bereich der Alandniederung beidseits der Alandstraße 
3.1 

S 6 – Einzelbaumschutz 3.1 

S 6.1 
landschaftsbildprägender Einzelbaum südöstlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche 

östlich der BAB 14 
3.1 

S 6.2 landschaftsbildprägender Einzelbaum nördlich Geestgottberg östlich der BAB 14 3.1 

S 6.3 
zwei landschaftsbildprägende Einzelbäume südwestlich der Krugbrücke westlich der 

Alandstraße  
3.1 

VFFH/ASB7 Bauzeitliche und dauerhafte Amphibienleiteinrichtung (ALE) 3.1 

VASB 7.2 bauzeitliche ALE östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche beidseitig der BAB 14 3.1 

VASB 7.3 
bauzeitliche ALE südwestlich Geestgottberg östlich der BAB 14 sowie westlich der 

Alandstraße 
3.1 

VASB 7.4 dauerhafte ALE im Bereich des Alten Augrabens westlich der BAB 14 3.1 

VFFH/ASB 

7.5 

dauerhafte ALE im Bereich der Wässerung und des Grindelgrabens westlich Geest-

gottberg beiderseits der BAB 14 sowie westlich der Alandstraße 
3.1 
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Maßn.-Nr. Beschreibung der Maßnahme VKE 

VFFH/ASB 

7.6 
bauzeitliche ALE südlich der Krugbrücke beidseits der Alandstraße 3.1 

VFFH/ASB 

7.7 

dauerhafte ALE südlich der Krugbrücke bis zum Aland-Süddeich beidseits der 

Alandstraße 
3.1 

VFFH/ASB 

7.8 

Bauzeitliche ALE im Bereich des Alten Augrabens östlich Vielbaum beidseitig der 

BAB 14 
3.1 

VFFH/ASB 

7.9 

temporärer Amphibienfangzaun (Auf- und Abbau vor Baufeldräumung) südwestlich 

von Geestgottberg, hier ein das vorhabenbedingt verloren gehende Laichgewässer 

umgebender Fangzaun 

3.1 

VFFH/ASB8 – Amphibienleiteinrichtung in Kombination mit mittelsäugerdichtem Wild-

schutzzaun 
3.1 

VFFH/ASB 

8.2 
von Vielbaum bis Aland-Süddeich beidseitig der BAB 14 3.1 

VFFH/ASB 

8.3 
von Aland-Norddeich bis Geestgottberg beidseitig der BAB 14 3.1 

VASB 8.4 im Bereich Geestgottberg westlich der BAB 14 3.1 

VASB 9 – Mittelsäugerdichter Wildschutzzaun 3.1 

VASB 9 im Bereich AS Vielbaum beidseits der BAB 14 3.1 

VASB 10 – Amphibiendurchlässe 3.1 

VASB 10.2 
3 Amphibiendurchlässe (DL 05, 06, 07) östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche mit 

beidseitig anschließenden Amphibienleiteinrichtungen 
3.1 

V(FFH)/ASB 11 – Kollisions-/Irritationsschutzwände / Schutzzäune mit  

faunistischer Leitfunktion 
3.1 

VASB 11.2 

einseitige Kollisions-/Irritationsschutzwand (BW 118.L) auf dem Brückenbauwerk 

über den Alten Augraben (BW 118A) zuzüglich 10 m Überstandslänge in beide Rich-

tungen 

3.1 

VFFH/ASB 

11.3 

beidseitige Kollisions-/Irritationsschutzwände (BW 120.2L) auf dem Brückenbauwerk 

über den Aland (BW 120A) zuzüglich 10 m Überstandslänge in beide Richtungen 

über das südliche Bauwerk 119A und das nördliche Bauwerk 121A hinaus 

3.1 

VASB 11.6 
Anlage einer einseitigen Irritationsschutzwand (BW 125.2L: H = 4,00 m, L = 34 m) 
auf dem Brückenbauwerk über den Grindelgraben (BW 125A) im Zuge der A 14 
zzgl. 10 m Überstandslänge in beide Richtungen 

3.1 

VASB 11.7 

Anlage von beidseitigen temporären Schutzzäunen mit faunistischer Leitfunktion 
(BW 125.3L, 4L; H = 4,00 m, L = 30 m) auf dem Brücken-bauwerk über den Grindel-
graben (BW 125.1A) im Zuge der Aland-straße zzgl. 10 m Überstandslänge in beide 
Richtungen 

3.1 

VASB 11.8 

Anlage von beidseitigen temporären Schutzzäunen mit faunistischer Leitfunktion 
(BW 123.4L, 5L; H = 4,00 m, L = 30 m) auf dem Brücken-bauwerk über die Wässe-
rung (BW 123.3A) im Zuge der Alandstraße zzgl. 10 m Überstandslänge in beide 
Richtungen 

3.1 

VFFH/ASB 12 – Kontrollen vor Baubeginn 3.1 

VFFH/ASB 12 Kontrolle auf faunistische Vorkommen und ggf. Umsetzung vor Baubeginn 3.1 
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Maßn.-Nr. Beschreibung der Maßnahme VKE 

VASB 26 – mäusefeindliche Mittelstreifen-Gestaltung 3.1 

VASB 26 mäusefeindliche Mittelstreifen-Gestaltung auf 1,85 ha 3.1 

Besondere Vermeidungsmaßnahmen im Bereich von Fließgewässern 3.1 

VFFH/ASB 27 
Vermeidung von baubedingten Stoffeinträgen in den Aland sowie Vermeidung von 

extremen Erschütterungen im Bereich des Alandes 
3.1 

VFFH/ASB 28 Nachtbauverbot im Bereich nordöstlich Vielbaum, Alandniederung westlich Geest-
gottberg 

3.1 

VFFH/ASB 29 
Einrichtung von Tabuflächen und Baustellensicherung im FFH-Gebiet "Aland-Elbe-

Niederung nördlich Seehausen" 
3.1 

VFFH/ASB 36 – faunagerechte Gestaltung und Dimensionierung von technischen  

Bauwerken 
3.1 

VFFH/ASB 36 faunagerechte Gestaltung und Dimensionierung von technischen Bauwerken 3.1 

VASB 41 – Vermeidung von Beeinträchtigungen der Uferschwalbe 3.1 

VASB 41 
Vermeidung der Besiedlung von im Zuge des Bauablaufes temporär geschaffenen 

Bruthabitaten für Uferschwalbe 
3.1 

Vermeidung von Beeinträchtigungen von Fledermäusen 3.1 

VASB 49 Sicherung und Optimierung von Gehölzstrukturen (Fledermausschutz) entlang des 
Kirchweges im Südosten der Ortslage Vielbaum 

3.1 

VASB 50 Entfernung von Gehölzstrukturen (Fledermausschutz) beidseits der B 189 auf Höhe 
der Bodenabbau-/Deponiefläche Geestgottberg 

3.1 

allgemeine Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen  

M 1 Rekultivierung bauzeitlich genutzter Flächen 3.2 

Schutz von linienförmigen und flächigen Biotopen  

S 1 Errichtung bauzeitlicher Schutzzäune 3.2 

SASB,FFH 2 Ausweisung von Tabuflächen bzw. Vorgaben von Bauflächen in der Elbeniederung 3.2 

S 3 Umsetzung von Schlammfluren 3.2 

VFFH 2 Optimierung von Baustraße und Wartungsweg an der Elbbrücke  

bauzeitliche Maßnahmen zum Schutz der Tierwelt 3.2 

S FFH 4 Umsetzung von Fischen und Muscheln aus Kleingewässern 3.2 

SASB,FFH 5 
Baustellensicherung und Schutz von Wanderkorridoren (insbesondere für Fischot-

ter) 
3.2 

SASB,FFH 6 Nachtarbeitsverbot in den Schutzgebieten der Elbeniederung 3.2 

SASB 7 Bauzeitenmanagement unter Berücksichtigung von Brutzeiten 3.2 

SASB 8 Errichtung temporärer Amphibienschutzzäune 3.2 

SASB 9 Ermittlung und Schutz von Brut-, Nist- und Lebensstätten vor Baubeginn 3.2 

SASB,FFH 10 umweltschonendes Einbringen von Spundwänden (zum Schutz der Fischfauna) 3.2 

Maßnahmen zum Schutz von Tieren vor Kollisionen mit Kfz 3.2 

VASB,FFH 1 
Errichtung von Amphibienleiteinrichtungen und mittelsäugerdichten Wildschutzzäu-

nen 
3.2 

VFFH 2 Optimierung von Baustraße und Wartungsweg an der Elbbrücke 3.2 
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Maßn.-Nr. Beschreibung der Maßnahme VKE 

VASB 3 Errichtung von Irritations- und Kollisionsschutzwänden für Fledermäuse 3.2 

G/VASB 1 
mäusefeindliche Gestaltung des Mittelstreifens (Maßnahme zur Minderung des Auf-

tretens beutesuchender Greifvögel und Eulen) 
3.2 

 

Die Tabelle enthält eine Übersicht der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der VKE 3.1 und 

3.2a. Enthalten sind auch die artspezifischen, vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (ACEF), 

die ebenfalls kompensatorische Wirkungen im Sinne der Eingriffsregelung entfalten. Nähere 

Details zu den konkreten Maßnahmeninhalten sind Kap. 5.2.2 des LBB zur VKE 3.1 sowie 

Kap. 5.3 des LBP zur VKE 3.2a (Unterlage 12 der Antragsunterlagen) zu entnehmen. 

Vorgesehene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Maßnah-

men-Nr. 

(VKE 3.1) 

Beschreibung der Maßnahme VKE 

Entsiegelung (insgesamt 4,30 ha) 3.1 

A 1.1 
Entsiegelung der B 189 zwischen Seehausen und Vielbaum östlich der BAB 14 

(0,79 ha) 
3.1 

A 1.2 
Entsiegelung von zwei Gebäudeflächen sowie des Zufahrtsweges im Bereich des 

östlichen Anschlussrohres der geplanten AS Vielbaum (0,04 ha) 
3.1 

A 1.3 Entsiegelung des Kirschweges östlich der BAB 14 (0,1 ha) 3.1 

A 1.4 
Entsiegelung der B 189 zwischen Vielbaum und Süddeich des Alandes (BW 119A) 

westlich der BAB 14 (1,98 ha) 
3.1 

A 1.5 
Entsiegelung der B 189 sowie der Wegeabschnitte zwischen Nord- und Süddeich 

des Alandes beiderseits der BAB 14 (0,25 ha) 
3.1 

A 1.6 

Entsiegelung der B 189 zwischen Norddeich des Alandes und Südrand Geestgott-

berg westlich der BAB 14 sowie eines Wegeabschnittes östlich des Brückenbau-

werkes über die Wässerung (BW 123A) (1,01 ha) 

3.1 

A 1.7 
Entsiegelung der Alandstraße auf Höhe Geestgottberg westlich der BAB 14 

(0,06 ha) 
3.1 

A 1.8 
Entsiegelung der B 189 zwischen Wahrenberger Weg und Bauende sowie des Wirt-

schaftsweges nordwestlich Geestgottberg (0,16 ha) 
3.1 

Pflanzung von Feldgehölzen (insgesamt 2,65 ha) 3.1 

A 15.2 
Pflanzung eines Feldgehölzes aus gebietsheimischen Arten östlich der BAB 14 zwi-

schen W2 und altem Augraben (0,04 ha) 
3.1 

A 15.3  
Pflanzung von Feldgehölzen aus gebietsheimischen Arten im Bereich des Versicke-

rungsbeckens 01 westlich der BAB 14, und südlich des Alandes (0,07 ha) 
3.1 

A 15.4 
Pflanzung eines Feldgehölzes aus gebietsheimischen Arten im Bereich des Versi-

ckerungsbeckens 02 westlich der BAB 14 und nördlich des Alandes (0,09 ha) 
3.1 
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Maßnah-

men-Nr. 

(VKE 3.1) 

Beschreibung der Maßnahme VKE 

A 15.5 
Pflanzung von zwei Feldgehölzen aus gebietsheimischen Arten westlich der BAB 

14 (0,08 ha) 
3.1 

A 15.7 
Pflanzung von zwei Feldgehölzen aus gebietsheimischen Arten auf jeweils einer 

Restfläche beiderseits der BAB 14 nördlich des Grindelgrabens (0,05 ha) 
3.1 

A 15.8 
Pflanzung eines Feldgehölzes aus gebietsheimischen Arten zwischen Grindelgra-

ben und Wahrenberger Weg westlich der BAB 14 (0,51 ha) 
3.1 

Pflanzung von Laubbäumen (insgesamt 116) 3.1 

A 18.1 
Pflanzung von insgesamt 6 Linden (Tilia cordata) entlang des Wirtschaftsweges W 

3 – Krüden 
3.1 

A 18.2 
Pflanzung von insgesamt 17 Eichen (Quercus robur) abschnittsweise östlich der 

BAB 14 im ehemaligen Arbeitsstreifen 
3.1 

A 18.3 
Pflanzung von insgesamt 41 Eschen (Fraxinus excelsior) auf der westlichen Bö-

schung der Alandstraße sowie zwischen Alandstraße und der BAB 14 
3.1 

A 18.4 
Pflanzung von insgesamt 20 Eichen (Quercus robur) auf der Geestgottberg zuge-

wandten Böschung der BAB 14 
3.1 

AASB 18.5 

Pflanzung von insgesamt 6 Eichen (Quercus robur) als Hop-Over-Bäume für Fle-
dermäuse beidseits der Alandstraße (jeweils 2 Bäume auf Höhe der Brückenbau-
werke BW 123.3A und BW 125.1A sowie 2 Bäume auf Höhe des gequerten Wirt-
schaftsweges nordwestlich Geestgottberg) 

3.1 

AASB 18.6 
Pflanzung von insgesamt 26 Linden (Tilia cordata) als Leitstruktur für Fledermäuse 
entlang des Wirtschaftsweges W 3  
26 Linden 

3.1 

Pflanzung von Obstbäumen (insgesamt 112) 3.1 

A 19.1 Pflanzung von insgesamt 23 Obstbäumen entlang der L 2 3.1 

A 19.2 
Pflanzung von insgesamt 29 Obstbäumen entlang der Wirtschaftswiese W 2 - Krü-

den 
3.1 

AASB 19.3 Pflanzung von insgesamt 60 Obstbäumen  als Leitstruktur für Fledermäuse entlang 
der L 2 sowie östlich der Anschlussstelle Vielbaum 

3.1 

Entwicklung von Ruderalfluren (insgesamt 1,34 ha) 3.1 

A 20.2 

Entwicklung von Ruderalfluren auf einer Restfläche zwischen BAB 14 und dem Gra-

ben Nr. 404 000 000 (Alter Augraben) (EWZ: feuchtes Ruderalgebüsch/Röhrichtbe-

stand) ( 0,12 ha) 

3.1 

A 20.3 
Entwicklung von Ruderalfluren im Bereich des ehemaligen Arbeitsstreifens westlich 

der BAB 14 (EWZ: Feldgehölz) (0,03 ha) 
3.1 

A 20.4 
Entwicklung von Ruderalfluren im Bereich des ehemaligen Arbeitsstreifens westlich 

der BAB 14 (EWZ: Feldgehölz) (0,15 ha) 
3.1 

A 20.5 

Entwicklung von Ruderalfluren auf einer Fläche zwischen Wahrenberger Weg und 

Grindelgraben östlich der BAB 14 (EWZ: Röhrichtbestand, feuchte Hochstaudenflu-

ren) (0,57 ha) 

3.1 



 

Seite 290 

 

Maßnah-

men-Nr. 

(VKE 3.1) 

Beschreibung der Maßnahme VKE 

A 20.6 

Entwicklung von Ruderalfluren auf einer Fläche entlang des Grindelgrabens west-

lich der BAB 14 bis zum Ausbauende des Wahrenberger Weges (EWZ: Röhricht, 

feuchte Hochstaudenfluren) (0,27 ha) 

3.1 

Gewässerrandstreifen (insgesamt 2,02 ha) 3.1 

A 22.3 

Entwicklung von Ruderalfluren auf dem ehemaligen Arbeitsstreifen entlang des 

Grabens 404 000 000 (Alter Augraben) (EWZ: Röhricht, feuchte Hochstaudenflu-

ren) (0,99 ha) 

3.1 

A 22.4 

Entwicklung von Ruderalfluren auf dem ehemaligen Arbeitsstreifen entlang des 

Grabens 404 000 017 östlich der BAB 14 (EWZ: Röhricht, feuchte Hochstaudenflu-

ren) (0,32 ha) 

3.1 

A 22.5 

Entwicklung von Ruderalfluren auf dem ehemaligen Arbeitsstreifen entlang des 

Grabens 404 000 016 westlich der BAB 14 (EWZ: Röhricht, feuchte Hochstauden-

fluren) (0,28 ha) 

3.1 

A 22.6 

Entwicklung von Ruderalfluren auf einem 5 m breiten Randstreifen entlang des 

Grindelgrabens westlich der BAB 14 vom Beginn der Baustrecke Wahrenberger 

Weg bis zum Ausbauende VKE 3.1 (EWZ: Röhrichtbestand, feuchte Hochstauden-

flur) (0,43 ha) 

3.1 

Entwicklung von artenreichem Grünland (insgesamt 0,36 ha) 3.1 

A 23.1 
Entwicklung artenreichen Grünlands auf dem ehemaligen Arbeitsstreifen (in Verbin-

dung mit Obstbaumpflanzung A 19.1) (0,30 ha) 
3.1 

A 23.2 
Entwicklung artenreichen Grünlands am Rande eines Feldgehölzes (in Verbindung 

mit A 15.8) (0,06 ha) 
3.1 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 3.1 

ACEF 30 
Aufhängen von insgesamt 9 Feldsperling-Nistkästen in der Alandniederung und im 

Bereich der DB-Bahnstrecke Salzwedel – Geestgottberg 
3.1 

ACEF 32 Komplexmaßnahme nördlich Vielbaum (Anlage Grünland, Gehölze) ( 1,07 ha) 3.1 

ACEF 34 
Komplexmaßnahme südlich Geestgottberg (Anlage Laichgewässer, Steinschüttun-

gen, Grünland, Gehölze) (1,41 ha) 
3.1 

ACEF 42 Aufhängen von 3 Schleiereulen-Nistkästen 3.1 

ACEF 46 Aufhängen von 3 Wendehals-Nistkästen 3.1 

ACEF 47 Anlage von Ackersaumstreifen für die Feldlerche (1,41 ha) 3.1 

ACEF 48 Anlage von Ackersaumstreifen für Ortolan und Grauammer (1,43 ha) 3.1 

ACEF 51 Nistkästen Star 3.1 

Uferneugestaltung der Wässerung und des namenlosen Grabens Nr. 303 000 003 3.1 
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Maßnah-

men-Nr. 

(VKE 3.1) 

Beschreibung der Maßnahme VKE 

A 35 

Komplexmaßnahme östlich und nordöstlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche (Uf-

erneugestaltung der Wässerung südlich Geestgottberg und des namenlosen Gra-

bens Nr. 303 000 003 östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche einschließlich Ge-

wässerrandstreifen und Gehölzpflanzung) ( 1,65 ha) 

3.1 

Entwicklung von Hartholzauwald (Bereich Beuster) 3.1 

E 37 Entwicklung von Hartholzauwald (1,73 ha) 3.1 

Maßnahmen- und Flächenpool "Revitalisierung Jävenitzer Moor" 3.1 

E 43.1 Entwicklung von Moorwald (3,70 ha) 3.1 

E 43.2 Entwicklung von Moorwald (0,89 ha) 3.1 

E 43.3 Entwicklung von Moorwald (12,75 ha) 3.1 

E 43.4 Entwicklung von naturnahen Waldgesellschaften (14,72 ha) 3.1 

Maßnahmen- und Flächenpool "Wiedervernässung der Elslaake bei Schollene" 3.1 

E 44.1 

Entwicklung eines Biotopkomplexes im Übergang von seggen-, binsen- und hoch-

staudenreichen Nasswiesen über Großseggenriede bis zu Moorgebüschen (1,63 

ha) 

3.1 

E 44.2 Entwicklung von Nasswiesen (2,74 ha) 3.1 

E 44.3 Entwicklung von Feuchtwiesen (5,40 ha) 3.1 

E 44.4 Entwicklung von Frischwiesen (1,30 ha) 3.1 

Entsiegelung (insgesamt 0,39 ha) 3.2 

E 1 
Entsiegelung (Rückbau und Rekultivierung bisheriger Verkehrsflächen der B 189) 

(0,39 ha) 
3.2 

Entwicklung überwiegend krautiger Vegetationsbestände (insgesamt 6,21 ha) 3.2 

A 1 
Wiesenansaat (Entwicklung wiesenartiger Vegetation auf bauzeitlich genutzten u.a. 

trassennahen Flächen) (2,35 ha) 
3.2 

A 2 
Ansaat von Wirtschaftsgrünland (Wiederherstellung von bauzeitlich genutztem Au-

engrünland) (1,42 ha) 
3.2 

A 3 
Ansaat von Gewässerrandböschungen (Wiederbegrünung umverlegter Gräben) 

(0,46 ha) 
3.2 

A 4 Sukzessionsflächen mit freier Eigenentwicklung (2,01 ha) 3.2 

A 5 

Anlage grabenbegleitender Hochstaudenfluren mit abschnittsweisen Einzelgehöl-

zen (Entwicklung hochstaudengeprägter Gewässerrandstreifen an umverlegten 

Gräben) (0,36 ha) 

3.2 

Pflanzung von Gehölzen 3.2 

G/AASB 6 Anlage von Böschungsgehölzen mit Leitfunktion für Fledermäuse (0,49 ha) 3.2 

A 6 
Anlage trassenbegleitender Gehölzstreifen (Entwicklung überwiegend linearer Ge-

hölzstrukturen aus Bäumen und Sträuchern im Trassennahbereich) (1,09 ha) 
3.2 
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Maßnah-

men-Nr. 

(VKE 3.1) 

Beschreibung der Maßnahme VKE 

A 7 
Alleepflanzung an der bisherigen B 189 (Ergänzungspflanzung von Straßenbäumen 

in vorhandene lückige Allee an der B 189) (16 Stück) 
3.2 

AASB 8 Anlage von Gehölzstreifen mit Leitfunktion für Fledermäuse (0,10 ha) 3.2 

E 10 
Anlage eines Feldgehölzes nordöstlich Geestgottberg (Entwicklung eines hecken-

artigen Gehölzstreifens aus Bäumen und Sträuchern) (0,70 ha) 
3.2 

E 11 
Anlage einer wegbegleitenden Baumreihe südwestlich Märsche (Gesamtlänge E 11 

und E 12: 1,7 km) 

3.2 

E 12 
Anlage einer wegbegleitenden Baumreihe südlich Geestgottberg (Gesamtlänge 

E 11 und E 12: 1,7 km) 

3.2 

Aufforstung 3.2 

E 2 
Entwicklung von Auwald bei Losenrade (Aufforstung im Deichvorland westlich der 

BAB 14 zur Entwicklung von naturnahem Auwald) (12,81 ha) 
3.2 

vorgezogene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (ASB- und FFH-bedingt) 
3.1/ 

3.2 

ACEF 9 
Anlage von Ackersäumen für die Feldlerche (gelenkte, krautige Sukzessionsstrei-

fen,2,64 ha) 
3.2 

ACEF 10 Anbringung von Nistkästen für den Feldsperling 3.2 

ECEF 3 
dornstrauchreiche Waldrandgestaltung (Entwicklung von Waldsaumstrukturen mit 

Habitatfunktion für den Neuntöter) (0,68 ha) 
3.2 

ECEF, FFH 4 

Extensivierung von Auengrünland mit Maßnahmen zur Strukturanreicherung (Wie-

senbrüter gerechte Extensivierung und Bewirtschaftung von bisher intensiv genutz-

tem Auengrünland im westlichen Deichvorland) (18,70 ha) 

3.2 

ECEF, FFH 8 

Extensivierung von Auengrünland bei Beuster zur Entwicklung von Wachtelkönig-

habitaten (Wiesenbrüter gerechte Extensivierung und Bewirtschaftung von bisher 

intensiv genutztem Auengrünland im Elbdeichvorland) (21,2 ha) 

3.2 

EFFH 9 

Extensivierung von Auengrünland bei Beuster zur Entwicklung magerer Flachland-

Mähwiesen (extensive und LRT-gerechte Bewirtschaftung von bisher intensiv ge-

nutztem Auengrünland im Elbdeichvorland) (1,80 ha) 

3.2 

ECEF 13 

Entsiegelung, Gehölzanpflanzungen und Entwicklung von Zauneidechsen- und 

Brutvogelhabitaten auf ehemaligem Bahnverladegelände nördlich Geestgottberg 

(4,25 ha) 

3.1/ 

3.2 

Gestaltungsmaßnahmen tragen dazu bei, die Trasse landschaftsgerecht einzubinden und ha-

ben darüber hinaus die Aufgabe, durch gezielte Grünplanung die Verkehrslenkung zu unter-

stützen. Nähere Details zu den konkreten Maßnahmeninhalten sind Kap. 5.2.2 des LBB zur 

VKE 3.1 sowie Kap. 5.2.2 des LBP zur VKE 3.2a (Unterlage 12 der Antragsunterlagen) zu 

entnehmen. 
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Vorgesehene Gestaltungsmaßnahmen 

Maßnahmen-

Nr. 

(VKE 3.1) 

Beschreibung der Maßnahme VKE 

Pflanzung von Strauchhecken (insgesamt 1,84 ha) 3.1 

G 13.2 
im Böschungsbereich des Überführungsbauwerkes der L 2 sowie in den Bö-

schungen der Anschlussrampen der AS Vielbaum (0,15 ha) 
3.1 

G 13.3 auf der Ostseite der PWC-Anlage (0,01 ha) 3.1 

G 13.4 auf der Westseite der PWC-Anlage (0,01 ha) 3.1 

G 13.5 auf den Böschungen beiderseits der BAB 14 (0,45 ha) 3.1 

G 13.6 
auf den Böschungen des Überführungsbauwerkes über den Aland beiderseits 

der BAB 14 (0,65 ha) 
3.1 

G 13.8 
auf den Böschungen des Überführungsbauwerkes Wahrenberger Weg und auf 

der Böschung der Verbindungsrampe zur Alandstraße (0,57 ha) 
3.1 

Pflanzung von Strauch-Baumhecken (insgesamt 4,52 ha) 3.1 

G 14.2 im Anschlussbereich L 2/Wirtschaftsweg W3 - Krüden (0,08 ha) 3.1 

G 14.4 
in der Abstandsfläche zwischen BAB 14 und dem Wirtschaftsweg W3 - Krüden 

(0,20 ha) 
3.1 

G 14.5 
im Bereich des ehemaligen Arbeitsstreifens beiderseits der BAB 14 (PWC-An-

lage bis Aland) (1,10 ha) 
3.1 

G 14.6 auf dem Lärmschutzwall auf der Ostseite der PWC-Anlage (0,32 ha) 3.1 

G 14.7 auf dem Lärmschutzwall auf der Westseite der PWC-Anlage (0,35 ha) 3.1 

G 14.8 am Wirtschaftsweg W 2 westlich der BAB 14 (0,06 ha) 3.1 

GASB 14.9 
beiderseits im Böschungsbereich der BAB 14 als Leitstruktur für Fledermäuse 

(1,66 ha) 
3.1 

G 14.10 
abschnittsweise im ehemaligen Arbeitsstreifen östlich der BAB 14 und in der öst-

lichen Böschung nördlich Geestgottberg (0,47 ha) 
3.1 

GASB 14.11 
auf den westlichen Böschungsbereichen der BAB 14 als Leitstruktur für Fleder-

mäuse (0,28 ha) 
3.1 

Pflanzung von Feldgehölzen (insgesamt 2,01 ha) 3.1 

G 16.3  in den beiden Anschlussohren der AS Vielbaum (0,64 ha) 3.1 

GASB 16.4 
auf einer Restfläche zwischen BAB 14 und Wirtschaftsweg W 3 östlich der BAB 

14 als Leitstruktur für Fledermäuse (0,64 ha) 
3.1 

G 16.5 im Bereich des Versickerungsbeckens 04 westlich der BAB 14 (0,03 ha) 3.1 

G 16.6 im Bereich des Versickerungsbeckens 03 östlich der BAB 14 (0,21 ha) 3.1 

G 16.7 
am jeweiligen Böschungsfuß des Überführungsbauwerkes Nr. 119A beiderseits 

der BAB 14 (0,07 ha) 
3.1 

G 16.8 

im Bereich des Anschlussohrs Wahrenberger Weg/Alandstraße westlich der 

BAB 14 (0,42 ha) 

 

3.1 
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Maßnahmen-

Nr. 

(VKE 3.1) 

Beschreibung der Maßnahme VKE 

Pflanzung von Laubbäumen (insgesamt 76) 3.1 

G 17.3 
Pflanzung von 7 Linden (Tilia cordata) im östlichen Anschlussohr der AS Viel-

baum 
3.1 

G 17.4 Pflanzung von 12 Linden (Tilia cordata) im Randstreifen östlich der BAB 14 3.1 

G 17.5 Pflanzung von 25 Linden (Tilia cordata) auf der Ostseite der PWC-Anlage 3.1 

G 17.6 
Pflanzung von 16 Linden (Tilia cordata) und 12 Spitzahorn (Acer platanoides) 

auf der Westseite der PWC-Anlage 
3.1 

G 17.7 
Pflanzung von 4 Eschen (Fraxinus excelsior) westlich der BAB 14 im ehemali-

gen Arbeitsstreifen 
3.1 

Entwicklung von Ruderalfluren (insgesamt 0,20 ha) 3.1 

G 21.3 
im Bereich des östlichen Anschlussohres der AS Vielbaum auf den entsiegelten 

Flächen der B 189 (EWZ: Magerrasenvegetation) (0,14 ha) 
3.1 

G 21.4 

im Bereich des Anschlussohrs Wahrenberger Weg/Alandstraße westlich der 

BAB 14 auf den entsiegelten Flächen der alten Alandstraße (EWZ: Magerrasen-

vegetation) (0,06 ha) 

3.1 

Entwicklung von artenreichem Grünland (insgesamt 6,01 ha) 3.1 

G 24.1 
auf dem ehemaligen Arbeitsstreifen und den Freistreifen beiderseits der BAB 14 

(0,06 ha) 
3.1 

G 24.2 in den Anschlussohren und Dreiecksflächen der AS Vielbaum (0,92 ha) 3.1 

G 24.4 
Entwicklung artenreichen Grünlandes auf dem ehemaligen Arbeitsstreifen und 

den Freistreifen beiderseits der BAB 14 (3,24 ha) 
3.1 

G 24.5 
Entwicklung artenreichen Grünlandes auf dem ehemaligen Arbeitsstreifen und 

den Freistreifen beiderseits der BAB 14 (1,71 ha) 
3.1 

G 24.6  
Entwicklung artenreichen Grünlandes im Bereich des Anschlussohres Wahren-

berger Weg/Alandstraße westlich der BAB 14 (0,08 ha) 
3.1 

Entwicklung von Landschaftsrasen (insgesamt 21,70 ha) 3.1 

G 25 
Ansaat von Landschaftsrasen im Bereich der Bankette, Mulden und Böschungen 

(21,70 ha) 
3.1 

vegetative Begrünung von Lärmschutzwänden 3.1 

G 39 vegetative Begrünung von Lärmschutzwänden (1.591 lfd. m) 3.1 

Ansaat von Landschaftsrasen 3.2 

G 2 Ansaat von Banketten, Böschungen, Mulden und Seitenstreifen (9,96 ha) 3.2 

Pflanzung von Gehölzen 3.2 

G 3/A 
Gehölzpflanzungen auf Böschungen (überwiegend lineare von Sträuchern und 

einzelnen Bäumen geprägte Böschungsbepflanzung) (2,36 ha) 
3.2 
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Maßnahmen-

Nr. 

(VKE 3.1) 

Beschreibung der Maßnahme VKE 

G 4/A 

Pflanzung von Baumreihen (Anlage von Baumreihen aus hochstämmigen Laub-

bäumen, v. a. zwischen BAB 14 und Alandstraße sowie auf der autobahnabge-

wandten Seite der Alandstraße (80 Stück) 

3.2 

G 5/A 
Pflanzung lockerer Gehölzgruppen aus Sträuchern (Bepflanzung der Auto-

bahnböschung im Deichvorland mit einzelnen Strauchgruppen) (0,10 ha) 
3.2 

 

4. Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG 

4.1. Einleitung 

Die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter gemäß § 2 UVPG (2010) 

wird von der zuständigen Behörde auf der Grundlage der zusammenfassenden Darstellung 

nach § 11 UVPG (2010) durchgeführt (siehe § 12 UVPG 2010). Als Bewertungsmaßstäbe 

gelten die für die Art des Verfahrens maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung dient der Umweltvorsorge, in deren Zentrum das Leben, 

die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen stehen. Grundlagen dafür sind: 

 die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 

 die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 

 die Pflanzen- und Tierwelt 

 die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft. 

Unter diesen generellen Aspekten sind die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung zu 

betrachten. 

Im Ergebnis der Bewertung wird der Grand der Erheblichkeit der zu erwartenden vorhabens-

bedingten Beeinträchtigungen bezüglich der einzelnen Schutzgüter unter Berücksichtigung 

der vorhabensbegleitenden Maßnahmen (Vermeidungsmaßnahmen, Kompensationsmaß-

nahmen etc.) abgeleitet. In der Quintessenz erfolgt eine Klassifizierung anhand von Bewer-

tungsrängen, die zusammenfassend in Form einer Matrix aufgelistet werden. Bezüglich der 

Bewertungsränge wird folgende Klassifizierung verwendet: 

+  positive Auswirkungen 

0  keine zusätzlichen Auswirkungen (Erhalt Status quo) 

1  geringe negative Auswirkungen (Unterschreitung der Erheblichkeitsschwelle) 
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2  geringe erheblich negative Auswirkungen (durch entsprechende Maßnahmen potentiell 

ausgleich- oder ersetzbar) 

3  sehr erheblich negative Auswirkungen 

4.2. Bewertungsmaßstäbe 

Als Maßstab für die Verträglichkeit des Vorhabens mit den einzelnen Schutzgütern wurden 

neben den Orientierungshilfen der UVPVwV, gesetzliche Richt- und Grenzwerte und spezielle 

Regelungen des Fachrechtes (KrW-/AbfG, TA Luft, TA-Lärm, 16. BImSchV, 32. BImSchV, 39. 

BImSchV, BNatSchG, NatSchG LSA, BArtSchV, WHG, WG LSA, AwSV LSA, WRRL, 

BBodSchG, BBodSchV, DenkmSchG LSA) herangezogen. In einer Vielzahl von Fachgeset-

zen (Naturschutz, Baugesetzbuch u. a.) wird in den Zielstellungen und Grundsätzen des Fach-

rechts auf den allgemeinen Schutz vor Beeinträchtigungen des Klimas abgestellt. Unmittelbare 

Maßstäbe in Form rechtsverbindlicher Grenzwerte zur Beurteilung der Auswirkungen auf das 

Klima bestehen momentan nicht. 

4.3. Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter 

4.3.1. Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

4.3.1.1. VKE 3.1 

baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauarbeiten kommt es zu Lärm- und Schadstoffemissionen sowie zu visuellen 

Störreizen in der Landschaft. Unter Einhaltung der Vorgaben der AVV Baulärm und der Ge-

räte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) werden die bauzeitlichen Beein-

trächtigungen durch Lärm- und Schadstoffemissionen sowie Störreize aber auf Grund ihres 

lediglich temporären Auftretens und ihrer Entfernung zur Wohnbebauung als nicht erheblich 

eingestuft. 

anlagebedingte Auswirkungen 

Durch das Vorhaben werden keine bewohnten Siedlungsflächen in Anspruch genommen. Al-

lerdings ist durch das Vorhaben ein Verlust, die Zerschneidung und die Verlärmung von sied-

lungsnahen Freiräumen zu verzeichnen. Betroffen sind hiervon siedlungsnahe Freiräume bei 

Vielbaum und Geestgottberg. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die genannten Freiräume 

auch derzeit schon durch die B 189, die von dem geplanten Vorhaben überbaut wird, beein-

trächtigt werden.  
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betriebsbedingte Auswirkungen 

Im Rahmen der Planung der Baumaßnahme wurde die Notwendigkeit von Lärmvorsorgemaß-

nahmen überprüft. Innerhalb der durch Grenzwertisophonen eingegrenzten Untersuchungs-

flächen wurden grundsätzlich alle Wohngebäude, Gebäude mit schutzbedürftiger Nutzung 

bzw. Außenwohnbereiche untersucht. Zusätzlich wurden die Berechnungen soweit ausge-

dehnt, dass auch außerhalb der maßgebenden Grenzwertisophonen mit Sicherheit Immissi-

onsgrenzwertüberschreitungen auf Grund ungünstiger topographischer Verhältnisse und/ oder 

Reflexionsverhältnisse ausgeschlossen werden können. Mittels des Teilstückverfahrens 

wurde nachgewiesen, dass zur Baumaßnahme Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. Ent-

sprechend BImSchG wurde eine Abwägung zwischen möglichen aktiven und passiven Lärm-

schutzmaßnahmen vorgenommen. Im Ergebnis der Abwägung werden aktive Lärmschutz-

maßnahmen in Form von Lärmschutzwänden für die Ortslagen Vielbaum und Geestgottberg 

angeordnet. Damit werden für die Ortslagen Vielbaum und Geestgottberg die Immissions-

grenzwerte durchgängig eingehalten. Über den aktiven Lärmschutz hinaus verbleiben keine 

Anspruchsgrundvoraussetzungen auf passiven Lärmschutz. 

Entsprechend Kap. 11.3.6 und 11.3.7 des Erläuterungsberichtes Luftschadstoffe (Teil der Un-

terlage 11.3 der Antragsunterlagen) werden bezüglich der ermittelten bzw. zu erwartenden 

Gesamtluftschadstoffbelastungen die geltenden verkehrsspezifischen Grenz- und Leitwerte 

an der schutzwürdigen Bebauung nicht erreicht bzw. überschritten. Durch das Straßenbauvor-

haben verursachte Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Luftverunreinigungen bzw. zu-

sätzliche Maßnahmen zur Minderung der Immissionen sind nicht erforderlich. 

4.3.1.2. VKE 3.2a 

baubedingte Auswirkungen 

Auch in der VKE 3.2a kommt es bauzeitlich zu Lärm- und Schadstoffemissionen sowie zu 

optischen Störreizen, welche jedoch als nicht erheblich einzustufen sind (auch hier gelten die 

diesbezüglich zur VKE 3.1 getroffenen Aussagen, siehe dort).  

anlagebedingte Auswirkungen 

Durch das geplante Vorhaben werden keine bewohnten Siedlungsflächen oder sonstige Ge-

bäudebestände in Anspruch genommen. Infolge des siedlungsnahen Trassenverlaufs im Be-

reich Märsche kommt es jedoch zu einer Beeinträchtigung der Wohn- und Wohnumfeldfunk-

tion. Diese resultiert zum einen aus der deutlich über die bestehende Vorbelastung durch die 

B 189 hinausgehende Verlärmung. Zum anderen kommt es für einen Teil des Siedlungsberei-

ches zu einer räumlichen Isolierung zwischen der B 189 im Osten und der geplanten BAB 14 
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im Westen. Siedlungsnahe Freiräume werden dadurch schwerer erreichbar und durch die er-

höhte Verkehrslärmbelastung sowie durch die Störung des Landschaftsbildes in ihrer Funktion 

beeinträchtigt.  

betriebsbedingte Auswirkungen 

Wie für die VKE 3.1 wurde im Rahmen der Planung der Baumaßnahme die Notwendigkeit von 

Lärmvorsorgemaßnahmen überprüft. Die von der geplanten Autobahn verursachten Verkehrs-

geräusche führen an 5 Gebäuden der angrenzenden schutzbedürftigen Bebauung im Bereich 

"Märsche" zur Überschreitung der heranzuziehenden Immissionsgrenzwerte im Tag- und 

Nachtzeitraum. Zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte (Vollschutz) werden aktive Lärm-

schutzmaßnahmen realisiert (Lärmschutzwand). Weitergehende Lärmschutzmaßnahmen sind 

nicht erforderlich (vgl. Kap. 11.0.5 und 11.0.6 des Erläuterungsberichtes Schalltechnik zur 

VKE 3.2a – Teil der Unterlage 11.0 der Antragsunterlagen). 

Im Ergebnis der durchgeführten Luftschadstoffuntersuchung ist festzustellen, dass sogar am 

künftigen Fahrbahnrand die Grenzwerte der 39. BImSchV für die untersuchten Substanzen in 

der Gesamtbelastung (entspricht der Summe aus Vorbelastung und Zusatzbelastung) einge-

halten werden. Grenzwertüberschreitungen an der vorhandenen Bebauung sind somit auszu-

schließen (vgl. Kap. 4 des Erläuterungsberichtes Luftschadstoffe zur VKE 3.2a – Teil der Un-

terlage 11.3 der Antragsunterlagen). 

Entsprechend der Stellungnahme des Referates 402 des Landesverwaltungsamtes vom 

09.01.2013 wird bestätigt, dass nach Realisierung des Vorhabens keine Überschreitungen zu-

lässiger Immissionswerte zu erwarten sind. Die ursprüngliche Betrachtung zu den Luftschad-

stoffen wurde um den Luftschadstoff PM 2,5 (Staubfraktion, die 50 % Feinstaub-Partikel mit 

einem Durchmesser von 2,5 µm enthält) ergänzt. Danach ist an den schutzbedürftigen Nut-

zungen mit deutlichen Grenzwertunterschreitungen für alle verkehrsrelevanten Luftschad-

stoffe zu rechnen: 

 Der Vorhabenträger hat die Methoden der Prognostizierung der Schadstoffimmissionen 

richtig angewandt. Zur Abschätzung der Schadstoffimmissionen wurde die "Richtlinie zur 

Ermittlung der Luftqualität an Straßen" (RLuS 2012) zur Anwendung gebracht. Dabei wurde 

die Verkehrsprognose 2025 auf den Berechnungshorizont 2020 des RLuS 2012 bezogen. 

Im Ergebnis der Prognose konnte festgestellt werden, dass die Immissionsgrenzwerte für 

verkehrsrelevante Luftschadstoffe an der nächstgelegenen schutzbedürftigen Bebauung 

deutlich unterschritten werden. 

 Vom Vorhabenträger sind die korrekten Berechnungsmethoden zur Erlangung des Daten-

materials bezüglich der zu erwartenden Lärmimmissionen gewählt worden. Die zu erwar-

tenden Verkehrslärmimmissionen sind nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 
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RLS-90 berechnet worden. Dabei wurde die Verkehrsprognose für das Jahr 2025 zugrunde 

gelegt. 

 Die zu erwartenden Lärmimmissionen wurden vom Vorhabenträger ermittelt und mit den 

Anforderungen der 16. BImSchV verglichen. Im Ergebnis der schalltechnischen Untersu-

chung wurde festgestellt, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an verschiede-

nen Immissionsorten in Vielbaum und Geestgottberg durch den Betrieb der BAB 14 über-

schritten werden. Daraufhin wurde eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Lärmschutz-

maßnahmen zum angestrebten Schutzzweck vorgenommen. Grundsätzlich sollte dabei 

dem aktiven Lärmschutz der Vorrang eingeräumt werden, wenn dabei die Kosten nicht au-

ßer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen. Im vorliegenden Streckenabschnitt 

ergab die Abwägung, dass im Bereich der Ortslage Vielbaum, im Gebiet des Außenwohn-

bereiches Alandstraße sowie im Bereich der Ortslage Geestgottberg Lärmschutzwände er-

richtet werden sollen. Dadurch können in den Ortslagen Vielbaum und Geestgottberg die 

Immissionsgrenzwerte durchgängig eingehalten werden. Im Zusammenhang mit dem Neu-

bau der BAB 14 wurden auch die Folgemaßnahmen an der bestehenden L 2 sowie im Be-

reich der Alandstraße hinsichtlich eines Anspruchs auf Lärmvorsorge dem Grunde nachun-

tersucht. In beiden Fällen wurde vom Gutachter ermittelt, dass keine Anspruchsvorausset-

zungen durch die Baumaßnahme bestehen. Bezüglich der durch das geplante Vorhaben 

zu erwartenden Schadstoffimmissionen wurde keine Überschreitung der verkehrsspezifi-

schen Grenz- und Leitwerte ermittelt, so dass keine Minderungsmaßnahmen erforderlich 

sind. 

4.3.1.3. Ableitung Bewertungsrang VKE 3.1/ 3.2a 

Insgesamt sind die zu erwartenden Beeinträchtigungen bezüglich des Schutzgutes Mensch 

einschließlich der menschlichen Gesundheit als gering erheblich negativ einzustufen (Bewer-

tungsrang 2). 

4.3.2. Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

4.3.2.1. Biotope/Vegetation 

4.3.2.1.1. VKE 3.1 

4.3.2.1.1.1. Baubedingte Auswirkungen 

Die bauzeitliche Flächeninanspruchnahme innerhalb der Arbeitsstreifen nimmt überwiegend 

Ackerflächen in Anspruch. Die Ackerflächen wie auch die Intensivgrünlandflächen stehen nach 

der Rekultivierung prinzipiell in gleicher Form wieder zur Verfügung. Erhebliche Beeinträchti-

gungen durch die temporäre Inanspruchnahme von Wert- und Funktionselementen mit allge-

meiner Bedeutung (WFa) sind nicht zu erwarten. 
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Die bauzeitliche Inanspruchnahme von höherwertigen Strukturen im Trassenbereich wird als 

erhebliche Beeinträchtigung eingestuft. Insgesamt liegen 2,47 ha wertvoller Biotopstrukturen 

(WFb – Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung) innerhalb der Arbeitsstreifen 

und gehen damit baubedingt verloren (ca. 1,14 ha Gehölze (K 8), ca. 0,08 ha Wald (K 9), ca. 

0,92 ha Grünland (K 10), ca. 0,20 ha Röhricht (K 11) sowie ca. 0,06 ha Stillgewässer (K 12). 

Darüber hinaus besteht die Gefahr der baubedingten Schädigung von Einzelbäumen, Gehölz-

beständen oder anderer wertvoller Biotopstrukturen im Nahbereich der Trasse (K 7.1 bis K 

7.10). Zum Schutz vor diesbezüglichen Beeinträchtigungen werden die schützenswerten 

Bäume, Gehölze und Biotope durch Bauzäune (S 5.1 bis S 5.11) geschützt bzw. mit Einzel-

baumschutz (S 6.1 und S 6.3) versehen. Innerhalb des FFH-Gebietes "Aland-Elbe-Niederung 

nördlich Seehausen" (hier K 7.3 und K 7.10) wird darüber hinaus ein auf die Erhaltungsziele 

des FFH-Gebietes abgestimmtes Abriss- und Bauzeitenmanagement durchgeführt 

(VFFH,ASB 27) und es werden Maßnahmen zur täglichen Baustellensicherung getroffen (VFFH,ASB 

29). Diese VFFH,ASB-Maßnahmen werden auch zur Minderung des Konfliktpotenzials während 

der Brückenabriss- und Neubauarbeiten im Zuge der BAB 14-Brücke (BW 120A) sowie der 

Krugbrücke (BW 120.1A) über den Aland (WFb) herangezogen. Ohne entsprechende Vermei-

dungsmaßnahmen wären Einträge von Stoffen (insbesondere Schadstoffe, Bau- und Abriss-

materialien) in den Aland zu befürchten, die sich erheblich auf diesen Gewässerlebensraum 

auswirken würden (K 4). 

Die Kompensation verbleibender Beeinträchtigungen von Pflanzen/ Biotopen durch die o. g. 

baubedingten Wirkungen erfolgt anteilig durch die im folgenden Unterpunkt „Anlagebedingte 

Auswirkungen“ aufgeführten Maßnahmen. 

4.3.2.1.1.2. Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Beeinträchtigungen entstehen durch die Flächeninanspruchnahme durch die 

Trasse und deren Nebenanlagen. Im Rahmen der Vorhabenrealisierung werden überwiegend 

Wert- und Funktionselemente mit allgemeiner Bedeutung (WFa) in Anspruch genommen: 

 Ackerflächen ca. 33,80 ha 

 Grünland ca. 10,23 ha 

 Fließgewässer ca. 0,16 ha 

 Verkehrsflächen ca. 6,84 ha 

 Siedlungsbiotope ca. 0,23 ha 

Insgesamt gehen Wert- und Funktionselemente mit allgemeiner Bedeutung auf einer Fläche 

von ca. 51,26 ha verloren. 
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Darüber hinaus werden Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung auf einer 

Fläche von insgesamt 5,28 ha in Anspruch genommen (ca. 2,33 ha Gehölze (K 8), ca. 0,02 ha 

Wald (K 9), ca. 2,65 ha Grünland (K 10), ca. 0,11 ha Röhricht (K 11) sowie ca. 0,17 ha Still-

gewässer (K 12). 

Die durch die Konflikte K 8 bis K 12 verursachten bau- und anlagebedingten Beeinträchtigun-

gen werden durch folgende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert: 

Konflikt K 8: Kompensation anteilig durch Maßnahmen A 15.3 bis A 15.8, A 18.1 bis A 18.4, 

A 19.1, A 19.2, A 20.3, A 20.4, A 35 und E 37 

Konflikt K 9: Kompensation anteilig durch Maßnahmen A 15.2 und E 37 

Konflikt K 10: Kompensation anteilig durch Maßnahmen A 20.2, A 20.5, A 20.6, A 22.6, 

A 23.1, A 23.2, E 44.3 und E 44.4 

Konflikt K 11: A 22.5 

Konflikt K 12: ACEF 34 und E 44.1 

Nähere Angaben zu den Inhalten der o. g. Kompensationsmaßnahmen sind der entsprechen-

den Tabelle zu den vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu entnehmen. Bezüg-

lich der Details zur Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung sei auf Kap. 6.5 im LBP zur VKE 3.1 (Teil 

der Unterlage 12 der Antragsunterlagen) verwiesen. 

4.3.2.1.1.3. Betriebsbedingte Auswirkungen 

Maßgebliche betriebsbedingte Auswirkungen durch Schad- und Nährstoffimmissionen im 

Spritzwasserbereich entlang der Trasse beschränken sich auf die ersten 10 m beidseitig der 

Fahrbahn. Die vorhandenen Biotope werden in diesem Bereich bereits bau- und anlagebedingt 

beansprucht, so dass keine zusätzlichen betriebsbedingten Beeinträchtigungen ausgelöst 

werden. 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass in den Bereichen, in denen Lärmschutz- bzw. 

Kollisionsschutz-/Irritationsschutzwände vorgesehen sind, diese als wirksame Barriere bezüg-

lich der Schadstoffausbreitung dienen.  

Erhebliche Beeinträchtigungen durch den Eintrag von Stickstoffverbindungen sind auszu-

schließen. Gemäß den deutschlandweit aktuell vorliegenden Daten des Umweltbundesamtes 

(UBA 2018) beträgt die lokale Vorbelastung mit Stickstoffdepositionen im Untersuchungsraum 

für den Vegetationstyp „Laubwald“ 15 kg N/ha*a. Für den Vegetationstyp „Wiesen und Wei-

den“ gibt UBA (2018) eine Vorbelastung von 11 kg N/ha*a (Bereich nördlich des Alandes) bzw. 

12 kg N/ha*a (Bereich südlich des Alandes) an. Die vorhabenbedingte Zusatzbelastung liegen 

an den Außenrändern des Straßenbauwerks (hier: Böschungen, Mulden) zwischen 1 und 2 
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kg N/ha*a. Die Werte sinken bis in eine Entfernung von ca. 20 bis 60 m zum Straßenbauwerk 

(einschl. Böschungen etc.) auf weniger als 1 kg N/ha*a. In einer Entfernung von ca. 130 m bis 

170 m beträgt die Stickstoffdeposition weniger als 0,5 kg N/ha*a. 

Die diesbezüglichen critical loads von 19 kg N/ha*a für den LRT 91F0 „Hartholzauwälder mit 

Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia“ so-

wie von mindestens 23 kg N/ha*a für die konkrete Ausprägung des LRT 6510 „Magere Flach-

land-Mähwiesen“ werden nicht überschritten (beide Lebensraumtypen wurden im FFH-Gebiet 

"Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen" in Nähe zur geplanten Autobahn kartiert). 

Neben den luftgetragenen Stickstoffverbindungen kann es durch den Eintrag von Tausalzen 

über den Wasserpfad zu Beeinträchtigungen des Alandes kommen (das Gewässer ist Teil des 

FFH-Gebietes "Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen"). Das Gutachten zur Berechnung 

des vorhabenbedingten Tausalzeintrages in den Aland belegt, dass nur eine sehr geringe Er-

höhung der Tausalzfracht zu erwarten ist. Im Aland kommt es zu einer maximalen Erhöhung 

der Chloridkonzentration bei Niedrigwasser von rund 1 mg Cl/l. Den Gewässergütedaten des 

LHW zufolge, liegt die derzeitige mittlere Chloridkonzentration an der Messstelle Wanzer (ca. 

10 km von der Querung des Alandes flussabwärts) bei 87 mg Cl/l, an der Messstelle Seehau-

sen (ca. 6km flussaufwärts) bei 65 mg Cl/l. Für das Fließgewässer Aland (LRT 3260 "Flüsse 

der planaren bis montanen Stufe" des Anhangs I der FFH-RL innerhalb des FFH-Gebietes 

"Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen") ist entsprechend LUA (2008) ein Schwellenwert 

von 100 mg Cl/l anzusetzen. Die mit dem Vorhaben verbundene Zusatzbelastung von ca. 1 

mg Cl/l bei Niedrigwasser des Alandes führt zu keiner signifikanten Erhöhung der Gesamtbe-

lastungssituation. Unter Berücksichtigung der genannten Vorbelastungswerte liegt die Ge-

samtbelastung deutlich unterhalb des Schwellenwertes von 100 mg Cl/l. Erhebliche Beein-

trächtigungen durch Tausalz-Eintrag können daher ausgeschlossen werden. 

4.3.2.1.2. VKE 3.2a 

4.3.2.1.2.1. Baubedingte Auswirkungen 

Der Bau der BAB 14 erfordert die temporäre Inanspruchnahme von Flächen/Biotoptypen (K5) 

als baubetrieblicher Arbeitsbereich (technologische Flächen/ technologischer Streifen). Plane-

risch wurden diese technologischen Flächen auf das notwendige Maß begrenzt und durch 

Schutzzäune und Tabuflächenausweisung in einem festzustellenden Maßnahmenplan in ih-

rem Höchstmaß einer Inanspruchnahme festgelegt. Hinzu kommt die Anlage einer bauzeitli-

chen Umfahrung für die B 189 (im Bereich von Grünland, Länge ca. 150 m). 
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Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen S1 (bauzeitliche Schutzzäune), AASB,FFH2 (Tabuflä-

chen und Baubereichsfestlegungen) und VFFH2 (Optimierung von Baustraßen und Wartungs-

weg an der Elbbrücke) sowie nach Minimierung der Inanspruchnahme eines von der Elbbrücke 

tangierten Weichholzauenbestandes verbleibt ein unvermeidbares Maß an Beeinträchtigung 

durch die Inanspruchnahme der Biotope. Insgesamt gesehen hat dieser Aspekt des Eingriffs-

bestandteiles einen Umfang von ca. 5,96 ha, wobei bereits versiegelte Flächen unberücksich-

tigt bleiben. Als Besonderheit wird neben der kleinflächigen Inanspruchnahme von Weichholz-

auwald (prioritärer LRT 91E0) im Elbdeichvorland die bauzeitliche Inanspruchnahme von 

Schlammfluren an den Kleingewässern nahe der Elbe behandelt. Diese bedeutsamen Lebens-

räume sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ein hohes spezifisches Samenpotential aufwei-

sen, dass an die speziellen wechselfeuchten Gewässerränder angepasst ist. Der betroffene 

Lebensraum gehört zwar nicht zu den im Anhang I der FFH-RL aufgeführten Schlammfluren, 

korrespondiert jedoch mit diesen und soll daher vor Inanspruchnahme fachgerecht umgesetzt 

werden. Hierfür wurde die Schutzmaßnahme S3 – Bauzeitliche Sicherung und Wiedereinbau 

von Schlammfluren – aufgenommen. 

Mit der Inanspruchnahme der übrigen Biotopflächen geht über die Zeit des Baubetriebes ein 

vollständiger Funktionsverlust einher. Dieser ist bei Ackerflächen reversibel, d.h. dass durch 

eine Minderungsmaßnahme zur Rekultivierung der Flächen die Ausgangsfunktionen im Bio-

topgefüge wieder soweit hergestellt werden können, dass keine erheblichen und nachhaltigen 

Beeinträchtigungen verbleiben. Auch bei allen anderen bauzeitlichen Flächen ist eine Rekulti-

vierung des Standortes zwingend, um eine Minderung der Beeinträchtigungsaspekte zu erzie-

len (vgl. Schutzgut Boden). Bis sich die typischen Lebensraummerkmale wiedereingestellt ha-

ben und durch die spezifischen Artenzusammensetzungen von Pflanzen, Bodenleben und 

Kleinstorganismen zum Ausdruck kommen, wird es einen Entwicklungszeitraum benötigen. 

Daher ist dem Teilaspekt baubetriebliche Inanspruchnahme von Biotopen (außer bei Ackerflä-

chen) auch nach der Minderungsmaßnahme Rekultivierung eine Beeinträchtigungsintensität 

zuzuordnen, die erheblich und entsprechend kompensationspflichtig ist. 

Die durch den Konflikt K 5 verursachten baubedingten Beeinträchtigungen werden durch die 

Ausgleichsmaßnahmen A 1 bis A 6 sowie AASB 8 kompensiert. Nähere Angaben zu den Inhal-

ten der genannten Kompensationsmaßnahmen sind der Tabelle zu den vorgesehenen Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen zu entnehmen. Bezüglich der Details zur Eingriffs-Ausgleichs-

Bilanzierung sei auf Kap. 6.4 im LBP zur VKE 3.2a (Teil der Unterlage 12 der Antragsunterla-

gen) verwiesen. 
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4.3.2.1.2.2. Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingt, d. h. im Bereich des zukünftigen Straßenkörpers, sind mit dem Bau der BAB 14 

im Planungsabschnitt der VKE 3.2a Biotopverluste in einem Umfang von insgesamt 20,59 ha 

(bereits versiegelte Flächen bleiben dabei unberücksichtigt) verbunden (K7). Mit der Beseiti-

gung und Überbauung dieser Biotopflächen gehen nahezu sämtliche Funktionen im Natur-

haushalt dauerhaft und irreversibel verloren. Die Beeinträchtigung ist daher erheblich und 

nachhaltig und somit kompensationspflichtig. 

Die durch den Konflikt K 5 verursachten baubedingten Beeinträchtigungen werden durch die 

Ausgleichsmaßnahmen A 1 bis A 6 sowie AASB 8 kompensiert. 

Zur Kompensation der durch den Konflikt K 7 verursachten Biotopverluste werden die Aus-

gleichsmaßnahme ACEF 9 sowie die Ersatzmaßnahmen E 2, ECEF 3, ECEF, FFH 4, EFFH 9, E 10 

und ECEF 13 umgesetzt. 

Ca. 800 m südlich des Elbdeiches verlässt die BAB 14 die direkte Trassenbündelung mit der 

B 189, um den Siedlungsbereich Märsche westlich zu umfahren. Etwa 800 m nördlich des 

Elbdeiches wird wieder die direkte Trassenbündelung mit der B 189 erreicht. Auf Grund dieses 

Abrückens von der B 189, die im Bereich des Elbdeiches mit ca. 140 m am größten ist, entsteht 

ein ca. 8,83 ha großes, vollständig von Straßen eingeschlossenes Teilgebiet. Auf Grund der 

isolierten Lage zwischen den als Barriere fungierenden Verkehrstrassen ist für die in diesem 

Bereich verbleibenden Biotopstrukturen auf Grund der Reduzierung auf kleine Restflächen 

ohne Verbindung zu gleichartigen Strukturen in der Umgebung von einer Minderung gegen-

über dem heutigen Zustand auszugehen (K8). Von diesen 8,83 ha Biotopbestand sind 2,79 

ha Biotope besonderer Bedeutung (Wald, sonstige Gehölzbiotope, Röhrichte, Nass-, Feucht- 

und magere Mähwiesen).  

Bei diesen ist von einer Minderung ihrer Wertigkeit auf das Niveau allgemeiner Bedeutung 

auszugehen. Da keine Quantifizierung des durch die Isolierung eintretenden Biotopwertver-

lustes möglich ist, geht der Konflikt nicht in die Wertepunktbilanz ein. Der Kompensationsnach-

weis erfolgt funktional. Die dargestellte Minderung von Biotopfunktionen wird durch die Neu-

entwicklung von Biotopen außerhalb des Wirkraums der BAB 14 kompensiert (Maßnahmen 

ECEF,FFH8, E11 und E12). 

Insgesamt stehen dem analagebedingten Verlust von 20,59 ha Biotopbestand (davon 9,47 ha 

geringwertige Ackerflächen) sowie der anlage- und betriebsbedingten Funktionsminderung für 

8,83 ha Biotopbestand 59,51 ha Maßnahmenflächen zzgl. 1,7 km Alleebaumpflanzungen ge-

genüber, auf denen eine dauerhafte und in Teilen (auf ca. 18 ha) deutliche Aufwertung sowie 

den übrigen ca. 39 ha mittlere Aufwertung der bisherigen Biotopfunktionen erzielt wird. Der 

anlagebedingte Biotopverlust ist damit als kompensiert zu bewerten. 
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4.3.2.1.2.3. Betriebsbedingte Auswirkungen 

Schadstoffeinträge aus dem Kraftfahrzeugverkehr auf der Autobahn können zu Beeinträchti-

gungen der Vegetation und den von ihr gebildeten Biotopstrukturen führen. Wie in den nach-

folgenden Kapiteln dargestellt, können erhebliche Beeinträchtigungen von Boden und Grund-

wasser durch Schadstoffeinträge ausgeschlossen werden. Als relevanter Belastungspfad ver-

bleibt somit der Luftpfad. Hier ist insbesondere der zusätzliche Eintrag von Stickstoff zu be-

trachten, da zahlreiche Ökosysteme empfindlich auf Stickstoffeinträge reagieren und auf 

Grund der in weiten Teilen Deutschlands bereits bestehenden hohen Vorbelastung weitere 

Zusatzbelastungen zu erheblichen Beeinträchtigungen in diesen Ökosystemen führen können. 

Vor diesem Hintergrund wurde für das durch zusätzliche Stickstoffeinträge potentiell betroffene 

FFH-Gebiet "Elbaue Beuster-Wahrenberg", d.h. für das Elbdeichvorland, eine Ermittlung der 

Stickstoffdepositionen für den Prognosezeitraum 2025 durchgeführt. Die Ergebnisse wurden 

im Zuge der FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet ausgewertet. Danach ergeben sich 

aus den ermittelten Depositionen keine erheblichen Beeinträchtigungen für den potentiell emp-

findlichen FFH-Lebensraumtyp Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6510). Die Zusatzbelas-

tung sinkt bereits im Nahbereich der Fahrbahn, d.h. an den Außenrändern der Böschungen 

bzw. Mulden des Straßenkörpers auf geringe Werte von ≤ 2kg N/ha*a ab. Bei einer Vorbelas-

tung von 11 kg N/ha*a für die im Bereich der Elbdeichquerung vorkommenden Mageren Flach-

land-Mähwiesen (UBA 2018) wird somit selbst im direkten Trassennahbereich der für die kon-

krete Ausprägung des LRT aktuell gültige critical load von 23 kg N/ha*a im Betrieb der Auto-

bahn deutlich unterschritten.  

Außerhalb des FFH-Gebietes sind im Umfeld der Autobahn keine diesbezüglich empfindlichen 

Vegetationstypen vorhanden. 

Die aus dem Jahr 2015 vorliegenden Stickstoffberechnungen zum Vorhaben wurden aufgrund 

des neu erschienenen Handbuchs für Emissionsfaktoren (UBA 2017) im Jahr 2018 aktualisiert. 

Dabei ergaben sich gegenüber den ursprünglichen Berechnungen keine relevanten Änderun-

gen. Anhand einer aktuellen Recherche hinsichtlich eventueller kumulativer Wirkungen wur-

den diesbezüglich relevante zusätzliche Stickstoffimmissionen ausgeschlossen (vgl. Ergän-

zungsunterlage zur FFH-VP zum FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ – Bestandteil der 

Unterlage 16.1 der Antragsunterlagen). 

Im Ergebnis der Untersuchungen können erhebliche Beeinträchtigungen von Biotopen durch 

betriebsbedingte Schadstoffeinträge ausgeschlossen werden. 



 

Seite 306 

 

4.3.2.2. Fauna 

Im Folgenden werden die potenziell durch das geplante Vorhaben zu erwartenden Auswirkun-

gen auf die Fauna benannt. Anschließend erfolgt, getrennt für die VKE 3.1 und VKE 3.2a, eine 

artengruppenbezogene Analyse der mit dem Vorhaben verbundenen Konflikte. 

Baubedingte Wirkungen auf die Fauna werden verursacht durch: 

 Flächeninanspruchnahme/-veränderung von Lebensräumen (Funktionsverlust) innerhalb 

des Baustreifens beidseitig der Trasse 

 bauzeitliche Durchschneidung von Wanderkorridoren 

 Verlärmung/Erschütterung 

 optische Störwirkungen 

 Zerschneidung/Barrierewirkung 

 Schadstoffeintrag inklusive Schweb- und Nährstoffeintrag in Gewässerlebensräume 

 ungesicherte Baugruben 

 nächtliche Bauarbeiten mit Baulärm und Irritationen durch Flutlicht. 

Anlagebedingte Wirkungen auf die Fauna sind möglich durch: 

 Flächeninanspruchnahme bzw. Verlust und Reduzierung von Lebensräumen 

 Veränderungen der Geländemorphologie 

 Zerschneidung/Barrierewirkung 

 Veränderungen des Standortklimas. 

Betriebsbedingte Wirkungen auf die Fauna sind möglich durch: 

 Verlärmung 

 Schadstoffeintrag 

 optische Störwirkungen 

 Zerschneidung/Barrierewirkung bzw. Erhöhung des Kollisionsrisikos. 

4.3.2.2.1. VKE 3.1 

4.3.2.2.1.1. Baubedingte Auswirkungen 

Brutvögel: 

 baubedingte Inanspruchnahme von zum Zeitpunkt der Baufeldfreimachung besetzten Fort-

pflanzungsstätten/Nistplätzen (K 18.1) 
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 baubedingte, funktionale Beeinträchtigungen von Brut- und Nahrungsplätzen der Avifauna 

beidseits der geplanten BAB 14 durch Bewegungsunruhe, Lärm, Licht u.a. (K 18.2) 

 baubedingte Inanspruchnahme eines Brutplatzes des Neuntöters im Bereich der Alandnie-

derung im Rahmen der Baufeldfreimachung (K 18.4) 

 baubedingte Inanspruchnahme von insgesamt fünf besetzten Niststätten des Feldsperlings 

während der Baufeldfreimachung, davon drei Niststätten innerhalb der Brückenköpfe der 

Alandbrücke der B 189 sowie zwei Niststätten im Bereich der Brücke der B 189 über die 

DB AG-Strecke Salzwedel-Geestgottberg (K 18.7) 

 baubedingte Inanspruchnahme von insgesamt drei besetzten Brutplätzen des Schilfrohr-

sängers in der Alandniederung. Im Rahmen der Baufeldfreimachung gehen in der Aland-

niederung zwei Brutplätze im Bereich der BAB 14-Brücke sowie ein Brutplatz im Bereich 

der Krugbrücke verloren (K 18.8) 

 mögliche Beeinträchtigung von Uferschwalbe und Eisvogel durch Zerstörung von im Zuge 

des Bauablaufs temporär geschaffenen Bruthabitaten (K 18.11) 

Rastvögel: 

In Anbetracht der flexiblen Raumnutzungsmuster der im Untersuchungsraum nachgewiese-

nen Rastvogelarten, der Vorbelastungssituation durch die B 189 sowie dem ausreichenden 

Angebot verbleibender Rast- und Nahrungsflächen sind baubedingt keine erheblichen Beein-

trächtigungen von Rastvögeln zu erwarten. 

Amphibien: 

 erhebliche funktionale Beeinträchtigungen durch Unterbrechung von Wanderwegen im Be-

reich der bestehenden Ausbreitungslinien entlang der vorhandenen Fließgewässerstruktu-

ren (K 16.1) 

 erhebliche Beeinträchtigung des Amphibienlebensraums durch Inanspruchnahme von Still-

gewässerstrukturen im Rahmen der Baufeldfreimachung sowie durch Unterbrechung von 

Wanderwegen östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche (K 16.3) 

 erhebliche Beeinträchtigung des Amphibienlebensraums durch Inanspruchnahme eines 

Stillgewässers sowie von umgebenden Röhricht- und Gehölzbeständen im Rahmen der 

Baufeldfreimachung sowie aufgrund der Unterbrechung von Wanderwegen südwestlich 

Geestgottberg (K 16.4). 

 erhebliche Beeinträchtigung des Amphibienlebensraums durch Unterbrechung von Wan-

derwegen im Bereich der Alandstraße südlich der Krugbrücke (K 16.5) 
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Fledermäuse: 

 baubedingte Inanspruchnahme von zum Zeitpunkt der Baufeldfreimachung potentiell be-

setzten Fortpflanzungs-/Ruhestätten (K 17.1). 

 baubedingte Beeinträchtigung von bedeutenden Fledermausflugwegen/Jagdhabitaten 

durch Licht und/oder Lärm im Bereich nordöstlich Vielbaum zwischen Alter Augraben und 

südlich PWC-Anlage, im Bereich der Alandniederung sowie im Bereich westlich Geestgot-

tberg zwischen Wässerung, Grindelgraben und Wirtschaftsweg nordöstlich Geestgottberg 

(K 17.2) 

Klein-, Mittel- und Großsäuger (insbesondere Reh- und Schwarzwild, nacht- und däm-

merungsaktive Arten wie Fischotter und Biber sowie weiterer Arten: 

 temporäre Unterbrechung der Wanderwege/Migrationsrouten sowie funktionale Beein-

trächtigungen der Lebensraumbestandteile von Klein-, Mittel- und Großsäugern (insbeson-

dere der nacht- und dämmerungsaktiven Arten Fischotter und Biber) durch den Baubetrieb; 

Möglichkeit erheblicher funktionaler Beeinträchtigungen durch Verlärmung, optische Stö-

rung und eingeschränkte Durchgängigkeit insbesondere im Bereich des bedeutenden 

faunistischen Verbundkorridors des Alandes (K 15.1) 

 mögliche baubedingte Beeinträchtigung von ggf. zum Zeitpunkt der Baudurchführung im 

Eingriffsbereich der Bautätigkeiten vorhandenen Biberbauen im Alandbereich (K 19) 

Fische: 

 während der Brückenabriss- und Neubauarbeiten im Zuge der BAB 14-Brücke (BW 120A) 

und der Krugbrücke (BW 120.1A) über den Aland kann es zu einem Eintrag von Stoffen 

(insbesondere Schadstoffe, Bau- und Abrissmaterialien) in den Aland kommen, der sich 

erheblich auf die Fischfauna auswirkt (K 4) 

 Möglichkeit bauzeitlicher Störungen der Fischfauna durch Erschütterungen, z. B. im Zuge 

der Abriss-/ Neubauarbeiten im Bereich der Brücke der B 189 und der Krugbrücke über den 

Aland (hier Einbringen von Spundwänden) – es ist von einer bauzeitlichen Meidung der 

Tiere im unmittelbaren Brückenumfeld auszugehen (K 6) 

 mögliche Beeinträchtigungen des potentiell zu erwartenden Schlammpeitzgers aufgrund 

baubedingter Eingriffe in die Fließgewässer Wässerung und Grindelgraben (hier Eingriff in 

die Gewässersohle durch bauzeitliche Umverlegung und Herstellung der Bauwerke BW 

123A und BW 123.3A sowie BW 125A und 125.1A) (K 19) 
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Tagfalter: 

Relevante Beeinträchtigungen der lediglich gering bedeutenden Tagfalterflächen im Untersu-

chungsraum durch baubedingte Wirkungen können ausgeschlossen werden. 

Libellen: 

 funktionale Beeinträchtigungen durch den Baubetrieb sind in geringerem Umfang in Bezug 

auf die Lebensräume entlang der im Rahmen der Vorhabenrealisierung gequerten Fließge-

wässer mit lokaler und regionaler Bedeutung (Aland, Wässerung) zu erwarten (K 15.1) 

 mögliche baubedingte Beeinträchtigung von Libellen durch Inanspruchnahme des Stillge-

wässers südlich Geestgottberg und damit Verletzung/Tötung von Individuen, die auch wäh-

rend oder außerhalb des definierten Zeitfensters für die Baufeldfreimachung (Maßnahme 

VFFH/ASB2) im Baufeld vorkommen können bzw. deren Vorkommen nicht vollständig ausge-

schlossen ist (K 19). 

Xylobionte Käfer: 

Es sind keine baubedingten Beeinträchtigungen in Bezug auf die Artengruppe der Xylobionten 

zu erwarten. 

Reptilien: 

 mögliche baubedingte Beeinträchtigung v. a. der Zauneidechse durch Zerstörung von be-

setzten Fortpflanzungs- und Ruhestäten und damit durch Verletzung/Tötung von Indivi-

duen, die auch während oder außerhalb des definierten Zeitfensters für die Baufeldfreima-

chung (Maßnahme VFFH/ASB2) im Baufeld vorkommen können bzw. deren Vorkommen nicht 

vollständig ausgeschlossen ist (K 19) 

4.3.2.2.1.2. Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Brutvögel: 

 anlagebedingte Inanspruchnahme/Zerstörung von Brut- und Nahrungsplätzen der im Un-

tersuchungsraum nachgewiesenen Vogelarten (K 18.2) 

 anlagebedingte Inanspruchnahme/Zerstörung von Niststätten des Feldsperlings (K 18.7). 

 anlagebedingte Inanspruchnahme/Zerstörung von Brutplätzen des Schilfrohrsängers in der 

Alandniederung (K 18.8) 
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Rastvögel: 

In Anbetracht der flexiblen Raumnutzungsmuster der im Untersuchungsraum nachgewiese-

nen Rastvogelarten, der Vorbelastungssituation durch die B 189 sowie dem ausreichenden 

Angebot verbleibender Rast- und Nahrungsflächen sind anlagenbedingt keine erheblichen Be-

einträchtigungen von Rastvögeln zu erwarten. Die neu zu überbauenden Bereiche (Ackerflä-

chen) werden nur unregelmäßig von Rastvögeln als Nahrungsflächen genutzt. Es ist davon 

auszugehen, dass die Rastvögel nach Vorhabenrealisierung ausschließlich Bereiche außer-

halb der für sie relevanten Störzone nutzen. 

Amphibien: 

 anlagebedingte Unterbrechung von Wanderwegen im Bereich der bestehenden Ausbrei-

tungslinien entlang der vorhandenen Fließgewässerstrukturen (K 16.1) 

 erhebliche Beeinträchtigung des Amphibienlebensraums durch Verlust/ randlichen An-

schnitt von Tümpeln mit umgebenden Röhricht- und Gehölzbeständen sowie aufgrund der 

Unterbrechung von Wanderwegen östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche (K 16.3) 

 erhebliche Beeinträchtigung des Amphibienlebensraums durch Verlust eines Stillgewäs-

sers mit umgebenden Röhricht- und Gehölzbeständen sowie aufgrund der Unterbrechung 

von Wanderwegen südwestlich Geestgottberg (K 16.4) 

Fledermäuse: 

 anlagebedingte Unterbrechung von bedeutenden Fledermausflugwegen/Jagdhabitaten im 

Bereich der Ortsrandlage Vielbaum/Alter Augraben (K 17.4), im Bereich des Alandes 

(K 17.5), im Bereich der Gehölzstrukturen östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche 

(K 17.6), im Bereich der Ortslage Geestgottberg/ Wässerung (K 17.8) sowie im Bereich der 

Ortsrandlage Geestgottberg/ Grindelgraben/ Wirtschaftsweg nordwestlich Geestgottberg 

(K 17.9) 

Klein-, Mittel- und Großsäuger (insbesondere Reh- und Schwarzwild, Fischotter, Biber, Wolf) 

sowie weitere Arten: 

 anlagebedingte Unterbrechung der Wanderwege/Migrationsrouten von Klein-, Mittel- und 

Großsäugern (insbesondere Reh- und Schwarzwild, Fischotter, Biber, Wolf) (K 15.2) 

Fische: 

In Anbetracht der weitlumigen Dimensionierung der Brückenbauwerke über die Fließgewässer 

sind relevante Beeinträchtigungen der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Fischfauna 

auszuschließen. 
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Tagfalter: 

Vor dem Hintergrund der relativ geringen Bedeutung des Wirkraumes für Tagfalter sind rele-

vante Beeinträchtigungen der betreffenden Artengruppe durch anlagenbedingte Wirkungen 

des Vorhabens auszuschließen. 

Libellen: 

 mögliche funktionale Beeinträchtigungen durch Barriere-/Zerschneidungswirkungen insbe-

sondere in Bezug auf die Lebensräume entlang der im Rahmen der Vorhabenrealisierung 

gequerten Fließgewässer mit lokaler und regionaler Bedeutung (Aland, Wässerung) (K 

15.2) 

4.3.2.2.1.3. Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Brutvögel: 

 funktionale Beeinträchtigungen von Brut- und Nahrungsplätzen der im Untersuchungsraum 

vorkommenden Brutvögel beidseits der geplanten BAB 14 durch Bewegungsunruhe, Lärm, 

Licht etc. (K 18.2) 

 Erhöhung des Mortalitätsrisikos durch Kollision von besonders kollisionsgefährdeten Greif-

vogelarten und Eulen im Straßenverkehr (K 18.3) 

 funktionaler Verlust von Brutplätzen des Neuntöters (K 18.4) der Heidelerche (K 18.5), des 

Feldsperlings (K 18.7), der Schleiereule (K 18.12), der Feldlerche (K 18.13), des Ortolans 

(K 18.14), der Sperbergrasmücke (K 18.15), des Wendehalses (K 18.16) und der Grauam-

mer (K 18.17) 

Rastvögel: 

Die Beeinträchtigungen liegen in Anbetracht der flexiblen Raumnutzungsmuster der im Unter-

suchungsraum nachgewiesenen Rastvogelarten, der Vorbelastungssituation durch die B 189 

sowie dem ausreichenden Angebot verbleibender Rast- und Nahrungsflächen unterhalb der 

Erheblichkeitsschwelle. 

Amphibien: 

 betriebsbedingte Unterbrechung von Wanderwegen durch den Straßenverkehr im Bereich 

der bestehenden Ausbreitungslinien entlang der vorhandenen Fließgewässerstrukturen 

und den nördlich und südlich anschließenden Bereichen (K 16.1), östlich der Bodenabbau-

/ Deponiefläche und den nördlich und südlich daran anschließenden Bereichen (K 16.3), 
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südwestlich Geestgottberg und den nördlich und südlich daran anschließenden Bereichen 

(K 16.4) sowie im Bereich der Alandstraße südlich der Krugbrücke (K 16.5) 

Fledermäuse: 

 betriebsbedingte Unterbrechung von bedeutenden Fledermausflugwegen/Jagdhabitaten 

im Bereich der Ortsrandlage Vielbaum/Alter Augraben (K 17.4), im Bereich des Alandes (K 

17.5), im Bereich der Gehölzstrukturen östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche (K 17.6), 

im Bereich der Ortsrandlage Geestgottberg/ Wässerung (K 17.8) sowie im Bereich der Orts-

randlage Geestgottberg/ Grindelgraben/ Wirtschaftsweg nordwestlich Geestgottberg (K 

17.9) 

Klein-, Mittel- und Großsäuger (insbesondere Reh- und Schwarzwild, Fischotter und Biber, 

Wolf) sowie weitere Arten: 

 betriebsbedingte Unterbrechung von Wanderwegen/Migrationsrouten sowie funktionale 

Beeinträchtigungen der Lebensraumbestandteile von Klein-, Mittel- und Großsäugern (ins-

besondere Reh- und Schwarzwild, Fischotter und Biber, Wolf) durch den Straßenverkehr 

(v. a. durch Verlärmung, optische Störung und erhöhtes Mortalitätsrisiko durch Kollisionen 

mit Kfz) (K 15.2) 

Fische: 

Da die Durchlässigkeit der zu querenden oder zu verlegenden Fließgewässer auch nach Vor-

habenrealisierung gegeben ist und die Fischfauna keine relevante Empfindlichkeit gegenüber 

Lärm, Licht und betriebsbedingten Erschütterungen aufweist, sind keine relevanten betriebs-

bedingten Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Gleichfalls sind keine relevanten Beeinträchtigungen durch Stoffeinträge zu prognostizieren. 

Dem Gutachten zur Berechnung des vorhabenbedingten Tausalzeintrages in den Aland 

(BÜRO FÜR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2013) ist zu entnehmen, 

dass es nur zu einer sehr geringen Erhöhung der Tausalzfracht kommen wird, welche keine 

relevanten Auswirkungen auf Fische erwarten lässt (max. Erhöhung der Chloridkonzentration 

bei Niedrigwasser um ca. 1 mg Cl/l; Vorbelastung an den nächstgelegenen Messstellen 65 

bzw. 87 mg Cl/l; die zu erwartende Gesamtbelastung liegt somit deutlich unterhalb des 

Schwellenwertes von 100 mg Cl/l). 
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Tagfalter: 

Vor dem Hintergrund der relativ geringen Bedeutung des Wirkraumes für Tagfalter sind rele-

vante Beeinträchtigungen der betreffenden Artengruppe durch betriebsbedingte Wirkungen 

des Vorhabens auszuschließen. 

Libellen: 

 funktionale Beeinträchtigungen durch Kollision im Straßenverkehr (insbesondere im Be-

reich der Habitate entlang der zu querenden bzw. zu tangierenden Fließ- und Stillgewässer 

von lokaler bzw. regionaler Bedeutung (Aland/Wässerung) (K 15.2) 

Xylobionte Käfer: 

Bezüglich der Artengruppe der Xylobionten sind keine betriebsbedingten Beeinträchtigungen 

zu erwarten. 

Reptilien: 

 Möglichkeit betriebsbedingter Verluste von Reptilien (v. a. Zauneidechse) infolge von Kolli-

sion im Straßenverkehr (Querung von drei nachweislich besetzten Zauneidechsenhabitaten 

durch die geplante Trasse) (K 15.2) 

Nachfolgend werden den o. g. faunistischen Konfliktnummern die entsprechenden Schutz-, 

Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen zugeordnet. Bezüglich der konkreten Konflikt-

bezeichnung sowie der detaillierten Gegenüberstellung von Konflikten und naturschutzfachli-

chen Maßnahmen sei auf Kap. 6.5 des LBP zur VKE 3.1 verwiesen (Teil der Unterlage 12 der 

Antragsunterlagen). 

Konflikt K 4: Vermeidung und Minimierung durch Maßnahmen VFFH/ASB 27 und VFFH/ASB 29 

Konflikt K 6: Vermeidung und Minimierung durch Maßnahme VFFH/ASB 27 

Konflikte K 8 bis K 12: Vermeidung und Minimierung durch Maßnahme VFFH/ASB 2, bezüglich 

K12 greifen zusätzlich die artenschutzrechtlichen Maßnahmen VFFH/ASB12 und 

ACEF 34 (die Konfliktbereiche K8 bis K 12 betreffen in erster Linie das Teil-

schutzgut Pflanzen, bezüglich der zugehörigen Kompensationsmaßnahmen 

siehe Unterpunkt „Biotope/ Vegetation“) 

Konflikt K 15: Vermeidung und Minimierung durch Maßnahmen VASB 7.4, VASB 7.5, VASB 7.7, 

VASB 8.2 bis VASB 8.4, VASB 9, VASB 10.2, VASB 11.2, VFFH/ASB 11.3, VFFH/ASB 27 bis 

VFFH/ASB 29, VFFH/ASB 36 und V 45, Kompensation anteilig durch Maßnahmen 

ACEF 32 und A 35 
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Konflikt K 16: Vermeidung und Minimierung durch Maßnahmen VASB 7.2 bis VASB 7.9, VASB 8.2 

bis VASB 8.4, VASB 10.2, VASB 11.2, VFFH/ASB 11.3, VFFH/ASB 12, VFFH/ASB 36, Kom-

pensation anteilig durch Maßnahmen ACEF 34 und A 35 

Konflikt K 17: Vermeidung und Minimierung durch Maßnahmen VFFH/ASB 2, VASB 11.2 bis VASB 

11.8, VFFH/ASB 12, VFFH/ASB 28, VFFH/ASB 36, VASB 49, VASB 50, S 5.4, GASB 14.9 bis 

GASB 14.11, GASB 16.4, Kompensation anteilig durch Maßnahmen AASB 18.5, 

AASB 18.6 und AASB 19.3 

Konflikt K 18: Vermeidung und Minimierung durch Maßnahmen VFFH/ASB 2, VASB 11.2, 

VFFH/ASB 11.3, VASB 11.6, VASB 26, Kompensation anteilig durch Maßnahmen 

ACEF 30, ACEF 32 bis ACEF 34, A 35, ACEF 42, ACEF 46 bis ACEF 48 und ECEF 13 

Konflikt K 19: Vermeidung und Minimierung durch Maßnahmen VFFH/ASB 12, Kompensation 

anteilig durch Maßnahmen ECEF 13 

Die Kollisionsschutz-/Irritationsschutzwände (Maßnahme VFFH/ASB11) übernehmen auch die 

Funktion, betriebsbedingte Störungen (hier insbesondere durch das Scheinwerferlicht der 

Fahrzeuge) für die diesbezüglich als empfindlich einzustufenden Fledermausarten in den re-

levanten Bereichen zu minimieren. Die Leitfunktion der Irritations-/Lärmschutzwände bzw. der 

Schutzzäune mit Leitfunktion für Fledermäuse in Richtung der artgerecht dimensionierten Un-

terführungsbauwerke wird durch die lückenlose Anbindung der trassenbegleitenden Bepflan-

zung unterstützt. Die Querungshilfen sind ausreichend dimensioniert sowie in die umgeben-

den Strukturen eingebunden, so dass keine relevanten Beeinträchtigungen der im Untersu-

chungsraum nachgewiesenen Fledermäuse durch Zerschneidung, Barriere und/oder Kollisi-

onswirkung zu erwarten sind. 

4.3.2.2.2. VKE 3.2a 

4.3.2.2.2.1. Baubedingte Auswirkungen: 

Mit bauzeitlichen Störungen/ Gefährdungen von Tieren (Konflikt K6) ist insbesondere infolge 

der folgenden baubedingter Faktoren zu rechnen: 

 Flächeninanspruchnahme /-veränderung von Lebensräumen 

 bauzeitliche Durchschneidung von Wanderkorridoren 

 Störungen durch Baulärm 

 Störungen durch Bewegungen von Personen und Fahrzeugen 

 nächtliche Bauarbeiten mit Baulärm und Irritationen durch Flutlicht 

 Erschütterungen durch besondere Bauweisen, z. B. Rammarbeiten 

 ungesicherte Baugruben 
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Die Wirkungen baubedingter Schadstoffemissionen auf die Fauna sind bei ordnungsgemäßem 

Baubetrieb (nach dem Stand der Technik) als nicht erheblich und nachhaltig zu bewerten. 

Insbesondere der hochsensible Bereich der Elbeniederung nördlich des Deiches mit seinem 

Komplex verschiedener Schutzgebiete erfordert ein Höchstmaß an planerischer Eingrenzung 

bauzeitlicher Störungen. Dies erfolgt durch: 

 planerische Optimierung der Bauweise der Elbeflutbrücke mit Vor-Kopf-Bauweise im Takt-

schiebeverfahren bzw. mit Vorschubrüstung (hierdurch wird der zeitliche Bedarf einer Flä-

cheninanspruchnahme in der Elbaue unterhalb der künftigen Brücke auf die Phase der Er-

richtung der Brückenpfeiler begrenzt). 

 S1 – Bauzeitliche Schutzzäune (mit ortsfesten Bauzäunen werden angrenzende Flächen 

vor weiterer Inanspruchnahme geschützt) 

 S2 – Tabuflächen und Baubereichsfestlegungen (mit der Ausweisung von Tabuflächen 

bzw. der Festlegung von Baubereichen wird das Höchstmaß der zulässigen Flächeninan-

spruchnahme bestimmt) 

 VFFH2 – Optimierung von Baustraßen und Wartungswegen an der Elbbrücke (zur Minimie-

rung der Inanspruchnahme eines von der Elbbrücke tangierten Weichholzauenbestandes 

im Deichvorland westlich der B 189 wird die zur Brückenmontage erforderliche Kranbahn-

strecke in diesem Abschnitt auf einer Strecke von ca. 50 m unterbrochen und die Baustraße 

in den Brückeninnenraum verschwenkt) 

Brutvögel: 

Im Zuge der Bauarbeiten sind für Brutvögel Beeinträchtigungen durch folgende Wirkfaktoren 

zu erwarten: 

 Zerstörung bzw. Schädigung von im Baufeld befindlichen Nist- und Brutplätzen, verbunden 

mit der Tötung von Tieren bzw. deren Gelegen 

 Störung durch Baulärm und optische Einflüsse (Personen im Baustellenbereich, Lichtemis-

sionen etc.) 

Betroffen sind das Elbdeichvorland sowie der nördliche, wald- und gehölzgeprägte Teil des 

Elbdeichhinterlandes. Im südlichen, ackerbaulich geprägten Abschnitt sind auf Grund der ge-

ringen Ausstattung an Bruthabitaten und der direkten Nähe des zukünftigen Baufeldes zur 

vorhandenen B 189 keine entsprechenden Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Die mögliche Tötung von Vögeln an ihren Nist- und Brutplätzen soll durch die Schutzmaß-

nahme SASB7 (Bauzeitenmanagement unter Berücksichtigung von Brutzeiten) vermieden wer-

den. 
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Dauerhafte, d. h. jährlich wiederkehrend genutzte Niststätten wie z. B. Baumhöhlen oder 

Horste, sind im Ergebnis der aktuellen Brutvogelkartierung zumindest für wertgebende Vogel-

arten im Baufeld nicht vorhanden. Eine Zerstörung von evtl. bis zum Baubeginn im waldge-

prägten Teil des Baufeldes neu vorhandener Horste wird durch eine Kontrolle im Winter vor 

Baubeginn und (im Bedarfsfall) eine Umsetzung an einen geeigneten Standort außerhalb des 

Baufeldes vermieden (Maßnahme SASB9). Für evtl. im o. g Teil des Baufeldes vorhandene 

feste Niststätten allgemein verbreiteter Brutvogelarten bestehen in der Umgebung hinrei-

chende Ausweichmöglichkeiten. 

Baulärm ist im Gegensatz zu Verkehrslärm in der Regel hinsichtlich Frequenz und Lärmpegel 

nicht kontinuierlich, sondern zeichnet sich zumeist durch hohe, aber oft nur kurzzeitige Lärm-

spitzen aus, denen unterschiedlich lange Phasen niedrigerer Lärmstärke folgen. Es ist davon 

auszugehen, dass durch bauzeitliche Lärmwirkungen allein i. d. R. keine erheblichen Beein-

trächtigungen der Avifauna im Untersuchungsraum entstehen. Eine Ausnahme stellt die Be-

kassine dar. Bezüglich dieser störungsempfindlichen Art sind erhebliche bauzeitliche Beein-

trächtigungen im Zusammenwirken von Baulärm und optischen Störungen zu erwarten (s.u.). 

Bei der Ermittlung der Beeinträchtigungserheblichkeit durch optische Reize während der Bau-

phase sind die artbezogenen Fluchtdistanzen bzw. Störempfindlichkeiten in Verbindung mit 

den örtlichen Gegebenheiten (Abschirmungseffekt durch Wald etc.) maßgeblich. Bezüglich 

der allgemein verbreiteten Arten sind im Umfeld des Vorhabens geeignete Habitatstrukturen 

vorhanden, welche als bauzeitliche Ausweichräume dienen können. Die baubedingten Beein-

trächtigungen dieser Arten liegen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle. Eine durch Baulärm/ 

visuelle Reize verursachte erhebliche Beeinträchtigung ist jedoch für den Neuntöter zu kon-

statieren (Störung eines Brutrevieres mit der Gefahr, dass dieses aufgegeben wird). Die Kom-

pensation dieser Beeinträchtigung erfolgt über die Neuentwicklung geeigneter Habitatstruktu-

ren im Zuge der Maßnahme ECEF3. 

Es ist nicht grundsätzlich auszuschließen, dass sich bis zum Baubeginn Tiere im künftigen 

Eingriffsbereich ansiedeln werden. Zur Vermeidung daraus resultierender artenschutzrechtli-

cher Verbotstatbestände ist die Maßnahme SASB9 (Ermittlung und Schutz von Brut-, Nist- und 

Lebensstätten vor Baubeginn) vorgesehen. 

Rastvögel: 

In den von Rastvögeln (u.a. Gänse, Kraniche, Wasservögel) bevorzugt genutzten Offenland-

schaften (bedeutsam ist in diesem Zusammenhang insbesondere das Deichvorland) ergeben 

sich große Fluchtdistanzen von bis zu 400 bis 500 m. Dennoch sind bezüglich der Rastvögel 

keine erheblichen baubedingten Beeinträchtigungen ableitbar. Dies ist damit zu begründen, 

dass bereits gegenwärtig die vorhandene B 189 deren Wirkband sich großflächig mit dem 
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Wirkkorridor der geplanten Autobahn überschneidet, Meidungseffekte für Rastvögel verur-

sacht und dass nur sehr geringe Anteile der insgesamt im räumlichen Zusammenhang zur 

Verfügung stehenden Rastflächen vom Vorhaben betroffen sind. Die bedeutsamsten Rast-

plätze liegen außerhalb des Wirkkorridors. Auch das Nachtarbeitsverbot (Maßnahme 

SASB,FFH6) wirkt sich für eine Reihe von Arten störungsmindernd aus. 

Amphibien: 

Für einige der im Untersuchungsraum vorkommenden Amphibienarten besteht eine Gefähr-

dung durch Tötung an ihren Winterruheplätzen im Zuge der Baufeldfreimachung. Betroffen 

sind ein Teil des im Deichhinterland gelegenen Waldbestandes einschließlich des Umfelds 

eines anschließenden Grabens sowie ein Auengehölz im Deichvorland. Die mögliche Gefähr-

dung wird vor Baubeginn über die Maßnahme SASB8 – Errichtung temporärer Amphibien-

schutzzäune – vermieden. 

Fledermäuse: 

Die im künftigen Eingriffsbereich befindlichen Wald- und Gehölzbestände weisen aktuell keine 

Fledermausquartiere auf. Das Potential an geeigneten Quartierbäumen wird als gering einge-

stuft. Die Gefahr der Tötung von Individuen durch die Beseitigung eventuell vorhandener Quar-

tiere im Zuge der Baufeldräumung kann dennoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Sie wird jedoch durch Umsetzung der bauzeitlichen Schutzmaßnahmen SASB7 (Bauzeitenma-

nagement unter Berücksichtigung von Brutzeiten – dies schließt ein, dass die Baufeldfreima-

chung nur außerhalb der Wochenstubenaktivitäten von Fledermäusen erfolgt) und SASB9 (Er-

mittlung und Schutz von Brut-, Nist- und Lebensstätten vor Baubeginn) vermieden. 

Für den elbnahen Bereich sind unter Berücksichtigung des Nachtarbeitsverbotes (Maßnahme 

SASB,FFH6) keine baubedingten Beeinträchtigungen lichtempfindlicher Fledermausarten (Stör-

effekte aus nächtlichen Lichtquellen, v. a. Baustellen-/ Fahrzeugbeleuchtung) zu erwarten. 

Biber und Fischotter: 

Für Biber und Fischotter stellt insbesondere das Elbdeichvorland einen wichtigen Wanderkor-

ridor und Nahrungsraum dar. Für die störungsempfindlichen Arten sind während der Bauphase 

daher Beeinträchtigungen durch oben genannte Störwirkungen möglich. Darüber hinaus be-

steht die Gefahr, dass für die nachtaktiven Tiere offene Baugruben zu Fallen mit Verletzungs-

/Tötungsrisiko werden. Zur Minderung bzw. Vermeidung dieser Störwirkung auf ein nicht er-

hebliches Maß sind die bauzeitlichen Schutzmaßnahmen SASB,FFH5 (Baustellensicherung und 

Schutz von Wanderkorridoren) und SASB,FFH6 (Nachtarbeitsverbot in den Schutzgebieten der 
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Elbeniederung) durchzuführen. Unter Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen können er-

hebliche bauzeitliche Beeinträchtigungen von Fischotter und Biber verhindert werden. 

Fische/Muscheln: 

Die bauzeitliche Flächeninanspruchnahme umfasst Teilbereiche von zwei Kleingewässern, die 

sich südlich der Elbe, direkt westlich der B 189 befinden. Die Kleingewässer sind u. a. Teille-

bensraum des Steinbeißers. Im Zuge der Bautätigkeit besteht das Risiko, dass diese Anhang 

II-Art sowie andere Fisch- und Großmuschelarten beeinträchtigt werden. Im Sinne eines vor-

sorgenden Umweltschutzes wird daher vor Baubeginn die Maßnahme SFFH4 (Umsetzung von 

Fischen und Muscheln aus Kleingewässern) durchgeführt. Diese Maßnahme ist als integraler 

Bestandteil der Planung zur Schadensbegrenzung für das FFH-Gebiet "Elbaue Beuster-Wah-

renberg" in die Projektspezifikation aufgenommen worden. 

Für die Pfeilergründungen in der Elbe werden Spundwandkästen als bauzeitliche, wasserfreie 

Arbeitsbereiche hergestellt. Die Erschütterungen bei Rammarbeiten im Gewässer setzen sich 

unter Wasser weiter fort und sind für eine Reihe von wassergebundenen Tierarten als hohe 

Belastung einzuordnen (z. B. Vergrämungseffekte für die im Untersuchungsraum nachgewie-

senen empfindlichen Fischarten Steinbeißer und Rapfen). Mit Durchführung der Schutzmaß-

nahme SASB,FFH10 (Umweltschonendes Einbringen von Spundwänden) wird dieses Gefähr-

dungspotential vermieden. 

Im Zuge der Errichtung der Strombrückenpfeiler in der Elbe sind Sedimentaufwirbelungen zu 

erwarten, die zu vorübergehenden Beeinträchtigungen aquatischer Lebensräume führen kön-

nen. In Anbetracht der zeitlichen und räumlichen Begrenzung der betreffenden Beeinträchti-

gungen ist hieraus jedoch keine erhebliche, nachhaltige Schädigung der potenziell betroffenen 

Populationen abzuleiten. Bei der Einschätzung der Empfindlichkeit ist zu berücksichtigen, dass 

großräumige, hochwasserbedingte Trübungen aufgrund jährlich widerkehrender Hochwasse-

rereignisse zur Dynamik natürlicher Fließgewässer gehören. 

Wirbellose: 

Im Elbdeichvorland wird westlich der geplanten Elbbrücke bei km 2+900 ein Auengewässer 

mit nachgewiesenen Libellenvorkommen (keine artenschutzrechtlich relevanten Arten) wäh-

rend der Bauphase randlich in Anspruch genommen. Ein dabei möglicher Verlust von Libel-

lenlarven wird durch die Maßnahme SASB9 (Ermittlung und Schutz von Brut-, Nist- und Lebens-

stätten vor Baubeginn) vermieden. Im Rahmen der betreffenden Maßnahme wird das Gewäs-

ser vor Baubeginn vorsorglich auf Besatz von Libellenlarven kontrolliert. Ggf. vorhandene Lar-

ven werden fachgerecht entnommen und in ein geeignetes, vorab festgelegtes Gewässer in 

der Umgebung umgesetzt. 
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Bezüglich sonstiger Artengruppen der Wirbellosen sind baubedingt keine erheblichen Beein-

trächtigungen wertgebender Arten zu erwarten, da im Eingriffsbereich keine nachgewiesenen 

Habitate entsprechender Arten vorhanden sind. Beispielsweise fehlen für wertgebende Was-

serkäfer geeignete Kleingewässer und für entsprechende xylobionte Käfer geeignetes stark-

wüchsiges Alt- und Totholz. 

4.3.2.2.2.2. Anlagebedingte Auswirkungen 

Mögliche anlagebedingte Beeinträchtigungen der Fauna (Konflikt K9) basieren im Wesentli-

chen auf dem Verlust bzw. der Reduzierung von Lebensräumen durch Überbauung sowie in 

der Zerschneidungs- und Barrierewirkung des neuen Straßenkörpers. Letzterer Wirkfaktor 

wird auf Grund des engen kausalen Zusammenhangs gemeinsam mit den betriebsbedingten 

Barrierewirkungen in einem gesonderten Konflikt (K10) abgehandelt.  

Mit den unter K7 und K8 dargestellten Biotopverlusten durch Überbauung ist grundsätzlich ein 

vollständiger Verlust bzw. eine Minderung der auf diesen Flächen vorhandenen Habitatfunkti-

onen für die Fauna verbunden. In Abhängigkeit von den Habitatansprüchen und Aktionsradien 

der im Eingriffsraum vorkommenden Arten und Artengruppen können damit vollständige Le-

bensraumverluste und auch Verluste von Teilfunktionen wie Nahrungs-, Brut- oder Rastfunk-

tion einhergehen. 

Als Konfliktschwerpunkt für die Tierwelt sind die Verluste von Vegetationsflächen in der faunis-

tisch hochwertigen Elbaue des Deichvorlandes (Auengrünland sowie Anteile von Röhrichten, 

Flutrasen, Weidengehölzen und Auengewässern) einzustufen. Auch der Verlust von Teilen 

des Waldkomplexes im Deichhinterland mit nach Süden vorgelagerten Graben- und Gehölz-

strukturen ist für die Fauna konfliktträchtig. Dem gegenüber sind die Biotopverluste im südli-

chen, ackerbaulich geprägten Teil des Planungsabschnittes auf Grund ihrer geringen faunisti-

schen Bedeutung als weniger konfliktträchtig zu bewerten. 

Die bezüglich der Fauna verursachten Beeinträchtigungen werden vollumfänglich durch die 

Ausgleichsmaßnahmen A 3 bis A 6, AASB 8, ACEF 9, ACEF 10 und die Ersatzmaßnahmen E 2, 

ECEF 3, ECEF, FFH 4, ECEF, FFH 8, EFFH 9, E 10, ECEF 13 kompensiert (teilweise anteilige Anrech-

nung der Maßnahmen). Hinsichtlich der Details zur Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung sei auf 

Kap. 6.4 im LBP zur VKE 3.2a verwiesen (Teil der Unterlage 12 der Antragsunterlagen). 

Nachfolgend werden die anlagebedingten Beeinträchtigungen der Fauna, bezogen auf die we-

sentlichen für den Untersuchungsraum wertgebenden Artengruppen dargestellt.  
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Brutvögel: 

Entsprechend Anlage 2.1 zum Artenschutzbeitrag (Bestandteil der Unterlage 12.5 der An-

tragsunterlagen) werden durch den anlagebedingten Biotopverlust drei wertgebende Vogelar-

ten erheblich beeinträchtigt, da Revierhabitate vollständig oder in wesentlichen Teilen verloren 

gehen. Betroffen sind Braunkehlchen, Feldsperling und Feldlerche. Die Beeinträchtigung ist 

erheblich, da keine hinreichenden Ausweichmöglichkeiten in der Umgebung zu erwarten sind. 

Sie wird über außerhalb des Wirkraumes der A 14 gelegene Maßnahmen zur Entwicklung 

artspezifisch geeigneter Habitatstrukturen kompensiert (Maßnahmen zur Stärkung der Popu-

lation der betroffenen Arten). 

Vom anlagebedingten Habitatverlust sind mehrere nicht gefährdete, allgemein verbreitete 

Brutvogelarten betroffen. Der Habitatverlust für diese Arten, die im Landschaftsraum teilweise 

in hohen Siedlungsdichten auftreten und insgesamt im Wesentlichen stabile lokale Populatio-

nen aufweisen, führt jedoch zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen im Sinne einer Schwä-

chung der lokalen Populationen. Für die in einem flächenmäßig überschaubaren Umfang be-

troffenen Habitate bestehen im umgebenden Landschaftsraum hinreichende Ausweichmög-

lichkeiten. 

Insgesamt verbleibenden aufgrund der anlagebedingten Biotopverluste trotz vorgesehener 

Vermeidungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen der Artengruppe der Brutvögel. 

Diese Beeinträchtigungen werden vollumfänglich durch die Maßnahme ECEF 13 kompensiert. 

Rastvögel: 

Durch die enge Trassenbündelung mit der B 189 werden im Elbdeichvorland anlagebedingt 

ausschließlich Flächen beansprucht, die für den überwiegenden Teil der in der Elbaue vor-

kommenden, störungsempfindlichen Rast- und Zugvogelarten von untergeordneter Bedeu-

tung sind, da sie sich im Störungsbereich der B 189 befinden, was sich auch in der räumlichen 

Verteilung der im Zuge der durchgeführten Untersuchungen nachgewiesenen Rastvogelarten 

wiederspiegelt.  

Trotz der insgesamt sehr hohen Wertigkeit der Elbaue im Deichvorland entsteht somit anlage-

bedingt keine erhebliche Beeinträchtigung für Rast- und Zugvogelarten. Im Deichhinterland 

werden keine Flächen mit hoher Bedeutung für Rastvögel überbaut, da die Trasse hier aus-

schließlich durch Forstflächen bzw. in direkter Nähe zur B 189 verläuft. 

Amphibien: 

Vorhabenbedingt werden keine Amphibienlaichgewässer in Anspruch genommen. Die Inan-

spruchnahme möglicher Winterruheplätze umfasst ca. 1,4 ha im Waldbestand des Deichhin-
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terlandes und ca. 250 m² im Auengehölz des Elbdeichvorlands. Im Hinblick auf die in der Um-

gebung der Laichgewässer in hinreichendem Umfang bestehenden Ausweichmöglichkeiten 

für Winterruheplätze resultiert aus diesen Verlusten keine erhebliche Beeinträchtigung der be-

troffenen Amphibienarten. 

Fledermäuse: 

Im Ergebnis der vorhabensbegleitenden Fledermausuntersuchungen sind im Eingriffsbereich 

keine Fledermausquartiere sowie keine Strukturen mit potentiell hoher Quartierfunktion vor-

handen. Erhebliche Beeinträchtigungen durch Verlust vorhandener Quartiere bzw. potentieller 

Quartierstandorte können daher ausgeschlossen werden. 

Bei den anlagenbeding zu überbauenden Flächen handelt es sich um keine für Fledermäuse 

essenziellen Jagdhabitate im Nahbereich von Quartieren. Trotz anlagebedingter Waldverluste 

von nahezu 4 ha ist die Betroffenheit von Fledermaus-Jagdhabitaten relativ gering und es wer-

den diesbezüglich keine artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote ausgelöst. 

Mögliche Beeinträchtigungen durch Zerschneidungs- und Barriereeffekte der Trasse werden 

im Unterpunkt „Betriebsbedingte Auswirkungen“ abgehandelt (Konflikt K10). 

Biber und Fischotter: 

Mit dem oben genannten Biotopverlust im Elbdeichvorland sowie dem kleinflächigen Bio-

topverlust im Bereich der Gräben im Deichhinterland werden Vegetationsbestände innerhalb 

des Lebensraumkomplexes der beiden gefährdeten Säugetierarten überbaut. Fischotter und 

Biber nutzen den Raum ausschließlich als Wanderkorridor und Nahrungsraum. Ansiedlungen 

sind hier nicht vorhanden. Auengehölze oder Gewässer als typische Nahrungshabitate der 

beiden Arten gehen in einem relativ geringen Umfang von 300 m² bzw. 900 m² verloren. Die 

Inanspruchnahme von Auengehölzen wird insbesondere durch die Maßnahme VFFH2 (siehe 

K6) minimiert. Die verbleibenden Beeinträchtigungen liegen unterhalb der Erheblichkeits-

schwelle. 

Fische/Muscheln: 

Die Habitatfunktion des vom Vorhaben betroffenen Elbabschnitts für Fische und Muscheln 

bleibt weitestgehend erhalten. Die punktuelle Überbauung im Bereich der Brückenpfeiler bleibt 

auf Grund ihrer Kleinflächigkeit ohne relevante Auswirkung auf die Gewässerfauna. Auch die 

Flächenreduzierung eines westlich der B 189 gelegenen Auengewässers von ca. 500 m² wirkt 

sich nicht erheblich auf dessen Lebensraumeignung für Fische und Muscheln aus. Insgesamt 

liegen die anlagebedingten Beeinträchtigungen der Fisch- und Muschelfauna unterhalb der 

Erheblichkeitsschwelle. 
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Wirbellose: 

Xylobionte Käfer sind anlagebedingt nicht betroffen, da sich im Eingriffsbereich keine artspe-

zifischen Lebensräume befinden. Für Wasserkäfer beschränkt sich die Beeinträchtigung auf 

die kleinflächige Inanspruchnahme von zwei elbnahen Auengewässern, die jedoch nur eine 

geringe Bedeutung als artspezifische Habitate besitzen. Bezüglich der Libellen beschränkt 

sich die Beeinträchtigung ebenfalls auf die kleinflächige Inanspruchnahme der o. g. Auenge-

wässer. Auf Grund ihrer geringen Bedeutung für die Artengruppe ist keine erhebliche Beein-

trächtigung zu konstatieren. 

Das im Gebiet vorhandene Artenspektrum der Tagfalter besteht überwiegend aus ubiquitären 

Arten. Die Auengrünlandflächen im Deichvorland weisen dabei lediglich eine geringe bis mä-

ßige Artenzahl auf. Artenreicher sind Teilbereiche des Elbdeiches sowie Teile der Straßenbö-

schung der B 189. Letztere werden anlagebedingt jedoch nur in geringen Anteilen in Anspruch 

genommen (ca. 0,12 ha Überbauung und ca. 0,15 ha Verinselung zwischen B 189 und künfti-

ger BAB 14). Das Deichhinterland stellt sich als durchgehend artenarm dar. Aus dem anlage-

bedingten Biotopverlust ist in der Summe keine erhebliche Beeinträchtigung der Tagfalter-

fauna abzuleiten. 

4.3.2.2.2.3. Betriebesbedingte Auswirkungen 

Zerschneidungs- und Barrierewirkungen 

Wesentliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen der Fauna resultieren aus Zerschneidungs- 

und Barrierewirkungen des vom Autobahnbetrieb ausgehenden Verkehrs (Teil des Konfliktes 

K10). 

Bei der Wahl der Trassenführung der BAB 14 im Zuge der Linienbestimmung wurde eine wei-

testgehende Bündelung mit der vorhandenen B 189 angestrebt. Durch diese Trassenbünde-

lung wird die Zerschneidung bisher unbelasteter Teilbereiche des überregional bedeutsamen 

Lebensraumkorridors der Elbeniederung weitgehend vermieden. Dennoch wird mit der ge-

planten BAB 14 der vorhandenen B 189 eine Verkehrsanlage beigestellt, die mit einem Regel-

querschnitt von RQ 28 und breiten Böschungen (bedingt durch überwiegend hohe Dammla-

gen) die Bundesstraße in ihrer Dimensionierung deutlich übertrifft. Die vorhandene Barriere- 

und Zerschneidungswirkung der B 189 wird daher deutlich erhöht. 

Diese anlagebedingte Wirkung wird mit dem Betrieb der Autobahn zusätzlich verstärkt. Bei 

einer mittleren Verkehrsbelastung von 25.400 Kfz/24h stellt die Überquerung der Trasse für 

terrestrische, mobile Tierarten auf Grund der hohen Kollisionsgefahr ein kaum überwindbares 

Hindernis dar. Gefährdet sind hier insbesondere Amphibien, die Teile des Elbdeichhinterlan-

des nutzen, sowie Fischotter und Biber, für die insbesondere das Deichvorland aber auch die 
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Gräben im Deichhinterland wichtige Wanderstrukturen darstellen. Auch in geringer Höhe flie-

gende Vogel- und Fledermausarten sind beim Queren der Trasse durch mögliche Kollisionen 

mit Kfz gefährdet. 

Neben der Optimierung im Zuge der Entwurfsplanung (Lage- und Höhenoptimierung der Elb-

brücke der BAB 14 sowie konstruktive Optimierung der Elbbrücke und sonstiger Bauwerke) 

erfolgt die Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen VASB,FFH 1 (Errichtung von Amphibienleit-

einrichtungen und mittelsäugerdichten Wildschutzzäunen) und VASB 3 (Errichtung von Kollisi-

onsschutzwänden für Fledermäuse). Mit der Kombination dieser Maßnahmen werden Kollisi-

onen, insbesondere bezüglich Amphibien, Fischotter, Biber sowie Reh- und Schwarzwild ver-

mieden, indem die Tiere an einem Wechsel über die Autobahn gehindert werden. Hinsichtlich 

der Trenneffekte ist davon auszugehen, dass mit der Kombination aus artgerechten Querungs-

bauwerken, Leiteinrichtungen, Schutzzäunen und Kollisionsschutzwänden eine für die Anfor-

derungen der vorkommenden Arten hinreichende Durchlässigkeit der BAB 14 in der VKE 3.2a 

gewährleistet ist. Die diesbezüglich verbleibenden Beeinträchtigungen werden durch die Maß-

nahmen G/AASB 6 und AASB 8 hinreichend kompensiert. 

Schadstoffbelastung 

Der Wirkfaktor der Gefährdung von Tieren aufgrund von Schadstoffimmissionen ist Teil des 

Konfliktes K11. Auf der Grundlage der prognostizierten Verkehrsbelastung der BAB 14 ist da-

von auszugehen, dass eine deutlich erhöhte Schadstoffbelastung des Bodens ausschließlich 

in einer Zone von 10 m ab Fahrbahnrand auftreten wird. Dieser Trassennahbereich wird auf-

grund der Störwirkungen des Autobahnbetriebes künftig jedoch nur eine sehr geringe Bedeu-

tung als faunistischer Lebensraum besitzen. Der Wirkfaktor der Gefährdung von Tieren auf-

grund von Schadstoffimmissionen ist Teil des Konfliktes K11. 

Verkehrslärm und optische Störungen 

Der Wirkfaktor der Gefährdung/ Störung von Tieren aufgrund von Verkehrslärm und optischen 

Reizen ist Teil des Konfliktes K11. Im Folgenden werden in Kurzform die zu erwartenden Aus-

wirkungen von Verkehrslärm und optischen Störungen auf die diesbezüglich relevanten Arten-

gruppen erläutert. Beide Wirkfaktoren werden gemeinsam abgehandelt, da sich insbesondere 

bei Vögeln die Auswirkungen von Verkehrslärm und anderen, v. a. optischen Störwirkungen 

vielfach nicht voneinander trennen lassen. Zu berücksichtigen ist, dass mit der in die Planung 

integrierten, 4 m hohen und für Vögel blickschutzdichten Lärmschutzwand (projektimmanente 

Maßnahme zur Schadensbegrenzung) die Auswirkungen dieser Wirkfaktoren im gesamten 

Elbdeichvorland bereits deutlich reduziert werden. 
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Brutvögel: 

In straßennahen Ökosystemen kann es durch Verlärmung zu Verschiebungen im avifaunisti-

schen Arteninventar kommen, besonders störungsempfindliche Vogelarten werden verdrängt. 

Dies gilt insbesondere auch für solche Arten, die durch Beunruhigungen nicht nur in ihrer Ver-

breitung eingeschränkt, sondern auch in der Ausnutzung ansonsten optimaler Biotope behin-

dert werden. Unter Berücksichtigung der störungsmindernden Wirkung der Lärmschutzwand 

sind im Ergebnis des Artenschutzbeitrages und der FFH-VP SPA "Aland-Elbe-Niederung" für 

folgende Brutvogelarten erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Störungen zu 

konstatieren: 

 Wachtelkönig  lärmbedingte erhebliche Funktionsminderung für ca. 16 ha des sich im 

elbnahen Auengrünland östlich der B 189 befindlichen, hochwertigen bzw. potenziell hoch-

wertigen Siedlungsgebietes der Art sowie für ca. 10 ha potentiellem Siedlungsgebiet im 

elbnahen Auengrünland einschließlich Saumstrukturen westlich der B 189. Ausweichmög-

lichkeiten sind aufgrund der wenigen für die Art geeigneten Auengrünlandflächen in der 

Umgebung nicht vorhanden. 

 Bekassine  störungsbedingter Verlust/Minderung der Habitateignung von Auengrünland 

westlich der B189 mit potenzieller Habitatfunktion für 1 bis 2 Brutreviere der Bekassine. 

Aufgrund des nur sehr geringen Vorkommens und instabilen Zustandes der Population im 

SPA „Aland-Elbe-Niederung“ wird auch der Verlust potenzieller Habitatflächen als erheblich 

im Hinblick auf die Erhaltungsziele des SPA eingestuft. 

 Feldlerche störungsbedingte Minderung der Habitateignung für drei innerhalb der Effekt-

distanz vorhandene Brutreviere. Gemäß KIfL (2010) resultiert daraus eine erhebliche Be-

einträchtigung von zwei Brutrevieren durch Revieraufgabe. In Verbindung mit der bau- und 

anlagebedingten Beeinträchtigung von 9 weiteren Brutrevieren der Art sind Ausweichmög-

lichkeiten eher auszuschließen. 

Die erhebliche Beeinträchtigung von Wachtelkönig, Bekassine und Feldlerche wird über au-

ßerhalb des Wirkraumes der BAB 14 gelegene Maßnahmen zur Entwicklung artspezifisch ge-

eigneter Habitatstrukturen und damit zur Stärkung der Population der betroffenen Arten kom-

pensiert (ACEF 9, ECEF,FFH4, ECEF,FFH8). Die Größe der Maßnahmenflächen berücksichtigt den 

Raumbedarf der betroffenen Brutreviere bzw. die Größe des betroffenen Siedlungsgebietes. 
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Rast- und Zugvögel: 

Rast- und Zugvögel weisen im Ergebnis des FuE-Vorhabens "Vögel und Verkehrslärm" (KIfL 

2010) keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Verkehrslärm auf. Es wird davon ausge-

gangen, dass die Wirkzone der lärmbedingten Störungen sich für diese Arten innerhalb der 

Wirkzone optischer Scheuchwirkungen befindet.  

Im Ergebnis der FFH-VP für das SPA "Aland-Elbe-Niederung" (Kap. 5.5 der betreffenden FFH-

VP – Teil der Unterlage 16.2 der Antragsunterlagen) resultiert aus dem Betrieb der BAB 14 für 

das wertvolle Rastgebiet des Elbdeichvorlandes keine erhebliche Beeinträchtigung von Rast- 

und Zugvögeln. Für die Autobahn ist im Vergleich zur vorhandenen Bundesstraße von keinen 

größeren betriebsbedingten Störungszonen auszugehen. Die Auenflächen östlich der BAB 14 

liegen damit bereits im Vorbelastungsbereich der östlich der BAB 14 verlaufenden B 189. Eine 

zusätzliche Beeinträchtigung entsteht daher nur für die westlich der BAB 14 befindlichen Rast-

flächen, da die Störungszone hier um 50 bis maximal 200 m weiter nach Westen reicht. Gemäß 

FFH-VP sind diese zusätzlich betroffenen Rastflächen im Verhältnis zu den insgesamt in der 

Elbaue vorhandenen Rastflächen klein und weisen zudem keine essentielle Bedeutung für 

bestimmte Rastvogelarten auf. Es stehen somit hinreichende Ausweichmöglichkeiten inner-

halb der in der umliegenden Elbaue großflächig vorhandenen Auengrünländer und vergleich-

barer Biotopstrukturen zur Verfügung. 

Fledermäuse: 

Nach derzeitigem Erkenntnisstand zur Empfindlichkeit von Fledermäusen gegenüber Ver-

kehrslärm (BMVBS 2011) besitzen von den im Untersuchungsraum vorkommenden Arten nur 

die Bechsteinfledermaus, das Große Mausohr und die Langohrarten eine gewisse Lärmemp-

findlichkeit. Bei allen übrigen Fledermausarten wird eine nachhaltige negative Wirkung von 

Lärm ausgeschlossen. Eine erhöhte Lichtempfindlichkeit weisen von den vorkommenden Ar-

ten die Wasserfledermaus und das Große Mausohr auf. Bei Bechstein-, Zwerg-, und Mopsfle-

dermaus sowie den Langohr-Arten ist allenfalls von einer schwachen Lichtempfindlichkeit aus-

zugehen. Von diesen Arten kommt nur die Zwergfledermaus häufiger und mit zwei bedeutsa-

men Funktionsräumen im Querungsbereich der Trasse vor. Unter Berücksichtigung der auf 

den Querungsbauwerken BW 129A und 130A vorgesehenen Kollisions- und Irritationsschutz-

wänden sowie der im gesamten Elbdeichvorland und in Teilen des Elbdeichhinterlandes ge-

planten Lärmschutzwänden besteht zudem insgesamt eine gute Blendschutzwirkung für Fle-

dermäuse. 

Für die Fledermausfauna des Untersuchungsraumes leitet sich daraus keine erhebliche Be-

einträchtigung durch Licht- oder Lärmwirkung ab. 
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Fischotter und Biber: 

In ihren Wanderkorridoren weisen Fischotter und Biber nur eine geringe Empfindlichkeit ge-

genüber Störwirkungen wie Verkehrslärm und Licht auf. Diese Aussage begründet sich darin, 

dass im Bereich von Autobahnunterführungen regelmäßig Trittsiegel beider Arten vorgefunden 

werden. In Verbindung mit der lärm- und lichtmindernden Wirkung der Lärmschutzwände im 

Deichvorland sowie der hohen Dammlage der Trasse im Bereich der Grabenquerungen im 

Deichhinterland ist daher von keinen Einschränkungen der Funktion der im Planungsabschnitt 

vorhandenen Wanderkorridore auszugehen. 

Kollisionsgefährdung 

Der Wirkfaktor der Kollisionsgefährdung von Tieren ist Teil des Konfliktes K11. Eine Kollisi-

onsgefährdung besteht für Tierarten, welche nicht durch die geplanten Kollisionsschutzwände 

und Schutzzäune (Maßnahmen VASB,FFH 1, VASB 3, s. o.) an der Nahrungssuche im Trassenbe-

reich gehindert werden können. So jagen Greifvögel und Eulen auf Grund des vielfach hohen 

Besatzes an Kleinsäugern häufig im Trassennahbereich (Seiten- und Mittelstreifen) oder su-

chen diesen nach toten Tieren ab. Dabei werden einige Arten regelmäßig selbst zu Verkehrs-

opfern. Betroffen ist bei den Greifvögeln insbesondere der Mäusebussard, während andere 

Arten vergleichsweise selten Opfer von Kollisionen werden. Bei den Eulen sind vor allem 

Schleier- und Waldohreule betroffen. Insbesondere im Bereich von Autobahn-Mittelstreifen 

besteht ein hohes Kollisionsrisiko, zumal diese in der Regel eine hohe Mäusedichte aufweisen. 

Zur Vermeidung einer signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos für Greifvögel wird mit dem 

Vorhaben die Vermeidungsmaßnahme G/VASB 1 (mäusefeindliche Gestaltung des Mittelstrei-

fens) umgesetzt. 

4.3.2.3. Europarechtlich geschützte Arten 

Im Rahmen der zu den Verkehrseinheiten 3.1 und 3.2a erstellten Artenschutzrechtlichen Fach-

beiträge (Unterlage 12.5 der Antragsunterlagen) wurden die bedeutsamen Vogelarten/ streng 

geschützten Arten einzelartbezogen hinsichtlich des möglichen Eintretens artenschutzrechtli-

cher Verbotstatbestände untersucht. Neben der einzelartbezogenen Betrachtung wurden die 

im Untersuchungsraum vorkommenden häufigen Vogelarten entsprechend ihrer Lebens-

raumansprüche zu Gruppen zusammengefasst und gruppenbezogen betrachtet. 

Für alle in den Artenschutzrechtlichen Fachbeiträgen abgehandelten Arten lassen sich die Zu-

griffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Nachstellen, Fangen, Verletzen, Töten), Abs. 

1 Nr. 2 (Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, Wande-

rungszeiten) sowie Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten) generell oder unter Berücksichtigung artspezifischer Schutz- 



 

Seite 327 

 

und Vermeidungsmaßnahmen bzw. artspezifischer CEF-Maßnahmen ausschließen. Ein Er-

fordernis zur Zulassung einer Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG ist nicht gegeben. 

4.3.2.4. Nationalrechtlich streng geschützte Arten 

Bezüglich der nationalrechtlich streng geschützten Arten, welche gleichzeitig den entspre-

chenden europarechtlichen Regelungen unterliegen, wird auf den obigen Unterpunkt „Europa-

rechtlich geschützte Arten“ verwiesen. Als Art, welche ausschließlich nationalrechtlich streng 

geschützt ist, ist lediglich der Nachtfalter Simyra nervosa (Schrägflügel-Striemeneule), poten-

tiell im Untersuchungsraum zu erwarten. Ausgeprägte, intakte Bestände von Vegetationsge-

sellschaften, die von Simyra nervosa besiedelt werden (intakte Feuchtwiesen, Seggenrieder 

und Schilfröhrichte), werden vorhabenbedingt jedoch nicht in Anspruch genommen. Eine mög-

liche Beeinträchtigung der betreffenden Nachtfalterart kann daher ausgeschlossen werden. 

Bezüglich der sonstigen ausschließlich nationalrechtlich streng geschützten Arten lässt sich 

ein Vorkommen im Untersuchungsraum ausschließen (anhand der Ergebnisse der faunisti-

schen Sonderuntersuchungen bzw. auf Grund der geographischen Verbreitung oder speziel-

len Standortansprüche der betreffenden Arten). 

4.3.2.5. Natura-2000-Gebiete 

4.3.2.5.1. VKE 3.1 

Innerhalb des Untersuchungsraumes befindet sich das FFH-Gebiet DE 2935-301 "Aland-Elbe-

Niederung nördlich Seehausen". Durch das geplante Vorhaben wird das FFH-Gebiet an zwei 

Stellen gequert. Zum einen durch den Vorhabenbestandteil "Neubau der BAB 14 im Abschnitt 

VKE 3.1", zum anderen durch den "Ersatzneubau der Alandstraßenbrücke (Krugbrücke)". Für 

die beiden genannten Vorhabensbestandteile wurde jeweils eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 

(FFH-VP) erarbeitet. Bei der Analyse und Bewertung der möglichen vorhabenbedingten Be-

einträchtigungen ergaben sich unter Berücksichtigung der in das Vorhaben integrierten Ver-

meidungs-, Minderungs- und Schadenbegrenzungsmaßnahmen für die im detailliert unter-

suchten Bereich vorkommenden Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II der FFH-

RL keine erheblichen Beeinträchtigungen. Insgesamt ist festzustellen, dass der Neubau der 

BAB 14 nebst Ersatzneubau der Alandstraßenbrücke weder isoliert betrachtet noch im Zusam-

menwirken mit anderen Plänen und Projekten zu erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-

Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führt. 
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4.3.2.5.2. VKE 3.2a 

Die nördlich des Elbdeiches, d.h. im Deichvorland gelegenen Flächen des Untersuchungs-

raums, sind Bestandteil des FFH-Gebietes DE 3036-301 "Elbaue Beuster-Wahrenberg" sowie 

des SPA DE 2935-401 "Aland-Elbe-Niederung".  

4.3.2.5.2.1. FFH-Gebiet "Elbaue- Beuster-Wahrenberg": 

Im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung wurde untersucht, inwiefern das Vorhaben mit 

den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes "Elbaue- Beuster-Wahrenberg" verträglich ist. Im Er-

gebnis der FFH-VP wurde festgestellt, dass durch die zu erwartenden Auswirkungen des Vor-

habens auch unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie 

der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und trotz auszuschließender kumulativer Wirkun-

gen erhebliche Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps nach Anhang I der FFH-RL 6510 

„Magere Flachland-Mähwiesen“ zu erwarten sind. Aus diesem Grund wurde gemäß § 34 Abs. 

5 BNatSchG eine FFH-Ausnahmeprüfung durchgeführt. Im Zuge dieser Ausnahmeprüfung 

wurden zur Sicherung der Erhaltungsziele für den betroffenen Lebensraumtyp die Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung ECEF,FFH 9 (Extensivierung von Auengrünland bei Beuster zur Entwick-

lung magerer Flachland-Mähwiesen) entwickelt, die über die Aufnahme in das LBP-Maßnah-

menkonzept in die Entwurfsplanung integriert wurde. 

Im Ergebnis eines länderübergreifenden Alternativenvergleichs für mögliche Trassenalternati-

ven im Elbquerungsbereich (Sachsen-Anhalt und Brandenburg) wurde die Entwurfstrasse als 

insgesamt günstigste, d.h. mit den vergleichsweise geringsten Beeinträchtigungen der elbna-

hen Natura-2000-Gebiete verbundenen Variante bestätigt. 

Unter Zugrundelegung der Ergebnisse der FFH-Ausnahmeprüfung wird das geplante Vorha-

ben mit Umsetzung der o.g. Maßnahme ECEF,FFH 9 in Verbindung mit der Nichtgegebenheit 

zumutbarer Alternativen und dem Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden öffentli-

chen Interesses bezüglich des FFH-Gebietes "Elbaue- Beuster-Wahrenberg" als zulassungs-

fähig eingestuft. 

4.3.2.5.2.2. SPA "Aland-Elbe-Niederung“: 

Auch zum SPA "Aland-Elbe-Niederung“ wurde im Rahmen des Vorhabens eine FFH-Verträg-

lichkeitsprüfung durchgeführt. Im Ergebnis dieser FFH-VP wurde festgestellt, dass durch die 

zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auch unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 

und Minderungsmaßnahmen sowie der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und trotz aus-

zuschließender kumulativer Wirkungen erhebliche Beeinträchtigungen des Wachtelkönigs (Art 



 

Seite 329 

 

des Anhangs I der VSchRL) sowie der beiden Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL Be-

kassine und Braunkehlchen nicht sicher ausgeschlossen werden können. Die betreffenden 

Arten sind als Erhaltungsziele für das SPA relevant. 

Im Zuge der zum SPA "Aland-Elbe-Niederung“ durchgeführten FFH-Ausnahmeprüfung wur-

den die Maßnahme zur Kohärenzsicherung ECEF,FFH4 (Extensivierung von Auengrünland mit 

Maßnahmen zur Strukturanreicherung) und ECEF,FFH8 (Extensivierung von Auengrünland bei 

Beuster zur Entwicklung von Wachtelkönighabitaten) entwickelt, die über die Aufnahme in das 

LBP-Maßnahmenkonzept in die Entwurfsplanung integriert wurden. 

Auch für das SPA wurde im Ergebnis des länderübergreifenden Alternativenvergleichs (s. o.) 

die Entwurfstrasse als insgesamt günstigste Variante bestätigt. 

Unter Zugrundelegung der Ergebnisse der FFH-Ausnahmeprüfung wird das geplante Vorha-

ben mit Umsetzung der o.g. Maßnahmen ECEF,FFH 4 und ECEF,FFH 8 in Verbindung mit der Nicht-

gegebenheit zumutbarer Alternativen und dem Vorliegen zwingender Gründe des überwiegen-

den öffentlichen Interesses bezüglich des SPA "Aland-Elbe-Niederung“ als zulassungsfähig 

eingestuft. 

4.3.2.6. Feuchtgebiete internationaler Bedeutung 

4.3.2.6.1. VKE 3.1 

Die VKE 3.1 berührt keine Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung. 

4.3.2.6.2. VKE 3.2a 

Der nördliche Bereich der VKE 3.2a liegt innerhalb des Feuchtgebietes von internationaler 

Bedeutung (FIB) "Aland-Elbe-Niederung und Elbaue Jerichow". Das FIB ist im Untersuchungs-

raum mit dem SPA "Aland-Elbe-Niederung“ deckungsgleich. Die Ausweisung als FIB erfolgte 

v. a. aufgrund der herausragenden Bedeutung als Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiet für 

Wat- und Wasservögel. Unter Zugrundelegung der Ergebnisse der FFH-Ausnahmeprüfung 

und unter Berücksichtigung der in deren Ergebnis beauflagten Maßnahmen wird das Vorhaben 

auch hinsichtlich der Belange des FIB als zulassungsfähig eingestuft. Bezüglich der Realisie-

rung des Vorhabens liegen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vor 

(siehe hierzu Begründung des Vorhabens in Unterlage 1, Kap. 2 der Antragsunterlagen). 
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4.3.2.7. Nationalrechtlich geschützte Gebiete / Biotope 

4.3.2.7.1. VKE 3.1/ VKE 3.2a 

4.3.2.7.1.1. Landschaftsschutzgebiet "Aland-Elbe-Niederung" 

Der Vorhabenbereich befindet sich nahezu vollständig innerhalb des LSG "Aland-Elbe-Niede-

rung", lediglich die südlich der L 2 gelegenen Flächen der VKE 3.1 und der im Bereich des 

unmittelbaren Elblaufs gelegenen Brückenbereich der VKE 3.2a sind nicht in das LSG inte-

griert. Durch die gewählte Trassenführung (weitgehende Nutzung der bestehenden Trasse der 

B 189 für die neue Autobahn) und die Bauwerksgestaltung (z. B. Planung weit dimensionierter 

Brückenbauwerke) werden Zuwiderhandlungen gegen den in § 3 der LSG-Verordnung defi-

nieren Schutzzweck weitgehend vermieden. Durch die Umsetzung eines umfangreichen Maß-

nahmenkonzeptes (bestehend aus gebiets- und einzelartenschutzspezifischen Schutz-, Ver-

meidungs- und Kompensationsmaßnahmen sowie einer Vielzahl an Gestaltungsmaßnahmen) 

wird sichergestellt, dass der besondere Schutzzweck des LSG durch das Vorhaben nicht in 

Frage gestellt wird. Dennoch ist eine Befreiung von verbotenen Handlungen gemäß § 7 der 

LSG-Verordnung erforderlich. Die Befreiungsvoraussetzungen liegen vor (Gründe des über-

wiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art – 

siehe hierzu Begründung des Vorhabens in Unterlage 1, Kap. 2 der Antragsunterlagen). 

4.3.2.7.1.2. Naturschutzgebiet Aland-Elbe-Niederung 

Das NSG "Aland-Elbe-Niederung" wird durch das geplante Vorhaben sowohl in der VKE 3.1 

als auch in der VKE 3.2a gequert. Mit dem Vorhaben sind in beiden Verkehrseinheiten Hand-

lungen verbunden, die gemäß NSG-Verordnung verbotenen sind. Maßgeblich betroffen ist 

diesbezüglich das im § 4 Abs. 3 Nr. 1 der NSG-VO enthaltene Verbot, Verkehrsanlagen und 

ihre Nebenanlagen unabhängig von baurechtlichen Vorschriften zu errichten, zu ändern, deren 

Nutzung zu verändern oder zu beseitigen. Darüber hinaus ist die Verletzung weiterer Verbote 

gemäß Nr. 5, 9, 15, 16, und 17 des § 4 Abs. 3 der NSG-VO unvermeidbar (Details siehe An-

tragsunterlagen Ordner 1, S. 154). Mit der im Zuge der Entwurfsplanung vorgenommenen Pla-

nungsoptimierung (enge Trassenbündelung, optimierte Gestaltung der Elbebrücke etc.) wurde 

eine größtmögliche Vermeidung von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes unter besonde-

rer Beachtung des besonderen Schutzzweckes des NSG verfolgt. Der in § 3 der NSG-VO 

definierte besondere Schutzzweck des NSG wird durch das geplante Vorhaben angesichts 

der genannten Optimierung und unter Berücksichtigung eines umfangreichen Maßnahmen-

konzeptes (bestehend aus gebiets- und einzelartenschutzspezifischen Schutz-, Vermeidungs- 

und Kompensationsmaßnahmen) nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Dennoch ist gemäß 

§ 15 der NSG-Verordnung i. V. m. § 67 BNatSchG eine Befreiung von verbotenen Handlungen 

nach § 4 der NSG-Verordnung erforderlich. Eine Befreiungsvoraussetzung liegt vor (Gründe 
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des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher 

Art – siehe hierzu Begründung des Vorhabens in Unterlage 1, Kap. 2 der Antragsunterlagen). 

4.3.2.7.1.3. Biosphärenreservat "Mittelelbe" 

Das Vorhaben (VKE 3.1 und 3.2a) liegt vollständig innerhalb des Biosphärenreservates "Mit-

telelbe". Das Biosphärenreservat gliedert sich in die Schutzzonen 1 bis 3, von denen im Un-

tersuchungsraum nur die Schutzzonen 2 (Pflegezone) und 3 (Entwicklungszone) vorkommen. 

Für die Schutzzone 2 gelten die Regelungen gemäß der Verordnung zum NSG "Aland-Elbe-

Niederung", für die Schutzzone 3 die Regelungen gemäß der Verordnung zum LSG "Aland-

Elbe-Niederung". Bezüglich der Befreiungsvoraussetzungen für vorhabenbedingt eintretende 

Verbote gelten daher die obigen Ausführungen zum LSG und NSG. 

4.3.2.7.1.4. Geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG/ § 22 NatSchG LSA 

Durch das geplante Vorhaben werden die in der folgenden Tabelle aufgeführten, nach § 30 

BNatSchG bzw. § 22 NatSchG LSA geschützten Biotope erheblich beeinträchtigt. Damit ist 

der Verbotstatbestand nach § 30 (2) BNatSchG erfüllt. 

Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope in der VKE 3.1 und VKE 3.2a 

Bezeichnung Lage 

VKE 3.1 

Strauchbaumhecke entlang der B 189 ca. 300 m südlich des Kreuzungspunktes B 189 

und L 2 

Baumgruppe südlich Vielbaum ca. 300 m südlich der Ortslage Vielbaum 

Baumgruppe nördlich des Kirschweges in Vielbaum in der Ortslage Vielbaum 

Streuobstwiese bei Kirche in Vielbaum in der Ortslage Vielbaum 

Laubmischwaldbestände nördlich Vielbaum in unmittelbarer Umgebung der Ortslage Viel-

baum 

Tümpel-/Schilfröhricht-/Seggenried-Komplex nörd-

lich Vielbaum 

ca. 250 m nördlich der Ortslage Vielbaum 

Strauchbaumhecke entlang der B 189 zwischen 

Vielbaum und Aland 

zwischen der Ortslage Vielbaum und dem Aland 

Tümpel-/Schilfröhrichtkomplex südlich des Aland-

Süddeiches 

ca. 200 m westlich der B 189, südlich des Aland-

Süddeiches 

Tümpel-/Schilfröhrichtkomplex innerhalb der Aland-

niederung 

ca. 200 m östlich der B 189, südlich des Alandes 

natürlicher eutropher See innerhalb der Alandniede-

rung östlich der Alandstraße 

ca. 500 m westlich der B 189, südlich des Alan-

des 
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Bezeichnung Lage 

Schilfröhricht-/Rohrglanzgraskomplex innerhalb der 

Alandniederung 

ca. 500 m westlich der B 189, südlich des Alan-

des 

Weiden-Weichholzauwaldfragmente und Feldge-

hölze innerhalb der Alandniederung 

ca. 500 m westlich der B 189, südlich des Alan-

des 

Aland und begleitende Schilfröhricht-, Rohrglanz-

gras- und Strauchheckenstrukturen 

Alandaue 

Strauchbaumhecken und Einzelbäume entlang des 

Aland-Norddeiches sowie der Alandstraße 

ca. 200 m westlich der B 189, nördlich des 

Aland-Norddeiches 

natürlicher eutropher See nordöstlich des Alandge-

höftes 

ca. 100 m nordwestlich des Alandgehöftes 

Baumgruppe südlich der Bauschuttdeponie Geest-

gottberg 

ca. 100 m südlich der Bauschuttdeponie, direkt 

westlich der B 189 

Tümpel-/Schilfröhrichtkomplex östlich der Bau-

schuttdeponie Geestgottberg 

östlich der Bauschuttdeponie, direkt östlich der B 

189 

grabenbegleitende Strauchbaumhecke östlich der 

Bauschuttdeponie Geestgottberg 

ca. 100 m östlich der Bauschuttdeponie 

Strauchbaumhecke entlang der Bahnstrecke Salz-

wedel-Geestgottberg 

ca. 100 m östlich der B 189, nördlich der Bahn-

strecke Salzwedel-Geestgottberg 

Schilfröhricht-/Rohrglanzgraskomplex im Zusam-

menflussbereich von Wässerung und Grindelgraben 

ca. 750 m südwestlich der Ortslage Geestgott-

berg 

Tümpel-/Schilfröhrichtkomplex (Schwemmflächen 

der Wässerung) südlich Geestgottberg 

ca. 350 m südlich der Ortslage Geestgottberg 

Tümpel-/Rohrglanzgraskomplex westlich Geestgott-

berg 

ca. 350 m westlich der Ortslage Geestgottberg 

Streuobstwiese am südlichen Ortsrand von Geest-

gottberg 

am südlichen Ortsrand von Geestgottberg 

Strauchhecke am westlichen Ortsrand von Geest-

gottberg 

am südlichen Ortsrand von Geestgottberg 

Streuobstwiese am westlichen Ortsrand von Geest-

gottberg 

am westlichen Ortsrand von Geestgottberg 

Strauchhecke und Baumgruppe im Bereich des 

Grindelgrabens westlich Geestgottberg 

ca. 300 m westlich der Ortslage Geestgottberg 

Strauchbaumhecken entlang des Wahrenberger 

Weges 

nordwestlich der Ortslage Geestgottberg 

planar-kolline Frischwiese Alandniederung sowie südöstlich Geestgottberg 

VKE 3.2a 

kleinflächige Flutrasenbestände zerstreut in Rinnen oder Senken im Deichvor-

land westlich der B 189 
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Bezeichnung Lage 

kleinflächiger, gehölzartiger Weichholz-Auenwald-

bestand 

westlich der B 189, ca. 250 m südlich der Elbe 

zwei naturnahe Auengewässer (Stillgewässer) westlich der B 189, ca. 100 m bzw. 250 m süd-

lich der Elbe 

Rohrglanzgras-Röhrichte in Elbnähe westlich der B 189, wenig südlich der Elbe 

Strauchhecke westlich der B 189 direkt westlich der B 189, ca. 500 m südlich des 

Siedlungsgebietes Märsche 

planar-kolline Frischwiesen (Deichrasen) Elbdeich im gesamten Untersuchungsraum 

Kopfweidenreihen vereinzelt im Elbdeichvorland 

 

Durch das umfangreiche Maßnahmenkonzept werden Beeinträchtigungen der in Anspruch ge-

nommenen gesetzlich geschützten Biotope ausgeglichen. Die Befreiungsvoraussetzungen 

nach § 67 BNatSchG liegen vor (Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, ein-

schließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art – siehe hierzu Begründung des Vorhabens 

in Unterlage 1, Kap. 2 der Antragsunterlagen). 

4.3.2.7.2. Ableitung Bewertungsrang VKE 3.1/ 3.2a 

Unter Berücksichtigung des umfangreichen Maßnahmenkonzeptes der Landschaftspflegeri-

schen Begleitplanung sowie der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Betrachtungen, der 

FFH-Verträglichkeits- und FFH-Ausnahmeprüfungen sind bei Umsetzung der vorgesehenen 

naturschutzfachlichen Maßnahmen die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt in ihrer Gesamtheit als gering erheblich negativ zu bewerten (Bewertungs-

rang 2). 

4.3.3. Schutzgut Boden 

4.3.3.1. VKE 3.1 

Baubedingte Auswirkungen: 

Durch den Baubetrieb werden insgesamt 16,68 ha auf den Flächen der Arbeitsstreifen und 

Baustelleneinrichtungsflächen temporär in Anspruch genommen und durch Verdichtung ge-

schädigt. Betroffen sind Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung (WFb) sowie 

Wert- und Funktionselemente mit allgemeiner Bedeutung (WFa). Die Verdichtung ist in vielen 

Fällen durch nachfolgende Lockerung und Rekultivierung reversibel. Irreversible Beeinträchti-

gungen verbleiben hinsichtlich der empfindlichen Bodentypen Gley-Braunerden, Gley-Roster-

den, Podsol-Gley-Braunerden, Gley-Paternia, Gley-Tschernitzen und Gley-Vegas (insgesamt 
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ca. 13,68 ha), diese Beeinträchtigungen wirken sich erheblich auf das Schutzgut Boden aus 

(K 5). 

Zur Minimierung der mit dem Konflikt K 5 verbundenen Beeinträchtigungen dienen die Schutz-

maßnahmen S 3 (Oberbodenabtrag und Zwischenlagerung) und S 4 (Minimierung und Rekul-

tivierung der Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungsflächen). Die Kompensation der ver-

bleibenden Beeinträchtigungen erfolgt durch die Maßnahmen ACEF 32, ACEF 34, E38.3, E 43.2, 

E 44.2 und E 44.4. 

Da der Eintrag von Ölen, Fetten, Schmiermitteln u.a. in den Bodenkörper im Rahmen des 

geregelten Bauablaufs entsprechend dem Stand der Technik vermieden wird, werden diesbe-

züglich keine erheblichen Beeinträchtigungen prognostiziert. Der Eintrag von luftgetragenen 

Schadstoffen während der Bauphase wird auf Grund des temporären Charakters ebenfalls als 

nicht erheblich eingestuft. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Entlang der Trasse einschließlich der Nebenanlagen werden Bodenflächen beansprucht. Die 

Neuversiegelung von belebtem Oberboden führt zu einem Funktionsverlust aller Bodenfunkti-

onen. Die Neuversiegelung von Böden (WFa und WFb) beträgt insgesamt 18,48 ha (davon 

ca. 2,5 ha im vorbelasteten Böschungsbereich der B 189) (K 1).  

Zur Minimierung der mit dem Konflikt K 1 verbundenen Beeinträchtigungen dient die Schutz-

maßnahmen S 3 (Oberbodenabtrag und Zwischenlagerung). Zum Ausgleich der Beeinträchti-

gungen werden die Entsiegelungsmaßnahmen A 1.1 bis A 1.8 durchgeführt (Gesamtumfang 

ca. 4,3 ha), welche den Eingriffsumfang jedoch nur teilweise kompensieren. Da die vom Vor-

habenträger vorgenommene Recherche hinsichtlich weiterer geeigneter Entsieglungsflächen 

erfolglos verlief, wurde zur Kompensation der verbleibenden Beeinträchtigungen auf andere, 

gleichfalls bodenverbessernde Maßnahmen zurückgegriffen (Verbesserung der ökologischen 

Bodenfunktionen im Zuge der Maßnahmen E 43.3, E 43.4 und anteilig durch Maßnahme 

E 44.1). In der Summe haben die dem Konflikt K1 zuzuordnenden Maßnahmen einen Gesamt-

umfang von ca. 33,17 ha. Die Maßnahmen, welche anhand des Bewertungsmodells Sachsen-

Anhalt abgeleitet und bilanziert wurden, kompensieren die Beeinträchtigungen des Konfliktes 

K1 vollumfänglich. 

Über die Neuversiegelung hinaus werden durch die Anlage bzw. Umverlegung von Wirt-

schaftswegen mit wassergebundener Decke (1,95 ha) sowie durch die Umgestaltung der Ban-

kette im Bereich der Trasse und der Nebenanlagen (3,91 ha) belebte, offene Böden (WFa und 

WFb) in einem Gesamtumfang von 5,86 ha überbaut bzw. in ihrer Funktion erheblich beein-
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trächtigt (davon ca. 0,6 ha im vorbelasteten Böschungsbereich der B 189) (K 2). Zur Minimie-

rung des Konfliktes K 2 dient wiederum die Schutzmaßnahme S 3 (s.o.), die Kompensation 

erfolgt anteilig durch die Ausgleichsmaßnahmen A 20.2, A 20.5, A20.6, A 22.3, A 22.4 und A 

22.6 sowie durch die Ersatzmaßnahme E 43.1. 

Die Umgestaltung durch Böschungen, Freistreifen und sonstige Freiflächen sowie Umverle-

gung von insgesamt drei Gräben beinhaltet die Aufschüttung von Bodenmaterial auf die ge-

wachsene Bodenoberfläche im Bereich der Dammlagen (18,83 ha inkl. Mulde) und den Abtrag 

der oberen Bodenhorizonte im Bereich der Einschnittslagen (1,4 ha). Weiterhin zählen hierzu 

die Bodenbewegungen im Bereich der Fernmeldekabel (1,24 ha), des Freistreifens (1,4 ha), 

der notwendigen Geländeprofilierungen (z. B. im Bereich der Anschlussstelle Vielbaum, des 

Radweges entlang der L 2 oder der PWC-Anlage; 2,67 ha), des Mittelstreifens (1,86 ha) sowie 

der sonstigen Freiflächen und Grabenumverlegungen. 

Die Bodenfunktionen sind auf Grund der anthropogenen Veränderungen kurz- bis mittelfristig 

gestört, da keine funktionale Verbindung zwischen dem aufgeschütteten Bodenmaterial und 

dem gewachsenen Boden besteht bzw. die belebte Bodenschicht abgetragen wird. Durch die 

einsetzenden bodenphysikalischen Prozesse sowie durch die Durchwurzelung durch Pflanzen 

und Wühltätigkeit der bodenbewohnenden Fauna wird langfristig ein durchgängiges Porenvo-

lumen geschaffen und der daran gebundene Bodenluft- und Bodenwasserhaushalt normali-

siert. Die Bodenfunktionen werden somit im begrenzten Umfang wiederhergestellt. Langfristig 

ist somit keine erhebliche Beeinträchtigung der Böden mit allgemeiner Bedeutung innerhalb 

des Naturhaushaltes gegeben. 

Werden Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung beansprucht, ist auch hier mit 

einer langfristigen Wiederherstellung der prinzipiellen Bodenfunktionen zu rechnen, die Eigen-

schaften, die jedoch die besondere Standortfaktorenkombination bedingen, sind nicht wieder-

herstellbar. Deshalb ist die Beanspruchung von Wert- und Funktionselementen besonderer 

Bedeutung (6,66 ha) erheblich (davon ca. 1,7 ha im vorbelasteten Böschungsbereich der B 

189) (K 3). Hier dienten auch die o. g. Schutzmaßnahme S 3 der Eingriffsminimierung, die 

Kompensation erfolgt anteilig mittels der Ersatzmaßnahmen E 37 und E 44.3. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Auf die Bilanzierung von betriebsbedingten Beeinträchtigungen durch Eintrag von Schadstof-

fen in den Boden wird auf Grund der insgesamt geringen Reichweiten – 10 m Wirkband bei-

derseits der Straße – und der Tatsache, dass dieser Bereich bereits durch Damm- und/oder 

Einschnittsböschungen beansprucht (und entsprechend bilanziert) wird, verzichtet. Erhebliche 

Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 
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4.3.3.2. VKE 3.2a 

Baubedingte Auswirkungen: 

Baubedingte Beeinträchtigungen von Böden (K 1) werden überwiegend durch temporäre, bau-

zeitliche Inanspruchnahme von Flächen neben der späteren fertigen Anlage hervorgerufen. 

Unter Voraussetzung der geplanten grundsätzlichen Vermeidungsmaßnahmen und spezifi-

schen Schutzmaßnahmen verbleiben unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen durch 

bauzeitliche Flächeninanspruchnahme auf 5,96 ha Böden mit besonderer Bedeutung. Diese 

wird anteilig durch die Ausgleichsmaßnahmen A 1 bis A 6, AASB 8 sowie die Ersatzmaßnahme 

(ECEF,FFH) kompensiert. 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Durch den Bau der Autobahn, die Teilverlegung der B 189 und der mit dem Bauvorhaben 

verbundene Versiegelung erfahren die betroffenen Böden einen vollständigen bzw. weitge-

henden Verlust ihrer ökologischen Funktionen, da sie künftig weder als Lebensraum, noch als 

Speicher-, Puffer- und Transformatormedium für Wasser bzw. für Nähr- und Schadstoffe zur 

Verfügung stehen (KV). Die Voll- und Teilversiegelung von Böden allgemeiner und besonderer 

Bedeutung stellt eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden dar. Anlagebedingt 

gehen insgesamt 9,80 ha Boden verloren. (Vollversiegelung: 0,59 ha WFa und 6,86 ha WFb/ 

Teilversiegelung: 0,37 ha WFa und 1,98 ha WFb).  

Die Entsiegelungsmaßnahme E 1 und der Entsiegelungsanteil der Maßnahme ECEF13 

kompensieren den Eingriffsumfang nur teilweise. Da die vom Vorhabenträger vorgenommene 

Recherche hinsichtlich weiterer geeigneter Entsieglungsflächen erfolglos verlief, wurde zur 

Kompensation der verbleibenden Beeinträchtigungen auf andere, gleichfalls 

bodenverbessernde Maßnahmen zurückgegriffen (Verbesserung der ökologischen 

Bodenfunktionen im Zuge der Maßnahmen ACEF9, E 2, ECEF3 sowie des nicht die Entsiegelung 

betreffenden Teils der Maßnahme ECEF13). Die vorgesehenen Maßnahmen, welche anhand 

des Bewertungsmodells Sachsen-Anhalt abgeleitet und bilanziert wurden, haben einen 

Gesamtumfang von ca. 17,5 ha und kompensieren die Beeinträchtigungen des Konfliktes KV 

vollumfänglich. 

Durch die Fläche des neuen Autobahndammes werden Böden in Anspruch genommen, über-

schüttet und deutlich anthropogen überformt. Abzüglich der bereits im Rahmen des Konfliktes 

KV beschriebenen Eingriffsflächen durch Versiegelung und Teilversiegelung ist der Konflikt K 

2 durch 10,87 ha Überformung gekennzeichnet.  
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Mit der Aufwertung von Böden im Zuge der außerhalb der Trasse erfolgenden Maßnahmen 

zur Grünlandextensivierung (EASB,FFH8, EFFH9) sowie zur Gehölzpflanzung auf bisherigem 

Acker (E 10) auf insgesamt 37 ha ist der Konflikt K 2 hinreichend kompensiert. 

Im künftigen Traufbereich der Vorlandbrücke im Niederungsbereich der Elbe werden nahezu 

2 ha hochwertigen Auenbodens beeinträchtigt, da dieser gegenüber dem Niederschlagswas-

ser abgeschirmt wird. Die Wasserversorgung der betroffenen Böden ist somit künftig allein von 

den schwankenden Grundwasserständen und von Hochwasserereignissen abhängig. Hier-

durch reduziert sich die Wasserversorgung zwar in einzelnen Perioden, jedoch ist keine per-

manente Austrocknung der Böden zu erwarten. Angesichts der relativ hohen Grundwasser-

stände ist davon auszugehen, dass die betroffenen Böden auch künftig eine ausgeprägte 

Pflanzendecke aufweisen werden. Der Standort verändert sich in Richtung trockener Verhält-

nisse, bleibt aber eine Typik im Mosaik von Böden in einer dynamischen Elbaue. Vor diesem 

Hintergrund werden die Beeinträchtigungen der Böden im Traufbereich der neuen Flutbrücke 

als nicht erheblich nachteilig eingestuft. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Betriebsbedingt kommt es zu Beeinträchtigungen des Bodens durch Schadstoffeinträge. Bei 

einem voraussichtlich mittleren Verkehrsaufkommen von 25.400 Kfz/24h für die BAB 14 (Prog-

nosewert 2025, IVV 2008), ist innerhalb der Hauptbelastungszone (1 m vom Fahrbahnrand) 

mit einer Überschreitung der Vorsorgewerte nach BBodSchG zu rechnen. Da es sich jedoch 

immer um den Bankett-Bereich handelt, kann dies als nicht erheblich gelten. In der Belas-

tungszone (Abstand 1 bis 10 m vom Fahrbahnrand) sind ebenfalls erhöhte Schadstoffkonzent-

rationen zu erwarten, die nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht erheblich und nachhal-

tig sind (MIR 2006). Beeinträchtigungen durch Schadstoffeintrag für Böden mit besonderen 

Standorteigenschaften treten im Untersuchungsraum nicht auf. Auf einem erheblichen Teil der 

Trassenlänge überlagern sich die Beeinträchtigungen durch Schadstoffeinträge mit denen 

durch Bodenüberformung, d.h. die Einträge erfolgen nur in die anthropogen stark überformten 

Böschungs- und Bankettbereiche bzw. in den technologischen Streifen. In einem Abstand zwi-

schen 10 und 25 m von der Trasse wird auch bei einem hohen Verkehrsaufkommen von un-

erheblichen und nicht nachhaltigen Beeinträchtigungen durch verkehrsbedingte Schadstof-

femissionen ausgegangen. In einer Entfernung von mehr als 25 m von der Trasse kann davon 

ausgegangen werden, dass keine verkehrsbedingten Schadstoffeinträge in die Böden erfol-

gen.  

Die Beeinträchtigung des Bodens durch Schadstoffeinträge ist insgesamt als nicht erheblich 

einzustufen. 
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4.3.3.3. Ableitung Bewertungsrang VKE 3.1/ 3.2a 

Auf Grund der Größe des Vorhabens sowie des Verlustes und der Beeinträchtigung von Böden 

mit Wert- und Funktionselementen besonderer Bedeutung sind erhebliche Auswirkungen auf 

das Schutzgut Boden zu prognostizieren. Unter Berücksichtigung des umfangreichen Maß-

nahmenkonzeptes der Landschaftspflegerischen Begleitplanung sind die Auswirkungen auf 

das Schutzgut Boden in ihrer Gesamtheit als gering erheblich negativ einzustufen (Bewer-

tungsrang 2). 

4.3.4. Schutzgut Wasser 

4.3.4.1. Grundwasser: 

4.3.4.1.1. VKE 3.1 

Baubedingte Auswirkungen: 

Die bauzeitliche Verdichtung der obersten Bodenhorizonte im Bereich der Baustelleneinrich-

tungsflächen und Arbeitsstreifen und die damit einhergehende Verschlechterung der Infiltra-

tion wird auf Grund der lediglich temporären Einwirkungen als nicht erheblich gewertet. Bau-

zeitliche Eingriffe in das Grundwasser sind im Bereich der zu errichtenden Bauwerke, bei Lei-

tungsverlegungen sowie in den Bodenaustauschbereichen möglich. Die bauzeitliche Wasser-

haltung ist nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen des Grundwasserleiters verbunden. Ggf. 

angeschnittene Schichtwässer werden gefasst und abgeleitet. Der Eintrag von Ölen, Fetten, 

Schmiermitteln u.a. durch Baumaschinen wird im Rahmen des geregelten Bauablaufs entspre-

chend dem Stand der Technik vermieden. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwar-

ten. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Die Neuversiegelung von Böden führt zu einer Beeinträchtigung der Grundwasserneubil-

dungsfunktion auf einer Fläche von insgesamt 18,48 ha. Da das Regenwasser jedoch zum 

überwiegenden Teil abgeleitet und im Umfeld der Trasse versickert wird, verbleibt es überwie-

gend im Bilanzgebiet. Entsprechend der Antragsunterlagen entsteht auf Grund des geplanten 

Entwässerungskonzeptes für den lokalen Landschaftswasserhaushalt hinsichtlich der Grund-

wasserneubildung keine spürbare Veränderung. 

Weder Dammlagen noch Pfeilergründungen sind mit Wirkungen verbunden, die eine quanti-

tative oder qualitative Veränderung der Grundwasserfließrichtung oder der Grundwasserfließ-

geschwindigkeit nach sich ziehen. 
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In der Gesamtheit sind keine anlagebedingten erheblichen Beeinträchtigungen des Grundwas-

sers zu erwarten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Das Gutachten zur Berechnung des vorhabenbedingten Tausalzeintrages in den Aland zeigt, 

dass im Bereich der Verteiler- und Versickerungsmulden die Chloridkonzentration im ungüns-

tigsten Fall auf einige 100 mg/l ansteigt. Die Chloridkonzentration nimmt aber mit zunehmen-

der Entfernung von der Trasse sehr schnell ab. Auswirkungen auf den Grundwasserkörper 

sind insgesamt nur sehr kleinräumig zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen des Grund-

wassers werden nicht prognostiziert. 

Gemäß Kap. 9.4 des Fachbeitrags zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 

16.5 der Antragsunterlagen) sind für die straßenspezifischen Schadstoffe sowie für die rele-

vanten anorganischen und organischen Parameter keine Überschreitungen der Geringfügig-

keitsschwellenwerte durch den betriebsbedingten Eintrag in die Grundwasserkörper anzuneh-

men. Eine Verschlechterung des gegenwärtigen chemischen Zustandes der Grundwasserkör-

per kann daher ausgeschlossen werden. 

4.3.4.1.2. VKE 3.2a 

Baubedingte Auswirkungen: 

Bauzeitliche Beeinträchtigungen durch Schadstoffeinträge werden über die Gewährleistung 

eines sach- und fachgerechten Bauablaufs vermieden (siehe Konflikt K 1), der durch eine 

ökologische Baubegleitung überwacht und kontrolliert wird. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Das Entwässerungskonzept zum Autobahnneubau sieht vor, das anfallende Niederschlags-

wasser trassennah über die Böschungen und böschungsparallele Entwässerungsmulden zu 

versickern. Das auf den Brückenabschnitten anfallende Niederschlagswasser wird gesam-

melt, einem Regenklärbecken zugeführt und gedrosselt über das Deichvorland versickert bzw. 

der Elbe zugeführt. Für den lokalen Landschaftswasserhaushalt entsteht somit hinsichtlich der 

Grundwasserneubildung keine spürbare Veränderung. Die Dammlagen und die Pfeilergrün-

dungen haben auch keine Wirkungen in den Untergrund hinein, die eine quantitative oder qua-

litative Veränderung der Grundwasserfließrichtung bzw. -geschwindigkeit nach sich ziehen. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Betriebsbedingt kann es zu einer Beeinträchtigung von Grundwasser durch Schadstoffein-

träge und Tausalze kommen. Mit der Versickerung über die belebte Bodenzone der Dammbö-

schungen bzw. der Entwässerungsmulden erfolgt eine flächenhafte Reinigung über die Bo-

denmatrix. Das gesammelte Brückenwasser wird einem Regenklärbecken zugeführt und nach 

dem Reinigungsvorgang flächenhaft über die Vorlandaue der Elbe versickert oder bzw. nach 

Passieren der Elbaue dem Fluss zugeführt. Als Besonderheit sind hierbei die im Winterbetrieb 

eingesetzten Tausalze zu erwähnen, da diese wasserlöslich sind und nicht durch die Boden-

matrix abgebaut werden. Aber auch langfristig werden im Nahbereich der Versickerungsmul-

den Konzentrationen von 300 mg Cl/l im Untergrund nicht überschritten. Mit dem anstehenden 

Grundwasser entsteht rasch ein Verdünnungseffekt, so dass bei Zutritt des Grundwassers zur 

Elbe hin Konzentrationszunahmen von knapp unter 1 mg Cl/l bei Niedrigwasser und unterhalb 

von 0,1 mg Cl/l bei Mittel- und Hochwasser prognostiziert werden. Bei einer mittleren Vorbe-

lastung der Elbe von 149 mg Cl/l, gemessen im Jahr 2007 in Wahrenberg, sind diese Konzent-

rationszunahmen als vernachlässigbar gering einzuordnen und liegen weit unterhalb der Er-

heblichkeitsschwelle. 

Darüber hinaus sind gemäß Kap. 9.4 des Fachbeitrags zu den Belangen der Wasserrahmen-

richtlinie (Unterlage 16.5 der Antragsunterlagen) für die straßenspezifischen Schadstoffe so-

wie für die relevanten anorganischen und organischen Parameter keine Überschreitungen der 

Geringfügigkeitsschwellenwerte durch den betriebsbedingten Eintrag in die Grundwasserkör-

per anzunehmen. Wie schon in der VKE 3.1 kann auch in der VKE 3.2a eine Verschlechterung 

des gegenwärtigen chemischen Zustandes der Grundwasserkörper ausgeschlossen werden. 

Bezüglich des direkt an die VKE 3.2a angrenzenden brandenburgischen Planungsabschnitts 

VKE 3.2b (alternative Bezeichnung: VKE 1153) sind keine kumulativen Wirkungen auf das 

Grundwasser zu erwarten, da die geplanten Versickerungen der Verkehrseinheiten 3.2a und 

3.2b zwei unterschiedliche Grundwasserkörper betreffen (DEBB MEL SL 1 und 

DEST MBA 4). 

4.3.4.2. Oberflächenwasser: 

4.3.4.2.1. VKE 3.1 

Baubedingte Auswirkungen: 

Durch das Vorhaben werden drei Gräben in insgesamt fünf Abschnitten verlegt. Darüber hin-

aus werden insgesamt drei Gräben sowie der Aland an insgesamt acht Stellen im Untersu-

chungsraum durch das Vorhaben gequert. Die Gräben weisen periodisch unterschiedliche 

Wasserführungen auf und fallen in Teilabschnitten zeitweise trocken. Es handelt sich um Wert- 
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und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung. Im Rahmen des Baubetriebes sind keine er-

heblichen Beeinträchtigungen der Gewässerdynamik zu erwarten. Der Aland wird im Rahmen 

der Brückenabriss- und -neubauarbeiten im Zuge der BAB 14 sowie der Alandstraße (Krug-

brücke) z. B. durch den Eintrag von baubedingten Schadstoffeinträgen und/oder herabfallen-

den Abriss-/Bauteilen potentiell beeinträchtigt. Erhebliche Beeinträchtigungen können nicht 

ausgeschlossen werden (K 4). Zur Vermeidung bzw. zum Schutz vor möglichen Stoffeinträgen 

in den Aland und seine Uferbereiche ist ein geeignetes Abriss- und Baumanagement 

(VFFH/ASB27  Abheben der Brückenteile in Einzelteilen, Schutz sensibler Uferbereiche vor 

herabfallenden Bauteilen, Vermeidung von Staubentwicklung durch Befeuchten, Baustellen-

einrichtung außerhalb des FFH-Gebietes sowie VFFH/ASB29 Ausweisung von Bautabuzonen) 

vorgesehen. 

Für die Baustelle der A14-Querung des Alandes wird ein max. 33 m breiter Arbeitsstreifen und 

für die Brücke Alandstraße (Krugbrücke) ein einseitiger, 8 m breiter Arbeitsstreifen ausgewie-

sen. Nach Abschluss der Bautätigkeit werden die Arbeitsstreifen rekultiviert.  

Die Widerlager/ Pfeiler der geplanten Brücken über den Aland werden außerhalb des Gewäs-

sers angeordnet, somit sind diesbezügliche baubedingte Beeinträchtigungen (z. B. Gewässer-

trübung durch Stoffeinträge) auszuschließen. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Die Verlegung und Querung der Gräben führt nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes, da sie ihre Funktionen innerhalb des Wasserhaushaltes weiterhin erfüllen wer-

den. Der Aland wird anlagebedingt weder durch die BAB 14-Brücke noch durch die Krugbrücke 

beeinträchtigt. An beiden Querungsstellen werden weitlumige Brückenbauwerke errichtet. Die 

Herstellung von Brückenpfeilern im Gewässer ist nicht vorgesehen. Erhebliche anlagebe-

dingte Beeinträchtigungen werden damit ausgeschlossen. Im Bereich der Krugbrücke ist ge-

genüber dem Bestand eine Verbesserung der Gewässerdurchgängigkeit zu prognostizieren, 

da die rückzubauenden Brückenpfeiler nicht ersetzt werden (die vorhandene Krugbrücke um-

fasst drei Brückenpfeiler, von denen sich zwei Pfeiler an der Mittelwasserlinie des Alandes und 

somit im Gewässer befinden). 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Grundsätzlich werden vorhabenbedingt keine Straßenabwässer direkt in Oberflächenwässer 

eingeleitet. Die Reinigung der Straßenabwässer erfolgt über Sickermulden (Vorklärung über 

belebte Bodenzone, 1 m Abstand zu Grundwasserspiegel) bzw. über vier vorgesehene Versi-
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ckerungsbecken (Alandaue und PWC-Anlage). Die Versickerungsbecken verhindern die di-

rekte Einleitung der Straßenabwässer und somit die Überlastung der hydraulischen Leistungs-

fähigkeit der Oberflächengewässer.  

Das Gutachten zur Berechnung des vorhabenbedingten Tausalzeintrages in den Aland 

(BÜRO FÜR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2008) belegt, dass es 

vorhabenbedingt nur zu einer sehr geringen Erhöhung der Tausalzfracht kommen wird. Im 

Aland wird eine maximale Erhöhung der Chloridkonzentration bei Niedrigwasser von ca. 

1 mg CL/l prognostiziert. Erhebliche Beeinträchtigungen des Alandes bzw. der sonstigen ge-

querten und/oder im Nahbereich der BAB 14 verlaufenden Entwässerungsgräben durch diffu-

sen oder direkten Stoffeintrag sind nicht zu erwarten. 

Gemäß Kap. 9.3 des Fachbeitrages zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 

16.5 der Antragsunterlagen) sind vorhabenbedingt insgesamt keine Beeinträchtigungen durch 

straßenverkehrsbedingte Schadstoffeinträge in die Oberflächenwasserkörper zu erwarten. 

Eine Verschlechterung des ökologischen Zustands bzw. Potenzials kann für die Oberflächen-

wasserkörper ausgeschlossen werden. Das Vorhaben steht den Zielstellungen für die Ober-

flächenwasserkörper nach WRRL nicht entgegen. 

4.3.4.2.2. VKE 3.2a 

Baubedingte Auswirkungen: 

Im Zuge des Baus der Elbbrücke werden insgesamt zwei Strombrückenpfeiler errichtet (ein 

Pfeiler in der VKE 3.2a sowie ein weiterer Pfeiler im Bereich der brandenburgischen 

VKE 3.2b). Für jeden Strombrückenpfeiler wird ein bauzeitlicher Spundwandkasten erforder-

lich. Aufgrund der damit verbundenen relativ geringen Flächeninanspruchnahme (jeweils ca. 

200 m²), der zeitlichen Begrenzung der Spundung sowie in Anbetracht der vorhandenen Über-

prägung der Gewässermorphologie durch bestehende Eindeichung und Buhnen ist aus dem 

bauzeitlichen Eingriff in die Sohlstruktur keine Verschlechterung der Morphologie abzuleiten. 

Relevante nachteilige Auswirkungen auf die Fließgewässerdurchgängigkeit der Elbe sind nicht 

zu erwarten. Nach Beendigung der Bautätigkeit kommt es auf den ausschließlich baubedingt 

beanspruchten Flächen zur Wiederherstellung einer naturnahen Sohlstruktur. 

Auch durch die Errichtung eines weiteren Brückenpfeilers auf Höhe eines Auenstillgewässers 

sind keine relevanten baubedingten Beeinträchtigungen des Schutzgutes Oberflächenwasser 

abzuleiten. Im Zuge der dortigen Bautätigkeit erfolgt nur eine geringe Flächeninanspruch-

nahme im östlichen Uferbereich des Auengewässers, nach Bauende erfolgt eine Wiederher-

stellung einer naturnahen Uferstruktur. Der betreffende Uferbereich weist im Bestand Vorbe-

lastungen auf (stellenweise Wasserbausteineinbauten).  
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Es werden keine Baustelleneinrichtungsflächen innerhalb der rezenten Elbaue angelegt, 

Baustraßen verlaufen in einem Abstand von mindestens 10 m zur Uferlinie der Elbe, so dass 

auch diesbezüglich keine morphologischen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

Insgesamt ist einzuschätzen, dass durch die bauzeitlichen Wirkungen auf das Oberflächen-

wasser keine relevanten Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Bei ordnungsgemäßem Bau-

betrieb und unter Beachtung der das Gewässer der Elbe bzw. deren Niederungsbereich be-

treffenden Schutzmaßnahmen (Maßnahmen S 1, SASB,FFH2, SASB,FFH5) sind weder abflusshem-

mende, wassermengenverändernde noch die Gewässergüte beeinträchtigende baubedingte 

Auswirkungen zu erwarten.  

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Die Fließgewässerdurchgängigkeit des Elbestroms wird durch das Vorhaben nicht beeinträch-

tigt. Die Elbe wird vollständig mittels einer weitlumigen Strombrücke überspannt. Im Fließge-

wässerbereich werden insgesamt 2 Strombrückenpfeiler angeordnet (ein Pfeiler in der VKE 

3.2 a sowie ein weiterer Pfeiler im Bereich der brandenburgischen VKE 3.2b). Die beiden Pfei-

ler besitzen eine Grundfläche von je 15 m² und eine Breite von je 3 m, die passierbare Breite/ 

lichte Weite wird für die gesamte Elbe damit um 6 m reduziert. Angesichts der Gewässerbreite 

von > 300 m (bei Mittelwasser), der Lage der Pfeiler im direkten Strömungsschatten der vor-

handenen Brückenpfeiler der B 189 sowie des zwischen den Richtungsfahrbahnen der 

BAB 14 geplanten Lichtspalts sind durch die bauliche Anlage der Elbbrücke keine negativen 

Auswirkungen auf die Fließgewässerdurchgängigkeit zu erwarten. Die Pfeilerstellungen in der 

Elbe bewirken keine Abflusshemmung und keine Wassermengenveränderung und schränken 

eine naturraumtypische Eigendynamik gegenüber dem heutigen Zustand nicht ein. Anlagebe-

dingt kommt es im Hinblick auf die Abflussverhältnisse zu keinen relevanten Beeinträchtigun-

gen des Schutzgutes Oberflächenwasser.  

Durch die Pfeilerfundamente und eine, zwischen neuem Brückenpfeiler und vorhandenem 

Brückenpfeiler der B 189 geplante Wandscheibe kommt es kleinflächig zur dauerhaften Ver-

änderung der Gewässersohle. Betroffen ist eine Grundfläche von insgesamt ca. 50 m² (davon 

ca. 25 m² im Bereich der VKE 3.2a). Nach Fertigstellung der Pfeiler erfolgt über den Funda-

menten die Wiederherstellung einer naturnahen Sohlstruktur. Aufgrund der geplanten Wider-

herstellung der Sohlstruktur sowie in Anbetracht der Breite und großen räumlichen Ausdeh-

nung des Wasserkörpers der Elbe ist durch den lokalen Eingriff in die Gewässersohle keine 

Verschlechterung der Fließgewässermorphologie zu erwarten. Auch ist mit keinen Erosionen 

im Bereich der Gewässersohle (z. B. Tiefenerosion durch Schaffung von Sedimentfallen) zu 

rechnen. 
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Im Rahmen des 2. Änderungs- und Ergänzungsverfahrens wurde eine Untersuchung von 

Deichbruchszenarien der Elbe durchgeführt (STZ 2012). Ziel des Projektes war es, virtuelle 

Deichbruchszenarien im Bereich der geplanten Autobahntrasse zu erarbeiten, um den Einfluss 

des Straßendamms der BAB 14 auf die Ausbreitung einer Hochwasserwelle in das Deichhin-

terland zu untersuchen. Die Berechnungsergebnisse zeigten, dass der geplante Stra-

ßendamm der BAB 14 eine Auswirkung auf das Ausbreitungsverhalten eines in das Hinterland 

einströmenden Hochwassers hat. Der Straßendamm der BAB 14 wirkt dabei hydraulisch wie 

ein Deich und verzögert in den untersuchten Deichbruchszenarien die Ausbreitung des zuströ-

menden Wassers in den Geestgottberger Polder. Es zeigte sich dabei folgendes Bild, bezogen 

auf das Simulationsende im Zeitschritt 48 Stunden: 

Im Untersuchungsszenario „a“, bei dem von einem Deichbruch westlich des Straßendamms 

der geplanten BAB 14 ausgegangen wurde, war im Wesentlichen die Einzelbebauung Mär-

sche 8 durch eine Wasserstandserhöhung von 11 cm gegenüber dem Ist-Zustand betroffen, 

während in den Ortschaften Wahrenberg, Geestgottberg, Losenrade und Beuster sowie in der 

Einzelbebauung Märsche 3 von einer Verringerung der Wasserstände bzw. von unveränder-

ten Zuständen (nicht betroffen) ausgegangen werden kann. 

Im Untersuchungsszenario „b“, bei dem von einem Deichbruch zwischen dem Straßendamm 

der BAB 14 und der Eisenbahntrasse ausgegangen wurde, waren die Ortschaft Geestgottberg 

und die Einzelbebauung Märsche 3 durch eine Wasserstandserhöhung von 20 cm bzw. 59 cm 

gegenüber dem Ist-Zustand betroffen, während in den Ortschaften Wahrenberg, Losenrade 

und Beuster sowie in der Einzelbebauung Märsche 8 von einer Verringerung der Wasser-

stände bzw. von unveränderten Zuständen (nicht betroffen) ausgegangen werden kann. 

Im Untersuchungsszenario „c“, bei dem von einem Deichbruch östlich der Eisenbahntrasse 

ausgegangen wurde, waren die Ortschaft Geestgottberg, Losenrade und die Einzelbebauung 

Märsche 3 durch eine Wasserstandserhöhung von 32 cm, 15 cm bzw. 31 cm gegenüber dem 

Ist-Zustand betroffen, während in den Ortschaften Wahrenberg, Beuster sowie in der Einzel-

bebauung Märsche 8 von unveränderten Zuständen (nicht betroffen) ausgegangen werden 

kann. 

In Geestgottberg und Losenrade ist bereits im Ist-Zustand mit Schäden an Infrastruktur, Bau-

werken und Hausrat zu rechnen, die sich durch die größeren Wassertiefen im Planungszu-

stand erhöhen werden. Die Einzelbebauungen Märsche 3 und Märsche 8 sind sowohl im Ist-

Zustand, wie auch im Planungszustand massiv durch in das Hinterland einströmende Wasser 

betroffen. Bereits im Ist-Zustand ist mit massiven Bauwerksschäden zu rechnen, die im Pla-

nungszustand durch die größeren Wassertiefen verstärkt werden. Sowohl im Ist-Zustand, wie 

auch im Planungszustand sind Evakuierungsmaßnahmen von Menschen und ggf. auch Tieren 
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erforderlich. Bei der Gefahr eines Deichbruches sollte eine frühzeitig anberaumte Evakuierung 

der Einzelbebauungen Märsche 3 und 8 vorgenommen werden.  

Hochwasserschutzmaßnahmen sind grundsätzlich möglich und können im Rahmen eines 

Hochwasserschutzkonzeptes in die örtliche Hochwasserschutzstrategie einfließen. 

Mit der Errichtung des Autobahndammkörpers und -brückenbauwerkes im Deichvorland sowie 

unter Berücksichtigung des geplanten Auwaldes gehen im Überschwemmungsgebiet der Elbe 

etwa 103.542 m³ Retentionsraum dauerhaft verloren. Im Hinblick auf die besondere Bedeu-

tung der rezenten Elbaue für den Hochwasserschutz sind auch solche verhältnismäßig gerin-

gen Flächenverluste als erhebliche Beeinträchtigungen einzustufen (K 3). Zwei direkt westlich 

der geplanten Vorlandbrücke in Elbnähe gelegene Auengewässer erfahren durch die Anlage 

eines brückenparallelen Unterhaltungsweges eine geringe Flächenreduzierung von 100 bzw. 

500 m². Im Einflussbereich der dynamischen Flussaue gelegene Auengewässer sind im Zuge 

von Hochwasserereignissen und deren erosiven und akkumulierenden Wirkungen immer wie-

der Veränderungen in ihrer Größe und Gestalt unterworfen. Die oben genannte geringfügige 

Reduzierung der Gewässergröße, die zudem im Bereich bereits überformter und mit Wasser-

bausteinen befestigter Ufer erfolgt, ist vor diesem Hintergrund nicht als erhebliche Beeinträch-

tigung der Gewässer an sich einzustufen. Sie bleiben in ihrer Typik als Auengewässer erhal-

ten.  

Gemäß § 99 WG LSA sind Überschwemmungsgebiete in ihrer Funktion als natürliche Re-

tentionsflächen zu erhalten. Ein Verlust solcher Flächen ist daher grundsätzlich zu kompen-

sieren. Die Kompensation für den vorhabenbedingten Retentionsraumverlust erfolgt in Abstim-

mung zwischen dem Vorhabenträger und dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Was-

serwirtschaft über eine kostenmäßige Beteiligung an der geplanten Deichrückverlegung 

Sandau Nord. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Das Niederschlagswasser auf der Elbbrücke und der Elbeflutbrücke wird gefasst und gesam-

melt zu einer Regenbehandlungsanlage am Elbdeich geführt. Sprühwasser wird durch die auf 

den Brücken angeordneten Lärmschutzwände in seinem Ausbreitungsvermögen deutlich ein-

geschränkt. Umweltbelastende Stoffe werden im Regenklärbecken zurückgehalten bzw. über 

die Bodenmatrix abgebaut. Die wasserlöslichen und nicht abbaubaren Tausalze (siehe oben) 

bewirken eine Konzentrationserhöhung um 1 mg Cl/l in der Elbe. Dieser Wert ist bei einer be-

stehenden Vorbelastung von 147 mg Cl/l nicht als Eingriffstatbestand zu werten. 

Gemäß Kap. 9.3 des Fachbeitrags zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage 

16.5 der Antragsunterlagen) sind vorhabenbedingt keine Beeinträchtigungen durch straßen-
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verkehrsbedingte Schadstoffeintrage in die im Plangebiet befindlichen Oberflächenwasserkör-

per Elbe und Aland zu erwarten. Auch die Zielerreichung eines guten ökologischen Zustands 

bzw. Potenzials für die beiden Oberflächengewässer wird durch das Vorhaben nicht gefährdet. 

Auch im Zusammenwirken mit dem im Bereich der Elbquerung direkt an die VKE 3.2a angren-

zenden brandenburgischen Planungsabschnitt VKE 3.2b (alternative Bezeichnung: VKE 1153) 

sind keine erheblichen betriebsbedingten Beeinträchtigungen abzuleiten. Im Fachbeitrags zu 

den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie des betreffenden Planungsabschnitts (BÜRO FÜR 

HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2016) wurde dargelegt, dass für den 

Oberflächenwasserkörper Elbe (MEL080W01-00) ein quantifizierbarer Eintrag über den 

Grundwasserzustrom nicht nachweisbar ist, keine Direkteinleitungen in die Elbe erfolgen und 

der Eintrag von Spritzwasser in die Elbe durch Spritzschutzwände verhindert wird. 

4.3.4.3. Ableitung Bewertungsrang VKE 3.1/ 3.2a 

Insgesamt sind durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen des Teilschutzgu-

tes Grundwassers zu erwarten. Für das Teilschutzgut Oberflächenwasser können erhebliche 

Beeinträchtigungen auf Grund des mit dem Vorhaben verbundenen Retentionsraumverlustes 

und der zu erwartenden baubedingten Funktionsbeeinträchtigungen allerdings nicht ausge-

schlossen werden. Unter Berücksichtigung der geplanten Vermeidungs-, Minderungs- und 

Kompensationsmaßnahmen sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser insgesamt als 

gering erheblich negativ einzustufen (Bewertungsrang 2). 

4.3.5. Schutzgut Klima/Luft 

4.3.5.1. VKE 3.1 

Baubedingte Auswirkungen: 

Beeinträchtigungen durch baubedingte Flächeninanspruchnahme bzw. Funktionsbeeinträch-

tigungen werden im Untersuchungsraum zur VKE 3.1 nicht betrachtet, da innerhalb des Wirk-

bereiches der Trasse keine bioklimatisch relevanten Strukturen (z. B. Waldbiotope mit allge-

meiner bioklimatischer Bedeutung > 5 ha) im Wirkbereich vorhanden sind. 

Während der Bauphase kommt es zu baubedingten Schadstoffemissionen durch Transport-

fahrzeuge sowie zur Staubentwicklung während des Baubetriebes. Relevante Beeinträchti-

gungen des insgesamt als klimaökologisch und lufthygienisch unbelastet einzustufenden Un-

tersuchungsraumes durch temporäre Emissionen können ausgeschlossen werden. Es werden 

keine erheblichen Beeinträchtigungen prognostiziert.  
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Anlagebedingte Auswirkungen: 

Anlagebedingt quert die Trasse überwiegend Ackerflächen ohne relevante klimaaktive Funk-

tionen. Großräumige Luftaustauschbahnen bzw. Frischluftleitbahnen sind im Untersuchungs-

raum nicht vorhanden. Der Anstau kleinräumiger Kaltluftabflüsse ist im Bereich der in Damm-

lage geführten BAB 14 nicht auszuschließen. Auf Grund der geringen Bedeutung der Flächen 

werden jedoch keine erheblichen Beeinträchtigungen der klimatischen und/oder lufthygieni-

schen Funktionen prognostiziert. Westlich Geestgottberg werden insgesamt ca. 0,1 ha Wald 

bzw. Gehölzflächen mit lokaler Klimaschutzfunktion in Anspruch genommen. Der prognosti-

zierte Verlust der genannten Fläche mit Klimaschutzfunktion hat auf Grund der Kleinflächigkeit 

allerdings keinen Einfluss auf das lokale oder regionale Klima. Entsprechend sind keine er-

heblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima/Luft abzuleiten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Da im Untersuchungsraum keine siedlungsbezogenen Belastungsräume vorhanden sind und 

mit der Realisierung des Vorhabens auch keine Beeinträchtigung lufthygienischer Ausgleichs-

funktionen verbunden ist, können erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima/Luft 

ausgeschlossen werden. 

4.3.5.2. VKE 3.2a 

Baubedingte Auswirkungen: 

Für den Baubetrieb werden keine Flächen mit lokalklimatischer und lufthygienischer Aus-

gleichsfunktion in Anspruch genommen, die eine spürbare Beeinträchtigung dieses Schutzgu-

tes nach sich ziehen. Bei fachgerechter Bauausführung sind keine derart starken Schadstof-

femissionen oder Staubentwicklungen zu erwarten, dass sie sich erheblich oder nachhaltig auf 

das Schutzgut Klima/Luft auswirken könnten. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Durch die Neuanlage der BAB 14 im Bereich der VKE 3.2a werden keine klimatischen oder 

lufthygienischen Ausgleichsflächen, wie z. B. Kaltluftentstehungsgebiete oder große zusam-

menhängende Waldflächen in Anspruch genommen. Kaltluftbahnen werden durch die Damm-

lagen der Autobahn nicht verstellt. 

Mit der Inanspruchnahme von Forstflächen südlich des Elbdeiches werden kleinräumig Funk-

tionsräume mit lokaler Bedeutung für das örtliche Klima und die Lufthygiene in Anspruch ge-

nommen (K 4). Die Beeinträchtigungswirkung ist auf dieser kleinräumigen lokalen Ebene als 

erheblich und nachhaltig einzustufen und damit kompensationspflichtig. In der hier vorliegen-

den Betrachtung stehen der Inanspruchnahme von Forstflächen südlich des Elbdeiches in ei-
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ner Größenordnung von 3,83 ha die Kompensationsmaßnahmen E 2 und EASB,FFH3 (Neube-

gründung von Auwald mit Anlage von Waldrändern) im Umfang von insgesamt 13,5 ha gegen-

über. Dieser neue Auwaldkomplex nördlich des Elbdeiches wird, zeitlich verzögert durch den 

Entwicklungsbedarf, in dem insgesamt waldarmen Gebiet eine deutliche Stärkung der lokalkli-

matischen Situation einschließlich lufthygienischer Aspekte nach sich ziehen. Er ist insbeson-

dere durch die Nähe zum Eingriffsort und durch seine gegenüber dem Eingriffsumfang deutlich 

größere Ausdehnung gut geeignet, eine vollwertige Kompensation des behandelten Eingriffs-

aspektes sicherzustellen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Die Trasse verläuft innerhalb der VKE 3.2a im Bereich einer weitgehend unbebauten Niede-

rungslandschaft. Die Siedlung Märsche liegt etwa 200 m südlich des Bauanfangs der VKE 

3.2a im Nahbereich zur Trasse in unmittelbarer Nähe der B 189. Einzelbereiche der Siedlung 

Märsche liegen, bezogen auf die neue BAB 14, im Abstand von ca. 90 m zum östlichen Fahr-

bahnrand. Zwischen Fahrbahnrand und Bebauung liegen die neue, mit Gehölzen bepflanzte 

Autobahnböschung sowie ein Waldstück. Ein Gewerbebetrieb wird künftig zwischen der B 189 

und der BAB 14 liegen. In der Gesamtheit wird durch den Betrieb der Autobahn jedoch keine 

Belastung des Meso- und Mikroklimas erzeugt, die als erhebliche oder nachhaltige Beeinträch-

tigung einzustufen wäre. 

4.3.5.3. Ableitung Bewertungsrang VKE 3.1/ 3.2a 

Für das Schutzgut Klima/Luft ist das Vorhaben auf Grund der Inanspruchnahme von Forstflä-

chen (Funktionsräume mit lokaler Bedeutung für das örtliche Klima und die Lufthygiene) auf 

3,83 ha mit erheblichen Beeinträchtigungen verbunden, welche allerdings durch Kompensati-

onsmaßnahmen ausgeglichen werden können. Auf Grund dessen werden die Auswirkungen 

auf das Schutzgut Klima/Luft als gering erheblich negativ eingestuft (Bewertungsrang 2). 

4.3.6. Schutzgut Landschaft 

4.3.6.1. VKE 3.1 

Baubedingte Auswirkungen: 

Zeitlich begrenzte Beeinträchtigungen durch baubedingte Verlärmung können durch eine fach-

gerechte Bauausführung (z. B. durch Einhaltung der Maßgaben der AVV Baulärm) vermindert, 

jedoch nicht generell vermieden werden. Erhebliche Beeinträchtigungen der Erholungseig-

nung und des Landschaftsempfindens werden jedoch auf Grund der randlichen Lage von Räu-

men mit Erholungseignung zur Trasse und angesichts der bestehenden Vorbelastungen durch 

die stark frequentierte B 189 nicht prognostiziert. 
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Durch die Flächeninanspruchnahme des Arbeitsstreifens entlang der Trasse kommt es zu bau- 

(und anlagebedingten) Verlusten an Strukturvielfalt und Eigenart des Landschaftsraums durch 

Beseitigung hochwertiger charakteristischer landschaftsbildprägender Elemente (WFb). Er-

hebliche baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlust treten in denselben Bereichen wie die 

anlagebedingten Beeinträchtigungen auf. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Das Landschaftsbild im Untersuchungsraum weist gegenüber visuellen Beeinträchtigungen 

durch technische Fremdkörperwirkung eine hohe Empfindlichkeit auf. Die Autobahntrasse ver-

läuft durchgängig in Dammlage; zum Großteil werden dabei Dammhöhen von > 2 m erreicht. 

In folgenden Bereichen werden gewohnte Blickbeziehungen durch die Fremdkörperwirkung 

des geplanten Trassenbauwerkes in maßgeblicher Weise unterbrochen und das Landschafts-

bild nachteilig überprägt: 

 Bauanfang bis Bau-km 2+950 (AS und Lärmschutzwand östlich Vielbaum, K 13.1) und 

 Bau-km 6+470 bis 7+500 (Überführung Wahrenberger Weg und Lärmschutzwände 

westlich Geestgottberg, K 13.2) 

Die betreffenden Beeinträchtigungen werden durch die Ausgleichsmaßnahmen A 15.7, 

A 18.1, A 18.2, A 18.3, A 18.4, A 19.1 und ACEF 32 kompensiert. Im Rahmen dieser Maßnah-

men erfolgen umfangreiche Gehölzpflanzungen. Darüber hinaus wird die Trasse durch weitere 

Maßnahmen in das Landschaftsbild eingebunden (v. a. durch die geplanten Gestaltungsmaß-

nahmen). 

Weitere Beeinträchtigungen der Landschaft entstehen dadurch, dass im Rahmen der Reali-

sierung des Vorhabens landschaftsbildprägende Einzelbäume und Gehölstrukturen durch 

Überbauung verlorengehen. Folgende landschaftsbildprägenden Elemente und Strukturen 

(WFb) sind betroffen: 

 Obstbaumallee entlang der L 2 südlich Vielbaum (beidseits der Trasse) (K 14.1), 

 Baumgruppen und Gehölzstrukturen am Alten Augraben östlich Vielbaum (K 14.2), 

 Mischwaldbestand aus heimischen Baumarten nördlich Vielbaum (K 14.3), 

 Strauch-Baumhecke zwischen Vielbaum und Aland (K 14.4), Gehölzstrukturen (Baum-

reihe, Baumgruppe, Gebüsche) im Bereich des Alandes im Zuge der BAB 14 (K 14.5), 

 Baumreihen und -gruppen mit umgebenden Grünlandflächen und Tümpel-/ Schilfröh-

richtstrukturen beidseits der B 189 im Bereich der Bodenabbau-/ Deponiefläche Geest-

gottberg (K 14.6), 

 Strauch-Baumhecke westlich der B 189 südlich Geestgottberg (K 14.7), 

 Baumgruppenbestände am südlichen Ortsrand von Geestgottberg (K 14.8), 
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 Verlust von landschaftsbildprägenden Gehölzen im Bereich der Alandniederung im 

Zuge des Ersatzneubaus der Krugbrücke (K 14.9). 

Zur Kompensation der mit diesen Konflikten verbundenen Beeinträchtigungen der Landschaft 

sind anteilig die Ausgleichsmaßnahmen A 15.2, A 15.3, A 15.4, A 18.1, A 18.2, A 19.1, A 

19.2, A 20.3, A 20.4, A 22.3 und ACEF 32 geplant. 

Darüber hinaus wird die Trasse durch weitere Maßnahmen in die Landschaft eingebunden 

(v. a. durch die geplanten Gestaltungsmaßnahmen) 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Durch visuelle und akustische Störreize werden die Landschaftsbildeinheit (LBE) 1 "Agrarland-

schaft nördlich Vielbaum", LBE 2 "Alandflussniederung" und LBE 3 "Agrarlandschaft nördlich 

und südlich Geestgottberg" beeinträchtigt.  

Der LBE 1 weist eine nur geringe Erholungseignung auf. Auf Grund dessen und in Anbetracht 

der ebenfalls als gering einzustufenden Landschaftsbildqualität sind erhebliche Beeinträchti-

gungen durch betriebsbedingte Wirkungen nicht zu erwarten. 

Die Erholungseignung der LBE 2 wird als mittel, ihre Landschaftsbildqualität als hoch bewertet. 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Alandflussniederung sind aber auch nach Realisierung des 

Vorhabens auf Grund der visuellen und akustischen Vorbelastung durch die stark frequentierte 

B 189 nicht zu erwarten. 

Die Erholungseignung der Agrarlandschaft im Bereich der LBE 3 ist auf den Siedlungsnahbe-

reich von Geestgottberg beschränkt und wird demensprechend als gering eingeschätzt. Unter 

Einbeziehung aller Wirkfaktoren kann von einer mittleren Landschaftsbildqualität gesprochen 

werden. Erhebliche Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Wirkungen werden nicht prog-

nostiziert. 

4.3.6.2. VKE 3.2a 

Baubedingte Auswirkungen: 

Während der Bauphase kommt es infolge von Vegetationsverlust im Bereich der bautechno-

logischen Streifen und Flächen sowie durch den Baubetrieb (Baufahrzeuge, Materialablage-

rungen etc.) zu Veränderungen des Landschaftsbildes. Auf Grund des Umfangs der Baumaß-

nahme ist in den offenen Landschaftsbereichen von deutlich wahrnehmbaren Wirkungen auch 

in größerer Entfernung vom Baubereich auszugehen. 

Auf Grund der Beschränkung der Bauflächen auf das direkte Trassenumfeld ist jedoch nicht 

davon auszugehen, dass die bauzeitlichen Beeinträchtigungen im Hinblick auf ihre optische 
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und akustische Wirkung (Baulärm) über die nachfolgend dargestellten anlage- und betriebs-

bedingten Beeinträchtigungen hinausgehen. 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

Dem Elbdeichvorland wird mit der geplanten BAB 14 ein neues technisch geprägtes Struktu-

relement hinzugefügt, dass in diesem Abschnitt insbesondere von der ca. 1.100 m langen Elb-

brücke sowie vom Straßendamm geprägt sein wird. Die BAB 14 verläuft in diesem Abschnitt 

weitgehend in direkter Trassenbündelung zum vorhandenen Damm und Brücke der B 189. 

Den größten Abstand zur Bundesstraße weist die BAB 14 mit ca. 140 m auf Höhe des Elbdei-

ches auf. Die Trassierung der BAB 14 erfolgt in der Elbaue im Gleichklang mit der B 189, d.h. 

Brücke und Damm werden jeweils in gleicher Höhenlage wie die B 189 errichtet. Damit wird 

die Eigenständigkeit der neuen BAB 14 hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Landschaftsraum 

der Elbaue im Deichvorland deutlich eingeschränkt. Gerade für den sensiblen Elb- und Elb-

nahbereich bedeutet das, dass die beiden Brückenbauwerke der B 189 und der BAB 14 von 

einer Vielzahl möglicher Betrachtungspunkte nahezu als ein Bauwerk erscheinen. Das Abrü-

cken von der direkten Trassenbündelung im südlichen Teil des Elbdeichvorlandes wird auf den 

Deichvorlandbereich einschließlich Deich westlich der B 189 beschränkt bleiben. Von allen 

übrigen Standorten aus werden beide Verkehrstrassen trotz des Abrückens weitestgehend als 

ein Baukörper wahrnehmbar sein, und damit auch das Erscheinungsbild der Elbaue keine ne-

gative Veränderung erfahren. Für den oben genannten Bereich westlich der B 189 ist für die 

ersten ca. 300 m dagegen eine negative Beeinträchtigung des Landschaftsbildes festzustel-

len. Anstelle von einem werden nun zwei technische Damm- und Brückenbauwerke wahrge-

nommen. Der Blick in die Aue und auf die Elbe wird teilweise verstellt. Brücke und Damm der 

BAB 14 rücken nun näher an die Aue strukturierende Elemente wie Gehölze und Stillgewässer 

heran. Der Bereich in dem diese Beeinträchtigung wirksam ist, ist jedoch räumlich deutlich 

begrenzt. Ab einer Entfernung von maximal 500 m werden der Komplex B 189 und neue BAB 

14 auch aus dem westlichen Deichvorland optisch wieder als ein Bauwerk wahrgenommen. 

Ein anlagebedingter Verlust wertvoller Strukturelemente ist im Deichvorland nicht zu verzeich-

nen. Einzelne Weidengehölze im elbnahen Bereich des weitgehend homogenen Auengrün-

landes werden randlich beansprucht, besitzen aber wegen ihrer direkten Nähe zur B 189 keine 

hohe strukturierende Funktion. 

Im Elbdeichhinterland weicht der Verlauf der geplanten BAB 14 in Art und Lage deutlicher von 

der B 189 ab. Zwar besteht auf ca. 60 % der Strecke eine direkte Trassenbündelung mit der 

B 189. Bedingt durch verschiedene Zwangspunkte weist die BAB 14 jedoch durchgehend eine 

hohe Dammlage von über 5 m auf, während die B 189 auf dem größten Teil der Strecke weit-

gehend niveaugleich verläuft. Die Trasse der BAB 14 stellt in diesem Abschnitt daher trotz der 
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Nähe zur B 189 ein deutlich wahrnehmbares, neues technisches Landschaftselement dar. In-

nerhalb des Waldbestandes südlich des Deiches besitzt die BAB 14 zunächst keine land-

schaftsbildbeeinflussende Wirkung. Mit der Durchschneidung bzw. Tangierung des südlich an-

schließenden Waldrand-Gehölz-Komplexes (Bestandteil der feuchten Rinne westlich der B 

189) werden von der Trasse Teile eines zumindest lokal landschaftsbildprägenden Struktu-

relementes in Anspruch genommen. Die Sichtbeziehung von der B 189 und der K 1020 in die 

Halboffenlandschaft nach Westen, mit der o. g. gehölzreichen feuchten Rinne als prägende 

Struktur, wird durch den Autobahndamm verstellt bzw. unterbrochen. Der gesamte Bereich 

südlich des Pappelforstes bis Geestgottberg wird gegenüber der heutigen Situation deutlich 

stärker durch technische Strukturen geprägt sein. Insgesamt betrachtet ist somit durch den 

Bau der BAB 14 eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu erwarten (Konflikt 

K 12). Im Ergebnis der dargestellten Planungsoptimierungen, die insbesondere im Deichvor-

land zu einer gestalterischen Harmonisierung der beiden Verkehrskörper der B 189 und der 

geplanten BAB 14 beitragen, ist die räumliche Wirkung dieser Beeinträchtigung jedoch deutlich 

eingeschränkt. Auswirkungen auf die landschaftsbezogene Erholung als Bestandteil des 

Schutzgutes beschränken sich auf nutzbare Erholungsbereiche wie den Elbdeich (Rad- und 

Fußweg), den parallel dazu im Deichhinterland verlaufenden Weg Märsche (Teil des Elberad-

weges) und die Elbe selbst. Von der Elbe aus betrachtet, welche u. a. zur Freizeitschifffahrt 

genutzt wird, ist keine zusätzliche relevante Beeinträchtigung zu erwarten. Auf Grund der di-

rekten Bündelung der beiden Brückenbauwerke ist vom Wasser aus nur im direkten Querungs-

bereich der Brücken eine optische Veränderung wahrnehmbar. Insgesamt bleibt die anlage-

bedingte Beeinträchtigung der Erholungseignung kleinräumig, d.h. auf vergleichswiese kurze 

Abschnitte der vorhandenen Wege beschränkt. 

Zielstellung der Kompensationsplanung ist zunächst eine möglichst weitgehende, landschafts-

gerechte Einbindung der Autobahntrasse in den umgebenden Landschaftsraum. Dazu werden 

über die grundsätzlich vorgesehene Ansaat von Böschungen, Banketten und Mulden hinaus 

die Gestaltungsmaßnahmen G 3/A, G 4/A und G 5/A umgesetzt (den betreffenden Maßnah-

men ist zusätzlich eine Ausgleichsfunktion zugeordnet). Des Weiteren tragen die im Trassen-

bereich vorgesehenen gehölzgeprägten Ausgleichsmaßnahmen A 1 bis A 7 zur landschaftli-

chen Einbindung der Trasse bei. Darüber hinaus dienen die im angrenzenden Landschafts-

raum lokalisierten Ersatzmaßnahmen E 2, ECEF3, E 10, E 11, E 12 und ECEF13 der Kompen-

sation des Eingriffs. 

Insgesamt kann mit den geplanten Maßnahmen die anlagebedingte Beeinträchtigung des 

Schutzgutes als kompensiert eingestuft werden. Den umfangreichen Maßnahmen zur Einbin-

dung des Straßenkörpers in die Landschaft werden Maßnahmen beigestellt, die zu einer stär-
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keren Gliederung und damit zu einer Aufwertung des Landschaftsbildes und der Erholungs-

funktion in Teilbereichen der Elbniederung beitragen. Die Typik des Landschaftsraumes bleibt, 

insbesondere auf Grund der engen Trassenbündelung mit der vorhandenen B 189 sowie in 

Verbindung mit den dargestellten Maßnahmen, auch nach der Errichtung der BAB 14 erhalten. 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Auf das Landschaftsbild selbst hat der Betrieb der Autobahn keine relevanten Auswirkungen. 

Der fließende Verkehr ist durch die vorgesehenen Lärmschutzwände und die überwiegend 

hohe Dammlage der Trasse einer optischen Wahrnehmbarkeit aus der Umgebung weitestge-

hend entzogen. Entscheidender Wirkfaktor für die landschaftsbezogene Erholung ist die Ver-

lärmung, die gegenüber der heutigen Situation deutlich zunehmen wird. Bezogen auf die 50-

dB(A)-Isophone als Schwellenwert, ab dem von einer deutlichen Minderung der Erholungs-

funktion auszugehen ist, ergibt sich unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch die B 189, 

folgende Beeinträchtigungssituation:  

Für den Elbdeich (Nutzung als Fuß- und Radweg) beschränkt sich die zusätzliche Verlärmung 

auf den Bereich westlich der BAB 14. Sie ist hier bis in eine Entfernung von ca. 400 m zur 

Trasse wirksam. Im Bereich des Radfernweges, den die BAB 14 ca. 200 m südlich des Elb-

deiches quert, beschränkt sich die zusätzliche Verlärmung ebenfalls auf die Westseite, hier 

bis in eine Entfernung von ca. 500 m ausgeprägt. Die Auswirkung des zunehmenden Ver-

kehrslärmes auf die Erholungseignung ist damit weitestgehend vergleichbar mit der vorab dar-

gestellten Auswirkung der Landschaftsbildbeeinträchtigung. Betroffen sind bei beiden Wirkfak-

toren jeweils die Rad- und Fußwege westlich der B 189 (Deichweg und Weg Märsche). Bezo-

gen auf den Erholungsraum des Elbtals bleibt die betriebsbedingte Beeinträchtigung der Er-

holungseignung kleinräumig, d.h. auf vergleichsweise kurze Abschnitte des vorhandenen 

Wegenetzes beschränkt. Auf Grund der Betroffenheit eines Funktionsraumes besonderer Be-

deutung wird die Beeinträchtigung dennoch als erheblich, aber von geringer Intensität einge-

stuft. 

Die Kompensation der Minderung der Erholungseignung durch Verlärmung erfolgt auf Grund 

der Betroffenheit der gleichen Teilbereiche wie bei K 12 über die landschaftliche Aufwertung 

angrenzender, ebenfalls im Erholungsraum des Elbtals und zum Teil am Elbe-Radweg gele-

gener Landschaftsausschnitte (südwestlich Märsche, südlich Geestgottberg, nordöstlich 

Geestgottberg – Maßnahmen E 10, E 11, E 12). 
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4.3.6.3. Ableitung Bewertungsrang VKE 3.1/ 3.2a 

Durch das geplante Vorhaben sind erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Land-

schaft zu erwarten. Unter Berücksichtigung der geplanten Gestaltungsmaßnahmen, der land-

schaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen sowie der Ersatzmaßnahmen werden die Aus-

wirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Landschaft als gering erheblich negativ bewertet 

(Bewertungsrang 2). 

4.3.7. Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

4.3.7.1. VKE 3.1/ 3.2a 

In der VKE 3.1 werden zwei ausgewiesene Verdachtsflächen archäologischer Bodendenk-

male im Bereich der Anschlussstelle Vielbaum zwischen Bau-km 1+550 und Bau-km 2+550 

sowie im Bereich der Alandquerung der BAB 14 zwischen Bau-km 5+000 und Bau-km 5+500 

gequert. Auch liegt der Ersatzneubau der Alandstraßenbrücke innerhalb dieser Verdachtsflä-

che. Im Bereich der VKE 3.2a befinden sich gleichfalls Verdachtsflächen archäologischer Bo-

dendenkmale. 

Entsprechend der Stellungnahme des Landkreises Stendal vom 04.05.2010 (LK Stendal 2010 

– Pkt. 6 Bauordnungsamt, Denkmalschutz) sind durch das Vorhaben erhebliche Eingriffe, Ver-

änderungen und Beeinträchtigungen von Kulturdenkmalen zu erwarten. Gemäß § 1 und § 9 

DenkmSchG LSA ist die Erhaltung der durch das Vorhaben tangierten archäologischen Kul-

turdenkmale im Rahmen des Zumutbaren zu sichern (substanzielle Primärerhaltungspflicht). 

Aus archäologischer Sicht kann dem Vorhaben dennoch zugestimmt werden, wenn gemäß § 

14 (9) DenkmSchG LSA durch Nebenbestimmungen gewährleistet ist, dass die Kulturdenk-

male in Form einer fachgerechten Dokumentation der Nachwelt erhalten bleiben (Sekundärer-

haltung). Da im Vorhabensbereich davon auszugehen ist, dass im Zuge der Tiefbauarbeiten 

wichtige archäologische Funde und Befunde zerstört werden könnten, ist in den betroffenen 

Bereichen den Bauarbeiten ein geeignetes, repräsentatives archäologisches Untersuchungs-

verfahren vorzuschalten. 

Gemäß Antwortstellungnahme des Vorhabenträgers (Reg.-Nr. 7.2 erg. AV) vom 28.01.2013 

wurde am 19.04.2011 eine "Rahmenvereinbarung Archäologie BAB 14" über die Durchführung 

von archäologischen Untersuchungen und Dokumentationen in den von den Baumaßnahmen 

innerhalb der das Land Sachsen-Anhalt betreffenden Planungsabschnitte erfassten Flächen 

zwischen dem Vorhabenträger und dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sach-

sen-Anhalt (LDA) abgeschlossen. Gemäß der Stellungnahme des LDA vom 07.01.2013 be-

stehen bei Einhaltung der gegebenen Hinweise und Nebenbestimmungen aus Sicht der Bau- 

und Kunstdenkmalpflege keine Bedenken gegen das beantragte Vorhaben. Die Hinweise wur-

den mit der Stellungnahme des Bauordnungsamtes, Untere Denkmalschutzbehörde, vom 
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17.10.2014 ergänzt.  

Bezüglich über der Erdoberfläche liegender Baudenkmale oder sonstiger raumrelevanter Ob-

jekte, denen eine Bedeutung als Kultur- oder sonstiges Sachgut zukommt, besteht keine Be-

troffenheit. Die Autobahntrasse überquert im Bereich der VKE 3.1 eine in 250 m Tiefe gele-

gene Salzstocklagerstätte (Bereich Geestgottberg), hieraus sind jedoch keine relevanten Be-

einträchtigungen von Sachgütern abzuleiten. 

4.3.7.2. Ableitung Bewertungsrang VKE 3.1/ 3.2a 

Mit dem geplanten Vorhaben sind erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Kulturgüter 

und sonstige Sachgüter verbunden (aufgrund der Betroffenheit von Bodendenkmalen). Unter 

Berücksichtigung der Rahmenvereinbarung Archäologie, durch welche den Bauarbeiten eine 

fachkundige archäologische Untersuchung vorgeschaltet wird, sind die Auswirkungen des 

Vorhabens auf das Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter in der Summe als gering 

erheblich negativ zu bewerten (Bewertungsrang 2). 

4.4. Darstellung und Bewertung der Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwi-

schen den Schutzgütern 

Die UVP ist ein Instrument der Umweltvorsorge, deren Gegenstand der Schutz unserer natür-

lichen und kulturellen Ressourcen insbesondere von Leben, Gesundheit und Wohlbefinden 

des Menschen sind. Innerhalb dieser Betrachtungsweise muss zwischen direkten Auswirkun-

gen auf das jeweilige Schutzgut (z. B. Leben und Gesundheit des Menschen) und indirekten 

Wirkfaktoren unterschieden werden. Diese indirekten Faktoren entstehen, weil die Schutzgü-

ter untereinander durch verschiedene Wechselbeziehungen verbunden sind, die durch indu-

zierte Veränderungen beeinträchtigt werden können, aus denen dann durch die Rückwirkung 

neue Belastungen der Schutzgüter entstehen, die dann zu weiteren Wirkungsmechanismen 

bzw. Wirkungsketten führen. Besonders kompliziert sind dabei die Wechselwirkungen inner-

halb eines Schutzgutes (Verlust von Pflanzenlebensräumen  Schädigung der davon abhän-

gigen Herbivoren  negative Auswirkungen auf die Prädatoren). Deshalb sind die Auswirkun-

gen auf Schutzgüter wie Mensch, Fauna, Flora, Wasser Luft, Boden und Klima immer unter 

zwei Aspekten zu sehen. Zuerst ist die direkte negative Auswirkung auf das jeweilige Schutz-

gut zu ermitteln und darzustellen, um dann in einer zweiten Betrachtung die sich daraus erge-

benden Nachteile hinsichtlich der komplizierten und für die Organismen häufig essentiellen 

Beziehungen zwischen den Schutzgütern zu berücksichtigen. In vielen Fällen ergeben sich 

dabei auch noch Wirkungsketten an deren Ende der Mensch oder Teile seiner wirtschaftlichen 

Aktivitäten stehen (z. Bsp. Vernichtung einer bestimmten räuberisch lebenden Insektenart  

Gradation einer Schädlingsart mit hohen Verlusten für die Land- oder Forstwirtschaft).  
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Zwischen den betrachteten Schutzgütern bestehen in der Regel die in der folgenden Tabelle 

aufgeführten allgemeinen Wechselwirkungen (Hessisches Landesamt für Straßen- und Ver-

kehrswesen 2000). 

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern 

Schutzgut Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern 

Tiere 

Abhängigkeit der Tierwelt von der biotischen und abiotischen Lebensraumaus-

stattung (Vegetation/Biotopstruktur, Biotopvernetzung, Lebensraumgröße, Bo-

den, Klima, Wasserhaushalt) 

spezifische Tierarten/Tierartengruppen als Indikator für die Lebensraumfunk-

tion von Biotoptypen/-komplexen 

Pflanzen 
Abhängigkeit der Vegetation von den abiotischen Standorteigenschaften (Bo-

denform, Geländeklima, Grundwasserflurabstand, Oberflächengewässer) 

Boden 

Abhängigkeit der ökologischen Bodeneigenschaften von den geologischen, 

geomorphologischen, wasserhaushaltlichen, vegetationskundlichen und klima-

tischen Verhältnissen 

Boden als Lebensraum für Pflanzen und Tiere 

Boden in seiner Bedeutung für den Landschaftswasserhaushalt (Grundwas-

serneubildung, Grundwasserschutz, Grundwasserdynamik) 

Boden als Schadstoffsenke und Schadstofftransportmedium (z. B. Wirkpfade 

Boden-Pflanze-Mensch, Boden-Wasser) 

Grundwasser 

Abhängigkeit der Grundwasserergiebigkeit von den hydrologischen Verhältnis-

sen und der Grundwasserneubildung 

Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von klimatischen, boden- und vege-

tationskundlichen/nutzungsbezogenen Faktoren 

Abhängigkeit der Grundwasserschutzfunktion von der Grundwasserneubil-

dung und der Speicher- und Reglerfunktion des Bodens 

Oberflächennahes Grundwasser als Standortfaktor für Biotope und Tierlebens-

gemeinschaften 

Grundwasserdynamik und ihre Bedeutung für den Wasserhaushalt von Ober-

flächengewässern 

Oberflächennahes Grundwasser in seiner Bedeutung als Faktor der Bodenent-

wicklung 

Grundwasser als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf den Wirkpfad 

Grundwasser-Mensch 
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Schutzgut Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern 

Oberflächengewässer 

Abhängigkeit der Selbstreinigungskraft vom ökologischen Zustand des Gewäs-

sers (Besiedlung mit Tieren und Pflanzen) 

Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

Abhängigkeit der Gewässerdynamik von der Grundwasserdynamik im Ein-

zugsgebiet (in Abhängigkeit von Klima, Relief, Hydrogeologie, Boden, Vegeta-

tion/Nutzung) 

Gewässer als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die Wirkpfade Ge-

wässer-Pflanze, Gewässer-Tier, Gewässer-Mensch 

Luft 

Lufthygienische Funktion für den Menschen 

Bedeutung von Vegetationsflächen für die lufthygienische Ausgleichsfunktion 

Abhängigkeit der lufthygienischen Belastungssituation von geländeklimati-

schen Besonderheiten (lokale Windsysteme, Frischluftschneisen etc.) 

Luft als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die Wirkpfade  

Luft-Pflanze, Luft-Mensch 

Klima 

Geländeklima in seiner klimaphysiologischen Bedeutung für den Menschen 

Geländeklima als Standortfaktor für die Vegetation und die Tierwelt 

Abhängigkeit des Geländeklimas und der klimatischen Ausgleichsfunktion von 

Relief, Vegetation/Nutzung und größeren Wasserflächen 

Bedeutung von Waldflächen für den regionalen Klimaausgleich 

Landschaft 

Abhängigkeit des Landschaftsbildes von den Landschaftsfaktoren Relief, Ve-

getation/Nutzung, Oberflächengewässern 

Leit- und Orientierungsfunktion für Tiere 

 

Die komplizierten Wirkgeflechte aller Auswirkungen untereinander sind nicht abschließend zu 

ermitteln, entscheidend ist dabei aber die Feststellung, ob nach Errichtung und Betrieb des 

geplanten Autobahnabschnitts eine weitere ökologisch wertvolle und dem Naturraum ange-

passte Entwicklung, z. B. der Fauna und Flora möglich ist. In Ableitung der in den vorange-

gangenen Unterkapiteln vorgenommenen schutzgutbezogenen Bewertung der vorhabenbe-

dingten Wirkungen sind bezüglich der VKE 3.1/ 3.2a der BAB 14 keine Faktoren ableitbar, die 

dieser Entwicklung entgegenstehen. 
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5. Zusammenfassende Bewertung 

Die zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen sowie der Maßnahmen, mit de-

nen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, vermindert oder durch Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden, erfolgte gemäß § 11 UVPG (2010) auf 

Grundlage der Unterlagen nach § 6 UVPG (2010), der behördlichen Stellungnahmen nach 

§§ 7 und 8 UVPG (2010) sowie der Äußerungen der betroffenen Öffentlichkeit nach den §§ 9 

und 9a UVPG (2010). Auf Basis dieser zusammenfassenden Darstellung erfolgte die Bewer-

tung nach § 12 UVPG (2010). 

Die einzelnen Auswirkungen wurden ausführlich hergeleitet, mit der Ausgangslage verglichen 

und unter Berücksichtigung der Schutzgüter bewertet. Die Wirkungszusammenhänge wurden 

dabei bereits berücksichtigt.  

Die verbalen Bewertungen im bisherigen Text werden in der folgenden Tabelle in Form von 

Bewertungsrängen zusammengefasst. 

Bewertungsränge der vorhabensbedingten Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut 

Bewertungsränge 

3 2 1 0 + 

Mensch einschließlich der menschlichen 

Gesundheit 
 X    

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  X    

Boden  X    

Wasser  X    

Klima/Luft  X    

Landschaftsbild und Erholung  X    

Kultur- und sonstige Sachgüter  X    

+ positive Auswirkungen 

0 keine zusätzlichen Auswirkungen (Erhalt Status quo) 

1 geringe negative Auswirkungen (Unterschreitung der Erheblichkeitsschwelle) 

2 geringe erheblich negative Auswirkungen (durch entsprechende Maßnahmen potentiell ausgleich- oder er-

setzbar) 

3 sehr erheblich negative Auswirkungen 

In der Gesamtbetrachtung kann das Vorhaben „Lückenschluss der BAB 14 Magdeburg – Wit-

tenberge – Schwerin, VKE 3.1/ 3.2a nördlich der AS Seehausen bis Landesgrenze Branden-
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burg/ Sachsen-Anhalt" als umweltverträglich im Sinne des UVPG bewertet werden. Die Grund-

lage dieser Beurteilung bilden die technische Konzeption der geplanten Straßenbaumaß-

nahme, die optimierte Trassenführung sowie die umfangreichen Schutz-, Vermeidungs-, Kom-

pensations- und Gestaltungsmaßnahmen (alle relevanten Belange wurden aus Sicht des Na-

turschutzes berücksichtigt). Die getroffene Einschätzung ergeht unter der Voraussetzung der 

Einhaltung der Nebenbestimmungen der Fachbehörden und der Träger öffentlicher Belange. 

X. FFH-Verträglichkeit 

Das Vorhaben entspricht den Anforderungen des Gebietsschutzes nach § 34 BNatSchG, weil 

es mit den Erhaltungszielen der in seiner Umgebung vorhandenen Natura 2000-Gebiete ver-

träglich ist. 

Hinsichtlich des FFH-Gebietes „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ (DE 2935-301) 

hat die Prüfung der Gebietsverträglichkeit ergeben, dass eine erhebliche Beeinträchtigung 

auszuschließen ist. Bezogen auf das FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ (DE 3036-

301) und das Vogelschutzgebiet (SPA) „Aland-Elbe-Niederung“ (DE 2935-401) kann das Vor-

haben zwar zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen (§ 34 Abs. 2 BNatSchG), wird aber 

in Anwendung der Ausnahmeregelung des § 34 Abs. 3 BNatSchG aus zwingenden Gründen 

des überwiegenden öffentlichen Interesses zugelassen.  

1. Allgemeines 

1.1. Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage der Prüfung des Vorhabens auf seine FFH-Verträglichkeit ist 

§ 34 BNatSchG, der Art. 6 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhal-

tung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie, 

ABl. L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7) in nationales Recht umsetzt. 

1.2. Formelle Anforderungen 

Der Vorhabenträger hat die zur Prüfung der FFH-Verträglichkeit notwendigen Unterlagen 

(§ 34 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG) vorgelegt. Dabei handelt es sich insbesondere um die in der 

PU 16 enthaltenen naturschutzfachlichen Beiträge in Form von Gutachten und Plänen zu den 

durchgeführten Verträglichkeits- und Ausnahmeprüfungen.  

Die PU 16 ist in die Teile A und B gegliedert.  

Die PU 16.A betrifft das im Einflussbereich des Teilabschnitts VKE 3.1 gelegene FFH-Gebiet 

„Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ (DE 2935-301) und besteht ihrerseits aus den 
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Teilen 16.A.1 und 16.A.2. Im Teil 16.A.1 werden die Beeinträchtigungen geprüft, denen das 

FFH-Gebiet durch die BAB 14 selbst ausgesetzt sein kann. Er umfasst ein Gutachten des 

Planungsbüros Froelich & Sporbeck GmbH & Co.KG vom 30.10.2009 (PU 16.A.1) und drei 

Ergänzungsunterlagen des Planungsbüros Bosch & Partner GmbH vom 29.02.2012 (PU 

16.A.1.1), vom 29.11.2013 (PU 16.A.1.2) und vom 31.03.2017 (PU 16.A.1.3). Im Teil 16.A.2 

werden die Beeinträchtigungen geprüft, denen das FFH-Gebiet durch den zum Projekt gehö-

renden Ersatzneubau der Alandstraßenbrücke ausgesetzt sein kann. Er enthält ein Gutachten 

des Planungsbüros Bosch & Partner GmbH vom 30.10.2009 und eine Ergänzungsunterlage 

desselben Büros vom 31.03.2017 (PU 16.A.2.1). 

Die PU 16.B befasst sich mit den darüber hinaus von dem Projekt betroffenen, im Einflussbe-

reich des Teilabschnitts VKE 3.2a gelegenen Schutzgebieten, nämlich dem FFH-Gebiet „El-

baue Beuster-Wahrenberg“ (DE 3036-301) und dem EU-Vogelschutzgebiet (SPA) „Aland-

Elbe-Niederung“ (DE 2935-401).  

Die für das FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ erstellten Planunterlagen setzen sich 

zusammen aus der PU 16.B.1 (FFH-Verträglichkeitsprüfung) und der PU 16.B.4 A (FFH-Aus-

nahmeprüfung). Die PU 16.B.1 (FFH-Verträglichkeitsprüfung) besteht aus einem Gutachten 

des Planungsbüros Froelich & Sporbeck GmbH & Co.KG vom 30.10.2009 sowie zwei Ergän-

zungsunterlagen des Planungsbüros „Landschaft planen + bauen“ vom 31.08.2012 (PU 

16.B.1.1) und – diese Unterlage fortschreibend und ersetzend – vom März 2017 (PU 16.B.1.1 

A). Bei der PU 16.B.4 A (FFH-Ausnahmeprüfung) handelt es sich ebenfalls um ein Gutachten 

des Planungsbüros „Landschaft planen + bauen“ vom März 2017. Dieses Gutachten ersetzt 

ein durch das aktuelle Gutachten fortgeschriebenes und mithin nicht mehr gültiges Gutachten 

desselben Büros vom 31.08.2012 (PU 16.B.4).  

Die für das SPA-Gebiet „Aland-Elbe-Niederung“ erstellten Planunterlagen umfassen die PU 

16.B.2 A (FFH-Verträglichkeitsprüfung) und die PU 16.B.3 A (FFH-Ausnahmeprüfung). Hierbei 

handelt es sich um zwei Gutachten des Planungsbüros „Landschaft planen + bauen“ vom März 

2017, mit denen durch die aktuellen Gutachten fortgeschriebene und mithin nicht mehr gültige 

Gutachten des Büros Froelich & Sporbeck GmbH & Co.KG aus dem Jahre 2012 ersetzt wer-

den (PU 16.B.2 und PU 16.B.3).  

1.3. Materielle Anforderungen 

Nach § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte – um ein solches handelt es sich bei dem hier ge-

genständlichen Vorhaben – vor ihrer Zulassung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszie-

len eines Natura 2000-Gebiets (§ 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG) zu überprüfen, wenn sie einzeln 
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oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet er-

heblich zu beeinträchtigen und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen. Ergibt 

diese Prüfung, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für 

die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es 

gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig. Eine Zulassung des Vorhabens ist dann an die wei-

teren Voraussetzungen der Abweichungsprüfung im Rahmen des § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG 

geknüpft. 

Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit eines Projekts nach § 34 Abs. 1 BNatSchG ist bereits 

dann erforderlich, wenn es sich für eine erhebliche Gebietsbeeinträchtigung eignet. Auf die 

Gewissheit einer solchen Beeinträchtigung kommt es nicht an, vielmehr folgt dies aus der blo-

ßen Wahrscheinlichkeit, dass es zu solchen Beeinträchtigungen kommt (EuGH, Urteil vom 

7. September 2004 – C-127/02 –, Slg. 2004, I-7405, Rn. 40 f.). Dies ist der Fall, wenn „anhand 

objektiver Umstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass der betreffende Plan oder das 

betreffende Projekt das fragliche Gebiet erheblich beeinträchtigt“ (EuGH, Urteil vom 7. Sep-

tember 2004 – C-127/02 –, Slg. 2004, I-7405, Rn. 44; BVerwG, Urteil vom 17. Januar 2007 – 

9 A 20/05 –, Rn. 58, juris). 

In solcher Weise zur Beeinträchtigung geeignet ist das Vorhaben mit Bezug auf die drei ge-

nannten Natura 2000-Gebiete, und zwar die beiden FFH-Gebiete „Aland-Elbe-Niederung 

nördlich Seehausen“ (DE 2935-301) und „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ (DE 3036-301) und 

das EU-Vogelschutzgebiet (SPA) „Aland-Elbe-Niederung“ (DE 2935-401).  

Die erhebliche Beeinträchtigung eines Gebietes ist hierbei zu bejahen, wenn Pläne oder Pro-

jekte „drohen, die für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungsziele zu gefährden.“ (EuGH, Urteil 

vom 7. September 2004 – C-127/02 –, Slg. 2004, I-7405, Rn. 49; BVerwG, Urteil vom 17. Ja-

nuar 2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 41, juris). 

Für die Frage, ob eine Beeinträchtigung des Gebiets in seinen Erhaltungszielen oder dem 

Schutzzweck erheblich ist, ist auf den Maßstab des „günstigen Erhaltungszustands“ abzustel-

len (BVerwG, Urteil vom 17. Januar 2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 43, juris). Dieser ist Grundlage 

für die Festlegung von Erhaltungszielen (vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG), anhand derer wie-

derum die Bestimmung etwaiger Schutzzwecke zu erfolgen hat (vgl. 

§ 32 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG). Für eine Definition dieses Maßstabs verweist 

§ 7 Abs. 1 Nr. 10 BNatSchG auf Art. 1 Buchst. e) und i) FFH-RL. Nach 

Art. 1 Buchst. e) UAbs. 2 FFH-RL ist der Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums 

(Art. 1 Buchst. e) UAbs. 1 FFH-RL) günstig, wenn sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie 

die Flächen, die er in diesem einnimmt, beständig sind oder sich ausdehnen, wenn die für 

seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifische Funktionen bestehen 
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und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiterbestehen werden und wenn der Erhaltungs-

zustand der für ihn charakteristischen Arten (vgl. hierzu: Art. 1 Buchst. i) UAbs. 2 FFH-RL) 

günstig ist. Art. 1 Buchst. i) UAbs. 2 FFH-RL definiert den Erhaltungszustand einer Art als 

günstig, wenn anzunehmen ist, dass diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Le-

bensraumes, dem sie angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, wenn das natürliche 

Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen 

wird und wenn ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin 

vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Population dieser Art zu sichern. Zu 

betrachten ist dies anhand des konkreten Gebiets, wie sich aus § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG 

wegen der Festlegung von Erhaltungszielen „für ein Natura 2000-Gebiet“ ergibt. 

Um zu einer Zulassung des Projekts zu gelangen, muss die Planfeststellungsbehörde Gewiss-

heit darüber erlangen, dass es sich nicht auf das Gebiet als solches auswirkt (EuGH, Urteil 

vom 7. September 2004 – C-127/02 –, Slg. 2004, I-7405, Rn. 59 ff.; BVerwG, Urteil vom 17. 

Januar 2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 41, juris). Dies ist der Fall, „wenn aus wissenschaftlicher Sicht 

kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass es keine solchen Auswirkungen gibt.“ (EuGH, 

Urteil vom 7. September 2004 – C-127/02 –, Slg. 2004, I-7405, Rn. 61). Methodisch erfordert 

der insoweit zu erbringende Gegenbeweis die „Berücksichtigung der besten einschlägigen 

wissenschaftlichen Erkenntnisse“ (EuGH, Urteil vom 7. September 2004 – C-127/02 –, Slg. 

2004, I-7405, Rn. 54, 61; BVerwG, Urteil vom 17. Januar 2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 62, juris). 

Fachwissenschaftlich überholte Untersuchungsmethoden scheiden demnach aus; hingegen 

ist eine fachwissenschaftlich anerkannte Untersuchungsmethode nicht bereits deshalb an-

greifbar, weil mit einer anderen – gleichsam anerkannten – Methode nicht in jeder Hinsicht 

deckungsgleiche Erkenntnisse gewonnen werden könnten (BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 

– 9 A 3/06 –, Rn. 73, juris). 

Schließlich dürfen zugunsten eines Projektes geplante oder angeordnete Schutz- und Vermei-

dungsmaßnahmen berücksichtigt werden, soweit durch sie eine erhebliche Beeinträchtigung 

des Gebiets durch den Bau oder Betrieb des Projekts verhindert wird (EuGH, Urteil vom 15. 

Mai 2014 – C-521/12 –, Rn. 28 ff., 39, EUR-Lex; vgl. auch BVerwG, Urteil vom 17. Januar 

2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 53, juris). 

In Anwendung dieser Grundsätze haben die Verträglichkeitsprüfungen ergeben, dass das Vor-

haben mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehau-

sen“ verträglich (vgl. C.X.2) und mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Elbaue Beuster-

Wahrenberg“ und des EU-Vogelschutzgebietes (SPA) „Aland-Elbe-Niederung“ zwar nicht in 

jeder Hinsicht verträglich, insoweit aber im Wege einer Ausnahmeentscheidung zulassungs-

fähig ist (vgl. C.X.3 und C.X.4).  
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2. FFH-Gebiet „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ (DE 2935-301) 

Auswirkungen auf das FFH-Gebiet „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ hat das Vor-

haben mit zweien seiner Bauwerke, nämlich zum einen mit der BAB 14 selbst, die das FFH-

Gebiet durchschneidet und den Aland bei Bau-km 5+300 (VKE 3.1) überquert (vgl. PU 7, Bl. 

5 C), und zum anderen mit dem westlich davon gelegenen, zum Vorhaben gehörenden Er-

satzneubau der Alandstraßenbrücke (Krugbrücke: Bauwerk Nr. 120.1A, vgl. PU 7, Bl. 5.1.A). 

Der Vorhabenträger hat die Auswirkungen auf das FFH-Gebiet, die von diesen beiden Teilen 

des Vorhabens ausgehen können, in verschiedenen Gutachten untersuchen lassen, nämlich 

zum einen in der PU 16.A.1 (nebst PU 16.A.1.1 bis 16.A.1.3) für die BAB 14 und zum anderen 

in der PU 16.A.2 (nebst PU 16.A.2.1) für die Alandstraßenbrücke. In den folgenden Ausfüh-

rungen wird auf diese Unterscheidung an den Stellen eingegangen, an denen es darauf an-

kommt.  

2.1. Gebietsbeschreibung 

Das FFH-Gebiet ist im Landkreis Stendal gelegen und umfasst laut Standarddatenbogen (hier 

und auch nachfolgend jeweils mit Stand vom Mai 2016) eine Gesamtfläche von 2.573,00 ha. 

Beginnend nordöstlich von Seehausen erstreckt es sich entlang des Alandes in nordwestlicher 

Richtung bis hin zur Landesgrenze zu Niedersachsen bzw. Brandenburg. Ab dem Bereich 

Scharpenhufe, nordwestlich der dortigen Wahrenberger Straße, ist das Gebiet flächengleich 

mit dem SPA-Gebiet „Aland-Elbe-Niederung“ (DE 2935-401).  

2.2. Schutz- und Erhaltungsziele  

Die Schutz- und Erhaltungsziele ergeben sich zum einen aus der Verordnung des Landesver-

waltungsamtes Sachsen-Anhalt über das Naturschutzgebiet „Aland-Elbe-Niederung“ vom 9. 

Juni 2009 (Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes vom 16.06.2009, S. 176) in der Fassung 

der Änderungsverordnung vom 10.04.2012 (Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes vom 

17.04.2012, S. 50) und zum anderen aus dem Standarddatenbogen des FFH-Gebiets.  

Die Schutzgebietsverordnung war heranzuziehen, weil das FFH-Gebiet zu einem geschützten 

Teil von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Abs. 2 BNatSchG erklärt wurde. Da sie 

erkennbar die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets berücksichtigt, ergibt sich der Maßstab für die 

Gebietsverträglichkeit aus dem erklärten Schutzzweck sowie den dazu erlassenen Vorschrif-

ten (§ 34 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG). Gehen die Angaben des einschlägigen Standarddatenbo-

gens jedoch darüber hinaus – etwa, falls dieser jüngeren Datums als eine Schutzgebietsver-

ordnung ist –, bleiben auch dessen Angaben weiterhin maßgeblich (vgl. BVerwG, Urteil vom 

17. Januar 2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 75, juris; Hoppe/Schlarmann/Buchner/Deutsch, Rechts-

schutz bei der Planung von Verkehrsanlagen und anderen Infrastrukturvorhaben, 4. Auflage 

[Berlin 2011], Rn. 1058).  
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Aus der im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes vom 20.12.2018 bekannt gemachten Lan-

desverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000-Gebiete im Land Sachsen-Anhalt 

– N2000-LVO LSA – (ABl. LVwA vom 20.12.2018, S. 1) ergibt sich hingegen keine Änderung 

oder Ergänzung der Schutzziele. Von dieser Verordnung ist das FFH-Gebiet „Aland-Elbe-Nie-

derung nördlich Seehausen“ wegen der bereits erfolgten Sicherung durch die genannte NSG-

VO ausdrücklich ausgenommen (Anlage Nr. 9 [S. 785] der N2000-LVO LSA).  

Die vorgelegten Unterlagen setzen an den so bestimmbaren Schutz- und Erhaltungszielen an; 

die dort formulierten Ziele wurden unter Einbeziehung des Sachverstandes des Landesamts 

für Umweltschutz Sachsen-Anhalt entwickelt (vgl. PU 16.A.1, S. 7 ff. und PU 16.A.2, S. 6 ff.). 

Soweit sie über die Anforderungen aus Standarddatenbogen und Schutzgebietsverordnung 

noch hinausgehen, ist dies für den Habitatschutz unschädlich. Die im Laufe des Verfahrens 

nachgereichten Ergänzungsunterlagen geben außerdem zu erkennen, dass Fortentwicklun-

gen des Standarddatenbogens und der Schutzgebietsverordnung berücksichtigt wurden (vgl. 

PU 16.A.1.3, Anhang 2 und 3 und PU 16.A.2.1). Zwar wurde der Standarddatenbogen mit 

Stand aus Mai 2015 weiter aktualisiert und liegt nun mit Stand aus Mai 2016 vor. Für die FFH-

VP relevante Änderungen sind insoweit jedoch nicht ersichtlich; insbesondere haben sich 

keine Änderungen bzgl. der wertgebenden Bestandteile ergeben.  

2.3. Detailliert untersuchte Bereiche 

Der von der PU 16.A.1 detailliert untersuchte Bereich umfasst das FFH-Gebiet in dem Ab-

schnitt, in dem es von der Autobahn durchschnitten wird, und zwar auf einer Breite von ca. 1 

km, wobei jede Seite der Trasse in gleichem Umfang, das heißt mit einer Breite von jeweils 

500 m, berücksichtigt wird. Bei Bedarf geht die Prüfung auch darüber hinaus (vgl. PU 16.A.1, 

S. 28 Absatz 2 und Karte 2 im Anhang 2).  

Der von der PU 16.A.2 detailliert untersuchte Bereich erstreckt sich ebenfalls jeweils ca. 500 

m beidseits des geplanten Teilvorhabens „Ersatzneubau der Alandstraßenbrücke“ (vgl. PU 

16.A.2, S. 25).  

2.4. Geprüfte Lebensraumtypen und Arten 

In die nähere Prüfung der FFH-Verträglichkeit des Vorhabens hat der Vorhabenträger auf-

grund einer rechtlich nicht zu beanstandenden Vorprüfung nur diejenigen Lebensraumtypen 

und Arten einbezogen, die für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebliche Be-

standteile des FFH-Gebietes darstellen (§ 34 Abs. 2 BNatSchG) und bei denen aufgrund wei-

terer, im Folgenden darzulegender Auswahlkriterien eine detaillierte Untersuchung erforderlich 

war. 
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2.4.1. Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

2.4.1.1. Auswahl der untersuchten Lebensraumtypen 

Für das FFH-Gebiet werden durch den Standarddatenbogen folgende Lebensraumtypen nach 

Anhang I der FFH-RL als wertgebende Bestandteile benannt: 

Code Name Gesamtfläche 

im Gebiet 

Erhaltungs- 

zustandsgrad 

LRT 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions 

138,27 ha Teilflächen mit 

je C, B bzw. A 

LRT 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vege-

tation des Ranunculion fluiantis und des Callitricho-

Batrachion 

51,49 ha C 

LRT 3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des 

Chenopodion rubri p. p. und des Bidention p. p. 

133,40 ha B 

LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und mon-

tanen bis alpinen Stufe; Gesamtfläche 

10,62 ha Teilflächen mit 

je A bzw. B 

LRT 6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 720,80 ha Teilfläche mit 

je A, B bzw. C 

LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus praten-

sis, Sanguisorba officinalis) 

627,07 ha Teilfläche mit 

je B, C bzw. A 

LRT 91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excel-

sior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

30,76 ha Teilfläche mit 

je C bzw. B 

LRT 91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus lae-

vis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus 

angustifolia (Ulmenion minoris) 

259,40 ha Teilfläche mit 

je B bzw. C 

Erhaltungszustand: A = sehr guter ~, B = guter ~, C = mittlerer bis schlechter ~. 

 

In der PU 16.A.1 (BAB 14) und der PU 16.A.2 (Alandstraßenbrücke) werden von diesen Le-

bensraumtypen einer näheren Untersuchung nur diejenigen unterzogen, die im jeweils detail-

liert untersuchten Bereich vorkommen (vgl. PU 16.A.1 Nr. 4.3.2 und 5.3 und PU 16.A.2 Nr. 

4.4.2 und 5.4). Hierbei handelt es sich bei der BAB 14 um  

den LRT 3150 (PU 16.A.1 Nr. 5.3.1),  

den LRT 3260 (PU 16.A.1 Nr. 5.3.2),  

den LRT 6430 (PU 16.A.1 Nr. 5.3.3),  

den LRT 6440 (PU 16.A.1 Nr. 5.3.4) und  

den LRT 6510 (PU 16.A.1 Nr. 5.3.5)  

und bei der Alandstraßenbrücke um  

den LRT 3150 (PU 16.A.2 Nr. 5.4.1),  
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den LRT 3260 (PU 16.A.2 Nr. 5.4.2),  

den LRT 6430 (PU 16.A.2 Nr. 5.4.3),  

den LRT 6510 (PU 16.A.2 Nr. 5.4.4) und  

den LRT 91E0* (PU 16.A.2 Nr. 5.4.5).  

2.4.1.2. Charakteristische Arten 

Für die FFH-Verträglichkeitsprüfung sind innerhalb der einschlägigen Lebensraumtypen auch 

die dort vorkommenden charakteristischen Arten maßgeblich (Art. 1 Buchstabe e FFH-RL).  

Bei charakteristischen Arten handelt es sich um solche Pflanzen- und Tierarten, anhand derer 

die konkrete Ausprägung eines Lebensraums und dessen günstiger Erhaltungszustand in ei-

nem konkreten Gebiet und nicht nur ein Lebensraumtyp im Allgemeinen gekennzeichnet wird 

(BVerwG, Urteil vom 6. November 2012 – 9 A 17/11 –, Rn. 52, juris). Sie korrespondieren wie 

die Anhang I-Lebensraumtypen und die Anhang II-Arten der FFH-RL stets mit den Erhaltungs-

zielen eines FFH-Gebiets, die sich aus dem Standarddatenbogen ergeben (BVerwG, Urteil 

vom 17. Januar 2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 77). Als charakteristische Arten kommen nicht nur 

solche in Betracht, die in dem Standarddatenbogen erfasst sind, sondern auch andere, die 

aufgrund des fachwissenschaftlichen Meinungsstandes prägend für den jeweiligen Lebens-

raumtyp sind (BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 – 9 A 3/06 –, Rn. 79, juris). Sie sind in einem 

FFH-Gebiet jedoch nicht um ihrer selbst willen zu schützen, sondern nur als Bestandteil von 

FFH-Lebensraumtypen (OVG Lüneburg, Urteil vom 22. April 2016 – 7 KS 27/15 –, Rn. 95, 

juris). Andernfalls würde der Katalog der Anhang II-Arten der FFH-RL erweitert und mit Le-

bensraumtypen nach Anhang I kombiniert – ein solches Modell ist der FFH-RL hingegen fremd 

(OVG Lüneburg, Urteil vom 22. April 2016 – 7 KS 27/15 –, Rn. 95, in Anlehnung an BVerwG, 

Urteil vom 16. März 2006 – 4 A 1001/04 –, Rn. 524; vgl. bereits SächsOVG, Urteil vom 15. 

Dezember 2011 – 5 A 195/09 –, Rn. 271 f., vgl. BVerwG, Urteil vom 6. November 2012 – 9 A 

17/11 –, Rn. 53, alle: juris). Außerhalb eines FFH-Gebiets anzutreffende charakteristische Ar-

ten sind nur dann vom Gebietsschutz umfasst, wenn sich eine Beeinträchtigung dieser Arten 

dort auch auf den Erhaltungszustand dieser Arten und damit den Erhaltungszustand der Le-

bensraumtypen innerhalb des Gebiets selbst auswirken kann. Denkbar ist, dass etwa ein be-

sonderes Funktionsgefüge oder eine funktionale Verbindung in das Gebiet zurückwirkt. Ohne 

einen solchen Sonderfall sind etwaige Betroffenheiten einer Art hingegen ggf. im Wege des 

gebietsunabhängigen Artenschutzrechts zu bewältigen.  

Die Untersuchung kann auf solche charakteristischen Arten beschränkt werden, die einen 

deutlichen Vorkommensschwerpunkt im jeweiligen Lebensraumtyp aufweisen bzw. deren Po-

pulationen unmittelbar an den Erhalt des jeweiligen Lebensraumtyps geknüpft ist; gleichzeitig 
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müssen die ausgewählten Arten eine Indikatorfunktion für potenzielle Auswirkungen des Vor-

habens auf den Lebensraumtyp besitzen (BVerwG, Urteil vom 6. November 2012 – 9 A 17/11 

–, Rn. 52; BVerwG, Urteil vom 6. November 2013 – 9 A 14/12 –, Rn. 54; beide: juris; vgl. auch 

die Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde hierzu vom 9. Mai 2014, S. 2). Dabei müs-

sen nicht alle durch das Vorhaben betroffenen charakteristischen Arten speziell untersucht 

werden, sondern nur diejenigen, deren Betroffenheit nicht bereits über die Prüfung ihres je-

weiligen Lebensraumtyps erfasst wird (BVerwG, Urteil vom 14. April 2010 – 9 A 5/08 –, Rn. 

55). Zugleich ist in der Rechtsprechung geklärt, dass im Einzelfall auch ökologische Bezie-

hungsgefüge zwischen den Rand- und Pufferzonen des Gebiets und den an das Gebiet an-

grenzenden Flächen oder dort anzutreffenden Pflanzen- und Tierarten für den günstigen Er-

haltungszustand des Gebiets maßgeblich sein können. Erst recht spielen Beeinträchtigungen 

charakteristischer Arten eine Rolle, auch wenn sie diesen außerhalb des FFH-Gebiets wider-

fahren (BVerwG, Urteil vom 21.01.2016 – BVerwG 4 A 5.14 – Rn. 132). Der Erhaltungszustand 

charakteristischer Arten muss gerade in den Lebensraumtypen, für die sie charakteristisch 

sind, günstig bleiben (BVerwG, Urteil vom 28.03.2013 – BVerwG 9 A 22.11 – Leitsatz Nr. 2 

und Rn. 83). Bei der Auswahl der zu untersuchenden Arten kommt der Behörde ein Einschät-

zungsspielraum zu (BVerwG, Urteil vom 23.04.2014 – BVerwG 9 A 25.12 – Rn. 50). 

In Anwendung dieser Grundsätze lässt die von dem Vorhabenträger vorgenommene Auswahl 

der charakteristischen Arten keine Rechtsfehler erkennen.  

Die auf den Seiten 9 f. der PU 16.A.1 (BAB 14) und S. 14 f. der PU 16.A.2 (Alandstraßenbrü-

cke) genannten Auswahlkriterien entsprechen den genannten Grundsätzen. In der Tabelle 1 

der PU 16.A.1 (S. 11 bis 14) und der Tabelle 2-2 der PU 16.A.2 (S. 15) werden die charakte-

ristischen Arten des jeweiligen Lebensraumtyps aufgezählt. Die Beeinträchtigungsprüfungen 

(PU 16.A.1 Nr. 5.3 [S. 58 bis 73] und PU 16.A.2 Nr. 5.4 [S. 56 bis 66A]) zeigen auf, welche 

Arten in dem detailliert untersuchten Bereich in den einzelnen Lebensraumtypen an welcher 

Stelle vorkommen und setzt sich mit der Frage ihrer möglichen Beeinträchtigung auseinander. 

2.4.2. Arten nach Anhang II der FFH-RL 

Neben Vorkommen von Lebensraumtypen erstrecken sich die PU 16.A.1 (BAB 14) und die PU 

16.A.2 (Alandstraßenbrücke) auch auf die im detailliert untersuchten Bereich vorkommenden 

Arten nach Anhang II der FFH-RL. Betroffen sind hier nur Tier- und keine Pflanzenarten, weil 

Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-RL weder im detailliert untersuchten Bereich noch im 

übrigen FFH-Gebiet vorhanden sind (vgl. die Artenliste im Standarddatenbogen sowie PU 

16.A.1, S. 15 bis 21 und PU 16.A.2, S. 15 f.).  
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Bei den im Standarddatenbogen aufgeführten Anhang II-Arten handelt es sich um die folgen-

den 15 Arten:  

Code Name 

1037 Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) 

1084 Eremit (Osmoderma eremita) 

1095 Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1099 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 

1106 Lachs (Salmo salar) 

1130 Rapfen (Apius aspius) 

1134 Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) 

1145 Schlammpeitzger ((Misgurnus fossilis) 

1149 Steinbeißer (Cobitis staenia) 

1166 Kammmolch (Triturus cristatus) 

1188 Rotbauchunke (Bombina bombina) 

1318 Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

1324 Großes Mausohr (Myotis myotis)  

1337 Biber (Castor fiber) 

1355 Fischotter (Lutra lutra) 

Von diesen Arten kamen nach dem Planungsstand 2009 in dem jeweils detailliert untersuchten 

Bereich folgende sieben vor und waren dementsprechend auch Gegenstand der detaillierten 

Beeinträchtigungsprüfung (vgl. zur BAB 14: PU 16.A.1, S. 38 bis 41, S 39 [Tab. 5] und S. 74 

bis 94 und zur Alandstraßenbrücke: PU 16.A.2, S.16 [Tab. 2-3], S. 35 bis 42 und S. 66 bis 82): 

Code Name 

1337 Biber (Castor fiber) 

1355 Fischotter (Lutra lutra) 

1318 Teichfledermaus (Myotis dasycneme)  

1324 Großes Mausohr (Myotis myotis) 

1130 Rapfen (Apius aspius) 

1145 Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) 

1149 Steinbeißer (Cobitis staenia) 
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Zusätzlich zu diesen Arten wurde im Laufe des Planfeststellungsverfahrens in den beiden de-

tailliert untersuchten Bereichen jeweils noch die Rotbauchunke (Bombina bombina) nachge-

wiesen und einer gesonderten Beeinträchtigungsprüfung unterzogen (BAB 14: PU 16.A.1.3, 

S. 8, und Alandstraßenbrücke: PU 16.A.2.1, S. 5). 

2.5. Beeinträchtigungsprüfung 

2.5.1. Ursprüngliche Planung 

Mit der Frage, ob das FFH-Gebiet durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkungen des 

Vorhabens erheblich beeinträchtigt wird, setzt sich die PU 16.A.1 (BAB 14) auf den Seiten 58 

bis 94 und die PU 16.A.2 (Alandstraßenbrücke) auf den Seiten 43 bis 83 auseinander. Die 

Prüfung besteht aus einer jeweils gesonderten Betrachtung der einzelnen potentiell betroffe-

nen Vorkommen der genannten Lebensraumtypen (PU 16.A.1 [BAB 14]: S. 58 bis 73; PU 

16.A.2 [Alandstraßenbrücke]: S. 56 bis 66) und der in die nähere Prüfung einbezogenen An-

hang II-Arten (PU 16.A.1 [BAB 14]: S. 74 bis 94; PU 16.A.2 [Alandstraßenbrücke]: S. 66A bis 

82). Hierbei erfolgt jeweils eine Analyse und Beurteilung der möglichen bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Beeinträchtigungen und der entsprechenden Wirkfaktoren. Berücksichtigt 

werden insoweit die baubedingten Wirkfaktoren Flächeninanspruchnahme, Schweb- und 

Nährstoffeinträge (in Gewässer), (temporäre) Schadstoffimmissionen, Barrierewirkung / Zer-

schneidung, Lärmimmissionen, optische Störungen und Erschütterungen, die anlagebeding-

ten Wirkfaktoren Flächeninanspruchnahme, Barrierewirkung / Zerschneidung und Verände-

rungen des Standortklimas und die betriebsbedingten Wirkfaktoren Lärmimmissionen, opti-

sche Störungen, Schadstoffimmissionen, Nährstoffimmissionen und Unfallrisiko. Die Beurtei-

lung kommt dabei zu dem Ergebnis, dass diese verschiedenen Wirkfaktoren bei allen unter-

suchten LRT-Vorkommen und Anhang-II-Arten zu keinen oder nicht erheblichen Beeinträchti-

gungen führen. Ausgehend davon lautet auch die jeweilige Gesamtbewertung dahin, dass das 

FFH-Gebiet hinsichtlich keines der untersuchten LRT-Vorkommen und Anhang-II-Arten erheb-

lich beeinträchtigt wird. 

2.5.2. Ergänzungsunterlagen 

Dieses Ergebnis konnte auch aufgrund derjenigen Untersuchungen bestätigt werden, die der 

Vorhabenträger im Laufe des Planfeststellungsverfahrens zu Aktualisierungszwecken durch-

führen ließ.  

2.5.2.1. BAB 14 

Mit Bezug auf die BAB 14 handelt es sich insoweit um die Ergänzungsunterlagen vom 

29.02.2012 (PU 16.A.1.1), vom 29.11.2013 (PU 16.A.1.2) und vom 31.03.2017 (PU 16.A.1.3). 
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Die Ergänzungsunterlage vom 29.02.2012 (PU 16.A.1.1) berücksichtigt den neu bekannt ge-

wordenen Umstand, dass im Jahre 2009 ein Winterbau der Anhang II-Art „Biber“ in unmittel-

barer Nähe der B 189-Brücke vorhanden war. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass der Biber 

auch mit Rücksicht darauf durch das Vorhaben nicht erheblich beeinträchtigt wird.  

Die Ergänzungsunterlage vom 29.11.2013 (PU 16.A.1.2) berücksichtigt eine im Zeitraum 2011 

/ 2012 vorgenommene Aktualisierung der LRT-Vorkommen im detailliert untersuchten Bereich. 

Maßgebliche Veränderungen haben sich dadurch für den LRT 6510 (Magere Flachland-Mäh-

wiesen) ergeben. Diese ändern aber im Ergebnis nichts daran, dass die vorhabenbedingten 

Beeinträchtigungen die Schwelle der Erheblichkeit auch insoweit nicht überschreiten. 

Die Ergänzungsunterlage vom 31.03.2017 (PU 16.A.1.3) berücksichtigt die zwischenzeitlich 

erfolgte Aktualisierung des Standarddatenbogens des FFH-Gebiets „Aland-Elbeniederung 

nördlich Seehausen“ (bisheriger Stand: März 2004, nunmehriger Stand: Mai 2015) sowie Ak-

tualisierungen der Bestandssituation und der Stickstoffberechnung. Die Ergänzungsunterlage 

zeigt auf, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der Vorkommen der LRT 6510 und 91F0 auf-

grund dieser Aktualisierungen nur dann weiterhin ausgeschlossen werden kann, wenn die 

technische Planung in einigen Punkten geändert wird (PU 16.A.1.3, S. 10). Diese Änderungen 

wurden in der Planung berücksichtigt. Infolgedessen bleibt es dabei, dass das FFH-Gebiet 

durch die BAB 14 nicht erheblich beeinträchtigt wird.  

2.5.2.2. Alandstraßenbrücke 

Mit Bezug auf die Alandstraßenbrücke hat der Vorhabenträger die Ausgangsplanung um die 

Ergänzungsunterlage vom 31.03.2017 (PU 16.A.2.1) erweitert. 

Diese Ergänzungsunterlage berücksichtigt – wie auch die Ergänzungsunterlage selben Da-

tums zur BAB 14 (PU 16.A.1.3) – die Aktualisierung des Standarddatenbogens (neuer Stand: 

Mai 2015) und die im Zeitraum 2011 / 2012 durchgeführte LRT-Kartierung. Auch mit Rücksicht 

darauf gelangt die Unterlage zu dem Ergebnis, dass das FFH-Gebiet nicht erheblich beein-

trächtigt wird. 

2.5.3. Summationswirkungen 

Zu einer erheblichen Beeinträchtigung, die über die bereits dargelegte hinausgeht, führt das 

Vorhaben auch nicht im Zusammenwirken mit anderen Projekten (§ 34 Abs. 1 Satz 1 

BNatSchG). 
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2.6. Einwände 

Gegen die Verträglichkeitsuntersuchung hat der BUND Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. 

(BUND) verschiedene Einwände erhoben, mit denen sich die Planfeststellungsbehörde im Fol-

genden auseinandersetzt. 

2.6.1. Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017 

Mit seinem Schriftsatz vom 12.09.2017 macht der BUND geltend (S. 35 bis 42):  

2.6.1.1. Bagatellschwellen 

Rechtlich zu beanstanden sei die sinngemäße Anwendung von Bagatellschwellen bei der 

Feststellung einer Betroffenheit von wenigen Brutpaaren. Die Minderung der Habitateignung 

von Brutflächen sei nicht nur als geringer Teilverlust einer Population zu werten, der unter 

einer Bagatellschwelle liege und deshalb nicht berücksichtigt werden müsse, sondern als Flä-

chenverlust, der als solcher stets erheblich sei (Einwendung des BUND vom 12.09.2017, S. 

35).  

Dem ist Folgendes entgegenzuhalten:  

In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist anerkannt, dass eine Beeinträchti-

gung dann nicht erheblich ist, wenn sie eine Bagatellgrenze nicht überschreitet und es deshalb 

an der erforderlichen Signifikanz des Eingriffs fehlt (vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 08.01.2014 

– 9 A 4.13 – Rn. 56). Kommt es auf die Frage der erheblichen Beeinträchtigung einer bestimm-

ten Vogelart in einem Vogelschutzgebiet oder FFH-Gebiet an, ist hierfür maßgeblich, inwieweit 

sich die Größe des Bestandes durch das Vorhaben verringert. Fällt diese Verringerung so klein 

aus, dass sie sich unterhalb eines Anteils von 1% bewegt, fehlt es an der erforderlichen Sig-

nifikanz. Soweit der Einwender demgegenüber unter Berufung auf Lambrecht & Trautner 

(2007) die Auffassung vertritt, maßgeblich für die Bewertung von Beeinträchtigungen und von 

Signifikanzschwellen sei allein der Verlust von Habitatflächen, ist dieser Ansatz zur Bewertung 

von Vogelarten nicht angemessen und hat sich hierfür auch nicht durchgesetzt. Das Abstellen 

auf Habitatflächen widerspricht der Mobilität der Vogelarten und ihren nicht eindeutig abgrenz-

baren Aktionsräumen, die z.B. im Falle einer besonders hohen Nahrungsverfügbarkeit und in 

Anpassung an das Verhalten von Konkurrenten eine besonders hohe Dynamik in Zeit und 

Raum aufweisen. 

2.6.1.2. Verschlechterung der LRT 6510 und 6430 

In der Ergänzungsunterlage vom 29.11.2013 (PU 16.A.1.2) habe der Gutachter zwar klarge-

stellt, dass sich die Lebensraumtypen 6510 und 6430 seit 2009 verschlechtert hätten (PU 
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16.A.1.2, S. 2 f.), habe diese Verschlechterung aber in der Begutachtung und Bewertung der 

Frage einer erheblichen Beeinträchtigung nicht berücksichtigt (Einwendung des BUND vom 

12.09.2017, S. 36 bis 38).  

Der Einwand ist nicht begründet. 

In der Ergänzungsunterlage vom 29.11.2013 (PU 16.A.1.2) wird zunächst die aktuelle Be-

standssituation der Vorkommen der LRT 6510 und 6430 beschrieben. Ausgehend davon wird 

auf den Seiten 3 bis 6 hinsichtlich des LRT 6510 die Frage der Beeinträchtigung neu bewertet. 

Die Kritik an der fehlenden Aktualität dieser Bewertung greift nicht durch, weil sie mit der Er-

gänzungsunterlage Nr. 3 vom 31.03.2017 (PU 16.A.1.3) nochmals auf den aktuellen Stand 

gebracht wurde. Hinsichtlich des LRT 6510 wurden hierbei auch die zwischenzeitlichen Ver-

änderungen berücksichtigt. Hinsichtlich des LRT 6430 war eine Neubewertung nicht erforder-

lich, weil sich insoweit keine relevante Veränderung ergeben hat (PU 16.A.1.3, S. 3). 

2.6.1.3. Flächenverlust bei dem LRT 6510  

Bezogen auf den LRT 6510 sei es zudem nicht haltbar, einen Flächenverlust von 1.650 m² als 

nicht erheblich einzustufen (Einwendung des BUND vom 12.09.2017, S. 38).  

Der Einwand ist nicht begründet. 

Der thematisierte Flächenverlust von 1.650 m² entspricht nicht dem aktuellen Planungsstand, 

wie er sich aus der Ergänzungsunterlage Nr. 3 vom 31.03.2017 (PU 16.A.1.3) ergibt. Danach 

werden von den Flächen des LRT 6510 bau- und anlagebedingt nicht 1.650 m², sondern le-

diglich 232 m² in Anspruch genommen, was lediglich 0,004 % des 627 ha umfassenden LRT-

Gesamtvorkommens im FFH-Gebiet entspricht und den Orientierungswert von 1.000 m² 

(LAMPRECHT & TRAUTNER 2007) deutlich unterschreitet (PU 16.A.1.3, S. 11).  

2.6.1.4. Stickstoffeinträge  

Zu beanstanden sei auch die in der Ergänzungsunterlage vom 29.11.2013 (PU 16.A.1.2, S. 4 

f.) vorgenommene Bewertung von Stickstoffeinträgen. Die dort herangezogenen Daten über 

die Hintergrundbelastung seien veraltet. Auch sei die Kumulationsprüfung unzureichend. Ähn-

lichen Bedenken setze sich auch die Ergänzungsunterlage Nr. 3 vom 31.03.2017 (PU 

16.A.1.3) aus (Einwendung des BUND vom 12.09.2017, S. 38 bis 42). 

Der Einwand verfängt nicht. 
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Für den LRT 91F0 zeigt die Ergänzungsunterlage vom 31.03.2017 (PU 16.A.1.3, S. 12 f.) auf, 

dass der Critical Load für den konkret betroffenen Bereich von 19 kg N/ha*a durch die Hinter-

grundbelastung (12 kg N/ha*a) und die Zusatzbelastung (1,7 kg/ha*a) nicht überschritten wird. 

Die vom BUND geäußerten Zweifel an diesen Werten teilt die Planfeststellungsbehörde nicht. 

Gleiches gilt für die in der Unterlage begründete Annahme, dass das Projekt auch in seinem 

Zusammenwirken mit anderen Projekten keine erhebliche Beeinträchtigung auslöst. 

2.6.2. Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 

Mit Schriftsatz vom 23.10.2018 hat der BUND ein Gutachten des Büros „Schreiber Umwelt-

planung“ vom 18.10.2018 vorgelegt. Darin werden gegen die Verträglichkeitsuntersuchung 

zum FFH-Gebiet „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ folgende Einwände erhoben (S. 

15 bis 19):  

2.6.2.1. Maßstab der Schutzgebietsverordnung 

Der Schutzzweck des FFH-Gebiets sei an dem Maßstab der NSG-Verordnung zu bemessen. 

Das Vorhaben verstoße gegen verschiedene Verbote dieser Verordnung. Beeinträchtigungen 

ergäben sich u.a. aufgrund von Flächenverlusten und Funktionsminderungen für die Lebens-

raumtypen 3150, 3260, 6430, 6440 und 6510 und die Anhang-II-Arten Fischotter, Teichfleder-

maus, Großes Mausohr, Kammmolch, Rotbauchunke, Rapfen und Steinbeißer. Nichts Ande-

res ergebe sich, wenn die Verträglichkeit am Maßstab des Art. 6 Abs. 3 FFH-RL in Verbindung 

mit Absatz 2 geprüft werde (Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 

18.10.2018, S. 15 f.). 

Der Einwand verfängt nicht. 

Bei der Bestimmung des Schutzzwecks wurde die NSG-VO berücksichtigt. Die geltend ge-

machten erheblichen Beeinträchtigungen liegen trotzdem nicht vor. Zur Begründung wird auf 

die Verträglichkeitsuntersuchung verwiesen (vgl. auch Erwiderung des Vorhabenträgers vom 

15.01.2019, S. 14 f.). 

2.6.2.2. Flächenverlust 

Die Gutachter hätten die festgestellten Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets als nicht erheb-

lich eingestuft, weil sie unterhalb der Bagatellschwellen nach Lambrecht & Trautner blieben. 

Die Bagatellschwellen seien hier aber nicht anwendbar (Gutachten des Büros „Schreiber Um-

weltplanung“ vom 18.10.2018, S. 16).  

Der Einwand bleibt ohne Erfolg. 
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Soweit in der FFH-VU Beeinträchtigungen unter Heranziehung von Bagatellschwellen als nicht 

erheblich eingestuft wurden, ist dies rechtlich nicht zu beanstanden. Nach LAMBRECHT & 

TRAUTNER (2007) stellen geringfügige Flächeninanspruchnahmen keine erhebliche Beein-

trächtigung dar, wenn ein gewisses Maß einer solchen Veränderung für den zu sichernden 

günstigen Erhaltungszustand eines Lebensraumes im FFH-Gebiet insgesamt nicht entschei-

dend und ein entsprechender Verlust in diesem Kontext als Bagatelle zu betrachten wäre. 

Diese Anforderungen sind in den von dem BUND gerügten Fällen erfüllt (vgl. auch Erwiderung 

des Vorhabenträgers vom 15.01.2019, S. 15 f.). 

2.6.2.3. Stickstoffeinträge 

Die FFH-VU habe die nachteiligen Effekte von Stickstoffeinträgen unzureichend gewürdigt. Im 

Bereich des LRT 6510 gebe das UBA eine höhere Hintergrundbelastung an, als von den Gut-

achtern angenommen. Im Übrigen seien die vom UBA vorgelegten Depositionsberechnungen 

generell zu niedrig, weil sie die Manipulation von Abgaswerten für Diesel-PKW nicht berück-

sichtigten. Auch seien kumulative Effekte, die durch die Betonmischanlage und die Stallanla-

gen in Geestgottberg hervorgerufen würden, nicht beachtet worden. Zudem habe es die FFH-

VU versäumt, neben luftbürtigen Einträgen auch solche über den Wasserpfad zu ermitteln.  

Fehlerhaft sei auch die pauschale Anwendung des Abschneidekriteriums von 0,3 kg/ha*a. 

Diese pauschale Anwendung sei nicht in Einklang zu bringen mit der Zielsetzung, dass Zu-

satzbelastungen jedenfalls nicht den Bagatellwert von 3 % des Critical Load überschreiten 

dürften. Dieser Ansatz habe zur Folge, dass gleich mehrere, einander überlappende Emissi-

onsquellen ausgeblendet würden, obgleich Flächen mit dem Mehr- bis Vielfachen von fast 0,3 

kg/ha*a belastet würden. Aus diesem Grund habe das OVG Münster die Konzentrationslinie 

von 0,5 kg/ha*a zur Festlegung des Prüfraumes für eine FFH-VU festgelegt, um sicherzustel-

len, dass nicht ganz besonders stickstoffempfindliche LRT einer Zusatzbelastung von mehr 

als 3 % ihres CL-Wertes ausgesetzt würden (Urteil vom 16.06.2016). Bei den LRT 3150 und 

3260 gingen die Gutachter allerdings mit Verweis auf FGSV (2014) pauschal davon aus, dass 

atmosphärische Stickstoffeinträge generell keine Beeinträchtigungen hervorriefen. Diese 

Quelle sei allerdings überhaupt nicht auffindbar. Balla et al. (2013) wiesen allerdings aus, dass 

überhaupt kein Lebensraumtyp gänzlich unempfindlich sei (Gutachten des Büros „Schreiber 

Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 17 f.). 

Der Einwand ist nicht begründet. 

Die Hintergrundbelastung wurde mit Abfragestand September 2018 unter Berücksichtigung 

der aktuellen Version des Handbuchs für Emissionsfaktoren (HBEFA) neu ermittelt 
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(LOHMEYER 2018a). Auch daraus ergibt sich keine erhebliche stickstoffbedingte Beeinträch-

tigung (vgl. zu Einzelheiten zum Thema „Stickstoffeinträge“ die Erwiderung des Vorhabenträ-

gers vom 15.01.2019, S. 16 bis 18). 

2.6.2.4. Lärmbedingte Funktionsverluste 

In der FFH-VU würden lärmbedingte Funktionsverluste nur unzureichend berücksichtigt. Es 

komme zu lärmbedingten Flächenverlusten verschiedener LRT. Charakteristische Vogelarten 

seien stärkeren lärmbedingten Beeinträchtigung ausgesetzt als in der FFH-VU angenommen. 

Durch die vorgesehenen Lärmschutzwände würden die Störungen nicht gänzlich vermieden. 

Dies gelte insbesondere für den Wachtelkönig und den Pirol (Gutachten des Büros „Schreiber 

Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 18 f.).  

Der Einwand ist nicht begründet.  

Für die methodengerecht ausgewählten charakteristischen Arten wurde die Störung durch 

Lärm nach gerichtlich anerkannten Methodenstandards und Fachkonventionen ermittelt. Die 

Fachkonvention des BMVBS (2010) wurde vollständig berücksichtigt. Die Reichweite der Stö-

rungen wurde vollständig ermittelt. Lärmbedingte Beeinträchtigungen der charakteristischen 

Vogelarten wurden damit vollständig berücksichtigt. Der Pirol entspricht nicht den Kriterien für 

charakteristische Arten für das FFH-Gebiet „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“. Auch 

der Wachtelkönig ist nicht als Indikatorart für den LRT 6510 anzusehen (vgl. im Einzelnen die 

Erwiderung des Vorhabenträgers vom 15.01.2019, S. 18 bis 20). 

2.6.2.5. Kumulative Effekte 

Bei der Betrachtung kumulativer Wirkungen seien nicht nur überlagernde Effekte am Standort 

des Vorhabens zu betrachten, sondern auch summativ wirksame Flächeninanspruchnahmen 

an anderer Stelle innerhalb des betroffenen FFH-Gebietes. Der Vorhabenträger habe es ver-

säumt zu prüfen, ob die Schwelle nicht bereits durch andere Vorhaben für die betroffenen LRT 

(z.B. Bebauung in Seehausen) in Anspruch genommen worden sei. 

Der Einwand ist nicht begründet. 

In der durchgeführten Kumulationsprüfung gab es keine hinreichenden Anhaltspunkte über 

kumulative Flächeninanspruchnahmen (vgl. die Erwiderung des Vorhabenträgers vom 

15.01.2019, S. 20).  
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3. FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ (DE 3036-301) 

3.1. Gebietsbeschreibung 

Das FFH-Gebiet erstreckt sich auf einer Fläche von 2.919 ha entlang dem sachsen-anhaltini-

schen Ufer der unteren Mittelelbe im Bereich zwischen den Gemeinden Werben (Elbe) im 

Südosten und Wahrenberg im Nordwesten. Es liegt im EU-Vogelschutzgebiet (SPA) „Aland-

Elbe-Niederung“ und ist mit dem überwiegenden Teil seiner Fläche zugleich als Naturschutz-

gebiet (NSG) „Aland-Elbe-Niederung“ ausgewiesen. Charakterisiert ist das FFH-Gebiet aus-

weislich des vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) im Internet veröffent-

lichten Standarddatenbogens (http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite /naturschutz/na-

tura-2000) als strukturreiche Flussaue mit Hart- und Weichholzaueresten, Wiesen und vielfäl-

tigen Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren und Vorkommen einer reichhaltigen 

Vogelwelt. Nach dem Standarddatenbogen setzt es sich aus den folgenden Biotopkomplexen 

zusammen, die jeweils den folgenden Anteil an der Gesamtfläche ausmachen: 

Binnengewässer 20 % 

Fels- und Rohbodenkomplexe 3 % 

Grünlandkomplexe mittlerer Standorte 53 % 

Niedermoorkomplex (auf organischen Böden) 6 % 

Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden 12 % 

Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelholzanteil) 3 % 

Forstliche Laubholzkulturen (standortfremde oder exotische Gehölze)  1 % 

Gebüsch-/Vorwaldkomplexe 2 % 

 

3.2. Schutz- und Erhaltungsziele 

Die Schutz- und Erhaltungsziele ergeben sich zum einen aus der Verordnung des Landesver-

waltungsamtes Sachsen-Anhalt über das Naturschutzgebiet „Aland-Elbe-Niederung“ vom 

9. Juni 2009 (Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes vom 16.06.2009, S. 176) in der Fassung 

der Änderungsverordnung vom 10.04.2012 (Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes vom 

17.04.2012, S. 50) und zum anderen aus dem Standarddatenbogen des FFH-Gebiets. 

Die Maßgeblichkeit der genannten Schutzgebietsverordnung beruht auf § 34 Abs. 1 Satz 2 

BNatSchG. Nach dieser Vorschrift ergeben sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit, soweit 

ein Natura 2000-Gebiet ein geschützter Teil von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Abs. 

2 BNatSchG ist, aus dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschriften, wenn hierbei 

die jeweiligen Erhaltungsziele bereits berücksichtigt wurden. Diese Voraussetzungen erfüllt 

http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite%20/naturschutz/natura-2000
http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite%20/naturschutz/natura-2000
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die Schutzgebietsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt über das Naturschutzgebiet „Aland-

Elbe-Niederung“. In räumlicher Hinsicht erstreckt sich das, mit dieser Verordnung ausgewie-

sene Naturschutzgebiet unter anderem auch auf das FFH-Gebiet „Elbaue-Beuster-Wahren-

berg“. Die Schutzgebietsverordnung berücksichtigt in ihrem erklärten Schutzzweck (§ 3) dar-

über hinaus auch die Erhaltungsziele des FFH-Gebiets. 

Aus der im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes vom 20.12.2018 bekannt gemachten Lan-

desverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000-Gebiete im Land Sachsen-Anhalt 

– N2000-LVO LSA – (ABl. LVwA vom 20.12.2018, S. 1) ergibt sich hingegen keine Änderung 

oder Ergänzung der Schutzziele. Von dieser Verordnung ist das FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-

Wahrenberg“ wegen der bereits erfolgten Sicherung durch die genannte NSG-VO ausdrück-

lich ausgenommen (Anlage Nr. 9 [S. 785] der N2000-LVO LSA). 

Maßgeblich für die Schutz- und Erhaltungsziele ist zudem auch der Standarddatenbogen für 

das FFH-Gebiet „Elbaue-Beuster-Wahrenberg“. Neben einer Schutzgebietsverordnung im 

Sinne der §§ 20 Abs. 2 und 34 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG ist ein Standarddatenbogen für das 

FFH-Gebiet für die Bestimmung der Schutz- und Erhaltungsziele dann maßgeblich, wenn 

seine Angaben über diejenigen der Schutzgebietsverordnung hinausgehen (vgl. BVerwG, Ur-

teil vom 17. Januar 2007 – 9 A 20.05 – Rn. 75; Hoppe/Schlarmann/Buchner/Deutsch, Rechts-

schutz bei der Planung von Verkehrsanlagen und anderen Infrastrukturvorhaben, 4. Auflage 

2011, Rn. 1058)., Dies ist bei dem Standarddatenbogen, der insbesondere auch die jüngsten 

Entwicklungen bis 2016 berücksichtigt, der Fall.   

Die vorgelegten Unterlagen setzen an den so bestimmbaren Schutz- und Erhaltungszielen an. 

Die dort formulierten Ziele wurden unter Einbeziehung des Sachverstandes des Landesamts 

für Umweltschutz Sachsen-Anhalt entwickelt (vgl. PU 16.B.1, S. 4 bis 9). Soweit sie über die 

Anforderungen aus Standarddatenbogen und Schutzgebietsverordnung noch hinausgehen, ist 

dies für den Habitatschutz unschädlich. Die im Laufe des Verfahrens nachgereichten Ergän-

zungsunterlagen geben außerdem zu erkennen, dass Fortentwicklungen des Standarddaten-

bogens und der Schutzgebietsverordnung berücksichtigt wurden (vgl. PU 16.B.1.1.A,). Zwar 

wurde der dort berücksichtigte Standarddatenbogen mit Stand aus Mai 2015 inzwischen weiter 

aktualisiert und liegt nun mit Stand aus Mai 2016 vor. Für die FFH-VP relevante Änderungen 

sind insoweit jedoch nicht ersichtlich. Insbesondere haben sich keine Änderungen bzgl. der 

wertgebenden Bestandteile ergeben (vgl. dazu S. 41 der Erwiderung des Vorhabenträgers 

vom 31.01.2018 auf die Einwendung des BUND vom 12.09.2017).  
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3.3. Detailliert untersuchter Bereich 

Der von der PU 16.B.1 detailliert untersuchte Bereich umfasst das FFH-Gebiet in dem Ab-

schnitt, in dem es von der Autobahn durchschnitten wird, und zwar auf einer Breite von ca. 1 

km, wobei jede Seite der Trasse in gleichem Umfang, das heißt mit einer Breite von jeweils 

500 m, berücksichtigt wird. Bei Bedarf geht die Prüfung auch darüber hinaus (vgl. PU 16.B.1, 

S. 35 Absatz 2 und Karte 2 im Anhang 2).  

3.4. Geprüfte Lebensraumtypen und Arten  

In die nähere Prüfung der FFH-Verträglichkeit des Vorhabens hat der Vorhabenträger auf-

grund einer rechtlich nicht zu beanstandenden Vorprüfung nur diejenigen Lebensraumtypen 

und Tierarten einbezogen, die für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgebliche Be-

standteile des FFH-Gebietes darstellen (§ 34 Abs. 2 BNatSchG) und bei denen aufgrund wei-

terer, im Folgenden darzulegender Auswahlkriterien eine detaillierte Untersuchung erforderlich 

war. 

3.4.1. Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

3.4.1.1. Auswahl der untersuchten Lebensraumtypen 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL kommen in dem FFH-Gebiet sieben vor. Von 

diesen hat der Vorhabenträger fünf einer näheren Untersuchung unterzogen.  

Bei den sieben in dem Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen handelt es sich laut dem 

aktuellen Standarddatenbogen mit Stand vom Mai 2016 um folgende:  

2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Bin-

nenland] 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder 

Hydrocharition 

3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des 

Bidention p.p. 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe  

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior  

91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior oder Fraxinus angustifolia 

Von diesen sieben Lebensraumtypen hat der Vorhabenträger einer näheren Untersuchung auf 

eine mögliche erhebliche Beeinträchtigung hin nur diejenigen unterzogen, die im Wirkraum 
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des Vorhabens vorkommen und deshalb von diesem möglicherweise beeinträchtigt werden 

können. Nicht der Fall ist dies bei den Lebensraumtypen 2330 (Dünen mit offenen Grasflächen 

mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Binnenland]) und 91F0 (Hartholzauenwälder mit 

Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia), weil 

deren Vorkommen aufgrund ihrer großen Entfernung zur Trasse nicht von relevanten projekt-

bedingten Wirkungen betroffen sein können (vgl. zum LRT 2330: PU 16.B.1.1.A, S. 4 und zum 

LRT 91F0: PU 16.B.1, S. 38). 

Im Ergebnis dieser Eingrenzung hat der Vorhabenträger die FFH-Verträglichkeitsprüfung zu 

Recht auf die folgenden fünf Lebensraumtypen beschränkt (vgl. dazu PU 16.B.1, S. 39 [Ta-

belle 6] und S. 67 bis 118 [Kapitel 5.3. und 5.4]): 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder 

Hydrocharition 

3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des 

Bidention p.p. 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe  

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior  

 

3.4.1.2. Charakteristische Arten 

Für die FFH-Verträglichkeitsprüfung sind innerhalb der einschlägigen Lebensraumtypen auch 

die dort vorkommenden charakteristischen Arten maßgeblich (Art. 1 Buchstabe e FFH-RL).  

Bei charakteristischen Arten handelt es sich um solche Pflanzen- und Tierarten, anhand derer 

die konkrete Ausprägung eines Lebensraums und dessen günstiger Erhaltungszustand in ei-

nem konkreten Gebiet und nicht nur ein Lebensraumtyp im Allgemeinen gekennzeichnet wird 

(BVerwG, Urteil vom 6. November 2012 – 9 A 17/11 –, Rn. 52, juris). Sie korrespondieren wie 

die Anhang I-Lebensraumtypen und die Anhang II-Arten der FFH-RL stets mit den Erhaltungs-

zielen eines FFH-Gebiets, die sich aus dem Standarddatenbogen ergeben (BVerwG, Urteil 

vom 17. Januar 2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 77). Als charakteristische Arten kommen nicht nur 

solche in Betracht, die in dem Standarddatenbogen erfasst sind, sondern auch andere, die 

aufgrund des fachwissenschaftlichen Meinungsstandes prägend für den jeweiligen Lebens-

raumtyp sind (BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 – 9 A 3/06 –, Rn. 79, juris). Sie sind in einem 

FFH-Gebiet jedoch nicht um ihrer selbst willen zu schützen, sondern nur als Bestandteil von 

FFH-Lebensraumtypen (OVG Lüneburg, Urteil vom 22. April 2016 – 7 KS 27/15 –, Rn. 95, 
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juris). Andernfalls würde der Katalog der Anhang II-Arten der FFH-RL erweitert und mit Le-

bensraumtypen nach Anhang I kombiniert – ein solches Modell ist der FFH-RL hingegen fremd 

(OVG Lüneburg, Urteil vom 22. April 2016 – 7 KS 27/15 –, Rn. 95, in Anlehnung an BVerwG, 

Urteil vom 16. März 2006 – 4 A 1001/04 –, Rn. 524; vgl. bereits SächsOVG, Urteil vom 15. 

Dezember 2011 – 5 A 195/09 –, Rn. 271 f., vgl. BVerwG, Urteil vom 6. November 2012 – 9 A 

17/11 –, Rn. 53, alle: juris). Außerhalb eines FFH-Gebiets anzutreffende charakteristische Ar-

ten sind nur dann vom Gebietsschutz umfasst, wenn sich eine Beeinträchtigung dieser Arten 

dort auch auf den Erhaltungszustand dieser Arten und damit den Erhaltungszustand der Le-

bensraumtypen innerhalb des Gebiets selbst auswirken kann. Denkbar ist, dass etwa ein be-

sonderes Funktionsgefüge oder eine funktionale Verbindung in das Gebiet zurückwirkt. Ohne 

einen solchen Sonderfall sind etwaige Betroffenheiten einer Art hingegen ggf. im Wege des 

gebietsunabhängigen Artenschutzrechts zu bewältigen.  

Die Untersuchung kann auf solche charakteristischen Arten beschränkt werden, die einen 

deutlichen Vorkommensschwerpunkt im jeweiligen Lebensraumtyp aufweisen bzw. deren Po-

pulationen unmittelbar an den Erhalt des jeweiligen Lebensraumtyps geknüpft ist; gleichzeitig 

müssen die ausgewählten Arten eine Indikatorfunktion für potenzielle Auswirkungen des Vor-

habens auf den Lebensraumtyp besitzen (BVerwG, Urteil vom 6. November 2012 – 9 A 17/11 

–, Rn. 52; BVerwG, Urteil vom 6. November 2013 – 9 A 14/12 –, Rn. 54; beide: juris; vgl. auch 

die Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde hierzu vom 9. Mai 2014, S. 2). Dabei müs-

sen nicht alle durch das Vorhaben betroffenen charakteristischen Arten speziell untersucht 

werden, sondern nur diejenigen, deren Betroffenheit nicht bereits über die Prüfung ihres je-

weiligen Lebensraumtyps erfasst wird (BVerwG, Urteil vom 14. April 2010 – 9 A 5/08 –, Rn. 

55). Zugleich ist in der Rechtsprechung geklärt, dass im Einzelfall auch ökologische Bezie-

hungsgefüge zwischen den Rand- und Pufferzonen des Gebiets und den an das Gebiet an-

grenzenden Flächen oder dort anzutreffenden Pflanzen- und Tierarten für den günstigen Er-

haltungszustand des Gebiets maßgeblich sein können. Erst recht spielen Beeinträchtigungen 

charakteristischer Arten eine Rolle, auch wenn sie diesen außerhalb des FFH-Gebiets wider-

fahren (BVerwG, Urteil vom 21.01.2016 – BVerwG 4 A 5.14 – Rn. 132). Der Erhaltungszustand 

charakteristischer Arten muss gerade in den Lebensraumtypen, für die sie charakteristisch 

sind, günstig bleiben (BVerwG, Urteil vom 28.03.2013 – BVerwG 9 A 22.11 – Leitsatz Nr. 2 

und Rn. 83). Bei der Auswahl der zu untersuchenden Arten kommt der Behörde ein Einschät-

zungsspielraum zu (BVerwG, Urteil vom 23.04.2014 – BVerwG 9 A 25.12 – Rn. 50). 

In Anwendung dieser Grundsätze lässt die von dem Vorhabenträger vorgenommene Auswahl 

der charakteristischen Arten keine Rechtsfehler erkennen.  
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Die auf den Seiten 9 f. der PU 16.B.1 genannten Auswahlkriterien entsprechen den genannten 

Grundsätzen. In der Tabelle 1 (PU 16.B.1, S. 11 bis 14) werden die charakteristischen Arten 

des jeweiligen Lebensraumtyps aufgezählt. Die Beeinträchtigungsprüfung (PU 16.B.1, S. 67 

bis 84) zeigt auf, welche Arten in dem detailliert untersuchten Bereich in den einzelnen Le-

bensraumtypen an welcher Stelle vorkommen und setzt sich mit der Frage ihrer möglichen 

Beeinträchtigung auseinander.  

Soweit der BUND hiergegen vorbringt, die Beschränkung der Untersuchung auf diejenigen 

charakteristischen Arten, die im FFH-Gebiet tatsächlich festgestellt werden, verkenne die beim 

Habitatschutz im Zentrum stehenden Entwicklungspotentiale (Schriftsatz vom 31.05.2018, S. 

13 f.), schließt sich die Planfeststellungsbehörde dieser Kritik nicht an. Nach den genannten 

Grundsätzen hat die lebensraumtypbezogene Beeinträchtigungsprüfung die Frage zu unter-

suchen, ob das FFH-Gebiet hinsichtlich derjenigen Lebensraumtypen und charakteristischen 

Arten, die in dem Einwirkungsbereich des Vorhabens vorkommen, erheblich beeinträchtigt 

wird. Dem wird die erstellte FFH-VP gerecht. Bei der Betrachtung der einzelnen Lebensraum-

typen (PU 16.B.1, Tabellen 11 bis 15 [S. 67 bis 84]) wird vor der jeweiligen Beeinträchtigungs-

prüfung bezogen auf jeden Lebensraumtyp zunächst klargestellt, ob und gegebenenfalls wo 

dieser und seine charakteristischen Arten im detailliert untersuchten Bereich vorkommen. Da-

bei wurden auch Fälle berücksichtigt, in denen innerhalb des Vorkommens eines Lebens-

raumtyps nur potenzielle Bruthabitate liegen (vgl. z.B. zum LRT 6430: PU 16.B.1, Tabelle 13 

(S. 76] hinsichtlich des Schilfrohrsängers).  

3.4.2. Arten nach Anhang II der FFH-RL  

Neben Vorkommen von Lebensraumtypen erstreckt sich die PU 16.B.1 auch auf die im detail-

liert untersuchten Bereich vorkommenden Arten nach Anhang II der FFH-RL. Betroffen sind 

hier nur Tier- und keine Pflanzenarten, weil Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-RL weder 

im detailliert untersuchten Bereich noch im übrigen FFH-Gebiet vorhanden sind (vgl. PU 

16.B.1, S. 46, Abs. 1 Satz 2 und die Artenliste im Standarddatenbogen). In der FFH-VP vom 

30.10.2009 (PU 16.B.1) werden im Kapitel 5.4 (S. 85 bis 118) die folgenden 11 Tierarten un-

tersucht (abweichende Reihenfolge in der Tabelle 2 [S. 15 bis 22] und in der Tabelle 7 [S. 46]): 

1337 Biber (Castor fiber) 

1355 Fischotter (Lutra lutra) 

1324 Großes Mausohr (Myotis myotis) 

1095 Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

1099 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 

1106 Lachs (Salmo salar) 
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1102 Maifisch (Alosa alosa) 

1130 Rapfen (Apius aspius)  

1149 Steinbeißer (Cobitis staenia) 

1124 Weißflossengründling (Gobio albipinnatus) 

1113 Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrhynchus) 

 

In methodischer Hinsicht orientiert sich die PU 16.B.1 bei dieser Auswahl an dem Standard-

datenbogen mit Stand vom März 2008. Dieser nennt die acht Anhang-II-Arten Biber, Fischot-

ter, Rotbauchunke, Rapfen, Steinbeißer, Flussneunauge, Meerneunauge und Atlantischer 

(Süßwasser-)Lachs. Hiervon bleibt die Rotbauchunke in der PU 16.B.1 unberücksichtigt, weil 

sie im detailliert untersuchten Bereich nicht vorkommt (vgl. PU 16.B.1, S. 46, Abs. 1). Nicht im 

Standarddatenbogen 2008 aufgeführt sind die vier im Kapitel 5.4 der PU 16.B.1 untersuchten 

Anhang-II-Arten Weißflossengründling, Maifisch, Nordseeschnäpel und Großes Mausohr. Die 

Prüfung einer Beeinträchtigung dieser Arten rechtfertigt die PU 16.B.1 auf S. 15 damit, dass 

ihr Vorkommen im detailliert untersuchten Bereich in faunistischen Untersuchungen und Kar-

tierungen festgestellt worden sei (vgl. dazu PU 16.B.1, S. 15).  

Die so getroffene Auswahl hat der Vorhabenträger im Laufe des Verfahrens mit Rücksicht 

darauf korrigiert, dass zwischenzeitlich die Artenliste nach Anhang II FFH-RL im Standardda-

tenbogen geändert und in späteren Untersuchungen auch die übrige Datenlage aktualisiert 

wurde. Im Standarddatenbogen mit Stand vom Mai 2016 sind außer den acht im Standardda-

tenbogen mit Stand vom März 2008 genannten Anhang-II-Arten (Biber, Fischotter, Rotbauch-

unke, Rapfen, Steinbeißer, Flussneunauge, Meerneunauge und Atlantischer Lachs [nur in 

Süßwasser]) die Amphibienart Kammmolch, die Fischart Stromgründling und die Libellenart 

Ophiogomnus cecilia (Grüne Flussjungfer oder Grüne Keiljungfer) aufgelistet. Diese Änderun-

gen wurden in der Planung berücksichtigt. In der Ergänzungsunterlage 2017 (PU 16.B.1.1.A) 

wird zwar noch nicht auf den Standarddatenbogen mit Stand vom Mai 2016, sondern auf den-

jenigen mit Stand vom Mai 2015 Bezug genommen (vgl. PU 16.B.1.1.A, S. 2). Dies hat der 

Vorhabenträger aber inzwischen erkannt und im August 2018 eine Deckblattplanung einge-

reicht, die nunmehr den SDB mit Stand vom Mai 2016 berücksichtigt (vgl. PU 16.B.1.1.A, S. 

2A). Damit ist auch einer entsprechenden Einwendung des BUND vom 12.09.2017 (S. 42) 

Rechnung getragen (vgl. dazu auch S. 41 der Erwiderung des Vorhabenträgers vom 

31.01.2018).  

Die im SDB 2016 gelistete Art Kammmolch kommt im Untersuchungsgebiet nicht vor und 

musste deshalb auch keiner näheren Beeinträchtigungsprüfung unterzogen werden (PU 

16.B.1.1.A, S. 3).  
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Gleiches gilt für die im SDB 2016 gelistete Grüne Flussjungfer (=Grüne Keiljungfer) (PU 

16.B.1.1.A, S. 3 und 4). Dem kann der BUND nicht mit Erfolg entgegenhalten (Schriftsatz vom 

12.09.2017, S. 42), für die beiden teilweise im Eingriffsbereich befindlichen Auengewässer 

habe der Vorhabenträger das fehlende Vorkommen der Flussjungfer unter Berufung auf Be-

standserhebungen verneint, die bei der Entscheidung über den Antrag nicht mehr hinreichend 

aktuell seien. In der PU 16.B.1.1.A wird auf S. 3 f. klargestellt, für die Grüne Flussjungfer könne 

eine erhebliche Betroffenheit auch hinsichtlich der beiden teilweise im Eingriffsbereich vorhan-

denen Auengewässer ausgeschlossen werden, weil diese Gewässer wegen fehlender geeig-

neter Habitatstrukturen weder als Fortpflanzungsstätte noch als Larvalhabitat der Art geeignet 

seien. Zweifel an der Richtigkeit dieser Aussage ergeben sich nicht deshalb, weil sie auf einer 

bereits im Jahre 2012 erstellten und zwischenzeitlich nicht aktualisierten Faunistischen Son-

deruntersuchung des Büros RANA beruht („Ansiedlungspotential wertgebender Libellen an 

Gewässern der VKE 3.1 und 3.2a“). Die dortige Bewertung bezieht sich auf Habitatstrukturen 

der beiden Gewässer. Dafür, dass sich an diesen Strukturen etwas geändert hätte, gibt es 

keine Anhaltspunkte. Deshalb besteht auch kein Anlass, an der Richtigkeit der in der PU 

16.B.1.1.A getroffenen Bewertung zu zweifeln. 

Soweit im SDB 2016 nicht der von der PU 16.B.1 untersuchte Weißflossengründling (vgl. dort 

S. 113 bis 115), sondern stattdessen ausschließlich der Stromgründling gelistet ist, wird die-

sem Umstand in der Deckblattplanung der PU 16.B.1.1 A Rechnung getragen (PU 16.B.1.1.A, 

S. 4A und S. 4.1). Auf S. 4.1 der PU 16.B.1.1.A wird auch nachvollziehbar dargelegt, dass die 

in der PU 16.B.1, S. 113 bis 115 enthaltene Prüfung einer Beeinträchtigung des Weißflossen-

gründlings auch für den Stromgründling Gültigkeit beanspruchen kann, weil die Habitatansprü-

che und die Lebensweise der beiden Arten weitgehend gleich sind (vgl. dazu auch S. 41 der 

Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018 auf die Einwendung des BUND vom 

12.09.2017, S. 42 und PU 16.B.1.1.A, S. 4A und 4.1). 

Was die in der PU 16.B.1 untersuchten Fischarten Maifisch (S. 103 bis 105) und Nordsee-

schnäpel (S. 116 bis 118) anbelangt, sind diese auch im SDB 2016 nicht als Anhang II-Arten 

gelistet. Dies wird in der im August 2018 eingereichten Deckblattplanung der PU 16.B.1.1.A 

auf Seite 4A klargestellt.  

3.4.3. Sonstige im Standarddatenbogen genannte Arten 

Im Standarddatenbogen mit Stand vom März 2008 sind als charakteristische Arten des FFH-

Gebiets „Elbaue-Beuster-Wahrenberg“ auch 44 nach der Vogelschutzrichtlinie geschützte Vo-

gelarten aufgelistet. Die Frage, ob diese Vogelarten durch das Vorhaben erheblich beeinträch-

tigt werden, konnte der Vorhabenträger im Rahmen der hier gegenständlichen Verträglich-
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keitsprüfung unberücksichtigt lassen, weil er sie bereits im Rahmen der Prüfung der Verträg-

lichkeit des Vorhabens mit dem – im detailliert untersuchten Bereich deckungsgleichen – SPA-

Gebiet „Aland-Elbe-Niederung“ geprüft hat (vgl. PU 16.B.1, S. 23, Absatz 1).  

3.5. Beeinträchtigungsprüfung 

Mit der Frage, ob das FFH-Gebiet durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkungen des 

Vorhabens erheblich beeinträchtigt wird, setzt sich die PU 16.B.1 in ihren Kapiteln 5.3 und 5.4 

(S. 67 bis 118) detailliert auseinander. Die Prüfung besteht aus einer jeweils gesonderten Be-

trachtung der einzelnen potentiell betroffenen Vorkommen der genannten fünf Lebensraumty-

pen (Abschnitte 5.3.1 bis 5.3.5 mit den Tabellen 11 bis 15 [S. 67 bis 84]) und der in die nähere 

Prüfung einbezogenen 11 Anhang-II-Arten (Abschnitte 5.4.1 bis 5.4.11 mit den Tabellen 16 

bis 26 [S. 85 bis 118]). In den Tabellen wird im jeweils ersten Teil beschrieben, welche Vor-

kommen der genannten Lebensraumtypen (einschließlich charakteristischer Arten) und An-

hang-II-Arten im detailliert untersuchten Bereich zu verzeichnen sind. Im zweiten Teil erfolgt 

eine Analyse und Beurteilung der möglichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträch-

tigungen und der entsprechenden Wirkfaktoren. Berücksichtigt werden insoweit die baube-

dingten Wirkfaktoren Flächeninanspruchnahme, Schweb- und Nährstoffeinträge (in Gewäs-

ser), (temporäre) Schadstoffimmissionen, Barrierewirkung / Zerschneidung, Lärmimmissio-

nen, optische Störungen und Erschütterungen (relevant nur bei Fischen, vgl. PU 16.B.1, S. 94 

bis 118), die anlagebedingten Wirkfaktoren Flächeninanspruchnahme, Barrierewirkung / Zer-

schneidung und Veränderungen des Standortklimas und die betriebsbedingten Wirkfaktoren 

Lärmimmissionen, optische Störungen, Erschütterungen (relevant nur bei Fischen, vgl. PU 

16.B.1, S. 94 bis 118), Schadstoffimmissionen, Nährstoffimmissionen und Unfallrisiko. Die Be-

urteilung kommt dabei zu dem Ergebnis, dass diese verschiedenen Wirkfaktoren bei allen un-

tersuchten LRT-Vorkommen und Anhang-II-Arten zu keinen oder nicht erheblichen Beein-

trächtigungen führen. Ausgehend davon lautet auch die jeweils im dritten Teil vorgenommene 

Gesamtbewertung dahin, dass das FFH-Gebiet hinsichtlich keines der untersuchten LRT-Vor-

kommen und Anhang-II-Arten erheblich beeinträchtigt wird.  

Dieses im Jahre 2009 gefundene Ergebnis konnte im Laufe des Verfahrens nicht in jeder Hin-

sicht aufrechterhalten werden. In der Ergänzungsunterlage vom 31. August 2012 (PU 

16.B.1.1) und der diese Unterlage aktualisierenden und ersetzenden Ergänzungsunterlage 

vom März 2017 (PU 16.B.1.1.A) werden Vorkommen der Lebensraumtypen 6510 (Magere 

Flachland-Mähwiesen) und 91E0* (Weichholzauwald) einer ergänzenden Untersuchung un-

terzogen. Die Prüfung kommt zu dem Ergebnis einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 

6510. 
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3.5.1. Lebensraumtypen 

3.5.1.1. LRT 3150 

Die Vorkommen des LRT 3150 werden zwar vorhabenbedingt beeinträchtigt. Die Beeinträch-

tigungen bleiben aber unterhalb der Schwelle der Erheblichkeit. Wegen der Einzelheiten wird 

auf PU 16.B.1, Tabelle 11 (S. 68 bis 70) verwiesen. 

3.5.1.2. LRT 3270 

Die Vorkommen des LRT 3270 werden zwar vorhabenbedingt beeinträchtigt. Die Beeinträch-

tigungen bleiben aber unterhalb der Schwelle der Erheblichkeit. Wegen der Einzelheiten wird 

auf PU 16.B.1, Tabelle 12 (S. 71 bis 75) verwiesen.  

3.5.1.3. LRT 6430 

Die Vorkommen des LRT 6430 werden zwar vorhabenbedingt beeinträchtigt. Die Beeinträch-

tigungen bleiben aber unterhalb der Schwelle der Erheblichkeit. Wegen der Einzelheiten wird 

auf PU 16.B.1, Tabelle 13 (S. 76 bis 78) verwiesen. 

3.5.1.4. LRT 6510 

Die Vorkommen des LRT 6510 werden vorhabenbedingt beeinträchtigt. Diese Beeinträchti-

gung lag nach der FFH-VP 2009 unterhalb der Schwelle der Erheblichkeit (vgl. PU 16.B.1, 

Tabelle 14 [S. 79 bis 80]). In der Ergänzungsunterlage vom März 2017 wird dieses Ergebnis 

dahingehend korrigiert, dass nunmehr von einem bau- und anlagebedingten Flächenverlust 

auszugehen ist, der zu einer erheblichen Beeinträchtigung führt (PU 16.B.1.1.A, S. 5 f.). Der 

Grund für die unterschiedliche Beurteilung liegt darin, dass im Eingriffsbereich liegende Berei-

che des LRT 6510 bei der FFH-VP 2009 noch als bloße Entwicklungsfläche und erst in den 

ergänzenden Untersuchungen als entwickelte Vorkommen eingestuft wurden (vgl. PU 

16.B.1.1.A, S. 2 Abs. 2 und S. 3 Abs. 2).  

Von diesen im Eingriffsbereich liegenden Vorkommen des LRT 6510 geht baubedingt eine 

Fläche von 620 m² und anlagebedingt eine Fläche von 3.580 m² verloren. Der Gesamtverlust: 

von mithin 4.200 m² entspricht einem Anteil von knapp 0,3 % der Gesamtfläche von 151,7 ha. 

Er überschreitet den Schwellenwert einer erheblichen Beeinträchtigung, der sich hier in An-

wendung der Methode von Lambrecht/Trautner 2007 auf 500 m² beläuft (vgl. PU 16.B.1.1.A, 

S. 5A und S. 6A).  

Der Richtigkeit dieser Berechnung kann nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, die Ergän-

zungsunterlage vom Mai 2017 (PU 16.B.1.1.A) werte bereits eingetretene Verschlechterungen 

des LRT 6510, zum Beispiel an der elbseitigen Deichböschung, zulasten der Natur und nicht 

zulasten des Vorhabens (Einwendung des BUND vom 12.09.2017 [S. 42]). Grundlage der 

Berechnung sind Daten über die Größe, die Lage und den Erhaltungszustand der Vorkommen 
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des LRT 6510, wie sie zuletzt bei einer Kartierung im Jahre 2014 gewonnen wurden (PU 

16.B.1.1.A, S. 3). Hierbei trifft es zwar zu, dass die Ergebnisse dieser Kartierung von früheren 

Kartierungen abweichen und zum Beispiel im Bereich der elbseitigen Deichböschung eine 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes von „B“ auf „C“ feststellen (PU 16.B.1.1.A, S. 3). 

Solche Veränderungen können aber nicht dem Vorhaben angelastet werden, weil sich dieses 

noch in der Planungsphase befindet und deshalb für etwaige Verschlechterungen in der Natur 

derzeit noch nicht ursächlich sein kann. Abgesehen davon ist die genannte Verschlechterung 

wegen der geringen Größe der betroffenen Fläche für die Beurteilung der Wirkungen ohne 

Relevanz (vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018, S. 41).  

Über den bau- und anlagebedingten Flächenverlust hinaus werden die Vorkommen des LRT 

6510 keiner erheblichen Beeinträchtigung ausgesetzt. Dies gilt auch für betriebsbedingte 

Stickstoffeinträge. Die dadurch verursachten Beeinträchtigungen sind wegen einer Unter-

schreitung des Critical Loads für den LRT 6510 als nicht erheblich einzustufen. Dies hat der 

Vorhabenträger entgegen der Auffassung des BUND (Einwand vom 12.09.2017, S. 42) zu 

Recht in einer nachvollziehbaren und methodengerechten Prüfung festgestellt.  

In der FFH-VP vom 30.10.2009 (PU 16.B.1) werden die grundlegenden Aussagen der ange-

wandten Methode nach Lohmeyer 2009 auf den Seiten 62 bis 64 korrekt wiedergegeben. Maß-

gebliches Kriterium ist dabei, ob die aus den Vorbelastungen und den vorhabenbedingten Zu-

satzbelastungen zusammengesetzte Gesamtbelastung den für den jeweiligen Lebensraumtyp 

ermittelten Critical Load übersteigt. Für den LRT 6510 kommt die PU 16.B.1 auf Seite 80 zu 

dem Ergebnis, dass dies nicht der Fall ist, weil der LRT-spezifische Critical Load von 25 kg 

N/ha/a höher liegt als die Gesamtbelastung von 21 kg N/ha/a (zusammengesetzt aus einer 

Vorbelastung von 16 kg/ha/a und einer Zusatzbelastung von 5 kg N/ha/a).  

Die ergänzende FFH-VP vom März 2017 (PU 16.B.1.1.A, S. 6) korrigiert diese Werte zwar in 

Anwendung der damals aktuelleren Methode nach Lohmeyer 2015 jeweils nach unten (Critical 

Load: 12 kg/ha/a, Vorbelastung: 10 kg/ha/a und Zusatzbelastung: 1,1 bis 1,2 kg N/ha/a west-

lich der Trasse und 1,1 bis 1,8 kg N/ha/a östlich der Trasse), bestätigt damit aber das Ergebnis, 

dass die Gesamtbelastung unter dem Critical Load bleibt.  

Im Jahre 2018 ließ der Vorhabenträger diese Werte mit Rücksicht auf die inzwischen erschie-

nene Version 3.3 des Handbuchs für Emissionsfaktoren (HBEFA) zwar noch einmal überprü-

fen (Lohmeyer 2018). Die Ergebnisse hat er in seiner Deckblattplanung zur PU 16.B.1.1.A 

festgehalten (S. 5.1). Daraus ergeben sich aber keine relevanten Änderungen im Vergleich 

zur FFH-VP vom März 2017 (PU 16.B.1.1.A, S. 6). Die Änderung besteht lediglich darin, dass 

der Critical Load jetzt nicht mehr mit nur 12 kg N/ha/a, sondern mit 23 kg N/ha/a angegeben 

wird. Die Vorbelastung wird hingegen nach wie vor mit 10 kg N/ha/a und die Zusatzbelastung 
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mit 1,1 bis 1,2 kg N/ha/a westlich der Trasse und 1,1 bis 1,8 kg N/ha/a östlich der Trasse 

bewertet. Damit kommt das Gutachten Lohmeyer 2018 noch deutlicher als das Gutachten 

Lohmeyer 2015 zu dem Ergebnis, dass die Gesamtbelastung unterhalb des Critical Load 

bleibt. Relevante Depositionen aus in der Umgebung vorhandenen Anlagen (mehrere Tierhal-

tungsanlagen, Deponie Wittenberge mit Deponiegasverbrennung) sind nach der Einschätzung 

des Gutachters ebenfalls nicht zu erwarten (PU 16.B.1.1A, S. 5.1).  

3.5.1.5. LRT 91E0* 

Die Vorkommen des LRT 91E0* werden zwar vorhabenbedingt beeinträchtigt. Die Beeinträch-

tigungen bleiben aber unterhalb der Schwelle der Erheblichkeit. Wegen der Einzelheiten wird 

auf PU 16.B.1, Tabelle 15 (S. 81 bis 84) und auf die ergänzende Unterlage PU 16.B.1.1.A, S. 

6 bis 8 verwiesen. Nach der zuletzt genannten Unterlage kommt es zwar zu einem anlagebe-

dingten Flächenverlust von 430 m². Dieser macht aber bei einer im FFH-Gebiet vorhandenen 

Gesamtfläche von 24,7 ha lediglich einen Anteil von 0,2 % der Gesamtfläche aus. Damit wird 

der nach Lambrecht / Trautner 2007 hier maßgebliche Schwellenwert von 500 m² unterschrit-

ten.  

Betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen durch Stickstoffeinträge sind ebenfalls nicht 

zu erwarten. Der Critical Load von 19 kg N/ha/a wird bei einer Vorbelastung von 12 kg N/ha/a 

und einer vorhabenbedingten Zusatzbelastung von höchstens 1 kg N/ha/a deutlich unterschrit-

ten (vgl. PU 16.B.1.1.A, S. 8A). 

Dieses Ergebnis hält auch den Einwendungen stand, die hiergegen vom BUND mit anwaltli-

chen Schriftsätzen vom 12.09.2017 und vom 31.05.2018 erhoben wurden.  

In seiner Einwendung vom 12.09.2017 (S. 42) macht der BUND geltend: Verfehlt sei die Be-

urteilung, dass der LRT 91E0* trotz eines Flächenverlustes von 430 m² nicht erheblich beein-

trächtigt werde. Der außerhalb des Eingriffsbereichs verbleibende Auwaldbestand habe nur 

noch eine Größe von ca. 1.450 m² und sei zudem in einem schlechten Zustand. Da der konkret 

betroffene LRT damit um gut ¼ verkleinert werde, sei die Behauptung nicht nachvollziehbar, 

es werde lediglich ein einzelner kleinflächiger Bestand randlich angeschnitten. Vielmehr sei 

eine solche Flächenverkleinerung als erhebliche Beeinträchtigung einzustufen. In seiner Ein-

wendung vom 31.05.2018 (S. 11 bis 13) trägt der BUND ergänzend vor: Der Anwendung einer 

Bagatellschwelle bei direkten Flächeninanspruchnahmen von Lebensraumtypen nach Anhang 

I der FFH-RL stehe auch die Rechtsprechung des EuGH und des BVerwG entgegen. Daraus 

gehe hervor, dass solche direkten Flächeninanspruchnahmen grundsätzlich zu einer erhebli-

chen Beeinträchtigung führten.  

Der Einwand ist unbegründet. 
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Flächenverluste von Lebensraumtypen sind nach derzeitigem wissenschaftlichem Erkenntnis-

stand (Lambrecht/Trautner 2007) nicht stets, sondern nur dann als erhebliche Beeinträchti-

gung zu werten, wenn sie den für den jeweiligen LRT festgelegten Schwellenwert überschrei-

ten. Dem steht auch nicht die von dem BUND angeführte Rechtsprechung des EuGH und des 

BVerwG entgegen. Darin wird lediglich betont, dass solche Flächenverluste grundsätzlich, das 

heißt in aller Regel, nicht aber ausnahmslos, zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen. 

Das Aufstellen von Bagatellschwellen dient gerade dazu, solche Ausnahmefälle zu konkreti-

sieren und zu erfassen. Der angeführte Schwellenwert wird hier nicht überschritten. Bezogen 

auf den LRT 91E0* liegt dieser, wenn der Verlust – wie hier – lediglich 0,2 % ausmacht, bei 

500 m². Dieser Wert wird durch den vorliegenden Flächenverlust von 430 m² unterschritten 

(vgl. PU 16.B.1.1.A, S. 8). 

3.5.2. Arten nach Anhang II der FFH-RL 

Die in dem FFH-Gebiet vorkommenden Arten nach Anhang II der FFH-RL werden durch das 

Vorhaben nicht erheblich beeinträchtigt.  

Dies ergibt sich im Einzelnen aus den diesbezüglichen Ausführungen in der PU 16.B.1. (Kapi-

tel 5.4, S. 85 bis 118). Betrachtet werden dort die Tierarten Biber (Kapitel 5.4.1, S. 85 bis 88), 

Fischotter (Kapitel 5.4.2, S. 88 bis 91), Großes Mausohr (Kapitel 5.4.3, S. 91 bis 93), Meer-

neunauge (Kapitel 5.4.4, S. 94 bis 96), Flussneunauge (Kapitel 5.4.5, S. 97 bis 99), Lachs 

(Kapitel 5.4.6, S. 100 bis 102), Maifisch (Kapitel 5.4.7, S. 103 bis 105), Rapfen (Kapitel 5.4.8, 

S. 106 bis 109), Steinbeißer (Kapitel 5.4.9, S. 109 bis 112), Weißflossengründling (Kapitel 

5.4.10, S. 113 bis 115) und Nordseeschnäpel (Kapitel 5.4.11, S. 116 bis 118).  

Diese Liste von Anhang II-Arten weicht – wie bereits dargelegt – von derjenigen des Standard-

datenbogens mit Stand vom Mai 2016 dahin ab, dass dort zusätzlich die Amphibienarten Rot-

bauchunke und Kammmolch, die Fischart Stromgründling und die Libellenart Grüne Flussjung-

fer / Grüne Keiljungfer gelistet sind, wohingegen die Fledermausart Großes Mausohr und die 

Fischarten Maifisch, Weißflossengründling und Nordseeschnäpel fehlen. Diesen Änderungen 

wird aber in der PU 16.B.1.1.A hinreichend Rechnung getragen (vgl. dort S. 3A, 4A und 4.1). 

Es wird darin nachvollziehbar erläutert, dass und weshalb auch hinsichtlich der in der PU 

16.B.1 nicht berücksichtigten Anhang II-Arten eine erhebliche Beeinträchtigung ausscheidet.  

3.5.3. Summationswirkungen  

Zu einer erheblichen Beeinträchtigung, die über die bereits dargelegte hinausgeht, führt das 

Vorhaben auch nicht im Zusammenwirken mit anderen Projekten (§ 34 Abs. 1 Satz 1 

BNatSchG). Im FFH-Gebiet und seinem Umfeld sind keine realisierten oder zugelassenen 
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Pläne oder Projekte vorhanden, von denen in Verbindung mit den Auswirkungen des hier ge-

genständlichen Vorhabens erhebliche Beeinträchtigungen ausgelöst werden. In der PU 

16.B.1.1.A (S. 9A und 9.1) werden insoweit vier Projekte untersucht: die 380-kV-Freileitung 

Perleberg – Wolmirstedt (Tragfähigkeitserhöhung), die 110-kV-Bahnstromleitung BL 347 „In-

sel – Wittenberge“, der Kiesabbau Geestgottberg und der nördlich an das Vorhaben anschlie-

ßende Autobahnabschnitt A 14, VKE 3.2b.  

Hinsichtlich der drei erstgenannten Projekte ist eine Kumulationsprüfung entbehrlich, weil das 

FFH-Gebiet von diesen überhaupt nicht beeinträchtigt wird (vgl. PU 16.B.1.1.A, S. 9A). Dies 

gilt auch hinsichtlich der 110-kV-Bahnstromleitung BL 347 „Insel – Wittenberge“ (vgl. Einwen-

dung des BUND vom 31.05.2018, S. 15). Zwar wird ein Leistungsmast auf dem FFH-Gebiet 

errichtet. Die dadurch verursachte Flächeninanspruchnahme fällt aber sehr gering aus. Auch 

sind keine LRT-Flächen betroffen und werden die Bauzeiten an die im FFH-Gebiet vorkom-

menden Arten angepasst.  

Bei dem Projekt A 14, VKE 3.2b handelt es sich um den nördlichen (brandenburgischen) Teil 

der Elbbrücke. Bezieht man diesen Teil im Wege einer kumulativen Betrachtung in die Prüfung 

der Beeinträchtigung ein, führt das Vorhaben ebenfalls nicht dazu, dass das FFH-Gebiet in 

zusätzlicher Hinsicht oder in stärkerem Maße erheblich beeinträchtigt wird, als dies – wie oben 

festgestellt – bei einer isolierten Betrachtung des Vorhabens der Fall ist. Die VKE 3.2b umfasst 

die Errichtung des nördlichen Brückenpfeilers. Dieser führt zu einem Flächenverlust von 25 m² 

von Vorkommen des LRT 3270 außerhalb des FFH-Gebiets. Rechnet man diesen Flächen-

verlust zu dem durch den südlichen Pfeiler verursachten Flächenverlust hinzu, gelangt man 

zu einem Verlust von 50 m² der Vorkommen des LRT 3270. Dies macht einen Verlustanteil 

von lediglich 0,0036 % aus, der als nicht erheblich einzustufen ist (vgl. PU 16.B.1.1.A, S. 9.1). 

3.5.4. Einwände  

3.5.4.1. Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017 

Mit seinem Schriftsatz vom 12.09.2017 macht der BUND geltend (S. 42 f.): 

3.5.4.1.1. Elbquerung 

Beeinträchtigungen durch die Elbquerung betrachte die FFH-VP nicht hinsichtlich des vollstän-

digen Brückenbauwerks, sondern nur hinsichtlich der halben Brücke bis zur Landesgrenze 

(Einwendung des BUND vom 12.09.2017, S. 42). 

Dem Einwand kann nicht gefolgt werden.  
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Gegenstand der vorliegenden FFH-VP ist das FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“. Die-

ses liegt ausschließlich auf sachsen-anhaltinischem Gebiet und endet dementsprechend auch 

im hier detailliert untersuchten Bereich an der Landesgrenze etwa in der Flussmitte der Elbe. 

Unmittelbar nördlich daran schließt sich das auf brandenburgischem Gebiet liegende FFH-

Gebiet „Elbe“ an. Entsprechend sind auch die Autobahnabschnitte der Elbquerung zugeschnit-

ten. Die VKE 3.1/3.2a erstreckt sich mit ihrem Bauende an der Landesgrenze in der Mitte der 

Elbe ausschließlich über das FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“, die daran nördlich 

anschließende VKE 1153 (ehemals VKE 3.2b) ausschließlich über das FFH-Gebiet „Elbe“. 

Angesichts dieser Gesamtsituation ist es primäre Aufgabe jeder der beiden FFH-VPs zur VKE 

3.1/3.2a und zur VKE 1153 (ehemals VKE 3.2b), die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wir-

kungen der jeweils im eigenen Autobahnabschnitt liegenden Brückenhälfte auf das jeweils be-

troffene FFH-Gebiet zu untersuchen. Dem werden die Untersuchungen in der PU 16.B.1 und 

der PU 16.B.1.1.A gerecht. Sie kommen jeweils zu dem Ergebnis, dass das jeweilige FFH-

Gebiet durch die Wirkungen der jeweiligen Brückenhälfte nicht erheblich beeinträchtigt wird.  

Dem Einwender ist zwar darin beizupflichten, dass darüber hinaus auch betrachtet werden 

muss, ob und inwieweit das jeweilige FFH-Gebiet anders oder stärker betroffen ist, wenn man 

zusätzlich die Wirkungen betrachtet, die hierauf von der gesamten Brücke ausgehen können. 

Bezogen auf die hier gegenständliche Prüfung der Verträglichkeit der VKE 3.1/3.2a (ehemals 

VKE 3.2b) mit dem FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ macht dies eine kumulative Be-

trachtung auch derjenigen Wirkungen erforderlich, die von der zur VKE 1153 gehörenden 

nördlichen Brückenhälfte auf dieses FFH-Gebiet ausgehen können. Diesem Erfordernis wer-

den aber die Verträglichkeitsuntersuchungen in der PU 16.B.1 und der PU 16.B.1.1.A ebenfalls 

gerecht. Die Wirkungen, die in den detaillierten Beeinträchtigungsprüfungen der Kapitel 5.3 

(Beeinträchtigung von Lebensräumen des Anhangs I der FFH-RL) und 5.4 (Beeinträchtigung 

von Arten des Anhangs II der FFH-RL) der PU 16.B.1 untersucht werden, sind nicht nur solche, 

die ausschließlich von der südlichen Brückenhälfte ausgehen, sondern berücksichtigen auch 

die Brücke in ihrer Gesamtheit. Soweit zum Beispiel die Auswirkungen bau- und betriebsbe-

dingter Immissionen und Erschütterungen oder anlagebedingter Verschattungen betrachtet 

werden, betrifft dies Wirkungen, die generell von einer Brücke wie der vorliegenden und nicht 

gerade von der hier gegenständlichen südlichen Brückenhälfte ausgehen. Was hingegen zum 

Beispiel die anlagebedingten Flächenverluste durch Brückenpfeiler anbelangt, ist es aufgrund 

der Breite des Flusses ausreichend, dass jede der beiden FFH-VPs speziell die Wirkungen 

des im jeweiligen Gebiet stehenden Pfeilers betrachtet (vgl. S. 42 der Erwiderung des Vorha-

benträgers vom 31.01.2018 auf die Einwendung des BUND vom 12.09.2017). 



 

Seite 391 

 

3.5.4.1.2. Fehlerhafte Kumulationsprüfung 

Soweit in den Planunterlagen überhaupt kumulierende Vorhaben betrachtet worden seien, 

werde dort lediglich festgestellt, dass diese jeweils für sich betrachtet nicht zu erheblichen 

Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes führen würden. Sodann werde ohne Vornahme einer 

summativen Betrachtung schlicht behauptet, dass sich für die A 14 im Zusammenwirken mit 

den anderen untersuchten Vorhaben keine zusätzlichen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet 

ergäben. Damit fehle es aber an einer eigentlichen Kumulationsprüfung, die der Frage nach-

gehen müsse, ob jeweils für sich unerhebliche Beeinträchtigungen in der Summe die Schwelle 

der Erheblichkeit überschritten (Einwendung des BUND vom 12.09.2017, S. 43). 

Dem Einwand kann nicht gefolgt werden. 

Dem BUND ist zwar darin Recht zu geben, dass in der Kumulationsprüfung zu untersuchen 

ist, ob verschiedene Vorhaben, die für sich betrachtet zu jeweils unerheblichen Beeinträchti-

gungen führen, in der Summe die Schwelle der Erheblichkeit überschreiten. Hier liegt der Fall 

aber so, dass die betrachteten anderen Projekte überhaupt keine Beeinträchtigungen auslö-

sen (vgl. PU 16.B.1.1.a, S. 9). Kumulative Effekte können durch diese Projekte deshalb nicht 

ausgelöst werden. 

3.5.4.2. Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 

Mit Schriftsatz vom 23.10.2018 hat der BUND ein Gutachten des Büros „Schreiber Umwelt-

planung“ vom 18.10.2018 vorgelegt. Darin werden gegen die Verträglichkeitsuntersuchung 

zum FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ folgende Einwände erhoben (S. 9 bis 15): 

3.5.4.2.1. Maßstab der Schutzgebietsverordnung 

Der Schutzzweck des FFH-Gebiets sei an dem Maßstab der NSG-Verordnung zu bemessen. 

Das Vorhaben verstoße gegen verschiedene Verbote dieser Verordnung. Beeinträchtigungen 

ergäben sich u.a. aufgrund von Flächenverlusten und Funktionsminderungen für die Lebens-

raumtypen 3150, 3270, 6430, 6510 und 91E0* und die Anhang-II-Arten Biber, Fischotter, 

Kammmolch, Grüne Flussjungfer, Meerneunauge, Flussneunauge, Lachs, Maifisch, Rapfen 

Weißflossengründling, Nordseeschnäpel und Steinbeißer. Nichts Anderes ergebe sich, wenn 

die Verträglichkeit am Maßstab des Art. 6 Abs. 3 FFH-RL in Verbindung mit Absatz 2 geprüft 

werde (Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 9 f.). 

Der Einwand ist nicht begründet. 
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Bei der Bestimmung des Schutzzwecks wurde die NSG-VO berücksichtigt (vgl. Erwiderung 

des Vorhabenträgers vom 15.01.2019, S. 4). Die geltend gemachten erheblichen Beeinträch-

tigungen liegen trotzdem nicht vor. Zur Begründung wird auf die Verträglichkeitsuntersuchung 

verwiesen (vgl. auch Erwiderung des Vorhabenträgers vom 15.01.2019, S. 5). 

3.5.4.2.2. LRT 91E0* 

Der direkte Verlust von 250 m² des LRT 91E0* stelle eine Verschlechterung nach Art. 6 Abs. 

3 i.V.m. Abs. 2 FFH-RL dar. Dies gelte auch nach dem von Lambrecht & Trautner (2007) 

entwickelten Bagatellschwellen-Ansatz. Dieser sei nach den hierfür geltenden Kriterien nicht 

anwendbar. Intensive betriebsbedingte Störungen seien insbesondere für den lärmempfindli-

chen Pirol zu erwarten. Hinzu kämen bislang nicht berücksichtigte Stickstoffeinträge (Gutach-

ten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 10 bis 12). 

Der Einwand ist nicht begründet. 

Die Anwendung von Bagatellschwellen gehört zum (auch vom Bundesverwaltungsgericht) an-

erkannten Prüfschema LAMNBRECHT & TRAUTNER. Sie ist nicht ihrerseits an fünf Voraus-

setzungen geknüpft, sondern stellt einen der Schritte des Prüfschemas dar. Soweit in der FFH-

VP für den LRT 91E0* für 350 m² LRT-Fläche lediglich eine Funktionsminderung um 50% 

angenommen wurde, kann dies fachlich nachvollziehbar mit einer brückenbedingten Reduzie-

rung der Lichtversorgung erklärt werden (vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers vom 

15.01.2019, S. 7). Die Nichtberücksichtigung des Pirols beruht darauf, dass es sich hierbei 

nicht um eine charakteristische Art mit Vorkommensschwerpunkt und Indikatorfunktion im hier 

vorkommenden LRT 91E0* handelt (vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers vom 15.01.2019, 

S. 8). Die Reichweite des Schalles unter Einbeziehung der geplanten Lärmschutzmaßnahmen 

ist dem Bestands- und Beeinträchtigungsplan der FFH-VP zum Vogelschutzgebiet Aland-

Elbe-Niederung (PU 16.B.2.A, Bl. 2 B) sowie dem Artenschutzplan (PU 12.B.5A, Bl. 1c) zu 

entnehmen (Darstellung von Lärmisophonen). Verkehrsbedingte Stickstoffzusatzeinträge wur-

den durch das Büro Lohmeyer berechnet und in die FFH-VP einbezogen. Verkehrsbedingte 

Stickstoffeinträge in die LRT über den Wasserpfad sind vernachlässigbar (vgl. Erwiderung des 

Vorhabenträgers vom 15.01.2019, S. 8 f.). 

3.5.4.2.3. LRT 3270 (Flächeninanspruchnahme) 

Durch das Vorhaben komme es zu einer direkten Flächeninanspruchnahme des LRT 3270 

von dauerhaft 22 m² (Pfeiler) und temporär 200 m². Damit werde zwar die Bagatellschwelle 

nach Lambrecht & Trautner (2007) unterschritten, jedoch träten andere Effekte wie Zerschnei-

dungen, Verlärmung und Schadstoffeinträge hinzu, die zu einem Verlust von Flächen des LRT 

führten und in der FFH-VU nicht angemessen berücksichtigt worden seien. Zudem werde die 
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Überdeckung des Gewässers und somit des LRT 3270 durch die Elbebrücke indirekt zur Be-

seitigung der lebensraumtypischen Vegetation führen und diese auch in Zukunft nicht aufkom-

men lassen, weil fundamentale Standortbedingungen verändert würden, denn es erfolge eine 

erhebliche Licht- und Niederschlagsverschattung (Gutachten des Büros „Schreiber Umwelt-

planung“ vom 18.10.2018, S. 12 f.) 

Der Einwand ist nicht begründet. 

Die Wirkfaktoren Zerschneidungen, Verlärmung und Schadstoffeinträge sind in der FFH-VP 

untersucht worden, führen aber nicht dazu, dass die Schwelle der erheblichen Beeinträchti-

gung überschritten wird; der Funktionsverlust bzw. die Funktionsminderung von Uferschlamm-

fluren durch Beschattung beschränkt sich auf wenige Quadratmeter und hat deshalb für den 

Zustand des LRT im FFH-Gebiet keine relevante Bedeutung (vgl. Erwiderung des Vorhaben-

trägers vom 15.01.2019, S. 9 f.). Die Bagatellschwelle von 500 m² würde bei dem LRT 3270 

auch dann unterschritten, wenn man die VKE 3.2b und damit den nördlichen Brückenpfeiler 

kumulativ in die Prüfung einbezöge (vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers vom 15.01.2019, S. 

10 f.). 

3.5.4.2.4. LRT 3270 (Fische und Rundmäuler)  

Es müsse auch mit einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 3270 in seinen charakteristi-

schen Arten gerechnet werden. Die Flächenverluste der Vorkommen dieses Lebensraumtyps 

stellten gleichzeitig einen Habitatverlust für die Fisch- und Rundmaularten des Anhangs II 

FFH-RL dar. Die Rammarbeiten für die Brückenbauwerke könnten zu einem Platzen der 

Schwimmblase von Fischen und dadurch zu einem Absterben des im Wirkbereich der Arbeiten 

vorhandenen Bestandes kommen. Der Betrieb der durch Autoscheinwerfer beleuchteten Brü-

cke könne ein Migrationshindernis für wandernde Fische (u.a. Lachs und Aal) darstellen (Gut-

achten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 13). 

Der Einwand ist nicht begründet. 

Nach Art und Umfang der Rammarbeiten (u.a. Hochfrequenzverfahren mit langsam steigern-

den Vibrationen) ist nicht mit einer Schädigung von Fischen zu rechnen. Lichteinwirkungen, 

die die Wanderung von Fischen stören, sind schon deshalb auszuschließen, weil die Fahrbahn 

auf der Elbebrücke mittels der Multifunktionswände quasi eingehaust ist und die Wände auf 

der Elbebrücke im unteren Meter lichtundurchlässig ausgeführt werden (vgl. Erwiderung des 

Vorhabenträgers vom 15.01.2019, S. 11). 
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3.5.4.2.5. Grüne Keiljungfer 

Durch das Vorhaben erheblich beeinträchtigt werde auch die Anhang-II-Art Grüne Keiljungfer. 

Diese lege ihre Eier nicht nur am Ufer, sondern auch in der Flussmitte ab, von wo aus sich die 

Larven in den Gewässergrund und damit in einen Bereich eingrüben, der von dem Brücken-

bauwerk in Anspruch genommen werde (Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ 

vom 18.10.2018, S. 14).  

Der Einwand ist nicht begründet. 

Die Grüne Keiljungfer wurde im Bereich der BAB weder in Sachsen-Anhalt noch in Branden-

burg nachgewiesen. Vereinzelte Vorkommen könne zwar gleichwohl nicht ausgeschlossen 

werden. Mit ihnen ist aber nach den Habitatansprüchen der Art lediglich im Uferbereich zu 

echnen, von dem die Brückenpfeiler 70 bzw. 90 m entfernt sind (vgl. Erwiderung des Vorha-

benträgers vom 15.01.2019, S. 12).  

3.5.4.2.6. Charakteristische Arten 

Die Erhaltungsziele eines FFH-Gebietes seien auch dann verletzt, wenn charakteristische 

Tierarten eines Lebensraumtyps Verluste oder Verschlechterungen ihrer Habitate erführen. 

Die Ermittlungen der Antragstellerin beschränkten sich nur auf einen Teil der charakteristi-

schen Arten. Außerdem würden die Wirkprozesse für charakteristische Arten unvollständig 

berücksichtigt und verallgemeinert. In der Betriebsphase komme es zu intensiven verkehrsbe-

dingten Störungen, die weit in das FFH-Gebiet hineinreichten. Dies führe zu erheblichen Be-

einträchtigungen verschiedener charakteristischer Vogelarten. Gleiches gelte für lärmempfind-

liche Amphibienarten des LRT 3150 wie insbesondere den Laubfrosch (Gutachten des Büros 

„Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 14 f.). 

Der Einwand ist nicht begründet. 

In einer FFH-VP müssen nur diejenigen charakteristischen Arten geprüft werden, die eine In-

dikatorfunktion und einen Vorkommensschwerpunkt haben. Die Arten, bei denen dies zutrifft, 

sind alle in der FFH-VP ausgewählt und geprüft worden (vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers 

vom 15.01.2019, S. 12 f.).  

3.6. Zulassung nach § 34 Abs. 3 BNatSchG 

Die Planfeststellungsbehörde lässt das Vorhaben, das gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG an sich 

unzulässig ist, auf der Grundlage der Ausnahmebestimmung des § 34 Abs. 3 BNatSchG zu.  

Nach dieser Vorschrift darf ein Projekt abweichend von § 34 Abs. 2 BNatSchG nur zugelassen 

werden, soweit es – 1. – aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
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einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist, und – 2. – zumutbare 

Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren 

Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. Nach § 34 Abs. 4 BNatSchG darf eine 

solche Ausnahmeentscheidung in den Fällen, in denen von dem Projekt im Gebiet vorkom-

mende prioritäre natürliche Lebensraumtypen oder prioritäre Arten betroffen werden, nur unter 

den dort geregelten weiteren Voraussetzungen getroffen werden. Nach § 34 Abs. 5 BNatSchG 

sind, wenn ein Projekt nach Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4, zugelassen werden 

soll, die zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ notwendigen Maßnah-

men (Kohärenzmaßnahmen) vorzusehen.  

Diese Anforderungen sind erfüllt.  

Die in § 34 Abs. 2 BNatSchG geregelten Voraussetzungen der Notwendigkeit des Vorhabens 

aus zwingenden Gründen und seiner Alternativlosigkeit sind gegeben. Ein Fall des § 34 Abs. 

4 BNatSchG liegt nicht vor. Die im Sinne des § 34 Abs. 5 BNatSchG erforderlichen Kohärenz-

maßnahmen sind in dem zur Feststellung vorgelegten Plan enthalten. 

3.6.1. Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses (§ 34 Abs. 3 Nr. 

1 BNatSchG) 

Das Vorhaben ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses im 

Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG notwendig. 

Zwingende Gründe in diesem Sinne sind öffentliche Belange hinreichend gewichtiger Art, die 

die Realisierung des Projektes erfordern (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 

BNatSchG, 84. EL [Juni 2017], § 34 Rn. 38). Um diese Erforderlichkeit herauszufinden, bedarf 

es einer Abwägungsentscheidung zwischen dem Integritätsinteresse des FFH-Gebiets und 

den für ein Projekt streitenden Gründen. 

3.6.1.1. Integritätsinteresse des FFH-Gebiets 

Das Gewicht des Integritätsinteresses eines FFH-Gebiets wird durch das Ausmaß seiner Be-

einträchtigung bestimmt; es hängt insoweit maßgeblich vom Ergebnis der FFH-VP ab; Fehler 

darin schlagen als Fehler auf die Abwägung durch; nur ausnahmsweise kann hilfsweise eine 

Wahrunterstellung einbezogen werden (BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 – 9 A 3/06 –, Rn. 

154). Neben dem Maß der Beeinträchtigung sind auch Vorschäden, der Anteil der Beeinträch-

tigung an den jeweiligen Vorkommen im Gebiet sowie der Einfluss auf die Gebietsvernetzung 

zu berücksichtigen (vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2009 – 4 C 12/07 –, Rn. 26, juris); auch ist 

auf die Entwicklungsdynamik abzustellen (BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 – 9 A 3/06 –, 

Rn. 162 ff.). Die Beeinträchtigungen dürfen die Erheblichkeitsschwelle jedenfalls nicht in einem 
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Maße überschreiten, dass dem Vorhaben Erhaltungsziele geopfert werden müssten (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 – 9 A 3/06 –, Rn. 165, juris). 

Gemessen an diesem Maßstab kommt dem Integritätsinteresse des FFH-Gebiets in der Ab-

wägung kein starkes Gewicht zu.  

Nach dem Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung wird das FFH-Gebiet durch das Vorha-

ben nur in geringem Umfang erheblich beeinträchtigt. Die erhebliche Beeinträchtigung be-

schränkt sich auf die Vorkommen des nicht prioritären Lebensraumtyps 6510 (Magere Flach-

land-Mähwiesen), das heißt auf die Vorkommen eines einzigen von insgesamt fünf in dem 

detailliert untersuchten Bereich und sieben in dem gesamten FFH-Gebiet vorkommenden Le-

bensraumtypen. Zu diesen nicht erheblich beeinträchtigten Lebensraumtypen zählt insbeson-

dere auch der prioritäre LRT 91E0* (Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior). 

Als gering ist der Umfang der erheblichen Beeinträchtigung auch mit Rücksicht darauf einzu-

schätzen, dass sich diese erhebliche Beeinträchtigung nicht auf die im detailliert untersuchten 

Bereich vorkommenden, oben genannten 11 Tierarten nach Anhang II der FFH-RL erstreckt, 

das FFH-Gebiet also – in anderen Worten – auch insoweit von einer erheblichen Beeinträch-

tigung verschont bleibt. Da bei der Frage nach dem Umfang der hier vorliegenden erheblichen 

Beeinträchtigung jedoch in Rechnung zu stellen ist, dass nicht nur die genannten Lebensraum-

typen, sondern auch diese Anhang-II-Arten zu den für die Erhaltungsziele oder den Schutz-

zweck maßgeblichen Bestandteilen des FFH-Gebietes zählen, beschränkt sich die erhebliche 

Beeinträchtigung mit dem LRT 6510 auf einen noch kleineren Teil sämtlicher in Rechnung zu 

stellenden Bestandteile.  

Die mithin auf die Vorkommen des LRT 6510 beschränkte erhebliche Beeinträchtigung hat 

darüber hinaus kein besonders großes Ausmaß. Der nach der FFH-VP zu erwartende bau- 

und anlagebedingte Flächenverlust von 4.200 m² überschreitet zwar den Schwellenwert einer 

erheblichen Beeinträchtigung von 500 m² deutlich, aber bezogen auf die Gesamtfläche der 

Vorkommen des LRT von 151,7 ha gleichwohl nur mit einem verhältnismäßig geringen Anteil 

von knapp 0,3 %.  

Ein höheres Gewicht erlangt das Integritätsinteresse auch nicht aufgrund der anderen oben 

angeführten weiteren Kriterien. Das FFH-Gebiet weist in dem durch das Vorhaben beeinträch-

tigten Bereich aufgrund der dort verlaufenden B 189 bereits eine Vorbelastung auf. Auch ist 

nicht damit zu rechnen, dass die mit der Autobahn verbundene Beeinträchtigung zu einer Ver-

letzung der Gebietsvernetzung führt, die Entwicklungsdynamik erheblich negativ beeinflusst 

oder zur Aufgabe von Erhaltungszielen zwingt.  
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3.6.1.2. Zwingende Gründe des öffentlichen Interesses für die Realisierung des Vorha-

bens 

Für die Realisierung des Vorhabens sprechen zwingende Gründe des öffentlichen Interesses. 

Mit „zwingenden Gründen“ sind keine Sachzwänge gemeint, denen niemand ausweichen 

kann; ausreichend ist ein durch Vernunft und Verantwortungsbewusstsein geleitetes staatli-

ches Handeln. Vereinzelt findet sich die Formel, dass diese „zwingenden Gründe“ generell 

zumindest dem strengen Gemeinwohlerfordernis des Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG genügen müs-

sen (BVerwG, Urteil vom Urteil vom 17. Januar 2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 129; ähnlich: OVG 

Lüneburg, Urteil vom 20. Mai 2009 – 7 KS 28/07 –, Rn. 101, beide: juris). Die Gründe öffentli-

chen Interesses müssen wesentlicher Zweck des Projekts sein, nicht bloße Nebenfolgen 

(BVerwG, Urteil vom 27. Januar 2000 – 4 C 2/99 –, Rn. 39, juris). Dazu müssen die Umstände 

des Einzelfalls ermittelt werden, um eine Bewertung der Belange zu ermöglichen – eine pau-

schale Betrachtung genügt nicht (BVerwG, Urteil vom 27. Januar 2000 – 4 C 2/99 –, Rn. 38, 

juris). Die zu berücksichtigen Gründe müssen ihrer Art nach als öffentliches Interesse tragfähig 

sein (BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 – 9 A 3/06 –, Rn. 158 und 160; auch Urteil vom 9. 

Juli 2009 – 4 C 12/07 –, Rn. 14, beide: juris). Im Rahmen des § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG 

können dabei neben Gründen sozialer oder wirtschaftlicher Art auch vielfältige andere Gründe 

berücksichtigt werden, solange sie auf einem öffentlichen Interesse beruhen (BVerwG, Urteil 

vom 12. März 2008 – 9 A 3/06 –, Rn. 153, juris). Ergänzend können auch Allgemeinbelange 

der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes berücksichtigt werden, wenn die behaupteten 

positiven Wirkungen durch Erfahrungswissen abgesichert sind – ohne das im Rahmen der 

Beeinträchtigung prioritärer Elemente nötige Maß des Nachweises erreichen zu müssen 

(BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 – 9 A 3/06 –, Rn. 160, juris; auch Urteil vom 11. August 

2016 – 7 A 1/15 –, Rn. 124 unter Verweis auf EU-Kommission, Auslegungsleitfaden zu Artikel 

6 Absatz 4 der „Habitat-Richtlinie“ 92/43/EWG, S. 10). Streiten mehrere Gründe öffentlichen 

Interesses für ein Vorhaben, reicht im Ergebnis aus, wenn jedenfalls die Summe daraus das 

Maß zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen erreicht (vgl. BVerwG, Urteil vom 

23. April 2014 – 9 A 25/12 –, Rn. 74, juris). Eine gesetzliche Bedarfsfeststellung vermittelt 

einem Vorhaben allerdings einen besonderen Stellenwert (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Januar 

2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 135, juris). So ist der prognostizierte Verkehrsbedarf im Rahmen der 

Gewichtung zu berücksichtigen, wobei gesetzliche Bedarfsfeststellungen höher wiegen als po-

litisch wirkende Planungsdirektiven (BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2009 – 4 C 12/07 –, Rn. 16, 

juris). Demnach liegen für ein Vorhaben dem Grunde nach berücksichtigungsfähige Abwei-

chungsgründe vor, wenn es den Vorgaben einer fachplanerischen Planrechtfertigung ent-

spricht (BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2009 – 4 C 12/07 –, Rn. 14, juris). Dies allein ermöglicht 

aber nicht zwangsläufig die Überwindung des Integritätsinteresses eines Gebiets (ausführlich: 
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BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2009 – 4 C 12/07 –, Rn. 15, juris). Die Bedarfsfeststellung besitzt 

vielmehr eine „Indizwirkung“ (vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 19. Februar 2007 – 7 KS 135/03 

–, Rn. 108, allerdings ohne näher hierauf oder das nötige Maß eines Gegenbeweises einzu-

gehen; auch: Urteil vom 22. April 2016 – 7 KS 27/15 –, Rn. 199, juris). 

In Anwendung dieser Grundsätze sprechen zwingende Gründe des öffentlichen Interesses für 

das Vorhaben.  

Die aus einer gesetzlichen Bedarfsfeststellung abzuleitende Indizwirkung für das Vorliegen 

zwingender Gründe ist zu bejahen, weil die BAB 14 im Bundesverkehrswegeplan nach wie vor 

als Projekt mit vordringlichem Bedarf eingestuft wird. Das Indiz wird auch durch inhaltliche 

Gründe bestätigt. Für das Vorhaben können Gründe der verkehrlichen Daseinsvorsorge ins 

Feld geführt werden. Die BAB 14 ist erforderlich, um den Planungsraum in zureichender Weise 

an das bestehende Autobahnnetz anzubinden. Erst dadurch kann in der Region zwischen 

Seehausen und Wittenberge der in Deutschland übliche Standard einer Erreichbarkeit von 

Oberzentren in maximal 60 Minuten erreicht werden. Dies ist für die nachhaltige wirtschaftliche 

und demographische Entwicklung des Planungsraums unabdingbar. Die derzeitigen Verkehrs-

verhältnisse sind unzureichend, weil zwischen den Oberzentren Magdeburg und Schwerin 

keine bedarfsgerechte Bundesfernstraßenverbindung besteht. Die vorhandene B 189 in Ver-

bindung mit der B 5 und der B 106 können die prognostizierte Zunahme des Verkehrs lang-

fristig nicht bewältigen. Die Zunahme des Verkehrs beruht u.a. auf der wachsenden Bedeutung 

der Nord- und Ostseehäfen als internationale Umschlagplätze aus dem Inland und dem ost-

europäischen Ausland. Hinzu kommt der steigende Fremdenverkehr. Für die Bewältigung die-

ser Verkehrszunahme sind die vorhandenen Bundesstraßen aufgrund ihrer Ortsdurchfahrten 

und ihrer unzureichenden Dimensionierung nicht geeignet.  

3.6.1.3. Abwägung 

Im Ergebnis der angestellten Abwägung überwiegen die zwingenden Gründe des öffentlichen 

Interesses an der Realisierung des hier gegenständlichen Vorhabens das Integritätsinteresse 

des FFH-Gebietes. 

Das Gewicht des Integritätsinteresses ist – wie dargelegt – verhältnismäßig gering oder jeden-

falls nicht so stark einzustufen, dass es sich gegenüber den genannten zwingenden Gründen 

des öffentlichen Interesses durchsetzt. Deshalb ist diesen der Vorrang einzuräumen.  

3.6.2. Alternativlosigkeit des Vorhabens (§ 34 Abs. 3 Nr. 2 BVerwG) 

Gegenüber dem hier planfestgestellten Vorhaben bestehen auch keine zumutbaren Alternati-

ven im Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG. 
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Abweichend von § 34 Abs. 2 BNatSchG darf gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG ein Projekt 

nur dann zugelassen werden, wenn keine zumutbaren Alternativen gegeben sind, den mit dem 

Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu 

erreichen. Streiten für ein Vorhaben zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Inte-

resses, braucht ein Verzicht auf das Vorhaben insgesamt (Nullvariante) zwar nicht mehr un-

tersucht zu werden (BVerwG, Urteil vom 17. Januar 2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 142, juris). Dem 

Vorhabenträger zumutbare Standort- oder Ausführungsalternativen dürfen jedoch nicht beste-

hen (BVerwG, a. a. O.).  

Ihren Ausgangspunkt findet die Bewertung in dem Gewicht der beeinträchtigten Schutzgüter: 

in der Schwere der Gebietsbeeinträchtigung, Anzahl und Bedeutung betroffener Lebensraum-

typen oder Arten, dem Grad der Unvereinbarkeit mit den Erhaltungszielen (BVerwG, Urteil 

vom 27. Januar 2000 – 4 C 2/99 –, Rn. 31; Urteil vom 6. November 2012 – 9 A 17/11 –, Rn. 

70). Der Vergleich zwischen Beeinträchtigungen in unterschiedlichen Varianten darf zudem 

nicht pauschal erfolgen; bedeutsam ist vielmehr zum einen, ob und inwieweit Schutzgüter ei-

nes Gebiets erheblich beeinträchtigt werden und zum anderen, ob und inwieweit hiervon prio-

ritäre Elemente des Gebiets umfasst sind (BVerwG, Urteil vom 17. Mai 2002 – 4 A 28/01 –, 

Rn. 30; Urteil vom 17. Januar 2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 144; Urteil vom 12. März 2008 – 9 A 

3/06 –, Rn. 170; Urteil vom 8. Januar 2014 – 9 A 4/13 –, Rn. 72, alle: juris). Innerhalb der 

Gruppen prioritärer wie nicht-prioritärer Elemente eines Gebiets besteht hingegen kein Raum 

für eine weitergehende Differenzierung nach der jeweiligen Schutzbedürftigkeit (BVerwG, Ur-

teil vom 17. Mai 2002 – 4 A 28/01 –, Rn. 30; Urteil vom 12. März 2008 – 9 A 3/06 –, Rn. 170, 

beide: juris). Anderes ist nur denkbar, soweit es sich um Ausführungsalternativen an identi-

schem Standort handelt (BVerwG, Beschluss vom 6. März 2014 – 9 C 6/12 –, Rn. 50, juris). 

Soweit für die Bewertung erforderlich, kann dies auch mit vertieften Untersuchungen verbun-

den sein (vgl. BVerwG, Urteil vom 6. November 2013 – 9 A 14/12 –, Rn. 87, juris). Im Allge-

meinen müssen Alternativen jedoch nicht erschöpfend untersucht werden, wenn sich bereits 

aufgrund einer Grobanalyse das Beeinträchtigungspotenzial für prioritäre und nicht-prioritäre 

Schutzgüter eines FFH-Gebiets ermitteln lässt (Urteil vom 12. März 2008 – 9 A 3/06 –, Rn. 

171, juris). 

Ausgehend von diesen Grundsätzen ergibt sich das Folgende: 

3.6.2.1. Planfeststellungstrasse 

Den Ausgangspunkt für den angestellten Vergleich bildet die mit diesem Beschluss planfest-

gestellte Autobahn (Planfeststellungstrasse). Diese ist in ihrem Verlauf in erster Linie durch 

ihre enge Verknüpfung mit der derzeit vorhandenen Bundesstraße B 189 gekennzeichnet. Die 

Planfeststellungstrasse verläuft in ihrem südlichen Teil auf der Trasse der B 189, schwenkt auf 
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der Höhe von Losenrade nach Westen, entfernt sich sodann auf einer Strecke von ca. 700 m 

im Bereich der südlichen Grenze des FFH-Gebiets bis zu ca. 200 m von der dort stark nach 

Osten gekrümmten B 189, trifft ca. 800 m weiter nördlich und ca. 500 m südlich der Elbe wieder 

auf diese Straße und überquert in enger Bündelung mit ihr die Elbe. Das FFH-Gebiet wird 

durch die Planfeststellungstrasse auf einer Länge von 1,3 km durchquert. 

3.6.2.2. Ausführungsvarianten 

Eine zumutbare Alternative, die ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen als die Planfest-

stellungstrasse auskommt, ergibt sich nicht aus den in Betracht kommenden Ausführungsva-

rianten. Bei einer Ausführungsvariante handelt es sich um die technische Abwandlung eines 

Vorhabens, bei der Standort bzw. Trasse jedoch unverändert bleiben (etwa: alternative Bau-

ausführung, veränderte Gradiente). 

3.6.2.2.1. Null-Plus-Variante 

Die Null-Plus-Lösung, das heißt der Ausbau und die Erweiterung der vorhandenen Bundes-

straßen B 189, B 5 und B 106, durfte der Vorhabenträger aus der Betrachtung zumutbarer 

Ausführungsvarianten ausschließen (vgl. PU 16.B.4.A, S. 8 bis 11). Hierbei würde es sich nicht 

im eigentlichen Sinne um eine Ausführungsvariante, sondern um ein mit der Aufgabe von Pla-

nungszielen verbundenes anderes Projekt handeln.  

Als eine Alternative im Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG kann nicht mehr gelten, was auf 

ein ganz anderes Projekt hinausliefe (BVerwG, Urteil vom 19. Mai 1998 – 4 A 9/97 –, Rn. 49 

f.; Urteil vom 17. Mai 2002 – 4 A 28/01 –, Rn. 26; Urteil vom 15. Januar 2004 – 4 A 11/02 –, 

Rn. 42; Urteil vom 17. Januar 2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 143; Urteil vom 6. November 2012 – 9 

A 17/11 –, Rn. 71; Beschluss vom 22. Juni 2015 – 4 B 61/14 –, Rn. 17 – alle: juris). Es muss 

dem Vorhabenträger vielmehr weiterhin möglich sein, die zulässigerweise verfolgten Ziele ver-

wirklichen zu können, wobei Abstriche im Zielerfüllungsgrad hinzunehmen sind (BVerwG, Ur-

teil vom 17. Mai 2002 – 4 A 28/01 –, Rn. 26; Urteil vom 15. Januar 2004 – 4 A 11/02 –, Rn. 

42; Urteil vom 17. Januar 2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 143; Urteil vom 6. November 2012 – 9 A 

17/11 –, Rn. 71; Beschluss vom 22. Juni 2015 – 4 B 61/14 –, Rn. 17 – alle: juris). Die Aufgabe 

selbstständiger Teilziele kann nicht verlangt werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2009 – 4 

C 12/07 –, Rn. 33; Beschluss vom 3. Juni 2010 – 4 B 54/09 –, Rn. 9, jeweils: juris und m. w. 

Nachw.). 

Eine solche Aufgabe von Teilzielen würde der bloße Ausbau der B 189 jedoch mit sich bringen. 

Zur Begründung wird auf die in der PU 16.B.4.A (S. 8 bis 11) genannten Gründen verwiesen. 
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3.6.2.2.2. Tunnelvarianten 

Als Ausführungsvariante mit dem Ziel einer geringeren Beeinträchtigung des FFH-Gebiets 

kommt jedoch eine Untertunnelung der Elbe in Betracht. Der Vorhabenträger hat dementspre-

chend auch verschiedene Tunnellösungen untersucht, durfte diese aber als Alternative aus-

scheiden, weil sie wegen der damit verbundenen Mehrkosten nicht zumutbar sind (PU 

16.B.4.A, S. 16 bis 19).  

Die Grenze zur Unzumutbarkeit ist dort überschritten, wo die Vermeidungsanstrengungen au-

ßerhalb jedes vernünftigen Verhältnisses zu dem damit erzielbaren Gewinn für Natur und Um-

welt stehen würden (BVerwG, Urteil vom 27. Januar 2000 – 4 C 2/99 –, Rn. 31; Urteil vom 17. 

Januar 2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 142; Urteil vom 12. März 2008 – 9 A 3/06 –, Rn. 172, alle: 

juris). Damit wird dem im Unionsrecht verankerten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung 

getragen. Hierbei müssen auch gewichtige naturschutzexterne Belange Berücksichtigung fin-

den (BVerwG, Urteil vom 12. März 2008 – 9 A 3/06 –, Rn. 172; Urteil vom 6. November 2012 

– 9 A 17/11 –, Rn. 70; Urteil vom 28. März 2013 – 9 A 22/11 –, Rn. 105; Urteil vom 23. April 

2014 – 9 A 25/12 –, Rn. 78). Neben verkehrstechnischen kann es sich dabei auch um finanzi-

elle Erwägungen handeln (BVerwG, Urteil vom 27. Januar 2000 – 4 C 2/99 –, Rn. 31; Urteil 

vom 17. Mai 2002 – 4 A 28/01 –, Rn. 37; Urteil vom 17. Januar 2007 – 9 A 20/05 –, Rn. 142; 

Urteil vom 12. März 2008 – 9 A 3/06 –, Rn. 172; Urteil vom 23. April 2014 – 9 A 25/12 –, Rn. 

78, alle: juris). 

Derartige finanzielle Erwägungen stehen der Zumutbarkeit der untersuchten Tunnelvarianten 

entgegen. Der Vorhabenträger hat für sämtliche geprüften 16 Trassenvarianten eine jeweilige 

Tunnellösung untersucht (PU 16.B.4.A, S. 16 bis 20). In naturschutzfachlicher Hinsicht kann 

mit einem solchen Tunnel die Beeinträchtigung der betroffenen FFH-Gebiete zwar verringert 

werden; eine vollständige Vermeidung der Beeinträchtigung ist aber auch mit einem Tunnel 

nicht möglich (PU 16.B.4.A, S. 16 f.). Gleichwohl wäre bei einer Tunnel- im Vergleich zu der 

gewählten Brückenlösung ein Mehrfaches an Kosten aufzubringen. Diese Mehrkosten stehen 

zu der damit erzielbaren Beeinträchtigungsverminderung nicht in einem angemessenen Ver-

hältnis (PU 16.B.4.A, S. 17 bis 20).  

3.6.2.3. Standortvarianten 

Es ist auch keine zumutbare Standortvariante vorhanden, die ohne oder mit geringeren Be-

einträchtigungen als das planfestgestellte Vorhaben auskommt. 

Als Alternativen zu der Entwurfstrasse, die in der Alternativenprüfung der PU 16.B.4.A als Va-

riante W3 bezeichnet wird (vgl. u.a. dort S. 25 f.), hat der Vorhabenträger sechs Varianten 

untersucht, und zwar die drei Westvarianten W1, W2 und W 2.1, die Mittelvariante M1 und die 
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Ostvarianten O1 und O2. Die Westvarianten verlaufen westlich und die Mittelvariante und die 

Ostvarianten östlich der B 189 und der mit dieser gebündelten Entwurfstrasse W3. Die Rei-

henfolge West, Mittel und Ost wird auch innerhalb der einzelnen Gruppen aufrechterhalten, so 

dass beispielsweise die Variante W1 westlich der Variante W2 und die Variante O1 westlich 

der Variante O2 verläuft (vgl. dazu die kartographische Darstellung: PU 16.B.4.1.A). Im Ein-

zelnen stellt sich der Verlauf dieser Varianten wie folgt dar (vgl. zur ausführlicheren Beschrei-

bung: PU 16.B.4.A, S. 24 f.):  

Die Variante W1 quert die Elbe ca. 2 km westlich der B 189 und schwenkt dann in nordöstliche 

Richtung. Die Strecke im FFH-Gebiet beträgt 650 m.  

Die Variante W2 quert die Elbe ca. 1 km westlich der B 189, verläuft dann zunächst weiter in 

nordwestlicher Richtung und schwenkt schließlich nach Norden. Die Strecke im FFH-Gebiet 

beträgt 600 m.  

Die Variante W2.1 ist in ihrem südlichen Abschnitt mit der Variante W2 identisch, schwenkt 

600 m südlich der Elbe nach Osten, quert die Elbe ca. 700 m westlich der B 189 und schwenkt 

auf der Höhe der ehemaligen Deponie Wittenberge nach Norden. Die Strecke im FFH-Gebiet 

beträgt 800 m. 

Die Variante M1 quert die Elbe ca. 2,3 km östlich der B 189 in Bündelung mit der Bahnstrecke 

6401 Magdeburg – Wittenberge. Anschließend unterteilt sie sich in die Varianten M1.1 und M 

1.2. Die Strecke im FFH-Gebiet beträgt 1,5 km.  

Die Variante O1 ist zunächst identisch mit der Variante M1. Ca. 700 m südlich der Elbe 

schwenkt sie in nordöstliche Richtung, quert die Elbe ca. 250 m östlich der Bahnstrecke 6401 

Magdeburg – Wittenberge und verläuft in einem weiten Bogen östlich um Wittenberge. Die 

Strecke im FFH-Gebiet beträgt 1,6 km. 

Die Variante O2 verläuft zwischen den Ortschaften Eickerhöfe und Losenrade, quert die Elbe 

ca. 1,5 km südöstlich der Bahnstrecke 6401 Magdeburg – Wittenberge und schwenkt anschlie-

ßend nach Westen. Die Strecke im FFH-Gebiet beträgt 1,2 km.  

Als Alternativen im Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG scheiden diese Varianten deshalb 

aus, weil mit ihnen der mit dem Projekt verfolgte Zweck entgegen dieser Bestimmung weder 

ohne noch mit geringeren Beeinträchtigungen als mit der Planfeststellungstrasse erreicht wer-

den kann. Alle diese Varianten führen ebenso wie die Entwurfstrasse zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung des Lebensraumtyps 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen). Mit ihnen wer-

den LRT-Flächen gleichen Umfangs, im Falle der Variante O2 sogar größeren Umfangs, in 

Anspruch genommen (PU 16.B.4.A, S. 26 f.).  
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Die mithin bestehende Alternativlosigkeit der Planfeststellungstrasse findet auch mit Blick auf 

die anderen im Elbquerungsbereich vorhandenen Natura 2000-Gebiete (SPA „Aland-Elbe-

Niederung“, SPA „Unteres Elbtal“, FFH-Gebiet „Krähenfuß“, FFH-Gebiet „Elbdeichhinterland“, 

FFH-Gebiet „Elbdeichvorland“, FFH-Gebiet „Elbe“) ihre Bestätigung. In einem von der PU 

16.B.4.A auf S. 27 bis 29 vorgenommenen gebietsübergreifenden Alternativenvergleich mit 

den insoweit in Betracht kommenden Varianten W1, W2 und W2.1 führt die Planfeststellungs-

trasse insgesamt zu den vergleichsweise geringsten Beeinträchtigungen. 

Im Zuge des Anhörungsverfahrens hat der Vorhabenträger weitere Varianten untersucht und 

seine Erwägungen in dem Abwägungspapier mit dem Titel „Trassenvarianten BAB 14 im Ab-

schnitt VKE 3.2a“ vom Mai 2013 dargelegt. Anlass für diese zusätzliche Variantenuntersu-

chung waren Forderungen nach alternativen Trassenführungen im Bereich der Siedlung Mär-

sche, die im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens und der mündlichen Erörterung erhoben 

worden waren (vgl. S. 2 Abs. 1 des Abwägungspapiers). Hierbei handelt es sich um die unge-

fähr 3 km lange nördliche Strecke des Teilabschnitts 3.2a, in der die Autobahn nicht mehr – 

wie im Teilabschnitt 3.1 – unmittelbar auf der Trasse der derzeitigen B 189 verläuft, sondern 

von dieser Straße (künftig: L 38) nach Westen abschwenkt, um erst kurz vor Erreichen des 

südlichen Elbufers wieder in eine enge Bündelung mit ihr zu treten. In dem dadurch entste-

henden Bereich zwischen der (künftigen) L 38 im Osten und der BAB 14 im Westen liegt ein 

Teil der u.a. mit Wohngebäuden bebauten Grundstücke der Siedlung Märsche. Deren Eigen-

tümer haben sich für eine Variante ausgesprochen, nach der ihre Grundstücke nicht – wie bei 

der Planfeststellungsvariante – unter Inkaufnahme ihrer Lage zwischen einer Autobahn und 

einer Landesstraße erhalten, sondern dadurch entschädigungspflichtig in Anspruch genom-

men werden, dass die BAB 14 auch in diesem Bereich unmittelbar mit der derzeitigen B 189 

und künftigen L 38 gebündelt wird. Mit Rücksicht auf diese Interessenlage präsentiert der Vor-

habenträger in seinem Abwägungspapier fünf Varianten (bezeichnet als Varianten 1 bis 5). 

Einer näheren Erörterung unterzieht er dabei nur die Varianten 3 und 5. Die Varianten 1, 2 und 

4 scheiden demgegenüber bereits deshalb aus, weil sie den nach den Richtlinien für die An-

lage von Autobahnen (RAA) geforderten Mindestradius von Autobahnen unterschreiten (vgl. 

Abwägungspapier, S. 2). Nach den Varianten 3 und 5 verläuft die BAB 14 im gesamten Teil-

abschnitt 3.2a in westlicher (Variante 3) bzw. östlicher (Variante 5) Bündelung mit der B 189 

(künftig L 38). Wegen des genauen Verlaufs wird auf S.3 bis 7 des Abwägungspapiers und die 

diesem Papier beigefügten Übersichtslagepläne verwiesen.  

Der Zulassung der Entwurfstrasse auf der Grundlage des § 34 Abs. 3 BNatSchG stehen die 

mithin vom Vorhabenträger zusätzlich untersuchten Varianten 3 und 5 ebenfalls nicht entge-

gen, weil es sich auch bei ihnen nicht um zumutbare Alternativen im Sinne der Nr. 2 dieser 

Vorschrift handelt. Auch mit ihnen kann der mit dem Projekt verfolgte Zweck entgegen dieser 



 

Seite 404 

 

Bestimmung weder ohne noch mit geringeren Beeinträchtigungen als mit der Planfeststel-

lungstrasse erreicht werden. Sie führen ebenfalls zu erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-

Gebiets (vgl. S. 9 des Abwägungspapiers). Betroffen von dieser erheblichen Beeinträchtigung 

ist – wie bei der Planfeststellungstrasse und den oben genannten Varianten – wiederum der 

LRT 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen). Die Vorkommen dieses Lebensraumtyps werden 

bei der Variante 3 mit einem Flächenverlust von ca. 6.000 m² sogar noch in einem größeren 

Ausmaß als bei der Feststellungstrasse (ca. 4.000 m²) und bei der Variante 5 in einem immer-

hin gleichen Ausmaß (ebenfalls 4.000 m²) betroffen. Die Variante 5 führt zusätzlich zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung des prioritären LRT 91E0. Das gefundene Ergebnis hat der Vor-

habenträger im Laufe des Planfeststellungsverfahrens weiter untermauert. In einer Stellung-

nahme vom 10.03.2017 (vgl. dort S. 6 bis 11) zeigt er mit nachvollziehbaren Argumenten auf, 

dass und weshalb die Variante 3 nicht zu einer geringeren Beeinträchtigung des FFH-Gebiets 

führt als die Planfeststellungstrasse. 

3.6.3. Sicherung der Kohärenz (§ 34 Abs. 5 BNatSchG) 

Für die Fälle, in denen ein Projekt – wie hier die VKE 3.1/3.2a der A 14 – nach § 34 Abs. 3 

BNatSchG zugelassen werden soll, ordnet § 34 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG an, dass die zur 

Sicherung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ notwendigen Maßnahmen vorzu-

sehen sind. Kohärenzsicherungsmaßnahmen im Sinne dieser Vorschrift zielen darauf ab, vor-

habenbedingte erhebliche Beeinträchtigungen zu kompensieren und einen quantitativen und 

qualitativen Ausgleich für die betroffenen Lebensraumtypen zu schaffen. Darüber hinaus müs-

sen sie gewährleisten, dass der günstige Erhaltungszustand der betroffenen Lebensraumty-

pen innerhalb der betroffenen biogeografischen Region gewahrt bleibt. 

Mit der Kohärenzsicherungsmaßnahme KS 1 (Extensivierung von Auengrünland bei Beuster 

zur Entwicklung Magerer Flachland-Mähwiesen [entspricht der LBP-Maßnahme ECEF 9], vgl. 

das Maßnahmenblatt in der PU 16 B 4 A, Anlage 1, S. 1 f.) trifft der Vorhabenträger nach 

Überzeugung der Planfeststellungsbehörde eine Anordnung, die den Schutz der Kohärenz 

des ökologischen Netzes „Natura 2000“ sicherstellt und damit den Vorgaben des § 34 Abs. 5 

Satz 1 BNatSchG gerecht wird.  

Die Kohärenzsicherungsmaßnahme wird auf einer 1,8 ha großen Teilfläche eines größeren 

Auengrünlandkomplexes im Elbdeichvorland östlich der Ortslage Beuster durchgeführt. Die 

Fläche wird derzeit überwiegend intensiv genutzt. Mit der Maßnahme erfolgt eine Umstellung 

auf eine extensive Bewirtschaftung. Gekennzeichnet ist diese durch eine zweischürige Mahd 

(alternativ eine Kombination aus Mahd und Beweidung). Deren Schnitthöhe trägt dem Schutz 

von Wiesenbrütern Rechnung. Hinzu kommt ein Verzicht auf den Einsatz von stickstoff- und 

kalkhaltigen Düngemitteln. Ziel ist die Entwicklung einer dem LRT 6510 (Magere Flachland-
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Mähwiesen) zuzuordnenden Grünlandvegetation. Die Erfolgsaussichten sind als gut einzu-

schätzen. Die Fläche weist bereits Potenziale für eine entsprechende Vegetationsentwicklung 

auf. Auch sind Anordnungen für eine wirksame Funktionskontrolle getroffen. Vorgesehen ist 

unter anderem eine jährliche Kontrolle der Einhaltung der angeordneten Maßnahmen. Zudem 

wird auf der Maßnahmenfläche eine regelmäßige Vegetationskartierung durchgeführt. Wegen 

der Einzelheiten wird auf PU 16.B.4.A, Kapitel 4 (S. 30 bis 33) und das Maßnahmenblatt KS1 

(PU 16 B 4 A, Anlage 1, S. 1 f.) verwiesen. 

3.6.4. Einwände 

Gegen die in der PU 16.B.4 durchgeführte Ausnahmeprüfung wurden im Anhörungsverfahren 

Einwände erhoben, mit denen sich die Planfeststellungsbehörde im Folgenden auseinander-

setzt. 

3.6.4.1. Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 

Mit Schriftsatz vom 23.10.2018 hat der BUND ein Gutachten des Büros „Schreiber Umwelt-

planung“ vom 18.10.2018 vorgelegt. Darin werden gegen die Ausnahmeprüfung zum FFH-

Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ folgende Einwände erhoben (S. 22 bis 24): 

3.6.4.1.1. Unzureichender Variantenvergleich 

Ausnahmen von den habitatschutzrechtlichen Verboten seien u.a. nur dann möglich, wenn 

keine Alternativen bestünden, durch die für die Vorzugstrasse festgestellten Beeinträchtigun-

gen ganz vermieden werden könnten oder geringer ausfielen. Dies erfordere zunächst einmal 

eine vergleichbar tiefgehende Erfassung der Lebensraumtypen, Habitate der Anhang-II-Arten 

und Vogelarten für alle infrage kommenden Varianten mit der Bilanzierung der direkten und 

mittelbaren Lebensraumverluste, um eine vergleichende Betrachtung vornehmen zu können 

und den unter Umständen damit verbundenen Nachteilen in verkehrlicher Hinsicht gegenüber-

stellen zu können. Eine solche vergleichende Erfassung liege nicht vor.  

Es sei davon auszugehen, dass sich bei einer tiefergehenden Betrachtung weitaus mehr Be-

einträchtigungen für die bisherige Entwurfstrasse (Variante W 3) ergeben würden als bislang 

in der Ausnahmeuntersuchung angenommen. Bereits auf brandenburgischer Seite seien deut-

lich mehr Beeinträchtigungen anzunehmen. 

Die Alternativenprüfung mache im Übrigen eine über die Elbquerung hinausgehende Betrach-

tung erforderlich, weil die Abschnittsbildung die Möglichkeiten von günstigen Alternativen dras-

tisch einschränke. Großräumige Alternativenbetrachtungen würden durch die Abschnittsbil-

dungen unmöglich gemacht, weil der jeweils vorherige bzw. nachfolgende Abschnitt Zwangs-

punkte setze. Es dränge sich bereits bei grober Betrachtung eine Alternative auf, die die Be-

einträchtigungen in den beiden hier angesprochenen Schutzgebieten gänzlich vermeide. 
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Da die Elbquerung nicht abschnittsweise betrachtet werden könne und es auf brandenburgi-

scher Seite zum direkten Verlust eines prioritären LRT komme, sei auch die Variante der Tun-

nelquerung neu zu bewerten (Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 

18.10.2018, S. 22 f.). 

Der Einwand ist nicht begründet. 

Die FFH-Alternativenprüfung setzt voraus, dass die durch mögliche Varianten betroffenen Na-

tura 2000-Gebiete in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-

standteilen hinreichend erfasst und die vorhabenbedingten Auswirkungen bewertet werden. 

Dies war und ist bei den in Rede stehenden Ausnahmeprüfungen zur VKE 3.1/3.2a der Fall 

und in den entsprechenden Unterlagen 16.B.3.A und 16.B.4.A hinreichend dargelegt. Pla-

nungsalternativen brauchen allerdings nicht erschöpfend, sondern nur so weit ausgearbeitet 

und untersucht zu werden, dass sich einschätzen lässt, ob sie für die FFH-Schutzgüter ein 

erhebliches Beeinträchtigungspotenzial bergen (in diesem Sinne etwa BVerwG, Urteil vom 

12.03.2008 – 9 A 3.06 – Rn. 171). Dem entsprechen die durchgeführten Alternativenprüfun-

gen. Eine über die Elbquerung hinausgehende Betrachtung ist nur im Rahmen der hier durch-

geführten Vorausschau für andere Abschnitte erforderlich (vgl. Erwiderung des Vorhabenträ-

gers vom 15.01.2019, S. 26 f.).  

3.6.4.1.2. Fehlender Kohärenzausgleich 

Die geplanten Maßnahmen der Kohärenzsicherung seien hierfür nicht geeignet. Sie lägen in-

nerhalb der Natura 2000-Gebiete. Die Voraussetzungen hierfür seien aber nicht gegeben. Zum 

einen seien sie nicht mit den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des Gebietes vereinbar. So 

komme es durch die Umsetzung der Maßnahme E2 innerhalb des Vogelschutzgebietes zu 

Verlusten von potentiellen Braunkehlchenhabitaten (PU 16.B.2, S. 96), obwohl der Erhaltungs-

zustand dieser Art im Vogelschutzgebiet bereits jetzt schlecht sei. Zudem handle es sich bei 

den Maßnahmen um bloße Sowieso-Maßnahmen, die bereits im Rahmen des Gebietsmana-

gements erbracht werden müssten. Dies gelte beispielsweise für die Kohärenzmaßnahmen 

für Braunkehlchen und Bekassine. Denn der Erhaltungszustand dieser Arten im EU-Vogel-

schutzgebiet sei schlecht, sodass die Entwicklung von Habitaten zugunsten dieser Arten in-

nerhalb des Gebietes zu den sowieso durchzuführenden Maßnahmen zu rechnen sei und des-

halb nicht für Kohärenzsicherungsmaßnahmen für Eingriffe zu Lasten dieser Art an anderer 

Stelle des Gebietes eingesetzt werden könne (Gutachten des Büros „Schreiber Umweltpla-

nung“ vom 18.10.2018, S. 23 f.). 

Der Einwand ist nicht begründet. 
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Die Kohärenzsicherungsmaßnahmen stehen im Einklang mit den Schutz- und Erhaltungszie-

len, gehen über die Maßnahmen im Rahmen des Gebietsmanagements hinaus und stellen 

deshalb keine „Sowieso-Maßnahmen“ dar. Die Maßnahmen im Rahmen des Gebietsmanage-

ments sind in der NSG-VO innerhalb der Vorgaben für die landwirtschaftliche Nutzung (§ 7) 

aufgeführt. Eine Managementplanung mit eventuell weitergehenden Vorgaben liegt für das 

SPA „Aland-Elbe-Niederung“ nicht vor. Dies gilt auch für die Ersatzmaßnahme E 2 („Entwick-

lung von Auwald bei Losenrade“). Der dadurch verursachte mögliche Verlust eines Braunkehl-

chenhabitats wird durch die Kohärenzsicherungsmaßnahme ECEF, FFH 4 kompensiert. Die Maß-

nahmen für die Bekassine gehen hinsichtlich ihrer habitataufwertenden Wirkung über die in 

der NSG-VO enthaltenen Maßnahmen hinaus. Wegen der Einzelheiten wird auf die Erwide-

rung des Vorhabenträgers vom 15.01.2019, S. 27 bis 29 verwiesen. 

4. Vogelschutzgebiet (SPA) „Aland-Elbe-Niederung“ (DE 2935-401) 

4.1. Gebietsbeschreibung 

Das Europäische Vogelschutzgebiet „Aland-Elbe-Niederung“, das im Folgenden auch schlicht 

als SPA (special protected area) bezeichnet wird, erstreckt sich auf einer Fläche von 5.123 ha 

entlang dem sachsen-anhaltinischen Ufer der unteren Mittelelbe und dem Unterlauf des süd-

lichen Nebenflusses Aland im Bereich zwischen den Gemeinden Goldbeck / Werben (Elbe) im 

Südosten und der Niedersächsischen Landesgrenze südlich von Schnackenburg im Nordwes-

ten. Es liegt im Naturschutzgebiet (NSG) „Aland-Elbe-Niederung“ und ist mit einem Teil seiner 

Fläche zugleich als FFH-Gebiet „Elbaue-Beuster-Wahrenberg“ ausgewiesen. Charakterisiert 

ist das SPA ausweislich des vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) im In-

ternet veröffentlichten Standarddatenbogens (http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite /na-

turschutz/natura-2000) als naturnahe Überflutungsaue mit ausgedehnten, durch Elbehoch-

wasser, Qualmwasser und Rückstau beeinflussten Wiesen und Auwaldresten, die ein bedeu-

tendes Nahrungs-, Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiet auentypischer Vogelarten darstellt. 

Nach dem Standarddatenbogen setzt sich das Gebiet aus den folgenden Biotopkomplexen 

zusammen, die jeweils den folgenden Anteil an der Gesamtfläche ausmachen: 

Binnengewässer 15 % 

Fels- und Rohbodenkomplexe 2 % 

Ackerkomplex 6 % 

Grünlandkomplexe mittlerer Standorte 38 % 

Niedermoorkomplex (auf organischen Böden) 7 % 

Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden 24 % 

Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) 6 % 

Gebüsch-/Vorwaldkomplexe 2 % 

http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite%20/naturschutz/natura-2000
http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite%20/naturschutz/natura-2000
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4.2. Schutz- und Erhaltungsziele 

Die Schutz- und Erhaltungsziele ergeben sich zum einen aus der Verordnung des Landesver-

waltungsamtes Sachsen-Anhalt über das Naturschutzgebiet „Aland-Elbe-Niederung“ vom 9. 

Juni 2009 (Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes vom 16.06.2009, S. 176) in der Fassung 

der Änderungsverordnung vom 10.04.2012 (Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes vom 

17.04.2012, S. 50) und zum anderen aus dem Standarddatenbogen des FFH-Gebiets. 

Die Maßgeblichkeit der genannten Schutzgebietsverordnung beruht auf § 34 Abs. 1 Satz 2 

BNatSchG. Nach dieser Vorschrift ergeben sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit, soweit 

ein Natura 2000-Gebiet ein geschützter Teil von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Abs. 

2 BNatSchG ist, aus dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschriften, wenn hierbei 

die jeweiligen Erhaltungsziele bereits berücksichtigt wurden. Diese Voraussetzungen erfüllt 

die Schutzgebietsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt über das Naturschutzgebiet „Aland-

Elbe-Niederung“. In räumlicher Hinsicht erstreckt sich das, mit dieser Verordnung ausgewie-

sene Naturschutzgebiet unter anderem auch auf das SPA „Aland-Elbe-Niederung“. Die 

Schutzgebietsverordnung berücksichtigt in ihrem erklärten Schutzzweck (§ 3) darüber hinaus 

auch die Erhaltungsziele des SPA. 

Aus der im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes vom 20.12.2018 bekannt gemachten Lan-

desverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000-Gebiete im Land Sachsen-Anhalt 

– N2000-LVO LSA – (ABl. LVwA vom 20.12.2018, S. 1) ergibt sich hingegen keine Änderung 

oder Ergänzung der Schutzziele. Von dieser Verordnung ist das Vogelschutzgebiet (SPA) 

„Aland-Elbe-Niederung“ wegen der bereits erfolgten Sicherung durch die genannte NSG-VO 

ausdrücklich ausgenommen (Anlage Nr. 9 [S. 785] der N2000-LVO LSA). 

Maßgeblich für die Schutz- und Erhaltungsziele ist zudem auch der Standarddatenbogen für 

das Vogelschutzgebiet „Aland-Elbe-Niederung“. Neben einer Schutzgebietsverordnung im 

Sinne der §§ 20 Abs. 2 und 34 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG ist ein Standarddatenbogen für das 

SPA für die Bestimmung der Schutz- und Erhaltungsziele dann maßgeblich, wenn seine An-

gaben über diejenigen der Schutzgebietsverordnung hinausgehen (vgl. BVerwG, Urteil vom 

17. Januar 2007 – 9 A 20.05 – Rn. 75; Hoppe/Schlarmann/Buchner/Deutsch, Rechtsschutz 

bei der Planung von Verkehrsanlagen und anderen Infrastrukturvorhaben, 4. Auflage 2011, 

Rn. 1058). Dies ist bei dem Standarddatenbogen, der insbesondere auch die jüngsten Ent-

wicklungen bis zum Jahr 2016 berücksichtigt, der Fall.   

Auf den Umstand, dass die genannten Grundlagen für die Bestimmung der Schutz- und Er-

haltungsziele maßgeblich sind, wird auch in den vorgelegten Unterlagen hingewiesen. Die 

Verträglichkeitsuntersuchung für das Vogelschutzgebiet in der Fassung vom März 2017 nimmt 
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insoweit ausdrücklich auf § 3 der Schutzgebietsverordnung über das Naturschutzgebiet 

„Aland-Elbe-Niederung“ und den Standarddatenbogen für das SPA Bezug (vgl. PU 16.B.2.A, 

S. 7 bis 10).  

4.3. Detailliert untersuchter Bereich 

Der von der PU 16.B.2A detailliert untersuchte Bereich umfasst das SPA in dem Abschnitt, in 

dem es von der Autobahn durchschnitten wird, und zwar auf einer Breite von ca. 1 km, wobei 

jede Seite der Trasse in gleichem Umfang, das heißt mit einer Breite von jeweils 500 m, be-

rücksichtigt wird; hinsichtlich des Wachtelkönigs geht die Prüfung auch deutlich darüber hinaus 

(vgl. PU 16.B.2 A, S. 35 und 37, PU 16.B.2, Karte 1 [Blatt Nr. 1] und Karte 2 [Blatt Nr. 2 B]).  

4.4. Prüfungsumfang  

In die nähere Prüfung der Gebietsverträglichkeit des Vorhabens hat der Vorhabenträger auf-

grund einer rechtlich nicht zu beanstandenden Vorprüfung nur diejenigen Vogelarten nach 

Anhang I und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie einbezogen, die für die Erhaltungsziele 

oder den Schutzzweck maßgebliche Bestandteile des SPA darstellen (§ 34 Abs. 2 BNatSchG) 

und bei denen aufgrund weiterer Auswahlkriterien eine detaillierte Untersuchung erforderlich 

war. Maßgeblich war dabei das Kriterium der potentiellen Betroffenheit. Potentiell betroffen 

sind vor allem die Vogelarten, die im detailliert untersuchten Bereich oder zwar weiter entfernt 

davon vorkommen, aber aufgrund spezieller Eigenschaften auch bei solchen Entfernungen 

von Wirkprozessen der Autobahn betroffen sein können, wie es beispielsweise bei der beson-

ders empfindlichen Art Wachtelkönig der Fall ist (vgl. PU 16.B.2.A, S. 35). Weitere Kriterien 

waren die signifikante Bedeutung des Vorkommens für den Erhaltungszweck und die Schutz-

ziele des Schutzgebiets, die für die zu erhaltenden oder wiederherzustellenden Lebensraum-

bedingungen maßgeblichen standörtlichen Voraussetzungen und die wesentlichen funktiona-

len Beziehungen einzelner Arten (vgl. PU 16.B.2.A, S. 35). Ausgehend von diesen Kriterien 

ließ der Vorhabenträger die Bestandssituation der Vögel nach Anhang I und Art. 4 Abs. 2 der 

Vogelschutz-Richtlinie im Wege einer Auswertung vorhandener Daten und einer Durchführung 

faunistischer Sondergutachten erfassen (vgl. PU 16.B.2.A, S. 36). Mit den einzelnen Vogelar-

ten, die aufgrund dieser Auswahl einer näheren Prüfung unterzogen wurden, befasst sich die 

Verträglichkeitsuntersuchung in den Kapiteln 4.3 („Beschreibung des detailliert untersuchten 

Bereichs“, S. 37 bis 57) und 4.4 („Besondere Bedeutung des detailliert untersuchten Bereichs 

im Schutzgebiet“, S. 57 f.) sowie in der einzelartbezogenen Beeinträchtigungsprüfung (PU 

16.B.2.A, Kapitel 5.3 bis 5.5 [S. 70 bis 145]).  

Die so getroffene Prüfungsauswahl lässt keine Rechtsfehler erkennen. Zur Begründung ver-

weist die Planfeststellungsbehörde auf die Kapitel 4.3 (S. 37 bis 57) und 4.4 (S. 57 f.) der PU 
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16.B.2.A und macht sich die dortigen Ausführungen zwecks Vermeidung von Wiederholungen 

zu eigen.  

4.5. Beeinträchtigungsprüfung 

4.5.1. Artbezogene Einzelprüfung in der PU 16.B.2.A  

Mit der Frage, ob das Vogelschutzgebiet durch bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkungen 

des Vorhabens erheblich beeinträchtigt wird, setzt sich die PU 16.B.2 A in ihren Kapiteln 5.3 

(S. 70 bis 90), 5.4 (S. 91 bis 112) und 5.5 (S. 113 bis 145) auseinander. Die Prüfung erfolgt 

für jede potentiell betroffene Vogelart, zum Teil auch für bestimmte Gruppen verwandter Vo-

gelarten (etwa bei Enten, Gänsen und Schwänen), gesondert (PU 16.B.2.A, Tabellen 8 bis 

41). Unterschieden wird dabei zwischen denjenigen Vogelarten, die einer möglichen Beein-

trächtigung einerseits während der Brutzeit und andererseits während der Rast- und Zugzeit 

ausgesetzt sind (Brutzeit: Kapitel 5.3, Tabellen 8 bis 16 [S. 70 bis 90] und Kapitel 5.4, Tabellen 

17 bis 28 [S. 91 bis 112]; Rast- und Zugzeit: Kapitel 5.5, Tabellen 29 bis 41 [S. 113 bis 145]). 

Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Vogelarten, mit denen sich die PU 16.B.2.A in 

den folgenden Tabellen auseinandersetzt (Tabelle 11 wurde aufgrund eines Redaktionsver-

sehens doppelt vergeben, die Seitenzahl in der PU 16.B.2.A wird jeweils auf der rechten Spalte 

angegeben): 

Brutvögel nach Anhang I VSchRL (PU 16.B.2.A, Kap. 5.3): 

Neuntöter Tabelle 8  S. 71 f. 

Eisvogel Tabelle 9 S. 73 f. 

Flussseeschwalbe Tabelle 10 S. 75 f. 

Wachtelkönig Tabelle 11 S. 77 bis 80 

Rohrweihe Tabelle 11 S. 81 f. 

Rotmilan Tabelle 12 S. 83 f. 

Schwarzmilan Tabelle 13 S. 85 f. 

Weißstorch Tabelle 14 S. 87 f. 

Schwarzstorch Tabelle 15 S. 88 f. 

Seeadler Tabelle 16 S. 89 f. 
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Brutvögel nach Art. 4 Abs. 2 VSchRL (PU 16.B.2.A, Kap. 5.4): 

Schafstelze Tabelle 17 S. 91 f. 

Bekassine Tabelle 18 S. 93 

Brandgans Tabelle 19 S. 94 f. 

Braunkehlchen Tabelle 20 S. 96 f. 

Flussuferläufer Tabelle 21 S. 98 f.  

Kiebitz Tabelle 22 S. 100 f. 

Beutelmeise Tabelle 23 S. 102 

Schilfrohrsänger Tabelle 24 S. 103 f.  

Wiesenpieper Tabelle 25 S. 105 f. 

Blässralle Tabelle 26 S. 107 f. 

Großer Brachvogel Tabelle 27 S. 109 f. 

Knäkente, Löffelente, Schnatterente Tabelle 28 S. 111 f. 

 

Rast und Zugvögel (PU 16.B.2.A, Kap. 5.5): 

Kranich Tabelle 29 S. 115 

Gänse (Nonnengans, Blässgans, Graugans, Saat-

gans und Brandgans) 

Tabelle 30 S. 116 bis 119 

Schwäne (Singschwan und Zwergschwan) Tabelle 31 S. 120 f. 

Wasservögel (Zwergsäger, Blässralle, Gänsesä-

ger, Knäkente, Löffelente, Schnatterente, Spieß-

ente) 

Tabelle 32 S. 122 bis 125 

Rot- und Schwarzmilan Tabelle 33 S. 125 f. 
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Rohr- und Kornweihe Tabelle 34 S. 127 f. 

Eisvogel und Flussseeschwalbe Tabelle 35 S. 129 

Seeadler Tabelle 36 S. 130 f. 

Graureiher Tabelle 37 S. 132 f. 

Limikolenarten (Goldregenpfeifer, Bruchwasser-

läufer, Kampfläufer, Bekassine, Großer Brachvo-

gel und Kiebitz) 

Tabelle 38 S. 134 bis 137 

Kormoran Tabelle 39 S. 138 f. 

Enten (Krick-, Pfeif-, Reiher-, Stock- und Tafelen-

ten) 

Tabelle 40 S. 140 bis 142 

Möwen (Lach-, Silber- und Sturmmöwen) Tabelle 41 S. 143 bis 145 

 

Inhaltlich sind die Tabellen so aufgebaut, dass im jeweils ersten Teil die Größe des Vorkom-

mens angegeben wird, im jeweils zweiten Teil eine Beschreibung, Analyse und Beurteilung 

der möglichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen und der entsprechen-

den Wirkfaktoren erfolgt und im jeweils dritten Teil die Gesamtbewertung vorgenommen und 

begründet wird. Bei den Vogelarten Schwarzstorch (Kapitel 5.3.10, Tabelle 15 [S. 88 f.]), Be-

kassine (Kapitel 5.4.2, Tabelle 18 [S. 93]), Beutelmeise (Kapitel 5.4.5, Tabelle 23 [S. 102]), 

Eisvogel und Flussseeschwalbe (Kapitel 5.5.7, Tabelle 35 [S. 129]) beschränken sich die Aus-

führungen auf eine begründete Gesamtbewertung. 

Die Größe der Vorkommen wird bei den Brutvögeln (Kapitel 5.3, Tabellen 8 bis 16 und Kapitel 

5.4, Tabellen 17 bis 28) unter Nennung der Populationsgröße nach Anzahl der Brutpaare im 

Gebiet und im detailliert untersuchten Bereich und bei den Rast- und Zugvögeln (Kapitel 5.5, 

Tabellen 29 bis 41) unter Nennung des Rastbestandes im Gebiet und im Untersuchungsraum 

bzw. im detailliert untersuchten Bereich und dessen Umfeld angegeben.  

Bei den geprüften Beeinträchtigungen handelt es sich im Einzelnen um  

die baubedingten Wirkfaktoren Flächeninanspruchnahme, Schweb- und Nährstoffeinträge, 

Schadstoffimmissionen, Lärmimmissionen und optische Störungen,  
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die anlagebedingten Wirkfaktoren Flächeninanspruchnahme, Barrierewirkung bzw. Zerschnei-

dung, Veränderungen des Standortklimas, bei einigen Rast- und Zugvogelarten auch Verän-

derung des Sichtfeldes (Nonnen-, Bläss-, Grau-, Saat- und Brandgans [Tabelle 30], Sing- und 

Zwergschwan [Tabelle 31], Kormoran [Tabelle 39], Krick-, Pfeif-, Reiher-, Stock- und Tafelente 

[Tabelle 40] und Lach-, Silber- und Sturmmöwe [Tabelle 41]) und  

die betriebsbedingten Wirkfaktoren Lärmimmissionen, optische Störungen, Schadstoffimmis-

sionen und Unfallrisiko.  

In Auswertung dieser Einzelanalyse kommt die jeweilige Gesamtbewertung bei den meisten 

der untersuchten Vogelarten zu dem Ergebnis, dass die geprüften Wirkfaktoren keine oder 

lediglich solche Beeinträchtigungen verursachen, die unterhalb der Schwelle der Erheblichkeit 

bleiben. Anderes gilt für die Brutvogelarten Wachtelkönig, Bekassine und Braunkehlchen, bei 

denen mit einer erheblichen Beeinträchtigung zu rechnen ist (PU 16.B.2.A, Kapitel 9 [S. 152]). 

Diese beruht beim Wachtelkönig auf betriebsbedingten Lärmimmissionen (Kapitel 5.3.5, Ta-

belle 11 [S. 78 f.]), bei der Bekassine auf einem Verlust potentieller Ansiedlungsflächen durch 

anlagebedingte Flächeninanspruchnahme und betriebsbedingte Störungen (Kapitel 5.4.2, Ta-

belle 18 [S. 93]) und beim Braunkehlchen ebenfalls auf einem Revierverlust wegen anlagebe-

dingter Flächeninanspruchnahme (Kapitel 5.4.4, Tabelle 20 [S. 96 f.]).  

4.5.2. Summationswirkungen  

Zu einer erheblichen Beeinträchtigung, die über die bereits dargelegte Beeinträchtigung hin-

ausgeht, führt das Vorhaben auch nicht im Zusammenwirken mit anderen Projekten (§ 34 Abs. 

1 Satz 1 BNatSchG). Im SPA und seinem Umfeld sind keine realisierten oder zugelassenen 

Pläne oder Projekte vorhanden, von denen in Verbindung mit den Auswirkungen des gegen-

ständlichen Vorhabens erhebliche Beeinträchtigungen ausgelöst werden. In der PU 16.B.2.A 

(S. 148 f.) werden insoweit drei Projekte untersucht: Die 380-kV-Freileitung Perleberg – Wol-

mirstedt (Tragfähigkeitserhöhung), die 110-kV-Bahnstromleitung BL 347 „Insel – Wittenberge“ 

und der Kiesabbau Geestgottberg. Da das SPA von diesen drei Projekten überhaupt nicht 

beeinträchtigt wird, ist eine Kumulationsprüfung entbehrlich. 

4.5.3. Eigene Bewertung der Planfeststellungsbehörde 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der mit der PU 16.B.2.A vorgelegten Beeinträchti-

gungsprüfung an und macht sich diese zu eigen. Die Prüfung lässt weder methodische noch 

inhaltliche Mängel erkennen. Sie basiert auf hinreichenden Bestandserhebungen in Gestalt 

einer Auswertung des vorhandenen Datenmaterials und einer Erstellung aktueller faunisti-

scher Sonderuntersuchungen. Die relevanten Wirkfaktoren werden berücksichtigt. Auch wird 
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das Zusammenwirken mit anderen Projekten betrachtet. Die erhobenen Einwendungen haben 

sich – wie im Folgenden aufgezeigt wird – als unbegründet erwiesen. 

4.5.4. Einwände 

Gegen die in der PU 16.B.2.A durchgeführte Analyse und Bewertung wurden im Anhörungs-

verfahren Einwände erhoben, mit denen sich die Planfeststellungsbehörde im Folgenden aus-

einandersetzt. 

4.5.4.1. Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017 

Mit seinem Schriftsatz vom 12.09.2017 macht der BUND geltend (S. 43 bis 47): 

4.5.4.1.1. Neuntöter 

Der Neuntöter ist nach der FFH-VP (PU 16.B.2.A, Tabelle 8 [S. 71 f.]) im SPA mit 59 und im 

detailliert untersuchten Bereich mit einem Brutpaar vertreten. Die Art wird durch baubedingte 

Störungen, die wahrscheinlich zur zeitweisen Aufgabe des Brutstandortes im detailliert unter-

suchten Bereich führen, erheblich betroffen. Beeinträchtigungen durch baubedingte Schad-

stoffimmissionen und ein betriebsbedingtes Unfallrisiko bleiben unterhalb der Schwelle der 

Erheblichkeit. In der Gesamtbewertung werden die Beeinträchtigungen als nicht erheblich ein-

gestuft. 

Hiergegen macht der BUND geltend (Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017, S. 43 f.): Die 

FFH-VP stufe die baubedingte Aufgabe eines Brutstandortes in der Gesamtbewertung als 

nicht erhebliche Beeinträchtigung ein, weil nach dem Ende der Bauarbeiten mit einer Wieder-

besiedelung dieses Standortes zu rechnen sei und deshalb auf lange Sicht ein guter und stabi-

ler Zustand der Population erhalten bleibe. Die Annahme einer Wiederbesiedelung des Re-

viers nach Beendigung der Bauzeit sei jedoch zweifelhaft. Dagegen sprächen die lange Bau-

zeit von 28 Monaten und der Umstand, dass das Habitat innerhalb des 100-m-Bereichs der 

Trasse liege und deshalb dauerhaft verlärmt werde. Abgesehen davon sei nicht nachvollzieh-

bar, wo sich die angegebenen 59 Brutpaare befinden sollen.  

Der Einwand ist nicht begründet. 

Mit einer Wiederbesiedelung des baubedingt aufgegebenen Brutstandortes ist schon deshalb 

zu rechnen, weil sich die Standortbedingungen nach Inbetriebnahme der A 14 und dem damit 

einhergehenden Rückgang des Verkehrs auf der B 189 verbessern. Die Populationsgröße von 

59 Brutpaaren ergibt sich aus dem Standarddatenbogen (dort: 51 bis 100) und einem vom 

LAU herausgegebenen Bericht zu den europäischen Vogelschutzgebieten des Landes Sach-

sen-Anhalt von 2013 (vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018, S. 44).  
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4.5.4.1.2. Wachtelkönig 

Der Wachtelkönig ist nach der FFH-VP (PU 16.B.2.A, Tabelle 11 [S. 77 bis 80]) im SPA mit 51 

Rufern und im detailliert untersuchten Bereich mit einem Rufer vertreten (Angabe für 2014, 

2010 noch 11 Rufer und 2009 noch 40 Rufer). Die Art wird durch betriebsbedingte Lärmim-

missionen erheblich beeinträchtigt. Beeinträchtigungen durch eine bau- und anlagebedingte 

Flächeninanspruchnahme, durch baubedingte Schadstoff- und Lärmimmissionen und durch 

betriebsbedingte optische Störungen und ein betriebsbedingtes Unfallrisiko bleiben unterhalb 

der Schwelle der Erheblichkeit. In der Gesamtbewertung werden die Beeinträchtigungen als 

erheblich eingestuft. 

Hiergegen macht der BUND geltend (Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017, S. 44 f.): Die 

FFH-VP trage dem Umstand nicht hinreichend Rechnung, dass der Bestand des Wachtelkö-

nigs im detailliert untersuchten Bereich nach der Beschreibung des Vorkommens in Tabelle 

11 kontinuierlich zurückgehe. Soweit die FFH-VP die Beeinträchtigung, der der Wachtelkönig 

infolge der baubedingten Flächeninanspruchnahme ausgesetzt sei, als nicht erheblich ein-

stufe, sei dies angesichts der hohen Störanfälligkeit der Art und der langen Bauzeit nicht nach-

vollziehbar.  

Der Einwand ist nicht begründet.  

Die aus der FFH-VP (PU 16.B.2.A, Tabelle 11 [S. 77]) hervorgehenden abnehmenden Be-

standszahlen zum Vorkommen des Wachtelkönigs im detailliert untersuchten Bereich sind 

keine Ausprägung eines kontinuierlichen Bestandsrückgangs, sondern genereller, beim 

Wachtelkönig typischerweise auftretender Bestandsschwankungen. Die Annahme einer Nicht-

erheblichkeit der baubedingten Flächeninanspruchnahme ist wegen der fehlenden Habitateig-

nung dieses Bereichs und des angeordneten Nachtarbeitsverbots gerechtfertigt (vgl. Erwide-

rung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018, S. 46 f.).  

4.5.4.1.3. Weißstorch 

Der Weißstorch ist nach der FFH-VP (PU 16.B.2.A, Tabelle 14 [S. 87 f.]) im SPA mit zwei 

Brutpaaren vertreten, während im detailliert untersuchten Bereich kein Brutpaar vorhanden ist. 

Beeinträchtigungen durch eine bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahme sowie 

durch andere bau-, anlage- und betriebsbedingte Störungen (Lärmimmissionen, optische Stö-

rungen, Veränderung des Standortklimas und Unfallrisiko) bleiben unterhalb der Schwelle der 

Erheblichkeit. In der Gesamtbewertung werden die Beeinträchtigungen ebenfalls als nicht er-

heblich eingestuft. 

Hiergegen macht der BUND geltend (Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017, S. 44 f.): Zwei-

felhaft sei die in der FFH-VP getroffene Aussage, die projektimmanente, vier Meter hohe und 
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blickdichte Kollisions- und Lärmschutzwand reduziere das betriebsbedingte Unfallrisiko so 

stark, dass dieses als nicht erheblich eingestuft werden könne. Die Trasse verlaufe infolge der 

geplanten Elbbrücke und der daran anschließenden Rampenböschung im gesamten SPA in 

größerer Höhe über dem Auengrünland und berge deshalb für die Weißstörche, die ihren 

(Haupt-)Nahrungsplatz neben der Trasse hätten, ein hohes Risiko, nach Störungen in Panik 

flach zu starten und mit Fahrzeugen zu kollidieren.  

Der Einwand ist nicht begründet.  

Die vier Meter hohe und blickdichte Kollisions- und Lärmschutzwand verhindert sowohl be-

triebsbedingte Störwirkungen als auch das Einfliegen in den Verkehr (vgl. Erwiderung des 

Vorhabenträgers vom 31.01.2018, S. 47). 

4.5.4.1.4. Schafstelze 

Die Schafstelze ist nach der FFH-VP (PU 16.B.2.A, Tabelle 17 [S. 91]) im SPA mit 600 Brut-

paaren und im detailliert untersuchten Bereich mit mehr als 30 Brutpaaren vertreten. Beein-

trächtigungen durch eine bau- und anlagebedingte Flächeninanspruchnahme sowie durch an-

dere bau-, anlage- und betriebsbedingte Störungen (Schweb- und Nährstoffeinträge, Schad-

stoff- und Lärmimmissionen, optische Störungen, Veränderung des Standortklimas und Un-

fallrisiko) bleiben unterhalb der Schwelle der Erheblichkeit. In der Gesamtbewertung werden 

die Beeinträchtigungen ebenfalls als nicht erheblich eingestuft. 

Hiergegen macht der BUND geltend (Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017, S. 45): In der 

FFH-VP werde die Beeinträchtigung von 8 Brutplätzen durch Baulärm allein mit der Begrün-

dung einer insgesamt sehr intakten Population im SPA und der Möglichkeit der Wiederbesie-

delung als nicht erheblich eingestuft. Dies sei aufgrund der langen Bauzeit über mehrere Brut-

perioden nicht plausibel. Zusätzlich gingen zwei Habitate durch baubedingte Flächeninan-

spruchnahme verloren. Schlicht falsch sei die Angabe, innerhalb des SPA belaufe sich der 

anlage- und betriebsbedingte Verlust auf insgesamt (lediglich) sechs Brutreviere. Allein aus 

der Tabelle 17 lasse sich ein Verlust von mindestens 14 Revieren ableiten.  

Der Einwand ist nicht begründet.  

In der Tabelle 17 (PU 16.B.2.A, S. 91 f.) findet sich als Gesamtergebnis ein als nicht erhebliche 

Beeinträchtigung eingestufter vorhabenbedingter Verlust von sechs Brutrevieren. Diese Zahl 

ist zwar – wie der BUND insoweit zu recht einwendet – in den voranstehenden Ausführungen 

zur Konfliktanalyse nicht hinreichend plausibel hergeleitet. Daraus ergibt sich vielmehr ein hö-

herer Verlust von 14 Brutrevieren. In seiner Erwiderung vom 31.01.2018 (S. 47 f.) hat der 
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Vorhabenträger aber nachvollziehbar begründet, weshalb die Zahl von sechs verlorenen Ha-

bitaten durchaus korrekt ist. Sie setzt sich zusammen aus einem anlagebedingten Lebens-

raumverlust von zwei Brutrevieren und einem betriebsbedingten Verlust von vier Revieren. 

Der betriebsbedingte Verlust der vier Reviere ergibt sich aus einer 60-%-igen Minderung der 

Lebensraumfunktion für drei Reviere (11 ha Fläche), die rechnerisch einer 100-%-igen Minde-

rung von zwei Revieren entspricht, und einer vollständigen Minderung der Lebensraumfunk-

tion für zwei weitere Reviere.  

4.5.4.1.5. Kiebitz 

Der Kiebitz ist nach der FFH-VP (PU 16.B.2.A, Tabelle 22 [S. 100 f.]) im SPA mit 32 Brutpaaren 

und im detailliert untersuchten Bereich mit 2 Brutpaaren vertreten. Beeinträchtigungen durch 

bau- und betriebsbedingte Lärmimmissionen und optische Störungen und ein betriebsbeding-

tes Unfallrisiko bleiben unterhalb der Schwelle der Erheblichkeit. In der Gesamtbewertung 

werden die Beeinträchtigungen ebenfalls als nicht erheblich eingestuft. 

Hiergegen macht der BUND geltend (Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017, S. 45): Nach der 

Tabelle 22 verlaufe in einer Entfernung von 300 m und 500 m von zwei Brutrevieren eine 

Baustraße, deren Auswirkungen als nicht erheblich eingestuft würden, obwohl zumindest das 

eine Revier innerhalb der zuvor angegebenen Effektdistanz von 400 m liege.  

Der Einwand ist nicht begründet. 

Die Effektdistanz von 400 m bezieht sich auf befahrene Straßen mit wahrnehmbaren Personen 

wie etwa Fußgängern oder Radfahrern. Sind – wie bei der vorliegenden Baustellenzufahrt – 

nur Baufahrzeuge, aber keine Personen erkennbar, beträgt die Effektdistanz lediglich 200 m 

(vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018, S. 48).  

Dem kann der BUND auch nicht mit Erfolg entgegenhalten, für den Kiebitz sei es unerheblich, 

ob es sich bei den wahrnehmbaren Personen um Fußgänger, Radfahrer oder Bauarbeiter 

handle (Schriftsatz des BUND vom 31.05.2018, S. 16). Auf einer Baustellenzufahrt sind nur 

Fahrzeuge, aber keine zu Fuß gehenden Bauarbeiter wahrnehmbar.  

4.5.4.1.6. Schilfrohrsänger 

Der Schilfrohrsänger ist nach der FFH-VP (PU 16.B.2.A, Tabelle 24 [S. 103 f.]) im SPA mit 91 

und im detailliert untersuchten Bereich mit sechs Brutpaaren vertreten. Die Art wird durch den 

bau- und anlagebedingten Habitatverlust eines Reviers erheblich betroffen. In der Gesamtbe-

wertung wird dieser Verlust aber angesichts der stabilen Gesamtpopulation im SPA als nicht 

erhebliche Beeinträchtigung eingestuft. 
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Hiergegen macht der BUND geltend (Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017, S. 45 f.): Entge-

gen der FFH-VP sei die Art erheblich beeinträchtigt. Die FFH-VP habe nicht hinreichend be-

rücksichtigt, dass zahlreiche Reviere nur kurz außerhalb der Effektdistanz von 100 m zur 

Trasse lägen und deshalb in ihrer Habitatqualität gemindert würden. Einem Ausweichen auf 

entferntere Reviere stehe entgegen, dass diese in der Regel durch Konkurrenten besetzt 

seien.   

Der Einwand bleibt ohne Erfolg. 

Vorhabenbedingt kommt es nicht zu der angenommenen Minderung einer Habitatqualität, son-

dern nur zu einem kleinflächigen Verlust von Habitatstrukturen. Da nicht alle Reviere besetzt 

sind, ist auch ein Ausweichen möglich (vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018, 

S. 48 f.).  

4.5.4.1.7. Wiesenpieper 

Der Wiesenpieper ist nach der FFH-VP (PU 16.B.2.A, Tabelle 25 [S. 105 f.]) im SPA mit einer 

nicht bekannten Anzahl und im detailliert untersuchten Bereich mit zwei Brutpaaren vertreten. 

Beeinträchtigungen durch baubedingte Störwirkungen, eine anlagebedingte Flächeninan-

spruchnahme und betriebsbedingte Störungen (Lärmimmissionen, optische Störungen und 

Unfallrisiko) bleiben unterhalb der Schwelle der Erheblichkeit. In der Gesamtbewertung wer-

den diese Beeinträchtigungen ebenfalls als nicht erheblich eingestuft. 

Hiergegen macht der BUND geltend (Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017, S. 46): Für be-

triebsbedingte Störungen werde in der FFH-VP eine Effektdistanz von 200 m konstatiert. Da 

ein Brutrevier ca. 100 m von der Trasse entfernt und deshalb innerhalb dieser Effektdistanz 

liege, sei eine erhebliche Beeinträchtigung zu bejahen.  

Der Einwand ist nicht begründet. 

Eine Aufgabe des Reviers ist nach der hier gebotenen Einzelfallbetrachtung angesichts der 

schwachen Lärmempfindlichkeit der Art, der Entfernung des Reviers von der Trasse und der 

akustischen und optischen Abschirmung durch eine Lärmschutzwand unwahrscheinlich (vgl. 

Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018, S. 49 f.). 

4.5.4.1.8. Löffelente 

Die Löffelente ist nach der FFH-VP (PU 16.B.2.A, Tabelle 28 [S. 111 f.]) im SPA mit vier Brut-

paaren und im detailliert untersuchten Bereich mit einem Brutpaar vertreten. Beeinträchtigun-
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gen durch bau- und betriebsbedingte Lärmimmissionen und optische Störungen bleiben un-

terhalb der Schwelle der Erheblichkeit. In der Gesamtbewertung werden diese Beeinträchti-

gungen ebenfalls als nicht erheblich eingestuft.  

Hiergegen macht der BUND geltend (Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017, S. 46): Seine 

Kritik zum Wiesenpieper gelte für die Löffelente entsprechend. Auch hier werde eine erhebli-

che Beeinträchtigung trotz Feststellung eines Reviers innerhalb der Effektdistanz verneint. Mit 

nur vier nachgewiesenen Brutpaaren im Vogelschutzgebiet befinde sich die Art offenbar in 

einem schlechten Erhaltungszustand.  

Der Einwand ist nicht begründet.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Art wird in der FFH-VP zu Recht verneint. Die Art hat im 

SPA einen guten Erhaltungszustand (B). Das festgestellte Revier im Bereich Büttners Brack 

beruht auf einer einmaligen Beobachtung, so dass bereits ungewiss ist, ob es sich überhaupt 

um ein Brut- oder nicht lediglich um ein Rastrevier handelt. Auch befindet sich nur ein kleiner 

Teil des Reviers innerhalb der Effektdistanz (vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers vom 

31.01.2018, S. 50). 

4.5.4.2. Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 

Mit Schriftsatz vom 23.10.2018 hat der BUND ein Gutachten des Büros „Schreiber Umwelt-

planung“ vom 18.10.2018 vorgelegt. Darin werden gegen die Verträglichkeitsuntersuchung 

zum Vogelschutzgebiet „Aland-Elbe-Niederung“ folgende Einwände erhoben (S. 19 bis 22): 

4.5.4.2.1. Unvollständiges Artenspektrum 

Die FFH-VU zum Vogelschutzgebiet erweise sich schon deshalb als fehlerhaft, weil sie von 

einem unvollständigen Artenspektrum ausgehe. Maßstab der Verträglichkeitsprüfung stelle die 

Verordnung des NSG „Aland-Elbe-Niederung“ dar. Hier werde z.B. die Wiesenweihe als 

Schutzzweck des Gebietes benannt, für die in den Antragsunterlagen überhaupt keine Unter-

suchung zur Verträglichkeit erfolgt sei. Für viele weitere Arten, die in der Schutzgebietsverord-

nung geführt würden, sei die Untersuchung der Verträglichkeit zudem unvollständig. Denn die 

FFH-VU nehme Differenzierungen zwischen Brutvögeln, Durchzüglern und Wintergästen vor. 

Die Verordnung hingegen gebe für eine solche Unterscheidung nichts her. Folglich seien die 

Arten im Vogelschutzgebiet ganzjährig geschützt. Die Verträglichkeitsuntersuchungen der 

Gutachter seien für zahlreiche Vogelarten daher unvollständig. So fehlten beispielsweise Un-

tersuchungen, ob die Brutvögel Flussregenpfeifer, Höckerschwan, Mäusebussard, Stockente 

und Zwergtaucher durch das Vorhaben erheblich beeinträchtigt würden. Die Untersuchungen 
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betrachteten diese Arten lediglich als Durchzügler oder Überwinterer, obwohl sie sogar nach-

weislich als Brutvögel im betroffenen Vogelschutzgebiet festgestellt worden seien. Für das 

Blesshuhn hingegen nähmen sie eine solche Betrachtung vor, obwohl die Art im Standardda-

tenbogen lediglich als Durchzügler betrachtet werde. Abgesehen von diesen Unklarheiten hin-

sichtlich des Status der Arten fehle es der Verträglichkeitsprüfung an der Ermittlung der Le-

bensräume der Arten. Die Lebensräume der europäischen Vogelarten eines EU-Vogelschutz-

gebietes seien jedoch der maßgebliche Schutzgegenstand, nicht jedoch die zufällig in einem 

weit zurückliegenden Erfassungsjahr festgestellten Reviermittelpunkte der Arten. 

Darüber hinaus habe sich der Vorhabenträger auch nicht mit dem Umstand befasst, dass die 

Auflistung in der Schutzgebietsverordnung nicht abschließend sei. Der Wortlaut des § 3 der 

NSG-Verordnung („hierzu zählen insbesondere“) mache deutlich, dass auch weitere Anhang-

I-Arten und wandernde Vogelarten geschützt seien, wenn sie zum Arteninventar des Schutz-

gebietes gehörten. Dazu dürften mindestens die in den Unterlagen zum Artenschutz benann-

ten Arten Baumpieper, Bachstelze, Bluthänfling, Dorngrasmücke, Feldlerche, Fitis, Garten-

grasmücke, Gelbspötter, Klappergrasmücke, Kuckuck, Mönchsgrasmücke, Nachtigall, Rohr-

ammer, Schwarzkehlchen, Singdrossel, Sumpfrohrsänger, Teichrohrsänger und Zilpzalp ge-

zählt werden. Denn diese gehörten zu den wandernden Arten (Art. 4 Abs. 2 VSch-RL). Insbe-

sondere die Nachtigall und der Teichrohrsänger würden darüber hinaus auf brandenburgischer 

Seite des Schutzgebietes im Standarddatenbogen geführt. 

Aber selbst dann, wenn man nur den aktuellen Standarddatenbogen zur Eingrenzung des zu 

betrachtenden Artenspektrums heranziehen wolle, wie es die Gutachter getan hätten, fehle 

den Antragsunterlagen die Betrachtung des Austernfischers, dessen Erhaltungszustand im 

Standarddatenbogen bereits mit C bewertet werde, und die des Steinkauzes. Die Gutachter 

gingen fehlerhaft davon aus, dass der Steinkauz, obwohl er im Standarddatenbogen als 

Schutzzweck gelistet werde, nicht zu betrachten sei, weil es sich um keine Art des Anhang I 

oder eine wandernde Art handle. 

Folge man den Gutachtern und betrachte nur Arten, die im Standarddatenbogen gelistet seien, 

ohne den Zusatz „hierzu zählen insbesondere“ als offene Erweiterung der Schutzgebietserklä-

rung zu verstehen, handle es sich bei dem betroffenen Vogelschutzgebiet um ein teilfaktisches 

Gebiet. Denn für die im Standarddatenbogen gelisteten Arten Alpenstrandläufer, Blaukehl-

chen, Dunkler Wasserläufer, Eistaucher, Flussregenpfeifer, Grünschenkel, Haubentaucher, 

Heringsmöwe, Höckerschwan, Kanadagans, Kiebitzregenpfeifer, Kormoran, Krickente, Kurz-

schnabelgans, Lachmöwe, Mantelmöwe, Mäusebussard, Mittelsäger, Nachtreiher, Pfeifente, 

Prachttaucher, Reiherente, Saatgans, Säbelschnäbler, Sandregenpfeifer, Schafstelze, 

Schwarzhalstaucher, Seeadler, Silbermöwe, Silberreiher, Steinadler, Sterntaucher, Stockente, 
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Sturmmöwe, Tafelente, Temminckstrandläufer, Waldwasserläufer, Wanderfalke, Weißflü-

gelseeschwalbe, Wiedehopf, Zwergmöwe und Zwergtaucher liege keine nationale Unter-

schutzstellung durch eine Verordnung vor. Dementsprechend wäre für diese Arten der Prüf-

maßstab aus Art. 4 Abs. 1 VRL und nicht aus § 34 BNatSchG relevant. Fest stehe jedenfalls, 

dass es durch Flächenverbrauch, Kulissenwirkung des Brückenbauwerks und verkehrsbe-

dingte Störungen zu einer Verschlechterung der Lebensräume der Arten im Umfeld der Brücke 

kommen werde, die je nach Art die Fläche in einem bis zu 500 m breiten Korridor entlang der 

Autobahn umfassen werde (Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 

18.10.2018, S. 19 bis 21). 

Der Einwand ist nicht begründet. 

Das betrachtete Artenspektrum richtet sich nach dem insoweit maßgeblichen Standarddaten-

bogen. Da die Wiesenweihe dort mangels Vorkommen im SPA nicht gelistet ist, musste sie in 

der FFH-VP auch nicht berücksichtigt werden. Die Differenzierung zwischen Brutvögeln, 

Durchzüglern und Wintergästen in der FFH-VP orientiert sich an den Vorgaben des SDB für 

das SPA und wurde in der Verträglichkeitsuntersuchung unionsrechtskonform durchgeführt. 

Die vom Einwender angesprochenen Arten Flussregenpfeifer, Höckerschwan, Mäusebussard, 

Stockente und Zwergtaucher werden im SDB und deshalb auch in der FFH-VP ausschließlich 

als Durchzügler und Wintergäste und nicht als Brutvögel geführt. Die Lebensräume bzw. Ha-

bitate der als Erhaltungsziele des SPA benannten Vogelarten nach Anhang I und Art. 4 Abs. 

2 VSchRL wurden im Zuge der vorhabenbezogenen Kartierungen ermittelt. Die Darstellung 

des Reviermittelpunkts stellt dabei eine allgemein übliche und anerkannte Vorgehensweise 

der graphischen Darstellung der nachgewiesenen Vogelarten dar. Die Bewertung möglicher 

Vorhabenwirkungen berücksichtigt dabei immer das Gesamthabitat, das heißt alle zum Revier 

gehörenden bedeutsamen Habitatbestandteile. Der Austernfischer wird in der FFH-VP als im 

SPA vorkommende Art benannt. Da die Art jedoch im Untersuchungsraum und seiner Umge-

bung nicht vorkommt, war eine weitere Betrachtung in der FFH-VP nicht erforderlich. Der 

Steinkauz ist weder Art nach Anhang I noch nach Art. 4 (2) VSchRL und wird im SDB lediglich 

als sogenannte weitere Art aufgeführt. In der FFH-VP für ein SPA sind jedoch ausschließlich 

die Arten nach Anhang I und Art. 4 (2) VSchRL zu behandeln, da diese die Erhaltungsziele 

des SPA darstellen. Der SDB enthält alle im SPA vorkommenden Arten nach Anhang I und 

Art. 4 (2) VSchRL. Diese Arten wurden auch in der FFH-VP zum SPA betrachtet. Die NSG-

VO benennt dagegen zwar nur einen Teil dieser Arten, schließt aber mit der offenen Formu-

lierung „hierzu zählen insbesondere“ weitere Arten nach Anhang I und Art. 4 (2) VSchRL be-

wusst nicht aus. Das Vorliegen eines faktischen Vogelschutzgebietes ist daraus nicht zu fol-

gern (vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers vom 15.01.2019, S. 21 bis 23). 
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4.5.4.2.2. Fehlerhafte Bewertung der beachteten Schutzgüter 

Aber auch hinsichtlich der in der FFH-VU untersuchten Arten könne den Ergebnissen nur in 

Teilen gefolgt werden. Durch das Vorhaben erheblich beeinträchtigt würden nicht nur der 

Wachtelkönig, das Braunkehlchen und die Bekassine, sondern zahlreiche weitere betroffene 

Erhaltungszielarten, und zwar – gemessen am Maßstab der Verbote der NSG-Verordnung – 

durch direkte Flächeninanspruchnahmen und mittelbare Beeinträchtigungen durch Verlär-

mung von Habitaten. 

Bei der Frage, welche Arten erheblich beeinträchtigt würden, sei entgegen der FFH-Verträg-

lichkeitsuntersuchung nicht lediglich auf aktuelle Vorkommen und momentan vorhandene Re-

viere im Erfassungsjahr, sondern darauf abzustellen, ob potentielle Habitatflächen in ihrer 

Wertigkeit gemindert würden. Dies sei etwa beim LRT 91E0* der Fall, weil für das Vorhaben 

eine Fläche von 250 m² dieses LRT in Anspruch genommen würden, die einen potentiellen 

Lebensraum u.a. für die Erhaltungszielarten Eisvogel, Braunkehlchen und Beutelmeise dar-

stellten. Folglich werde der LRT 91E0* im Hinblick auf diese charakteristischen Arten erheblich 

beeinträchtigt (Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 21 f.).  

Der Einwand ist nicht begründet. 

Die geltend gemachten Mängel der Konfliktanalyse bestehen nicht. Zur Begründung verweist 

die Planfeststellungsbehörde auf die zutreffenden Ausführungen des Vorhabenträgers in sei-

ner Antwortstellungnahme vom 15.01.2019 (dort S. 23 bis 25) und macht sich diese zu eigen. 

4.6. Zulassung nach § 34 Abs. 3 BNatSchG 

Die Planfeststellungsbehörde lässt das Vorhaben, das gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG an sich 

unzulässig ist, auf der Grundlage der Ausnahmebestimmung des § 34 Abs. 3 BNatSchG zu.  

Nach dieser Vorschrift darf ein Projekt abweichend von § 34 Abs. 2 BNatSchG nur zugelassen 

werden, soweit es – 1. – aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist, und – 2. – zumutbare 

Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren 

Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. Nach § 34 Abs. 4 BNatSchG darf eine 

solche Ausnahmeentscheidung in den Fällen, in denen von dem Projekt im Gebiet vorkom-

mende prioritäre natürliche Lebensraumtypen oder prioritäre Arten betroffen werden, nur unter 

den dort geregelten weiteren Voraussetzungen getroffen werden. Nach § 34 Abs. 5 BNatSchG 

sind, wenn ein Projekt nach Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4, zugelassen werden 

soll, die zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ notwendigen Maßnah-

men (Kohärenzmaßnahmen) vorzusehen.  
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Diese Anforderungen sind erfüllt.  

Die in § 34 Abs. 2 BNatSchG geregelten Voraussetzungen der Notwendigkeit des Vorhabens 

aus zwingenden Gründen und seiner Alternativlosigkeit sind gegeben. Ein Fall des § 34 Abs. 

4 BNatSchG liegt nicht vor. Die im Sinne des § 34 Abs. 5 BNatSchG erforderlichen Kohärenz-

maßnahmen sind in dem zur Feststellung vorgelegten Plan enthalten. 

4.6.1. Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses (§ 34 Abs. 3 Nr. 

1 BNatSchG) 

Das Vorhaben ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses im 

Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG notwendig. 

Zwingende Gründe in diesem Sinne sind öffentliche Belange hinreichend gewichtiger Art, die 

die Realisierung des Projektes erfordern (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 

BNatSchG, 84. EL [Juni 2017], § 34 Rn. 38). Um diese Erforderlichkeit herauszufinden, bedarf 

es einer Abwägungsentscheidung zwischen dem Integritätsinteresse des FFH-Gebiets und 

den für ein Projekt streitenden Gründen. 

Für die Realisierung des Vorhabens sprechen zwingende Gründe des öffentlichen Interesses. 

Diese wurden bereits bei der Begründung der Ausnahmeentscheidung zum FFH-Gebiet „El-

baue-Beuster-Wahrenberg“ dargestellt (C.X.3.6) und gelten hier entsprechend. 

Gegenüber diesen zwingenden Gründen kommt dem Integritätsinteresse des Vogelschutzge-

biets kein stärkeres Gewicht zu. Das Ausmaß der erheblichen Beeinträchtigung fällt verhält-

nismäßig gering aus. Zwar werden mit dem Wachtelkönig, der Bekassine und dem Braunkehl-

chen drei Vogelarten erheblich beeinträchtigt. Diese Zahl macht aber im Vergleich zu dem 

gesamten im detailliert untersuchten Bereich vorkommenden Spektrum der von der Vogel-

schutz-RL geschützten Vogelarten, das sich auf ungefähr 60 verschiedene Vogelarten beläuft, 

einen verhältnismäßig kleinen Anteil aus. Auch in qualitativer Hinsicht hält sich die erhebliche 

Beeinträchtigung in Grenzen. Der vorhabenbedingte Lebensraumverlust, der beim Wachtel-

könig 16 ha Lebensraumfläche (nebst 10 ha potentiell besiedelter Lebensraumfläche), bei der 

Bekassine ein bis zwei Brutreviere und beim Braunkehlchen zwei Brutreviere umfasst, über-

schreitet die Schwelle der Erheblichkeit zwar deutlich, aber in einem insgesamt noch hinnehm-

baren Umfang.  

Das Gewicht des Integritätsinteresses ist aus diesen Gründen jedenfalls nicht so stark einzu-

stufen, dass es sich gegenüber den genannten zwingenden Gründen des öffentlichen Interes-

ses durchsetzt. Deshalb ist diesen der Vorrang einzuräumen. 
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4.6.2. Alternativlosigkeit des Vorhabens (§ 34 Abs. 3 Nr. 2 BVerwG) 

Gegenüber dem hier planfestgestellten Vorhaben bestehen auch keine zumutbaren Alternati-

ven, um den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren 

Beeinträchtigungen zu erreichen (§ 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG). 

In der Abweichungsprüfung zum SPA „Aland-Elbe-Niederung“ untersucht die Planfeststel-

lungsbehörde auf der Grundlage der vom Vorhabenträger erstellten Planunterlagen dieselben 

Ausführungs- und Standortalternativen wie in der Abweichungsprüfung zum FFH-Gebiet „El-

baue Beuster-Wahrenberg“ (vgl. zum FFH-Gebiet EBW: PU 16.B.4.A, S. 16 bis 19 und 23 bis 

29 und zum SPA AEN: PU 16.B.3.A, S. 17 bis 20 und 29). 

4.6.2.1. Ausführungsvarianten 

Als Ausführungsvarianten kommen verschiedene Versionen einer Untertunnelung der Elbe in 

Betracht. Im Einzelnen werden in der PU 16.B.3.A (S. 17 bis 20) 16 Tunnelvarianten geprüft. 

Diese würden zwar zu geringeren Beeinträchtigungen des Vogelschutzgebietes führen als die 

Planfeststellungstrasse. Sie sind aber nicht zumutbar, weil sie mit Mehrkosten verbunden sind, 

die nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der mit ihnen einhergehenden Entlastung ste-

hen (PU 16.B.3.A, S. 18 bis 20).  

Dies gilt auch in Ansehung der hiergegen im Anhörungsverfahren vorgebrachten Einwendun-

gen.  

Dem BUND ist zwar darin Recht zu geben, dass die angegebenen Mehrkosten eines Tunnel-

bauwerks von 270 Mio. € nicht nachvollziehbar sind (Einwendung des BUND vom 12.09.2017, 

S. 47). Der Betrag beruht auf einem Rechenfehler, in Wirklichkeit belaufen sich die Mehrkosten 

auf nur 220 Mio. € (vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018, S. 51). Auch ist es 

richtig, dass diese Mehrkosten bei der Prüfung ihrer Zumutbarkeit nicht allein mit den Kosten 

der erforderlichen und angeordneten Kohärenzsicherungsmaßnahmen verglichen werden dür-

fen, sondern zumindest auch zu fragen ist, welchen Gewinn diese Mehrkosten für das Natura 

2000-Regime mit sich bringen (Einwendung des BUND vom 12.09.2017, S. 47).  

Auch wenn man diese Gesichtspunkte berücksichtigt, bleibt es bei dem Ergebnis einer Unzu-

mutbarkeit der Tunnelvarianten. Da das Integritätsinteresse des Natura 2000-Gebiets – wie 

oben bei den zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ausgeführt – 

nach Art und Umfang nicht besonders hoch einzuschätzen ist, gilt das gleiche für den Gewinn, 

der mit der Tunnelvariante und einer damit verbundenen Vermeidung einer erheblichen Be-

einträchtigung verbunden wäre. Mit Rücksicht darauf sowie mit Rücksicht auf die Möglichkeit, 

den eingetretenen Schaden durch Kohärenzsicherungsmaßnahmen in einer Größenordnung 
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von lediglich 1,0 Mio. € (vgl. dazu Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018, S. 51 f.) 

im Wesentlichen zu kompensieren, übersteigt die Tunnelvariante in der Tat das Maß des Zu-

mutbaren. Dies gilt unabhängig davon, ob die Mehrkosten 270 Mio. € oder lediglich 220 Mio. 

€ betragen. 

4.6.2.2. Standortvarianten 

In Betracht kommende Standortalternativen sind – wie bei der Abweichungsprüfung zum FFH-

Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ – die drei Westvarianten W1, W2 und W 2.1, die Mittel-

variante M1 und die Ostvarianten O1 und O2 (PU 16.B.3.A, S. 25). Als Alternativen im Sinne 

des § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG scheiden diese Varianten deshalb aus, weil mit ihnen der mit 

dem Projekt verfolgte Zweck entgegen dieser Bestimmung weder ohne noch mit geringeren 

Beeinträchtigungen als mit der Planfeststellungstrasse erreicht werden kann.  

Für die Mittelvariante M1 und die Ostvarianten O1 und O2 ergibt sich das schlechtere Ab-

schneiden gegenüber der Entwurfstrasse W3 bereits aus einer isolierten Betrachtung des SPA 

„Aland-Elbe-Niederung“.  

Für die Westvarianten W1, W2 und W 2.1 kommt man zu demselben Ergebnis, wenn man im 

Wege einer Gesamtschau ihre Auswirkungen auf andere Natura 2000-Gebiete berücksichtigt.  

4.6.2.2.1. Mittel- und Ostvarianten  

Die Mittelvariante M1 und die Ostvarianten O1 und O2 scheiden als vorzugswürdige Alterna-

tiven im Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG aus. Durch sie wird das SPA „Aland-Elbe-

Niederung“ nicht geringer, sondern stärker erheblich beeinträchtigen als durch die Ent-

wurfstrasse W3.  

Die von der W3 verursachte erhebliche Beeinträchtigung des SPA „Aland-Elbe-Niederung“ 

besteht – wie ausgeführt – in Flächen- und Revierverlusten des Wachtelkönigs im Umfang von 

16 ha potentiell hochwertigen Lebensraums und 10 ha potentiellen Lebensraums, des Braun-

kehlchens im Umfang von zwei Brutrevieren und der Bekassine im Umfang von potentiell 

hochwertigem Lebensraum für mindestens ein Brutrevier. 

Im Vergleich dazu wird das SPA jedenfalls durch die Varianten M1 und O1 nicht geringer, 

sondern deutlich stärker belastet. Für den Wachtelkönig führen sie zu einem Verlust von über 

70 ha (M1: ca. 77 ha und O1: ca. 74 ha) hochwertigen bzw. potentiell hochwertigen Lebens-

raums, wovon über 20 ha (M1: ca. 30 ha und O1: ca. 23 ha) im Bereich des Vorkommens-

schwerpunktes liegen. Hinzu kommt der Verlust zweier Brutreviere des Neuntöters, eines Brut-

reviers des Großen Brachvogels und eventuell eines Brutreviers des Schwarzmilans (PU 
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16.B.3.A, S. 41 f.). Damit fällt insbesondere die Belastung des Wachtelkönigs, der im SPA als 

besonders hoch geschütztes Erhaltungsziel einzustufen ist, stärker aus als bei der W3.  

Im Ergebnis ebenso zu bewerten ist aber auch die Situation bei der Variante O1. Der Wach-

telkönig wird zwar bei ihr in einem etwas geringeren Umfang als bei der W3 erheblich beein-

trächtigt. Sie führt zu einem Verlust von ca. 25 ha sonstigen potentiell hochwertigen Lebens-

raums. Darüber hinaus werden aber fünf weitere SPA-relevante Vogelarten erheblich beein-

trächtigt, nämlich der Neuntöter durch den Verlust zweier Brutreviere und der Eisvogel, das 

Braunkehlchen, der Große Brachvogel und der Kiebitz durch den Verlust jeweils eines Brutre-

viers (PU 16.B.3.A, S. 42). Damit fällt auch die erhebliche Beeinträchtigung, die von der Vari-

ante O1 verursacht wird, höher aus als bei der Entwurfstrasse, die außer dem Wachtelkönig 

lediglich zwei weitere SPA-relevante Vogelarten, nämlich das Braunkehlchen in einem Umfang 

von zwei Brutrevieren und die Bekassine im Umfang eines Brutreviers, erheblich beeinträchtigt 

(vgl. dazu und zu weiteren Argumenten für die Vorzugswürdigkeit der W3 gegenüber der O2: 

PU 16.B.3.A, S. 42). 

4.6.2.2.2. Westvarianten 

Die Westvarianten W1, W2 und W2.1 sind gegenüber der Entwurfstrasse W3 ebenfalls nicht 

vorzugswürdig. Zu dieser Erkenntnis gelangt man zwar nicht schon bei einer isolierten Be-

trachtung des SPA „Aland-Elbe-Niederung“. Sie ergibt sich aber aus einer Gesamtschau aller 

betroffenen Natura 2000-Gebiete.  

4.6.2.2.2.1. Variante W1 

Die Westvariante W1 dürfte zwar dann besser abschneiden als die Entwurfstrasse W3, wenn 

man allein ihre Auswirkungen auf das SPA „Aland-Elbe-Niederung“ betrachtet. Die von der W3 

verursachte erhebliche Beeinträchtigung des SPA „Aland-Elbe-Niederung“ besteht – wie aus-

geführt – in Flächen- und Revierverlusten der Vogelarten Wachtelkönig (16 ha potentiell hoch-

wertiger Lebensraum und 10 ha potentieller Lebensraum), Braunkehlchen (zwei Brutreviere) 

und Bekassine (potentiell hochwertiger Lebensraum für mindestens ein Brutrevier). Bei der 

W1 wird das SPA demgegenüber lediglich durch den Verlust je eines Brutreviers des Schwarz-

spechts und des Flussläufers erheblich beeinträchtigt (PU 16.B.3.A, S. 37). Hinzu kommt zwar 

noch eine Neuzerschneidung des SPA „Aland-Elbe-Niederung“ in einem bisher von Verkehrs-

wegen freien Gebiet (PU 16.B.3.A, S. 37). Auch mit Rücksicht darauf dürfte die von der Vari-

ante W1 ausgelöste erhebliche Beeinträchtigung des SPA „Aland-Elbe-Niederung“ aber je-

denfalls dann geringer zu bewerten sein als die von der W3 verursachte erhebliche Beein-

trächtigung, wenn man den zwar von der W3, nicht aber von der W1 erheblich beeinträchtigten 

Wachtelkönig als besonders hohes Schutz- und Erhaltungsziel des SPA ansieht. Dass dies 
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entgegen den hiergegen im Anhörungsverfahren geäußerten Zweifeln (vgl. Einwendung des 

BUND vom 12.09.2017, S. 48) seine Berechtigung hat, ergibt sich aus den Ausführungen in 

der PU 16.B.3.A, S. 31 ff. (Nr. 3.2.4). 

Keine geringere, sondern im Gegenteil eine stärkere erhebliche Beeinträchtigung als die Ent-

wurfstrasse W3 löst die Variante W1 aber dann aus, wenn man bei der im Rahmen des § 34 

Abs. 3 BNatSchG gebotenen Gesamtbetrachtung auch die Auswirkungen auf andere Natura 

2000-Gebiete berücksichtigt. Bei diesen Schutzgebieten handelt es sich zum einen um das 

oben bereits geprüfte, mit dem SPA „Aland-Elbe-Niederung“ im detailliert untersuchten Be-

reich deckungsgleiche FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ und zum anderen um die 

nördlich an diese Gebiete angrenzenden, in Brandenburg liegenden Natura 2000-Gebiete. 

Hierbei handelt es sich um das SPA „Unteres Elbtal“ und die FFH-Gebiete „Krähenfuß“, „Elbe“, 

„Elbdeichvorland“ und „Elbdeichhinterland“. Diese Schutzgebiete befinden sich im Umfeld der 

nördlich an die VKE 3.1/3.2a anschließenden, mit Beschluss vom 15.12.2017 planfestgestell-

ten Verkehrseinheit 1153 (nördlicher Teil der Elbüberquerung) und damit auch im Auswir-

kungsbereich der geprüften alternativen Trassen, die als abschnittsübergreifende Varianten 

auch Alternativen zur VKE 1153 und zur VKE 1154 der A 14 darstellen. Von diesen Natura 

2000-Gebieten würden bei Verwirklichung der W1 sowohl das FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-

Wahrenberg“ als auch das SPA „Unteres Elbtal“ und die FFH-Gebiete „Krähenfuß“ und „Elb-

deichhinterland“ erheblich beeinträchtigt, wohingegen die Entwurfstrasse W3 nur zu einer er-

heblichen Beeinträchtigung des ersten, nicht aber der drei letztgenannten Natura 2000-Ge-

biete führt.  

Das FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ wird durch die Variante W1 etwa in gleichem 

Umfang erheblich beeinträchtigt wie durch die planfestgestellte Variante W3. Bei der W3 be-

steht die erhebliche Beeinträchtigung in einem Verlust von Vorkommen des LRT 6510 in einem 

Umfang von 4.200 m² (PU 16.B.3.A, S. 56). In einem etwa gleichen Umfang werden Vorkom-

men des LRT 6510 auch bei der Variante W1 in Anspruch genommen (PU 16.B.3.A, S. 57).  

Die drei genannten brandenburgischen Natura 2000-Gebiete werden durch die Variante W1 

in folgender Weise erheblich beeinträchtigt: Beim SPA „Unteres Elbtal“ kommt es zu einem 

Verlust von 70 ha Habitatfläche des Wachtelkönigs, zwei Brutrevieren des Weißstorchs und 

einem Brutrevier der Rohrweihe (PU 16.B.3.A, S. 54), beim FFH-Gebiet „Krähenfuß“ zu er-

heblichen Flächenverlusten von Vorkommen des LRT 6410 und des LRT 6510 (PU 16.B.3.A, 

S. 58) und beim FFH-Gebiet „Elbdeichhinterland“ zu Flächenverlusten von Vorkommen des 

LRT 6510* (vgl. PU 16.B.3.A, S. 63 f.). Diese erheblichen Beeinträchtigungen werden bei der 

Entwurfstrasse W3 alle vermieden (vgl. PU 16.B.3.A, S. 66). 
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Stellt man die zuletzt genannten erheblichen Beeinträchtigungen der Variante W1, wie es bei 

der Prüfung von Alternativen nach der im Rahmen des § 34 Abs. 3 BNatSchG gebotenen 

Gesamtschau erforderlich ist, in Rechnung, führt diese Variante nicht zu geringeren, sondern 

zu stärkeren erheblichen Beeinträchtigungen als die Variante W3. Damit erfüllt die Variante 

W1 nicht die Kriterien einer Alternative im Sinne der genannten Vorschrift.  

4.6.2.2.2.2. Varianten W2 und W2.1 

Ähnlich verhält es sich mit den beiden übrigen Westvarianten W2 und W2.1.  

Zwar ist die von diesen Varianten ausgelöste erhebliche Beeinträchtigung des SPA „Aland-

Elbe-Niederung“ nach Art und Umfang möglicherweise wieder etwas geringer einzustufen als 

bei der W3, wenn man dieses eine Natura 2000-Gebiet isoliert betrachtet. Die W2 führt dort 

zum Verlust je eines Brutreviers des Drosselrohrsängers, des Wiesenpiepers, des Kranichs 

und der Bekassine (vgl. PU 16.B.3.A, S. 38) und die W2.1 zum Verlust je eines Brutreviers der 

Bekassine und des Wiesenpiepers (vgl. PU 16.B.3.A, S. 39). Damit bleibt bei beiden Varianten 

im Gegensatz zur W3 vor allem der für das SPA als besonders hohes Schutz- und Erhaltungs-

ziel anzusehende Wachtelkönig unbeeinträchtigt. Andererseits ist wiederum bei beiden Vari-

anten zu berücksichtigen, dass sie zu einer Neuzerschneidung des SPA in einem bisher von 

Verkehrswegen freien Auengebiet führen (vgl. PU 16.B.3.A, S. 38 f.). Die beiden Varianten 

könnten bereits aus diesem Grund ungünstiger zu bewerten sein als die Entwurfstrasse W3. 

Diese Frage kann aber dahinstehen.  

Jedenfalls müssen die Varianten W2 und W2.1 dann hinter der W3 zurückstehen, wenn man 

im Wege einer Gesamtschau auch andere betroffene Natura 2000-Gebiete berücksichtigt.   

Bei der Entwurfstrasse W3 beschränken sich solche erheblichen Beeinträchtigungen anderer 

Natura 2000-Gebiete auf das FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“. Dort gehen bau- und 

anlagebedingt Teilflächen von Vorkommen des LRT 6510 verloren. Die in Brandenburg gele-

genen Natura 2000-Gebiete (SPA „Unteres Elbtal“ und FFH-Gebiete „Krähenfuß“, „Elbe“, „Elb-

deichvorland“ und „Elbdeichhinterland“) bleiben hingegen ohne erhebliche Beeinträchtigung 

(vgl. PU 16.B.3.A, Tabelle 10, S. 67).  

Die Varianten W2 und W2.1 führen demgegenüber nicht nur zu einer erheblichen Beeinträch-

tigung des FFH-Gebietes „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ (vgl. PU 16.B.3.A, S. 56 f.), sondern 

auch des SPA „Unteres Elbtal“ (vgl. PU 16.B.3.A, S. 50 f.) und des FFH-Gebietes „Elbdeich-

hinterland“ (vgl. PU 16.B.3.A, S. 63 bis 65), die Variante W2 zusätzlich zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Krähenfuß“ (vgl. PU 16.B.3.A, S. 38 f.). 
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Im Ergebnis stellen deshalb auch die Westvarianten W2 und W2.1 keine vorzugswürdigen 

Alternativen im Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG dar. 

4.6.2.2.3. Varianten 1 bis 5 des Abwägungspapiers vom Mai 2013 

Eine vorzugswürdige Alternative im Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG sind auch nicht die 

Varianten 1 bis 5, die der Vorhabenträger in seinem Abwägungspapier mit dem Titel „Trassen-

varianten BAB 14 im Abschnitt VKE 3.2a“ vom Mai 2013 untersucht. Die Varianten 1, 2 und 4 

scheiden bereits deshalb aus, weil sie den nach den Richtlinien für die Anlage von Autobahnen 

(RAA) geforderten Mindestradius von Autobahnen unterschreiten (vgl. Abwägungspapier, S. 

2). Nach den Varianten 3 und 5 verläuft die BAB 14 im gesamten Teilabschnitt 3.2a in westli-

cher (Variante 3) bzw. östlicher (Variante 5) Bündelung mit der B 189 (künftig L 38). Wegen 

des genauen Verlaufs wird auf S.3 bis 7 des Abwägungspapiers und die diesem Papier bei-

gefügten Übersichtslagepläne verwiesen.  

Der Zulassung der Entwurfstrasse auf der Grundlage des § 34 Abs. 3 BNatSchG stehen die 

Varianten 3 und 5 ebenfalls nicht entgegen, weil es sich auch bei ihnen nicht um zumutbare 

Alternativen im Sinne der Nr. 2 dieser Vorschrift handelt. Auch mit ihnen kann der mit dem 

Projekt verfolgte Zweck entgegen dieser Bestimmung weder ohne noch mit geringeren Beein-

trächtigungen als mit der Planfeststellungstrasse erreicht werden. Sie führen ebenfalls zu er-

heblichen Beeinträchtigungen des SPA „Aland-Elbe-Niederung“ (vgl. S. 10 bis 12 des Abwä-

gungspapiers). Bei der Variante 3 sind diese Beeinträchtigungen nach Art und Umfang iden-

tisch mit denjenigen der Planfeststellungstrasse (S. 10 des Abwägungspapiers). Die Variante 

5 ist zwar hinsichtlich der Bekassine günstiger zu beurteilen, weil bei ihr der Verlust eines 

Brutstandortes vermieden wird. Dies geht aber auf Kosten des Wachtelkönigs, dessen Le-

bensraum mit sehr hoher Bedeutung um zusätzliche 5 ha (30 ha statt 25 ha) in Anspruch 

genommen wird (S. 10 des Abwägungspapiers). Im Ergebnis führt deshalb auch die Variante 

5 nicht zu geringeren Beeinträchtigungen als die Entwurfstrasse. 

4.6.3. Sicherung der Kohärenz (§ 34 Abs. 5 BNatSchG) 

Für die Fälle, in denen ein Projekt – wie hier die VKE 3.1/3.2a der A 14 – nach § 34 Abs. 3 

BNatSchG zugelassen werden soll, ordnet § 34 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG an, dass die zur 

Sicherung des Zusammenhangs des Netzes „Natura 2000“ notwendigen Maßnahmen vorzu-

sehen sind. Kohärenzsicherungsmaßnahmen im Sinne dieser Vorschrift zielen darauf ab, vor-

habenbedingte erhebliche Beeinträchtigungen zu kompensieren und einen quantitativen und 

qualitativen Ausgleich für die betroffenen Lebensraumtypen zu schaffen. Darüber hinaus müs-

sen sie gewährleisten, dass der günstige Erhaltungszustand der betroffenen Lebensraumty-

pen innerhalb der betroffenen biogeografischen Region gewahrt bleibt. 
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Mit den Kohärenzsicherungsmaßnahmen KS 2 (entspricht LBP-Maßnahme ECEF,FFH 4) und KS 

3 (entspricht LBP-Maßnahme ECEF,FFH 8) – Kurzbezeichnung jeweils: Extensivierung von Au-

engrünland einschließlich Maßnahmen zur Strukturanreicherung – trifft der Vorhabenträger 

nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde eine Anordnung, die den Schutz der Kohä-

renz des ökologischen Netzes „Natura 2000“ sicherstellt und damit den Vorgaben des § 34 

Abs. 5 Satz 1 BNatSchG gerecht wird.  

Mit den Maßnahmen werden für den Wachtelkönig und die Bekassine im Bereich eines derzeit 

als Lebensraum nicht bzw. wenig geeigneten Auengrünlandkomplexes dauerhaft günstige Ha-

bitatbedingungen entwickelt. Durch die Anreicherung der Auengrünlandfläche mit vertikalen 

Strukturen werden auch die Habitatbedingungen für das Braunkehlchen deutlich aufgewertet.  

Auch sind Anordnungen für eine wirksame Funktionskontrolle getroffen. Vorgesehen ist unter 

anderem eine jährliche Kontrolle der Einhaltung der angeordneten Maßnahmen. Zudem wird 

auf der Maßnahmenfläche eine regelmäßige Vegetationskartierung durchgeführt. Wegen der 

Einzelheiten wird auf die PU 16.B.3.A, Kapitel 4 (S. 76 f.) und die Maßnahmenblätter KS 2 

(vgl. PU 16.B.3.A, Anlage 1, S. 2 und 3) und KS 3 (vgl. PU 16.B.3.A, Anlage 1, S. 4 und 5) 

verwiesen. 

4.6.4. Einwände 

Mit Schriftsatz vom 23.10.2018 hat der BUND ein Gutachten des Büros „Schreiber Umwelt-

planung“ vom 18.10.2018 vorgelegt. Darin finden sich Einwendungen, die sich sowohl gegen 

die Ausnahmeprüfung zum FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ als auch gegen die 

Ausnahmeprüfung zum SPA „Aland-Elbe-Niederung“ richten (S. 22 bis 24). Mit diesen Ein-

wänden hat sich die Planfeststellungsbehörde bereits im Rahmen der Ausnahmeprüfung zum 

FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ auseinandergesetzt. Zur Vermeidung von Wieder-

holungen verweist sie auf diese Ausführungen. 

5. Gebietsübergreifende Einwände 

In dem mit Schriftsatz vom 23.10.2018 vorgelegten Gutachten des Büros „Schreiber Umwelt-

planung“ vom 18.10.2018 (S. 24 f.) macht der BUND zwei gebietsübergreifende Einwände 

geltend. 

5.1. Wechselbeziehungen zwischen den Gebieten 

Die Aland-Elbe-Niederung bestehe aus einzelnen, z.T. mit langen gemeinsamen Grenzen ver-

bundenen Teilgebieten. Dass diese Schutzgebiete nicht einzeln voneinander betrachtet wer-

den könnten, zeige die gemeinsame nationale Unterschutzstellung der drei Schutzgebiete 
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durch das Naturschutzgebiet „Aland-Elbe-Niederung“. Es ergebe sich aber auch aus der räum-

lichen Verteilung von Habitaten und den Raumansprüchen der Erhaltungszielarten bzw. der 

charakteristischen Arten der LRT. Die Autobahn unterbreche die Kohärenz zwischen den Ge-

bieten und verletze damit das Kernziel der FFH-Richtlinie, das gerade darin bestehe, ein ko-

härentes Schutzgebietsnetz zu schaffen. An einer solchen Betrachtung fehle es in den An-

tragsunterlagen. Dabei lägen derartige Zerschneidungseffekte offen zutage. Die Bundesau-

tobahn werde beispielsweise die Wechselbeziehungen für Vogelarten deutlich erschweren 

bzw. unterbrechen. Zahlreiche Arten seien sowohl Erhaltungszielarten des Vogelschutzgebie-

tes als auch charakteristische Arten der FFH-Gebiete. Für einige dieser Arten würden sich 

Kollisionsrisiken deutlich erhöhen. Für andere Arten werde die Trasse eine Barrierefunktion 

haben, die sowohl durch das Bauwerk selbst als auch durch den Lärm und die Vibration des 

Brückenbauwerks hervorgerufen werde (Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ 

vom 18.10.2018, S. 24).  

Der Einwand ist nicht begründet. 

Die mit dem Vorhaben verbundenen Zerschneidungswirkungen wurden in den FFH-Verträg-

lichkeitsprüfungen für die FFH-Gebiete „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ und „El-

baue Beuster-Wahrenberg“ sowie für das SPA „Aland-Elbe-Niederung“ auch im Hinblick auf 

das Zusammenwirken des Vorhabens mit anderen Projekten betrachtet. Eine Gesamtbetrach-

tung aller drei Natura-2000-Gebiete sowie der Natura-2000-Gebiete nördlich der Elbe kommt 

zu keinem anderen Ergebnis, weil deren Kohärenz auch in Ansehung des Projekts nicht ge-

fährdet ist. Die Trasse der VKE 3.1/3.2a verläuft im Bereich der Elbquerung in weitestgehender 

Bündelung mit der B 189. Das weitlumige Brückenbauwerk der BAB 14 bindet lage- und hö-

hengleich direkt an die B 189-Brücke an und wird, einschließlich des gesamten Trassenver-

laufs im Bereich der SPA-Querung, mit Lärm- und Kollissionsschutzwänden entsprechend 

dem neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Vogelschutz ausgestattet (vgl. Er-

widerung des Vorhabenträgers vom 15.01.2019, S. 29 f.).  

5.2. Fehlende Verträglichkeitsuntersuchungen für die angrenzenden Natura 2000-Ge-

biete  

Neben den Defiziten, die die Verträglichkeitsuntersuchungen selbst aufwiesen, fehlten Unter-

suchungen zur Veträglichkeit des Vorhabens mit den Zielen der Schutzgebiete „Elbe“ (DE 

2935-306) und „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401). Denn der Abschnitt VKE 3.2/3.2a habe durch 

Verlärmung, Schadstoffeinträge und Verschattungseffekte Auswirkungen auf die im Nachbar-

land gelegenen Gebiete. Die Schutzgebiete bildeten funktionale Einheiten mit den betroffenen 

Schutzgebieten „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ und „Aland-Elbe-Niederung“, sodass eine Be-

troffenheit offensichtlich sei, zumal sich für die Schutzgebiete ähnliche Beeinträchtigungen 
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ergäben. Für die FFH-Gebiete gelte: Die Fischarten des Anhangs II und sonstige charakteris-

tische Fischarten seien nicht auf die länderweise ausgewiesenen Schutzgebiete beschränkt, 

deren Grenze mittig durch die Elbe verlaufe. Tötungen von Fischen könnten dementsprechend 

sowohl Einfluss auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Elbe“ als auch auf die des FFH-

Gebietes „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ haben. Das gelte ebenfalls für die Grüne Keiljungfer, 

für die von den beschriebenen erheblichen Beeinträchtigungen auszugehen sei. Zusätzlich 

ergäben sich weitere Beeinträchtigungen, wie Lärm und Schadstoffeinträge, die von dem Tras-

senbereich ausgingen. Auch diese reichten bis in die Schutzgebiete in Brandenburg hinein 

und führten zu einer Wertminderung der Habitate der geschützten Arten. Unter den im Vogel-

schutzgebiet als Erhaltungsziel gemeldeten Vogelarten finde sich auch eine Reihe an Arten, 

die erhöht von Kollisionen betroffen seien. Alles in allem könnten erhebliche Beeinträchtigun-

gen der Schutzgebiete nicht pauschal ausgeschlossen werden. Es könne sich auch nicht auf 

die Verträglichkeitsprüfungen zum Folgeabschnitt berufen werden, denn dort handle es sich 

um ein eigenständiges Projekt, welches für diesen Abschnitt die erforderliche Konkretisierung 

zur Einbeziehung erreicht habe (Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 

18.10.2018, S. 24 f.).  

Der Einwand ist nicht begründet. 

Die Prüfung des FFH-Gebietsschutzes beschränkt sich grundsätzlich auf die Erhaltungsziele 

der Schutzgebiete in ihren administrativen Grenzen (BVerwG, Urteil vom 23.01.2015 – 7 VR 

6.14 – Rn. 16). Das Zusammenwirken der Abschnitte VKE 3.1/3.2a und 3.2b wurde bereits 

deshalb beachtet, weil sie aufgrund ihrer Verklammerung nur gemeinsam in Betrieb genom-

men werden dürfen und untersuchte Trassenvarianten beide Abschnitte betreffen. Auch in der 

Stickstoffdepositionsberechnung wurde eine Kumulation im Verhältnis der zusammengefass-

ten Abschnitte zueinander berücksichtigt. Die Stickstoffdepositionsberechnung erfolgte zwar 

in den einzelnen Verkehrseinheiten separat. Das Untersuchungsgebiet bzw. die Größe des 

Rechenrasters wurde jedoch ausreichend groß gewählt, um die relevanten Emissionen der 

BAB 14 VKE-übergreifend im Modell abzubilden. Auch Lärmwirkungen wurden im Zuge der 

Verträglichkeitsprüfungen hinreichend berücksichtigt. Grundlage für die Betrachtung der Lärm-

wirkungen bildeten die für die prognostizierte Verkehrsmenge VKE-übergreifend berechneten 

Isophonenlinien für verschiedene, für Vögel relevante Lärmpegel. Mit den Isophonenlinien er-

hält man durchgängig entlang der geplanten Trasse den verkehrsbedingt jeweils entstehenden 

Lärm. Es erfolgt somit per se eine Einbeziehung des gesamten Verkehrslärms auf der BAB 14 

und keine Beschränkung auf einzelne Verkehrseinheiten. Gleiches gilt sinngemäß für Auswir-

kungen auf die Fischfauna im brandenburgischen Teil der Elbe (vgl. Erwiderung des Vorha-

benträgers vom 15.01.2019, S. 30 f.). 
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Dieses Ergebnis bezieht sich sowohl auf eine Betrachtung der Projekte VKE 1153 und VKE 

3.1/3.2a als auch auf die Auswirkungen des Projekts VKE 3.1/3.2a auf die nördlich in Bran-

denburg angrenzenden FFH-Gebiete. Eine erhebliche Auswirkung auf FFH-Gebiete in Sach-

sen-Anhalt und Brandenburg ist für die Planfeststellungsbehörde nicht erkennbar.  

XI. Artenschutz 

Mit Blick auf die Zulassungsfähigkeit des Vorhabens ist der Vorhabenträger nach dem Gesetz 

über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) verpflichtet, 

die Belange des Besonderen Artenschutzrechts im erforderlichen Umfang mit zu bearbeiten 

(vgl. §§ 44 und 45 BNatSchG). Dem ist der Vorhabenträger durch die Vorlage von zwei Arten-

schutzbeiträgen (ASB) nachgekommen, und zwar einem von dem Büro Bosch & Partner er-

stellten ASB für den Teilabschnitt VKE 3.1 (PU 12.A.5) und einem weiteren, von dem Büro 

Landschaft planen + bauen erstellten ASB für den Teilabschnitt VKE 3.2a (PU 12.B.5). Die 

ursprünglich vorgelegten Artenschutzbeiträge mit Stand vom 30.10.2009 wurden im Laufe des 

Planfeststellungsverfahrens (3. PÄ) durch Artenschutzbeiträge mit Stand vom März 2017 er-

setzt (PU 12.A.5.A und PU 12.B.5A). Darin werden die relevanten Ergebnisse der durchge-

führten Artenschutzprüfung sowie die daraus resultierenden Maßnahmenerfordernisse im voll-

ständig überarbeiteten Stand zur 1. Änderung und Ergänzung (2012), zur 2. Änderung und 

Ergänzung (2013) und zur 3. Änderung und Ergänzung (2017) dargelegt.  

Der Umstand, dass die artenschutzrechtlichen Belange für den gegenständlichen Autobahn-

abschnitt VKE 3.1/3.2a nicht in einem einzigen, auf diesen Gesamtabschnitt bezogenen, son-

dern in zwei gesonderten, jeweils auf die Teilabschnitte 3.1 und 3.2a bezogenen Artenschutz-

beiträgen geprüft wurden, ist als solcher rechtlich nicht zu beanstanden. Die hiergegen von 

dem BUND Landesverband Sachsen-Anhalt geäußerten Bedenken (BUND, Schriftsatz vom 

12.09.2017, S. 10 f.) greifen nicht durch. Die Teilabschnitte 3.1 und 3.2a hatte der Vorhaben-

träger vor der Antragstellung zunächst als getrennte Vorhaben geplant und sich erst nach Er-

stellung der Artenschutzbeiträge für diese beiden Vorhaben dazu entschlossen, sie als ein 

einheitliches Vorhaben, eben den zur VKE 3.1/3.2a zusammengefassten Autobahnabschnitt, 

zu behandeln und hierfür die Planfeststellung zu beantragen. Dem BUND ist zwar einzuräu-

men, dass die aus diesem Verfahrensverlauf resultierende getrennte artenschutzrechtliche 

Prüfung dieser beiden Teilabschnitte die Frage aufwirft, ob nicht nur der jeweilige Teilabschnitt, 

sondern auch das Vorhaben insgesamt hinsichtlich einzelner Arten zu einem Verstoß gegen 

die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG führt. Bei näherer Betrachtung erweisen sich 

diese Bedenken aber als unbegründet. Die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen, 

die von dem Vorhaben ausgehen und auf ihre Vereinbarkeit mit den Verboten des § 44 

BNatSchG zu untersuchen sind, stellen sich, wenn man das Vorhaben in seiner Gesamtheit 
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betrachtet, nicht anders dar, als wenn man – wie hier geschehen – das Vorhaben in einen 

südlichen und einen nördlichen Teil trennt und jeden dieser Teilabschnitte gesondert in den 

Blick nimmt. Im einen wie im andern Fall ist zu überprüfen, ob die durch § 44 BNatSchG ge-

schützten Arten, die im Umfeld der Trasse vorkommen, durch den Bau, die Anlage oder den 

Betrieb der Autobahn zu Schaden kommen. Hierbei war für jeden der beiden Gutachter jeden-

falls bei der Erstellung der aktuellen Fassungen der Artenschutzbeiträge vom März 2017, das 

heißt nach Bildung des Gesamtabschnitts VKE 3.1/3.2a, offensichtlich, dass es sich bei dem 

jeweils untersuchten Bereich nicht um ein gesondertes Vorhaben, sondern um einen Teilab-

schnitt des Gesamtvorhabens VKE 3.1/3.2a handelt, das lediglich als solches und zudem nur 

in Verbindung mit dem brandenburgischen Abschnitt VKE 3.2b (= VKE 1153) gebaut und in 

Betrieb genommen wird. Die getrennte Untersuchung von Teilabschnitten bezieht sich auf den 

jeweiligen Teilabschnitt deshalb weniger als mögliche Ursache einer Verletzung der Zugriffs-

verbote des § 44 BNatSchG, sondern als hierauf bezogenen Schutzgegenstand, das heißt als 

einen auf die dort vorkommenden Arten beschränkten Prüfungsbereich. Dem tragen die bei-

den Artenschutzbeiträge sowohl bei der jeweiligen Bestandserfassung als auch bei der Kon-

fliktanalyse und der Konzeption von Vermeidungsmaßnahmen Rechnung. Sie beschränken 

ihre Untersuchung zwar hinsichtlich des Schutzgegenstandes auf das im jeweiligen Teilab-

schnitt vorkommende Artenspektrum, verlieren dabei aber hinsichtlich der Störungsquellen 

nicht aus dem Blick, dass diese nicht nur entweder von dem Teilabschnitt 3.1 oder dem Teil-

abschnitt 3.2a ausgehen, sondern von dem gesamten Vorhaben VKE 3.1/3.2a. Soweit die 

beiden Artenschutzbeiträge in Darstellung und Prüfungsmethode geringfügig voneinander ab-

weichen, mag dies zwar ihre Lesbarkeit erschweren, ist aber kein durchgreifender, rechtlich 

relevanter Mangel. Beide Prüfungsweisen halten sich nämlich – wie noch aufzuzeigen ist – 

nach Art und Umfang im Rahmen des gesetzlich Zulässigen und Erforderlichen.  

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde bestehen auch keine Defizite hinsichtlich der Ermitt-

lung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die in den Artenschutzbeiträgen zu 

behandelnden Arten. Zur gleichen Einschätzung gelangt auch die Obere Naturschutzbehörde 

(vgl. hierzu die Stellungnahmen der ONB zum 3. Änderungs- und Ergänzungsverfahren vom 

27.09.2017 und vom 07.06.2018). 

1. Rechtsgrundlagen 

Auf europäischer Ebene sind die rechtlichen Anforderungen zum Schutz europarechtlich ge-

schützter Tier- und Pflanzenarten in der FFH-Richtlinie (FFH-RL) bzw. Vogelschutzrichtlinie 

(VS-RL) verankert. Insbesondere erfolgte mit den §§ 44 und 45 BNatSchG die nationalrechtli-

che Umsetzung dieser europäischen Vorgaben.  

Besonders geschützte Arten sind nach BNatSchG wie folgt systematisiert:  
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- besonders geschützte Arten (§ 13 Abs. 2 Nr. 13):  

a)  Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 

338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildleben-

der Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels aufgeführt sind,  

b) nicht unter Buchstabe a fallende Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der FFH-

RL aufgeführt sind, europäische Vogelarten,  

c)  Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgeführt 

sind;  

- streng geschützte Arten (§ 13 Abs. 2 Nr. 14): besonders geschützten Arten, die  

a)  in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97,  

b)  in Anhang IV der FFH-RL,  

c)  in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 aufgeführt sind. 

Die nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu beachtenden Verbotstatbestände (Zugriffsverbote) gegen-

über besonders bzw. streng geschützten Arten sind wie folgt geregelt:  

Nr. 1)  Nachstell-, Fang-, Verletzungs- und Tötungsverbot wildlebender besonders geschütz-

ter Tierarten sowie Entnahme-, Beschädigungs- oder Zerstörungsverbot ihrer Entwick-

lungsformen,  

Nr. 2)  Verbot der erheblichen Störung wildlebender streng geschützter Tierarten und europä-

ischer Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten,  

Nr. 3)  Entnahme-, Beschädigungs- oder Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten wildlebender besonders geschützter Tierarten,  

Nr. 4)  Entnahmeverbot wildlebender besonders geschützter Pflanzenarten oder ihrer Ent-

wicklungsformen sowie Beschädigungs- oder Zerstörungsverbot dieser Arten oder ih-

rer Standorte. 

Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt für nach § 15 zulässige Vorhaben ein Verstoß gegen das 

Zugriffsverbot des Abs. 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beein-

trächtigungen wildlebender Tiere auch gegen das Verbot nach Nr. 1 nicht vor, soweit die öko-

logische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Diese Privilegierung bezieht sich auf euro-

päische Vogelarten sowie auf Arten, die im Anhang IV der FFH-RL aufgeführt sind. Die natio-
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nal geschützten Arten sind bei Durchführung des zulässigen Vorhabens von den Zugriffsver-

boten des § 44 Abs. 1 freigestellt. Diese Arten sind im Rahmen der Eingriffsregelung mit zu 

behandeln (siehe hierzu PU 12.0 Landschaftspflegerischer Begleitplan BAB 14, VKE 3.1/3.2a). 

Somit erfolgt in den vorliegenden Artenschutzbeiträgen die Prüfung der artenschutzrechtlichen 

Aspekte in Bezug auf heimische europäische Vogelarten und auf Arten, die im Anhang IV der 

FFH-RL aufgeführt sind. Kommt es trotz der Berücksichtigung von Vermeidungs-, Minimie-

rungs- oder vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zu vorhabenbedingten Verletzungen von 

Zugriffsverboten, ist zu prüfen, ob gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen von 

den Verboten zugelassen werden können. 

2. Bestandserfassungen / Datengrundlagen 

2.1. Grundsätze und Fachgutachten  

Aufgrund des individuenbezogenen Schutzansatzes der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG sind für deren Prüfung durch die Planfeststellungsbehörde vom Vorhabenträger 

Daten vorzulegen, aus denen sich in Bezug auf das Untersuchungsgebiet die Präsenz, Häu-

figkeit und Verteilung der geschützten Arten sowie deren Lebensstätten entnehmen lassen.  

Erforderlich ist eine Bestandserfassung der im Einwirkbereich des Vorhabens vorkommenden 

geschützten Arten und ihrer Lebensstätten.  

Die erforderliche Untersuchungstiefe hängt maßgeblich von den naturräumlichen Gegeben-

heiten des Einzelfalls ab, wobei zur Prüfung der tatbestandlichen Voraussetzungen der Ver-

bote die Erstellung eines lückenlosen Arteninventars nicht geboten ist. Lassen etwa bestimmte 

Vegetationsstrukturen sichere Rückschlüsse auf die faunistische Ausstattung zu, kann sich die 

Erhebung auf die insoweit maßgeblichen repräsentativen Daten beschränken (vgl. BVerwG, 

Urteil vom 09.07.2008, Az.: 9 A 14/07, Rdnr. 54 -juris-). Auch ist es zulässig, auf der Grundlage 

eines naturschutzfachlichen Konzepts hinsichtlich der Untersuchungstiefe zwischen planungs-

relevanten und nicht planungsrelevanten Arten zu unterscheiden (BVerwG NuR 2014, 361, 

364; ähnlich OVG Lüneburg, Urt. v. 22.4.2016, Az.: 7 KS 27/15, Rndr. 293 -juris-). Für Arten 

mit begrenzten Aktionsräumen (bspw. Tagfalter- oder Amphibienarten) besteht die Möglich-

keit, auf der Grundlage vorhabenbezogener oder vorliegender Bestandserfassungen mit Ana-

logieschlüssen zu arbeiten. So kann beispielsweise bei der Erfassung verschiedener Laichge-

wässer, die sich innerhalb des artspezifischen Aktionsraumes befinden, auf eine Metapopula-

tion geschlossen werden, auch wenn diese aus populationsbiologischer Sicht nicht eindeutig 

nachgewiesen ist (vgl. Bick/Wulfert in NVwZ 2017, S. 352).  
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Sind von den Untersuchungen keine weiterführenden Erkenntnisse zu erwarten, müssen sie 

auch nicht durchgeführt werden. Untersuchungen quasi "ins Blaue hinein" sind nicht veran-

lasst. 

Art und Umfang, Methodik und Untersuchungstiefe der danach erforderlichen fachgutachtli-

chen Untersuchungen zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Betroffenheiten im Planungs-

raum lassen sich mangels normativer Festlegung nur allgemein umschreiben und werden sich 

regelmäßig aus zwei wesentlichen Quellen speisen: der Bestandserfassung vor Ort durch Be-

gehung des Untersuchungsraumes sowie der Auswertung bereits vorhandener Erkenntnisse 

und Fachliteratur, die sich wechselseitig ergänzen können (vgl. BVerwG, Urteil vom 

09.07.2008, Az.: 9 A 14/07, Rdnr. 59 -juris-).  

Wie viele Begehungen zur Erfassung welcher Tierarten zu welchen Jahres- und Tageszeiten 

erforderlich sind und nach welchen Methoden die Erfassung stattzufinden hat, lässt sich nicht 

für alle Fälle abstrakt bestimmen, sondern hängt von vielen Faktoren ab, z. B. von der Größe 

des Untersuchungsraums, von der (zu vermutenden) Breite des Artenspektrums sowie davon, 

ob zu dem Gebiet bereits hinreichend aktuelle und aussagekräftige Ergebnisse aus früheren 

Untersuchungen vorliegen (vgl. BVerwG, Urt. v. 09.07.2008, Az.: 9 A 14/07, Rdnr. 60 -juris-). 

Auch ist hinsichtlich der Bestandsaufnahme vor Ort zu berücksichtigen, dass es sich um eine 

Erhebung zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem auf Grund vielfältiger Einflüsse ständigem 

Wechsel unterliegenden Naturraum handelt. Bestandsaufnahmen vor Ort, so umfassend sie 

auch angelegt sein mögen, stellen daher letztlich nur eine Momentaufnahme und aktuelle Ab-

schätzung der Situation von Fauna und Flora im Plangebiet dar. Sie werden den „wahren” 

Bestand nie vollständig abbilden können (vgl. BVerwG, Urt. v. 09.07.2008, Az.: 9 A 14/07, 

Rdnr. 62 –juris-; Bauer in: Südbeck u.a., Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel 

Deutschlands, 2005, S. 26, 31 m. w. Nachw.). Deshalb sind Erkenntnisse aus langjährigen 

Beobachtungen und aus früheren Untersuchungen oder aus der allgemeinen ökologischen 

Literatur eine nicht gering zu schätzende Erkenntnisquelle, die verbleibende Unsicherheiten, 

Erkenntnislücken oder ein Manko im Rahmen der Bestandsaufnahme vor Ort ausgleichen 

kann (vgl. BVerwG, Urt. v. 09.07.2008, Az.: 9 A 14/07, a. a. O.). 

Der Vorhabenträger hat sich im Zuge der Erstellung des ASB der Umweltplanerischen Büros 

Bosch & Partner sowie Landschaft planen und bauen, MYOTIS, RANA, FÖA Landschaftspla-

nung sowie ÖKOTOP GBR zur Durchführung faunistischer und floristischer Untersuchungen, 

Spezialkartierungen, Gutachten, Präsenzanalysen und – erfassungen bedient. 

Weitere Hinweise auf Vorkommen relevanter Tierarten, die im Rahmen des Planfeststellungs-

verfahrens erfolgten, wurden zur Bearbeitung des ASB aufgenommen. Auf den Untersu-

chungsergebnissen der zur UVS im Teilabschnitt 3 durchgeführten faunistischen Kartierungen 
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aufbauend, wurden im Rahmen des vorliegenden LBP / ASB zur VKE 3.1/3.2a weitere, detail-

lierte Sonderuntersuchungen zu folgenden Artengruppen durchgeführt: 

 Libellen (Odonata), 

 Holzbewohnende Käfer (Coleoptera xylobionta), 

 Wasserkäfer, 

 Tagfalter (Lepidoptera, Rhopalocera), 

 Nachtkerzenschwärmer, 

 Fische (Pisces), 

 Lurche (Amphibia), 

 Reptilien, hier Schwerpunkterfassung der Zauneidechse (Lacerta agilis), 

 Brut- und Rastvögel (Aves), 

 Fledermäuse (Chiroptera), 

 Großmuscheln. 

Folgende Erhebungen wurden seitens des Vorhabenträgers durchgeführt: 

 Faunistische Sonderuntersuchungen zur VKE 3.1 (RANA 2008b).  

 Faunistische Sonderuntersuchungen zum Ersatzneubau der Krugbrücke (RANA 

2009a).  

 Faunistische Sonderuntersuchungen zum Ansiedlungspotenzial wertgebender Libel-

len an Gewässern der VKE 3.1 und 3.2a (RANA 2012).  

 Faunistische Sonderuntersuchungen zur VKE 3.1 - Aktuelle Erfassung der Zau-

neidechse (Lacerta agilis) (RANA 2013).  

 Kontrolle eines Einzelhofes bei Vielbaum auf Vorkommen von Fledermäusen (MYOTIS 

2011).  

 Biotopkartierung zur VKE 3.1 (RANA 2006).  

 Biotopkartierung zum Ersatzneubau der Krugbrücke (RANA 2007).  

 Plausibilitätsprüfung und Verifizierung der vorliegenden Sonderuntersuchungen zum 

Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen im Untersuchungsraum VKE 3.1 sowie Krug-

brücke innerhalb des FFH-Gebietes „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ 

(RANA 2008c).  

 Aktualisierung der Sonderuntersuchungen zum Vorkommen von FFH-Lebensraumty-

pen im Untersuchungsraum VKE 3.1 sowie Krugbrücke innerhalb des FFH-Gebietes 

„Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ (Krumbiegel 2012).  
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 Begutachtung von Bäumen nach Vorkommen des Veilchenblauen Wurzelhals-Schnell-

käfers (Limoniscus violaceus), des Eremiten (Osmoderma eremita), des Heldbockes 

(Cerambyx cerdo) und des Hirschkäfers (Lucanus cervus) (NEUMANN 2012).  

 Aktualisierung der Biotoptypen - Auswertung einer Befliegung der VKE 3.1 und 3.2a 

(MIERWALD 2012).  

 Aktualisierung der Deichgrünlandkartierung und LRT-Überprüfung im Bereich der 

Alandquerung (ecostrat 2016).  

 Faunistische Sonderuntersuchung – Brutvögel (Aves) (RANA 2015a).  

 Faunistische Sonderuntersuchung – Lurche (Amphibia) (RANA 2015b).  

 Untersuchungen zum Nachtkerzenschwärmer im Bereich des Bauvorhabens A 14, 

VKE 3.1/3.2a-Kartierung (ÖKOTOP 2014).  

 Fledermausuntersuchung für die Verkehrseinheit 3.1 der A 14 (BFL 2015) 

 Faunistische Untersuchung Rastvögel für die A 14, VKE 3.1/3.2a (Natur + Text GmbH 

2016), 

 Faunistische Sonderuntersuchung Brutvögel für die A 14, VKE 3.2a (RANA 2015) 

 Faunistische Sonderuntersuchung Amphibien für die A 14, VKE 3.2a (RANA 2015), 

 Ergänzende Fledermausuntersuchung in der VKE 3.2a (BFL 2015), 

 Ergänzende Untersuchung zur Fledermausquartieren im Bereich Märsche (FÖA 

2015), 

 Untersuchungen zum Nachtkerzenschwärmer in der VKE 3.1 und 3.2a (ÖKOTOP GbR 

2014), 

 Untersuchungen zu xylobionten Käfern in der VKE 3.1/3.2a (Neumann 2012), 

 Untersuchungen zu Libellen und zur Zauneidechse in der VKE 3.1/3.2a (RANA 2012a 

und b), 

 Endbericht zum Förderprojekt „Der Wachtelkönig als Art des Anhangs I der EU Vogel-

schutzrichtlinie in Sachsen-Anhalt (RANA 2012c), 

 Ergänzende Fledermausuntersuchung in der VKE 3.2a (Natur + Text GmbH 2008), 

 Erfassung und Bewertung der Rastvogelbestände in den EU SPA „Landgraben-

Dumme-Niederung, „Aland-Elbe-Niederung“, „Elbaue Jerichow“, „Untere Havel/Sach-

sen-Anhalt + Schollener See“ sowie am Arendsee. (Jansen 2008, i. A. der Staatlichen 

Vogelschutzwarte Sachsen-Anhalt), 

 Erfassungsdaten zur Avifauna im SPA „Aland-Elbe-Niederung“ bzw. in Teilen des SPA 

(Lippert/Audorf 2005, Lippert 2008), 

 Faunistische Sonderuntersuchungen zur Landschaftspflegerischen Begleitplanung zur 

A 14, VKE 3.2a (Froehlich & Sporbeck 2006, Natur + Text 2008), 
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 Bestandserfassungen zur Umweltverträglichkeitsstudie A 14, TA 3 (Froehlich & 

Sporbeck 2003). 

Darüber hinaus wurden die vorliegenden Daten aus der UVS zum Teilabschnitt 3 (FROELICH 

& SPORBECK 2004), aktuelle Datensätzen des Landesamtes für Umweltschutz, der Vogel-

schutzwarte Steckby, der Biosphärenreservatverwaltung Mittelelbe, der Unteren Naturschutz-

behörde Landkreis Stendal sowie Daten aus sonstigen Untersuchungen, ehrenamtlichen Tä-

tigkeiten der örtlichen Kartierer und/ oder der Literatur ausgewertet. 

An der Qualifikation und Erfahrung der beauftragten Umweltplanungsbüros hegt die Planfest-

stellungsbehörde keine Zweifel. Somit geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass mit 

den erfolgten Untersuchungen eine hinreichende Erkenntnislage über deren Vorkommen und 

Raumnutzung der relevanten Arten/Artengruppen im Untersuchungsgebiet vorliegt. Die Unter-

suchung von Fledermausvorkommen erfolgte mit Horchboxen, Detektorkontrollen, Netzfängen 

und Telemetrieuntersuchungen. Dieser Methodenmix entspricht dem aktuellen, wissenschaft-

lichen Standard für die Fledermauserfassung und gewährleistet eine vollständige Erfassung 

der im Untersuchungsraum vorkommenden Fledermausarten.  

Des Weiteren wurden aktuell verfügbare Daten der Gebietsfauna des Landesamtes für Um-

weltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) und Ergebnisse aktueller, landesweiter Kartierungsvorha-

ben ausgewertet. Daten und Erkenntnis- sowie Erfahrungswerte der Vogelschutzwarte Sach-

sen-Anhalt und der Landesreferenzstellen für Fledermausschutz bzw. Biberschutz wurden im 

Rahmen der Planung berücksichtigt. Intensive Abstimmungen mit den zuständigen Unteren 

Naturschutzbehörden, der Oberen Naturschutzbehörde des Landes Sachsen-Anhalt sowie 

dem LAU Sachsen-Anhalt dienten der Ermittlung weiterer Datengrundlagen. Die Gruppe der 

im Gelände zu erfassenden Arten wurde mit den Naturschutzbehörden in mehreren Stufen 

abgestimmt. Insofern liegt eine umfangreiche Datenrecherche vor, welche um Erkenntnisse 

aus faunistischen Sonderuntersuchungen ergänzt wurde. 

Mit den faunistischen Untersuchungen vor Ort und der Recherche bereits vorhandener Daten 

stützt sich der Vorhabenträger auf zwei sich wechselseitig ergänzende Erkenntnisquellen. Die-

ses methodische Vorgehen entspricht den gebotenen rechtlichen Anforderungen und gewähr-

leistet eine breite Datenbasis für die Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG und ggf. Ausnahmetatbestände gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG. 

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal sowie die Obere Naturschutzbe-

hörde hegen nach Prüfung der Planunterlagen keine Zweifel an einer sorgfältig durchgeführten 

Bestandserfassung der Arten im Untersuchungsraum.  
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Im Ergebnis dessen ist die Planfeststellungsbehörde von einer rechtmäßigen und ausreichen-

den Bestandserfassung überzeugt.  

2.2. Einwände  

Dies gilt auch im Hinblick auf die gegen die Bestandserhebungen und Datengrundlagen erho-

benen Einwände. 

2.2.1. Auslegungserfordernis nach § 9 Abs. 1 b Satz 1 Nr. 2 UVPG 

Nicht begründet ist der von dem BUND erhobene Einwand, die Planfeststellungsbehörde habe 

die der Planung zugrunde gelegten faunistischen Sondergutachten, die entscheidungserheb-

liche Berichte und Empfehlungen im Sinne des § 9 Abs. 1 b Satz 1 Nr. 2 UVPG (= § 19 Abs. 

2 Satz 1 Nr. 2 UVPG 2017) darstellten, entgegen dieser Vorschrift im Anhörungsverfahren 

nicht ausgelegt und damit der Öffentlichkeit die Möglichkeit vorenthalten, sich einen umfas-

senden Informationsstand über das Vorhaben und dessen Umweltauswirkungen zu verschaf-

fen (vgl. Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017, S. 2 bis 7).  

Dem Auslegungserfordernis des § 9 Abs. 1 b Satz 1 Nr. 2 UVPG (= § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 

UVPG 2017) unterliegen nur solche Unterlagen, die im Sinne dieser Vorschrift entscheidungs-

erheblich sind. An einer solchen Entscheidungserheblichkeit fehlt es bei denjenigen Gutach-

ten, die lediglich Detailfragen betreffen oder auf die bereits in anderen – ihrerseits ausgelegten 

– Gutachten unter hinreichend nachvollziehbarer Darstellung ihres wesentlichen Inhalts Bezug 

genommen wird (BVerwG, Urteil vom 15.02.2018 – BVerwG 9 C 1.17 – Rn. 31). Eine solche 

Bezugnahme liegt jedoch bei den vom BUND auf S. 5 f. seines Schriftsatzes vom 12.09.2017 

aufgezählten Gutachten vor. Auf die von der Rechtsanwältin des BUND angeführten Gutach-

ten wird in den ausgelegten naturschutzfachlichen Unterlagen (Erläuterungsbericht zum land-

schaftspflegerischen Begleitplan, Artenschutzbeitrag, Verträglichkeitsuntersuchungen nebst 

Ausnahmeprüfungen) jeweils Bezug genommen. Sie werden im jeweiligen Text an verschie-

denen Stellen für bestimmte Aussagen als Belege herangezogen und im Inhaltsverzeichnis 

angeführt. Darüber hinaus wird auch ihr Inhalt hinreichend nachvollziehbar dargestellt. Die 

Frage, wann ein Gutachten hinreichend nachvollziehbar dargestellt ist, erläutert das Gericht in 

dem zitierten Urteil zwar nicht näher. Gemeint sein kann damit aber nicht eine vollständige 

wörtliche Wiedergabe, sondern lediglich eine Darstellung der für die Entscheidung westlichen 

Kernaussagen, also beispielsweise die Annahme, dass und weshalb eine bestimmte Tierart 

als nicht erheblich beeinträchtigt angesehen wird. Gefordert wird vom Gericht dabei nur eine 

hinreichende Nachvollziehbarkeit, nicht aber eine Möglichkeit zur genauen Überprüfung des 
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Gutachtens als solches. Eine solche Nachvollziehbarkeit weisen aber die ausgelegten natur-

schutzfachlichen Unterlagen auf. Sie basieren auf den eingeholten Fachgutachten und geben 

deren Ergebnisse in einem zusammenhängenden Text wieder.  

Die Forderung des BUND geht hingegen über diese Anforderung hinaus. Er verlangt, dass 

jedes Gutachten, auf das in den ausgelegten Unterlagen tragend Bezug genommen wird, 

selbst ausgelegt wird. Hierbei mag ihm zwar darin beizupflichten sein, dass er die Richtigkeit 

eines in Bezug genommenen Gutachtens in allen Details letztlich nur dann überprüfen kann, 

wenn er dieses Gutachten selbst einsehen kann. Ein so weitreichendes Erfordernis stellt das 

Bundesverwaltungsgericht in der zitierten Entscheidung aber gerade nicht auf. Es hält eine 

Bezugnahme unter hinreichend nachvollziehbarer Darstellung des Inhalts für ausreichend. Er-

folgt eine solche Bezugnahme, kann auf eine Auslegung nach § 9 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2 UVPG 

verzichtet werden. Die Auffassung des BUND liefe demgegenüber darauf hinaus, dass solche 

Bezugnahmen entweder überhaupt nicht mehr zulässig wären oder jedenfalls nicht davon ent-

binden würden, gleichwohl das in Bezug genommene Gutachten auszulegen. Dies dürfte zwar 

möglicherweise dem Gesetzgeber vorgeschwebt haben, wenn er empfiehlt, nur die wichtigs-

ten Inhalte der Fachgutachten in den UVP-Bericht zu übernehmen und im Hinblick auf die 

Einzelheiten auf das betreffende Gutachten zu verweisen, das ebenfalls auszulegen sei (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 15.02.2018 – BVerwG 9 C 1.17 –. Rn. 31). Diesem Willen des Gesetzge-

bers schließt sich das Gericht aber in seinen Ausführungen gerade nicht ohne Einschränkung 

an. Der von ihm entwickelte zweite Ausnahmefall ist so gelagert, dass auf ein Gutachten zwar 

unter hinreichend nachvollziehbarer Darstellung seines Inhalts Bezug genommen wird, auf 

seine Auslegung aber gerade wegen dieser Darstellung verzichtet werden kann. 

Abgesehen davon hat die Planfeststellungsbehörde dem BUND mit Schreiben vom 

11.10.2017 die von ihm auf S. 5 f. seines Schriftsatzes vom 12.09.2017 aufgezählten Gutach-

ten zur Verfügung gestellt und ihm damit Gelegenheit verschafft, hierauf im Rahmen seiner 

Schriftsätze vom 31.05.2018 und vom 23.10.2018 (Einreichung des Gutachtens des Büros 

Schreiber-Umweltplanung vom 18.10.2018) einzugehen. Zusätzlich hat sich die Planfeststel-

lungsbehörde dazu entschlossen, diese und weitere Sonderunterlagen (vgl. die Auflistung un-

ter A.II.3) zusammen mit dem Planfeststellungsbeschluss auszulegen und damit zur Vermei-

dung etwaiger hierauf gerichteter Klagen für jedermann nachprüfbar zu dokumentieren, dass 

auf diese Unterlagen bereits in den im Anhörungsverfahren ausgelegten Unterlagen hinrei-

chend nachvollziehbar Bezug genommen wurde. 

2.2.2. Aktualität von Daten 

Die geäußerten Zweifel an der Aktualität der erhobenen Daten, insbesondere von Fischarten 

(vgl. BUND, Stellungnahme vom 12.09.2017, S. 12 f.), teilt die Planfeststellungsbehörde nicht. 
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Zur Fischfauna in Elbe und Aland hat der Vorhabenträger neben dem Endbericht Fischarten 

2008 weitere Datengrundlagen ausgewertet. So hat er sich für die Elbe auch der im LBP zum 

Abschnitt 3.2b / VKE 1153, Stand: 04. August 2016, enthaltenen Daten bedient und im Jahre 

2016 bei der unteren Fischereibehörde des Landkreises Prignitz die aktuellen Fischbestands-

daten für die Elbe abfragen lassen (vgl. PU 16.5, S. 63). Für den Aland hat er die durch das 

Büro Bosch & Partner erstellte FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet „Aland-Elbe-Niede-

rung nördlich Seehausen“ (DE 2935-301) im Zuge des Vorhabens „Ersatzneubau der Aland-

straßenbrücke“, Stand: 2016 und die FFH-Verträglichkeitsprüfung FFH-Gebiet "Aland-Elbe-

Niederung nördlich Seehausen" zum Lückenschluss der A 14 (Magdeburg - Wittenberge - 

Schwerin), VKE 3.1, Stand: 2016 zugrunde gelegt. Daneben berücksichtigte er die vom Lan-

desbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt hergereichte schrift-

liche Mitteilung der Artenliste Fische für die Messstelle 410640 (ca. 5,5 km unterhalb des Vor-

habenbereichs) vom 03. April 2017 (vgl. PU 16.5, S. 65/66), nach welcher aus den Jahren 

2014 bis 2016 Artennachweise für Aal, Aland, Flussbarsch, Bitterling, Brachse, Döbel, Dreist. 

Stichling (Binnenform), Gründling, Güster, Hecht, Kaulbarsch, Quappe, Rapfen, Rotauge, Rot-

feder, Schleie, Steinbeißer und Ukelei vorliegen (vgl. PU 16.5, S. 67). In seiner Erwiderung 

vom 31.01.2018 (Seite 9) hat der Vorhabenträger darüber hinaus mitgeteilt, er habe für die 

Fischkartierung auch die aktuellen Fachpublikationen „Fischarten und Fischgewässer in Sach-

sen-Anhalt, Teil I Die Fischarten (2012) und Teil II Die Fischgewässer (2014)“ des MULE Sach-

sen-Anhalt ausgewertet (vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018, S. 9). Ange-

sichts dessen bestand für eine neue Fischkartierung kein Anlass.  

2.2.3. Externe Maßnahmenbereiche 

Ohne Erfolg bleibt der vom BUND erhobene Einwand, es fehle an einer Untersuchung externer 

Maßnahmenbereiche (vgl. Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, 

S. 30). Der Vorhabenträger hat hierauf mit recht erwidert, dass ein Großteil der Maßnahmen-

flächen innerhalb des Untersuchungsraumes der durchgeführten Kartierungen liegt, die Maß-

nahmenflächen für die Feldlerche weitgehend den standörtlichen Gegebenheiten der Acker-

flächen innerhalb des Untersuchungsraumes entsprechen und für den Wachtelkönig auch Be-

standsdaten zu der außerhalb des Untersuchungsraumes gelegenen Maßnahmenfläche bei 

Beuster vorlagen (Erwiderung vom 15.01.2019, S. 40 f.). An diesen Ausführungen hegt die 

Planfeststellungsbehörde auch mit Blick auf die unter Kapitel C.XIV.5 enthaltenen Ausführun-

gen zum Thema „Flächeninanspruchnahme zur Realisierung von LBP-Maßnahmen“ keine 

Zweifel. 
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2.2.4. Avifauna 

Rechtlich nicht zu beanstanden ist auch die artenschutzrechtliche Bestandserfassung der 

Avifauna (vgl. dazu Stellungnahmen des BUND vom 12.09.2017, S. 17, und vom 31.05.2018, 

S. 5 ff.).  

Aus den faunistischen Sonderuntersuchungen zur Avifauna ergibt sich, dass neben Beobach-

tungsdaten Dritter aus zurückliegenden Jahren auch Daten der Staatlichen Vogelschutzwarte 

Steckby zum Brutvorkommen wertgebender Arten gesichtet und zu Vergleichszwecken aus-

gewertet wurden. Auch wurden Jahresberichte zum Vogelmonitoring in Sachsen-Anhalt nebst 

verschiedenen Hinweisen zum Vorkommen einzelner planungsrelevanter Arten durch einbe-

zogene Gebietskenner berücksichtigt (vgl. RANA Brutvögel VKE 3.1 2015, S. 5, 7). Bei der 

Artenerfassung wurden die Vorgaben und Empfehlungen von SÜDBECK et al. (2005): „Me-

thodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ beachtet (vgl. RANA Brutvögel 

VKE 3.1 2015, S. 6).  

Die durchgeführten Begehungen zur Erfassung von Brutvögeln sind auch nicht insoweit unzu-

reichend, als sie entgegen den Vorgaben von SÜDBECK et al. die Zahl von 6 bis 10 Komplett-

begehungen unterschreiten (vgl. dazu Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 

18.10.2018, S. 26). Die dortigen Maßstäbe wurden vornehmlich für Umweltverträglichkeitsprü-

fungen aufgestellt (vgl. VG Düsseldorf, Beschluss vom 17.05.2018, Az.: 28 L 822/18, Rdnr. 51 

-juris-) und entsprechen nicht in jeder Hinsicht dem allgemein anerkannten Ermittlungsstan-

dard nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 

25.10.2018, Az.: 12 LB 118/16, Rdnr. 218 –juris-).  

Defizitär sind die Bestandserfassungen auch nicht wegen fehlender Angaben zu Erfassungs-

dauer, Uhrzeit und Witterungsbedingungen oder sonstigen methodischen Mängeln (vgl. dazu 

Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 26 f.). Aus verschiede-

nen Gutachten, etwa aus RANA Brutvögel VKE 3.1, 2015 (S. 8) und aus RANA Brutvögel VKE 

3.2a, 2015 (S. 8), lässt sich der Umfang der Begehung entnehmen. Die Witterungsbedingun-

gen, welche den dort benannten einzelnen Begehungsterminen zugrunde lagen, hat der Vor-

habenträger in seiner Erwiderung vom 15.01.2019 (S. 33 bis 35), angegeben. Es ist Sache 

des Fachgutachters, die Rohdaten der Bestandserfassung auszuwerten und in aufgearbeiteter 

Form durch Vorlage eines Gutachtens zu verwerten (vgl. OVG Lüneburg, Urt. v. 25.10.2018, 

Az.: 12 LB 118/16, Rndr. 218 –juris-). Dem ist der Vorhabenträger durch Vorlage der in seinem 

Auftrag erstellten Artenschutzbeiträge nachgekommen. Diese nehmen Bezug auf die durch 

Fachplanungsbüros erstellten faunistischen Sondergutachten. Dadurch ist eine fachgutachter-

liche Auswertung der vorliegenden Rohdaten erfolgt. Die Auswirkungen der im Januar 2018 

veröffentlichten neuen Rote Liste der Brutvögel Sachsen-Anhalt (SCHÖNBRODT & SCHULZE 
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2017) auf den bisherigen Artenschutzbeitrag (vgl. dazu SN des BUND vom 12.09.2017, S. 13 

und 16) hat der Vorhabenträger in Form einer Konformitätsprüfung zugesagt und inzwischen 

als zusätzliche Unterlage zu den Artenschutzbeiträgen der VKE 3.1/3.2a vorgelegt (vgl. PU 12 

A 5 A, Anlage 1 [VKE 3.1] und der PU 12 B 5 A, Anlage 4 [VKE 3.2a]) und Erwiderung des 

Vorhabenträgers vom 09.11.2018, S. 3). 

Soweit der Vorhabenträger eine artengruppenbezogene Betrachtungsweise vorgenommen 

hat (vgl. dazu Stellungnahmen des BUND vom 12.09.2017 [S. 14 f.] und vom 31.05.2018 [S. 

6 f.]), ist auch dies rechtlich nicht zu beanstanden. Diese Untersuchungsmethode entspricht 

der üblichen Praxis, ist aus naturschutzfachlichen Gründen zulässig und liegt innerhalb des 

dem Vorhabenträger eingeräumten naturschutzfachlichen Beurteilungsspielraums (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 08.03.2018, Az.: 9 B 25.17, Rdnr. 25, 26 -juris- und vom 28.11.2013, 

Az.: 9 B 14.13, Rdnr. 20 -juris-). Die Unterscheidung in planungsrelevante und nichtrelevante 

Arten (vgl. dazu Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 27 f.) 

wird in den Methodenstandards des BMVI „Leistungsbeschreibungen für faunistische Unter-

suchungen im Zusammenhang mit landschaftspflegerischen Fachbeiträgen und Artenschutz-

beitrag“ (ALBRECHT et. Al. 2013) empfohlen und ist in der Rechtsprechung akzeptiert (vgl. 

BVerwG vom 28.11.2013, Az.: 9 B 14.13).  

Der verwendete Schwellenwert hinsichtlich Rast- und Zugvögel (vgl. dazu SN des BUND vom 

12.09.2017, S. 15 f.) entstammt der „Liste der in Sachsen-Anhalt vorkommenden im Rahmen 

des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zu behandelnden Arten“, die in Abstimmung mit 

dem LAU als einheitliche Basis für im Rahmen von Eingriffsvorhaben in Sachsen-Anhalt zu 

erstellende ASB erarbeitet und durch das LAU im Internet öffentlich zugänglich gemacht 

wurde. Nach den nachvollziehbaren Ausführungen des Vorhabenträgers (Erwiderung vom 

09.11.2018, S. 3) ist es für die lokale Population der jeweiligen Art relevant, ob bei Ansamm-

lung der jeweiligen Art der Schwellenwert unterschritten wird. Denn dann kann auf unbedeu-

tende Rastbestände abgestellt werden, für welche aufgrund der geringen Individuenzahlen ein 

Ausweichen in das Umfeld angenommen wird und erhebliche Störungen ausgeschlossen wer-

den. Da es sich insoweit um mit der Staatlichen Vogelschutzwarte Steckby des Landes Sach-

sen-Anhalt abgestimmte Werte handelt, besteht für die Planfeststellungsbehörde kein Grund, 

dieses Vorgehen fachlich anzuzweifeln.  

2.2.5. Fledermäuse 

Mit Bezug auf Fledermäuse hat der BUND das Fehlen einer flächendeckenden Erfassung von 

Baumhöhlen und Spalten im unmittelbaren Eingriffsbereich beanstandet (Gutachten des Bü-

ros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 28 f.). Dem hat der Vorhabenträger argu-
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mentativ entgegengehalten, dass der vorhabenbedingt zu rodende Baumbestand keine Eig-

nung für Wochenstuben von Fledermäusen aufweist, weil solche nur in Höhlenbäumen mit 

entsprechend hohem Alter und großem Querschnitt für Höhlen festgestellt werden und auch 

im zum Abriss bestimmten Einzelhof kein Fledermausvorkommen nachgewiesen wurde (Er-

widerung des Vorhabenträgers vom 15.01.2019, S. 36 f.). Zweifel an der Richtigkeit dieser 

Ausführungen hat die Planfeststellungsbehörde nicht. Der Vorhabenträger stützt diese Er-

kenntnis auf substantiierte gutachterliche Ausführungen (Myotis 2011). Weiter hat der Vorha-

benträger ausgeführt, dass aufgrund der bei baumbewohnenden Fledermäusen zu verzeich-

nenden Wechselfrequenz bzgl. der Quartiernahme kein weiterer Aufklärungsbedarf in Bezug 

auf ggf. vorhandene Tagesverstecke in Bäumen bestand und es zum etablierten artenschutz-

rechtlich-fachlichen Vorgehen gehört, dass die Fledermausquartiere möglichst kurz vor dem 

Einschlag im Zuge der Baufeldfreimachung geprüft werden, um Quartierbesatz in den Höhlen 

festzustellen und die geeigneten Folgemaßnahmen einleiten zu können. Da sich der Vorha-

benträger hierfür auf einschlägige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts beruft, 

geht die Planfeststellungsbehörde auch unter Berücksichtigung der Sonderunterlagen BFL 

Fledermaus VKE 3.1 2015, BFL Fledermaus VKE 3.2a 2015 und FÖA Zwergfledermaus 2015 

von einer methodengerechten Bestandserfassung aus. Denn aus diesen Sondergutachten 

lässt sich entnehmen, dass neben der Auswertung von bereits vorliegenden Altdaten zur Be-

standserfassung im geplanten Trassenbereich in mehreren Untersuchungsphasen Batlogger 

(Ultraschalldetektor) mit computergestützter Rufanalyse eingesetzt, sowie spezielle Transekt-

begehungen mit Fledermausdetektor (Batlogger) und Netzfänge unter Einsatz spezieller Fle-

dermausfangnetze durchgeführt wurden (vgl. BFL Fledermaus VKE 3.1 2015, S. 2 ff., BFL 

Fledermaus VKE 3.2a 2015, S. 2 ff.). Auch erfolgte eine spezielle Überprüfung des Vorhanden-

seins von Zwergfledermausquartieren bei Geestgottberg nahe der Trasse mittels Detektor und 

Befragung der Bewohner hinsichtlich des Bekanntseins von Fledermausbesatz in ihren Ge-

bäuden. Darüber hinaus wurde gezielt nach Fledermauskot entlang von Gebäudemauern und 

auf –simsen gesucht (vgl. FÖA Zwergfledermaus 2015, S. 2). Dieses Vorgehen ist für die Fle-

dermaus-erfassung anerkannt (vgl. etwa BVerwG, Urt. vom 06.11.2013, Az.: 9 A 14/12, Rdnr. 

47 -juris-). 

2.2.6. Amphibien 

Mit Blick auf Amphibien beanstandet der BUND, dass insoweit nur Reproduktionsgewässer 

untersucht worden seien und demzufolge keine Erkenntnisse über gesetzlich geschützte Ru-

hestätten an Land und das Wanderverhalten dieser Artengruppe vorlägen, welche für Amphi-

bienzäune beim Straßenbau unverzichtbar seien (Gutachten des Büros „Schreiber Umwelt-

planung“ vom 18.10.2018, S. 29). Darauf hat der Vorhabenträger Folgendes entgegnet (Erwi-

derung vom 15.09.2019, S. 37 f.): Eine spezielle Amphibienzaunkartierung zur Erhebung der 
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Wanderbeziehungen auch vor dem Hintergrund der Zäsur durch die bestehende B 189 sei 

nicht erforderlich gewesen und hätte auch keinen erheblichen Erkenntniszuwachs gebracht. 

Auch seien genauere Untersuchungen deshalb unverhältnismäßig, weil sich diese Arten-

gruppe in den Landhabitaten häufig großflächig verteile, eine Vielzahl von Lebensräumen 

(Wälder, Gehölze, Äcker, Grünland) nutze und aus der Literatur für die meisten Arten der 

durchschnittliche Aktionsraum und die bevorzugten Lebensräume gut bekannt seien.  

Diese Ausführungen sind für die Planfeststellungsbehörde plausibel und nachvollziehbar. Aus 

den Sondergutachten RANA Lurche VKE 3.1 2015 (S. 7) und RANA Lurche VKE 3.2a 2015 

(S. 7) lässt sich entnehmen, dass für die Datenerhebung Kenntnisse zur genutzten Gewäs-

serstruktur der Amphibienarten aus den Jahren 2003, 2006 und 2007 vorlagen, welche neben 

weiteren beim Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) abgefragten Daten aus 

dem Zeitraum 2009 – 2014, sowie weiteren durch das LAU per E-Mail vom 22.07.2015 über-

sandten artbezogenen Fundortangaben zu Vergleichszwecken herangezogen wurden. Auch 

ergibt sich aus diesen Gutachten, dass für die Amphibienkartierung alle Gewässer im Abstand 

von 500 m beiderseits der geplanten Trasse einschließlich als Wanderkorridor dienende Grä-

ben, sowie angrenzende Stillgewässer auf ihre Habitatfunktion für Amphibien untersucht wur-

den. Daher geht die Planfeststellungsbehörde von einer ausreichenden Bestandserfassung 

aus, zumal für Arten mit begrenzten Aktionsräumen (bspw. Tagfalter- oder Amphibienarten) 

die Möglichkeit besteht, auf der Grundlage vorliegender Bestandserfassungen mit Analogie-

schlüssen zu arbeiten (vgl. Bick/Wulfert in NVwZ 2017, S. 352) und der Vorhabenträger bereits 

aus diesem Grund im gesamten Bereich der Trasse Maßnahmen für den Amphibienschutz 

eingeplant hat. Soweit der BUND in diesem Zusammenhang in seiner Stellungnahme vom 

12.09.2017 (S. 66) auf den betreffend die VKE 1.4 geschlossenen Prozessvergleich abstellt 

und insoweit weitere Bestandserhebungen für Amphibien fordert, hat der Vorhabenträger in 

seiner Erwiderung vom 31.05.2018 (S.74 f.) bereits zutreffend ausgeführt, dass sich aus der 

dem Vergleich zugrundeliegenden Vereinbarung keine weitere Amphibien-Bestandserfassung 

für den Abschnitt der VKE 3.1/3.2a ableiten lässt. Dies entspricht auch der Auffassung der 

Planfeststellungsbehörde. Denn nach der Vereinbarung sollen lediglich per Analogieschluss 

die dort vereinbarten Stichprobenuntersuchungen zum Amphibienvorkommen auf die jeweils 

benachbarten Abschnitte der VKE 1.3 und 1.4 übertragen werden, womit nach Nr. 1 des Pro-

tokolls über die öffentliche Sitzung des 9. Senats des BVerwG zur Verwaltungsstreitsache 

BVerwG 9 A 4.16 nur benachbarte Bereiche innerhalb der VKE 1.3 und 1.4 und nicht an diese 

angrenzende Planungsabschnitte gemeint sind (vgl. S. 2 des Sitzungsprotokolls des BVerwG 

zur Verwaltungsstreitsache 9 A 4.16 vom 13.12.2016 nebst S. 3 f. der Anlage zu diesem Pro-

tokoll). Der Bereich der VKE 3.1/3.2a liegt aber außerhalb dieser Bereiche (vgl. PU 2.2C). 
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Auch aus Nr. IV der Vereinbarung i. V. m. Anlage 1 Nr. V ergibt sich eine derartige Verpflich-

tung nicht, zumal dort betreffend die VKE 3.1/3.2a nur zusätzlicher Lärmschutz und die Auf-

rechterhaltung von Wegeverbindungen gefordert wird. 

2.2.7. Reptilien 

Zur Artengruppe der Reptilien beanstandet der BUND (Gutachten des Büros „Schreiber Um-

weltplanung“ vom 18.10.2018, S. 29): Der Vorhabenträger habe es versäumt, den vom BMVI 

aufgestellten Mindestanforderungen für Straßenbauvorhaben von 4 Begehungen à 1 h pro 

Eidechsenhabitat nebst zusätzlich zu ergänzender künstlich eingebrachter Verstecke nachzu-

kommen. Auch fehle mangels Angaben zum Zeitaufwand, zur Tageszeit und zur Temperatur 

eine Charakterisierung der Erfassungstermine und seien die Daten aufgrund bereits 6 Jahre 

zurückliegender Erfassung veraltet.  

Der Vorhabenträger hat darauf entgegnet (Erwiderung vom 15.01.2019, S. 38 f.): Er habe auf-

grund der Erkenntnisse aus den Voruntersuchungen, der aktuellen Habitatausstattung und der 

Präferenzen potenziell vorkommender streng geschützter Reptilienarten sowie der erfolgten 

Datenrecherchen die Untersuchung auf die Zauneidechse beschränkt. Ein Vorkommen der 

Schlingnatter sei bereits habitatbedingt auszuschließen. Auch sei nicht von einer individuen-

starken Zauneidechsen-Population auf den Untersuchungsflächen auszugehen, weil für diese 

Art trockenwarme Standorte den Optimallebensraum darstellen, weshalb auch das Einbringen 

von künstlich eingebrachten Verstecken und weitere Begehungen keinen zusätzlichen Er-

kenntnisgewinn gebracht hätten.  

Auch an der Richtigkeit dieser Ausführungen des Vorhabenträgers zweifelt die Planfeststel-

lungsbehörde nicht. Aus dem ASB zur VKE 3.1 ergibt sich, dass nach Aussagen des LAU 

Sachsen-Anhalt von 2016 umfangreiche Vorkommen z. B. im Hallenser Güterbahnhof oder an 

den Bahntrassen nach Leipzig, Weißenfels und Magdeburg festgestellt werden konnten, 

Nachweislücken aber in der nördlichen Altmark und den stark agrarisch (ackerbaulich) gepräg-

ten Landstrichen bestehen (vgl. PU 12.A.5.A, S. 281/282) und der Planbereich der VKE 

3.1/3.2a in diesem Bereich liegt (vgl. PU 2.2 C). 

2.2.8. Libellen 

Soweit der BUND die Bestandserfassung zu den Libellenarten beanstandet (vgl. Stellung-

nahme des BUND vom 12.09.2017, S. 13), kann er damit ebenfalls nicht durchdringen. Wie 

aus dem hierzu erstellten Sondergutachten (RANA 2012 Libellen) zu entnehmen ist, wurden 

im Jahr 2012 zwei Begehungen an den Gewässern der VKE 3.1 und der VKE 3.2a (Elbufer, 

nördlicher Elbkolk, südlicher Elbkolk, Gewässer in Geestgottberg östlich der B 189, Aland in 
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Höhe B 189-Brücke) durchgeführt, welche bereits bei den zuvor in den Jahren 2006 und 2008 

erfolgten Untersuchungen berücksichtigt wurden. Insgesamt konnten 2012 neun Libellenarten 

festgestellt werden, jedoch weder die Asiatische Keiljungfer noch die Grüne Flussjungfer (vgl. 

RANA 2012 Libellen, S. 9). Da die Asiatische Keiljungfer aber zwischen den Jahren 2000 und 

2009 im Bereich der B 189-Elbquerung sowie zwischen Losenrade und Wahrenberg nachge-

wiesen werden konnte, geht der Vorhabenträger davon aus, dass diese Art im Untersuchungs-

gebiet im ufernahen Bereich der Elbe Larvalhabitate besitzt und für die beiden trassennahen 

Auengewässer aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen eine Eignung als Fortpflan-

zungsstätte sowie als Larvalhabitat ausgeschlossen werden kann (vgl. Anlage 2.2 zu ASB 

betreffend VKE 3.2a [PU 12.B.5.A], S. 70). Diese Ausführungen sind für die Planfeststellungs-

behörde mit Blick auf die Lebensraumansprüche dieser Art und dem vom LAU festgestellten 

Vorkommenschwerpunkt an der Elbe nachvollziehbar (vgl. Anlage 2.2 zu ASB betreffend VKE 

3.2a [PU 12.B.5.A], S. 69). Gleiches gilt für die Grüne Flussjungfer, welche ebenfalls eine 

Fließgewässerart ist und für welche keine sicheren Reproduktionsnachweise an Stillgewäs-

sern vorliegen. Soweit aber Nachweise für das Elbufer oberhalb der Eisenbahnbrücke bei 

Losenrade, d.h. deutlich außerhalb des Untersuchungsgebietes für diese Art vorliegen und der 

Vorhabenträger aufgrund gutachterlicher Einschätzung von einer Larvalhabitateignung des El-

bufers im Bereich der VKE 3.1/3.2a ausgeht (vgl. Anlage 2.2 zu ASB betreffend VKE 3.2a [PU 

12.B.5.A], S. 68), sind diese Ausführungen für die Planfeststellungsbehörde schlüssig und 

nachvollziehbar. Im Übrigen hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung vom 15.01.2019 auf 

S. 39 ausgeführt, dass die Begehung 2012 der Überprüfung des Ansiedlungspotenzials streng 

geschützter Libellenarten an den ausgewählten Gewässerlebensräumen der VKE 3.1/3.2a 

diente und hiermit die Habitateignung der Elbe bestätigt wurde. 

3. Relevanzprüfung 

Auf der Grundlage der nach Datenrecherche sowie faunistischen Sonderuntersuchungen er-

mittelten Vorkommen der europarechtlich geschützten Arten gemäß Anhang IV FFH-RL, Art. 

1 V-RL, der landesweit gefährdeten Vogelarten gemäß Roter Liste der Brutvögel Sachsen-

Anhalts (LAU 2004) sowie ausgewählter Arten der Vorwarnliste (Kategorie V) und nach Bun-

desartenschutzverordnung streng geschützter Vogelarten, Koloniebrüter, Rast- und Zugvogel-

arten hat der Vorhabenträger die spezielle Betroffenheit bezüglich der Wirkfaktoren überprüft. 

Alle weiteren, allgemein verbreiteten, nicht gefährdeten Vogelarten, werden in der Relevanz-

prüfung nicht betrachtet. Dass Arten des Anhangs IV FFH-RL, die nicht im Untersuchungs-

raum nachgewiesen wurden und aufgrund ihrer Habitatansprüche sowie des Lebensrauman-

gebots entlang der geplanten Trasse vorhabenbedingt mit Sicherheit nicht betroffen werden, 

bereits im Vorfeld von einer weiteren Untersuchung (Konfliktanalyse) ausgeschlossen wurden, 
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entspricht den rechtlichen Anforderungen. Bei potenziell möglichen Vorkommen streng ge-

schützter Arten wurde geprüft, ob durch die Wirkfaktoren des Bauvorhabens Beeinträchtigun-

gen hervorgerufen werden.  

Als Betrachtungsraum für die Faunistischen Sonderuntersuchungen und die Datenrecherche 

diente ein Untersuchungsraum von ca. 500 m beidseits der Trasse. Die Untersuchungsflächen 

und Größe der Untersuchungsräume variieren art- und habitatspezifisch. Im Hinblick auf Arten 

mit einem größeren Aktionsraum (z.B. Vögel), wurde der Untersuchungsraum auf bis zu 1.000 

m beidseits der Trasse aufgeweitet. Der Untersuchungsraum ist geeignet, die entscheidungs-

erheblichen Beeinträchtigungen der geschützten Tierarten abbilden zu können. 

Im Untersuchungsraum wurden Tagfalter und Libellen im Rahmen der faunistischen Sonder-

untersuchungen nicht nachgewiesen. Libellen werden dennoch aufgrund der festgestellten 

Habitateignung im Elbebereich weiter betrachtet. Vorkommen streng geschützter Pflanzenar-

ten wurden ebenfalls nicht nachgewiesen (vgl. PU 12.A.5, S. 68 ff. bzw. PU 12.B.5.A, Anlage 

1, S. 5A) 

Die Relevanz für die weiteren überprüften Arten in dem Teilabschnitt VKE 3.1 ist in nachfol-

gender Tabelle dargestellt. Vertiefend wird auf die PU 12.A.5, S. 19 ff. (VKE 3.1) verwiesen. 

Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Säugetiere 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus Ja 

Canis lupus Wolf Ja 

Castor fiber ssp. Albicus Elbe-Biber Ja 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Ja 

Hypsugo savii Alpenfledermaus Nein 

Lutra lutra Fischotter Ja 

Myotis alcathoe Nymphenfledermaus Nein 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus Nein 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus Ja 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Myotis dasycneme Teichfledermaus Ja 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Ja 

Myotis myotis Großes Mausohr Ja 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Ja 

Myotis nattereri Fransenfledermaus Ja 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Ja 

Nyctalus noctula  Großer Abendsegler Ja 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus Ja 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Ja 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus Ja 

Plecotus auritus Braunes Langohr Ja 

Plecotus austriacus Graues Langohr Ja 

Rhinolophus ferrumequinum Große Hufeisennase Nein 

Rhinolophus hipposideros Kleine Hufeisennase Nein 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus Nein 

Vögel 

Accipiter gentilis Habicht Nein 

Accipiter nisus Sperber Nein 

Acrocephalus arundinaceus  Drosselrohrsänger Ja 

Acrocephalus schoenobaenus  Schilfrohrsänger Ja 

Alauda arvensis Feldlerche Ja 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Alecedo atthis Eisvogel Nein 

Anas acuta Spießente Ja 

Anas clypeata Löffelente Nein 

Anas crecca Krickente Nein 

Anas penelope Pfeifente Nein 

Anas platyrhynchos Stockente Nein 

Anas querquedula  Knäkente Nein 

Anas strepera  Schnatterente Nein 

Anas albifrons  Blässgans Ja 

Anser anser Graugans Nein 

Anser fabalis Saatgans Ja 

Anthus pratensis Wiesenpieper Nein 

Antus trivialis Baumpieper Nein 

Ardea cinerea Graureiher Nein 

Athene noctua Steinkauz Nein 

Aythya ferina Tafelente Nein 

Aythya fuligula Reiherente Nein 

Branta leucopsis  Weißwangengans / Nonnengans Ja 

Bucephala clangula Schellente Nein 

Buteo buteo Mäusebussard Ja 

Casmerodius albus Silberreiher Nein 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer Ja 

Ciconia ciconia Weißstorch Nein 

Circus aeruginosus Rohrweihe Ja 

Circus cyaneus Kornweihe Nein 

Coturnix coturnix Wachtel Nein 

Cygnus columbianus Zwergschwan Ja 

Cygnus cygnus Singschwan Ja 

Cygnus olor Höckerschwan Nein 

Delichon urbica Mehlschwalbe Nein 

Drycopus martius Schwarzspecht Nein 

Emberiza calandra Grauammer Ja 

Emberiza hortulana Ortolan Ja 

Falco tinnunculus Turmfalke Nein 

Fulica atra Blässhuhn  Nein 

Galerida cristata Haubenlerche Nein 

Gallinago gallinago Bekassine Ja 

Grus grus Kranich Ja 

Haematopus ostralegus Austernfischer Ja 

Haliaeetus albicilla Seeadler Nein 

Hirundo rustica Rauchschwalbe Nein 

Jynx torquilla Wendehals ja  
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Lanius collurio Neuntöter Ja 

Lanius excubitor  Raubwürger Nein 

Larus argentatus Silbermöwe Nein 

Larus canus Sturmmöwe Nein 

Larus ridibundus Lachmöwe Nein 

Linaria cannabina Bluthänfling Nein 

Locustella naevia Feldschwirl Nein 

Lullula arborea Heidelerche Ja 

Mergus merganser Gänsesäger Nein 

Milvus migrans Schwarzmilan Ja 

Milvus milvus Rotmilan Ja 

Motacilla flava (Wiesen-) Schafstelze Nein 

Muscicapa striata Grauschnäpper Nein 

Oenanthe oenanthe Steinschmätzer Ja 

Otis tarda Großtrappe Nein 

Pandion haliaetus Fischadler Nein 

Passer montanus Feldsperling Ja 

Perdix perdix Rebhuhn Ja 

Phalacrocorax carbo Kormoran Nein 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz Nein 

Picus viridis Grünspecht Nein 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Pluvialis apricaria Goldregenpfeifer Ja 

Podiceps cristatus  Haubentaucher Nein 

Rallus aquaticus Wasserralle  Nein 

Riparia riparia  Uferschwalbe Ja 

Saxicola rubetra Braunkehlchen Ja 

Saxicola rubicola Schwarzkehlchen Nein 

Streptopella decaocto Türkentaube Nein 

Strix aluco Waldkauz Nein 

Sturnus vulgaris Star Nein 

Sylvia communis Dorngrasmücke Nein 

Sylvia nisoria  Sperbergrasmücke Ja 

Tachybaptus ruficollis  Zwergtaucher Nein 

Tringa glareola  Bruchwasserläufer Nein 

Tringa hypoleucos Flussuferläufer Nein 

Tringa ochropus Waldwasserläufer Nein 

Tringa totanus Rotschenkel Nein 

Tyto alba Schleiereule Ja 

Vanellus vanellus  Kiebitz Ja 

Amphibien 

Bombina bombina Rotbauchunke Ja 

Bufo calamita Kreuzkröte Ja 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Bufo virides Wechselkröte Nein 

Hyla arborea Laubfrosch Ja 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte Ja 

Rana arvalis Moorfrosch Ja 

Rana dalmatina Springfrosch Nein 

Triturus cristatus Kammmolch Ja 

Käfer 

Cerambyx cerdo Heldbock Ja 

Osmoderma eremita Eremit Ja 

Reptilien 

Lacerta agilis Zauneidechse Ja 

Coronella austriaca Schlingnatter Nein 

Tagfalter, Libellen 

  Nein 

Nachtfalter 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer Ja 
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Die Relevanz für die weiteren überprüften Arten in dem Teilabschnitt VKE 3.2a ist in nachfol-

gender Tabelle dargestellt, vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 1, S. 1 ff. (VKE 3.2a). 

Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Säugetiere 

Mustela lutreola  Europäischer Nerz Nein 

Cricetus cricetus Feldhamster nein  

Muscardinus avellanarius Haselmaus Nein 

Lynx lynx Luchs Nein 

Felis silvestris Wildkatze Nein 

Lutra lutra Fischotter Ja 

Canis lupus Wolf Ja 

Castor fiber ssp. albicus Elbe-Biber Ja 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Ja 

Hypsugo savii Alpenfledermaus Nein 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus Ja 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus Nein 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus Nein 

Myotis dasycneme Teichfledermaus Nein 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Ja 

Myotis myotis Großes Mausohr Nein 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Nein 

Myotis nattereri Fransenfledermaus Ja 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Ja 

Nyctalus noctula  Großer Abendsegler Ja 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus Ja 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Ja 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus Nein 

Plecotus auritus Braunes Langohr Ja 

Plecotus austriacus Graues Langohr Nein 

Rhinolophus ferrumequinum Große Hufeisennase Nein 

Rhinolophus hipposideros Kleine Hufeisennase Nein 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus Nein 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus Nein 

Myotis alcathoe Nymphenfledermaus Nein 

Vögel 

Falco subbuteo Baumfalke Nein 

Accipiter nisus Sperber Nein 

Acrocephalus arundinaceus  Drosselrohrsänger Ja 

Acrocephalus schoenobaenus  Schilfrohrsänger Ja 

Alauda arvensis Feldlerche Ja 

Alecedo atthis Eisvogel Ja 

Anas acuta Spießente Ja 

Anas clypeata Löffelente Ja 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Anas crecca Krickente Nein 

Anas penelope Pfeifente Nein 

Anas platyrhynchos Stockente Nein 

Anas querquedula  Knäkente Ja 

Anas strepera  Schnatterente Nein 

Ciconia nigra Schwarzstorch Ja 

Anas albifrons  Blässgans Ja 

Anser anser Graugans Nein 

Anser fabalis Saatgans Ja 

Anthus pratensis Wiesenpieper Nein 

Antus trivialis Baumpieper Nein 

Ardea cinerea Graureiher Nein 

Athene noctua Steinkauz Ja 

Aythya ferina Tafelente Ja 

Aythya fuligula Reiherente Nein 

Branta leucopsis  Weißwangengans / Nonnengans Ja 

Bucephala clangula Schellente Nein 

Buteo buteo Mäusebussard Ja 

Leiopicus medius Mittelspecht Nein 

Casmerodius albus Silberreiher Nein 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer Nein 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Ciconia ciconia Weißstorch Ja 

Circus aeruginosus Rohrweihe Nein 

Circus cyaneus Kornweihe Nein 

Coturnix coturnix Wachtel Nein 

Cygnus columbianus Zwergschwan Ja 

Cygnus cygnus Singschwan Ja 

Cygnus olor Höckerschwan Nein 

Delichon urbica Mehlschwalbe Nein 

Sterna hirundo Flussseeschwalbe Ja 

Drycopus martius Schwarzspecht Nein 

Emberiza calandra Grauammer Ja 

Emberiza hortulana Ortolan Ja 

Falco tinnunculus Turmfalke Nein 

Fulica atra Blässhuhn  Nein 

Galerida cristata Haubenlerche Nein 

Crex crex Wachtelkönig Ja 

Gallinago gallinago Bekassine Nein 

Grus grus Kranich Ja 

Haematopus ostralegus Austernfischer Nein 

Haliaeetus albicilla Seeadler Ja 

Hirundo rustica Rauchschwalbe Nein 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Jynx torquilla Wendehals Nein 

Lanius collurio Neuntöter Ja 

Lanius excubitor  Raubwürger nein 

Larus argentatus Silbermöwe nein 

Larus canus Sturmmöwe nein 

Larus ridibundus Lachmöwe nein 

Linaria cannabina Bluthänfling nein 

Locustella naevia Feldschwirl nein 

Lullula arborea Heidelerche ja 

Mergus merganser Gänsesäger ja 

Milvus migrans Schwarzmilan ja 

Milvus milvus Rotmilan ja 

Motacilla flava (Wiesen-) Schafstelze ja 

Muscicapa striata Grauschnäpper nein 

Oenanthe oenanthe Steinschmätzer ja 

Otis tarda Großtrappe nein 

Pandion haliaetus Fischadler nein 

Passer montanus Feldsperling ja 

Perdix perdix Rebhuhn ja 

Phalacrocorax carbo Kormoran ja 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz ja 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Picus viridis Grünspecht ja 

Pluvialis apricaria Goldregenpfeifer ja 

Podiceps cristatus  Haubentaucher nein 

Rallus aquaticus Wasserralle  nein 

Riparia riparia  Uferschwalbe ja 

Numenius arquata Großer Brachvogel ja 

Saxicola rubetra Braunkehlchen ja 

Saxicola rubicola Schwarzkehlchen nein 

Philomachus pugnax Kampfläufer ja 

Streptopella decaocto Türkentaube nein 

Streptopelia turtur Turteltaube ja 

Limosa limosa Uferschnepfe ja 

Strix aluco Waldkauz ja 

Sturnus vulgaris Star nein 

Emberiza hortulana Ortolan  nein 

Sylvia communis Dorngrasmücke nein 

Sylvia nisoria  Sperbergrasmücke nein 

Tachybaptus ruficollis  Zwergtaucher nein 

Tringa glareola  Bruchwasserläufer ja 

Tringa hypoleucos Flussuferläufer ja 

Tringa ochropus Waldwasserläufer ja 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Tringa totanus Rotschenkel nein 

Tyto alba Schleiereule ja 

Vanellus vanellus  Kiebitz ja 

Pernis apivorus Wespenbussard nein 

Mergus albellus Zwergsäger ja 

Amphibien 

Bombina bombina Rotbauchunke ja 

Alytes obstetricans  Geburtshelferkröte nein 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch nein 

Bufo calamita Kreuzkröte nein 

Bufo virides Wechselkröte nein 

Hyla arborea Laubfrosch ja 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte ja 

Rana arvalis Moorfrosch ja 

Rana dalmatina Springfrosch nein 

Triturus cristatus Kammmolch ja 

Fische 

Coregonus oxyrhynchus Nordseeschnäpel ja 

Käfer 

Rosalia alpina Alpenbock nein 

Osmoderma eremita Eremit nein 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Dytiscus latissimus Breitrand nein 

Cerambyx cerdo Großer Eichenbock nein 

Lucanus cervus Hirschkäfer nein 

Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitflügel-

Tauchkäfer 

nein 

Limoniscus violaceus Veilchenblauer Wurzelhals-

schnellkäfer 

nein 

Reptilien 

Lacerta agilis Zauneidechse ja 

Coronella austriaca Schlingnatter nein 

Tagfalter  

  nein 

Nachtfalter 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer ja 

Libellen 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer  ja 

Leucorrhinia pectoralis  Große Moosjungfer  nein  

Ophiogomphus cecilia  Grüne Flussjungfer nein 

Aeshna vindis Grüne Mosaikjungfer nein 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer nein 

Weichtiere 

Unio crassus  Bachmuschel nein 
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Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Relevanz 

Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke nein 

 

4. Konfliktanalyse 

Im Rahmen der Konfliktanalyse ist zu untersuchen, ob die vertiefend zu betrachtenden Arten 

in artenschutzrechtlich erheblichem Umfang zu Schaden kommen. Auf der Grundlage der 

nach Datenrecherche und faunistischen Untersuchungen ermittelten Vorkommen und poten-

ziellen Vorkommen an europarechtlich geschützten Arten gemäß Anhang IV FFH-RL bzw. Art. 

1 VS-RL hat der Vorhabenträger die spezielle Betroffenheit bezüglich der Wirkfaktoren des 

Bauvorhabens überprüft. Die Wirkfaktoren lassen sich nach Art, Umfang und dem Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens unterteilen in: 

 Baubedingte Wirkungen 

 Anlagebedingte Wirkungen und 

 Betriebsbedingte Wirkungen. 

Baubedingt sind u.a. folgende Wirkungen zu erwarten: Flächeninanspruchnahme durch 

Baustelleneinrichtungen und Baufelder, Lärm/Erschütterung durch den Baubetrieb, Immission 

von Staub, Licht und Luftschadstoffen, Kontamination von Boden, Grund- und Oberflächen-

wasser durch auslaufende Kraft- und Schmierstoffe, Störung von Tieren durch Baustellenbe-

trieb, Barriere- und Zerschneidungswirkungen von Lebens- und Funktionsräumen bzw. –be-

ziehungen durch die lineare Ausprägung der Baustelle. 

Als anlagebedingt sind u.a. folgende Wirkungen einzustufen: dauerhafte Flächenverluste, Bar-

riere-/ Trennwirkungen und Flächenzerschneidungen durch das Trassenbauwerk und Neben-

anlagen, Veränderungen der Geländemorphologie sowie Veränderung des Standortklimas. 

Betriebsbedingte Auswirkungen können sein: Lärmimmissionen und optische Störwirkungen 

durch den Verkehr, Immissionen von Staub und Luftschadstoffen, Einleitung von Nieder-

schlagswasser / Schadstoffen sowie Kollisionsrisiken. 

Bei der Prüfung sind die in den festgestellten Planunterlagen enthaltenen Vermeidungsmaß-

nahmen und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen, welche bewirken sol-

len, dass Zugriffsverbote nicht verletzt werden. Das ist der Fall, wenn von vornherein entweder 

die bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkung maßnahmenbedingt vermieden wird (§ 44 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG) oder die Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
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räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt (vgl. § 44 Abs. 5 s. 2 Nr. 3 BNatSchG i.V.m. § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG).  

Im Planfeststellungsbeschluss wird die Prüfung der Zugriffsverbote auf die möglicherweise 

eintretenden Beeinträchtigungen beschränkt. Bei den Arten nicht erwähnte Zugriffsverbote 

werden durch die Maßnahme nicht berührt.  

Rechtliche Grundlage für die Prüfung der Zugriffsverbote ist § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG. 

Das Eintreten eines Tötungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist dann gegeben, 

wenn vorhabenbedingte Risiken entstehen, die über ein zufälliges Töten von Tierindividuen 

hinausgehen (vgl. RLBP 2011, S. 28). Gemäß § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG liegt das 

Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchti-

gung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare 

der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der 

gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Ebenso 

liegt das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-

schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 

wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 

auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Ent-

nahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt wer-

den und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 BNatSchG). 

Bau-, anlage- oder betriebsbedingte Wirkungen der Straßenbaumaßnahme während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-. Überwinterungs- und Wanderzeiten können zu erheblichen 

Störungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führen. Eine Störung kann grundsätzlich 

durch Beunruhigungen und Scheuchwirkungen auftreten. Die Schwelle, ab der ein Verbotstat-

bestand angenommen werden muss, ist artspezifisch und resultiert aus den art- und ortspezi-

fischen ökologischen Merkmalen einerseits und der Eingriffsschwere andererseits. Eine er-

hebliche Störung tritt ein, sobald sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1, 2. Halbsatz BNatSchG). Die 

Störungen werden nach Wirkfaktoren und –dauer unterschieden. Liegt nur ein kurzfristiges 

Ausweichen von Individuen aus dem Störungsfeld durch Flucht oder Rückzug vor, wird der 

Störungstatbestand nicht erfüllt. 

Eine Beschädigung oder Zerstörung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG liegt vor, wenn diese von den Individuen der betroffenen Art nicht mehr dau-

erhaft besiedelt werden kann bzw. ihre Funktion für die darin lebenden Individuen nur noch 



 

Seite 467 

 

eingeschränkt wahrnehmen kann (vgl. RLBP 2011, S. 30). Der Schutzbereich des Verbotes 

umfasst regelmäßig genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Dies gilt auch während der 

Abwesenheit der Tiere, nicht jedoch wenn die Lebensstätten ihre Funktion endgültig verloren 

haben, weil bspw. die Vögel jedes Jahr an anderer Stelle eine neue Brutstelle errichten. Bloß 

potenzielle Lebensstätten sowie Nahrungshabitate und Wanderkorridore fallen grundsätzlich 

nicht in den Schutzbereich des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Ein Verstoß gegen dieses Verbot 

tritt aber nur ein, wenn an der ökologischen Gesamtsituation des von dem Vorhaben betroffe-

nen Bereichs im Hinblick auf seine Funktion als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte eine Ver-

schlechterung eintritt (BT-Drs. 16/5100, S. 12, § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG); § 44 Abs. 5 S. 2 

Nr. 3 BNatSchG). Es darf also weder zu dauerhaft qualitativen noch quantitativen Verlusten 

kommen. Hierzu tragen sowohl bauwerksbezogene Maßnahmen als auch vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen bei (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG). Um im Falle von vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen, continous ecological functionality) die kontinuierliche 

Funktionalität der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten auch während der Zeit des Eingriffs zu 

gewährleisten, ist es erforderlich, dass die Kompensation schon zu Beginn des Eingriffs wirk-

sam ist, also die Funktionsfähigkeit von CEF-Maßnahmen bis zum Eintritt des Schadens ge-

währleistet werden kann. Ist bei unsteten Arten ohne obligate Niststandorte/ Fortpflanzungs-

habitate ein Ausweichen in benachbarte ungestörte Habitate möglich, sind vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen nicht zwingend erforderlich (vgl. RLBP, 2011, S. 29). Davon ist auszuge-

hen, wenn innerhalb des Lebensraums ausreichend geeignete Strukturen vorhanden sind, die 

noch nicht durch andere Individuen besetzt sind. 

4.1. Einzelartbezogene Konfliktanalyse 

Die einzelartbezogene Konfliktanalyse erfolgt im Artenschutzbeitrag für den Teilabschnitt 3.1 

(PU 12 A 5 A) im dortigen Kapitel 5.2 (S. 82 bis 287) und im Artenschutzbeitrag für den Teil-

abschnitt 3.2a (PU 12 B 5 A) im dortigen Kapitel 4.2 (S. 22) in Verbindung mit den Anlagen 2.1 

(Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie) und Anlage 2.2 (Arten nach Anhang IV FFH-

RL). Ergänzende Prüfungen zu bestimmten Vogelarten finden sich in der PU 12 A 5 A, Anlage 

1 (VKE 3.1) und der PU 12 B 5 A, Anlage 4 (VKE 3.2a). Dabei wurde jeweils geprüft, ob die 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG für die einzelnen Arten erfüllt 

werden. Beide Artenschutzfachbeiträge kommen zu dem Ergebnis, dass dies bei keiner der 

geprüften Arten der Fall ist und es deshalb auch keiner ausnahmsweisen Zulassung des Vor-

habens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bedarf. Zum Teil beruht dies darauf, dass die Zugriffsver-

bote von vornherein nicht verletzt werden. Zum Teil wird eine solche Verletzung durch Ver-

meidungs-, vorgezogene Ausgleichs- (CEF-) oder sonstige Kompensationsmaßnahmen ver-

mieden.  



 

Seite 468 

 

Soweit Tierarten in den Teilabschnitten 3.1 und/oder 3.2a vorkommen und deshalb einer form-

blattmäßigen Einzelanalyse unterzogen wurden, werden sie in den folgenden Tabellen aufge-

zählt und die jeweiligen Seiten der Analyse in der PU 12A5A (VKE 3.1) und der PU 12B5A, 

Anl. 2.1 und 2.2 (VKE 3.2a) sowie – bezogen auf zusätzlich geprüfte Vogelarten – der PU 

12A5A, Anlage 1 und der PU 12B5A, Anlage 4, angegeben. Andernfalls erfolgt die Angabe 

„./.“. Soweit es erforderlich ist, die Verletzung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG durch Vermeidungs-, vorgezogene Ausgleichs- oder sonstige Kompensationsmaß-

nahmen auszuschließen, wird dies in der jeweiligen Spalte „Maßnahmen“ durch die Nennung 

der einzelnen Maßnahmen, andernfalls durch die Angabe „nein“ deutlich gemacht. Wegen des 

Inhalts der Maßnahmen wird auf die Maßnahmenblätter verwiesen. Die Planfeststellungsbe-

hörde ist nach einer Überprüfung der Ausführungen in den formblattmäßigen Einzelanalysen 

von deren Richtigkeit überzeugt, verweist wegen der Einzelheiten zur Vermeidung von Wie-

derholungen auf diese und macht sich ihren Inhalt zu eigen. 

4.1.1. Säugetiere 

4.1.1.1. Fledermäuse 

Von den in Anhang IV a) der FFH-RL benannten Fledermausarten wurden unter Berücksich-

tigung der Ergebnisse der erfolgten Bestandserfassungen im Untersuchungsraum der VKE 

3.1/3.2a insgesamt 15 Fledermausarten einer einzelartbezogenen Konfliktanalyse unterzo-

gen. Hinsichtlich der untersuchten Fledermausarten würde das Vorhaben ohne Anordnung 

von Kompensationsmaßnahmen durch baubedingte Rodungs- und Abrissarbeiten und be-

triebsbedingte Kollisionsgefahren jeweils gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

(Verletzungs- und Tötungsverbot) verstoßen. Dies wird durch ein Maßnahmenkonzept vermie-

den, das aus Bauzeitenregelungen, der Errichtung von Kollisions- und Irritationsschutzwänden 

mit Blendschutzwirkung, temporären Schutzzäunen mit Leit- und Sperrfunktion, sowie ande-

ren Leiteinrichtungen und sonstigen Maßnahmen (z. B. Pflanzung von Einzelbäumen zur Nut-

zung des Hop-Over-Effekts) besteht. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen geplant: 

Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A, Anl. 2.2 (VKE 3.2a) 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Mopsfledermaus  S. 83 bis 86 VFFH/ASB 2, VFFH/ASB 12, 

BW 123.2L, BW 

125.2L: VASB 11.6, 

GASB 14.11, AASB 18.5, 

S. 74 bis 77 SASB, FFH 7, SASB 9, 

VASB 3, G/AASB 6, E 

2 
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Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A, Anl. 2.2 (VKE 3.2a) 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

BW 125.3L, 4L, VASB 

11.7 u.a. 

Breitflügelfleder-

maus  

S. 91 bis 94 VFFH/ASB 2, VFFH/ASB 12, 

BW 120.2L, 3L: 

VFFH/ASB 11.3 

S. 12 bis 14 SASB, FFH 7, SASB 9, 

BW 130.1L, BW 

130.2L   

Große Bartfle-

dermaus  

S. 99 bis 

103 

VFFH/ASB 12, S 5.4, BW 

120.2L, 3L: VFFH/ASB 

11.3, VASB 50, GASB 

14.9, AASB 18.5 u.a.   

./. ./. 

Teichfledermaus  S. 104 bis 

107 

VFFH/ASB 2, VFFH/ASB 12, 

VFFH/ASB 36, BW 

120.2L, 3L: VFFH/ASB 

11.3, VFFH/ASB 28 

./. ./. 

Wasserfleder-

maus  

S. 108 bis 

112 

VFFH/ASB 2, VFFH/ASB 12, 

S 5.4, BW 120.2L, 3L: 

VFFH/ASB 11.3, VASB 50, 

GASB 14.9, AASB 18.5 

u.a. 

S. 29 bis 32 SASB 7, SASB 9, weit-

lumige und hohe 

Elbebrücke, BW 

130.1L, BW 130.2L   

Großes Mausohr S. 113 bis 

117 

VFFH/ASB 2, VFFH/ASB 12, 

S 5.4, BW 120.2L, 3L: 

VFFH/ASB 11.3, VASB 50, 

GASB 14.9, AASB 18.5 

u.a. 

./. ./. 

Kleine Bartfle-

dermaus 

S. 118 bis 

122 

VFFH/ASB 2, VFFH/ASB 12, 

S 5.4, BW 120.2L, 3L: 

VFFH/ASB 11.3, VASB 50, 

GASB 14.9, AASB 18.5 

u.a. 

./. ./. 



 

Seite 470 

 

Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A, Anl. 2.2 (VKE 3.2a) 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Fransenfleder-

maus 

S. 123 bis 

127 

VFFH/ASB 2, VFFH/ASB 12, 

S 5.4, BW 120.2L, 3L: 

VFFH/ASB 11.3, VASB 50, 

GASB 14.9, AASB 18.5 

u.a. 

S. 15 bis 18 SASB,FFH 7, SASB 9, 

G3/A, VASB 3, 

G/AASB 6, AASB 8, E 

2 

Kleiner Abend-

segler 

S. 128 bis 

130 

VFFH/ASB 2, VFFH/ASB 12, 

V 45 

S. 22 bis 24 SASB 7, SASB 9 

Großer Abend-

segler 

S. 131 bis 

134 

VFFH/ASB 2, VFFH/ASB 12, 

V 45 

S. 19 bis 21 SASB,FFH 7, SASB 9, E 

2, BW 130.1L, BW 

130.2L, weitlumige 

Elbebrücke   

Rauhhautfleder-

maus 

S. 135 bis 

138 

VFFH/ASB 2, VFFH/ASB 12, 

V 45 u.a. 

S. 25 bis 28 SASB 7, SASB 9, E 2, 

BW 130.1L, BW 

130.2L, weitlumige 

Elbebrücke 

Zwergfleder-

maus 

S. 139 bis 

142 

VFFH/ASB 2, VFFH/ASB 12, 

GASB 16.4, AASB 19.3, 

AASB 18.6, VASB 49, 

VASB 50, GASB 14.9 u.a. 

S. 33 bis 36 SASB,FFH 7, SASB 9, 

VASB 3, G/AASB 6, 

AASB 8, E 2 

Mückenfleder-

maus 

S. 143 bis 

146 

VFFH/ASB 2, VFFH/ASB 12, 

BW 125.2L: VASB 11.6, 

GASB 14.11, AASB 18.5 

u.a. 

./. ./. 

Braunes Lang-

ohr 

S. 147 bis 

150 

VFFH/ASB 2, VFFH/ASB 12, 

GASB 14.9, AASB 18.5 

u.a. 

S. 8 bis 11 SASB 7, SASB 9 
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Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A, Anl. 2.2 (VKE 3.2a) 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Graues Langohr S. 151 bis 

154 

VFFH/ASB 2, VFFH/ASB 12, 

GASB 14.9, AASB 18.5 

u.a. 

./. ./. 

 

4.1.1.2. Sonstige Säugetiere 

Von den in Anhang IV a) der FFH-RL benannten sonstigen Säugetieren wurden der Wolf, der 

Elbe-Biber und der Fischotter einer einzelartbezogenen Konfliktanalyse unterzogen. Da es an-

lage- und betriebsbedingt zur Unterbrechung der Wanderwege/Migrationsrouten dieser Säu-

getiere und durch den Straßenverkehr zur funktionellen Beeinträchtigung der Lebensraumbe-

standteile dieser Arten kommt, ist zur Vermeidung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG die Errichtung von Schutz- und Wildschutzzäunen, sowie Lärm- und Irritations-

schutzwänden vorgesehen. Daneben erfolgt die Dimensionierung und Gestaltung der Ingeni-

eurbauwerke unter Beachtung der in entsprechenden Regelwerken (MAms 2000, MAQ 2008) 

enthaltenen faunistischen Anforderungen, um die Wechselbeziehungen dieser Arten zu er-

möglich. Auch wird zum Schutz von Biber und Fischotter auf Bauarbeiten während der Däm-

merungs- und Nachtzeit verzichtet und sind im Maßnahmenkonzept Bautabuzonen und 

Baustellensicherung entlang des Alandufers enthalten. Im Einzelnen sind folgende Maßnah-

men geplant: 

Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A, Anl. 2.2 (VKE 3.2a) 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Elbe-Biber S. 87 bis 90 VFFH/ASB 12, VFFH/ASB 

11.3, VASB 11.2, 

VFFH/ASB 8, VFFH/ASB 36, 

VFFH/ASB 28, VFFH/ASB 

29, VFFH/ASB 27, BW 

117.1L, BW 123.1L, 

BW 123.2L 

S. 1 bis 4 SASB 9, SASB,FFH 2, 

SASB,FFH 6, SASB,FFH 

5, weitlumige Elbe-

brücke, VASB,FFH 1 



 

Seite 472 

 

Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A, Anl. 2.2 (VKE 3.2a) 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Fischotter S. 95 bis 98 VFFH/ASB 11.3, VASB 

11.2, VFFH/ASB 8, 

VFFH/ASB 36, VFFH/ASB 

28, VFFH/ASB 29, 

VFFH/ASB 27, BW 

117.1L, BW 123.1L, 

BW 123.2L 

S. 5 bis 7 VASB,FFH 1, SASB,FFH 

2, SASB,FFH 6, 

SASB,FFH 5, weitlu-

mige Elbebrücke 

Wolf S. 155 bis 

157 

VFFH/ASB 8, VASB 9, 

VFFH/ASB11, VFFH/ASB 36, 

VFFH/ASB 11.3, VFFH/ASB 

28 

S. 71 bis 73 VASB,FFH 1, SASB,FFH 

6, weitlumige Elbe-

brücke 

 

4.1.2. Vögel 

4.1.2.1. PU 12A5A (VKE 3.1) und PU 12B5A, Anl. 2.1 (VKE 3.2a) 

Auf der Grundlage der Art. 1 und 4 Abs. 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie der EU (VS-RL) und 

dessen Anhang I, sowie § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG wurden nachfolgend tabellarisch 

aufgeführte europäische Vogelarten, welche im Untersuchungsraum der VKE 3.1 (vgl. PU 

12.A.0.A, S. 52 ff. und S. 62 ff.), im Untersuchungsraum der VKE 3.2a (vgl. PU 12.B.0.A, S. 

65 und S. 68/69) oder in beiden Untersuchungsräumen (z. B. Schilfrohrsänger, Neuntöter, 

Schwarzmilan u. a.) nachgewiesen wurden, einer einzelartbezogenen Konfliktanalyse unter-

zogen. Hierbei wurden auch die in der Roten Liste Sachsen-Anhalt (RL LSA 2004) mit Status 

1, 2, 3 ausgewiesenen Vogelarten und in der Vorwarnliste (V) stehende Arten berücksichtigt, 

sofern diese auch bundesweit gefährdet sind (mind. RL-Status 3 der Roten Liste Deutsch-

lands). Auch Koloniebrüter wurden einer einzelartbezogenen Prüfung unterzogen. Darüber 

hinaus wurden diejenigen Vogelarten betrachtet, die diese Kriterien zwar nicht erfüllen, aber 

gemäß § 54 Abs. 2 BNatSchG streng geschützt sind. Die übrigen europäischen Vogelarten – 

hierbei handelt es sich um weitverbreitete, ungefährdete Vogelarten – wurden ökologischen 

Gruppen (oder auch „Gilden“) zugeordnet (vgl. PU 12.A.5.A, S. 3A und 4). Die Konfliktanalyse 

für diese nicht gefährdeten Vogelarten erfolgte nicht einzelartbezogen, sondern verbal argu-

mentativ (d.h. nicht in Formblättern) und gruppenweise zusammengefasst (vgl. PU 12.B.5.A, 
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S. 14). Diesbezüglich wird auf die untenstehenden Ausführungen zur artgruppenbezogenen 

Konfliktanalyse verwiesen. 

Durch das Bauvorhaben ist mit Beeinträchtigungen von Brut- und Nahrungshabitaten der 

Avifauna durch bau- und anlagebedingte Inanspruchnahme, sowie durch bau- und betriebs-

bedingte Störungen (Bewegungsunruhe, Lärm, Licht) zu rechnen. Daneben kann es durch die 

Zerschneidungswirkung der BAB 14 und durch die Erhöhung der Kollisionsgefahr im Bereich 

von bedeutenden Funktions- und Wechselbeziehungen zur Beeinträchtigung von faunisti-

schen Funktionsbeziehungen und Funktionsräumen kommen. Demzufolge sind entspre-

chende Schutzmaßnahmen zur Vermeidung/Minderung von Störungen und Kollisionsrisiken 

geplant. Hierzu gehört die Errichtung von Irritationsschutzwänden und Schutzzäunen und die 

Umsetzung von Strukturanreicherungsmaßnahmen, wodurch geeignete Brut- und Nahrungs-

habitate für die vorhabenbedingt beeinträchtigten Vogelarten neu geschaffen werden. Auch 

durch die geplante Anlage von Ackersaumstreifen sollen Habitatverluste ausgeglichen wer-

den. Daneben dient die mäusefeindliche Gestaltung des Mittelstreifens der Vermeidung des 

Kollisionsrisikos für hier jagende Arten. Durch Verwendung von Baufolie und Bauvlies soll zu-

dem die Besiedlung der Uferschwalbe von im Zuge des Bauablaufes frisch angerissenen Bö-

schungen im Bereich des Alandes sowie von länger lagernden Bodenmieten/Erdstofflagern 

vermieden werden. Auch tragen das Anbringen von Nistkästen und die Umsetzung entspre-

chender Bauzeitenregelungen der Vermeidung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG bei. Die geplante Extensivierung von Auengrünland außerhalb des Wirkraumes der 

A 14 dient der Kompensation von erheblichen Beeinträchtigungen für Wachtelkönig, Bekas-

sine und Braunkehlchen. Mithilfe vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen werden Beeinträchti-

gungen von Brut- und Nahrungshabitaten der im Untersuchungsraum vorkommenden Vogel-

arten vermieden bzw. kompensiert. Zudem dient die weitlumig ausgeführte Elbebrücke der 

Minderung von Barrierewirkungen. Die dort angebrachten Multifunktionswände werden so ge-

staltet, dass sie auch bei schlechten Sichtverhältnissen für Vögel erkennbar bleiben und die 

umgebende Landschaft nicht reflektieren sowie Blendungen durch Scheinwerfer der Fahr-

zeuge vermieden werden.  

Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen geplant: 
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Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A, Anl. 2.1 (VKE 3.2a) 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Schilfrohrsänger  S. 158 bis 

160 

V FFH/ASB 2,  BW 

120.2L, 120.3L: 

VFFH/ASB 11.3, BW 

120.2L, 120.3L 

S. 3 bis 6 S ASB 7, E CEF,FFH 4, 

zusätzliche Minde-

rung der vorhaben-

bedingten Störung 

durch BW 130.1L, 

130.2L   

Spießente  S. 161 bis 

163 

nein S. 10 bis 12 nein, aber: BW 

130.1L, 130.2L   

Blässgans  S. 166 bis 

168 

nein S. 16 bis 19 nein, aber: BW 

130.1L, 130.2L   

Saatgans  S. 169 bis 

171 

nein S. 78 bis 81 nein, aber: BW 

130.1L, 130.2L   

Weißwangen-

gans / Nonnen-

gans  

S. 173 bis 

175 

nein S. 82 bis 84 nein, aber: BW 

130.1L, 130.2L 

Rohrweihe  S. 177 bis 

179 

BW 120.2L, 120.3L: 

VFFH/ASB 11.3 

S. 53 bis 55 G/VASB1 

Zwergschwan  S. 180 bis 

182 

nein S. 138 bis 

140 

nein, aber: BW 

130.1L, 130.2L   

Singschwan  S. 183 bis 

185 

nein S. 138 bis 

140 

nein, aber: BW 

130.1L, 130.2L 

Ortolan  S. 186 bis 

188 

ACEF neu 48 ./. ./. 

Kranich  S. 190 bis 

192 

nein S. 91 bis 93 nein, aber: BW 

130.1L, 130.2L   
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Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A, Anl. 2.1 (VKE 3.2a) 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Neuntöter  S. 195 bis 

197 

V FFH/ASB 2, A CEF 32, 

E CEF 13  

S. 42 bis 

44A 

S ASB 7, E CEF 3, A 2, 

E CEF,FFH 4, BW 

130.1L, 130.2L   

Heidelerche  S. 198 bis 

200 

A CEF 32 ./. ./. 

Schwarzmilan  S. 201 bis 

203 

BW 120.2L, 120.3L: 

VFFH/ASB 11.3 

S. 100 bis 

102 

G/VASB1, VASB,FFH1, 

BW 130.1L, 130.2L   

Rotmilan  S. 204 bis 

206 

VASB 26, VASB 9 

VFFH/ASB 8 

S. 45 bis 48 G/VASB1, VASB,FFH1, 

BW 130.1L, 130.2L 

Steinschmätzer  S. 207 bis 

209 

nein ./. ./. 

Feldsperling  S. 210 bis 

212 

VFFH/ASB 2, ACEF 30 S. 112 bis 

115 

SASB7, ECEF13, 

ACEF10, BW 

130.1L, 130.2L   

Rebhuhn  S. 213 bis 

215 

nein S. 126 bis 

128 

nein 

Goldregenpfeifer  S. 217 bis 

219 

nein S. 62 bis 64 nein, aber: BW 

130.1L, 130.2L 

Uferschwalbe  S. 220 bis 

222 

V ASB 41 (aus Vor-

sorgegründen vor-

gesehen) 

./. ./. 

Braunkehlchen  S. 223 bis 

225 

nein S. 65 bis 68 SASB7, ECEF,FFH4, 

BW 130.1L, 130.2L   

Sperbergrasmü-

cke  

S. 227 bis 

229 

A CEF 32 ./. ./. 
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Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A, Anl. 2.1 (VKE 3.2a) 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Schleiereule  S. 230 bis 

233 

VASB 26, VFFH/ASB 

11.3, VASB 11.2, 

ACEF 42 

S. 119 bis 

121 

G/VASB1 

Kiebitz  S. 234 bis 

236 

nein S. 122 bis 

125 

nein 

Drosselrohrsän-

ger 

S. 237 bis 

239 

nein ./. ./. 

Feldlerche S. 240 bis 

242 

ACEF 47 S. 141 bis 

145 

SASB7, ACEF9 

Flussregenpfei-

fer 

S. 243 bis 

245 

nein S. 30 bis 33 SASB7, BW 130.1L, 

130.2L   

Grauammer S. 246 bis 

248 

ACEF neu 48 S. 88 bis 90 nein 

Mäusebussard S. 249 bis 

251 

V ASB 26, V ASB 9, V 

FFH/ASB 8  

S. 26 bis 29 SASB7, G/VASB1, 

VASB,FFH1, BW 

130.1L, BW 130.2L   

Wendehals S. 252 bis 

254A 

ACEF 46 ./. ./. 

Eisvogel ./. ./. S. 7 bis 9 nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L   

Löffelente ./. ./. S. 13 bis 15 nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L   

Wiesenpieper ./. ./. S. 20 bis 22 SASB7, BW 130.1L, 

BW 130.2L   

Graureiher ./. ./. S. 23 bis 25 nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L   
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Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A, Anl. 2.1 (VKE 3.2a) 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Wachtelkönig ./. ./. S. 34 bis 38 SASB7, ECEF,FFH4, E-

CEF,FFH8, BW 

130.1L, BW 130.2L   

Bekassine ./. ./. S. 39 bis 41 SASB7, BW 130.1L, 

BW 130.2L   

Weißstorch ./. ./. S. 49 bis 52 nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L 

Zwergsäger ./. ./. S. 56 bis 58 nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L 

Kampfläufer ./. ./. S. 59 bis 61 nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L 

Bruchwasserläu-

fer 

./. ./. S. 69 bis 71 nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L 

Knäkente ./. ./. S. 72 bis 74 nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L 

Schnatterente ./. ./. S. 75 bis 77 nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L 

Schwarzstorch ./. ./. S. 85 bis 87 nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L 

Seeadler ./. ./. S. 94 bis 96 G/VASB1, VASB,FFH1, 

BW 130.1L, BW 

130.2L 

Gänsesäger ./. ./. S. 97 bis 99 nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L   

Großer Brachvo-

gel 

./. ./. S. 103 bis 

105 

nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L   
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Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A, Anl. 2.1 (VKE 3.2a) 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Flusssee-

schwalbe 

./. ./. S. 106 bis 

108 

nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L   

Flussuferläufer ./. ./. S. 109 bis 

111 

nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L   

Gartenrot-

schwanz 

./. ./. S. 116 bis 

118 

SASB7 

Schwarzhalstau-

cher, Pfeifente, 

Silberreiher 

(Rastvögel) 

./. ./. S. 129 bis 

131 

nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L   

Austernfischer, 

Uferschnepfe, 

Waldwasserläu-

fer 

./. ./. S. 132 bis 

134 

nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L   

Steinkauz ./. ./. S. 135 bis 

140 

G/VASB1 

Turteltaube ./. ./. S. 146 bis 

148 

SASB1 

Waldkauz ./. ./. S. 149 bis 

151 

G/VASB1, VASB,FFH1 

Grünspecht ./. ./. S. 152 bis 

154 

nein 

Tafelente ./. ./. S. 155 bis 

157 

nein, aber: BW 

130.1L, BW 130.2L   
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4.1.2.2. PU 12A5A, Anl. 1 (VKE 3.1) und PU 12B5A, Anl. 4 (VKE 3.2a) 

Auf der Grundlage der im Januar 2018 veröffentlichten Roten Liste der Brutvögel Sachsen-

Anhalts (RL LSA 2017, Stand: November 2017), in welcher abweichend von der vormals gül-

tigen RL LSA 2004 der Bluthänfling, der Feldschwirl und der Kuckuck als in Sachsen-Anhalt 

gefährdete Arten (Stufe 3) neu geführt werden und weil den Artenschutzbeiträgen zur A 14, 

VKE 3.1 und VKE 3.2a bislang die RL LSA 2004 (gültig bis Januar 2018) zugrunde gelegt 

wurde, hat der Vorhabenträger überprüft, ob die bisherigen Inhalte und Aussagen der Arten-

schutzbeiträge auch unter Berücksichtigung der aktuellen Roten Liste der Brutvögel Sachsen-

Anhalts Bestand haben, bzw. in welchen Punkten sich Änderungen ergeben. Im Ergebnis die-

ser Konformitätsprüfung zur aktuellen Roten Liste der Brutvögel Sachsen-Anhalts (vgl. PU 

12.A.5.A, Anlage 1 und PU 12.B.5.A, Anlage 4) waren für vorbenannte Arten aufgrund des 

jetzigen Gefährdungsstatus und unter Berücksichtigung der räumlichen Lage ihrer Brutreviere 

zusätzliche einzelfallbezogene Konfliktanalysen erforderlich, innerhalb welcher geprüft wurde, 

ob zur Vermeidung des Eintritts der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG Vermei-

dungsmaßnahmen und CEF-Maßnahmen erforderlich sind.  

Auch für den Baumpieper, der zwar in der RL LSA 2017 unverändert auf der Vorwarnliste 

steht, aber auf der Roten Liste Deutschland (Grüneberg et al. 2015) nun als „gefährdet“ (Ka-

tegorie 3) eingestuft wurde und den neu in die Vorwarnliste der RL LSA 2017 aufgenommenen 

Star erfolgten aufgrund dieser Veränderungen ergänzende einzelfallbezogene Konfliktanaly-

sen.  

Im Ergebnis dieser Prüfung kann mit der grundsätzlichen Vorgabe zur Bauzeitenregelung das 

Risiko einer Verletzung oder Tötung von Tieren an ihren Nist- und Brutplätzen vermieden wer-

den. Zudem sind für alle Arten CEF-Maßnahmen erforderlich, wobei die bereits für die 

Grauammer und den Ortolan entwickelte CEF-Maßnahme auch dem Schutz des Kuckucks 

und in modifizierter Form ebenso dem Baumpieper dient. Dem Bluthänfling verhelfen neben 

weiteren, auch dem Schutz des Feldschwirls dienende CEF-Maßnahmen die bereits für die 

Feldlerche entwickelte CEF-Maßnahme zur Vermeidung des Eintritts der Verbotstatbestände 

i. S. d. § 44 Abs. 1 BNatSchG. Dem Star dienen eigens für ihn angebrachte, bzw. bereits für 

den Feldsperling geplante Nistkästen. Im Übrigen wird im Bereich der VKE 3.2a mit den ge-

planten projektimmanenten 4 m hohen Schall- und Kollisionsschutzwänden das betriebsbe-

dingte Vogelschlagrisiko im gesamten Elbdeichvorland insgesamt auf ein sehr geringes Maß 

gemindert. 

Eine detaillierte Aufstellung der geplanten Maßnahmen für vorbenannte Arten ist nachfolgen-

der Tabelle zu entnehmen: 
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Art PU 12A5A, Anl. 1 (VKE 3.1) PU 12B5A, Anl. 4 (VKE 3.2a) 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Baumpieper S. 6 bis 8 ACEF48 S. 6 bis 8 SASB7 

Bluthänfling S. 9 bis 11 VFFH/ ASB2, ACEF32, 

ACEF34,  ACEF47 

S. 9 bis 12 SASB7, BW 130.1L, 

BW 130.2L, weitlu-

mige und hohe El-

bebrücke, ACEF9 

Feldschwirl S. 12 bis 14 ACEF34 S. 13 bis 15 SASB7, BW 130.1L, 

BW 130.2L, weitlu-

mige und hohe El-

bebrücke 

Kuckuck S. 15 bis 17 ACEF48 S. 16 bis 18 SASB7, BW 130.1L, 

BW 130.2L, weitlu-

mige und hohe El-

bebrücke 

Star S. 18 bis 20 ACEF51, ACEF32, 

ACEF 47, ACEF48 

S. 19 bis 22 SASB7, BW 130.1L, 

BW 130.2L, weitlu-

mige und hohe El-

bebrücke, ACEF10 

 

4.1.3. Amphibien und Reptilien 

Von den in Anhang IV a) der FFH-RL benannten Amphibien wurden die Kreuzkröte, der Laub-

frosch, die Knoblauchkröte, der Moorfrosch, der Kammmolch und die Rotbauchunke einer ein-

zelartbezogenen Konfliktanalyse unterzogen. Hintergrund hierfür sind neben aus dem Jahr 

2006 stammenden Vorkommen-Nachweisen zur Kreuzkröte im Untersuchungsraum der VKE 

3.1 (vgl. PU 12.A.5.A, S. 64) Nachweise zum Kammmolch in den Untersuchungsräumen zur 

VKE 3.1 und VKE 3.2a aus den Jahren 2006 und 2015 (vgl. PU 12.A.5.A, S. 66) sowie aus 

dem Jahr 2009 (vgl. PU 12.B.4.A, Anlage 2.2, S. 49). Darüber hinaus wurde auch die Knob-

lauchkröte im Jahr 2015 neben weiteren Fundorten im Untersuchungsraum der VKE 3.1 in 

einem Tümpel östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche Geestgottberg (vgl. PU 12.A.5.A, S. 
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65) und im Untersuchungsraum der VKE 3.2a im südlichen Teil der Kleingewässerkette west-

lich der B 189 (vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 2.2, S. 53) nachgewiesen. Der Laubfrosch wurde im 

Untersuchungsraum der VKE 3.1 an fast allen untersuchten Gewässerstrukturen (vgl. PU 

12.A.5.A, S. 65) und im Untersuchungsraum der VKE 3.2a im Deichvorland und im Deichhin-

terland der Elbaue (vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 2.2, S. 38) nachgewiesen. Ebenfalls konnten 

Vorkommen-Nachweise zum Moorfrosch (vgl. PU 12.A.5.A, S. 65/66 und PU 12.B.5.A, Anlage 

2.2, S. 42) und zur Rotbauchunke (vgl. PU 12.A.5.A, S. 274A und PU 12.B.5.A, Anlage 2.2, S. 

46) in beiden Untersuchungsräumen verzeichnet werden. Auch wenn bei der letzten im Jahr 

2015 erfolgten Kartierung im Bereich der VKE 3.1 der Moorfrosch und die Kreuzkröte nicht 

nachweisbar waren, ist dennoch auf der Grundlage der landesweiten Datensätze des LAU 

(LAU 2015a) zum Moorfrosch und aufgrund der „Pionierbesiedler-Eigenschaft“ der Kreuzkröte 

bei sich nach Starkregen kurzfristig z. B. in Sandgruben bietenden günstigen Reproduktions-

möglichkeiten ein Vorkommen beider Arten im Bereich der VKE 3.1 nicht auszuschließen (vgl. 

PU 12.A.5.A, S. 256A und 267A). Daher sind zur Vermeidung des Eintritts der Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG im Rahmen des Bauvorhabens für Amphibien Bauzeiten-

regelungen geplant. Zudem werden unter Berücksichtigung einschlägiger Regelwerke (M AQ 

2008, MAmS 2000) Querungshilfen und Amphibiendurchlässe, sowie bauzeitliche und dauer-

hafte Amphibienschutzzäune und –leiteinrichtungen errichtet. Im Bereich von Vielbaum, 

Geestgottberg und des Alandes werden amphibiengerecht gestaltete Gewässerunterführun-

gen hergestellt. Am Amphibiengewässer südwestlich Geestgottberg wird eine temporäre 

Fangzaunanlage mit ebenerdig eingebrachten Fanggefäßen errichtet, mit deren Hilfe ggf. im 

Zuge der im Frühjahr vor Baufeldräumung durchgeführten Absuche übersehene Individuen 

gefangen und in geeignete Ersatzlaichgewässer verbracht werden können. Auch erfolgt die 

Kontrolle der Gewässerstrukturen östlich der Bodenabbau-/Deponiefläche und südwestlich 

Geestgottberg vor Baubeginn auf Amphibienbesatz und die Umsetzung ggf. vorkommender 

Amphibien in geeignete Laichgewässer im räumlichen Umfeld. Daneben werden südlich 

Geestgottberg zwei Stillgewässer als Laichhabitate und Steinschüttungen, sowie extensive 

Grünlandflächen und Gehölzpflanzungen für hier vorkommende Amphibien entwickelt. Im Üb-

rigen werden mit der Maßnahmen- und Flächenpoolmaßnahme „Wiedervernässung der 

Elslaake bei Schollene“ Biotopkomplexe entwickelt, die u. a. auch neue Habitatstrukturen für 

die in der Elslaake vorhandenen Amphibien schaffen. 

Von den in Anhang IV a) der FFH-RL benannten Reptilienarten wurde für das hiesige Bauvor-

haben die Zauneidechse einer einzelartbezogenen Konfliktanalyse unterzogen. Hintergrund 

hierfür sind ältere Vorkommen-Kenntnisse dieser Art im NSG „Elbaue Beuster Wahrenberg“ 

und außerhalb des Untersuchungsgebietes (UG) für die VKE 3.2a südlich Seehausen (vgl. 
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FROELICH & SPORBECK 2006 – Amphibien, S. 13). Aufgrund fehlender flächenhafter Erfas-

sung dieser Art wurde im Jahr 2012 eine faunistische Sonderuntersuchung durchgeführt, in-

nerhalb derer im Bereich des Untersuchungsraumes der VKE 3.1/3.2a mehrere Nachweise 

der Zauneidechse an verschiedenen Fundorten gelangen. Daneben wurden zwei kleinere re-

produktive Teilpopulationen in der VKE 3.1 und der VKE 3.2a und auf drei weiteren Untersu-

chungsflächen zur VKE 3.1 und VKE 3.2a sichere Einzelfunde dieser Art festgestellt (vgl. 

RANA 2013 – Zauneidechse, S. 9 und S. 13/14). Im Zeitpunkt des Baus ist daher ein Vorkom-

men dieser Art im Baufeld anzunehmen, weshalb zur Vermeidung der Verbotstatbestände des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG vorgezogene, eingriffsvermeidende Maßnahmen im Baufeld (Vergrä-

mung, Abzäunung der im Baufeld liegenden Bereiche mit Zauneidechsenvorkommen, Aus-

bringung künstlicher Verstecke, Fangen und Umsetzen in vorweg hergerichtete, geeignete Ha-

bitate) vorgesehen sind. Daneben sind zur Kollisionsvermeidung dauerhafte Amphibienleitein-

richtungen, reptiliengerecht gestaltete Brückenbauwerke und funktionale Querungshilfen, so-

wie sonstige Reptiliendurchlässe geplant.  

Eine detaillierte Aufstellung der geplanten Maßnahmen für vorbenannte Arten ist nachfolgen-

der Tabelle zu entnehmen: 

Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A (VKE 3.2a), Anl. 2.2 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Kreuzkröte S. 255 bis 

257 

VASB7.2, VASB7.3, 

VASB7.5, VFFH/ASB8.3, 

VASB10.2, VFFH/ASB36 

./. ./. 

Laubfrosch S. 258 bis 

261 

VASB7.2, VASB7.3, 

VFFH/ASB7.6, VASB7.8, 

VASB7.4, VASB7.5, 

VFFH/ASB7.7, 

VFFH/ASB8.2, 

VFFH/ASB8.3, VASB8.4, 

VASB11.2, 

VFFH/ASB11.3, 

VASB10.2, VFFH/ASB36, 

ACEF34 

S. 37 bis 

40 

SASB8,  VASB,FFH1, 

amphibiengerechte 

Gestaltung der ge-

planten Grabenun-

terführungen im 

Zuge der A 14, weit-

lumige Elbebrücke 
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Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A (VKE 3.2a), Anl. 2.2 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Knoblauchkröte S. 262 bis 

265 

VASB7.2, VASB7.3, 

VFFH/ASB7.6, VASB7.5, 

VFFH/ASB7.7, 

VFFH/ASB8.3, VASB8.4, 

VFFH/ASB11.3, 

VASB10.2, VFFH/ASB36, 

ACEF34 

S. 52 bis 

54 

VASB,FFH1, amphi-

biengerechten Ge-

staltung der geplan-

ten Grabenunterfüh-

rungen im Zuge der 

A 14 

Moorfrosch S. 266 bis 

268 

VFFH/ASB7.6, VASB7.8, 

VFFH/ASB7.7, VASB7.4, 

VASB11.2, VFFH/ASB36 

S. 41 bis 

44 

SASB8, amphibienge-

rechte Gestaltung 

der geplanten Gra-

benunterführungen 

im Zuge der A 14, 

VASB,FFH1 

Kammmolch S. 269 bis 

272 

VASB7.3, ACEF34, 

VFFH/ASB12, VASB7.9, 

VASB7.5, VFFH/ASB8.3, 

VASB8.4, VFFH/ASB36 

S. 49 bis 

51 

VASB,FFH1, amphi-

biengerechten Ge-

staltung der geplan-

ten Grabenunterfüh-

rungen im Zuge der 

A 14 

Rotbauchunke S. 273 bis 

276 

VASB7.3, VFFH/ASB7.6, 

VASB7.5, VFFH/ASB7.7, 

VASB8.4, VFFH/ASB11.3, 

VFFH/ASB36, ACEF34 

S. 45 bis 

48 

SASB8, amphibienge-

rechte Gestaltung 

der geplanten Gra-

benunterführungen 

im Zuge der A14, 

VASB,FFH1 

Zauneidechse S. 281 bis 

284 

VFFH/ASB12 (Teil 1 bis 

4), VFFH/ASB8.3, 

VFFH/ASB8.2, 

VFFH/ASB36, ECEF13 

S. 59 bis 

62 

VASB, FFH1, ACEF13, 

SASB9, ECEF13 
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4.1.4. Fische 

Von den im Anhang IV a) der FFH-RL benannten Fischarten wurde der Nordseeschnäpel einer 

einzelartbezogenen Konfliktanalyse unterzogen. Für diese Art kommt es zu baubedingten Stö-

rungen durch Erschütterungen sowie kurzzeitig erhöhte Sedimentfahnen im Wasserkörper. 

Daher ist zur Vermeidung des Eintritts der Verbotstatbestände i. S. d. § 44 Abs. 1 BNatSchG 

das Einbringen der Spundwände im Ramp up-Verfahren geplant.  

Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A (VKE 3.2a), Anl. 2.2 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Nordsee-

schnäpel 

./. ./. S. 55 bis 58 SASB, FFH10 

 

4.1.5. Insekten 

Von den in Anhang IV a) der FFH-RL benannten Käferarten wurden für den Heldbock und den 

Eremit einzelartbezogene Konfliktanalysen durchgeführt. Grundlage hierfür ist, dass der Ere-

mit in einer Entfernung von knapp 1 km zur VKE 3.2a auf der nördlichen Elbseite in einer 

Weidengruppe im Umfeld der geplanten A14, VKE 3.2b (vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 2.2, S. 64, 

Neumann 2007) bzw. rund 800 m östlich der Trasse der VKE 3.1 (vgl. PU 12.A.5.A, S. 279) 

nachgewiesen wurde. Darüber hinaus wurde bei den 2012 erfolgten Bestandsuntersuchungen 

am Gehölzstreifen im Dammbereich zum Aland südlich Voßhof ein aktuelles Vorkommen des 

Eremiten nachgewiesen. Im Bereich des Trassenkorridors (100 m beidseitig der Trasse) wurde 

hingegen kein Eremiten-Vorkommen nachgewiesen (Neumann 2012). Da auch der Heldbock 

im Untersuchungsraum nicht nachgewiesen werden konnte (vgl. FROELICH & SPORBECK 

2006, S. 40), was sich bei den 2012 erfolgten Bestandsuntersuchungen im Bereich des Tras-

senkorridors (100 m beidseitig der Trasse) bestätigte (Neumann 2012), sind für beide Arten 

keine Maßnahmen geplant. Dies wird von der Planfeststellungsbehörde nicht beanstandet, da 

sich die nächstgelegenen Brutbäume für den Eremiten in der VKE 3.1 ca. 800 m östlich im 

Alandbereich südlich Voßhof befinden (vgl. PU 12.A.5.A, S. 280), bzw. das nächste Eremit-

Vorkommen in über 5 km Entfernung zur VKE 3.2a und damit außerhalb der möglichen Aus-

breitungsdistanz der Art liegt (vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 2.2, S. 64). Zudem sind für die Plan-

feststellungsbehörde die Ausführungen des Vorhabenträgers zum Ausschluss einer Neube-

siedlung der im Untersuchungsraum vorhandenen Potenzial-Habitate für den Heldbock (vgl. 
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PU 12.A.5.A, S. 278: sehr große Entfernung zum nächstgelegenen Vorkommen (> 25 km öst-

lich); eingeschränkte Flugaktivität (bis zu 4 km); geringes Ausbreitungsvermögen, hohe Ort-

streue) nachvollziehbar. 

Von den in Anhang IV a) der FFH-RL benannten Schmetterlingsarten wurde aufgrund des 

Vorhandenseins der Wirtspflanze „Nachtkerze“ im Untersuchungsraum der VKE 3.1 und we-

gen des im Untersuchungsraum der VKE 3.2 a befindlichen Vegetationsbestandes mit poten-

zieller Habitateignung der Nachtkerzenschwärmer einer einzelartbezogenen Konfliktanalyse 

unterzogen. Da weder Raupen des Nachtkerzenschwärmers an Wirtspflanzen, noch der 

Nachtfalter selbst nachgewiesen wurden, sind für diese Art im Rahmen des hiesigen Bauvor-

habens keine Maßnahmen geplant. Aus der tabellarischen Übersicht auf S. 5/6 zu den Unter-

suchungen zum Nachtkerzenschwärmer im Bereich des Bauvorhabens A 14, VKE 3.1/3.2a 

(vgl. ÖKOTOP GbR 2014) ergeben sich darüber hinaus für weitere 12 in Anhang IV der FFH-

RL benannten Arten Ausführungen dazu, weshalb deren Vorkommen im Untersuchungsraum 

der VKE 3.1/3.2a auszuschließen ist.  

Da bei der Libellenkartierung im Jahr 2006 keine der in Anhang IV der FFH-RL benannten 

Libellenarten nachgewiesen werden konnte (vgl. FROELICH & SPORBECK 2006, S. 8) und 

auch bei der Libellenerfassung 2012 keine dieser Arten nachweisbar war (vgl. Faunistische 

Sonderuntersuchungen zum Ansiedlungspotenzial wertgebender Libellen an Gewässern der 

VKE 3.1 und 3.2a [RANA 2012] S, .9), aber in den Jahren 2000 und 2009 zahlreiche Nach-

weise der streng geschützten Asiatischen Keiljungfer (vgl. RANA 2012, S. 10) und im Zuge 

der Untersuchungen zur VKE 3.2b auf der nördlichen Elbseite Nachweise der Grünen Fluss-

jungfer erbracht werden konnten (vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 2.2, S. 67/68), wurden diese Arten 

für das hiesige Bauvorhaben einer einzelartbezogenen Konfliktanalyse unterzogen. Aufgrund 

aktuell fehlenden Nachweises beider Arten, aber wegen möglicherweise vorkommender Lar-

valhabitate im ufernahen Bereich der Elbe ist für beide Arten die Maßnahme SASB9 geplant 

(vgl. PU 12.B.0.A, Anlage 1, S. 20). Hiermit werden vor Baubeginn die im Lageplan ausgewie-

senen Kleingewässer im Bereich der Elbebrücke durch einen Fachgutachter vorsorglich auf 

Besatz von Libellenlarven kontrolliert. Ggf. vorhandene Larven werden fachgerecht entnom-

men und in ein geeignetes Gewässer in der Umgebung umgesetzt (vgl. PU 12.B.0, Anlage 1, 

S. 19.1A). Dies dient der Verhinderung der Verletzung von Zugriffsverboten i. S. d. § 44 Abs. 

1 Nr. 1 und 2 BNatSchG. 
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Art PU 12A5A (VKE 3.1) PU 12B5A (VKE 3.2a), Anl. 2.2 

Seiten Maßnahmen Seiten Maßnahmen 

Heldbock S. 277 bis 

278 

nein S. 65 bis 66 nein 

Eremit S. 279 bis 

280 

nein S. 63 bis 64 nein 

Nachtkerzen-

schwärmer 

S. 285 bis 

287 

nein S. 78 bis 80 nein 

Grüne Fluss-

jungfer 

./. ./. S. 67 bis 68 SASB9 (PU 

12.B.0.A, Anl. 1, S. 

20) und weitlumige 

Elbrücke 

Asiatische Keil-

jungfer 

./. ./. S. 69 bis 70 SASB9 (PU 

12.B.0.A, Anl. 1, 

20) und weitlumige 

Elbebrücke 

 

4.2. Artgruppenbezogene Konfliktanalyse 

Innerhalb der Gruppe der Vögel prognostiziert und bewertet der ASB die Auswirkungen des 

Vorhabens auf die landesweit nicht gefährdeten, allgemein verbreiteten Vogelarten im Wege 

einer artgruppenbezogenen Konfliktanalyse. Als Grundlage für die Einstufung nennt der Vor-

habenträger die Rote Liste für Brutvögel des Landes Sachsen-Anhalt nach SCHÖNBRODT & 

SCHULZE (2017). Sofern eine Artgruppe einer vergleichbaren Situation unterliegt und ähnli-

che Artansprüche bzw. Empfindlichkeiten hat, können die Arten dieser Gruppe gemeinsam 

behandelt werden. Diese Bündelungsmöglichkeit ist von der EU-Kommission anerkannt (Leit-

faden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen 

der FFH-RL 2007, S. 27, Fußnote 27). 

In den Artenschutzbeiträgen für den Teilabschnitt 3.1 (PU 12A5A, Kapitel 5.1 [S. 71 bis 81]) 

und für den Teilabschnitt 3.2a (PU 12B5A, Kapitel 4.1 [S. 14 bis 21]) werden für die Vogelarten, 
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die nicht einzelartbezogen betrachtet werden, die im Folgenden näher bezeichneten Artgrup-

pen hergeleitet und bewertet. Die Artenschutzbeiträge kommen dabei zu dem Ergebnis, dass 

das Vorhaben auch hinsichtlich dieser artgruppenmäßig betrachteten Vogelarten nicht gegen 

die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG verstößt. Die Planfeststellungsbe-

hörde ist nach Prüfung der genannten Unterlagen von der Richtigkeit der Artgruppenbildung 

und der artenschutzrechtlichen Bewertung überzeugt. 

4.2.1. PU 12A5A (VKE 3.1) 

In dem ASB für den Teilabschnitt 3.1 (PU 12A5A, Kapitel 5.1 [S. 71 bis 81]) werden die fol-

genden vier Artengruppen gebildet und wie folgt bewertet: 

4.2.1.1. Landesweit ungefährdete Brutvögel des Offenlandes 

Zu dieser Gruppe gehören die Vogelarten Bachstelze, Baumpieper, Beutelmeise, Blässhuhn, 

Buchfink, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Elster, Fasan, Fitis, Gartengrasmücke, Gelbspötter, 

Girlitz, Graugans, Grünfink, Hänfling, Heckenbraunelle, Höckerschwan, Klappergrasmücke, 

Kolkrabe, Kuckuck, Mönchsgrasmücke, Nachtigall, Pirol, Ringeltaube, Rohrammer, Rotkehl-

chen, Schwanzmeise, Schwarzkehlchen, Singdrossel, Stieglitz, Stockente, Sumpfrohrsänger, 

Teichrohrsänger, Wachtel, Waldlaubsänger, (Wiesen-)Schafstelze, Zaunkönig, Zilpzalp, 

Zwergtaucher. 

Den landesweit ungefährdeten Brutvogelarten ist gemeinsam, dass sie offene, allenfalls mit 

wenigen Gehölzpflanzen bestandene Flächen bevorzugen. Gemäß der Arbeitshilfe „Vögel und 

Straßenverkehr“ (GARNIEL et. al. 2010) weisen diese Arten keine hohe Lärmempfindlichkeit 

auf. Die artspezifischen Effektdistanzen liegen in der Regel bei 100 m bis 300 m. Der Großteil 

der Arten kann als vergleichsweise wenig störungsempfindlich eingestuft werden. Nach MIER-

WALD (2015) beschränkt sich die Konfliktanalyse für alle weitverbreiteten, ungefährdeten Ar-

ten einschließlich der Arten der Vorwarnliste (V), die nicht im Anhang I der VSchRL aufgeführt 

sind, auf die ersten 100 m (beidseitig) ab Fahrbahnrand. 

Durch die Festlegung einer Bauzeitenregelung für die Baufeldräumung außerhalb der Brutzeit 

der Vögel, hier vorrangig zwischen März bis August, kann die Zerstörung von Eiern und das 

Töten von Alt- und Jungvögeln vermieden werden. Der Vorhabenträger hat daher für die Bau-

feldfreimachung einen Zeitraum zwischen dem 01.09. bis 14.03. vorgesehen (Maßnahme V 

FFH / ASB 2). Vereinzelt kann es zwar zu kollisionsbedingten Verlusten von Individuen kommen. 

Diese führen aber insgesamt nicht zu einer signifikanten Erhöhung der Tötungsgefahr.  
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Auch wenn vorhabenbedingt Offenlandflächen in Anspruch genommen und damit die Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht völlig ausgeschlossen werden kann, sind aus-

reichend Ausweichflächen vorhanden und bleibt die ökologische Funktion der (potenziell) be-

troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 

Der Störungstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt angesichts der ausreichend vor-

handenen Ausweichflächen und der Aufwertung der Umgebung durch LBP-Maßnahmen nicht 

ein.  

Wegen der Einzelheiten wird auf die PU 12A5A, S. 71 bis 74, verwiesen. 

4.2.1.2. Landesweit ungefährdete Brutvögel der Gebüsche und Gehölze (inkl. der Sied-

lungsbereiche)  

Zu dieser Gruppe gehören die Vogelarten Amsel, Bachstelze, Beutelmeise, Blässhuhn, Blau-

meise, Buchfink, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Elster, Gelbspötter, Grauschnäpper, Hänfling, 

Heckenbraunelle, Klappergrasmücke, Kuckuck, Pirol, Rabenkrähe, Ringeltaube, Schwanz-

meise, Sperber, Türkentaube, Turmfalke, Waldschnepfe. 

Den Arten dieser Gruppe ist gemeinsam, dass sie größere Gehölzpflanzen als Warten, als 

Nahrungsraum sowie zur Nestanlage benötigen. Gemäß der Arbeitshilfe „Vögel und Straßen-

verkehr“ (GARNIEL et. al. 2010) handelt es sich bei den oben genannten Arten weitgehend 

um Brutvögel mit schwacher Lärmempfindlichkeit. Die artspezifischen Effektdistanzen liegen 

zwischen 100 m bis 300 m. Der Großteil der Arten kann als vergleichsweise wenig störungs-

empfindlich eingestuft werden. Gemäß MIERWALD (2015) beschränkt sich die Konfliktanalyse 

für alle weitverbreiteten, ungefährdeten Arten einschließlich der Arten der Vorwarnliste (V), die 

nicht im Anhang I der VSchRL aufgeführt sind, auf die ersten 100 m (beidseitig) ab Fahrbahn-

rand. 

Die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG werden nicht verletzt. Auch wenn 

vorhabenbedingt einige Gebüsche und Gehölze in Anspruch genommen werden, sind ausrei-

chend Ausweichflächen vorhanden und bleibt die ökologische Funktion der (potenziell) be-

troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 

Wegen der Einzelheiten wird auf die PU 12A5A, S. 74 bis 77, verwiesen. 
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4.2.1.3. Landesweit ungefährdete Höhlenbrüter und Nischenbrüter  

Zu dieser Gruppe gehören die Vogelarten Amsel, Bachstelze, Blaumeise, Eichelhäher, Eisvo-

gel, Gartenbaumläufer, Grauschnäpper, Haubenmeise, Hausrotschwanz, Haussperling, Klei-

ber, Kohlmeise, Kuckuck, Mauersegler, Rotkehlchen, Turmfalke, Zaunkönig. 

Diese Arten brauchen alle natürlich oder künstlich entstandene Höhlen bzw. Nischen als Nest-

standorte. Gemäß der Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ (GARNIEL et al. 2010) weisen 

die oben genannten Arten keine hohe Lärmempfindlichkeit auf. Die von GARNIEL et al. (2010) 

genannten artspezifische Effektdistanzen liegen bei maximal 100 m bis 300 m. Der Großteil 

der Arten kann als vergleichsweise wenig störungsempfindlich eingestuft werden. Gemäß 

MIERWALD (2015) beschränkt sich die Konfliktanalyse für alle weitverbreiteten, ungefährde-

ten Arten einschließlich der Arten der Vorwarnliste (V), die nicht im Anhang I der VSchRL 

aufgeführt sind, auf die ersten 100 m (beidseitig) ab Fahrbahnrand. 

Tötungen durch die Baufeldfreimachung und durch Kollisionen führen unter Berücksichtigung 

der vorgesehenen zeitlichen Auflagen zur Baufeldberäumung bzw. bei Durchführung der Maß-

nahme V FFH/ASB 2 nicht zu einer Auslösung des Zugriffsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG. Gleiches gilt angesichts der ausreichenden Ausweichflächen für die Verbote nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG. 

Wegen der Einzelheiten wird auf die PU 12A5A, S. 77 bis 79, verwiesen. 

4.2.1.4. Landesweit ungefährdete Wintergäste, Nahrungsgäste und / oder überwin-

ternde Brutvögel (Jahresvögel)  

Zu dieser Gruppe gehören die Vogelarten Aaskrähe, Bergfink, Blessralle, Brandgans, Erlen-

zeisig, Fichtenkreuzschnabel, Gimpel, Graureiher, Grünschenkel, Hänfling, Kanadagans, 

Kernbeißer, Misteldrossel, Nilgans, Rotdrossel, Rotkehlchen, Saatkrähe, Seidenschwanz, 

Straßentaube, Sumpfmeise, Wacholderdrossel, Waldbaumläufer, Wasserralle.  

Gemäß der Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ (GARNIEL et. al. 2010) weisen die oben 

genannten Arten keine hohe Lärmempfindlichkeit auf. Die von GARNIEL et al. (2010) genann-

ten Störradien für Rastvögel liegen in der Regel bei maximal 150 m bis 300 m. Der Großteil 

der Arten kann als vergleichsweise wenig störungsempfindlich eingestuft werden. 

Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG treten angesichts der Bauzeitenbeschrän-

kung, der Vorbelastungssituation, der vorhandenen Ausweichflächen und der Aufwertung der 

Umgebung durch LBP-Maßnahmen nicht ein.  
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Wegen der Einzelheiten wird auf die PU 12A5A, S. 79 bis 81, verwiesen. 

4.2.2. PU 12B5A (VKE 3.2a) 

In dem ASB für den Teilabschnitt 3.2a (PU 12B5A, Kapitel 4.1 [S. 14 bis 21]) werden die fol-

genden sieben Artengruppen gebildet und wie folgt bewertet: 

4.2.2.1. Brutvögel der Hecken, Feldgehölze und Wälder (Freibrüter)  

Zu dieser Gruppe gehören die Vogelarten Ringeltaube, Kuckuck, Pirol, Zaunkönig, Misteldros-

sel, Singdrossel, Amsel, Haurotschwanz, Nachtigall, Rotkehlchen, Gelbspötter, Mönchsgras-

mücke, Dorngrasmücke, Klappergrasmücke, Zilpzalp, Fitis, Waldlaubsänger, Sommergold-

hähnchen, Baumpieper, Kernbeißer, Gimpel, Buchfink, Gartengrasmücke, Heckenbraunelle, 

Goldammer, Girlitz, Bluthänfling, Grünfink und Stieglitz. 

Es handelt sich bei den genannten Arten um häufige, ungefährdete Arten. Sie haben alle po-

tentielle Bruthabitate im Vorhabenbereich.  

Die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG treten aufgrund der Bauzeitenregelung, des 

Vorhandenseins von Ausweichhabitaten und des Erhaltungszustandes nicht ein. Das betriebs-

bedingte Kollisionsrisiko ist als allgemeines Lebensrisiko einzustufen.   

Wegen der Einzelheiten wird auf die PU 12B5A, S. 14 bis 16, verwiesen.  

4.2.2.2. Brutvögel der Hecken, Feldgehölze und Wälder (Arten, die Nest mehrfach nut-

zen können) 

Zu dieser Gruppe gehören die Vogelarten Buntspecht, Kleinspecht, Kolkrabe, Rabenkrähe, 

Elster, Eichelhäher, Kohlmeise, Blaumeise, Weidenmeise, Sumpfmeise, Schwanzmeise, Gar-

tenbaumläufer, Kleiber, Grauschnäpper, Trauerschnäpper und Star. 

Im Vorhabenbereich befinden sich potenzielle Bruthabitate aller genannten Arten. 

Die Beschädigung oder Zerstörung von besetzten Nestern und Eiern oder Tötung von Indivi-

duen wird durch die angeordnete Bauzeitenregelung (Baufeldfreimachung im Winter außer-

halb der Brutzeit) vermieden.  

Das Vogelschlagrisiko wird durch das Vorhaben nicht signifikant erhöht und zusätzlich durch 

Kollisionsschutzwände minimiert.  

Wegen der Einzelheiten wird auf die PU 12B5A, S. 16 f., verwiesen. 
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4.2.2.3. Brutvögel der Siedlungen 

Zu dieser Gruppe gehören die Vogelarten Haussperling, Rauchschwalbe, Mehlschwalbe und 

Türkentaube. 

Im Vorhabenbereich befinden sich keine potenziellen Bruthabitate der genannten Arten. Damit 

ist eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungsstätten ausgeschlossen. 

Das Vogelschlagrisiko wird durch das Vorhaben nicht signifikant erhöht und zusätzlich durch 

Kollisionsschutzwände minimiert. 

Wegen der Einzelheiten wird auf die PU 12B5A, S. 17, verwiesen. 

4.2.2.4. Brutvögel der freien Wasserflächen (im Untersuchungsraum nur Durchzügler 

und Nahrungsgäste) 

Zu dieser Gruppe gehören die Vogelarten Haubentaucher, Schneegans, Nilgans, Schellente, 

Lachmöwe, Sturmmöwe, Silbermöwe und Mantelmöwe. 

Im Vorhabenbereich befinden sich potenzielle Rast- und Nahrungshabitate aller genannten 

Arten, die teilweise durch das Vorhaben in Anspruch genommen werden. Im Verhältnis zu der 

gesamten zur Verfügung stehenden Rastfläche im Bereich der Elbaue sind diese kleinflächi-

gen Verluste jedoch vernachlässigbar.  

Das Vogelschlagrisiko wird durch das Vorhaben nicht signifikant erhöht und zusätzlich durch 

Kollisionsschutzwände minimiert. 

Beeinträchtigungen durch bau- und betriebsbedingte Lärmimmissionen und optische Störun-

gen werden durch Lärmschutzwände gemindert und halten sich angesichts der verhältnismä-

ßig geringen Größe der betroffenen, auch bisher nur suboptimal als Rastplatz geeigneten Flä-

che in einem Rahmen, der die Schwelle der Erheblichkeit nicht überschreitet. 

Wegen der Einzelheiten wird auf die PU 12B5A, S. 18, verwiesen. 

4.2.2.5. Brutvögel der Wasserflächen (im Untersuchungsraum Brut- und Rastvögel) 

Zu dieser Gruppe gehören die Vogelarten Kormoran, Zwergtaucher, Blessralle, Wasserralle, 

Stockente, Reiherente, Höckerschwan und Graugans. 

Der Untersuchungsraum und die angrenzenden Bereiche sind durch verschiedene geeignete 

Habitate gekennzeichnet, in denen teilweise hohe Siedlungsdichten der verschiedenen Arten 

zu finden sind. Im Vorhabenbereich, insbesondere im Bereich der von der geplanten Trasse 
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gequerten Kleingewässer, befinden sich potenzielle Bruthabitate zumindest eines Teils der 

genannten Arten (Blessralle, Stockente). 

Die Beschädigung oder Zerstörung von besetzten Nestern und Eiern oder Tötung von Indivi-

duen wird durch die angeordnete Bauzeitenregelung (Baufeldfreimachung im Winter außer-

halb der Brutzeit) vermieden. 

Der bau- und anlagebedingte Verlust von Nahrungsflächen ist aufgrund des geringen Umfangs 

vernachlässigbar. 

Das Vogelschlagrisiko wird durch das Vorhaben nicht signifikant erhöht und zusätzlich durch 

Kollisionsschutzwände minimiert. 

Bau- und betriebsbedingte Störungen werden durch Lärmschutzwände gemindert. 

Wegen der Einzelheiten wird auf die PU 12B5A, S. 19 f., verwiesen. 

4.2.2.6. Rastvögel auf landwirtschaftlichen Flächen und/oder in Gehölzbeständen 

Zu dieser Gruppe gehören die Vogelarten Kolkrabe, Saatkrähe, Wacholderdrossel, Rotdrossel 

und Erlenzeisig. 

Der Untersuchungsraum und die angrenzenden Bereiche sind durch verschiedene geeignete 

Habitate gekennzeichnet. Im Vorhabenbereich befinden sich potenzielle Nahrungshabitate al-

ler genannten Rastvogelarten, die durch den Bau der Trasse in Anspruch genommen werden. 

Im Verhältnis zum Umfang der im umliegenden Landschaftsraum zur Verfügung stehenden 

Nahrungsflächen sind diese kleinflächigen Verluste jedoch vernachlässigbar.  

Das Vogelschlagrisiko wird durch das Vorhaben nicht signifikant erhöht und zusätzlich durch 

Kollisionsschutzwände minimiert. 

Bau- und betriebsbedingte Störungen führen zwar zur Beeinträchtigung von Nahrungshabita-

ten. Da diese Nahrungshabitate aber aufgrund bestehender Vorbelastungen bereits derzeit 

nur suboptimal geeignet sind, bleibt die Beeinträchtigung unterhalb der Schwelle der Erheb-

lichkeit. 

Wegen der Einzelheiten wird auf die PU 12B5A, S. 20, verwiesen. 

4.2.2.7. Brutvögel der landwirtschaftlichen Flächen und von Feuchtgebieten 

Zu dieser Gruppe gehören die Vogelarten Feldschwirl, Schlagschwirl, Teichrohrsänger, 

Sumpfrohrsänger, Rohrammer, Schafstelze, Bachstelze und Fasan. 
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Der Untersuchungsraum und die angrenzenden Bereiche sind durch verschiedene geeignete 

Habitate gekennzeichnet. 

Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden auch bei diesen Arten nicht erfüllt. 

Wegen der Einzelheiten wird auf die PU 12B5A, S. 21, verwiesen. 

4.3. Einwände 

Gegen die Konfliktanalyse hat der BUND Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. (BUND) ver-

schiedene Einwände erhoben, mit denen sich die Planfeststellungsbehörde im Folgenden aus-

einandersetzt. 

4.3.1. Bewertung der Verbotstatbestände 

4.3.1.1. Vögel  

4.3.1.1.1. Bildung von Gilden 

Der BUND wendet sich dagegen, dass in den Artenschutzbeiträgen die Konfliktanalyse für 

diejenigen Vogelarten, die als verbreitet und nicht gefährdet eingestuft werden, nicht artbezo-

gen, sondern artgruppenbezogen, das heißt nach einer Zusammenfassung in Gilden, geprüft 

werden (vgl. die artgruppenbezogenen Konfliktanalysen zum Teilabschnitt 3.1 in der PU 

12A5A, Kapitel 5.1 [S. 71 bis 81] und zum Teilabschnitt 3.2a in der PU 12B5A, Kapitel 4.1 [S. 

14 bis 21]). Eine solche Gildenbildung sei generell nicht sachgerecht. Jedenfalls hätten aber 

Vogelarten wie der Baumpieper und der Bluthänfling nicht artgruppen-, sondern einzelartbe-

zogen untersucht werden müssen, weil es sich hierbei nach der aktuellen Roten Liste nicht um 

häufige und ungefährdete, sondern um gefährdete Vogelarten handle (Gutachten des Büros 

„Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 31 f.).  

Der Einwand ist nur zum Teil begründet. 

Dass häufige und ungefährdete Vogelarten keiner artbezogenen, sondern nur einer artgrup-

penbezogenen Konfliktanalyse unterzogen werden, entspricht den üblichen artenschutzrecht-

lichen Standards und ist deshalb rechtlich nicht zu beanstanden.  

Allerdings ist dem BUND darin recht zu geben, dass die in den Artenschutzbeiträgen (PU 

12A5A und PU 12B5A) erfolgte Einstufung als „häufig und ungefährdet“ nach der aktuellen 

Roten Liste zum Teil nicht mehr richtig ist. Die insoweit betroffenen Vogelarten Bluthänfling, 

Baumpieper, Feldschwirl und Kuckuck hat der Vorhabenträger deshalb nun ebenfalls einer 

einzelartbezogenen Prüfung unterziehen lassen (vgl. PU 12.A.5.A, Anlage 1 und PU 12.B.5.A, 

Anlage 4). 



 

Seite 494 

 

Für den Eisvogel liegen keine Hinweise auf ein Brutvorkommen vor. Er wurde letztmalig 2006 

jagend im Untersuchungsraum beobachtet (vgl. Relevanzprüfung des ASB zur VKE 3.1, PU 

12A5A, S. 35). Daher wurde er für die weitere artspezifische Bearbeitung als nicht relevant 

eingestuft. Dass die Art dennoch unter den ungefährdeten Höhlen- und Nischenbrütern aufge-

zählt wird, ist ein redaktioneller Fehler. 

4.3.1.1.2. Tötungsverbot 

Der BUND macht geltend, der Vorhabenträger habe das Tötungsverbot bzw. das erhöhte Tö-

tungsrisiko für einige Arten fehlerhaft beurteilt. Vogelarten seien einem hohen Tötungsrisiko 

durch Straßenverkehr ausgesetzt, wenn diese ihr Revier im Nahbereich der Bundesautobahn 

hätten und zur Nahrungssuche zu regelmäßigen Überflügen gezwungen seien. Von einer sig-

nifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos sei immer dann auszugehen, wenn ein Revier nicht 

nur randlich von der Straße durchschnitten werde. Die Vorstellung, dass lediglich Eulen- und 

Greifvogelarten von Kollisionen betroffen würden und deshalb durch Vermeidungsmaßnah-

men zu schützen seien, sei fachlich unhaltbar und widerspreche auch jeder Alltagserfahrung. 

Vielmehr müsse der Straßenverkehr als eine ganz wesentliche Todesursache für einheimische 

Vogelarten gelten. Übertrage man verschiedene internationale Abschätzungen zum Kollisions-

risiko von Vögeln auf deutsche Verhältnisse, dürfe von 8 bis 10 Mio. Kollisionsopfern pro Jahr 

auszugehen sein. BERNOTAT & DIERSCHKE (2016, S. 87) sähen bei zahlreichen Singvo-

gelarten (z. B. Amsel, Teichrohrsänger, Buchfink) ebenfalls ein sehr hohes bis hohes Kollisi-

onsrisiko an Straßen. Die hier erstellten Artenschutzbeiträge gingen demgegenüber pauschal 

davon aus, dass alle anderen Brutvogelarten grundsätzlich nicht betroffen seien, weil diese 

nach BMVBS (2010) nicht zu den besonders kollisionsgefährdeten Arten gehörten (siehe z. B. 

zum Feldsperling S. 112 ASB VKE 3.2A, Anlage 1). Fehleinschätzungen unterliege auch die 

Beurteilung der zu Gilden zusammengefassten Vogelarten. Hier hätten die Gutachter selbst 

festgestellt, dass die Tötung durch Kollision nicht vollständig ausgeschlossen werden könne 

(s. z. B. S. 75 des ASB für die VKE3.1 und S. 17 des ASB für die VKE3.2a), werteten diese 

Kollisionsgefahr dann aber zu Unrecht als allgemeines Lebensrisiko (Gutachten des Büros 

„Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 31 f.). 

Der Einwand ist nicht begründet. 

Der Vorhabenträger hat in seiner Erwiderung vom 15.01.2019 (S. 41 f.) nachvollziehbar dar-

gelegt, dass das Kollisionsrisiko der artgruppenmäßig geprüften Arten mit Rücksicht auf den 

sogenannten „Mortalitäts-Gefährdungs-Index" und andere Umstände lediglich als allgemeines 

Lebensrisiko einzustufen ist. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich diesen Ausführungen 

an.  
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4.3.1.1.3. Störungsverbot 

Der BUND rügt Fehler bei der Beurteilung des Störungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Die Artenschutzbeiträge zu den Teilabschnitten 3.1 und 3.2a widersprächen in verschiedener 

Hinsicht den Anforderungen der Fachkonvention „Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr“ 

(BMVBS 2010) und verneinten deshalb zu Unrecht bei einer Vielzahl von Vogelarten eine Ver-

letzung des Störungsverbots. Bei einer konsequenten Anwendung der Fachkonvention hätten 

die Artenschutzbeiträge demgegenüber zu dem Ergebnis kommen müssen, dass der Stö-

rungstatbestand bei diesen Vogelarten erfüllt sei (Gutachten des Büros „Schreiber Umweltpla-

nung“ vom 18.10.2018, S. 32 bis 39).  

Der Einwand ist nicht begründet. 

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde hat der Vorhabenträger die Betroffenheit der 

Vögel unter Anwendung der Fachkonvention (GARNIEL & MIERWALD 2010 in BMVBS 2010) 

methodengerecht und zutreffend beurteilt und dabei auch die Vorbelastung durch die B189 

entsprechend der Fachkonvention korrekt berücksichtigt. 

Ein Verstoß gegen das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG setzt nach dem Wort-

laut des ersten Halbsatzes der Vorschrift eine erhebliche Störung voraus. Nach der Definition 

des Halbsatzes 2 der Vorschrift ist eine Störung erst dann erheblich, wenn sich hierdurch der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (BVerwG, U. v. 12.03.2008, 

9 A 3.06, juris Rn. 258). Das Störungsverbot enthält bereits seinem Wortlaut nach einen po-

pulationsbezogenen Ansatz (BVerwG, U. v. 06.04.2017, 4 A 16.16, juris Rn. 80; U. v. 

09.06.2010, 9 A 20.08, juris Rn. 47). Der Vorhabenträger hat daher richtigerweise keine 

„zweite Erheblichkeitsschwelle" eingezogen, sondern vielmehr den Tatbestand der Vorschrift 

geprüft. Die Behauptung, es sei für einige Arten angenommen worden, dass die Störungen 

und damit einhergehende Revierverluste unter Verweis auf die Legalausnahme als unerheb-

lich bewertet werden und somit rechtsirrig die Legalausnahme des § 44 Abs. 5 BNatSchG auf 

den Störungstatbestand erstreckt worden sei, verfehlt den rechtlichen Maßstab, so die Aus-

führungen des Vorhabenträgers in der Synopse vom 15.01.2018, S. 45. Der Vorhabenträger 

hat weder auf die Legalausnahme des § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG noch auf § 44 Abs. 

5 Satz 3 BNatSchG zurückgegriffen. Stattdessen folgt bereits aus dem Wortlaut des § 44 Abs. 

1 Nr. 2 BNatSchG, dass nur eine erhebliche Störung des Erhaltungszustands der lokalen Po-

pulation und somit des von dem Vorhaben unmittelbar betroffenen lokalen Vorkommens der 

Art den Verbotstatbestand erfüllt. Danach ist es gleich, ob erstens überhaupt keine Störungs-

handlung vorliegt, zweitens die Störung durch festgesetzte Vermeidungs- und Verminderungs-

maßnahmen gänzlich unterbleibt oder in ihren Wirkungen auf ein unerhebliches Maß verringert 

wird oder ob drittens das betroffene lokale Vorkommen vor der Störung in ein angrenzendes 
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Habitat ausweichen kann und aufgrund bekannter artspezifischer Verhaltensweisen sowie der 

Lebensraumbedingungen vor Ort auch ausweichen wird (vgl. BVerwG, U. v. 08.01.2014, 9 A 

4.13, juris Rn. 82; U. v. 06.11.2012, 9 A 17.11, juris Rn. 107; U. v. 18.03.2009, 9 A 39.07, juris 

Rn. 86; U. v. 12.03.2008, 9 A 3.06, juris Rn. 237). In allen drei vorgenannten Fällen ist der 

Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht erfüllt. Es ist fachlich anerkannt, dass die 

festgesetzten Maßnahmen den Charakter von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen haben 

können (LANA, a.a.O., 2010, S. 7). Die Konfliktermittlung ist aus Sicht der Planfeststellungs-

behörde ebenfalls nicht zu beanstanden. So erfolgte im ASB zur VKE 3.1 die Konfliktermittlung 

unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch die B 189 (IST-Fall: < 10.000 Kfz/24h) einer-

seits und der prognostizierten Verkehrsbelastung auf der BAB 14 (PLAN-Fall: > 20.000 

Kfz/24h) andererseits (vgl. zum Ganzen auch Erwiderung des Vorhabenträgers vom 

15.01.2019 S. 44 bis 48). 

4.3.1.1.4. Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Lebensstätten 

Den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Verbot der Beschädigung oder Zer-

störung von Lebensstätten) sieht der BUND ebenfalls als erfüllt an und macht insoweit zur 

Begründung geltend (Gutachten des Büros „Scheiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 40 

f.): Von der Beschädigung oder Zerstörung einer Lebensstätte sei immer dann auszugehen, 

wenn der Reviermittelpunkt einer Art mit kleinem Revier (gilt z. B. für Singvögel) von der Trasse 

selbst getroffen und damit ein Revier in Gänze zerstört oder wenn ein Revier eines Höhlen-

brüters durchschnitten werde, weil dann der als dauerhafte Lebensstätte zu wertende Höhlen-

baum betroffen und deshalb der Verbotstatbestand erfüllt sein könnte. Bei der genehmigten 

Dimensionierung von Flächeninanspruchnahmen (z. B. Feldgehölze, Einzelbäume) für den 

Bau der A14 komme es zwangsläufig zur Zerstörung von Lebensstätten der festgestellten Ar-

ten. Nicht richtig sei auch die in den Artenschutzbeiträgen enthaltene Annahme, dass sich die 

Funktionalität der betroffenen (also komplett zerstörten) Lebensstätten im räumlichen Zusam-

menhang wahren lasse. Ein solcher Pauschalansatz sei weder fachlich noch rechtlich haltbar, 

weil das Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG individuenbezogen und nicht artweise und 

schon gar nicht artgruppenweise zu prüfen sei. Auch in fachlicher Hinsicht sei die Annahme, 

die Individuen der betroffenen Lebensstätten könnten (beliebig) ins Umland ausweichen, durch 

nichts gedeckt. Soweit in den Gutachten darauf verwiesen werde, durch eine Reihe von CEF-

Maßnahmen könne die ökologische Funktion der vom Eingriff direkt betroffenen Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten gewahrt bleiben, treffe dies deshalb nicht zu, weil die Maßnahmen 

nicht genau an der von einem Vorhaben betroffenen Lebensstätte anknüpften. Neben den 

fachlichen Defiziten stelle sich zudem die Frage, ob CEF-Maßnahmen für europäische Vogel-

arten überhaupt anwendbar seien.  



 

Seite 497 

 

Der Einwand ist nicht begründet. 

Bei einigen Arten sind die Gutachter zutreffender Weise von Lebensstätten im engeren Sinne 

ausgegangen. Es ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verboten, die Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten i. S. d. § 7 Abs. 2 Nr. 

13 BNatSchG aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Der Tatbe-

stand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist gemäß § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG nicht 

erfüllt, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Es handelt 

sich hierbei um diejenigen Lebensstätten, die von den Tieren zu den genannten Zwecken der 

Fortpflanzung bzw. des Ruhens und der Regeneration genutzt werden (Gläß, in: BeckOK/Um-

weltrecht, 47.Ed. [01.07.2018], § 44 Rn. 27). Zu Fortpflanzungsstätten zählen insbesondere 

Neststandorte, Brutplätze und Eiablageplätze, zu den Ruheplätzen unter anderem Rast-, 

Schlaf- und Sonnplätze, Sommer- und Winterquartiere (Gläß, in: BeckOK/Umweltrecht, 47. 

Ed. [01.07.2018], § 44 Rn. 27). Soweit in den Artenschutzbeiträgen eine Verletzung des Zu-

griffsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG in Anwendung des § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 

BNatSchG verneint wird, hält die Planfeststellungsbehörde dies für fachlich vertretbar. Wegen 

der Einzelheiten wird insoweit auf die zutreffenden Ausführungen des Vorhabenträgers in sei-

ner Erwiderung vom 15.01.2019 (S. 48) verwiesen.  

Auch in Bezug auf die häufigen Vogelarten ist die Prüfung des Verbotstatbestandes des § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG rechtsfehlerfrei erfolgt (vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers vom 

15.01.2019, S. 49). Aufgrund der festgesetzten Maßnahmen zur Baufeldfreimachung außer-

halb der für die Fauna sensiblen Zeiträume geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass 

keine besetzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört werden. Weiter ist davon auszuge-

hen, dass die Allerweltsarten aufgrund ihrer artspezifischen Verhaltensweisen, insbesondere 

wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und wegen ihrer Flexibilität hinsichtlich der Brutplatzwahl, 

auf im räumlichen Umfeld zur Verfügung stehende geeignete Brutlebensräumen ausweichen 

werden. Zusätzlich tragen die beidseits der Vorhabentrasse vorgesehenen LBP-Maßnahmen 

(Kompensationsmaßnahmen der Eingriffsregelung und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

des Artenschutzes für diverse planungsrelevante Arten) zu einer weiteren Aufwertung und 

Strukturierung des Landschaftsraumes bei. Zudem entspricht die Vorgehensweise der arten-

schutzrechtlichen Prüfung derjenigen, welche das BVerwG in seinem Beschluss zur OU Dat-

teln als angemessen akzeptiert hatte (BVerwG, Beschluss vom 28.11.2013, 9 B 14.13, NuR 

2014, 361). Hiernach kann bei den Allerweltsarten im Regelfall davon ausgegangen werden, 

dass nicht gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird. Voraussetzung ist dabei 

eine Prüfung, wie sie in den ASB zur VKE 3.1/3.2a auch gruppenbezogen geleistet wird. 
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Was die Verortung der CEF-Maßnahmen anbelangt, ist nach der Konzeption der Maßnahmen 

sichergestellt worden, dass die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben be-

troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

bleibt. Die Wahrung der Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten setzt 

dabei, entgegen der Darstellung der Schreiber Umweltplanung, allerdings keine direkte räum-

liche Anknüpfung an diese voraus. Bei den vorhabenbedingt betroffenen Vogelarten handelt 

es sich überwiegend um Arten, für die eine weite Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätte gilt (vgl. LANA 2009). Für diese Vogelarten ist der räumliche Zusammenhang erfüllt, 

wenn sich die CEF-Maßnahmen innerhalb ihres Aktionsraums befinden, was in der Regel der 

jeweiligen lokalen Population entspricht (vgl. MKULNV NRW 2015). Vor diesem Hintergrund 

erscheint der Einwand der Schreiber Umweltplanung unbegründet. 

Die Entwicklungszeiten erachtet die Planfeststellungsbehörde entgegen der Auffassung der 

Schreiber Umweltplanung nicht für unabsehbar. Ergänzende Kontroll- und Korrekturmecha-

nismen sind zudem in den Maßnahmenblättern dargelegt, welche die rechtzeitige Wirksamkeit 

sicherstellen. Unsicherheiten bezüglich der Vegetationsentwicklung, welche nicht grundsätz-

lich ausräumbar sind, werden in den Maßnahmenblättern thematisiert und durch entspre-

chende Vorkehrungen bewältigt. Durch die Pflege und Funktionskontrolle werden diese abge-

deckt. Der Vorhabenträger geht nicht von einem Fehlschlagen der geplanten Maßnahmen aus, 

sondern räumt lediglich lokal begrenzte Funktionsdefizite als Möglichkeit ein, welche durch die 

genannten Maßnahmen im Falle des Auftretens behoben werden können (vgl. Erwiderung des 

Vorhabenträgers vom 15.01.2019, S. 50). 

Die von dem BUND geäußerten Zweifel an der generellen Anwendbarkeit von CEF-Maßnah-

men für europäische Vogelarten teilt die Planfeststellungsbehörde nicht (vgl. Erwiderung des 

Vorhabenträgers vom 15.01.2019, S. 50 f.). 

4.3.1.2. Fledermäuse  

4.3.1.2.1. Tötungsverbot 

Der BUND macht geltend, das baubedingte Tötungsrisiko lasse sich durch die geplanten Ver-

meidungsmaßnahmen zwar mindern, aber nicht vermeiden. Gleiches gelte für das betriebs-

bedingte Kollisionsrisiko. Die Wirksamkeit der Maßnahmen lasse sich nicht belegen (Gutach-

ten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 41). 

Der Einwand ist nicht begründet. 

Die vom BUND geäußerten Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit des vorgesehenen Maß-

nahmenkonzepts teilt die Planfeststellungsbehörde nicht. Wegen der Einzelheiten verweist sie 

auf die Erwiderung des Vorhabenträgers vom 15.01.2019 (S. 51 f.). 
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4.3.1.2.2. Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Lebensstätten 

Das Vorhaben verstößt nach Auffassung des BUND (Gutachten des Büros „Schreiber Um-

weltplanung“ vom 18.10.2018, S. 42) auch gegen den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 

3 BNatSchG (Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Lebensstätten). Die Artenschutz-

beiträge könnten den Verstoß nur in Anwendung der Legalausnahme des § 44 Abs. 5 Satz 2 

BNatSchG verneinen. Sie blieben jedoch einen Nachweis dafür schuldig, dass deren Voraus-

setzungen erfüllt seien, das heißt die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

würden. Des Weiteren gingen die Gutachter davon aus, dass der Verbotstatbestand nur ein-

schlägig sei, wenn die Lebensstätte besetzt sei. Wochenstubenquartiere von Fledermäusen 

stellten allerdings dauerhaft geschützte Lebensstätten dar, die auch außerhalb der Nutzungs-

zeiten geschützt seien.  

Der Einwand ist nicht begründet. 

Der Vorhabenträger hat in den beiden ASB einschließlich LBP-Maßnahmenblättern für die 

Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar dargelegt, dass ein Vorhandensein von Fleder-

mausquartieren (hier Tagesverstecke; für Wochenstuben geeignete Strukturen sind im Bau-

feld nicht vorhanden; siehe hierzu auch Erwiderung zu Kapitel 5.1.2, S 36, Synopse vom 

15.01.2019) – trotz des bestehenden Defizits an geeigneten Habitaten im Eingriffsbereich – 

zum Baubeginn nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Er hat daher rein vorsorglich 

geeignete Maßgaben zur konfliktvermeidenden Baufeldräumung und zur Kontrolle auf Vor-

kommen vor Baubeginn in den entsprechenden Maßnahmenblättern definiert (VKE 3.1: Maß-

nahme VFFH/ASB 2 in Verbindung mit VFFH/ASB 12; VKE 3.2a: Maßnahme SASB9). Bei Be-

darf sind – in Abstimmung mit der Referenzstelle Fledermausschutz des Landes Sachsen-

Anhalt – Fledermaus-Ersatzquartiere herzurichten bzw. zu qualifizieren. Die Vorgehensweise 

ist angesichts des bestehenden Defizits an geeigneten Habitaten im Eingriffsbereich ange-

messen und zur Begründung der Ausnahme des § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG geeignet. 

Wochenstubenquartiere sind im Eingriffsbereich nicht nachgewiesen (siehe hierzu auch Erwi-

derung zu Kapitel 5.1.2, S. 36, Synopse vom 15.01.2019).  

4.3.1.3. Amphibien  

Der BUND macht geltend (Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, 

S. 42 bis 44): In den Artenschutzbeiträgen werde das baubedingte Tötungsrisiko verkannt. 

Zumindest beim Laubfrosch liege zudem eine betriebsbedingte Störung durch Lärm vor, weil 

Straßenlärm Einfluss auf die Rufaktivität und die Fitness haben könne. Die Artenschutzbei-
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träge gingen von Totalverlusten von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für zahlreiche Amphi-

bienarten aus, kämen aber an keiner Stelle zu dem Schluss, dass eine artenschutzrechtliche 

Ausnahme erforderlich sei, weil diese Tatbestände unter Anwendung des § 44 Abs. 5 

BNatSchG und dem Einsatz von CEF-Maßnahmen vermieden werden könne. Bei näherer Be-

trachtung müsse auch hier den CEF-Maßnahmen die Eignung abgesprochen werden, da sie 

die notwendigen Anforderungen nicht erfüllten und der Maßnahmenerfolg mit erheblicher Un-

sicherheit behaftet sei. 

Der Einwand ist nicht begründet. 

In den Artenschutzbeiträgen wird das baubedingte Tötungsrisiko nicht verkannt, sondern zu-

treffend angenommen, dass der Tötungstatbestand nicht erfüllt ist, wenn nach Durchführung 

der umfänglichen Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen einige wenige Individuen im Baufeld 

verbleiben. Zur Frage lärmbedingter Beeinträchtigungen des Laubfroschs fehlt es an substan-

ziellen, in einem Artenschutzbeitrag im Sinne des geltend gemachten Einwands verwertbaren 

Forschungsergebnissen. Ein Verstoß gegen das Verbot der Beschädigung oder Zerstörung 

von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) wird in den Artenschutzbeiträgen zu Recht 

verneint. Entgegen den Ausführungen des Einwenders stellen Winterruhestätten von Amphi-

bien nicht in jedem Fall, sondern nur dann geschützte Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG dar, wenn sie regelmäßig als solche benutzt werden. Dies ist bei den in der VKE 

3.2a relevanten Amphibienarten nicht der Fall. Aufgrund der Lage der im Baufeld befindlichen 

Bereiche mit potentieller Eignung als Winterruhestätten ist nicht von einer regelmäßigen Nut-

zung auszugehen, da sich im Umfeld der Laichgewässer jeweils eine größere Zahl an geeig-

neten Habitaten, zum Teil auch in geringerer Entfernung zu den Laichgewässern, befinden.  

4.3.1.4. Reptilien  

Der BUND macht geltend (Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, 

S. 44 bis 46): Die Gutachter würden das baubedingte Tötungsrisiko für die Zauneidechse ver-

kennen. Es könne trotz der geplanten Vermeidungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen wer-

den, dass Individuen im Baufeld bleiben. Beräumt werde das Baufeld zu einer Zeit, in der die 

Tiere während ihres Winterschlafes im Boden eingegraben seien. Es komme dann zur direkten 

Tötung durch Bodenabtrag oder zum Ersticken durch Bodenverdichtung. Auch führten die 

Maßnahmen der Vergrämung, des Fangs und der Umsiedlung selbst zu den Tatbeständen 

des § 44 Abs. 1 BNatSchG. So komme es beim Abfangen und beim Aufenthalt in Fangeimern 

zu Verletzungen. Vergrämung und Umsiedlung erhöhten außerdem den Stressfaktor. Vor die-

sem Hintergrund komme eine Planfeststellung der A 14 nur unter gleichzeitiger Erteilung einer 

artenschutzrechtlichen Ausnahme in Betracht. Die Maßnahmen des Fangens und des Ausset-

zens in fremde Habitate verstießen zudem gegen das Störungsverbot. Weiterhin komme es 
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zu einer Zerstörung von Lebensstätten. Die vorgesehene CEF-Maßnahme ECEF 13 sei nicht 

geeignet, um den Tatbestand zu umgehen.  

Der Einwand ist nicht begründet. 

Die im Maßnahmenblatt VFFH/ASB12 (VKE 3.1) festgelegten, aufeinander aufbauenden Teil-

maßnahmen zum Schutz der Zauneidechse sind sowohl fachlich geeignet als auch ausrei-

chend, um den Eintritt des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu vermei-

den. Wie im Maßnahmenblatt beschrieben, finden die der Baufeldräumung vorangehenden 

Kontrollgänge nicht in der Überwinterungszeit statt, sondern werden mit Aktivitätsbeginn der 

Zauneidechsen im Frühjahr begonnen und so lange fortgeführt, bis keine weiteren Tiere mehr 

gefunden werden. Erst dann wird die Baufeldräumung durchgeführt. Beeinträchtigungen, die 

im Rahmen einer fachgerechten Fang- und Umsiedlungsaktion hervorgerufen werden, sind 

nach § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG von den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

ausgenommen. Die geäußerten Zweifel an der Geeignetheit der Maßnahme ECEF 13 sind nicht 

berechtigt. Wegen der Einzelheiten wird auf die Erwiderung des Vorhabeträgers vom 

15.01.2019 (S. 59 f.) verwiesen.  

4.3.1.5. Libellen  

Der BUND beanstandet die fehlende Aktualität der Libellen-Erfassungen (Gutachten des Bü-

ros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018, S. 46 f.). Bereits die faunistische Sonderun-

tersuchung von RANA aus dem Jahre 2012 enthalte den Verweis, dass die Asiatische Keil-

jungfer und die Grüne Keiljungfer im ufernahen Bereich der Elbe in Höhe des Querungsbe-

reichs der BAB Larvalhabitate besäßen. Für die Asiatische Keiljungfer werde dies aktuell auch 

durch die Erfassung aus dem Jahre 2015 in Brandenburg bestätigt. Die Elbe bilde eine funkti-

onale Einheit, sodass sich die Vorkommen nicht nur auf die brandenburgische Seite beschrän-

ken. Die aktuellen Erkenntnisse würden in der artenschutzrechtlichen Betrachtung jedoch nicht 

beachtet. Stattdessen gingen die Gutachter pauschal davon aus, dass für die beiden Libellen-

arten die artenschutzrechtlichen Verbote nicht einschlägig seien, weil die Randbereiche der 

Elbe baubedingt nicht beeinträchtigt würden und die Brücke keine Barriere für Libellen dar-

stelle. Diese Beurteilung greife viel zu kurz und sei lückenhaft. Bei der direkten Flächeninan-

spruchnahme durch die Brückenpfeiler sei eine Tötung von Larven oder Zerstörung von Eiern 

anzunehmen, denn die Tiere könnten auch in diesen Bereichen vorkommen. Bei der Asiati-

schen Keiljungfer seien Larvenfunde in der Sohle 4 m tiefer Kanäle bekannt. Die Annahme der 

Gutachter, dass die beiden Keiljungfern nur im Bereich der Buhnen ihre Eier ablegten und sich 

dort ihre Larven befänden, sei durch nichts belegt und widerspreche den aktuellen Erkennt-

nissen des BfN. Darüber hinaus verliere der Lebensraum zusätzlich durch Verschattung an 
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Qualität. Der Verlust von Fortpflanzungsstätten durch direkte Inanspruchnahme bzw. Ver-

schattung sei nicht auszuschließen. 

Der Einwand ist nicht begründet. 

Der Einwand stellt die Aussagen im ASB nicht in Frage. Dies gilt auch hinsichtlich des Befun-

des aus Brandenburg. Es ist davon auszugehen, dass auch im Untersuchungsraum der VKE 

3.2a im ufernahen Bereich der Elbe Larvalhabitate vorhanden sind. Eine Beeinträchtigung die-

ser Larvalhabitate ist aber auszuschließen, weil sich die beiden Pfeilerstandorte mit einer Ent-

fernung von 70 bzw. 90 m bereits deutlich außerhalb dieses Bereichs befinden. Die lediglich 

punktuelle Beschattung der Elbe durch die 30 m breite Elbebrücke stellt für die mobilen Libel-

lenarten keine Habitatbeeinträchtigung dar. 

4.3.2. Maßnahmen 

4.3.2.1. VKE 3.1 

Das für den Artenschutz geplante Maßnahmenkonzept betreffend die VKE 3.1 ist tabellarisch 

in der PU 12.A.0.A, S. 211 – 213 dargestellt. Gegen folgende Maßnahmen wurden insoweit 

Einwendungen erhoben: 

4.3.2.1.1. GASB14 (Pflanzung von Strauch-Baumhecken) 

Die Maßnahme G(ASB)14 ist in der Planunterlage 12.A.5.A, S. 325A – 328 beschrieben und 

besteht aus mehreren Teilmaßnahmen (G 14.2, G 14.4, G 14.5, G 14.6, G 14.7, G 14.8, 

GASB14.9, G 14.10 und GASB14.11). Mit den geplanten Strauch-Baumhecken-Pflanzungen sol-

len zur Einbindung in die Landschaft die Sichtwirksamkeit der Trasse abgemildert und zur 

Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte Leitstrukturen für Fledermäuse geschaffen wer-

den.  

Mit Schriftsatz vom 12.09.2017, S. 29, Pkt. III.2.d) aa) wendet der BUND zu dieser Maßnahme 

ein, aus den Maßnahmenblättern ergäbe sich nicht, für welche Fledermausarten die Maß-

nahme gelten solle. Zudem zweifelt er die Wirksamkeit dieser Maßnahme für Mops-, Fransen- 

und Zwergfledermaus unter Verweis auf entsprechend erhobene Einwendungen zu den in der 

VKE 3.2a geplanten Maßnahmen G/AASB6 und AASB8 sinngemäß mit der Begründung an, sie 

sei völlig unzureichend und deren Wirksamkeit im Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe auch wegen 

der Dauer der Gehölzentwicklung ungewiss. Im Übrigen sei die Maßnahme auch für die Große 

Bartfledermaus, die Wasserfledermaus, das Große Mausohr, die Kleine Bartfledermaus, das 

Braune und Graue Langohr ungeeignet bzw. für die Mückenfledermaus wenig geeignet. 

Die Einwendung wird als unbegründet zurückgewiesen.  
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Durch die zwischenzeitlich vom Vorhabenträger vorgenommenen Ergänzungen (vgl. PU 

12.A.5.A, S. 325A und PU 12.A.0.A, S. 212) ist den Maßnahmenblättern zu entnehmen, dass 

die Maßnahme GASB14.11 insbesondere für Mopsfledermaus, Große und Kleine Bartfleder-

maus, Wasser-, Fransen-, Zwerg- und Mückenfledermaus und Großes Mausohr gelten soll. 

Die Maßnahme GASB14.9 ist hingegen insbesondere für Große und Kleine Bartfledermaus, 

Wasser-, Fransen und Zwergfledermaus, Großes Mausohr, Braunes und Graues Langohr ge-

plant (vgl. PU 12.A.5.A, S. 325A und PU 12.A.0.A, S. 212). 

Betreffend der vom BUND angezweifelten Wirksamkeit der Maßnahme G(ASB)14 unter Verweis 

auf entsprechend von ihm erfolgte Einwendungen zu den Maßnahmen G/AASB6 und AASB8 

gelten die seitens der Planfeststellungsbehörde hierzu unter Pkt. C.XI.4.3.2.2.2 und 

C.XI.4.3.2.2.3 enthaltenen Ausführungen entsprechend  

Wie darüber hinaus aus der Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018, S. 27/28 zu 

entnehmen, wurden die Maßnahmen hinsichtlich ihrer Eignung artspezifisch geprüft. Auch hat 

der Vorhabenträger betreffend die vom BUND angeführte Literatur darauf hingewiesen, dass 

der vorliegenden Maßnahme die irrtümlicherweise vom BUND angenommene Funktion einer 

Sperreinrichtung (Sperrzaun, Sperrpflanzung) oder sogar einer Überflughilfe gerade nicht zu-

kommt. Vielmehr besteht das mit dieser Maßnahme verfolgte Schutzkonzept darin, zwischen 

den Querungshilfen zusätzliche Leitstrukturen zu entwickeln, welche günstige Fledermausha-

bitate auf beiden Seiten der Autobahn verbinden, Flugwege bündeln und die Flugaktivität im 

nahen Umfeld der BAB 14 auf die Querungshilfen ausrichtet Gerade weil auch für diese Maß-

nahme eine 3 jährige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege nebst Nachkontrolle geplant ist, 

für die artenschutzrechtlich bedingten Teilmaßnahmen detailliert beschriebene Funktionskon-

trollen im Rahmen der ökologischen Bauüberwachung durchzuführen sind, im Zeitpunkt der 

Inbetriebnahme für die Pflanzungen eine Wuchshöhe von mind. 3 m zu gewährleisten ist und 

bei Ausfall von Gehölzen (Funktionsdefiziten) technische Übergangslösungen, wie Holzzäune, 

Tarnnetze o. ä. (vgl. PU 12.A.5.A, S. 327A) zu entwickeln sind, wird die Wirksamkeit dieser 

Maßnahme entsprechend abgesichert. 

4.3.2.1.2. GASB16 (Anlage eines Feldgehölzes) 

Die Maßnahme G(ASB)16 ist in der Planunterlage 12.A.5.A, S. 329A – 331 beschrieben und 

besteht aus mehreren Teilmaßnahmen (G 16.3, GASB16.4, G 16.5, G 16.6, G 16.7, G 16.8). 

Mit der geplanten Feldgehölz-Pflanzung sollen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Kon-

flikte Leitstrukturen für Fledermäuse geschaffen und die Trasse in die Landschaft eingebunden 

werden.  

Ähnlich den erhobenen Einwendungen zur Maßnahme GASB14 wendet der BUND mit Schrift-

satz vom 12.09.2017, S. 30, Pkt. III.2.d) bb) ein, aus den Maßnahmenblättern ergäbe sich 
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nicht, für welche Fledermausarten die Maßnahme gelten solle. Ausweislich des Erläuterungs-

berichtes schütze diese Maßnahme offenbar ausschließlich die Zwergfledermaus. Gerade bei 

Fledermäusen seien artgruppenbezogene Maßnahmen aber angesichts des unterschiedli-

chen Verhaltens und der unterschiedlichen Umgebungsansprüche der einzelnen Arten von 

vornherein ungeeignet. Im Übrigen verweist er, wie bereits bei der Maßnahme GASB14, auf 

seine zu den Maßnahmen G/AASB6 und AASB8 erhobenen Einwendungen. 

Die Einwendung wird als unbegründet zurückgewiesen.  

Durch die zwischenzeitlich vom Vorhabenträger vorgenommenen Ergänzungen (vgl. PU 

12.A.5.A, S. 329A und PU 12.A.0.A, S. 213) ist den Maßnahmenblättern zu entnehmen, dass 

die Maßnahme GASB16 insbesondere für die Zwergfledermaus gelten soll. Weil hiermit aber 

eine auch von anderen Fledermäusen nutzbare Leitstruktur entsteht, handelt es sich gerade 

nicht um eine artgruppenbezogene Maßnahme. Soweit im Übrigen die Einwendung inhalts-

gleich zu derjenigen betreffend die Maßnahmen GASB14, G/AASB6 und AASB8 ist, wird zur Ver-

meidung von Wiederholungen auf die dortigen Ausführungen der Planfeststellungsbehörde 

verwiesen.  

4.3.2.1.3. AASB18 (Pflanzung von Laubbäumen) 

Die Maßnahme A(ASB)18 ist in der Planunterlage 12.A.5.A, S. 332A – 335A beschrieben und 

besteht aus mehreren Teilmaßnahmen (A 18.1, A 18.2, A 18.3, A 18.4, AASB18.5, AASB18.6). 

Mit der geplanten Laubbaum-Pflanzung sollen trassennah verlorengehende Biotopstrukturen 

und landschaftsbildprägende Strukturen ausgeglichen und die Trasse in die Landschaft ein-

gebunden werden. Daneben werden zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte mit den 

Teilmaßnahmen AASB18.5 und AASB18.6 Querungsmöglichkeiten (Hop-Over - AASB18.5) und 

Leitstrukturen (AASB18.6) für Fledermäuse geschaffen.  

Ähnlich den bereits zur Maßnahme GASB14 erhobenen Einwendungen rügt der BUND mit 

Schriftsatz vom 12.09.2017, S. 32, Pkt. III.2.d) cc), aus den Maßnahmenblättern ergäbe sich 

nicht, für welche Fledermausarten die Maßnahme gelten solle. Ausweislich des Erläuterungs-

berichtes schütze diese Maßnahme offenbar die Mopsfledermaus, die Große Bartfledermaus, 

die Wasserfledermaus, das Große Mausohr, die Kleine Bartfledermaus, die Fransenfleder-

maus, die Zwergfledermaus, die Mückenfledermaus, das Braune Langohr und das Graue 

Langohr. Artgruppenbezogene Maßnahmen seien gerade bei Fledermäusen angesichts des 

unterschiedlichen Verhaltens und der unterschiedlichen Umgebungsansprüche der einzelnen 

Arten von vornherein ungeeignet. Im Übrigen verweist er betreffend die von ihm für die Mops-

, die Fransen- und die Zwergfledermaus angezweifelte Wirksamkeit der Maßnahme AASB18.6, 

wie bei der Maßnahme GASB14, auf seine zu den Maßnahmen G/AASB6 und AASB8 erhobenen 

Einwendungen. Betreffend die übrigen Fledermausarten verweist er auf seine bereits zu der 
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Maßnahme GASB14 gemachten Einwendungen. Weiterhin trägt er vor, ausweislich der Arbeits-

hilfe für Fledermäuse sei bei den dortigen Untersuchungen festgestellt worden, dass für prak-

tisch alle Arten lediglich eine Maßnahme geeignet sei. Nach der benannten Arbeitshilfe han-

dele es sich insoweit um eine dort beidseitig der geplanten 15 m breiten Trasse angeordnete 

Maßnahme, bei welcher der alte Gehölzbestand mit ca. 15 m hohen Bäumen bis unmittelbar 

am Fahrbahnrand erhalten blieb und durch Nachpflanzungen mit einem Abstand von nur 5 m 

zwischen den Kronenrändern der Bäume gestützt wurde. Maßnahmen in Form des Hop-Over, 

wie mit Maßnahme AASB18.5 geplant, seien ausweislich der genannten Arbeitshilfe für Auto-

bahnen nur unter bestimmten Umständen geeignet. Hier müsse neben den Fahrbahnrandbe-

pflanzungen auch eine Mittelstreifenbegrünung initiiert werden, da nur in diesem Fall Querun-

gen nachgewiesen worden seien. Soweit die Arbeitshilfe hier einschränkend auf an älteren 

Autobahnen mit im Laufe der Zeit gut entwickelten, teilweise in Einschnittlage verlaufenden 

Gehölzbeständen abstelle, sei die hier geplante mäusefeindliche Gestaltung des Mittelstrei-

fens mit Blick auf die entsprechende Maßnahmenbeschreibung (vgl. PU 12.A.5.A, S. 340) 

nicht dazu bestimmt und geeignet, Leitstrukturen für Fledermäuse zu schaffen. 

Die Einwendung wird als unbegründet zurückgewiesen.  

Durch die zwischenzeitlich vom Vorhabenträger vorgenommenen Ergänzungen (vgl. PU 

12.A.5.A, S. 332A und PU 12.A.0.A, S. 213) ist den Maßnahmenblättern zu entnehmen, dass 

die Maßnahme AASB18.5 für Mopsfledermaus, Große und Kleine Bartfledermaus, Wasser-, 

Fransen-, Zwerg- und Mückenfledermaus, Großes Mausohr, Braunes Langohr und Graues 

Langohr gelten soll. Die Maßnahme AASB18.6 dient hingegen dem Schutz der Zwergfleder-

maus. Soweit im Übrigen die für die Maßnahme AASB18.6 erhobenen Einwendungen denjeni-

gen betreffend die Maßnahmen GASB14 und GASB16 ähneln, wird zur Vermeidung von Wieder-

holungen auf die dortigen Ausführungen verwiesen.  

Wie der Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018, S. 29 darüber hinaus zu entneh-

men, dient die Maßnahme AASB18.5 als „Hop-Over“ vordergründig dem Schutz von Zwergfle-

dermäusen und Myotis-Arten, mit welcher das Überfliegen im Baumkronenbereich über die 

schmale und während der Nachtstunden schwach verkehrsbelastete Alandstraße (5 1.000 

Kfz/24h, davon 200 SV) sowie eine nachhaltige Anbindung der aktuell entlang der Alandstraße 

bestehenden Flugroute an das BW 125A ermöglicht werden soll. Ein Hop-Over über die BAB 

14 ist hiermit gerade nicht geplant. 

4.3.2.1.4. AASB19 (Pflanzung von Obstbäumen) 

Die Maßnahme A(ASB)19 ist in der Planunterlage 12.A.5.A, S. 336A – 339A beschrieben und 

besteht aus mehreren Teilmaßnahmen (A 19.1, A 19.2 und AASB19.3). Mit der geplanten Obst-
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baum-Pflanzung sollen durch das Bauvorhaben verursachte Einzel- und landschaftsbildprä-

gende Obstbaumverluste durch Entwicklung extensiv gepflegter Biotopstrukturen ausgegli-

chen und die Trasse in die Landschaft eingebunden werden. Im Übrigen dient die Teilmaß-

nahme AASB19.3 der Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte, indem sie Fledermäuse zu 

den vorgesehenen Leiteinrichtungen führen soll. 

Soweit der BUND mit Schriftsatz vom 12.09.2017 unter Pkt. III.2.d) dd), S. 33 diese Maßnahme 

mit Verweis auf die zu der Maßnahme A(ASB)18 von ihm vorgetragenen Einwendungen anficht, 

wird die Einwendung unter Berücksichtigung der Erwiderung des Vorhabenträgers vom 

31.01.2018, S. 29/30, sowie den auch für diese Maßnahme enthaltenen Funktionskontrollvor-

gaben aus den gleichen Gründen wie diejenige zu der Maßnahme A(ASB)18 zurückgewiesen.  

4.3.2.1.5. ACEF30 (Nistkästen Feldsperling) 

Die Maßnahme ACEF30 ist in der Planunterlage 12.A.5.A, S. 353A – 354 beschrieben. Mit ihr 

soll durch Anbringung von 9 Nistkästen die ökologische Funktion der vorhabenbedingt in An-

spruch genommenen Bruthabitate des Feldsperlings beibehalten werden. Dazu werden die 

Nistkästen vor Baufeldfreimachung für Marder und Katze schwer erreichbar in einer Höhe von 

2 bis 4 m aufgehängt. 

Die zu dieser Maßnahme im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 

18.10.2018 unter Pkt. 5.4.10, S. 53/54 enthaltenen Einwendungen sind inhaltsgleich zu den-

jenigen betreffend die unter C.XI.4.3.2.2.5 behandelte Maßnahme ACEF10 und werden daher 

aus den gleichen Gründen zurückgewiesen wie diese. 

4.3.2.1.6. ACEF42 (Nistkästen Schleiereule) 

Die Maßnahme ACEF42 ist in der Planunterlage 12.A.5.A, S. 374A – 375 beschrieben. Mit ihr 

soll durch Anbringung von 3 Nistkästen innerhalb des Aktionsraumes der Schleiereule, welche 

baulich gegen das Eindringen von Feinden (z. B. Marder) zu schützen und gegen den Zutritt 

Unbefugter abzusichern sind, die ökologische Funktion des vorhabenbedingt beeinträchtigten 

Brutplatzes dieser Art beibehalten werden. Die genaue bauliche (Um-)Gestaltung sowie der 

präzise Standort der Nisthilfe werden im Zuge der Ausführungsplanung gemeinsam mit der 

zuständigen unteren Naturschutzbehörde bzw. ortskundigen Ornithologen festgelegt. Maß-

nahmenintern sind zudem eine jährliche Unterhaltungspflege und eine jährliche Funktionskon-

trolle geplant. 
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Die zu dieser Maßnahme im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 

18.10.2018 unter Pkt. 5.4.10, S. 53/54 enthaltenen Einwendungen sind inhaltsgleich zu den-

jenigen betreffend die unter C.XI.4.3.2.2.5 behandelte Maßnahme ACEF10 und werden daher 

aus den gleichen Gründen zurückgewiesen wie diese. 

4.3.2.1.7. ACEF46 (Nistkästen Wendehals) 

Die Maßnahme ACEF46 ist in der Planunterlage 12.A.5.A, S. 377A – 378 beschrieben. Mit ihr 

soll durch Anbringung von 3 Nistkästen im Umfeld der Bodenabbau- und Deponiefläche inner-

halb des Aktionsraumes des Wendehalses vor Baufeldfreimachung die ökologische Funktion 

des vorhabenbedingt beeinträchtigten Niststandortes dieser Art beibehalten werden. Die ge-

naue Standortwahl der jeweiligen Nisthilfe ist im Zuge der Ausführungsplanung gemeinsam 

mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde bzw. ortskundigen Ornithologen zu treffen. 

Maßnahmenintern ist zudem eine jährliche Unterhaltungspflege geplant. 

Die zu dieser Maßnahme im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 

18.10.2018 unter Pkt. 5.4.10, S. 53/54 enthaltenen Einwendungen sind inhaltsgleich zu den-

jenigen betreffend die unter C.XI.4.3.2.2.5 behandelte Maßnahme ACEF10 und werden daher 

aus den gleichen Gründen zurückgewiesen wie diese. 

4.3.2.1.8. ACEF47 (Anlage von Ackersaumstreifen für die Feldlerche) 

Die Maßnahme ACEF47 ist in der Planunterlage 12.A.5.A, S. 379A – 382 beschrieben und be-

steht aus mehreren Teilmaßnahmen (ACEF47.1 und ACEF47.2). Die geplante Anlage von Acker-

saumstreifen dient in räumlichem Zusammenhang der Beibehaltung der ökologischen Funk-

tion der durch das Vorhaben beeinträchtigten Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Feldlerche 

und des Bluthänflings, indem in Form von Saumstreifen auf Ackerstandorten geeignete Nah-

rungs- und Bruthabitate angelegt und entwickelt werden. Da die Maßnahme auch geeignet ist, 

die Populationsdichte der Feldlerche und des Bluthänflings zu erhöhen und dadurch Habitat-

verluste auszugleichen, trägt sie insgesamt zur Verbesserung der Brut- und Nahrungsflächen 

der Vogelarten der offenen und halboffenen Agrarlandschaft bei. Darüber hinaus dient die Ein-

zelmaßnahme ACEF47.1 zusammen mit der direkt nördlich anschließenden Ackersaumstreifen-

Maßnahme ACEF48 für die Zielarten Ortolan und Grauammer der Schaffung einer linearen Ver-

bundlinie zwischen der Alandniederung im Norden und dem Alten Augraben im Süden der 

Agrarflächen „Zwischen den Kieten“. Zudem dienen die vorgesehenen Ackersaumstreifen ent-

lang des namenlosen Grabens Nr. 404 000 019 als Leitlinien für Klein-, Mittel- und Großsäuger 

in Richtung der Querungsmöglichkeiten im Bereich des Alandes bzw. des Alten Augrabens 

östlich Vielbaum.  
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Mit Schriftsatz vom 12.09.2017, S. 33, Pkt. III.2.d) ee) rügt der BUND unter Verweis auf die 

unionsrechtlichen Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit von CEF-Maßnahmen inhaltsgleich 

zu der für die VKE 3.2a geplanten Maßnahme ACEF9, es sei völlig ausgeschlossen, mit dieser 

Maßnahme das Eintreten der Verbotstatbestände zu vermeiden und erhebliche Beeinträchti-

gungen der Erhaltungsziele eines FFH-Gebietes zu überwinden. Es sei weder begründet noch 

sonst ersichtlich, wie mit der Maßnahme die Verletzung des Störungsverbotes ausgeschlos-

sen werden soll. Zudem weise die Maßnahme aufgrund widersprüchlicher Wirksamkeitsbe-

lege für die erfolgreiche und dauerhafte Nutzung von Ackerrandstreifen allenfalls eine mittlere 

Eignung als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme auf. Daher sei sie keinesfalls allein als CEF-

Maßnahme geeignet. Erforderlich sei vielmehr eine Kombination mit Ackerbrachen in ausrei-

chendem flächigem Umfang, woran es hier fehle. Weiterhin trägt der BUND auf S. 33 vor, der 

Gutachter überschreite durch Vorgaben für die Erfolgsmessung der Maßnahme seinen Prüf-

auftrag. Auch verlagere die im Maßnahmenblatt beschriebene Erfolgsfiktion das Risiko des 

Scheiterns einer Wiederherstellung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten auf die betroffenen Arten. Der Erfolg müsse sich am Erhaltungszustand der lokalen 

Population bzw. der erfolgreichen Umsiedlung der betroffenen Individuen bemessen, weshalb 

es unabdingbar sei, dass der Maßnahmenerfolg nur dann bescheinigt wird, wenn nachgewie-

sen ist, dass tatsächlich Fortpflanzungs- und Ruhestätten der betroffenen Art entstanden sind, 

der neue Lebensraum also „angenommen“ worden ist. Auch das im Maßnahmenblatt enthal-

tene Risikomanagement, wonach bei Nichterreichen der biotop- bzw. habitatspezifischen Ent-

wicklungsziele die Maßnahmen in Abstimmung mit der Naturschutz- und Planfeststellungsbe-

hörde zu modifizieren seien und frühzeitig geeignete, auf den Einzelfall abgestimmte Steue-

rungsmaßnahmen zu ergreifen wären, mache mit Blick auf das Urteil des EuGHs vom 

26.04.2017 (Az.: C-142/16, Rn. 43 ff. – Moorburg) die Zweifel an der Wirksamkeitsprognose 

der Maßnahme deutlich. Damit könne das Vorhaben nur über eine Ausnahme unter Einschluss 

von FCS-Maßnahmen zugelassen werden. 

Auch im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 sind unter Pkt. 

5.4.6 auf S. 50/51 Einwendungen zu dieser Maßnahme enthalten. Dort heißt es unter Verweis 

auf das Urteil des OVG Lüneburg vom 01.12.2015 (Az.: 4 LC 156/14, Rdnr. 69), dass die 

Anlage von Ackersaumstreifen (für das Vorhaben mit den Maßnahmen ACEF9, ACEF47 und 

ACEF48 geplant) als CEF-Maßnahme ausscheide, weil es sich bei der störbedingten Verdrän-

gung von Feldlerche, Ortolan und Grauammer infolge der durch den Eingriff nicht direkt verlo-

rengehenden Lebensstätte um den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG und nicht um 

denjenigen des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG handele. Der Eintritt des Verbotstatbestandes 

des Störungsverbotes könne aber nicht mit CEF-Maßnahmen vermieden werden. Demzufolge 

sei auch die Anwendbarkeit des § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG auf den Tatbestand des § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG fraglich. Darüber hinaus sei die Maßnahme mangels erforderlicher 
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räumlicher Nähe zur Erhaltung der ökologischen Funktion in den Revieren der betroffenen 

Arten völlig ungeeignet. Auch fehle es an einer Erfassung der Feldlerche auf den Maßnah-

menflächen, weshalb überhaupt nicht beurteilt werden könne, ob diese Flächen bereits besetzt 

seien.  

Die Einwendung hat sich teilweise erledigt und wird im Übrigen als unbegründet zurückgewie-

sen. 

Wie der Vorhabenträger in seiner Erwiderung vom 31.01.2018 auf S. 30 und S. 18/19 ausge-

führt hat, ist die Anlage von Ackersteifen für die Feldlerche in der Fachliteratur als vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme anerkannt. Dies lässt sich letztlich auch aus den in der Planunterlage 

12.B.5.A, Anlage 2.1, S. 144 benannten Quellen VSW & PNL (2010), FOA (2013) und LfULG 

(2015) herleiten, wonach die Maßnahme die Habitatfunktion der betroffenen Ackerflächen 

deutlich aufwertet und nach entsprechend vorliegenden Erkenntnissen davon auszugehen ist, 

dass dies zur spürbaren Erhöhung der Siedlungsdichte der Feldlerche führt. Auch die dort 

benannten Quellenangaben zu u. a. ABBO 2001, Flade et al. 2003, König, Santora 2011 be-

legen, dass der Vorhabenträger bei der Maßnahmenplanung entsprechend vorhandenes 

Fachwissen berücksichtigt hat. Soweit vormals auf Seite 379 unter Punkt „Überwindung ver-

letzter Zugriffsverbote“ ein Kreuz gesetzt war, wurde dies durch entsprechende Planänderung 

mittlerweile abgeändert. So geht aus dem aktuellen Maßnahmenblatt hervor, dass die Maß-

nahme der Verhinderung der Verletzung von Zugriffsverboten dient (vgl. PU 12.A.5.A, S. 379 

A). Auch hat der Vorhabenträger die in seiner Erwiderung vom 31.01.2018 auf S. 30 enthalte-

nen zusätzlichen Formulierungen betreffend die Funktionskontrolle mittlerweile in das Maß-

nahmenblatt integriert (vgl. PU 12.A.5.A, S. 381A). Aus diesen im Maßnahmenblatt nunmehr 

enthaltenen Ausführungen wird ersichtlich, dass kein Risikomanagement zur Beherrschung 

von bestehenden zulassungsrelevanten Risiken geplant ist, sondern eine Funktionskontrolle 

nebst gegebenenfalls erforderlicher Nachbesserung im Rahmen der Herstellungs- und Ent-

wicklungspflege bzw. der Unterhaltungspflege. Die Planfeststellungsbehörde hegt, auch weil 

der Vorhabenträger für die Maßnahme auf bereits vorhandenes Fachwissen zurückgegriffen 

hat, keine Zweifel an der Wirksamkeit und Zulässigkeit der Maßnahme. Soweit der Vorhaben-

träger zur Gewährleistung des Maßnahmenerfolges in seiner Erwiderung vom 31.01.2018, S. 

30 auf ein Habitatmonitoring im Rahmen der Pflege- und Funktionskontrolle bzw. im Rahmen 

der Unterhaltungspflege abstellt, weicht dieser Sachverhalt im Übrigen von dem seitens des 

BUND benannten EuGH-Urteil betreffend das Kraftwerk Moorburg ab. Denn hier ist das Habi-

tatmonitoring Teil der innerhalb der CEF-Maßnahme formulierten Funktionskontrolle mit der 

Möglichkeit zur nachträglichen Modifikation der CEF-Maßnahme als solcher. Beim Kraftwerk 

Moorburg hingegen war zur Wirksamkeitsüberprüfung der als Schutzmaßnahme geplanten 

Fischaufstiegstreppe, über deren Wirksamkeit im Moment der Verträglichkeitsprüfung keine 
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gesicherten Erkenntnisse vorlagen, ein mehrphasiges Monitoring vorgesehen und sollte je 

nach Ergebnis dieses Fischtreppen-Monitorings die Durchlaufkühlung am Kraftwerk reduziert 

oder auf eine Kreislaufkühlung umgestellt werden. Während das Habitatmonitoring hier darauf 

ausgerichtet ist, im Bedarfsfall die CEF-Maßnahme selbst zu modifizieren, diente das Monito-

ring beim Kraftwerk Moorburg dazu, aufzuklären, ob ggf. weitere/zusätzliche Maßnahmen zum 

Schutz des Erhaltungszustandes der Fischpopulation (hier die Umstellung des Kraftwerkes 

von Durchlauf- auf Kreislaufkühlung) erforderlich sind. Da die Wirksamkeit der Maßnahme für 

die Feldlerche aber bereits hinreichend belegt ist, stellt sich der Sachverhalt hier anders dar, 

als im Fall des Kraftwerks Moorburg. Insoweit folgt die Planfeststellungsbehörde auch den 

Ausführungen des Vorhabenträgers betreffend den nicht erforderlichen Besiedlungsnachweis 

(vgl. Erw des VHT vom 31.01.2018, S. 30/31). Ausreichend ist allein die (hinreichend belegte) 

Funktionalität der Fortpflanzungsstätte vor Eintritt des Schadens, damit im Bedarfsfall eine 

Ausweichmöglichkeit zur Verfügung steht. Auch das im Gutachten des Büros „Schreiber-Um-

weltplanung“ benannte Urteil des OVG Lüneburg vom 01.12.2015 (Az.: 4 LC 156/14) ändert 

an dieser Einschätzung nichts. Denn wie der Vorhabenträger in seiner Erwiderung vom 

15.01.2019, S. 44 ausgeführt hat, setzt ein Verstoß gegen den nach Ansicht des BUND vor-

liegend anzuwendenden § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG eine erhebliche Störung voraus, wovon 

dann auszugehen ist, wenn sich hierdurch der Erhaltungszustand einer lokalen Population 

verschlechtert (BVerwG, Urteil vom 12.03.2008, Az.: 9 A 3.06, Rdnr. 258 - juris-). Nur eine 

erhebliche Störung des Erhaltungszustands der lokalen Population und somit des von dem 

Vorhaben unmittelbar betroffenen lokalen Vorkommens der Art erfüllt mithin den Verbotstat-

bestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Hiervon ist in Bezug auf die Feldlerche aber nicht 

auszugehen, da durch das Vorhaben von den in der VKE 3.1 vorhandenen 110 besetzten 

Revieren der Feldlerche (vgl. PU 12.A.0.A, S. 53) drei Brutplätze zwischen Vielbaum und 

Geestgottberg verloren gehen (vgl. PU 12.A.5.A, Anlage 1, S. 31). Betreffend den Bluthänfling 

kommt es zum Verlust von zwei Brutplätzen im Bereich Vielbaum und Alandniederung. Für 

diese Art wird der Bestand auf etwa 15.000 bis 30.000 Brutpaare geschätzt (vgl. PU 12.A.5.A, 

S. 254.4). Demzufolge hat der Vorhabenträger den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG geprüft. Soweit nach § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG ein Verstoß gegen das 

Verbot der Beschädigung oder Zerstörung von Lebensstätten aber dann nicht vorliegt, wenn 

die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten in räumlichem Zusammenhang weiterhin erfüllt ist (vgl. Erw VHT vom 15.01.2019, 

S. 67) und die für Feldlerche und Bluthänfling geplanten Maßnahmen sich innerhalb des glei-

chen, von ackerbaulich geprägter Agrarlandschaft geprägten Landschaftsraumes befinden, 

erfüllen sie die Anforderungen an den räumlich-funktionalen Zusammenhang zwischen Maß-

nahmenflächen und den beeinträchtigten Fortpflanzungsstätten in hinreichendem Maße. Die 
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Planfeststellungsbehörde macht sich insoweit die Ausführungen des Vorhabenträgers in sei-

ner Erwiderung vom 15.01.2019, S. 48 ff. und S. 67 ff. zu eigen. Im Übrigen wurde im Zuge 

der Maßnahmenplanung durch die erfolgten Kartierungen die Bestandssituation von Feldler-

che und Bluthänfling auf den vorgesehenen Maßnahmenflächen ausreichend berücksichtigt 

und entsprechen die Maßnahmenflächen standörtlich weitgehend den Ackerflächen innerhalb 

des UR der VKE 3.1.  

4.3.2.1.9. ACEF48 (Anlage von Ackersaumstreifen für Ortolan und Grauammer) 

Die Maßnahme ACEF48 ist in der Planunterlage 12.A.5.A, S. 383A – 385A beschrieben. Mit der 

Anlage eines extensiv bewirtschafteten, maximal bis 100 m breiten Ackersaumstreifens mit 

überwiegendem Getreideanbau werden für Ortolan, Grauammer, Baumpieper und Kuckuck 

(Zielarten) geeignete Habitatstrukturen als Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Brutre-

viere geschaffen. Der Ackersaumstreifen wird außerhalb des artspezifischen Wirkraums aber 

im Umfeld der Trasse (Bereich „Zwischen den Kieten“) angelegt, so dass der funktionale Zu-

sammenhang zur lokalen Population der Arten gewährleistet ist. Die Maßnahme trägt insge-

samt zur Verbesserung der Brut- und Nahrungsflächen der Vogelarten der offenen und halb-

offenen Agrarlandschaft bei.  

Soweit der BUND in seiner Stellungnahme vom 12.09.2017, Pkt. III.2.d) ff), S. 35 für diese 

Maßnahme auf die von ihm zur Maßnahme ACEF47 erhobenen Einwendungen abstellt, wird 

auf die unter Punkt C.XI.4.3.2.1.8 enthaltenen Ausführungen verwiesen. Dass der Vorhaben-

träger auch hier nicht den Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zugrunde gelegt 

hat, ist mit Blick auf die durch das Vorhaben verursachten Beeinträchtigungen der benannten 

Vogelarten ebenfalls nicht zu beanstanden. Denn betreffend den Baumpieper, dessen Be-

stand in Sachsen-Anhalt auf etwa 40.000 bis 80.000 Brutpaare geschätzt wird (vgl. PU 

12.A.5.A, Anlage 1, S. 6), kommt es im Untersuchungsraum der VKE 3.1 rechnerisch zu einem 

Verlust von 0,8 Brutpaaren, aufgerundet 1 Brutpaar (vgl. PU 12.A.5.A, Anlage 1, S. 8). Betref-

fend die Grauammer, der in Sachsen-Anhalt eine regelmäßig brütende Vogelart mit positivem 

Bestandstrend darstellt (vgl. PU 12.A.5.A, S. 246), kommt es durch das Vorhaben innerhalb 

der VKE 3.1 zum Verlust eines Brutplatzes östlich Vielbaum (vgl. PU 12.A.5.A, Anlage 1, S. 

35).  Betreffend den Kuckuck, für welchen der Bestand in Sachsen-Anhalt auf etwa 3.500 bis 

6.000 Brutpaare geschätzt wird (vgl. PU 12.A.5.A, Anlage 1, S. 15), kommt es innerhalb des 

UR der VKE 3.1 zum Verlust eines Brutplatzes im Bereich der Alandniederung (vgl. PU 

12.A.5.A, S. 383A). Für den Ortolan, dessen Bestand zwischen 2009 und 2011 landesweit bei 

3.000 bis 5.000 Brutpaaren lag und dessen kurzfristiger Bestandstrend (letzten 25 Jahre von 

1985-2010) vom LAU (2014C) als stark abnehmend klassifiziert wird (vgl. PU 12.A.5.A, S. 

186), kommt es im Bereich der VKE 3.1 zum Verlust eines Brutplatzes östlich der Bodenab-

bau- und Deponiefläche Geestgottberg (vgl. PU 12.A.5.A, S. 383A). Die durch das Vorhaben 
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verursachten Beeinträchtigungen für vorbenannte Vogelarten können die durch geplante CEF-

Maßnahme ausgeglichen werden, mit welcher ebenfalls die ökologische Funktion der von dem 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten gesichert werden soll. Dem verhilft 

auch die für diese Maßnahme festgeschriebene Funktionskontrolle. 

4.3.2.1.10. VASB50 (Entfernung von Gehölzstreifen)  

Die Maßnahme VASB50 ist in der Planunterlage 12.A.5.A, S. 388 – 389 beschrieben. Mit der 

Entfernung von beidseits der B 189 vorhandenen, im Abstand von 40 m zur Trasse entfernt 

liegenden Gehölzstrukturen auf Höhe der Bodenabbau-/Deponiefläche Geestgottberg, wo sich 

eine bedeutende Fledermaus-Flugroute befindet, soll ein mögliches Hineinleiten von Fleder-

mäusen in den Straßenverkehr vermieden werden. Durch Pflegemaßnahmen wird in diesem 

Bereich Gehölzaufwuchs unterbunden. 

Im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 wird unter Pkt. 5.4.4, S. 

49 hierzu der Einwand erhoben, diese Maßnahme führe zu weiteren Konflikten, weil durch die 

Störung der Leitlinien zwischen Wochenstuben und essentiellen Nahrungsräumen gleichzeitig 

die Funktion der Lebensstätte beeinträchtigt werde und dies ebenfalls das Merkmal einer er-

heblichen Störung erfülle. Auch biete die Maßnahme keinerlei Gewähr dafür, dass die Fleder-

mäuse dem Straßenverkehr durch Nutzung der alten Flugroute und bodennahe Querung des 

Trassenbereiches nicht zum Opfer fallen. Daher sei mit Blick auf z. B. SMWA 2012 zur Ver-

meidung artenschutzrechtlicher Konflikte und zur Reduzierung der Tötung von Fledermäusen 

auf bauliche Alternativen auszuweichen und deren Eignung zu prüfen. 

Die Einwendung wird als unbegründet zurückgewiesen. 

Wie der Vorhabenträger in seiner Erwiderung vom 15.01.2019, S. 64/65 ausgeführt hat, wird 

mit dieser Maßnahme die bislang von der vorhandenen Gehölzstruktur ausgehende Leitwir-

kung in Richtung der BAB 14 unterbrochen. Gleichzeitig erfolgt jedoch auch die Anbindung 

der trassenparallel vorgesehenen Leitpflanzungen (Maßnahme GASB14.9) an die mit o.g. Ro-

dungsarbeiten gekappten Gehölzstrukturen. Diese Leitpflanzungen führen die Fledermäuse 

zu den artgerecht dimensionierten Querungsbauwerken im Süden (BW 121A [Deichverteidi-

gungsweg Nord] und BW 120A [Aland]). Zudem ist hier (Alandniederung von Bau-km 5+122 

bis 5+551) die Herstellung von 4 m hohen Irritationsschutzwänden mit gleichzeitiger Leitfunk-

tion für Fledermäuse vorgesehen (BW 120.2L, 3L: VFFH/ ASB11.3). In Richtung Norden führen 

die vorgesehenen Leitpflanzungen zu der artgerecht dimensionierten Querungsmöglichkeit in 

Form des Brückenbauwerkes über die stillgelegte DB AG-Strecke Salzwedel-Geestgottberg 

(BW 122A). Demzufolge wird die bislang bestehende Flugroute durch ein Zusammenspiel von 
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neuen Leitpflanzungen und baulichen Anlagen umgeleitet, so dass die im Gutachten des Bü-

ros „Schreiber Umweltplanung“ erhobenen Bedenken von der Planfeststellungsbehörde nicht 

geteilt werden.   

Die Planfeststellungsbehörde ist von der Wirksamkeit der Maßnahme überzeugt.  

4.3.2.1.11. VASB7 (bauzeitliche und dauerhafte Amphibienleiteinrichtungen)  

Die Maßnahme VASB7 ist in der Planunterlage 12.A.5.A, S. 301 – 305 beschrieben und besteht 

aus mehreren Teilmaßnahmen (VASB7.2, VASB7.3, VFFH/ASB7.6, VASB7.4, VASB7.5, VFFH/ASB7.7, 

VASB7.8, VASB7.9). Mit der Anordnung von bauzeitlichen und dauerhaften Amphibienleiteinrich-

tungen sollen Verkehrsverluste von Amphibien sowie von Klein- und Mittelsäugern in der Bau- 

als auch in der Betriebsphase der BAB 14 vermindert und bestehende Funktions- und Wech-

selbeziehungen erhalten werden. Im Einzugsbereich des FFH-Gebietes „Aland-Elbe-Niede-

rung nördlich Seehausen“ stellt die Errichtung von bauzeitlichen und dauerhaften Amphibien-

leiteinrichtungen eine Maßnahme zur Schadensbegrenzung FFH-gebietsbezogener Beein-

trächtigungen dar. 

Im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 wird unter Pkt. 5.4.8, S. 

52/53 hierzu vorgetragen, diese Maßnahme sei nicht geeignet, den Tatbestand des § 44 Abs. 

1 Nr. 1 BNatSchG sicher zu vermeiden. Bereits der Fang einer besonders geschützten Art 

oder die Entnahme ihrer Entwicklungsformen erfülle den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG. Darüber hinaus könne es zur Verletzung der adulten Amphibien kommen, so dass 

sich durch die Umsiedlungsmaßnahme selbst artenschutzrechtliche Risiken ergäben. Auch 

sei zur Wirksamkeitsbeurteilung der Maßnahme deren Beschreibung viel zu ungenau. Ob und 

wie oft (einmal oder mehrmals täglich, wöchentlich) die Eimer systematisch kontrolliert würden, 

sei den Antragsunterlagen nicht zu entnehmen. Bei nur wöchentlich erfolgter Kontrolle sei zu-

dem von Tierverlusten infolge der durch die Maßnahme verursachten Gefangenschaft im Ei-

mer auszugehen, da bereits bei hohen Temperaturen nur wenige Stunden in Gefangenschaft 

zum Austrocken und darauffolgenden Todeseintritt bei den Amphibien führen würden. So be-

stehe bei der Kreuzkröte eine hohe Austrocknungsgefahr (GÜNTHER & MEYER 1996, S. 

311). Um dies zu vermeiden, müssten die Fanganlagen bei Frosteinbrüchen und großer Tro-

ckenheit mindestens morgens und abends kontrolliert werden. Allein der Fang der Tiere könne 

daher zu weiteren Tötungen führen. Im Übrigen sei eine solche Umsiedlungsmaßnahme selbst 

mit klar definierten Vorgaben und einer sorgfältigen Umsetzung nicht geeignet, das Tötungs-

risiko auf ein nicht mehr signifikantes Maß zu senken. Es könne allenfalls gemindert werden 

Ein Beleg hierfür sei, dass bei Baufeldräumung in der Überwinterungszeit der betroffenen Ar-

ten die Flucht der im Baufeld verbleibenden Amphibien vor den heranrückenden Maschinen 

aufgrund der die Winterstarre auslösenden geringen Körpertemperatur unmöglich sei, was zu 
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einer maximalen Tötungsrate führe. Da sich auch die Winterquartiere im frostsicheren Boden 

befänden, seien zufällige Funde nicht möglich und führte der Oberbodenabtrag während der 

Winterruhe zur direkten Tötung der oberflächennah überwinternden Arten bzw. die Bodenver-

dichtung zum Ersticken. Demzufolge liege das Mortalitätsrisiko für die verbliebenen Individuen 

bei 100 %. Mit Blick auf die vom Bundesverwaltungsgericht im „Freiberg-Urteil“ ergangene 

Rechtsprechung sei auch eine artenschutzrechtliche Ausnahme erforderlich. 

Die Einwendung ist nicht begründet. 

Amphibienschutzanlagen bieten neben der Wirkung als Leiteinrichtung auch Kollisionsschutz, 

indem verhindert wird, dass die Tiere die Fahrbahn erreichen. Dazu werden die Anlagen über-

steigsicher nach MAmS (2000) errichtet (vgl. PU 12.A.0.A, S. 115). Zudem werden die provi-

sorischen Zäune an ihren Unterseiten so abgedichtet bzw. in den Boden eingegraben (10 cm), 

dass sich die Tiere nicht mehr unter der Unterkante durchzwängen können (vgl. PU 12.A.5.A, 

S. 302). Darüber hinaus werden die bauzeitlichen Amphibienleiteinrichtungen bereits eine 

Wanderungsphase vor der Baufeldfreimachung hergestellt und die dauerhaften Amphibienle-

iteinrichtungen vor dem Abbau der temporären Sperrzäune errichtet. Die ebenerdig ange-

brachten Fanggefäße der temporären Sperrzäune werden in der Hauptwanderungszeit, für 

welche je nach Witterung zwischen Früh- und Spätlaichern unterschieden wird, zweimal täg-

lich (morgens/abends) durch fachkundige Personen kontrolliert. Da in allen fünf Bereichen, in 

den bauzeitliche Amphibienleiteinrichtungen vorgesehen sind, sowohl früh- als auch spätlai-

chende Arten festgestellt wurden, werden alle bauzeitlichen Anlagen im Frühjahr zw. Ende 

Febr. und Mai sowie im Herbst zw. September und November betreut und sind je nach Witte-

rungsverhältnissen nach Abstimmung mit der ökologischen Bauüberwachung Abweichungen 

von diesen Zeiten möglich. Gefangene Tiere werden in Wanderrichtung jenseits der Baustel-

lenbereiche in den Ersatzlebensraum ACEF34 ausgesetzt. Insoweit wird mit dem Fangen und 

Umsetzen der Amphibien vor der Baufeldfreimachung i. S. d. § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 

BNatSchG der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht verwirklicht, da sich 

hierdurch für die Amphibien kein höheres Tötungsrisiko ergibt, als es sich für einzelne Tiere 

durch ihre natürlichen Feinde ergibt (vgl. auch Erw VHT vom 15.01.2019, S. 71). 

Da sich dem Maßnahmenblatt mithin sowohl Informationen zur Durchführung selbst als auch 

deren Zeitpunkt und der Unterhaltungspflege entnehmen lassen, geht auch der im Gutachten 

des Büros „Schreiber Umweltplanung“ erhobene Vorwurf einer unzureichenden Maßnahmen-

beschreibung ins Leere. 
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4.3.2.1.12. VASB 26 (mäusefeindliche Mittelstreifen-Gestaltung) 

Die Maßnahme VASB26 ist in der Planunterlage 12.A.5.A, S. 340 – 342 beschrieben. Durch die 

für Kleinsäuger unattraktive Gestaltung des Mittelstreifens soll eine Besiedlung durch Mäuse 

verhindert und entsprechend ein Kollisionsrisiko für hier jagende Arten (Steinkauz, Mäusebus-

sard, Turmfalke, Waldkauz, Schleiereule) vermieden werden. 

Im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 heißt es hierzu unter 

Pkt. 5.4.1, S. 47: Die mäusefeindliche Gestaltung des Mittelstreifens werde keinen nennens-

werten Effekt haben, da in das Beutespektrum der angesprochenen Arten nicht nur Mäuse, 

sondern auch Insekten, Singvögel und Aas fielen. Auch könne sich eine eigenständige Beute-

tierpopulation (Mäuse) dort bereits wegen des begrenzten Raumes kaum ausbilden. Auch eine 

nennenswerte Zuwanderung aus dem Umland sei durch Kollision mit dem Straßenverkehr 

auszuschließen. Da aber Randlinien für Beutegreifer immer von besonderem Interesse seien 

und sich die Mäuse bis an den Straßenrand ausdehnen würden, bestehe für Greifvögel und 

Eulen dort ein Risiko, welches sich in schneereichen Wintern noch durch den Einsatz von 

Tausalz verstärke. Durch die Ein- und Abflüge der Vögel, welche dort infolge freigelegter Ve-

getation Beute erwarten, käme es zu Tötungen. 

Die Einwendung ist nicht begründet. 

Bereits aus der Erwiderung des Vorhabenträgers vom 22.02.2011, S. 38 ergibt sich, dass die 

Kollisionsgefahr nicht signifikant höher einzuschätzen ist, als bei der bestehenden B 189, die 

zum Großteil von der A 14 überbaut wird. Die Planfeststellungsbehörde hält auch die Ausfüh-

rungen des Vorhabenträgers dazu, dass aufgrund im Umfeld der Trasse vorhandener Nah-

rungshabitate nicht von einer Bevorzugung der A 14 als Nahrungshabitat auszugehen ist, für 

schlüssig und nachvollziehbar und schließt sich diesen an. 

4.3.2.1.13. VFFH,ASB11 (dauerhafte Irritationsschutzwände und temporäre Schutzzäune 

mit faunistischer Leitfunktion) 

Die Maßnahme VFFH,ASB11 ist in der Planunterlage 12.A.5.A, S. 315 – 319 beschrieben und 

besteht aus mehreren Teilmaßnahmen (VASB11.2, VFFH/ASB11.3, VASB11.6, VASB11.7, VASB11.8). 

Durch die dauerhafte Installation der Irritationsschutzwände sollen in bedeutenden Jagdhabi-

taten mit Fledermausflugwegen für diese Leitfunktionen in relevanten Querungsbereichen ge-

schaffen werden. Die temporäre Installation der Schutzzäune und –wände dient der Vermei-

dung/Minderung von Störungen und des Kollisionsrisikos von Fischotter, Biber, Wolf, sowie 

den im Untersuchungsraum vorkommenden Amphibien und Vogelarten und weiterer Arten 

(Klein-, Mittel- und Großsäuger, Insekten). 
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Die zu dieser Maßnahme im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 

18.10.2018 unter Pkt. 5.4.5, S. 49/50 enthaltenen Einwendungen sind inhaltsgleich zu denje-

nigen betreffend die unter C.XI.4.3.2.2.1 behandelte Maßnahme VASB3 und werden daher aus 

den gleichen Gründen zurückgewiesen wie diese. 

4.3.2.1.14. VFFH/ASB12 (Baufeldfreimachung außerhalb der für die Fauna sensiblen Zeit-

räume 

Die Maßnahme VFFH,ASB12 ist in der Planunterlage 12.A.5.A, S. 320 – 324 beschrieben und 

steht in engem Zusammenhang mit der Maßnahme VFFH,ASB2, welche eine Baufeldfreima-

chung außerhalb der für die Fauna sensiblen Zeiträume vorsieht. Durch die mit der Maßnahme 

VFFH,ASB12 geplante Kontrolle auf faunistische Vorkommen und ggf. Umsetzung vor Baubeginn 

soll eine Verletzung/Tötung von Individuen, die auch während oder außerhalb des gem. Maß-

nahme VFFH/ASB2 zulässigen Zeitraums der Baufeldfreimachung im Baufeld vorkommen kön-

nen, vermieden werden. 

Im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 heißt es hierzu unter 

Pkt. 5.4.3, S. 48/49: Durch die Maßnahme werde versucht, nicht ermittelte artenschutzrechtli-

che Verbotstatbestände zur Umgehung einer Ausnahmeprüfung in die Phase der Bauausfüh-

rung zu verlagern. Es sei mit Blick auf die Festlegung von Kompensationsmaßnahmen und 

der artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung in Bezug auf die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 BNatSchG nicht einzusehen, weshalb eine Erfassung von Horstbäumen, Fledermaus-

quartieren, Zauneidechsen, Libellen usw. nicht bereits im Vorfeld der Planfeststellung erfolgen 

könne. Da davon auszugehen sei, dass infolge der nicht umsetzbaren lückenlosen Überprü-

fung des Vorhabenraumes einzelne Individuen der Amphibien und Reptilien übersehen wer-

den, sei die prognostizierte Wirksamkeit der Maßnahme zweifelhaft. Gestützt wird diese Be-

hauptung unter Bezugnahme auf entsprechende Fachliteratur (BMVI 2015, S. 75 und PETER-

SEN et al. 2004, S. 184) mit der Begründung, auch bei der Fledermauserfassung sei die Kon-

trolle eines einzelnen Baumes mit verzweigten Höhlensystemen selbst unter optimalen Bedin-

gungen nicht zu leisten, da nicht jeder Hohlraum einsehbar und dort demzufolge auch eine 

Bergung von Individuen nicht möglich sei (BMVI, a.a.O.). Auch die Erfassung von Eiern, Laich 

oder Larven von im Schlamm der Gewässer überwinternden Amphibien erweise sich als 

schwierig, weil einige Arten (z. B. Kammmolch) ihre Eier einzeln zwischen Unterwasserpflan-

zen kleben und darin einwickeln (Petersen, a.a.O.). Darüber hinaus sei der Tatbestand des 

Zugriffsverbotes nach § 44 Abs.1 BNatSchG bereits dann erfüllt, wenn gefundene Individuen, 

Entwicklungsformen oder ganze Stammstücke samt Individuen gefangen, entnommen und 

umgesetzt werden sollen, ohne dass vorher eine artenschutzrechtliche Ausnahmeprüfung er-

folgt ist und die Ausnahme auch ausgesprochen wurde. Als konfliktreich zu betrachten sei 

zudem die geplante Verwendung von Bauschaum, womit potentielle Fledermaus-Quartiere 
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verschlossen werden sollen. Soweit diese nicht immer lückenlos einsehbar sind, könne dies 

dazu führen, dass einzelne Individuen dort ersticken oder durch den Bauschaum selbst getötet 

werden. Soweit Lebensstätten zudem absichtlich verschlossen werden, werde damit der Tat-

bestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verwirklicht. Alles in allem werde durch dieses Vor-

gehen ein Teil der nur im Rahmen der Ausnahme zuzulassenden Verbote der artenschutz-

rechtlichen Gesamtabwägung entzogen, wodurch zugleich die artenschutzrechtlichen Vorga-

ben unterlaufen würden. 

Die Einwendung ist nicht begründet. 

Dass die erfolgten Bestandserfassungen nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde ausrei-

chend und umfassend erfolgt sind, wurde bereits unter C.XI.2 umfassend erläutert. Da zwi-

schen den erfolgten Bestandserfassungen und dem Baubeginn aber eine gewisse Zeitspanne 

liegt, dient die vorliegende Maßnahme als vorsorgliche Kontroll-Maßnahme (vgl. Erw VHT vom 

15.01.2019, S. 62). Soweit diese mit einer Umsetzung von ggf. faunistischem Vorkommen vor 

Baubeginn verbunden ist, wurde zur Wirksamkeitsbeurteilung einer Umsiedlung bereits bei 

den Maßnahmen ACEF47 und ECEF13 ausgeführt, worauf an dieser Stelle verwiesen wird. Im 

Übrigen enthält das Maßnahmenblatt zu einer ggf. erforderlichen Umsiedlung selbst die Re-

gelung, dass eine solche vor Durchführung bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu bean-

tragen ist (vgl. PU 12.A.5.A, S. 323). 

Darüber hinaus ergibt sich aus den Ausführungen des Vorhabenträgers in seiner Erwiderung 

vom 15.01.2019, S. 63, dass es sich bei den vorgesehenen bauvorbereitenden Schutz- und 

Vermeidungsmaßnahmen um allgemein anerkannte Maßnahmen handelt, die die Zugriffsver-

bote der Tötung und/oder Zerstörung von Lebensstätten wirksam verhindern. Auch wird die 

fachgerechte Ausführung durch den Einsatz geeigneten Fachpersonals und die Begleitung 

durch die generell vorgesehene Ökologische Baubegleitung sichergestellt. 

Zudem ergibt sich aus dem Maßnahmenblatt selbst, dass die Umsetzung der Amphibien in 

Ersatz-Laichgewässer im Frühjahr vor Beginn der Baumaßnahme erfolgen soll und über die 

Maßnahme VASB7.9 am Amphibiengewässer südwestlich Geestgottberg eine Fangzaunanlage 

installiert wird, mit welcher ggf. im Zuge der im Frühjahr vor Baufeldräumung durchgeführten 

Absuche übersehene Individuen gefangen und in geeignete Ersatzlaichgewässer umgesetzt 

werden können (vgl. PU 12.A.5.A, S. 321). Zu den Ausführungen betreffend die Maßnahme 

VASB7 wird auf C.XI.4.3.2.1.11 verwiesen. Wie dort bereits ausgeführt, wird mit dem Fangen 

und Umsetzen der Amphibien vor Baufeldfreimachung i. S. d. § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 

BNatSchG der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht verwirklicht (vgl. auch 

Erw VHT vom 15.01.2019, S. 71). 
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Betreffend die Fledermäuse erfolgt vor Baubeginn eine Inspektion potenziell geeigneter Habi-

tatstrukturen (Gehölze, Gebäude u.ä.) durch einen vom behördlichen Naturschutz autorisier-

ten Fachmann (hier Autorisation durch Referenzstelle Fledermausschutz Sachsen-Anhalt). 

Ggf. besetzte Fledermausquartiere werden unmittelbar vor Baubeginn während der nächtli-

chen Abwesenheit der Tiere mittels des Einbaus von Einwegeöffnungen (One-Way-Pass) (ein-

seitig) verschlossen. Der Einsatz von Bauschaum ist demzufolge nicht geplant. Ggf. im Quar-

tier verbliebene Fledermausindividuen, können also das Quartier noch verlassen (vgl. PU 

12.A.5., S. 322A). Soweit bei nicht vollständig einsehbaren Baumhöhlen nach den Ausführun-

gen des Vorhabenträgers die Sicherung betroffener Stammsegmente erfolgt, welche behut-

sam zu entnehmen und in geeigneten Bereichen so abzulegen sind, dass keine der Quartier-

öffnungen verdeckt werden (vgl. Erw VHT vom 15.01.2019, S. 64), werden nach Ansicht der 

Planfeststellungsbehörde die artenschutzrechtlichen Belange der Fledermäuse ausreichend 

berücksichtigt. Dabei hat sich die Planfeststellungbehörde auch von dem Umstand leiten las-

sen, dass die vorliegende Maßnahme in engem Zusammenhang mit der Maßnahme VFFH,ASB2 

steht, welche ebenfalls Bauzeitenbeschränkungen enthält. Denn nach den dortigen Regelun-

gen soll die Baufeldräumung in Offenlandbereichen außerhalb der Hauptfortpflanzungs- und 

Aufzuchtphase der Offenland-/ Bodenbrüter erfolgen. Auch die geplante Rodung der Gehölze 

und der Abriss von technischen Bauwerken (Brücke, Gebäude, Hochsitz u.a.) ist vornehmlich 

im Zeitraum zwischen 15.09. bis 15.11 geplant (vgl. PU 12.A.5.A, S. 299) und darf außerhalb 

dieser Zeitspanne nur erfolgen, sofern ein vom behördlichen Naturschutz autorisierter Fach-

mann (hier Autorisation durch Referenzstelle Fledermausschutz Sachsen-Anhalt) aufgrund ei-

ner Inspektion (Suche nach potenziellen Fledermausquartieren) die Unbedenklichkeit im Ein-

zelnen bestätigt. 

Soweit der Vorhabenträger zudem auf das Urteil des BVerwG vom 08.01.2014, Az.: 9 A 4.13 

verweist, wonach nicht die Pflicht besteht, die Tötung auch einzelner Individuen vollständig zu 

vermeiden und vorliegend das baubedingte Tötungsrisiko bis zur Schwelle des allgemeinen 

Lebensrisikos gesenkt wird, sind nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde mit der Maß-

nahme die artenschutzrechtlichen Vorgaben umfassend berücksichtig worden. 

4.3.2.2. VKE 3.2a 

Das betreffend die VKE 3.2a geplante Maßnahmenkonzept ist in der PU 12.B.0.A, S. 194 - 

195 dargestellt. Gegen folgende artenschutzrechtliche Maßnahmen wurden insoweit Einwen-

dungen erhoben: 
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4.3.2.2.1. VASB3 (Errichtung von Irritations- und Kollisionsschutzwänden für Fleder-

mäuse) 

Die Maßnahme VASB3 ist in der Planunterlage 12.B.5.A, Anlage 3, S. 23 – 24 beschrieben. Mit 

der Errichtung von Kollisions- und Irritationsschutzwänden im Bereich wichtiger Funktions-

räume bei Märsche auf den bereits artgerecht dimensionierten Unterführungen BW 129A und 

130A, bei welchen zugleich die Vorgaben der FGSV 2008 (MAQ) und des BMVBS 2011 be-

rücksichtigt wurden, verfolgt diese Maßnahme das Ziel, für die strukturgebundenen Fleder-

mausarten (Fransen-, Zwerg- und Mopsfledermaus) wichtige, von der Trasse gequerte Funk-

tionsräume, zu erhalten. Im Zuge der Maßnahmen G/AASB6 und AASB8 werden auf den Bau-

werken Gehölzleitstrukturen ausgerichtet, wodurch die Funktion der Querungsbauwerke zu-

sätzlich abgesichert und die in diesem Bereich bestehende Gefahr eines signifikant erhöhten 

Kollisionsrisikos vermieden wird. 

Mit Schriftsatz vom 12.09.2017, S. 18, Pkt. III.2.c) aa) zweifelt der BUND die Wirksamkeit die-

ser Maßnahme mit der Begründung an, sie vermeide die Zerschneidungswirkung nicht. Auch 

sei offen, ob sie tatsächlich zur Minderung des Kollisionsrisikos führe, da die Wirkung von 

Kollisionsschutzwänden oder – zäunen bislang nicht ausreichend untersucht worden sei. Nach 

entsprechend eingeholter Expertenauskunft zur Frage der Wirksamkeit von Schutzwänden als 

Oberflughilfen seien diese nur für wenige Arten bedingt geeignet. Insbesondere für eng struk-

turgebundene Arten, wie die Fransenfledermaus, werde die Wirksamkeit der Schutzwände als 

Überflughilfe eher gering eingestuft, weil zu erwarten sei, dass viele Arten ihre Flughöhe zwi-

schen den Wänden, die weit auseinanderstehen, wieder absenken. Auch eine zusätzliche 

Schutzwand auf dem Mittelstreifen könne die Wirksamkeit für diese Arten nur geringfügig er-

höhen. Daher sei es zwingend erforderlich, die realisierten Maßnahmen intensiv auf ihre Wirk-

samkeit hin zu überprüfen, zumal diese bislang nicht zweifelsfrei belegt und das Kollisionsri-

siko für die Fransenfledermaus als „hoch“ bewertet werde. Zudem seien die Schutzzäune als 

ungeeignet eingestuft. Auch werde bei Mops- und Zwergfledermaus bei vorhandener Kollisi-

onsgefahr eine geringe Eignung angenommen.  

Einwendungen zu dieser Maßnahme sind auch im Gutachten des Büros „Schreiber Umwelt-

planung“ vom 18.10.2018 unter Punkt 5.4.5, S. 49/50 enthalten. Dort heißt es, dass die Ver-

meidungswirkung der Leiteinrichtung nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu prognostizieren 

sei, da Zäune und Wände zwei verschiedene Funktionen erfüllten. Einerseits würden sie ge-

nutzt, um Fledermäuse an der Straße vorbei hin zu den geplanten Querungshilfen zu leiten; 

andererseits auch, um gezielt Flüge über die Straße zu leiten („Hop-Over“). Zwar gäbe es in 

Sachsen Untersuchungen zur Wirksamkeit von 4 m hohen Schutzeinrichtungen bei struktur-

gebundenen Arten, die die Funktion der „Ableitung“ erfüllen. Jedoch seien diese Untersuchun-

gen lediglich anhand der Kleinen Hufeisennase durchgeführt worden. 5 % der Tiere hätten 
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den Zaun überflogen und seien nach dem Überqueren unter 3 m Flughöhe abgetaucht, so 

dass eine wirksame Vermeidung der Tötung nicht sicher angenommen werden könne. Die 

Wirksamkeit von Schutzwänden oder –zäunen als „Ableitung“ für andere Fledermausarten sei 

jedoch durch nichts belegt und müsse dringend untersucht werden.  

Die erhobenen Einwendungen zur Maßnahme VASB3 sind nicht begründet. 

Wie aus der synoptischen Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018 auf S. 18/19 un-

ter Punk c) aa) zu entnehmen, erfüllt diese Maßnahme ausschließlich den Zweck einer „Ein-

flugsperre“. Die oberhalb der Brückenbauwerke 129A und 130A zu errichtenden Gehölz-

leitstrukturen hindern trassenquerende Fledermäuse daran, die BAB 14 auf dem Niveau des 

fließenden Verkehrs zu überfliegen. Diese Art von Ausstattung der Querungshilfen ist nach 

MAQ 2008 (Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Le-

bensräumen an Straßen) Standard und entspricht den Empfehlungen einschlägiger Leitfäden 

(vgl. BRINKMANN et al. 2012, FÖA 2011). Wie der Vorhabenträger weiter ausführt, erfüllen 

die Leit- und Sperreinrichtungen über den Bauwerken insoweit eine Teilfunktion im Schutz-

konzept, da sie die Funktionalität der geplanten Querungshilfen ergänzen und in funktionaler 

Hinsicht keine eigenständigen Vermeidungsmaßnahmen darstellen. Diesen Ausführungen 

schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. Gleiches betrifft die Ausführungen des Vorha-

benträgers betreffend die vom BUND benannte Arbeitshilfe „Planung und Gestaltung von Que-

rungshilfen für Fledermäuse" des SMWA des Freistaates Sachsen von 2012, wonach die Wir-

kung von Kollisionsschutzwänden oder -zäunen bislang nicht ausreichend untersucht worden 

sei. Da im dort benannten Fall die Kollisionsschutzzäune und -wände die konzipierten Füh-

rungshilfen gerade nicht ergänzen, sondern ersetzen sollen, sind die insoweit gemachten Aus-

führungen auf den vorliegenden Fall mangels Vergleichbarkeit nicht übertragbar. Dies lässt 

sich auch daraus ableiten, weil für das hiesige Bauvorhaben im Bereich des Bauwerkes 130A 

mithilfe der auf der Ostseite dieses Ingenieurbauwerkes geplanten 4 m hohen Lärmschutz-

wand im Zusammenhang mit den durch die Maßnahme G3/A geplanten Gehölzpflanzungen 

und der auf der Westseite dieses Bauwerkes angeordneten Irritations- und Kollisionsschutz-

wand nebst der geplanten Gehölzpflanz-Maßnahme G/AASB6 eine als Leitstruktur geeignete 

Schneise gebildet wird, wodurch die Flugroute im Zentrum des Pappelforstes beidseitig der 

Trasse zum BW 130A bzw. zur Elbaue umgeleitet wird (vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 2.2, S. 16). 

Auch werden sich die Leitstrukturen 20 m von der Fahrbahn befinden, so dass ein Einfliegen 

in den Verkehrsraum vermieden wird. 
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4.3.2.2.2. G/AASB6 (Anlage von Böschungsgehölzen mit Leitfunktionen für Fleder-

mäuse) 

Die Maßnahme G/AASB6 ist in der Planunterlage 12.B.5.A, Anlage 3, S. 27 – 29 beschrieben. 

Durch die Anlage von Böschungsgehölzen mit Leitfunktion auf an die Bauwerke 129 A und 

130A angrenzenden Böschungsabschnitten sollen in Anbindung an die Funktionsräume bei-

derseits der Trasse für Fledermäuse geeignete, zu den Querungsbauwerken 129 A und 130 

A führende Leitstrukturen geschaffen und die Akzeptanz der Bauwerke für die strukturgebun-

denen Fledermausarten noch erhöht werden. Die Pflanzungen sind letztlich Teil der darüber 

hinaus auch an weiteren Böschungen der A14 geplanten Pflanzung von Böschungsgehölzen 

(Maßnahme G 3/A). Damit die Gehölzstreifen möglichst schnell die angestrebte Leitfunktion 

für Fledermäuse übernehmen können, soll auch schnellwüchsiges Gehölz (hier Zitterpappel) 

gepflanzt werden. Im Übrigen sind Zeitvorgaben für die Fertigstellungs- und Entwicklungs-

pflege (3 Jahre), die Erstkontrolle (3 Jahre nach Vollendung der Maßnahme), das regelmäßige 

Kontrollintervall (alle 3 Jahre) und die Kontrolle von Nachbesserungen (3 Jahre) vorgegeben. 

Entsprechend den Vorgaben in FGSV 2008 (MAQ) sollen die Pflanzungen zum Zeitpunkt der 

Inbetriebnahme eine Wuchshöhe von mind. 3 m erreicht haben, da erst ab dieser Höhe von 

einer hinreichenden Funktionserfüllung als Leitstruktur für Fledermäuse auszugehen ist. Ist 

absehbar, dass das Entwicklungsziel bis zu diesem Zeitpunkt nicht erreicht wird, sind zur Funk-

tionserfüllung technische Übergangslösungen (Holzzäune, Tarnnetze o.ä.) einzuplanen. 

Mit Schriftsatz vom 12.09.2017, S. 19, Pkt. III.2.c) bb) zweifelt der BUND die Wirksamkeit die-

ser Maßnahme mit der Begründung an, sie sei völlig unzureichend und deren Wirksamkeit im 

Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe ungewiss. Ausweislich der Arbeitshilfe „Planung und Gestal-

tung von Querungshilfen für Fledermäuse“ des SMWA des Freistaates Sachsen, 2012, dauere 

die Entwicklung von Gehölzen als Überflughilfe mehrere Jahre. Selbst bei Verwendung großer 

Pflanzen, sei die Struktur zunächst lückenhaft und wenig dicht. Auch sei von einer vollständi-

gen Bepflanzung einer Trasse auf diese Weise auch deshalb abzusehen, da nicht zu verhin-

dern sei, dass andere Fledermausarten diese Strukturen auch auf ihren Jagd- und Transfer-

flügen entlang der Gehölze nutzen und somit einem erhöhten Kollisionsrisiko ausgesetzt 

seien. Auch müsse der Erfolg von Querungshilfen in Form von Bauwerken, Durchlässen, Kol-

lisionsschutzwänden sowie Leitstrukturen durch ein Monitoring überprüft werden, um belast-

bare und artspezifische Aussagen zur Wirkungsweise von Querungshilfen zu erhalten. Ein 

solches Monitoring sei vorliegend nicht vorgesehen. Die dem Maßnahmenblatt zu entnehmen-

den technischen Behelfslösungen seien schlichtweg ungeeignet. Damit sei der Nachweis der 

Wirksamkeit dieser Maßnahme nicht geführt. 
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Die im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 unter Punkt 5.4.5 

enthaltenen Ausführungen, welche bereits bei der Maßnahme VASB3 dargestellt wurden, be-

ziehen sich auch auf die hiesige Maßnahme, so dass zur Vermeidung von Wiederholungen 

auf die dortigen Ausführungen verwiesen wird.  

Die erhobenen Einwendungen zur Maßnahme G/AASB6 sind unbegründet.  

Wie aus der synoptischen Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018 auf S. 15 ff. unter 

Punkt c) bb) i. V. m. PU 12.B.2, Blatt-Nr. 9 B und 10 B zu entnehmen, wird die Maßnahme 

beidseitig des geplanten Bauwerkes 129A und nördlich des geplanten Bauwerkes 130A tras-

senparallel auf der Westseite der Autobahntrasse umgesetzt und sind zur Bewertung der Wirk-

samkeit dieser Maßnahme auch die weiteren im Umfeld geplanten Maßnahmen, wozu auch 

die geplante Entwicklung von Auwald bei Losenrade (Maßnahme E 2) zählt, in den Blick zu 

nehmen. Soweit der BUND dies bei der Bewertung der Maßnahme G/AASB6 außer Acht lässt, 

ist den erwidernden Ausführungen des Vorhabenträgers zur fehlerhaften Wirksamkeitsbewer-

tung dieser Maßnahme durch den BUND beizupflichten, zumal er insoweit auch eine mögliche 

Verlagerung der Jagd- und Flugaktivität der Fledermäuse in Richtung der Auwaldfläche und 

damit zur Brücke über das Elbevorland nicht bedacht hat. Da nach den Planunterlagen (PU 

12.B.2, Blatt-Nr. 9 B und 10 B) mit der Maßnahme G/AASB6 auf der Westseite der künftigen 

BAB 14 eine attraktive Flugroute vom Brückenbauwerk 131A (Strom- und Vorlandbrücke) über 

die Elbe und dem dort geplanten Auwald bis zum Bauwerk 130A (Überführung der BAB 14 

über den Wirtschaftsweg Märsche) hergestellt wird, ist unklar, weshalb der BUND hierin eine 

Überflughilfe über die BAB 14 sieht. Gerade aus den geplanten Pflanzorten für die Böschungs-

gehölze wird ersichtlich, dass hiermit keine Überflughilfe der Fledermäuse über die BAB 14 

beabsichtigt ist. Bei entsprechendem Studium der insoweit ausgelegenen Planunterlage 

12.B.2 hätte dies dem BUND selbst auffallen können und müssen. Wie der Erwiderung des 

Vorhabenträgers hierzu zu entnehmen, dient die Maßnahme vielmehr dazu, diffuse Flugakti-

vitäten aus dem sich im Westen anschließenden Pappelwald bzw. den Gehölzstrukturen und 

die mögliche Gefährdung durch den Hineinflug in den Straßenraum der BAB 14 zu vermeiden. 

Auch an der Wirksamkeit der Maßnahme bestehen keine Zweifel, weil sie eine ausreichende 

Deckung vor Feinden, Windschutz und ein reiches Nahrungsangebot an Insekten bietet. Die 

Planfeststellungsbehörde schließt sich insoweit den Ausführungen des Vorhabenträgers an 

und macht sich diese zu eigen. Dies betrifft auch dessen Ausführungen zur Überwachung der 

Maßnahmenentwicklung. Im Übrigen wurden die Planunterlagen entsprechend der Zusage 

des Vorhabenträgers zur Funktionskontrolle wie folgt ergänzt: Die Funktionskontrolle erfolgt 

ab Pflanzbeginn mind. einmal jährlich im Zeitraum Juni bis September über eine Zeitdauer bis 

10 Jahre nach Verkehrsfreigabe, bei Bedarf mit Modifikationen der Kontrolle in Rhythmus und 

Dauer bei Fehlentwicklungen.   
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Auch die Einschätzung des BUND, die neu gegründeten Gehölze könnten bspw. für jagende 

Abendseglerarten eine Fallenwirkung darstellen, wird unter Berücksichtigung der Erwiderung 

des Vorhabenträgers nicht geteilt: Abendsegler jagen im Allgemeinen hoch über dem Ver-

kehrsraum. Die neu entstehenden Gehölzstrukturen stellen keine typischen Jagdhabitate für 

Abendsegler bereit und insoweit auch keine Fallen dar.  

Ebenfalls zurückgewiesen werden die Ausführungen des BUND hinsichtlich eines für die Que-

rungshilfen notwendig zu veranlassenden Monitorings. Da die geplanten Querungshilfen wis-

senschaftlich anerkannte und etablierte Vermeidungsmaßnahmen darstellen, besteht hierfür 

keine Notwendigkeit, zumal Unsicherheiten bezüglich der Vegetationsentwicklung, welche 

nicht grundsätzlich ausräumbar sind, durch die Pflege und Funktionskontrolle abgedeckt wer-

den. Betreffend die im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ enthaltenen Einwen-

dungen wird im Übrigen auf die unter Punkt C.XI.4.3.2.2.1 enthaltenen Ausführungen verwie-

sen. 

4.3.2.2.3. AASB8 (Anlage von Gehölzstreifen mit Leifunktionen für Fledermäuse) 

Die Maßnahme AASB8 ist in der Planunterlage 12.B.5.A, Anlage 3, S. 30 – 32 beschrieben. Mit 

der Anlage von dichten Gehölzstreifen (Sträucher, Heistern, einzelne Hochstämme, schnell-

wüchsige Gehölze wie Zitterpappeln) entlang des das BW 129A querenden Grabens (Elbgra-

ben) auf der Ostseite der Trasse wird eine zum Querungsbauwerk BW 129A führende Leit-

struktur für Fledermäuse geschaffen. Zudem soll im Zusammenwirken mit der Böschungsbe-

pflanzung westlich der Trasse (Maßnahme G/AASB6) die Akzeptanz des Bauwerks für die struk-

turgebunden fliegende Fransen- und Zwergfledermaus noch erhöht werden. 

Der BUND wendet sich mit Schriftsatz vom 12.09.2017, S. 21, Pkt. III.2.c) cc) gegen diese 

Maßnahme durch Verweis auf seine zur Maßnahme G/AASB6 unter Pkt. III.2.c) bb), S. 19 – 21) 

geäußerten Bedenken. Auch die im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 

18.10.2018 unter Punkt 5.4.5, S. 49/50 enthaltenen Ausführungen, welche bereits bei der 

Maßnahme VASB3 dargestellt wurden, beziehen sich auf die hiesige Maßnahme, so dass zur 

Vermeidung von Wiederholungen auf die dortigen Ausführungen verwiesen wird.  

Die Einwendung ist nicht begründet. 

Soweit der BUND für die hiesige Maßnahme auf seine Einwendung betreffend die Maßnahme 

G/AASB6 verweist, gelten die unter Pkt. C.XI.4.3.2.2.2 gemachten behördlichen Ausführungen 

hier entsprechend. Betreffend die im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ enthal-

tenen Einwendungen wird im Übrigen auf die unter Punkt C.XI.4.3.2.2.1 enthaltenen Ausfüh-

rungen verwiesen. Da durch die Maßnahme die Flugaktivität der Fledermäuse gebündelt an 

die Querungshilfe herangeführt wird, und weder eine Sperrfunktion noch eine Funktion als 
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„Überflughilfe" mit dieser Maßnahme AASB8 beabsichtigt ist (vgl. Erw VHT vom 31.01.2018, S. 

17/18), gehen die insoweit erhobenen Einwendungen ins Leere.  

4.3.2.2.4. ACEF9 (Anlage von 10 m breiten Ackersäumen als Brut- und Nahrungshabitat 

für die Feldlerche) 

Die Maßnahme ACEF9 ist in der Planunterlage 12.B.5.A, Anlage 3, S. 33A – 34 beschrieben. 

Mit der Schaffung von z. T. lückigen Ackersaumstreifen im Agrarraum südöstlich und südwest-

lich des Trassenabschnittes des Teilabschnitts 3.2a soll die Besiedlungsmöglichkeit für Vögel 

durch geeignete Nahrungs- und Brutmöglichkeiten erhöht werden. Für betroffene Brutreviere 

entstehen somit geeignete Ausweichhabitate. Durch Neuentwicklung bzw. deutliche Aufwer-

tung von Habitaten im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit den beeinträchtigten Le-

bensräumen soll eine Verletzung der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG 

für insgesamt 11 Brutreviere der Feldlerche verhindert werden.  

Gegen diese Maßnahme wendet sich der BUND im Schriftsatz vom 12.09.2017 auf Seite 

22/23 unter Pkt. III.2.c) dd) mit beinahe inhaltsgleich zur Maßnahme ACEF47 auf S. 33, Pkt. 

III.2.d) ee) erhobenen Einwendungen. Darüber hinaus trägt er vor, dass nach einschlägigen 

Fachkonventionen 10 m breite Ackerrandstreifen nicht ausreichten und stattdessen mindes-

tens 20 m erforderlich seien. Auch werde die Maßnahme zusätzlich dadurch entwertet, dass 

auch Getreideanbau möglich sei. Weitere Einwendungen zu dieser Maßnahme sind im Gut-

achten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 unter Pkt. 5.4.6 auf S. 50/51 

enthalten, welche, da sie auch für die Maßnahme ACEF47 gelten, bereits unter Pkt. 

C.XI.4.3.2.1.8 dargestellt wurden, worauf zur Vermeidung von Wiederholungen an dieser 

Stelle verwiesen wird. Darüber hinaus heißt es dort, mit Blick auf die Belegenheit der ACEF9- 

Maßnahmenflächen sei nicht geklärt, ob es sich um „Sowieso-Maßnahmen“ handele oder 

diese sogar den Zielen des Gebietes entgegenstünden. Daher seien sie nicht anrechenbar 

und für die Inanspruchnahme der Legalausnahme nicht anwendbar.  

Die Einwendung hat sich teilweise erledigt und wird im Übrigen als unbegründet zurückgewie-

sen. 

Soweit die zur hiesigen Maßnahme erhobenen Einwendungen inhaltsgleich zu denjenigen be-

treffend die Maßnahme ACEF47 sind, wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die unter 

Pkt. C.XI.4.3.2.1.8 enthaltenen Ausführungen verwiesen. Im Übrigen hat der Vorhabenträger 

entsprechend der von ihm in seiner Erwiderung vom 31.01.2018, S. 18 zugesagten Korrektur 

die Maßnahmenblätter zwischenzeitlich überarbeitet. Auch ergibt sich aus der Erwiderung des 

Vorhabenträgers vom 15.01.2019, S. 68, dass sich lediglich ein Teil der Maßnahme (von ins-

gesamt 2,64 ha nur 1,05 ha) innerhalb des SPA „Aland-Elbe-Niederung“ und nicht im FFH-
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Gebiet „Elbaue-Beuster-Wahrenberg“ befindet. Da die Ackersäume von Düngemittel- und Her-

bizid-/Pestizideinsatz auf angrenzenden Ackerflächen freizuhalten sind und auch beim Getrei-

deanbau dieses Verbot einzuhalten ist (vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 3, S. 34) werden nach den 

Ausführungen des Vorhabenträgers (vgl. Erw VHT vom 15.01.2019, S. 68) die in § 7 Abs. 1 

der NSG-VO zum NSG „Aland-Elbe-Niederung“ festgelegten Vorgaben beachtet und gehen 

weit über die dortigen Vorgaben hinaus. Dass sie damit nach den Aussagen des Vorhaben-

trägers keine „Sowieso-Maßnahmen“ darstellen und auch nicht den Zielen des SPA entgegen-

stehen, ist für die Planfeststellungsbehörde schlüssig und nachvollziehbar. Dies auch vor dem 

Hintergrund, weil der Getreideanbau mit reduzierter (50 %iger) Aussaatstärke eine gleichwer-

tige Möglichkeit zur Entwicklung der Ackerstreifen darstellt (vgl. MKULNV NRW (2013)) und 

hiermit die von der Feldlerche bevorzugten Habitatstrukturen hergestellt werden. Soweit die 

geplante Breite der Ackerrandstreifen mit 10 m angegriffen wird, hat der Vorhabenträger in 

seiner Erwiderung vom 31.01.2018, S. 19 auf die Publikation „Das Bodenbrüterprojekt im Frei-

staat Sachsen“, Schriftenreihe des LfULG Sachsen, Heft 4/2015 und den Leitfaden des 

MKULNV NRW (2013) verwiesen, wo eine Mindestbreite von 6 m als ausreichend angesehen 

wird. Diesen fachliterarischen Ausführungen schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. 

4.3.2.2.5. ACEF10 (Nistkästen für den Feldsperling) 

Die Maßnahme ACEF10 ist in der Planunterlage 12.B.5.A, Anlage 3, S. 35 – 36 beschrieben. 

Mit der Ausbringung von 17 Nistkästen (Höhlenbrüterkästen) für den Feldsperling in deichna-

hen, von ihm nicht besiedelten Laubwäldern östlich der B 189 außerhalb des Wirkraums der 

Trasse wird die Möglichkeit der Anlage von Brutplätzen für die Art erhöht und somit ein Eintre-

ten des Zugriffsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG für 9 Brutreviere des Feldsperlings 

vermieden. In Verbindung mit der Maßnahme ECEF13 wird somit für die durch den Verlust bzw. 

die Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten betroffenen Brutpaare die Möglichkeit 

abgesichert, auszuweichen. 

Der BUND (Schriftsatz vom 12.09.2017 auf Seite 23 bis 25 unter Pkt. III.2.c) dd)) ist der An-

sicht, die Maßnahme sei nicht geeignet und unter Berücksichtigung entsprechender Fachlite-

ratur (Runge et al. -Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Arten-

schutzes bei Infrastrukturvorhaben-) nur ergänzend zur Überbrückung zeitlicher Entwicklungs-

defizite einzusetzen. Sowohl aus der Zielrichtung der FFH-RL als auch aufgrund der Anforde-

rung, dass geschaffene Habitatqualitäten entsprechend den natürlichen Habitaten dauerhaft 

funktionsfähig sein müssen, seien derartige Maßnahmen immer mit Maßnahmen zur Verbes-

serung der natürlichen Habitatqualitäten (bspw. Aufgabe/Reduzierung der forstlichen Nutzung 

in Waldbeständen) zu kombinieren. Nistkästen seien aber nicht dauerhaft funktionsfähig. Auch 

sei nicht ersichtlich, dass eingriffsnahe Ausweichhabitate zur Verfügung gestellt werden, so 
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dass auch unter Einbeziehung der Maßnahme ECEF13 die Verwirklichung der Zugriffsverbote 

verbleibe. 

Im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 heißt es hierzu: Soweit 

mit den Maßnahmen die Störung von 13 Feldsperling-Revieren ausgeglichen werden soll, 

schieden sie als CEF-Maßnahmen aus, da nicht nachvollziehbar sei, wie sich reproduktions-

mindernde Störungen durch das Anbringen von Nistkästen vermeiden ließen. Dies betreffe 

auch das von einer direkten Inanspruchnahme beeinträchtigte Feldsperlingsrevier. Soweit 

durch das Vorhaben das Revier vollständig zerstört werde, könnten auch drei angebrachte 

Nistkästen nicht die Funktion der vom Vorhaben in Anspruch genommenen Lebensstätte für 

die betroffenen Individuen erhalten. Vielmehr handele es sich hierbei um den Ersatz an ande-

rer Stelle. Unklar sei zudem, ob hierdurch an der vorgesehenen Stelle genau der Mangel be-

hoben werde, der für die betroffene Art eine Besiedelung bisher verhindert oder begrenzt habe. 

Denkbar sei zudem, dass dieser Mangel gar nicht den vom Eingriff betroffenen Individuen 

zugutekomme. Denn neu ausgebrachte Kästen könnten von ebenfalls am Höhlenmangel lei-

denden, aber konkurrenzstärkeren Individuen derselben oder anderer Arten bezogen werden, 

so dass nicht von einer gebotenen sicheren Wirksamkeit die Rede sein könne. 

Die Einwendung wird als unbegründet zurückgewiesen. 

Aus der Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018, S. 19 lässt sich entnehmen, dass 

dieser für die Maßnahmenplanung auf entsprechende Erkenntnisse aus der Fachliteratur (hier: 

MKULNV NRW (2013)) zurückgegriffen hat, in welcher deren Eignung bestätigt wird. Soweit 

sich nach dessen Angaben im Umfeld der betroffenen Brutplätze und der geplanten Nistkäs-

tenstandorte auch geeignete Nahrungshabitate befinden, hat die Planfeststellungsbehörde 

keine Zweifel an der Wirksamkeit dieser Maßnahme. Gestützt wird dies auch durch den Ver-

weis des Vorhabenträgers auf die im Rahmen der Kompensation verfolgte Auwald-Bestands-

entwicklung (Maßnahme E 2) und Laubgehölzstreifen-Anlage (Maßnahme E 10), womit wei-

tere, mittel- bis langfristig als Bruthabitate fungierende Strukturen entwickelt werden. Soweit 

der BUND die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Nistkästen anzweifelt, wird auf die im Maß-

nahmenblatt enthaltene Unterhaltungspflege verwiesen, wonach die Nistkästen jährlich zu 

kontrollieren und im Bedarfsfall zu ersetzen sind. Auch ergibt sich aus der dort festgeschrie-

benen Funktionskontrolle, dass die Nistkästen regelmäßig (jährlich) durch einen Fachgutach-

ter auf ihre Funktionsfähigkeit und evtl. Schäden überprüft und bei Bedarf ersetzt werden und 

im Falle der Abgängigkeit der Bäume auch geeignete benachbarte Bäume genutzt werden 

(vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 3, S. 36). Insoweit wird für eine dauerhafte Funktion der Kästen eine 

größere Fläche dauerhaft abgesichert (vgl. auch Erw VHT vom 31.01.2018, S. 20). Wie den 

erwidernden Ausführungen des Vorhabenträgers darüber hinaus zu entnehmen ist, stehen 
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entgegen dem Vortrag des BUND auch eingriffsnah entsprechende Ausweichhabitate zur Ver-

fügung, da der Aktionsradius des Feldsperlings mehr als 2 km beträgt und sich die vorhaben-

bedingt beeinträchtigten Fortpflanzungsstätten (Einzelgehöft nördlich Märsche und Brücken-

pfeiler der vorhandenen B 189) innerhalb dieses Aktionsradius befinden. Die Ausführungen 

des Vorhabenträgers zum räumlichen Zusammenhang zwischen den Maßnahmenstandorten 

und den betroffenen Fortpflanzungsstätten (vgl. Erw VHT vom 31.01.2018, S. 20) sind insoweit 

schlüssig und nachvollziehbar. Im Übrigen hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung vom 

15.01.2019, S. 72 ausgeführt, dass nach fachlichen Anforderungen (MKULNV 2013) zur Ver-

meidung von Konkurrenzsituationen mit anderen Arten, wie der Kohlmeise, pro beeinträchtig-

tem Brutpaar 3 artspezifische Nistkästen aufzuhängen sind. Da innerhalb der VKE 3.2a die 

Beeinträchtigung von 9 Brutrevieren des Feldsperlings zu erwarten ist, werden insgesamt 27 

Nistkästen aufgehängt (vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 2.1, S. 114), was seitens der Planfeststel-

lungsbehörde als ausreichend erachtet wird, da sich im Bereich des geplanten Baufeldes keine 

Brutreviere der Art befinden (vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 2.1, S. 113) und mit der Maßnahme 

SASB7 (Baufeldfreimachung nur zwischen 01.10. und 28.02. außerhalb der Brutzeiten) das Ri-

siko einer Verletzung oder Tötung von Tieren an ihren Nist- und Brutplätzen, welche sie regel-

mäßig nur einmal benutzen (vgl. PU 12.B.5.A, a.a.O.), vermieden wird. 

4.3.2.2.6. ECEF13 (Entsiegelung, Gehölzpflanzungen und Entwicklung von Zauneidech-

sen- und Brutvogelhabitaten auf ehemaligem Bahnverladegelände) 

Die Maßnahme ECEF13 ist in der Planunterlage 12.B.5.A, Anlage 3, S. 46A – 48 beschrieben. 

Hiermit wird auf einer zuvor als Lager- und Verkehrsfläche genutzten und daher bislang ge-

ringwertigen Fläche neben einer Boden-, Biotopfunktionen- und Landschaftsbildaufwertung 

die Entwicklung von Ruderalfluren zu Zauneidechsenhabitaten verfolgt. Zudem ist die Anlage 

von Ausweichhabitaten für Feldsperling (Nistkästen) und Neuntöter (Gebüschstrukturen) ge-

plant. Ziel der Maßnahme ist für den Feldsperling betreffend für 9 Brutreviere die Vermeidung 

des Zugriffsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, für den Neuntöter für ein in der VKE 

3.1 betroffenes Brutrevier die Vermeidung des Zugriffsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG und für die Zauneidechse bzgl. von in der VKE 3.1 betroffenen Habitaten der Art 

die Vermeidung des Zugriffsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Nach den erhobenen Einwendungen des BUND mit Schriftsatz vom 12.09.2017 auf Seite 25 

– 27 unter Pkt. III.2.c) ee) ergäben sich Widersprüche zwischen dem mit der Maßnahme ver-

folgten Ziel und den genannten Normzitaten. Eine erhebliche Störung von Nist- und Brutstätten 

gebe es nicht. Unklar sei zudem, wie durch Anlage neuer Habitatstrukturen eine Zerstörung 

von Nist- und Brutstätten vermieden werden solle. Das gesamte Maßnahmenverzeichnis er-

wecke den Eindruck, der Gutachter habe das Prinzip von CEF-Maßnahmen nicht verstanden. 
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Zudem bestehe kein räumlich-funktionaler Zusammenhang mit den beeinträchtigten Lebens-

räumen, sei die Maßnahmenkategorie “ECEF“ unzulässig und werde der Verbotstatbestand für 

den Feldsperling nicht durch die auf der Maßnahmenfläche ECEF13 angebrachten 10 Nistkäs-

ten beseitigt, da diese kein dauerhaftes Ausweichhabitat darstelle. Darüber hinaus sei die für 

den Neuntöter geplante Anlage von Gebüschstrukturen zwar grundsätzlich zur Vermeidung 

der Zerstörung von Nist- und Brutstätten geeignet. Allerdings zeige bereits die Wahl einer un-

geeigneten Maßnahmenkategorie und die Tatsache, dass der eigentliche Eingriff in die Habi-

tate dieser Art in der VKE 3.1 erfolge (die Ersatzhabitate sich hingegen in der VKE 3.2a be-

fänden), dass die Maßnahme die strengen Anforderungen an einen Wirksamkeitsnachweis für 

CEF-Maßnahmen nicht erfüllen könne. Der Neuntöter weise eine relative Ortstreue auf. Zwar 

sei er auch zu Standortveränderungen in der Lage. Dennoch müssten Neuanlagen von Nist-

habitaten an die beeinträchtigten Fortpflanzungsstätten angrenzen. Darüber hinaus sei zwei-

felhaft, ob das ehemalige Bahnverladegelände als Entwicklung eines Bruthabitates für den 

Neuntöter geeignet sei, da Nisthabitate im Verbund mit geeigneten Nahrungshabitaten ange-

legt werden müssten. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Die im Gutachten des Büros „Schrei-

ber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 unter Pkt. 5.4.10, S. 53/54 zu dieser Maßnahme enthal-

tenen Ausführungen sind inhaltsgleich zu denjenigen betreffend die bereits unter 

C.XI.4.3.2.2.5 abgehandelte Maßnahme ACEF10. 

Die Einwendung hat sich teilweise erledigt und wird im Übrigen als unbegründet zurückgewie-

sen. 

Soweit auch hier die Eignung der Nistkästen für den Feldsperling in Zweifel gezogen werden, 

gelten die zur Maßnahme ACEF10 gemachten Ausführungen unter C.XI.4.3.2.2.5 entspre-

chend. Im Übrigen hat der Vorhabenträger, wie in seiner Erwiderung vom 31.01.2018, S. 21 

angekündigt, das Maßnahmenblatt hinsichtlich der damit abzielenden Vermeidung des Zu-

griffsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG betreffend Neuntöter, Zauneidechse und 

Feldsperling zwischenzeitlich abgeändert (vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 3, S. 46A). 

Zu den betreffend den Neuntöter erhobenen Einwendungen gilt Folgendes: Ausweislich der 

PU 12.B.5.A, Anlage 2.1, S. 43 wurden im Jahr 2014 im Untersuchungsraum der VKE 3.2a 

drei Brutreviere nachgewiesen, von denen sich eines im Elbdeichvorland mit Revierzentrum 

auf der östlichen Böschung der B189 (auf Höhe Bau-km 2+200, Entfernung zur A14-Trasse 

ca. 100 m) befindet. Zwei weitere Reviere befinden sich in den Randbereichen der ehemaligen 

Bahnverladestation nördlich von Geestgottberg in einer Entfernung von ca. 200 m bzw. ca. 

500 m zur Trasse. Auch im Untersuchungsraum zur VKE 3.1 wurde im Jahr 2014 u. a. ein 

Brutrevier entlang der stillgelegten Bahntrasse Salzwedel-Geestgottberg östlich der Trasse in 

einer Entfernung von 70-80 m zum Fahrbahnrand nachgewiesen. Allein dies lässt darauf 
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schließen, dass die gewählte Fläche für die Umsetzung der Maßnahme ECEF13, kartogra-

phisch dargestellt in der PU 12.B.3, Blatt 7B, sinnvoll ist. Denn ausweislich der Planunterlagen 

befindet sich die Maßnahmenfläche trassenfern knapp 1 km nördlich von Geestgottberg zwi-

schen der B 189 im Westen und der Bahnstrecke Stendal-Wittenberge im Osten auf der ehe-

maligen, seit mehreren Jahren brachliegenden Bahnverladeanlage (vgl. PU 12.B.0.A, S. 

192/193). Soweit mit der Maßnahme ECEF13 neue Habitatstrukturen für den Neuntöter bereit-

gestellt werden sollen, kommt deren Funktionserfolg die bereits durch den Neuntöter vorste-

hend beschriebene Raumbesiedlung im Bereich der ehemaligen Bahnverladestation zugute. 

Auch befindet sich die Maßnahmenfläche nicht zu nah an der bestehenden Bahnstrecke (vgl. 

PU 12.B.4, Blatt 1C). Damit erachtet auch die Planfeststellungsbehörde diese Maßnahme als 

für den Neuntöter geeignete Vermeidungsmaßnahme und hat insoweit auch die Ausführungen 

des Vorhabenträgers zur Ortstreue des Neuntöters und dessen Verhalten in Bezug auf die 

Nistplatzsuche (vgl. Erw VHT vom 31.01.2018, S. 22) berücksichtigt, auf welche an dieser 

Stelle nochmals verwiesen wird. Dies betrifft auch die Ausführungen zur Maßnahmenbezeich-

nung, welche für die Behörde ebenfalls schlüssig und nachvollziehbar sind. 

4.3.2.2.7. VASB,FFH1  (Errichtung von Amphibienleiteinrichtungen und mittelsäugerdich-

ten Wildschutzzäunen)  

Die Maßnahme VASB, FFH1 ist in der Planunterlage 12.B.5.A, Anlage 3, S. 19 – 20 beschrieben. 

Durch die hiermit geplante Errichtung von trassenparallel verlaufenden Amphibienleiteinrich-

tungen und mittelsäugerdichten Wildschutzzäunen wird das Ziel verfolgt, durch Kfz-Kollision 

verursachte Individuenverluste von Amphibien, Fischotter, Biber, Zauneidechse, sowie Rot- 

und Schwarzmilan zu vermeiden. Denn die Tiere werden durch diese Leiteinrichtungen zu den 

Durchlassbauwerken bzw. zur Elbebrücke geleitet. In Verbindung mit der Maßnahme G/VASB1 

wird zugleich der Anfall von Aas im Trassenbereich und damit eine Gefährdung aasfressender 

Greifvögel vermindert. 

Im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 wird unter Pkt. 5.4.2 auf 

S. 47 zu der Maßnahme VASB, FFH1 der Einwand erhoben, die Wirkung der „Lärmschutzwand“ 

sei durch nichts belegt, da die hierfür erforderlichen Angaben in den Antragsunterlagen lü-

ckenhaft seien. Zur Funktionsbeurteilung der Maßnahme müssten die relevanten Isophonen 

unter Einbeziehung der Lärmschutzwand in den jeweiligen Unterlagen ergänzt werden. Dabei 

wären nicht nur die Schallprognosen in 1,5 m Höhe, sondern auch in 10 m Höhe zu ermitteln 

und darzustellen. 

Die Einwendung ist nicht begründet. 
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Wie dem Maßnahmenblatt zu entnehmen, bezieht sich die Maßnahme auf die Errichtung von 

Amphibienleiteinrichtungen und mittelsäugerdichten Wildschutzzäunen in der VKE 3.2a, nicht 

hingegen auf die in beiden VKEen als projektimmanente Maßnahmen geplanten Lärmschutz-

wände. Eine Ergänzung des Maßnahmenblattes hinsichtlich der Isophonen ist insoweit nicht 

erforderlich, da die Lärmschutzwände keine artenschutzrechtlichen Maßnahmen im engeren 

Sinne darstellen. Wie im Übrigen aus der PU 16.B.2, Blatt 2B zu entnehmen, wurde innerhalb 

der FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Vogelschutzgebiet DE 2935-401 "Aland-Elbe-Niede-

rung“ eine Beeinträchtigung durch Lärmimmissionen für Zug-, Rast- und Brutvögel sowie Nah-

rungsgäste berücksichtigt. Bereits aus dieser kartographischen Darstellung ergibt sich, dass 

für die B 189 und die A 14 verschiedene Tag- und Nacht-Isophonen zugrunde gelegt wurden, 

welche nach den Ausführungen des Vorhabenträgers in seiner Erwiderung vom 15.01.2019, 

S. 62 die Vorgaben der „Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr“ des BMVBS berücksichtigen. 

Auch aus der PU 12.B.5, Blatt 1C ergibt sich, dass die von der geplanten A 14 ausgehenden 

Lärmbelastungen der Brutvögel unter Zugrundelegung der Prognosewerte 2025 berücksichtigt 

wurden. Soweit die Darstellung der Schallprognosen in 10 m Höhe gefordert wird, ist den Gut-

achtern darin Recht zu geben, dass sich dies den benannten Planunterlagen nicht entnehmen 

lässt. Soweit aber für die Lärmempfindlichkeit der Vögel die bereits benannte Arbeitshilfe des 

BMVBS zugrunde gelegt wurde und nach den erwidernden Angaben des Vorhabenträger die 

in der VKE 3.2a dargestellte 47 dB(A) Isophone die Lärmberechnung in 10 m Höhe nachts 

darstellt, zweifelt die Planfeststellungsbehörde die zu den Vögeln erfolgten Lärmbetrachtun-

gen nicht an. 

4.3.2.2.8. ECEF13 (Umsiedlung und Ersatzfläche für die Zauneidechse) 

Die Maßnahme ECEF13 wurde bereits unter C.XI.4.3.2.2.6 betreffend der für Neuntöter und 

Feldsperling geplanten Nistkästen und der insoweit erhobenen Einwendungen behandelt. Im 

Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 sind zu dieser Maßnahme 

unter Pkt. 5.4.7, S. 51 jedoch nochmals hinsichtlich der Zauneidechse separate Einwendungen 

enthalten, so dass, weil es sich insoweit um völlig verschiedene Arten handelt, auch hier eine 

getrennte Abhandlung erfolgt. 

Im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ wird die Wirksamkeit der Maßnahme an-

gezweifelt. Sie beruhe auf unzureichenden Erkenntnissen und habe mit einer Entfernung von 

1,5 km keinen hinreichenden räumlichen Bezug zum Eingriffsort. So bestünden Unsicherhei-

ten zur Umsiedlung von Reptilien, so dass unter Berücksichtigung der Ausführungen von 

SCHULTE 2017 diverse Anforderungen an eine solche Umsiedlung und mögliche Ersatzle-

bensräume zu stellen seien. Für die Eignungsprüfung von Ersatzflächen sei eine Ermittlung 

zur erforderlichen Flächengröße, Besiedelung, Lebensraumausstattung und Vernetzung der 
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Ersatzfläche erforderlich. Mangels ausreichender Angaben des Vorhabenträgers zur Bestand-

serfassung und wegen fehlender Bestandserfassungsdaten aus dem angrenzenden A-14-Ab-

schnitt in Brandenburg sei eine Eignungsbeurteilung der Ersatzfläche überhaupt nicht möglich. 

Ohne Abschätzung der von der Umsiedlung tatsächlich betroffenen Zauneidechsen-Anzahl 

könne die Flächengröße der Ausgleichsfläche nicht sicher ermittelt werden. Soweit erneute 

Erfassungen erst während der Bauausführung erfolgen sollen, sei auch nicht auszuschließen, 

dass im Eingriffsbereich weitere Vorkommen nachgewiesen würden. In diesem Fall aber sei 

die Ersatzfläche nicht ausreichend, um alle Tiere aufnehmen zu können. Eine Umsiedlung in 

bestehende Populationen berge zudem die Gefahr der Erhöhung der Mortalitätsrate durch 

fehlende Kapazität des Habitats oder des Einbringens von Parasiten, so dass unter Bezug-

nahme auf HACHTEL et al. (2017, S. 19) solche in bereits bestehende Populationen erfol-

gende Umsiedlungen unzulässig seien. Soweit nach den Planunterlagen allerdings angedacht 

ist, einzelne Teilpopulationen zusammen auf der Ersatzfläche auszusetzen, werde hierdurch 

das bestehende Sozialgefüge beeinträchtigt. Da es hierdurch auch zu Konkurrenzverhältnis-

sen komme, sei ein solches Vorgehen unzulässig. Schlussendlich sei mangels Maßnahmen-

erfolges mit dem Tod der betroffenen Teilpopulationen zu rechnen, womit sich der ungünstige 

und unzureichende Erhaltungszustand der Art weiter verschlechtern werde. Problematisch sei 

zudem, dass kein Monitoring geplant sei, um Fehlentwicklungen entgegen zu wirken. Soweit 

auch das nach SCHULTE (2017, S. 150) empfohlene jährliche Bestandsmonitoring über min-

destens zwei Generationen in den Planunterlagen keinen Niederschlag gefunden habe, seien 

die Maßnahmen momentan nicht einmal ausreichend, um die Anforderungen an FCS-Maß-

nahmen im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Ausnahme zu erfüllen. 

Die Einwendung ist nicht begründet. 

Die unter C.XI.4.3.2.2.6 enthaltenen Ausführungen zum räumlich-funktionalen Zusammen-

hang zwischen beeinträchtigter Fortpflanzungs- und Ruhestätte und Maßnahmenfläche gelten 

sinngemäß auch für die Zauneidechse. Denn im Bereich der VKE 3.2a wurden bei der Zau-

neidechsenuntersuchung (RANA 2013) fünf Bereiche mit Habitatpotenzial ausgewiesen, wo-

von sich einer im Bereich der ehemaligen Lagerfläche der Bahn östlich der B 189 und nördlich 

von Geestgottberg befindet (vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 2.2, S. 60). Der maßgebliche, vom Vor-

haben beeinträchtigte Vorkommensbereich der Zauneidechse befindet sich hingegen an der 

Bahnstrecke südlich Geestgottberg (DB AG-Strecke Nr. 6901 Salzwedel-Geestgottberg, vgl. 

Erw VHT vom 15.01.2019, S. 59). Die DB Strecke Nr. 6901 Salzwedel-Geestgottberg steht in 

räumlich-funktionaler Verbindung mit der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Bahnstrecke 

Seehausen-Wittenberge, welche ebenfalls geeignete Zauneidechsen-Habitate bietet (Lebens-

stättenkomplex) und an welche die vorgesehene Maßnahmenfläche ECEF13 angrenzt. 
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Wie aus der Unterlage zu den faunistischen Sonderuntersuchungen für die Zauneidechse 

(RANA 2013) auf S. 17 zu entnehmen, wurden bei der Auswahl möglicher Umsiedlungsflächen 

verschiedene Kriterien zugrunde gelegt. Es wurde Augenmerk auf eine gute Habitateignung 

(besonnte Standorte, Ungestörtheit, gut grabbarer Boden bzw. Eiablagesubstrate, Versteck-

plätze vorhanden, wasserdurchlässiger Boden) gelegt. Auch dass die Flächen aktuell unbe-

siedelt sind und umgesiedelten Tieren Stressfreiheit in der Ansiedlungsphase bieten, wurde 

bedacht. Zudem wurde darauf Wert gelegt, dass sich in der Nähe der Fläche keine Barrieren 

oder Kollisionsgefahren (Straßen, vielbefahrene Wege, Ortsbebauung) befinden und die Flä-

che mit anderen Vorkommen gut vernetzt ist (lineare Strukturen, die als Wanderkorridore ge-

nutzt werden können). Ausgehend hiervon ist das Sondergutachten zu dem Ergebnis gelangt, 

dass sich aufgrund der durchgeführten Zauneidechsenkartierungen die nördlich der alten 

Gleisanlage (nördlich von Geestgottberg) befindliche Fläche prinzipiell als Habitatfläche eig-

net, zumal dort bislang keine Zauneidechsen nachgewiesen wurden und aufgrund des bereits 

vorhandenen Zauneidechsen-Vorkommens am östlichen Gleisbett eine Umsiedlung hierher 

auch wegen der Anbindung an das bereits vorhandene Vorkommen sinnvoll ist (vgl. RANA 

2013 – Zauneidechse, S. 17). Dieses Ergebnis ist nach Auffassung der Planfeststellungsbe-

hörde schlüssig und nachvollziehbar und belegt, dass die insoweit erhobenen Einwendungen 

zur Flächenauswahl unbegründet sind. 

Soweit im Übrigen mit der insgesamt 4,25 ha großen Maßnahmenfläche auf 3,5 ha geeignete 

Zauneidechsen-Habitate neu geschaffen werden und in der Eingewöhnungsphase die gefan-

genen Eidechsen hier auf einer zunächst abgegrenzten Teilfläche von 1 ha für ca. 1 Monat 

eingesetzt werden, werden die artenschutzrechtlichen Belange betreffend die Zauneidechse 

nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde in ausreichendem Maße berücksichtigt. Dies 

auch vor dem Hintergrund, weil nach PU 12.A.5.A, S. 322A die für die Umsetzung erforderli-

chen Fänge überwiegend in den Morgenstunden durchgeführt werden, in denen die Tiere sich 

zwar schon im Bereich der künstlichen Verstecke sonnen, aber noch nicht sehr agil sind. Die 

Fänge beginnen mit Aktivitätsbeginn der Zauneidechsen im Frühjahr und werden so häufig 

wiederholt (maximal bis 15 Durchgänge), bis keine weiteren Tiere mehr gefunden werden. Die 

Umsiedlungsaktion soll dabei möglichst vor der Eiablage abgeschlossen sein. 

Da zur Schaffung von Eiablageplätzen Teilbereiche der innerhalb der Maßnahmenfläche vor-

handenen Erdaufschüttungen regelmäßig von Vegetationsaufwuchs freizustellen sind und im 

Bedarfsfall durch punktuelle Aufbringung von sandigem Bodenmaterial in der Maßnahmenflä-

che zusätzliche potenzielle Eiablageplätze geschaffen werden sollen (vgl. PU 12.B.5.A, An-

lage 3, S. 47), ist nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde auch der Einwand eines fehlen-

den Monitorings zurückzuweisen, weil hiermit das von SCHULTE empfohlene Bestandsmoni-
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toring umgesetzt wird. Darüber hinaus ist die Mahd von Teilabschnitten in regelmäßigen Ab-

ständen von ca. ein bis zwei Jahren durch einen Fachgutachter vorgesehen und erfolgt auch 

für die geplante Umsetzung der Zauneidechsen eine Funktionskontrolle im Zuge der ökologi-

schen Bauüberwachung (vgl. PU 12.A.5.A, S. 322A/323). 

Auch die Größe der Maßnahmenfläche wird seitens der Planfeststellungsbehörde als ausrei-

chend angesehen, zumal diese an die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Bahnstrecke See-

hausen-Wittenberge angrenzt, welche ebenfalls geeignete Zauneidechsen-Habitate bietet 

(Lebensstättenkomplex) und aufgrund in diesem Bereich vorhandener linearer Strukturen ein 

Einwandern durch die Zauneidechse möglich ist (vgl. RANA 2013 – Zauneidechse, S. 17 und 

20). 

4.3.2.2.9. ECEF,FFH3 (Dornstrauchreiche Waldrandgestaltung)  

Die Maßnahme ECEF3 ist in der Planunterlage 12.B.5.A, Anlage 3, S. 37A bis 38 beschrieben. 

Mit der dornstrauchreichen Waldrandgestaltung sollen für den Neuntöter geeignete Bruthabi-

tate außerhalb des Belastungsraums der Trasse neu entwickelt werden. 

Im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 wird hierzu unter Pkt. 

5.4.11, S. 54 der Einwand erhoben, die Maßnahme sei als CEF-Maßnahme ungeeignet, weil 

es ihr an räumlicher Nähe zu den betroffenen Revieren fehle und sie die zeitlichen Anforde-

rungen an CEF-Maßnahmen nicht erfülle. Daher bewältige sie die artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände nicht. 

Auch im Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017 unter Pkt. III.2.c) ff), S. 27 wird der Einwand 

erhoben, die Maßnahme sei nicht geeignet, Störungen der Brutvogelarten Braunkehlchen, 

Wachtelkönig und Neuntöter durch Neuanlage von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu ver-

meiden. Zudem werde nicht erläutert, in welcher Form die dornstrauchreiche Waldrandgestal-

tung die Verlärmung von 16 ha Lebensraum ausgleiche. Außerdem bestünden Widersprüche 

zwischen Normzitat und Maßnahmenziel. 

Die Einwendung hat sich teilweise erledigt und ist im Übrigen unbegründet. 

Das Maßnahmenblatt wurde, wie vom Vorhabenträger in seiner Erwiderung vom 31.01.2018, 

S. 24 zugesagt, zwischenzeitlich betreffend widersprüchlicher Angaben zum Normzitat über-

arbeitet. 

Soweit der BUND der Auffassung ist, die Maßnahme ECEF3 diene neben dem Schutz des 

Neuntöters auch demjenigen von Braunkehlchen und Wachtelkönig, unterliegt er, wie vom 

Vorhabenträger in seiner Erwiderung vom 15.01.2019, S. 23 zutreffend ausgeführt, einem 

Missverständnis. Bereits aus dem Maßnahmenblatt ergibt sich, dass diese Maßnahme allein 
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dem Schutz des Neuntöters dient (vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 3, S. 37A). Dem Schutz von 

Braunkehlchen und Wachtelkönig dient hingegen die Maßnahme ECEF4, auf welche an anderer 

Stelle auch betreffend den erhobenen Lärmeinwand vertiefend eingegangen wird. 

Betreffend den Neuntöter gilt Folgendes: Wie aus den Ausführungen betreffend die FFH-VP 

für das SPA „Aland-Elbe-Niederung“ (PU 16.B.2A, S. 72) zu entnehmen, geht durch bauzeitli-

che Störungen vorhabenbedingt ein Revier des Neuntöters im SPA „Aland-Elbe-Niederung“ 

verloren. Gleiches ergibt sich aus der PU 1, S. 242B. Dabei handelt es sich um einen auf der 

östlichen Seite der Böschungsrampe der B 189 befindlichen Brutstandort direkt neben einer 

Baustraße (vgl. PU 16.B.2.A, S. 71A, 12.B.0.A, S. 138). Soweit Ausweichmöglichkeiten für die 

Art in diesem Bereich nicht sicher anzunehmen sind, wird daher eine bauzeitliche erhebliche 

Betroffenheit angenommen (vgl. PU 12.B.0.A, S. 138), welcher mit der Maßnahme ECEF3 ent-

gegengewirkt werden soll. Erforderlich hierfür ist, dass die Maßnahme bis zum Beginn der 

Beeinträchtigung des Neuntöters, d.h. vor Baufeldräumung im Abschnitt km 2+700 bis 2+800 

und vor Aktivierung der Baustraße östlich der B 189 als Habitat für den Neuntöter funktions-

wirksam ist (vgl. PU 12.B.0.A, S. 186). Dies wird dadurch erreicht, dass die Maßnahme direkt 

nach der planungsrechtlichen Genehmigung, d.h. in der nächsten darauffolgenden Pflanzpe-

riode, mindestens jedoch 1 Jahr vor Beginn der Bauaktivitäten, umgesetzt wird (vgl. PU 

12.B.5.A, S. 38, PU 12.B.0.A, S. 186). Soweit die Maßnahme im Übrigen Bestandteil der ge-

planten Aufforstungsfläche (Maßnahme E 2) ist, ist im Rahmen der Durchführung eine fünf-

jährige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege geplant. Auch soll über eine Funktionskon-

trolle die Entwicklung der Pflanzung entsprechend den artspezifischen Erfordernissen über-

prüft werden. Aufgrund des Vorbenannten und da sich nach den erwidernden Ausführungen 

des Vorhabenträgers die Maßnahmenfläche in einer Entfernung von 400 bis 600 m zum be-

troffenen Brutrevier befindet (vgl. Erw VHT vom 15.01.2019, S. 73), sieht auch die Planfest-

stellungsbehörde diese Maßnahme als ausreichend und geeignet für den Schutz des Neuntö-

ters an. 

4.3.2.2.10. ECEF,FFH4 (Extensivierung von Auengrünland mit Maßnahmen zur Strukturan-

reicherung) 

Die Maßnahme ECEF,FFH4 ist in der Planunterlage 12.B.5.A, Anlage 3, S. 39 bis 41 beschrieben. 

Mit der Extensivierung von Auengrünland einschließlich Maßnahmen zur Strukturanreicherung 

sollen artgerechte Lebensräume (Brut- und Nahrungshabitate) außerhalb des Belastungs-

raums der Trasse für Wachtelkönig, Braunkehlchen und Bekassine entwickelt werden, um das 

Eintreten der Zugriffsverbote zu verhindern (Braunkehlchen und Wachtelkönig) und die sich 

für Bekassine und Wachtelkönig ergebenden erheblichen Beeinträchtigungen zu kompensie-

ren. 
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Im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 wird hierzu unter Pkt. 

5.4.12, S. 54 der Einwand erhoben, auch diese Maßnahme sei als CEF-Maßnahme ungeeig-

net. Zur Begründung führt das Gutachten die zur geplanten dornstrauchreichen Waldrandge-

staltung (Maßnahme ECEF3) und Anbringung von Nistkästen (u. a. ACEF10 und ECEF13) erho-

benen Einwendungen an. 

Auch im Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017 unter Pkt. III.2.c) ff), S. 27/28 wird die Wirk-

samkeit der Maßnahme angezweifelt. Die Ausführungen im Maßnahmenblatt seien unver-

ständlich. Es bleibe unklar, ob die Maßnahme eine Schadensbegrenzungsmaßnahme für die 

Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets zur Vermeidung des Verbotstatbestandes oder eine Ko-

härenzmaßnahme darstelle. Da es sich um eine trassenferne Maßnahme handele, sei kein 

räumlich-funktionaler Zusammenhang zum beeinträchtigten Bereich gegeben. Auch seien Er-

satz-CEF-Maßnahmen im SPA-Gebiet rechtlich nicht anerkannt. 

Die Einwendung ist nicht begründet. 

Nach den Ausführungen in der FFH-Ausnahmeprüfung betreffend das SPA „Aland-Elbe-Nie-

derung“ (vgl. PU 16.B.3A, S. 7) kommt es für den Wachtelkönig vorhabenbedingt zum Verlust 

von ca. 16 ha potenziell hochwertigem Lebensraum und 10 ha potenziellem Lebensraum 

durch Verlärmung. Bei der Bekassine wird der Verlust von potenziellem Lebensraum für ma-

ximal zwei Brutreviere durch Verlärmung und sonstige betriebsbedingte Störung erwartet. 

Auch beim Braunkehlchen führt Überbauung zum Verlust von 2 Brutrevieren bzw. kann es 

betriebsbedingt zu Funktionsverlusten kommen. Da insgesamt für alle drei Vogelarten mit er-

heblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist, wurden in der FFH-VP Maßnahmen zur Kohä-

renz für vorbenannte Arten entwickelt, wobei auch die Lärmempfindlichkeit von Wachtelkönig 

und Bekassine gutachterlich in Bezug auf die Lebensraumeignung der jeweiligen Habitate be-

rücksichtigt wurde (vgl. PU 16.B.3A, S. 28). Da die Bekassine gegenüber dem Wachtelkönig 

nur eine mittlere Lärmempfindlichkeit aufweist, wurde für sie eine artspezifische Effektdistanz 

von max. 500 m zur Beurteilung der Beeinträchtigung zugrunde gelegt (vgl. PU 16.B.3A, S. 

71). Unter Berücksichtigung der Situation der betroffenen Arten wurde im Ergebnis die Exten-

sivierung von Auengrünland einschl. Maßnahmen zur Strukturanreicherung (in der FFH-VP 

benannt als KS 2, vgl. PU 16.B3A, S. 89) als geeignete Kohärenzsicherungsmaßnahme ent-

wickelt. Dieses Ergebnis wurde in die Planunterlagen als Maßnahme ECEF,FFH4 integriert. Die 

Ausgleichsfläche der Maßnahme ECEF,FFH4 liegt ca. 1 km westlich der B189 und hat einen Flä-

chenumfang von 18,7 ha. Sie ist kartographisch dargestellt in der PU 12.B.3, Blatt 1B. Die 

Entfernung zur A14 beträgt zwischen knapp 500 und 1.500 m. Damit liegt diese Fläche größ-

tenteils außerhalb der Belastungszone der Bekassine (Effektdistanz max. 500 m) und der Be-



 

Seite 536 

 

lastungszone des Wachtelkönigs (47 dB(A) - Isophone), vgl. PU 16.B3A, S. 71. Das Braun-

kehlchen profitiert von dieser Maßnahme durch Erhöhung des Nahrungsangebotes. Die Be-

lassung von höherwüchsigen Saumstrukturen sowie das Vorhandensein von Flächen unter-

schiedlichen Mahd- /Beweidungszeitpunktes erhöht gegenüber einheitlich gemähten Flächen 

den Anteil an für das Braunkehlchen wichtigen vertikalen Strukturen deutlich. 

Wie im Übrigen der Erwiderung des Vorhabenträgers vom 31.01.2018, S. 24/25 zu entneh-

men, befindet sich die Maßnahmenfläche im gleichen Auengrünlandkomplex wie die beein-

trächtigte Grünlandfläche und damit vollständig im Aktionsraum von Wachtelkönig und Bekas-

sine. Damit ist ein räumlich-funktionaler Zusammenhang zu den vorhabenbedingt beeinträch-

tigten Habitaten beider Vogelarten gegeben. Darüber hinaus hat der Vorhabenträger in seiner 

Erwiderung vom 09.11.2018, S. 6 darauf hingewiesen, dass die Maßnahme sowohl CEF-Maß-

nahme als auch Kohärenzsicherungsmaßnahme ist. Da die Möglichkeit, durch CEF-Maßnah-

men eine erhebliche Störung zu vermeiden, nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts anerkannt ist (vgl. Erw VHT vom 09.11.2018, S. 5), hegt die Planfeststellungs-

behörde keine Zweifel an der Wirksamkeit der Maßnahme. Ergänzend wird auf die Ausführun-

gen zu den Maßnahmen ECEF3, ACEF10 und ECEF13 verwiesen. 

4.3.2.2.11. ECEF,FFH8 (Extensivierung von Auengrünland bei Beuster zur Entwicklung von 

Wachtelkönighabitaten) 

Die Maßnahme ECEF,FFH8 ist in der Planunterlage 12.B.5.A, Anlage 3, S. 43 bis 45 beschrieben. 

Auch mit dieser Maßnahme sollen artgerechte Lebensräume (Brut- und Nahrungshabitate) 

außerhalb des Belastungsraums der Trasse für den Wachtelkönig geschaffen werden, wobei 

die Bewirtschaftung der Grünlandflächen den jährlichen Lebenszyklus des Wachtelkönigs be-

rücksichtigt. 

Die im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018 hierzu unter Pkt. 

5.4.13, S. 54 erhobene Einwendung, auch diese Maßnahme sei als CEF-Maßnahme ungeeig-

net, nimmt zur Begründung vollinhaltlich Bezug auf die zur geplanten dornstrauchreichen 

Waldrandgestaltung (Maßnahme ECEF3) und Anbringung von Nistkästen (u. a. ACEF10 und 

ECEF13) erhobenen Einwendungen. 

Auch im Schriftsatz des BUND vom 12.09.2017 unter Pkt. III.2.c) ff), S. 28/29 wird die Wirk-

samkeit dieser Maßnahme mit der Begründung angezweifelt, es sei kein räumlich-funktionaler 

Zusammenhang zum beeinträchtigten Bereich gegeben. 

Die Einwendung wird als unbegründet zurückgewiesen. 
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Wie bereits zur Maßnahme ECEF, FFH4 ausgeführt, wurde auch vorliegende Maßnahme unter 

Berücksichtigung der Situation der betroffenen Art als geeignete Kohärenzsicherungsmaß-

nahme entwickelt (vgl. PU 16.B3A, S. 89, dort benannt als KS 3) und in die Planunterlagen als 

hiesige Maßnahme eingearbeitet. Da die Maßnahmenfläche knapp über 21 ha groß ist und 

sich ca. 3 km östlich der Ortslage Beuster im von großflächigem Auengrünland geprägten Elb-

deichvorland befindet, berücksichtigt auch sie die artenschutzrechtlichen Belange des Wach-

telkönigs ausreichend. Dabei hat sich die Planfeststellungsbehörde von den Ausführungen 

des Vorhabenträgers in seiner Erwiderung vom 31.01.2018, S. 26 leiten lassen. Danach be-

misst sich die Entfernung von CEF-Maßnahmen zu den betroffenen Habitaten auch nach dem 

Aktionsraum der betroffenen Individuen bzw. der lokalen Population. Der Wachtelkönig weist 

nach den dortigen Ausführungen eine geringe Brutplatztreue auf. Sein dynamisches Sied-

lungsverhalten beinhaltet auch über größere Entfernungen zurückgelegte Ortswechsel. Die 

Maßnahmenfläche befindet sich ca. 7,5 km südöstlich der betroffenen Fläche ebenfalls im 

elbnahen Auengrünland des SPA „Aland-Elbe-Niederung“. Aus diesen Gründen schließt sich 

die Planfeststellungsbehörde der Einschätzung des Vorhabenträgers zur Geeignetheit dieser 

Maßnahme an. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den Maßnahmen ECEF,FFH4, ECEF3, 

ACEF10 und ECEF 13 verwiesen. 

4.3.2.2.12. G/VASB1 (mäusefeindliche Gestaltung des Mittelstreifens) 

Die Maßnahme G/VASB1 ist in der Planunterlage 12.B.5.A, Anlage 3, S. 25 - 26 beschrieben. 

Sie dient der Vermeidung einer signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos für beutegreifende 

und aasfressende Greifvögel und Eulen im Trassenbereich. 

Die zu dieser Maßnahme im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 

18.10.2018 unter Pkt. 5.4.1, S. 47 enthaltenen Einwendungen sind inhaltsgleich zu denjenigen 

betreffend die bereits unter C.XI.4.3.2.1.12 behandelte Maßnahme VASB26 und werden daher 

aus den gleichen Gründen zurückgewiesen wie diese. 

4.3.2.2.13. SASB9 (Ermittlung und Schutz von Brut-, Nist- und Lebensstätten vor Baube-

ginn) 

Die Maßnahme SASB9 ist in der Planunterlage 12.B.5.A, Anlage 3, S. 14 - 16 beschrieben. Sie 

dient dem Schutz von Nist-, Brut- und Lebensstätten vor der Zerstörung im Zuge des Baube-

triebes. 

Die zu dieser Maßnahme im Gutachten des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 

18.10.2018 unter Pkt. 5.4.3, S. 48 enthaltenen Einwendungen sind inhaltsgleich zu denjenigen 
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betreffend die bereits unter C.XI.4.3.2.1.14 behandelte Maßnahme VFFH,ASB12 und werden da-

her, zumal die Durchführung inhaltlich derjenigen der Maßnahme VFFH,ASB12 ähnelt (vgl. PU 

12.B.5.A, Anlage 3, S. 14/15), aus den gleichen Gründen zurückgewiesen wie diese. 

4.3.2.2.14. ungeeignete Maßnahmenkategorien 

Unter Berücksichtigung des Vorgenannten sind auch die im Schriftsatz des BUND vom 

12.09.2017 unter Pkt. III.2.c) ff). S. 27 ff. enthaltenen Ausführungen unbegründet. Danach 

weise der ASB für die VKE 3.2a völlig ungeeignete Maßnahmenkategorien auf, seien die CEF-

Maßnahmen in den Maßnahmenblättern falsch eingeordnet und die Verwendung von ECEF-

Maßnahmen rechtlich nicht nachvollziehbar. Durch zwischenzeitlich erfolgte Planänderungen 

wurden Widersprüche in den Maßnahmenblättern betreffend die Normzitate behoben. Auch 

hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung vom 31.01.2018, S. 23 darauf hingewiesen, dass 

sich in den Maßnahmenkürzeln die Bewältigung der jeweiligen Rechtskreise widerspiegelt. 

CEF-Maßnahmen stellen vorgezogene landschaftspflegerische Maßnahmen dar, die zum Ein-

griffszeitpunkt wirksam sein müssen, um die ökologische Funktion der betroffenen Lebens-

stätten der jeweiligen Art kontinuierlich zu erhalten. Die jeweiligen CEF-Maßnahmen sind in 

den Maßnahmenblättern, im Artenschutzbeitrag und im LBP im Hinblick auf ihren Funktions-

bezug, die zeitliche Umsetzung und Wirksamkeit als solche eindeutig beschrieben. Soweit es 

sich bei den CEF-Maßnahmen zugleich um LBP-Maßnahmen handelt, die im Sinne der Ein-

griffsregelung als Ersatzmaßnahmen dienen, bleibt hierdurch ihre Funktion als vorgezogen 

umzusetzende Ausgleichsmaßnahme zur Vermeidung von Zugriffsverboten nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG unberührt. Diese Maßnahmen sind insoweit multifunktional ausgerichtet, was all-

gemein zulässig ist (vgl. PU 12.B.0.A, S. 199). Im Übrigen wurden die Maßnahmen ECEF,FFH4 

und ECEF,FFH8 nicht in die Wertpunktbilanz eingestellt (vgl. PU 12.B.0.A, S. 198/199), da diese 

über eine allgemein ökologische Aufwertung der Biotopflächen hinaus einen spezifischen funk-

tionalen Bezug zu den beeinträchtigten Schutzfunktionen besitzen. 

XII. Gewässerverträglichkeit 

1. Rechtsgrundlagen 

Im Lichte der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Weservertiefung vom 

1. Juli 2015 (Az. C-461/13) sind die Belange der in Art. 4 Abs. 1 EU-Wasserrahmenrichtlinie 

(Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2000 

zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 

Wasserpolitik, kurz: Wasserrahmenrichtlinie - WRRL) genannten Umweltziele für das Grund-

wasser und für die Oberflächengewässer in den Planungen zum Vorhaben Neubau BAB A 14, 

VKE 3.1/3.2a mit zu betrachten. Nach der Entscheidung des EuGH ist vorbehaltlich der Ge-

währung einer Ausnahme die Vorhabengenehmigung zu versagen, wenn das Vorhaben die 



 

Seite 539 

 

Erreichung der Umweltziele zu dem nach WRRL maßgeblichen Zeitpunkt gefährdet. Der Vor-

habenträger ist somit verpflichtet, die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Belangen der 

WRRL nachzuweisen. 

Mit dem Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) erfolgte 

die nationalrechtliche Umsetzung der WRRL. Die Umweltziele der WRRL hat der Gesetzgeber 

als Bewirtschaftungsziele in das WHG übernommen. Die Bewirtschaftungsziele (sog. Ver-

schlechterungsverbot und Verbesserungsgebot, vgl. dazu Rechtsgutachten zu den Implikati-

onen des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 1. Juli 2015 [C-461/13] für die Straßen-

entwässerung, im Auftrag der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Ver-

kehr, FÜßER & KOLLEGEN 2016, S. 8; so auch BVerwG, Urteil v. 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, 

Rn. 478) gemäß § 27 WHG, stellen verbindliche Maßstäbe für den ökologischen Zustand bzw 

das ökologische Potenzial und für den chemischen Zustand oberirdischer Gewässer auf, an 

dem jedes konkrete Vorhaben zu messen ist. Gleiches regeln die Bewirtschaftungsziele des 

§ 47 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 3 WHG für den mengenmäßigen und chemischen Zustand des 

Grundwassers.  

Das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot für Oberflächengewässer und für 

das Grundwasser gelten vorbehaltlich der Ausnahmen nach Art. 4 Abs. 6 bis 8 WRRL bzw. §§ 

31 und 47 WHG.  

Neben der WRRL und dem WHG bilden die auf Grundlage des WHG erlassenen Verordnun-

gen zum Schutz der Oberflächengewässer (Oberflächengewässerverordnung - OGewV) und 

zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung - GrwV) den rechtlichen Rahmen für 

die Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Oberflächengewässer 

und auf das Grundwasser. Dabei sind die Auswirkungen des Vorhabens auf die Wasserkörper 

insgesamt zu betrachten und nicht allein auf den Ort des Eingriffs, der räumlich begrenzt sein 

kann und nicht auf einzelne Gewässerstrecken oder die Einleitstelle (vgl. GELLERMANN, 

DVBl. 2007, 1517, 1521 soiwe FÜßER & KOLLEGEN 2016, S. 31; so auch BVerwG, Urteil 

vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, Rn. 506). 

2. Methodik 

In den vom Vorhabenträger vorgelegten Materialien der Planunterlage (PU) 16.5 „Fachbeitrag 

zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie“ (Fachbeitrag WRRL), zum 3. Planänderungs- 

und Ergänzungsverfahren mit Datum vom 06.09.2017 (Stand Deckblattplanung mit Datum 

vom 11.01.2019) wird überprüft, ob das Bauvorhaben mit den Umweltzielen der WRRL ver-

einbar ist. Die Prüfung der Planfeststellungsbehörde erfolgt auf Grundlage der zur Erarbeitung 

des Fachbeitrags durchgeführten Datenerhebung und der verwendeten Prüfkaskade (vgl. PU 

16.5, Kap. 2.5, S. 20 f.). 
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Im Rahmen des 3. Planänderungs- und Ergänzungsverfahren zur VKE 3.1/3.2a hat der Bund 

für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. (BUND) seine 

Stellungnahmen eingebracht. Diese beziehen sich mit den Schriftsätzen mit Datum vom 

12.09.2017 und mit Datum vom 31.05.2018 auf die Belange der Wasserrahmenrichtlinie. Die 

jeweiligen fachlichen Erwiderungen des Vorhabenträgers erfolgten mit den Schriftsätzen mit 

Datum vom 31.01.2018 sowie mit Datum vom 09.11.2018. 

Derzeit existieren noch keine anerkannten Standardmethoden oder Fachkonventionen für die 

Prognose nachteiliger Veränderungen des Gewässerzustands am Maßstab der WRRL 

(KAUSE / DE WITT 2016, S. 103; BVerwG, Urteil v. 28.04.2016, Az. 9 A 9.15, Rn. 30). Erfor-

derlich ist weder ein „rechnerisches Baukastensystem“ noch ein bis in alle Verästelungen aus-

differenziertes Bewertungsraster. Jedoch sind durch den Vorhabenträger die angewandten 

Bewertungskriterien und ihr fachlicher Sinngehalt nachvollziehbar darzulegen (vgl. dazu 

BVerwG, Beschl. v. 02.10.2014, Az. 7 A 14.12, NuR 2014, S. 785 ff.). 

Die „Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot“ der Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft 

Wasser (LAWA), beschlossen auf der 153. LAWA-Vollversammlung am 16./17. März 2017 

unter nachträglicher Berücksichtigung der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 

9. Februar 2017, Az. 7 A 2.15 „Elbvertiefung“ (LAWA 2017), stellt Hinweise beim Umgang mit 

der Thematik Verschlechterungsverbot bereit, die bei der Bearbeitung des Fachbeitrags be-

rücksichtigt wurden. Mit der Berücksichtigung der o. g. Entscheidung des Bundesverwaltungs-

gerichts entfiel das Kapitel 2.1.7 (Summationswirkung) in den Handlungsempfehlungen der 

LAWA. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung zur Elbvertiefung unter an-

derem zum Ausdruck gebracht, dass weder die Wasserrahmenrichtlinie noch das Wasser-

haushaltsgesetz verlangen, bei der Vorhabenzulassung die kumulierenden Wirkungen ande-

rer Vorhaben zu berücksichtigen (BVerwG, Urteil vom 9. Februar 2017, Az. 7 A 2.15, Rn. 594 

f.). Dementsprechend sind die diesbezüglichen Einwände des BUND zur Berücksichtigung 

von kumulierenden Auswirkungen des Vorhabens auf die Gewässerkörper mit anderen Vor-

haben unbegründet (vgl. hierzu Einwendungen des BUND vom 12.09.2017, S. 65 und vom 

31.05.2018, S. 26.). 

Mit der Erarbeitung des vorliegenden Fachbeitrags nach WRRL wurde das BÜRO FÜR HYD-

ROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER (Dresden) sowie das PLANUNGSBÜRO 

LANDSCHAFT PLANEN + BAUEN (Berlin) beauftragt. Nach Auffassung der Planfeststel-

lungsbehörde bestehen keine Zweifel an der fachlichen Geeignetheit der zur Bearbeitung des 

Fachbeitrags gewählten Methodik und der durchgeführten Prüf- und Bewertungsschritte. 
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Eine Auflistung der zur Beschreibung der Wasserkörper und zur Bewertung der Vorhabenaus-

wirkungen herangezogenen Datengrundlagen und Gutachten erfolgt in dem Fachbeitrag 

WRRL in den Kap. 12.3 bis 12.5 (vgl. dazu PU 16.5, S. 147 bis S. 149). 

3. Eigenschaften des Bauvorhabens 

Die VKE 3.1/3.2a gliedert sich in die Planungsabschnitte VKE 3.1 und VKE 3.2a, welche im 

Rahmen des Fachbeitrags gemeinsam betrachtet werden. Die geplante Trasse ist Bestandteil 

der Neubaustrecke BAB 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin mit einer Gesamtlänge von 

8,79 km (VKE 3.1 mit 5,643 km und VKE 3.2a mit 3,156 km). Sie bildet an der AS Vielbaum, 

nördlich der Hansestadt Seehausen, den Anschluss an die VKE 2.2 und endet im Elbebereich 

an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg, südlich von Wittenberge. 

Auf brandenburgischer Landesseite schließt die nachfolgende VKE 3.2b (Synonym: VKE 

1153) an. Bestandteil der VKE 3.1/3.2a ist die beidseitige PWC-Anlage „Elbe-Anland-Niede-

rung“ bei Bau-km 3+873.  

Im Bereich von Bau-km 5+300 wird die Aland-Elbe-Niederung mit dem Bauwerk (BW) 120A 

gequert. Mit der Vorlandbrücke (BW 131A) und der Strombrücke (BW131A [LSA]), die beide 

parallel zum vorhandenen Brückenbauwerk der B 189 verlaufen, erfolgt die Querung des El-

bebereiches. Weitere sieben Bauwerke werden zur Querung des Fließgewässer Aland sowie 

diverser Gräben (Alter Augraben, Wässerung, Grindelgraben und Elbgraben) errichtet (vgl. 

hierzu PU 16.5, Tab. 4, S. 22). Der Trassenneubau erfolgt komplett in Dammlage, sodass der 

ungünstige Einfluss des teilweise sehr geringen bzw. über dem Gelände befindlichen Grund-

wasserflurabstands bautechnisch berücksichtigt wird. 

4. Streckenentwässerung des Bauvorhabens 

Mit der geplanten Streckenentwässerung wird das anfallende Straßenabwasser sowohl zent-

ral über Entwässerungsanlagen als auch dezentral über Versickermulden abgeleitet bzw. ge-

fasst und behandelt. Die Streckenentwässerung des Baubschnittes VKE 3.1 ist aufgrund der 

vielzähligen Unterbrechung der Sickergräben durch vorhandene querende Gräben und Stra-

ßen in 32 Entwässerungsabschnitte aufgeteilt, wobei die Entwässerungsabschnitte 1 und 2 an 

der südlichen Abschnittsgrenze in die VKE 2.2 eingegliedert werden.  

Bei den Entwässerungsabschnitten mit dezentraler Ableitung und Behandlung wird das Stra-

ßenabwasser breitflächig über das Bankett und die Straßenböschung in das umliegende Ge-

lände geleitet und über die Bodenfläche versickert. 
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Für die zentrale Straßenabwasserbehandlung sind im Abschnitt VKE 3.1 vier Entwässerungs-

anlagen in Form von Versickerungsbecken (VB) mit Dauerstau und vorgeschalteten Absatz-

becken vorgesehen. Diese entwässern die Entwässerungsabschnitte 8 (VB 3.1/01), 9 (VB 

3.1/02), 31 (VB 3.1/03) und den Entwässerungsabschnitt 32 (VB 3.1/04). Im Abschnitt 

VKE 3.2a erfolgt die zentrale Straßenabwasserbehandlung von Bau-km 1,802 bis 3+200 über 

ein Regenklärbecken (RB 3.2/01) mit Dauerstau.  

Die Entwässerungsanlagen sind auf Grundlage der Richtlinien für die Anlage von Straßen, 

Teil: Entwässerung (RAS-Ew), Ausgabe 2005 (ARS 21/2005; Erlass des BMVBW vom 

18.11.2005) (FGSV 2005) nach dem aktuellen Stand der Technik geplant. Auf die Beschrei-

bung der Eigenschaften der Entwässerungsanlagen in der PU 16.5, Kap. 4.2 (S. 28 bis S. 30) 

wird verwiesen.  

Im Abschnitt VKE 3.2a wird im dezentralen Entwässerungsbereich von Bau-km 0+000 bis 

1+802 das anfallende Oberflächenwasser breitflächig über die Dammfläche geleitet oder über 

Entwässerungsrinnen im Mittelstreifen gefasst und einer am Dammfuß hochgesetzten Versi-

ckerungsmulde zur Versickerung zugeführt. Im Entwässerungsabschnitt zur Elbequerung 

(zwischen Bau-km 1+802 bzw. Bau-km 1+565 für rechte Richtungsfahrbahn und Bau-km 

3+200) wird das anfallende Straßenabwasser über Straßenabläufe und Rohrleitungen gefasst 

und in das bei Bau-km 1+848 im Damm geplante Regenklärbecken (RB 3.2/01; reines Absatz-

becken ohne Rückhaltefunktion) mit nachgeschalteter Verteilermulde geleitet. Von dort erfolgt 

die Bewässerung einer Auenwaldneuanpflanzung im Elbvorland. Eine direkte Einleitung von 

behandeltem Straßenabwasser in ein Oberflächengewässer erfolgt nicht. 

5. Identifizierung der vom Bauvorhaben betroffenen Wasserkörper 

Gemäß § 3 Nr. 6 WHG sind Wasserkörper einheitliche und bedeutende Abschnitte eines ober-

irdischen Gewässers oder Küstengewässers (= Oberflächenwasserkörper, OWK) sowie ab-

gegrenzte Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter (= Grund-

wasserkörper, GWK). 

5.1. Oberflächenwasserkörper  

Folgende drei Oberflächenwasserkörper (OWK) sind von dem Bauvorhaben betroffen: 

- 1) OWK-Name: Aland (Mittellauf = Biese; Oberlauf = Milde)  

- Gewässerabschnitt: von unterhalb Uchte bis Mündung in die Elbe in Niedersachsen 

- OWK-Fläche: 131,81 km2  

- OWK-Code ST: MEL05OW01-00 

- Einstufung gemäß WRRL (Art. 2 Nr. 9): erheblich verändert 
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- Fließgewässertyp gemäß Anlage 1 Nr. 2.1 OGewV: Typ 17 – Kiesgeprägte Tief-

landflüsse,  

 

- 2) OWK-Name: Augraben Krüden  

- Gewässerabschnitt: von Quelle bis Mündung in den Aland 

- OWK-Fläche: 22,07 km2 (Angabe gemäß dem aktuellen Datenblatt des OWK. In 

der PU 16.5 in Tabelle 13 auf Seite 49 wird davon abweichend eine Größe von 

127,21 km2 angegeben, welche in Bezug auf die Darstellung des OWK in Anlage 

6.1 Blatt 2 offensichtlich falsch ist.) 

- OWK-Code ST: MEL05OW29-00  

- Einstufung gemäß WRRL (Art. 2 Nr. 9): erheblich verändert 

- Fließgewässertyp gemäß Anlage 1 Nr. 2.1 OGewV: Typ 19 – Kleine Niederungs-

fließgewässer in Fluss- und Stromtälern, 

 

- 3) OWK-Name: Elbe 

- Gewässerabschnitt: von unterhalb Einmündung Havel / Gnevsdorfer Vorfluter bis 

Ende des Betrachtungsraumes (Wehr Geesthacht in Niedersachsen) 

- OWK-Fläche: 177,8 km2 

- OWK-Code ST: MEL08OW01-00  

- Einstufung gemäß WRRL (Art. 2 Nr. 9): natürlich 

- Fließgewässertyp gemäß Anlage 1 Nr. 2.1 OGewV: Typ 20 – Sandgeprägte Stöme. 

Die kartographische Darstellung der Lage und Abgrenzung der OWK erfolgt in der PU 16.5, 

Anlage 6.1 Blatt 1 und Blatt 2. Aufgrund seiner räumlichen Ausdehnung wurde dort auf die 

Darstellung des OWK Elbe verzichtet. 

Innerhalb der drei betroffenen Oberflächenwasserkörper sind keine berichtspflichtigen Stand-

gewässer bzw. Standgewässerkörper von dem Bauvorhaben betroffen. Insofern erfolgt dies-

bezüglich auch keine Bewertung.  

Eine direkte Ableitung des behandelten Straßenabwassers in Oberflächengewässer innerhalb 

der Oberflächengewässerkörper ist nicht vorgesehen. Demzufolge ist dieser Eintragspfad von 

Straßenabwasser bzw. darin befindlichen Schadstoffen auszuschließen. 

Das Hauptgewässer Augraben im gleichnamigen Oberflächengewässerkörper wird nicht von 

der Trasse der VKE 3.1/.3.2a gequert und nicht durch Straßenwassereinleitungen belastet. 

Der OWK wird lediglich randlich in seinem Einzugsgebiet von dem Vorhaben betroffen. Inso-

fern wird der Oberflächengewässerkörper im Fachbeitrag WRRL keiner näheren Betrachtung 

in Bezug auf die Vorhabenauswirkungen unterzogen. 
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5.2. Grundwasserkörper  

Von dem Bauvorhaben sind die folgenden zwei Grundwasserkörper (GWK) betroffen: 

- 1) GWK-Nummer: MBA 4  

GWK-Name: Elbe-Urstromtal (Aland) 

Fläche: 489,3 km2, 

 

- 2) GWK-Nummer: NI10_2 

GWK-Name: Bezeichnung: Zehrengraben 

Fläche: 376,0 km2. 

 

Die kartographische Darstellung der Lage und Abgrenzung der Grundwasserkörper ist der PU 

16.5, Anlage 6.2 Blatt 1 und Blatt 2 zu entnehmen. 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes zur Trasse der VKE 3.1/3.2a befinden sich insgesamt 

fünf Hauptgrundwasserleiter, die teilweise eine direkte Verbindung zum Hauptvorfluter Elbe 

besitzen. 

5.3. Zustand der Oberflächenwasserkörper 

Gemäß WRRL ist für den Zustand der Oberflächenwasserkörper der jeweils schlechtere Wert 

des ökologischen und des chemischen Zustands relevant (Art. 2 Nr. 17 WRRL). Für die hier 

relevanten erheblich veränderten OWK Aland und Augraben tritt an die Stelle des ökologi-

schen Zustands das ökologische Potenzial (vgl. § 3 Nr. 8 WHG). 

Die Einstufung des ökologischen Zustands bzw. des ökologischen Potenzials erfolgt gemäß 

den Vorgaben in Anlage 3 OGewV für die biologischen, die hydromorphologischen sowie die 

chemischen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten. Der ökologi-

sche Zustand eines natürlichen OWK wird in die Klassen sehr guter, guter, mäßiger, unbefrie-

digender oder schlechter Zustand eingeteilt (vgl. § 5 Abs. 1 OGewV). Hingegen wird das öko-

logische Potenzial eines künstlichen oder erheblich veränderten OWK in die Klassen höchstes, 

gutes, mäßiges, unbefriedigendes oder schlechtes Potenzial eingeteilt (vgl. § 5 Abs. 2 

OGewV). 

Maßgebend für die Einstufung des ökologischen Zustands oder des ökologischen Potenzials 

ist die jeweils schlechteste Bewertung einer biologischen Qualitätskomponente gemäß Anlage 

3 Nr. 1 i.V.m. mit Anlage 4 OGewV. Sowohl die hydromorphologischen Qualitätskomponenten 
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gemäß Anlage 3 OGewV als auch die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskompo-

nenten gemäß Anlage 7 OGewV dienen dabei der unterstützenden Beurteilung der biologi-

schen Qualitätskomponenten (vgl. § 5 Abs. 4 OGewV). 

Die Einstufung des Ist-Zustands der drei vom Vorhaben betroffenen OWK Aland, Augraben 

und Elbe erfolgte durch die zuständige Behörde (Landesbetrieb für Hochwasserschutz und 

Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt – LHW) anhand von Untersuchungsergebnissen an reprä-

sentativen Messstellen der in den OWK gelegenen berichtspflichtigen Fließgewässer (vgl. PU 

16.5, Tab. 18, S. 75 sowie Tab. 21, S. 78). Für die Bewertung des Ist-Zustands der OWK 

wurden Analyseergebnisse der repräsentativen Messstellen „Wanzer“ (OWK Aland, Messstel-

len-Nr. 410610), „oh. Einmündung Graben aus Scharpenhufe“ (OWK Augraben, Messstellen-

Nr. 418347 und „Wahrenberg, links Ufer“ (OWK Elbe, Messstellen-Nr. 410090) verwendet. 

Zusätzlich sind für den OWK Elbe Analyseergebnisse der Messstation „Schnackenburg“ 

(Messstellen-Nr. NI01) eingeflossen. 

Die Einstufung des ökologischen Potenzials erfolgt für den OWK Aland in die Klasse unbefrie-

digend. Maßgeblich ist hierfür der unbefriedigende Zustand der biologischen Qualitätskompo-

nente Makrozoobenthos. Der OWK Elbe wird derzeit, als natürlicher OWK, in der Klasse un-

befriedigender Zustand eingestuft. Ursache hierfür ist der unbefriedigende Zustand des Phy-

toplankton innerhalb der biologischen Qualitätskomponenten. 

Das Hauptgewässer Augraben im gleichnamigen Oberflächengewässerkörper wird nicht von 

der Trasse der VKE 3.1/.3.2a gequert und nicht durch Straßenwassereinleitungen belastet. 

Der OWK ist lediglich randlich in seinem Einzugsgebiet von dem Vorhaben betroffen. Insofern 

wird der Oberflächengewässerkörper Augraben in dem Fachbeitrag WRRL keiner näheren 

Betrachtung zur Ist-Einstufung des ökologischen Potenzials unterzogen.  

Die Einstufung des chemischen Zustands der OWK erfolgt anhand festgelegter Umweltquali-

tätsnormen (UQN) gemäß Anlage 8 Tab.2 OGewV. Bei Überschreitungen von mind. einer 

UQN ist der chemische Zustand als nicht gut einzustufen. Andernfalls ist der chemische Zu-

stand als gut einzustufen (vgl. § 6 OGewV).  

Der chemische Zustand der drei betrachteten OWK wird als nicht gut bewertet. Ursächlich 

hierbei ist jeweils die Überschreitung der Umweltqualitätsnorm des Parameters Quecksilber in 

der Biota und zusätzlich die Überschreitung der Umweltqualitätsnorm für Cadmium im Ober-

flächenwasserkörper Elbe.  

Zur Ermittlung und Darstellung der Einzelergebnisse für die Einstufung des ökologischen Zu-

stands bzw. des ökologischen Potenzials und des chemischen Zustands der OWK sowie zur 
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Auflistung der Analyseergebnisse, die zur Bewertung herangezogen wurden, wird auf PU 16.5 

Kap. 7.1 (S. 53 bis S. 85) verwiesen.  

Die Bewirtschaftungsziele für die betroffenen OWK sind in den Bewirtschaftungsplänen der 

Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe [2015, 2016]) aufgeführt. Demnach soll durch Um-

setzung entsprechender Maßnahmen ein guter ökologischer Zustand bzw. ein gutes ökologi-

sches Potenzial sowie ein guter chemischer Zustand der Oberflächenwasserkörper erreicht 

werden. Die geplanten Maßnahmen für die betroffen OWK sind in der PU 16.5 (Geplante Maß-

nahmen im 2. Bewirtschaftungzeitraum S. 86, Tab. 23 sowie im 3. Bewirtschaftungzeitraum S. 

87, Tab. 24) aufgelistet. 

Der aktuelle Bewirtschaftungsplan der FGG Elbe (2016) weist für die betroffenen Oberflächen-

gewässerkörper eine Fristverlängerung bis nach dem Jahr 2027 für das Erreichen der Bewirt-

schaftungsziele aus. 

5.4. Zustand der Grundwasserköper 

Gemäß den Vorgaben der WRRL bildet der jeweils schlechtere Wert des mengenmäßigen und 

des chemischen Zustands die Grundlage für den Zustand der Grundwasserkörper (Art. 2 Nr. 

19 WRRL). Nach § 4 Abs. 2 Grundwasserverordnung (GrwV) ist der mengenmäßige Zustand 

gut, wenn die langfristige natürliche Wasserbilanz beibehalten wird und anthropogen bedingte 

Änderungen des Grundwasserstandes nicht dazu führen, dass die Bewirtschaftungsziele (ent-

sprechend §§ 27 und 44 WHG) für die Oberflächenwasserkörper, die mit dem Grundwasser 

in Verbindung stehen, nicht verfehlt werden, sich der Zustand dieser Oberflächengewässer 

nicht signifikant verschlechtert, Landökosysteme, die direkt vom Grundwasserkörper abhängig 

sind, nicht signifikant geschädigt werden und die Grundwasserfließrichtung sich nicht in der 

Weise verändert, dass der Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen ermöglicht 

wird. Andernfalls ist der mengenmäßige Zustand als schlecht einzustufen (vgl. § 4 Abs.1 

GrwV).  

Grundlage für die Beurteilung des chemischen Zustands sind die in Anlage 2 GrwV aufgeführ-

ten Schwellenwerte bestimmter Stoffe (vgl. § 5 Abs. 1 GrwV). Der chemische Zustand ist als 

gut einzustufen, wenn die in § 7 Abs. 2 oder Abs. 3 i.V.m. Abs.4 GrwV aufgeführten Voraus-

setzungen erfüllt werden. Liegen die Voraussetzungen nicht vor, ist der chemische Zustand 

als schlecht einzustufen (vgl. § 7 Abs.1 GrwV). 

Auch die Einstufung des Zustands der beiden vom Bauvorhaben betroffenen GWK erfolgte 

durch die zuständige Behörde (Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 

Sachsen-Anhalt – LHW), auf Grundlage der Grundwasserverordnung (GrwV) und der aktuel-

len Geringfügigkeitsschwellenwerte, definiert durch die Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
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Wasser (Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Aktualisierte 

und überarbeitete Fassung 2016, LAWA 2016). Als Bewertungsgrundlage für den chemischen 

Zustand des Grundwassers im Umfeld des Vorhabens dienten die Ergebnisse der Gewäs-

serüberwachung innerhalb des GWK MBA 4 (Elbe-Urstromtal) an der Grundwassermessstelle 

Geestgottberg (Krüden) (Messstellen-Nr. 445174) und innerhalb des GWK NI10_2 (Zehren-

graben) an der Grundwassermessstelle Seehausen Tannenkrug (Messstellen-Nr. 445044) 

(vgl. PU 16.5, Tab. 26, S. 89).  

Sowohl der mengenmäßige Zustand als auch der chemische Zustand des GWK NI10_2 wer-

den jeweils als gut bewertet. Bei dem GWK MBA 4 wird der mengenmäßige Zustand ebenfalls 

als gut, der chemische Zustand jedoch als schlecht bewertet. Maßgeblich hierfür ist die Über-

schreitung des Schwellenwertes für Ammonium im GWK MBA 4.  

Zur Ermittlung und Darstellung der Einzelergebnisse für die Einstufung des mengenmäßigen 

und des chemischen Zustands der zwei GWK wird auf PU 16.5 Kap. 7.2 (S. 88 bis S. 91) 

Bezug genommen.  

Die Bewirtschaftungsziele für die Grundwasserkörper sind im Maßnahmenprogramm des Lan-

des Sachsen-Anhalt zusammengestellt. Durch Umsetzung entsprechender Maßnahmen soll 

der Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser verhindert bzw. begrenzt werden, um einen 

guten chemischen Zustand zu erreichen bzw. zu erhalten. Die für den Grundwasserkörper 

MBA 4 geplanten Maßnahmen sind in der PU 16.5 Tabelle 28 (S. 92) aufgeführt. Für den GWK 

NI10_2 sind keine Maßnahmen vorgesehen. 

6. Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Was-

serkörper 

6.1. Auswirkungen auf die Oberflächenwasserkörper 

Von dem Neubauvorhaben gehen verschiedene Projektwirkungen aus, die potenziell geeignet 

sein können, Auswirkungen auf die Qualitätskomponenten des ökologischen Zustands/Poten-

zials und des chemischen Zustandes der zu betrachtenden Wasserkörper hervorzurufen. In 

der PU 16.5 erfolgt auf Seite 96 unter dem Kapitel 9.1.2 (Potenzielle Auswirkungen des Vor-

habens auf die Wasserkörper) eine Auflistung dieser Wirkungsfaktoren. Hierbei wird unter-

schieden in baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkungen. 

Für den OWK Aland wurden die folgenden bauwerksbedingten Wirkfaktoren ermittelt: 

- Abriss und Rückbau der vorhandenen B 189-Brücke über den Aland 

- Querung der A 14-Trasse über den Aland mit dem Bauwerk (BW) 120A  
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- Abriss und Ersatzneubau der Krugbrücke (Alandstraße) über den Aland (BW 

120.1A). 

Innerhalb des OWK Elbe ist folgender bauwerksbedingte Wirkfaktor bewertungsrelevant: 

Querung der A 14-Trasse über die Elbe mit dem BW 131A (Vorlandbrücke) und BW 131A 

(LSA) (Strombrücke).  

Eine direkte Einleitung von Straßenabwasser über Oberflächengewässer in die betroffenen 

Oberflächenwasserkörper ist nicht vorgesehen. Zwar können durch Starkregenereignisse un-

ter Umständen Einleitungen von unbehandelten Straßenabwässern in ein Oberflächengewäs-

ser kurzzeitige Zunahmen von straßenbürtigen Stoffkonzentrationen verursachen. Da dies je-

doch unregelmäßig sowie temporär entsteht, wird sich innerhalb kürzester Zeit wieder ein Zu-

stand wie vor dem Ereignis einstellen. Folglich sind die diesbezüglichen Einwendungen des 

BUND (vgl. Stellungnahme des BUND vom 12.09.2017, S. 59 und Stellungnahme vom 

31.05.2018, S. 24) in Hinblick auf eine Verschlechterung des ökologischen Zustands/Potenzi-

als und des chemischen Zustands der OWK Elbe und Aland unbegründet. 

Eine Beeinträchtigung des OWK Augraben (MEL05OW29-00) durch das geplante Vorhaben 

wird aufgrund der Lage des Fließgewässers (Augraben) mit mindestens 1000 m zur Trasse 

ausgeschlossen. Zudem sind hier keine direkten Einleitungen von Straßenabwässern geplant 

sowie kein Zufluss von Grundwasser bzw. kein signifikanter Zufluss von Nebengewässern zu 

erwarten. Dementsprechend wurde im Rahmen des Fachbeitrags WRRL für diesen OWK 

keine Wirkungsprognose erstellt. Daher sind die Einwendungen des BUND in Bezug auf eine 

mögliche vorhabenbedingte Verschlechterung des chemischen Zustands des OWK Augraben 

aufgrund möglicher Quecksilbereinträge (auch über den Luftpfad) unbegründet (vgl. Stellung-

nahme des BUND vom 12.09.2017, S. 59 und Stellungnahme vom 31.05.2018, S. 24). Auf-

grund der entbehrlichen Wirkungsprognose sind auch die Einwendungen des BUND in Bezug 

zu dem Parameter Chlorid innerhalb der allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskom-

ponenten für den OWK Augraben unbegründet (vgl. Stellungnahme des BUND vom 

12.09.2017, S. 60 und Stellungnahme vom 31.05.2018, S. 24 f.). 

Für den Oberflächenwasserkörper Elbe (MEL08OW01-00) sind Einleitungen von Schadstoffen 

über den Grundwasserzufluss anzunehmen, jedoch sind diese gegenüber dem mittleren Ab-

fluss der Elbe (siehe Kap. 6.1.2) vernachlässigbar, sodass aufgrund der Verdünnung in der 

Elbe eine messtechnisch nachweisbare Veränderung der chemischen (flussgebietsspezifi-

sche Schadstoffe und sonstige Schadstoffe) und allgemeinen physikalisch-chemischen Qua-

litätskomponenten sowie des chemischen Zustands nicht zu erwarten ist. Im Ergebnis der Un-
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tersuchungen zu dem separaten Fachbeitrag nach WRRL für den anschließenden Planungs-

abschnitt VKE 3.2b in Brandenburg (BÜRO FÜR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT 

HAMMER 2016) konnte nachgewiesen werden, dass für den Oberflächenwasserkörper Elbe 

ein quantifizierbarer Eintrag über den Grundwasserzustrom nicht nachweisbar ist und dass 

Direkteinleitungen in die Elbe nicht vorgesehen sind. Spritzschutzwände auf dem Brückenbau-

werk verhindern zudem den Eintrag von Spritzwasser in die Elbe. Somit werden die Einleitun-

gen der Entwässerungsmaßnahmen aus der VKE 3.2b in dem vorliegenden Fachbeitrag zur 

VKE 3.1/3.2a nicht berücksichtigt. 

Eine direkte Einleitung des behandelten Straßenabwassers in die Gewässer des OWK Aland 

(MEL05OW01-00) ist nicht vorgesehen, sodass potenziell nur über den Grundwasserzufluss 

Schadstoffe in das Gewässer eingetragen werden können. Das Fließgewässer Aland wird 

durch den Grundwasserzufluss aus dem Abstrombereich der Trasse bzw. der Versickerungs-

becken 3.1/01 und 3.1/02 beeinflusst. Der Grundwasserzufluss zu den betroffenen Fließge-

wässern wurde unter Verwendung einer geohydraulischen Transportmodellierung ermittelt 

(BÜRO FÜR HYDROLOGIE UND BODENKUNDE GERT HAMMER 2008). 

Zusammengefasst erfolgt im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrags WRRL die Bewertung 

der Auswirkungen des Bauvorhabens auf den chemischen Zustand nur für den OWK Aland. 

Die Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Qualitätskomponenten des öko-

logischen Zustands/Potenzials der Oberflächenwasserkörper gestaltet sich folgendermaßen: 

- OWK Augraben (MEL05OW29-00): keine weitere Betrachtung, 

- OWK Aland (MEL05OW01-00): Biologische Qualitätskomponenten, Hydromorphologische 

Qualitätskomponenten, Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten, Chemi-

sche Qualitätskomponenten (Flussgebietsspezifische Schadstoffe), 

- OWK Elbe (MEL08OW01-00): Biologische Qualitätskomponenten, Hydromorphologische 

Qualitätskomponenten. 

Die Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens für den OWK Aland erfolgt an der reprä-

sentativen Messstelle Wanzer (Messstellen-Nr: 410610). Die kartografische Darstellung der 

OWK und die räumliche Lage der repräsentativen Messstellen ist der PU 16.5 Anlage 6.1 Blatt 

2 zu entnehmen. 

6.1.1. Ökologischer Zustand / Potenzial 

Für die vom Vorhaben betroffenen Oberflächenwasserkörper ist darzulegen, ob es zu einer 

Änderung der Zustandsklasse der betroffenen Qualitätskomponenten nach Anlage 3 der 
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OGewV für die Einstufung des ökologischen Zustands/Potenzials kommen kann. Nach der 

EuGH-Entscheidung vom 01.07.2015 (Rechtssache C-461/13) ist für jede bewertungsrele-

vante Qualitätskomponente zu prüfen, ob durch das Vorhaben eine Einstufung in eine niedri-

gere Klasse erfolgt. Dabei gilt, dass als Verschlechterung einer chemischen Qualitätskompo-

nente (flussgebietsspezifische Schadstoffe, prioritäre Stoffe und bestimmte andere Schad-

stoffe sowie Nitrat) jede Überschreitung der jeweiligen Umweltqualitätsnorm darstellt. Hat ein 

Schadstoff bereits die Umweltqualitätsnorm überschritten, stellt jede weitere Erhöhung der 

Schadstoffkonzentration eine unzulässige Verschlechterung dar.  

Die Regelungen der WRRL (Art. 4 Abs. 4 Buchst. a Ziffer i und Buchst.b Ziffer i) beziehen sich 

dabei grundsätzlich auf den gesamten Wasserkörper, sodass maßgeblich für die Bewertung 

der Auswirkungen der jeweils abgegrenzte Wasserkörper zu betrachten ist. Daher ist der Ort 

der Bewertung der Auswirkungen nicht zwingend die betreffende Stelle im Wasserkörper, an 

der die Einleitung stattfindet, sondern der Gebietsauslass bzw. eine repräsentative Messstelle 

im Fließgewässernetz oder des Grundwasserkörpers (vgl. BVerwG, Urteil vom 09. Februar 

2017, Az. 7 A 2.15, Rn 506). Diese Annahme wird auch durch das Urteil des OVG Hamburg 

vom 18. Januar 2013 (Az. 5 E 11/08, Juris, Rn. 210 ff.) und durch das Urteil des OVG Lüneburg 

vom 22. April 2016 (Az. 7 KS 27/15, Juris, Rn. 462) sowie in den Ausführungen der „Hand-

lungsempfehlung Verschlechterungsverbot“ (LAWA 2017, S. 5, 8) bestätigt. Lokal begrenzte 

Veränderungen (z.B. in Nebengewässern) sind nur zu bewerten, wenn mit einer Verschlech-

terung des gesamten Wasserkörpers gerechnet werden muss (vgl. BVerwG, Urteil vom 09. 

Februar 2017, Az. 7 A 2.15, Rn 506). 

Da infolge des Neubaus der VKE 3.1/3.2a der BAB A 14 keine Messwerte sowohl für die 

Schadstoffkonzentrationen im Straßenabwasser als auch zu den Reinigungsleistungen der 

Behandlungsanlagen vorliegen, musste als Grundlage für die Beurteilung der geplanten Ein-

leitungen auf Untersuchungsergebnisse in der Literatur zurückgegriffen werden (vgl. PU 16.5, 

Kap. 5.2, S. 31 ff. sowie Kap. 5.4, S. 37 ff.). 

Ein potenzieller Eintrag von Schadstoffen in die Fliegewässer ist entsprechend dem Entwäs-

serungskonzept jedoch nur über das zufließende Grundwasser innerhalb der Bodenzone mög-

lich. 

Unter Berücksichtigung der gemessenen Vorbelastungen und der zu erwartenden Sickerwas-

serkonzentrationen sowie unter Verwendung der hydrologischen Abflusskennwerte des 

Grundwasserzuflusses für mittlere Abfllüsse (MQ), zur Ermittlung der zu erwartenden Jahres-

durchschnittskonzentration, bzw. für mittlere Niedrigwasserverhältnisse (MNQ) (vgl. PU 16.5, 

S. 51, Tab. 14), zur Ermittlung der zu erwartenden Jahreshöchstkonzentraion, erfolgt die Be-

stimmung der zu erwartenden Konzentrationsänderungen im Aland.  
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Die berechnete Konzentration in den Fließgewässern wurde mit den Umweltqualitätsnormen 

oder Schwellenwerten in Beziehung gesetzt, um die Auswirkungen der Einleitung über den 

Grundwasserzufluss in die Wasserkörper zu bewerten.  

Abweichend von dieser Vorgehensweise sind die zu erwartenden Belastungen des Straßen-

abwassers mit Chlorid und den daraus resultierenden Wirkungen ermittelt worden. Mit Vorlage 

der vom Büro für Hydrologie und Bodenkunde Gert Hammer (2008) erstellten zusätzlichen 

Unterlage „Gutachten über die voraussichtliche Tausalzbelastung von Aland und Elbe durch 

Einleitung von Straßenabwässern im Zusammenhang mit dem Lückenschluss der BAB 14, 

VKE 3.1/3.2A“, mit Datum vom 17.11.2008 erfolgt der Nachweis, dass die Versickerung von 

tausalzhaltigem Straßenabwasser keine signifikanten Auswirkungen auf die vorhandenen 

Chloridkonzentrationen im Aland und der Elbe hat. Unter Berücksichtigung der Vorbelastun-

gen sind deshalb keine Chlorid-Konzentrationen oberhalb des Schwellenwertes für das gute 

ökologische Potenzial zu erwarten. Auf die weiterführenden Erläuterungen in der Unterlage 

„Gutachten über die voraussichtliche Tausalzbelastung von Aland und Elbe durch Einleitung 

von Straßenabwässern im Zusammenhang mit dem Lückenschluss der BAB 14, VKE 

3.1/3.2A“ wird verwiesen. 

Eine weitere Tausalzuntersuchung in Bezug auf mögliche Chlorideinträge in drei Elb-Altarme 

und das Abgrabungsgewässer Büttners Brack erfolgt in der zusätzlichen Unterlage „Gutachten 

über die voraussichtliche Tausalzbelastung von Büttners Brack und Elb-Altarmen durch Ablei-

tung von Straßenabwässern im Zusammenhang mit dem Lückenschluss der BAB 14, VKE 

3.1/3.2A“, mit Datum vom 31.05.2013. Die Unterlage wurde gleichfalls vom Büro für Hydrologie 

und Bodenkunde Gert Hammer erstellt. Im Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen 

konnte nachgewiesen werden, dass ein Chlorideintrag in die Stillgewässer nur über den 

Grundwasserzufluss erfolgt. Jedoch kommt es hier aufgrund regelmäßiger Überflutungsereig-

nisse durch die Elbe zu keiner Akkumulation des Chlorids. Auf die weiterführenden Erläute-

rungen in der Unterlage „Gutachten über die voraussichtliche Tausalzbelastung von Büttners 

Brack und Elb-Altarmen durch Ableitung von Straßenabwässern im Zusammenhang mit dem 

Lückenschluss der BAB 14, VKE 3.1/3.2A“ wird verwiesen. 

6.1.1.1. Biologische Qualitätskomponenten 

OWK Elbe  

Die Breite des Brückenbauwerks BW 131A über die Elbe beträgt ca. 30 m, die lichte Höhe 

unter der Brücke über dem Mittelwasserspiegel beträgt 8,70 m, bei Hochwasser ca. 5 m. Ein 

Unterfliegen von Insekten (z.B. Libellen und Fliegen-Arten) ist gefahrlos möglich. Das südliche 

Widerlager der Flutbrücke befindet sich in einem Abstand von über 750 m zur Uferlinie der 
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Elbe. Mit einem Abstand von über 50 m zum Elbufer werden die Pfeiler der Flutbrücke errichtet. 

Insofern sind von dem Bau der Widerlager und den Flutbrücken-Pfeilern keine Beeinträchti-

gungen zu erwarten. 

Das Fundament der zwei Strombrücken-Pfeiler wird von einem Poton aus innerhalb des Ge-

wässers sowie im Schutz geschlossener Spundwandkästen hergestellt. Die Flächeninan-

spruchnahme dafür ist lokal begrenzt auf max. 500 m² Baufläche. Anlagebedingt werden durch 

die Strombrücken-Pfeiler dauerhaft ca. 50 m² Grundfläche beansprucht. Im Bereich der Mittel-

wasserlinie sowie innerhalb eines landseitig angrenzenden 10 m-Pufferstreifens existieren we-

der Baustelleneinrichtungsflächen noch Baustraßen.  

Es kann bei dem Einbau der Spundwände und dem späteren Einbau der Wandscheiben zwi-

schen den vorhandenen Brückenpfeilern der B 189 und den neuen Brückenpfeilern zu tempo-

rären Sedimentaufwirbelungen (stärkere Trübung des Wassers) kommen, die jedoch nur zu 

einer zeitlich begrenzten Beeinträchtigung der Gewässerflora und –fauna führen können. Eine 

mögliche Veränderung der Gewässerflora und –fauna, aufgrund des verringerten Lichtdarge-

bots im Bereich des Brückenbauwerks, wird durch die lichte Brückenhöhe von 8,70 m bei Mit-

telwasserverhältnissen und durch die Herstellung eines Lichtspaltes zwischen den Trassen 

der B 189 und der A 14 minimiert. Ebenso verhindert wird somit eine Unterbrechung der vor-

handenen Ufervegetaion. Der Bereich unterhalb der Brücke dient weiterhin als Lebensraum 

und Wanderkorridor für migrierende Arten. 

Nährstoffe oder Schadstoffe werden im laufenden Betrieb der A14 aufgrund des geplanten 

Entwässerungskonzepts nicht direkt in die Elbe eingetragen.  

Mit den geplanten Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen (vgl. PU 16.5, S. 114 f.) werden die 

möglichen bauzeitlichen Beeinträchtigungen deutlich reduziert.  

Beeinträchtigungen von Makrophyten und des Phytobenthos infolge des reduzierten Lichtein-

falls unter dem Brückenbauwerk können ausgeschlossen werden, da diese bezogen auf den 

gesamten Oberflächenwasserkörper sehr kleinflächig und lokal begrenzt sind.  

Die verbleibenden möglichen Auswirkungen (z.B. baubedingte Lichtemission, Gewässertrü-

bung) sind aufgrund ihrer lokalen und temporären Beschränkung nicht geeignet, um die Ge-

wässerflora der Elbe dauerhaft zu verschlechtern. 

Dauerhafte Beeinträchtigungen von Fischarten nach Anhang II der FFH-RL (Steinbeißer, Rap-

fen, Schlammpeitzger, Lachs, Maifisch, Stromgründling und Nordseeschnäpel) und Rundmäu-

lern (Meerneunauge, Flussneunauge) sowie deren Lebensräumen durch Ausbreitungen von 
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Schwebstoffen einschließlich Gewässertrübung sind nicht zu erwarten, da diese verhältnismä-

ßig sehr lokal und zeitlich eng begrenzt wirksam sind. 

Bei der Herstellung der Spundwandkästen werden Beeinträchtigungen der Fischfauna durch 

Erschütterungen und Schallimmissionen durch die Schutzmaßnahme SASB/FFH10, die scho-

nende Rammarbeiten sowie eine Vergrämung aus dem Baustellenbereich vorsieht, vermie-

den. Zum weiteren Schutz sind im Zeitraum vom 1. Mai bis 30. Juli (Laich- und Jungfisch-

phase) keine Rammarbeiten zulässig.  

Zudem stehen für die genannten Arten entlang des Elbverlaufs ausreichend Ausweichräume 

zur Verfügung. Auf die weiterreichenden Ausführungen zur Fischfauna in den Unterlagen zur 

Verträglichkeitsprüfung zum FFH-Gebiet Elbe (FÖA LANDSCHAFTSPLANUNG GMBH 2011) 

wird verwiesen. Eine Verschlechterung der Fischartenzusammensetzung und Abundanz der 

Fischpopulationen, aufgrund möglicher Verluste einzelner Individuen, ist nicht zu besorgen 

(vgl. Einwendungen des BUND vom 12.09.2017, S. 53 f. und vom 31.05.2018, S. 21 f.) 

Unbegründet ist der Vortrag des BUND, dass der Fachbeitrag WRRL nicht berücksichtigt, dass 

die betroffenen Oberflächenwasserkörper auch Bestandteil der Natura 2000-Schutzkulisse 

sind (Einwendungen des BUND vom 12.09.2017, S. 53. und vom 31.05.2018, S. 21). Die Prü-

fung der Verträglichkeit des Vorhabens in Bezug auf die Belange Natura 2000 gemäß der 

FFH-Richlinie ist Bestandteil der jeweiligen FFH-Verträglichkeitsprüfungen zu den FFH-Ge-

bieten „Aland-Elbeniederung nördlich Seehausen“ (DE 2935-301), „Elbaue Beuster-Wahren-

berg“ (DE 3036-301) und dem Vogelschutzgebiet (SPA) „Aland-Elbe-Niederung“ (DE 2935-

401). Insofern wird auf die weiteren Ausführungen unter C.X (FFH-Verträglichkeit) dieses Be-

schlusses verwiesen. Dort erfolgt auch die Darstellung der jeweiligen Wirkungsprognosen. Im 

Gesamtkontext des Fachbeitrags WRRL wird nachvollziehbar dargestellt, dass mit dem Vor-

haben keine nachteiligen Auswirkungen auf die relevanten Oberflächenwasserkörper, ein-

schließlich der biologischen Qualitätskomponenten (Gewässerfauna und –flora), verbunden 

sind.  

Aufgrund der geringen Größe der Flächen für die Pfeilerstandorte, des geringen zeitlichen 

Umfangs der Rammarbeiten sowie unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schutzmaßnah-

men sind entgegen der Auffassung des BUND (vgl. Einwendungen des BUND vom 

12.09.2017, S. 60 bis S. 62 und vom 31.05.2018, S. 25) keine negativen Auswirkungen auf 

die biologischen Qualitätskomponenten der Oberflächenwasserkörper bzw. erhebliche Beein-

trächtigungen der FFH-Gebiete zu besorgen. 
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OWK Aland 

Der Abriss der vorhandenen B189-Brücke und der Krugbrücke, mit dem Rückbau der im Ge-

wässer befindlichen Pfeiler, können mit temporären Gewässertrübungen einhergehen, die je-

doch durch die Vermeidungsmaßnahme VFFH/ASB27 (vgl. PU 16.5, S. 102) reduziert werden. 

Es kann bei dem Einbau der Spundwände für den Rückbau der Pfeiler zu temporären Sedi-

mentaufwirbelungen (stärkere Trübung des Wassers) kommen, die jedoch nur zu einer zeitlich 

begrenzten Beeinträchtigung der Gewässerflora und –fauna führen können. Die mit dem Neu-

bau der Brücken über den Aland verbundene Reduzierung der Gewässerbelichtung wird durch 

die Dimensionierung und Gestaltung der Bauwerke, insbesondere bei der Autobahnbrücke 

durch Anlage eines 6 m breiten Lichtspalts sowie den Rückbau der Pfeiler weitestgehend kom-

pensiert. Unter den Brückenbauwerken werden die lokalen Lichtverhältnisse eine durchgän-

gige Ufervegetation ermöglichen. Zudem führt der Pfeilerrückbau im Aland zur Entwicklung 

neuer Habitate für Ufer- und Flachwasser bewohnende Arten. Der Bereich unterhalb der Brü-

cken dient weiterhin als Lebensraum und Wanderkorridor für migrierende Arten. 

Flugfähige Imagines von gewässerbewohnenden Insektenlarven können die neuen Brücken 

ungehindert unterqueren und auch schadlos überfliegen, da Schutzwände auf den Brücken 

Kollisionen mit Kraftfahrzeugen vermeiden. 

Bei der Herstellung der Spundwandkästen für den Rückbau der Brückenpfeiler werden Beein-

trächtigungen der Fischfauna durch Erschütterungen und Schallimmissionen durch die Ver-

meidungsmaßnahme VFFH/ASB27 minimiert. Die Maßnahme sieht schonende Rammarbeiten 

vor, die mit einer Vergrämung aus dem Baustellenbereich einhergehen.  

Im Ergebnis der Bewertung der vorhabenbedingten Wirkfaktoren können für die Oberflächen-

wasserkörper Elbe und Aland Verschlechterungen des Zustands der untersuchten biologi-

schen Qualitätskomponenten Phytoplankton, Makrophyten/Phytobenthos, Makrozoobenthos 

und Fischfauna, unter Berücksichtigung der o. g. Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen aus-

geschlossen werden. Auf die näheren Ausführungen zur Bewertung der Wirkfaktoren in der 

PU 16.5 (Kap. 9.3.4, S. 109 bis S. 122A) wird verwiesen. 

Die vorgenomme Bewertung der Vorhabenauswirkungen auf die biologischen Qualitätskom-

ponenten in dem Fachbeitrag WRRL ist nachvollziehbar und schlüssig. Insofern sind die Ein-

wendungen des BUND über eine unzureichende Kenntnis der Einstufung der Qualitätskom-

ponenten, insbesondere der biologischen Qualitätskomponenten, unbegründet (Einwendun-

gen des BUND vom 12.09.2017, S. 49 ff. und vom 31.05.2018, S. 17 f.). Im Übrigen ist die 

gewählte Bewertungsmethodik nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht zu bean-

standen. 
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6.1.1.2. Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Die Linienführung der Trasse der A 14 entspricht fast vollständig der derzeitigen B 189, mit 

Beibehaltung der Standorte der Brücken und Durchlässe innerhalb des bisherigen Stra-

ßendamms. Insofern werden keine signifikante Änderung der Abflussdynamik, keine potenzi-

elle Gefahr der Gebietsvernässung sowie keine Verschlechterung der Verbindung zum Grund-

wasserkörper prognostiziert. 

OWK Elbe 

Die Elbe wird mit einer dreifeldrigen Strombrücke (BW 131A), mit Stützweiten von 126,50 m, 

160,00 m und 126,00 m, überspannt (vgl. PU 16.5, Tab. 4, S. 22). Im Fließgewässerbereich 

sind zwei Pfeiler verortet, je einer auf sachsen-anhaltischer und brandenburgischer Seite, mit 

einer jeweiligen Grundfläche von 15 m² und einer Breite von 3 m. Aufgrund der sehr geringen 

Reduzierung der passierbaren Breite der Elbe von 6 m im Verhältnis der Gewässerbreite von 

ca. 300 m sowie der Lage der Pfeiler im dierekten Stömungsschatten der vorhandenen Pfeiler 

der B 189-Brücke sind keine Beeinträchtigungen auf die Fließgewässerdurchgängigkeit zu er-

warten. 

Die prognostizierte geringfügige Fließgeschwindigkeitszunahme der Elbe im Abflussquer-

schnitt der Strombrückenpfeiler aufgrund der lokalen Einschnürung der Strömung ist lokal be-

grenzt und führt entgegen der Auffassung des BUND nicht zu einer Verstäkung der Sohlero-

sion der Elbe, die sich auf den gesamten OWK auswirken kann. Insofern sind die diesbezüg-

lichen Einwände des BUND unbegründet (vgl. Einwendungen des BUND vom 12.09.2017, S. 

57 f. und vom 31.05.2018, S. 23 f.). Die temporäre Einrichtung der Spundwandkästen auf einer 

Fläche von je 200 m² für die Errichtung der Strompfeiler innerhalb der Elbe und die Errichtung 

eines Brückenpfeilers im Uferbereich eines Auengewässers wirken sich nicht negativ auf die 

Fließgewässerdurchgängigkeit aus. Nach Beendigung der Bautätigkeit wird eine naturnahe 

Sohlstruktur in einer Stärke von > 1 m über den Pfeilerfundamenten (siehe PU 16.5, Abbildung 

8 auf Seite 101) bzw. eine naturnahe Uferstruktur innerhalb der Baufelder wiederhergestellt.  

Die dauerhafte anlagebedingte Veränderung der Gewässersohle durch die zwei Pfeilerfunda-

mente und die Wandscheiben auf insgesamt 50 m² ist im Verhältnis zu dem Gewässerlauf von 

147, 9 km innerhalb des OWK Elbe sehr gering.  

 OWK Aland  

Die nachfolgende Darstellung der Bewertungen erfolgt getrennt nach den Vorhabenwirkungen 

A14-Querung sowie Ersatzneubau Krugbrücke (Alandstraße). Mit der Vermeidungsmaß-

nahme VFFH/ASB27 sind Auflagen verbunden, die der Vermeidung von bauzeitlichen Stoffeinträ-

gen in den Aland sowie der Sicherung des Gewässers und dessen Uferbereiche dienen (vgl. 

PU 16.5, S. 102). 
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A14-Querung des Alandes 

Das Querungsbauwerk der A14-Trasse (BW 120A) wird mit einer Länge von ca. 103,00 m und 

einer Höhe von ca. 5,00 m über der Wasserlinie errichtet (vgl. PU 16.5, Tab. 4, S. 22). Sowohl 

die Brückenwiderlager als auch die Brückenpfeiler werden in der terrstrischen Aue verortet. 

Zwischen den Richtungsfahrbahnen gewährleistet ein 6m breiter Lichtspalt gute Belichtungs-

verhältnisse für wandernde Tierarten. Mit dem Neubau des Brückenbauwerks geht der Abriss 

der vorhandenen B189-Brücke über den Aland einher.  

Der Abriss mit dem Rückbau der Pfeiler im Gewässer kann zu einer Verbesserung der lokalen 

Fließgewässerdurchgängigkeit und –morphologie beitragen. 

Ersatzneubau Krugbrücke 

Der Erstzneubau über den Aland (BW 120.1A) weist eine Länge von ca. 42,30 m und eine 

Höhe von ca. 4,28 m auf (vgl. PU 16.5, Tab. 4, S. 22). Sowohl die Brückenwiderlager als auch 

die Brückenpfeiler werden in der terrestrischen Aue verortet.  

Der Abriss der vorhandenen Brücke mit dem Rückbau der Pfeiler im Gewässer kann zu einer 

Verbesserung der lokalen Fließgewässerdurchgängigkeit und –morphologie beitragen.  

Für die unterstützenden hydromorphologischen Qualitätskomponenten Wasserhaushalt, 

Durchgängigkeit der Fließgewässer und morphologische Bedingungen (vgl. Anlage 3 Nr. 2 

GewV) kann aufgrund der Kleinräumigkeit der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen bzw. 

Flächeninanspruchnahme des Fließgewässers Elbe sowie unter Berücksichtigung der Vermei-

dungsmaßnahme VFFH/ASB27 eine weitergehende Verschlechterung des ökologischen Zu-

stands/Potenzials der OWK Elbe und Aland ausgeschlossen werden. Da keine die Durchgän-

gigkeit einschränkenden Eingriffe erfolgen, kann auch eine Behinderung von Maßnahmen zur 

Verbesserung des ökologischen Zustands/Potenzials der Oberflächenwasserkörper ausge-

schlossen werden.  

Hinsichtlich der näheren Ausführungen zur Bewertung der vorhabenbedingten Wirkfaktoren 

auf die hydromorphologischen Qualitätskomponenten der OWK wird auf PU 16.5 (Kap. 9.3.2, 

S. 99 bis S. 105) verwiesen. 

6.1.1.3. Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten 

Die in dem Fachbeitrag WRRL betrachteten allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitäts-

komponenten Temperaturverhältnisse, Sauerstoffhaushalt, Versauerungszustand und Nähr-

stoffverhältnisse (vgl. Anlage 7 OGewV) dienen der unterstützenden Beurteilung des ökologi-

schen Potenzials des OWK.  
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Mit der Versickerung des im geringen Maße anfallenden Straßenabwassers sind keine signi-

fikanten Veränderungen der Temperatur- und Sauerstoffverhältnisse im OWK Aland über den 

Grundwasserzufluss zu erwarten. Im Hinblick auf die in den Strassenabwässern typischen pH-

Werte zwischen 7,1 und 7,6 (vgl. PU 16.5., S. 34, Tab. 5.3) kann eine Verschlechterung des 

Versauerungszustands des OWK ausgeschlossen werden, da die Zielwerte zwischen 7,0 und 

8,5 liegen (vgl. Anlage 7, Nr. 2.1.2  OGewV). 

Die berechneten Eisen-Konzentrationen an der repräsentativen Oberflächenwassermessstelle 

Wanzer (Messstellen-Nr. 410610) liegen nach Versickerung der Straßenabwässer und unter 

Berücksichtigung der Vorbelastung unterhalb des Schwellenwertes von 1,8 mg Fe/l (vgl. PU 

16.5, S. 34, Tab. 29) für das gute ökologische Potenzial.  

Bei Stickstoffkonzentrationen von 4,78 mg N/l im Straßenabwasser (vgl. PU 16.5., S. 48, Tab. 

12), die überwiegend aus dem Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft und aus Abläufen aus 

Kläranlagen resulieren, sind keine Konzentrationserhöhungen in den OWK Aland zu erwarten. 

Zudem wird Ammonium-Stickstoff im Boden bis zu 98% elementiert. Auswirkungen auf die 

Phosphorkonzentrationen in dem OWK sind vorhabenbedingt ebenfalls nicht zu besorgen, da 

es sich bei Phosphor um keinen straßenbürtigen Stoff handelt. 

Ausweislich der Ergebnisse in der vom Büro für Hydrologie und Bodenkunde Gert Hammer 

(2008) erstellten zusätzlichen Unterlage „Gutachten über die voraussichtliche Tausalzbelas-

tung von Aland und Elbe durch Einleitung von Straßenabwässern im Zusammenhang mit dem 

Lückenschluss der BAB 14, VKE 3.1/3.2A“, mit Datum vom 17.11.2008, bewirkt die Versicke-

rung der tausalzbelasteten Straßenabwässer eine berechnete Chlorid-Konzentrationszu-

nahme von max. 1 mg Cl/l für den OWK Aland über den Grundwasserzufluss. Der für das gute 

ökologische Potenzial der OWK maßgebliche Schwellenwert für den Parameter Chlorid in 

Höhe von 200 mg Cl/l (vgl. OGewV, Anlage 7, Nr. 2.1.2) wird deutlich unterschritten.  

Der Eintrag von Sulfat in den Oberflächenwasserkörper über den Grundwasserzufluss ist ver-

nachlässigbar, da es sich nicht um einen straßenbürtigen Stoff handelt. Sulfat kommt nur als 

Beimengung bzw. Spurenstoff in Tausalzen vor. Es werden keine Sulfatkonzentrationen ober-

halb des Schwellenwertes für das gute ökologische Potenzial prognostiziert. 

Hinsichtlich der näheren Ausführungen zur Bewertung der vorhabenbedingten Wirkfaktoren 

auf die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten wird auf PU 16.5 (Kap. 

9.3.3, S. 105 bis S. 107) verwiesen. 

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde konnte ausweislich der Untersuchungsergeb-

nisse in der PU 16.5 der Nachweis geführt werden, dass die hier bewerteten unterstützenden 
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allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten gemäß Anlage 7 der OGewV 

nicht zu einer Verschlechterung der biologischen Qualitätskomponenten führen und sich somit 

das ökologische Potenzial des Oberflächenwasserkörpers Aland nicht verschlechtert (siehe 

zur weitren Erläuterung dazu LAWA 2017, S. 19 ff.) 

6.1.1.4. Chemische Qualitätskomponenten 

Als zu bewertende flussgebietsspezifische Schadstoffe gemäß Anlage 6 OGewV wurden die 

Schadstoffe Chrom (Cr), Kupfer (Cu) und Zink (Zn) ermittelt (vgl. hierzu PU 16.5, Anlage 2). 

Im Straßenabwasser können nach Auswertung der Fachliteratur durch den Fachgutachter 

durchschnittliche partikuläre Masseanteile von 55,2 mg Cr/kg, 165,4 mg Cu/kg und 470,5 mg 

Zn/kg auftreten (AQUAPLUS 2011, ZHANG et. al 2015).  

Für den OWK Aland liegen keine Untersuchungsergebnisse der jeweiligen Vorbelastungen 

vor, sodass für die Parameter Chrom, Kupfer und Zink jeweils die halbe Umweltqualitätsnorm 

(UQN) angesetzt wird. Die Annahmen begründen sich damit, dass Einleitungen oder Einträge 

in einen Oberflächenwasserkörper signifikant sind, wenn zu erwarten ist, dass die halbe UQN 

überschritten ist. Demzufolge kann geschlussfolgert werden, dass bei fehlenden Untersu-

chungsergebnissen die Konzentrationen unterhalb der halben UQN liegen (vgl. Anlage 8, Abs. 

2 OGewV). Somit werden für den OWK Vorbelastungswerte von 320 mg Cr/kg, 80 mg Cu/kg 

und 400 mg Zn/kg angenommenen, die der jeweils halben UQN entsprechen. 

Die Umweltqualitätsnormen gemäß OGewV betragen für Chrom 640 mg Cr/kg, für Kupfer 160 

mg Cu/kg und für Zink 800 mg Zn/kg (vgl. Anlage 6 OGewV). 

Obwohl die prognostizierten eingetragenen Mengen des partikulären Kupfers und Zinks für 

den OWK oberhalb der Umweltqualitätsnormen liegen, ist im Hinblick darauf, dass hier ein 

Eintrag der Schadstoffe in das Gewässersystem des Alandes nur über den Grundwasserzu-

strom möglich ist sowie unter Berücksichtigung der (geringeren) Vorbelastungswerte und Ver-

mischungseffekte innerhalb des Grundwasserzustroms davon auszugehen, dass sich jeweils 

ein durchschnittlicher Masseanteil der Schadstoffe unterhalb der Umweltqualitätsnorm in dem 

OWK einstellen wird.  

Hinsichtlich der näheren Ausführungen zur Bewertung der vorhabenbedingten Wirkungen auf 

die chemischen Qualitätskomponenten wird auf die PU 16.5 (Kap. 9.3.3, S. 107 bis S. 109.) 

verwiesen. 

Die Planfeststellungsbehörde stellt fest, dass durch die Versickerung des Straßenabwassers 

keine Verschlechterung der untersuchten Qualitätskomponente Flussgebietsspezifische 

Schadstoffe zu erwarten ist. 
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6.1.2. Chemischer Zustand 

Zur Beurteilung des chemischen Zustands der OWK sind die in Anhang 8 der OGewV aufge-

listeten Stoffe der Tabelle 1 hinsichtlich der Einhaltung der Umweltqualitätsnormen (UQN) der 

Tabelle 2 zu prüfen. Im Rahmen des Fachbeitrags WRRL wurden nur die prioritären Stoffe 

und bestimmte andere Schadstoffe gemäß Anlage 8 OGewV untersucht und bewertet, die 

infolge des Straßenbetriebs und –verkehrs in Straßenabwässern vorhanden sein können. 

Dazu zählen nach Argumentation des Fachgutachters die Stoffe Benzol, Cadmium, Bis(2ethyl-

hexyl)phthalat, Blei, Nickel, Quecksilber, Naphthalin, Nonylphenol, Octylphenol sowie 

Benzo(a)pyren (vgl. PU 16.5, Anlage 1).  

Die zu bewertenden Stoffkonzentrationen ergeben sich aus den vorhandenen bzw. bei fehlen-

den Untersuchungsergebnissen aus den abgeleiteten Vorbelastungen (Ansatz des Wertes der 

halben UQN) an der für den OWK repräsentativen Oberflächenwassermessstelle Wanzer 

(Messstellen-Nr. 410610) und den berechneten Konzentrationen bei Einleitungen der Stra-

ßenabwässer über den Grundwasserzustrom in das Fließgewässersystem Aland. Die Ermitt-

lung der Jahresdurchschnittskonzentrationen der Umweltqualitätsnormen (JD-UQN) für die 

hier relevanten Stoffe beruht auf den Berechnungen bei Mittelwasserverhältnissen (MQ). Für 

die Bewertung der zulässigen Höchstkonzentrationen der Umweltqualitätsnormen (ZHK-

UQN), soweit diese gemäß Anlage 8 OGewV definiert sind, wurden die Berechnungen bei 

mittleren Niedrigwasserverhältnissen (MNQ) herangezogen.  

Auf die weitergehenden Ausführungen in der PU 16.5 (Kap. 9.3.5, S. 122 bis S. 128) zur Be-

wertung der Auswirkungen des Vorhabens auf den chemischen Zustand des Oberflächenge-

wässerkörpers Aland wird verwiesen. 

Ein Schadstoffeintrag durch Verwehungen und Spritzwasser in das Fließgewässer Aland ist 

zu vernachlässigen, da bei einem mittleren Abfluss von 6,6 m³/s und damit verbundenen Ver-

dünnungseffekten keine signifikanten Konzentrationserhöhungen zu erwarten sind (vgl. Stel-

lungnahme des BUND vom 12.09.2017, S. 62 und Stellungnahme vom 31.05.2018, S. 26) 

Im Ergebnis der Bewertungen wurde nur eine Überschreitung der Jahresdurchschnittskon-

zentration der Umweltqualitätsnorm für den untersuchten Stoff Benzo(a)pyren aufgrund der 

hohen Vorbelastung in den Jahren 2015 und 2016 festgestellt, die jedoch nicht mit einer wei-

teren vorhabenbedingten messtechnisch erfassbaren Zunahme der Benzo(a)pyren-Konzent-

ration einhergeht (vgl. PU 16.5., Tab. 39, S. 127). Insofern ist eine weitere Verschlechterung 

des chemischen Zustands des Oberflächenwasserkörpers Aland, entgegen der Auffassung 

des BUND (vgl. Stellungnahme des BUND vom 12.09.2017, S. 59 f. und Stellungnahme vom 
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31.05.2018, S. 24), durch das Bauvorhaben zu verneinen. Ein potenziell guter chemischer 

Zustand wird durch das Vorhaben nicht gefährdet. 

6.2. Auswirkungen auf die Grundwasserkörper 

Der Beurteilungsort für die Wirkprognosen auf die betroffenen Grundwasserkörper sind die 

repräsentativen Grundwassermessstellen und nicht einzelne Gewässerstrecken oder die Ein-

leitstelle (vgl. LAWA 2017, S. 8 sowie § 3 Nr. 8 WHG).  

Im Rahmen der Wirkungsprognose für die Trasse der VKE 3.1/3.2a werden die Grundwasser-

körper Zehrengraben (NI10_2) und Elbe-Urstromtal (Aland) (MBA 4) betrachtet. Die geplanten 

Versickerungen in der VKE 3.2b (Brandenburg) betreffen den Grundwasserkörper Stepenitz 

(MEL SL 1) und wurden in dem Fachbeitrag WRRL zur VKE 3.2b (BÜRO GERT HAMMER 

2016) bewertet. Insofern ist der diesbezügliche Vortrag des BUND zu einer unzureichenden 

Untersuchung der Auswirkungen der Straßenentwässerungsplanung in der VKE 3.1/3.2a un-

begründet (Einwendungen des BUND vom 12.09.2017, S. 54 f. und vom 31.05.2018, S. 23). 

Durch die Errichtung der Trasse in Dammlage beträgt der Grundwasserflurabstand mindes-

tens 8 m, sodass sich die Verweildauer des Sickerwassers erhöht. Jedoch kann im Trassen-

bereich nur von einer geringen Grundwassergeschütztheit ausgegangen werden (vgl. dazu 

PU 16.5, Anlage 8).  

Eine Gefährdung des Grundwassers durch Versickerung des behandelten Straßenabwassers 

innerhalb der vier geplanten Entwässerungsanlagen ist aufgrund der Reinigungsleistungen 

der Anlagen nicht zu besorgen. Die vorgeschalteten Absetzbecken erzielen zusätzlich eine 

Sedimentation von Partikeln sowie eine Leichtstoffabscheidung, sodass eine ausreichende 

Reinigung des anfallenden Straßenwassers gegeben und eine Gefährdung des Grundwassers 

auszuschließen ist. 

6.2.1. Mengenmäßiger Zustand 

Durch die Versiegelung und Überbauung des Bodens im Bereich der geplanten Trasse ist ein 

erhöhter Oberflächenabfluss und damit eine geringere Grundwasserneubildungsrate zu prog-

nostizieren. Für die betroffenen Grundwasserkörper NI10_2 (Größe 376 km2) und MB4 3 

(Größe 489,3 km2) ist die Versiegelung einer Fläche von ca. 28,3 ha über beide GWK im Ver-

hältnis zur Größe der Grundwasserkörper jedoch sehr klein (< 1 %) und wird damit keine sig-

nifikanten Veränderungen hinsichtlich der mengenmäßigen Grundwasserkörperzustände ver-

ursachen. 

Eine permanente Entnahme von Grundwasser im Bereich der Trasse ist nicht vorgesehen.  
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Hinsichtlich der näheren Ausführungen zur Bewertung der vorhabenbedingten Wirkungen auf 

den mengenmäßigen Zustand der GWK wird auf die PU 16.5 (Kap. 9.4.2, S. 130) verwiesen. 

Eine Verschlechterung des derzeit guten mengenmäßigen Zustands der vom Vorhaben be-

troffenen Grundwasserkörper NI10_2 und MBA 4 durch das geplante Vorhaben ist zu vernei-

nen. 

6.2.2. Chemischer Zustand 

Grundlage für die Bewertung der Vorhabensauswirkungen auf den chemischen Zustand der 

Grundwasserkörper bilden nach Literaturrecherche ermittelte Schadstoffkonzentrationen im 

Straßenabwasser bzw. Sickerwasser (vgl. PU 16.5, S. 48, Tab. 12) und die Reinigunsleistun-

gen der eingesetzten Entwässerungsanlagen. Die Schwellenwerte in Anlage 2 der Grundwas-

serverordnung (GrwV) für relevante straßenspezifische Schadstoffe (vgl. PU 16.5, Anlage 4) 

sowie die Geringfügigkeitsschwellenwerte für Grundwasser in dem Bericht „Ableitung von Ge-

ringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser“, veröffentlicht von der Bund-/Länderar-

beitsgemeinschaft Wasser (LAWA 2016) (vgl. PU 16.5, Anlage 5), stellen zusätzliche Bewer-

tungsgrundlagen dar. Neben dem Grundwasserflurabstand wird auch die Überdeckung des 

oberen Grundwasserleiters als Schutzfunktion bei der Gefährdungsbewertung berücksichtigt. 

Bei der Bewertung der Auswirkungen potenzieller Schadstoffeinträge in die betroffenen Grund-

wasserköper wurden ausschließlich die Stoffe betrachtet, die ihren Ursprung im Betrieb und 

Verkehr einer Straße haben als auch anlagebedingt durch Sickerwasser eingetragen werden 

können (vgl. hierzu PU 16.2, S. 49, Tab. 12).  

Im Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen sind in Folge des geplanten Vorhabens keine 

Schwellenwert-Überschreitungen für die in Anlage 2 der GrwV aufgeführten straßenspezifi-

schen Schadstoffe Cadmium, Blei, Quecksilber, Sulfat, Ammonium, Nitrat und Methyl-tert-

butylether (MTBE) in den Grundwasserkörpern NI10_2 und MBA 4 zu erwarten. Auch für die 

straßenspezifischen Parameter in LAWA (2016) wie Benzol, Naphthalin, Benzo(a)pyren, Mi-

neralölkohlenwasserstoffe (MKW), Nonylphenol und Kohlenwasserstoffe wird ausweislich der 

Untersuchungsergebnisse keine Überschreitung der Geringfügigkeitsschwellenwerte durch 

die versickernden Straßenabwässer prognostiziert.  

Die Ergebnisse der Tausalzberechnungen für die betroffenen Grundwasserkörper sind in der 

vom Büro für Hydrologie und Bodenkunde Gert Hammer (2008) erstellten zusätzlichen Unter-

lage „Gutachten über die voraussichtliche Tausalzbelastung von Aland und Elbe durch Einlei-

tung von Straßenabwässern im Zusammenhang mit dem Lückenschluss der BAB 14, VKE 

3.1/3.2A“, mit Datum vom 17.11.2008, detailliert untersucht und bewertet worden. Insofern 
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wird auf die dortigen Ausführungen in Kapitel 5.2 Ergebnisse der Modellrechnungen mit dem 

Programm MODFLOW-GWT (S. 36 bis S. 38) verwiesen.  

Zusammenfassend lässt sich aus dieser Unterlage feststellen, dass die durch den Einsatz von 

Tausalzen bedingte Chloridkonzentrationen oberhalb des Schwellenwertes von 250 mg Cl/l 

(vgl. Anlage 2 GrwV) auf einer Fläche < 25 km² für den Grundwasserkörper NI10_2 ermittelt 

worden sind.  

Entsprechend § 7 der GrwV kann der chemische Grundwasserzustand auch dann noch als 

gut eingestuft werden, wenn die nach § 6 Absatz 2 GrwV ermittelte Fläche, die von der Über-

schreitung des Schwellenwerts betroffen ist, weniger als ein Fünftel der Fläche des Grund-

wasserkörpers beträgt. Für Grundwasserkörper, die größer als 75 km² sind, darf die Fläche, 

die von der Überschreitung betroffen ist, nicht größer als 25 km² sein. Der chemische Grund-

wasserzustand des Grundwasserkörpers NI10_2 kann daher trotz der Überschreitung des 

Schwellenwertes für Chlorid auf einer Fläche < 25 km², die im Verhältnis weniger als ein Fünf-

tel der Gesamtfläche von 376 km2 entspricht, weiterhin als gut eingestuft werden.  

Für den Grundwasserkörper MBA 4 wird ausweislich der Ergebnisse zur Tausalzuntersuchung 

eine Chlorid-Konzentrationsabnahme durch die Versickerung des Straßenabwassers prog-

nostiziert, da die höchsten ermittelten Chlorid-Konzentrationen im Grundwasserleiter, im Be-

reich der Versickerungsmulden, mit 810 mg Cl/l deutlich unterhalb der an der relevanten 

Grundwassermessstelle Geestgottberg (Krüden) (Messstellen-Nr. 445174) ermittelten mittle-

ren Vorbelastung von 1425 mg Cl/l liegen (vgl. PU 16.5, S. 90, Tab. 27). Mit zunehmender 

Entfernung zur Trasse nimmt auch die Chlorid-Konzentration deutlich ab. 

Auf die weitergehenden Ausführungen in der PU 16.5 (Kap. 9.4.3, S. 131 bis S. 135.3) zur 

Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf den chemischen Zustand des GWK wird 

verwiesen. 

Für die relevanten Grundwasserkörper NI10_2 und MBA 4 kann aufgrund der Ausführungen 

in der PU 16.5 nachvollziehbar ausgeschlossen werden, dass der derzeitig jeweils gute men-

genmäßige Zustand durch das geplante Vorhaben VKE 3.1/3.2a der A 14 gefährdet wird. Wei-

terhin ist eine Gefährdung des derzeitigen guten chemischen Zustands für den GWK NI10_2 

und eine weitere Verschlechterung des derzeitigen schlechten chemischen Zustands für den 

GWK MBA 4 zu verneinen. 
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7. Auswirkungen auf geplante Maßnahmen zur Gewährleistung des Verbesserungs-

gebotes 

Auf der Grundlage der Untersuchungs- und Bewertungsergebnisse in der PU 16.5 erfolgt nach 

Einschätzung der Planfeststellungsbehörde der Nachweis, dass die Umsetzung des Bauvor-

habens dem Verbesserungsgebot gemäß WRRL für die betroffenen Oberflächenwasserkörper 

Aland, Augraben und Elbe sowie für die Grundwasserkörper NI10_2 und MBA 4 nicht entge-

gensteht.  

Derzeit wird das ökologische Potenzial bzw. der ökologische Zustand der Oberflächenwasser-

körper Aland, Augraben und Elbe nur als „unbefriedigend“ eingestuft. Zur Erreichung der Um-

weltziele nach Artikel 4 WRRL (gutes ökologisches Potenzial/Zustand und guter chemischer 

Zustand) sind deshalb in den Maßnahmenprogrammen zu den Bewirtschaftungsplänen der 

Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe (Bewirtschaftungsplan FGG Elbe 2015, 2016) umzu-

setzende Maßnahmen definiert. Die Auflistung der geplanten Maßnahmen erfolgt in der Ta-

belle 23 (S. 86) und in der Tabelle 24 (S. 87) der PU 16.5. 

Im Rahmen der naturschutzfachlichen Bewertung des Vorhabens sind Kompensationsmaß-

nahmen in Zusammenhang mit dem geplanten Eingriff in Natur und Landschaft als Bestandteil 

des landschaftspflegerischen Begleitplans benannt worden. Eine Auflistung der geplanten 

Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe für die Schutzgüter Boden und Wasser erfolgt in 

der PU 16.5 Anlage 11.1 (VKE 3.1) und Anlage 11.2 (VKE 3.2a). Hierbei handelt es sich nicht 

um Kompensationsmaßnahmen für die Belange der WRRL, sondern um projektimmanente 

Maßnahmen. Demzufolge sind die Einwendungen des BUND über eine fehlende Auseinan-

dersetzung mit der Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen in Bezug auf die Belange der 

WRRL unbegründet. Entgegen der Auffassung des BUND ist keine Ausnahmeprüfung in Be-

zug aus die Vorhabenzulassung nach WRRL notwendig, in dessen Rahmen eine Berücksich-

tigung von Vermeidungs- oder Kompensationsmaßnahmen vorzunehmen wäre (siehe hierzu 

Einwendungen des BUND vom 12.09.2017, S. 51 ff. und vom 31.05.2018, S. 20 f.) 

Unbegründet ist auch der Vortrag des BUND über die Kompensationsmaßnahmen im Rahmen 

der Eingriffsregelung für den Verlust von zwei Stillgewässern in der VKE 3.1 und dem teilwei-

sen Verlust eines Stillgewässers in der VKE 3.2a (Einwendungen des BUND vom 12.09.2017, 

S. 52 f. und vom 31.05.2018, S. 20 f.). Dieser vorhabenbedingte Verlust kann die Bewirtschaf-

tungsziele des OWK Elbe nicht beeinträchtigen, weil die betroffenen Gewässer keinem OWK 

zugeordnet wurden. Diese Möglichkeit besteht nur für kleinere, nicht berichtspflichtige Fließ-

gewässer mit einem Einzugsgebiet < 10 km2 (Anlage 1 Nr. 2.1 OGewV auch Anhang II Nr. 

1.2.1 WRRL), die mit dem Wasserkörper des Einzugsgebiets wasserwirtschaftlich verbunden 

sind. 
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Zusammenfassend wird festgestellt, dass das Bauvorhaben VKE 3.1/3.2a keine negativen 

Auswirkungen auf die geplanten Maßnahmen zur Gewährleistung des Verbesserungsgebotes 

zur Erreichung eines guten ökologischen Zustands/Potenzials und eines guten chemischen 

Zustands gemäß WRRL im Hinblick auf die betroffenen Wasserkörper hat. Das Vorhaben steht 

auch dem Verbesserungsgebot in Bezug auf die Oberflächenwasserkörper Aland und Augra-

ben, wie vom BUND vorgetragen, nicht entgegen (vgl. hierzu Einwendungen des BUND vom 

12.09.2017, S. 63 ff. und vom 31.05.2018, S. 26.). Für den OWK Aland wurde in dem Fach-

beitrag WRRL nachvollziehbar und schlüssig die Wirkungsprognose dargelegt. Entbehrlich ist 

eine Wirkungsprognose für den OWK Augraben, wie vorstehend unter dem Kapitel Auswir-

kungen auf die Oberflächenwasserkörper bereits erläutert. Diesbezüglich wird auf die dortigen 

Ausführungen verwiesen. 

8. Ergebnis 

Mit Blick auf die Belange der in Art. 4 Abs. 1 EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000/60/EG) 

genannten Umweltziele für Oberflächengewässer und für das Grundwasser erfolgte auf 

Grundlage der vorliegenden PU 16.5 „Fachbeitrag zu den Belangen der Wasserrahmenricht-

linie“ sowie mit den zusätzlich vorliegenden Unterlagen „Gutachten über die voraussichtliche 

Tausalzbelastung von Aland und Elbe durch Einleitung von Straßenabwässern im Zusammen-

hang mit dem Lückenschluss der BAB 14, VKE 3.1/3.2A“ und „Gutachten über die voraussicht-

liche Tausalzbelastung von Büttners Brack und Elb-Altarmen durch Ableitung von Straßenab-

wässern im Zusammenhang mit dem Lückenschluss der BAB 14, VKE 3.1/3.2A“, die Prüfung 

der Zulässigkeit des Vorhabens Neubau der BAB A 14, VKE 3.1/3.2a.  

Im Ergebnis der Prüfung ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde festzustellen, dass eine 

Verschlechterung der untersuchten Qualitätskomponenten zur Bewertung des ökologischen 

Potenzials/Zustands sowie der Umweltqualitätsnormen zur Beurteilung des chemischen Zu-

stands der betroffenen Oberflächenwasserkörper Aland, Augraben und Elbe durch das Vor-

haben ausgeschlossen werden kann. Die vorgenommene Bewertung der Vorhabenauswirkun-

gen auf die biologischen Qualitätskomponenten in dem Fachbeitrag WRRL ist nachvollziehbar 

und schlüssig.  

Der gute chemische und mengenmäßige Zustand des betroffenen Grundwasserkörpers 

NI10_2 wird durch das Vorhaben nicht gefährdet. Für den betroffenen Grundwasserkörper 

MBA 4 ist eine vorhabenbedingte Gefährdung des guten mengenmäßigen Zustands und eine 

weitere Verschlechterung des derzeitigen schlechten chemischen Zustands zu verneinen.  
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Dementsprechend kann ausgeschlossen werden, dass mit dem Vorhaben in den Oberflächen-

wasserkörpern Aland, Augraben und Elbe eine Verschlechterung des ökologischen Zu-

stands/Potenzials und des chemischen Zustands sowie des mengenmäßigen und chemischen 

Zustands in den Grundwasserkörpern NI10_2 und MBA 4 einhergehen. Diese Auffassung ver-

tritt ebenso das Umweltamt des Landkreises Stendal (vgl. überarbeitete Stellungnahme zum 

Fachbeitrag Wasser des Landkreises Stendal, Umweltamt, Untere Wasserbehörde vom 

13.02.2019 Seite 3, zu der Stellungnahme des Landkreises Stendal vom 28.09.2018). 

Mit dem Bauvorhaben VKE 3.1/3.2a sind zudem keine negativen Auswirkungen auf die ge-

planten Maßnahmen zur Gewährleistung des Verbesserungsgebotes gemäß WRRL im Hin-

blick auf die betroffenen Wasserkörper verbunden. 

Der Zulässigkeit des Vorhabens stehen die in der Wasserrahmenrichtlinie definierten Umwelt-

ziele nicht entgegen.  

XIII. Immissionsschutz 

Das Vorhaben genügt den Anforderungen des Immissionsschutzrechts.  

Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen schädliche Umwelteinwirkun-

gen auf solche Gebiete möglichst zu vermeiden, die ausschließlich oder überwiegend dem 

Wohnen dienen sowie sonstige schutzbedürftige Gebiete im Sinne des § 50 Satz 1 BImSchG 

darstellen. Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG sind Immissio-

nen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 

erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Die 

immissionsschutzrechtliche Relevanz des Vorhabens als raumbedeutsame Planung ergibt 

sich daraus, dass von dem Vorhaben Emissionen insbesondere in Form von Lärm und Luft-

verunreinigungen ausgehen können (§ 3 Abs. 3 BImSchG).  

Solche Lärm- und Schadstoffemissionen werden zwar von jeder Straße und damit auch von 

dem vorliegenden Vorhaben ausgelöst. Sie bleiben aber bei der VKE 3.1/3.2a unterhalb der 

Immissionsgrenzwerte, die als schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne der §§ 3 und 50 BIm-

SchG einzustufen sind.  

1. Verkehrslärm 

Schädliche Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm verursacht das Vorhaben nicht.  
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1.1. Rechtliche Voraussetzungen 

Reicht die Anwendung des Trennungsgebotes im Sinne des § 50 BImSchG auf erster Stufe 

nicht aus, um dem Verkehrslärmschutz hinreichend Rechnung zu tragen, muss gemäß § 41 

Abs. 1 BImSchG auf zweiter Stufe beim Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen 

Straßen durch Lärmschutzmaßnahmen sichergestellt werden, dass keine schädlichen Um-

welteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden, die nach dem Stand der 

Technik vermeidbar sind. § 41 Abs. 1 BImSchG gilt nicht, soweit die Kosten der Schutzmaß-

nahme außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen würden (§ 41 Abs. 2 BIm-

SchG). Werden in diesem Fall die in der Rechtsverordnung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

BImSchG festgelegten Immissionsgrenzwerte überschritten, ist der Vorhabenträger auf der 

dritten Stufe verpflichtet, dem Eigentümer eine angemessene Entschädigung in Geld für pas-

sive Lärmschutzmaßnahmen an den lärmbetroffenen baulichen Anlagen zu gewähren (§ 42 

Abs. 1 BImSchG bzw. § 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG).  

Die Beurteilung der Zumutbarkeit von Verkehrslärmimmissionen erfolgt auf der Grundlage von 

§ 41 BImSchG i. V. m. der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-

onsschutzgesetzes vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 

Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. 

BImSchV). In § 3 der 16. BImSchV ist die Berechnungsmethode zur Ermittlung der Beurtei-

lungspegel verbindlich vorgeschrieben. Sie hat bei Straßen nach Anlage 1 der 16. BImSchV i. 

V. m. den „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 1990 – RLS-90“ zu erfolgen. 

Die Beurteilungspegel, die als Grundlage für die Entscheidung heranzuziehen waren, wurden 

nach dieser Berechnungsmethode ermittelt. Der jeweilige Beurteilungspegel ergibt sich aus 

dem Mittelungspegel, von dem für besondere, in der Regel durch Messungen nicht erfassbare 

Geräuschsituationen Zu- und Abschläge gemacht werden. Besondere Verhältnisse, die ein 

Abweichen von diesen Regeln rechtfertigen könnten, liegen nicht vor.  

Nach § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV ist bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung von öf-

fentlichen Straßen sicherzustellen, dass zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Um-

welteinwirkungen der Beurteilungspegel einen der nachfolgenden Immissionsgrenzwerte 

(Tag: 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr / Nacht: 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) nicht überschreitet: 

 Art der schutzbedürftigen Nutzung Immissionsgrenzwerte 

Tag Nacht 

1.  
 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Al-

tenheime 

57 dB(A) 47 dB(A) 
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 Art der schutzbedürftigen Nutzung Immissionsgrenzwerte 

Tag Nacht 

2. reine und allgemeine Wohngebiete und Klein-

siedlungsgebiete 

59 dB(A) 49 dB(A) 

3. Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 dB(A) 54 dB(A) 

4. Gewerbegebiete 69 dB(A) 59 dB(A) 

 

Die Grenzwerte legen fest, welches Maß an Verkehrsgeräuschen zum Schutz der Betroffenen 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Regelfall nicht überschritten werden darf. 

Die Art der in § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus 

den Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flä-

chen für Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, für die keine Festsetzungen be-

stehen, sind nach § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV, bauliche Anlagen im Außenbereich nach § 2 

Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 der 16. BImSchV entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. 

1.2. Planunterlage 11 

Der Vorhabenträger hat die Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm in der PU 11 dargestellt 

und beurteilt. Hierbei werden die vormaligen Teilabschnitte VKE 3.1 und VKE 3.2a gesondert 

betrachtet (Teile 1 und 2 der PU 11). Als Emissionsquellen werden dabei neben der Autobahn 

selbst auch diejenigen Teile des nachgeordneten Straßennetzes untersucht, für die im Rah-

men des Vorhabens bauliche Änderungen geplant sind (Teile der B 189, der L 2, der Aland-

straße und des Wahrenberger Weges, vgl. dazu Teil 1 der PU 11). Zur Berechnung der Ver-

kehrsbelastung wird auf den Prognoseplanfall 2025 abgestellt. Anhaltspunkte, die gegen die 

Richtigkeit der Ergebnisse der Verkehrsprognose sprechen, sind für die Planfeststellungsbe-

hörde nicht erkennbar. Die durchgeführte Verkehrsprognose entspricht den anerkannten Stan-

dards. 

Die Untersuchung beruht auf dem Berechnungsverfahren nach Anlage 1 zu § 3 der 16. BIm-

SchV.  

Neben der Eingrenzung der Untersuchungsgebiete über die Nachtgrenzwertisophone als 

schalltechnisch ungünstigster Fall wurden für die schutzbedürftigen Nutzungen entlang der 

VKE 3.1/3.2a Einzelpunktberechnungen an ausgewählten Immissionsorten durchgeführt und 

hier die an den Grenzen der jeweiligen Bebauung zu erwartenden Lärmimmissionen ermittelt.  
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1.3. Ergebnisse und Bewertung 

Die durchgeführte Lärmberechnung hat für die nachfolgend näher beschriebenen Bereiche 

ergeben, dass es ohne die Anordnung aktiver Lärmschutzmaßnahmen zum Teil zur Über-

schreitung der zulässigen Lärmimmissionsgrenzwerte käme, die Grenzwerte aber dann ein-

gehalten werden, wenn solche Lärmschutzmaßnahmen in Gestalt von Lärmschutzwänden 

und der Verwendung eines schalldämpfenden Straßenbelags durchgeführt werden. Da diese 

Maßnahmen in der Planung umgesetzt werden, werden im Ergebnis schädliche Umweltein-

wirkungen durch Lärm vermieden.  

1.3.1. Beurteilung ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen 

Ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen stellt sich die Lärmimmissionsbelastung in den folgen-

den Bereichen wie folgt dar: 

In dem Wohngebiet südlich und nördlich des Kirchweges in der Ortslage Vielbaum werden an 

den östlichen Gebäudefronten und den angrenzenden Seitenfronten von insgesamt acht 

Wohngebäuden sowie an einem bebauten Außenwohnbereich nach dem Bau der VKE 3.1 der 

A 14 die Immissionsgrenzwerte überschritten. Ab dem Grundstück Kirchweg 22 werden an 

allen weiteren im Bereich Vielbaum untersuchten Immissionsorten (Wohngebäude und Au-

ßenwohnbereiche) sowohl die Tages- als auch die Nachtimmissionsgrenzwerte durchgängig 

eingehalten. 

Im Bereich der Wohnbebauung an der Alandstraße werden an allen drei Wohngebäuden die 

für Mischgebiete zutreffenden Immissionsgrenzwerte sowohl tags als auch nachts überschrit-

ten, wobei sich die Immissionsgrenzwertüberschreitungen tags auf die östlichen (straßensei-

tigen) Gebäudeseiten beschränken. 

In dem Wohngebiet südlich und nördlich der Schulstraße (K 1020) einschließlich der Schul-

straße 18 bzw. 12 in der Ortslage Geestgottberg werden an acht Wohngebäuden und sechs 

bebauten (Terassen, Balkone) bzw. unbebauten (Freisitze) Außenwohnbereichen die Tages- 

und Nachtimmissionsgrenzwerte für Wohngebiete überschritten.  

An einem weiteren Objekt (Kindergarten und -spielplatz) wird der hierfür maßgebende Ta-

gesimmissionsgrenzwert überschritten. 

An weiteren 12 Gebäuden werden an den westlichen Gebäudeseiten und zum Teil den an-

grenzenden Seitenfronten die Nachtgrenzwerte überschritten. 
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Geestgottberg – Mischgebiet im Bereich Märsche 

In den schalltechnischen Berechnungen für den Bereich Märsche wurden die ab Bau-km 

1+800 beidseitig der BAB 14 VKE 3.2a vorgesehenen Irritationsschutzwände mit 4 m Wand-

höhe über Gradiente berücksichtigt. Im Bereich bis zur Elbequerung wurde eine hochabsor-

bierende Ausführung und im Bereich des Brückenbauwerkes eine reflektierende Ausführung 

zur Berücksichtigung des Reflexionsverlustes der Irritationsschutzwände angesetzt. In diesem 

Bereich werden an 5 Gebäuden die Nachtimmissionsgrenzwerte überschritten. 

Hinsichtlich der geplanten wesentlichen baulichen Änderung der L 2 im Bereich der Anschluss-

stelle befindet sich keine schutzbedürftige Nutzung innerhalb der Baustrecke. An den außer-

halb der Baustrecke gelegenen Immissionsorten der Ortslage Vielbaum wird nach der VLärm-

SchR 97, Pkt. C.X.27 (Ausdehnung des Lärmschutzbereiches) verfahren, d.h. für die Prüfung 

der Kriterien für eine wesentliche Änderung werden nur die von dem zu ändernden Bauab-

schnitt ausgehenden Lärmemissionen berücksichtigt. Der bauliche Eingriff führt hier zu keiner 

wesentlichen Änderung des Verkehrsweges im Sinne der 16. BImSchV. Die Ergebnisse der 

Prüfung der wesentlichen Änderung der L 2 sind in der Antragsunterlage 11.1.2, Tabelle 3 - 

VKE 3.1 dokumentiert. 

Hinsichtlich der geplanten wesentlichen Änderung der Alandstraße, Teil 1 und Teil 3, werden 

sowohl die Tages- als auch die Nachtimmissionsgrenzwerte an allen untersuchten Immission-

sorten eingehalten. Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen für die Alandstraße, den 

Wahrenberger Weg und die teilplanfreie Verbindungsrampe sind in der Antragsunterlage 

11.1.2, Tabelle 4, 5 und 6 - VKE 3.1 dokumentiert. 

1.3.2. Beurteilung mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen 

Die im Falle der festgestellten Grenzwertüberschreitungen erforderliche Abwägung zwischen 

aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen ist nach den Umständen des Einzelfalls vorzu-

nehmen. Der Vorhabenträger ist hierbei zu dem Ergebnis gelangt, dass aktive Lärmschutz-

maßnahmen in Form von Lärmschutzwänden und lärmmindernden Straßenoberflächen ange-

ordnet werden. Im Ergebnis dieser Maßnahmen werden die zulässigen Lärmimmissionsgrenz-

werte in sämtlichen in Betracht kommenden Bereichen eingehalten. 

1.3.2.1. Lärmschutzwände 

Bei den Lärmschutzwänden handelt es sich um folgende: 

Vielbaum (Wohngebiet südlich und nördlich des Kirchweges) 

Lärmschutzwand mit folgenden Parametern: 
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Lärmschutzwand Vielbaum Bau-km 2+127 bis 2+953 

Hmax = 5,5 m über Gradiente 

An die Reflexionseigenschaften der Lärmschutzwand werden keine besonderen Anforderun-

gen gestellt. Die Lärmschutzwand kann wegen fehlender gegenüberliegender Bebauung als 

reflektierende Lärmschutzwand ausgebildet werden. 

Geestgottberg – Wohnbebauung an der Alandstraße (Bebauung im Außenbereich) 

Lärmschutzwand mit folgenden Parametern: 

Lärmschutzwand Alandstraße Bau-km 6+581 bis 6+953 

Hmax = 5,0 m über Gradiente 

Aufgrund gegenüberliegender Bebauung der Ortslage Geestgottberg und der Parallelführung 

der Alandstraße muss die Lärmschutzwand als beidseitig hochabsorbierende Lärmschutz-

wand ausgebildet werden. 

Geestgottberg – Wohngebiet südlich und nördlich der Schulstraße (K 1020), einschließlich 

Schulstr. 18 bzw. Schulstr. 12 

Lärmschutzwand mit folgenden Parametern: 

Lärmschutzwand Geestgottberg Bau-km 6+581 bis 7+594 

Hmax = 6,5 m über Gradiente 

Aufgrund gegenüberliegender Bebauung an der Alandstraße muss die Lärmschutzwand au-

tobahnseitig als hochabsorbierende Lärmschutzwand ausgebildet werden. 

Geestgottberg – Mischgebiet im Bereich Märsche 

Lärmschutzwand mit folgenden Parametern: 

Lärmschutzwand Geestgottberg Märsche Bau-km 1+425 bis 1+800  

Hmax = 4,0 m über Gradiente 

Ausführung: straßenseitig absorbierend 

(Anschluss an Irritationsschutzwand VKE 3.2a mit einer Höhe von 4,0 m über Gradiente) 

1.3.2.2. Lärmmindende Straßenoberflächen 

Lärmmindernde Straßenoberflächen sind auf der freien Strecke und auf den Brückenbauwer-

ken der geplanten BAB 14 im Bereich zwischen Bau-km 1+1857,00 bis 7+500,00 (VKE 3.1) 

und 0+000,819 bis 3+156,357 (VKE 3.2a) und auf der L 2 zwischen Bau-km 10+000 bis 

10+676 mit einer Pegelminderung von 2 dB(A) bei vzul > 60 km/h vorgesehen (PU 11, Teil 1, 

S. 8A, PU 11, Teil 2, S. 5). 
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1.4. Umsetzung der Lärmschutzwände in der Planunterlage 

Die nach der PU 11 zur Einhaltung der zulässigen Lärmimmissionsgrenzwerte erforderlichen 

aktiven Lärmschutzmaßnahmen in Gestalt von Lärmschutzwänden sind im Bauwerksverzeich-

nis (PU 10) wie folgt umgesetzt:  

PU 11 PU 10 

Vielbaum (Wohngebiet südlich und nördlich 

des Kirchweges) 

Lärmschutzwand Vielbaum  

Bau-km 2+127 bis 2+953 (V KE 3.1)  

 

 

Bauwerk 117.1L (PU 10.2 lfd. Nr. 2.2.11) 

Bau-km 2+127,00 bis 2+953,00 (VKE 3.1)  

Geestgottberg – Wohnbebauung an der 

Alandstraße (Bebauung im Außenbereich) 

Lärmschutzwand Alandstraße  

Bau-km 6+467 bis 6+953 (VKE 3.1) 

 

 

Bauwerk 123.1L (PU 10.2 lfd. Nr. 2.2.14) 

Bau-km 6+467,00 bis 6+953,00 (VKE 3.1) 

Geestgottberg – Wohngebiet südlich und 

nördlich der Schulstraße (K 1020), ein-

schließlich Schulstr. 18 bzw. Schulstr. 12 

Lärmschutzwand Geestgottberg  

Bau-km 6+581 bis 7+594 (VKE 3.1) 

 

 

 

Bauwerk 123.2L (PU 10.2 lfd. Nr. 2.2.15) 

Bau-km 6+581,00 bis 7+594,00 (VKE 3.1) 

Geestgottberg – Mischgebiet im Bereich 

Märsche 

Lärmschutzwand Geestgottberg Märsche 

Bau-km 1+425 bis 1+800 (VKE 3.2a) 

 

 

Bauwerk 130.2L (PU 10.2 lfd. Nr. 2.2.21) 

Bau-km 1+425 bis 2+275 (VKE 3.2a)  

 

Mit den angeführten Bauwerken aus dem Bauwerksverzeichnis (PU 10) sind alle Lärmschutz-

wände, die nach der PU 11 zur Einhaltung der Lärmimmissionsgrenzwerte erforderlich sind, 

planungstechnisch umgesetzt. Die Bauwerke 117.1L, 123.1L, 123.2L und 130.2L genügen 

nach ihrer Lage, ihrer Länge und ihrer Höhe den Anforderungen der PU 11. Die als Bauwerk 

130.2 zu errichtende Lärmschutzwand Geestgottberg Märsche, die zusätzlich die Funktion ei-

ner Irritations- und Kollisionsschutzwand hat, geht aufgrund dieser Multifunktionalität ihrer 

Länge nach sogar über die Vorgaben aus der PU 11 hinaus.  
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Zusätzlich sind im Bauwerksverzeichnis drei weitere Lärmschutzwände vorgesehen, und zwar 

die Lärmschutzwand westlich auf Damm bis WL Süd (Bauwerk 130.1L im Bereich von Bau-

km 1+792 bis 2+275 [VKE 3.2a] [PU 10.2 lfd. Nr. 2.2.28]), die Lärmschutzwand westlich auf 

der Vorland- und Strombrücke (Bauwerk 130.1L im Bereich von Bau-km 2+275 bis 3+156 ST 

[VKE 3.2a] und im Bereich von Bau-km 0+000 bis 0+270 BB [VKE 3.2b] [PU 10.2 lfd. Nr. 

2.2.31]) und die Lärmschutzwand östlich auf der Vorland- und Strombrücke (Bauwerk 130.2L 

im Bereich von Bau-km 2+275 bis 3+156 ST [VKE 3.2a] und im Bereich von Bau-km 0+000 

bis 0+270 BB [VKE 3.2b] [PU 10.2 lfd. Nr. 2.2.32]). Auch insoweit handelt es sich um Multifun-

tionswände, die in erster Linie nicht dem Lärmschutz, sondern dem Irritations- und Kollisions-

chutz dienen.  

2. Luftverunreinigungen 

2.1. Grundsätze 

Zur Erhaltung einer bestmöglichen Luftqualität in Gebieten (festgelegter Teil der Fläche eines 

Landes) und Ballungsräumen (Gebiet mit mindestens 250.000 Einwohnern) wurden auf der 

Grundlage des § 48a Abs. 1 BImSchG Verordnungen erlassen (22. und 33. BImSchV, nach 

Erstellung der Planunterlagen durch die 39. BImSchV ersetzt), in denen u. a. Grenzwerte für 

Luftschadstoffe und Toleranzmargen festgelegt sind. 

Die Einhaltung der Grenzwerte und Toleranzmargen – für die das Ministerium für Landwirt-

schaft und Umwelt zuständig ist – bezieht sich auf den gesamten Bereich der räumlichen Ein-

heiten (Gebiet oder Ballungsraum), nicht auf einzelne Punkte der Gebäude. 

Werden die Grenzwerte der Toleranzmargen überschritten, hat die vorgenannte Behörde ei-

nen Luftreinhalteplan gemäß § 47 Abs. 1 BImSchG aufzustellen. In diesem Plan sind Maß-

nahmen zur dauerhaften Verminderung von Luftverunreinigungen festzulegen. 

Gemäß § 47 Abs. 4 BImSchG haben sich die Maßnahmen – entsprechend des Verursacher-

anteils unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – gegen alle zu richten, die 

zum Überschreiten der Grenzwerte beitragen. 

Werden Maßnahmen im Straßenverkehr erforderlich, sind diese im Einvernehmen mit den zu-

ständigen Straßenbau- und Straßenverkehrsbehörden festzulegen. 

2.2. Ergebnisse und Bewertung 

Nach § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen schädliche Umwelteinwirkungen 

auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete möglichst zu vermeiden. Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne 
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dieses Gesetzes sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefah-

ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nach-

barschaft herbeizuführen (§ 3 Abs. 1 BImSchG). 

Die Konzentration der verkehrsbedingten Luftverunreinigungen, welche durch Verbrennungs-

prozesse in Kraftfahrzeugmotoren entstehen, hängt u. a. von der Verkehrsmenge, dem LKW-

Anteil, der Fahrgeschwindigkeit und den spezifischen Emissionsfaktoren der einzelnen Fahr-

zeuge ab. Im Weiteren sind lagebedingte und meteorologische Faktoren, die sich auf die Aus-

breitung der Luftschadstoffe auswirken, zu berücksichtigen. Mit der 39. BImSchV vom 

02.08.2010 hat der Gesetzgeber verbindliche Immissionsgrenzwerte festgelegt, welche zum 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen nicht überschritten werden dürfen. Insbesondere 

aus der Anlage 11 B der 39. BImSchV ergeben sich die Immissionsgrenzwerte und Toleranz-

margen für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Benzol, Kohlenstoffmonoxid, Blei und Partikel, 

welche für die Planung der VKE 3.1/3.2a zu berücksichtigen sind. Aus der Antragsunterlage 

11.3 lässt sich entnehmen, dass der Vorhabenträger diese Beurteilungswerte berücksichtigt 

hat. 

Die Abschätzung der Schadstoffimmissionswerte an kritischen Straßenabschnitten erfolgte 

durch den Vorhabenträger aufgrund des Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau Nr. 

29/2012 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 03.01.2013 

nach den „Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen ohne oder mit lockerer Rand-

bebauung (RLuS 2012)“.  

Das Berechnungsmodell ist unter folgenden Bedingungen anwendbar: 

- Verkehrsstärken über 5.000 Kfz/24 h 

- Geschwindigkeiten über 50 km/h 

- Trogtiefen und Dammhöen unter 15 m 

- Längsneigung bis 6 % 

- Maximaler Abstand vom Fahrbahnrand 200 m 

- Lücken innerhalb der Randbebauung > 50 % 

- Abstände zwischen den Gebäuden und dem Fahrbahnrand > 2 Gebäudehöhen 

- Gebäudeseite < 2 Gebäudehöhen. 

Für die Luftschadstoffuntersuchungen gemäß RLuS 2012 wurden unter Berücksichtigung der 

Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV, sowie unter Berücksichtigung der vorhandenen ge-

bietsspezifischen Vorbelastung (Hintergrundbelastung) die der geplanten Straße am nächsten 

gelegenen bebauten Gebiete mit Wohnbenutzung herangezogen. Da der Untersuchungsbe-

reich nach der RLuS 2012 den Entfernungsbereich bis max. 200 m von der Neubautrasse der 
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A 14 umfasst, betrifft dies für die VKE 3.1/3.2 a die Wohnbebauung der Ortslage Vielbaum, 

die Wohnbebauung im Außenbereich der Alandstraße, die Wohnbebauung der Ortslage 

Geestgottberg, sowie die Bebauung Märsche. Da die Einzelbebauungen am Wilhelminenweg 

und „Alandhaus“ vom Fahrbahnrand der A 14 deutlich über 200 m entfernt liegen, wurden 

diese für die Berechnung nach der RLuS nicht miteinbezogen. 

Mit den in der Planunterlage 11.3 vorliegenden Ergebnissen wird der Nachweis erbracht, dass 

durch den Neubau der BAB 14 in der VKE 3.1/3.2a keine unzumutbaren Beeinträchtigungen 

im Nahbereich der Trasse durch Luftverunreinigungen verursacht werden (vgl. Erläuterungs-

bericht Luftschadstoffe für die VKE 3.1 und 3.2 a, Antragsunterlage 11.3.1 A). 

Die ermittelten bzw. zu erwartenden Gesamtluftschadstoffbelastungen erreichen die gelten-

den verkehrsspezifischen Grenz- und Leitwerte an der schutzbedürftigen Bebauung nicht und 

überschreiten diese auch nicht.  

Da in der VKE 3.2a das nächstgelegene Gebäude (Märsche 7) 70 m vom Fahrbahnrand der 

BAB 14 entfernt liegt und für diesen Bereich nach den vorgenommenen Berechnungen Grenz-

wertüberschreitungen auszuschließen sind, waren weitere Untersuchungen auch in Bezug auf 

die Dorfstraße, welche sich bis 470 m vom Fahrbahnrand entfernt befindet, nicht mehr erfor-

derlich. Werden die Grenzwerte bereits bei der näher gelegenen Bebauung Märsche 7 nicht 

überschritten, ist in der weiter von der BAB 14-Trasse entfernt liegenden Dorfstraße erst recht 

nicht mit einer Grenzwertüberschreitung zu rechnen. 

Zu berücksichtigen ist hier auch der auf der Grundlage der RLuS 2012 vorgegebene Untersu-

chungsbereich, welcher einen Entfernungsbereich bis maximal 200 m von der Neubautrasse 

der A 14 umfasst. 

Damit sind unter Berücksichtigung der Berechnungsergebnisse durch das Straßenbauvorha-

ben verursachte Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Luftverunreinigungen bzw. zusätz-

liche Maßnahmen zur Minderung der Immissionen (u. a. Maßnahmen zur Minderung nach 

RLuS) nicht erforderlich. 

Dass das Berechnungsmodell lediglich eine Abschätzung der Schadstoffkonzentrationen er-

möglicht, reicht nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde aus, um die für die Planfeststellung 

maßgebliche Frage zu beantworten, ob eine Problemlösung der Luftreinhalteplanung überlas-

sen werden darf (vgl. insoweit auch BVerwG, Urteil vom 18.03.2009, Az.: 9 A 39/07, Rdnr. 121 

betreffend die von der FGVS herausgegebene MLuS – juris). 
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Auch ist zu berücksichtigen, dass die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-

sen e.V. (FGSV) im Benehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung die RLuS 2012 herausgegeben hat, so dass davon ausgegangen werden kann, dass 

das Verfahren dem aktuellen Stand der Technik entspricht (vgl. BVerwG, a.a.O.). 

3. Zielnetzprognose 2030 

Die dargelegten immissionsschutzrechtlichen Berechnungen beruhen auf der von dem Büro 

IVV im Oktober 2008 erstellten Verkehrsprognose 2025. Die daraus resultierenden immissi-

onsschutzrechtlichen Maßnahmen erweisen sich auch mit Blick darauf als ausreichend, dass 

das BMVI im Juni 2018 eine Zielnetzprognose 2030 vorgelegt hat, aus der sich für den Auto-

bahnabschnitt VKE 3.1/3.2a geringere Verkehrszahlen ergeben als diejenigen, die in der Ver-

kehrsprognose 2025 aus dem Jahre 2008 prognostiziert wurden (Verkehrsprognose 2025, S. 

25: 24.000 KFZ und 7.000 GV je Werktag; Zielnetzprognose 2030: 12.000 KFZ und 3.000 LKW 

je Werktag). Damit steht fest, dass die voraussichtliche Verkehrsmenge jedenfalls nicht größer 

ausfällt als in der bisherigen Prognose angenommen. Das geplante Maßnahmenkonzept ist 

demzufolge mit Sicherheit zur Einhaltung der zulässigen Grenzwerte geeignet. Es bestehen 

auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sich angeordnete Immissionsschutzmaßnahmen wie 

zum Beispiel Lärmschutzwände in ihrer derzeitigen Dimensionierung auf die Belange Betroffe-

ner nachteilig auswirken. 

XIV. Abwägung der Belange 

1. Raumordnung, Landes- und Regionalplanung 

Das festgestellte Vorhaben entspricht den allgemeinen, im Raumordnungsgesetz (ROG) fest-

gelegten Grundsätzen und Zielen, sowie den Zielen und Grundsätzen zur Verkehrsentwick-

lung gemäß der Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-

Anhalt (LEP ST 2010) in der derzeit gültigen Fassung i. V. m. dem Regionalen Entwicklungs-

programm für die Regierungsbezirke des Landes Sachsen-Anhalt – Anlage 3, Regionales Ent-

wicklungsprogramm für den Regierungsbezirk Magdeburg in der derzeit gültigen Fassung i. V. 

m. den gültigen, rechtskräftig genehmigten Regionalen Entwicklungsplänen (REP) der Regio-

nalen Planungsregion Magdeburg und der Regionalen Planungsregion Altmark.  

Bei der Erstellung des vorliegenden Planfeststellungsbeschlusses wurden insbesondere fol-

gende Grundsätze berücksichtigt: 

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG ist unter anderem die Versorgung mit Dienstleistungen und Infra-

strukturen der Daseinsvorsorge, insbesondere die Erreichbarkeit von Einrichtungen und An-

http://www.juris.de/jportal/portal/t/x8h/page/jurisw.psml?doc.hl=1&doc.id=VVST-VVST000007083&documentnumber=1&numberofresults=1&showdoccase=1&doc.part=F&paramfromHL=true#HL3
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geboten der Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen zur Sicherung von Chancenge-

rechtigkeit in den Teilräumen in angemessener Weise zu gewährleisten und auf eine gute und 

verkehrssichere Erreichbarkeit der Teilräume untereinander durch schnellen und reibungslo-

sen Personen- und Güterverkehr hinzuwirken.  

Weiterhin ist es nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG u. a. Grundsatz der Raumordnung, den Raum im 

Hinblick auf eine langfristig wettbewerbsfähige und räumlich ausgewogene Wirtschaftsstruktur 

und wirtschaftsnahe Infrastruktur, sowie auf ein ausreichendes und vielfältiges Angebot an 

Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu entwickeln. Insbesondere in strukturschwachen Räumen 

sind die Entwicklungsvoraussetzungen zu verbessern.  

Weitere Grundsätze der Raumordnung als Vorgaben für Abwägungs- und Ermessensent-

scheidungen finden sich in § 4 des Landesentwicklungsgesetzes Sachsen-Anhalt (LEntwG 

LSA). So ist nach § 4 Nr. 5 b in allen Teilräumen des Landes die Leistungsfähigkeit der Wirt-

schaft zu stärken und zu entwickeln. Durch den Ausbau der Infrastruktur sind die Standortvo-

raussetzungen der Wirtschaft des Landes im Rahmen einer nachhaltigen Gesamtentwicklung 

zu entwickeln (vgl. § 4 Nr. 5 b) aa)). Zudem sind nach § 4 Nr. 9 LEntwG LSA zur besseren 

Einbindung Sachsen-Anhalts in den europäischen Wirtschaftsraum und zur Stärkung der Wett-

bewerbsfähigkeit des Landes die Entwicklungsachsen zwischen und in den Oberzentren und 

ihren Verdichtungsräumen weiterzuentwickeln und die Oberzentren Sachsen-Anhalts in das 

Netz der europäischen Metropolregionen einzubeziehen. 

Weiterhin ist für die Landesentwicklung im Regionalen Entwicklungsprogramm für die Regie-

rungsbezirke des Landes Sachsen-Anhalt, Anlage 3: Regionales Entwicklungsprogramm für 

den Regierungsbezirk Magdeburg vom 21.03.2000 unter Punkt 2.4.2.1 a) aa) aufgeführt, dass 

die Entwicklung eines leistungsfähigen Straßennetzes für den überregionalen, regionalen und 

lokalen Verkehr auch die Fortführung der Autobahn Halle – Magdeburg (A 14) zu den Nord- 

und Ostseehäfen erfordert. Dies lässt sich ebenfalls dem derzeit geltenden Landesentwick-

lungsplan (LEP ST 2010), dort Ziel Z 79, entnehmen, wo es heißt, dass zur Verbesserung des 

großräumigen und überregionalen Verkehrs und damit auch zur Entlastung des nachgeordne-

ten Straßennetzes der BVWP schrittweise umzusetzen und vor diesem Hintergrund u. a. der 

Lückenschluss der A14, Teilabschnitt Magdeburg über Stendal bis zur Landesgrenze Bran-

denburg und die Weiterführung in Richtung Schwerin (Wismar A 20) zur Erschließung der 

Altmark und als Verbindung zur Nord- und Ostsee zu sichern ist. 

Entsprechend der Begründung zum Ziel Z 79 des LEP ST 2010 ist zur Raumerschließung ein 

leistungsfähiges Netz überregionaler Straßen (Bundesfernstraßen und Landstraßen) zu si-

chern und auszubauen. Dazu soll das Straßennetz durch Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen 
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sicherer und umweltverträglicher gestaltet werden und durch Schließung von Lücken im Fern-

straßennetz, wie z. B. zwischen der A 2 im Raum Magdeburg und der A 24/20 im Raum 

Schwerin/Wismar das nachgeordnete Straßennetz entlastet werden. 

Auch im REP Magdeburg ist festgelegt, dass den europäischen Verkehrsbeziehungen Rech-

nung zu tragen ist und das Zusammenwachsen der alten und neuen Länder zu fördern ist, 

was den Aus- und Neubau von Autobahnen und autobahnähnlichen Fernstraßen zur Verbin-

dung großer Wirtschaftszentren erforderlich macht. 

Weiterhin ist nach dem LEP ST 2010 für den vorliegenden Planungsabschnitt ein Vorrangge-

biet für die militärische Nutzung (Ziel 148 – Truppenübungsplatz Altmark) festgelegt und zur 

Begründung ausgeführt, dass die Stationierung von Einheiten der Verbände der Streitkräfte 

für den jeweiligen Standort eine Erhöhung der Bevölkerungszahl und eine wirtschaftliche Be-

lebung bedeutet (vgl. Begründung zu Ziel Z 148 und 149). 

Auch ist nach dem LEP ST 2010 die Altmark als Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erholung 

festgelegt (G 142), was damit begründet wird, dass die Altmark als wirtschaftlich struktur-

schwache Region besonders auf die Entwicklung touristischer Angebote angewiesen ist und 

die Verbindung der Aspekte des Aktiv- und des Kulturtourismus Synergien bilden, die (auch 

durch den Neu- und Ausbau der Infrastruktur) genutzt, ausgebaut und weiterentwickelt werden 

sollen (vgl. G 143). 

Letztlich wird unter anderem auch durch die Ausweisung der Vorranggebiete für Natur und 

Landschaft, der Vorranggebiete für die Wassergewinnung, der Vorbehaltsgebiete zum Aufbau 

eines ökologischen Verbundsystems und der Berücksichtigung der Forst- und Landwirtschaft 

im LEP ST 2010 dem Naturhaushalt und dem Naturschutz Rechnung getragen. 

Die vorgenannten Ziele des LEP ST geltend entsprechend für die Planungsregion Altmark. 

Das hier planfestgestellte Vorhaben berücksichtigt diese vorbenannten allgemeinen Ziele und 

Grundsätze, da es vor dem Hintergrund der landesplanerischen Beurteilung vom 29.10.2004 

geplant wurde, in welcher die konkreten raumordnerischen und landesplanerischen Erwartun-

gen und Maßgaben des Landes Sachsen-Anhalt zusammengestellt sind (§ 4 Abs. 2 i. V. m. § 

3 Nr. 4 ROG). 
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2. Planungsvarianten 

2.1. Trassenbeschreibung der großräumigen Varianten 

Im Raumordnungsverfahren wurden für den Bauabschnitt der BAB 14 – Abschnitt Sachsen-

Anhalt mehrere Varianten untersucht. Wegen der Trassenführung wird zuzüglich der folgen-

den Ausführungen auf Punkt 2.3, Seite 25 ff. der landesplanerischen Beurteilung des Ministe-

riums für Bau und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt vom 29.10.2004, bzw. auf die plan-

festgestellte Antragsunterlage 1, Punkt 3, Seite 39 ff. verwiesen. In der landesplanerischen 

Beurteilung ist der Variante ST-II-West der Vorzug eingeräumt worden. 

Die Prüfung von Trassenalternativen im Planfeststellungsbereich ist Teil des planerischen Ab-

wägungsprogramms gem. § 17 FStrG (vgl. BVerwG, Urteil vom 31.01.2002, Az.: 4 A 15/01, 

Rdnr. 73 – juris). Dabei sind solche Planungsalternativen abzuwägen, die sich nach Lage der 

Dinge aufdrängen oder sich anderweitig anbieten. Trassenvarianten brauchen nur so weit un-

tersucht zu werden, bis erkannt wird, dass sie nicht eindeutig vorzugswürdig sind (BVerwG, 

Urteil vom 26.03.1998, Az.: 4 A 7/97, Rdnr. 19 – juris). 

Bei der Variantenprüfung können bereits in einem dem Planfeststellungsverfahren vorausge-

henden Verfahrensschritt (z. B. Raumordnungsverfahren) diejenigen Varianten ausgeschie-

den werden, die aufgrund einer Grobanalyse für eine weitere Überprüfung nicht mehr ernstlich 

in Betracht kommen (BVerwG, Beschluss v. 26.06.1992, Az.: 4 B 1-11/92, DVBl. 92, 1435 - 

1437; BVerwG, Beschluss v. 16.08.1995, Az.: 4 B 92/95, BVerwG, Urteil vom 26.03.1998, Az.: 

4 A 7/97, juris m. w. N.). Kommen grundsätzlich mehrere Planungsvarianten in Betracht, müs-

sen nicht für alle so detaillierte Entwürfe ausgearbeitet werden, dass sie Grundlage eines Plan-

feststellungsbeschlusses sein könnten. Ausreichend ist vielmehr, dass Alternativplanungen so 

erstellt werden, dass der mit den örtlichen Besonderheiten Vertraute die Vor- und Nachteile 

der verschiedenen Alternativen beurteilen kann. Sofern durchgreifende Nachteile einer Vari-

ante bereits aufgrund einer Grobanalyse oder aufgrund einer Teiluntersuchung nachvollzieh-

bar gemacht werden können, scheidet zum einen die rein vorbeugende Fertigung weiterer 

Pläne schon deshalb aus, weil deren Kosten als Entwurfsplanung bereits stark ins Gewicht 

fallen würden, zum anderen aber auch, weil weitere Pläne und Untersuchungen etwa zur Im-

missionsauswirkung einer Alternativtrasse dann für eine weitere sachbezogene Aufbereitung 

des Abwägungsmaterials nicht erforderlich sind (BVerwG, Beschluss vom 26.06.1992, Az.: 4 

B 1-11.92, DVBl. 92, 1435). 

Grundsätzlich kann eine Alternativplanung aufgrund aller planerischen Belange ausgeschie-

den werden. Maßgeblich können neben z. B. Kostengesichtspunkten auch Umweltgesichts-

punkte oder verkehrstechnische Gesichtspunkte sein. Die Entscheidung, eine nach dem Stand 
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der Planungen nicht mehr ernstlich in Betracht kommende Variante auszuscheiden, muss da-

bei stets das Ergebnis einer abwägenden Prüfung sein. Die Ermittlung des Abwägungsmate-

rials hat jeweils so konkret zu sein, dass eine sachgerechte Entscheidung möglich ist 

(BVerwG, Beschluss vom 26.06.1992, Az.: 4 B 1-11.92, DVBl. 92, 1435). 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich mit den nachfolgend im Einzelnen beschriebenen Vari-

anten auseinandergesetzt: 

2.1.1. Null-Variante/Null-Plus-Variante 

Die Frage der sog. Null-Variante geht dahin, ob in der Abwägung unüberwindliche Belange 

dazu zwingen, auf das geplante Vorhaben völlig zu verzichten (BVerwG vom 10.04.1997, 4 C 

5/96, DVBl. 1997, 1115; BVerwG vom 25.01.1996, 4 C 5/95 – E 100, 238, 254; BVerwG vom 

08.06.1995, 4 C 4/95 – E 98, 339; ferner Steinberg, Fachplanung, 1993, S. 117 f.). 

Der Neubau der zweibahnigen, 4-streifigen BAB 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin 

wurde durch den Gesetzgeber in den Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen aufgenommen. 

Ein Verzicht auf den Neubau der BAB 14 (Nullvariante) kommt sowohl auf Grund der Bedarfs-

entscheidung des Gesetzgebers, als auch aus Gründen der Planrechtfertigung nicht in Be-

tracht. Auch bestehen keine unüberwindlichen gegenläufigen Belange, die dazu nötigen, von 

der Planung Abstand zu nehmen (BVerwG vom 10.04.1997, 4 C 5/96, DVBl. 1997, 1115). Aus 

diesen Gründen wurde die Variante nicht weiter in die Abwägung eingestellt. Auch der einbah-

nige Ausbau der B 189, d. h. der 2- oder 3-streifige Ausbau der Bundesstraße erfüllt nicht die 

mit dem Bauvorhaben verfolgten Planungsziele. Hierbei handelt es sich um ein anderes Vor-

haben, nämlich der Ausbau einer bestehenden Bundesstraße, was damit ebenso dem vom 

Gesetzgeber festgelegten Ziel des Neubaus einer Bundeautobahn widerspricht. Daher wurde 

auch dieser einbahnige Ausbau der bestehenden Bundesstraße nicht weiterverfolgt. 

Die im Raumordnungsverfahren – also auf Grund einer „Grobanalyse“ – ausgeschiedene 

Null/Null-Plus-Variante drängte sich mithin der Planfeststellungsbehörde für eine vertiefende 

Prüfung nicht mehr auf. Es war bereits auf der Planungsstufe der Raumordnung erkennbar, 

dass die ausgeschiedene Variante, gemessen an den Planungszielen und allen zu berück-

sichtigenden Belangen, nicht eindeutig vorzugswürdig ist. Diesen Argumenten schließt sich 

die Planfeststellungsbehörde an. 
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2.1.2. Varianten des Raumordnungsverfahrens 

2.1.2.1. Vorzugslinie Raumordnungsverfahren im Abschnitt ST-II 

Mit der Landesplanerischen Beurteilung vom 29.10.2004 wurde die Variante ST-II-West auf 

Grund zahlreicher Vorteile aus der Gesamtschau der raumordnerischen, verkehrlichen, stra-

ßenbaulichen, städtebaufachlichen, immissionsschutz- und umweltseitigen Einzelaspekte im 

Abschnitt ST-II als Vorzugslinie ausgewiesen. Der Vorhabenträger hat in Vorbereitung der 

Planfeststellung dieses Ergebnis überprüft und bestätigt, dass die Vorzugslinie des Raumord-

nungsverfahrens unter Abwägung aller Belange die insgesamt geeignetste Lösung darstellt. 

Nach Abwägung aller Belange schließt sich die Planfeststellungsbehörde diesem Ergebnis an. 

2.1.2.2. Vergleich der Raumordnungsvarianten ST-II-West und ST-II-Ost 

Nach der grundsätzlichen Variantenentscheidung für die Trassenvarianten ST-II-West und ST-

II-Ost war eine vergleichende Bewertung der beiden Varianten erforderlich. Im Ergebnis dieser 

Bewertung, das heißt nach Abwägung aller insoweit in Betracht kommender Interessen, ver-

dient die Trassenvariante ST-II-West den Vorzug (vgl. dazu PU 01, Kapitel 3.1.2 [Varianten 

des Raumordnungsverfahrens], S. 44 bis 95). Dies gilt sowohl im Hinblick auf raumordneri-

sche, verkehrliche, straßenbaufachliche, städtebauliche und immissionsschutzrechtliche Ge-

sichtspunkte als auch im Hinblick auf Belange der Natur und Landschaft und auf kostenseitige 

Gesichtspunkte. Die Variante ST-II-West hat im Vergleich zur Trassenvariante ST-II-Ost den 

raumordnerischen Vorteil einer engen Trassenbündelung mit der B 189, erzeugt eine höhere 

verkehrliche Entlastungswirkung, führt in städtebaulicher Hinsicht zu geringeren Zerschnei-

dungen von bebauten Bereichen und verursacht geringere Lärmimmissionen, geringere Be-

einträchtigungen der Natur und der Landschaft und geringere Kosten. Der Vorhabenträger hat 

all dies im Kapitel 3.1.2 (Varianten des Raumordnungsverfahrens, Land Sachsen-Anhalt [ST]) 

seines Erläuterungsberichts im Einzelnen ausführlich dargelegt (PU 01, S. 44 bis 95). Die 

Planfeststellungsbehörde schließt sich diesen Ausführungen an und macht sie sich zu eigen. 

Sie überzeugte sich zudem davon, dass die in der landesplanerischen Beurteilung enthaltenen 

Maßgaben in der hiermit festgestellten Planung ausreichend berücksichtigt sind. 

2.1.2.3. Varianten der Elbquerung  

Die Alternativenprüfung der Elbquerung an der Landesgrenze BB/ST erfolgte in enger Zusam-

menarbeit zwischen den Ländern Sachsen-Anhalt und Brandenburg. 

Es sind an mehreren Querungsstellen die Varianten Überführung (Brücke) und Unterführung 

(Tunnel) der BAB 14 untersucht und bewertet worden, um die aus naturschutzfachlicher (Na-

tura 2000-Gebiete), städtebaulicher und wirtschaftlicher Sicht zumutbare Lösung zu finden. 
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Im länderübergreifenden Bereich VKE 3.2a/VKE 1153 [alt: VKE 3.2b] zwischen Geestgottberg 

(Sachsen-Anhalt) und Dergenthin (Brandenburg) wurden verschiedene Trassenvarianten in 

unterschiedlichen Korridoren untersucht. Die Korridore der Alternativenprüfung unterscheiden 

sich in Bezug auf die Lage zum Stadtgebiet von Wittenberge in einen westlichen, einen mitt-

leren und einen östlichen Korridor. 

Bezüglich der grafischen Darstellung der Varianten wird auf die Antragsunterlage 1 (Seite 48) 

verwiesen. In der Antragsunterlage 19 finden sich weitere grafische Darstellungen der im Be-

reich der Elbquerung (Märsche) untersuchten Varianten 1- 5. 

2.1.2.3.1. Varianten des Raumordnungsverfahrens  

östlicher Korridor 

Im Bereich des Ostkorridors wurden die Trassenvarianten O 1 und O 2 untersucht. Beide Va-

rianten wurden vom Vorhabenträger nicht weiterverfolgt, da sie zu umfangreichen erheblichen 

Beeinträchtigungen von sieben Natura 2000-Gebieten sowie von Erhaltungszielen führen und 

zusätzlich ein Gewerbegebiet von Wittenberge zerschneiden.  

Die Planfeststellungsbehörde weist darauf hin, dass eine alternative Trassenführung nur dann 

vorzugswürdig ist, wenn sich mit ihr die vorgesehenen Ziele der Planungen an einem gemäß 

dem Schutzkonzept der Habitatrichtlinie günstigeren Standort oder mit geringerer Eingriffsin-

tensität verwirklichen lässt (vgl. „Hinweise zum rechtlichen Rahmen der Verkehrsplanung“, 

Ausgabe 2011, dort Seite 51, herausgegeben vom Arbeitskreis „Hinweise zum rechtlichen 

Rahmen der Verkehrsplanung des Arbeitsausschusses „Grundsatzfragen der Verkehrspla-

nung“, Leiter: Uni.-Prof. Dr.-Ing. Carsten Gertz, Hamburg). Dadurch, dass die Varianten O 1 

und O2 zu umfangreichen erheblichen Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten sowie 

von Erhaltungszielen führen, werden sie von der Planfeststellungsbehörde als nicht eindeutig 

vorzugswürdig angesehen. Unter Berücksichtigung des Urteils des Bundesverwaltungsgerich-

tes vom 26.03.1998, Az.: 4 A 7/97, wonach Trassenvarianten nur so weit zu untersuchen sind, 

bis erkannt wird, dass sie nicht eindeutig vorzugswürdig sind (BVerwG, Urteil vom 26.03.1998, 

Az.: 4 A 7/97, Rdnr. 19 – juris), hält die Planfeststellungsbehörde eine weitergehende, tief-

gründige Detailuntersuchung dieser Varianten nicht für erforderlich. 

mittlerer Korridor 

Im Bereich des mittleren Korridors wurden die Trassenvarianten M 1.1 und M 1.2 (bahnparal-

lele Querung der Elbe) untersucht. Beide Varianten wurden vom Vorhabenträger nicht weiter-

verfolgt, da sie zu erheblichen städtebaulichen Eingriffen führen und zusätzlich mit einem sehr 
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hohen bautechnischen Aufwand verbunden sind. Auch entstehen durch diese Varianten er-

hebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten. 

Der Planfeststellungsbehörde drängte sich auch hier eine vertiefende Prüfung nicht auf. Es 

wird insoweit auf die behördlichen Ausführungen betreffend die Varianten des östlichen Korri-

dors verwiesen. Hiernach hält die Planfeststellungsbehörde auch die Varianten M 1.1 und M 

1.2 gemessen an den Planungszielen und allen zu berücksichtigenden Belangen für nicht ein-

deutig vorzugswürdig.  Es erscheint der Planfeststellungsbehörde nicht sinnvoll und mit den 

Planungszielen nicht vereinbar, diese Planungsideen, die mit erheblichen städtebaulichen Ein-

griffen und erheblich hohen bautechnischen (und damit auch kostenintensiven) Aufwendun-

gen einhergehen würden, weiterzuverfolgen. Denn zum einen sind die vorhandenen Sied-

lungsstrukturen zu bewahren (vgl. hierzu auch BVerwG, Urteil vom 05.12.1986, Az.: 4 C 13.85 

– juris). Zum anderen ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 BHO) zu 

beachten, welchem bei Realisierung der Varianten M 1.1 und M 1.2 gerade nicht Rechnung 

getragen würde. Auch die erheblichen Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten machen 

eine weitergehende, tiefgründige Detailuntersuchung dieser Varianten mit Blick auf das Urteil 

des Bundesverwaltungsgerichtes vom 26.03.1998 (Az.: 4 A 7/97– juris) nach Auffassung der 

Planfeststellungsbehörde nicht erforderlich. 

westlicher Korridor 

Im Bereich des westlichen Korridors wurden die Trassenvarianten W 1, W 2 und W 3 unter-

sucht.  

W 1 und W 2 

Die Varianten W 1 und W 2 queren die Elbe ca. 1,5 bis 2 km westlich der vorhandenen Elbe-

brücke der B 189 und führen zu umfangreichen und erheblichen Beeinträchtigungen von Na-

tura 2000-Gebieten. Insoweit sind sie im Vergleich zu der Variante W 3 (W 3.1 und W 3.2 in 

BB) als ungünstiger einzuschätzen. Vor diesem Hintergrund wurden beide Varianten (W 1 und 

W 2) vom Vorhabenträger nicht weiterverfolgt. 

Auch der Planfeststellungsbehörde drängte sich insoweit eine vertiefende Prüfung dieser Va-

rianten nicht auf. Zur Begründung wird auf die obigen behördlichen Ausführungen betreffend 

den östlichen und mittleren Korridor verwiesen. 

Da auch diese Planungsideen zu einer erheblichen Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebie-

ten führen würden, hält die Planfeststellungsbehörde eine weitergehende, tiefgründige Detai-

luntersuchung dieser Varianten nicht für erforderlich. 
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W 3 

Die Variante W 3, welche sich nördlich der Elbquerung im Land Brandenburg in die Varianten 

W 3.1 und W 3.2 unterteilt, verlässt südlich der Siedlung Märsche die direkte Trassenbünde-

lung (bzw. Parallellage) mit der B 189 und quert den Elbdeich ca. 150 m westlich der beste-

henden Elbebrücke der B 189. Sie kreuzt somit in einem vorbelasteten Korridor die dort aus-

gewiesenen Natura 2000-Gebiete. Ca. 700 m nördlich des Elbdeiches erreicht sie wieder die 

direkte Trassenbündelung mit der B 189, die bis zum nördlichen Elbufer beibehalten wird (VKE 

1153 [alt: VKE 3.2b] und 1154 im Land Brandenburg). Im Anschluss wird die B 189 in Richtung 

Osten verdrängt. Die BAB 14 und die verdrängte B 189 verlaufen weiter in nördlicher Richtung 

unmittelbar westlich vorbei am Gewerbegebiet der Stadt Wittenberge.  

Die Variante W 3 wurde vom Vorhabenträger als Planfeststellungstrasse favorisiert, denn sie 

weist im Ergebnis der Alternativenprüfung die geringsten Beeinträchtigungen der Natura 2000-

Gebiete auf und stellt auch aus städtebaulicher und wirtschaftlicher Sicht die günstigste Lö-

sung dar. Sie wird weiter unten mit den nicht ausgeschiedenen zusätzlichen Elbquerungsvari-

anten (Variante 3 und 5) verglichen. 

2.1.2.3.2. zusätzliche Varianten 1 bis 5  

In Höhe des Ortsteils Geestgottberg verläuft die mit diesem Beschluss planfestgestellte Trasse 

des Autobahnabschnitts VKE 3.1/3.2a in westlicher Abschwenkung von der B 189 zum einen 

durch die Siedlung „Märsche“, eine zu Geestgottberg gehörende, aus einzelnen Gewerbean-

siedlungen und Wohngebäuden bestehende Streusiedlung, und zum anderen durch verschie-

dene Schutzgebiete, insbesondere das FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ und das 

Vogelschutzgebiet [SPA] „Aland-Elbe-Niederung“. Um sicherzustellen, dass die von dem Vor-

habenträger ausgewählte Planfeststellungstrasse auch in Ansehung dieser Siedlungs- und 

Schutzgebietsdurchschneidung und der damit einhergehenden Beeinträchtigungen für die An-

lieger und die Natur frei von Abwägungsfehlern ist, ließ die Planfeststellungsbehörde durch 

den Vorhabenträger im Rahmen des Beteiligungsverfahrens fünf weitere alternative Trassen-

führungen (Varianten 1 bis 5) untersuchen (Zusatzunterlage „Trassenvarianten BAB 14 im 

Abschnitt VKE 3.2a“ vom Mai 2013 [PU 19]). Diese Varianten verlaufen weiter östlich als die 

Planfeststellungstrasse. Dies führt bei den Varianten 1 und 3 zu einer engeren Bündelung an 

die bestehende B 189 und bei den Varianten 2, 4 und 5 zu einem Verlauf östlich der B 189.  

Die Planfeststellungstrasse hat sich aus Sicht der Planfeststellungsbehörde auch im Ergebnis 

dieser ergänzenden Variantenuntersuchung als vorzugswürdig erwiesen. Nach der genannten 

Zusatzunterlage (PU 19) ergibt sich dies im Hinblick auf die Varianten 1, 2 und 4 bereits aus 

dem Umstand, dass die danach vorgesehenen Trassenführungen den nach der Richtlinie für 



 

Seite 584 

 

die Anlage von Autobahnen, Ausgabe 2008 (RAA 2008) vorgegebenen Mindestradius von 

1.300 m unterschreiten (PU 19, S. 3), und im Hinblick auf die Varianten 3 und 5 aus einer 

umfassenden Abwägung der für und gegen diese Alternativen sprechenden Belange. Im Fol-

genden werden die Ausführungen der PU 19 zusammengefasst und um eigene Erwägungen 

der Planfeststellungsbehörde ergänzt:  

2.1.2.3.2.1. Variante 1 

Die Variante 1 verläuft aus südlicher Richtung kommend zunächst in Trassenbündelung mit 

der B 189. Kurz vor dem Ende des Trassenabschnittes der VKE 3.1 in Höhe der geplanten 

Baustrecke Alandstraße verlässt die Variante 1 die Trassenbündelung mit der B 189 in west-

licher Richtung und verläuft am Beginn der Baustrecke 3.2a (Bau-km 0+000,819) zunächst 

liniengleich mit der BAB-Trasse. Nach Passieren des Bauwerks Bw 128 A schwenkt die Vari-

ante 1 in östlicher Richtung aus der Linienführung mit der BAB-Trasse und wird bei ca. Bau-

km 0+841.067 in die Trassenbündelung mit der B 189 (alt) überführt. Etwa in Höhe der ge-

planten Betriebsrampe Ost verläuft die Variante 1 wieder in gebündelter Trassenführung mit 

der B 189 (alt) bis über den Elbdeich. Hinter dem Elbdeich verlässt die Variante 1 in nördlicher 

Richtung verlaufend die Trassenführung der B 189 (alt) und schwenkt in westlicher Richtung 

in die Trassenführung der BAB-Trasse ein. Im Bereich der Elbquerung verläuft die Variante 1 

auf der BAB-Trasse parallel zur B 189 über die Elbe und passiert dabei die Landesgrenze.  

Im Zuge der bei dieser Variante erfolgten östlichen Verschiebung der BAB-Trasse auf die ur-

sprüngliche Trassenführung der B 189 (alt) wird die neue Trasse der B 189 ebenfalls in östliche 

Richtung verlegt und damit das Anwesen Dorfstraße 1 in Losenrade umfahren. 

Die ursprüngliche Trasse der B 189 wird im Bereich Märsche etwa in Höhe der geplanten 

Betriebsrampe Nord durch Verschwenkung der Variante 1 in östliche Richtung überbaut. 

Die Trassierung erfolgt mit einer Rechtskrümme mit R = 3.000 m aus der VKE 3.1 kommend, 

gefolgt von einer kurzen Zwischengerade, einem Radius von 1.075 m als Linksbogen sowie 

einer 1.247 m langen Geraden. Der im Anschluss an die 1.247 m lange Gerade folgende Ra-

dius von 1.075 m unterschreitet den Mindestradius von 1.300 m im Anschluss an lange Gera-

den (> 1.000 m), entsprechend der Richtlinie für die Anlage von Autobahnen, Ausgabe 2008 

(RAA 2008). Neuere Untersuchungen (Lippold etal — Entwurfshinweise zum sicheren sechs-

streifigen Ausbau von Autobahnen) zeigen einen deutlichen Anstieg der Unfallkostenrate bei 

Radien < 1.500 m nach langen Geraden (> 1.000 m) und leitet daraus für die Fortschreibung 

der RAA, die sowohl für vierstreifige als auch für mehrstreifige Autobahnen gilt, ab: „Nach 

Geraden mit einer Länge LG >_ 1.000 m kann mit einem Mindestradius von min R >_ 1.500 

m ein deutlicher Sicherheitsgewinn erreicht werden." Dieser Wert wird bei Variante 1 erheblich 
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unterschritten. Mit Variante 3 wurden die Entwurfsparameter bei relativ geringer Veränderung 

der Lage wesentlich verbessert. Daher wurde die hier beschriebene Variante 1 durch den Vor-

habenträger nicht weiterverfolgt. 

Die Planfeststellungsbehörde hat im Rahmen ihres Abwägungsprozesses die Verwerfung der 

Variante 1 auch vor dem Hintergrund geprüft, dass es aufgrund der Trassenbündelung mit der 

B 189 (alt) im Bereich der VKE 3.2 a (von ca. Bau-km 0+841.067 bis ca. Bau-km 2+ 089.548) 

zu einer geringeren Belastung der dort vorhandenen geschützten Gebiete kommt. 

Da auch nach der RAA (vgl. Richtlinien für die Anlage von Autobahnen (RAA), Ausgabe 2008, 

Kapitel 2.2, Seite 9) Kreisbögen auf Autobahnen ohne Begrenzung der zulässigen Geschwin-

digkeit im Anschluss an Geraden mit einer Länge LG > 500 m einen Mindestradius von min R 

= 1.300 m aufweisen sollen, damit ein Kraftfahrer nach dem Einlenken nicht sofort wieder 

auslenken muss (Richtlinien für die Anlage von Autobahnen (RAA), Ausgabe 2008, Kapitel 

5.2.2, Seite 27/28), unterschreitet der Kurvenradius der Variante 1 den Kurvenmindestradius 

der RAA, so dass eine sichere Fahrweise der Verkehrsteilnehmer auf die Variante 1 nicht 

gewährleistet wäre und demzufolge die Verkehrssicherheit beeinträchtigt wäre. 

Die Variante 1 ist somit nicht richtlinienkonform, was einen gewichtigen Grund für eine Ableh-

nung der in Betracht gezogenen Variante 1 darstellt (vgl. auch die Argumentation des BVerwG, 

Urteil vom 12.08.2009, Az.: 9 A 54.07, Rdnr. 127 – juris). Den Anforderungen und Empfehlun-

gen von Richtlinien und Vorschriften liegen in der Regel entsprechende Forschungs- und Un-

tersuchungsergebnisse zu Grunde. Insofern sollte von der Einhaltung der Empfehlung – hier 

in dem Fall der RAA aus Gründen der Verkehrssicherheit – nicht abgewichen werden.  

Zu berücksichtigen ist aber, dass die Linienführung der Variante 1 nach Ansicht der Planfest-

stellungsbehörde die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bzw. die Kriterien 

der Raumordnung, des Städtebaus und der Umwelt (nach der RAA) nur unzureichend berück-

sichtigt. Denn durch die Verlegung der B 189 in östliche Richtung und die Überbauung der 

alten Trasse der B 189 durch die BAB-Trasse im südlichen Elbdeichbereich würde – im Ver-

gleich zur Linienführung der Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) – ein wesentlich größerer 

Eingriff in das als Landschaftsschutzgebiet (LSG), Naturschutzgebiet (NSG) und FFH-Gebiet 

ausgewiesene Gebiet der Aland-Elbe-Niederung erfolgen, welches zugleich ein geschütztes 

Feuchtgebiet (FIB) darstellt und teilweise Bestandteil des rund 2573 Hektar großen EU-Vogel-

schutzgebietes (SPA) „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ ist (vgl. auch § 1 Abs. 4 

der Verordnung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt über das Naturschutzgebiet 

„Aland-Elbe-Niederung“ vom 09.06.2009 (vgl. ABl. LVwA LSA 7/2009 vom 16.06.2009, Seite 

176 – 190), welche zuletzt geändert wurde durch das ABl. LVwA LSA 04/2012 vom 

17.04.2012, Seite 50). 
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Aus dem Übersichtslageplan für die Variante 1, Antragsunterlage 19, Blatt Nr. 4) lässt sich 

entnehmen, dass mit der Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) gegenüber der Variante 1 

wesentlich geringere Eingriffe in das Gebiet der Aland-Elbe-Niederung im südlichen Elbdeich-

bereich einhergehen. 

Auch ist zu berücksichtigen, dass sich durch die Verlegung der B 189 (und der BAB-Trasse) 

in östliche Richtung für die im Bereich Märsche vorhandenen Gewerbeansiedlungen die 

Standortfaktoren verschlechtern würden, was mit den Grundsätzen der Raumordnung, die bei 

dem Bau der VKE 3.1/3.2a berücksichtigt werden (vgl. Kapitel C.XIV.1), nicht vereinbar wäre, 

wonach auch vorhandene Entwicklungsvoraussetzungen zu verbessern sind und eine wirt-

schaftsnahe Infrastruktur zu entwickeln ist. Dem steht mit Blick auf die §§ 29 ff. BauGB nicht 

entgegen, dass der Bereich Märsche nicht als Gewerbe-/Industriegebiet ausgewiesen ist. 

Darüber hinaus stellt die Variante 1 eine Teilausprägung der Null-Plus-Variante (Ausbau oder 

Erweiterung bzw. Ertüchtigung einer vorhandenen, jedoch unzureichenden Verkehrsinfra-

strukturanlage) dar. Dies betrifft im Bereich der VKE 3.2 a den Abschnitt von ca. Bau-km 

0+841.067 bis ca. Bau-km 2+ 089.548 (überbauter Bereich der B 189 etwa in Höhe der ge-

planten Betriebsrampe Ost den Elbdeichbereich querend bis in Höhe des geplanten Bauwer-

kes Bw 130.2 L). Hinsichtlich der Gründe, welche gegen die Null-Plus-Variante sprechen, ver-

weist die Planfeststellungsbehörde auf die Ausführungen in Kapitel C.XIV.2.1.1 dieses Be-

schlusses.  

Der Übersichtslageplan für die Variante 1, Antragsunterlage 19, Blatt Nr. 4 veranschaulicht 

sehr deutlich, dass das mit der Null-Plus-Variante verfolgte Ziel, Umwelteingriffe zu reduzieren, 

nicht erreicht werden kann. Denn durch die Variante 1 als Teilausprägung der Null-Plus-Vari-

ante würde das Gebiet der Aland-Elbe-Niederung flächenmäßig höher beeinträchtigt werden 

als durch die Planfeststellungstrasse. Auch würden infolge der Verschiebung der BAB-Trasse 

und der Trasse der B 189 in östliche Richtung die Einrichtungen der Daseinsvorsorge und der 

wirtschaftlichen Produktions- und Absatzstandorte für die Region Märsche schlechter ange-

bunden. 

Auch unter Berücksichtigung, dass der bei der Variante 1 erfolgte teilweise Ausbau der beste-

henden Bundesstraße B 189 dem vom Gesetzgeber festgelegten Ziel des Neubaus einer Bun-

desautobahn widerspricht (vgl. Ausführungen in Kapitel C.XIV.2.1.1), stellt die Variante 1 nach 

Ansicht der Planfeststellungsbehörde insgesamt keine geeignete Trassenvariante dar. Sie ist 

nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde nicht eindeutig vorzugswürdig, so dass tieferge-

hende Untersuchungen zu der Variante 1 nicht mehr erforderlich sind (vgl. auch BVerwG, Ur-

teil vom 26.03.1998, Az.: 4 A 7/97 – juris).  
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Der Vorhabenträger hat allerdings die Trassierungsparameter dieser Variante optimiert, um 

weitergehende Variantenuntersuchungen anstellen zu können. Die optimierte Trassenführung 

der Variante 1 wurde als Variante 3 weiterentwickelt und näher untersucht.  

Die Planfeststellungsbehörde verweist insoweit auf die Ausführungen in Kapitel C.XIV.2.3 die-

ses Beschlusses. 

2.1.2.3.2.2. Variante 2 

Die Variante 2 verläuft aus südlicher Richtung kommend in der VKE 3.1 zunächst in gebün-

delter Trassenführung mit der B 189 als BAB-Trasse. Kurz vor Beginn der Baustrecke der VKE 

3.2a in Höhe der geplanten Baustrecke Alandstraße schwenkt die Variante 2 aus der Trassen-

bündelung mit der B 189 in westlicher Richtung aus und verläuft nahe der B 189 als BAB-

Trasse. Nach Passieren des geplanten Bauwerkes Bw 127 A schwenkt die Variante 2 aus der 

BAB-Trasse in östlicher Richtung aus und quert die B 189 (alt). Am Ende der geplanten Bau-

strecke der Alandstraße verläuft die Variante 2 bis über den Elbdeich westlich der in östlicher 

Richtung neu verlegten B 189, wobei die Siedlung Märsche komplett umfahren wird. Hinter 

dem Elbdeich schwenkt die Variante 2 in westliche Richtung wieder in die BAB-Trasse ein und 

quert hierbei die B 189. Die in östliche Richtung neu verlegte B 189 schwenkt ebenfalls in 

Richtung Westen und mündet hinter dem Elbdeich in der alten Trassenführung der B 189. Im 

Bereich der geplanten westlichen Vorlandbrücke verläuft die Variante 2 in naher Linienführung 

zur B 189 auf der BAB-Trasse und passiert trassenparallel zur B 189 die Elbquerung und die 

Landesgrenze.  

Bei dieser Variante wird die Trasse der B 189 südlich des Bereiches Märsche durch Ver-

schwenkung der Variante 2 in östliche Richtung überbaut und verläuft beinahe parallel zur 

Variante 2 bis über den Elbdeich. Nördlich des Elbdeiches erfolgt eine weitere Überbauung 

der B 189 durch Verschwenkung der Variante 2 in westliche Richtung in die nahe der B 189 

verlaufende BAB-Trasse. Erst nach Querung der Elbe und der Landesgrenze im nördlich ge-

legenen Brandenburg wird die B 189 wieder durch die BAB-Trasse überbaut. Durch östliche 

Verschiebung der BAB-Trasse und der B 189 wird das Anwesen Dorfstraße 1, Losenrade öst-

lich umfahren. 

Diese Trassenvariante ist zwischen der Siedlung Märsche und der Elbquerung durch eine 

Wendelinie mit Radien von 900 m sowie einem Flachbogen von 3.000 m (ohne Klothoiden) 

gekennzeichnet. Der Flachbogen wird notwendig zur Einhaltung eines ausreichenden Abstan-

des zur alten Elbbrücke der B 189 im Kreuzungsbereich der A 14 mit der B 189. 
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Mit den gewählten Radienfolgen R = 1.500 m; R = 900 m (Richtungsfahrbahn Schwerin) bzw. 

R = 3.000 ni; R = 900 m wird die Radienrelation R j /R2 _< 1,5 nicht eingehalten. Sie beträgt 

für die Richtungsfahrbahn Schwerin 1,66 und für die Richtungsfahrbahn Magdeburg 3,33. Dies 

führt zu deutlichen Geschwindigkeitsdifferenzen und damit zu einem erhöhten Unfallrisiko. 

Dies ist insbesondere bei Radien < 1.300 m (hier 900 m) zu verzeichnen (vgl. Kap. 6.1 in 

Lippold, Lehmann, Vetters, Ressel, Bemer — Entwurfshinweise zum sicheren sechsstreifigen 

Ausbau von Autobahnen, FGSV-Heft Nr. 1057, Ausgabe 2011) 

Durch die vielen Richtungswechsel der Trasse und die geringen Entwurfsparameter ergeben 

sich bei Variante 2 vier Verwindungsstrecken, die mit ausreichender Längsneigung trassiert 

werden müssen. Bedingt durch die angestrebte Dammlage der BAB (Grundwasserstände), 

die erforderlichen Graben- und Straßenquerungen sowie die Querung des Elbdeiches ergeben 

sich Dammhöhen von bis zu 13,50 m über Gelände im Bereich des Grabens 302000005. Die 

Gradiente liegt im Bereich dieses Grabens ca. 3,30 m höher als die Planfeststellungstrasse. 

Die Höhendifferenz im Bereich des Elbdeiches beträgt ca. 3,80 m. 

Diese Höhendifferenzen ergaben sich bereits bei Längsneigungen von 0,7 % im Bereich der 

Verwindungsstrecken, die den Grenzwert nach der nicht mehr gültigen RAS-L (Richtlinie für 

die Anlage von Straßen, Teil: Linienführung, Ausgabe 1995, FGSV Arbeitsgruppe Straßenent-

wurf) darstellen. Die Einhaltung, des nach RAA zu gewährleistenden Wertes von 1,0 ergibt 

noch größere Dammhöhen. 

Weitergehende Optimierungsversuche der Gradiente ergaben keine Verbesserungen, son-

dern führten entweder zu noch größeren Dammhöhen, insbesondere im besonders sensiblen 

Bereich der Elbquerung, zur Nichteinhaltung der erforderlichen Haltesichtweiten (Sicherheits-

defizit) bzw. zur Lage des Entwässerungstiefpunktes unterhalb des erforderlichen Höhenni-

veaus für eine entsprechend den Anforderungen auch für das hundertjährige Regenereignis 

funktionstüchtige Autobahnentwässerung. 

Weiterhin werden aufgrund der Querung der B 189 durch die BAB erhöhte Aufwendungen zur 

Aufrechterhaltung des Verkehrs während der Bauzeit auf der B 189 erforderlich. Die Lage von 

Verwindungsbereichen und Klothoiden auf der Vorlandbrücke führen bei Planung und Bau der 

Brücke zu erhöhten Aufwendungen. 

Aufgrund der Trassierung nahe der Mindestwerte (2 x R = 900 m) und dem damit einherge-

henden Bruch in der Streckencharakteristik (gekennzeichnet durch sehr große Kurvenradien) 

sowie der daraus resultierenden Unfallgefährdung, den sehr hohen Dammlagen sowie zusätz-

licher Eingriffe in Schutzgebiete wegen der weiträumigen Verschwenkung der Autobahn und 
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der Verlegung der Alandstraße/B 189 wurde die Variante 2 vom Vorhabenträger nicht weiter-

verfolgt. 

Die Planfeststellungsbehörde hat im Rahmen ihres Abwägungsprozesses die Verwerfung der 

Variante 2 auch vor dem Hintergrund geprüft, dass hier die privaten Belange der Anwohner 

stärker geschont werden (aufgrund des Verlaufes der Trasse östlich der bebauten Grundstü-

cke des Ortsteils Märsche (Gemeinde Losenrade) nimmt die Trasse mehr Rücksicht auf die 

Immissionsschutzinteressen der Anwohner). 

Das Abwägungsergebnis stellt sich wie folgt dar: 

Im Unterschied zur Variante 1 würde bei der Variante 2 die B 189 im südlichen Elbdeichvorland 

nicht durch die BAB-Trasse überbaut werden, sondern komplett mit der BAB-Trasse in östliche 

Richtung verschoben werden. Damit führt die Variante 2 zwar im Bereich Märsche zu einem 

größtmöglichen Anwohnerschutz, nimmt dafür aber ebenfalls in erheblichem Umfang Schutz-

gebiete in Anspruch. 

Vor diesem Hintergrund sieht die Planfeststellungsbehörde eine Verwerfung der Variante 2 

aus naturschutzrechtlichen Gründen bereits als zulässig an. Denn durch die Verlegung der B 

189 in östliche Richtung in naher Trassenführung zu der ebenfalls nach Osten verschobenen 

BAB-Trasse im südlichen Elbdeichbereich würde – im Vergleich sowohl zur Linienführung der 

Planfeststellungstrasse, als auch zu jener der Variante 1 – ein noch größerer Eingriff in das 

als Landschaftsschutzgebiet (LSG), Naturschutzgebiet (NSG) und FFH-Gebiet ausgewiesene 

Gebiet der Aland-Elbe-Niederung erfolgen, welches zugleich ein geschütztes Feuchtgebiet 

(FIB) darstellt und teilweise Bestandteil des rund 2573 Hektar großen EU-Vogelschutzgebietes 

(SPA) „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ ist. 

Damit berücksichtigt die Linienführung der Variante 2 nach Ansicht der Planfeststellungsbe-

hörde die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bzw. die Kriterien der Raum-

ordnung, des Städtebaus und der Umwelt (nach der RAA) im Gegensatz zur Variante 1 noch 

unzureichender. 

Hinzu kommt, dass die Trasse in Dammhöhen verläuft, deren Werte den Grenzwert der RAA 

übersteigen und hier die Radienrelation nicht eingehalten wird. Damit entspricht diese Variante 

ebenfalls nicht den Vorgaben der RAA. Hinsichtlich der Verwerfung der Variante 2 infolge feh-

lender Richtlinienkonformität verweist die Planfeststellungsbehörde auf die Ausführungen zum 

Abwägungsergebnis für die Variante 1. Zusätzlich wirkt sich für die Variante 2 im Vergleich zur 

Variante 1 der Fakt nachteilig aus, dass hier in mehreren Punkten von der RAA abgewichen 

wurde. Die Planfeststellungsbehörde sieht eine Entwurfsplanung dieser Art als eher nachteilig 
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und nicht anstrebenswert an (vgl. auch Argumentation in BVerwG, Urteil vom 12.08.2009, Az.: 

9 A 64.07, Rdnr. 127 – juris).  

Aus dem Übersichtslageplan für die Variante 2, Antragsunterlage 19, Blatt Nr. 5 ist zudem 

erkennbar, dass infolge der kompletten Verlegung der 189 (und der BAB-Trasse) in östliche 

Richtung der Bereich Märsche noch schlechter an das übergeordnete Straßennetz angebun-

den werden würde als durch die Variante 1. Im Zuge der Umverlegung der B 189 müsste die 

vorhandene B 189 im Bereich Märsche (und die dort angrenzende K 1020) zurückgebaut wer-

den, wodurch sich längere Fahrwege an das übergeordnete Straßennetz ergeben würden. Es 

ist nicht auszuschließen, dass sich dies auf die Gewerbeansiedlungen im Bereich Märsche 

negativ auswirkt, was wiederum nicht mit den Zielen der Raumordnung (vgl. Kapitel C.XIV.1) 

im Einklang steht. 

Damit ist die Variante 2 nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde nicht eindeutig vorzugs-

würdig, so dass tiefergehende Untersuchungen hierzu nicht mehr erforderlich sind (vgl. auch 

BVerwG, Urteil vom 26.03.1998, Az.: 4 A 7/97 – juris). 

2.1.2.3.2.3. Variante 4  

Die Variante 4 verläuft aus südlicher Richtung kommend in der VKE 3.1 zunächst in gebün-

delter Trassenführung mit der B 189 als BAB-Trasse. Kurz vor Beginn der Baustrecke der VKE 

3.2a in Höhe der geplanten Baustrecke Alandstraße schwenkt die Variante 4 aus der Trassen-

bündelung mit der B 189 in westlicher Richtung aus und verläuft nahe der B 189 als BAB-

Trasse. In Höhe des geplanten Baustreckenendes für die Alandstraße schwenkt die Variante 

4 aus der BAB-Trasse in östlicher Richtung in die B 189 ein und quert diese im Bereich der 

Betriebsrampe Ost. Anschließend verläuft die Variante 4 beinahe parallel zur B 189 in östlicher 

Richtung über den Elbdeich hinweg und passiert in dieser parallelen Trassenführung die Lan-

desgrenze und die Elbquerung. 

Bei dieser Variante wird die Trasse der B 189 im Bereich Märsche überbaut. Etwa ab Höhe 

der K 1020 verläuft die Variante 4 parallel zur B 189, deren bisherige Trassenführung nach 

dem Überbauungsbereich bei Märsche beibehalten wird und erst nach Querung der Elbe und 

der Landesgrenze im nördlich gelegenen Brandenburg wieder durch die BAB-Trasse überbaut 

wird. Im Zuge der bei dieser Variante erfolgten östlichen Verschiebung der BAB-Trasse unter 

teilweiser Beibehaltung der Trassenführung der B 189 im Bereich Märsche wird das Anwesen 

Dorfstraße 1, Losenrade umfahren. 

Die Trassierung erfolgt mit einem Rechtsbogen mit R = 3.000 m aus der VKE 3.1 kommend, 

gefolgt von einem Linksbogen mit R = 1.100 m sowie einer 1.075 m langen Geraden. Die 
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Trasse verläuft dabei, bereits im Land Brandenburg nördlich der Elbe beginnend, weitgehend 

östlich der vorhandenen B 189. 

Für die Unterschreitung des Mindestradius von 1.300 m (hier 1.100 m) im Anschluss an lange 

Geraden > 1.000 m (hier 1.075 m) treffen die in Variante 1 gemachten Ausführungen gleich-

ermaßen zu. 

Aus den o.g. Gründen wurde diese Variante vom Vorhabenträger nicht weiterverfolgt. Sie 

stelle nach Ansicht des Vorhabenträgers ein Risiko für die Verkehrssicherheit dar (Unfallge-

fahr) und sei zu verwerfen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat im Rahmen ihres Abwägungsprozesses die Verwerfung der 

Variante 4 auch vor dem Hintergrund geprüft, dass hier die Belange des Naturschutzes stärker 

geschont werden (aufgrund der engen Trassenführung mit der B 189 im Bereich der VKE 3.2 

a (von ca. Bau-km 1+330.025 bis ca. Bau-km 2+151.609) kommt es hier zu einer geringeren 

Belastung der dort vorhandenen geschützten Gebiete). 

Das Abwägungsergebnis stellt sich wie folgt dar: 

Im Unterschied zu den Varianten 1 und 2 würde bei der Variante 4 die B 189 nicht in östliche 

Richtung verschoben werden, sondern lediglich die Linienführung der BAB-Trasse (östlich der 

B 189), ohne dabei die Trasse der B 189 im Elbdeichbereich zu überbauen (Variante 1). Damit 

wäre der Eingriff in Natur und Landschaft bei der Variante 4 gegenüber den Varianten 1 und 

2 infolge der Beibehaltung der Trassenführung der B 189 südlich des Elbdeiches und diesen 

querend geringer. 

Im Unterschied zur Variante W 3 würde die Variante 4 im Elbdeichbereich näher zur Trasse 

der B 189 verlaufen. Dennoch wäre der Eingriff in das Gebiet der Aland-Elbe-Niederung im 

Vergleich zur Variante W 3 durch die Variante 4 größer, da das Gebiet der Aland-Elbe-Niede-

rung in Folge der größeren Linkskurve der Variante 4 im Vergleich zur Variante W 3 auf einer 

längeren Wegstrecke zerschnitten werden würde (vgl. Übersichtslageplan, Antragsunterlage 

19, Blatt Nr. 6). Daran ändert sich auch dadurch nichts, dass im Gegensatz zur Variante W 3 

die Linienführung der Variante 4 nur geringfügig abweichend neben der Trasse der B 189 

verlaufen würde. Denn die B 189 zerschneidet zwischen Seehausen und Wittenberge bereits 

Teile des Gebietes der Aland-Elbe-Niederung. Da die Variante W 3 westlich der B 189 verläuft, 

benötigt sie zur Querung der Aland-Elbe-Niederung einen kleineren Linksbogen und damit 

weniger Fläche als die Variante 4 östlich der B 189.  

Demzufolge berücksichtigt die Linienführung der Variante 4 nach Ansicht der Planfeststel-

lungsbehörde die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bzw. die Kriterien 
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der Raumordnung, des Städtebaus und der Umwelt (nach der RAA) im Vergleich zu den Va-

rianten 1 und 2 intensiver, im Vergleich zur Variante W 3 dennoch unzureichender.  

Hinzu kommt, dass bei der Variante 4 aus der VKE 3.1 kommend für den Linksbogen der 

Mindestradius von 1.300 m unterschritten wurde. Damit entspricht diese Variante ebenfalls 

nicht den Vorgaben der RAA. Hinsichtlich der Verwerfung der Variante 4 infolge fehlender 

Richtlinienkonformität verweist die Planfeststellungsbehörde auf die Ausführungen zum Ab-

wägungsergebnis für die Variante 1 und 2.  

Eine Entwurfsplanung unter Außerachtlassung der Vorgaben der RAA ist nach Ansicht der 

Planfeststellungsbehörde nicht anstrebenswert und wirkt sich daher im Abwägungsprozess 

nachteilig für die Variante 4 aus. Auch wäre durch die Variante 4 im Vergleich zur Variante W 

3 der Bereich Märsche schlechter an das übergeordnete Straßennetz angebunden, was wie-

derum nicht mit den Zielen der Raumordnung (vgl. Kapitel C.XIV.1) im Einklang steht. 

Damit ist die Variante 4 nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde nicht eindeutig vorzugs-

würdig, so dass tiefergehende Untersuchungen zu der Variante 4 nicht mehr erforderlich sind 

(vgl. auch BVerwG, Urteil vom 26.03.1998, Az.: 4 A 7/97 – juris).  

Der Vorhabenträger hat allerdings die Trassierungsparameter dieser Variante optimiert, um 

weitergehende Variantenuntersuchungen anstellen zu können. Die optimierte Trassenführung 

der Variante 4 wurde als Variante 5 weiterentwickelt und näher untersucht. Die Planfeststel-

lungsbehörde verweist insoweit auf die Ausführungen in Kapitel C.XIV.2.3 dieses Beschlus-

ses. 

2.1.2.3.2.4. Varianten 3 und 5 

Die Varianten 3 und 5 verlaufen ebenso wie die Varianten 1, 2 und 4 östlich des Siedlungsbe-

reiches Märsche und damit in einer engeren Krümme, als die westlich hiervon vorgesehene 

Planfeststellungstrasse, halten aber im Gegensatz zu diesen Varianten den Mindestradius von 

1.300 m ein. 

Im Gegensatz zur Variante W 3 verläuft die Variante 3 im Elbdeichbereich mit weitest gehen-

der Nutzung der B 189, wohingegen die Variante 5 in diesem Bereich östlich der B 189 verläuft. 

Der Trassenverlauf der Variante 3 und 5 stellt sich wie folgt dar: 

Die Variante 3 verläuft zunächst aus der VKE 3.1 kommend im Bereich des Elbdeichvorlandes 

direkt westlich der B 189. Im Bereich des geplanten Bauwerkes Bw 128A südlich des Elbdei-

ches schwenkt die Variante 3 nach Osten in den Trassenverlauf der B 189 ein, wobei südlich 
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der K 1020 das Anwesen Dorfstraße 1 in Losenrade überbaut wird. Diese Trassenbündelung 

verläuft etwa bis zum geplanten Bauwerk Bw 129 A. Nach Passieren dieses Bauwerkes 

schwenkt die Variante 3 aus der Trassenbündelung mit der B 189 in westlicher Richtung aus 

und verläuft etwa ab dem geplanten Bauwerk Bw 130 A wieder nahe der B 189 auf der BAB-

Trasse. Diese quert sodann im Zuge des geplanten Bauwerkes Bw 131 A (Strombrücke) in 

paralleler Trassenführung zur B 189 die Landesgrenze über die Elbe und verläuft in nördlicher 

Richtung im Land Brandenburg weiter.  

Die Variante 3 nutzt südlich des Elbdeichbereiches in großen Teilen die bereits vorhandene 

Trassierung der B 189 und stellt damit eine abgewandelte Form der Null-Plus-Variante dar. 

Nördlich des Elbdeiches verläuft sie mit einem maximalen Abstand von ca. 100 m in enger 

Parallelführung zur B 189 durch das FFH-Gebiet Elbaue Beuster-Wahrenberg. 

Die Variante 5 verläuft zunächst aus der VKE 3.1 kommend in Trassenbündelung mit der B 

189. In Höhe des geplanten Bauwerkes Bw 127.2 A schwenkt die Variante 5 in östlicher Rich-

tung aus der Trassenbündelung mit der B 189 aus und verläuft in nördlicher Richtung weiter 

in naher Trassenführung östlich der B 189 über das Elbdeichvorland und den Elbdeich. So-

dann quert die Variante 5 im Zuge des geplanten Bauwerkes Bw 131 A (Strombrücke) in pa-

ralleler Trassenführung zur B 189 als BAB-Trasse die Landesgrenze über die Elbe in verläuft 

in nördlicher Richtung im Land Brandenburg weiter. 

Bei dieser Variante wird die Trasse der B 189 im Bereich des Elbdeichvorlandes nicht über-

baut, sondern verbleibt weitestgehend in ihrer bisherigen Trasse mit einem maximalen Ab-

stand von ca. 80 m zur BAB-Trasse und verläuft so nördlich des Elbdeiches durch das FFH-

Gebiet Elbaue Beuster-Wahrenberg. Infolge der nicht verlegten B 189 wird das Anwesen Dorf-

straße 1, Losenrade nicht überbaut. 

Die Trassenvarianten 3 und 5 wurden detaillierter untersucht und mit der Variante W 3 (Plan-

feststellungstrasse) verglichen. Dabei hat die Planfeststellungsbehörde die Varianten W 3, 3 

und 5 dahingehend überprüft, mit welcher dieser Varianten sich das geplante Bauvorhaben 

mit der geringsten Eingriffsintensität erreichen lässt (vgl. auch BVerwG, Urteile vom 

11.12.1978, Az.: 4 C 13.78, vom 22.03.1985, Az.: 4 C 15.83, Beschluss vom 02.11.1992, Az.: 

4 B 205/92,  – juris), bzw. welche dieser Varianten sich unter Berücksichtigung aller abwä-

gungserheblichen Belange eindeutig als bessere, weil öffentliche und private Belange insge-

samt schonendere, aufdrängt (vgl. BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, Az.: 9 A 4.13, Rndr. 117 

– juris). 
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Die Planfeststellungsbehörde hat folgende Belange herangezogen und gegeneinander und 

untereinander abgewogen1: 

2.1.2.3.2.4.1. Schutzgut Pflanzen und Tiere/biologische Vielfalt 

Der Vorhabenträger hat die Trassenvarianten im Elbquerungsbereich hinsichtlich der Auswir-

kungen auf Natura 2000-Gebiete untersucht (vgl. Antragsunterlage 19). Diese Untersuchun-

gen hat die Planfeststellungsbehörde für den Vergleich der Elbquerungsvarianten zu Rate ge-

zogen und kommt zu folgendem Ergebnis: 

Von den Varianten W 3, 3 und 5 werden folgende Natura 2000-Gebiete berührt: 

- FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ (DE 3036-301) – wird durchquert 

- SPA „Aland-Elbe-Niederung“ (DE 2935-401) – wird durchquert 

- FFH-Gebiet „Elbe“ (DE 2935-306) – wird durchquert 

- FFH-Gebiet „Krähenfuß“ (DE 3036-303) – westlich angrenzend, jedoch keine unmittel-

bare Flächeninanspruchnahme 

- FFH-Gebiet „Elbdeichhinterland“ (DE 3036-302) – ca. 250 m westlich der B 189 

- FFH-Gebiet „Elbdeichvorland“ (DE 3036-304) – ca. 250 m westlich der B 189 

- SPA „Unteres Elbtal“ (DE 3036-401) – westlich angrenzend, jedoch keine unmittelbare 

Flächeninanspruchnahme 

a.) Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ 

Das FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ umfasst das gesamte Elbdeichvorland zwi-

schen dem Elbdeich (einschließlich) und der Strommitte der Elbe. 

Im Eingriffsbereich der Trassenvarianten W 3, 3 und 5 sind innerhalb des FFH-Gebietes die 

FFH-Lebensraumtypen (LRT) Magere Flachlandmähwiese (LRT 6510) und Weichholzauwald 

(LRT 91E0) ausgebildet. 

Die Flachland-Mähwiesen sind ausschließlich auf den Elbdeichen beiderseits der B 189 vor-

handen. Im Deichabschnitt westlich der B 189 weisen sie den Erhaltungszustand „B“, östlich 

der B 189 den Erhaltungszustand „C“ auf. 

                                                

 

1 Nach BVerwG, Urteil vom 15.04.1977, Az.: IV C 100.74, Rdnr. 41 ist der Kreis der von dem Vorhaben berührten öffentlichen 
und privaten Belange nicht eng gezogen; ähnlich Franz in Staats- und Verwaltungsrecht für Sachsen-Anhalt, Seite 393, Rdnr. 
111, herausgegeben von Prof. Dr. Winfried Kluth, Nomos Verlagsgesellschaft, 1. Auflage, 2005. 
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Weichholzauenbestände kommen zerstreut an Auengewässern im Elbdeichvorland beider-

seits der B 189 vor. Ein feldgehölzartiger Bestand jungen bis mittleren Alters befindet sich 

westlich der B 189 im Eingriffsbereich der Trassenvarianten W 3 und 3. Der Bestand weist den 

Erhaltungszustand „C“ auf. Auf der gegenüberliegenden, östlichen Seite der B 189 befindet 

sich im Eingriffsbereich der Trassenvariante 5 ein linearer Weichholzauenbestand geringeren 

bis mittleren Alters. Er weist ebenfalls den Erhaltungszustand „C“ auf. 

Eine grafische Darstellung des Auwaldverlustes bei den Varianten 3 und 5 findet sich in der 

Antragsunterlage 19, Seite 8. 

Die Beeinträchtigung der beiden LRT durch die zu untersuchenden Trassenführungen ist in 

der nachfolgenden Tabelle vergleichend gegenübergestellt. Die Variante W 3 und die Tras-

senvariante 3 weisen im Bereich des LRT 91E0 die gleiche Trassenführung auf. Die Beein-

trächtigung des LRT ist daher in beiden Varianten identisch. 

LRT Variante W 3 

(Planfeststellungs-

trasse) 

westliche Tras-

senführung (Vari-

ante 3) 

östliche Trassen-

führung (Variante 

5) 

6510 

 

Verlust von ca. 4.000 m² 

Flachland-Mähwiese auf 

dem Elbdeich 

 erhebliche Beeinträchti-
gung 

Verlust von ca. 6.000 

m² Flachland-Mäh-

wiese auf dem Elb-

deich 

 erhebliche Be-
einträchtigung 

Verlust von ca. 4.000 

m² Flachland-Mäh-

wiese auf dem Elb-

deich 

 erhebliche Be-
einträchtigung 

 

91E0 

 

Verlust von 250 m² Auwald  

Verschattung von 350 m² Auwald 

Die Verschattung wird als 50%-ige Funktionsminderung 

für den LRT eingestuft 

Verlust von ca. 600 m² 

Auwald 

Verschattung von 850 

m² Auwald 

Die Verschattung wird 

als 50%-ige Funktions-

minderung eingestuft.  
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LRT Variante W 3 

(Planfeststellungs-

trasse) 

westliche Tras-

senführung (Vari-

ante 3) 

östliche Trassen-

führung (Variante 

5) 

Der Gesamtverlust beträgt damit rund 430 m².Er liegt 

unterhalb des für den LRT anzusetzenden Schwellen-

wertes2 von 500 m². 

 

 keine erhebliche Beeinträchtigung 

 

Der Gesamtverlust be-

trägt damit rund 1.000 

m². Er liegt oberhalb 

des für den LRT anzu-

setzenden Schwellen-

wertes von 500 m². 

 erhebliche Be-
einträchtigung 

Weitere Lebensraumtypen nach Anhang I bzw. Arten nach Anhang II FFH-RL sind weder von 

der Variante W 3 noch von den Varianten 3 und 5 betroffen.  

Die Funktion des Elbdeichvorlandes als Teillebensraum und Wanderkorridor für die Anhang 

II-Arten Biber und Fischotter wird bei allen Trassenführungen durch die Errichtung eines weit-

läufigen Brückenbauwerkes über die Elbe sowie über weite Teile der Elbaue sichergestellt. 

Bei allen untersuchten Trassenführungen kommt es zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 

Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Elbaue Beuster-Wahrenberg“.  

Die Variante 5 führt jedoch als einzige zu einer erheblichen Beeinträchtigung des prioritären 

LRT 91E0 und zu einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 6510. 

Die Variante W 3 und die Trassenvariante 3 führen dagegen lediglich zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung des LRT 6510. Der Umfang der Beeinträchtigung des LRT ist dabei bei der 

Trassenvariante 3 um ca. 2.000 m² höher als bei der Variante W 3, da durch die erforderliche 

Verschwenkung der B 189 im Bereich der Elbdeichquerung das Deichgrünland sowohl west-

lich als auch östlich der jetzigen B 189 in Anspruch genommen wird. 

Hinsichtlich der Betroffenheit des FFH-Gebietes „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ ist die Variante 

W 3 vorzugswürdig gegenüber den Varianten 3 und 5. Hinsichtlich der durch die erhebliche 

Beeinträchtigung des LRT 6510 (Magere Flachland-Mähwiese) i. S. d. § 34 Abs. 3 BNatSchG 

                                                

 

2 Schwellenwert nach LAMBRECHT/TRAUTNER (2007). 
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erforderlichen Ausnahmeprüfung wird auf die Ausführungen in Kapitel C.X.3.6 dieses Be-

schlusses verwiesen.  

b.) Beeinträchtigungen für das SPA „Aland-Elbe-Niederung“  

Das Vogelschutzgebiet (SPA) „Aland-Elbe-Niederung“ umfasst im Untersuchungsraum der 

BAB 14 ebenfalls das gesamte Elbdeichvorland. 

Brutvögel 

Im Wirkbereich der geplanten BAB 14, d. h. bis ca. 500 m beiderseits der Trasse kommen von 

den schutzgebietsrelevanten Vogelarten vor allem einige Wiesenbrüterarten, sowie Schilf- und 

Röhrichtbewohner, aber auch einzelne Gehölzbewohner und Wasservogelarten als Brutvögel 

vor. Der Wachtelkönig hat in diesem Vogelschutzgebiet seinen Vorkommensschwerpunkt im 

elbnahen Auengründland östlich der geplanten BAB 14 zwischen der B 189 und der Bahnstre-

cke Wittenberge-Stendal. 

Die Beeinträchtigung der schutzgebietrelevanten Brutvogelarten durch die zu untersuchenden 

Trassenführungen ist in der nachfolgenden Tabelle vergleichend gegenübergestellt. 

Art Variante W 3 

(Planfeststel-

lungstrasse) 

westliche Tras-

senführung (Va-

riante 3) 

östliche Trassenführung  

(Variante 5) 

Wachtelkönig 

 

Verlust von 25 ha Lebensraum mit sehr 

hoher Bedeutung und 15 ha potenziell 

hochwertigem Lebensraum durch Verlär-

mung 

 erhebliche Beeinträchtigung 

Verlust von 30 ha Lebensraum mit 

sehr hoher Bedeutung und 14 ha 

potenziell hochwertigem Lebens-

raum durch Verlärmung 

 erhebliche Beeinträchtigung 

Bekassine Verlust von einem Brutrevier westlich der 

B 189 durch Störung 

 erhebliche Beeinträchtigung 

Brutrevier westlich der B 189 liegt 

außerhalb der Wirkzone 

 keine erhebliche Beeinträch-
tigung 

Neuntöter Verlust von zwei Brutrevieren beiderseits 

der B 189 durch anlagebedingtem Habi-

tatverlust 

 erhebliche Beeinträchtigung 

Verlust von zwei Brutrevieren bei-

derseits der B 189 durch anlagebe-

dingtem Habitatverlust und Stö-

rung  

 erhebliche Beeinträchtigung 

Weitere schutzgebietsrelevante Brutvogelarten werden durch die untersuchten Trassenvari-

anten nicht erheblich beeinträchtigt.  
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Innerhalb der Wirkzone der Trassenvariante 5 befinden sich zwei im Jahre 2003 erfasste Brut-

reviere des Kiebitzes. In diesem Bereich wurden im Zuge der nachfolgenden Erfassungen 

(2006 und 2008) jedoch keine Nachweise der Art mehr erbracht, so dass für den Kiebitz von 

keiner erheblichen Beeinträchtigung durch die Trassenvariante 5 auszugehen ist. 

Bei allen untersuchten Trassenvarianten kommt es zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 

Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes. Bezogen auf die Anzahl der erheblich beeinträch-

tigten Arten ist dabei die Trassenvariante 5 mit zwei betroffenen Arten (Wachtelkönig und 

Neuntöter) als günstiger zu beurteilen als die Varianten W 3 und die Variante 3, bei denen 

jeweils drei Arten (Wachtelkönig, Bekassine und Neuntöter) erheblich beeinträchtigt werden. 

Durch die Trassenführung östlich der B 189 ist die Bekassine bei der Trassenvariante 5 nicht 

betroffen, da sich die Brutreviere ausschließlich westlich der Bundesstraße befinden. 

Infolge der Lage östlich der B 189 grenzt die Trassenvariante 5 allerdings direkt an den sich 

zwischen B 189 und Bahnstrecke befindlichen, hochwertigen Lebensraum des Wachtelkönigs 

und führt daher zu einem um 5 ha größeren Lebensraumverlust durch Verlärmung, als die 

beiden anderen Trassenvarianten. Das elbnahe Auengründland zwischen der B 189 und der 

Bahnstrecke stellt das bedeutendste Wachtelkönigvorkommen innerhalb des Vogelschutzge-

bietes dar und gehört zu den bedeutendsten in der sachsen-anhaltischen Elbregion. 

Vor diesem Hintergrund ist keine der untersuchten Trassenvarianten als eindeutig günstige 

bzw. ungünstige Variante im Hinblick auf die Beeinträchtigung der Brutvogelfauna dieses Vo-

gelschutzgebietes einzustufen. 

Rastvögel 

Die Variante W 3 führt zu keiner erheblichen Beeinträchtigung von Rastvögeln. Zwar verlieren 

die zeitweilig auch in individuenreichen Trupps aufgesuchten Auenflächen im Bereich „Bütt-

ners Brack“ westlich der B 189 in Teilen ihre Eignung als Rastflächen. Eine erhebliche Beein-

trächtigung leitet sich daraus jedoch nicht ab, da dieser Bereich für keine der vorkommenden 

Rastvogelarten eine besondere Bedeutung besitzt und hinreichende Ausweichmöglichkeiten 

vorhanden sind. 

Östlich der B 189 kommt es durch die Variante W 3 zu keiner über die vorhandene Vorbelas-

tungszone der B 189 hinausgehenden Störungswirkung. 

Für die ebenfalls westlich der B 189 verlaufende Trassenvariante 3 ergibt sich für das Elb-

deichvorland westlich der Bundesstraße eine vergleichbare Beeinträchtigungssituation. Auf-

grund der im südlichen Bereich des Elbdeichvorlandes noch engeren Trassenbündelung mit 

der B 189 und der damit verbundenen Reduzierung des Störungsraumes der Trasse ist in 
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diesem Bereich tendenziell von etwas geringeren Auswirkungen auf Rastvögel auszugehen 

als bei der Variante W 3. 

Da im Zuge der Trassenvariante 3 im Bereich der Elbdeichquerung eine Verschwenkung der 

Bundesstraße um ca. 50 m nach Osten erforderlich wird, reicht die Störwirkung im südlichen 

Bereich des Elbdeichvorlandes um ca. 50 m über die Vorbelastungszone der vorhandenen 

Bundesstraße hinaus. Damit wird der regelmäßig von verschiedenen Rastvogelarten genutzte 

Auengründlandbereich, der sich zentral zwischen der B 189 und der Bahnstrecke befindet, 

zumindest in den Randbereichen in seiner Funktion beeinträchtigt. 

Durch die Variante 5 kommt es westlich der B 189 zu keiner über die Vorbelastungszone der 

Bundesstraße hinausgehenden Störwirkung, d.h. die Bereiche am „Büttners Brack“ bleiben 

unbeeinträchtigt. 

Östlich der B 189 reicht die Störwirkung der Trasse gegenüber der Vorbelastungszone der B 

189 allerdings ca. 50 bis 100 m weiter nach Osten. Damit wird der o. g. Auengründlandbereich 

zwischen B 189 und Bahnstrecke zumindest in den Randbereichen seiner Funktion als Rast-

fläche beeinträchtigt. 

Auch für die beiden Trassenvarianten 3 und 5 ist aufgrund der insgesamt engen Trassenbün-

delung mit der B 189 von keiner erheblichen Beeinträchtigung von Rastvögeln des SPA aus-

zugehen. 

Dennoch ist hinsichtlich der Betroffenheit des SPA „Aland-Elbe-Niederung“ keine der unter-

suchten Varianten vorzugswürdig, da jede von ihnen zu einer erheblichen Beeinträchtigung 

der Erhaltungsziele betreffend die Brutvögel dieses SPA führt. Hinsichtlich der durch die er-

hebliche Beeinträchtigung dieser Brutvögel i. S. d. § 34 Abs. 3 BNatSchG erforderlichen Aus-

nahmeprüfung wird auf die Ausführungen in Kapitel C.X.4.6 dieses Beschlusses verwiesen. 

c.) Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet „Elbe“ 

Das FFH-Gebiet „Elbe“ umfasst den Flusslauf der Elbe auf der Brandenburger Seite und wird 

auf einer Länge von ca. 220 m gequert. 

Hinsichtlich der Betroffenheit dieses FFH-Gebietes verweist die Planfeststellungsbehörde auf 

die Ausführungen im Planfeststellungsbeschluss für den 4-streifigen Neubau der Bundesau-

tobahn 14, Verkehrseinheit 1153, von Bau-km 0+000 bis 2+000 westlich von Wittenberge, mit 

dem Geschäfts-Z.: 2104-31101/0014/006 der Planfeststellungsbehörde des Landes Branden-

burg (Landesamt für Bauen und Verkehr, LBV). Die dortigen naturschutzfachlichen Untersu-
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chungen stellen für den Variantenvergleich im Elbquerungsbereich für die Planfeststellungs-

behörde des Landes Sachsen-Anhalt zu berücksichtigende Punkte dar. Vor diesem Hinter-

grund macht sich die Planfeststellungsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt die Ausführungen 

des LBV Brandenburg betreffend die Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Elbe“ zu eigen. 

d.) Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet „Krähenfuß“ 

Das FFH-Gebiet „Krähenfuß“ grenzt auf der Brandenburger Seite im Abschnitt Wahrenberger 

Chaussee - Kahlhorstgraben auf einer Länge von ca. 700 m westlich an die B 189. 

Hinsichtlich der Betroffenheit dieses FFH-Gebietes verweist die Planfeststellungsbehörde auf 

die Ausführungen der Planfeststellungsbehörde im Planfeststellungsbeschluss für den 4-strei-

figen Neubau der Bundesautobahn 14, Verkehrseinheit 1153, von Bau-km 0+000 bis 2+000 

westlich von Wittenberge, mit dem Geschäfts-Z.: 2104-31101/0014/006 der Planfeststellungs-

behörde des Landes Brandenburg (Landesamt für Bauen und Verkehr, LBV). Die dortigen 

naturschutzfachlichen Untersuchungen stellen für den Variantenvergleich im Elbquerungsbe-

reich für die Planfeststellungsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt zu berücksichtigende 

Punkte dar. Vor diesem Hintergrund macht sich die Planfeststellungsbehörde des Landes 

Sachsen-Anhalt die Ausführungen des LBV Brandenburg betreffend die Beeinträchtigung des 

FFH-Gebietes „Krähenfuß“ zu eigen. 

e.) Beeinträchtigungen für die FFH-Gebiete „Elbdeichvorland“ und „Elbdeichhinter-

land“  

Beide FFH-Gebiete befinden sich ca. 250 m westlich der B 189 auf der Brandenburger Seite 

der Elbe.  

Hinsichtlich der Betroffenheit dieser FFH-Gebiete verweist die Planfeststellungsbehörde auf 

die Ausführungen im Planfeststellungsbeschluss für den 4-streifigen Neubau der Bundesau-

tobahn 14, Verkehrseinheit 1153, von Bau-km 0+000 bis 2+000 westlich von Wittenberge, mit 

dem Geschäfts-Z.: 2104-31101/0014/006 der Planfeststellungsbehörde des Landes Branden-

burg (Landesamt für Bauen und Verkehr, LBV). Die dortigen naturschutzfachlichen Untersu-

chungen stellen für den Variantenvergleich im Elbquerungsbereich für die Planfeststellungs-

behörde des Landes Sachsen-Anhalt zu berücksichtigende Punkte dar. Vor diesem Hinter-

grund macht sich die Planfeststellungsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt die Ausführungen 

des LBV Brandenburg betreffend die Beeinträchtigung der FFH-Gebiete „Elbdeichvorland“ und 

„Elbdeichhinterland“ zu eigen. 
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f.) Beeinträchtigungen für das SPA „Unteres Elbtal“ 

Das SPA grenzt im Bereich der Elbe bis Bau-km 0+450 und im Bereich Krähenfuß (Bau-km 

0+930 bis 1+740) westlich an die B 189 und liegt im Nordwesten Brandenburgs im Landkreis 

Prignitz. 

Im Wirkraum des Vorhabens wurden zur Planfeststellung VKE 1153 Auswirkungen auf die 

nachgewiesenen Erhaltungsziele Weißstorch, Rohrweihe, Wachtelkönig, Kranich, Neuntöter, 

Rotmilan, Zwergdommel und Wasseralle untersucht. Einzelne Brutplätze (Neuntöter, Kranich, 

Rohrweihe, Wasseralle) werden durch die BAB 14 (insbesondere Lärmemissionen) betroffen. 

Die Planfeststellungsbehörde verweist hinsichtlich der Betroffenheit dieses SPA auf die Aus-

führungen im Planfeststellungsbeschluss für den 4-streifigen Neubau der Bundesautobahn 14, 

Verkehrseinheit 1153, von Bau-km 0+000 bis 2+000 westlich von Wittenberge, mit dem Ge-

schäfts-Z.: 2104-31101/0014/006 der Planfeststellungsbehörde des Landes Brandenburg 

(Landesamt für Bauen und Verkehr, LBV). Die dortigen naturschutzfachlichen Untersuchun-

gen stellen für den Variantenvergleich im Elbquerungsbereich für die Planfeststellungsbe-

hörde des Landes Sachsen-Anhalt zu berücksichtigende Zwangspunkte dar. Vor diesem Hin-

tergrund macht sich die Planfeststellungsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt die Ausführun-

gen des LBV Brandenburg betreffend die Beeinträchtigung des SPA „Unteres Elbtal“ zu eigen. 

2.1.2.3.2.4.2. Artenschutz 

Für den Variantenvergleich waren folgende artenschutzrechtliche Belange maßgebend: 

a.) Sachsen-Anhalt 

Brut- und Rastvögel 

Innerhalb des SPA „Aland-Elbe-Niederung“ kommt es bei der Variante W 3 und der Variante 

3 zu einer Beeinträchtigung der drei Arten Wachtelkönig, Bekassine und Neuntöter. Bei der 

Trassenvariante 5 erfolgt eine Beeinträchtigung von Wachtelkönig und Neuntöter. Der Umfang 

der Beeinträchtigung des Wachtelkönigs ist bei der Trassenvariante 5 allerdings höher als bei 

den übrigen Varianten. 

Außerhalb des SPA kommt es bei der Variante W 3 und der Variante 3 darüber hinaus zur 

Beeinträchtigung eines weiteren, südlich des Elbdeiches befindlichen Brutreviers des Neuntö-

ters. 

Für die Trassenvarianten 3 und 5 besteht eine mögliche Betroffenheit für einen Brutplatz des 

Schwarzmilans. Der Horststandort befindet sich 150 bis 200 m östlich der Trasse bzw. der 
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umverlegten B 189 am Waldrand südlich des Elbdeichs. Hier ist eine Aufgabe des Brutplatzes 

möglich. Für die Art mit großem Aktionsradius ist allerdings von hinreichenden Ausweichmög-

lichkeiten zur Anlage eines Brutplatzes in der Umgebung auszugehen. 

Infolge der Inanspruchnahme des Feuchtgrünlandes zwischen B 189, K 1020 und Bahnstrecke 

ist bei den Trassenvarianten 3 und 5 zudem von einer Betroffenheit eines Brutreviers des 

Braunkehlchens auszugehen, da innerhalb der verbleibenden Grünlandflächen nicht sicher 

von hinreichenden Ausweichmöglichkeiten auszugehen ist. 

Insgesamt sind bezogen auf wertgebende Brutvogelarten bei der Variante W 3 (Planfeststel-

lungstrasse) und der Trassenvariante 5 jeweils drei und bei der Trassenvariante 3 vier Arten 

sicher betroffen. D. h. zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände wäre für 

diese Arten die Durchführung von CEF-Maßnahmen erforderlich. Zwischen den untersuchten 

Trassenführungen bestehen somit keine deutlichen Unterschiede in der artenschutzrechtli-

chen Betroffenheit von Brutvögeln. 

Art Variante W 3 (Planfest-

stellungstrasse) 

Variante 3 

(westliche 

Trassenfüh-

rung) 

Variante 5 (öst-

liche Trassen-

führung) 

Wachtelkönig Verlust von 25 ha Lebensraum mit sehr hoher 

und 15 ha mit potenziell hoher Lebensraumfunk-

tion 

Verlust von 30 ha 

Lebensraum mit 

sehr hoher und 14 

ha mit potenziell 

hoher Lebens-

raumfunktion 

Bekassine 1 BP 1 BP - 

Neuntöter 3 BP 3 BP 2 BP 

Schwarzmi-

lan 

- (1 BP)* (1 BP)* 

Braunkehl-

chen 

(1 BP)* 1 BP, (1 BP)* 1 BP 

*Es wird von hinreichenden Ausweichmöglichkeiten ausgegangen, d. h. keine CEF-Maßnahmen erforderlich. 

Für die Rastvögel werden durch die Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) keine artenschutz-

rechtlichen Betroffenheiten ausgelöst. Dies gilt gleichermaßen für die Trassenvarianten 3 und 

5, da sie zu keinen deutlich abweichenden Beeinträchtigungen von Rastvögeln führen. 

Es sind keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Varianten zu erkennen. 
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Amphibien 

Bei der Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) kann mit Umsetzung der geplanten bautechi-

schen Vermeidungsmaßnahmen (Amphibienleit- und –querungseinrichtungen) eine arten-

schutzrechtliche Betroffenheit von Amphibien vermieden werden. 

Für die Varianten 3 und 5 mit östlicher Trassenführung ergibt sich folgendes: 

Östlich der B 189 befinden sich an der K 1020 Laichgewässer mit Vorkommen von Moorfrosch, 

Laubfrosch und Rotbauchunke. Bei der Trassenvariante 3 erfolgt die Führung der verschwenk-

ten B 189, bei der Trassenvariante 5 die Führung der Autobahntrasse östlich der vorhandenen 

B 189, und damit im Nahbereich dieser Laichgewässer. Es ist davon auszugehen, dass das 

Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände für die dort siedelnden Amphibienarten 

nur durch entsprechende bautechnische Vermeidungsmaßnahmen verhindert werden kann. 

Insoweit sind hier keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Varianten zu konstatieren. 

Reptilien 

Für die Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) kann eine artenschutzrechtliche Betroffenheit 

der Zauneidechse gemäß aktueller Untersuchung von 2012 bei Einhaltung bauzeitlicher 

Schutzmaßnahmen ausgeschlossen werden, da sich westlich der B 189 maximal Wanderkor-

ridore der Art befinden. Bei den Trassenvarianten 3 und 5 kann eine Betroffenheit der Zau-

neidechse dagegen nicht ausgeschlossen werden, da bei diesen Varianten eine Querung des 

Weges nach Eickerhöfe erfolgt, an dem sich eine kleine Zauneidechsenpopulation befindet. 

Insoweit ist hier die Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) vorzugswürdig. 

Fledermäuse 

Für die Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) kann eine artenschutzrechtliche Betroffenheit 

von Fledermäuse ausgeschlossen werden. 

Östlich der B 189 befindet sich direkt südlich des Elbdeiches ein Laubwaldkomplex, der wahr-

scheinlich ein quartiernahes Jagdhabitat des Braunen Langohrs darstellt. Es wird davon aus-

gegangen, dass sich das Quartier (Wochenstube) im östlichen Bereich des Laubwaldes befin-

det.  

Bei den Varianten 3 und 5 erfolgt im Zuge der Verschwenkung der B 189 bzw. der Führung 

der Autobahntrasse eine maximal geringe randliche Beanspruchung dieses Laubwaldes. 

Dementsprechend kann auch für diese Variante eine Betroffenheit des Braunen Langohrs aus-

geschlossen werden. 
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Insoweit sind hier keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Varianten festzustellen. 

Biber und Fischotter 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Betroffenheiten von Biber und Fischotter ist im We-

sentlichen die Gewährleistung einer Durchlässigkeit der Trasse bei gleichzeitigem Schutz vor 

Kollision mit Kfz entscheidend. Bei der Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) werden diese 

Bedingungen über die Errichtung artgerechter Brücken- und Durchlassbauwerke sowie mittel-

säugerdichter Wildschutzzäune erfüllt. Bei gleichartiger Berücksichtigung dieser Vermei-

dungsmaßnahmen entstehen für die beiden Arten auch bei den Trassenvarianten 3 und 5 

keine artenschutzrechtlichen Betroffenheiten. 

Insoweit sind hier keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Varianten festzustellen. 

xylobionte Käfer 

Im Untersuchungsraum wurden im Zuge der vorhabenbezogenen Untersuchungen keine 

Nachweise der Alt- und Totholz bewohnenden Käferarten Eremit, Heldbock und Hirschkäfer 

erbracht. Vorkommen des Heldbocks und des Hirschkäfers können auch potenziell aufgrund 

fehlender Habitatstrukturen ausgeschlossen werden. Sowohl für die Variante W 3 (Planfest-

stellungstrasse) als auch für die Varianten 3 und 5 kann vor diesem Hintergrund eine Betrof-

fenheit der genannten Käferarten ausgeschlossen werden.  

Artenschutzrechtliche Betroffenheiten weiterer Arten bzw. Artengruppen können für alle unter-

suchten Trassenführungen ausgeschlossen werden.   

Insoweit sind hier keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Varianten festzustellen. 

Gesamtbewertung der artenschutzrechtlichen Belange in Sachsen-Anhalt 

Zwischen den untersuchten Varianten W 3, 3 und 5 ergeben sich in Sachsen-Anhalt keine 

deutlichen Unterschiede bezüglich der artenschutzrechtlichen Betroffenheiten. 

Für die Variante W 3 fällt hier jedoch positiv die ausgeschlossene Betroffenheit der Zau-

neidechse bei Einhaltung bauzeitlicher Schutzmaßnahmen gegenüber den Trassenvarianten 

3 und 5 ins Gewicht. 
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b.) Brandenburg 

Säugetiere 

Mit der Planung der Ostvariante wurde geprüft, ob die B 189 im Bestand verbleiben kann. 

Würde man die B 189 im Bestand belassen, sind für den Bereich Wiesenweg (FFH-Gebiet 

„Krähenfuß“) und den Kahlhorstgraben (Wanderbeziehung mit hoher Bedeutung für den Fisch-

otter) ökologisch wirksame Bauwerke vorzusehen, da die Vernetzung der Teillebensräume 

östlich und westlich der Trasse der BAB 14 und der B 189 nur so gegeben wäre. Auch für die 

nachgewiesenen Fledermäuse sind adäquate Querungsmöglichkeiten, bei Wahl der Variante 

Ost vorzusehen, um die Vernetzung von Teillebensräumen nicht zu verschlechtern und die 

Kollisionsgefahr ausreichend zu mindern. 

Mit dem Neubau von 2 Brückenbauwerken im Zuge der B 189 und der damit verbundenen 

Gradientenerhöhung der B 189 wären zusätzliche Eingriffe in Natur und Landschaft verbun-

den. 

Amphibien 

Der zusätzliche Verlust eines Kleingewässerkompexes östlich der B 189 bei ca. Bau-km +420 

bedeutet für die Arten Kleiner Wasserfrosch, Moofrosch und Laubfrosch den Verlust eines 

Reproduktionsgewässers. Eine Verschlechterung der Wanderbeziehungen zwischen Teilpo-

pulationen der Amphibien östlich und westlich der Trassen der BAB 14 und B 189 kann nur 

mit der Anlage von ökologisch funktionalen Bauwerken im Zuge der BAB 14 und der B 189 

vermieden werden. 

Reptilien  

Für die Artengruppe Reptilien entstehen nach Ansicht des Vorhabenträgers keine wesentli-

chen Änderungen durch die Ostvariante. Bau- und anlagebedingt kommt es zur Zerstörung 

eines ca. 900 m² großen Lebensraums der Zauneidechse auf der westlichen Seite der vorhan-

denen B 189 (etwa zwischen Bau-km 0+300 und 0+600 der BAB 14). Selbst unter Berücksich-

tigung von Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen lassen sich 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht vollständig ausschließen, so dass die Ausnah-

mevoraussetzungen seitens des LBV geprüft wurden. Die durch das LBV festgestellte Planung 

erfüllt die Voraussetzungen einer Ausnahme, die durch das LBV erteilt wird. 
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xylobionte Käfer 

Im Zuge der Ostvariante würden für den holzbewohnenden Eremiten (prioritäre Art gemäß 

FFH-RL) vier nachgewiesene Brutbaume verloren gehen. Diese befinden sich östlich der B 

189 zwischen Bau-km 0+450 und 0+570. Drei Brutbäume stehen in einer alten, reihigen Kopf-

weidenanpflanzung im Bereich einer Wiesenrandzone, der vierte Brutbaum ist eine solitäre 

Wegrand-Weide. Aufgrund der Tötung von Individuen bzw. des Verlustes von Lebensstätten 

des Eremiten ist die Ostvariante unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten als nachteiliger 

zu bewerten.  

Brut- und Rastvögel 

Für die im Planungsraum nachgewiesenen Brutvögel ergeben sich nur geringfügige Änderun-

gen durch die Verfolgung der Ostvariante im Gegensatz zur Variante der Planfeststellung. 

Durch die Verschiebung der Trasse nach Osten wird ein zusätzlicher Brutplatz des Neuntöters 

in Anspruch genommen. Wertgebende Rastvogelflächen sind im Planungsraum nicht betrof-

fen. 

Gesamtbewertung der artenschutzrechtlichen Belange in Brandenburg 

Im Land Brandenburg weist die östliche Trassenführung bezüglich des Artenschutzes deutli-

che Nachteile gegenüber der Planfeststellungstrasse (Variante W 3) auf. 

Reproduktionsstätten des Moorfrosches, des Laubfrosches, des kleinen Wasserfrosches und 

des Eremiten würden zerstört. Es würden artenschutzrechtliche Zugriffsverbote eintreten. 

Für die Arten Fischotter, Biber und Fledermäuse bestünde ein erhöhtes Kollisionsrisiko, was 

zum Eintreten des artenschutzrechtlichen Tötungsverbotes führen würde. Um dem Vermei-

dungsgebot zu entsprechen, sind daher zwei ökologisch wirksame Querungsbauwerke auch 

für die B 189 vorzusehen.  

vergleichende Gesamtbewertung der natur- und artenschutzrechtlichen Belange für beide 

Bundesländer 

Im Land Brandenburg entstehen hinsichtlich Natura 2000-Gebiete zwischen den Varianten 

keine entscheidungserheblichen Unterschiede, da die FFH-Gebiete und das Vogelschutzge-

biet nicht erheblich betroffen werden. Für das FFH-Gebiet „Krähenfuß“ wäre jedoch bei Wahl 

der Ostvariante eine Schadensbegrenzungsmaßnahme erforderlich.  

In Sachsen-Anhalt zeigt sich im Ergebnis des Variantenvergleiches hinsichtlich der Auswir-

kungen auf Natura 2000 und die geschützten Arten nach §§ 44 und 45 BNatSchG, dass auch 
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bei Umsetzung der untersuchten Trassenvarianten 3 und 5 eine erhebliche Beeinträchtigung 

der im Bereich der Elbquerung befindlichen Natura 2000-Gebiete nicht vermieden werden 

kann. 

Für das FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ kommt es zwar bei allen untersuchten 

Trassenführungen zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele dieses FFH-Ge-

bietes. Dennoch stellt sich die Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) als die günstigste Tras-

senführung dar, da sie mit den vergleichsweise geringsten erheblichen Beeinträchtigungen 

des Natura 2000-Gebietes verbunden ist. Denn bei der Trassenvariante 3 ist der Umfang der 

erheblichen Beeinträchtigung des LRT 6510 im Vergleich zur Variante W 3 um ca. 2.000 m² 

höher. Darüber hinaus führt die Variante 5 zu einer erheblichen Beeinträchtigung des prioritä-

ren LRT 91E0 und zu einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 6510. Insoweit unterliegt 

die Variante 5 den deutlich strengeren verfahrens- und materiell-rechtlichen Zulassungsvo-

raussetzungen des § 34 Abs. 4 BNatSchG.  

Bereits vor diesem Hintergrund ist die Variante 5 mit Blick auf § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG 

nicht vorzugswürdig, da der mit dem Projekt der BAB 14 verfolgte Zweck bei ihr im Vergleich 

zur Variante W 3 gerade nicht mit geringeren Beeinträchtigungen erreichbar wäre. Da im Sinne 

des Art. 6 Abs. 4 Uabs. 1 i. V. m. Art. 4 FFH-RL dem Projektträger kein Ermessen eingeräumt 

wird, wenn sich das Planungsziel an einem nach dem Schutzkonzept der FFH-Richtlinie güns-

tigeren Standort oder mit geringerer Eingriffsintensität verwirklichen lässt (BVerwG, Urteil vom 

27.01.2000, Az.: 4 C 2.99, Rdnr. 30 – juris), begründet Art. 6 Uabs. 4 FFH-RL ein strikt zu 

beachtendes Vermeidungsgebot. Insoweit können nur gewichtige „naturschutzexterne“ 

Gründe es rechtfertigen, zu Lasten des Integritätsinteresses des Netzes „Natura 2000“ die 

Möglichkeit einer Alternativlösung auszuschließen. Der Vorhabenträger darf demzufolge von 

einer ihm technisch an sich möglichen Alternative erst Abstand nehmen, wenn diese ihm un-

verhältnismäßige Opfer abverlangt oder andere Gemeinwohlbelange erheblich beeinträchtigt 

werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 27.01.2000, Az.: 4 C 2.99, Rdnr. 30; OVG Lüneburg, Be-

schuss vom 12.12.2005, Az.: 7 MS 91/05, Rdnr. 49 – juris).   

Betreffend den vorliegenden Abschnitt der VKE 3.1/3.2a liegen nach Ansicht der Planfeststel-

lungsbehörde keine „naturschutzexternen“ Gründe dafür vor, welche einen Ausschluss der 

Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) zu Lasten des Integritätsinteresses des Netzes „Natura 

2000“ und damit die Realisierung der Trasse durch die Variante 5 rechtfertigen. Denn hierge-

gen spricht zum einen die schwerwiegende Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten in Sach-

sen-Anhalt. Zum anderen sprechen gegen die Variante 5 im Land Brandenburg städtebauliche 

Aspekte. Dass der Vorhabenträger die Variante 5 bei der weiteren Untersuchung im Rahmen 

des Variantenvergleiches nicht weiter betrachtet hat, ist mit Blick auf die insoweit einschlägige 
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Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes nicht zu beanstanden (vgl. BVerwG, Urteile 

vom 26.03.1998, Az.: 4 A 7/97, Rdnr. 19 – juris).  

Auch die Planfeststellungsbehörde hält eine weitere Sachverhaltsaufklärung betreffend die 

Variante 5 nicht für erforderlich. Da sie nicht verpflichtet ist, die Variantenprüfung bis zuletzt 

offenzuhalten und alle von ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt erwogenen Alternativen gleich-

ermaßen detailliert und umfassend zu untersuchen, ist sie befugt, die Variante 5 auf der Grund-

lage der vorgenannten Ausführungen auszuscheiden (in Anlehnung an BVerwG, Beschluss 

vom 24.09.1997, Az.: 4 VR 21/96, Rdnr. 9 – juris). 

Auch die Variante 3 drängt sich im Vergleich zur Variante W 3 unter Berücksichtigung der zu 

erwartenden Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ nicht als 

vorzugswürdig auf.   

Für das Vogelschutzgebiet (SPA) „Aland-Elbe-Niederung“ ist keine der untersuchten Trassen-

varianten als eindeutig günstige bzw. ungünstige Variante im Hinblick auf die Beeinträchtigung 

der Brut- und Rastvogelfauna dieses Vogelschutzgebietes einzustufen. 

Auch in der artenschutzrechtlichen Betroffenheit für Amphibien, Fledermäuse, Biber und 

Fischotter und die xylobionten Käfer ergeben sich zwischen den untersuchten Varianten W 3, 

3 und 5 im Land Sachsen-Anhalt keine deutlichen Unterschiede. Hinsichtlich der artenschutz-

rechtlichen Belange der Reptilien fällt für die Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) positiv die 

ausgeschlossene Betroffenheit der Zauneidechse bei Einhaltung bauzeitlicher Schutzmaß-

nahmen gegenüber den Trassenvarianten 3 und 5 ins Gewicht. 

2.1.2.3.2.4.3. Schutzgut Landschaftsbild 

Das Gebiet der Elbe-Aland-Niederung ist bereits durch die B 189 vorbelastet. Da die B 189 

landschaftszerschneidend und lärmemittierend wirkt und sich darüber hinaus südwestlich der 

Ortslage Geestgottberg in der VKE 3.1 eine in der flach ausgeprägten Landschaft weithin sicht-

bare Erd- und Bauschuttdeponie befindet, sprechen einige Gründe dafür, dieses Gebiet als 

unter Umständen weniger empfindlich und schutzwürdig anzusehen.  

Für eine vergleichende Bewertung des Schutzgutes Landschaftsbild hat der Vorhabenträger 

mit der Antragsunterlage 19, dort Seite 19 Ausführungen vorlegt, welche die Planfeststellungs-

behörde für die Abwägung im Rahmen des Variantenvergleiches zu Rate gezogen hat. So sei 

für das Elbdeichvorland davon auszugehen, dass die Trassenvariante 3 aufgrund der gegen-

über der Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) noch engeren Bündelung mit der B 189 zu 

einer geringeren Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führe. Im Gegensatz zur Planfest-

stellungstrasse würden bei der Trassenvariante 3 nicht nur die Brücken, sondern auch die 
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Brückenrampen (bzw. Dammschüttungen) der Autobahn und der Bundesstraße in der Land-

schaft als ein Bauwerk wahrgenommen werden. 

Nach Ansicht des Vorhabenträgers sei bei der Variante 3 im Gegensatz zur Variante W 3 im 

Elbdeichvorland keine Absenkung der Gradientenlage möglich. Die in diesem Bereich insbe-

sondere aus der hohen, dammartigen Trassenführung resultierende Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes bestehe somit auch bei der Realisierung der Variante 3. Durch den bei der 

Variante 3 weiter östlich erfolgenden Verlauf der Trasse sei zumindest im nördlichen Bereich 

des Deichhinterlandes von einer höheren Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Ver-

gleich zur Planfeststellungstrasse auszugehen. Während die Planfeststellungstrasse aufgrund 

der Führung durch den Pappelforst in diesem Bereich teilweise optisch abgeschirmt sei und 

nur eine eingeschränkte Auswirkung auf das Landschaftsbild entfalte, verlaufe die Variante 3 

innerhalb des sich östlich anschließenden, grünlandgeprägten Offenlandes. Ihre Wahrnehm-

barkeit und damit ihre Auswirkungen auf das Landschaftsbild seien daher in diesem Bereich 

des Elbdeichhinterlandes höher als bei der Planfeststellungstrasse. 

Demzufolge bestünden nach Ansicht des Vorhabenträgers über die gesamte VKE 3.1/3.2a 

keine deutlichen Unterschiede zwischen der Variante 3 und der Variante W 3 (Planfeststel-

lungstrasse) hinsichtlich der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich diesen Ausführungen des Vorhabenträgers an. 

Denn keine der beiden Varianten passt sich nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde besser 

an das Landschaftsprofil an. Der Höhenverlauf der Variante 3 (und jener der Variante 5) ent-

spricht grundsätzlich der Gradiente der Variante W 3 (Planfeststellungstrasse). Damit sind bei 

keiner der Varianten in geringerem Maße Aufschüttungen und Einschnitte erforderlich. Damit 

sind die landschaftlichen Zerschneidungsschäden für alle Varianten nach Ansicht der Plan-

feststellungsbehörde gleichwertig. 

2.1.2.3.2.4.4. Schutzgut Biotope 

Der Biotopverlust durch Überbauung beträgt bei der Variante 3 ca. 26 ha und ist damit höher 

als bei der Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) mit ca. 22 ha. Infolge der abschnittsweisen 

von der B 189 abgerückten Trassenführung kommt es bei der Variante W 3 allerdings zusätz-

lich zu einer Isolierung von ca. 14 ha Biotopbestand durch die Lage zwischen der geplanten 

Trasse und der vorhandenen B 189. 

Der Verlust hochwertiger bzw. geschützter Biotope stellt sich bei den untersuchten Trassen-

führungen wie folgt dar: 
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Biotop 

 

Variante W 3 (Planfest-

stellungstrasse) 

 

Variante 3 (westliche 

Trassenführung) 

Weichholzaue 450 m² 450 m² 

Erlen-Eschenwald - < 500 m² 

geschützte Laubge-

hölze 

< 500 m² 1.500 m² 

Röhrichte, Nasswiesen, 

Flutrasen 

4.300 m² 8.000 m² 

Flachland-Mähwiese 4.000 m² 6.000 m² 

Kleingewässer 2 Gewässer (jeweils nur 

randliche Inanspruch-

nahme) 

2 Gewässer (jeweils nur 

randliche Inanspruch-

nahme) 

Die Umsetzung der Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) führt insgesamt zu der geringsten 

Inanspruchnahme hochwertiger, geschützter Biotopflächen. 

Dies begründet sich insbesondere in den unterschiedlichen Trassenverläufen im Deichhinter-

land. Während die Variante W 3 westlich der B 189 überwiegend durch strukturarmen Pappel-

forst und durch Ackerflächen verläuft und hier nur in geringem Umfang geschützte Biotope 

beansprucht, verläuft die Variante 3 östlich der B 189 durch überwiegend feuchtgeprägte Bio-

topstrukturen. Dabei kommt es zu einer randlichen Inanspruchnahme des von Erlen-Eschen-

wald geprägten, deichnahen Laubwaldes sowie zur Inanspruchnahme von Röhrichten und 

Nasswiesen innerhalb der sich südlich anschließenden Feuchtwiesenflächen. Darüber hinaus 

befinden sich östlich der B 189 mehr Bestände geschützter Laubgehölzbiotope als auf der 

Westseite, so dass auch diese in höherem Maße betroffen sind. Auch die Variante W 3 nimmt 

in diesem Bereich im Zuge der erforderlichen östlichen Verschwenkung der B 189 geschützte 

Biotope in Anspruch, jedoch in geringerem Umfang als die Variante 3. Damit ist die Variante 

W 3 hier vorzugswürdig. 

2.1.2.3.2.4.5. Schutzgut Boden 

Die Variante 3 führt zu einem höheren Biotopverlust als die Variante W 3 (Planfeststellungs-

trasse). Dementsprechend ist auch der Verlust von Boden durch Versiegelung und Überde-

ckung/Überformung bei den Trassenvarianten 3 und 5 höher als bei der Planfeststellungs-

trasse. Bei der Trassenvariante 3 beträgt der Mehrverlust ca. 4 ha bisher nicht überbauter 

Bodenfläche. Damit ist die Variante W 3 hier vorzugswürdig. 
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2.1.2.3.2.4.6. Schutzgut Wasser 

Im Elbdeichvorland, d. h. im Überflutungsbereich der Elbe, führt die Anlage des Straßenkör-

pers bei allen untersuchten Trassenführungen zu einem Retentionsraumverlust im Umfang 

von rund 3 ha. Relevante Unterschiede zwischen den Varianten bestehen nicht. 

2.1.2.3.2.4.7. Schutzgut Klima 

Die Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) führt durch den Verlust von ca. 4 ha klimatisch 

wirksamem Waldbestand westlich der B 189 zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Lokal-

klimas. Bei der Trassenvariante 3 erfolgt aufgrund der Nichtinanspruchnahme von Waldbe-

stand keine entsprechende Beeinträchtigung. Damit ist die Variante 3 hier vorzugswürdig. 

2.1.2.3.2.4.8. Bauwerke und kostenseitige Gesichtspunkte 

Bedingt durch die unterschiedlichen Trassenverläufe der BAB 14 sowie der Neuordnung des 

nachgeordneten Straßen- und Wegenetzes sind verschiedene Bauwerke erforderlich. Die 

Planfeststellungsbehörde verweist insoweit auf die tabellarische Übersicht in der Antragsun-

terlage 19, dort Seite 23/24. 

Im Hinblick auf die entstehenden Baukosten sind auf Grund  

- der höheren Anzahl von Bauwerken bei der Variante 3 (im Gegensatz zur Variante W 

3 mit geplanten 8 Bauwerken sind hier 10 Bauwerke erforderlich), 

- zusätzlicher Gebäudeabbrüche bei der Variante 3,  

- der erforderlichen Ausbaulängen der Alandstraße sowie 

- der größeren Baulänge der Autobahn selbst (bei Variante 3 ca. 80 m)  

deutlich höhere Aufwendungen für die Variante 3 im Vergleich zu den Kosten der Variante W 

3 zu erwarten. Damit ist auch unter Berücksichtigung des § 7 BHO die Variante W 3 hier als 

deutlich vorteilhaft zu bewerten. 

2.1.2.3.2.4.9. Trassierungsparameter und Verkehrssicherheit 

Die untersuchten Trassen im Bereich des Abschnittes VKE 3.2a unterscheiden sich hinsicht-

lich der Gradientenführung kaum.  

Die Variante 3 nimmt den Kreisbogenhalbmesser des Abschnittes VKE 3.1 (R=3.000 m) auf 

und schwenkt leicht nach Osten bis zur B 189 ab. Die Trasse der BAB 14 folgt sodann wei-

testgehend der vorhandenen B 189 bis zum Elbdeich. Nach der Querung des Elbdeiches 

schwenkt die Trasse leicht nach Westen ab, um an die geplante Elbbrücke anzuschließen.  
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Die östliche Abschwenkung gegenüber der Planfeststellungstrasse wird durch das Einfügen 

einer kurzen Geraden zwischen Rechts- und Linkskrümme erreicht. Aus fahrsicherheitstech-

nischen Gründen muss der Mindesthalbmesser der Linkskrümme im Anschluss an eine lange 

Gerade R = 1.300 m eingehalten werden. Die Einhaltung dieses Mindesthalbmessers hätte 

jedoch neue Betroffenheiten an der Einzelbebauung der Siedlung Märsche Nr. 1, 3 und 6 zur 

Folge. Eine Vermeidung der Abbrüche der Einzelbebauungen wäre nur durch die Reduzierung 

des Kreisbogenhalbmessers der Linkskrümme auf den Bestandskurvenradius der B 189 von 

ca. R = 1.075 m möglich. Ausweislich der RAA 2008, Pkt. 5.2.2 muss der Mindesthalbmesser 

im Anschluss an eine lange Gerade jedoch in jedem Fall R = 1.300 m betragen, da eine Un-

terschreitung ein erhöhtes Sicherheitsrisiko birgt und es zu einer Unfallhäufung aufgrund hoher 

Geschwindigkeiten beim Übergang von langen Geraden zu Radien kommen kann. 

Aufgrund aktueller wissenschaftlicher Untersuchungen wird überdies empfohlen, im Anschluss 

an eine lange Gerade von mehr als 1.000 m einen größeren Mindestradius von 1.500 m zu 

wählen, vgl. Lippold et.al. – Entwurfshinweise zum sicheren 6-streifigen Ausbau von Autobah-

nen, Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik – BMVBS, Heft Nr. 1057, Ausgabe 

2011. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass es zu einem deutlicheren Anstieg der Unfall-

kostenrate bei Radien kleiner als 1.500 m nach langen Gradienten größer als 1.000 m kommt. 

Für die Fortschreibung der RAA 2008, die sowohl für 4-streifge als auch für 6-streifige Auto-

bahnen gilt, kann ein deutlicher Sicherheitsgewinn erreicht werden, wenn man nach einer Ge-

raden mit einer Länge von 1.000 m einen Mindestradius von 1.500 m einhält. 

Selbst wenn man eine Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bei der Variante 

3 in Erwägung zieht, kommt man zu keinem anderen Ergebnis. Denn zum einen sind Auto-

bahnen grundsätzlich so zu planen, dass in der Regel keine Beschränkung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit erforderlich ist. Diesem Trassierungsgrundsatz wird durch die Plan-

feststellungstrasse entsprochen. Zum anderen kann selbst bei Anordnung einer zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit für die Variante 3 nicht ausgeschlossen werden, dass es zur Missach-

tung oder Fehleinschätzung durch Fahrzeugführer kommt und somit das Gefahrenpotential 

erheblich erhöht ist. 

Nachdem die Trassierung der Variante 3 bezogen auf die Vorgaben der RAA 2008 als grenz-

wertig einzustufen ist und darüber hinaus den Orientierungen aktueller Forschungsergebnisse 

zur Fahrsicherheit nicht gerecht wird, stellt die Planfeststellungstrasse in puncto Verkehrssi-

cherheit die Vorzugsvariante dar. 
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2.1.2.3.2.4.10. Lärmschutzmaßnahmen 

Der Vorhabenträger hat die Varianten W 3 (Planfeststellungstrasse) und 3 auch mit und ohne 

Lärmschutzmaßnahmen verglichen (vgl. Antragsunterlage 19, Seite 21/22).  

Ohne Lärmschutzmaßnahmen verursacht die Variante 3 aufgrund der Überplanung des Groß-

teils der Gebäude im Vergleich zur Variante W 3 aus schalltechnischer Sicht die wenigsten 

Konflikte. Allein für das Gebäude Märsche 7 sind IGW-Grenzwertüberschreitungen festzustel-

len (vgl. Antragsunterlage 19, Seite 22). 

Der Umfang der erforderlichen aktiven Lärmschutzmaßnahmen wäre für die Variante 3 im 

Vergleich zur Variante W 3 erheblich geringer, wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird: 

Dimension Variante W 3 (Planfeststel-

lungstrasse) 

Variante 3 (östliche Tras-

senführung) 

Länge 375 m 150 m 

Höhe 2,0 bis 4,0 m 2,0 bis 4,0 m 

Ansichtsfläche 1.150 m² 477,5 m² 

Da auch zahlenmäßig bei der Variante 3 von einer geringeren Betroffenheit auszugehen ist 

(es verbliebe lediglich eine Betroffenheit für das Anwesen Märsche 7, alle anderen Gebäude 

würden bei der Variante 3 überbaut werden, vgl. Antragsunterlage 19, Seite 21/22), sei nach 

Ansicht des Vorhabenträgers die Variante 3 aus schalltechnischer Sicht im Vergleich zur Va-

riante W 3 vorzugswürdig, wobei diese Vorzüge der Variante 3 nur umsetzbar wären auf der 

Grundlage der Umsiedlung der betroffenen Bewohner der Anwesen Dorfstraße 1 und Märsche 

1, 3 und 6. Jene Bewohner haben das Begehren nach Umsiedlung und Entschädigung geäu-

ßert (vgl. Antragsunterlage 19, Seite 20), da ihrer Meinung nach die Planfeststellungstrasse 

zu für sie unzumutbaren Wohn- und Lebensverhältnissen führe. Vor diesem Hintergrund sieht 

der Vorhabenträger die Variante W 3 hinsichtlich der Lärmbetroffenheit gesamtwürdigend als 

vorzugswürdig an. 

Die Planfeststellungsbehörde kann dieser Argumentation des Vorhabenträgers nicht folgen, 

denn wenn es dem explizit geäußerten Wunsch der Betroffenen entspricht, ihre Wohngrund-

stücke unter Erlangung einer Entschädigung und des damit möglichen Erwerbs weiter entfernt 

liegender Wohngrundstücke aufzugeben, kann die Notwendigkeit einer Umsiedlung in der Ge-

samtbetrachtung für den Lärmschutz schwerlich als ausschlaggebender Nachteil für die Vari-

ante 3 gewertet werden. 
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Vielmehr spricht gerade die erforderliche Inanspruchnahme der Anwesen Dorfstraße 1 und 

Märsche 1, 3 und 6 unter Berücksichtigung der gegebenen und von den Betroffenen zum Aus-

druck gebrachten Interessenlage nach Umsiedlung und Entschädigung für die Variante 3. 

Denn aufgrund dieser geäußerten und zu berücksichtigenden Interessen kann es maßgeblich 

nicht darauf ankommen, ob die Anwohner in ihrer angestammten Heimat verbleiben möchten 

(wie es vom Vorhabenträger auf Seite 21 der Antragsunterlage 19 zu Lasten der Variante 3 

dargestellt wird). 

Dennoch fällt der Wunsch der Betroffenen nach Entschädigung und Umsiedlung nicht so stark 

ins Gewicht, als dass sich hierdurch die Variante 3 gegenüber der Variante W 3 insgesamt als 

eindeutig vorzugswürdig aufdrängt. Denn selbst unter Berücksichtigung des Wunsches der 

betroffenen Bewohner nach Umsiedlung und Entschädigung sprechen die überwiegenden 

Gründe für die Variante W 3 (Planfeststellungstrasse). 

Dies begründet sich zum einen damit, dass den betroffenen Bewohnern kein Rechtsanspruch 

auf Umsiedlung und Entschädigung zusteht, selbst wenn dieses als solches nach den gege-

benen Umständen nachvollziehbar und beachtlich ist. Denn der Planfeststellungsbeschluss 

hat insoweit lediglich enteignungsrechtliche Vorwirkung. Ein auf Entschädigung gerichteter 

Rechtsanspruch des in seinem Eigentum Betroffenen erstreckt sich aber nur auf eine Entschä-

digung im Falle der Inanspruchnahme, nicht aber darauf, dass der Vorhabenträger sich für die 

Inanspruchnahme entscheidet, damit dadurch ein Entschädigungsanspruch zu Gunsten der 

Bewohner ausgelöst wird. 

Zu berücksichtigen ist im Weiteren, dass auch das vom Vorhabenträger untersuchte Schutzgut 

Mensch (vgl. Antragsunterlage 19, Seite 20), welches im Variantenvergleich des Vorhabenträ-

gers zu Gunsten der Variante 3 ausfällt, die überwiegenden Gründe für die Variante W 3 (Plan-

feststellungstrasse) in Gänze nicht aufwiegt. Denn sowohl die Variante W 3 als auch die Vari-

anten 3 und 5 verlaufen in unmittelbarer Nähe zu dem Siedlungsbereich Märsche, so dass das 

Grundproblem des nahen Trassenverlaufes und der damit verbundenen Beeinträchtigungen 

in allen Fällen besteht.  

In Bezug auf den erforderlichen Lärmschutz könnte man zwar annehmen, dass die Variante 3 

aufgrund der Überbauung der Wohngrundstücke und der damit verbundenen Reduzierung ak-

tiver Lärmschutzmaßnahmen vorteilhafter ist, jedoch stellt der Kostenvorteil dieser Variante 

infolge einer verkürzten Lärmschutzwand mit ca. 112.000,00 € (= 100 m x 3,0 m x 373,00 €/m2) 

nur einen Bruchteil (knapp 10 %) der Kosten für Entschädigungen und Gebäuderückbau der 

4 betroffenen Anwesen dar. 
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Eine im Auftrag des Vorhabenträgers beispielhaft erfolgte Wertermittlung (Februar 2012) für 

das Grundstück Dorfstraße Nr. 1 lieferte einen Verkehrswert in Höhe von 127.000,00 €. Davon 

ausgehend und unter Berücksichtigung eines auf dem Grundstück Märsche Nr. 3 ansässigen 

Natursteinhandels sind schätzungsweise für die betreffenden und annähernd etwa gleichen 

Anwesen Verkehrswerte von ca. 150.000,00 € je Grundstück, zzgl. ca. 500.000,00 € für den 

Natursteinhandel, in Ansatz zu bringen. Mithin beläuft sich eine mögliche Entschädigungszah-

lung auf ca. 1.080.000,00 €. Hinzu kommen noch die Kosten für den Rückbau (Märsche Nr. 6, 

ca. 2.400 m², ca. 20.000 €; Märsche Nr. 3, ca. 6.900 m², ca. 55.000,00 €; Märsche Nr. 1, ca. 

1.800 m², ca. 15.000,00 € und Dorfstraße 1, ca. 2.600 m², ca. 21.000,00 €) welche sich für die 

Gebäude und Nebengelasse insgesamt auf ca. 110.000,00 € belaufen.  

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die Variante 3 zwar aus schalltechnischer Sicht einen 

Kostenvorteil gegenüber der Planfeststellungsvariante aufweist. Jedoch übersteigen die Kos-

ten für die Entschädigung und den Rückbau der Gebäude diesen um ein Vielfaches, so dass 

sich ein Festhalten an der Variante 3 nicht ernsthaft aufdrängt. 

2.1.2.3.2.4.11. Kostenaspekte 

Wie bereits vorstehend erwähnt, weist die Planfeststellungstrasse im Hinblick auf Beeinträch-

tigungen von Natur und Landschaft Vorteile gegenüber der Variante 3 aus, die sich insbeson-

dere durch eine geringere Inanspruchnahme hochwertiger Böden und geschützter Biotopflä-

chen auszeichnen. Diese geringere Eingriffsintensität verpflichtet mit Blick auf die bundesver-

waltungsgerichtliche Rechtsprechung dazu, die Variante W 3 vorzuziehen (anlehnend an 

BVerwG, Urteil vom 17.05.2002, Az.: 4 A 28/01, Rdnr. 28 – juris).  

Mit der größeren Flächeninanspruchnahme bei Variante 3, vor allem bei den hochwertigen 

Grünlandbiotopen im Elbdeichhinterland östlich der B 189, ist auch ein höherer Kompensati-

onsbedarf verbunden. Die bisher in die Planung eingestellten Maßnahmen würden nicht aus-

reichen und müssten zur Erfüllung des Kompensationsbedarfs um ca. 6,5 ha erweitert werden. 

So fielen Kosten für die Anlage von Ackersäumen für die Feldlerche, zusätzliche Gehölzpflan-

zungen, Grunderwerbs- und Sicherungskosten, zusätzliche Amphibienleiteinrichtungen sowie 

Irritationsschutzwände für Fledermäuse für die Variante 3 in Höhe von 946.000,00 € an. Dem-

gegenüber stehen die veranschlagten und erforderlichen Kosten der Planfeststellungstrasse 

von 352.200,00 €.  

Die Maßnamenkosten der Variante 3 belaufen sich somit auf fast eine halbe Million Euro mehr, 

als die Maßnahmenkosten der Planfeststellungstrasse, so dass der Planfeststellungstrasse 

insoweit ein Vorteil einzuräumen ist. 
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Ausweislich der nachfolgenden Kostenaufstellung ergibt sich folgendes: 

 Planfeststellungs-

trasse 

Variante 3 

Gesamtkosten (ohne 

LBP) 

69.861.000,00 €    72.806.000,00 € 

Entschädigung -      1.080.000,00 € 

Rückbau Gebäude -         110.000,00 € 

kürzere Lärmschutz-

wand 

-       - 112.000,00 € 

Kompensations- und 

Vermeidungsmaßnah-

men 

352.200,00 €         946.000,00 € 

Summe 70.213.200,00 €    74.830.000,00 € 

Für die Variante 3 fallen insgesamt Mehrkosten in Höhe von ca. 4,62 Mio. € an. Aus Sicht des 

gebotenen sparsamen Umgangs mit Haushaltsmitteln gem. § 7 BHO ist die Planfeststellungs-

trasse vorteilhafter. 

2.1.2.3.2.4.12. Ergebnis 

Der Vergleich der Planfeststellungstrasse mit der alternativen Variante 3 hat gezeigt, dass im 

Ergebnis die Vorteile der Planfeststellungstrasse vor allem im Bereich Natur und Landschaft, 

der Trassierung und der damit verbundene Sicherheitsaspekt sowie in Bezug auf die Gesamt-

kosten überwiegen. 

Eine weiterführende, vertiefende Auseinandersetzung mit der Variante 3 konnte nach alledem 

dahinstehen. Die Planfeststellungsbehörde war anhand der Darlegungen in der Lage, sich von 

den Vorteilen der Planfeststellungstrasse zu überzeugen und kommt zu dem Ergebnis, dass 

sich die Planfeststellungstrasse zu Recht als Vorzugstrasse erwiesen hat. 

Auch ist zu berücksichtigen, dass durch die Variante 3 keine schonendere Trassenführung im 

Vergleich zur Variante W 3 gegeben wäre. Nichts Anderes ergibt sich, soweit man hier auch 

die Variante 5 vergleichend in die Bewertung mit einbezieht. Denn es sprechen keine gewich-

tigen Gründe dafür, dass die Variante 5 gegenüber der Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) 

eindeutig vorzugswürdig ist. Ungeachtet der Tatsache, dass durch die Variante 5 schwerwie-

gende Betroffenheiten der Natura 2000-Gebiete in Sachsen-Anhalt und eine stärkere arten-

schutzrechtliche Betroffenheit in Brandenburg hervorgerufen würde, wären die Anwohner im 
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Bereich Märsche durch die Variante 5 in ähnlicher Weise lärmbetroffen, wie durch die Varian-

ten 3 und W 3.  

Da alle drei Varianten in unmittelbarer Nähe zu den Grundstücken im Bereich des Siedlungs-

gebietes Märsche verlaufen, könnte auch mit der Variante 5 keine geringere Lärmbelastung 

der Anwohner im Bereich Märsche erzielt werden, so dass auch bei der Variante 5 der zu 

berücksichtigende Wunsch der betroffenen Bewohner nach Umsiedlung und Entschädigung 

nicht gegen die überwiegenden Gründe für die Variante W 3 (Planfeststellungstrasse) spricht. 

Denn im Gegensatz zur Variante 3 würde hier das Anwesen Dorfstraße 1 nicht in Anspruch 

genommen werden. Demzufolge ist für Variante W 3 und Variante 5 das Schutzgut Mensch 

gleichwertig anzusehen. Dennoch überwiegen die öffentlichen Interessen der Variante W 3 

gegenüber jenen bei der Variante 5. Denn die Lärmbetroffenheit der Siedlung Märsche stellt 

nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde keinen gewichtigen „naturschutzexternen“ Grund 

dar, welcher es rechtfertigt, unter Berücksichtigung der mit der Variante W 3 (Planfeststel-

lungstrasse) verfolgten Planungsziele zu Lasten des Integritätsinteresses des Netzes „Natura 

2000“ diese Trasse zu Gunsten der Variante 5 auszuschließen. Denn die mit der Variante 5 

einhergehende erhebliche Beeinträchtigung des prioritären LRT 91E0 und des LRT 6510 ver-

langt es nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde, die Variante W 3 gegenüber der Variante 

5 als vorzugswürdig anzusehen. 

2.1.2.3.2.5. Gesamteinschätzung  

Mit Blick darauf, dass die Trassenwahl im Zusammenspiel insbesondere von Bundesverkehrs-

wegeplanung, Landesplanung und fachplanerischen Vorgaben unter Beachtung von richter-

rechtlichen Vorgaben erfolgt3, ergibt sich nach Abwägung aller zu berücksichtigenden öffent-

lichen und privaten Belange vorliegend die Vorzugswürdigkeit der Variante W 3 als Planfest-

stellungstrasse für das geplante Bauvorhaben der BAB 14 in den Verkehrseinheiten 3.1/3.2a.  

2.1.2.3.3. Untersuchung der technischen Lösungsmöglichkeiten  

Im Rahmen der Alternativenprüfung wurden auch technisch unterschiedliche Lösungsmöglich-

keiten (z. B. verschiedene Brückenkonstruktionen, Tunnellösungen unterschiedlicher Länge) 

vergleichend untersucht. 

a.) Brücken (Überführungen) 

                                                

 

3 Franz in Staats- und Verwaltungsrecht für Sachsen-Anhalt, herausgegeben von Prof. Dr. Winfried Kluth, Seite 395, Rdnr. 116, 
Nomos Verlagsgesellschaft, 1. Auflage, 2005. 
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Von den untersuchten drei Brückentypen (Schrägseilbrücke, Bogenbrücke/Stabbogen, Bal-

kenbrücke) wurde die Stabbogenbrücke als Vorzugslösung gewählt, da die Schrägseilbrücke 

die größten Gefährdungen für die in den FFH- bzw. SPA-Gebieten vorkommenden Vogelarten 

(Vogelschlag) verursacht und bei der Balkenbrücke aufgrund der erforderlichen Stützweiten 

große Konstruktionshöhen erforderlich wären, welche die Brücke zum einen unwirtschaftlich 

(§ 7 BHO) und zum anderen bautechnisch sehr aufwendig machen würde. 

Alle untersuchten Konstruktionssysteme gliedern sich in Strombrücke und Vorlandbrücke. In 

Anlehnung an die Stützweite der vorhandenen Elbebrücke der B 189 wird die Stützweite der 

Strombrücke im Zuge der BAB 14 mit ca. 160 m angesetzt. Die Gesamtlänge des Brücken-

bauwerkes über die Elbe beträgt ca. 1.100m. 

b.) Tunnel (Unterführungen) 

Bei der Variante Unterführung (Tunnelung) wäre eine bergmännische Auffahrung mittels 

Schildvortriebsverfahren erforderlich, da eine offene Bauweise aus ökologischen und hydro-

geologischen Gründen ausscheidet. Die Tunnellänge wäre so bemessen, dass die Tunnelpor-

tale außerhalb der deichgestützten Gebiete der Elbe angeordnet würden. Daraus ergäbe sich 

in der Lage der Vorzugstrasse der BAB 14 (in Parallellage zur B 189) eine Tunnellänge (ge-

schlossene Bauweise) von ca. 3.700 m, die beidseitig des Tunnels angeordneten Strecken mit 

offener Bauweise (offener Tunnel bzw. Trogstrecke) würden eine Länge von 1.900 m erhalten, 

so dass sich für die Variante Unterführung eine Gesamtbauwerkslänge von 5.600 m ergäbe. 

c.) Gegenüberstellung 

Nach Gegenüberstellung der Brücken- bzw. Tunnellösung für den Bereich der Elbquerung 

wurde festgestellt, dass trotz der erheblichen bautechnischen und kostenseitigen Mehrauf-

wendungen bei der Tunnellösung eine Beeinträchtigung der schützenswerten Natura 2000-

Gebiete im Bereich der Elbe nicht vollständig vermieden werden kann. 

Die Baukosten eines Tunnelbauwerkes unter der Elbe würden sich auf ein erheblich Vielfaches 

(das 4 – 9-fache) der für das Brückenbauwerk veranschlagten Kosten belaufen.  

Weiterhin ergeben sich für die Tunnellösung deutlich höhere Unterhaltungs- und Wartungs-

kosten (ca. 8-9-fache Kosten) im Vergleich zur Brückenlösung.  

Aus diesem Grund stellt die Tunnellösung keine aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zumut-

bare Alternative dar und scheidet daher aus dem Variantenvergleich aus. Die Variante Über-

führung (Brücke) auf der Basis der Parallellage zur bestehenden B 189 (Variante W 3) wird im 

Ergebnis der Alternativenprüfung favorisiert. 
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2.1.3. Ergebnis des großräumigen Variantenvergleichs im Planfeststellungsverfahren 

Im Ergebnis des Variantenvergleiches zwischen der Variante ST-II-West und der Variante ST-

II-Ost ergeben sich aus 

- raumordnerischen, 

- verkehrlichen, 

- straßenbaufachlichen, 

- städtebaulichen, 

- immissionsschutztechnischen und 

- umweltfachlichen 

Gesichtspunkten Vorteile für die Variante ST-II-West. Daher wird auch im großräumigen Vari-

antenvergleich zur Planfeststellung die Variante ST-II-West als Vorzugsvariante und damit als 

Grundlage für die weitere Planung ausgewiesen. 

Mit dieser Variantenentscheidung wird das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens zur BAB 

14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin im Abschnitt ST-II bestätigt. 

2.1.4. Vorzugslinie des Raumordnungsverfahrens 

Im Ergebnis des Raumordnungsverfahrens für die BAB 14 im Land ST wurde mit der Landes-

planerischen Beurteilung vom 29.10.2004 die Variante ST-II-West auf der Grundlage der zahl-

reichen Vorteile aus der Gesamtheit der raumordnerischen, verkehrlichen, straßenbaufachli-

chen, städtebaulichen, immissionsschutz- und umweltseitigen Einzelaspekte im Abschnitt ST-

II als Vorzugslinie ausgewiesen. Im Rahmen der Erstellung der Planunterlagen für die Plan-

feststellung wurde dieses Ergebnis bereits durch den Vorhabenträger überprüft. Diese Prüfung 

hat bestätigt, dass die Vorzugslinie des Raumordnungsverfahrens in der Abwägung die insge-

samt geeignetste Lösung darstellt. 

Durch die Planfeststellungsbehörde wurde der vorgenannte Vergleich im Rahmen der Abwä-

gung nachvollzogen. Die fachplanerische Abwägung der beiden Trassenalternativen hat zu 

dem Ergebnis geführt, dass die Variante ST-II-West zu favorisieren ist und sich im Bereich der 

Elbquerung innerhalb der Variante ST-II-West die Variante W 3 als vorzugswürdig aufdrängt. 

2.2. Vorausschau 

Die grundsätzlich zulässige Teilplanung muss das Gesamtvorhaben im Blick haben. Sie ist 

rechtlich nicht zulässig, wenn von der Gesamtplanung ausgelöste Probleme voraussichtlich 
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unbewältigt bleiben. Dies läuft aber nicht darauf hinaus, dass bereits im Rahmen der Planfest-

stellung für einen Teilabschnitt mit derselben Prüfungsintensität der Frage nach den Auswir-

kungen auf nachfolgende Planabschnitte oder gar auf das Gesamtvorhaben nachzugehen 

wäre. Erforderlich, aber auch ausreichend ist eine Vorausschau auf nachfolgende Abschnitte 

nach der Art eines (abwägungsbegrenzenden) „vorläufigen positiven Gesamturteils“, vgl. 

BVerwG, Urteile vom 28.02.1996, Az.: 4 A 27.95; vom 07.03.1997, Az.: 4 C 10.96; vom 

19.05.1998, Az.: 4 A 9.97; vom 12.03.2008, Az.: 9 A 3.06; Beschluss vom 23.11.2007, Az.: 9 

B 38.07. Eine Prognose für die nachfolgenden Abschnitte muss ergeben, dass der Verwirkli-

chung des Vorhabens keine von vornherein unüberwindlichen Hindernisse entgegenstehen. 

Für die gerichtliche Prüfung kommt es entscheidend darauf an, ob sich nach summarischer 

Würdigung des Sachverhalts die Realisierbarkeit des Vorhabens ausschließen lässt (vgl. VGH 

Bayern, Urteil vom 24.11.2010 - 8 A 10.40011 mit weiteren Nachweisen). 

Im Rahmen der Vorausschau auf die Planung der Gesamtstrecke des Lückenschlusses der 

BAB 14 ergibt die auf Grund des ermittelten Sachverhaltes getroffene Prognose der Planfest-

stellungsbehörde, dass keine von vornherein unüberwindlichen Planungshindernisse vorlie-

gen, die der Realisierung des Gesamtvorhabens entgegenstehen. 

Dies begründet sich zum einen damit, dass bereits in der Vorplanung in den drei von der ge-

planten Trasse der BAB 14 durchquerten Bundesländern Raumordnungsverfahren durchge-

führt wurden, welche jeweils auf der Grundlage der dort durchgeführten Umweltverträglich-

keitsprüfungen und detaillierten FFH-Habitatschutzverträglichkeitsprüfungen zu einer positi-

ven landesplanerischen Beurteilung gelangten.  

Im Nachgang hierzu hat die Planfeststellungsbehörde auch im Planfeststellungsbeschluss 

vom 05.03.2010 zur VKE 1.2 festgestellt, dass keine unüberwindlichen Hindernisse für die 

Gesamttrassierung des Lückenschlusses der BAB 14 vorliegen. Bundesverwaltungsgerichtli-

che Verfahren gegen diesen Planfeststellungsbeschluss endeten für den Antragsteller/Kläger 

erfolglos (BVerwG, Urteil vom 25.05.2011, Az.: 9 A 15.10 und Beschluss vom 20.10.2010, Az.: 

9 VR 5.10). Auch im Planfeststellungsbeschluss zur VKE 1.4 vom 29.06.2012 wurde durch die 

Planfeststellungsbehörde festgestellt, dass keine unüberwindbaren Hindernisse für die Ge-

samttrassierung vorliegen. Gleiches betrifft den Planfeststellungsbeschluss für die VKE 1.3 

vom 20.12.2012. Die dort getroffene Prognose der Planfeststellungsbehörde ist nach Auffas-

sung des Bundesverwaltungsgerichtes nicht zu beanstanden (vgl. BVerwG, Urteil vom 

08.01.2014, Az.: 9 A 4.13, Rdnr. 118 – juris). Inzwischen sind beide Planfeststellungsbe-

schlüsse bestandskräftig geworden. Die planfestgestellten Abschnitte werden gebaut. In Be-

standskraft erwachsen ist auch der Planfeststellungsbeschluss für die VKE 2.1 der BAB 14 

vom 12.02.2018. 
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Die Planfeststellungsbehörden in Mecklenburg-Vorpommern (Planfeststellungsbeschluss vom 

23.04.2012 zur VKE 7) und Brandenburg (Planfeststellungsbeschluss vom 30.03.2012 zur 

VKE 1155) stellten ebenfalls fest, dass keine unüberwindbaren Hindernisse in den anderen 

Planfeststellungsabschnitten betreffend den Lückenschluss der BAB 14 ersichtlich sind. 

2.3. Trassenoptimierung im Planfeststellungsabschnitt VKE 3.1/3.2a 

Der großräumige Streckenverlauf für die BAB 14 im Land Sachsen-Anhalt und somit auch für 

die VKE 3.1/3.2a wurde in einem dem Planfeststellungsverfahren vorgeschalteten Raumord-

nungsverfahren festgelegt. 

Hierbei erwies sich die Variante ST-II-West, wie bereits unter Punkt C.XIV.2.1.2. dargelegt, als 

Vorzugsvariante. Diese wird im gegenständlichen Abschnitt der VKE 3.1/3.2a zwischen der 

AS Seehausen und der LGr BB/ST im Wesentlichen von der Lage der B 189 bestimmt, wes-

halb sich im Bereich der Trasse der VKE 3.1/3.2a nur geringfügige Optimierungspotentiale mit 

entsprechend kleinräumigen Auswirkungen auf die Trassenführung ergaben. 

Insgesamt wurde die Trassenführung innerhalb der Baustrecke der VKE 3.1/3.2a an vier Be-

reichen optimiert. Dies betrifft  

- die Trassenführung im Bereich des Kammmolchgewässers südlich der L 2,  

- die Lage der Trassenführung der BAB 14 im Bereich der Überbauung der B 189, 

- die Trassenführung im Bereich der Ortslage Geestgottberg, 

- die Trassenführung im Bereich der Elbquerung. 

Eine detaillierte Erläuterung hierzu findet sich in der Antragsunterlage 1 (Erläuterungsbericht, 

Seite 119 ff.). 

Darüber hinaus wurden Optimierungen im Zusammenhang mit der Anschlussstellenkonzep-

tion und der Gestaltung der AS Vielbaum vorgenommen.  

Auch die Elbebrücke wurde unter Berücksichtigung besonderer naturschutzfachlicher Anfor-

derungen optimiert.  

Die jeweilige Trassenoptimierung der linienbestimmten Trassenführung der Variante ST-II-W 

ist der Antragsunterlage 3 (Übersichtslageplan) und der Antragsunterlage 7 (Lageplan) zu ent-

nehmen. 

Die relevanten Raumordnungsvarianten sind der Antragsunterlage 1, Seite 47 und 48 zu ent-

nehmen.  
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Die optimierte Trasse wurde durch die Planfeststellungsbehörde hinsichtlich aller zu erwarten-

den Beeinträchtigungen im Trassenverlauf aus dem Raumordnungsverfahren verglichen. Die 

Abwägungskriterien sind nachfolgend aufgeführt. 

2.3.1. Trassenbeschreibung 

2.3.1.1. Vorzugsvariante des Raumordnungsverfahrens (Variante ST-II-West – ohne 

Trassenoptimierung 

Hinsichtlich der Beschreibung der Variante ST-II-West wird auf die Ausführungen in Kapitel 

C.XIV.2.1.2.2 dieses Beschlusses verwiesen. 

2.3.1.2. Variante der Trassenoptimierung 

Die Variante der Trassenoptimierung wurde zunächst im südlichen Bereich der VKE 3.1 in der 

Nähe des Altarms des Grabens Nr. 401 174 004 um ca. 100 m westlich verschoben, um Ein-

griffe in das südlich der L 2 befindliche Feuchtbiotop, in welchem ein Kammmolchvorkommen 

kartiert wurde, zu vermeiden.  

Zwischen den Ortslagen Vielbaum und Geestgottberg, in welchem die B 189 von der BAB 14 

vollständig überbaut werden soll, wurde die erforderliche Querschnittsverbreiterung der 

Trasse der B 189 im Hinblick auf die ökologischen (vorh. Vegetation, vorh. Gräben), verkehr-

lichen (Verkehrsführung während der Bauzeit) und die baulichen (stufenweise Realisierungs-

möglichkeiten) Aspekte optimiert. Dabei wurde für die Verbreiterung des Querschnittes die 

östliche Richtung favorisiert, da sich am westlichen Fahrbahnrand der B 189 ein deutlich stär-

kerer Bewuchs befindet. Daher wurde die Achse der BAB 14 gegenüber der linienbestimmten 

Trasse geringfügig in östliche Richtung verschoben, so dass die künftige bauliche Außenkante 

der westlichen Dammböschung der BAB 14 mit dem derzeitigen Fahrbahnrand der B 189 

übereinstimmt. Bei dieser Optimierung der Trasse ergeben sich zugleich Vorteile für die Ver-

kehrsführung während der Bauzeit, da zunächst die östliche Richtungsfahrbahn weitgehend 

unabhängig vom Verkehr der B 189 errichtet werden kann. 

Im Bereich der Ortslage Geestgottberg wurde die Trassenführung der BAB 14 so optimiert, 

dass die künftige Böschungsunterkante der BAB 14 genau mit dem bisherigen Dammfuß der 

B 189 übereinstimmt, wodurch im südlichen Teil von Geestgottberg auch eine Verbreiterung 

der vorhandenen B 189 in östlicher Richtung erfolgt. Damit wird die Alandstraße erhalten, da 

ihre Überbauung aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Gemeindeverbindungsstraße zwi-

schen Geestgottberg und Vielbaum; Erschließungsstraße der vorhandenen Grundstücke mit 

Wohnbebauung entlang der Alandstraße) nicht möglich ist. Nördlich der Kreuzung mit dem 

Wahrenberger Weg wechselt die Verbreiterungsrichtung auf die Westseite der B 189, da hier 
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im Osten der Bundesstraße ein geringerer Abstand zur vorhandenen Bebauung zu verzeich-

nen ist und gleichzeitig Eingriffe in ein Feuchtbiotop zwischen der Ortslage Geestgottberg und 

der B 189 vermieden werden können. 

Im Bereich der Elbquerung innerhalb der VKE 3.2a sah die raumgeordnete und linienbe-

stimmte Trassenführung der BAB 14 einen Abstand von ca. 60 m zur bestehenden Elbebrücke 

im Zuge der B 189 vor. Dies wiedersprach allerdings den für die Schifffahrt auf der Bundeswas-

serstraße maßgeblichen Raumbelangen hinsichtlich einer ungehinderten und sicheren Radar-

fahrt. Vor diesem Hintergrund gab die Bundesstraßenwasserverwaltung einen Abstand von 0 

oder > 150 m vor. Daraufhin wurde die Trassenführung im Land ST dahingehend angepasst, 

dass die Trasse mit einem abgeänderten Linksbogen westlich der B 189 die Elbe quert, der 

einerseits zügig an die raumgeordnete Trassenführung anschließt und andererseits einen 

möglichst großen Abstand zur Bebauung Geestgottberg gewährleistet. Der Abstand zwischen 

den Kappen der bestehenden (B 189) und der geplanten Brücke (BAB 14) wurde auf 5,00 m 

präzisiert. 

Auch wurde für die zu bauende Elbebrücke ein naturschutzfachlicher Anforderungskatalog er-

stellt, welcher dem naturschutzfachlichen Vermeidungsgebot Rechnung zu tragen hat. Dabei 

handelt es sich im Wesentlichen um folgende Anforderungen: 

- spezielle Schutzvorkehrungen insbesondere zur Reduzierung des Kollisionsrisikos von 

Vögeln und Fledermäusen mit Fahrzeugen, 

- Reduzierung der Schallausbreitung zum Schutz lärmempfindlicher Arten, 

- Reduzierung optischer Störungen, 

- geringe Beanspruchung von Lebensräumen durch das Bauwerk bzw. dessen Grün-

dung, 

- Reduzierung der Barriere- und Zerschneidungswirkung des Brückenbauwerkes, 

- geringe baubedingte Störungen und Flächeninanspruchnahme unter Berücksichtigung 

von Tabuzonen.  

Das im Ergebnis eines vom Vorhabenträger ausgelobten Realisierungswettbewerbes „Elbe-

brücke“ ausgewählte Brückenbauwerk berücksichtigt nach Aussagen des Vorhabenträgers 

diese naturschutzfachlichen Anforderungen trägt dem naturschutzfachlichen Vermeidungsge-

bot hinreichend Rechnung: 

- Die Errichtung einer modifizierten Balkenbrücke vermeidet durch Verzicht auf obenlie-

gende Tragkonstruktionen wie Schrägseile oder Bögen ein Kollisionsrisiko für ziehende 

Vogelarten und Fledermäuse. 



 

Seite 624 

 

- Durch Verwendung von 4 m hohen Lärmschutzwänden mit geeigneten Materialeigen-

schaften werden Kollisionen vermieden und Schallausbreitungen, die zu Beeinträchti-

gungen lärmempfindlicher Wiesenbrüter führen, reduziert. Die Wände werden auf dem 

unteren Meter lichtundurchlässig hergestellt, darüber erfolgt eine für Vögel blickdichte 

und nicht spiegelnde Materialwahl zur Vermeidung von Vogelschlag. Diese Kombina-

tion ermöglicht eine Reduzierung optischer Reize der Fahrzeug-Scheinwerfer. 

- Das gewählte Brückenbauwerk und die gewählten Bautechnologien ermöglichen eine 

Reduzierung der Eingriffsflächen auf die Pfeilerstandorte sowie geringe Pfeilergrößen. 

Die Herstellung der Pfeiler erfolgt von einem Ponton vom Wasser aus; damit wird keine 

Baustraße erforderlich. Der Überbau wird im Taktschiebeverfahren hergestellt und der 

Vormontageplatz der Strombrücke befindet sich auf der Trasse der späteren Autobahn. 

Eine Beanspruchung von Lebensräumen, insbesondere der sensiblen Buhnenfelder, 

kann damit ausgeschlossen werden. 

- Der hohe Vorfertigungsgrad der einzelnen Bauteile ermöglicht eine verhältnismäßig 

kurze Bauzeit (28 Monate). 

- Die Entwässerung der Brücke erfolgt über Einläufe und ein geschlossenes Rohrlei-

tungssystem mit Anschluss an die Streckenentwässerung. 

Eine weitere Optimierung fand hinsichtlich des Anschlussstellenkonzeptes vor. Aus straßen-

baufachlichen, verkehrlichen, umweltfachlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten entfiel 

die Anschlussstelle Geestgottberg unter Beibehaltung der Anschlussstelle Vielbaum, welches 

durch Änderungserlass des BMVBS vom 23.01.2007 bestätigt wurde. Auch wurde die Gestal-

tung der AS Vielbaum optimiert. Diese soll als halbes symmetrisches Kleeblatt mit Rampen im 

nordwestlichen und nordöstlichen Quadranten errichtet werden, da hierdurch die B 189 im 

östlichen Fußknotenpunkt optimal als 4. Knotenpunktarm angeschlossen werden kann. Auch 

soll im Bereich der Kreuzung zwischen der BAB 14 und der B 189 die L 2 angehoben und über 

die BAB 14 überführt werden. 

2.3.2. Beurteilung der Varianten 

a.) Optimierung im Bereich des Kammmolchgewässers südlich der L 2 

Aus raumordnerischer, verkehrlicher, straßenbaufachlicher, städtebaulicher und immissions-

schutzseitiger Hinsicht ist die Optimierung der BAB-Trassenführung im Bereich des Kamm-

molchgewässers als neutral zu bewerten. Ausschlaggebend für die Optimierung war die we-

sentliche Verringerung der bau- und anlagebedingten Eingriffe in das Kammmolchgewässer 

aus umweltfachlichen Gesichtspunkten.  
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Die Planfeststellungsbehörde sieht daher die Optimierung der Trasse in diesem Bereich als 

vorzugswürdig an. 

b.) Optimierung der Lage der BAB 14 im Bereich der Überbauung der B 189 

Die Variante der Trassenoptimierung weist im Hinblick auf die ökologischen (vorh. Vegetation, 

vorh. Gräben), verkehrlichen (Verkehrsführung während der Bauzeit) und die baulichen As-

pekte (stufenweise Realisierungsmöglichkeiten) deutliche Vorteile gegenüber der linienbe-

stimmten Trassenführung ST-II-West auf. Daher ist die optimierte Trassenführung auch aus 

wirtschaftlicher Sicht günstiger. Da durch die Verbreiterung der B 189 nach Osten von der 

Ortslage Vielbaum abgerückt wird, ist die optimierte Trassenführung auch aus städtebaulicher 

und immissionsseitiger Sicht vorzugswürdig. 

Da die optimierte Trasse lediglich aus raumordnerischer Sicht als neutral zu bewerten ist, ist 

sie in Gänze aufgrund der deutlichen Vorteile gegenüber der linienbestimmten Trassenführung 

auch nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde zu favorisieren. 

c.) Optimierung im Bereich der Ortslage Geestgottberg  

Die optimierte Trassenführung im Bereich der Ortslage Geestgottberg weist hinsichtlich der 

städtebaulichen Gesichtspunkte (Erhaltung der Bebauung der Alandstraße) deutliche Vorteile 

auf. Da sich die erforderlichen Lärmschutzwände darüber hinaus günstiger in den Querschnitt 

der BAB 14 integrieren lassen, ergeben sich auch aus immissionsschutzseitiger Sicht Vorteile 

für die optimierte Trassenführung. Damit gehen zugleich wirtschaftliche Vorteile einher.  

Aus verkehrlichen, raumordnerischen und straßenbaufachlichen Gesichtspunkten sind die op-

timierte Trassenführung und die linienbestimmte Trassenführung sowohl nach Ansicht des 

Vorhabenträgers als etwa gleichwertig zu betrachten. Dem schließt sich die Planfeststellungs-

behörde an. 

Unter Abwägung aller Gesichtspunkte wird die optimierte Trassenführung im Raum Geestgot-

tberg auch nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde favorisiert. 

d.) Optimierung im Bereich der Elbquerung 

Die Trassenoptimierung im Bereich der Elbquerung ist aus raumordnerischer, verkehrlicher, 

straßenbaufachlicher, wirtschaftlicher, städtebaulicher und immissionsseitiger Sicht neutral zu 

bewerten. Hauptgrund der Trassenoptimierung war die ungehinderte Radarschifffahrt. Vor die-

sem Hintergrund wurde die Trassenführung unter Berücksichtigung der von der Bundeswas-

serstraßenverwaltung vorgegebenen Abstände optimiert. Der lichte Abstand zwischen den 
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beiden Brückenbauwerken beträgt 5,0 m. Eine Verlagerung der Trasse um ca. 150 m nach 

Westen wurde aus naturschutzfachlichen Gesichtspunkten (Natura 2000) ausgeschieden (An-

tragsunterlage 1, Seite 134). 

Unter Berücksichtigung der Forderung der Bundeswasserstraßenverwaltung und der neutra-

len Bewertung der übrigen Gesichtspunkte wird die optimierte Trasse gegenüber der Linien-

führung der Linienbestimmung (ST-II-West) favorisiert. 

2.3.3. Wirtschaftlichkeit der Varianten 

Bezogen auf die Trassenoptimierung im Bereich der Überbauung der B 189 durch die BAB 14 

und im Bereich der Ortslage Geestgottberg sowie der Optimierung der AS-Konzeption und der 

Gestaltung der AS Vielbaum ergeben sich z. T. deutliche wirtschaftliche Vorteile für die jewei-

lige Variante der Trassenoptimierung. 

Die Trassenoptimierungen im Bereich des Kammmolchgewässers südlich der L 2 sowie der 

Elbquerung sind wirtschaftlich neutral zu bewerten. 

2.3.4. Trassenentscheidung 

Die Planfeststellungsbehörde hat die einzelnen Beurteilungskriterien hinsichtlich der Vor-

zugstrasse aus dem Raumordnungsverfahren und der optimierten Trasse nachvollzogen und 

gegeneinander abgewogen. Im Ergebnis kommt sie zu dem Schluss, dass für den Neubau der 

BAB 14 in der VKE 3.1/3.2a die Variante der Trassenoptimierung die günstigste Lösung dar-

stellt. Dies begründet sich wie folgt: 

Beide Varianten führen zu einer wesentlichen Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes 

vom überregionalen und regionalen Durchgangsverkehr.  

Im Hinblick auf die verkehrlichen und baulichen Aspekte weist die Variante der Raumordnung 

im Vergleich zur optimierten Trasse jedoch Nachteile auf. Durch die Verbreiterung des einbah-

nigen Querschnittes der B 189 auf den geplanten zweibahnigen Querschnitt der BAB 14 im 

Bereich der Überbauung der B 189 in Richtung Osten ist mit der optimierten Trasse während 

der Bauzeit eine Verkehrsführung unabhängig von der zu errichtenden östlichen Richtungs-

fahrbahn möglich.  

Auch weist die optimierte Trasse aus umweltfachlicher Sicht (Vermeidung des Eingriffs in das 

Waldgebiet und das Feuchtbiotop südlich der L 2 westlich der BAB 14; Beibehaltung des Be-
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wuchses auf der Westseite der B 189 in weiten Teilen; Vermeidung des Eingriffs in ein Feucht-

gebiet zwischen der Ortslage Geestgottberg und der B 189) deutliche Vorteile gegenüber der 

Variante ST-II-West aus dem Raumordnungsverfahren auf. 

Im Ergebnis des Variantenvergleiches war bei der fachplanerischen Abwägung für die VKE 

3.1/.3.2a der Variante der Trassenoptimierung der Vorzug gegenüber der raumgeordneten 

Trasse einzuräumen.  

Die Variantenentscheidung des Vorhabenträgers wird im Gesamtergebnis von der Planfest-

stellungsbehörde bestätigt.  

2.4. PWC-Anlage 

Der geplante Standort der Park- und WC-Anlage (PWC) „Elbe-Aland-Niederung“ befindet sich 

innerhalb der Verkehrseinheit 3.1. zwischen den Anschlussstellen Seehausen und Geestgott-

berg, im nördlichen Teil des Landes Sachsen-Anhalt (vgl. Zusatzunterlage 1, Vorplanung zur 

Errichtung einer beidseitigen PWC-Anlage, S. 18 ff.). 

Grundlage für die Planung ist das von den beteiligten Ländern gemeinsam erarbeitete Konzept 

für die Rastanlagenstandorte an der BAB 14 unter Berücksichtigung der Hinweise des Linien-

bestimmungserlasses des BMVBS zur BAB 14. In diesem Konzept sind im Zuge der BAB 14 

im Land Sachsen-Anhalt die einseitige Tank- und Rastanlage Colbitz-Letzlinger Heide (bei 

Dolle) sowie die PWC-Anlagen Wolmirstedt, Stendal Süd (bei Buchholz), Altmark (bei Rochau) 

und Elbe-Aland-Niederung (bei Vielbaum) vorgesehen. Der Neubau der Tank- und Rastanla-

gen sowie der geplanten PWC-Standorte soll gemeinsam mit dem Bau der Strecke erfolgen.  

Für die PWC-Anlagen wurde Als Grundlage für die Bemessung die erforderliche Stellplatzan-

zahl zwischen dem MLV des Landes Sachsen-Anhalt und dem BMVBS wie folgt abgestimmt: 

Stellplatztyp Anzahl 

West Ost 

Pkw-Stellplätze 35 35 

Bus-Stellplätze 3 3 

LKW-Stellplätze 23 23 
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Für die Übergabe von Schwerlasttransporten ist für beide Richtungsfahrbahnen eine 

Schwerlastspur vorzusehen 

Der Regelabstand beträgt zwischen unmittelbar aufeinanderfolgenden Rastanlagen (unbewirt-

schaftet bzw. bewirtschaftet) 15 bis 20 km, bei schwachem Fernverkehr 20 bis 25 km, vgl. 

VHRR (Vorläufige Hinweise zu den Richtlinien für Rastanlagen an Straßen bezüglich Auto-

bahnrastanlagen). Im Abschnitt Sachsen-Anhalt werden die vorgegebenen Regelabstände für 

unbewirtschaftete Rastanlagen im Zuge der Neubaustrecke der BAB 14 eingehalten. 

Mit der Umsetzung des geplanten Rastanlagenkonzeptes werden sowohl für den touristischen 

Verkehr als auch für den gewerblichen Güterverkehr günstige Rahmenbedingungen geschaf-

fen. Es wird der Bedarf an Rastmöglichkeiten und sanitären Einrichtungen gedeckt. Somit wird 

ein Verlassen der BAB zu Rastzwecken nicht notwendig, wodurch die Verkehrsbelastung des 

nachgeordneten Netzes im Bereich der geplanten Anschlussstellen reduziert und zusätzliche 

Beeinträchtigungen für die angrenzenden Ortslagen vermieden werden. 

2.4.1. Bewertung der Standorte 

Die Verkehrseinheit 3.1 wurde in einem ersten Arbeitsschritt unter Berücksichtigung verschie-

dener Kriterien bewertet und es wurde untersucht, ob die Anlage eines PWC günstig, noch 

möglich oder kritisch ist. 

Folgende Kriterien wurden untersucht: 

Abstand zu Anschlussstellen (zzgl. der Länge der Ein- und Ausfädelspuren) 

Die Abstufung der Bewertung erfolgte hierbei auf der Grundlage der zulässigen Minimalab-

stände für aufeinanderfolgende Ein- und Ausfahrten und an Anforderungen für die wegwei-

sende Beschilderung.  

Bei einem Abstand der Ein- und Ausfahrten von mehr als 1.100 m kann auf eine Doppelan-

kündigung verzichtet werden. Eine Unterschreitung des zulässigen Mindestabstandes für auf-

einanderfolgende Ein- und Ausfahrten erfolgt bei Werten unter 600 m. Dazu ergab sich fol-

gende Abstufung: 

günstig:  Abstand über 1.100 m 

noch möglich  Abstand zwischen 600 m und 1.100 m 

kritisch   Abstand unter 600 m 
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Trassierung 

Die Abstufung der Bewertung erfolgt in Abhängigkeit von Linienführung in Grund- und Aufriss 

sowie unter Beachtung von geplanten Bauwerksstandorten. Zur Gewährleistung ausreichen-

der Sichtfelder, der Anlage von Ein- und Ausfahrten sowie im Hinblick auf die Einordnung der 

Nebenanlagen parallel zur BAB lassen sich Standorte in Geraden oder weiten Krümmen un-

kompliziert anordnen.  

Ebenfalls günstig ist eine geringe Längsneigung zu bewerten, da bei hohen Längsneigungen 

große Höhenunterschiede innerhalb der PWC- Anlagen zu überwinden sind. Eine Anordnung 

von PWC-Anlagen im unmittelbaren Bereich von Bauwerken ist in der Regel nicht ohne erheb-

liche Mehraufwendungen möglich. Liegen Bauwerke im Bereich von Ein- bzw. Ausfahrtsspu-

ren, kann ggf. eine Aufweitung der Bauwerksabmessungen erforderlich werden. Daher ist eine 

Annäherung von PWC-Anlagen an Bauwerksstandorte kritisch zu bewerten. Es ergibt sich fol-

gende Abstufung: 

günstig:  Geraden, geringe Längsneigungen 

noch möglich  Krümmen (Sicht, Querneigung), stärkere Längsneigungen 

kritisch   Annäherung an Bauwerke 

Bebauung, Flächennutzung, Bauleitplanung 

Die Abstufung erfolgt in Abhängigkeit vom Abstand der geplanten PWC-Anlagen zu vorhan-

denen bzw. geplanten Baugebieten, dabei sind größere Entfernungen zu bevorzugen. Zum 

einen, weil die Beeinträchtigungen durch Lärm und Abgase für die angrenzenden Ortslagen 

verringert werden und zum anderen die nicht erwünschte fußläufige Erreichbarkeit der PWC-

Anlagen erschwert bzw. verhindert werden soll.  

günstig:  über 500 m Abstand zu bebauten oder geplanten Baugebieten 

noch möglich  100 m – 500 m Abstand zu bebauten oder geplanten Baugebieten 

kritisch   unter 100 m Abstand zu bebauten oder geplanten Baugebieten 

Ver- und Entsorgung 

Es wird für den Betrieb der PWC-Anlagen ein Anschluss an bestehende Ver- und Entsor-

gungsanlagen erforderlich. Die Aufwendungen für die Herstellung der Anschlüsse steigen mit 

zunehmender Entfernung zwischen PWC und Anschlusspunkt. 

Daraus ergibt sich folgende Abstufung: 

günstig:  bis 1.000 m Abstand zu Baugebieten mit Versorgungseinrichtungen 
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noch möglich  über 1.000 m Abstand zu Baugebieten mit Versorgungseinrichtungen 

Baugrund/Grundwasser 

In Bereichen mit geländenahen bzw. –gleichen Grundwasserständen sind zusätzliche Maß-

nahmen zum Schutz des Grundwassers erforderlich. Darüber hinaus sind bei hohen Grund-

wasserständen ggf. zusätzliche Aufwendungen für die Baugrundvergütung erforderlich. Hohe 

Grundwasserstände sowie Überschwemmungsgebiete sind daher ungünstig zu bewerten. 

Weiterhin wird eine Überbauung von Altlastverdachtsflächen kritisch bewertet. 

kritisch geländenahes Grundwasser, Altlastenverdachtsflächen mit hohem 

Schadstoffgehalt 

noch möglich:  Überschwemmungsgebiete (z.B. Aland), Altlastenverdachtsflächen mit 

   geringem Schadstoffgehalt und Überbauung in Dammlage 

günstig:  sonstige Bereiche 

Umwelt 

Aus umweltfachlicher Sicht sind insbesondere Eingriffe in FFH-Gebiete sowie schützenswerte 

Biotoptypen als ungünstig zu bewerten. Ein Eingriff in Rast- und Brutvögelräume sowie das 

Grabensystem des Alandes ist ebenfalls nachteilig zu bewerten, unter Umständen jedoch 

möglich. 

Daraus ergibt sich folgende Abstufung: 

kritisch: FFH-Gebiete (zzgl. Sicherheitsabstand von 500 m), Biotoptypen mit ho-

her und sehr hoher Bedeutung, Kammmolchgewässer, Gehölze 

noch möglich:  bekannte Rast- und Brutvogelräume, Grabensystem südlich vom Aland 

günstig:  sonstige Bereiche 

Die Standorte der PWC-Anlagen wurden so gewählt, dass eine weitgehende Minimierung der 

Auswirkungen des Verkehrslärms und der Abgase auf die nahegelegene Ortslage Vielbaum 

erreicht wird. Anhand der Überlagerung einzelner Kriterien lassen sich Bereiche erkennen, in 

denen die Anlage eines PWC sinnvoll möglich ist. Somit war eine Standortauswahl innerhalb 

der VKE 3.1 geboten. Im Ergebnis der Standortauswahl war festzustellen, dass sich nördlich 

der Ortslage Vielbaum die Standorte A und B für die Anlage eines PWC anbieten.  

Ein dritter möglicher Standort C befand sich südlich der Ortslage Vielbaum. Dieser Standort 

schied jedoch insbesondere aus Sicht der Trassierung (Lage in der Krümme und im Bereich 

einer Anschlussstelle) sowie im Hinblick auf die Annäherung an die Ortslage Vielbaum als 
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nicht geeignet aus. Aufgrund der Nachteile im Vergleich zu den Standorten A und B wurde der 

Standort C nicht in die weitere detaillierte Untersuchung einbezogen. 

2.4.2. Beschreibung der Standortvarianten 

Standort A: 

Hier ist eine versetzte Anordnung der Einzelstandorte der Anlage an den Richtungsfahrbah-

nen, aufgrund eines Feldgehölzes westlich der BAB 14, vorgesehen. 

Der Standort A befindet sich nördlich von Vielbaum. Zwischen der Ortslage Vielbaum und dem 

westlichen Standort beträgt der Abstand ca. 600 m, der östliche Standort ist ca. 400 m von der 

Ortslage Vielbaum entfernt. Die BAB 14 trennt den östlichen Standort von der Ortslage Viel-

baum. Trotz des geringeren Abstandes besteht keine direkte fußläufige Verbindung. 

Zu den benachbarten Anschlussstellen ergeben sich folgende Abstände: 

AS Seehausen:  4.000 m 

AS Geestgottberg:  5.500 m 

Aufgrund dieser Abstände ist eine Beeinträchtigung dieser Anschlussstellen nicht zu erwarten. 

Standort B: 

Der Standort B befindet sich ebenfalls nördlich von Vielbaum. Die Einzelstandorte weisen nur 

einen geringen Versatz auf. Der Abstand des Einzelstandortes an der westlichen Richtungs-

fahrbahn der BAB 14 zur Ortslage Vielbaum beträgt ca. 950 m. Der Abstand des Einzelstan-

dortes an der östlichen Richtungsfahrbahn zur Ortslage Vielbaum beträgt 1.000 m. 

Folgende Abstände ergeben sich zu den benachbarten Anschlussstellen: 

AS Seehausen:  4.750 m 

AS Geestgottberg:  4.750 m 

Auch hier kann eine Beeinträchtigung der Anschlussstellen ausgeschlossen werden. 

Ver- und Entsorgung 

Für die Standortfindung ist die Ver- und Entsorgung von entscheidender Bedeutung. Im Um-

feld der PWC-Standorte ist kein Schmutzwassernetz vorhanden, so dass für beide Standorte 

eine Kleinkläranlage errichtet werden muss. Die Trinkwasser- und Energieversorgung wird von 
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der Ortslage Vielbaum aus gewährleistet. Aufgrund des geringeren Abstandes des Standortes 

A zur Ortslage Vielbaum, stellt dies die günstigere Lösung dar. 

Oberflächenentwässerung 

Aufgrund der Lage des Standortes A im Bereich einer Gefällestrecke der BAB 14 ist eine Ent-

wässerung leichter zu realisieren als beim Standort B. Durch das Gefälle in der BAB 14 ist 

schon eine Längsentwässerungsrichtung für die Fahrbahnen vorhanden. Der Standort A ist 

demnach vorzugswürdiger. 

Baugrund 

Die PWC-Anlagen sind zur Gewährleistung eines ausreichenden Flurabstandes für die Versi-

ckerung und zum Schutz des Grundwassers in Dammlage zu planen. Wegen der günstigeren 

Gradiente der BAB 14 ist dem Standort A gegenüber dem Standort B ein Vorteil einzuräumen. 

Allerdings könnte auch die östliche PWC-Anlage des Standortes B, welche die Altlastenver-

dachtsfläche „Düngerplatz am Flugplatz an der B 189“ tangiert, mit einem Dammkörper über-

baut werden. Damit sind beide Standorte als gleich zu bewerten. 

Topographie 

Durch die vorhandenen topographischen Gegebenheiten sind beide Standorte als gleichwertig 

zu beurteilen. 

Anlagen Dritter 

Nach aktuellem Kenntnisstand befinden sich im Bereich der künftigen Standorte keine Leitun-

gen Dritter. 

Raumordnung, Städtebau 

Die für die Standorte A und B infrage kommenden Flächen werden ausschließlich landwirt-

schaftlich genutzt. Es handelt sich hier ausschließlich um Flächen der Verwaltungsgemein-

schaft Seehausen (Altmark) im LK Stendal. 

Verkehrsverhältnisse 

Die verschiedenen Standorte der Anlage haben keine unterschiedlichen Einflüsse auf die Ver-

kehrsverhältnisse, weshalb beide Standorte als gleichwertig einzustufen sind. 
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Straßenbauliche Infrastruktur 

Die mit der Baumaßnahme beabsichtigte Verbesserung der Rastmöglichkeiten und der damit 

verbundenen Verbesserung der Verkehrssicherheit wird von beiden Standortvarianten gleich-

ermaßen erfüllt. 

Umweltverträglichkeit 

Aufgrund der Nähe des Standortes A zu dem nach § 30 NatSchG LSA geschützten Gehölz-

bestandes westlich der B 189 und aufgrund der Tatsache, dass der Landschaftsraum des 

Aland-Elbe-Niederungsbereiches durch nur sehr wenige strukturgebende Elemente unterbro-

chen wird, ist der Standort A als geringfügig ungünstiger zu beurteilen. 

Lärm- und Luftschadstoffe 

Für die geplante PWC-Anlage kann aufgrund der Überlagerung der durch die BAB 14 bereits 

vorhandenen schalltechnischen und emissionstechnischen Belastung eine zusätzliche Belas-

tung durch Schall- und Luftschadstoffe als vernachlässigbar klein angesehen werden. 

Zusammenfassung aus Sicht von Natur und Landschaft 

Beide Standorte sind mit Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden und Grundwasser ver-

bunden. Beide Standorte weisen die gleichen Ausführungsmerkmale auf. Die genannten 

Schutzgüter lassen im Bereich der Vergleichsstandorte keine Unterscheidung zu, daher han-

delt es sich hierbei um kein entscheidendes Kriterium. Bezogen auf die Schutzgüter Klima, 

Landschaftsbild, Tiere und Pflanzen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Lediglich aufgrund der Annäherung an den nach § 30 NatSchG geschützten Gehölzbestand 

ist der Standort A als ungünstiger zu beurteilen. 

Land- und Fortwirtschaft 

Der Untersuchungsabschnitt wird für beide Standorte gleichermaßen landwirtschaftlich ge-

nutzt. Beide Standorte können als gleichrangig bewertet werden. 

Flächenbedarf 

Der Flächenbedarf ist bei beiden Varianten annähernd gleich. Er beträgt ca. 4,4 ha. 

Wassergewinnungs- und Überschwemmungsgebiete 

Beide Varianten liegen außerhalb von Wassergewinnungs- oder Überschwemmungsgebieten. 
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Bebaute Gebiete 

Zur baulichen Entwicklung vorgesehene Flächen sowie die vorhandene Bebauung befinden 

sich in ausreichendem Abstand zu den jeweiligen Standorten. 

Im Linienbestimmungsverfahren wurde der im Rastanlagenkonzept vorgeschlagene Standort 

der PWC-Anlage Aland-Elbe-Niederung durch das BMVBS grundsätzlich bestätigt. Die Stell-

platzkapazität wurde zwischen dem MLV des Landes Sachsen-Anhalt und dem BMVBS ab-

gestimmt. Aufgrund der gleichen Ausbildung sind alle Standortvarianten vom Nutzwert her 

gleich zu betrachten. Sie sind umso wirtschaftlicher, je geringer die Kosten für die entspre-

chende Variante ausfallen. Der entscheidende Unterschied zwischen dem Standort A und dem 

Standort B besteht darin, dass für den Standort B höhere Kosten für die Ver- und Entsorgung 

sowie für die Entwässerung anfallen würden. Daher weist der Standort A eine größere Wirt-

schaftlichkeit gegenüber dem Standort B auf. 

2.4.3. Standortentscheidung  

Die Standortvarianten unterscheiden sich nur in wenigen Punkten. Während der Standort B 

bezüglich der Wirtschaftlichkeit, der Ver- und Entsorgung sowie der Entwässerung als ungüns-

tiger gegenüber Standort A zu bewerten ist, ist der Standort A im Hinblick auf die Auswirkun-

gen auf Natur und Landschaft aufgrund seiner nahen Lage zu einem geschützten Waldbereich 

geringfügig schlechter zu beurteilen. Der Eingriff in den Waldbereich wird jedoch durch den 

PWC-Standort vermieden. Im Ergebnis ergeben sich leichte Vorzüge des Standortes A ge-

genüber dem Standort B, weshalb Standort A hier der Vorzug eingeräumt wird. 

3. Ausbaustandard 

Die Planfeststellungsbehörde hat entsprechend dem im Fachplanungsrecht geltenden Opti-

mierungsgebot auch geprüft, ob die Dimensionierung und Ausgestaltung des planfestgestell-

ten Vorhabens sowie die Folgemaßnahmen am nachgeordneten Straßennetz im Detail einer 

sachgerechten Abwägung der widerstreitenden Belange entsprechen.  

Die gemäß Bedarfsplan 4-streifig einschließlich Standstreifen neuzubauende BAB 14 gehört 

nach den RIN zur Kategoriengruppe „Autobahnen“ mit einer zumindest großräumigen Verbin-

dungsfunktion. Nach RIN ist sie der Kategorie AS I mit der Bezeichnung „Fernautobahn“ zu-

zuordnen (vgl. Tabellen 5 und 6 der RIN). 

Fernautobahnen sollen entsprechend Entwurfsklasse 1 A der RAA 2008 (vgl. Tabellen 9 und 

10) geplant werden. Dafür ist als kleinster Querschnitt ein RQ 31 vorgesehen (vgl. Nr. 4.3.2 

i.V.m. Bild 3). Dessen Einsatzbereich beginnt ab ca. 18.000 Kfz/24h (vgl. Bild 4). Abweichend 
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davon wies das (damalige) Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung mit Er-

lass vom 10.07.2009 (Az.: S 24/72131.14/0014-1041330) und Ergänzung vom 24.07.2009 

(Az.: S 24/72131.14/0014-1066991) an, den zur Planfeststellung beantragten Abschnitt der 

BAB 14 nur mit einem RQ 28 zu bauen. Der RQ 28 ist nach RAA 2008 für autobahnähnliche 

Straßen (Entwurfsklasse 2) und ausnahmsweise für Überregionalautobahnen (Entwurfsklasse 

1 A) vorgesehen.  

Hintergrund dieser Abweichung von den RAA 2008 sind die prognostisch vergleichsweise ge-

ringe Verkehrsbelegung der BAB 14 und das Ziel der möglichst weitgehenden Verringerung 

von Eingriffen in Natur und Landschaft. 

Damit werden die gestützt auf den naturschutzfachlichen Vermeidungsgrundsatz erhobenen 

Forderungen nach minimiertem Flächenverbrauch (u.a. durch möglichst kleinen Straßenquer-

schnitt) erfüllt. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der im Ergebnis unverändert gebliebenen Bewer-

tung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur an, dass in diesem konkre-

ten Einzelfall der kleine RQ 28 geeignet ist, den gesetzlichen Bedarfsplanauftrag zu erfüllen. 

Der Ausbau der bestehenden Bundesstraße B 189 widerspricht zum einen den gesetzlichen 

Vorgaben, zum anderen wird er auch den Anforderungen an Leistungsfähigkeit, Sicherheit und 

Leichtigkeit sowie an die Reisegeschwindigkeit nicht gerecht.  

Auf der Grundlage der Straßenkategorie A III, des prognostizierten Verkehrsaufkommens und 

des Schwerverkehrsanteils, sowie unter Berücksichtigung der relativ kurzen Länge der Bau-

strecke der B 189 und im Hinblick auf die bestehende Querschnittsbreite der B 189 wurde auf 

eine wesentliche Reduzierung der Querschnittsbreite der B 189 im Vorfeld des Ostknotens der 

AS Vielbaum verzichtet. Daher kommt für den Bereich der Baustrecke der B 189 der RQ 10,5* 

zur Anwendung. 

Auch hinsichtlich der von der BAB-Trasse gequerten L 2 wurden die Entwurfs- und Trassie-

rungsparameter auf der Grundlage der RAS-L 95 erstellt. Hier ergibt sich auf der Grundlage 

der RAS-Q 96 ein Regelquerschnitt von RQ 10,5 m.  

4. Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes sind nicht von solchem Gewicht, dass sie 

der Verwirklichung des Bauvorhabens entgegenstehen.  
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Zu diesem Ergebnis kommt die Planfeststellungsbehörde auf der Grundlage der innerhalb die-

ses Beschlusses durchgeführten umwelt-, gebiets- arten- und gewässerschutzrechtlichen Prü-

fung des Vorhabens. Hierfür hat sie die von dem Vorhabenträger erstellten Landschaftspfle-

gerischen Begleitpläne, Artenschutzbeiträge, FFH-Verträglichkeitsprüfungen, den Fachbeitrag 

zu den Belangen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und die faunistischen Sondergut-

achten zugrunde gelegt. 

Nach der durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung kann das Vorhaben als umweltver-

träglich im Sinne des UVPG bewertet werden. 

Die gebietsschutzrechtliche Prüfung gelangte zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben den An-

forderungen des § 34 BNatSchG entspricht, weil es mit den Erhaltungszielen der in seiner 

Umgebung vorhandenen Natura 2000-Gebiete verträglich ist. Hinsichtlich des FFH-Gebietes 

„Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ (DE 2935-301) hat die Prüfung der Gebietsver-

träglichkeit ergeben, dass eine erhebliche Beeinträchtigung auszuschließen ist. Bezogen auf 

das FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ (DE 3036-301) und das SPA „Aland-Elbe-Nie-

derung“ (DE 2935-401) kann das Vorhaben zwar zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen 

(§ 34 Abs. 2 BNatSchG), wird aber in Anwendung der Ausnahmeregelung des § 34 Abs. 3 

BNatSchG aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses zugelassen. 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wurde festgestellt, dass das Vorhaben auf-

grund der angeordneten artspezifischen Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen bzw. artspe-

zifischen CEF-Maßnahmen nicht gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 

3 BNatSchG verstößt, weshalb es insoweit auch keiner ausnahmsweisen Zulassung des Vor-

habens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bedarf. Der anlagebedingte Biotopverlust wird durch Um-

setzung entsprechender Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vollständig kompen-

siert. Auch durch betriebsbedingte Schadstoffeinträge kommt es nicht zu erheblichen Beein-

trächtigungen der Biotope.  

Schließlich hat die Prüfung der Gewässerverträglichkeit des Vorhabens ergeben, dass das 

Vorhaben auch mit den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie vereinbar ist. 

Soweit in den genannten Prüfungen im Hinblick auf Lärm-, Licht- und Schadstoffemissionen 

auf die Verkehrsmengen abgestellt wurde, die sich aus der von dem Büro IVV im Oktober 2008 

erstellten Verkehrsprognose 2025 ergeben, ist der Planfeststellungsbehörde bewusst, dass 

die danach prognostizierten Verkehrszahlen (24.000 KFZ und 7.000 GV je Werktag) höher 

liegen als diejenigen, die sich aus der vom BMVI im Juni 2018 vorgelegten Zielnetzprognose 

2030 ergeben (12.000 KFZ und 3.000 LKW je Werktag). Dieser Umstand steht jedoch einer 
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Feststellung der vorgelegten Planunterlagen nicht entgegen. Die in der vorgelegten Zielnetz-

prognose angenommene geringere Verkehrsmenge verursacht tendenziell auch geringere 

Lärm-, Licht- und Schadstoffemissionen. Mit Rücksicht darauf ist das geplante Maßnahmen-

konzept, das im Hinblick auf die im Jahre 2008 prognostizierte höhere Verkehrsmenge konzi-

piert wurde, zur Kompensation der festgestellten Beeinträchtigungen auf jeden Fall ausrei-

chend und bedurfte keiner hieraus resultierenden Überarbeitung oder Ergänzung.  

5. Flächeninanspruchnahme zur Realisierung von LBP-Maßnahmen 

Für das geplante Bauvorhaben werden Grundstücke Privater sowohl für das Vorhaben selbst, 

als auch für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem landschaftspflegerischen Begleitplan in 

Anspruch genommen. Diese Inanspruchnahme hat enteignungsrechtliche Vorwirkung. 

Der vorgesehene Eingriff in das Privateigentum ist unvermeidbar und gerechtfertigt. Bezüglich 

der Flurstücke, die für die Trasse und ihre Nebenanlagen in Anspruch genommen werden, ist 

das öffentliche Interesse am Neubau der BAB 14 VKE 3.1/3.2a höher zu bewerten als der 

Entzug des privaten Eigentums im Einzelnen und in seiner Gesamtheit. 

Dies trifft auch auf den Entzug bzw. die Belastung des Eigentums zur Umsetzung landschafts-

pflegerischer Maßnahmen zu. Auch hier überwiegt das öffentliche Interesse an der Durchfüh-

rung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen die privaten Interessen an der ungehinderten 

Nutzung des Privateigentums des Einzelnen, da ohne den Ausgleich bzw. den Ersatz eine 

Durchführung des Projekts nicht möglich wäre. 

Bezüglich der Wahl der hierfür notwendigen Flächen bedarf es bei dem Zugriff auf einzelne 

Grundstücke allerdings einer Verhältnismäßigkeitsprüfung, die sämtliche Elemente des Über-

maßverbots einschließt. Für Kompensationsmaßnahmen in Anspruch genommen werden dür-

fen zum einen nur solche Flächen, die sich zur Erreichung des naturschutzrechtlich vorgege-

benen Zwecks objektiv eignen. Bei der Auswahl unter mehreren geeigneten Grundstücken 

besteht nur ein begrenzter Spielraum. Der Zugriff auf privates Grundeigentum muss zur Erfül-

lung der naturschutzrechtlichen Kompensationsverpflichtungen erforderlich sein. Daran fehlt 

es, sofern Kompensationsmaßnahmen an anderer Stelle ebenfalls (vergleichbaren) Erfolg ver-

sprechen, dort aber bei einer Gesamtschau den Vorteil bieten, dass dem Betroffenen gerin-

gere Opfer abverlangt werden (BVerwG, Urteil v. 18.03.2009, Az.: 9 A 40.07, Rn. 28 ff., 

BVerwG, Urteil v. 24.03.2011, Az.: 7 A 3/10, Rn. 85, juris). Privater Grund und Boden darf nur 

dann in Anspruch genommen werden, wenn weder der Vorhabenträger noch ein sonstiger 

Rechtsträger der öffentlichen Hand Eigentümer geeigneter Flächen ist (BVerwG, Urteil v. 

01.09.1997, Az. 4 A 36.96, Rn. 39, juris). 
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Die Planfeststellungsbehörde hat im vorliegenden Verfahren geprüft, ob gerade die vom Vor-

habenträger ausgewählten Flächen notwendig sind, ohne dass Alternativen in Betracht kom-

men. Sie hat dies bejaht. Zur Begründung stützt sie sich hierbei auf zwei von dem Büro bosch 

& Partner im Auftrag des Vorhabenträgers erstellte Abwägungspapiere zu den Teilabschnitten 

3.1 und 3.2a („Dokumentation zur Aufstellung des Landschaftspflegerischen Maßnahmenkon-

zeptes [Berücksichtigung der Anforderungen agrarstruktureller Belange und der Verwendung 

öffentlicher Flächen]“ betreffend den Teilabschnitt VKE 3.1 vom 13.09.2018 und betreffend 

den Teilabschnitt VKE 3.2a vom August 2018, im Folgenden bezeichnet als „Abwägungspa-

pier zur VKE 3.1 vom 13.09.2018“ und „Abwägungspapier zur VKE 3.2a vom August 2018“). 

Unter Bezugnahme auf diese Abwägungspapiere ist die Alternativlosigkeit der in Anspruch 

genommenen privaten Flächen wie folgt zu begründen:  

Die Maßnahmenplanung für die Landschaftspflegerische Begleitplanung erfolgte im Wesentli-

chen unter Beachtung der im Vorfeld der abschnittsbezogenen Genehmigungsplanung erar-

beiteten Agrarstrukturellen Entwicklungsplanung (AEP) „Nordverlängerung A 14“ (GFL 

2005/2006). Zudem wurden zwei großflächige Maßnahmen- und Flächenpool-Maßnahmen 

„Revitalisierung Jävenitzer Moor“ und „Elslaake bei Schollene“ in das Maßnahmenkonzept in-

tegriert (vgl. Abwägungspapier zur VKE 3.1 vom 13.09.2018, S. 7 mit weiteren Nachweisen). 

Im Zuge der Entwicklung des Maßnahmenkonzeptes erfolgten umfangreiche Abstimmungen 

mit den zuständigen Naturschutzbehörden (UNB Landkreis Stendal, ONB Sachsen-Anhalt, 

dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark, der oberen Forst-

behörde sowie der Einbindung der betroffenen Gemeinden und sonstiger Betroffener (Nutzer, 

Bewirtschafter). Die trassennah geplanten Kompensationsmaßnahmen konzentrieren sich auf 

durch den Autobahnbau entstehende, unwirtschaftliche Rest- bzw. Zwischenflächen, insbe-

sondere im Bereich zwischen der geplanten A14 und der Alandstraße (bisherige B 189), vgl. 

PU 12.B.0.A, S. 170 sowie auf wenige Meter breite, direkt an die bauzeitlich genutzten Flächen 

angrenzende Randstreifen.  

Für die Maßnahmen war die Inanspruchnahme privater Flächen erforderlich, weil im Planungs-

raum nicht genügend geeignete öffentliche Flächen zur Kompensation zur Verfügung stehen. 

Dies gilt insbesondere für die standortgebundenen Maßnahmen zur Aufwertung/Neuanlage 

geeigneter Habitate diverser Vogel- und Landwirbeltierarten (vgl. Abwägungspapier zur VKE 

3.2a vom August 2018, S. 5/6), zur Abschirmung des Straßenbauwerks und seiner Einbindung 

in die Landschaft sowie zur Schaffung von naturschutzfachlich erforderlichen Querungsmög-

lichkeiten, Verbundflächen und Leitstrukturen für Fledermäuse (vgl. Abwägungspapier zur 

VKE 3.1 vom 13.09.2018, S. 12 bis 22, und Abwägungspapier zur VKE 3.2a vom August 2018, 

S. 5 bis 8).  
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Die Inanspruchnahme privaten Grundeigentums für das Bauvorhaben durch die geplanten Er-

satzmaßnahmen (u. a. E 2, E 10), die zahlreich geplanten Gestaltungs- (G) und Ausgleichs-

maßnahmen (A), sowie u. a. die geplanten Maßnahmen ECEF FFH 3, ECEF FFH 4, E CEF FFH 8, ACEF 

32, ACEF 34, ACEF 47, ACEF 48 (vgl. aktuelles Grunderwerbsverzeichnis, PU 14.2) ist erforder-

lich, zumal sie teilweise Komplexmaßnahmen darstellen (ACEF 32, ACEF 34, A 35, ECEF FFH 8), 

bzw. erheblich dazu beitragen, dem mit dem Straßenbauvorhaben einhergehenden Bio-

topwertverlust entgegenzuwirken (vgl. auch PU 12.A.0.A, S. 221 – 225 nebst Anhang 3 (Maß-

nahmenbilanzierung); PU 12.B.0.A, S. 144 und 199 nebst Anlage 2 (Berechnungstabellen zur 

Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung), S. 9 und 10). Zudem werden für die Kompensation über-

wiegend landwirtschaftliche Betriebs- und Nutzflächen in Anspruch genommen und sind die 

agrarstrukturellen Belange im Sinne des § 15 Abs. 3 BNatSchG in ausreichendem Maße be-

rücksichtigt worden. So dienen die Maßnahmen E 2, ECEF 3, ECEF FFH 8 der Aufwertung der 

ökologischen Bodenfunktion, die Maßnahme ECEF, FFH 4 der Aufwertung der Habitateignung für 

die Wiesenbrüter Wachtelkönig und Bekassine sowie für das Braunkehlchen und die Maß-

nahme E 10 der landschaftlichen Aufwertung im Agrarraum nordöstlich Geestgottberg (vgl. PU 

12.B.0.A). Daneben stellen die Maßnahmen ACEF 32, ACEF  34, ACEF 47 und ACEF 48 Wiederver-

netzungsmaßnahmen i. S. d. § 15 Abs. 3 BNatSchG dar (vgl. PU 12.A.0.A, S. 182) und sind 

für die VKE 3.1/3.2a verschiedene Entsiegelungsmaßnahmen vorgesehen.  

Berücksichtigt wurde insoweit auch der Umstand, dass der vorstehend dargestellte Flächen-

entzug zeitlich gestaffelt erfolgen wird, da einige der Maßnahmen bereits vor Beginn der Bau-

maßnahme, andere nach Abschluss der Baumaßnahme und wieder andere erst bis zur Ver-

kehrsfreigabe umgesetzt werden sollen und damit die negativen Auswirkungen auf die Land-

wirtschaft weitgehend abgemildert werden können. Zudem handelt es sich bei den in Anspruch 

genommenen Flächen teilweise um solche, die schon jetzt der landwirtschaftlichen Nutzung 

nicht mehr zur Verfügung stehen, bzw. unwirtschaftliche Restflächen (vgl. Abwägungspapier 

zur VKE 3.1 vom 13.09.2018, S. 10 und 12), die insoweit auch aufwertungsfähig und -bedürftig 

sind.  

Darüber hinaus stellen die im Beschluss getroffenen Auflagen u. a. sicher, dass unterbrochene 

Wegebeziehungen und abgeschnittene Grundstückszufahrten landwirtschaftlicher Einrichtun-

gen wiederhergestellt bzw. deren Beeinträchtigung von vornherein so weit wie möglich ver-

mieden oder auf ein unvermeidbares Minimum beschränkt werden.  

Soweit im Anhörungsverfahren vom Einwender E 214 die Existenzgefährdung eines landwirt-

schaftlichen Betriebes vorgetragen wurde, dürfte sich dieser Einwand infolge Unterzeichnung 

eines entsprechenden Entschädigungsangebotes in Land erledigt haben. Jedenfalls ist der 
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Einwand, wie die Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Bescheidung des Einwenders E 

214 ausgeführt hat, in der Sache nicht begründet.  

Betreffend den Einwender E 228, welcher durch die Maßnahmen A 1, A 2 und G 2 betroffen 

ist (vgl. PU 14.2), ist insoweit die maßgebliche 5 %-Grenze nicht erreicht (vgl. Bescheidung 

des Einwenders E 228). Im Übrigen dient die Maßnahme G 2 der Einbindung der Trasse, 

einem kontrollierten Oberflächenabfluss sowie dem Erosionsschutz (vgl. PU 12.B.0.A, S.178). 

Mit der Maßnahme A 1 sollen verschiedene trassennah gelegene Flächen entsiegelt werden 

(vgl. PU 12.A.0.A, S. 269). Die Maßnahme A 2 dient der Kompensation baubedingter Beein-

trächtigungen von Böden und Biotopen (vgl. PU 12.B.0.A, S. 180). 

Bzgl. der in Anspruch genommenen Flächen des Einwenders E 214 gilt Folgendes: 

Die geplanten Maßnahmen A 20.4 und G 24.5 dienen der Einbindung der Trasse in die Land-

schaft (vgl. PU 12.A.0.A, S. 209 und 330). Daneben soll durch die Maßnahme G 24.5 mittels 

geeigneter Vegetationsbestände die Verkehrslenkung unterstützt werden (vgl. PU 12.A.0.A, 

S. 209). Die geplanten Maßnahmen GASB 14.9 und G 14.10 dienen als Leitstruktur für Fleder-

mäuse und sollen artenschutzrechtliche Konflikte vermeiden (vgl. PU 12.A.0.A, S. 201 und 

309). Mit der geplanten Maßnahme A 35 östlich und nordöstlich der Bodenabbau-/ Deponie-

fläche soll der vorhandene Gewässerrandstreifen verbreitert und so qualifiziert werden, dass 

die Maßnahme der Entwicklung/Neuschaffung von Habitaten und/oder Rückzugsräumen für 

Fische, Amphibien, Vögel und sonstige Arten (z. B. Libellen, Tagfalter) dient. Zugleich wird 

damit eine Verbindung zwischen den Habitaten östlich der A 14 (Amphibiengewässer nördlich 

der Alandaue) und südlich Geestgottberg (Amphibiengewässer) geschaffen (vgl. Abwägungs-

papier zur VKE 3.1 vom 13.09.2018, S. 20). Mit der Maßnahme A 22.6 sollen Gewässerrand-

streifen zum Ausgleich der Verluste von belebten, offenen Böden und Biotopstrukturen entwi-

ckelt werden (vgl. PU 12.A.0.A, S. 335).  

Daraus wird ersichtlich, dass die geplanten Maßnahmen in besonderem Maße standortgebun-

den sind und nicht hätten auf andere Flächen verschoben werden können, weil die damit ver-

bundenen Maßnahmenziele auch wegen nicht ausreichend vorhandener und geeigneter öf-

fentlicher Flächen dann nicht mehr oder nur noch eingeschränkt erreicht werden können, zu-

mal sie u. a. auch der Schaffung von Verbundflächen (A 20.4) und Biotopverbunden (G 14.10) 

dienen bzw. mit der Komplexmaßnahme A 35 eine Wiedervernetzung i. S. d. § 15 Abs. 3 

BNatSchG verfolgt wird, welche sich an dem bereits vorhandenen Gewässerverlauf ein-

schließlich Randstreifen orientiert. Eine Verschiebung der geplanten Maßnahmen auf andere 

Flächen würde darüber hinaus das dem Landschaftspflegerischen Begleitplan zu Grunde lie-

gende Konzept einer großflächigen Verknüpfung aller Kompensationsstandorte untereinander 

unvertretbar beeinträchtigen. Betreffend die geplanten Maßnahmen E 2, ECEF 3, ECEF, FFH 4 und 
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ACEF 34 wird zudem auf die entsprechenden Ausführungen der Planfeststellungsbehörde beim 

Einwender E 214 verwiesen. Im Übrigen ist die Maßnahme E 10 auf Vorschlag des Eigentü-

mers und Nutzers der Fläche in das Maßnahmenkonzept aufgenommen worden. Auch ist die 

mit der Maßnahme E 2 verfolgte Entwicklung eines Auwaldes bereits Bestandteil der Agrar-

strukturellen Entwicklungsplanung (AEP) zur A 14 gewesen und wurden bei der Flächenaus-

wahl die Vorgaben des LHW zum Hochwasserschutz berücksichtigt (vgl. Abwägungspapier 

zur VKE 3.2a vom August 2018, S. 10).  

Den Betroffenen entstehende Vermögensnachteile werden darüber hinaus im nachfolgenden 

Enteignungs- und Entschädigungsverfahren bewältigt.  

Im Ergebnis einer umfassenden Würdigung aller in Betracht kommenden Abwägungsbelange 

ist die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis gelangt, dass die vorgenommene Kompen-

sationsflächenauswahl verhältnismäßig ist und für die in Anspruch genommenen privaten Flä-

chen keine vergleichbar geeigneten öffentlichen Flächen zur Verfügung stehen. 

6. Landwirtschaft  

Durch das Bauvorhaben werden landwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch genommen. 

Die Beeinträchtigung der Landwirtschaft durch den Bau der VKE 3.1/3.2a ist nach Überzeu-

gung der Planfeststellungsbehörde hinnehmbar. Die Planfeststellungsbehörde ist sich dabei 

wohl bewusst, dass jede, auch geringfügige Veränderung landwirtschaftlicher Flächen die 

landwirtschaftlichen Betriebe durchaus beeinträchtigten können. 

Eine weitere Minderung der Eingriffe in die Belange der Landwirtschaft ist wegen der verkehr-

lichen Notwendigkeit und bei sachgerechter Bewertung anderer Belange nicht möglich. Der 

Landverbrauch kann auch nicht durch Verzicht auf Teile von Maßnahmen des landschaftspfle-

gerischen Begleitplanes verringert werden, wie sich aus den obigen Erläuterungen zur Aus-

gleichspflicht ergibt.  

Im Verfahren wurde mehrfach von den Beteiligten (Einwender E 214, E 215 und E 228) vor-

getragen, dass sie aufgrund der Baumaßnahme in ihrer Existenz gefährdet werden würden. 

Betreffend die Einwender E 214 und E 215 dürfte sich dieser Vortrag infolge der Unterzeich-

nung des dem Einwender E 214 angebotenen Entschädigungsangebotes in Land zur Abwen-

dung einer Existenzgefährdung erledigt haben oder ist – soweit dies nicht der Fall sein sollte 

– jedenfalls in der Sache unbegründet (vgl. Bescheidung der Einwender E 214 und E 215). 

Betreffend den Einwender E 228 ist die insoweit erforderliche 5 %-Grenze nicht erreicht (vgl. 

Bescheidung des Einwenders E 228). Demzufolge sind Existenzgefährdungen landwirtschaft-

licher Betriebe in einem Umfang, dass Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Struktur in 
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dem von der geplanten Baumaßnahme betroffenen Raum auftreten können, für die Planfest-

stellungsbehörde unter Berücksichtigung des unterzeichneten Entschädigungsangebotes in 

Land nicht erkennbar, so dass im Ergebnis auch bei Entzug landwirtschaftlicher Nutzflächen 

die verkehrlichen Belange denjenigen der Landwirtschaft vorgehen. 

Im Übrigen wird das Bauvorhaben durch das Flurbereinigungsverfahren „Geestgottberg“ (Ver-

fahrensnummer: 611-37SAW809) mit einer Fläche von ca. 976 ha begleitet, welches mit Flur-

bereinigungsbeschluss vom 25.02.2011 eingeleitet wurde. Daneben sind die Flurbereini-

gungsverfahren „Krüden“ (Az.: 611-37SAW808) und „Beuster“ (Az.: 611-37SAWXXX) geplant, 

deren Verfahrenseinleitung 2019 erfolgen soll, vorausgesetzt der Planfeststellungsbeschluss 

zur VKE 3.1/3.2a wird im Jahr 2019 erlassen (Antwort von Herrn Wagner vom ALFF Altmark 

auf telefonische Nachfrage der verfahrensführenden Sachbearbeiterin vom 08.01.2019). Mit 

E-Mail vom 29.01.2019 teilte Herr Wagner vom ALFF Altmark den aktuellen Stand der Unter-

nehmensflurbereinigungen für die VKE3.1/3.2a mit. Danach stehen für die Gemarkung Geest-

gottberg bei einem Flächenbedarf von 88 ha durch Flächenbevorratung 19 ha sowie durch 

Landverzichte in Vorbereitung 23 ha, mithin bereits 42 ha Fläche zur Verfügung. Für die von 

der BAB 14 in der Gemarkung Krüden benötigten Flächen mit einer Größe von 119 ha konnten 

bereits 38 ha bevorratet und 25 ha durch Landverzichte in Vorbereitung, mithin 63 ha Fläche 

erworben werden. Für die Flächeninanspruchnahme durch die BAB 14 in der Gemarkung 

Beuster mit einer Größe von 23 ha konnte durch Landverzichte in Vorbereitung 24 ha Fläche 

erworben werden. Die Planfeststellungsbehörde rechnet angesichts des weiten Fortschritts 

des Flurbereinigungsverfahrens Geestgottberg, insbesondere der Flächenbevorratung, nicht 

mit einem Scheitern. 

Die zuständige Flurbereinigungsbehörde ist das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 

Forsten Altmark (ALFF Altmark), Akazienweg 25 in 39576 Stendal.  

Zwischen dem Vorhabenträger, dem ALFF Altmark und den Landwirten werden intensive Ab-

stimmungen zu den geplanten unternehmensbedingten Baumaßnahmen am ländlichen 

Wege- und Gewässernetz und zu den landschaftspflegerischen Maßnahmen durchgeführt, die 

weitgehend zu einvernehmlichen Lösungen führen sollen. Dies ist in diesem Beschluss auch 

durch entsprechende Nebenbestimmungen abgesichert. Mögliche Entschädigungsforderun-

gen seitens der Landwirte für unangemessene Umwege oder sonstige Wirtschaftserschwer-

nisse als Folge der Straßenbaumaßnahmen sollen weitgehend im Vorfeld der Bauausführung 

ausgeräumt werden. 
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7. Forstwirtschaft  

Im Planfeststellungsabschnitt der VKE 3.1/3.2a werden neben den o. g. landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen auch forstwirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch genommen. 

Die Überprüfung und Abwägung aller betroffenen Interessen führte auch hier zu dem Ergebnis, 

dass der Straßenbau ebenso mit den Belangen der Forstwirtschaft vereinbar ist. Die Beein-

trächtigung der Forstwirtschaft durch die Neubaumaßnahme ist nach Überzeugung der Plan-

feststellungsbehörde hinnehmbar. Die Planfeststellungsbehörde ist sich dabei bewusst, dass 

jede Veränderung/Beeinträchtigung von forstwirtschaftlich genutzten Flächen die forstwirt-

schaftlichen Betriebe durchaus beeinträchtigen kann. 

Eine weitere Minderung der Eingriffe in die Belange der Forstwirtschaft ist wegen der verkehr-

lichen Notwendigkeit und bei sachgerechter Bewertung anderer Belange nicht möglich. Die 

durch die Trassenbaumaßnahmen direkt in Anspruch genommene forstwirtschaftliche Fläche 

kann nicht weiter reduziert werden. Durch die Trassenoptimierung ist der Verlauf mit der – 

insgesamt betrachtet - geringsten möglichen Beeinträchtigung der Schutzgüter eruiert worden.  

Weiterhin ist auch eine Reduzierung der Beeinträchtigung forstwirtschaftlicher Belange durch 

Verzicht auf Teile der Maßnahmen des LBP (einschließlich des Artenschutzes) nicht möglich, 

wie sich aus den obigen Erläuterungen zur Ausgleichspflicht ergibt. 

Existenzgefährdungen forstwirtschaftlicher Betriebe sind im Verfahren nicht geltend gemacht 

worden. 

Auch wenn im Einzelfall der Entzug bzw. die Beschränkung von forstwirtschaftlichen Nutzflä-

chen zu einer Beeinträchtigung führt bzw. führen würde, ist nach durchgeführter Interessen-

abwägung festzustellen, dass die verkehrlichen Belange den Belangen der Forstwirtschaft vor-

gehen. 

Das Bauvorhaben wird durch das vorstehend genannte Flurneuordnungsverfahren begleitet. 

Auch hier wurden/werden zwischen dem Vorhabenträger, dem ALFF Altmark und den Forst-

wirten intensive Abstimmungen zu den geplanten vorhabenbedingten Baumaßnahmen am 

ländlichen Wege- und Gewässernetz und zu den landschaftspflegerischen Maßnahmen 

durchgeführt, die weitgehend zu einvernehmlichen Lösungen führen sollen. Mögliche Entschä-

digungsforderungen seitens der Forstwirte für unangemessene Umwege oder sonstige Wirt-

schaftserschwernisse als Folge der Straßenbaumaßnahmen sollen weitgehend im Vorfeld 

ausgeräumt werden. 
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8. Städtebauliche Belange 

Durch das planfestgestellte Vorhaben werden städtebauliche Belange nur in einem unerheb-

lichen Umfang berührt. Die trassenoptimierte Variante berührt keine bebauten Gebiete. Die 

Planfeststellung berücksichtigt (hinsichtlich der Auswirkungen) die in den betroffenen Gemein-

den geplanten und bestehenden baulichen Nutzungen. Dabei werden die bestehenden Nut-

zungen - sofern erforderlich - ausreichend geschützt (zum Beispiel durch aktive Schallschutz-

maßnahmen). 

Bei der durchgeführten Interessenabwägung ist somit festzustellen, dass die verkehrlichen 

Belange den städtebaulichen Belangen vorgehen. 

9. Nachgeordnetes Straßennetz (Ausbau der K 1020)  

Zum nachgeordneten Straßennetz fordern einige Träger öffentlicher Belange und eine Vielzahl 

von Einwendern den Ausbau der K 1020 und die Anlage eines Radweges. 

Der Forderung wird teilweise stattgegeben, im Übrigen wird sie zurückgewiesen. 

Die Planfeststellungsbehörde verweist auf die straßenrechtliche Entscheidung in Kapitel A.VII 

Nr. 2 dieses Beschlusses. Danach wird der betreffende Abschnitt der K 1020 nördlich See-

hausen L 2 – B 189 (künftig L 38) zur L 38 zwischen seiner Einmündung an der B 189 nördlich 

Geestgottberg und seiner Einmündung an der L 2 unmittelbar nördlich Seehausen zur Lan-

desstraße L 38 aufgestuft. Diese Entscheidung soll mit gleichzeitiger Ingebrauchnahme für 

den neuen Verkehrszweck wirksam werden. 

Der Vorhabenträger hat erklärt, dass diese Um- bzw. Aufstufung der K 1020 nördlich Seehau-

sen zur L 38 im Jahr des Baubeginns des gegenständlichen Planfeststellungsabschnittes voll-

zogen sein soll. 

In diesem Zusammenhang erklärte die Straßenbauverwaltung Sachsen-Anhalt, dass gemein-

sam mit dem derzeitigen Straßenbaulastträger der K 1020 (Landkreis Stendal) die Notwendig-

keit der Ertüchtigung (Ausbaubedarf) der bestehenden K 1020 mit Blick auf künftige Be-

triebsanforderungen geprüft werde. Ziel der Straßenbauverwaltung sei die erforderliche Er-

tüchtigung der K 1020 zum Zeitpunkt der Aufstufung vorgenommen zu haben.  

Die Planfeststellungsbehörde weist darauf hin, dass die Landesstraßenbaubehörde das von 

ihr zu betreuende Straßennetz in einem funktions- und verkehrssicheren Zustand zu betreiben 

hat.  
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Da der Bauablauf für die BAB 14, VKE 3.1/3.2a grundsätzlich so erfolgen wird, dass der Ver-

kehr auf der B 189 während der Bauphase aufrechterhalten bleibt, ist eine Ertüchtigung der 

vorhandenen K 1020 vor Baubeginn der VKE 3.1/3.2a nicht unbedingt erforderlich. Die Absi-

cherung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs der K 1020 (künftig: L 38) nördlich der 

L 2 und die Regelung der Verkehrsführung im nachgeordneten Straßennetz obliegen nicht 

dem gegenständlichen Planfeststellungsverfahren. 

Radweg 

Die Anlage eines Radweges entlang der K 1020 ist bislang jedoch zurzeit nicht zu rechtferti-

gen. Gemäß der StVO sind Radfahrer neben den Autofahrern gleichberechtigte Verkehrsteil-

nehmer. Nach § 2 StVO haben Radfahrer die Fahrbahn (ausgenommen die von Autobahnen 

und Kraftfahrstraßen) oder falls vorhanden, Radwege oder den rechten Seitenstreifen zu be-

nutzen. Hier ist die Benutzung des rechten Seitenstreifens ausreichend. Bei der K 1020 han-

delt es sich um eine weniger belastete Straße, so dass der Mischverkehr des Radverkehrs mit 

dem Kraftfahrzeugverkehr auf der Fahrbahn der Standartfall der Radverkehrsführung ist. Gem. 

der Verkehrsprognose 2025 beträgt der Verkehr auf der K 1020 durchschnittlich täglich 3.000 

Kfz/24h, so dass eine Mitbenutzung der Straße durch Radfahrer als Mischverkehr vertretbar 

ist und es nicht eines gesonderten Radweges bedarf. 

Im Übrigen ist der Ausbau des nachgeordneten Straßennetzes in Form der Anlage straßen-

begleitender Radverkehrsanlagen, weder Inhalt dieser Planung noch Aufgabe des Baulastträ-

gers Bundesfernstraßen (nach § 3 FStrG). Dies obliegt bei entsprechendem Bedarf, separaten 

Planungsmaßnahmen der zuständigen Straßen- und Wegebaulastträger. 

Die Straßenbauverwaltung Sachsen-Anhalt wird dennoch außerhalb des gegenständlichen 

Planfeststellungsverfahrens im Zusammenhang mit der geplanten Aufstufung und Ertüchti-

gung der K 1020 zur L 38 die Notwendigkeit der Anlage eines straßenbegleitenden Radweges 

mittels entsprechenden Bedarfsnachweisführung prüfen. 

10. Hochwasserschutz  

Der Vorhabenträger hat zur Beantwortung der Frage, ob durch den geplanten Straßendamm 

der VKE 3.1/3.2a durch das Deichhinterland „Alandniederung/Wische“ bei einem Deichbruch 

die Ausbreitung der Hochwasserwelle in das Hinterland (und damit einhergehend die Ver-

schlimmerung von Hochwasserschäden der betroffenen Anwohner) maßgeblich beeinflusst 

wird, bei dem Steinbeis-Transferzentrum (STZ), Projektmanagement an der Hochschule Mag-

deburg-Stendal, ein Gutachten in Auftrag gegeben. 
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Im Ergebnis wurde der Bericht „Lückenschluss BAB 14, Magdeburg – Wittenberge – Schwerin, 

Verkehrseinheit 3.1/3.2a, AS Seehausen bis Landesgrenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt, 

Untersuchung Deichbruchszenario“ von Oktober 2012 vorgelegt, welcher Teil der Antragsun-

terlage 19 ist und demzufolge dem Abwägungsgebot der Planfeststellungsbehörde unterliegt. 

Dem in dem vorbenannten Gutachten als „worst-case-Szenario“ ausgewiesenen Untersu-

chungsfall wurden folgende Randbedingungen zugrunde gelegt (vgl. vorbenannter Bericht, 

Seite 1): 

- Hochwasserstand in der Elbe HW100 mit einem Aufschlag von 0,5 m (Jahrhunderthoch-

wasser) 

- Breite des Deichbruches 100 m 

- Berechnungsdauer von 48 Stunden (mit den Zeitschrittwerten 3 h, 6 h, 12 h und 48 h) 

Das Gutachten hat mit Hilfe einer Computersimulation verschiedene virtuelle Deichbruchsze-

narien untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass der geplante Straßendamm der BAB 14, 

bezogen auf das Ausbreitungsverhalten eines in das Hinterland strömenden Hochwassers, 

hydraulisch wie ein Deich wirkt und als solcher die Ausbreitung des zuströmenden Wassers in 

den Geestgottberger Polder verzögert. 

Eine dem Wohl der Allgemeinheit zuwiderlaufenden Beeinträchtigung, insbesondere eine er-

hebliche und dauernde, nicht ausgleichbare Hochwassergefährdung zeitigt das geplante Stra-

ßenbauvorhaben nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde dennoch nicht. Denn die geplan-

ten Baumaßnahmen (Straßendamm der BAB 14 und Ausbau der Alandstraße) ziehen keine 

nicht hinzunehmende Erhöhung der Hochwassergefährdung nach sich und führen nicht zu 

einer zusätzlichen, weiteren erheblichen und dauerhaften Hochwassergefährdung.  

Dies begründet sich wie folgt: 

Nach dem Ergebnis des in Auftrag gegebenen Gutachtens führt der geplante Autobahndamm 

dazu, dass sich Wasser zurückstaut und durch diese Rückstauwirkung in der Nähe dieses 

Autobahndammes liegende, betroffene Grundstücke in Abhängigkeit vom jeweiligen Szenario 

ungefähr 30 bis 60 cm höher überflutet werden, als dies ohne die Autobahn der Fall wäre.  

Insoweit ist den Anwohnern im Elbquerungsbereich ein solcher Hochwasserschutz zuzubilli-

gen, der allen Eigentümern und Nutzern von Grundstücken in der Nähe von Flüssen zuzubil-

ligen ist. 

Die Anwohner in Plangebiet der A 14 sind bereits ohne den Bau des Straßendammes der 

Hochwassergefahr der Elbe ausgesetzt. Dies betrifft vor allem die Ortslagen Geestgottberg 
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und Losenrade, wo bereits ohne den geplanten Straßendamm im Falle eines Hochwassers 

mit Schäden an Infrastruktur, Bauwerken und Hausrat zu rechnen ist. Gleiches betrifft die Ein-

zelbebauungen Märsche 3 und 8. Auch sie sind bereits ohne den Straßendamm im Falle eines 

Hochwassers und dem damit einhergehenden in das Hinterland einströmendes Wassers be-

troffen. 

Der Anstieg des Hochwasserpegels um bis zu 60 cm als Folge der Barrierewirkung des Stra-

ßendammes führt demnach nicht (auch nicht kausal) zu einer Gefährdung von Leib und Leben 

der betroffenen Anwohner.  

Denn bei einem Deichbruch westlich des geplanten Straßendammes der BAB 14 würde im 

Wesentlichen nur die Einzelbebauung Märsche 8 durch eine Wasserstanderhöhung um 11 cm 

gegenüber dem Ist-Zustand (kein Straßendamm) betroffen sein. Bei einem Deichbruch zwi-

schen dem Straßendamm der BAB 14 und der Eisenbahntrasse wären die Ortslage Geestgot-

tberg und die Einzelbebauung Märsche 3 durch eine Wasserstandserhöhung um 20 cm bzw. 

59 cm gegenüber dem Ist-Zustand betroffen. Und bei einem Deichbruch östlich der Eisen-

bahntrasse wäre die Ortslage Geestgottberg mit einer Wasserstandserhöhung um 32 cm, die 

Ortslage Losenrade mit einer Erhöhung um 15 cm und die Einzelbebauung Märsche 3 mit 

einer Erhöhung von 31 cm gegenüber dem Ist-Zustand betroffen. 

Aufgrund der auch ohne den geplanten Straßendamm bestehenden Hochwassergefahrenlage 

würde selbst die Anordnung von Durchlässen im Autobahndamm den Eintritt der Hochwasser-

schäden nur geringfügig minimieren. Denn selbst wenn die Durchlässe eine Zirkulation des 

Hochwassers bewirken würden, so ändert dies dennoch nichts an der Tatsache, dass sämtli-

che Ortschaften im Plangebiet des Straßendammes der BAB 14 den auch im Extrem-Hoch-

wasserfall kontinuierlich steigenden Wasserpegeln ausgesetzt sind. 

Ob Straßendammdurchlässe insoweit tatsächlich geeignet wären, die im Einzelfall bestehende 

Hochwassergefahrenlage zu dämmen bzw. zu minimieren, ist nach Ansicht der Planfeststel-

lungsbehörde zumindest bei Extremhochwasser eher unwahrscheinlich.  

Auch würden durch die zusätzlichen Straßendammdurchlässe die Gesamtkosten des Vorha-

bens nicht unerheblich steigen. Da aber das Kosten-Nutzen-Verhältnis insoweit unverhältnis-

mäßig wäre (es fehlt an einem eindeutigen Sicherheitsgewinn im Falle der Anordnung von 

Dammdurchlässen), würde hiermit das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des § 7 

BHO unbeachtet bleiben. 

Der Hochwasserabfluss wird durch den geplanten Straßendamm nicht beeinflusst. Es sind 

ausreichende Rückzugsflächen für ein etwaiges Hochwasser vorhanden. Denn es wird der 
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durch den Bau des geplanten Straßenkörpers und den Ausbau der Alandstraße bedingte Ver-

lust von Retentionsraum durch die Deichrückverlegungsmaßnahmen Sandau Süd und 

Sandau Nord ausgeglichen. Diese Hochwasserschutzmaßnahmen sind als solches durchaus 

geeignet, gegen eine Extrem-Hochwassergefahrenlage der Anwohner im Elbquerungsbereich 

präventiv vorzubeugen. 

Darüber hinaus ist die Genehmigung des Planvorhabens an diverse wasserrechtliche Neben-

bestimmungen geknüpft, welche auch dem Hochwasserschutz dienen. In diesen Nebenbe-

stimmungen sind Forderungen zur Gewährleistung der Deichsicherheit (und damit einherge-

hend der Sicherheit der dortigen Wohnbevölkerung) verankert. Diese Bestimmungen haben 

auch den Zweck, eine unkontrollierbare Abflusssituation des Hochwassers zu verhindern. Mit 

den im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben des Straßendammes der BAB 14 geplanten 

Vorsorgemaßnahmen und den bereits vorhandenen Schutzanlagen ist nach Ansicht der Plan-

feststellungsbehörde ausreichend Vorsorge gegen eine Verschlimmerung der Hochwasser-

schäden der betroffenen Anwohner im Falle eines autobahnnahen Deichbruches getroffen 

worden. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die im Plangebiet vorhandenen Deichanlagen für nor-

male und zusätzlich für außergewöhnliche Belastungen standsicher. Dennoch können Hoch-

wasserschutzanlagen, wie Deiche, keinen Schutz gegen jedwede Hochwassergefahr gewäh-

ren. 

Soweit aber die Hochwasserschutzanlagen grundsätzlich darauf angelegt sind, Hochwassern 

mittlerer Wahrscheinlichkeit, das heißt solchen mit einem Wiederkehrintervall von mindestens 

100 Jahren (HW100 oder HQ100) standzuhalten, erwächst das Erfordernis einer Verbesserung 

des Hochwasserschutzes in Gestalt der Ertüchtigung der vorhandenen Deiche dann, wenn die 

Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit an Stärke zunehmen und absehbar ist, dass die Dei-

che keinen ausreichenden Hochwasserschutz mehr gewährleisten können. 

Eine solche Ertüchtigung der Deichanlagen im Plangebiet des Straßendammes der BAB 14, 

welche in den Zuständigkeitsbereich der Hochwasserschutzbehörden des Landes Sachsen-

Anhalt fällt, ist bislang nicht erforderlich. Denn auch bei dem Extrem-Hochwasser von 2013 

kam es hier nicht zu einem Deichbruch. Insoweit kann davon ausgegangen werden, dass die 

Deichanlagen im Planbereich nicht mangelhaft sind. 

Das Plangebiet befindet sich entsprechend der Veröffentlichung des LHW vom 18.02.2014 im 

Risikogebiet „Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit oder bei Extremereignissen“ (200-
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jähriges Ereignis – HQ200/HQ extrem, ohne Berücksichtigung von Hochwasserschutzanla-

gen)4.  

Soweit das Überflutungsszenario für den Planbereich aber nur dem Extremfall HQ200 zugeord-

net wird, impliziert diese Zuordnung die Aussage, dass nur etwa alle 200 Jahre mit einem 

extremen Hochwasserereignis in diesem Bereich zu rechnen ist und hier im Übrigen „nur“ eine 

niedrige Wahrscheinlichkeit für ein Extrem-Hochwasser besteht. Hieran ändert auch das 

Hochwasser von 2013 nichts, solange die Darstellung der aktuellen Gefahrenkarte für den 

Planbereich von einem Extremhochwasser mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit ausgeht.  

Wenn aber nur extrem selten, nämlich alle 200 Jahre, mit einer Überflutung des Planbereiches 

zu rechnen ist, handelt es sich insoweit um ein geringes, von den betroffenen Anwohnern 

hinzunehmendes Restrisiko und gerade nicht um eine solche Hochwassergefahrenlage, wel-

che neben den bereits in diesem Planfeststellungsbeschluss in Gestalt von Nebenbestimmun-

gen verankerten Kompensationsmaßnahmen im Überschwemmungsbereich einen Bedarf von 

(zusätzlichen) Hochwasserschutzmaßnahmen auslöst. Denn das vorausgesetzte Überflu-

tungsereignis (200-jähriges Hochwasser) ist ein Katastrophenfall, mit dem, auch wenn er nicht 

völlig auszuschließen ist, derzeit nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge nicht gerechnet 

werden muss.  

Da bei normalem Geschehensablauf davon ausgegangen werden kann, dass die von der im 

Auftrag der zuständigen Wasserbehörde errichteten und zu überwachenden Hochwasser-

schutzeinrichtungen ihrer Funktion gerecht werden (vgl. OVG NRW, Urteil vom 20.08.2009, 

Az.: 11 A 456/06, Rdnr. 86 – juris), ändert auch der Umstand an den vorstehenden Ausfüh-

rungen nichts, dass die Deiche im Bereich der Elbquerung bislang lediglich auf ein Bemes-

sungshochwasser von HW100 ausgelegt sind.  

Denn selbst bei einem Bemessungshochwasser von HW100 und dem Eintritt eines 200-jährigen 

Extremhochwassers lassen sich gegenwärtig keine hinreichend sicheren Aussagen dazu tref-

fen, ob, inwieweit, für wen, in welcher Gestalt, mit welchen Auswirkungen (Lage, Größe und 

Anzahl der Bruchstellen der Deiche, Druck der Hochwasserwelle) und unbeabsichtigten Ne-

benfolgen Maßnahmen, die bereits zum jetzigen Zeitpunkt am oder in Verbindung mit dem 

Vorhaben getroffen werden, für die Betroffenen Vor- oder Nachteile mit sich bringen werden. 

Denn ein durch den Straßendamm der BAB 14 bewirkter, verzögerter Wasserrückhalt führt 

nicht automatisch für alle betroffenen Anwohner im Planbereich zum Vor- bzw. Nachteil. Dies 

ist dem Umstand geschuldet, dass im jeweiligen Einzelfall eines jeden (Extrem-)Hochwassers 

                                                

 

4 vgl. Stellungnahme des LK Stendal vom 17.10.2014, Seite 6. 
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darauf abzustellen ist, aus welcher Richtung und mit welcher Geschwindigkeit das Wasser 

fließt und wo es zu einer Verschärfung der an sich bereits im Elbquerungsbereich gegebenen 

Hochwassergefahrenlage führt.  

Diese Risikoeinschätzung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden, denn die 

denkbaren Szenarien hängen von der Lage der Überflutungsfläche westlich oder östlich des 

Autobahndammes, sowie dem Ausmaß, der Höhe und dem zeitlichen Verlauf einer Überflu-

tung ab. Diese Variationsbreite des Geschehensablaufes im Falle eines Extremhochwassers 

machen hinreichend sichere Prognosen über die genauen Auswirkungen etwaiger Schadens-

vermeidungsmaßnahmen im Voraus unmöglich. 

Demzufolge haben die betroffenen Anwohner im Bereich des Plangebietes dieses Restrisiko 

hinzunehmen. Denn was von den Betroffenen als Restrisiko hinzunehmen ist und wann die 

Schwelle zur Gefahr überschritten ist, gegen die Vorsorge zu treffen ist, wird mangels ander-

weitiger normativer Vorgaben von der für den Hochwasserschutz zuständigen Behörde an-

hand eines Bemessungshochwassers festgelegt. Es wurde ein Bemessungshochwasser 

HW100 für die Elbe im Planbereich des Straßendammes der BAB 14 mit einem Abfluss von 

4.545 m³/s berücksichtigt und im Ergebnis der Berechnungen war davon auszugehen, dass 

die Deichanlagen dort auch unter Berücksichtigung des Bemessungshochwassers des Alan-

des und dem Hochwasserschutzsystem Aland-/Seegeniederung ausreichend dimensioniert 

sind. 

Aufgrund des neu festgelegten Bemessungshochwassers HQ100 = 4.600 m³/s an der Elbe 

wurde durch ein externes Büro eine Neuberechnung zu den Wasserspiegellagen durchgeführt. 

Das Ergebnis stellt sich folgendermaßen dar: 

Die Ergebnisse für den Planungsvorschlag mit Brücke, Straßendamm und Auwaldanpflanzung 

zeigten, dass es im Bereich der beiden Straßendämme der BAB14 und B189 zu einem Anstieg 

der Wasserspiegellage um maximal h = 2 cm kam. Am Pegel Wittenberge wurde keine Ver-

änderung der Wasserspiegellage berechnet. Die Aufforstungsfläche wurde in zwei Varianten 

berücksichtigt: Die erste Variante als durchströmbarer Auwald und die zweite Variante als nicht 

durchströmbarer Auwald. Aufgrund der Lage der Auwaldanpflanzung im Strömungsschatten 

des Straßendamms hatte der Auwald jedoch unabhängig vom Bewuchsstadium keinen Ein-

fluss auf das Strömungs-verhalten der Elbe. 

Abschließend ist festzuhalten, dass das Abflussverhalten der Elbe durch die Planungen nur 

geringfügig lokal beeinflusst wird. Die Veränderungen in den Wasserspiegellagen umfassen 

etwa 1 bis 2 cm und sind auf das Gebiet zwischen den Straßendämmen BAB14 und B189 

begrenzt. 
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Aus Sicht Planfeststellungsbehörde ergibt sich daraus kein weiterer Handlungsbedarf. 

Gegen dieses Abwägungsergebnis spricht letztlich auch nicht das Gutachten des Steinbeis-

Transferzentrums von Oktober 2012. Denn es setzt mit der Annahme einer bis in den Bereich 

der Autobahntrasse reichenden Überflutung einen Bezugsfall voraus, der zumindest in seiner 

konkreten Ausgestaltung schwer vorhersehbar ist, so dass diesem Bezugsfall bei der Planung 

der BAB 14 im Elbquerungsbereich aufgrund seiner prognostischen Natur eher weniger Ge-

wicht beizumessen ist. Insoweit können aus dem Gutachten auch keinesfalls Aussagen über 

eine ortskonkrete Unsicherheit der Hochwasserschutzanlagen abgeleitet werden. 

Es ist für die Hochwasserrisikoeinschätzung zum jetzigen Zeitpunkt auf die derzeit gültigen 

Hochwassergefahrenkarten abzustellen, selbst wenn unter Berücksichtigung des Hochwas-

sers von 2013 eine Überarbeitung der Hochwasserstatistik erfolgt. Denn die derzeit aktuellen 

Hochwassergefahrenkarten stellen den derzeit besten und fachbehördlich bestätigten Er-

kenntnisstand betreffend die Einschätzung der Hochwassergefahrenlage dar.  

Da eine künftige Gefahrenlage nicht hinreichend prognostizierbar ist und demzufolge die Aus-

führungen der Planfeststellungsbehörde zur Hochwasserrisikoeinschätzung auch auf der 

Grundlage der derzeit aktuellen Gefahrenkarten keine Bindungswirkung haben, wurde, auch 

mit Blick auf die Überarbeitung der Hochwasserstatistik, in Kapitel A.VIII dieses Beschlusses 

ein Auflagenvorbehalt aufgenommen, der es ermöglicht, erforderlichenfalls notwendige Folge-

maßnahmen an anderen Anlagen i. S. d. § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG zu treffen. 

11. Stellungnahmen 

11.1. Gebietskörperschaften 

11.1.1. Landkreis Stendal (Reg.-Nr. 3.10) 

Stellungnahmen vom 29.04.2010, 29.06.2010, 12.12.2011, 11.01.2013, 25.02.2013, 

10.12.2013, 17.10.2014, 21.10.2014, 17.02.2015, 12.09.2017, 03.04.2018 

Erwiderungen vom 14.12.2010, 13.02.2012, 21.02.2013, 22.01.2014, 07.11.2014, 29.11.2017 

1. Der Landkreis Stendal fordert, dass die Alandstraße aus Gründen des Katastrophenschut-

zes so angelegt wird, dass diese bei Hochwasserlagen in ihrer Nutzung nicht einge-

schränkt wird und im Rahmen der Deichverteidigung als Anfahrts- und Angriffsweg für Ret-

tungs- und Hilfeleistungskräfte der Gefahrenabwehr ständig zur Verfügung steht. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 
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Für die Erreichbarkeit des nördlichen Raumes des Landkreises Stendal bei Hochwasserlagen 

steht nach Überbauung der vorhandenen B 189 durch die BAB 14 neben der K 1020 auch die 

weiter westlich verlaufende K 1016, L 2 – Wahrenberg zur Verfügung. 

Zudem kann im Katastrophenfall auch die BAB 14 selbst als Fahrweg für Einsatz- und Ret-

tungskräfte genutzt werden. Dafür besteht die Möglichkeit des Auf- und Abfahrens über die 

Anschlussstelle (AS) Vielbaum im Süden an der L 2 und im Norden (südlich Knotenpunkt B 

189/K 1020) über die nichtöffentlichen Betriebsrampen beidseits der BAB 14 jeweils im An-

schluss an die verlängerte Alandstraße. Damit ist die Erreichbarkeit des südlichen und nördli-

chen Deichverteidigungsweges des Alandes über die Alandstraße als Anfahrts- und Angriffs-

weg für Einsatz- und Rettungskräfte gegeben. Weiterhin ist der südliche Deichverteidigungs-

weg auch von der L 2 über den östlich entlang der BAB 14 geplanten Wirtschaftsweg W 3 

(Krüden) möglich.  

Aufgrund der dargelegten Möglichkeiten zur Querung des Alandes und Erreichbarkeiten seiner 

Deichverteidigungswege besteht keine Notwendigkeit, die Alandstraße für eine uneinge-

schränkte Nutzung bei Hochwasserlagen zu Lasten des Vorhabens zu ertüchtigen. 

Darüber hinaus wurde mit der Nebenbestimmung unter Kapitel A.V.12 dieses Beschlusses 

den Belangen des Brand- und Katastrophenschutzes Rechnung getragen. 

2. Der Landkreis Stendal fordert, dass die Fahrbahnbreite der Alandstraße so ausgeführt 

wird, dass der Begegnungsverkehr Lkw/Lkw mit unverminderter Geschwindigkeit möglich 

ist.  

Die Forderung wird zurückgewiesen.  

Es wird insoweit auf die Ausführungen unter Nr. 20 dieser Bescheidung verwiesen.  

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass sich die Fahrbahnbreite öffentlicher Straßen 

nach dem einschlägigen straßenbautechnischen Regelwerk richtet. 

Der Planfeststellungsbehörde sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass das einschlä-

gige straßenbautechnische Regelwerk vorliegend nicht beachtet wurde. 

3. Der Landkreis Stendal fordert die Aufnahme diverser naturschutzfachlicher Nebenbestim-

mungen in den Planfeststellungsbeschluss. 

Dieser Forderung wird mit Verweis auf die Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.2.1 dieses Be-

schlusses entsprochen. 
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4. Der Landkreis Stendal schlägt vor, die in der VKE 3.2a geplante Maßnahme A 7 (Allee-

baumpflanzung an der bisherigen B 189) unter dem Vorbehalt in die Planung aufzuneh-

men, dass keine sonstige Verpflichtung der Pflanzung an den vorgesehenen Standorten 

besteht (Lücken durch Verkehrsunfälle, Zerstörung durch Landwirtschaft, unterlassene 

Pflegepflicht). 

Die Einwendung/Forderung wird zurückgewiesen. 

Die untere Naturschutzbehörde hat zu dem beantragen LBP-Maßnahmenkonzept ihre Zustim-

mung erteilt. Darüber hinaus wurde von dort nichts dazu vorgetragen, dass diese Maßnahme 

durch sonstige Pflanzverpflichtungen Dritter eingeschränkt wird. 

5. Der Landkreis Stendal empfiehlt, bei den Baumaßnahmen der geplanten Brückenbau-

werke im FFH-Gebiet „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ die Böschungen abzu-

decken, um die Ansiedlung von Uferschwalben während der Bauphase der BAB 14 zu 

verhindern.  

Die Einwendung hat sich im Rahmen der 1. Planänderung erledigt. Das Maßnahmenkonzept 

betreffend die VKE 3.1 wurde um die geplante Maßnahme VASB 41 (vgl. landschaftspflegeri-

scher Begleitplan VKE 3.1, Antragsunterlage 12.A.0 A, Seite 383 f.) ergänzt. 

6. Der Landkreis Stendal fordert, dass die Baufeldberäumung für Hecken, Gebüsche und 

Schilfbestände in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02. erfolgt. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Eine Änderung (Verkürzung) des Zeitrahmens ist nicht geboten. Die Verbote des § 39 Abs. 5 

Satz 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG gelten gemäß § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG nicht für nach § 15 

BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft. 

Stattdessen greift das Vermeidungsgebot gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG. Diesem Gebot wird 

die Maßnahme VFFH/ASB 2 gerecht. Da phänologisch der Frühling in Deutschland nicht überall 

zur gleichen Zeit einzieht, stellt die Bauzeitenregelung der Maßnahme VFFH/ASB 2 für das be-

troffene Gebiet sicher, dass die Baufeldräumung von Beginn der Hauptbrutzeiten erfolgt und 

somit keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände berührt werden. Die zeitlichen Bindun-

gen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen sollten nicht über das unbedingt notwendige Maß 

beschränkt werden. 
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7. Der Landkreis Stendal fordert, dass betreffend den Fledermausschutz ggf. besetzte Quar-

tiere unmittelbar vor Baubeginn während der nächtlichen Abwesenheit der Tiere verschlos-

sen werden (z. B. durch Verwendung von Bauschaum), womit einer Wiederbelebung des 

betroffenen Quartiers ausgeschlossen wird. 

Die Forderung hat sich im Rahmen der 1. Planänderung erledigt. Die geforderte Formulierung 

wurde in den landschaftspflegerischen Begleitplan für die VKE 3.1 bei der geplanten Maß-

nahme VFFH/ASB 12 aufgenommen (vgl. Antragsunterlage 12.A.5 A, dort Seite 303). 

8. Der Landkreis Stendal fordert, dass betreffend den durchzuführenden Fledermausschutz 

in den Planunterlagen vermerkt wird, dass die Inspektion durch definierte Fachleute erfolgt. 

Die Forderung hat sich im Rahmen der 1. Planänderung erledigt. Es wurde in der geplanten 

Maßnahme VFFH/ASB 12 vermerkt, dass die Inspektion durch einen vom behördlichen Natur-

schutz autorisierten Fachmann erfolgt (vgl. Antragsunterlage 12.A.5 A, dort Seite 303). 

9. Der Landkreis Stendal fordert, dass die mit der geplanten Maßnahme VFFH/ASB 7 durchzu-

führende Kontrolle nicht nur während der Hauptwanderungszeiten der Amphibien durch-

geführt wird, sondern bis zum Abbau der temporären Amphibienleiteinrichtungen. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Da die temporären Sperrzäune während der Hauptwanderungszeiten (Ende Februar bis Mai 

und September bis November) aufgestellt werden, ist die Formulierung, dass die Betreuung 

während der Hauptwanderungszeit durchzuführen ist, keine zeitliche Einschränkung, sondern 

bezieht sich auf die komplette Aufstellphase.  

10. Der Landkreis Stendal zweifelt daran, dass bei den im Planungsbereich vorkommenden 

Brutvogelarten (Feldschwirl, Schlagschwirl, Teichrohrsänger, Sumpfrohrsänger, Rohram-

mer, Schafstelze, Bachstelze, Fasan und Feldlerche) eine Beeinträchtigung der lokalen 

Population nicht auszuschließen sei. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen.  

Aufgrund der Ungefährdetheit und allgemeinen Verbreitung der Arten ist nicht mit einer Beein-

trächtigung der lokalen Population zu rechnen. Auch wird für die genannten Arten der Verbots-

tatbestand der erheblichen Störung nicht erfüllt. Im Übrigen beschränkt sich die Belastungs-

zone auf maximal 100 m beiderseits der Trasse. Innerhalb dieses Störungsbandes befindet 

sich zudem die bereits heute nicht als Lebensraum zur Verfügung stehende B 189 einschließ-

lich ihrer Randbereiche. Die betriebsbedingte Störung und somit Beeinträchtigung der Habi-

tatfunktion bleibt für die genannten Arten somit insgesamt auf einen vergleichsweise kleinen 
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Raum beschränkt. Aufgrund der Ungefährdetheit und allgemein weiten Verbreitung der Arten 

leitet sich daraus keine populationsrelevante Beeinträchtigung ab. 

Baubedingte Störungen setzen mit der Baufeldräumung ein. Im direkten Anschluss an die au-

ßerhalb der Brutzeit durchgeführte Baufeldräumung kommt es in mehr oder weniger regelmä-

ßigen Abständen zu einem Vorantreiben der Baumaßnahme und damit zu einer regelmäßigen 

Störung. Insofern ist davon auszugehen, dass sich die betroffenen ungefährdeten Brutvogel-

arten des Offenlandes ausschließlich außerhalb der für sie relevanten baubedingten Störzo-

nen ansiedeln werden. 

Bis zu einer Reichweite von ca. 100 m betreffen die vorhabenbedingten Störungen in der VKE 

3.1/3.2a einen größtenteils bereits durch die bestehende B 189 vorbelasteten Raum. Bau und 

Betrieb der BAB 14 sind mit einer Erhöhung der Verkehrsbelastung verbunden, die für den 

Großteil der Arten dieser Artengruppe im Bereich zwischen 100 m und maximal 200 m zu einer 

Verringerung der Habitateignung als Brutlebensraum führt. Eine – wenn auch reduzierte – 

Eignung als Brutlebensraum ist auch weiterhin gegeben und auch eine Nutzung als Nahrungs-

raum durch die Arten findet noch statt. 

Diese Einschätzung trifft auch auf die wenigen Arten zu, bei denen größere Effektdistanzen 

als 200 m anzunehmen sind. Die betroffenen Arten zählen zu den euryöken Brutvögeln ohne 

besondere Habitatansprüche und sind hinsichtlich der Wahl ihrer Brutplätze vergleichsweise 

flexibel. Im Untersuchungsraum und den angrenzenden Bereichen finden die betroffenen Vo-

gelarten in den vorhandenen Acker-, Grünland- Brachflächen, Saumstrukturen etc. weiterhin 

hinreichend neue Nistmöglichkeiten außerhalb des Wirkungsbereichs vorhabenbedingter Stö-

rungen. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten bleibt daher im räumlichen Um-

feld gewährleistet. Durch die Trasse der BAB 14 ergeben sich für die Avifauna keine Barriere-

effekte. Funktionserhaltende Maßnahmen sind daher nicht erforderlich. 

Hinsichtlich der Feldlerche hat der VHT ergänzende Revierkartierungen (aufgrund der artspe-

zifischen Empfindlichkeit und inzwischen auch aufgrund der Einstufung in der Roten Liste 

Sachsen-Anhalt als „gefährdet“) auf Acker- und Grünlandflächen entlang des Untersuchungs-

raums durchgeführt und die Eingriffssituation neu bewertet. Daraus folgend wurden die Maß-

nahmen ACEF 47 (VKE 3.1) und ACEF 9 (VKE 3.2a) abgeleitet und somit die Entwicklung geeig-

neter Nahrungs- und Bruthabitate für die Feldlerche in Form von Ackersaumstreifen festgelegt. 

11. Der Landkreis Stendal empfiehlt, bei der Anschlussstelle Vielbaum im Rahmen der Aus-

führungsplanung betreffend den Ostknoten der AS Vielbaum eine Lichtsignalanlage auf-

zunehmen und fordert, den Knotenpunkt der AS Vielbaum als komplettes symmetrisches 
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Kleeblatt herzustellen oder einen Kreisverkehr zur Anbindung der L 2 an die B 189 vorzu-

sehen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Im Erläuterungsbericht (Antragsunterlage 1, dort Seite 157A) ist vermerkt, dass die Leistungs-

fähigkeit des Knotenpunktes der AS Vielbaum unter Zugrundelegung der Verkehrsuntersu-

chung ermittelt wurde und hiernach der Ostknoten ohne den Einsatz einer Lichtsignalanlage 

zum Prognosehorizont 2025 leistungsfähig ist. 

Darüber hinaus stellt die für die AS Vielbaum gewählte Form (halbes symmetrisches Kleeblatt) 

eine Regellösung für teilplanfreie Knotenpunkte zur Verknüpfung von Autobahn mit dem nach-

geordneten Straßennetz dar. 

Auch eine Gestaltung der AS Vielbaum als komplettes symmetrisches Kleeblatt ist nicht regel-

konform. Das volle Kleeblatt als Grundform oder in abgewandelter Form kommt nach den 

Richtlinien für die Anlage von Landstraßen; Teil III: Knotenpunkte, Abschnitt 2: Planfreie Kno-

tenpunkte (RAL-K-2), Ausgabe 1976 sowie den Richtlinien für die Anlage von Autobahnen 

(RAA), Ausgabe 2008 nur bei planfreien Verknüpfungen von Autobahnen untereinander (Au-

tobahnkreuz) oder mit Autobahn ähnlichen Straßen zur Anwendung. Beides ist hier nicht der 

Fall. 

Für die beiden plangleichen und lichtsignalanlagenfreien Knotenpunkte der AS Vielbaum an 

der L 2 wurde unter Berücksichtigung der Knotenpunktgeometrie und Prognose-Verkehrsbe-

lastung 2025 nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 

2001) jeweils die Stufe A (sehr gut) für die Qualität des Verkehrsablaufs nachgewiesen. Inso-

fern wird auch, entgegen den Vorstellungen der unteren Verkehrsbehörde keine Notwendig-

keit gesehen, die für den östlichen plangleichen Knotenpunkt der AS Vielbaum an der L 2 

beantragte, verkehrsgerechte Knotenpunktlösung in einen aufwendigeren und mehr Fläche 

beanspruchenden Kreisverkehrsplatz zu ändern.  

Auch handelt es sich bei beiden an der L 2 geplanten, plangleichen Knotenpunkten der AS 

Vielbaum je um Regelanwendungsformen für Einmündungen bzw. Kreuzungen an zweistrei-

figen Straßen, siehe Bild 50 bzw. Bild 51 Richtlinien für die Anlagen von Straßen; Teil: Kno-

tenpunkte, Abschnitt 1: plangleiche Knotenpunkte (RAS-K-1), Ausgabe 1988. Insofern und un-

ter Berücksichtigung der hier für beide Knotenpunkte nachgewiesenen Qualitätsstufen A des 

Verkehrsablaufs sowie fachgerechter Markierung und Beschilderung (vor allem Vorfahrtsre-

gelung und Wegweisung) der Knotenpunkte lassen sich keine Zweifel an der Verkehrssicher-

heit und Leichtigkeit des Verkehrs ableiten. 
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Ein gehäuftes Unfallgeschehen an einem, hier die Einmündung der nördlichen Verkehrsrampe 

der B 188 an der B 107 von zahlreich bestehenden anderen, bauartgleichen Knotenpunkten 

liefert keine belastbaren Anhaltspunkte, um die an der L 2 gewählten, richtliniengerechten 

Knotenpunktsformen zu ändern. Ein Einzel- bzw. Ausnahmefall stellt die Verkehrssicherheit 

derartiger plangleicher Knotenpunktregellösungen grundsätzlich nicht in Frage.  

12. Der Landkreis Stendal fordert, dass die K 1020 vor Baubeginn und Einziehung der durch 

den Neubau der BAB 14 überbauten Teilstrecke der B 189 nördlich der L 2 zur Aufnahme 

der Verkehrsmengen ertüchtigt wird. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Da der Bauablauf für die BAB 14, VKE 3.1/3.2a grundsätzlich so erfolgen wird, dass der Ver-

kehr auf der B 189 während der Bauphase aufrechterhalten bleibt, ist eine Ertüchtigung der 

vorhandenen K 1020 vor Baubeginn der VKE 3.1/3.2a nicht unbedingt erforderlich. Die Absi-

cherung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs der K 1020 (künftig: L 38) nördlich der L 

2 und die Regelung der Verkehrsführung im nachgeordneten Straßennetz obliegt nicht dem 

gegenständlichen Planfeststellungsverfahren.  

13. Der Landkreis Stendal fordert, dass die K 1020 bzw. die Alandstraße zur Landesstraße 

umgestuft werden.  

Dieser Forderung wird entsprochen. 

Die Planfeststellungsbehörde verweist insoweit auf die straßenrechtliche Entscheidung in Ka-

pitel A.VII. Hiernach wird der betreffende Abschnitt der K 1020 nördlich Seehausen L 2 – B 

189 (künftig L 38) zur L 38 zwischen seiner Einmündung an der B 189 nördlich Geestgottberg 

und seiner Einmündung an der L 2 unmittelbar nördlich Seehausen zur Landesstraße L 38 

aufgestuft.  

14. Der Landkreis Stendal wendet ein, dass eine Umstufung der B 189 von Netzknoten 3036 

034 Station 6.224 bis Netzknoten 3036 035 Station 0.000 mit einer Länge von 821 m zur 

Kreisstraße K 1020 nicht zweckdienlich sei. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Die Planfeststellungsbehörde verweist insoweit zunächst auf Begründung der straßenrechtli-

chen Entscheidung in Kapitel A.VII. 
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Die vorbenannte Straße ist eine öffentliche Straße i. S. d. StrG LSA. Sie dient überwiegend 

dem überörtlichen Verkehr innerhalb des Landkreises Stendal und erfüllt damit die Tatbe-

standsmerkmale des § 3 Abs. 1 Nr. 2 StrG LSA, hat somit die Verkehrsbedeutung einer Kreis-

straße und ist zur Kreisstraße des Landkreises Stendal abzustufen, damit sie als solche den 

Verkehr zwischen benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten, den überörtlichen Verkehr 

innerhalb eines Kreises oder den unentbehrlichen Anschluss von Gemeinden oder räumlich 

getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege sicherstellen kann. Vor diesem Hinter-

grund wird die Kreisstraße bis zum Anschluss von Geestgottberg geführt. 

Der erhalten bleibende Fahrbahnkörper der B 189 alt wird auf eine zukünftige Breite von 6,50 

m zurückgebaut. Insoweit wird auf die entsprechende Nebenbestimmung in Kapitel A.V.14 

dieses Planfeststellungsbeschlusses verwiesen.  

15. Der Landkreis Stendal fordert, die Durchgängigkeit der neu entstehenden Landesstraße L 

38 aus Brandenburg kommend mit Anschluss an die L 2 herzustellen. Zwischen den An-

schlussstellen Seehausen und Wittenberge müsse eine durchgängige Straßenverbindung 

entstehen, die Verkehrsströme im Havariefall auf der Autobahn oder Durchgangsverkehr 

von Brandenburg zur Landesstraße L 2 aufnimmt und damit eindeutig Netzcharakter auf-

weist. 

Dieser Forderung wird mit Verweis auf die straßenrechtliche Entscheidung in Kapitel A.VII 

dieses Beschlusses entsprochen. 

16. Der Landkreis Stendal fordert, dass eine Beweissicherung durchgeführt wird, um auftre-

tende Schäden an vorhandenen Straßen und Wegen nach Abschluss der Bauarbeiten in 

Übereinkunft mit dem Landkreis beseitigen zu können. 

Dieser Forderung wird mit Verweis auf die Nebenbestimmung in Kapitel A.V.15 Nr. 4 dieses 

Planfeststellungsbeschlusses entsprochen. 

17. Der Landkreis Stendal fordert die Aufnahme diverser denkmalschutzrechtlicher Nebenbe-

stimmungen in den Planfeststellungsbeschluss. 

Dieser Forderung wird mit Verweis auf die Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.3 dieses Plan-

feststellungsbeschlusses entsprochen. 

18. Der Landkreis Stendal fordert die Aufnahme diverser immissionsschutzrechtlicher Neben-

bestimmungen in den Planfeststellungsbeschluss. 

Dieser Forderung wird mit Verweis auf die Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.10.1 dieses 

Planfeststellungsbeschlusses entsprochen. 
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19. Der Landkreis Stendal fordert die Aufnahme diverser abfallwirtschaftlicher Nebenbestim-

mungen in den Planfeststellungsbeschluss. 

Dieser Forderung wird mit Verweis auf die Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.7 dieses Plan-

feststellungsbeschlusses entsprochen. 

20. Der Landkreis Stendal wendet ein, dass den unterschiedlichen Regelquerschnitten der 

Alandstraße (Abschnitte 1 – 3) nicht zugestimmt werden könnte und fordert, den Regel-

querschnitt der Alandstraße von RQ 7,5 auf RQ 9,5 anzupassen. Zudem wird gefordert, 

dass zwischen Krugbrücke und südlichem Alanddeich auf der Alandstraße eine hochwas-

sersichere Gradiente gewählt wird.  

Die Forderungen werden zurückgewiesen.  

Die Planfeststellungsbehörde verweist insoweit zunächst auf die Ausführungen zur Aland-

straße Teil 1 bis Teil 3 in Kapitel B.I.2.2 dieses Beschlusses. 

Auch können die Regelquerschnitte der Alandstraße aufgrund nachfolgender Ausführungen 

nicht vereinheitlicht werden: 

a.) Alandstraße Teil 1 

Der Quell- und Zielverkehr der Alandstraße nördlich des Alandes, insbesondere der Verkehr 

der Betriebe des Gewerbegebietes unmittelbar südlich der Bahnstrecke Salzwedel – Geest-

gottberg, soll, wie im Erläuterungsbericht (Antragsunterlage 1, Seite 164) dargelegt, bevorzugt 

über die nördliche Verlängerung der Alandstraße mit Anschluss an das bestehende klassifi-

zierte Straßennetz (B 189 bzw. künftig L 38 und K 1020 bzw. künftig Landesstraße) geführt 

werden. 

Die künftige Nutzung der vorhandenen Alandstraße im Abschnitt zwischen der L 2 und südlich 

des Gewerbegebietes Geestgottberg soll mit Blick auf die bestehenden Einschränkungen 

(Ausbaustandard, bei Hochwasserlagen) mit entsprechender verkehrsbehördlicher Anord-

nung dem landwirtschaftlichen und Anliegerverkehr vorbehalten sein. Insofern werden die im 

Rahmen des gegenständlichen Vorhabens vorgesehene Ertüchtigung des vorhandenen Brü-

ckenbauwerkes im Zuge der Alandstraße über den Aland (Krugbrücke) mit einer Fahrbahn-

breite von 6,50 m und der Ausbau der Bauwerksrampen mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 m 

entsprechend dem Regelquerschnitt RQ 7,5 als ausreichend eingeschätzt.  
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b.) Alandstraße Teil 2 

Eine durchgehende hochwassersichere Lage der Alandstraße innerhalb des eingedeichten 

Überschwemmungsgebietes des Alandes ist weder aus Gründen des Katastrophenschutzes, 

noch aus Gründen der vorgesehenen künftigen Nutzung allein durch den landwirtschaftlichen 

und Anliegerverkehr geboten. Eher würde eine hochwassersichere Lage der Alandstraße bei 

Ortskundigen die Entwicklung eines sogenannten „Schleichweges“ fördern. Auch kann der 

Transport landwirtschaftlicher Erzeugnisse bei Hochwasserlagen über die K 1020 umgeleitet 

werden. 

Es wird insoweit auf die Ausführungen unter Nr. 1 dieser Bescheidung verwiesen. 

21. Der Landkreis Stendal fordert, dass mit den Landnutzern der Ausbau der Wirtschaftswege 

abgestimmt wird. Auch könne der Verzicht auf Ausweichstellen für die Wege W 3 (Krüden) 

und W 2 (Geestgottberg) nicht nachvollzogen werden und würden durch die gewählte Be-

festigungsart der sandgeschlämmten Schotterdecke für die Wirtschaftswege die hohen 

Unterhaltungskosten künftig auf die Landbesitzer abgewälzt. 

Die Forderung wird zurückgewiesen und in Teilen für erledigt erklärt. 

Die gemäß den Antragsunterlagen für den jeweiligen Wirtschaftsweg gewählte Befestigungs-

art entspricht den Vorgaben des ALFF in überwiegender Übereinstimmung mit dem heute be-

stehenden Ausbaustandard.  

Im Übrigen genügen entsprechend dem Arbeitsblatt DWA-A 904 Richtlinien für den ländlichen 

Wegebau für die Begegnungsfälle auf einstreifigen Wirtschaftswegen die Seitenstreifen, Ab-

zweigungen und Grundstückszufahrten. Zusätzliche Ausweichen sind nur ausnahmsweise, z. 

B. bei beengten Verhältnissen, erforderlich.  

Im Rahmen des 1. Änderungs- und Ergänzungsverfahrens wurden für den Wirtschaftsweg W 

3 insgesamt 5 Ausweichstellen vorgesehen (vgl. Antragsunterlage 1, dort Seite 183B). 

11.1.2. Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) (Reg.-Nr. 4.10) 

Stellungnahmen vom 31.03.2010 / 01.04.2010, vom 03.03.2011, vom 11.03.2011, vom 

11.01.2013, vom 20.06.2013, vom 18.03.2014, vom 21.10.2014 und vom 14.09.2017 

Erwiderungen vom 13.12.2010, vom 03.05.2013, vom 17.04.2014, vom 07.11.2014 und vom 

11.10.2017 
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Die Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) mit Sitz in der Hansestadt Seehausen (Altmark) 

hat als Träger öffentlicher Belange im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Bauvor-

haben BAB 14, VKE 3.1/3.2a, Stellung genommen.  

Mit Stellungnahme vom 31.03.2010 / 01.04.2010 fordert sie den Ausbau der jetzigen K 1020 

einschließlich eines straßenbegleitenden Radweges von der Zollbrücke bis an die jetzige B 

189 mit anschließender Aufstufung zur Kreisstraße, einen Komplettausbau der Alandstraße 

einschließlich eines straßenbegleitenden Radweges sowie einer anschließenden Aufstufung 

zur Kreisstraße und die Errichtung eines straßenbegleitenden Radweges an der L 2 von der 

Kreuzung L 2 / K 1020 bis zur Landesgrenze Niedersachsen, sowie in der Ortslage Vielbaum 

als kombinierter Rad-/Gehweg. 

Sie lehnt die in Geestgottberg vorgesehene Überführung des Wahrenberger Weges über die 

BAB 14 mit dem Brückenbauwerk und den Anrampungen ab und fordert den Neubau einer, 

die BAB 14 begleitenden und östlich zu dieser verlaufenden Verbindungsstraße zwischen der 

Ortsausfahrt Geestgottberg (Wahrenberger Weg) bis an das Brückenbauwerk 128 A ein-

schließlich eines straßenbegleitenden Radweges. Für Fußgänger und Radfahrer sei eine Un-

tertunnelung im Bereich des Wahrenberger Weges vorzusehen.  

Vor Beginn sämtlicher mit der BAB 14 im Zusammenhang stehender Baumaßnahmen sei eine 

Dokumentation des Ist-Zustandes in Form einer Beweissicherung für die gemeindeeigenen 

Wege und Straßen zu erstellen. 

Die Verbandsgemeinde fordert überdies die Anhebung der Gradiente der Alandstraße im Be-

reich der Alandniederung zwischen linkem Alanddeich und Krugseebrücke. Diese Straße 

werde zeitlich begrenzt überflutet und ihr werde mit dem Bau der A 14 eine höhere Bedeutung 

zukommen. Mit einer Verkehrszunahme sei zu rechnen. 

Darüber hinaus fordert sie den Ausbau der geplanten neu zu errichtenden Wirtschafts- und 

Zufahrtswege mit einer befestigten Deckschicht in Form von Betonspurbahnen oder mit einer 

Asphaltdeckschicht sowie einer ausreichenden Bemessung (Anzahl und Größe) von Aus-

weichstellen. Die Übernahme von Wirtschaftswegen mit ungebundener Deckschicht in die Trä-

gerschaft der Gemeinde lehne sie ab. 

Im Hinblick auf die geplante Komplexmaßnahme Fuchsbergniederung fordert die Verbands-

gemeinde die trassennahe Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Ebenfalls 

seien als trassennah auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Form von Entsiegelungsflä-

chen innerhalb der Verbandsgemeinde zu verstehen. Eine Inanspruchnahme zusätzlicher 
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landwirtschaftlich genutzter Flächen sei auszuschließen. Die geplante Bepflanzung der K 1020 

sei nur durchzuführen, wenn diese zuvor einen verkehrsgerechten Ausbau erfahre.  

Im Hinblick auf den Schallschutz fordert die Verbandsgemeinde, für die K 1020 und die Aland-

straße erneute Schallberechnungen durchzuführen und entsprechende Schallschutzmaßnah-

men vorzusehen. Weiterhin fordert sie für den Fall der Notwendigkeit der Anschlussstelle Viel-

baum die Durchführung von Schallberechnungen im Bereich der L 2 sowie die Anordnung 

entsprechender Schallschutzmaßnahmen.  

Sie fordert, die Geschwindigkeit für Lkws in den Ortslagen auf 30 km/h zu beschränken bzw. 

innerörtlich eine Tonnagebegrenzung für den Lkw-Verkehr festzulegen. 

Die Verbandsgemeinde fordert die schalltechnische Berechnung mit den tatsächlich gefahre-

nen und nicht mit den Richtgeschwindigkeiten sowie eine nochmalige Überprüfung der Zahlen 

der Verkehrsprognose mit den daraus resultierenden Isophonenlinien. 

Für Wohnobjekte, die außerhalb der Isophonenlinien liegen und nicht mit aktivem Schallschutz 

bedacht werden, müsse passiver Schallschutz in Form von Schallschutzfenstern und Fassa-

densystemen vorgesehen werden. Insbesondere für die Wohngrundstücke, die im Ortsteil 

Geestgottberg im Bereich der Märsche zwischen der geplanten A 14 und der jetzigen B 189 

liegen, solle der Vorhabenträger Entschädigungsangebote unterbreiten. Betroffen seien hier 

die Grundstücke Märsche 1, 3, 4, 6 und7 und die Grundstücke der Alandstraße 1 ,2 und 3. 

Schallberechnungen seien nach DIN 18005 durchzuführen. Die Schallschutzwand am Kirch-

weg (Westseite A 14) müsse aus hochabsorbierenden Materialien bestehen, um den gegen-

überliegenden Voßhof nicht noch zusätzlich zu beschallen. Darüber hinaus fordert die Ver-

bandsgemeinde einen Nachweis der Dauerhaftigkeit des vorgesehenen lärmmindernden Be-

lages. Schallschutzwände sollten so angelegt werden, dass sie das Landschaftsbild nur mini-

mal beeinträchtigen. 

Die Verbandsgemeinde fordert zudem die Prüfung der Notwendigkeit der Anschlussstelle Viel-

baum, da das auf der L2 prognostizierte Verkehrsaufkommen für die Ortsdurchfahrten der 

Gemeinde Aland nicht akzeptabel sei.  

Sie lehnt die geplante Dammlage der BAB 14 ab und fordert eine Reduzierung der Dammla-

ge. 

Des Weiteren fordert sie eine nochmalige Untersuchung der als Zwangspunkt ausgewiesenen 

Querung der stillgelegten Gleisanlage der DB AG im Bereich des Ortsteils Geestgottberg, um 

Fehlinvestitionen zu vermeiden bzw. auszuschließen. Insoweit sei die Notwendigkeit des Brü-

ckenbauwerkes nochmals zu prüfen. 
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Sie fordert eine Untersuchung eines möglicherweise im Zusammenhang mit der geplanten 

Dammlage entstehenden Deichbruches der Elbe (beidseitig der BAB 14), um die hieraus re-

sultierenden Auswirkungen durch die damit verbundene Veränderung der Einstauhöhe für die 

dann getroffenen Gemeinden analysieren zu können und mit geeigneten Maßnahmen im Zuge 

des Baus der BAB 14 entgegenzuwirken. 

Mit Stellungnahme vom 03.03.2011 hält die Verbandsgemeinde sämtliche Forderungen aus 

der vorherigen Stellungnahme aufrecht. 

Mit Stellungnahmen vom 11.03.2011 fordert sie, die als Zwangspunkt ausgewiesene Querung 

der stillgelegten Gleisanlage der DB AG im Bereich des Ortsteils Geestgottberg nochmals nä-

her zu untersuchen, um Fehlinvestitionen zu vermeiden bzw. auszuschließen. Insoweit sei die 

Notwendigkeit des Brückenbauwerkes nochmals zu prüfen. 

Mit Stellungnahme vom 11.01.2013 fordert die Verbandsgemeinde, die Beschaffung und Fi-

nanzierung der an der PWC Anlage erforderlichen Feuerlöschbrunnen bzw. Unterflurhydran-

ten bzw. die zusätzlich erforderliche Ausrüstung für die Feuerwehr durch den Vor-habenträger. 

Weiter weist die Verbandsgemeinde darauf hin, dass in den Planunterlagen ein Bodenaus-

tausch in den Versickerungsanlagen vorgesehen sei. Im Bereich Geestgottberg seien die 

Grundstücke bislang über eigene Hauswasserversorgungsanlagen erschlossen. Der durch die 

BAB 14 entstehende Schadstoffeintrag über abgeleitetes Niederschlagswasser sei durch ge-

eignete Maßnahmen auszuschließen.  

Mit ihrer Stellungnahme vom 20.06.2013 bekräftigt die Verbandsgemeinde ihre Forderung 

nach einer hochwasserangepassten Planung. Insbesondere bittet sie darum, die geplante 

Dammlage in der Höhe Geestgottberg im Hinblick auf eine mögliche Katastrophengefahr bei 

Hochwasser zu prüfen und ggf. anzupassen.  

Mit Stellungnahme vom 18.03.2014 wiederholt sie ihre Forderung, den Bau des Radweges an 

der L 2 bis zum Anschlusspunkt der Ortslage Seehausen durchzuführen. Zudem bekräftigt sie 

ihre Forderung, die Wirtschaftswege mit Betonspurbahnen zu befestigen. Auch sei nach wie 

vor die schalltechnische Berechnung fehlerhaft, da man die reflektierende Lärmschutzwand 

bei der Berechnung der Lärmbelastung auf den Voßhof nicht berücksichtigt habe. 

Mit ihrer im Rahmen des 1. Planänderungs- und Ergänzungsverfahrens abgegebenen Stel-

lungnahme vom 21.10.2014 bittet die Verbandsgemeinde darum, in der Planung, soweit sie 

den Hochwasserschutz betreffe, die aus dem Junihochwasser 2013 gewonnenen Erkennt-

nisse zu berücksichtigen.  



 

Seite 664 

 

Mit Stellungnahme vom 14.09.2017 macht die Verbandsgemeinde auf die Situation der Bahn-

strecke Geestgottberg – Arendsee aufmerksam. Es sei nicht auszuschließen, dass es zwi-

schenzeitlich neue Erkenntnisse zur Bestandsfähigkeit der Strecke gebe. Diese Frage müsse 

deshalb, um Fehlinvestitionen zu vermeiden, sorgfältig geprüft werden. Die Bahnstrecke sei 

für die Festlegung der Gradientenhöhe der BAB 14 in diesem Teilabschnitt ein wesentlicher 

Punkt.  

Die erhobenen Forderungen haben sich zum Teil erledigt und werden im Übrigen zurückge-

wiesen. 

Was den geforderten Ausbau und die Aufstufung der K 1020 sowie der Alandstraße nebst der 

jeweiligen Anlage eines straßenbegleitenden Radweges anbelangt, wird auf die Ausführungen 

der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Bescheidung des Einwenders E 12 verwiesen.  

Der Forderung nach der Anlage eines straßenbegleitenden Radweges an der L 2 wird ent-

sprochen. Der Radweg wird am vorhandenen Radweg in der Ortslage Vielbaum beginnen und 

bis zum Bahnübergang L 2 / DB AG Strecke 6401 Magdeburg – Wittenberger geführt. Die 

weitere östliche und westliche Fortsetzung des Radweges obliegt der planerischen Vorberei-

tung und Umsetzung durch den zuständigen Straßenbaulastträger außerhalb dieser Planfest-

stellung.  

Hinsichtlich der Forderung nach einer östlich der BAB 14 verlaufenden Verbindungsstraße und 

zur Frage der Rechtmäßigkeit der Überführung des „Wahrenberger Wegs“ verweist die Plan-

feststellungsbehörde auf ihre diesbezüglichen Ausführungen in ihren Bescheidungen der Ein-

wender E 110 und E 83. 

Der Gebrauch von öffentlichen Straßen und Wegen ist jedermann im Rahmen der Widmung 

und der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts gestattet (vgl. § 14 Abs. 1 StrG LSA). Glei-

ches gilt für eine vorübergehende Nutzung als Transport- oder Erschließungsweg während 

der Baudurchführung. Der Vorhabenträger und die Bauausführenden werden im Zuge der 

Baudurchführung dafür Sorge tragen, die beanspruchten Straßen und Wege nach Abschluss 

der Bautätigkeit in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Vor Beginn der Bautätig-

keiten erfolgt hierzu eine Beweissicherung. 

Bezogen auf die Forderung nach einer Anhebung der Gradiente der Alandstraße im Bereich 

der Alandniederung zwischen linkem Alanddeich und Krugseebrücke wird auf die Ausführun-

gen der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Bescheidung des Einwenders E 140 ver-

wiesen. 
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Der Forderung nach einem Ausbau der Wirtschaftswege mit Asphaltdeckschicht oder mit Be-

tonspuren sowie einer ausreichenden Bemessung von Ausweichstellen kann nur bedingt ent-

sprochen werden. Auf die Ausführungen der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Be-

scheidung der Einwender E 120, E 173 und E 181 wird verwiesen. 

Die Umsetzung der Komplexmaßnahme Wiedervernässung der Fuchsbergniederung als tras-

sennahe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist nicht möglich. In Trassennähe stehen keine 

geeigneten Flächen in dem erforderlichen Umfang zur Verfügung. Die Maßnahmefläche ver-

fügt an der angegebenen Stelle über ein hohes Aufwertungspotenzial für den Boden- und 

Wasserhaushalt. Der Abbau des organischen Bodens wird wesentlich verlangsamt und der 

Wasserhaushalt günstig beeinflusst. Auch das ALFF Altmark hat die Ersatzmaßnahme insbe-

sondere auch wegen ihrer trassenfernen Ansiedlung und der damit verbundenen Streuung der 

Flächenbetroffenheit ausdrücklich befürwortet. Die Planfeststellungsbehörde sieht die Maß-

nahme nach alledem als geeignet und angemessen an.  

Die ursprünglich beantragte Maßnahme E 6 (Alleebaumbepflanzung an der Kreisstraße 

K 1020) wurde aus dem Maßnahmenkonzept gestrichen. Sie hätte, da ein Baumabstand von 

8 m einzuhalten gewesen wäre, einen erheblichen landwirtschaftlichen Flächenentzug zur 

Folge und würde zu unvertretbar hohen Kosten für Fahrzeugrückhaltesysteme führen. Statt-

dessen sind nunmehr auf dafür durch die Verbandsgemeinde vorgeschlagenen Flächen öst-

lich der Bahnlinie Seehausen-Wittenberge zwischen Geestgottberg und Aland sowie im Be-

reich Märsche jeweils eine Baumreihe auf der Westseite der Wirtschaftswege zwischen Weg 

und Graben vorgesehen. 

Forderungen nach Lärmschutz für ihre Bürger kann die Verbandsgemeinde zulässigerweise 

nicht erheben. Als Verbandsgemeinde kann sie zum einen keine Belange der Allgemeinheit 

geltend machen, die nicht speziell dem gemeindlichen Selbstverwaltungsrecht zugeordnet 

sind. Zum anderen kommen einer Gemeinde nicht schon dann eigene "wehrfähige" Rechte 

zu, wenn nach ihrer Ansicht einzelnen Privatpersonen – die ihre Rechte selbst geltend zu 

machen haben – ein Schaden droht (vgl. BVerwG, Urteil vom 15. Dezember 1989 - BVerwG 

4 C 36.86 - BVerwGE 84, 209 <213>; Urteil vom 12. Dezember 1996 - BVerwG 4 C 14.95 - 

Buchholz 11 Art. 28 GG Nr. 107). Rechtlich anerkannt ist, dass die nach § 73 Satz 4 VwVfG 

eingeräumte Einwendungsbefugnis nur eigene Belange der Einwender erfasst. Insoweit kann 

auch eine kommunalrechtliche Gemeinde nicht die Rechte oder Interessen ihrer Bürger gel-

tend machen (vgl. nur: BVerwG, Beschl. V. 05.11.2002, 9 VR 14.02; OVG Rheinl.-Pfalz, Urteil 

v. 12.02.2009, 1 A 10722/08; alle juris; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 9. Auflage 2005, § 73 Rz. 
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62). Dies gilt insbesondere für die Forderung der Verbandsgemeinde, den Grundstückseigen-

tümern der Märsche 3, 4, 6, 7 sowie den Grundstückseigentümern der Alandstraße 1, 2 und 3 

entsprechende Entschädigungsangebote zu unterbreiten. 

Im Übrigen sind die Forderungen auch unbegründet. 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird bezüglich der Forderung nach der Berechnung des 

Lärms unter Einhaltung der DIN 18005, der Berechnung anhand der tatsächlich gefahrenen 

Maximalgeschwindigkeiten sowie der Berücksichtigung der Windgeschwindigkeit auf die Aus-

führungen der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Bescheidung des Einwenders E 1 

verwiesen. 

Der Vorhabenträger hat plausibel dargelegt, dass die Längenangaben von Lärmschutzwänden 

im Rechenprogramm „Soundplan“ geradlinig, im Winkel von 90 Grad zur Gradiente, ermittelt 

werden. Dabei beziehen sich die Angaben der Baukilometer auf die Straßenachse. Damit sind 

bei geradlinig verlaufenden Straßen die Längenangaben identisch. Im Bereich einer Krümme 

sind die Angaben nach Baukilometern innen somit etwas länger und außen etwas kürzer.  

Die für die K 1020 geforderten Schallschutzmaßnahmen werden zurückgewiesen, da die bau-

liche Änderung der K 1020 nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens ist. Die 

schalltechnische Untersuchung an der Alandstraße 1 hat ergeben, dass es zu keiner Über-

schreitung der Immissionsgrenzwerte kommt, weshalb es für die Anordnung von Lärmschutz-

maßnahmen an der Anspruchsgrundlage fehlt. Gleiches gilt für die Forderung nach Schall-

schutzmaßnahmen in den Ortslagen der Gemeinde Aland und entlang der L 2. Zusätzlich wird 

auf die lärmspezifischen Ausführungen im Rahmen der Bescheidung des Einwenders E 1 ver-

wiesen. 

Zur Frage der Notwendigkeit der Anschlussstelle Vielbaum wird auf die Bescheidung des Ein-

wenders E 26 verwiesen. 

Die für die L 2 geforderte Geschwindigkeitsbeschränkung für LKW und die Begrenzung der 

Tonnage entzieht sich einer Entscheidung durch die Planfeststellungsbehörde im Rahmen 

dieses Verfahrens.  

Die Forderung nach passiven Lärmschutzmaßnahmen wird zurückgewiesen. Aufgrund der an-

geordneten aktiven Lärmschutzmaßnahmen werden die geforderten Immissionsgrenzwerte 

komplett eingehalten. Eine hoch absorbierende Ausbildung der Lärmschutzwand Vielbaum ist 

nicht notwendig, da sich die nächstgelegene Wohnbebauung auf der Ostseite der BAB 14 in 

ca. 600 m Entfernung befindet und es aufgrund dieser Entfernung zu keiner Überschreitung 

der Immissionsgrenzwerte kommen wird. 
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Zur Frage des Nachweises der Dauerhaftigkeit des lärmmindernden Straßenbelages wird auf 

die Ausführungen zum Einwender E 110 verwiesen. 

Hinsichtlich der Gestaltung der geplanten Lärmschutzwände sagt der Vorhabenträger zu, dass 

diese in Material, Form, Gliederung und Farbe, sowohl im Abschnitt VKE 3.1 wie auch im 

Abschnitt VKE 3.2a, den örtlichen Gegebenheiten entsprechen. 

Was die Befürchtungen des „Mautausweichverkehres“ betrifft, wird auf die Ausführungen zum 

Einwender E 67 verwiesen. Ausführungen zur Dammlage der Autobahn finden sich im Rah-

men der Bescheidung des Ein-wenders E 1.  

Was die DB AG Strecke Salzwedel – Geestgottberg betrifft, so ist die Deutsche Regionalei-

senbahn GmbH (DRE) als Pächterin dieser Strecke Inhaberin einer bis zum 31.12.2024 gülti-

gen Betriebsgenehmigung. Seitens des Landes Sachsen-Anhalt gibt es keine Bestrebungen 

zu einer Stilllegung dieser Bahnstrecke. Die DRE GmbH wurde im Rahmen der Eisenbahn-

aufsicht vom Landesverkehrsministerium zur Instandsetzung aufgefordert. Daher ist diese Ei-

senbahnstrecke für das vorliegende Bauvorhaben auch weiterhin von Relevanz. Überdies hat 

das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt mit Stellung-

nahme vom 01.09.2017 mitgeteilt, dass die Belange der Landeseisenbahnaufsicht mit der ge-

planten Querung dieser Bahnstrecke durch das Bauwerk 122 A ausreichend berücksichtigt 

sind und keine Einwände bestehen. Diese Ausführungen gelten entsprechend für die Stellung-

nahme der Verbandsgemeinde vom 11.03.2011. 

Der Forderung nach einer Untersuchung eines möglichen Deichbruchszenarios ist der Vorha-

benträger nachgekommen. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen der 

Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Bescheidung des Einwenders E 59 verwiesen.  

Soweit die Verbandsgemeinde mit Stellungnahme vom 11.01.2013 die Beschaffung und Fi-

nanzierung der an der PWC Anlage erforderlichen Feuerlöschbrunnen bzw. Unterflurhydran-

ten und die erforderliche Ausrüstung für die Feuerwehr fordert, gilt Folgendes: Wie der Vorha-

benträger in seiner Antwortstellungnahme vom 03.05.2013 zutreffenderweise darlegt, sind für 

unbewirtschaftete Rastanlagen mit WC-Gebäude gemäß Ziffer 7.2.2 ERS 2011 keine Anfor-

derungen zur Brandbekämpfung und insoweit auch keine Löschwassereinrichtungen vorge-

sehen. Gemäß § 2 BrSchG LSA obliegen Brandschutz und Hilfeleistung der Gemeinde inner-

halb ihres Gemeindegebietes. Gleiches gilt auch für öffentliche Verkehrsanlagen. Somit fällt 

das Vorhalten von Löschwasser zur Brandbekämpfung auf öffentlichen Verkehrsanlagen nicht 

in den Zuständigkeitsbereich des Straßenbaulastträgers. 
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Zu Schadstoffeinträgen durch abgeleitetes Niederschlagswasser wird es nicht kommen. Laut 

Aussage der Unteren Wasserbehörde des LK Stendal gewährleisten die anstehenden Böden 

im Bereich der Versickerungsanlagen eine Versickerung. Die untere Wasserbehörde hat inso-

weit die wasserrechtliche Erlaubnis erteilt.  

Die Herstellung der Fahrbahnoberfläche erfolgt gerade nicht mit offenporigem Asphalt. Wei-

tere Untersuchungen sind somit entbehrlich. 

Im Hinblick auf die nochmalige Forderung einer hochwasserangepassten Planung verweist die 

Planfeststellungsbehörde erneut auf die bisherigen Ausführungen im Rahmen der Beschei-

dung des Einwenders E 59. 

Mit ihren Stellungnahmen vom 11.01.2013, vom 20.06.2013, vom 18.03.2014, vom 

21.10.2014 und vom 14.09.2017 wiederholt die Verbandsgemeinde ihre bereits mit Stellung-

nahme vom 31.03.2010 erhobenen Forderungen. Der Vorhabenträger geht in seinen jeweili-

gen Antwortstellungnahmen vertiefend auf die einzelnen Punkte ein. Im Ergebnis verbleibt es 

bei den obigen Ausführungen der Planfeststellungsbehörde. 

11.1.3. Hansestadt Seehausen (Altmark) (Reg.-Nr. 4.12) 

Stellungnahmen vom 01.04.2010, vom 11.03.2011, vom 11.01.2013 / 10.01.2013 und vom 

14.09.2017 

Erwiderungen vom 13.12.2010, vom 03.05.2013 und vom 11.10.2017 

Die Hansestadt Seehausen (Altmark) hat als Träger öffentlicher Belange im Rahmen des Plan-

feststellungsverfahrens zum Bauvorhaben BAB 14, VKE 3.1/3.2a, Stellung genommen. Ihre 

Forderungen sind inhaltsgleich wie diejenigen der Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 

und werden deshalb, soweit sie sich nicht bereits erledigt haben, aus denselben Gründen wie 

diese zurückgewiesen. 

11.1.4. Gemeinde Aland (Reg.-Nr. 4.13) 

Stellungnahmen vom 01.04.2010, vom 11.03.2011, vom 11.01.2013 / 10.01.2013 und vom 

14.09.2017 

Erwiderung vom 13.12.2010, vom 03.05.2013 und vom 11.10.2017 

Die Gemeinde Aland hat als Träger öffentlicher Belange im Rahmen des Planfeststellungs-

verfahrens zum Bauvorhaben BAB 14, VKE 3.1/3.2a Stellung genommen. Ihre Forderungen 

sind inhaltsgleich wie diejenigen der Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) und werden 
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deshalb, soweit sie sich nicht bereits erledigt haben, aus denselben Gründen wie diese zu-

rückgewiesen. 

11.1.5. Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land (Reg.-Nr. 4.20) 

Stellungnahmen vom 19.03.2010 und vom 03.01.2013 

Erwiderung vom 13.12.2010 

Die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land fordert, dass die Gelder für die vorgesehenen Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Gemeinde Schollene besser für die Sanierung der in 

dem Verbandsgemeindegebiet liegenden Seen verwendet werden.  

Die Stellungnahme der Verbandsgemeinde bezieht sich auf die ursprünglich geplante Maß-

nahme E 38 „Fuchsbergniederung“ der landschaftspflegerischen Begleitplanung in der Ge-

meinde Schollene. 

Diese Maßnahme ist im Rahmen des 1. Änderungs- und Ergänzungsverfahrens entfallen. 

Die Forderung hat sich durch Verzicht auf die Maßnahme erledigt.  

Durch eine Sanierung der Seen ist auch kein annähernd qualitativ vergleichbarer, auf die 

Schutzgüter Boden, Wasser und Tiere/Pflanzen bezogener funktionaler Ausgleich der mit dem 

Bau der BAB 14 hervorgerufenen Eingriffe möglich. Eine Sanierung von Seen, bezogen auf 

das gegenständliche Vorhaben, ist daher weder fachlich sinnvoll noch rechtlich geboten. 

11.1.6. Stadt Wittenberge (Reg.-Nr. 4.30) 

Stellungnahme vom 25.03.2010 

Erwiderung vom 13.12.2010 

Die Stadt Wittenberge fordert, die K 1020 entsprechend zu ertüchtigen, damit diese ihre zu-

künftige Funktion erfüllen kann. Darüber hinaus wird gefordert, dass die Funktionstüchtigkeit 

der K 1020 als regionale Verbindung zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg auch in der 

Bauphase gewährleistet bleibt.  

Zur Entscheidung wird auf die Ausführungen der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der 

Bescheidung des Einwenders E 12 verwiesen. 
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11.2. Behörden/Träger öffentlicher Belange 

11.2.1. Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord (Reg.Nr. 2.1) 

Stellungnahme vom 22.03.2010, 10.01.2013, 30.10.2014 

Erwiderung vom 04.05.2010 

Die PD Nord bittet in ihrer Stellungnahme darum, Knotenpunkt der AS Vielbaum so zu errich-

ten, dass dieser den Verkehrsströmen gerecht wird und kein weiterer Unfallschwerpunkt ent-

steht.  

Im Erörterungstermin wurde angeregt, die geplante Anschlussstelle dahingehend zu überprü-

fen, ob eine andere Verkehrsregelung in Betracht käme, ggf. die Anordnung eines Kreisver-

kehrs.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Zur Begründung wird auf die Ausführungen in Kapitel C.XIV.11.1.1 Punkt 11 (Landkreis Sten-

dal) verwiesen. 

11.2.2. Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Reg.Nr. 7.1) 

Stellungnahmen vom 18.03.2010, 24.11.2011, 21.12.2012, 09.10.2014, 19.02.15 und 

19.09.2017 

Erwiderungen vom 13.12.2010, 08.02.2013, 28.11.14, 11.05.15 und 29.11.2017 

Das Landesamt für Umweltschutz hat sich im Verfahren mehrfach geäußert und seine Belange 

in den o. g. Stellungnahmen ausführlich geltend gemacht. Mit den Erwiderungen des Vorha-

benträgers und ggf. Änderungen/Anpassungen der Antragsunterlagen sind Probleme, Forde-

rungen und Hinweise entweder einvernehmlich gelöst oder durch Aufnahme entsprechender 

Nebenbestimmungen in diesen Planfeststellungsbeschluss entsprochen worden. 

Nachfolgend werden die Forderungen/Hinweise beschieden, die nicht einvernehmlich geregelt 

werden konnten: 

1. Das LAU fordert, den LBP um eine differenzierte Mutter- oder Oberboden-Massenbilanz 

mit Verwendungskonzeption zu ergänzen. Durch den Nachweis, dass der zur Verfügung 

stehende wertvolle Boden qualitätsentsprechend genutzt wird, sei ein noch besserer Bo-

denbezug von Maßnahmen zu erreichen. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 
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Eine Verwendungskonzeption für den überschüssigen Oberboden ist nicht vorgesehen, da 

dies üblicherweise dem Bauausführenden obliegt. Es wird insoweit auch auf die Ausführungen 

im Erläuterungsbericht (Antragsunterlage 1, dort Seite 203 A) verwiesen. 

2. Das Landesamt für Umweltschutz fordert, statt des in den Planunterlagen aufgeführten 

Straßenbelages mit einer Geräuschminderung DStro = - 2 dB(A) in den kritischen Bereichen 

Geestgottberg und Vielbaum einen besonders geräuschmindernden Belag mit DStro 

= - 6dB(A) auf den Autobahnspuren zum Einsatz zu bringen.  

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Der Einsatz von der am stärksten Lärm reduzierenden Deckschickt (Korrekturwert DStro = - 

5 dB(A)) aus offenporigem Asphalt (OPA) sollte gemäß ARS Nr. 08/2004 des Bundesverkehrs-

ministeriums nur bei erheblicher Lärmbetroffenheit vorgesehen werden, welche in dem streit-

gegenständlichen Abschnitt nicht gegeben ist. Ungeachtet dessen ist aus dem geltenden Re-

gelwerk (RLS-90) kein Straßenbelag mit einer Minderung von -6 dB(A) bekannt. 

3. Das Landesamt für Umweltschutz empfiehlt, in dem geplanten Bauabschnitt für die größe-

ren Brückenbauwerke geräuschmindernde Brückenübergangselemente zu verwenden. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Das lärmschutztechnische Erfordernis zum Einbau von lärmgeminderten Fahrbahnübergän-

gen ist durch den Einsatz von lärmminderndem Straßenbelag gegeben und wird somit in der 

Ausführungsplanung mit Blick auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis der geplanten Baumaß-

nahme berücksichtigt.  

4. Das Landesamt für Umweltschutz empfiehlt eine Erweiterung des Umfanges der Entsie-

gelungsmaßnahmen, insbesondere vor dem Hintergrund der zusätzlich südlich entlang der 

L 2 vorgesehenen Radverkehrsanlage. 

Der Einwendung kann im Rahmen des 1. Änderungs- und Ergänzungsverfahrens entsprochen 

werden.  

Grundsätzlich wurden bei der LBP-Maßnahmenplanung die Möglichkeiten der Umsetzung von 

Entsiegelungsmaßnahmen geprüft. Gemäß der Bund-/Länder-Abstimmung vom Mai 2007 

wurde festgelegt, dass Entsiegelungsmaßnahmen (Abriss hochbaulicher Anlagen) nicht als 

Ausgleich für straßenbauliche Eingriffe (Versiegelung) bei Bauvorhaben des Bundes einzube-

ziehen sind. Derartige kostenintensive und oftmals Altlasten behaftete Anlagen sind nicht zu 

Lasten des Bundesfernstraßenhaushalts zu finanzieren. 
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Während in der VKE 3.1 vor allem durch die Verkürzung der Baustrecke der BAB 14 um 

ca. 1,7 km der Anteil der Versiegelung (von 22,22 auf 18,42 ha) bei gleichbleibender Entsie-

gelung (4,3 ha) deutlich reduziert hat, vergrößerte sich in der VKE 3.2a der Entsiegelungsanteil 

durch eine erforderlich gewordene Maßnahmeumplanung (Ersatzmaßnahme E 13 auf dem 

ehemaligen Bahnverladegelände) von 0,39 ha auf 1,03 ha bei nur minimaler Erhöhung des 

Versiegelungsanteils infolge geänderter Wirtschaftswegebefestigungen (0,08 ha). Das Ver-

hältnis von Ver- und Entsiegelungsfläche gestaltet sich in der VKE 3.1/3.2a damit insgesamt 

günstiger. 

5. Das LAU wendet weiter ein, dass es durch Verbreiterung des Radweges von 2,00 m auf 

2,50 m im 2. Änderungs- und Ergänzungsverfahren, es zu einer Erhöhung der Flächenin-

anspruchnahme sowie zu weiteren Bodenverlusten käme. Diesen Auswirkungen seien 

durch die Festlegung adäquater Kompensationsmaßnahmen nicht Rechnung getragen 

worden. Boden sei als Bestandteil des Naturhaushaltes mindestens gleichwertig neben 

allem anderen Schutzgütern zu beachten. Gemäß Naturschutzrecht sei bei der Planung 

von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen grundsätzlich ein funktionaler und (weitestge-

hend) räumlicher Zusammenhang zu gewährleisten. Funktionaler Zusammenhang bedeu-

tet, verloren gegangene Bodenfunktionen gleichwertig zu ersetzen. Das Schutzgut Boden 

werde über die Erfassung und Bewertung von Biotoptypen nicht hinreichend genau be-

rücksichtigt und bilanziert. Im vorliegenden Planungsfall stünde einem Bodenverlust durch 

Teil- und Vollversiegelung von ca. 9,80 ha sowie einer Bodenüberformung auf 10,78 ha 

eine konkrete bodenfunktional wirksame Kompensationsmaßnahme (Entsiegelung) von 

1,03 ha gegenüber. Dies sei nicht adäquat. 

Der Vorhabenträger führt hierzu aus, dass es durch die geplante Verbreiterung des Radweges 

um 0,50 m (von 2,00 m auf 2,50 m) zu einer weiteren Versiegelung von weiteren 600 m² 

kommt. Die Bodenbeeinträchtigungen in der VKE 3.1 werden adäquat funktionsbezogen bzw. 

im angemessenen Flächenumfang kompensiert. 

Durch die BAB 14, VKE 3.1 einschließlich Nebenanlagen werden insgesamt 18,48 ha anlage-

bedingt versiegelt (Konflikt K1). Darüber hinaus werden in der VKE 3.1 durch die Anlage bzw. 

Umverlegung von Wirtschaftswegen mit wassergebundener Decke sowie durch die Umgestal-

tung der Bankette im Bereich Trasse und der Nebenanlagen Böden in einem Gesamtumfang 

von 5,86 ha überbaut bzw. in ihrer Funktion erheblich beeinträchtigt (Konflikt K 2). Weitere 

anlagebedingte Bodenüberformungen finden in der VKE 3.1 in einem Umfang von 6,66 ha 

statt (Konflikt K3). 

Die genannten anlagebedingten Bodenbeeinträchtigungen werden durch verschiedene Maß-

nahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung ausreichend kompensiert. 
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Eine Anpassung des dargestellten Kompensationskonzeptes in der VKE 3.1 aufgrund der mit 

der Radwegeverbreiterung verbundenen geringfügigen Erhöhung der Versieglungsflächen um 

600 m2 auf 18,48 ha (entspricht 0,3% der Gesamtversieglung) im Zuge des 2. Änderungs- und 

Ergänzungsverfahrens war nach Auffassung des Vorhabenträgers nicht erforderlich, da nach 

wie vor die Bodenkonflikte in ausreichendem Umfang kompensiert werden. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich den Aussagen des Vorhabenträgers an. 

Der Einwand des Landesamtes für Umweltschutz wird zurückgewiesen. 

Ungeachtet dessen, dass die Planfeststellungsbehörde von der Wirksamkeit des Maßnah-

menkonzeptes sowie der vorgesehenen Kompensation seitens des Vorhabenträgers über-

zeugt ist – insoweit haben auch die untere und obere Bodenschutzbehörde sowie die untere 

und obere Naturschutzbehörde der Bewertung der vorhabenbedingten Eingriffe in das Schutz-

gut Boden und den daraus abgeleiteten und vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen im 

Rahmen des gegenständlichen Planfeststellungsverfahrens nicht widersprochen – weist die 

Planfeststellungsbehörde darauf hin, dass das Landesamt für Umweltschutz kein Träger öf-

fentlicher Belange für das Schutzgut Boden ist und vor diesem Hintergrund die insoweit abge-

gebenen Stellungnahmen im Rahmen der Planfeststellung keine Relevanz haben.  

Überdies ist eine rechtliche Grundlage nicht ersichtlich, auf welche das Landesamt für Um-

weltschutz seine Forderungen stützt. Eine solche wird auch nicht durch das Landesamt für 

Umweltschutz benannt. Der Verweis auf § 1 BBodSchG ist nach Auffassung der Planfeststel-

lungsbehörde jedenfalls nicht geeignet, die Forderungen rechtlich zu begründen. 

Auch nach Auffassung der oberen Bodenschutzbehörde und des Landkreises Stendal als Trä-

ger des öffentlichen Belanges „Bodenschutz“ ist eine Abarbeitung der Bodenschutzthematik 

im Rahmen der bislang üblichen naturschutzrechtlichen Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

im Rahmen des Bewertungsmodells Sachsen-Anhalt hinreichend und korrekt erfolgt.  

6. Hinsichtlich der Verbringung der straßenbürtigen Abwässer und der damit verbundenen 

Schadstofffracht verweist das LAU auf seine diesbezüglichen Aussagen in der Stellung-

nahme zum PFVA14, VKE 2. 1, vom 27.03.2017, AZ: 1.21-31027-20C11-2017. Diese gel-

ten für diesen Planungsabschnitt analog. 

Die gewählte Form der Bezugnahme auf eine frühere Stellungnahme außerhalb des gegen-

ständlichen Planfeststellungsverfahrens genügt insoweit nicht den Anforderungen der Sub-

stantiierung einer Einwendung/Stellungnahme. Durch bloße Bezugnahme oder bloßen Hin-

weis wird der Inhalt einer anderen Stellungnahme nicht Gegenstand des laufenden Anhö-

rungsverfahrens. 
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Hilfsweise wird ausgeführt: 

Im Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie wird im Kapitel 5.5 „Fazit“ festgestellt, dass ein 

Großteil der Schadstoffe im Boden an organischen Bestandteilen adsorbiert werde und zudem 

der biologische Abbau erfolge. Somit sei auch eine Schadstoffreduzierung im Boden möglich.  

Das Landesamt für Umweltschutz wendet hierzu ein, dass diese Aussagen, insbesondere in 

den Fällen der Versickerung von Straßenabwässern über die Böschungen oder über Entwäs-

serungsmulden im nahen Trassenbereich nicht nachvollziehbar seien. Eine Schadstoffredu-

zierung werde nicht erkennbar. Im Gegenteil müsse davon ausgegangen werden, dass vor-

dringlich eine Schadstoffverlagerung stattfinde und zwar vom Schutzgut Wasser (Oberflächen-

wasser) auf das Schutzgut Boden. Die in den Planunterlagen beschriebene Filterfunktion des 

Bodens komme einer Kontamination des Schutzgutes Boden gleich. Der biologische Abbau 

im Boden könne sich nur auf einen abbaubaren Teil der Schadstoffe beziehen. Daher sei die 

in den Planunterlagen behauptete Schadstoffreduzierung im Boden aus vorgenannten Grün-

den nicht nachvollziehbar. Die Ausführungen des Vorhabenträgers seien an dieser Stelle irre-

führend, denn zunächst fände eine Schadstoffanreicherung im Boden statt. Sobald diese An-

reicherung stattgefunden habe, sei nur für einen Teil der eingetragenen Schadstoffe ein biolo-

gischer Abbau ggf. möglich. In der Summe sei somit ein stetes Ansteigen der Schadstofffracht 

in den betroffenen Böden zu erwarten, nicht jedoch eine Schadstoffreduzierung. 

Der Vorhabenträger führt hierzu aus, dass der vom Landesamt für Umweltschutz angespro-

chene Sachverhalt im Fachbeitrag missverständlich ausgedrückt sei. Die Textpassage habe 

verdeutlichen sollen, dass im Hinblick auf die Belastung des Grundwassers bzw. der Grund-

wasserkörper eine Schadstoffreduktion durch Adsorption und Abbau im Boden erfolge. 

Straßen seien technische Bauwerke, einschließlich der Bankette und Böschungen. Die Ban-

kette und Böschungen dienen unter anderem der ordnungsgemäßen und schadlosen Ablei-

tung des Oberflächenabflusses der Straßen (siehe Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: 

Entwässerung, Ausgabe 2005 (RAS-Ew 2005, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-

kehrswesen, Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau)). Die in der Bundes-Bodenschutz- und Altlas-

tenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt geändert durch Artikel 

102 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), festgeschriebenen Beschränkungen 

von eingetragenen Frachten seien demzufolge erst außerhalb der Bauwerke gültig. 

Weiter führt der Vorhabenträger aus, dass umfangreiche Untersuchungen gezeigt haben, dass 

keine Überschreitungen von Maßnahmenwerten entsprechend der BBodSchV und von Prüf-

werten für das Sickerwasser zu beobachten seien, wenn Straßenabwasser dezentral behan-

delt werde (KOCHER & PRINZ 1998, WESSOLEK & KOCHER 2003). 
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Straßenbegleitend werden Infiltrations- und Spritzwasserzone unterschieden. Während ers-

tere eine Reichweite von 1 m besitze, erstrecke sich die Spritzwasserzone bis etwa 5 m vom 

Fahrbahnrand entfernt. Im Jahresmittel infiltrieren etwa 95 % der Abflüsse in der Infiltrations-

zone und die restlichen 5 % fließen aus der Infiltrationszone in die Spritzwasserzone ab. Der 

schadstoffbelastete Oberflächenabfluss der Verkehrsanlage verbleibe demnach größtenteils 

im Bereich der Bauwerke. 

Darüber hinaus hielten die durch Sickerwasser von der Verkehrsanlage in den angrenzenden 

Böden transportierten Schadstoffkonzentrationen bei regelkonformer Bauweise auch bei puf-

ferschwachen Böden die Vorgaben der BBodSchV ein (WESSOLEK & KOCHER 2003). 

Die Versickerung werde deshalb nach RAS-Ew 2005 als bevorzugte Methode auch im Sinne 

des Bodenschutzes gesehen. 

Gleichwohl finden in den Böden neben der Fahrbahn (Entwässerungsanlage Bankett) Schad-

stoffanreicherungen insbesondere von Schwermetallen statt. Diese würden zyklisch entnom-

men werden und abfallrechtlich korrekt behandelt werden (Bankettschälung). 

Gleiches gelte für die Retentionsbodenfilter. Auch hier finde in der oberen Boden(filter)schicht 

eine Adsorption der Schwermetalle sowie ein biologischer Abbau kohlenwasserstoffhaltiger 

Schadstoffe statt. Daher sei auch hier ein zyklischer Abtrag der über die Jahre anwachsenden 

Filterschicht mit abfallrechtlicher Beachtung notwendig und vorgesehen. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich in diesem Fall der Sichtweise des Vorhabenträgers 

vollumfänglich an. 

Die Bedenken des Landesamtes für Umweltschutz werden zurückgewiesen. 

Ungeachtet dessen, dass die Planfeststellungsbehörde von der Wirksamkeit des Maßnah-

menkonzeptes sowie der vorgesehenen Kompensation seitens des Vorhabenträgers über-

zeugt ist – insoweit haben auch die untere und obere Bodenschutzbehörde sowie die untere 

und obere Naturschutzbehörde der Bewertung der vorhabenbedingten Eingriffe in das Schutz-

gut Boden und den daraus abgeleiteten und vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen im 

Rahmen des gegenständlichen Planfeststellungsverfahrens nicht widersprochen – weist die 

Planfeststellungsbehörde darauf hin, dass das Landesamt für Umweltschutz kein Träger öf-

fentlicher Belange für das Schutzgut Boden ist und vor diesem Hintergrund die insoweit abge-

gebenen Stellungnahmen im Rahmen der Planfeststellung keine Relevanz haben.  

Überdies ist eine rechtliche Grundlage nicht ersichtlich, auf welche das Landesamt für Um-

weltschutz seine Forderungen stützt. Eine solche wird auch nicht durch das Landesamt für 
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Umweltschutz benannt. Der Verweis auf § 1 BBodSchG ist nach Auffassung der Planfeststel-

lungsbehörde jedenfalls nicht geeignet, die Forderungen rechtlich zu begründen. 

11.2.3. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (Reg. Nr. 7.2) 

Stellungnahmen vom 24.03.2010 und 07.01.2013 

Erwiderungen vom 06.10.2010 und 28.01.2013 

Unter Verweis auf die verfügten Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.3 dieses Planfeststel-

lungsbeschlusses gibt es keinen weiteren Entscheidungsbedarf. 

11.2.4. Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (Reg. Nr. 7.6) 

Stellungnahmen vom 30.03.2010 und 09.01.2013 

Erwiderungen vom 06.10.2010 und 28.01.2013 

Unter Verweis auf die verfügten Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.6 dieses Planfeststel-

lungsbeschlusses gibt es keinen weiteren Entscheidungsbedarf. 

11.2.5. Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark (Reg. Nr. 7.7) 

Stellungnahmen vom 14.04.2010, 24.02.2011, 06.04.2011, 06.12.2011, 11.01.2013, 

16.10.2014, 01.04.15 und 06.09.2017 

Erwiderungen vom 14.12.2010, 01.11.2011, 02.05.2013, 07.11.2014 und 11.10.2017 

Das Amt für Landwirtschaft Flurneuordnung und Forsten Altmark hat mit den vorbezeichneten 

Schriftsätzen Stellung zum Planfeststellungsverfahren genommen und seine Belange in den 

o. g. Stellungnahmen ausführlich geltend gemacht. Nach Erörterung und den im Nachgang 

zum Erörterungstermin erfolgten Abstimmungen zwischen Vorhabenträger und dem ALFF Alt-

mark sind Probleme, Forderungen und Hinweise entweder einvernehmlich gelöst oder durch 

Aufnahme entsprechender Planänderungen und Nebenbestimmungen unter Kapitel A.V.4.1 

in diesen Planfeststellungsbeschluss entsprochen worden. An dieser Stelle wird lediglich über 

die Einwendungen entschieden, die nicht einvernehmlich geklärt werden konnten. 

1. Das ALFF Altmark fordert, dass die geplante Ersatzmaßnahme E 10 so ausgeformt wird, 

dass die Entstehung unwirtschaftlicher Restflächen vermieden wird. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 
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Die Ersatzmaßnahme E 10 wurde auf Flächen verortet, die von ihrem Eigentümer im voraus-

gegangenen Anhörungsverfahren zur Verwendung für Kompensationsmaßnahmen angebo-

ten wurden. Anlässlich der Bedenken des ALFF im Interesse der Vermeidung unwirtschaftli-

cher Splitterflächen wurde die Verfügbarkeit weiterer Flächen überprüft (Flurstücke Nr. 188 

und Nr. 194 in der Flur 9, Gemarkung Beuster). Auf Anfrage sind die jeweiligen privaten Grund-

eigentümer nicht bereit, diese beiden Flurstücke dem Vorhaben bzw. der LBP-Maßnahmen-

planung zur Verfügung zu stellen. Insofern und mangels zusätzlichen Kompensationsbedarfs 

bleibt an der gewählten Abgrenzung der Maßnahme E 10 festzuhalten. 

2. Das ALFF Altmark führt aus, dass die Seitenstreifen der Wirtschaftswege erheblich bean-

sprucht werden und aus diesem Grund im Sinne einer nachhaltigen Verwendung von 

Haushaltsmitteln im Wegebau die Fahrbahnbreite der Wirtschaftswege, insbesondere des 

Wirtschaftsweges W 3 (Krüden) auf 3,50 m erweitert werden sollte.  

Darüber hinaus wird ausgeführt, dass die geplante Asphaltdeckschicht von 7 cm den zu-

nehmenden Achslasten landwirtschaftlicher Geräte nicht mehr gerecht werde. Die Trag-

deckschicht sei den aktuellen Anforderungen anzupassen.  

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Das geltende Regelwerk zum Ausbau landwirtschaftlicher Wirtschaftswege (Arbeitsblatt DWA-

A 904, Richtlinien für den ländlichen Wegebau, Oktober 2005 (RLW 2005)) sieht nur eine 

Fahrbahnbreite von 3,00 m vor, vgl. Punkt 3.3.1.3 (Wirtschaftswege, Teil: Querschnitt) RLW 

2005. 

Auch nach den vom Bundesverkehrsministerium aufgestellten „Grundsätze für die Gestaltung 

ländlicher Wege bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen, Ausgabe 2003“ (Anlage zum All-

gemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 28/2003 vom 29.08.2003), die sich u. a. auf 

die RLW 1999 (inzwischen in oben angeführter Fassung) stützen, erhalten Wirtschaftswege 

nur eine Fahrbahnbreite von 3,00 m, vgl. Nr. IV., Abs. 2, Punkt 1 - Querschnitt d) und e). 

Derzeitig sind die RLW 2016 noch nicht für allgemeinverbindlich erklärt worden. Die Regelun-

gen des Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau (ARS Nr. 28/2003) vom 29.08.2003 mit der 

Anlage „Grundsätze für die Gestaltung ländlicher Wege bei Baumaßnahmen an Bundesfern-

straßen, Ausgabe 2003“ haben somit bis auf Weiteres weiterhin ihre Gültigkeit. Daher besteht 

für den Vorhabenträger keine Verpflichtung, die RLW 2016 entsprechend bei der aktuellen 

Planung zur BAB 14, VKE 3.1/3.2a zu berücksichtigen. Für die Planfeststellungsbehörde be-

stehen somit kein Rechtsgrund und keine Veranlassung, von der speziellen straßenbaurecht-

lichen Erlasslage abzuweichen und dem Vorhabenträger die Anwendung der Förderrichtlinien-

Regelungen aus dem ländlichen Wegebau aufzugeben. 
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Der Empfehlung des ALFF Altmark zur Anpassung der Tragdeckschicht an die aktuellen An-

forderungen kann ebenfalls aus o. a. Gründen nicht nachgekommen werden. Die geplanten 

Wirtschaftswege sind für eine mittlere Beanspruchung ausreichend ausgelegt.  

Für die Planfeststellungsbehörde besteht kein Rechtsgrund, dem Vorhabenträger aufzuerle-

gen, von der Anwendung der nach wie vor geltenden RLW 2005 abzuweichen. 

11.2.6. Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Halle (Reg. Nr. 7.12) 

Stellungnahmen vom 09.02.2010, 21.12.2012, 16.10.2014 

Erwiderung vom 07.11.2014 

In seiner Stellungnahme vom 16.10.2014 zum 2. Änderungs- und Ergänzungsverfahren weist 

das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Halle darauf hin, dass durch die geplante LBP-Maß-

nahme ECEF 13 Eisenbahnbetriebsanlagen bzw. Reste einer solchen Anlage zurückgebaut und 

ersatzlos überplant werden sollen. Die mit Eisenbahnbetriebsanlagen belegten Grundstücke 

seien der Fachplanung durch die Landesstraßenbaubehörde erst dann zugänglich, wenn die 

in Rede stehenden Grundstücke zuvor gemäß § 23 AEG von ihren Bahnbetriebszwecken frei-

gestellt worden sind.  

Mit Schreiben vom 30.06.2015 hat das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Halle den entspre-

chenden Freistellungsbescheid bekannt gegeben und die Flächen sind somit von Bahnbe-

triebszwecken freigestellt. 

Die Forderungen des Eisenbahn-Bundesamtes haben sich mit diesem Freistellungsbescheid 

erledigt.  

11.2.7. Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg (Reg. Nr. 7.16) 

Stellungnahme vom 26.03.2010 und 26.11.2012 

Erwiderung vom 13.12.2010 

Unter Verweis auf die verfügten Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.9.8 dieses Planfeststel-

lungsbeschlusses gibt es keinen weiteren Entscheidungsbedarf. 

11.2.8. Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (Reg.Nr. 7.20) 

Stellungnahme vom 08.03.2010, 23.11.2012 und 09.01.2013 

Erwiderung vom 08.10.2010 
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Unter Verweis auf die verfügten Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.6 dieses Planfeststel-

lungsbeschlusses gibt es keinen weiteren Entscheidungsbedarf. 

11.2.9. Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, 

 Flussbereich Osterburg (Reg. Nr. 7.32) 

Stellungnahmen vom 30.03.2010, 11.03.2011, 14.01.2013, 04.02.2013, 04.03.2013, 

05.09.2017, 03.04.2018 

Erwiderungen vom 08.11.2010, 11.02.2013, 11.10.2017 

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Sachsen-Anhalt, 

Flussbereich Osterburg hat sich im Verfahren mehrfach geäußert und seine Belange in den o. 

g. Stellungnahmen ausführlich geltend gemacht. Mit den Erwiderungen des Vorhabenträgers 

und ggf. Änderungen/Anpassungen der Antragsunterlagen sind Probleme, Forderungen und 

Hinweise entweder einvernehmlich gelöst oder durch Aufnahme entsprechender Nebenbe-

stimmungen in diesen Planfeststellungsbeschluss entsprochen worden. 

Diesen Forderungen wird mit Verweis auf die Nebenbestimmungen und Hinweise in Kapitel 

A.V.13 dieses Planfeststellungsbeschlusses entsprochen. 

11.2.10. Unterhaltungsverband Seege/Aland (Reg.-Nr. 7.51) 

Stellungnahmen vom 17.03.2010 und 19.12.2012 

Erwiderungen vom 11.10.2010 und 10.01.2013 

1. Der Unterhaltungsverband „Seege/Aland“ teilt mit, dass durch das geplante Bauvorhaben 

verschiedene Gewässer II. Ordnung und die dazugehörigen Bauwerke berührt sind und 

fordert: 

a) ein- und auslaufseitig in Böschung und Sohle auf 2 m Länge und bis 0,30 m über Rohr-

scheitel mit Wasserbausteinen in Beton zu pflastern. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Bei der Bemessung der Brückenbauwerke im Zuge der BAB 14 wurden jeweils beidseitig Ber-

men vorgesehen, um die ökologische Durchlässigkeit der Trasse u. a. für den Fischotter si-

cherzustellen. Der Grabenquerschnitt wird im Bereich der Brückenbauwerke weitgehend un-

verändert durchgeführt. Eine Befestigung der Böschungs- und Sohlbereiche der Gräben unter 

oder vor dem Bauwerk ist nicht vorgesehen, da eine solche Befestigung die ökologische 

Durchlässigkeit erheblich beeinträchtigen würde. 
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Bei den geplanten Rohrdurchlässen ist hingegen eine Befestigung der Grabensohle und der 

Böschungen mit Wasserbausteinen in Beton möglich, da diese Durchlässe für die ökologische 

Durchlässigkeit keine vordergründige Bedeutung haben. Im Bereich der Rohrdurchlässe DL 

14, DL 15, DL 17, DL 18 und DL 24 wird die geforderte Befestigung der Grabensohle und der 

Böschungen in den Ein- und Auslaufbereichen mit Wasserbausteinen in Beton auf 2,0 m 

Länge und bis 0,30 m über Rohrscheitel befestigt. Der Vorhabenträger hat die Antragsunter-

lage (Bauwerksverzeichnis Antragsunterlage 10.2) entsprechend angepasst. 

Im Bereich der Brückenbauwerke wird eine naturnahe Grabengestaltung vorgenommen, da 

die Biber- und Otterdurchlässe aus artenschutzrechtlichen Gründen zwingend erforderlich 

sind. 

b) bis zum Querungsbauwerk die Zufahrt mit einer Breite von 5 m für die Fahrzeuge zur Ge-

wässerunterhaltung einseitig zu sichern. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Die Zuwegung zu den Querungsbauwerken ist im Allgemeinen über den Gewässerschonstrei-

fen entlang der Gräben möglich. In Zwischenflächen (z. B. zwischen BAB und einem Wirt-

schaftsweg oder im Bereich der Querung des Alten Augraben und des Grindelgrabens) wer-

den separate Zufahrten angelegt. Bei der Querung der Wässerung kann die Zuwegung über 

die Alandstraße erfolgen.  

Damit ist die Zuwegung zu allen Querungsbauwerken gewährleistet. Die Bereite der Zufahrten 

orientiert sich an den Anforderungen der Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 2005) 

und wurde mit 3,0 m (4,0 m Kronenbreite) vorgesehen. 

c) bei Erdarbeiten aufgefundene Rohrleitungen und Dränagen zu reparieren bzw. fachge-

recht an die Vorflut anzuschließen. 

Dieser Forderung wird mit Verweis auf die Nebenbestimmung in Kapitel A.V.11 Nr. 1 entspro-

chen. 

d) während der Bauzeit von Brücken, Rohrdurchlässen und Grabenumverlegung den schad-

losen Wasserabfluss zu sichern. 

Dieser Forderung wird mit Verweis auf die Nebenbestimmung in Kapitel A.V.11 Nr. 2 entspro-

chen. 
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e) während der Bauphase beschädigte Böschungen mit Rasensoden zu reparieren. 

Dieser Forderung wird mit Verweis auf die Nebenbestimmung in Kapitel A.V.11 Nr. 3 entspro-

chen. 

2. Der Unterhaltungsverband „Seege/Aland“ wendet ein, dass im Rahmen der geplanten Um-

verlegung des Grabens 404 000 017 ein Ausbau als Fange- oder Versickerungsgraben für 

die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen im östlichen Bereich der BAB nicht genüge. 

Dieser Graben werde unter der B 189 durchgeführt und über den Wasserlauf 404 000 016 

in den alten Augraben entwässert. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Der Unterhaltungsverband „Seege/Aland“ hat hiergegen in seiner Stellungnahme im Ur-

sprungsverfahren vom 17.03.2010 keinen Einwand erhoben. Der pauschale Vorwand, der vor-

gesehene Ausbau dieses Grabens genüge nicht, ist unbegründet geblieben. Im Übrigen hat 

die zuständige untere Wasserbehörde ihre Genehmigung für die Verlegung des Grabens 404 

000 017 als Gewässerausbau unter Aufrechterhaltung seines Anschlusses an den Graben 404 

000 016 mittels Durchlass DL 32 erteilt. Vorhabenbedingt ist kein über den Ersatz des Bestan-

des hinausgehender Ausbau des Grabens 404 000 017 abzuleiten. 

Bezüglich der übrigen Anmerkungen/Korrekturen des Unterhaltungsverbandes hat der Vorha-

benträger die Planunterlagen (Erläuterungsbericht Antragsunterlage 1) entsprechend korri-

giert.  

11.2.11. Unterhaltungsverband Trübengraben (Reg.Nr. 7.52) 

Stellungnahmen vom 12.04.2010, 07.01.2013 

Erwiderung vom 13.12.2010 

Die Stellungnahme des UHV Trübengraben bezieht sich auf die ursprünglich geplante Maß-

nahme E 38 „Fuchsbergniederung“ der landschaftspflegerischen Begleitplanung. 

Diese Maßnahme ist im Rahmen des 1. Änderungs- und Ergänzungsverfahrens entfallen. 

Die Forderungen haben sich durch Verzicht auf die Maßnahme erledigt.  
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11.2.12. Betreuungsforstamt Elb-Havel-Winkel (Reg. Nr. 7.72) 

Stellungnahmen vom 06.04.2010, 07.01.2013 

Erwiderung vom 15.11.2010 

Die Stellungnahme des Betreuungsforstamts Elb-Havel-Winkel bezieht sich auf die ursprüng-

lich geplante Maßnahme E 38 „Fuchsbergniederung“ der landschaftspflegerischen Begleitpla-

nung. 

Diese Maßnahme ist im Rahmen des 1. Änderungs- und Ergänzungsverfahrens entfallen. 

Die Forderungen haben sich durch Verzicht auf die Maßnahme erledigt. 

11.2.13. DB Service Immobilien GmbH (Reg. Nr. 8.18) 

Stellungnahmen vom 01.04.2010, 07.04.2011, 02.12.2011, 10.01.2013 

Erwiderung vom 25.11.2010, 10.07.2013 

1. Die DB Services Immobilien GmbH fordert, dass der Vorhabenträger mit der Deutschen 

Regionaleisenbahn GmbH betreffend die geplante Straßenüberführung an der Eisenbahn-

strecke 6901 Salzwedel – Geestgottberg bei Bahnkilometer 41,5 (Bauwerk 122A) eine 

Kreuzungsvereinbarung abschließt.  

Dieser Forderung wird mit Verweis auf die Nebenbestimmung in Kapitel A.V.9.10 Nr. 1 dieses 

Beschlusses entsprochen. 

2. Die DB Services Immobilien GmbH fordert, dass der Vorhabenträger für die sich im Zuge 

der Umverlegung der Fernmeldekabel ergebenden Kreuzungen mit der Deutschen Regio-

naleisenbahn GmbH ein Leitungskreuzungsvertrag abschließt.  

Dieser Forderung wird mit Verweis auf die Nebenbestimmung in Kapitel A.V.9.10 Nr. 2 dieses 

Beschlusses entsprochen. 

3. Die DB Services Immobilien GmbH wendet sich gegen die Darstellung im Bauwerksver-

zeichnis, dort Unterlage 10.2, lfd. Nr. 5.15 und fordert, dass der Vorhabenträger mit der 

DB Netz AG einen Leitungskreuzungsvertrag abschließt.  

Diese Forderung hat sich infolge der 1. Planänderung erledigt (vgl. Bauwerksverzeichnis, An-

tragsunterlage 10.2, Seite 113A). 
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4. Die DB Services Immobilien GmbH fordert vom Flurstück 1060/229, Flur 3 in der Gemar-

kung Geestgottberg die Herstellung einer befestigten Auffahrt auf die B 189 für Lkw bzw. 

landwirtschaftliche Transporte. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Die B 189 wird im Bereich westlich der Flächen der Deutsche Bahn AG (DB AG) zurückgebaut.  

Zudem sind die Flächen der DB AG nach wie vor über die Anbindung aus Richtung der Orts-

lage Geestgottberg am Bahnhof entlang erreichbar, so dass auf eine zusätzliche Anbindung 

verzichtet werden kann. 

Zusätzlich hat der Vorhabenträger die Gestaltung der Anbindung der Flächen der DB AG über-

arbeitet und eine zusätzliche Zufahrt zum Wirtschaftsweg Ost (WW Ost) vorgesehen. Somit 

sind Ein- und Ausfahrten für alle Fahrzeuge zugelassener Bauart über den WW Ost auf das 

übergeordnete Straßennetz möglich.  

5. Die DB Services Immobilien GmbH erhebt Einwände gegen den geplanten Erwerb und die 

dauernde Beschränkung der Teilflächen des Flurstückes 264 des Flures 4 in der Gemar-

kung Geestgottberg.  

Die Einwendung hat sich infolge der 1. Planänderung erledigt, vgl. Grunderwerbsverzeichnis 

(Antragsunterlage 14.2, dort Seite 28A); Grunderwerbsplan (Antragsunterlage 14.1, Blatt 6A). 

Für die erforderlichen Dienstbarkeiten unter dem Bauwerk 122A und für die beiden kreuzen-

den Leitungen (westlich das Autobahn-Streckenfernmeldekabel, östlich die umverlegte Tele-

kommunikationslinie) sind im Grunderwerbsverzeichnis (Antragsunterlage 14.2, Seite 28A, 

GE-Nr. 6.20.3a und 3c) die Bemerkungen, dass sich die Dienstbarkeiten nach § 4 (Duldung) 

Eisenbahnkreuzungsgesetz regeln, ergänzt worden. 

6. Die DB Services Immobilien GmbH fordert, dass für die Inbesitznahme der benötigten 

Bahnflächen rechtzeitig vor Baubeginn bei der DB Services Immobilien GmbH die entspre-

chenden vertraglichen Regelungen beantragt werden. 

Dieser Forderung wird mit Verweis auf die Nebenbestimmung in Kapitel A.V.9.10 Nr. 3 dieses 

Beschlusses entsprochen. 

7. Die DB Services Immobilien GmbH erhebt Einwände betreffend den geplanten Grunder-

werb für die Maßnahme E 13 auf den Flächen der DB AG und fordert, dass dieser noch-

mals zwischen dem Vorhabenträger und der DB Services Immobilien GmbH abgestimmt 
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wird. Sofern nicht das Gesamtareal der ehemaligen Umladestation erworben wird, ist da-

rauf zu achten, dass die Vermarktung der verbleibenden Restflächen einschließlich Er-

schließung über die Zufahrt an der B 189 wirtschaftlich sinnvoll möglich ist. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Es besteht keine Notwendigkeit, den Grunderwerb für die im Landschaftspflegerischen Be-

gleitplan der VKE 3.2a vorgesehene Ersatzmaßnahme E 13 (Entsiegelung und Gehölzpflan-

zungen auf dem ehemaligen Bahnverladegelände) mit der Eigentümerin (DB AG) der betroffe-

nen Grundstücke nochmals abzustimmen. 

Zwar verbleiben, wie dem Grunderwerbsplan (Antragsunterlage 14.1, Blatt 26) zu entnehmen, 

durch die beiden Teilflächen der Ersatzmaßnahme E 13 Restflächen, diese sind jedoch ent-

weder ohnehin nicht wirtschaftlich sinnvoll zu vermarkten, siehe Flächen südlich (Zuwegung 

von/zur B 189) und nördlich (Bewuchsstreifen mit Bäumen und Sträuchern) entlang der nörd-

liche Maßnahmenteilfläche, oder stehen der Eigentümerin auf Grund von Zuschnitt und Größe 

(ca. 3,25 ha), siehe verbleibende zusammenhängende Fläche der Flurstücke 1067/241 und 

1070/244 nördlich der entlang der südlichen Grenze von Flurstück 1067/241 verorteten, ca. 

15 m breiten südlichen Maßnahmenteilfläche, auch weiterhin einer wirtschaftlich sinnvollen 

Vermarktung zur Verfügung. Auch ist diese verbleibende Fläche der DB AG nach wie vor über 

die Anbindung aus Richtung der B 189 und der Ortslage Geestgottberg am Bahnhof entlang 

erreichbar bzw. zugänglich. 

Ein dauerhafter Erwerb der gesamten Fläche der DB AG ist vorhabenbedingt nicht notwendig. 

Es wird im Übrigen auf die Ausführungen, betreffend das vorhabenbegleitende Flurbereini-

gungsverfahren, in Kapitel C.XIV.6 dieses Planfeststellungsbeschlusses verwiesen. 

11.2.14. Evangelisches Pfarramt f. Kirchenspiel Krüden/Vielbaum (Reg.Nr. 10.1.1) 

Stellungnahme vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 25.11.2010 

Das Evangelische Pfarramt f. Kirchenspiel Krüden/Vielbaum hat mit o.g. Schreiben zum Plan-

feststellungsverfahren Stellung genommen und die nachstehenden Forderungen erhoben: 

1. Für die direkt von dem Bau- und Neubauanlagen betroffenen Flurstücksteile nach Mög-

lichkeit angemessene Austauschflächen zur Verfügung gestellt werden. 
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Ausweislich des Grunderwerbsverzeichnisses sind die nachfolgend aufgeführten Flurstücke 

durch den Bau der BAB 14 sowie für die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen betrof-

fen: 

GE-Nr. Gemarkung Flur Flurstück Größe 

(m²) 

dauerhafter 

Erwerb (m²) 

vorübergehende 

Inanspruch-

nahme (m²) 

dauerhafte Be-

schränkung 

(m²) 

4.15 Krüden 4 705/327 94.245 1.890 0 40 

4.16 Krüden 4 706/327 55.372 8.990 825 0 

   Gesamt: 149.617 10.880 825 40 

Die kircheneigenen Flurstücke werden überwiegend durch die Trasse und deren begleitende 

Gestaltungsmaßnahmen sowie durch den Wirtschaftsweg W 3 östlich entlang der BAB 14 in 

Anspruch genommen. 

Die Flächeninanspruchnahme ist für den Bau der Straße und des Weges, nach Art und Um-

fang unvermeidbar. 

Die Gestaltungsmaßnahmen dienen der Einbindung der Trasse in das Landschaftsbild. Zur 

Erforderlichkeit dieser Maßnahmen wird auf die Ausführungen unter Kapitel C.VI.2.1.4verwie-

sen. 

Dessen ungeachtet liegen die o.g. Flurstücke unmittelbar an der heute bestehenden B 189 

und werden infolge deren Überbauung durch die BAB 14 in Randlage beansprucht, vgl. Dar-

stellung im Lageplan (Antragsunterlage 7, Blatt 4 und 5). 

Insoweit das Kreiskirchenamt für die Inanspruchnahme der vom Bau- und Nebenanlagen so-

wie für Gestaltungsmaßnahmen betroffenen Flurstücksteile Tauschflächen fordert, muss diese 

Forderung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zurückgewiesen werden. Fragen des 

Flächentausches bzw. der Entschädigung werden im Rahmen des Planfeststellungsverfah-

rens nicht entschieden.  

Die Bereitstellung von Ersatzland als eine besondere Art der enteignungsrechtlichen Entschä-

digung muss im Planfeststellungsbeschluss grundsätzlich nicht abschließend erörtert und dar-

über entschieden werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 11.01.2001, Az.: 4 A 13.99). Dies geschieht 

erst im Rahmen der verfahrensbegleitenden Flurbereinigungsverfahren bzw. eines Entschädi-

gungsverfahrens, wenn das betreffende Flurstück außerhalb des das Flurbereinigungsverfah-

ren umfassenden Gebietes liegt. Diese Verfahren können erst dann durchgeführt werden, 

wenn der Planfeststellungsbeschluss vorliegt, weil erst dann feststeht, welche Flächen tat-

sächlich für die Baumaßnahme in Anspruch genommen werden. 
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Dem Evangelischen Pfarramt gehen insoweit keine Rechte verloren, da bestehende Eigen-

tumsverhältnisse allein durch den Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses nicht geändert 

werden. 

Der Vorhabenträger hat für das gegenständliche Bauvorhaben die Durchführung der Flurbe-

reinigung bei der zuständigen Behörde (LVwA, R 106) mit Schreiben vom 16.02.2010 bean-

tragt. 

Die Stellungnahme des Kirchspiels Krüden/Vielbaum und diese Antwortstellungnahme werden 

durch den Vorhabenträger dem ALFF Altmark, Außenstelle Salzwedel mit der Bitte um Be-

rücksichtigung im Vorhaben begleitenden Flurbereinigungsverfahren übermittelt. 

Auf die näheren Ausführungen unter Kapitel C.XIV.6 dieses Beschlusses wird verwiesen. 

Vor diesem Hintergrund wird das Evangelische Pfarramt für das Kirchspiel Krüden/Vielbaum 

für den Landverlust entschädigt werden. Ob die Entschädigung in Form eines finanziellen Aus-

gleichs oder im Wege des Flächentauschs erfolgt, richtet sich nach dem Ausgang des, das 

Neubauvorhaben begleitenden Flurbereinigungsverfahrens „Krüden und Geestgottberg“. 

2. Das Evangelische Pfarramt f. Kirchenspiel Krüden/Vielbaum fordert, dass die vorgesehene 

Dammlage der Autobahntrasse aufgegeben wird. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Für die in der Aufrisstrassierung der BAB 14 geplanten Führung der BAB 14 sind folgende 

Gründe ausschlaggebend: 

- ausreichende lichte Höhen für die Querungsbauwerke (hier: Alter Augraben) gemäß 

den Anforderungen aus faunistischer Sicht (Otter, Amphibien und Fledermäuse), 

- flurnahe Grundwasserstände im gesamten Bereich der Baustrecke, 

- Höhenlage der B 189 im Bereich der Überbauung zwischen Vielbaum und Geestgott-

berg, 

- Entwässerungslösung – Ableitung des auf der Fahrbahn anfallenden Niederschlags-

wassers in seitliche Versickerungsmulden unter Einhaltung des erforderlichen Flurab-

standes zum maßgebenden Grundwasserstand (MHGW). 

3. Das Evangelische Pfarramt für das Kirchspiel Krüden/Vielbaum wendet ein, dass der 

Friedhof und die Kirche Vielbaum durch den zu erwartenden Lärm erheblich beeinträchtigt 

werden. 

Diese Einwendung wird zurückgewiesen. 
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Unter Beachtung der geplanten aktiven Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand, lärmmin-

dernder Straßenbelag) werden für die Ortslage Vielbaum die Immissionsgrenzwerte durch-

gängig eingehalten (vgl. schalltechnischer Erläuterungsbericht, Antragsunterlage 11.0, dort 

Seite 21), so dass darüber hinaus kein Anspruch auf passiven Lärmschutz besteht (vgl. schall-

technischer Erläuterungsbericht, Antragsunterlage 11.0, dort Seite 17; Zusammenstellung der 

Beurteilungspegel für die Ortslage Vielbaum, Antragsunterlage 11.1.2, Tab. 1, Seite 1-2; Er-

läuterungsbericht, Antragsunterlage 1, Seite 269A).  

Die seitens des Kirchspiels Krüden/Vielbaum befürchteten erheblichen Lärmbeeinträchtigun-

gen für Friedhof und Kirche Vielbaum sind daher unbegründet. 

11.2.15. Evangelisches Pfarramt – Kirchengemeinde Beuster (Reg.Nr. 10.1.2) 

Stellungnahme vom 30.03.2010  

Erwiderung vom 25.11.2010 

1. Das Evangelische Pfarramt für die Kirchengemeinde Beuster wendet ein, dass die ge-

plante A 14 keinerlei Rücksicht auf die touristischen Belange der Region am alternativen 

Elberadweg und am Altmarkrundkurs nimmt, weshalb man von gravierenden negativen 

Auswirkungen für den Tourismus ausgehen müsse.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Der Radrundkurs Altmark als Bestandteil des Radwanderwegenetzes Sachsen-Anhalt verläuft 

im Abschnitt zwischen Losenrade und Wahrenberg über die Kreisstraßen K 1452 und K 1020, 

entlang der Bundesstraße B 189 und weiter über die Märsche (Wirtschaftsweg). Dieser Wirt-

schaftsweg Märsche bleibt in seinem Bestand unverändert und kreuzt, wie den gegenständli-

chen Antragsunterlagen zu entnehmen, als Straßenunterführung die BAB 14 (Dammlage mit 

Bauwerk 130A). Somit wird das bestehende Radwanderwegenetz durch die hinzukommende 

BAB 14 nicht unterbrochen, weshalb auch die befürchteten gravierenden negativen Auswir-

kungen auf den Tourismus nicht nachvollziehbar sind. 

Der zudem angesprochene alternative Elberadweg auf den Deichen südlich der Elbe von Ha-

velberg bis Losenrade wird vom Vorhaben nicht berührt. 

2. Das Evangelische Pfarramt für die Kirchengemeinde Beuster lehnt die vorgesehene 

Dammlage der A 14 ab. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 
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Für die in der Aufrisstrassierung der BAB 14 geplante Führung der BAB 14 sind folgende 

Gründe ausschlaggebend: 

- ausreichende lichte Höhen für die Querungsbauwerke (hier: Alter Augraben) gemäß 

den Anforderungen aus faunistischer Sicht (Otter, Amphibien und Fledermäuse), 

- flurnahe Grundwasserstände im gesamten Bereich der Baustrecke, 

- Höhenlage der B 189 im Bereich der Überbauung zwischen Vielbaum und Geestgott-

berg, 

- Entwässerungslösung – Ableitung des auf der Fahrbahn anfallenden Niederschlags-

wassers in seitliche Versickerungsmulden unter Einhaltung des erforderlichen Flurab-

standes zum maßgebenden Grundwasserstand (MHGW). 

11.2.16. Evangelisches Pfarramt – St. Petri Seehausen (Reg.Nr. 10.1.3) 

Stellungnahme vom 30.03.2010 und 11.01.2013 

Erwiderung vom 15.11.2010 und 02.05.2013 

1. Das Evangelische Pfarramt St. Petri Seehausen wendet ein, dass es mit den Flurstücken 

589/242 (1,6561 ha – Acker und Wald) und 465/237 (0,6192 ha – Acker) in der Flur 2, der 

Gemarkung Seehausen betroffen ist und diese nicht freiwillig für den Autobahnbau zur 

Verfügung stellen wird. Eine Zerteilung der betroffenen landwirtschaftlich nutzbaren Flä-

chen durch den geplanten Autobahnbau mache diese unbrauchbar bzw. bringe einen er-

heblichen Mehraufwand mit sich, so dass eindeutig Bewirtschaftungsnachteile hieraus her-

vorgingen.  

Die Einwendung hat sich mit der 1. Planänderung erledigt. 

Die ursprünglich geplante Flächeninanspruchnahme dieser beiden Flurstücke ist infolge der 

Herausnahme des südlich über die Anschlussstelle (AS) Vielbaum hinausreichenden Teilab-

schnittes der BAB 14, VKE 3.1 aus der Planfeststellung entfallen. Dies wurde im Rahmen der 

1. Planänderung im aktuellen Grunderwerbsverzeichnis mit dem Kommentar „entfällt“ berück-

sichtigt (vgl. Grunderwerbsverzeichnis, Antragsunterlage 14.2, dort Seite 2A). 

2. Das Evangelische Pfarramt St. Petri Seehausen wendet weiter ein, dass ein Ausbau der 

B 189/B 5 mit Ortsumfahrungen eine ausreichende, aber nicht in Betracht gezogene Alter-

nativvariante darstellen würde. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 



 

Seite 689 

 

Ein Ausbau des vorhandenen Straßennetzes ist gemessen an den Planungszielen nicht vor-

zugswürdig. Ein Ausbau vorhandener Bundesstraßen anstelle des beantragten Bauvorhabens 

entspricht nicht den Vorgaben des Gesetzgebers. 

Darüber hinaus wird u.a. auf die Ausführungen in Kapitel C.XIV.2 verwiesen.  

Im Übrigen ist der Ausbau der angesprochenen vorhandenen Bundesstraßen B 189/B 5 im 

Rechtssinne ein anderes Vorhaben als der Neubau der BAB 14. Er ist somit keine echte Al-

ternative im Sinne der fachplanungsrechtlichen bzw. FFH-Alternativenprüfung (vgl. Antrags-

unterlage 1, S. 39 ff.). 

3. Das Evangelische Pfarramt St. Petri Seehausen wendet ein, dass der Autobahnneubau zu 

überwiegend negativen Folgen für die Region führen werde, da er Durchgangsverkehr an-

ziehe und der Tourismus durch großflächige Verlärmung stark beeinträchtigt werde. So 

werde die Zahl der Radtouristen des Elberadweges aufgrund zu erwartender Lärmbeein-

trächtigungen durch die Dammlage der A 14 stark zurückgehen. Auch wäre eine enorme 

Belastung während der Bauzeit der A 14 durch Lärm, Staub, Umwege zu erwarten. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Für jegliche Art von Verkehrsflächen und -anlagen (öffentliche, private, für den rollenden oder 

ruhenden Verkehr) und somit auch für Radwege besteht nach gültiger Gesetzes- und Vor-

schriftenlage kein Rechtsanspruch auf Schutz vor Verkehrslärm. 

Dessen ungeachtet sind die vorgebrachten Befürchtungen nicht nachvollziehbar, da der heute 

bereits vorhandene Elberadweg im Abschnitt zwischen Märsche und der K 1020 auf etwa 250 

m straßenbegleitend östlich entlang der bestehenden B 189 geführt wird und damit die Nutzer 

bzw. die Radfahrer einer direkten und weitaus höheren Lärmemission durch den unmittelbaren 

Verkehr auf der B 189 ausgesetzt sind. 

Auch ist nicht mit unzumutbaren Lärmbelästigungen durch den Bau der BAB 14 zu rechnen, 

da die Bauausführung unter Berücksichtigung der AVV Baulärm und, bezogen konkret auf den 

Einsatz von Baumaschinen, unter Beachtung der Geräte- und Maschinenlärmschutzverord-

nung (32. BImSchV) durchgeführt wird. 

Auch sind durch das beantragte Bauvorhaben verursachte Maßnahmen zum Schutz vor 

schädlichen Luftverunreinigungen bzw. zusätzliche Maßnahmen zur Minderung der Immissio-

nen nicht erforderlich. Dies ergibt sich aus den umfangreich durchgeführten schalltechnischen 

- und Luftschadstoffuntersuchungen. 
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4. Das Evangelische Pfarramt St. Petri Seehausen fordert, dass mit dem Baubeginn für die 

VKE 3.1/3.2 a gewartet wird, bis der Planfeststellungsbeschluss für die VKE 2.2 vorliegt. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Es besteht für den Baubeginn der VKE 3.1/3.2 a keine Notwendigkeit, den Planfeststellungs-

beschluss für die VKE 2.2 abzuwarten. 

5. Das Evangelische Pfarramt St. Petri Seehausen fordert die Durchführung von Lärm- und 

Schadstoffuntersuchungen im Bereich der Ortsdurchfahrten im Zuge der L 2 sowie zur 

B 189 im Bereich Seehausen. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Aufgrund des eigenständig verkehrswirksamen Teilabschnittes VKE 3.1/3.2a/b der BAB 14 

wird der Verkehr auf einer anderen vorhandenen Straße - hier der L 2 und der B 189 - nicht, 

auch nicht über einen längeren Zeitraum andauernd, zunehmen, so dass mangels Ursächlich-

keit des Bauvorhabens für die vom Pfarramt befürchteten höheren Umweltbeeinträchtigungen 

kein Anlass zur Durchführung von Lärm- und Schadstoffuntersuchungen im Zuge der beste-

henden L 2 und B 189 außerhalb ihres jeweiligen vorhabenbedingt zu ändernden Teilbereichs 

besteht. 

6. Das Evangelische Pfarramt St. Petri Seehausen ist der Ansicht, die es nicht ausreichend 

sei, die geplanten Wirtschaftswege mit einer Breite von 3 m auszubauen, da aufgrund der 

Fahrzeugbreite der Landtechnik bis zu 3,50 m die Ränder der Befestigung gleich beschä-

digt würden. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Diese Forderung ist nicht regelkonform. Sie entspricht nicht den Vorgaben der Richtlinien für 

den ländlichen Wegebau gemäß Arbeitsblatt DWA-A 904, Oktober 2005, S. 20. 

7. Das Evangelische Pfarramt St. Petri Seehausen wendet ein, dass die Änderungen bei der 

Gestaltung der Anschlussstelle Vielbaum unzureichend seien und fordert die Streichung 

dieser Anschlussstelle. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Die AS Vielbaum ist nicht Gegenstand der Planänderung im Rahmen des 1. Änderungs- und 

Ergänzungsverfahrens. 
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Im Übrigen ergibt sich die Notwendigkeit der AS Vielbaum aus der Besonderheit im Straßen-

netz im nördlichen Teil Sachsen-Anhalts auch unter Beachtung der entstehenden Unterschrei-

tung des Mindestachsabstandes zwischen zwei Anschlussstellen.  

Zur Begründung wird auf die Ausführungen in Kapitel C.XIV.2 verwiesen. 

8. Das Evangelische Pfarramt St. Petri Seehausen lehnt die geplante Dammlage der BAB 

14, VKE 3.1/3.2 a ab, da sie das Landschaftsbild und den Tourismus negativ beeinträchti-

gen würden und eine erhebliche Bedrohung im Falle eines Hochwassers darstelle. Es wird 

insoweit eine weitere Untersuchung gefordert. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Zur Begründung wird auf die Ausführungen in Kapitel C.XIV.10 und Kapitel C.XIV.11.2.14 ver-

wiesen.  

9. Das Evangelische Pfarramt St. Petri Seehausen wendet ein, dass wegen der bestehenden 

Bedenken gegen den geplanten Autobahnbau auch der Gemeindekirchenrat Krüden seine 

Flurstücke 705/327 und 706/327 des Flures 4 nicht veräußern wird. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Die Eigentümerin der beiden Flurstücke hat mit ihrer Stellungnahme vom 30.03.2010 (siehe 

Reg.-Nr. 10.1.1) durch das Evangelische Pfarramt für das Kirchspiel Krüden/Vielbaum gefor-

dert, dass für die Inanspruchnahme ihrer beiden Flurstücke angemessene Austauschflächen 

zur Verfügung gestellt werden.  

Insoweit wird auf die Bescheidung in Kapitel C.XIV.11.2.14 dieses Beschlusses verwiesen. 

11.2.17. Kreiskirchenamt Stendal (Reg.Nr. 10.1.4) 

Stellungnahme vom 25.02.2010 und 28.11.2012 

Erwiderung vom 13.12.2010 und 20.12.2012 

Das Kreiskirchenamt Stendal hat mit o.g. Schreiben zum Planfeststellungsverfahren Stellung 

genommen und die nachstehenden Forderungen erhoben: 

1. Es wendet sich gegen die Flächeninanspruchnahme des im Eigentum der evangelischen 

Kirchengemeinde Schollene stehenden Flurstückes 98/1 im Flur 22 in der Gemarkung 

Schollene, welche den Erwerb einer Teilfläche von 70.870 m² vorsieht. 

Die Einwendung hat sich mit der 1. Planänderung erledigt. 
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Die Ersatzmaßnahme E 38 zur Wiedervernässung der Fuchsbergniederung, der landschafts-

pflegerischen Begleitplanung ist entfallen.  

2. Das Kreiskirchenamt Stendal wendet sich im 1. Änderung- und Ergänzungsverfahren ge-

gen die Flächeninanspruchnahme der Flurstücke 589/242 und 465/237 in der Flur 2 der 

Gemarkung Seehausen und der Flurstücke 705/327 und 706/327 in der Flur 4 der Gemar-

kung Krüden. Diese Flächen würden überwiegend landwirtschaftlich genutzt und die hie-

raus resultierenden Einnahmen seien unverzichtbar für die Kirche. 

Die Einwendung hat sich hinsichtlich Flurstücke 589/242 und 465/237 in der Flur 2 der Gemar-

kung Seehausen im Rahmen der 1. Planänderung erledigt. 

Die ursprünglich geplante Flächeninanspruchnahme dieser beiden Flurstücke ist infolge der 

Herausnahme des südlich über die Anschlussstelle (AS) Vielbaum hinausreichenden Teilab-

schnittes der BAB 14, VKE 3.1 aus der Planfeststellung entfallen. Dies wurde im Rahmen der 

1. Planänderung im aktuellen Grunderwerbsverzeichnis mit dem Kommentar „entfällt“ berück-

sichtigt (vgl. Grunderwerbsverzeichnis, Antragsunterlage 14.2, dort Seite 2A). 

Hinsichtlich der Flurstücke 705/327 und 706/327 des Flurs 4 der Gemarkung Krüden (Eigen-

tümerin ist die Kirchengemeinde Krüden) wird auf die Bescheidung unter C.XIV.11.2.14 dieses 

Beschlusses verwiesen. 

11.3. BUND Sachsen-Anhalt e.V. 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Sachsen-Anhalt e.V., 

(BUND), eine im Land Sachsen-Anhalt anerkannte Umwelt- und Naturschutzvereinigung, hat 

sich umfangreich am Planfeststellungsverfahren beteiligt. Neben den Stellungnahmen zu den 

Auslegungsunterlagen gab es weiteren Schriftwechsel, den die Planfeststellungsbehörde bei 

ihrer Entscheidung vollumfänglich berücksichtigt hat. Sie sind Bestandteil der Verfahrensakte. 

Die Stellungnahmen sind datiert auf den 06.04.2010, den 14.01.2013 (1.PÄ), den 21. Oktober 

2014 (2. PÄ), den 12.09.2017 (3. PÄ), den 31.05.2018 (3. PÄ) und den 23.10.2018 (3. PÄ) 

(mit gutachterlicher Ausarbeitung des Büros „Schreiber Umweltplanung“ vom 18.10.2018). Der 

Vorhabenträger hat darauf jeweils erwidert. 

Der Landesverband ist im Verfahren anwaltlich vertreten. Er war bei dem Erörterungstermin 

am 13.12.2011 vertreten. 

Mit den Einwänden und Hinweisen des BUND hat sich die Planfeststellungsbehörde ausei-

nandergesetzt. Soweit sich diese Einwände nicht durch Anpassungen der Planung seitens des 

Vorhabenträgers, durch Berücksichtigung in diesem Beschluss oder auf andere Weise erledigt 
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haben, werden sie zurückgewiesen. Zur Begründung wird auf die Auseinandersetzung mit den 

Argumenten des BUND an denjenigen Stellen dieses Beschlusses verwiesen, denen sie in-

haltlich zugehörig sind (vgl. insoweit insbesondere die Ausführungen zur FFH-Verträglichkeit 

und zum Artenschutz). 

11.4. Versorgungsunternehmen 

11.4.1. Deutsche Telekom (Reg.Nr. 8.1) 

Stellungnahmen vom 05.05.2010 und 10.12.2012 

Erwiderung vom 06.10.2010 

Unter Verweis auf die verfügten Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.9.2 dieses Planfeststel-

lungsbeschlusses gibt es keinen weiteren Entscheidungsbedarf. 

11.4.2. E.ON Avacon AG (Reg.Nr. 8.6) 

Stellungnahmen vom 15.03.2010 und 10.01.2013 

Erwiderungen vom 27.04.2010 und 11.02.2013 

Unter Verweis auf die verfügten Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.9.3 dieses Planfeststel-

lungsbeschlusses gibt es keinen weiteren Entscheidungsbedarf. 

Weiter fordert die E.ON. Avacon AG, dass eine Kostenübernahme geregelt und eine anschlie-

ßende Beauftragung im Vorfeld geklärt sein müsse. 

Die Forderung hat sich erledigt. 

Rechtsgrundlage zur Regelung der Kostentragung für die erforderliche Sicherung und Umver-

legung von Anlagen der Avacon ist der Rahmenvertrag vom 19.11.91/29.01.92 mit der Auf-

tragsverwaltung Straßenbau des Landes Sachsen-Anhalt über die Regelung der Mitbenut-

zungsverhältnisse zwischen Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes und Leitungen der 

öffentlichen Versorgung. Da hier der Neubau der BAB 14 auf die bestehenden Anlagen der 

Avacon trifft, regelt sich die Kostentragung nach § 4 Rahmenvertrag, d.h., die der Avacon im 

Rahmen der Sicherung und Umverlegung ihrer Anlagen entstehenden Kosten werden vom 

Vorhabenträger getragen. 

Ungeachtet dessen, sagt der Vorhabenträger zu, dass entsprechend den im Bauwerksver-

zeichnis jeweils vorgesehenen Regelungen die erforderlichen Sicherungs- und Umverle-

gungsmaßnahmen an den Anlagen der Avacon zwischen dem Vorhabenträger und der Ava-

con vor Baudurchführung vereinbart werden. 
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11.4.3. GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH (Reg.Nr. 8.8) 

Stellungnahmen vom 18.03.2010, 06.12.2011 und 28.11.2012 

Erwiderung vom 04.05.2010 

Unter Verweis auf die verfügten Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.9.4 dieses Planfeststel-

lungsbeschlusses gibt es keinen weiteren Entscheidungsbedarf. 

11.4.4. GDMcom (im Auftrag der ONTRAS und der VGS) (Reg.Nr. 8.11) 

Stellungnahme vom 30.03.2010, 10.01.2013 

Erwiderung vom 13.12.2010 und 07.02.2013 

GDMcom ist als von der ONTRAS Gastransport GmbH, Leipzig und der VNG Gasspeicher 

GmbH Leipzig beauftragtes Dienstleistungsunternehmen tätig und handelt insofern namens 

und in Vollmacht der ONTRAS bzw. der VGS. 

1. Die GDMcom fordert, die Anlagen der ONTRAS – VNG-Gastransport GmbH in die An-

tragsunterlagen, insbesondere in den Maßnahmenplan (trassenfern), Unterlage 12.B.3, 

Blatt 1 aufzunehmen. 

Die Forderung hat sich mit der 1. Planänderung erledigt. Die Ferngasleitung wurde ergänzt 

(vgl. Unterlage 12.B.3, Blatt 1A). 

2. Die GDMcom fordert, die Anlagen der ONTRAS in den Antragsunterlagen, insbesondere 

im Maßnahmeplan (trassenfern), Unterlage 12.B.3, Blatt 5 aufzunehmen. 

Die Forderung hat sich mit der 2. Planänderung erledigt. Die Ferngasleitung wurde ergänzt 

(vgl. Unterlage 12.B.3, Blatt 5A). 

3. Die GDMcom fordert, in das Maßnahmenblatt zu E CEF, FFH 4 aufzunehmen, dass Details 

der Änderung des Bewirtschaftungsregimes mit VNG abzustimmen sind, damit die öffent-

liche Sicherheit und die Versorgungsaufgaben nicht beeinträchtigt oder gefährdet werden. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Im Rahmen der geplanten Ersatzmaßnahme ist auf der Maßnahmenfläche weiterhin und aus-

schließlich eine Grünlandbewirtschaftung vorgesehen. Es sind weder Baumaßnahmen, Ände-

rungen des Geländeniveaus, Befahrungen mit schweren Ketten oder anderen schweren Bau-

fahrzeugen, noch Gehölzpflanzungen geplant. Insofern ist eine Gefährdung der öffentlichen 

Sicherheit und der Versorgungsaufgaben durch die Maßnahmen nicht abzuleiten. 
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4. Die GDMcom fordert, dass im Zuge des Grunderwerbs der für die Maßnahme ECEF,FFH 4 

vorgesehenen Fläche sichergestellt wird, dass die Leitungsrechte der VNG bei der Über-

tragung des Grundstückes an den neuen Eigentümer bestehen bleiben. In diesem Sinne 

ist im Grunderwerbsverzeichnis in Spalte 12 die Belastung der betreffenden Flurstücke mit 

einem Leitungsrecht zugunsten der VNG aufzuführen. 

Die Forderung wird zurückgewiesen.  

Eine Übertragung der Leitungsrechte im Zuge des nach der Planfeststellung erfolgenden 

Grunderwerbs ist obligatorisch. Im Grunderwerbsverzeichnis (Antragsunterlage 14.2) erfolgen 

gemäß Regelwerk zu den Grundstücken keine Eintragungen von Belastungen oder Leitungs-

rechten. 

5. Die GDMcom macht geltend, dass die bestehende Ferngasleitung (FGL) Nr. 111 Steinitz 

– Rostock (DN 800) der ONTRAS durch das geplante Bauvorhaben infolge der Querung 

durch die Ersatzmaßnahmefläche E 11 (Anlage einer wegebegleitenden Baumreihe süd-

westlich Märsche) betroffen ist und fordert die Aufnahme von Hinweisen und Nebenbe-

stimmungen in den Planfeststellungsbeschluss. 

Dieser Forderung wird mit Verweis auf die Nebenbestimmungen und Hinweise in Kapitel 

A.V.9.5 dieses Planfeststellungsbeschlusses entsprochen. 

Die Ferngasleitung der VNG, die die wegbegleitende Baumreihe der Maßnahme E11 quert, 

wurde im Maßnahmenplan Blatt 5 A der Unterlage 12 B 3 als solche bezeichnet. 

Damit ist sichergestellt, dass die Forderungen sowie die allgemeinen Hinweise der GDMcom 

mbH im Weiteren, d.h., im Rahmen der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung und 

Realisierung der Ersatzmaßnahme E 11 durch den Vorhabenträger oder dessen Beauftragte 

beachtet werden. 

11.4.5. Wasserverband Stendal-Osterburg (Reg.Nr. 8.30) 

Stellungnahmen vom 08.02.2010, 07.12.2011 

Erwiderung vom 22.03.2010 

Der WVSO fordert die Antragsunterlagen dahingehend zu ändern, dass der Trinkwasserhaus-

anschluss für die PWC-Anlage an die vorhandene Trinkwasserleitung PE 90 in Vielbaum ord-

nungsgemäß dargestellt wird. Es wird empfohlen, diese Leitung in PE 90 auszuführen und in 

der entsprechenden Dimension darzustellen. 
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Die entsprechende Abwasserentsorgung für die PWC-Anlage sei über eine Hauspumpstation 

mit Anschluss an die Ortslage Seehausen geplant. Die zeichnerische Darstellung in den An-

tragsunterlagen ende an der Bahnkreuzung/Ecke Straße Seehausen – Vielbaum. Der Abwas-

seranschluss müsse in den Antragsunterlagen ergänzt und vollständig dargestellt werden. Der 

Anbindepunkt befinde sich am Gewerbegebiet in der OL Seehausen. 

Die Forderung hat sich mit der 1. Planänderung erledigt. Die entsprechenden Anschlusspunkte 

für die Trink- und Abwasserleitung der geplanten PWC-Anlage wurden in der Antragsunterlage 

in Text und Darstellung (z.B. Erläuterungsbericht, Lageplan, Bauwerksverzeichnis, Grunder-

werb) entsprechend ergänzt bzw. fortgeschrieben.  

Mit Schreiben vom 07.12.2011 teilt der WVSO mit, dass er beabsichtigt, im Jahr 2012 eine 

Abwasserdruckleitung von Scharpenhufe bis zur Kläranlage Seehausen zu verlegen. Diese 

verlaufe entlang der L2 und kreuze dann zukünftig die Bundesautobahn. Im Bereich der Kreu-

zung sei zukünftig ein Schutzrohr vorzusehen. Es wird darum gebeten, diesen Sachverhalt bei 

der weiteren Planung zu berücksichtigen. 

Mit E-Mail vom 26.10.2012 erklärt der WVSO, dass die Abwasserdruckleitung von Scharpen-

hufe bis zur Kläranlage Seehausen nicht gebaut wird, weil man beabsichtigt, eine neue Klär-

anlage am Aland unweit der Ortslage Scharpenhufe zu errichten. 

Die Forderung ist somit gegenstandslos. 

11.4.6. Altmarkbus (Reg.Nr. 8.35) 

Stellungnahmen vom 25.05.2010 

Erwiderung vom 08.12.2010 

Unter Verweis auf die verfügten Nebenbestimmungen in Kapitel A.V.9.9 dieses Planfeststel-

lungsbeschlusses gibt es keinen weiteren Entscheidungsbedarf. 

11.4.7. Deutsche Regionaleisenbahn GmbH (Reg.Nr. 11.22) 

Stellungnahme vom 31.03.2010  

Erwiderung vom 08.12.2010 

Die Deutsche Regionaleisenbahn GmbH (DRE) fordert, dass betreffend der geplanten Umver-

legung von Leitungen die entsprechenden Leitungskreuzungsverträge bzw. Vereinbarungen 

mit der DRE abgeschlossen werden und die Angaben im Bauwerksverzeichnis der Planunter-

lage entsprechend zu ändern sind. 
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Die Forderung hat sich durch Änderung der Planunterlagen erledigt. Das Bauwerksverzeichnis 

wurde entsprechend den Hinweisen der DRE korrigiert.  

12. Einwendungen privater Betroffener 

Unter Punkt A.VI.1 dieses Beschlusses hat die Planfeststellungsbehörde die Einwendungen 

privater Betroffener zurückgewiesen, soweit sie nicht durch Planänderung, Inhalts- und Ne-

benbestimmungen oder Vorbehalte in diesem Beschluss bzw. durch Zusagen des Vorhaben-

trägers berücksichtigt worden sind oder sich im Laufe des Anhörungsverfahrens auf andere 

Weise erledigt haben.  

12.1. Vorbemerkung 

12.1.1. Zulässigkeit 

In der folgenden Begründung dieser Entscheidung ist eine Auseinandersetzung mit den vor-

gebrachten Einwänden in der Sache nur erforderlich, soweit diese nicht bereits als unzulässig 

zurückgewiesen werden können. Zulässig ist ein Einwand nur, wenn und soweit dem Einwen-

der ein Rügerecht zusteht.  

Ein umfassendes Rügerecht haben nur diejenigen Einwender, die durch das Vorhaben unmit-

telbar betroffen sind. Dies ist nur bei Grundstückseigentümern und sonstigen dinglich Berech-

tigten, etwa Inhabern von Dienstbarkeiten, der Fall, die von der enteignungsrechtlichen Vor-

wirkung dieses Planfeststellungsbeschlusses betroffen sind. Voraussetzung hierfür ist, dass 

den Eigentümern oder dinglich Berechtigten aufgrund der Planfeststellung ihr Eigentum oder 

ein ihnen zustehendes dingliches Recht ganz oder teilweise entzogen werden soll. Die in die-

ser Weise Betroffenen können Einwendungen nicht nur hinsichtlich ihrer eigenen Belange, 

sondern hinsichtlich sämtlicher formeller und materieller Belange einschließlich solcher der 

Allgemeinheit, des Gemeinwohls oder dritter Personen erheben. Denn der Eigentumsschutz 

nach Art. 14 GG schützt vor einem Eigentumsentzug, der nicht zum Wohle der Allgemeinheit 

erforderlich oder nicht gesetzmäßig ist (Art. 14 Abs. 3 GG). Zum Wohl der Allgemeinheit erfor-

derlich können indessen nur Planfeststellungsbeschlüsse sein, die formell und materiell in je-

der Hinsicht rechtmäßig sind. Keine Enteignung im Sinne von Art. 14 Abs. 3 GG, sondern nur 

Inhalts- und Schrankenregelungen im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG sind hingegen bloß 

mittelbare oder faktische Beeinträchtigungen, das heißt solche Beeinträchtigungen, die nicht 

in einem vollständigen oder teilweisen Entzug des Eigentums oder eines dinglichen Rechts, 

sondern in sonstigen, durch Festsetzungen der Planung verursachten Einschränkungen be-

stehen. Sie vermitteln daher auch nicht das umfassende Eigentümerrügerecht, sondern be-

schränken die Einwendungsbefugnis auf die Geltendmachung eigener berührter Belange. 

Deshalb kann etwa ein Anwohner, der zwar von den faktischen Auswirkungen des Vorhabens, 
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nicht aber von der enteignungsrechtlichen Vorwirkung der Planfeststellung betroffen ist, zwar 

zum Beispiel den eigenen Belang seines Schutzes vor Lärm, nicht aber den allgemeinen Be-

lang des Naturschutzes geltend machen.  

Soweit Einwendungen nicht bereits wegen bloß mittelbarer Betroffenheit zurückgewiesen wer-

den, gilt im Übrigen Folgendes: Die Begründung der Entscheidung über die Einwendungen 

und die Würdigung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange ergibt sich im Wesent-

lichen aus den vorstehenden Ausführungen dieses Beschlusses. Im Folgenden wird daher bei 

der Abwägung der Einwendungen Privater in der Regel nicht mehr gesondert auf grundsätzli-

che Einwendungen gegen das Straßenbauvorhaben oder gegen die Planunterlagen/Gutach-

ten eingegangen, insbesondere, wenn sie vorgetragen haben, dass  

- der Verfahrensablauf zu beanstanden gewesen sei,  

- die Variantenwahl fehlerhaft sei,  

- das Vorhaben verkehrlich nicht gerechtfertigt sei,  

- die Auswirkungen und zusätzliche Belastungen nicht ausreichend oder fehlerhaft un-

tersucht worden seien bzw. die Verkehrsdaten/-prognosen falsch seien,  

- die vorgesehene Trassenführung, Knotenpunkts- und Straßen(seiten-) raumgestaltung 

nicht tragbar seien,  

- Naturschutzbelange nicht ausreichend berücksichtigt würden,  

- unzureichende Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen seien,  

- Gesundheitsgefährdungen und Beeinträchtigungen der Wohnqualität bis hin zur Wert-

minderung des Wohneigentums zu befürchten seien,  

- landwirtschaftliche Belange unzureichend berücksichtigt seien. 

Diese Aspekte sind in diesem Planfeststellungsbeschluss im Zusammenhang mit der allge-

meinen Planrechtfertigung, der Umweltverträglichkeitsprüfung sowie der Auseinandersetzung 

mit den berührten öffentlichen und privaten Belangen ausführlich abgewogen. Hierauf wird 

jeweils verwiesen.  

Soweit die Planfeststellungsbehörde die folgende Begründung der Bescheidung der privaten 

Einwendungen in der beschriebenen Weise einschränkt, verkennt sie nicht, dass sie objektiv-

rechtlich zur Beachtung aller ohnehin von Amts wegen zu berücksichtigenden rechtlichen Vo-

raussetzungen der Planfeststellung, zur sorgfältigen Aufklärung des Sachverhalts und zu einer 

gerechten Abwägung aller betroffenen öffentlichen und privaten Belange verpflichtet ist 

(Kopp/Ramsauer, VwVfG, 16. Aufl. 2015, § 73 Rn. 92). 
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12.1.2. Entschädigungsverfahren 

Nicht jede berechtigte Einwendung betrifft Dinge, die bereits im Rahmen des Planfeststel-

lungsverfahrens abschließend geregelt werden können. Das Planfeststellungsverfahren dient 

der Ermittlung und der Entscheidung über Tatsachen, welche die Realisierung des Vorhabens 

beeinträchtigen oder sogar verhindern können. Kaufpreisforderungen und Entschädigungsfor-

derungen sind kein Gegenstand der Planfeststellung, weil sie nicht gegen das Vorhaben an 

sich gerichtet sind. Sie werden erst in den an die Planfeststellung anschließenden Grunder-

werbsverfahren und Entschädigungsverfahren erledigt. Diese Verfahren sind der Planfeststel-

lung nachgeschaltet, weil Grunderwerb und Entschädigung nur erforderlich sind, wenn fest-

steht, dass das Vorhaben realisiert werden kann. Das gleiche gilt für die Entschädigung für 

vorübergehende Ertragsminderungen, Bewirtschaftungserschwernisse etc. Für die Regulie-

rung der unmittelbaren Folgen des planfestgestellten Vorhabens, wie Grundverlust usw., ist 

gemäß Art. 14 Abs. 3 GG, § 19 a FStrG ebenfalls das Entschädigungsverfahren vorgesehen. 

Die Planfeststellung hat insoweit Vorwirkung, d. h. sie lässt zwar den Rechtsentzug grundsätz-

lich zu, regelt aber den Rechtsübergang als solchen nicht. So bleibt beispielsweise das Ent-

stehen einer unwirtschaftlichen Restfläche, als Folge des unmittelbaren Grundentzuges, dem 

Entschädigungsverfahren vorbehalten. Vorübergehend in Anspruch zu nehmende Flächen 

verbleiben in der Regel mit Einverständnis des Eigentümers in der Pachtsache. Hier wird der 

Pächter voll entschädigt und zahlt weiterhin die Pacht an den Eigentümer. 

12.1.3. Flurbereinigungsverfahren 

Die Landverluste betroffener landwirtschaftlicher Unternehmen und privater Eigentümer durch 

das Straßenbauvorhaben und seine notwendigen Folgemaßnahmen, insbesondere dauernde 

Beschränkungen, sind im vorliegenden Planfeststellungsverfahren sehr umfangreich. Vor die-

sem Hintergrund bemühte sich der Vorhabenträger zunächst, ausreichend geeignetes Ersatz-

land zu finden, um die Beeinträchtigungen abzumildern. Weil diese Bemühungen kaum Erfolge 

brachten, bekannte sich der Vorhabenträger zu Gunsten der betroffenen Grundeigentümer zu 

einer Flurbereinigung. Auf seinen Antrag mit Schreiben vom 16.02.2010 hin ist die Flurberei-

nigung bereits am 25.02.2011 eingeleitet worden. Es ist somit festzustellen, dass ein Zugriff 

auf Privateigentum notwendig ist, der Vorhabenträger sich allerdings um eine geringe Ein-

griffsintensität bemüht hat. Für die von der Straßentrasse betroffenen Grundstückseigentümer 

bringt diese Flurbereinigung gemäß §§ 87 ff. FlurbG eine geringere Eingriffsintensität mit sich. 

Die Flurbereinigungen sind auf die Bereitstellung von Land in erheblichem Umfang an einer 

bestimmten Stelle ausgerichtet, um einen möglichen Landverlust der einzelnen Betroffenen, 

möglicherweise mit Existenzgefährdung Einzelner, solidarisch auf einen größeren Kreis von 

Eigentümern zu verteilen und die entstehenden Nachteile für die allgemeine Landeskultur zu 
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beheben. Als Nachteile für die Landeskultur werden z. B. unwirtschaftlich geformte Nutzflä-

chen, unbrauchbare Restflächen durch Zerschneidungen oder auch entstehende Umwege be-

zeichnet. Die Zusammenlegung, Umverlegung oder der Neuzuschnitt von Nutzflächen über 

die Flurbereinigung behebt oder minimiert diese Schäden. 

Der Landbedarf der Großbaumaßnahmen soll durch frei verhandelte Flächenkäufe sicherge-

stellt werden. Umlegungen über die Flurbereinigung ermöglichen, dass die Ankäufe nicht la-

gegerecht, sondern auch an gänzlich anderem Ort stattfinden und mit den Grundstückseigen-

tümern verhandelt werden können. Kann die Landbeschaffung für den Vorhabenträger über 

einen freihändigen Verkauf nicht den gesamten Bedarf decken, sollen die Restflächen in der 

Weise beschafft werden, dass die Grundstückseigentümer im Verfahrensgebiet einen prozen-

tualen Anteil ihrer Flächen abgeben müssen. Für diesen sogenannten Landabzug muss der 

Vorhabenträger aber ebenso Geldentschädigung leisten, als wären die Flächen im Wege der 

Enteignung nach den geltenden rechtlichen Bestimmungen erlangt worden. 

Die Flurbereinigung bietet also für alle Beteiligten Vorteile gegenüber einer Umsetzung des 

Vorhabens ohne gleichzeitige Neuordnung. Der Vorhabenträger kann in den Besitz der not-

wendigen Flächen eingewiesen werden, während die Flurbereinigungsbehörde über ihr Flä-

chenmanagement die Belastungen der Grundstückseigentümer möglichst gering hält und 

Existenzgefährdungen verhindert, indem sie entweder Ersatzflächen bereitstellt oder Entschä-

digungszahlungen festsetzt. 

Abschließend sei noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dem Vorhabenträger 

alle Kosten zur Last fallen, die seine Baumaßnahme betreffen oder durch diese verursacht 

sind. Er ist also auch verpflichtet, die Kosten zur Beseitigung von Schäden und für notwendige 

Ersatzmaßnahmen und Entschädigungszahlungen zu tragen. 

12.1.4. Verfahrensrechtliche Hinweise 

Da die Zustellung dieses Planfeststellungsbeschlusses (§ 74 Abs. 4 Satz 1 VwVfG) gemäß 

§ 74 Abs. 5 VwVfG durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wird und der Änderungs- und 

Ergänzungsbeschluss zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt wird (§ 74 Abs. 4 Satz 2 

VwVfG), werden die Einwender im Folgenden aus Datenschutzgründen anonymisiert mit Num-

mern angegeben. Dabei wird für jeden Einwender unabhängig davon, ob er sich im Laufe des 

Planfeststellungsverfahrens einmal oder mehrmals geäußert hat, nur eine Nummer vergeben. 

Auf mehrere Äußerungen eines Einwanderhebers wird im Folgenden unter dieser Nummer 

eingegangen. Den Gemeinden, in denen der Planfeststellungsbeschluss und die Planunterla-

gen ausliegen, wird eine Entschlüsselungsliste zu den vergebenen Nummern zur Verfügung 
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gestellt. Auf Nachfrage wird jedem Einwender seine Nummer mitgeteilt. In den folgenden Be-

scheidungen werden Einwender aus Anonymisierungs- und Vereinfachungsgründen nur in 

männlicher Form bezeichnet.  

12.2. Bescheidung der einzelnen Einwendungen  

Unter Berücksichtigung der in die Planunterlagen eingearbeiteten Änderungen und Ergänzun-

gen, der Zusagen des Vorhabenträgers aus den Gegenäußerungen und dem Erörterungster-

min sowie der oben genannten Nebenbestimmungen und Festsetzungen ist zu den einzelnen 

Einwendungen daher Folgendes festzuhalten: 

12.2.1. Einwender E 1 

Einwendung vom 01.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2010 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). Seine Einwendung hat er 

als Vertreter von acht in einer Liste mit Namen, Unterschrift und Anschrift benannten Personen 

eingereicht.  

Er macht geltend: Es fehle an einem Verkehrsbedarf für die BAB 14, weil die Prognosezahlen 

unzutreffend seien. Zudem sei bislang keine echte Alternativenprüfung durchgeführt worden. 

In diesem Zusammenhang hätte als „Null-Plus-Variante“ ein Ausbau der B 189/B 5 mit Orts-

umfahrungen geprüft werden müssen, da ein verkehrs- und bedarfsgerechter Ausbau des vor-

handenen Straßennetzes die prognostizierten Verkehrsmengen aufnehmen könne. Weiterhin 

sei der Teilabschnitt VKE 3.1 fehlerhaft gebildet worden, weil er ohne Anschlussstelle im Sü-

den keine eigene Verkehrsfunktion besitze. Die Autobahn führe zu erhöhtem Durchgangsver-

kehr, beeinträchtige den Tourismus durch großflächige Verlärmung und könne nur durch ein 

Abrücken von der Wohnbebauung und der Tieferlegung der Trasse den Grundsatz der Tren-

nung konfliktträchtiger Nutzungen stärker berücksichtigen. Infolge der vorgesehenen Trassen-

führung in Dammlage würden die Bewohner in der Siedlung „Märsche“ in der Altmark, im 

„Wendtdorfer Ring“ in Wittenberge sowie die betroffenen Kleingärtner und Beschäftigten der 

angrenzenden Gewerbegebiete erheblich beeinträchtigt. Daher fordert er eine Untertunnelung 

der Elbe. Darüber hinaus seien die Lärmberechnungen unzutreffend. Diesen hätten die Orien-

tierungswerte der DIN 18005 zugrunde gelegt werden müssen. Auch seien die Grenzwerte zu 

hoch und veraltet und die Windverhältnisse nicht ausreichend berücksichtigt worden. Zudem 

sei nicht berücksichtigt worden, dass der zunehmende Verkehr auf dem nachgeordneten Stra-

ßennetz (K 1020, Alandstraße und B 189) und die angrenzende Eisenbahntrasse zusätzliche 
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Lärmemissionen verursachten. Gleiches gelte für die lärmerhöhenden Wirkungen von Hoch-

wasser im Elbe- und Alandbereich. Mit Rücksicht darauf fordert der Einwender zusätzliche 

Schallschutzwände und lärmdämpfende Geschwindigkeitsbeschränkungen. In Ergänzung die-

ser Gesichtspunkte erklärt der Einwender, dass er sich den von dem BUND Sachsen-Anhalt 

e. V. erhobenen Einwendungen anschließt.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender der Stellungnahme des BUND Sachsen-Anhalt e. V. anschließt, 

dürfte seine Einwendung bereits unzulässig sein. Da dem Einwender und den von ihm vertre-

tenen Personen durch das Vorhaben weder ihr Eigentum noch ein dingliches Recht entzogen 

wird, sondern sie nur mittelbar – nämlich als Bewohner in der Umgebung des Vorhabens ge-

legener Ortschaften – betroffen sind, können sie nur eigene Belange, nicht aber solche der 

Allgemeinheit oder des Gemeinwohls und damit auch keine Belange des Naturschutzes gel-

tend machen. Abgesehen davon bleibt der Hinweis auf die Stellungnahme des BUND auch in 

der Sache ohne Erfolg, weil die Einwände des BUND in diesem Beschluss als unbegründet 

zurückgewiesen werden (C.XIV.11.3). 

Im Übrigen ist die Einwendung aus den folgenden Gründen ebenfalls unbegründet:  

12.2.1.1. Verkehrsbedarf, Verkehrsprognose 2025 

Die Notwendigkeit für den Bau der BAB 14, VKE 3.1/3.2 wurde im Erläuterungsbericht (Plan-

unterlage [PU] 1, S. 20 ff.) vom Vorhabenträger ausführlich dargelegt. Ungeachtet dessen ist 

der Neubau der BAB 14 im aktuellen Bedarfsplan für Bundesfernstraßen (Anlage zu § 1 Abs. 

1 S. 2 FStrAbG) als laufendes und fest disponiertes Vorhaben unter der lfd. Nummer 1197 

aufgeführt. § 8 FStrAbG bestimmt, dass auf laufende und fest disponierte Vorhaben die 

Rechtsvorschriften über Vorhaben des Vordringlichen Bedarfs anzuwenden sind. Damit ist der 

Bedarf für das Vorhaben für die Planfeststellung nach § 17 FStrG verbindlich (§ 1 Abs. 2 S. 2 

FStrAbG). Anhaltspunkte dafür, dass die Bedarfsfeststellung mittlerweile fehlerhaft und ver-

fassungswidrig sein könnte, bestehen nicht. Dies wäre nur anzunehmen, wenn die Bedarfs-

feststellung evident unsachlich wäre (vgl. BVerwG, 9 A 9/15, Urteil v. 28.04.2016, Rn. 54 m. 

w. N.). Das ist nicht der Fall. Ziele des Vorhabens sind u.a. die infolge der Teilung Deutsch-

lands im früheren Grenzraum entstandene Benachteiligung in der Entwicklung der Verkehrs-

infrastruktur und damit in der räumlichen Erschließung auszugleichen. Zudem werden mit dem 

Vorhaben die weiteren verkehrlichen und verkehrspolitischen Ziele der Erreichbarkeit, der Ver-

kehrssicherheit, der Verbindungs- und Erreichbarkeitsqualitäten und der Aufenthaltsqualitäten 

in den Ortsdurchfahrten verfolgt (vgl. PU 1, S. 20 ff.). 
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Auch liegen den Planunterlagen zur BAB 14, VKE 3.1/3.2a aktualisierte Ergebnisse der Ver-

kehrsuntersuchung für die BAB 14 (Verkehrsprognose 2025, IVV Aachen, 10/2008) zugrunde, 

nach denen im Bereich der VKE 3.1/3.2a im Jahr 2025 ein Verkehrsaufkommen von bis zu 

23.800 Kfz/24 h (südlich der AS Vielbaum) und von bis zu 25.400 Kfz/24 h (nördlich der AS 

Vielbaum) prognostiziert wird (vgl. PU 1, S. 141). Insoweit ist die Notwendigkeit des Vorhabens 

anhand von Prognose-Verkehrszahlen schlüssig dargelegt und die Funktion der BAB 14 im 

Gesamtstraßennetz umfangreich erläutert. 

12.2.1.2. Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante) 

Der Ausbau der B 189 als Null-Plus-Variante stellt im Rechtssinne ein anderes Vorhaben als 

der Neubau der BAB 14 dar. Er ist somit keine echte Alternative im Sinne der fachplanungs-

rechtlichen bzw. FFH-Alternativenprüfung, zumal hiermit auch nicht die mit dem Bauvorhaben 

verfolgten Planungsziele erfüllt werden (vgl. PU 1, S. 41 ff.). 

Entgegen dem Vorbringen des Einwenders fehlt es auch nicht an einer echten Alternativen-

prüfung. In naturschutzrechtlicher Hinsicht sind solche Alternativenprüfungen gemäß § 34 Abs. 

3 Nr. 2 BNatSchG für die mit diesem Beschluss erteilten FFH-Ausnahmeentscheidungen zum 

EU-Vogelschutzgebiet „Aland-Elbe-Niederung“ und zum FFH-Gebiet „Elbaue Beuster-Wah-

renberg“ erforderlich. Diese Alternativenprüfungen finden sich in den entsprechenden Ausnah-

meprüfungen (PU 16.B.3A und 16.B.4.A).  

Ergänzend dazu hat der Vorhabenträger im Nachgang des durchgeführten Erörterungstermins 

zusätzlich verschiedene alternative Trassenvarianten zur Planfeststellungstrasse im Bereich 

der Elbquerung (VKE 3.2a/b) entwickelt, bei denen über die gesamte VKE eine enge Bünde-

lung mit der B 189 erfolgt. In dem hierfür erstellten Abwägungspapier  „Trassenvarianten 

BAB14 im Abschnitt VKE 3.2a“ vom Mai 2013 finden sich zur Ermittlung und Bewertung der 

jeweiligen Auswirkungen der alternativen Trassenvarianten 3 und 5 umfangreiche Ausführun-

gen, worauf an dieser Stelle neben den Ausführungen zu den Planungsvarianten unter C.XIV.2 

umfassend verwiesen wird. 

Die gesetzlichen Vorgaben für die Alternativenprüfung sieht die Planfeststellungsbehörde in-

soweit gewahrt. 

12.2.1.3. Abschnittsbildung und eigenständige Verkehrsfunktion  

Auch der Einwand der fehlerhaften Abschnittsbildung und fehlenden Verkehrsfunktion ist un-

begründet. 
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Im Straßenrecht müssen die gebildeten Teilabschnitte eine selbständige Verkehrsfunktion ha-

ben, um Gegenstand einer eigenständigen Planung zu sein. Die Rechtsprechung des BVerwG 

lässt es im Straßenrecht aber ausreichen, wenn der Planfeststellungsabschnitt selbst zwar 

kein funktionsfähiges Teilstück bildet, jedoch auf sonstige Weise gesichert ist, dass kein Pla-

nungstorso entsteht, etwa weil ein Lückenschluss sichergestellt ist. Notfalls ist eine „Verklam-

merung“ von Abschnitten vorzunehmen (vgl. BVerwG, Urteil vom 07.03.1997, Az.: 4 C 10/96, 

Rdnr. 30 – juris). 

Unter dieser Prämisse ist auch die für die VKE 3.1/3.2 a vorgenommene Abschnittsbildung 

rechtlich nicht zu beanstanden. Die VKE 3.1/3.2a stellt in Verbindung mit der VKE 3.2b und 4 

(beide im Land Brandenburg) über die Anschlussstelle (AS) Vielbaum an der L 2 im Süden in 

der VKE 3.1 und die AS Wittenberge an der B 195 im Norden in der VKE 4 auch schon mit 

provisorischem Anschluss an die vorhandene B 189 in der VKE 3.2 b einen länderübergrei-

fenden verkehrswirksamen Abschnitt mit einer Elbquerung zwischen den Bundesländern 

Sachsen-Anhalt und Brandenburg dar. 

Auch ist die nördliche Weiterführung der VKE 3.1/3.2a im Land Brandenburg auf Grundlage 

der durchgeführten Vorausschau (vgl.C.XIV.2.2) möglich.  

Soweit darüber hinaus durch die in A.III dieses Beschlusses verfügte Verklammerung mit der 

VKE 1153 (vormals: VKE 3.2b) der Baubeginn erst bei Vollziehbarkeit der diesbezüglichen 

Planfeststellungsbeschlüsse in beiden Bundesländern erfolgt, wird hierdurch sichergestellt, 

dass ein insgesamt verkehrswirksamer Streckenabschnitt gegeben ist, der keine Teilstrecken 

ohne eigenständige Verkehrsfunktion („Streckenstummel“) enthält. Dies ist nach Maßgabe der 

Rechtsprechung des BVerwG nicht zu beanstanden (vgl. BVerwG, Urteile vom 28. April 2016, 

Az.: 9 A 9/15, Rn. 43 und vom 08.01.2014, Az.: 9 A 4/13, Rn. 116). 

Es ist darüber hinaus weder nachvollziehbar dargelegt noch sonst ersichtlich, dass im Inte-

resse einer sachgerechten Trassenführung ein gemeinsamer Abschnitt VKE 3.1/3.2 a und 

VKE 3.2 b hätte gebildet werden müssen.  

Es wird insoweit auch auf die Ausführungen im Erläuterungsbericht (PU 1, S. 14, S. 17, S. 95 

ff. und S. 302), sowie in Kapitel C.IV dieses Beschlusses verwiesen. 

12.2.1.4. Trassierung und Dammlage  

Hinsichtlich der erhobenen Einwände zur Trassierung der VKE 3.1/3.2a wird auf die hierfür 

maßgeblichen Zwangspunkte im Grund- und Aufriss, ausführlich dargelegt in der PU 1, S. 137 

ff., verwiesen. Hieraus lässt sich zugleich der Schluss ziehen, dass ein weiteres Abrücken von 
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der Wohnbebauung sowie eine Tieferlegung der Trasse der VKE 3.1/3.2a nicht zu vertreten 

ist.  

Eine Gradientenführung unter Gelände würde auf Grund der geländenahen Grundwasserver-

hältnisse ein durchgehendes Trogbauwerk erfordern, wobei die Fahrbahnentwässerung über 

aufwendige Pumpanlagen erfolgen müsste. Auch wäre eine Querung der zahlreichen Gräben 

mit einer geländegleichen Gradientenlage bzw. einer Gradientenlage unter dem anstehenden 

Gelände nicht möglich. Die Gräben müssten in diesem Fall faktisch unterbrochen oder gedü-

kert werden. Dies wäre im Hinblick auf den Hochwasserschutz und aus ökologischen Ge-

sichtspunkten nicht vertretbar. 

Zu berücksichtigen ist im Weiteren, dass Grundlage für das Bauvorhaben die mit Abschluss 

des insoweit durchgeführten Raumordnungsverfahrens erstellte Landesplanerische Beurtei-

lung vom 29.10.2004 ist, wonach die Variante ST-II-West im Abschnitt ST-II als Vorzugstrasse 

bestimmt wurde.  

Hieran angelehnt ergab sich aus der Stellungnahme der oberen Landesplanungsbehörde vom 

07.04.2010 zudem, dass aufgrund der Lage der B 189 in der VKE 3.1/3.2a nur geringfügige 

Optimierungen der Trassenführung mit entsprechend kleinräumigen Auswirkungen möglich 

waren. Hinsichtlich der Wohnbebauung war insoweit lediglich eine Optimierung im Bereich der 

Ortslage Geestgottberg möglich (vgl. PU 1, S. 120). Einwände aus raumordnerischer Sicht 

wurden gegen die Trassenplanung von Seiten der oberen Landesplanungsbehörde nicht er-

hoben. Damit ist davon auszugehen, dass bei der Trassenplanung zur VKE 3.1/3.2a die Ziele 

und Grundsätze der Raumordnung, und damit auch der in § 2 Abs. 2 Nr. 5 Satz 3 ROG nor-

mierte Grundsatz eines harmonischen Nebeneinanders von unterschiedlichen Landschaftsty-

pen und Nutzungen der Teilräume einschließlich der sonstigen Erfordernisse der Raumord-

nung berücksichtigt wurden. 

12.2.1.5. Negatives Zukunftsszenario 

Mit dem Lückenschluss der BAB 14 wird die wirtschaftliche, kulturelle und touristische Förde-

rung der nordöstlichen Region Deutschlands und somit eine Gemeinwohlverpflichtung staatli-

chen Handelns verfolgt. Denn der Planungsraum der BAB 14 (und damit inbegriffen auch jener 

der vorliegenden VKE 3.1/3.2a) wird mit sehr starken Entwicklungsproblemen bewertet. Des-

halb ist der Lückenschluss der BAB 14 als landesplanerisch verfolgtes Ziel 79 im Landesent-

wicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt vom 16.02.2011 (GVBl. LSA S. 160) enthal-

ten. Zudem lässt sich aus den in der PU 1, S. 20 ff. gefassten Ausführungen umfänglich ent-

nehmen, warum in den Regionen Altmark und Prignitz die Verbesserung der Erreichbarkeit 
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als Ziel des öffentlichen Interesses nur durch eine hochwertige und leistungsfähige Fernstra-

ßenverbindung (Bundesautobahn) geschaffen werden kann. 

Da nach der Rechtsprechung des BVerwG der Verkehrswegebau als Mittel eingesetzt werden 

darf, um regionale Zentren an das weiträumige Straßennetz anzuschließen oder die wirtschaft-

liche Entwicklung in bisher unzureichend erschlossenen Räumen zu fördern (BVerwG, Urt. v. 

17.05.02, 4 A 28.01) und zur Minimierung von Eingriffen und Neuzerschneidungen in Natur 

und Landschaft vorliegend bewusst eine eng an die bestehende B 189 gebündelte Trasse der 

BAB 14 verfolgt wurde, ist der erhobene Einwand eines negativen Zukunftsszenarios unbe-

gründet. 

Dies auch vor dem Hintergrund, weil für besonders betroffene Gebiete Lärmschutzmaßnah-

men vorgesehen sind. 

Auch verbleibt aufgrund der Lage im Naturraum eine Vielzahl ungestörter Landschaftsberei-

che, da im Vergleich zu weiträumigen und großflächigen Landschaftsbereichen aus dem 

schmalen Trassenwirkbereich der BAB 14 keine verbleibende erhebliche Verschlechterung 

des Erholungswertes der Landschaft abgeleitet werden kann. 

12.2.1.6. Tunnel zur Elbquerung 

Die geforderte Tunnellösung stellt aus wirtschaftlichen Gründen keine zumutbare Alternative 

zur optimierten Brückenlösung dar. Selbst bei einer insoweit erforderlichen Mindesttunnel-

länge von ca. 3.100 m (vgl. PU 16.B.3 A, S. 20) könnte eine Beeinträchtigung der schützens-

werten Natura 2000-Gebiete nicht vollständig vermieden werden. Demgegenüber können alle, 

im Zuge der Brückenvariante entstehenden erheblichen Beeinträchtigungen der betroffenen 

Natura 2000-Gebiete durch entsprechende Kohärenzsicherungsmaßnahmen im Kostenvolu-

men von rund 0,9 Mio. € (vgl. PU 16.B.3 A, S. 21) kompensiert werden. Demnach ist die ge-

genüber der Brückenlösung um rund 200 bis 300 Mio. € teurere Tunnellösung (vg. PU 1, S. 

20) unverhältnismäßig. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Unterhaltungs- und War-

tungskosten eines Tunnels im Vergleich zur Brückenlösung deutlich höher ausfallen. 

12.2.1.7. Lärmberechnungen 

Gesetzliche Grundlage für die Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen (Lärmvorsorgemaß-

nahmen) sind die Regelungen der §§ 41, 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG i. V. m. § 2 der 16. 

BImSchV. Hiernach ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen grund-

sätzlich sicherzustellen, dass der nach § 3 der 16. BImSchV berechnete Beurteilungspegel 

bestimmte gebietsbezogene Immissionsgrenzwerte nicht überschreitet. Nach § 2 Abs. 2 Satz 

1 der 16. BImSchV ergibt sich die für die Festlegung der jeweiligen Immissionsgrenzwerte 
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maßgebliche Gebietseinstufung aus den Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Sind solche 

Festsetzungen nicht vorhanden, gelten gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 der 16. BImSchV für bauliche 

Anlagen im Außenbereich entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit die Werte nach Absatz 1 Nr. 

1 für Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime, nach Nr. 3 für Kerngebiete, Dorfge-

biete und Mischgebiete oder nach Nr. 4 für Gewerbegebiete. 

Wie sich aus der PU 11 für die VKE 3.1 in Teil 1 und für die VKE 3.2a in Teil 2 entnehmen 

lässt, wurden die schalltechnischen Berechnungen für beide VKEen auf der Grundlage dieser 

vorbenannten Rechtsvorschriften erstellt und sind insoweit nicht zu beanstanden. 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 haben ausweislich ihres Beiblattes 1 vorrangige Be-

deutung für die Planung von Neubaugebieten mit schutzbedürftigen Nutzungen (vgl. VGH Ba-

den-Württemberg, Urteil vom 24.07.2015, Az.: 8 S 538/12, Rdnr. 43 – juris). Selbst wenn man 

diese in der Planungsphase aus Sicht des Lärmschutzes einbezieht, sind sie für den Bau von 

Straßen gerade nicht ausschließlich oder verbindlich maßgeblich, zumal sie der Beurteilung 

dienen, ob detaillierte schalltechnische Untersuchungen erforderlich sind. Diese hat der Vor-

habenträger vorliegend für beide VKEen erstellt, so dass auch insoweit kein Erfordernis zur 

Neuberechnung seitens der Planfeststellungsbehörde gesehen wird. 

Nichts Anderes ergibt sich in Bezug auf die der Berechnung nach RLS-90 zugrunde gelegten 

Windverhältnisse von 3 m/s und die nicht berücksichtigte Lärmbelastung bei Hochwasser. Da 

es sich bei der Windgeschwindigkeit um eine standardisierte Größe im Rahmen des vorge-

schriebenen Berechnungsverfahrens handelt, kann hiervon nicht abgewichen bzw. diese vom 

Anwender des Rechenprogramms nicht geändert werden. Auch schreibt die RLS-90 nicht vor, 

dass bei der Lärmberechnung jahreszeitlich- oder witterungsbedingt wiederkehrende, vorüber-

gehende Naturereignisse (wie Nebel, Regen oder Hochwasser) zu berücksichtigen sind.  

Auch eine erneute Lärmberechnung unter Zugrundelegung der tatsächlich gefahrenen Ge-

schwindigkeiten ist nicht erforderlich, weil für die Stärke der Schallimmissionen von einer 

Straße nach der RLS-90 u. a. die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten (RLS-90, Pkt. 4.0) in 

Ansatz zu bringen sind (vgl. BVerwG, Beschluss vom 04.09.2003, Az.: 4 B 76/03, Rdnr. 2 -

juris-). Verkehrswidriges Verhalten, bei welchem diese Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht 

eingehalten werden, sind für das Berechnungsverfahren irrelevant. Diesen ist mit Mitteln des 

Straßenverkehrsrechts zu begegnen (vgl. BVerwG, Urteil vom 23. November 2001, Az.: 4 A 

46.99, Rdnr. 25 -juris-). Auch bei Lärmberechnungen für Straßen ohne Geschwindigkeitsbe-

grenzungen folgt aus Pkt. 4.4.1.1.2 RLS-90, dass für PKWs eine zulässige Höchstgeschwin-

digkeit von max. 130 km/h und für LKW von max. 80 km/h in Ansatz zu bringen ist (vgl. 

BVwerG, Beschluss vom 04.09.2003, Az.: 4 B 76/03, Rdnr. 3 -juris-). Insoweit sind die der 
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Lärmberechnung zugrunde gelegten Geschwindigkeiten von mindestens 30 km/h und höchs-

tens 130 km/h für PKWs und von mindestens 30 km/h und höchstens 80 km/h für LkWs (vgl. 

Teil 1, PU 11.0, S. 7 und Teil 2, PU 11.0, S. 5) nicht zu beanstanden. 

Nicht zu beanstanden ist darüber hinaus der Umstand, dass bei der Ermittlung der Anspruchs-

berechtigung auf Lärmvorsorge im Bereich der VKE 3.1 die Baumaßnahmen A 14, VKE 3.1, 

Umbau der L 2 und Neubau der Alandstraße getrennt betrachtet wurden. Denn insoweit ist der 

Vorhabenträger den Vorgaben der VLärmSchR 97 gefolgt (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.0, 

S. 6).  

Ebenfalls keine Rechtsfehler erkennen lässt auch der Umstand, dass in den Lärmberechnun-

gen für aktiven und passiven Lärmschutz betreffend die VKE 3.1/3.2a nicht die bereits vorhan-

dene Lärmbelastung auf den umliegenden Straßen und der Eisenbahntrasse miteinbezogen 

wurden. Denn der maßgebende Beurteilungspegel ist grundsätzlich nicht als „Summenpegel“ 

unter Einbeziehung von Lärmvorbelastungen durch bereits vorhandene Verkehrswege zu er-

mitteln (vgl. BVerwG, Urteil vom 21.03.1996, Az.: 4 C 9/95, Rdnr. 22; VG Bayreuth, Urteil vom 

03.02.2017, Az.: B 1 K 14.567, Rdnr. 89 – juris). Vielmehr ist ausschließlich maßgeblich der 

Beurteilungspegel des von dem zu bauenden oder zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden 

Verkehrslärms (vgl. BVerwG, Beschluss vom 06.03.2013, Az.: 4 BN 39.12, Rdnr. 6 – juris). 

Abweichend von diesem Grundsatz kann die Bildung eines Summenpegels dann geboten 

sein, wenn der neue oder der zu ändernde Verkehrsweg zusammen mit vorhandenen Vorbe-

lastungen anderer Verkehrswege insgesamt zu einer Lärmbelastung führt, die mit Gesund-

heitsgefahren oder einem Eingriff in die Substanz des Eigentums verbunden ist (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 24.11.2010, Az.: 28.10, Rdnr. 3 und vom 25.04.2018, Az.: 9 A 16/16, Rdnr. 85 

– juris). Nach der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung wird diese grundrechtliche 

Zumutbarkeitsschwelle für Wohngebiete an Werten von etwa 70 dB(A) tags und 60 dB(A) 

nachts festgemacht (vgl. BVerwG, Urteil vom 21.11.2013, Az.: 7 A 28/12, Rdnr. 53 -juris), 

während teilweise für Kern-, Dorf- und Mischgebiete etwas höhere Werte (72 dB(A) tags und 

62 dB(A) nachts) für zulässig gehalten werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 08.09.2016, Az.: 3 A 

5.15, Rdnr. 36 - juris). Soweit das BVerwG nunmehr der Ansicht ist, die grundrechtliche Zu-

mutbarkeitsschwelle für Wohngebiete nicht höher als 67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts bzw. 

69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts in Kern-, Dorf- und Mischgebieten anzusetzen (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 25.04.2018, Az.: 9 A 16/16, Rdnr. 87 – juris), führt auch dies nicht 

dazu, dass die Lärmberechnungen für den Bereich der VKE 3.1/3.2a neu durchgeführt werden 

müssen.  

Denn die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens aufgrund der eingegangenen Einwen-

dungen und Stellungnahmen durch den Vorhabenträger erstellte Ermittlung der Gesamtlärm-

belastung aus der BAB 14, der B 189 und der DB-Strecke 6401 für den als „Mischgebiet“ 
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ausgewiesenen Bereich der Siedlung Märsche hat ergeben, dass an den Gebäuden im Be-

reich Märsche weder der vom BVerwG insoweit maßgebliche Wert von 72 dB (A) bzw. von 

neu: 69 dB(A) tags, noch der Wert von 62 dB(A) bzw. von neu: 59 dB(A) nachts erreicht bzw. 

überschritten wird (vgl. Ermittlung der Gesamtlärmbelastung aus der BAB 14, der B 189 und 

der DB-Strecke 6401). Demzufolge erreicht die vorliegende Gesamtbelastung gerade nicht die 

grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle, so dass sich hieraus auch keine Gesundheitsgefähr-

dung ableiten lässt. Auch überschreiten die errechneten Beurteilungspegel der VKE 3.1 und 

der VKE 3.2a in den allgemeinen Wohngebieten und in den Mischgebieten diese Grenzwerte 

mit den geplanten aktiven Lärmschutzmaßnahmen nicht (vgl. die schalltechnischen Berech-

nungen der PU 11, Teil 1, Unterlage 11.1 und Teil 2, Unterlage 11.1). Im Übrigen ist weder 

vorgetragen, noch aus den schalltechnischen Planunterlagen betreffend die L 2 im Bestand 

bzw. nach Abschluss der für diese Straße geplanten Änderung (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 

11.1.1, Tabelle 2 und3) und betreffend die Alandstraße und den Wahrenberger Weg (vgl. PU 

11, Teil 1, Unterlage 11.1.1, Tabelle 4) ersichtlich, dass es in der Nachbarschaft zur VKE 

3.1/3.2a bereits Lärmbelastungen an oder gar über der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung 

geben könnte. 

12.2.1.8. aktive Lärmschutzmaßnahmen 

Ebenso unbegründet ist die Forderung nach zusätzlichen Lärmschutzwänden. Zum einen fehlt 

es diesbezüglich an entsprechendem Sachvortrag zur Lärmbetroffenheit. Darüber hinaus ist 

in der PU 11.0 Teil 1, S. 13 ff. für die VKE 3.1 und in der PU 11.0, Teil 2, S. 6 ff. für die VKE 

3.2 a nachvollziehbar ausgeführt, welche Lärmschutzmaßnahmen vorliegend zur Anwendung 

kommen. Hieraus lässt sich zugleich entnehmen, dass für die VKE 3.1/3.2a die Verwendung 

von offenporigem Asphalt nicht vorgesehen ist. 

12.2.1.9. Geschwindigkeitsbegrenzung  

Die geforderte Geschwindigkeitsbegrenzung ist nicht veranlasst und wurde auch nicht von der 

insoweit zuständigen unteren Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Stendal als Auflage 

gefordert (vgl. SN vom 29.04.2010, vom 11.01.2013, vom 17.10.2014 und vom 12.09.2017). 

12.2.2. Einwender E 2 

Einwendung vom 01.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  
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Seine für sich und als Vertreter von sechs weiteren Personen eingereichte Einwendung hat 

denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 1 vom 01.04.2010 und wird deshalb aus 

denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.3. Einwender E 3 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2010 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine für sich und als Vertreter von drei weiteren Personen eingereichte Einwendung hat den-

selben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 1 vom 01.04.2010 und wird deshalb aus den-

selben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.4. Einwender E 4 

Einwendungen vom 31.03.2010 und vom 18.12.2012 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine für sich und als Vertreter von 13 weiteren Personen eingereichte Einwendung vom 

31.03.2010 hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 1 vom 01.04.2010. 

Mit der Einwendung vom 18.12.2012 macht eine der 13 Personen zudem geltend: Das Vorha-

ben werde ihn durch Lärm- und Schadstoffimmissionen unzumutbar beeinträchtigen. Er fordert 

deshalb aktive oder hilfsweise passive Lärmschutzmaßnahmen. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Hinsichtlich der Einwendung vom 31.03.2010 wird zur Begründung auf die Gründe der Zurück-

weisung der Einwendung des Einwenders E 1 verwiesen. 

Hinsichtlich der Einwendung vom 18.12.2012 gilt Folgendes: Die Lärm- und Schadstoffimmis-

sionen, denen der Einwender durch das Vorhaben ausgesetzt sein wird, halten sich im Rah-

men des Zumutbaren. Nach den durchgeführten Berechnungen werden im Bereich seines 

Wohngrundstücks, das ungefähr 1,5 km von der Autobahn entfernt ist, die zulässigen Grenz-

werte eingehalten. 
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12.2.5. Einwender E 5 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine für sich und als Vertreter von fünf weiteren Personen eingereichte Einwendung hat den-

selben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 1 vom 01.04.2010 und wird deshalb aus den-

selben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.6. Einwender E 6 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine für sich und als Vertreter von 19 weiteren Personen eingereichte Einwendung hat den-

selben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 1 vom 01.04.2010 und wird deshalb aus den-

selben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.7. Einwender E 7 

Einwendung vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine für sich und als Vertreter von 19 weiteren Personen eingereichte Einwendung hat den-

selben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 1 vom 01.04.2010 und wird deshalb aus den-

selben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.8. Einwender E 8 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine für sich und als Vertreter von 19 weiteren Personen eingereichte Einwendung hat den-

selben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 1 vom 01.04.2010 und wird deshalb aus den-

selben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.9. Einwender E 9 

Einwendung vom 21.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine für sich und als Vertreter von 14 weiteren Personen eingereichte Einwendung hat den-

selben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 1 vom 01.04.2010 und wird deshalb aus den-

selben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.10. Einwender E 10 

Einwendung vom 26.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine für sich und als Vertreter von zwei weiteren Personen eingereichte Einwendung hat 

denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 1 vom 01.04.2010 und wird deshalb aus 

denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.11. Einwender E 11 

Einwendung vom 01.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine für sich und als Vertreter von drei weiteren Personen eingereichte Einwendung hat den-

selben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 1 vom 01.04.2010 und wird deshalb aus den-

selben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.12. Einwender E 12 

Einwendung vom 23.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Osterburg (Altmark).  

Seine für sich und als Vertreter von drei weiteren Personen eingereichte Einwendung hat im 

Wesentlichen denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 1 vom 01.04.2010. Darüber 
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hinaus fordert der Einwender den Ausbau der K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg 

und den Ausbau der Alandstraße zwischen Geestgottberg und Krüden. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sie nicht bereits aufgrund wohnhaft bedingter, eigentums- und immissionsschutzrecht-

lich fehlender Betroffenheit unzulässig ist, ist sie jedenfalls unbegründet. Soweit sie denselben 

Wortlaut hat wie diejenige des Einwenders E 1, ist sie aus denselben Gründen wie diese zu-

rückzuweisen. Was die zusätzlichen Forderungen anbelangt, gilt Folgendes: 

Für die entlang der K 1020 geforderte Radverkehrsanlage fehlt bislang ein nachgewiesener 

Bedarf. Gemäß der Verkehrsprognose 2025 beträgt der Verkehr auf der K 1020 durchschnitt-

lich täglich 3.000 Kfz/24h, so dass eine Mitbenutzung der Straße durch Radfahrer i. S. d. § 2 

StVO i. V.m. Tabelle 4 der Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Querschnitte, Ausgabe 

1996 (RAS-Q 96) vertretbar ist, zumal der Mischverkehr des Radverkehrs mit dem Kraftfahr-

zeugverkehr auf der Fahrbahn den Standardfall der Radverkehrsführung auf allen vom Kraft-

fahrzeugverkehr weniger belasteten Straßen darstellt. 

Auch ein Ausbau der Alandstraße zwischen Geestgottberg und Krüden ist verkehrsbedingt 

nicht erforderlich. Denn im Hinblick auf die vorhandene Fahrbahnbreite der Alandstraße (B = 

5,0 m) im Abschnitt zwischen der L 2 und dem Gewerbegebiet Geestgottberg sowie der be-

vorzugten Ableitung des Quell- und Zielverkehrs über das bestehende klassifizierte Straßen-

netz (K 1020) ist lediglich eine Ertüchtigung des vorhandenen und aktuell inzwischen auf 3,5 t 

begrenzten Brückenbauwerkes im Zuge der Alandstraße über den Aland (Krugbrücke) mit ei-

ner Fahrbahnbreite von 6,50 m und der Ausbau der Bauwerksrampen mit einer Fahrbahnbreite 

von 5,50 m entsprechend dem Regelquerschnitt RQ 7,5 vorgesehen (vgl. PU 1, S. 164). Dies 

bedingt auch die prognostizierte Verkehrsbelegung der Alandstraße mit 1.000 Kfz/24 h und 

einem Schwerverkehrsanteil von 200 Fz/24 h, sowie der Umstand, dass diese Straße der Stra-

ßenkategorie A IV zugeordnet ist (vgl. PU 1, a. a. O.). Zudem soll die künftige Nutzung der 

vorhandenen Alandstraße im Abschnitt zwischen der L 2 und südlich des Gewerbegebietes 

Geestgottberg dem landwirtschaftlichen und Anliegerverkehr vorbehalten sein. Die insoweit 

geplante Ertüchtigung des Brückenbauwerks im Zuge der Alandstraße ist damit ausreichend 

bzw. verkehrlich angemessen. 

Der geforderte Ausbau der K 1020 in dem betroffenen Abschnitt nördlich Seehausen zwischen 

ihrer Einmündung an der B 189 und an der L 2 wurde im Rahmen der einvernehmlich getroffe-

nen Entscheidung über die Umstufung dieser Kreis- zur Landesstraße L 38 (vgl. PU 1, S. 315 

B) im Jahr des Baubeginns des gegenständlichen Planfeststellungsabschnittes hinsichtlich der 
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künftigen Betriebsanforderungen geprüft und ist als solcher in der Planung des für den Land-

kreis Stendal insoweit zuständigen Regionalbereiches Nord der Landesstraßenbaubehörde 

Sachsen-Anhalt festgeschrieben. 

12.2.13. Einwender E 13 

Einwendung vom 04.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Gemeinde Altmärkische Höhe.  

Seine für sich und als Vertreter von weiteren 9 Personen eingereichte Einwendung hat den-

selben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 1 vom 01.04.2010 und wird deshalb aus den-

selben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.14. Einwender E 14 

Einwendung vom 17.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung entspricht inhaltlich derjenigen des Einwenders E 1 und wird deshalb aus 

denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.15. Einwender E 15 

Einwendung vom 06.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland. 

Seine für sich und als Vertreter von 12 weiteren Personen eingereichte Einwendung entspricht 

– in kürzerer Fassung – derjenigen des Einwenders E 1 und wird deshalb aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 

  



 

Seite 715 

 

12.2.16. Einwender E 16 

Einwendungen vom 06.03.2010 und vom 13.01.2013 

Erwiderungen vom 16.09.2010 und vom 26.07.2013 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark). 

Seine für sich und als Vertreter von acht weiteren Personen eingereichte Einwendung vom 

06.03.2010 entspricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 15.  

Mit seiner Einwendung vom 13.01.2013 wendet er sich gegen die gewählte Trassenführung. 

Die Autobahn verlaufe direkt durch Wohnsiedlungen in Geestgottberg und lediglich 70 m von 

seinem Wohngrundstück entfernt. Dies sei nicht zumutbar. Er fordert deshalb eine Verschie-

bung der Trasse. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Hinsichtlich der Einwendung vom 06.03.2010 wird zur Begründung auf die Gründe der Zurück-

weisung der Einwendung des Einwenders E 15 verwiesen.  

Hinsichtlich der Einwendung vom 26.07.2013 gilt Folgendes:  

Die gewählte Trassenführung ist das Ergebnis einer Prüfung, in der der Vorhabenträger die 

Vor- und Nachteile verschiedener in Betracht kommender Varianten untersuchte. Die Prüfung 

ist rechtlich nicht zu beanstanden. Sie lässt keine Abwägungsfehler erkennen. Insbesondere 

drängt sich keine andere Variante als eindeutig vorzugswürdig auf. Dies gilt auch mit Blick auf 

die nahe der Autobahn gelegene Siedlung Märsche und das dort vorhandene Wohngrundstück 

des Einwenders. Aufgrund der vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutz-

wände und lärmmindernder Straßenbelag) werden auch dort die vorgeschriebenen Lärmim-

missionsgrenzwerte eingehalten. 

12.2.17. Einwender E 17  

Einwendung vom 22.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  
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Seine für sich und als Vertreter von sechs weiteren Personen eingereichte Einwendung ent-

spricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 15 und wird deshalb aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.18. Einwender E 18 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark). 

Seine für sich und als Vertreter von zehn weiteren Personen eingereichte Einwendung ent-

spricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 15 und wird deshalb aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.19. Einwender E 19 

Einwendung vom 03.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine für sich und als Vertreter von zehn weiteren Personen eingereichte Einwendung ent-

spricht derjenigen des Einwenders E 15 und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese 

zurückgewiesen. 

12.2.20. Einwender E 20 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Gemeinde Altmärkische Höhe. 

Seine für sich und als Vertreter von neun weiteren Personen eingereichte Die Einwendung 

entspricht derjenigen des Einwenders E 15 und wird deshalb aus denselben Gründen wie 

diese zurückgewiesen. 
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12.2.21. Einwender E 21 

Einwendung vom 05.06.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteil Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine für sich und als Vertreter von fünf weiteren Personen eingereichte Die Einwendung ent-

spricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 15 und wird deshalb aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.22. Einwender E 22 

Einwendung vom 05.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine für sich und als Vertreter von zwei weiteren Personen eingereichte Einwendung ent-

spricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 15 und wird deshalb aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.23. Einwender E 23 

Einwendung vom 05.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine für sich und als Vertreter von zwei weiteren Personen eingereichte Einwendung ent-

spricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 15 und wird deshalb aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.24. Einwender E 24 

Einwendung vom 05.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine für sich und als Vertreter von acht weiteren Personen eingereichte Die Einwendung 

entspricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 15 und wird deshalb aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.25. Einwender E 25 

Einwendung vom 05.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Wahrenberg der Gemeinde Aland. 

Seine für sich und als Vertreter von fünf weiteren Personen eingereichte Die Einwendung ent-

spricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 15 und wird deshalb aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.26. Einwender E 26 

Einwendung vom 04.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Wanzer der Gemeinde Aland.  

Mit seiner Einwendung wendet er sich gegen die Anschlussstelle Vielbaum. Diese Anschluss-

stelle sei nicht erforderlich, weil das nachgeordnete Straßennetz durch die nur zweieinhalb 

Kilometer entfernte AS Seehausen hinreichend an die A 14 angebunden werde. Die AS Viel-

baum führe auf der Zubringerstraße L 2 zu einer Zunahme des Verkehrs, die für die hiervon 

betroffenen Anwohner mit nicht hinnehmbaren Beeinträchtigungen verbunden sei. Die L2 sei 

nach ihrem Ausbauzustand nicht für die Mehrbelastung geeignet. Auch beeinträchtige die hö-

here Verkehrsbelastung der L 2 die Wohn- und Lebensqualität der Anwohner, mindere den 

Wert ihrer Grundstücke und wirke sich nachteilig auf Belange des Tourismus aus.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen.  

Die aus straßenbaufachlichen, verkehrlichen, umweltfachlichen und wirtschaftlichen Gesichts-

punkten favorisierte AS Vielbaum (vgl. PU 1, S. 123) ist für eine Anbindung des nachgeordne-

ten Straßennetzes (L 2, B 189) erforderlich. Zudem trägt sie für die VKE 3.1/3.2a in Zusam-

menschau mit der insoweit erforderlich werdenden Verklammerung mit der VKE 3.2 b zu einer 

eigenständigen Verkehrsfunktion der VKE 3.1/3.2a bei. Denn die nördlich an die VKE 3.1 an-

schließende VKE 3.2a besitzt keine Anschlussstelle für das untergeordnete Straßennetz. Die 

nächste Anschlussstelle befindet sich erst auf der brandenburgischen Seite der Elbe bei Wit-

tenberge. Der Vorhabenträger hat in seiner Erwiderung nachvollziehbar dargelegt, dass auf 

diese Anschlussstelle aus verkehrsplanerischer und raumordnerischer Sicht im Interesse der 

Verbesserung der Verbindungsqualitäten und Erreichbarkeiten für den Einzugsbereich der L 

2 nicht verzichtet werden kann. Denn dies würde zu längeren Fahrzeiten und –strecken im 

Zuge der Fahrtroute L 2 – B 189 – B 190 – AS Seehausen und damit einhergehend zu mehr 
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Treibstoffverbrauch und Schadstoffausstoß führen. Auch steht die AS Vielbaum zur AS See-

hausen nicht in direkter Konkurrenz, da mit letztgenannter vornehmlich der Verkehr von der B 

190 und der B 189 aufgenommen werden soll und die AS Vielbaum als Knotenpunkt der Ver-

bindung zwischen der L 2 und der B 189 dient. Weil mit der AS Wittenberge ebenfalls vor-

nehmlich der Verkehr der B 195 und der B 189 aufgenommen werden soll (vgl. zu allem PU 

2, Karte 2.1B), dient die AS Vielbaum der weiteren Erschließung des dortigen ländlichen Rau-

mes, während die AS Seehausen in erster Linie der Erhöhung der Reisegeschwindigkeit des 

die Bundesstraßen nutzenden Verkehrs dient. 

Ein Wegfall der AS Vielbaum würde zu erhöhtem Verkehrsaufkommen auf der K 1020 in der 

Ortslage Seehausen und damit verbunden zu einem Absinken der Verkehrssicherheit in dieser 

Ortslage führen, was den städtebaulichen Belangen und der touristischen Nutzung Seehauens 

deutlich entgegensteht und erhöhte Lärm- und Luftschadstoffbelastungen mit sich brächte (vgl. 

Abwägungspapier des VHT von Juni 2012: „Untersuchung zur Notwendigkeit der AS Vielbaum 

unter Berücksichtigung der AS Seehausen“, S. 11). Auch würde sich die Anbindung der Orts-

lage Geestgottberg und des Gewerbegebietes an der Alandstraße wesentlich verschlechtern, 

was die Attraktivität des Gewerbegebietes beeinträchtigen würde (vgl. Stellungnahme des 

VHT zur Notwendigkeit der AS Vielbaum vom 06.02.2012; Abwägungspapier des VHT von 

Juni 2012: „Untersuchung zur Notwendigkeit der AS Vielbaum unter Berücksichtigung der AS 

Seehausen“, S. 15). Zudem wäre damit zu rechnen, dass im Falle einer Vollsperrung der BAB 

14 zwischen der AS Seehausen und der AS Wittenberge das auftretende Verkehrsaufkommen 

auf den Bedarfsumleitungsstrecken (L 2 und zukünftige L 38 [bisher K 1020]) nicht leistungs-

fähig abgeleitet werden könnte und die Umleitungsstrecken völlig überlastet würden. Unter 

Berücksichtigung all dieser Nachteile sind die mit Realisierung der Anschlussstelle verbunde-

nen Mehrkosten (ca. 2,70 Mio. EUR) gegenüber dem bei Wegfall der AS erzielten Gesamt-

Einsparpotential (ca. 100 T EUR) verhältnismäßig. 

Mit der Realisierung der AS Vielbaum kommt es auf der L 2 zwar zu einer Verkehrsmehrbe-

lastung von 1.000 Kfz/24 h. Die damit verbundenen Beeinträchtigungen sind aber für die An-

wohner hinnehmbar. Bei der L 2 handelt es sich um eine zwischengemeindliche, in die Stra-

ßenkategorie A III eingestufte Verbindungsstraße (vgl. PU 1, S. 148). Als solche erhält sie auf 

der Grundlage des prognostizierten Verkehrsaufkommens und des Schwerverkehrsanteils ei-

nen RQ 10,5 mit einer Fahrbahnbreite von 7,50 m (vgl. PU 1, S. 149). Damit können bis zu 

20.000 Kfz/24 h abgewickelt werden. Die zu erwartenden Verkehrsbelastungen liegen, wie 

bereits vom Vorhabenträger ausgeführt, weit unter dieser für einen einbahnig 2-streifigen Stra-

ßenquerschnitt vertretbaren bzw. zulässigen Verkehrsstärke. 
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Durch die L 2 werden neben dem Ortsteil Wanzer von Seehausen aus gesehen auch die Ort-

steile Vielbaum, Krüden, Scharpenhufe und Pollitz der Gemeinde Aland erschlossen. Damit 

bestehen für den von der geplanten AS Vielbaum abgehenden Verkehr mehrere Möglichkei-

ten, sich auf das untergeordnete Straßennetz zu verteilen. Umgekehrt besteht nicht nur über 

die L 2 eine Verbindungsmöglichkeit zur geplanten BAB 14, sondern indirekt auch über die L 

1 (mit der Nutzung weiterer Verbindungsstraßen). Die insoweit erhobenen Befürchtungen des 

Einwenders sind deshalb unbegründet. 

12.2.27. Einwender E 27 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Wanzer der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen.  

12.2.28. Einwender E 28 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen.  

12.2.29. Einwender E 29 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen.  

12.2.30. Einwender E 30 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  
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Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen.  

12.2.31. Einwender E 31 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen.  

12.2.32. Einwender E 32 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen.  

12.2.33. Einwender E 33 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen.  

12.2.34. Einwender E 34 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen.  
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12.2.35. Einwender E 35 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen.  

12.2.36. Einwender E 36 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Die Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen.  

12.2.37. Einwender E 37 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen.  

12.2.38. Einwender E 38 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen.  
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12.2.39. Einwender E 39 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Die in einer Liste mit Namen, Anschrift und Unterschrift benannten Einwender sind Einwohner 

der Ortsteile Wanzer und Pollitz der Gemeinde Aland und des Ortsteils Groß Garz der Ge-

meinde Zehrental.  

Ihre Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen.  

12.2.40. Einwender E 40 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Die in einer Liste mit Namen, Anschrift und Unterschrift benannten Einwender sind Einwohner 

des Ortsteils Rossau der Hansestadt Osterburg (Seehausen), des Ortsteil Lückstedt der Ge-

meinde Altmärkische Höhe und der Ortsteile Aulosen und Pollitz der Gemeinde Aland.  

Ihre Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen.  

12.2.41. Einwender E 41 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen.  

12.2.42. Einwender E 42 

Einwendung ohne Datumsangabe und vom 11.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2010 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine erste, ohne Datumsangabe erhobene Einwendung entspricht derjenigen des Einwen-

ders E 26 und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen.  
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Mit seiner Einwendung vom 11.01.2013 macht er darüber hinaus geltend: Durch den hohen 

Lastwagenverkehr komme es auf der L 2 zu starken Lärmbelästigungen. Auch könne das hohe 

Schwerlastaufkommen aus straßenverkehrlichen Gründen nicht bewältigt werden, sondern 

führe zu einer erhöhten Unfallgefahr. Gefordert werde deshalb eine innerörtliche Tempo-30-

Zone, eine landesweite Maut und ein hinreichend breiter Radweg, der sich von der Ortslage 

Vielbaum über den Ortseingang Seehausen bis zur Landesgrenze Niedersachen erstrecke. 

Diese Einwendung wird ebenfalls zurückgewiesen. 

Die Anordnung innerörtlicher Geschwindigkeitsbeschränkungen ist eine straßenverkehrs-

rechtliche Regelung, die der insoweit zuständigen unteren Straßenverkehrsbehörde obliegt.  

Eine Maut gehört ebenfalls nicht zum Regelungskreis eines Planfeststellungsbeschlusses. 

Der straßenbegleitende Radweg entlang der L 2 ist im Abschnitt von der Ortslage Vielbaum 

(Anschluss an den vorhandenen Radweg) bis zum Ende der Baustrecke der L 2 (westlich des 

Bahnübergangs L 2 / DB AG-Strecke 6401 Magdeburg – Wittenberge) aufgrund der vorha-

benbedingten Änderung (Ausbau) der L 2 im Kreuzungsbereich mit der geplanten BAB 14, 

VKE 3.1 vorgesehen (vgl. PU 1, S. 195 B). Die Planung eines über diesen Abschnitt hinaus-

gehenden Radweges ist nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens und obliegt, wie 

vom Vorhabenträger in seiner Erwiderung zutreffend ausgeführt, dem insoweit zuständigen 

Straßenbaulastträger. 

12.2.43. Einwender E 43 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Die in einer Liste mit Namen, Anschrift und Unterschrift benannten Einwender sind Einwohner 

der Ortsteile Wanzer und Aulosen der Gemeinde Aland.  

Ihre Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26. In einem der Planfeststellungs-

behörde im Erörterungstermin am 14.12.2011 übergebenen Schriftstück macht einer der in 

der Liste aufgeführten Einwender zudem geltend: Das Bauvorhaben führe zu einer Entwertung 

der Grundstücke entlang der L 2. Auch stelle die Baumaßnahme einen erheblichen Eingriff in 

das Naturschutzgebiet dar. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen.  

Soweit sie derjenigen des Einwenders E 26 entspricht, wird auf die dortigen Gründe der Zu-

rückweisung verwiesen.  
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Die im Erörterungstermin ergänzend vorgebrachten Argumente greifen ebenfalls nicht durch.  

Etwaige Grundstückswertminderungen, die durch ein Vorhaben verursacht werden, zählen 

zum allgemeinen Lebensrisiko und sind deshalb von den Eigentümern hinzunehmen. Die gel-

tend gemachten naturschutzrechtlichen Bedenken werden von der Planfeststellungsbehörde 

nicht geteilt. 

12.2.44. Einwender E 44 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Die in einer Liste mit Namen, Anschrift und Unterschrift benannten Einwender wohnen im Orts-

teil Gollensdorf der Gemeinde Zehrental und in den Ortsteilen Krüden und Wanzer der Ge-

meinde Aland.  

Ihre Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.45. Einwender E 45 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Die Einwender sind Einwohner des Ortsteils Wanzer der Gemeinde Aland und des Ortsteils 

Gollensdorf der Gemeinde Zehrental.  

Ihre Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.46. Einwender E 46 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteil Aulosen der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.47. Einwender E 47 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Wanzer der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.48. Einwender E 48 

Einwendung vom 11.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Die jeweils im Ortsteil Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Altmark) wohnhaften Ein-

wender haben für sich und als Vertreter von weiteren in Listen mit Namen, Anschrift und Un-

terschrift benannten, zum Teil ebenfalls in Geestgottberg und im Übrigen in der Hansestadt 

Werben wohnhaften Personen eine Sammeleinwendung eingereicht. Mit dieser machen sie 

geltend:  

Die Trasse werde mitten durch die Ortsrandlage von Geestgottberg geführt. Der Abstand zur 

Fahrbahn liege bei einigen Häusern lediglich zwischen 40 und 100 m. Dies widerspreche den 

Vorgaben der Umweltverträglichkeitsstudie im Raumordnungsverfahren. Auch werde damit 

bewusst in Kauf genommen, dass die gesetzlich festgelegten Obergrenzen der Lärmschutz-

verordnung und der Schallimmissionswerte in der Ortslage Geestgottberg dauerhaft über-

schritten würden. Die dadurch zu erwartenden Belastungen würden die Wohn- und Lebens-

qualität zerstören und Eigentumswerte erheblich mindern.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen.  

12.2.48.1. Lärm und Abgase 

Der Vorhabenträger hat in seiner Erwiderung zutreffend dargelegt, weshalb für die Ortslage 

Geestgottberg über den bereits bestehenden Anspruch auf aktiven Lärmschutz in Form einer 

Lärmschutzwand (vgl. PU 11, Teil 2, Unterlage 11.0, S. 6 ff.) und das Aufbringen lärmmindern-

der Fahrbahnbeläge (vgl. PU 11, Teil 2, Unterlage 11.0, S. 7) hinausgehend kein Anspruch 

auf Lärmschutz besteht. Auch machen die durchgeführten Luftschadstoffuntersuchungen (vgl. 

PU 11, Teil 2, Unterlage 11.3) keine zusätzlichen Maßnahmen zur Minderung der Immissionen 

erforderlich. Hinsichtlich der insoweit erhobenen Vorwürfe zur Lärmberechnung und zur Tras-

senführung wird auf die entsprechenden Ausführungen beim Einwender E 1 verwiesen.  
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12.2.48.2. Wertverlust 

Was den erhobenen Einwand der Wertverluste von Immobilien anbelangt, gilt Folgendes: 

Eine zu entschädigende Minderung des Verkehrswertes eines Grundstückes ist grundsätzlich 

dann gegeben, wenn entweder ein Teil des Grundstücks von der Maßnahme in Anspruch ge-

nommen wird und das Restgrundstück dadurch erhöhten Belastungen ausgesetzt und nur 

noch eingeschränkt nutzbar ist, oder wenn sonst – etwa durch Immissionen – in unzumutbarer 

Weise unmittelbar auf das Grundstück dergestalt eingewirkt wird, dass ein im Sinne des Ent-

eignungsrechts schwerer und unerträglicher Eingriff in die Substanz vorliegt, oder bereits ein-

fachrechtliche Entschädigungsvorschriften, wie insbesondere § 42 BImSchG oder § 74 Abs. 2 

Satz 3 VwVfG greifen. All‘ dies ist hier nicht der Fall. Es wird vorhabenbedingt zu keiner Über-

schreitung von Lärmgrenzen kommen. Vielmehr werden die Lärmgrenzwerte der Lärmschutz-

verordnung auch mithilfe von Lärmschutzmaßnahmen durchgängig eingehalten. Dafür, dass 

in einer derartigen Situation vorhabenbedingt so schwerwiegende Grundstückwertverluste ein-

treten, dass Grundstückseigentum faktisch ausgehöhlt und funktionslos wird, ist nichts ersicht-

lich und wurde von den Einwendern auch für die von ihnen vertretenen und insoweit betroffe-

nen Personen nichts vorgetragen. Für eine Entschädigung von außerhalb des Schutzberei-

ches der Entschädigungsregelungen liegenden Wertminderungen, die als Folge der Errich-

tung des planfestzustellenden Vorhabens auf dem Grundstücksmarkt eintreten, besteht keine 

Rechtsgrundlage. Sie sind als Sozialbindung des Eigentums nach Art. 14. Abs. 1 Satz 2 GG 

hinzunehmen. Derartige Wertminderungen sind angesichts der mit dem Vorhaben verbunde-

nen bedeutenden öffentlichen Interessen auch unter Abwägungsgesichtspunkten hinzuneh-

men, zumal durch die mit dem Bau der BAB 14 verbundenen Vorteile der Raumerschließung 

sowie der Entlastung von Innerortslagen auch positive Entwicklungen des Grundstücksmark-

tes zu erwarten sind. 

12.2.49. Einwender E 49 

Einwendung vom 05.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Die 27 in einer Liste mit Namen, Anschrift und Unterschrift aufgeführten Einwender sind Ein-

wohner der Ortsteile Aulosen, Wanzer und Pollitz der Gemeinde Aland, des Ortsteils Groß 

Garz der Gemeinde Zehrental und der Hansestadt Stendal.  

Ihre Einwendung entspricht größtenteils derjenigen des Einwenders E 26 und wird deshalb 

insoweit aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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Soweit sie zudem den Ausbau eines straßenbegleitenden Radweges von Seehausen entlang 

der L 2 in westlicher Richtung fordern, wird auf die Darlegungen zum selben Thema in der 

Bescheidung des Einwenders E 42 verwiesen. 

12.2.50. Einwender E 50 

Einwendung vom 05.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Die 16 in einer Liste mit Namen, Anschrift und Unterschrift aufgeführten Einwender sind Ein-

wohner des Ortsteils Aulosen der Gemeinde Aland.  

Ihre Einwendung hat den gleichen Inhalt wie diejenige der Einwender E 49 und wird deshalb 

aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.51. Einwender E 51 

Einwendung vom 03.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Die 23 in einer Liste mit Namen, Anschrift und Unterschrift aufgeführten Einwender Sind Ein-

wohner des Ortsteils Aulosen der Gemeinde Aland.  

Ihre Einwendung hat den gleichen Inhalt wie diejenige der Einwender E 49 und wird deshalb 

aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.52. Einwender E 52 

Einwendung vom 03.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Die 21 in einer Liste mit Namen, Anschrift und Unterschrift aufgeführten Einwender sind Ein-

wohner des Ortsteils Aulosen der Gemeinde Aland.  

Ihre Einwendung hat den gleichen Inhalt wie diejenige der Einwender E 49 und wird deshalb 

aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.53. Einwender E 53 

Einwendung vom 02.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Die 22 in einer Liste mit Namen, Anschrift und Unterschrift aufgeführten Einwender sind Ein-

wohner des Ortsteils Aulosen der Gemeinde Aland.  
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Ihre Einwendung hat den gleichen Inhalt wie diejenige der Einwender E 49 und wird deshalb 

aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.54. Einwender E 54 

Einwendung vom 24.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2010 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Schönberg der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine für sich und als Vertreter von weiteren sieben Personen eingereichte Einwendung hat 

denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 1 vom 01.04.2010 und wird deshalb aus 

denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.55. Einwender E 55 

Einwendung vom 26.02.2010, vom 26.11.2010 und vom 16.02.2011 

Erwiderung vom 07.10.2011 

Bei dem Einwender handelt sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb, der in seinem Eigen-

tum stehende Flächen in der Umgebung von Kamern bewirtschaftet, von denen einige für die 

ursprünglich geplanten Ersatzmaßnahmen E 38 und E 7 in Anspruch genommen werden soll-

ten.  

Mit seinen Einwendungen vom 26.02.2010, vom 26.11.2010 und vom 16.02.2011 wendet er 

sich gegen diese Inanspruchnahme.  

Die Einwendung hat sich infolge einer Planänderung erledigt. Die Ersatzmaßnahmen E 38 und 

E 7 sowie die damit verbundene Flächeninanspruchnahme der im Eigentum des Einwenders 

stehenden Flächen ist entfallen (vgl. aktuelles Grunderwerbsverzeichnis, PU 14.2 sowie aktu-

elles Maßnahmeverzeichnis zum LBP betreffend die VKE 3.1, PU 12.0.A.0, S. 337 – 380 und 

betreffend die VKE 3.2a, PU 12.0.B.0, S. 2 und 69). 

12.2.56. Einwender E 56 

Einwendung vom 08.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2010 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland.  

Mit seiner Einwendung macht er geltend: Als unmittelbar neben der Trasse der geplanten A 

14 wohnhafter Hausbesitzer sei er von Verlärmung und Schadstoffbelastungen betroffen. Er 

befürchte eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes und Gebäudeschäden infolge 
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von Erschütterungen. Diese führten zu einem Wertverlust seiner Immobilie. Deshalb fordere 

er folgende Maßnahmen: Aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen, welche die Orientie-

rungswerte der DIN 18005 und die Vorsorgewerte des UBA berücksichtigen, Geschwindig-

keitsbeschränkungen in besonders betroffenen Abschnitten, die Berücksichtigung des Wind-

einflusses von mehr als 3 m/s, die Berechnung der Lärmimmissionen mit den tatsächlich ge-

fahrenen Geschwindigkeiten, eine weitestgehende Führung der A 14 in Troglage oder in Ge-

ländehöhe, eine gemeinsame Betrachtung der Lärmbündelung, die entsprechende Koordinie-

rung der Lärmschutzmaßnahmen, eine Entschädigung für den Wertverlust seiner Immobilie, 

Erstattung der durch Erschütterung an seinem Haus entstehenden Schäden, Übernahme aller 

im Zuge der Lärmschutzmaßnahmen entstehenden Folgekosten für die baulichen Verände-

rungen und eine Ersatzunterkunft für den Zeitraum der Umbauarbeiten. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender für die Anordnung der Lärmschutzmaßnahmen bei der Lärmberechnung 

die Berücksichtigung der Orientierungswerte der DIN 18005, der Windverhältnisse von mehr 

als 3 m/s und der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten nebst Geschwindigkeitsbe-

schränkung für besonders betroffene Abschnitte fordert, wird auf die entsprechenden Ausfüh-

rungen bei dem Einwender E 1 verwiesen.  

Ebenso unbegründet ist die Forderung nach zusätzlichen aktiven und passiven Lärmschutz-

maßnahmen. Am Wohnhaus des Einwenders werden die Immissionsgrenzwerte unter Berück-

sichtigung der geplanten Lärmschutzwand im Bereich der Ortslage Vielbaum (Bw 117.1 L) 

eingehalten (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.0, S. 2 und Unterlage 11.2, Blatt-Nr. 1 A). Dane-

ben werden auch die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen eingehalten.  

Auch soweit der Einwender die Koordinierung der Lärmschutzmaßnahmen unter Betrachtung 

der Überlagerung der Emmissionsquellen fordert, wird zur Begründung der Zurückweisung auf 

die entsprechenden Ausführungen zu den Lärmberechnungen bei dem Einwender E 1 verwie-

sen. Eine Koordinierung von Lärmschutzmaßnahmen erfolgt dann, wenn z.B. sowohl durch 

die neue Straße als auch durch die Bahn Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. Eine der-

artige Konstellation liegt hier aber nicht vor. Die von dem Einwender für seine Forderung inso-

weit zur Begründung herangezogenen Ergebnisse der raumordnerischen Abwägungen im 

Land Sachsen-Anhalt sind, wie vom Vorhabenträger zutreffend ausgeführt, hierfür nicht von 

Relevanz.  

Auch die Einwendung betreffend die Trassierung wird mit Verweis auf die entsprechenden 

Ausführungen zur Trassierung und Dammlage der VKE 3.1/3.2a bei dem Einwender E 1 zu-

rückgewiesen. 
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Soweit der Einwender einen Wertverlust seiner Immobilie geltend macht, wird zur Begründung 

der Zurückweisung auf die zum Einwender E 48 gemachten Ausführungen verwiesen. 

Was die geltend gemachten Erstattungsansprüche betrifft, hat der Vorhabenträger in seiner 

Erwiderung bereits auf die ihm obliegende Sorgfaltspflicht bei der Realisierung des Bauvorha-

bens hingewiesen.  

Auch die weitergehenden Forderungen sind unbegründet, da für den Einwender kein Anspruch 

auf zusätzliche passive Lärmschutzmaßnahmen besteht und damit auch keine baulichen Ver-

änderungen an seinem Haus vorgenommen werden. 

12.2.57. Einwender E 57 

Einwendung vom 08.03.2010 

Erwiderung vom 16.11.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung ist inhaltsgleich wie diejenige des Einwenders E 56 und wird deshalb aus 

denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.58. Einwender E 58 

Einwendung vom 18.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Mit seiner Einwendung fordert er den grundhaften Ausbau der K 1020 und der Alandstraße 

zwischen Geestgottberg und Krüden jeweils nebst straßenbegleitendem Radweg, da er deren 

baulichen Zustand für das durch den Bau der A 14 hervorgerufene Verkehrsaufkommen als 

nicht ausreichend ansieht. Daneben wendet er sich gegen die geplante Überführung des Wah-

renberger Weges. Diese sei zu steil, daher für Radfahrer nicht nutzbar und mit erhöhten Lärm-

belästigungen verbunden. Hier fordert er eine parallele Straße zur Autobahn zwischen Orts-

einfahrt Geestgottberg und verlängerter Alandstraße nebst straßenbegleitendem Radweg. Zu-

dem fordert er eine umgebungsnahe Umsetzung der geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen. 

Die Forderung hat sich teilweise erledigt und wird im Übrigen zurückgewiesen. 
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Hinsichtlich des geforderten Ausbaus der K 1020 und der Alandstraße nebst straßenbeglei-

tenden Radweg wird auf die Gründe der Zurückweisung der Einwendung des Einwenders E 

12 verwiesen. 

Auch die geforderte neue Verbindungsstraße im Bereich des Wahrenberger Weges mit Rad-

weg östlich entlang der BAB 14 nach Geestgottberg ist abzulehnen. Eine solche Verbindungs-

straße würde, wie der Vorhabenträger in seiner Erwiderung mit Recht ausführt, mit einer Mehr- 

bzw. Umwegstrecke von rund 2 km, einer zusätzlichen Beanspruchung landwirtschaftlich ge-

nutzter Flächen, einem zusätzlichen Eingriff in Natur und Landschaft und dadurch bedingt zu-

sätzlichen Kompensationsmaßnahmen sowie erhöhten Herstellungskosten einhergehen. Im 

Übrigen ist der Wahrenberger Weg nicht Bestandteil des Radwege- und wandernetzes. Des-

halb sind bis auf die vom Vorhabenträger zugesagte Einrichtung einer der Erholung der Rad-

fahrer dienenden Seitenfläche am rechten Fahrbahnrand keine besonderen Anforderungen 

bei der Realisierung der richtlinienkonform geplanten Überführung zu berücksichtigten. Auch 

die prognostizierten Verkehrsbelastungen (vgl. PU 1, S. 176) geben keinen Anlass, von der 

geplanten Überführung abzuweichen. 

Die Verortung der geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, welche als Teil des aufge-

stellten LBP-Maßnahmenkonzeptes mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde abge-

stimmt wurde, entspricht den gesetzlichen Vorgaben und den ökologischen Anforderungen 

auch unter der Prämisse, dass durch vorgenommene Planänderungen zwischenzeitlich einige 

der ursprünglich trassenfern geplanten Maßnahmen (wie E 7, E 38.1 bis E 38.4, A 22.7, A 15.9 

und ACEF 31, vgl. Übersicht LBP-Maßnahmen (trassenfern), PU 12-A-3) entfallen sind. 

12.2.59. Einwender E 59 

Einwendung vom 18.03.2010 und vom 14.01.2013 (Eingangsdatum) (1. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung vom 18.03.2010 hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders 

E 58 selben Datums. Mit der im Rahmen der 1. Planänderung erhobenen Listeneinwendung, 

welche lediglich von ihm allein unterschrieben wurde, wiederholt er seine Forderungen in Be-

zug auf den Ausbau der K 1020 und der Alandstraße und hält die geplante Erholungsfläche 

für Radfahrer auf der Überführung des Wahrenberger Weges für nicht ausreichend. Auch er-

achtet er den neu in die Planung aufgenommenen Radweg entlang der L 2 als unzureichend 

und fordert dessen Fortführung über die Ortslage Vielbaum hinaus bis zur Landesgrenze Nie-

dersachen. Weiterhin fordert er die Streichung der Anschlussstelle Vielbaum und lehnt wegen 
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der Hochwassergefahr und der Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild und den Touris-

mus die Dammbauweise der A 14 ab. Hier fordert er weitere Untersuchungen, da er im Falle 

eines Deichbruches mit katastrophalen Überschwemmungen rechnet. Weiterhin lehnt er die 

Überbauung der B 189 durch die A 14 ab, weil er hierdurch erhebliche Umwege, längere Fahr-

zeiten und höhere Fahrtkosten für sich befürchtet. Darüber hinaus fordert er eine Untertunne-

lung der Elbe und wegen vermeintlich nicht gegebenem Verkehrsbedarf für die BAB 14 den 

Ausbau der B 189 und hält die vorgenommenen Lärmberechnungen für unzutreffend. Wegen 

der weiteren Einzelheiten macht er sich darüber hinaus die Stellungnahme des BUND Sach-

sen-Anhalt e. V. zu diesem Planfeststellungsverfahren zu eigen. Auf einem weiteren der Ein-

wendung angehefteten Zusatzblatt wiederholt und vertieft er die vorgenannten Forderungen 

und fordert zudem Baumpflanzungen entlang des seiner Meinung nach zusätzlich zu verbrei-

ternden Radweges entlang der L 2, ausreichend breite und asphaltierte Wirtschaftswege, 

Lärm- und Schadstoffuntersuchungen in den Ortsdurchfahrten an der L 2 und an der B 189 

und Bürgersteige und Radwege auf der nunmehr verlangten Unterführung bzw. Verlagerung 

der Überführung des Wahrenberger Weges. 

Die Einwendungen haben sich teilweise erledigt und werden im Übrigen zurückgewiesen. 

Soweit die Einwendung vom 18.03.2010 mit derjenigen des Einwenders E 58 selben Datums 

identisch ist, wird auf die dazu gemachten Ausführungen verwiesen. 

Hinsichtlich der im Rahmen der 1. Planänderung erhobenen Einwendung gilt Folgendes: 

Soweit sich der Einwender hierin der Stellungnahme des BUND Sachsen-Anhalt e. V. an-

schließt, dürfte die Einwendung bereits unzulässig sein. Der Einwender kann nur eigene Be-

lange, nicht aber solche der Allgemeinheit oder des Gemeinwohls und damit auch keine Be-

lange des Naturschutzes geltend machen. 

Unzulässig dürften darüber hinaus auch die Einwendungen hinsichtlich der Anschlussstelle 

Vielbaum, der Dammbauweise der BAB 14 und dem Deichbruchszenario, der Überbauung der 

B 189 und der durchgeführten Lärmberechnungen zusammen mit der geforderten Untertun-

nelung der Elbe und dem Ausbau der B 189 sein. Denn diese Einwendungen und Forderungen 

bezogen sich nicht auf die 1. Änderungsplanung, sondern auf die im Zeitraum vom 22.02.2010 

bis zum 22.03.2010 ausgelegte ursprüngliche Planunterlage, für welche die Einwendungsfrist 

bereits am 06.04.2010 endete. Auch wurde im Bekanntmachungstext betreffend die ausge-

legte 1. Änderungsplanung darauf hingewiesen, dass Einwendungen nur gegen diese 1. Än-

derungsplanung möglich sind und Einwendungen gegen die erstmalig ausgelegte Planung als 

aufrecht erhalten gelten, sofern ihnen nicht durch die 1. Planänderung abgeholfen wurde. Da 
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der Einwender im Rahmen der erstmalig ausgelegten Planunterlagen die vorbenannten Ein-

wendungen und Forderungen allerdings nicht erhoben hat, ist dieser Passus des Bekanntma-

chungstextes auf ihn nicht anwendbar. 

Weiterhin unzulässig dürften die Einwendungen und Forderungen nach zusätzlichen Untersu-

chungen in Bezug auf die Lärm- und Schadstoffbelastungen für die Einwohner in den Orts-

durchfahrten an der L 2 und an der B 189 im Bereich Seehausen sein, da der Einwender in 

Geestgottberg wohnt und es damit an einer Betroffenheit für ihn fehlt. 

Soweit die Einwendung aus diesen Gründen nicht bereits unzulässig ist, ist sie jedenfalls un-

begründet: 

Bezüglich des Verweises auf die Stellungnahme des BUND Sachsen-Anhalt e. V. wird in der 

Sache auf die diesbezüglichen Ausführungen dieses Beschlusses in C.XIV.11.3 verwiesen. 

Soweit sich der Einwender zu den Themen „Untertunnelung der Elbe“, „Ausbau der B 189“, 

„Verkehrsbedarf für die BAB 14“, „Dammlage der BAB 14“ und „Lärmberechnungen“ äußert, 

wird auf die diesbezüglichen Gründe in der Bescheidung des Einwenders E 1 verwiesen.  

Soweit der Einwender einen Verzicht auf die Anschlussstelle Vielbaum fordert, wird auf die 

diesbezüglichen Ausführungen zum Einwender E 26 verwiesen.  

Nicht vollständig entsprochen werden kann der Forderung nach einem straßenbegleitenden 

Radweg entlang der L 2 bis zur Landesgrenze Niedersachsen. Wie bereits zum Einwender E 

42 ausgeführt, konnte erstreckt sich die Zuständigkeit des Vorhabenträgers zur Planung eines 

solchen Radwegs nur bis zum Ende der Baustrecke der L 2 westlich des Bahnübergangs L 2 

/ DB AG-Strecke 6401 Magdeburg – Wittenberge. Die in diesem Zusammenhang geforderte 

zusätzliche Baumpflanzung ist, wie vom Vorhabenträger in seiner Erwiderung vom 26.07.2013 

zutreffend ausgeführt, aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht vertretbar. Soweit im Übrigen 

die geforderte Verbreiterung des Radweges vom Vorhabenträger durch Fortschreibung der 

Deckblattplanung zugesagt wurde, erübrigt sich zu diesem Punkt eine Entscheidung durch die 

Planfeststellungsbehörde. 

Hinsichtlich der weiteren Einwendungen ergibt sich die Zurückweisung aus Folgendem: 

12.2.59.1. Unterführung des Wahrenberger Weges 

Der geforderten Unterführung des Wahrenberger Weges stehen aufgrund der hydrologisch 

ungünstigen Verhältnisse straßen- und städtebauliche, umweltfachliche und wirtschaftliche 

Gesichtspunkte entgegen. Die damit einhergehende Anhebung der Gradiente der BAB 14 und 
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der Dammlage im Bereich Geestgottberg würde infolge erhöhten Flächen- und Kompensati-

onsbedarfs Mehrkosten mit sich bringen und stellt gegenüber der Überführung gerade keine 

günstigere Lösung dar. Die Trasse wird durch eine Vielzahl von Gestaltungsmaßnahmen in 

das Landschaftsbild eingebunden und bestehende Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

durch entsprechende Maßnahmen (A 15.7, A 18.1, A 18.2, A 18.3, A 18.4, A 19.1, ACEF 32) 

kompensiert (vgl. PU 12, Unterlage A-0A, S. 188). Dazu trägt auch die landschaftsgerechte 

Einbindung der Lärmschutzwände im Bereich Geestgottberg und Alandstraße durch vegeta-

tive Begrünung bei. 

Da auch die Verlagerung der Überführung mit zusätzlichen Mehr- bzw. Umwegstrecken, Kos-

ten und Eingriffen in Natur, Landschaft und landwirtschaftlich genutzte Flächen einhergehen 

würde, ist auch diese Forderung abzulehnen. 

Im Übrigen wurden, wie aus den Erwiderungen des Vorhabenträgers ersichtlich, bei der Pla-

nung der Überführung des Wahrenberger Weges die Empfehlungen des Landes Sachsen-

Anhalt für Radverkehrsanlagen berücksichtigt. Demzufolge ist die Einwendung betreffend die 

zugesagte Erholungsfläche unbegründet, zumal diese den Radfahrern als Verkürzung der mit 

zulässigen 6 % Steigung geplanten Rampe dienen soll. Wie der Vorhabenträger darüber hin-

aus zutreffend ausgeführt hat, ist der Ausbau des der geplanten BAB 14 nachgeordneten Stra-

ßennetzes in Form der Anlage straßenbegleitender Gehwege oder Radverkehrsanlagen we-

der Inhalt dieser Planung noch Aufgabe des Baulastträgers der Bundesfernstraßen und infolge 

des geringen Verkehrsaufkommens in diesem Bereich eine Mitbenutzung der Straße durch 

Radfahrer (Mischverkehr) erlaubt. 

12.2.59.2. Hochwasser und Deichbruchszenario 

Hinsichtlich der monierten Hochwassergefährdung infolge eines Deichbruches ist zum einen 

zu berücksichtigen, dass im Vorhabengebiet bereits die über Gelände verlaufende B 189 ver-

läuft. Soweit sie in ihrem Verlauf teilweise durch die BAB 14 überbaut wird, wird die bereits 

bestehende Hochwassergefahr hierdurch nicht erhöht, zumal durch entsprechende Brücken-

bauwerke der Hochwasserabfluss unterstützt wird. Das Gebiet im Hinterland der Elbe ist und 

bleibt ungeachtet der BAB 14 überschwemmungsgefährdet. Auch sind die vom LHW gefor-

derten Nebenbestimmungen und Hinweise betreffend den Hochwasserschutz in den Be-

schluss aufgenommen worden und wurden von den im Rahmen des Planfeststellungsverfah-

rens beteiligten Fachbehörden keine Bedenken gegen das Vorhaben in Bezug auf Hochwas-

serereignisse oder bestehende Hochwasserschutzanlagen vorgetragen. 
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Der Forderung nach fachkundiger Beurteilung der Hochwasserproblematik ist der Vorhaben-

träger durch Einholung eines entsprechenden Fachgutachtens nachgekommen (vgl. den Be-

richt „Lückenschluss BAB 14, Magdeburg – Wittenberge – Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a, 

AS Seehausen bis Landesgrenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt, Durchsuchung von Deich-

bruchszenarien“ vom Oktober 2012).  

12.2.59.3. Wirtschaftswege 

Wie aus der tabellarischen Übersicht auf S. 183 B der PU 1 ersichtlich, werden im Zusammen-

hang mit dem Neubau der BAB 14 in der VKE 3.1/3.2a und in Abstimmung mit dem Amt für 

Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark Wirtschaftswege im Gesamtum-

fang von ca. 6.139,73 km neu errichtet bzw. ausgebaut, wobei ihre Befestigung entsprechend 

ihrer Beanspruchung erfolgt. Der vom Einwender erhobenen Forderung einer Verbreiterung 

und Asphaltierung bestimmter Wirtschaftswege kann nicht entsprochen werden, weil dies dem 

Regelwerk zum Ausbau landwirtschaftlicher Wirtschaftswege (Arbeitsblatt DWA-A 904, Richt-

linien für den ländlichen Wegebau, Oktober 2005 [RLW 2005]) und darauf beruhenden Ab-

stimmungen mit dem ALFF widersprechen würde.  

12.2.59.4. Zusätzliche Lärm- und Schadstoffuntersuchungen  

Auch die Forderungen nach zusätzlichen Lärm- und Schadstoffuntersuchungen werden zu-

rückgewiesen. Wie der Vorhabenträger in seiner Erwiderung zutreffend dargelegt hat, wird die 

L 2 bis zu einem lückenlosen Anschluss der VKE 3.1 a an den südlich anschließenden Ab-

schnitt VKE 2.2 die Funktion der B 190 nicht übernehmen, da dies für den Quell- und Zielver-

kehr aus dem Raum Salzwedel - Arendsee mit längeren und langsameren Fahrtwegen zur B 

189 bei Seehausen (Altmark) und damit zur AS Vielbaum verbunden wäre (vgl. PU 2.1B). 

Auch auf der Strecke der B 189 wird sich der Verkehr vor Anschluss der VKE 2.2 und der VKE 

3.2 b nicht erhöhen, da in diesem Bereich die VKE 3.1/3.2a mit der AS Vielbaum (L 2) als 

Teilstück der BAB 14 den weitgehend lagegleichen Ersatz der heute vorhandenen B 189 und 

ihres plangleichen Knotenpunktes mit der L 2 darstellt. 

12.2.60. Einwender E 60 

Einwendung vom 11.03.2010 mit Ergänzung vom 28.03.2010 und vom 13.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark). 

Mit seiner Einwendung vom 18.03.2010 macht er geltend: Sein Wohnhaus erleide durch das 

Vorhaben einen Wertverlust. Bereits während der Bauphase seien Gebäudeschäden durch 
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Erschütterungen zu befürchten. In seinem Wohngebiet würden die gesetzlichen Grenzwerte 

für Lärm- und Schadstoffbelastungen überschritten. Aufgrund von Verbrennungsrückständen 

und Schadstoffen aus der Taumittelanwendung sei eine unzulässige Grundwasser- und Bo-

denbelastung zu befürchten. Für die Anwohner seines Wohngebietes sei dies besonders be-

denklich, weil sie als Trinkwasserselbstversorger nicht an das öffentliche Trinkwassernetz an-

geschlossen seien. Seltene Tierarten, wie Seeadler und Fledermäuse, würden durch das Vor-

haben ihre Jagdreviere und Lebensräume verlieren. Insgesamt sei der Bau der BAB 14 über-

flüssig, weil die B 189 bereits jetzt eine ausreichende Nord-Süd-Verbindung und jedenfalls 

dann eine hinreichende Alternative zum Autobahnneubau darstelle, wenn man sie mit zusätz-

lichen Überholspuren und weiteren Ortsumgehungen versehe. Mit Ergänzungsschreiben vom 

28.03.2010 bietet der Einwender seine Immobilie dem Vorhabenträger zur Übernahme an und 

fordert eine Umsiedlung seiner Familie. Zudem fordert er vor Beginn der Bauarbeiten eine 

Beweissicherung. Mit Schreiben vom 13.01.2013, welches erst am 16.01.2013 bei der Plan-

feststellungsbehörde einging, fordert der Einwender im Rahmen der 1. Planänderung eine 

Trassenverschiebung und beruft sich zur Begründung auf die Richtlinien der Umweltverträg-

lichkeitsstudie im Raumordnungsverfahren. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender einen Wertverlust seiner Immobilie geltend macht, wird zur Begründung 

auf die entsprechenden Ausführungen in der Bescheidung des Einwenders E 48 verwiesen. 

Das Auftreten von Gebäudeschäden hat der Vorhabenträger aufgrund der ihm obliegenden 

Sorgfaltspflicht bei der Realisierung des Bauvorhabens zu vermeiden. Dieser hat zudem vor 

Baubeginn eine gutachterliche Bestandsaufnahme zugesagt. 

Soweit der Einwender die Notwendigkeit der BAB 14 anzweifelt und stattdessen den Ausbau 

der B 189 vorschlägt, wird auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Einwender E 1 verwie-

sen.  

Die zulässigen Grenzwerte für Lärm- und Schadstoffbelastungen werden bei dem Wohnhaus 

des Einwenders nach den durchgeführten Untersuchungen entgegen seinem Vorbringen ein-

gehalten. Für die geforderte Umsiedlung und Grundstücksübernahme besteht deshalb kein 

Anlass. Abgesehen davon läge eine entsprechende Entscheidung nicht im Zuständigkeitsbe-

reich der Planfeststellungsbehörde im Planfeststellungsverfahren, sondern der Enteignungs- 

und Entschädigungsbehörde im nachgeordneten Enteignungs- und Entschädigungsverfah-

rens. 

Hinsichtlich der weiteren Einwendungen ergibt sich die Zurückweisung aus Folgendem: 
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12.2.60.1. Grundwasser- und Bodenbelastung 

Die Befürchtung einer durch Verbrennungsrückstände aus Kfz-Motoren und Schadstoffe aus 

Taumittelanwendungen verursachten Grundwasserbelastung ist nicht begründet. Zur zentra-

len Straßenwasserbehandlung sind für die VKE 3.1/3.2a insgesamt vier Versickerungsbecken 

(VB 3.1/01, VB 3.1/02, VB 3.1/03 und VB 3.1/04) sowie ein Regenklärbecken (RKB 3.2/01) 

vorgesehen. Das Bauvorhaben ist auch mit den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie verein-

bar (vgl. S. 140 des Fachbeitrags zu den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie vom 

05.04.2017, S. 28 ff.). Dazu zählt auch der Schutz vor einer Verschlechterung des Grundwas-

sers. Ferner wurden die für das Bauvorhaben erteilten wasserrechtlichen Genehmigungen mit 

entsprechenden Nebenbestimmungen versehen, die ebenfalls dem Schutz des Grundwassers 

dienen. 

Unbegründet ist auch die vom Einwender geäußerte Befürchtung, dass die Eigenwasserver-

sorgung, die in Geestgottberg auf verschiedenen Grundstücken mittels Brunnen durchgeführt 

wird, durch vorhabenbedingte Versickerung tausalzhaltiger Straßenabwässer beeinträchtigt 

werde. Zu dieser Frage hat der Vorhabenträger ein Gutachten erstellen lassen („Gutachten 

über die voraussichtliche Belastung von Eigenwasserversorgungsanlagen durch Versickerung 

tausalzhaltiger Straßenabwässer im Zusammenhang mit dem Lückenschluss der BAB 14“ des 

Büros für Hydrologie und Bodenkunde Gert Hammer vom 01.10.2010). Aus diesem geht her-

vor, dass das in diesen Anlagen geförderte Grundwasser infolge physikalisch-chemischer 

Grenzwertüberschreitungen nicht zur Verwendung als Trinkwasser gem. TrinkwV 2001 geeig-

net ist (vgl. S. 18, 19 und 20 des Gutachtens). Ermangelt es dem Grundwasser im hier unter-

suchten Bereich aber bereits unabhängig von dem Vorhaben an der erforderlichen Trinkwaser-

qualität, wird dieser Zustand auch durch die zukünftige Versickerung tausalzhaltiger Straßen-

abwässer aus dem Bereich der BAB 14 nicht maßgeblich verschlechtert (vgl. auch die im EÖT 

am 12.12.2011 übergebene Stellungnahme des Landkreises Stendal). 

Soweit der Einwender auch eine vorhabenbedingte Bodenbelastung befürchtet, werden diese 

Bedenken von der insoweit zuständigen unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde nicht geteilt. 

Auch ergibt sich aus der zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen (vgl. PU 

16.4, S. 81C/82), dass betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes Bodens nicht zu 

erwarten sind. 

12.2.60.2. Verlust von Jagdrevieren und Tierlebensräumen 

Auch der Einwand betreffend die Beeinträchtigung der Jagdereviere und Tierlebensräume 

durch das Vorhaben ist unbegründet. Eingriffe in Natur und Landschaft, einschließlich Tierle-

bensräume, wurden im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP, PU 12.A 
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und 12.B) und der gesonderten Artenschutzbeiträge (ASB, PU 12.A.5 und 12.B.5) sowie der 

Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP, PU 16.A.1 bis 16.B.4) umfassend 

untersucht und bewertet. Sie werden durch geeignete Maßnahmen vermieden, gemindert bzw. 

durch entsprechende vorgezogene funktionserhaltende Maßnahmen kompensiert. Dabei ist 

auch zu berücksichtigen, dass der Bereich der VKE 3.1/3.2a durch die bestehende B 189 

bereits vorbelastet ist. 

Soweit der Einwender den Verlust von Jagdrevieren für Fledermäuse befürchtet, ist dem ent-

gegenzuhalten, dass der Plan umfangreiche Maßnahmen zum Schutz von Fledermäusen vor-

sieht. Das Maßnahmenpaket umfasst die Errichtung von Irritations- und Kollisionsschutzwän-

den (VASB 3), die Anlage von Böschungsgehölzen mit Leitfunktion (G/AASB6) und die Anlage 

von Gehölzstreifen mit Leitfunktion (AASB 8) (vgl. PU 16.B.0.A, Anlage 1) und für die struktur-

gebundenen Fledermausarten (Fransen-, Zwerg- und Mopsfledermaus) im Bereich wichtiger 

Funktionsräume bei Märsche mit den Bauwerken BW 129A und 130A artgerechte Querungs-

bauwerke. 

Auch ist durch das Vorhaben keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes des Seeadlers 

zu befürchten (vgl. PU 16.B.2.A, S. 90). Nach der aktuellen Brutvogelkartierung 2014 (RANA 

2015) nutzt der Seeadler den Bereich der Aland-Elbe-Niederung nicht als Brutstandort (vgl. 

PU 16.B.2.A, S. 37), sondern verweilt dort lediglich als regelmäßiger Nahrungsgast (vgl. PU 

16.B.2.A, S. 38). Insoweit lösen die mit dem Vorhaben eingehergehenden Eingriffe nur gering-

fügige Störungen der Nahrungshabitate des Seeadlers aus. Im Übrigen kann davon ausge-

gangen werden, dass die Art in ungestörte Bereiche ausweichen kann. 

Hinsichtlich der darüber hinaus im Rahmen der 1. Planänderung erhobenen Einwendung gilt 

Folgendes: 

Soweit sich der Einwender mit Schreiben vom 13.01.2013 gegen den geplanten Trassenver-

lauf wendet und deren Verschiebung fordert, dürfte diese Einwendung unzulässig sein. Denn 

diese Einwendung bezog sich nicht auf die 1. Änderungsplanung, sondern auf die im Zeitraum 

vom 22.02.2010 bis zum 22.03.2010 ausgelegte ursprüngliche Planunterlage, für welche die 

Einwendungsfrist bereits am 06.04.2010 endete. Auch wurde im Bekanntmachungstext betref-

fend die ausgelegte 1. Änderungsplanung darauf hingewiesen, dass Einwendungen nur gegen 

diese 1. Änderungsplanung möglich sind und Einwendungen gegen die erstmalig ausgelegte 

Planung als aufrecht erhalten gelten, sofern ihnen nicht durch die 1. Planänderung abgeholfen 

wurde. Da der Einwender im Rahmen der erstmalig ausgelegten Planunterlagen die vorbe-

nannte Einwendung allerdings nicht erhoben hat, ist dieser Passus des Bekanntmachungstex-

tes auf ihn nicht anwendbar. Im Übrigen ging diese Einwendung zur 1. Planänderung erst nach 
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Ablauf der Einwendungsfrist (14.01.2013) am 16.01.2013 bei der Planfeststellungsbehörde 

ein. 

Soweit die Einwendung aus diesen Gründen nicht bereits unzulässig ist, ist sie jedenfalls un-

begründet: 

Die auch vom Einwender E 1 geforderte Trassenverschiebung der A 14 ist bereits deshalb 

abzulehnen, weil die Trassenführung im Bereich Geestgottberg von der bereits vorhandenen 

B 189 bestimmt wird und daher nur eine geringfügige Optimierung möglich war (vgl. PU 1, S. 

119 ff., PU 3, Blatt 2 C). Es wird insoweit auch auf die Zurückweisungsgründe beim Einwender 

E 1 verwiesen. 

Im Übrigen hat der Vorhabenträger im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eine Zusatz-

unterlage zu den Trassenvarianten der BAB 14 im Abschnitt VKE 3.2a vorlegt, innerhalb wel-

cher er zwei weitere Varianten (Variante 3 und 5) auf eine Vorzugswürdigkeit gegenüber der 

Planfeststellungstrasse untersucht hat. Nach dem Ergebnis dieser Zusatzunterlage stellt die 

Planfeststellungstrasse auch wegen der erheblich geringeren Baukosten weiterhin die Vor-

zugstrasse dar (vgl. Zusatzunter-lage „Trassenvarianten BAB 14 im Abschnitt VKE 3.2 a, S. 

25). Diesen Ausführungen schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. 

12.2.61. Einwender E 61 

Einwendung vom 11.03.2010 mit Ergänzung vom 28.03.2010 und vom 13.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendungen vom 11.03.2010, 28.03.2010 und 13.01.2013 haben denselben Wortlaut 

wie diejenigen des Einwenders E 60 selben Datums und werden deshalb aus denselben Grün-

den wie diese zurückgewiesen. 

12.2.62. Einwender E 62 

Einwendung vom 08.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung vom 08.03.2010 hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 

56 selben Datums und wird daher aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. Was 

die geltend gemachte Frage des Lärmschutzes betrifft, ist festzuhalten, dass am Wohnhaus 
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des Einwenders durch die vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen die zulässigen Immissions-

grenzwerte eingehalten werden (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.1, Tabelle 1, S. 2). 

12.2.63. Einwender E 63 

Einwendung vom 08.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung vom 08.03.2010 hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 

56 selben Datums und wird daher aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. Was 

die geltend gemachte Frage des Lärmschutzes betrifft, ist festzuhalten, dass am Wohnhaus 

des Einwenders durch die vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen die zulässigen Immissions-

grenzwerte eingehalten werden (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.1, Tabelle 1, S. 2). 

12.2.64. Einwender E 64 

Einwendung vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Er macht geltend: Um das Ziel einer Verbesserung des Durchgangsverkehrs zu erreichen, 

genüge anstelle einer Autobahn der Ausbau der bestehenden B 189. Seine Immobilie erleide 

durch das Vorhaben einen Wertverlust. Der Trassenverlauf durch die Ortschaft sei für die Ein-

wohner von Geestgottberg nicht zumutbar. Die karge Wischelandschaft werde durch die vor-

gesehenen Lärmschutzwände nicht aufgebessert. Die von der Autobahn ausgehende Lärm- 

und Schadstoffbelastung beeinträchtige seine Lebensqualität. Wegen des fehlenden Ausbaus 

der K 1020 und der Alandstraße werde die Verkehrslage für die Bewohner von Geestgottberg 

verschlechtert. Bereits während der Bauphase seien die Bürger aufgrund der massiven Bau-

stofftransporte von Erschütterungen und Sicherheitsproblemen betroffen. Eine finanzielle Be-

teiligung an einer Erneuerung des Straßenbelages nach Abschluss der Bauarbeiten lehne er 

ab. Die Dammlage der Autobahn zerstöre das Landschaftsbild der nördlichen Altmark und 

erhöhe die Gefahren, denen die Einwohner von Geestgottberg im Falle eines Hochwassers 

ausgesetzt seien. Die geplanten Baumpflanzungen im Bereich der K 1020 und im Bereich 

Schollene seien keine sinnvollen Ausgleichsmaßnahmen. Die K 1020 und die Alandstraße 

seien völlig marode und deshalb nicht geeignet, den Schüler- und Busverkehr sowie den Ver-

kehr für die medizinische Notfallversorgung und die Feuerwehr zu bewältigen. 
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Die Einwendung hat sich teilweise erledigt und wird im Übrigen zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender den Ausbau der B 189 fordert, wird zur Vermeidung von Wiederholun-

gen auf die entsprechenden Ausführungen zum Einwender E 1 verwiesen.  

Zu dem von dem Einwender erhobenen Einwand eines Wertverlusts seiner Immobilie finden 

sich entsprechende Ausführungen bei der Bescheidung des Einwenders E 48. 

Entgegen dem Vorbringen des Einwenders führt das Vorhaben nicht zu einer Zerschneidung 

des Dorfgebietes Geestgottberg, sondern lediglich zu einer Überbauung der vorhandenen 

B 189 am westlichen Ortsrand.  

Eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung der Wischelandschaft und des Landschaftsbildes der 

Altmark werden so weit wie möglich dadurch vermieden, dass die Trasse durch eine Vielzahl 

von Gestaltungsmaßnahmen in das Landschaftsbild eingebunden wird und bestehende Be-

einträchtigungen des Landschaftsbildes durch entsprechende Maßnahmen (A 15.7, A 18.1, A 

18.2, A 18.3, A 18.4, A 19.1, ACEF 32) kompensiert werden (vgl. PU 12, Unterlage A-0A, S. 

188). Dazu trägt auch die landschaftsgerechte Einbindung der Lärmschutzwände im Bereich 

Geestgottberg und Alandstraße durch vegetative Begrünung bei. 

Soweit der Einwender eine Beeinträchtigung seiner Lebensqualität befürchtet, ist dem entge-

genzuhalten, dass beim Bau und beim Betrieb des Vorhabens die insoweit geltenden Schutz-

vorschriften beachtet werden. Die Bauausführung erfolgt unter Berücksichtigung der Allgemei-

nen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 

19.08.1970 (AVV Baulärm) und der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BIm-

SchV). Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden durch die geplante hochabsorbie-

rende Lärmschutzwand im Bereich dieser Ortslage (Bw 123.2 L) eingehalten (vgl. PU 11, Teil 

1, Unterlage 11.0, S. 21). Die schalltechnischen Berechnungen entsprechen den Vorgaben 

der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90). Die von dem Einwender bewohnte 

Lindenstraße befindet sich danach außerhalb der maßgeblichen Grenzwertisophonenlinien 

(vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2, Blatt-Nr. 2 A). Auch werden die zulässigen Grenzwerte für 

Luftschadstoffimmissionen eingehalten. 

Die Verkehrslage der Bewohner von Geestgottberg wird durch den Bau der A 14 entgegen 

dem Vorbringen des Einwenders nicht verschlechtert. Zum einen wird die K 1020 in dem Ab-

schnitt zwischen ihrer Einmündung an der B 189 und der L 2 im Zuge ihrer Umstufung zur 

Landesstraße L 38 ausgebaut und ertüchtigt (vgl. PU 1, S. 315 B). Zum anderen wird die B 

189 zwischen Vielbaum und dem Bereich nördlich Geestgottberg auf einer Länge von ca. 3,0 

km vollständig von der BAB 14 überbaut (vgl. PU 1, S. 14 A) und verläuft im Anschluss daran 
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in der VKE 3.2 a in ihrem Bestand östlich der A 14 (vgl. PU 3, Blatt-Nr. 2 C), so dass sie auch 

weiterhin in diesem Bereich befahren werden kann und darin gerade keine Verschlechterung 

der Verkehrsanbindung zu sehen ist. Auch wenn für den Ausbau der Alandstraße kein Bedarf 

besteht (vgl. Bescheidung des Einwenders E 12), wird Geestgottberg auch nach dem Bau der 

BAB 14 über die rechtzeitig zur L 38 aufgestufte und ertüchtigte K 1020 für den Schülertrans-

port, den Busverkehr und auch nichtpolizeiliche Rettungsdienste erreichbar sein. 

Hinsichtlich der befürchteten Straßenschäden hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung 

zugesagt, die durch den Verkehr von und zur Baustelle beanspruchten Straßen und Wege 

nach entsprechender Bestandsaufnahme und Abschluss der Bautätigkeit in ihren ursprüngli-

chen Bestand vor Beginn der Baumaßnahme zu versetzen. 

Soweit der Einwender eine Erhöhung der Hochwassergefahr infolge der Dammbauweise der 

A 14 geltend macht, wird auf die zum Einwender E 59 angeführten Gründe der Zurückweisung 

verwiesen. 

Die Verortung der geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, welche als Teil des aufge-

stellten LBP-Maßnahmenkonzeptes mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde abge-

stimmt wurde, entspricht den gesetzlichen Vorgaben und den ökologischen Anforderungen. 

Zudem sind durch vorgenommene Planänderungen zwischenzeitlich einige der ursprünglich 

trassenfern geplanten Maßnahmen (wie E 7, E 38.1 bis E 38.4, A 22.7, A 15.9 und ACEF 31, 

vgl. Übersicht LBP-Maßnahmen (trassenfern), PU 12-A-3) entfallen. 

12.2.65. Einwender E 65 

Einwendung vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung vom 19.03.2010 hat den gleichen Inhalt wie diejenige des Einwenders E 

64 selben Datums und wird daher aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.66. Einwender E 66 

Einwendung vom 01.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender unterhält ein Betriebsgrundstück im Ortsteil Geestgottberg der Hansestadt 

Seehausen (Altmark).  
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Er trägt vor, dass die jetzige verkehrstechnische Anbindung dieses Betriebsgrundstückes über 

die Alandstraße in nördlicher Richtung direkt an die B 189 erfolge. In diesem Bereich sei eine 

Überbauung der Bundesstraße durch die BAB 14 geplant. Die vorhandene Kreuzung und da-

mit die jetzige Zufahrt werden wegfallen. Der Einwender fordert eine Nachbesserung des 

Plans. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Der Anschluss an das übergeordnete Straßennetz hinsichtlich des Grundstückes des Einwen-

ders bleibt auch weiterhin grundsätzlich gewährleistet. Das Betriebsgrundstück des Einwen-

ders ist derzeit über die Alandstraße in nördlicher Richtung weiter über den Wahrenberger 

Weg und dessen Zufahrt an der vorhandenen B 189 an das übergeordnete Straßennetz an-

gebunden. Die Zufahrt des Wahrenberger Weges an der B 189 wird mit der BAB 14 überbaut. 

Allerdings ist als Ersatz für die bestehende Zufahrt an der B 189 die Verlängerung der Aland-

straße nach Norden vorgesehen, um so die Anlieger der Alandstraße westlich der bestehen-

den B 189 an das Straßennetz anzubinden. Die verlängerte Alandstraße wird dabei nördlich 

der Ortslage Geestgottberg an die verbleibende B 189 angeschlossen. Der Verkehr in Rich-

tung Norden über die Elbe bei Wittenberge kann über die vorhandene Trasse der B 189 (künf-

tig L 38) geführt werden. Der Verkehr in Richtung Süden kann am Abzweig K 1020 südlich der 

Elbebrücke zunächst in Richtung Seehausen (zur L 2) geführt werden. Es entsteht dabei für 

den Verkehr in Richtung Norden über die verlängerte Alandstraße und damit entlang der der-

zeitigen B 189 künftig dem Grunde nach keine Mehrwegstrecke. In Richtung Süden beträgt 

künftig die einfache Mehrwegstrecke, bezogen auf den heutigen Referenzabschnitt im Zuge 

der B 189 zwischen den Einmündungen L 2 und Wahrenberger Weg max. etwa 7 km. Da 

jedoch der Einwender unternehmensbedingt ohnehin weit längere Fahr- und Transportwege 

absolvieren muss, ist dieser Mehrweg als geringfügig und nicht schwerwiegend einzustufen. 

Weiterhin trägt die Einwenderin vor, dass das Grundstück nur über die Alandstraße in südli-

cher Richtung anfahrbar sei. Gemäß Plan sei nur ein Neubau der Alandbrücke (Krugbrücke), 

nicht aber ein Ausbau der Alandstraße vorgesehen. Da diese nur über eine Breite von 5 m 

verfüge, sei Schwerlastverkehr nur sehr eingeschränkt möglich. Die Einwender fordert dem-

nach eine Nachbesserung des Plans. 

Die Forderung wird zurückgewiesen. 

Wie zuvor gezeigt, wurde der Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehung in vertretbarem Maß 

Rechnung getragen. Das Betriebsgrundstück des Einwenders bleibt auch nach dem Bau der 
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BAB 14 verkehrlich an das übergeordnete Straßennetz angeschlossen. Insofern ist ein weite-

rer Ausbau der Alandstraße entbehrlich. Auf die weiteren Ausführungen zum Einwender E 58 

wird verwiesen. 

12.2.67. Einwender E 67 

Einwendung vom 01.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist ein in Magdeburg ansässiger Regionalverband, welcher als gemeinnützige 

verkehrspolitische Interessenvertretung sowie als Förderer vielfältiger radtouristischer Aktivi-

täten tätig ist und insoweit eine eigene Betroffenheit geltend macht. 

Der Einwender fordert den Ausbau der vorhandenen B 189/ B5 anstelle der neuen BAB 14. 

Weiterhin fordert er die Anlage von straßenbegleitenden Radverkehrsanlagen entlang der 

K 1020, der Alandstraße (Geestgottberg-Krüden), der L 2 (Krüden-Seehausen), der B 189 

(Seehausen-L 2) und auf der Elbebrücke der bisherigen B 189 oder, falls ein Anbau an die 

Elbebrücke der bisherigen B 189 nicht möglich sei, auf der geplanten Elbebrücke der BAB 14. 

Durch einen Neubau der BAB 14, insbesondere durch die Überbauung der B 189 zwischen 

Vielbaum und Geestgottberg, komme es durch die komplette Verlagerung des langsam fah-

renden, des landwirtschaftlichen, des regionalen Verkehrs zwischen Elbe/Wittenberge und 

Seehausen, des Verkehrs von schweren LKW („Mautflüchtlinge“) und bei einer Sperrung der 

BAB 14 durch Unfall, Bauarbeiten etc. auf der Elbeberücke der bisherigen B 189, K 1020 sowie 

der Alandstraße, zu einem enorm zunehmenden Verkehr auf den für Radfahrer bisher ruhigen 

Alternativen zur B 189.  

Bei den geforderten Radwegen sollten bauliche und verkehrsorganisatorische Anforderungen 

eingehalten werden. Die Radwege seien entsprechend den Anforderungen der ERA 95 zu 

planen und zu bauen. Die Querung der Elbe habe besondere Priorität und es sei eine sinnvolle 

und verkehrssichere Verknüpfung mit allen Querverbindungen (u.a. nach Wahrenberg, Mär-

sche, Beuster etc.) zu gewährleisten. Zudem dürfe eine Radwegenutzungspflicht nicht voraus-

eilend ohne Prüfung im Einzelfall angeordnet werden. 

Anstelle der geplanten Überführung in Höhe Geestgottberg fordert der Einwender die Errich-

tung eines Tunnels unter der BAB 14. Sollte ein kompletter Straßentunnel nicht möglich sein, 

solle zumindest für Fußgänger und Radfahrer eine Tunnellösung geschaffen werden. Mit der 

geplanten Überführung über die BAB 14 entstünde über die bereits in erhöhter Dammlage 

geplante BAB 14, eine Straße mit sehr hoher Steigung, die für touristische sowie für örtliche 

Radfahrer eine besondere Erschwernis bedeuten würde. Insbesondere mit schwerem Gepäck 
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wären starke Pendelbewegungen bei der Bergfahrt die Folge. Zudem seien gefährliche Kon-

flikte mit Radfahrern unvermeidlich, da der landwirtschaftliche Verkehr mit schweren Geräten 

ebenso die Straße nutzen müsse, um die BAB 14 zu queren. 

Überdies trägt der Einwender vor, dass die BAB 14 bedeutsame Auswirkungen auf den Elbe-

radweg, insbesondere im Bereich der Elbquerung, habe. Die Eisenbahnbrücke über die Elbe 

besitze einen Steg, der als Verbindung zwischen west- und ostelbischem Verlauf des Elberad-

weges genutzt werden könne. Der Einwender regt dabei an, die Eisenbahnbrücke über die 

Elbe in die begleitenden Maßnahmen bei dem Bau der BAB 14 mit einzubeziehen, das Gelän-

der auf das sicherheitstechnisch notwendige Maß zu erhöhen sowie den Bohlenbelag des 

Weges durch einen verkehrs- und diebstahlsicheren Belag zu ersetzen. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Der Ausbau des nachgeordneten Straßennetzes in Form der Anlage straßenbegleitender Rad-

verkehrsanlagen ist weder Inhalt dieser Planung noch Aufgabe des Baulastträgers Bundes-

fernstraßen nach § 3 FStrG. Sofern ein Bedarf separater Radverkehrsanlagen nachgewiesen 

wird, erfolgt der Aus- und Umbau in separaten Planungsmaßnahmen von dem zuständigen 

Straßen- und Wegebaulastträger. Gemäß der StVO sind Radfahrer neben den Autofahrern 

gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer. Nach § 2 StVO haben Radfahrer die Fahrbahn (ausge-

nommen die von Autobahnen und Kraftfahrstraßen), vorhandene Radwege oder den rechten 

Seitenstreifen zu benutzen. Der Mischverkehr des Radverkehrs mit dem Kraftfahrzeugverkehr 

auf der Fahrbahn ist der Standartfall der Radverkehrsführung auf allen weniger belasteten 

Straßen. 

Abgesehen davon gilt hinsichtlich des Arguments der Verkehrsbelastung durch Mautaus-

weichverkehr und hinsichtlich der einzelnen geforderten Radwege folgendes: 

12.2.67.1. Mautausweichverkehr 

Grundsätzlich steht dem Verkehrsteilnehmer selbst die Wahl des Verkehrsweges im Rahmen 

der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVO) 

frei, so auch eine Benutzung einer parallel zur BAB verlaufenden öffentlichen Straße. Jedoch 

wird ein Kraftfahrer eines mautpflichtigen Nutzfahrzeuges zum Zwecke der Umgehung der 

Mautpflicht nur dann auf nachgeordnete Straßen ausweichen, wenn dies für ihn noch zu ak-

zeptablen Reisezeiten führt. Wenn sich durch die Landstraßen die Reisezeit unverhältnismä-

ßig verlängert, stellt die Ausweichroute keine sinnvolle kostensparende Alternative dar. Die 

der Mautpflicht gemäß Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) unterliegenden Nutzfahr-
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zeuge sind überwiegend dem gewerblichen Güterkraftverkehr zuzuordnen, in dem der Einhal-

tung von gesetzten Lieferterminen eine herausragende Bedeutung zukommt. Die verkehrliche 

Praxis seit Einführung der Maut hat ergeben, dass der Verkehr weder vollständig noch flä-

chendeckend auf andere Straßen ausgewichen ist, sondern nur dort, wo geeignete Alternati-

ven zur Verfügung stehen.  

Im Bereich der VKE 3.1/3.2a stellt zum Beispiel die K 1020 nördlich Seehausen keine attraktive 

Alternative zur Bab 14 dar. Dies wird schon aus dem Vergleich der Strecken beider Verkehrs-

anlagen zwischen der geplanten AS Vielbaum und dem heutigen Knotenpunkt B 189 / K 1020 

deutlich. Im Zuge der Bab 14 beträgt die knotenpunktfreie Fahrstrecke ca. 7 km. Hingegen 

liegen Knotenpunkte im Zuge der Referenzfahrstrecke über der L 2 und K 1020 und sie ist 

aufgrund der Streckenführung mit rund 3,5 km um die Hälfte länger. Zudem stehen ihr Aus-

baustandard und ihre Nutzung ihrer Eignung als Alternative zur BAB 14 entgegen. Es ist somit 

nicht von einem Mautausweichverkehr nach der Verkehrsfreigabe der Bab 14 auf der K 1020 

oder der Alandstraße auszugehen. 

Sollte es jedoch zu einer tatsächlichen Verkehrsverlagerung auf die Landstraßen kommen, die 

zu einer unzumutbaren Belastung für die Straßenanlieger führt, kann die zuständige Verkehrs-

behörde entsprechende verkehrsrechtliche Maßnahmen wie u.a. ein Durchfahrverbot für den 

Mautausweichverkehr anordnen (vgl. Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 

18.01.2010 – Az.: BV 08.789). 

12.2.67.2. L 2 (Krüden-Seehausen) 

Der Forderung nach einem Radweg an der L 2 wurde im Rahmen des 1. Planänderungs-bzw. 

Ergänzungsverfahrens entsprochen. Im Radverkehrswegeplan des Landes Sachsen-Anhalt 

(LRVP) ist gem. Anlage 5.1-9 (Bedarfspläne für straßenbegleitende Radwege) ein Radweg 

zwischen Seehausen und Aulosen entlang der L 2 enthalten. Der Radweg wird auf der Süd-

seite der L 2 angeordnet. Im Bereich der Ortslage Vielbaum ist dieser nördlich der L 2 bereits 

vorhanden. Der Radweg wird am vorhandenen Radweg in der Ortslage Vielbaum beginnen 

und bis zum Bahnübergang L 2/ DB AG-Strecke 6401 Magdeburg-Wittenberge im geplanten 

Vorhaben geführt. 

Allerdings obliegt die westliche und die östliche Fortsetzung des Radweges bis Ortseingang 

Seehausen, d.h. die planerische Vorbereitung und Umsetzung der Radwegebedarfsplanung, 

dem zuständigen Straßenbaulastträger außerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens.  
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12.2.67.3. B 189, Seehausen-L2 

Zur geforderten Anlage eines Radweges an der verbleibenden B 189 südlich der L 2 gelten 

die o.g. allgemeinen Aussagen. 

Die Anlage eines straßenbegleitenden Radweges entlang der B 189 ist nicht zu rechtfertigen. 

Die künftige (mit der BAB 14) durchschnittlich tägliche Prognoseverkehrsbelastung auf der B 

189 südlich der L 2 von etwa 2.500 Kfz/24h, erlaubt eine Mitbenutzung der Straße durch Rad-

fahrer. Die Benutzung des rechten Seitenstreifens ist demnach ausreichend. 

12.2.67.4. Elbebrücken (B 189 und BAB 14) 

Der Forderung kann nicht gefolgt werden. Sie wird zurückgewiesen. 

Wie bereits oben zu entnehmen ist, obliegt die Anlage eines Radverkehrsweges auf der be-

stehenden Elbebrücke der B 189 oder der geplanten Elbebrücke der A 14 nicht dem hiesigen 

Planfeststellungsverfahren. Zudem bedarf es auch einer länderübergreifenden Abstimmung 

beider Landesstraßenbauverwaltungen.  

Sowohl auf der sachsen-anhaltischen als auch auf der brandenburgischen Seite existieren im 

länderübergreifenden Streckenabschnitt entlang der B 189 keine Radwege. Da kein länder-

übergreifender Radweg im Zuge der B 189 über die Elbe vorhanden oder durch das gegen-

ständliche Vorhaben betroffen ist, besteht auch aus diesem Grunde grundsätzlich kein An-

spruch auf die Berücksichtigung einer Radverkehrsanlage (alternativ zur B 189) im Zuge der 

geplanten BAB 14 über die Elbe. 

Auch beträgt künftig die durchschnittlich tägliche Verkehrsbelastung auf der B 189 ca. 3.000 

Kfz/24h, so dass dies eine Mitbenutzung der Straße durch Radfahrer als Mischverkehr erlaubt. 

12.2.67.5. Querungsstelle der BAB 14 in Höhe Geestgottberg als Tunnel 

Mit der im Bereich des Wahrenberger Weges geforderten Untertunnelung, zumindest für Fuß-

gänger und Radfahrer, wäre zwangsläufig eine entsprechende Anhebung der Gradiente der 

BAB 14 und damit deren Dammlage verbunden. Es liegen hydrologisch ungünstige Verhält-

nisse wie flurnahe Grundwasserstände von ca. 0,50 m und weniger unter der Geländeober-

kante sowie ohnehin beengte Verhältnisse zu Geestgottberg vor. Diese Anhebung der BAB 

14 würde zu einer Verdrängung der westlich entlang der BAB verlaufenden und verbleibenden 

Alandstraße sowie deren geplante Verlängerungen führen. Zudem müsste in diesem Zusam-

menhang die vorgesehene Lärmschutzwand (Bauwerk 123.2L) im Bereich Geestgottberg er-

höht werden. 
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Nach Tabelle 6 der Empfehlungen des Landes Sachsen-Anhalt für Radverkehrsanlagen sind 

Steigungen von 6 % auf einer Länge von 65 m ohne Überbelastung des Radfahrers vertret- 

bzw. zumutbar. Für eine Verringerung der Rampe auf unter 6 % müsste diese verlängert wer-

den. Dies ist hier jedoch aufgrund der beengten Verhältnisse und einhergehender Eingriffe im 

Bereich der Ortslage Geestgottberg nicht zweckmäßig. Dennoch wird der Vorhabenträger im 

Interesse der Vermeidung von Überbelastungen des Radfahrers nach halber Strecke in Stei-

gungsrichtung am rechten Fahrbahnrand östlich der BAB am nördlichen Fahrbahnrand des 

Wahrenberger Weges eine angemessene, befestigte Seitenfläche zur Erholung für Radfahrer 

anlegen. Dies ist bereits in den Planunterlagen vermerkt (vgl. Planunterlage 7, Blatt-Nr. 7A). 

Diese Erholungsfläche für Radfahrer ist damit ausreichend, um die Steigungsstrecke auf ein 

vertretbares Maß zu verkürzen. 

Im Übrigen ist der Wahrenberger Weg nicht Bestandteil ausgewiesenen Radwege- oder Wan-

dernetzes. Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf das geringe Verkehrsaufkommen des 

Wahrenberger Weges (< 500 Kfz/24h), sind grundsätzlich keine weiteren besonderen Anfor-

derungen aus Sicht des Radverkehrs bei der Überführung im Zuge des Wahrenberger Weges 

zu berücksichtigen. 

12.2.67.6. Einbeziehung Eisenbahnbrücke über die Elbe und Verbesserung des 

Radverkehrs auf dieser Brücke 

Es besteht kein Anlass, die weiter östlich und außerhalb des Vorhabens gelegene Querung 

des Elberadweges mit der Elbe im Zuge der Eisenbahnbrücke in das hiesige Planfeststel-

lungsverfahren einzubeziehen, geschweige denn die Sanierung der Brücke dem Vorhaben 

anzulasten. Für die Verbesserung des Radverkehrs auf der Eisenbahnbrücke ist nicht der 

Baulastträger Bundesfernstraßen zuständig. Zudem wird der im Zuge des unverändert verblei-

benden Wirtschaftswegs Märsche (auch mit der BAB 14) bestehender Elberadweg lediglich 

mittels Bauwerk 130A höhenfrei überquert. Der Elberadweg wird vorhabenbedingt weder un-

terbrochen, verdrängt noch in sonstiger Weise beeinflusst. 

12.2.68. Einwender E 68 

Der Einwender ist ein in Magdeburg ansässiger Landesverband, welcher als gemeinnützige 

verkehrspolitische Interessenvertretung, sowie als Förderer vielfältiger radtouristischer Aktivi-

täten tätig ist und insoweit eine eigene Betroffenheit geltend macht. 

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 67 selben Datums 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.69. Einwender E 69 

Einwendung vom 26.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist eine im Ortsteil Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark) ansässige 

Jagdgenossenschaft.  

Mit seiner Einwendung macht er geltend: Aus jagdlicher Sicht sei die Anpflanzung der Obst-

bäume entlang der K 1020 abzulehnen. Das herabfallende Obst locke den Rehwildbestand 

und anderes Wild der Region an. Dadurch erhöhe sich die Zahl der Wildunfälle und des Fall-

wildes. In einer Region mit hohen Wasserständen wie der vorliegenden seien zudem unbefes-

tigte Wirtschaftswege nicht akzeptabel. 

Die Einwendung hat sich zum Teil erledigt und wird im Übrigen zurückgewiesen.  

Die Ersatzmaßnahme zur Alleebaumbepflanzung ist im Rahmen des 1. Änderungs- und Er-

gänzungsverfahren entfallen (vgl. aktuelles Grunderwerbsverzeichnis, Antragsunterlage 14.2). 

Aufgrund der nunmehr erfolgten Festlegung der Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-

Anhalt zur Aufstufung und Ertüchtigung der K 1020 nördlich Seehausen, zwischen ihrer Ein-

mündung an der B 189 nördlich Geestgottberg sowie ihrer Einmündung an der L 2 unmittelbar 

nördlich Seehausen zur L 38, wird auf die ursprünglich geplante Alleebaumbepflanzung zu 

Gunsten einer adäquaten Bepflanzung des untergeordneten ländlichen Wegenetzes verzich-

tet. Eine Bepflanzung mit Obstbäumen ist nicht Gegenstand der Planung und auch künftig 

nicht vorgesehen.  

Die vorhabenbedingten Maßnahmen am Wirtschaftswegenetz wurden in Abstimmung mit dem 

ALFF Altmark, Außenstelle Salzwedel entwickelt. Gegenstand der erfolgten Abstimmung im 

Rahmen der planerischen Vorbereitung des Vorhabens war u.a. der Ausbaustandart wie die 

Breite und Befestigung der Wirtschaftswege. Die Befestigung der Wirtschaftswege erfolgt ent-

sprechend ihrer Beanspruchung nach den Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 

2005). Der Vorhabenträger ist demnach an die Gestaltungsgrundsätze bei notwendigen Än-

derungen oder Neuanlagen der ländlichen Wege gebunden. Eine grundsätzliche Abweichung 

der RLW bedarf der entsprechenden Änderung des Vorschriftenwerkes.  

Die gemäß den Antragsunterlagen für den jeweiligen Wirtschaftsweg gewählte Befestigungs-

art entspricht den Vorgaben des ALFF in überwiegender Übereinstimmung mit dem heute be-

stehenden Ausbaustandard, vgl. Tabelle 23 Erläuterungsbericht (Antragsunterlage 1, S. 

183A). 
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Darüber hinaus wird dennoch vor der Planfeststellung der für die Wirtschaftswege beantragte 

Ausbaustandart und Umfang (Ausweichstellen) nochmals in Abstimmung mit dem ALFF Alt-

mark überprüft. Im Übrigen wird auf Kapitel 4.3.2 des Erläuterungsberichtes (Antragsunterlage 

1, S. 182 ff.) verwiesen. 

12.2.70. Einwender E 70 

Einwendung vom 01.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Er fordert den Ausbau der K 1020, einschließlich eines straßenbegleitenden Radweges, von 

der Zollbrücke Seehausen bis an die jetzige B 189 mit anschließender Aufstufung zur Landes-

straße, um den laut § 3 Abs. 1 Strg LSA festgeschriebenen Netzcharakter zu erfüllen. Der 

tägliche Regionalverkehr zwischen Seehausen und Wittenberge rolle derzeit fast vollständig 

über die B 189. Die BAB 14 stelle jedoch für diesen kürzesten Weg keinen Ersatz dar. Bei der 

Nutzung der BAB 14 würde durch die längere Linienführung und die Lage der AS Wittenberge 

für den regionalen Verkehr ein deutlicher Umweg mit wirtschaftlichen Nachteilen entstehen. 

Um die gegebene Entfernung zu wahren, müsse die K 1020 den Regionalverkehr zukünftig 

aufnehmen. Sie werde damit zum Ersatz für die bisherige B 189. Der derzeitige Ausbaustan-

dard der K 1020 lasse jedoch das Verkehrsaufkommen nicht zu. 

Darüber hinaus fordert der Einwender den Ausbau der neu zu errichtenden Wirtschafts- und 

Zufahrtswege mit einer befestigten Deckschicht in Form von Betonspurbahnen und eine aus-

reichende Bemessung (Auswahl und Größe) von Ausweichstellen. Die ortsansässigen Land-

wirtschaftsbetriebe seien durch den Wegfall der B 189 in ihrer Bewegungsfreiheit zu ihren 

landwirtschaftlichen Flächen stark betroffen. Die nachwachsenden Rohstoffe für die Energie-

gewinnung müssten auf befestigten Wirtschaftswegen transportiert werden, da die Gemeinde 

Seehausen eine anerkannte und geförderte Bioenergieregion ist. Mit der Überbauung der B 

189 mit der BAB 14 würden gut ausgebaute Wegeanbindungen wegfallen und dafür seien 

parallele Wirtschaftswege mit ungebundener Deckschicht vorgesehen. Die Wege, überwie-

gend bindige Ton- und Lehmböden, seien weder ganzjährig befahrbar noch nachhaltig nutz-

bar. Der Kostenaufwand würde sich zudem ebenfalls auf den Haushalt der Gemeinde auswir-

ken. Die BAB 14 begleitenden landwirtschaftlichen Wege würden auch den touristischen Fahr-

radverkehr mitaufnehmen müssen. Der angedachte Schotteraufbau sei für diese multifunktio-

nale Nutzung nicht geeignet. 

Die Einwendung hat sich teilweise erledigt. Im Übrigen wird sie zurückgewiesen. 
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Was die Forderung eines Ausbaus der K 1020 betrifft, wird auf die mit demselben Thema 

befassten Bescheidung der Einwendung des Einwenders E 12 verwiesen.  

Die Forderung nach einem bestimmten Ausbau von Wirtschaftswegen ist nur teilweise ge-

rechtfertigt.  

Im Rahmen des 1. Planänderungs- und Ergänzungsverfahren wurde der Wirtschaftsweg W 3 

– Krüden, unter Berücksichtigung der Verkehrsbedeutung zur Erschließung der zahlreich an-

grenzenden landwirtschaftlichen Flächen, anstelle der bisher vorgesehenen ungebundenen 

Befestigung nunmehr mit Betonspurbahnen ausgestattet. Infolge dieser Änderung ist auch die 

Querneigung des W 3 angepasst worden. 

Für die anderen Wirtschaftswege ist als Befestigungsart eine sandgeschlämmte Schotterde-

cke oder eine Asphaltdeckschicht ausreichend. 

Die vorhabenbedingten Maßnahmen am Wirtschaftswegenetz wurden in Abstimmung mit dem 

ALFF Altmark, Außenstelle Salzwedel entwickelt. Gegenstand der erfolgten Abstimmung im 

Rahmen der planerischen Vorbereitung des Vorhabens war u.a. der Ausbaustandart sowie die 

Breite und Befestigung der Wirtschaftswege. Die Befestigung der Wirtschaftswege erfolgt ent-

sprechend ihrer Beanspruchung nach den Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 

2005). Die gemäß den Antragsunterlagen für den jeweiligen Wirtschaftsweg gewählte Befes-

tigungsart entspricht den Vorgaben des ALFF in überwiegender Übereinstimmung mit dem 

heute bestehenden Ausbaustandard, vgl. Tabelle 23 Erläuterungsbericht (Antragsunterlage 1, 

S. 183 A). Darüber hinaus wird dennoch vor der Planfeststellung der für die Wirtschaftswege 

beantragte Ausbaustandart und Umfang (Ausweichstellen) nochmals in Abstimmung mit dem 

ALFF Altmark überprüft. Im Übrigen wird auf Kapitel 4.3.2 des Erläuterungsberichtes (Antrags-

unterlage 1, S. 182 ff.) verwiesen. 

12.2.71. Einwender E 71 

Einwendung vom 02.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Eigentümer eines Grundstücks in der Gemarkung Krüden, das nach der 

ursprünglichen Planung für die Ausgleichsmaßnahme ACEF 31 in Anspruch genommen werden 

sollte.  

Seine Einwendung, mit der er sich gegen diese Inanspruchnahme wandte, hat sich erledigt. 

Die Ausgleichsmaßnahme ACEF 31 ist im Rahmen des 1. Änderungs- und Ergänzungsverfah-

rens ersatzlos entfallen (vgl. Grunderwerbsverzeichnis, Antragsunterlage 14.2). 
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12.2.72. Einwender E 72 

Einwendung vom 30.03.2010 und 20.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Mit seiner Einwendung vom 30.03.2010 macht er geltend, die Autobahn sei aufgrund der fol-

genden negativen Auswirkungen durch einen Ausbau der B 89 zu ersetzen: 

1. Lärmbelästigung durch ortsnahe Trassenführung in Dammlage  

2. Belastung der Atemwege durch Abgase und Feinstaub  

3. drohender starker Wertverlust seiner Immobilie 

4. drohende Hochwasserkatastrophe durch den neu entstandenen Autobahndamm bei jeder   

zeit möglichem Elbdeichbruch 

5. Verlust der Naherholungsgebiete Märsche, Elbauen und Barsberger Forst 

6. Starke Zunahme des (LKW-)Verkehrs auf der B 189 aufgrund der Bautätigkeit mit Damm-

aufschüttung und auf den Landstraßen nach Fertigstellung der A 14 durch illegale „Mautprel-

ler“ 

7. Unwiderrufliche Landschaftsverschandelung durch bis zu 11 m hohe durchgehende Damm-

lage 

8. Drohernder Verlust der Infrastruktur (Klein- und Mittelbetriebe) und auch der Einkaufsmög-

lichkeiten durch gesteigerte Mobilität der Mitbewohner und Preisdumping auswärtiger Großfir-

men 

9. Drohende Gesundheitsschädigung seiner drei Kinder durch Lärm und Abgase, Feinstaub 

Gummiabrieb und Verschlechterung seiner Grundwasserqualität durch Ölverschmutzung  

10. Eingeschränkte Lokalmobilität durch Unterbrechung vieler kleiner Verbindungen in Ost-

West-Richtung und Verlust der B 189 ab Geestgotberg mit insuffizientem Ersatz durch Aland-

straße und K1020 

11. Die Herabstufung der lokalen Verbindungswege zu kommunalen und Kreisstraßen führe 

zu einer extremen finanziellen Belastung der kommunalen Haushalte und der Kreiskasse mit 

er Folge, dass kein Geld für die viel wichtigeren kommunalen Belange wie Schulen, Kinder-

gärten, Sportstätten, Kulturangebote und vieles andere zur Verfügung stehe, 

12. starke Beeinträchtigung der Artenvielfalt und Bedrohung seltener Tierarten in der Aland-

niederung, den Märschen und in den Elbauen  

Mit seiner Einwendung vom 20.10.2014 trägt er ergänzend zur Hochwasserproblematik vor.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 
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12.2.72.1. Lärmbelästigung 

Die Planfeststellungsbehörde weist darauf hin, dass durch den Bau der BAB 14 keine unzu-

mutbare Lärmbelästigung auftreten wird. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 16. BImSchV beträgt der 

IGW bei Allgemeinen Wohngebieten am Tag 59 dB(A) und in der Nacht 49 dB (A). Daraus ist 

ersichtlich, dass der IGW in der Nacht, bezogen auf die gegenständliche VKE 3.1, ab einer 

Entfernung von 370 m zur BAB eingehalten wird. Das Wohngebäude der Einwender liegt in 

ca. 1,25 km Entfernung von der geplanten BAB 14, weshalb die gesetzlich vorgegebenen 

Grenzwerte unproblematisch eingehalten werden. Mit der Einhaltung der IGW erfüllt das Neu-

bauvorhaben das Gebot zum Schutz seiner Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkun-

gen durch Verkehrsgeräusche. Dennoch wird zur weiteren Reduzierung der Grenzwerte eine 

lärmmindernde Straßenoberfläche mit einer Pegelminderung von -2 dB(A) bei vzul > 60 km/h 

sowohl auf der freien Strecke als auch auf den Brückenbauwerken verwendet.  

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf die Ausführungen im Kapitel C.XIII dieses Beschlus-

ses sowie auf die schalltechnische Untersuchung der VKE 3.1 sowie 3.2a, Antragsunterlage 

11, verwiesen. 

12.2.72.2. Abgase und Feinstaub 

Die 22. BImSchV legt verbindliche IGW fest, welche zum Schutz vor schädlichen Umweltein-

wirkungen nicht überschritten werden dürfen. Hinsichtlich der Luftschadstoffe wurde nach ei-

ner Untersuchung festgestellt, dass es zu keiner Überschreitung der geltenden verkehrsspe-

zifischen Grenz- und Leitwerte an der schutzwürdigen Bebauung nach der 22. BImSchV 

kommt. Durch das Straßenbauvorhaben verursachte Maßnahmen zum Schutz vor schädli-

chen Luftverunreinigungen sind demnach nicht erforderlich.   

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf die Ausführungen im Kapitel C.XIII.2 dieses Beschlus-

ses sowie auf die Luftschadstoffuntersuchung der VKE 3.1 sowie 3.2a, Antragsunterlage 11, 

verwiesen. 

12.2.72.3. Wertverlust 

Zum vorgebrachten Thema eines Wertverlusts seiner Immobilie wird auf die entsprechenden 

Ausführungen zur Einwendung E 48 verwiesen. 

12.2.72.4. Hochwasser 

Zur geltend gemachten Hochwasserproblematik wird auf die entsprechenden Ausführungen 

zur Einwendung E 59 verwiesen. 
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12.2.72.5. Verlust der Naherholungsgebiete Märsche, Elbauen und Barsberger 

Forst 

Eine befürchtete Gefahr seitens des Einwenders für die Naherholung liegt nicht vor. Verkehrs-

bedingte akustische Wirkungen auf Freiräume in Autobahnnähe und damit mögliche Ein-

schränkungen hinsichtlich des Tourismus sind nur für einen schmalen Korridor entlang der 

BAB 14 anzunehmen und damit vertretbar. Für besonders betroffene Gebiete wurden zudem 

Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. Im Vergleich zu weiträumigen und großflächigen Berei-

chen potentieller Flächen für Freizeit- und Erholungssuchende kann allerdings aus dem 

schmalen Trassenkorridor kein Verlust der ganzen Landschaft abgeleitet werden. Die vorhan-

dene B 189 wird weitgehend im gegenständlichen Abschnitt überbaut und es wurde eine eng 

an die bestehende B 189 gebündelte Trasse der BAB 14 gewählt, um mögliche Eingriffe und 

Zerschneidungen in Natur und Landschaft zu minimieren.  

Beeinträchtigungen der Landschaft werden kompensiert, d.h. die gesamte Trasse wird mittels 

Baum- und Heckenstrukturen versehen und Teilbereiche werden mit bepflanzten Lärmschutz-

wänden abgeschirmt. Zudem wird die Umgebung der BAB durch Anlagen von Hecken und 

Baumreihen/Alleen ergänzt. Auf die Antragsunterlage 12.A.0 sowie 12.B.0 wird verwiesen. 

Im Übrigen werden mit dem Hinzukommen der BAB 14 in weitgehender Überbauung und Tras-

senbündelung mit der derzeitigen B 189 keine „alten Verbindungen zwischen den Orten“ auf-

gehoben. Die in Querrichtung zum Vorhaben bestehenden Straßen – oder Wegeverbindungen 

(L 2, Aland-Deichverteidigungswege, Wahrenberger Weg, Märsche) werden mit angemesse-

nem Ersatz bzw. notwendiger Kreuzungsanlage aufrechterhalten. 

Zudem weist die Planfeststellungsbehörde darauf hin, dass eine Querung der geschlossenen 

Waldbereiche südlich der B 190 durch die BAB 14 nicht Gegenstand dieses Planfeststellungs-

verfahren ist. 

Des Weiteren verläuft die südliche Fortsetzung der BAB 14 im Abschnitt der VKE 2.2 außer-

halb der Waldflächen um das Erholungsgebiet Forsthaus Barsberge und es verbleiben auch 

nach dem Planungsvorhaben VKE 2.2 beidseits des Trassenkorridors große Waldteilflächen, 

die weiterhin der Erholung dienen. Es kann somit kein Attraktivitätsverlust für die Naherholung 

im Bereich Tourismus und Beeinträchtigungen der Landschaft erwartet werden. 

12.2.72.6. Zunahme des (LKW-)Verkehrs auf der B 189 und auf den Landstraßen  

Die vom Einwender befürchtete Verkehrszunahme auf der B 189 ist baubedingt geringfügig 

und nur vorübergehend und somit zumutbar. Mit der Realisierung des Bauvorhabens der BAB 

14 entsteht zwangsläufig einhergehend durch die notwendigen Transporte von Erdstoffen und 
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Baumaterialien von und zur Baustelle ein höheres Nutzfahrzeuge-Verkehrsaufkommen auf der 

B 189. Dies ist jedoch nicht von Dauer und wird weit unter dem regelmäßigen durchschnittli-

chen täglichen Verkehrsaufkommen der B 189 liegen.  

Soweit der Einwender eine Zunahme des Verkehrs im Übrigen nachgeordneten Straßennetz 

durch Mautausweichverkehr befürchtet, wird auf die diesbezüglichen Ausführungen zur Ein-

wendung E 67 verwiesen. 

12.2.72.7. Unwiderrufliche Landschaftsverschandelung durch bis zu 11 m hohe 

durchgehende Dammlage 

Die Planfeststellungsbehörde verkennt nicht, dass die Autobahn aufgrund ihrer Dammlage 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild hat. Diese sind jedoch nach Abwägung aller Vor- und 

Nachteile hinnehmbar. 

12.2.72.8. Verlust der Infrastruktur und der Einkaufsmöglichkeiten 

Entgegen der Befürchtungen des Einwenders lässt sich sagen, dass durch den beabsichtigten 

Lückenschluss der BAB 14 die Verkehrsinfrastruktur nicht verschlechtert, sondern verbessert 

wird. Durch die Autobahn werden Verbindungsqualitäten verbessert und Erreichbarkeitsdefi-

zite behoben. Derzeit sind besonders viele junge Menschen auf Ausbildungs- und Arbeits-

platzsuche gezwungen, die Region endgültig zu verlassen, da sie keine geeigneten Angebote 

im Planungsraum vorfinden bzw. diese mit vertretbarem Zeitaufwand nicht erreichen können. 

Dies schwächt das Einwohner- und Kompetenzpotential, das für eine zukunftsfähige Regio-

nalentwicklung notwendig ist. Zudem führt dies zu Verwerfungen in der Sozialstruktur der Be-

völkerung. Eine diesbezügliche geringe Finanzkraft zwingt die Kommunen, öffentliche Leistun-

gen der Daseinsvorsorge wie im öffentlichen Personennahverkehr oder für Bildungs- und Kul-

turangebote zu beschränken. 

Durch den Lückenschluss der BAB 14 wird vielmehr die Attraktivität der Region für Investoren 

und Einwohner erhöht, was auch ein wesentliches Ziel des Planungsvorhabens ist. Dies dient 

als Maßnahme zur nachhaltigen Regionalentwicklung in Form der Sicherung einer qualitativen 

Verbesserung der überregionalen Verkehrsinfrastruktur. 

12.2.72.9. Gesundheitsschädigung und Verschlechterung der Grundwasserquali-

tät  

Durch das Vorhaben lassen sich keine Gesundheitsschädigungen ableiten. Wie sich aus Ka-

pitel C.XIII. dieses Beschlusses ergibt, werden die gesetzlich vorgeschriebenen Grenz- und 

Leitwerte eingehalten. Somit trägt das Vorhaben dem Schutz seiner Nachbarschaft vor schäd-

lichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrslärm oder Luftschadstoffe ausreichend Rechnung.  
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Die Straßenbeläge entsprechen dem einschlägigen technischen Regelwerk und dem Stand 

der Straßenbautechnik. Bei Einsatz moderner Straßenbeläge ist mit einer Staubentwicklung 

durch den Gummiabrieb bei gleichmäßigen Fahrgeschwindigkeiten nicht zu rechnen.  

Eine bau- oder betriebsbedingte Ölverschmutzung des Grundwassers ist nicht zu befürchten. 

Die Realisierung des Planungsvorhabens wird, bezogen u.a. auf das Grundwasser, sorgfältig 

sowie sach- und ordnungsgemäß unter Wahrung der entsprechend geltenden Regeln und 

Vorschriften zum Einsatz von Treib- und Schmierstoffen erfolgen. Auch die Verkehrsanlage 

selbst berücksichtigt die Bestimmungen entwässerungstechnischer Vorschriften und Gesetze 

zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Grundwassers. Eventuell darüberhinausgehende 

havariebedingte Ölverschmutzungen mit möglichen Folgewirkungen auf das Grundwasser 

durch z.B. einen Verkehrsunfall sind jedoch nicht ursächlich dem Vorhaben anzulasten und 

auch im derzeit bestehenden Straßennetz nicht auszuschließen. 

12.2.72.10. Einschränkung der Lokalmobilität und unzulänglicher Ersatz der B 189 

durch K 1020 und Alandstraße 

Nachhaltige Einschränkungen der Lokalmobilität sind nicht zu befürchten. Die BAB 14 über-

baut teilweise die B 189. Mit dieser Überbauung und der sonstigen Trassenbündelung werden 

die in Querrichtung zum Vorhaben bestehenden Straßen – oder Wegeverbindungen wie L 2, 

Aland-Deichverteidigungswege, Wahrenberger Weg und Märsche nicht ohne angemessenem 

Ersatz bzw. ohne notwendige Kreuzungsanlage unterbrochen, allenfalls kurzzeitig und vo-

rübergehend während der Baudurchführung. Das innerörtliche Verkehrsnetz von Seehausen 

bleibt unverändert. Einzig die Erreichbarkeit von Geestgottberg über die derzeitige B 189 wird 

mit der Überbauung nördlich der L 2 entfallen. Allerdings wird Geestgottberg nach dem Bau 

der BAB 14 über die östlich davon verlaufende und außerhalb dieser Planfeststellung zur Lan-

desstraße aufgestufte und ertüchtigte K 1020, mit vertretbarem Aufwand erreichbar sein. 

Die Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt hat, zwecks Wahrung der Bestim-

mung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 StrG LSA, dass Landesstraßen innerhalb des Landesgebietes 

untereinander oder zusammen mit Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden, entschieden, 

die K 1020 zur Landesstraße L 38 aufzustufen. Dies soll nördlich von Seehausen zwischen 

ihrer Einmündung an der B 189 nördlich Geestgottberg und ihrer Einmündung an der L 2 un-

mittelbar nördlich Seehausen im Jahr des Baubeginns des gegenständlichen Planfeststel-

lungsabschnittes erfolgen. 

Die Alandstraße hat eine relativ geringe Bedeutung im klassifizierten Straßennetz. Für den 

Prognosehorizont 2025 wurde das Verkehrsaufkommen der Alandstraße in der Verkehrsun-

tersuchung mit 1.000 Kfz/24h bestimmt. Der Schwerverkehrsanteil wird, auch in Auswertung 
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von Angabe der ansässigen Unternehmen des Gewerbegebietes Geestgottberg, mit 200 

Kfz/24h angesetzt. Der Quell- und Zielverkehr der Alandstraße nördlich des Alandes, insbe-

sondere der Verkehr der Unternehmen des Gewerbegebietes, soll bevorzugt über die nördli-

che Verlängerung mit Anschluss an das bestehende klassifizierte Straßennetz (B 189 und K 

1020) geführt werden. Die künftige Nutzung der vorhandenen Alandstraße zwischen der L 2 

und südlich des Gewerbegebietes Geestgottberg soll mit Hinblick auf ggf. bestehende Ein-

schränkungen, z. B. bei Hochwasserlagen, dem landwirtschaftlichen - sowie dem Anliegerver-

kehr vorbehalten sein.  

Die Fahrbahnbreite der Alandstraße beträgt außerhalb der Alandquerung 5,0 m und ist damit 

auch für größere Fahrzeuge ausreichend. Der Ersatzneubau der Krugbrücke erfolgt zudem 

vorrangig zur Gewährleistung der Erreichbarkeit der landwirtschaftlichen Flächen nördlich und 

südlich des Alandes. Insofern werden die im Rahmen des gegenständlichen Vorhabens vor-

gesehene Ertüchtigung des vorhandenen und aktuell inzwischen auf 3,5 t begrenzten Brü-

ckenbauwerkes im Zuge der Alandstraße über den Aland (Krugbrücke) mit einer Fahrbahn-

breite von 6,50 m und der Ausbau der Bauwerksrampen mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 m 

als ausreichend bzw. verkehrlich angemessen eingeschätzt. 

12.2.72.11. Belastung der kommunalen und Kreiskasse durch Abstufung lokaler 

Verbindungen 

Es sind keine weitreichenden Abstufungen der bestehenden Straßen und Wege im gegen-

ständlichen Vorhaben in die Baulast der zuständigen Kommunal- bzw. Kreisverwaltung vorge-

sehen. Damit entsteht keine extreme finanzielle Belastung für den Haushalt von Gemeinden 

und Landkreis. Vielmehr erfolgt durch die Aufstufung der K 1020 zur L 38 eine Entlastung der 

Kreiskasse. Überdies wird der im Zusammenhang mit dem Vorhaben einem anderen Straßen-

baulastträger entstehender Unterhaltungsmehraufwand nach der Verordnung zur Berechnung 

von Ablösungsbeträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz, dem Bundesfernstraßenge-

setz und dem Bundeswasserstraßengesetz (Ablösungsbeträge- Berechnungsverordnung- 

ABBV) seitens des Vorhabenträgers abgelöst. 

12.2.72.12. Beeinträchtigungen der Fauna  

Durch den Bau der BAB 14 entstehen zwangsläufig Eingriffe in Natur und Landschaft sowie 

Beeinträchtigungen von Tierlebensräumen. Der Verursacher eines Eingriffes hat jedoch nach 

§ 15 BNatSchG die Pflicht, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu un-

terlassen bzw. nach Abs. 2 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger 

Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Die Eingriffe durch den Bau der BAB 14 sind 
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ordnungsgemäß bilanziert und werden durch erforderliche und geeignete Maßnahmen ausge-

glichen und ersetzt bzw. kompensiert.  

Das LBP-Maßnahmenkonzept, in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde, basiert 

auf der Ermittlung der unvermeidbaren Beeinträchtigungen durch das Bauvorhaben und des 

dafür erforderlichen Kompensationsumfangs entsprechend der Richtlinie über die Bewertung 

und Bilanzierung von Eingriffen in Sachsen-Anhalt. Dabei sind neben den nationalen Eingriffs-

regelungen nach BNatSchG und NatSchG LSA auch der europarechtliche Arten- und Habitat 

schutz (Natura 2000) zu beachten und weiterhin werden ökologische Anforderungen wie Po-

pulationsbezug, naturräumliche Gegebenheiten etc. im Vorhabengebiet entsprochen.  

Mit dem Bau der BAB 14 ist allerdings nicht zu befürchten, dass die Natur und die Tiere eine 

wesentliche Beeinträchtigung erfahren, auch wenn sich die Verteilung der Arten im Raum weg 

von dem direkten Trassenbereich hin zu den Maßnahmeflächen verändert. Es wurden die pro-

jektspezifischen Wirkungen der BAB 14 auf Tiere umfassend untersucht (vgl. Antragsunterlage 

12 und 16). Erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes (Boden, Wasser, Pflanzen, 

Tiere, Klima, Landschaftsbild und Erholung) werden i.S.d. naturschutzrechtlichen Eingriffsre-

gelung soweit wie möglich vermieden und minimiert bzw. kompensiert. Artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände werden mittels Ausgleichsmaßnahmen vermieden. Auch bleibt die Kohä-

renz des Netzes Natura 2000 gem. den Ergebnissen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen 

gewahrt (siehe Antragsunterlage 16).  

12.2.73. Einwender E 73 

Einwendung vom 30.03.2010 und vom 20.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Mit seiner Einwendung vom 30.03.2010 lehnt er den Bau der Autobahn aus ähnlichen Gründen 

wie denjenigen des Einwenders E 72, insbesondere wegen der vorhabenbedingten Lärm- und 

Schadstoffbelastung, ab und macht im Übrigen geltend: Auf die wirtschaftliche Entwicklung 

der Stadt Seehausen werde sich die BAB 14 eher nachteilig als vorteilhaft auswirken. Auswir-

kungen der Autobahn seien eine Entvölkerung entlang der Trasse und ein Sterben des Ein-

zelhandels sowie der Klein- und Mittelbetriebe. Die Bevölkerungsentwicklung in Sachsen-An-

halt und insbesondere in der nördlichen Altmark sei stark rückläufig prognostiziert. Damit 

werde langfristig auch das Verkehrsaufkommen in dieser Gegend abnehmen. Die prognosti-

zierten 24.000 Fahrzeuge pro Tag seien die unterste Grenze, die eine BAB rechtfertige. Es 

gebe Prognosen des BUND, die von einem weit geringeren Verkehrsaufkommen ausgingen. 
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Der Einwender fordert straßenbegleitende Radwege entlang der Alandstraße und der K 1020, 

Wirtschaftswege in asphaltierter Form und Überführungen mit fahrradgerechter Steigung. Die 

Autobahn zerschneide das Landschaftsschutzgebiet Barsberge. Zur Frage der Lärmbelastung 

legt er eine Stellungnahme des Planungsbeüros Dr. Ditmar Hunger vom 21.03.2010 vor. 

Mit seiner Einwendung vom 19.10.2014 wendet er sich gegen das im 2. Änderungsverfahren 

vom Steinbeis-Transferzentrum vorgelegte Gutachten „Lückenschluss BAB 14, Magdeburg-

Wittenberge-Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a AS Seehausen bis Landesgrenze Branden-

burg/Sachsen-Anhalt, Untersuchung von Deichbruchszenarien“. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen.  

Zu den Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung der Hansestadt Seehausen und zum Ver-

kehrsaufkommen wird auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Einwender E 1, zur Forde-

rung straßenbegleitender Radwege entlang der Alandstraße und der K 1020 auf die Ausfüh-

rungen zum Einwender E 12 und zu den Themen Lärmbelastung und Zerschneidung des 

Landschaftsschutzgebietes Barsberge auf die Ausführungen zum Einwender E 72 verwiesen.  

Das Nutzen-Kosten-Verhältnis für den Lückenschluss der BAB 14 wurde im Zusammenhang 

mit der Beantragung von Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwick-

lung (EFRE) im Auftrag des BMVBS neu berechnet. Im Rahmen dieser Wirtschaftlichkeits-, 

Finanz- und Sensibilitätsanalyse wurden nach den Vorgaben der Europäischen Kommission 

und der Grundlage des gültigen BVWP aktuelle Investitionskosten, Prognose-Verkehrsdaten 

und künftige Mauteinnahmen berücksichtigt. Im Ergebnis der Neuberechnung zum Basissze-

nario 2025 lassen die Investitionskosten einen mehr als 4-fachen volkswirtschaftlichen Ge-

samtnutzen erwarten. 

Die Befestigung der Wirtschaftswege erfolgt entsprechend ihrer Beanspruchung nach den 

Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW 2005). Die vorgesehene Steigung der Überfüh-

rung des Wahrenberger Weg ist ebenfalls richtlinienkonform und zur Fahrradnutzung geeig-

net.  

Die vom Einwender vorgelegte Stellungnahme des Planungsbüro Dr. Ditmar Hunger vom 

21.03.2010 zum Lärmschutzgutachten für Teilbereiche der BAB 14 weist selbst darauf hin, 

dass aus fachlicher Sicht keine generelle Beanstandung zur Berechnungsmethodik sowie zu 

den abgeleiteten Lärmschutzmaßnahmen besteht. Auch ergeben sich nach dessen Angaben 

für die untersuchten Bebauungssituationen eine Reduzierung der Lärmbelastungen durch die 

Lärmschutzmaßnahmen. Die schalltechnischen Berechnungen werden mit dem Rechenpro-
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gramm „Soundplan“ durchgeführt. Die Längenangaben von Lärmschutzwänden werden in die-

sem Programm geradlinig, im Winkel von 90° zur Gradiente, ermittelt. Die Angaben in Bau-km 

beziehen sich auf die Straßenachse. Bei geradlinig verlaufenden Straßen sind demnach die 

Längenangaben identisch. Im Bereich einer Krümme sind die Angaben nach Bau-km innen 

somit etwas länger (hier bei den Lärmschutzwänden für die Ortslagen Vielbaum und Geest-

gottberg) und außen (bei der Lärmschutzwand für Bebauung Alandstraße) etwas kürzer. Die 

Lärmschutzwände für Geestgottberg werden bei Bau-km 7+002 und bei Bau-km 7+013 jeweils 

südlich bzw. nördlich an das östliche Widerlager des Überführungsbauwerkes für den Wah-

renberger Weg über die BAB 14 angeschlossen. Die geplante Lärmschutzmaßnahme ist folg-

lich nicht lückenhaft. Eine hoch absorbierende Ausbildung der Lärmschutzwand Vielbaum 

(Bauwerk 117.1L) ist nicht erforderlich, denn das nächstgelegene Wohnhaus östlich der BAB 

14 liegt ca. 600 m von der BAB entfernt. Mit der Lärmschutzwand Vielbaum kommt es zu 

keiner Überschreitung der IGW an der Wohnbebauung Voßdorf. Bei der Berechnung der Iso-

phonenlinien ist im Übrigen die geplante Lärmschutzwand Vielbaum bereits berücksichtigt.  

Soweit sich der Einwender mit seiner Einwendung vom 19.10.2014 gegen das im 2. Ände-

rungsverfahren vom Steinbeis-Transferzentrum vorgelegte Gutachten „Lückenschluss BAB 

14, Magdeburg-Wittenberge-Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a AS Seehausen bis Landes-

grenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt, Untersuchung von Deichbruchszenarien“ wendet, ist 

sein Vorbringen inhaltsgleich wie das des Einwenders E 179 und wird deshalb aus den dort 

genannten Gründen zurückgewiesen. 

12.2.74. Einwender E 74 

Einwendung vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Mit seiner Einwendung wendet er sich gegen die vorhabenbedingten Lärm- und Schadstoff-

beeinträchtigungen, das Fehlen von Radwegen auf dem nachgeordneten Straßennetz und 

Beeinträchtigungen des Landschaftsschutzgebietes Barsberge.  

Seine Einwendung wird zurückgewiesen.  

Zu den geltend gemachten Themen hat sich die Planfeststellungsbehörde im Rahmen der 

Bescheidungen der Einwender E 72 und E 73 geäußert. Darauf wird zur Vermeidung von Wie-

derholungen verwiesen. 
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12.2.75. Einwender E 75 

Einwendung vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 74 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.76. Einwender E 76 

Einwendung vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 74 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.77. Einwender E 77 

Einwendungen vom 25.03.2010, vom 26.03.2010, vom 28.03.2010, vom 30.03.2010 und vom 

20.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Er macht geltend: Das Vorhaben führe zu einer nicht zu verantwortenden und nicht wieder gut 

zu machenden Zerstörung der Natur. Anstelle der Autobahn und der mit ihr verschwendeten 

Steuergelder könnten die damit verfolgten planerischen Ziele auch mit einem Ausbau der B 

189 erreicht werden. Die Zahlen und Hochrechnungen des vorhandenen und zukünftigen Ver-

kehrsaufkommens seien unzureichend und nicht nachvollziehbar. Es sei zu befürchten, dass 

es zu einem Wertverlust des Naturgutes Altmark komme. 

Durch die Lärm- und Schadstoffbelastung (u.a. durch den Ausweichverkehr der Mautpreller) 

werde das gesundheitliche Wohlergehen geschädigt. Seehausen werde von einer erheblichen 

Lärmbelästigung betroffen. Die durchgeführte Lärmberechnung sei unzutreffend. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit mit der Einwendung allgemein naturschutzrechtliche Belange geltend gemacht wer-

den, dürfte sie bereits unzulässig sein. Da dem Einwender durch das Vorhaben weder sein 
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Eigentum noch ein dingliches Recht entzogen wird, sondern er nur mittelbar – nämlich als 

Einwohner der in der Nähe des Vorhabens und im Planungsbereich der VKE 3.1 gelegenen 

Ortschaft Seehausen – betroffen ist, kann er nur eigene Belange, nicht aber solche der Allge-

meinheit, des Gemeinwohls oder dritter Personen geltend machen. Im Übrigen ist die Einwen-

dung auch unbegründet. Dies ergibt sich zu den einzelnen geltend gemachten Gesichtspunk-

ten aus Folgendem: 

12.2.77.1. Eingriff und Zerstörung der Natur 

Durch den Bau der BAB 14 entstehen zwangsläufig Eingriffe in Natur und Landschaft. Der 

Verursacher eines Eingriffes hat jedoch nach § 15 BNatSchG die Pflicht, vermeidbare Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen bzw. nach Abs. 2 unvermeidbare Be-

einträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszuglei-

chen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnah-

men). Die Eingriffe durch den Bau der BAB 14 sind ordnungsgemäß bilanziert und werden 

durch erforderliche und geeignete Maßnahmen ausgeglichen und ersetzt bzw. kompensiert.  

Das LBP-Maßnahmenkonzept, in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde, basiert 

auf der Ermittlung der unvermeidbaren Beeinträchtigungen durch das Bauvorhaben und des 

dafür erforderlichen Kompensationsumfangs entsprechend der Richtlinie über die Bewertung 

und Bilanzierung von Eingriffen in Sachsen-Anhalt. Dabei sind neben den nationalen Eingriffs-

regelungen nach BNatSchG und NatSchG LSA auch der europarechtliche Arten- und Habti-

tatschutz (Natura 2000) zu beachten und weiterhin werden ökologische Anforderungen wie 

Populationsbezug, naturräumliche Gegebenheiten etc. im Vorhabengebiet entsprochen.  

Mit dem Bau der BAB 14 ist allerdings nicht zu befürchten, dass die Natur eine wesentliche 

Beeinträchtigung erfährt. Es wurden die projektspezifischen Wirkungen der BAB 14 umfas-

send untersucht (vgl. Antragsunterlage 12 und 16). Erhebliche Beeinträchtigungen des Natur-

haushaltes (Boden, Wasser, Pflanzen, Tiere, Klima, Landschaftsbild und Erholung) werden 

i.S.d. naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung soweit wie möglich vermieden und minimiert 

bzw. kompensiert. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände werden mittels des schlüssigen 

Maßnahmekonzeptes einschließlich Ausgleichsmaßnahmen vermieden. Auch bleibt die Ko-

härenz des Netzes Natura 2000 gem. den Ergebnissen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchun-

gen gewahrt (siehe Antragsunterlage 16).  

Hinsichtlich der weiteren Einwendungen ergibt sich die Zurückweisung aus Folgendem: 
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12.2.77.2. Verschwendung von Steuergeldern / Ausbau B 189  

Im Zusammenhang mit der Beantragung von Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE) wurde das Nutzen-Kosten-Verhältnis für den Lückenschluss 

der BAB 14 im Auftrag des BMVBS neu berechnet. Im Rahmen dieser Wirtschaftlichkeits-, 

Finanz- und Sensibilitätsanalyse nach den Vorgaben der Europäischen Kommission und der 

Grundlage des gültigen BVWP, wurden aktuelle Investitionskosten, Prognose-Verkehrsdaten 

und künftige Mauteinnahmen berücksichtigt. Im Ergebnis der Neuberechnung zum Basissze-

nario 2025 lassen die Investitionskosten einen mehr als 4-fachen volkswirtschaftlichen Ge-

samtnutzen erwarten.  

Die gewählte Trassenvariante der BAB 14 VKE 3.1/3.2a stellt die günstigste Lösung dar. Ein 

Ausbau des vorhandenen Straßennetzes ist gemessen an den Planungszielen keine echte 

Alternative. Bezüglich der weiteren Begründung wird auf die Ausführungen der Planfeststel-

lungsbehörde zu Einwender E 1 in diesem Beschluss sowie auf den Erläuterungsbericht (An-

tragsunterlage 1, S. 39 ff.) verwiesen. 

12.2.77.3. Verkehrsprognose 2025 

Die Thematik Verkehrsprognose ist ausführlich bei dem Einwender E 1 abgehandelt worden. 

Die Zurückweisung erfolgt aus denselben Gründen wie dort. 

12.2.77.4. Wertverlust des Naturgutes Altmark 

Unabhängig davon, dass die Einwendung bereits wegen der Geltendmachung allgemeiner 

naturschutzrechtlicher Belange unzulässig sein dürfte, ist sie auch unbegründet. 

Es wird keine nachhaltige Funktionsentwertung der Region Altmark geben. Es ist eine Trasse 

gewählt worden, die dem Schutz der Natur Vorrang einräumt. Die vorhandene B 189 wird 

weitgehend im gegenständlichen Abschnitt überbaut und es wurde eine eng an die beste-

hende B 189 gebündelte Trasse der BAB 14 gewählt, um mögliche Eingriffe und Zerschnei-

dungen in Natur und Landschaft zu minimieren. Es sind zudem umfangreiche technische 

Schadensbegrenzungsmaßnahmen vorgesehen, um Auswirkungen der BAB 14 auf Natur und 

Landschaft zu mindern. Die Auswirkungen durch Bau und Betrieb der BAB 14 auf das Land-

schaftsbild wurden gründlich untersucht und die Ergebnisse im LBP dargelegt (vgl. Antrags-

unterlage 12.A für VKE 3.1 und 12.B für VKE 3.2a).  

Beeinträchtigungen der Landschaft werden kompensiert, d.h. es erfolgt nach dem NatSchG 

LSA eine landschaftsgerechte Wiederherstellung bzw. Neugestaltung des Landschaftsbildes. 
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Es wird demnach die gesamte Trasse mittels Baum- und Heckenstrukturen versehen und Teil-

bereiche werden mit bepflanzten Lärmschutzwänden abgeschirmt. Zudem wird die Umgebung 

der BAB durch Anlagen von Hecken und Baumreihen/Alleen ergänzt. Eine gewisse technische 

Überprägung ist im Nahbereich zu Siedlungsstrukturen nicht immer vollständig am Ort des 

Eingriffs zu kompensieren. Jedoch erfolgt hier der Eingriff dennoch im räumlichen Zusammen-

hang zum Eingriffsort. 

Verkehrsbedingte akustische Wirkungen auf Freiräume in Autobahnnähe und damit mögliche 

Einschränkungen hinsichtlich des Tourismus und der Naherholung sind nur für einen schmalen 

Korridor entlang der BAB 14 anzunehmen und damit vertretbar. Für besonders betroffene Ge-

biete wurden zudem Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. Aufgrund der Lage im Naturraum 

verbleibt eine Vielzahl von ungestörten Landschaftsbereichen. Im Vergleich zu weiträumigen 

und großflächigen Landschaftsbereichen für Freizeit- und Erholungssuchende in der Altmark 

kann allerdings aus dem schmalen Trassenwirkbereich der BAB 14 kein Attraktivitätsverlust 

für die Altmark abgeleitet werden.  

12.2.77.5. Lärmbelastung / Lärmschutzmaßnahmen, Schadstoffbelastung 

Der Vorhabenträger hat umfangreiche schalltechnische und luftschadstofftechnische Untersu-

chungen gesetzeskonform durchgeführt, vgl. Antragsunterlage 11, Teil 1 und Teil 2. 

Im Übersichtslageplan (VKE 3.1, Antragsunterlage 11.2.1, Blatt 1) sind die sog. Isophonenli-

nien für die Nachtgrenzwerte für die jeweiligen Gebiete (Gewerbegebiete, Mischgebiete, All-

gemeine Wohngebiete) dargestellt. Anhand dieser jeweils für das Wohngebiet ausgewiesenen 

gestrichelten Linie ist zu erkennen, ab welchem Abstand zur geplanten BAB 14 mit keiner 

Grenzwertüberschreitung mehr zu rechnen ist. Die Einstufung der Gebietsnutzung erfolgt hier 

gemäß 16. BImSchV als Allgemeines Wohngebiet. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 16. BImSchV 

beträgt der IGW bei Allgemeinen Wohngebieten am Tag 59 dB(A) und in der Nacht 49 dB (A). 

Daraus ist ersichtlich, dass der IGW in der Nacht, bezogen auf die gegenständliche VKE 3.1, 

ab einer Entfernung von 370 m zur BAB eingehalten wird.  

Das Wohngebäude des Einwenders E 77 liegt in ca. 2,2 km Entfernung von der geplanten 

BAB 14. Mithin sind diese Grenzwerte eingehalten. Mit der Einhaltung der IGW erfüllt das 

Neubauvorhaben das Gebot zum Schutz seiner Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen durch Verkehrsgeräusche. 

Überdies wird zur weiteren Reduzierung der Grenzwerte eine lärmmindernde Straßenoberflä-

che mit einer Pegelminderung von -2 dB(A) bei vzul > 60 km/h sowohl auf der freien Strecke 

als auch auf den Brückenbauwerken verwendet.  
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Hinsichtlich der „Mautpreller“ verweist die Planfeststellungsbehörde auf ihre Ausführungen im 

Rahmen der Bescheidung zu Einwender E 67. Die Gründe der Zurückweisung finden sich dort. 

Hinsichtlich der Luftschadstoffe wurde nach einer Untersuchung festgestellt, dass es zu keiner 

Überschreitung der geltenden verkehrsspezifischen Grenz- und Leitwerte an der schutzwürdi-

gen Bebauung nach der 22. BImSchV kommt. Durch das Straßenbauvorhaben verursachte 

Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Luftverunreinigungen sind demnach nicht erforder-

lich. Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf die Ausführungen im Kapitel C.XIII.2 dieses Be-

schlusses sowie auf die schalltechnische- und Luftschadstoffuntersuchung der VKE 3.1 sowie 

3.2a, Antragsunterlage 11, verwiesen. 

Mit seiner Einwendung vom 20.10.2014 wendet sich der Einwender E 77 gegen das im 2. 

Änderungsverfahren vom Steinbeis-Transferzentrum vorgelegte Gutachten „Lückenschluss 

BAB 14, Magdeburg-Wittenberge-Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a AS Seehausen bis Lan-

desgrenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt, Untersuchung von Deichbruchszenarien“. Er ist der 

Ansicht, dass dieses wegen veralteter Hochwasserstände nicht verwertbar und deshalb lü-

ckenhaft sei, weil ein Deichbruch im Bereich Räbel/Berge oder Osterholz nicht berücksichtigt 

wurde. Daher fordert er ein neues Gutachten unter Berücksichtigung dieser Umstände. Auch 

ist er der Auffassung, die in Dammlage geplante BAB 14 bewirke wegen fehlender Durchlässe 

bei einer Überflutung des Hinterlandes infolge eines Versagens des Elbdeiches östlich der 

BAB 14 eine deutliche Erhöhung der Wasserstände. 

Die Einwendung ist, diesen Punkt betreffend, inhaltsgleich derer des Einwenders E 179 und 

wird aus selbigen, dort genannten Gründen, zurückgewiesen. 

12.2.78. Einwender E 78 

Einwendungen vom 25.03.2010, vom 26.03.2010, vom 28.03.2010, vom 30.03.2010 und vom 

19.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendungen entsprechen zum Teil derjenigen des Einwenders E 77. Darüber hinaus 

trägt er vor: Durch die Dammlage verschärfe sich die Hochwassersituation in seiner Wohnge-

gend so stark, dass im Ernstfall eine Gefahr für Leben und Existenz bestehe. Durch die Nähe 

zur geplanten BAB 14 erlitten sein Haus und sein Grundstück einen Wertverlust, für den er 

Wertersatz fordere. Wie sich an der sehr schlechten Qualität der BAB 14 bei Magdeburg zeige, 

sei man offenbar nicht in der Lage, eine qualitativ gute Autobahn zu bauen. 
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Mit seiner Einwendung vom 19.10.2014 wendet sich der Einwender gegen das im 2. Ände-

rungsverfahren vom Steinbeis-Transferzentrum vorgelegte Gutachten „Lückenschluss BAB 

14, Magdeburg-Wittenberge-Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a AS Seehausen bis Landes-

grenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt, Untersuchung von Deichbruchszenarien“. Er ist der An-

sicht, dass dieses wegen veralteter Hochwasserstände nicht verwertbar und deshalb lücken-

haft sei, weil ein Deichbruch im Bereich Räbel/Berge oder Osterholz nicht berücksichtigt 

wurde. Daher fordert er ein neues Gutachten unter Berücksichtigung dieser Umstände. Auch 

ist er der Auffassung, die in Dammlage geplante BAB 14 bewirke wegen fehlender Durchlässe 

bei einer Überflutung des Hinterlandes infolge eines Versagens des Elbdeiches östlich der 

BAB 14 eine deutliche Erhöhung der Wasserstände. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Soweit sie denjenigen des Einwenders E 77 entsprechen, wird auf die dort angeführten 

Gründe verwiesen.  

Zur geltend gemachten Hochwasserproblematik wird auf die Ausführungen zum Einwender 

Einwender E 64 und zum geforderten Wertausgleich auf die Ausführungen zum Einwender 

Einwender E 48 verwiesen.  

Die geäußerten Zweifel an der generellen Fähigkeit zur Einhaltung der üblichen Qualitätsstan-

dards beim Bau von Autobahnen teilt die Planfeststellungsbehörde nicht.  

Was die Kritik an dem genannten Gutachten anbelangt, wird auf die Ausführungen zum Ein-

wenders E 179 verwiesen.  

12.2.79. Einwender E 79 

Einwendung vom 25.03.2010, 26.03.2010, 28.03.2010, 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendungen haben denselben Inhalt wie diejenigen der Einwender E 77 und E 79. 

Sie werden deshalb aus den dort genannten Gründen zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender zusätzlich vorträgt, dass der Abschnitt VKE 3.1 fehlerhaft sei, da er 

keine AS (Süden) habe und er damit keine eigene Verkehrsfunktion besitze, wird dieser Ein-

wand als unbegründet zurückgewiesen. Zur Begründung wird auf die diesbezüglichen Ausfüh-

rungen zum Einwender E 1 verwiesen. 
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12.2.80. Einwender E 80 

Einwendung vom 25.03.2010, 26.03.2010, 28.03.2010, 30.03.2010, 19.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendungen haben denselben Inhalt wie diejenigen der Einwender E 77, E 78 und 

E 79 vor. Sie werden deshalb aus den dort genannten Gründen zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender mit seiner Einwendung vom 19.10.2014 gegen das im 2. Ände-

rungsverfahren vom Steinbeis-Transferzentrum vorgelegte Gutachten „Lückenschluss BAB 

14, Magdeburg-Wittenberge-Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a AS Seehausen bis Landes-

grenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt, Untersuchung von Deichbruchszenarien“ wendet, ist 

dieses Vorbringen inhaltsgleich wie dasjenige des Einwenders E 179 und wird deshalb aus 

den dort genannten Gründen zurückgewiesen. 

12.2.81. Einwender E 81 

Einwendung vom 05.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Beuster der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Er macht geltend: Da zu dem bisherigen Lärm der Bahn künftig der Bau- und Verkehrslärm 

der BAB hinzukomme, seien Lärmschutzwände oder ein Lärmschutzwald entlang der Trasse 

zu errichten. Zur Minderung der Luftbelastung seien zudem Immissionsschutzwälder entlang 

der Trasse, Geschwindigkeitsreduzierungen und weitere Maßnahmen erforderlich. Die BAB 

werde zusätzlichen Verkehr (insbesondere Transitverkehr) in die Region bringen und zu hö-

heren Fahrgeschwindigkeiten führen. Dies trage zu erhöhter Luftverschmutzung sowie Belas-

tung von Boden, Vegetation, Wasserhaushalt, Gesundheit bei und widerspreche den Klima-

schutzzielen des Landes Sachsen-Anhalts, Deutschlands und der EU. Zu fordern seien des-

halb weiterhin Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zum Erhalt des Biotopverbundes sowie des 

Erhaltes und der Entwicklung der biologischen Vielfalt (wie Wildbrücken, Wandertunnel, Er-

satzlebensräume). Das Wohlbefinden in dieser Landschaft werde durch den Autobahnbau er-

heblich beeinträchtigt. Der Landschaftsraum werde auf große Entfernung zerschnitten und der 

Biotopverbund erheblich beeinträchtigt. Die Biodiversität werde in Zukunft verschlechtert. Die 

heimische Tier- und Pflanzenwelt leide und werde sich zurückziehen. Spaziergänge oder Rad-

touren mit den Kindern in Richtung BAB würden keine Erholung sein. Der Einwender fordert 

Maßnahmen, die das Landschaftsbild erhalten und die BAB möglichst nicht erkennen lassen 

(wie Sichtschutzwälder in Richtung der Ortschaften und/ oder touristischen Wanderrouten). 
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Der Erholungswert sowie das Landschaftsbild würden sich erheblich verschlechtern bzw. ver-

ändern. Die BAB 14 müsse so gebaut werden, dass es keine Abflussbehinderung in der El-

baue bei Deichbrüchen/ Deichüberströmungen gebe (z.B. ebenerdiger Bau oder Bau auf Brü-

ckenpfeilern anstelle eines Dammes). Die Ortslage Beuster liege deichgeschützt im Über-

schwemmungsbereich der ursprünglichen Elbaue. Da Deiche keinen 100 %en Schutz vor 

Hochwasser böten, sei in Beuster mit Überschwemmungen zu rechnen. Wassermassen wür-

den über die Elbauen in die Wische laufen. Die BAB 14 in Dammlage habe eine anstauende 

Wirkung und würde eventuelle Hochwasser in der Wische höher steigen lassen. 

Der Anteil der Bewohner, die wegen der Autobahn wegzögen, werde höher sein als der Anteil, 

der in die Region ziehen werde. Arbeits- und Ausbildungsplätze in städtischen Regionen seien 

besser zu erreichen und der Pendlerverkehr würde zunehmen. Das Pendeln zum Arbeitsplatz 

sei eine enorme soziale Belastung, die auf Dauer zu familiären oder gesundheitlichen Proble-

men führe und mit Wegzug enden könne. Der Bevölkerungsrückgang verursache zudem hö-

here Kosten zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur und beeinträchtige das Dorfleben. 

Die Aufrechterhaltung der Infrastruktur, insbesondere der Bau und die Unterhaltung der BAB 

selbst, werde aus Steuergeldern gezahlt. Der Bau werde die Schulden der Bundesrepublik 

weiter erhöhen. Das Geld für Bildung, saubere Umwelt und soziale Absicherung werde darauf-

hin fehlen oder gekürzt. Die Aussagen zur Kosten-Nutzen-Analyse bzgl. Bau und Betrieb der 

BAB 14 überzeugten nicht. Es sei bereits jetzt abzusehen, dass die BAB 14 nur durch die 

Einführung und Erhöhung einer PKW-Maut zu finanzieren sei, so dass das Autofahren teurer 

werde. Zum Autobahnneubau gebe es auch Alternativen, wie zum Beispiel den Ausbau der B 

189. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit mit der Einwendung allgemein naturschutzrechtliche Belange geltend gemacht wer-

den, dürfte sie bereits unzulässig sein. Da dem Einwender durch das Vorhaben weder sein 

Eigentum noch ein dingliches Recht entzogen wird, sondern er nur mittelbar – nämlich als 

Einwohner der in der Nähe des Vorhabens und im Planungsbereich der VKE 3.2 b gelegenen 

Ortschaft Beuster – betroffen ist, kann er nur eigene Belange, nicht aber solche der Allgemein-

heit, des Gemeinwohls oder dritter Personen geltend machen. Im Übrigen ist die Einwendung 

auch unbegründet. 

12.2.81.1. Lärmschutzwände / Lärmschutzwall 

Die schalltechnischen Berechnungen für die VKE 3.1/3.2a wurden vorschriftsmäßig und richt-

linienkonform gemäß geltender Rechtsnormen sowie Regelungen vorgenommen. 
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Im Übersichtslageplan (VKE 3.1, Antragsunterlage 11.2.1, Blatt 1) sind die sog. Isophonenli-

nien für die Nachtgrenzwerte für die jeweiligen Gebiete (Gewerbegebiete, Mischgebiete, All-

gemeine Wohngebiete) dargestellt. Anhand dieser jeweils für das Wohngebiet ausgewiesenen 

gestrichelten Linie ist zu erkennen, ab welchem Abstand zur geplanten BAB 14 mit keiner 

Grenzwertüberschreitung mehr zu rechnen ist. Die Einstufung der Gebietsnutzung erfolgt hier 

gemäß 16. BImSchV als Allgemeines Wohngebiet. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 16. BImSchV 

beträgt der IGW bei Allgemeinen Wohngebieten am Tag 59 dB(A) und in der Nacht 49 dB (A). 

Daraus ist ersichtlich, dass der IGW in der Nacht, bezogen auf die gegenständliche VKE 3.1, 

ab einer Entfernung von 370 m zur BAB eingehalten wird.  

Das Wohngebäude des Einwenders liegt in ca. 4 km Entfernung von der geplanten BAB 14. 

Damit sind diese Grenzwerte eingehalten. Mit der Einhaltung der IGW erfüllt das Neubauvor-

haben das Gebot zum Schutz seiner Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Verkehrsgeräusche. Für die Anordnung von Lärmschutzmaßnahmen wie Lärmschutz-

wände, fehlt die rechtliche Grundlage. 

Überdies wird zur weiteren Reduzierung der Grenzwerte eine lärmmindernde Straßenoberflä-

che mit einer Pegelminderung von -2 dB(A) bei vzul > 60 km/h sowohl auf der freien Strecke 

als auch auf den Brückenbauwerken verwendet.  

Die Bauausführung wird unter Beachtung der AVV Baulärm sowie der Geräte- und Maschi-

nenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) durchgeführt. Damit wird auch keine unzumutbare 

Lärmbelästigung durch den Bau der BAB 14 auftreten. 

12.2.81.2. Schadstoffbelastung 

Die 22. BImSchV legt verbindliche IGW fest, welche zum Schutz vor schädlichen Umweltein-

wirkungen nicht überschritten werden dürfen. Hinsichtlich der Luftschadstoffe wurde nach ei-

ner Untersuchung festgestellt, dass es zu keiner Überschreitung der geltenden verkehrsspe-

zifischen Grenz- und Leitwerte an der schutzwürdigen Bebauung nach der 22. BImSchV 

kommt. Durch das Straßenbauvorhaben verursachte Maßnahmen zum Schutz vor schädli-

chen Luftverunreinigungen sind demnach nicht erforderlich.   

12.2.81.3. Belastung von Flora und Fauna 

Durch den Bau der BAB 14 entstehen zwangsläufig Eingriffe in Natur und Landschaft sowie 

Beeinträchtigungen von Tierlebensräumen. Der Verursacher eines Eingriffes hat jedoch nach 

§ 15 BNatSchG die Pflicht, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu un-

terlassen bzw. nach Abs. 2 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger 
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Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Die Eingriffe durch den Bau der BAB 14 sind 

ordnungsgemäß bilanziert und werden durch erforderliche und geeignete Maßnahmen ausge-

glichen und ersetzt bzw. kompensiert.  

Das LBP-Maßnahmenkonzept, in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde, basiert 

auf der Ermittlung der unvermeidbaren Beeinträchtigungen durch das Bauvorhaben und des 

dafür erforderlichen Kompensationsumfangs entsprechend der Richtlinie über die Bewertung 

und Bilanzierung von Eingriffen in Sachsen-Anhalt. Dabei sind neben den nationalen Eingriffs-

regelungen nach BNatSchG und NatSchG LSA auch der europarechtliche Arten- und Habitat-

schutz (Natura 2000) zu beachten und weiterhin werden ökologische Anforderungen wie Po-

pulationsbezug, naturräumliche Gegebenheiten etc. im Vorhabengebiet entsprochen.  

Mit dem Bau der BAB 14 ist allerdings nicht zu befürchten, dass die Natur und die Tiere eine 

wesentliche Beeinträchtigung erfahren, auch wenn sich die Verteilung der Arten im Raum weg 

von dem direkten Trassenbereich hin zu den Maßnahmeflächen verändert. Es wurden die pro-

jektspezifischen Wirkungen der BAB 14 umfassend untersucht (vgl. Antragsunterlage 12 und 

16). Erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes (Boden, Wasser, Pflanzen, Tiere, 

Klima, Landschaftsbild und Erholung) werden i.S.d. naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

soweit wie möglich vermieden und minimiert bzw. kompensiert. Artenschutzrechtliche Verbots-

tatbestände werden mittels Ausgleichsmaßnahmen vermieden. Auch bleibt die Kohärenz des 

Netzes Natura 2000 gem. den Ergebnissen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen gewahrt 

(siehe Antragsunterlage 16).  

Die vorhandene B 189 wird weitgehend im gegenständlichen Abschnitt überbaut und es wurde 

eine eng an die bestehende B 189 gebündelte Trasse der BAB 14 gewählt, um mögliche Ein-

griffe und Zerschneidungen in Natur und Landschaft zu minimieren. Zudem wurden hinsichtlich 

einer möglichen Barrierewirkung durch das Bauvorhaben, für Wildtiere Tierquerungshilfen vor-

gesehen (Biber und Fischotter gerechte Gewässerquerung, Alandbrücke). 

Mit Blick auf die artenschutzrechtlichen Betroffenheiten und Beeinträchtigungen des Naturrau-

mes, sind insbesondere in der VKE 3.1 die Ausgleichsmaßnahmen ACEF32 „Komplexmaß-

nahme nördlich Vielbaum“, ACEF33 „Komplexmaßnahme Zwischen den Kieten“, ACEF34 “Kom-

plexmaßnahme südlich Geestgottberg“ und zudem die Maßnahmen A 35 „Komplexmaß-

nahme östlich und nördlich der Bauschuttdeponie“ sowie A 37 „Hartholzauenwald Beuster“ zu 

nennen. In der VKE 3.2a kommen die Ersatzmaßnahmen ECEF, FFH 4 „Extensivierung von Au-

engrünland“, ECEF, FFH 3 „Dornstrauchreiche Waldrandgestaltung“ und E 2 „Entwicklung von 

Auwald bei Losenrade“ hinzu. 
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12.2.81.4. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

Die Auswirkungen durch den Bau und Betrieb der BAB 14 auf das Landschaftsbild wurden 

gründlich untersucht und die Ergebnisse im LBP (Antragsunterlage 12.A für die VKE 3.1 und 

12.B für die VKE 3.2a) umfassend dargelegt. Beeinträchtigungen der Landschaft werden kom-

pensiert, d.h. es erfolgt nach dem NatSchG LSA eine landschaftsgerechte Wiederherstellung 

bzw. Neugestaltung des Landschaftsbildes. Es wird demnach die gesamte Trasse mittels 

Baum- und Heckenstrukturen versehen und Teilbereiche werden mit bepflanzten Lärmschutz-

wänden abgeschirmt. Zudem wird die Umgebung der BAB durch Anlagen von Hecken und 

Baumreihen/Alleen ergänzt. Eine gewisse technische Überprägung ist im Nahbereich zu Sied-

lungsstrukturen nicht immer vollständig am Ort des Eingriffs zu kompensieren. Jedoch erfolgt 

hier der Eingriff dennoch im räumlichen Zusammenhang zum Eingriffsort. 

Verkehrsbedingte akustische Wirkungen auf Freiräume in Autobahnnähe und damit mögliche 

Einschränkungen in Bezug auf die Landschaft auf Grund der Lärmwirkung sind nur für einen 

schmalen Korridor entlang der BAB 14 anzunehmen und damit vertretbar. Für besonders be-

troffene Gebiete wurden zudem Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. Aufgrund der Lage im 

Naturraum verbleibt eine Vielzahl von ungestörten Landschaftsbereichen. Im Vergleich zu 

weiträumigen und großflächigen Landschaftsbereichen, kann allerdings aus dem schmalen 

Trassenwirkbereich der BAB 14 keine verbleibende erhebliche Verschlechterung des Erho-

lungswertes der Landschaft abgeleitet werden, insbesondere, da die BAB 14 die B 189 weit-

gehend überbaut und eng daran gebündelt ist. Damit ist eine Trasse gewählt worden, die dem 

Schutz der Natur und der Landschaft Vorrang einräumt. 

12.2.81.5. Hochwassergefahr 

Eine Tieferlegung der Trasse der BAB 14 (ebenerdiger Bau) ist grundsätzlich nicht zu vertre-

ten. Dies deshalb, da die Gradientenführung unter Gelände aufgrund der geländenahen 

Grundwasserverhältnisse ein durchgehendes Trogbauwerk erfordert, wobei die Fahrbahnent-

wässerung über aufwendige Pumpanlagen zu erfolgen hätte. Weiterhin wäre eine Querung 

der zahlreichen Gräben mit einer geländegleichen Gradientenlage bzw. einer Gradientenlage 

unter dem anstehenden Gelände nicht möglich. Die Gräben müssten dabei unterbrochen oder 

gedükert werden, wobei dies im Hinblick auf den Hochwasserschutz sowie aus ökologischen 

Gesichtspunkten nicht vertretbar wäre. 

Darüber hinaus wird die Gradientenlage in den Tiefpunktbereichen der BAB 14 durch die ge-

wählte Entwässerungslösung (Versickerungsmulden) bestimmt. Dabei muss eine Ableitung 

des auf der Fahrbahn anfallenden Niederschlagswassers in seitliche Versickerungsmulden 
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möglich sein und gleichzeitig der erforderliche Flurabstand zwischen Versickerungsmulde und 

Grundwasserstand eingehalten werden. 

12.2.81.6. Negatives Zukunftsszenario 

Die Einwendung ist inhaltsgleich derer von Einwender E 1 und wird aus selbigen Gründen aaO 

zurückgewiesen. 

12.2.81.7. Nutzen-Kosten-Verhältnis der BAB 14 

Die Einwendung ist inhaltsgleich derer von Einwender E 72 und wird aus selbigen Gründen 

wie dort zurückgewiesen. 

12.2.81.8. Ausbau B 189 anstelle Neubau 

Die Forderung ist inhaltsgleich derer von Einwenderin E 1 und wird daher aus selbigen Grün-

den zurückgewiesen. Auf die Gründe der Zurückweisung aaO wird verwiesen. 

12.2.82. Einwender E 82 

Einwendung vom 06.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Eigentümer zweier von ihm bewirtschafteter, landwirtschaftlich genutzter 

Grundstücke in der Gemarkung Vielbaum.  

Er macht geltend: Auf seinen Grundstücken seien teilweise Ausgleichsmaßnahmen vorgese-

hen. Das Flurstück 86/3 werde durch diese Maßnahme direkt durchteilt und eine durchge-

hende landwirtschaftliche Bewirtschaftung dieses Flurstücks sei nicht mehr möglich. Gleich-

zeitig werde die landwirtschaftliche Wertigkeit gemindert. Der Einwender ist zudem nicht be-

reit, einen Teil seiner landwirtschaftlichen Flächen abzugeben, es sei denn, er werde mit 

gleichwertigen Flächen abgefunden. Zudem sei er selbst Landwirt und möchte sich perspekti-

visch die Eigennutzung nicht verbauen. 

Die Einwendung hat sich erledigt. 

Die ursprünglich geplante Flächeninanspruchnahme war bedingt durch die ursprünglich bean-

tragten Ausgleichsmaßnahmen A 22.7 und 15.9. Die Maßnahme A 22.7 war eine funktionale 

Maßnahme zur Entwicklung von Ruderalfluren im 10 m Gewässerrandstreifen (Ziel: Röhricht-

bestand, feuchte Hochstaudenfluren). Die Maßnahme A 15.9 war eine Maßnahme zur Pflan-

zung eines Feldgehölzes. Diese beiden Maßnahmen sind jedoch im Rahmen des 1. Ände-

rungs- und Ergänzungsverfahren ersatzlos entfallen. Vor diesem Hintergrund ist auch die 
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streitgegenständliche Flächeninanspruchnahme nicht mehr erforderlich, was im Rahmen der 

1. Planänderung im aktuellen Grunderwerbsverzeichnis mit dem Kommentar „entfällt“ berück-

sichtigt wurde (vgl. Grunderwerbsverzeichnis, Antragsunterlage 14.2). 

12.2.83. Einwender E 83 

Einwendung vom 06.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Bei dem Einwender handelt es sich um einen in der Gemeinde Beuster ansässigen landwirt-

schaftlichen Betrieb. 

Er macht geltend: Die vorgesehene Überführung der Wahrenberger Straße über die BAB 14 

sei in dieser Ausführung nachteilig. Die Anrampung sei zu steil und führe zu großen Erschwer-

nissen. Der Einwender habe täglichen Schlepperverkehr von Beuster nach Wahrenberg und 

eine maschinelle Bewegung von 12-15000 t an Futter, Mist, und Gülle mit einer Durchschnitts-

menge von 25 t (500-600 Bewegungen pro Jahr). Durch den hohen Neigungsgrad wäre es 

kaum möglich, die Anrampung zu überqueren, so dass neue Maschinen gekauft werden müss-

ten und dies wäre wirtschaftlich nicht tragbar. Zudem würde der Dieselverbrauch steigen. Auch 

wäre im Winter, durch den Schnee und Eis verursachte Glätte, der hohe Neigungsgrad von 

Nachteil und dies würde das Überqueren der Straße unüberwindbar machen. Nur mit gerin-

gem Neigungsgrad wäre eine Verbindung Geestgottberg-Wahrenberg gewährleistet. Eine 

Umleitung wäre letztlich auch nachteilig wegen des vermehrten Dieselverbrauchs. Der Ein-

wender befürchtet einen erheblichen Umfang des mautflüchtigen Verkehrs. Er fordert den Aus-

bau der K 1020 als Bundesstraße und die Höherstufung. Der Untergrund, die Breite sowie ein 

straßenbegleitender Radweg seien herzustellen. Weiterhin sei Lärmschutz bei der Wohnbe-

bauung vorzusehen. Die Belange der Landwirtschaft (Überbreiten) seien letztlich beim Ausbau 

bzw. Anpassung der Wirtschaftswege, Kreuzungen und Einmündungen zu berücksichtigen. 

Der gesamte Verkehr soll während der Baumaßnahmen auf die K 1020 umgeleitet werden. 

Nach Beendigung der Baumaßnahmen sei nicht berücksichtigt worden, dass sämtliche Fahr-

zeuge unter 60 km/h die BAB 14 nicht nutzen können. Landwirtschaftliche Transporte aus der 

Altmark und Niedersachsen nutzen ganzjährig die B 189. Zudem werde der gesamte Be-und 

Entladeverkehr der Altmark im Wittenberger Hafen über die B 189 abgewickelt. Die K 1020 

habe nicht die erforderliche Breite, so dass ein Begegnen von LKW und Traktoren ohne Aus-

weichen auf den unbefestigten Randstreifen nicht möglich sei. Zahlreiche Rohrdurchlässe, 

insbesondere im Bereich Geestgottberg, seien bereits durch Überlastung eingebrochen. Die 

gefahrlose Nutzung der Straße sei kaum noch möglich, weil es bereits durch sich begegnende 

LKW zu Abbrüchen der Straße gekommen sei. Auch sei die Geschwindigkeit deswegen teil-

weise nur auf 50 km/h beschränkt.  



 

Seite 775 

 

Der Einwender fordert, die Alandstraße verkehrsgerecht auf der gesamten Länge auszubauen 

(von der L 2 Vielbaum/ Krüden bis zum Gewerbegebiet Geestgottberg mit einer Breite von 6,5 

m). Der durch Hochwasser beeinflusste Straßenabschnitt sei anzuheben. Die Krugbrücke sei 

ebenso mit 6,5 m auszubauen und solle eine Nutzlast von 60-80 t haben. Zudem sei die Aland-

straße wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens zur Landesstraße/ Kreisstraße hochzustu-

fen. Weiterhin sei ein straßenbegleitender Radweg vorzusehen. Es sei kein Ausbau der Aland-

straße vorgesehen. Es sei mit einem erhöhten Schwerlastverkehr der L 2 durch Wegfall der B 

189 ab Vielbaum zu rechnen. Die derzeitige Straßenbreite lasse ein Begegnen von 2 LKW 

oder Traktoren ohne Befahren der unbefestigten Randstreifen nicht zu. Die Brückenbreite sei 

zu gering. Südlich der Krugbrücke bis zum Alanddeich sei der Straßenabschnitt so tief gele-

gen, dass bei mittlerem Hochwasser eine Überflutung erfolge. Zudem sei ein Befahren der 

Ortsverbindung Krüden-Geestgottberg mit dem Fahrrad ab dem Radweg an der L 2 nicht mehr 

möglich. 

Die Einwendung wird, soweit sie sich nicht bereits anderweitig erledigt hat, aus den folgenden 

Gründen zurückgewiesen: 

12.2.83.1. Überführung Wahrenberger Weg - Anrampung 

Die für die Überführung des Wahrenberger Weges gewählte Aufrisstrassierung entspricht dem 

straßenbautechnischen Regelwerk. Die Planung ist richtlinienkonform. 

Wie Zeile 6, Tabelle 21 Erläuterungsbericht (Antragsunterlage 1, S. 175) zu entnehmen, ist 

keine grenzwertige Aufrisstrassierung vorgesehen. Als maximale Längsneigung wurde für die 

östliche Rampe unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, insbesondere mit Blick 

auf die grundsätzliche Vermeidung von Eingriffen im Bereich der abzweigenden Schulstraße, 

6 % (maximal zulässig: 9 %) gewählt. Dieser Wert (6 %) ist auch gemäß den Richtlinien für 

den ländlichen Wegebau (RLW, Arbeitsblatt DWA-A 904, Oktober 2005) zulässig. 

Die Sicherstellung des ordnungsgemäßen witterungsbedingten Winterdienstes obliegt dem 

zuständigen Wegebaulastträger. 

12.2.83.2. Mautausweichverkehr nach Verkehrsfreigabe der BAB 14 

Die Einwendung ist inhaltsgleich derer des Einwenders E 67 und wird aus selbigen, dort ge-

nannten Gründen zurückgewiesen. 
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12.2.83.3. Ausbau K 1020 nördlich Seehausen zzgl. Anlage eines Radweges 

Die Forderung hat sich teilweise erledigt, da die Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-

Anhalt entschieden hat, den betreffenden Abschnitt der K 1020 nördlich Seehausen zwischen 

ihrer Einmündung an der B 189 nördlich Geestgottberg und ihrer Einmündung an der L 2 un-

mittelbar nördlich Seehausen zur Landesstraße L 38 im Jahr des Baubeginns des gegenständ-

lichen Planungsabschnittes aufzustufen. Hierzu besteht Einvernehmen zwischen dem heuti-

gen (LK Stendal) und künftigen (Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt) Straßenbaulast-

träger. Hinsichtlich der Berücksichtigung der angesprochenen Belange des Lärmschutzes und 

der Landwirtschaft seitens des Einwenders, werden diese Punkte Inhalt der außerhalb des 

gegenständlichen Planfeststellungsverfahrens planerischen Vorbereitung der geplanten Er-

tüchtigung der K 1020 sein. 

12.2.83.4. Ausbau Alandstraße zzgl. Anlage eines Radweges 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich bereits bei Einwender E 12 mit der inhaltsgleichen Ein-

wendung auseinandergesetzt. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die dortigen Aus-

führungen verwiesen. 

12.2.84. Einwender E 84 

Einwendung vom 05.04.2010 und 20.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Er macht geltend: Die vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen seien nicht ausreichend, weil 

der Vorhabenträger seiner Planung zu niedrige Grenzwerte zugrunde gelegt habe. Auch habe 

er die Erhöhung des Lärmpegels bei Westwind nicht berücksichtigt. Die Gesundheit der An-

wohner werde deshalb in einem größeren Maße als angenommen geschädigt. Gesundheits-

schädlich seien auch die bau- und betriebsbedingt erhöhten Staub- und Schadstoffkonzentra-

tionen.  

Im Falle eines Deichbruchs bei einem Hochwasser werde der Autobahndamm das Wasser 

soweit zurückstauen, dass die Region kilometerweit mehrere Meter unter Wasser liege. Dies 

wäre dann weniger auf höhere Gewalt zurückzuführen als auf die unzureichend durchdachte 

Planung des Vorhabens. Es fänden sich keine Angaben zu den Auswirkungen eines mehrere 

Meter hohes Damms im entsprechenden Gebiet, weder auf die geologischen Gegebenheiten 

noch auf die Folgen von Hochwasser. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 
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Entgegen dem Vorbringen des Einwenders reichen die vorgesehenen Lärmschutzmaßnah-

men aus. Die schalltechnischen Berechnungen für die VKE 3.1/3.2a wurden vorschriftsmäßig 

und richtlinienkonform gem. geltender Rechtsnormen vorgenommen. 

Darüber hinaus wurden umfangreiche schalltechnische Untersuchungen durchgeführt. Im 

Übersichtslageplan (VKE 3.1, Antragsunterlage 11.2.1, Blatt 1) sind die sog. Isophonenlinien 

für die Nachtgrenzwerte für die jeweiligen Gebiete (Gewerbegebiete, Mischgebiete, Allge-

meine Wohngebiete) dargestellt. Anhand dieser jeweils für das Wohngebiet ausgewiesenen 

gestrichelten Linie ist zu erkennen, ab welchem Abstand zur geplanten BAB 14 mit keiner 

Grenzwertüberschreitung mehr zu rechnen ist. Die Einstufung der Gebietsnutzung erfolgt hier 

gemäß 16. BImSchV als Allgemeines Wohngebiet. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 16. BImSchV 

beträgt der IGW bei Allgemeinen Wohngebieten am Tag 59 dB(A) und in der Nacht 49 dB (A).  

Bei dem Wohngebäude des Einwenders, das ca. 3 km von der geplanten BAB 14 entfernt ist, 

sind diese Grenzwerte eingehalten. Mit der Einhaltung der IGW erfüllt das Neubauvorhaben 

das Gebot zum Schutz seiner Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-

kehrsgeräusche. Für die Anordnung von Lärmschutzmaßnahmen, wie Lärmschutzwände, 

fehlt die rechtliche Grundlage. 

Überdies wird zur weiteren Reduzierung der Grenzwerte eine lärmmindernde Straßenoberflä-

che mit einer Pegelminderung von -2 dB(A) bei vzul > 60 km/h sowohl auf der freien Strecke 

als auch auf den Brückenbauwerken verwendet.  

Örtliche Gegebenheiten wie Damm- oder Einschnittslagen der Autobahn, Reflexionen oder 

Abschirmungen benachbarter Gebäude werden in der schalltechnischen Untersuchung be-

rücksichtigt. Das Berechnungsverfahren geht von einer Mitwindlage (gem. RLS-90) und Tem-

peraturinversion aus, die beide die Schallausbreitung fördern. Die Windgeschwindigkeit von 3 

m/s ist eine vorgegebene standardisierte Größe, die vom Anwender des Rechenprogramms 

nicht geändert werden kann.  

Die Bauausführung wird unter Beachtung der AVV Baulärm sowie der Geräte- und Maschi-

nenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) durchgeführt. Damit wird auch keine unzumutbare 

Lärmbelästigung durch den Bau der BAB 14 auftreten.  

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf die Ausführungen im Kapitel A.V.10.1 Punkt 2. dieses 

Beschlusses sowie auf die schalltechnische Untersuchung der VKE 3.1 sowie 3.2a, Antrags-

unterlage 11, verwiesen. 

Die Befürchtung einer Gesundheitsgefährdung durch eine erhöhte Staub- und Schadstoffkon-

zentration wird unter Verweis auf die Ausführungen im Kapitel C.XIII.2. dieses Beschlusses 
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sowie auf die schalltechnische Untersuchung der VKE 3.1 sowie 3.2a, Antragsunterlage 11, 

zurückgewiesen. 

Der Einwand zur Hochwasserproblematik wird aus den diesbezüglichen entsprechenden Aus-

führungen zu den Einwendern E 59 und E 81 zurückgewiesen.  

Soweit sich der Einwender mit seiner Einwendung vom 19.10.2014 gegen das im 2. Ände-

rungsverfahren vom Steinbeis-Transferzentrum vorgelegte Gutachten „Lückenschluss BAB 

14, Magdeburg-Wittenberge-Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a AS Seehausen bis Landes-

grenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt, Untersuchung von Deichbruchszenarien“ wendet, ist 

dieses Vorbringen inhaltsgleich wie dasjenige des Einwenders E 179 und wird deshalb aus 

den dort genannten Gründen zurückgewiesen. 

12.2.85. Einwender E 85 

Einwendung eingegangen am 06.04.2010 und 20.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendungen entsprechen inhaltlich im Wesentlichen denjenigen des Einwenders E 

1. Darüber hinaus macht der Einwender geltend: Anstelle eines Neubaus der BAB 14 sei eine 

Ertüchtigung des bestehenden nachgeordneten Straßennetzes (Bundes-, Landes- und Kreis-

straßen einschließlich Rad- und Fußwege) sachgerecht und zweckmäßig. Um die Gefahren 

eines Hochwassers sachgerecht einschätzen zu können, bedürfe es einer genauen Untersu-

chung des Abflussverhaltens nach einem möglichen Deichbruch sowohl westlich als auch öst-

lich des neu zu errichteten Trassendamms.  

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Soweit sie denjenigen des Einwenders E 1 entsprechen, wird auf die diesbezüglichen Ausfüh-

rungen verwiesen. 

Im Übrigen gilt Folgendes: 

12.2.85.1. Ertüchtigung des bestehenden Straßennetzes 

Die Ertüchtigung des nachgeordneten Straßennetzes einschließlich neuer Rad- und Fußwege, 

ist weder Inhalt dieser Planung noch Aufgabe des Baulastträgers Bundesfernstraßen (gem. § 

3 FStrG). Dies obliegt bei entsprechendem Bedarf, separaten Planungsmaßnahmen der zu-

ständigen Straßen- und Wegebaulastträger. 
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12.2.85.2. Hochwasser / Abflussverhalten bei Versagen des Elbdeiches 

Das Gebiet im Hinterland der Elbe ist und bleibt ungeachtet der BAB 14 überschwemmungs-

gefährdet. Im Rahmen des transnationalen INTERREG III B Projektes ELLA („ELBE-LABE, 

Vorsorgende Hochwasserschutzmaßnahmen durch transnationale Raumordnung“, Gemein-

schaftsinitiative ELLA) sind mit dem Elbe-Atlas und seinen Darstellungen in den Überschwem-

mungskarten, Gefährdungslagen hinter bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen ent-

lang der Elbe, ohne Berücksichtigung deren Schutzwirkung, ausgewiesen. Die Überschwem-

mungsgefährdungskarte stellt das Gebiet zwischen dem Aland und der Elbe, d.h. die Flächen 

nordöstlich von Seehausen und Geestgottberg mit Umgebung, bei freier und maximaler Aus-

breitung eines einhundertjährigen Hochwasserereignisses (HQ100) der Elbe ein überschwem-

mungsgefährdetes Gebiet mit möglichen Wassertiefen von 2-4 m dar. 

Im Vorhabengebiet der BAB 14 käme allenfalls ein höchst unwahrscheinliches, jedoch nicht 

absolut auszuschließendes Versagen des Elbdeiches im Abschnitt östlich der BAB 14 bis 

Beuster in Betracht. Allerdings ist bei einem Deichversagen davon auszugehen, dass in der 

Regel der Deichbruch auf einer relativ überschaubaren Strecke von bis zu 100 m passiert. 

Dabei würden die Wassertiefen von 2-4 m und Ausdehnungsgebiete gem. Elbe-Atlas, die das 

Szenario des größten anzunehmenden Unfalls (GAU) beschreiben, bei einem eher örtlich be-

grenzten Deichversagen nicht annähernd erreicht. Das Hochwasser würde sich zwar im über-

schwemmungsgefährdeten Gebiet flächenhaft ausbreiten, jedoch wird der Hochwasserabfluss 

weiterhin überwiegend im eingedeichten Überschwemmungsgebiet erfolgen.  

Bei einer Deichhavarie mit Wassertiefen von weniger als 2 m bildet die im Vorhabengebiet 

über Gelände verlaufende B 189 bereits ein Hindernis für die Ausbreitung des Wassers, so 

dass die zum Teil im Verlauf der heutigen B 189 hinzukommende BAB 14 das Gefahrenpo-

tential durch Hochwasser nicht erhöhen werde. Des Weiteren teilt die Planfeststellungsbe-

hörde mit, dass die im Zuge der BAB 14 von der Unterführung des nördlichen Aland-Deichver-

teidigungsweges (Bauwerk 121A) bis zur Unterführung des Wirtschaftsweges Märsche (Bau-

werk 130A) geplanten Kreuzungsanlagen, 9 Bauwerke und 3 Rechteckdurchlässe mit einer 

Gesamtöffnungsweite von knapp 90 m, Hochwasserabfluss unterstützend wirken.  

Weiterhin lässt sich sagen, dass die BAB 14 im Vergleich zur vorhandenen B 189 aufgrund 

ihrer trassierungstechnisch bedingten höheren Gradientenführung die hochwassersichere 

Verkehrsanlage darstellt. Zudem bietet sie auch für Rettungs- und Einsatzkräfte als nutzbare 

Verkehrsanlage zugleich Vorteile im Katastrophenmanagement.  
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Es bestehen überdies für den Vorhabenträger keine Anhaltspunkte, die Zweifel an der Sicher-

heit der bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen sowie am Hochwasserschutzrisikoma-

nagement der zuständigen Katastrophenabwehrbehörde erlauben. 

Im Übrigen haben im gegenständlichen Anhörungsverfahren weder Katastrophenschutzbe-

hörden, der Landkreis Stendal (Brand- und Katastrophenschutz/Rettungswesen) noch der 

Landesbetrieb für Hochwasserschutzanlagen entlang der Elbe und des Alandes Bedenken 

gegen das Vorhaben, bezogen auf Hochwasserereignisse oder bestehende Hochwasser-

schutzanlagen, vorgetragen. 

Dennoch hat sich der Vorhabenträger mit der Problematik beschäftigt. Durch den Bau der BAB 

14 werden die Elbe und deren Hochwasserschutzanlagen gequert. Im Bereich des zugehöri-

gen Deichhinterlandes wird der Straßendamm der BAB 14 durch ein vergleichsweise flaches 

Gelände geführt. Ein eventuelles Katastrophenszenario infolge Versagen des Elbdeiches be-

einträchtigt allerdings nicht die Planung der BAB 14, VKE 3.1/3.2a. Zwar verläuft der gegen-

ständliche Abschnitt im überschwemmungsgefährdeten Gebiet der Elbe (gem. Gefahrenhin-

weiskarten), jedoch besteht wasserrechtlich keine Verpflichtung zu einer Planung, die einer 

fiktiven Überflutungssituation angepasst ist.  

Ungeachtet dessen wurde durch den Vorhabenträger das Institut für Wasserwirtschaft und 

Ökotechnologie über das Steinbeis-Transferzentrum „Projektmanagement an der Hochschule 

Magdeburg-Stendal“ mit computergeschützten numerischen Simulationen beauftragt. Zur Klä-

rung der Fragestellung wurde je ein Computermodell für den derzeitigen Ist-Zustand (ohne 

BAB 14) und für den Planungsvorschlag (mit Planung der BAB 14) aufgebaut. Beide Varianten 

wurden mit fiktiven Deichbruchszenarien (sechs virtuelle Deichbruchszenarien, je drei für den 

Ist-Zustand und drei für den Planungsvorschlag) unter identischen hydraulischen Randbedin-

gungen mit Hilfe einer Computersimulation untersucht.  

Für die Untersuchungsszenarien wurde auf Erfahrungswerte und Randbedingungen vergleich-

barer Projekte zurückgegriffen und von einem sogenannten Worst-Case-Szenario ausgegan-

gen. Zur Quantifizierung des unterschiedlichen Ausbreitungsverhaltens wurden sechs reprä-

sentative Bereiche bzw. Standorte im Untersuchungsgebiet festgelegt, an denen die Wasser-

stände für den Ist-Zustand und den Planungsvorschlag für die Berechnungszeitschritte 3h, 

6h,12h, 24h und 48 h ausgewertet wurden. Hierbei handelt es sich um die Ortschaften Wah-

renberg, Geestgottberg, Losenrade und Beuster sowie die Einzelbebauungen Märsche 3 und 

8 als Referenzpunkte für die übrigen Außenbereichsbebauungen Märsche. 

Die Berechnungsergebnisse zeigten, dass der geplante Straßendamm der BAB 14 eine Aus-

wirkung auf das Ausbreitungsverhalten eines in das Hinterland einströmenden Hochwassers 
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hat. Der Straßendamm der BAB 14 wirkt dabei hydraulisch wie ein Deich und verzögert in den 

untersuchten Deichbruchszenarien die Ausbreitung des zuströmenden Wassers in den Geest-

gottberger Polder. 

In den Ortschaften Geestgottberg und Losenrade ist bereits im Ist-Zustand (ohne BAB 14) bei 

einem Versagen des Elbdeichs östlich der B 189 (Deichbruch gemäß Szenario b oder c) mit 

Schäden an Infrastruktur, Bebauungen und Hausrat zu rechnen. Durch die gegenüber dem 

Ist-Zustand etwas höheren Wasserspiegellagen im Planungsvorschlag (mit geplanter BAB 14) 

werden sich die Schäden jedoch nicht signifikant erhöhen. 

Die Simulationen sowie die Ergebnisse liegen u.a. der Gemeinde Seehausen (Altmark) und 

dem Landkreis Stendal vor. 

Der Landkreis Stendal, vertreten durch das Umweltamt, Sachgebiet Wasserwirtschaft und 

Ordnungsamt, schätzt auf Grundlage der durchgeführten Untersuchung der Deichbruchsze-

narien ein, dass die geplante BAB 14 bei einer Überflutung des Elbdeiches im Gebiet Seehau-

sen zum jetzigen Vergleich nicht erheblich mehr Auswirkungen hat. Eventuell benötigte 

Schutzvorkehrungen wie für die Bevölkerung und die Infrastruktur müssten im Katastrophen-

szenario ohnehin getroffen werden und obliegen der zuständigen Behörde. 

Mit seiner Einwendung vom 20.10.2014 wendet sich der Einwender E 85 gegen das im 2. 

Änderungsverfahren vom Steinbeis-Transferzentrum vorgelegte Gutachten „Lückenschluss 

BAB 14, Magdeburg-Wittenberge-Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a AS Seehausen bis Lan-

desgrenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt, Untersuchung von Deichbruchszenarien“. Er ist der 

Ansicht, dass dieses wegen veralteter Hochwasserstände nicht verwertbar und deshalb lü-

ckenhaft sei, weil ein Deichbruch im Bereich Räbel/Berge oder Osterholz nicht berücksichtigt 

wurde. Daher fordert er ein neues Gutachten unter Berücksichtigung dieser Umstände. Auch 

ist er der Auffassung, die in Dammlage geplante BAB 14 bewirke wegen fehlender Durchlässe 

bei einer Überflutung des Hinterlandes infolge eines Versagens des Elbdeiches östlich der 

BAB 14 eine deutliche Erhöhung der Wasserstände. 

Die Einwendung ist, diesen Punkt betreffend, inhaltsgleich derer des Einwenders E 179 und 

wird aus selbigen, dort genannten Gründen, zurückgewiesen. 

12.2.86. Einwender E 86 

Einwendung vom 05.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Wahrenberg der Gemeinde Aland. 
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Mit seiner Einwendung macht er geltend: Für das Vorhaben bestehe keine Notwendigkeit. Es 

führe zu einer Zerstörung der Elbtalauenlandschaft und zur Entwertung einer ganzen Land-

schaft. Der betriebsbedingte Lärm belaste die Gegend erheblich und sei gesundheitsschäd-

lich. Er fordere deshalb Schutz vor Lärmbeeinträchtigungen in Form von aktiven Lärmschutz-

maßnahmen, die die Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 im Sinne einer zu-

kunftsorientierten Umweltvorsorge garantieren und sich in das Landschaftsbild einpassen. Es 

liege ein Verstoß gegen die Maßgaben der landesplanerischen Beurteilung als Ergebnis des 

Raumordnungsverfahrens (ROV) für die BAB 14 vor, weil die schalltechnischen Berechnun-

gen lediglich mit den Grenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) durch-

geführt worden seien. Weiterhin fordert er lärmdämpfende Geschwindigkeitsbegrenzungen in 

besonders betroffenen Abschnitten sowie eine Untertunnelung der Elbe zur Verminderung der 

erheblichen Beeinträchtigungen für die betroffenen FFH-Gebiete. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender die Notwendigkeit der BAB 14 anzweifelt, wird auf die diesbezüglichen 

Ausführungen zum Einwender E 1 verwiesen. Mit dem Vorhaben werden verschiedene ver-

kehrliche, verkehrspolitische und raumordnerische Ziele und damit auch eine Verbesserung 

der Standortqualität verfolgt (vgl. PU 1, S. 31 ff.). Dies alles zielt auf die regionale Ansiedlung 

von Arbeitsplätzen und Gewerbegebieten ab und gibt Impulse zur regionalen Entwicklung. 

Ortsumgehungsstraßen werden diesen Zielen nicht gerecht. 

Unbegründet ist auch der Einwand, die zulässigen Grenzwerte für Lärm- und Schadstoffbe-

lastungen seien überschritten. Auch die Forderungen nach aktiven Lärmschutzmaßnahmen 

unter Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 sowie die Schaffung lärmdämpfender 

Geschwindigkeitsbegrenzungen sind unbegründet. Insoweit wird auf die Ausführungen zum 

Einwender E 1 verwiesen.  

Was die Beeinträchtigung der Landschaft anbelangt, so wird auf die Ausführungen zum Ein-

wender E 81 verwiesen. 

Zur Frage einer Untertunnelung der Elbe gelten die Ausführungen zum Einwender E 1 ent-

sprechend.  

12.2.87. Einwender E 87 

Einwendung eingegangen vom 03.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Wahrenberg der Gemeinde Aland. 



 

Seite 783 

 

Mit seiner Einwendung macht er geltend: Mit der Bauaktivität der BAB 14 gehe der besondere 

Reiz der an das Biosphärenreservat angrenzenden Landschaft verloren. Es sei zu erwarten, 

dass die Tierwelt dieser Umgebung allgemein, vor allem seltene Vogelkolonien, weniger 

Schutz fänden. Zudem zerstöre der bis zu mindestens 10 m hohe Straßendamm die Ästhetik 

der Landschaft. Der Einwender plane, Unterkünfte für Fahrradreisende anzubieten. Durch den 

Bau der BAB 14 werde die Perspektive eines sanften naturverträglichen Tourismus abseits 

von üblichen urbanen Lärmquellen hinfällig sein. Zudem befürchtet der Einwender einen Wert-

verlust seines Grundstückes. 

Weiterhin trägt er vor, dass die Verlärmung und Abgase die Gesundheit der hier lebenden 

Menschen umso stärker beeinträchtigen würden, je näher sie an der BAB wohnen. 

Der Einwender fordert darüber hinaus anstelle des Baus der BAB 14 den Ausbau der vorhan-

denen B 189 mit zusätzlicher wechselseitiger Überholspur einschließlich entsprechender Orts-

umgehungen. Zudem hat der Einwender Zweifel an der Verkehrsprogose und dem Verkehrs-

bedarf und ist der Auffassung, dass das derzeitige und für die Zukunft hochgerechnete Ver-

kehrsaufkommen diese massiven Eingriffe in regionale Wohn- und Verkehrssysteme sowie in 

die Natur nicht rechtfertige. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Soweit mit der Einwendung allgemein naturschutzrechtliche Belange geltend gemacht wer-

den, dürfte sie bereits unzulässig sein. Da der Einwender durch das Vorhaben weder sein 

Eigentum noch ein dingliches Recht entzogen wird, sondern er nur mittelbar – nämlich als 

Einwohnerin der in der Nähe des Vorhabens und im Planungsbereich der VKE 3.2 b gelegenen 

Ortschaft Wahrenberg – betroffen ist, kann er nur eigene Belange, nicht aber solche der All-

gemeinheit, des Gemeinwohls oder dritter Personen geltend machen.  

Im Übrigen ist die Einwendung auch unbegründet. Die Eingriffe in Natur und Landschaft, ein-

schließlich Tierlebensräume, wurden im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung 

(LBP, PU 12.A und 12.B) und der gesonderten Artenschutzbeiträge (ASB, PU 12.A.5 und 

12.B.5) sowie der Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP, PU 16.A.1 bis 

16.B.4) umfassend untersucht und bewertet. Sie werden durch geeignete Maßnahmen ver-

mieden, gemindert bzw. durch entsprechende vorgezogene funktionserhaltende Maßnahmen 

kompensiert.  

Soweit der Einwender einen Wertverlust seines Grundstückes befürchtet, wird dieser Einwand 

als unbegründet zurückgewiesen. Auf die Ausführungen der Planfeststellungsbehörde zum 

Einwender E 48, dessen Einwendung diesbezüglich inhaltsgleich ist, wird verwiesen. 
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Hinsichtlich der befürchteten Lärm- und Schadstoffbelastung im Nahbereich der Autobahn hat 

sich die Planfeststellungsbehörde bereits ausführlich im Rahmen der inhaltsgleichen Einwen-

dung des Einwenders E 1 auseinandergesetzt und verweist an dieser Stelle auf die dortigen 

Ausführungen.  

Soweit der Einwender die Notwendigkeit für den Bau der BAB 14 anzweifelt, wird auf die bei 

dem Einwender E 1 hierzu enthaltenen Ausführungen verwiesen. Mit dem Vorhaben werden 

verschiedene verkehrliche, verkehrspolitische und raumordnerische Ziele, und damit auch 

eine Verbesserung der Standortqualität verfolgt (vgl. PU 1, S. 31 ff.). Dies alles zielt auf die 

regionale Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Gewerbegebieten ab und gibt Impulse zur regi-

onalen Entwicklung. Ortsumgehungsstraßen werden diesen Zielen nicht gerecht. 

Auch im Hinblick auf die angezweifelte Verkehrsprognose 2025 und den Verkehrsbedarf wird 

auf die Bescheidung zu Einwender E 1 verwiesen und der Einwand mit der dortigen Begrün-

dung zurückgewiesen. 

12.2.88. Einwender E 88 

Einwendung eingegangen vom 03.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Wahrenberg der Gemeinde Aland. 

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 87 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.89. Einwender E 89 

Einwendung vom 06.04.2010 (Eingang) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Mit seiner Einwendung, die er im Namen einer Bürgerinitiative mit der Bezeichnung „Bündnis 

B 189/B5 statt A 14“ erhoben hat, macht er geltend:  

Die Planung sei menschenverachtend, naturzerstörend und angesichts der ungeklärten Finan-

zierung und der Verdopplung der geplanten Kosten politisch unverantwortlich. Die BAB 14 

habe verheerende Konsequenzen für Natur und Landschaft. Die Autobahntrasse durch-

schneide naturnahe, für Flora und Fauna wertvolle Lebensräume und zerstöre charakteristi-

sche Landschaften der Altmark. Betroffen sei nicht nur die Elbtalaue mit ihren vielen seltenen 
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Tier- und Pflanzenarten, sondern auch die ebenso wertvolle Aland-Elbe-Niederung. Diese Ge-

biete stellten eine der letzten Rückzugsorte für seltene Tierarten dar, besonders für seltene 

und vom Aussterben bedrohte Brut- und Rastvögel. Die FFH-Verträglichkeitsprüfungen ergä-

ben zudem, dass in vier Fällen erhebliche Beeinträchtigungen vorlägen, die auch durch Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht ausgeglichen werden könnten. In der Elbtalaue lägen 

allein drei dieser FFH-Gebiete, weshalb dieser Bereich vom Autobahnbau in besonderem 

Maße betroffen sei.  Als zwingenden Grund des öffentlichen Interesses, der den Eingriff recht-

fertige, habe der Vorhabenträger den wirtschaftlichen Aufschwung in der Region Seehausen 

angeführt. Hierbei handle es sich jedoch lediglich um eine vage Behauptung, die durch alle 

wissenschaftlichen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte widerlegt werde. Die aktuellen und 

prognostizierten Verkehrszahlen rechtfertigten keinen Autobahnbau, sondern allenfalls einen 

bedarfsgerechten Ausbau der B 189. Die vorausgesagte Verkehrszunahme in der Region See-

hausen sei unrealistisch. Von derzeit 6.500 Kfz/Tag solle demnach der Autoverkehr auf 16.000 

Kfz/Tag im Jahr 2025 steigen. Aufgrund der anhaltenden Abwanderung in der nördlichen Alt-

mark entbehre dies jeder Grundlage und Glaubwürdigkeit. Landesprognosen gingen demge-

genüber im Zeitraum 2007 bis 2025 von einem Rückgang des Verkehrsaufkommens um etwa 

19 % aus. Die Verkehrsmengen in der elbnahen Region der Altmark rechtfertigten demzufolge 

keinen Autobahnneubau.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Was die Finanzierung der BAB 14 anbelangt, darf nach ständiger Rechtsprechung zum Zeit-

punkt der Planfeststellung lediglich nicht ausgeschlossen sein, dass das planfestgestellte Vor-

haben auch verwirklicht werden wird. Es wurde seitens der Planfeststellungsbehörde voraus-

schauend geprüft, ob dem geplanten Bauvorhaben unüberwindbare finanzielle Schranken ent-

gegenstehen. Diese Einschätzung setzt einen Zeithorizont voraus. Der Zeithorizont für diese 

Beurteilung wird von der Rechtsprechung mit mindestens 10 Jahren veranschlagt (BVerwG, 4 

A 12/98). Davon ausgehend ist eine Finanzierbarkeit der BAB 14 sichergestellt. Im Zusam-

menhang mit der Beantragung von Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) wurde das Nutzen-Kosten-Verhältnis für den Lückenschluss der BAB 14 

im Auftrag des BMVBS neu berechnet. Im Rahmen dieser Wirtschaftlichkeits-, Finanz- und 

Sensibilitätsanalyse lassen die Investitionskosten einen mehr als 4-fachen volkswirtschaftli-

chen Gesamtnutzen erwarten.  

Soweit der Einwender allgemein naturschutzrechtliche Belange geltend gemacht werden, 

dürfte seine Einwendung bereits unzulässig sein. Da dem Einwender durch das Vorhaben 

weder sein Eigentum noch ein dingliches Recht entzogen wird, sondern er nur mittelbar – 

nämlich als Einwohner der in der Nähe des Vorhabens und im Planungsbereich der VKE 3.2 
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b gelegenen Ortschaft Wahrenberg – betroffen ist, kann er nur eigene Belange, nicht aber 

solche der Allgemeinheit, des Gemeinwohls oder dritter Personen geltend machen. Im Übrigen 

ist die Einwendung auch unbegründet. Die Eingriffe in Natur und Landschaft, einschließlich 

Tierlebensräume, wurden im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP, PU 

12.A und 12.B) und der gesonderten Artenschutzbeiträge (ASB, PU 12.A.5 und 12.B.5) sowie 

der Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP, PU 16.A.1 bis 16.B.4) umfas-

send untersucht und bewertet. Sie werden durch geeignete Maßnahmen vermieden, gemin-

dert und durch entsprechende vorgezogene funktionserhaltende Maßnahmen kompensiert. 

Soweit erhebliche Beeinträchtigungen verbleiben, sind diese – wie oben im Rahmen der FFH-

Verträglichkeitsprüfungen ausgeführt – durch zwingende Gründe des öffentlichen Interesses 

gerechtfertigt.  

Soweit der Einwender die Richtigkeit der erstellten Verkehrsprognose anzweifelt, wird auf die 

diesbezüglichen Ausführungen zum Einwender E 1 verwiesen. 

12.2.90. Einwender E 90 

Einwendung vom 06.04.2010 (Eingang) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark) und Eigentümer verschiedener Grundstücke, die für das Vorhaben in Anspruch genom-

men werden.  

Er macht geltend: Sein Wohnhaus sei nur 500 m von der geplanten Trasse entfernt. Er be-

fürchte deshalb physische und psychische Schädigungen durch permanente Verlärmung. Er 

leide an Tinnitus und seine Kinder an Asthma. Die Autobahn werde seine Beschwerden in 

einem lebensbedrohlichen Ausmaß verschlimmern. Deshalb fordert er: Schallschutzwände, 

da der offenporige Asphalt nur eine akustische Lebensdauer von 6 Jahren habe; die Bemes-

sung der Schallschutzmaßnahmen nach der DIN 18005 und den Vorsorgewerten des Umwelt-

bundesamtes (UBA); zusätzlich lärmdämpfenden Straßenbelag (Flüsterasphalt), lärmdämp-

fende Geschwindigkeitsbeschränkung; Berücksichtigung des Windeinflusses von mehr als 3 

m/s; die Berechnung der Lärmemissionen mit den tatsächlich gefahrenen, nicht mit den Richt-

Geschwindigkeiten; die Koordinierung der Lärmschutzmaßnahmen bei Bündelungen sowie 

die gemeinsame Betrachtung bei der Bewertung der Lärmbelästigung. Der Einwender fordert 

passive Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Einbau von Lärmschutzverglasung in Fenster und ggf. 

Türen), sofern die Forderung nach aktiven Schallschutzmaßnahmen nicht erfüllt würden. Die 

vorgesehene Trassenführung in Dammlage führe zu erheblichen Beeinträchtigungen der Be-
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wohner der „Märsche“ in der Altmark und des Wentdorfer Rings in Wittenberge, der betroffe-

nen Kleingärtner, der Beschäftigten in den angrenzenden Gewerbegebieten und der betroffe-

nen Schutzgebiete. Zur Reduzierung dieser Beeinträchtigungen sei eine Untertunnelung der 

Elbe erforderlich.  

Soweit er von Flächeninanspruchnahmen betroffen ist, fordert der Einwender einen angemes-

senen Ausgleich. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Zum Schutz der Ortslage Gestgottberg ist östlich entlang der BAB 14 eine Lärmschutzwand 

(Bauwerk 123.2L) vorgesehen. Diese Lärmschutzwand bewirkt am Wohngebäude des Ein-

wenders Pegelminderungen von bis zu 6,3 dB(A). Mit der daraus resultierenden Einhaltung 

der IGW erfüllt das Neubauvorhaben das Gebot zum Schutz seiner Nachbarschaft vor schäd-

lichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche. 

Neben der aktiven Lärmschutzmaßnahme in Form einer Lärmschutzwand wird zudem eine 

lärmmindernde Straßenoberfläche mit einer Pegelminderung von -2 dB(A) bei vzul > 60 km/h 

sowohl auf der freien Strecke als auch auf den Brückenbauwerken verwendet.  

Soweit der Einwender für die Anordnung der Lärmschutzmaßnahmen bei der Lärmberechnung 

die Berücksichtigung der Orientierungswerte der DIN 18005, der Windverhältnisse von mehr 

als 3 m/s und der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten nebst Geschwindigkeitsbe-

schränkung für besonders betroffene Abschnitte fordert, wird auf die entsprechenden Ausfüh-

rungen bei dem Einwender E 1 verwiesen. Daraus ergibt sich, dass die schalltechnischen Be-

rechnungen vorschriftsmäßig und richtlinienkonform durchgeführt wurden.  

Auch soweit der Einwender die Koordinierung der Lärmschutzmaßnahmen unter Betrachtung 

der Überlagerung der Emmissionsquellen fordert, wird zur Begründung der Zurückweisung auf 

die entsprechenden Ausführungen zu den Lärmberechnungen bei dem Einwender E 1 verwie-

sen. Eine Koordinierung von Lärmschutzmaßnahmen erfolgt dann, wenn z.B. sowohl durch 

die neue Straße als auch durch die Bahn Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. Dies ist 

hier jedoch nicht von Relevanz. 

Hinsichtlich der auch vom Einwender E 1 geforderten Führung der BAB 14 in Troglage und 

der Forderung nach einer Untertunnelung der Elbe wird auf die dortigen Gründe der Zurück-

weisung verwiesen. 
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Auch die weitergehenden Forderungen sind unbegründet, da für den Einwender kein Anspruch 

auf zusätzliche passive Lärmschutzmaßnahmen besteht und damit auch keine baulichen Ver-

änderungen an seinem Haus vorgenommen werden. 

Die Einwendung im Hinblick auf die Inanspruchnahme der Grundstücke des Einwenders wird  

wie folgt beschieden: 

Die Flächeninanspruchnahme durch das Bauvorhaben, bezogen auf die im Eigentum des Ein-

wenders stehenden Grundstücke ergibt sich wie folgt aus dem Grunderwerbsverzeichnis, vgl. 

Antragsunterlage 14, sowie aus dem Grunderwerbsplan, vgl. Antragsunterlage 14.1, Blatt 5 

und 6 unter Nr.: 5.36.2, 6.10.2, 6.12.1a und 6.44.1a und stellt sich wie folgt dar: 

GE-Nr. Gemarkung Flur  Flurstück Größe 

(m²) 

dauerhafter 

Erwerb (m²) 

vorüberge-

hende Inan-

spruch-

nahme (m²) 

dauer-

hafte Be-

schrän-

kung (m²) 

5.36.2 Geestgottberg 4 727 1.428 - 60 -. 

6.10.2 Geestgottberg 4 287 1.350 - 1 - 

6.12.1a Geestgottberg 4 657/273 479 479 - - 

6.44.1a Geestgottberg 4 237/2 26.951 5.370 - - 

                                                   gesamt 30.208 6.209 61 - 

Der Einwender fordert einen Ausgleich für die Inanspruchnahme seiner Grundstücksflächen. 

Die Flurstücke 727/4, 287/4 und 657/237/4 werden direkt durch den Straßenkörper bean-

sprucht. Das Flurstück 237/2 wird für die Ausgleichsmaßnahme A 35 (Maßnahmenkomplex 

östlich und nordöstlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche sowie für die Ausgleichsmaßnahme 

ACEF 34 (Komplexmaßnahme südöstlich von Geestgottberg – Anlage von Laichgewässern, 

Steinschüttungen, Grünland, Gehölze -) benötigt. Wie der Tabelle und den entsprechend ge-

änderten Antragsunterlagen des 1. Änderungs- und Ergänzungsverfahrens zu entnehmen ist, 

wurde die ursprünglich für den dauerhaften Erwerb vorgesehene Fläche von 8.310 m² auf 

5.370 m² reduziert. 

Die Flächeninanspruchnahme für die genannten LBP-Maßnahmen ist ebenso wie die Inan-

spruchnahme für den Bau der Straße nach Art und Umfang unvermeidbar.  

Die grundsätzliche Bedeutung, Eignung, Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit der Maßnah-

men werden vom Einwender nicht beanstandet. Hinsichtlich der Rechtfertigung dieser Maß-

nahmen wird mangels konkreter Einwendungen auf die Ausführungen im Kapitel C.XIV.5 die-

ses Beschlusses Bezug genommen. 



 

Seite 789 

 

Die Planfeststellungsbehörde hat zudem im Verfahren geprüft, welche Flächen zur Erfüllung 

der naturschutzrechtlichen Kompensationsverpflichtungen erforderlich sind und ob diese Maß-

nahmen auf Flächen des Vorhabenträgers, auf öffentliche oder treuhänderisch verwalteten 

Flächen realisiert werden können. Vor dem Rückgriff auf private Flächen, auch auf die des 

Einwenders, wurden im Rahmen des LBP von Privaten, Betrieben und Verbänden angebotene 

Flächen einbezogen und bei entsprechender Eignung verwendet. 

Soweit der Einwender einen Ausgleich für die Inanspruchnahme seiner Flächen fordert, muss 

er sich darauf verweisen lassen, dass Fragen der Entschädigung nicht bereits im Planfeststel-

lungsverfahren, sondern erst im Rahmen des verfahrensbegleitenden Flurbereinigungsverfah-

rens oder eines später sich anschließenden Entschädigungsverfahrens entschieden werden. 

Der Vorhabenträger hat ein das Bauvorhaben begleitendes Flurbereinigungsverfahren gem. 

§§ 87 ff. Flurbereinigungsgesetz beantragt, um den bei den Betroffenen entstehenden Land-

verlust auf einen größeren Kreis von Eigentümern zu verteilen und Nachteile für die allgemeine 

Landkultur zu vermeiden. Für das vom Bauvorhaben in Anspruch genommene Land erhalten 

die Betroffenen spätestens mit dem Flurbereinigungsplan wertgleiches Ersatzland unter Be-

rücksichtigung eines gegebenenfalls erforderlichen Landabzuges. 

12.2.91. Einwender E 91 

Einwendung vom 27.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland. 

Er fordert den Ausbau der gesamten Alandstraße, einschließlich eines straßenbegleitenden 

Radweges mit anschließender Hochstufung zur Kreisstraße, da die Alandstraße nach Fertig-

stellung der BAB 14 einen Großteil des überörtlichen Verkehrs aufnehmen müsse und nicht 

mehr nur dem zwischengemeindlichen Verkehr diene. Aus Richtung Norden kommend könne 

die L 2 nur über die Alandstraße oder K 1020 erreicht werden. Die Alandstraße sei für die 

Aufnahme des zu erwartenden zusätzlichen Verkehrs, aufgrund der vorhandenen Ausbau-

weise (Straßenbreite von 4,5 m und Tragfähigkeit) sowie des desolaten Zustandes, nicht ge-

eignet. Durch die geplante Nutzung als Baustellenzufahrt (Schwerlastverkehr) für den Ersatz-

neubau der Krugseebrücke werde der Zustand der Alandstraße schlechter. Zudem sei für den 

Fall der Vollsperrung der BAB 14, z.B. infolge eines Unfalls, eine Nutzung der Alandstraße als 

Umleitung unter Zuhilfenahme der AS Wittenberge, der Betriebsrampen bei Geestgottberg, 

der AS Vielbaum sowie der AS Seehausen/ B 190 wahrscheinlich und die Alandstraße sei 

diesbezüglich untauglich. 
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Der Einwender fordert den Ausbau der K 1020 einschließlich eines straßenbegleitenden Rad-

weges von der Zollbrücke in Seehausen bis an die jetzige B 189 an der Elbquerung. Zudem 

solle diese Straße zur Landesstraße hochgestuft werden, um den im § 3 Abs.1 StrG LSA fest-

geschriebenen Netzcharakter zu erfüllen. Das Vorhergesagte zur Alandstraße treffe auch hier 

im Wesentlichen auf die K 1020 zu. 

Der Einwender fordert des Weiteren einen straßenbegleitenden Radweg an der L 2 zwischen 

der Kreuzung der jetzigen K 1020/ L 2 bei Seehausen und der Ortslage Vielbaum. Der Verkehr 

auf der L 2 werde mit Sicherheit zunehmen, da nach Fertigstellung der BAB 14 eine Auf- und 

Abfahrmöglichkeit für den Verkehr aus dem Bereich Lüchow/ Dannenberg bestehe. Für Rad-

fahrer werde es somit noch gefährlicher, mit dem Rad in die Stadt Seehausen zu gelangen, 

da kein Radweg existiere. 

Der Einwender bestätigt, dass ein Teilstück der Alandstaße im Bereich der Alandniederung 

zwischen dem Alanddeich auf der Südseite und der neu zu errichtenden Krugseebrücke, zeit-

lich begrenzt, durch Hochwasser überflutet werde. Die Straße werde unpassierbar und sei 

bisher durch den Baulastträger für den Verkehr gesperrt worden. Der Einwender fordert dem-

nach die Anhebung der Fahrbahn in dem o.g. Bereich unter Berücksichtigung der Gewährleis-

tung der Durchflussmöglichkeit des Hochwassers sowie unter Berücksichtigung des geforder-

ten Radweges. 

Der Einwender fordert vor Beginn sämtlicher Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der BAB 

14 eine Dokumentation in Form einer Beweissicherung für die gemeindeeigenen privaten Stra-

ßen und Wege anzufertigen. Die Wiederherstellung der genutzten Zuwegungen sei nur mög-

lich, wenn der Zustand dieser Zuwegungen im Vorfeld der Baumaßnahmen der BAB 14 doku-

mentiert und protokolliert werde. 

Der Einwender fordert weiterhin mindestens je eine Löschwasserentnahmestelle auf jeder der 

beiden PWC Anlagen in Form von Überflurhydranten. Aus den Unterlagen gehe nicht hervor, 

ob für die Sicherstellung des Brandschutzes auf dem Gelände der PWC Anlage, Wasserent-

nahmestellen für die Feuerwehr errichtet werden. Es sei davon auszugehen, dass im Bereich 

der PWC Anlagen ohne eine zentrale Löschwasserversorgung der Brandschutz durch die ört-

lich zuständigen Feuerwehren nicht sichergestellt werden könne. 

Der Einwender fordert den Ausbau der neu zu errichtenden Wirtschaftswege mit einer befes-

tigten Deckschicht, in Form von Betonspurbahnen mit einer ausreichenden Tragfähigkeit so-

wie einer ausreichenden Anzahl und Größe von Ausweichstellen. Er findet die vorgesehene 

Ausbauweise in ungebundener Deckschicht (Schotter) ohne Ausweichstellen nicht akzepta-
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bel. Diese Wirtschaftswege dienten im Fall eines Hochwassers auch zum Erreichen von Deich-

abschnitten und Deichverteidigungswegen, die vorher über die B 189 erreicht werden konnten. 

Dies sei bei Hochwasser und dem erhöhten Grundwasserspiegel sowie dem vorhandenen 

Drängwasser existentiell wichtig. 

Der Einwender ist der Ansicht, dass der dargestellte Verkehrsrückgang nicht in den Ortslagen 

entlang der L 2 (Aulosen, Wanzer etc) realistisch sei. Der Verkehr von und zur BAB 14, vor 

allem LKW-Verkehr und Mautflüchtlinge, würde wohl zunehmen. Dies führe zu einer zuneh-

menden Lärmbelastung der betroffenen Anwohner entlang der BAB-Zubringer (z.B. L 2). Die 

Trasse rücke zudem weiter an die südliche Wohnbebauung entlang des Wilhelminenwegs in 

der Ortslage Vielbaum heran. 

Der Einwender fordert demnach sämtliche schalltechnische Berechnungen nach der DIN 

18005 sowie passive Schallschutzmaßnahmen in Form von Schallschutzfenstern und Fassa-

densystemen für sein Wohnhaus und für die, die trassennah, jedoch außerhalb der Isopho-

nenlinien liegen (Wilhelminenweg) auch im Hinblick auf den zunehmenden Verkehr entlang 

der L 2. Des Weiteren begehrt er die Ausbildung der Lärmschutzwand am Kirchweg (Viel-

baum) aus hochabsorbierendem Material, um nicht den gegenüberliegenden Ortsteil Voßhof 

zusätzlich durch reflektierenden Schall zu beschallen. Die Isophonenlinien werden vom Ein-

wender angezweifelt, da die Schallschutzwand nur reflektierend ausgebildet werden solle.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen.  

12.2.91.1. Ausbau Alandstraße  

Die Alandstraße hat eine relativ geringe Bedeutung im klassifizierten Straßennetz. Für den 

Prognosehorizont 2025 wurde das Verkehrsaufkommen der Alandstraße in der Verkehrsun-

tersuchung mit 1.000 Kfz/24h bestimmt. Der Schwerverkehrsanteil wird, auch in Auswertung 

von Angabe der ansässigen Unternehmen des Gewerbegebietes Geestgottberg, mit 200 

Kfz/24h angesetzt. Der Quell- und Zielverkehr der Alandstraße nördlich des Alandes, insbe-

sondere der Verkehr der Unternehmen des Gewerbegebietes, soll bevorzugt über die nördli-

che Verlängerung mit Anschluss an das bestehende klassifizierte Straßennetz (B 189 und K 

1020) geführt werden. 

Die künftige Nutzung der vorhandenen Alandstraße zwischen der L 2 und südlich des Gewer-

begebietes Geestgottberg soll mit Hinblick auf ggf. bestehende Einschränkungen, z. B. bei 

Hochwasserlagen, dem landwirtschaftlichen sowie dem Anliegerverkehr vorbehalten sein. Die 

Fahrbahnbreite der Alandstraße beträgt außerhalb der Alandquerung 5,0 m und ist damit auch 

für größere Fahrzeuge ausreichend. 
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Im Hinblick auf die vorhandene Fahrbahnbreite der Alandstraße (B = 5,0 m) im Abschnitt zwi-

schen der L 2 und dem Gewerbegebiet Geestgottberg sowie der bevorzugten Ableitung des 

Quell- und Zielverkehrs über das bestehende Straßennetz (B 189, K 1020) wird der Ausbau 

der Alandstraße im Bereich der Rampen des Ersatzneubaus der Alandquerung mit einem Re-

gelquerschnitt RQ 7,5 vorgesehen. Die vorgesehene Ertüchtigung des vorhandenen und ak-

tuell auf 3,5 t begrenzten Brückenbauwerkes im Zuge der Alandstraße über dem Aland (Krug-

brücke) wird mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 m und der Ausbau der Bauwerksrampen mit 

einer Fahrbahnbreite von 5,50 m als ausreichend bzw. verkehrlich angemessen eingeschätzt. 

Demnach wird keine Notwendigkeit gesehen, die Alandstraße im Abschnitt von der L 2 bis 

einschließlich Krugbrücke über den Aland in Querschnitt und Höhe für eine uneingeschränkte 

Nutzung durch den Allgemeinverkehr zu Lasten des Vorhabens zu ertüchtigen. 

Die Anlage eines straßenbegleitenden Radweges entlang der Alandstraße ist auch hier nicht 

zu rechtfertigen. Nach § 2 StVO haben Radfahrer die Fahrbahn (ausgenommen die von Auto-

bahnen und Kraftfahrstraßen) oder, falls vorhanden, Radwege oder den rechten Seitenstreifen 

zu benutzen. Hier ist die Benutzung des rechten Seitenstreifens vertretbar. Die künftige (mit 

der BAB 14) durchschnittlich tägliche Prognoseverkehrsbelastung der Alandstraße von erheb-

lich weniger als 2.500 Kfz/24h, erlaubt eine Mitbenutzung der Straße durch Radfahrer als 

Mischverkehr. Damit bedarf es nicht eines gesonderten Radweges. 

12.2.91.2. Ausbau K 1020 zzgl. Anlage eines Radweges/ Aufstufung K 1020 

Die Forderung hat sich teilweise erledigt, da die Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-

Anhalt entschieden hat, den betreffenden Abschnitt der K 1020 nördlich Seehausen zwischen 

ihrer Einmündung an der B 189 nördlich Geestgottberg und ihrer Einmündung an der L 2 un-

mittelbar nördlich Seehausen zur Landesstraße L 38 im Jahr des Baubeginns des gegenständ-

lichen Planungsabschnittes aufzustufen. Hierzu besteht Einvernehmen zwischen dem heuti-

gen (LK Stendal) und künftigen (Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt) Straßenbaulast-

träger. 

Hinsichtlich der geforderten Anlage eines straßenbegleitenden Radweges gelten die obigen 

Aussagen zur Alandstraße, bezogen auf den Mischverkehr, sinngemäß. Auch wenn sich ak-

tuell keine Notwendigkeit der geforderten Radverkehrsanlage aufdrängt, wird die Straßenbau-

verwaltung Sachsen-Anhalt nach der Ertüchtigung der K 1020 eine solche mittels entspre-

chender Bedarfsnachweisführung prüfen. 
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12.2.91.3. Anlage eines Radweges an der L 2 

Der Forderung nach einem über die Ortslage Vielbaum hinausgehenden Radweg an der L 2 

wurde im Rahmen des 1. Planänderungs-bzw. Ergänzungsverfahren entsprochen. Im Radver-

kehrswegeplan des Landes Sachsen-Anhalt (LRVP) ist gem. Anlage 5.1-9 Bedarfspläne für 

straßenbegleitende Radwege, ein Radweg zwischen Seehausen und Aulosen entlang der L 2 

enthalten. Der Radweg wird auf der Südseite der L 2 angeordnet. Im Bereich der Ortslage 

Vielbaum ist dieser nördlich der L 2 bereits vorhanden. Der Radweg wird am vorhandenen 

Radweg in der Ortslage Vielbaum beginnen und bis zum Bahnübergang L 2/ DB AG-Strecke 

6401 Magdeburg-Wittenberge im geplanten Vorhaben geführt. 

Allerdings obliegt die westliche und die östliche Fortsetzung des Radweges bis Ortseingang 

Seehausen, d.h. die planerische Vorbereitung und Umsetzung der Radwegebedarfsplanung, 

dem zuständigen Straßenbaulastträger außerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens.  

12.2.91.4. Anhebung der Fahrbahn der Alandstraße 

Es ist nicht Ziel und Aufgabe des Planfeststellungsverfahrens bezüglich der BAB 14, die Aland-

straße durchgängig zwischen der L 2 und Geestgottberg anzuheben und entsprechend zu 

ertüchtigen. Da die künftige Nutzung der Alandstraße dem landwirtschaftlichen und Anlieger-

verkehr vorbehalten bleiben soll, ist es nicht geboten, eine durchgehende hochwassersichere 

Lage der Alandstraße innerhalb des eingedeichten Überschwemmungsgebietes des Alandes 

zu errichten. Hochwassersituationen sind in der Regel jahreszeitlich oder witterungsbedingt 

wiederkehrende, allerdings vorübergehende Naturereignisse. Zeitlich dadurch bedingte Um-

wege, wie über die K 1020, sind für den landwirtschaftlichen Anliegerverkehr hinnehmbar und 

damit zumutbar. 

12.2.91.5. Nutzung von Straßen und Wegen während der Bauphase 

Vorhandene öffentliche Straßen und Wege unterliegen den Regelungen nach dem StrG LSA. 

Nach § 14 Abs. 1 StrG LSA ist der Gebrauch öffentlicher Straßen und Wege im Rahmen der 

Widmung und der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts jedermann gestattet (Gemeinge-

brauch). Für den Verkehr zu den Baustellen hin und zurück, gilt der Gemeingebrauch auch für 

eine vorübergehende Nutzung als Transport- oder Erschließungsweg während der Bauphase.  

Der Vorhabenträger und die Bauausführenden werden grundsätzlich dafür Sorge tragen, dass 

die beanspruchten Straßen und Wege nach Abschluss der Bautätigkeit in ihren ursprünglichen 

Bestand wie vor Beginn der Baumaßnahme wiederhergerichtet werden. Um dies sicherzustel-

len, erfolgt zur Beweissicherung vor Beginn der Bautätigkeiten eine Bestandsaufnahme der 
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relevanten Straßen und Wege gemeinsam mit dem zuständigen Wegebaulastträger und Bau-

ausführenden. 

12.2.91.6. Löschwasserentnahmestelle auf unbewirtschafteten Rastanlagen 

Nach Ziffer 7.1.6 der Empfehlungen für Rastanlagen an Straßen (ERS 2011) sind, wenn aus 

Sicht der Brandbekämpfung geboten, allenfalls von den örtlichen Brandschutzbehörden im 

Baurechtsverfahren für die Nebenbetriebe, z.B. für bewirtschaftete Rastanlagen mit Tankstelle 

und/ oder Raststätte, geforderte Löschwassereinrichtungen (Hydranten) beachtlich. Für eine 

PWC Anlage (unbewirtschaftete Rastanlage mit WC Gebäude) bestehen keine Anforderungen 

zur Brandbekämpfung (vgl. Ziffer 7.2.2 ERS 2011). Im gegenständlichen Planfeststellungsver-

fahren wurden seitens der örtlichen Brandschutzbehörden zudem keine Forderungen zur Be-

rücksichtigung von Löschwassereinrichtungen auf der geplanten PWC Anlage vorgetragen.  

12.2.91.7. Wirtschaftswege 

Im Rahmen des 1. Planänderungs- und Ergänzungsverfahren wurde die Befestigungsart des 

W 3 (Krüden) geändert. Der W 3 wird unter Berücksichtigung der Verkehrsbedeutung zur Er-

schließung der zahlreich angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen anstelle der bisher vor-

gesehenen ungebundenen Befestigung mit Betonspurbahnen ausgestattet und er wird 5 Aus-

weichstellen enthalten, um ein Begegnen zweier landwirtschaftlicher Fahrzeuge zu ermögli-

chen. Der Wirtschaftsweg West wird eine Wendeanlage erhalten. 

Für die anderen Wirtschaftswege ist jedoch eine sandgeschlämmte Schotterdecke oder eine 

Asphaltdeckschicht völlig ausreichend. Zur weiteren Begründung wird auf die Ausführungen 

im Kapitel B.I.2.2.11 dieses Beschlusses sowie auf Kapitel 4.3.2 des Erläuterungsberichtes 

(Antragsunterlage 1, S. 182 ff.) verwiesen. 

12.2.91.8. Lärmschutzmaßnahmen 

Die schalltechnischen Berechnungen für die VKE 3.1/3.2a wurden vorschriftsmäßig und richt-

linienkonform gemäß geltender Rechtsnormen sowie Regelungen vorgenommen. Durch den 

Bau der BAB 14 wird keine unzumutbare Lärmbelästigung auftreten. Die Planfeststellungsbe-

hörde weist darauf hin, dass die Richtwerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) ledig-

lich Orientierungswerte sind, welche für die Berücksichtigung des Schallschutzes bei der städ-

tebaulichen Planung gelten. Sie gilt nicht für die Anwendung im Planfeststellungsverfahren. 

Werden jedoch diese Orientierungswerte eingehalten, ist der Lärmimmission ausreichend 

Rechnung getragen.  
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Im Zuge der Planung der BAB 14 wurden umfangreiche schalltechnische Untersuchungen 

durchgeführt. Im Übersichtslageplan (VKE 3.2a, Antragsunterlage 11) sind die sog. Isopho-

nenlinien für die Nachtgrenzwerte für die jeweiligen Gebiete (Gewerbegebiete, Mischgebiete, 

Allgemeine Wohngebiete) dargestellt. Anhand dieser jeweils für das Wohngebiet ausgewiese-

nen gestrichelten Linie ist zu erkennen, ab welchem Abstand zur geplanten BAB 14 mit keiner 

Grenzwertüberschreitung mehr zu rechnen ist.  

Im Bereich des Wilhelminenweges und am Wohngebäude der Einwender in ca. 700 m Entfer-

nung zur geplanten BAB 14 liegen keine Überschreitungen der vorgeschriebenen Grenzwerte 

vor. Dies gilt ebenso mit Blick auf die Lage des Wohngebäudes zur L 2 in 1,4 km Entfernung. 

Die Verkehrsgeräusche der L 2 sind im Vergleich zur BAB 14 erheblich geringer. Laut Ver-

kehrsprognose 2025 zur BAB 14 bestehen für die L 2 westlich der BAB 14 bis zur Kreuzung 

mit der K 1016 Verkehrsbelastungen von rund 3.000 Kfz/24h. Für die Anordnung von aktiven 

sowie passiven Lärmschutzmaßnahmen fehlt demnach die rechtliche Grundlage mangels An-

spruchsvoraussetzung. Mit der Einhaltung der IGW erfüllt das Neubauvorhaben das Gebot 

zum Schutz seiner Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräu-

sche. 

Zur weiteren Reduzierung der Grenzwerte wird eine lärmmindernde Straßenoberfläche mit 

einer Pegelminderung von -2 dB(A) bei vzul > 60 km/h sowohl auf der freien Strecke als auch 

auf den Brückenbauwerken verwendet.  

Eine hochabsorbierende Ausbildung der Lärmschutzwand Vielbaum (Bauwerk 117.1L) ist 

nicht erforderlich. Das nächstgelegene Wohnhaus auf der Ostseite der BAB 14 liegt ca. 600 

m von der BAB entfernt, so dass die Lärmschutzwand keine Überschreitung der IGW an der 

Wohnbebauung Voßhof bewirkt. Bei der Berechnung der Isophonenlinien ist die geplante 

Lärmschutzwand Vielbaum berücksichtigt. 

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf die Ausführungen im Kapitel C.XIII.1 dieses Beschlus-

ses sowie auf die schalltechnische Untersuchung der VKE 3.1 sowie 3.2a, Antragsunterlage 

11, verwiesen. 

12.2.91.9. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Die ursprünglich geplante Flächeninanspruchnahme war bedingt durch die ursprünglich bean-

tragte Ausgleichsmaßnahme ACEF 31 „Komplexmaßnahme Landwerder“, welche eine arten-

schutzrechtlich erforderliche Maßnahme zur Vermeidung von Zugriffsverboten gem. § 44 Abs. 

1 Nr. 3 BNatSchG darstellte. Diese Maßnahme ist jedoch im Rahmen des 1. Änderungs- und 
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Ergänzungsverfahren ersatzlos entfallen. Vor diesem Hintergrund ist auch die streitgegen-

ständliche Flächeninanspruchnahme nicht mehr erforderlich, was im Rahmen der 1. Planän-

derung im aktuellen Grunderwerbsverzeichnis mit dem Kommentar „entfällt“ berücksichtigt 

wurde (vgl. Grunderwerbsverzeichnis, Antragsunterlage 14.2). 

12.2.92. Einwender E 92 

Einwendung vom 27.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland. 

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 91 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.93. Einwender E 93 

Einwendung vom 27.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland. 

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 91 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.94. Einwender E 94 

Einwendung vom 27.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Er fordert, auf den Neubau der BAB 14 zu verzichten und stattdessen die B 189 auszubauen. 

Falls dem nicht entsprochen werde, sei die BAB 14 aus Lärmschutzgründen nicht in Damm-, 

sondern in Einschnittlage zu bauen und mit weiteren Lärmschutzvorrichtungen (Schallschutz-

wände, Flüsterbelag) zu versehen. Schallschutzmaßnahmen verlangt er auch für sein Haus-

grundstück. Darüber hinaus fordert er einen Ausbau und eine Ertüchtigung des nachgeordne-

ten Straßennetzes einschließlich des Radwegenetzes (L 2 und der K 1020). 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Ein Verzicht auf das Vorhaben zugunsten eines Ausbaus der B 189 kommt aus den zu dem 

Einwender E 1 angeführten Gründen nicht in Betracht. 
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Lärmschutzmaßnahmen, die über die bereits geplanten hinausgehen, kann der Einwender 

nicht verlangen, weil die zulässigen Lärmgrenzwerte nach den durchgeführten Berechnungen 

eingehalten werden.  

Die Forderung des Einwenders nach einem Schadensersatz für einen Wertverlust seines 

Grundstücks wird aus denselben Gründen zurückgewiesen wie das entsprechende Verlangen 

des Einwenders E 48.  

Die Forderung eines Ausbaus und einer Ertüchtigung des nachgeordneten Straßennetzes ein-

schließlich des Radwegenetzes (L 2 und der K 1020) wird aus den zu den Einwendern E 12 

und E 83 angeführten Gründen zurückgewiesen. Was den Ausbau und die Verlegung der L 2 

anbelangt, wird ergänzend auf folgendes hingewiesen:  

Für die L 2 wird zum Prognosehorizont im Jahr 2025 eine Streckenbelastung von 3.000 Kfz/24 

h prognostiziert. Die Leistungsfähigkeit der vorhandenen L 2 ist bei dieser Größenordnung des 

Prognoseaufkommens nicht anzuzweifeln. Vergleichsweise ist ein einbahnig, 2-streifiger Stra-

ßenabschnitt mit einer Fahrbahnbreite von mindestens 6,50 m geeignet, Verkehrsbelastungen 

bis in Höhe von 15.000 Kfz/24 h noch sicher zu bewältigen, vgl. Bild 5 der Richtlinien für die 

Anlage von Straßen, Teil: Querschnitte, Ausgabe 1996 (RAS-Q 96). Überdies wird nach Aus-

kunft des zuständigen Straßenbaulastträgers der Abschnitt der L 2 „Vor dem Mühlentor“ (Be-

reich L 2/K 1020 Richtung Losenrade – Knoten L 2/K 1020 Richtung Havelberg) zurzeit aus-

gebaut. Die neue Fahrbahnbreite beträgt dann 6,70 m. Mithin wird die Leistungsfähigkeit der 

L 2 nicht in Frage gestellt. 

12.2.95. Einwender E 95 

Einwendung vom 27.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 94 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.96. Einwender E 96 

Einwendung vom 27.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 
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Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 94 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.97. Einwender E 97 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendung entspricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 94 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.98. Einwender E 98 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendung entspricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 94 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.99. Einwender E 99 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendung entspricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 94 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender darüber hinaus eine Anpassung der BAB 14 an das Landschaftsbild 

und eine Umsiedlung fordert, wird auf folgendes hingewiesen: 

Aus den landschaftspflegerischen Begleitplänen, welche die beiden Teilabschnitte der Ver-

kehrseinheit 3.1/3.2a betreffen (vgl. Erläuterungsbericht zur landschaftspflegerischen Begleit-

planung für die VKE 3.1, Antragsunterlage 12.A.0; Erläuterungsbericht zur landschaftspflege-

rischen Begleitplanung für die VKE 3.2 a, Antragsunterlage 12.B.0) ergibt sich, dass die Tras-

sierung der BAB 14, die geplanten Ingenieurbauwerke, sowie die geplanten besonderen An-

lagen (Amphibienschutzzaun/Amphibienleiteinrichtungen,Wildschutzzäune,etc.) mit Rücksicht 
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auf die faunistischen Aspekte stets optimiert wurden. Bereits hieraus lässt sich entnehmen, 

dass der Vorhabenträger seiner sich aus § 15 Abs. 2 BNatSchG i. V. m. § 7 NatSchG LSA 

ergebenden Pflicht, durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Aus-

gleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen) die mit dem Vorhaben einhergehenden, unver-

meidbaren Beeinträchtigungen zu kompensieren, im Rahmen der Planung nachgekommen 

ist.  

Durch eine fachgerechte Ausführung der im Landschaftspflegerischen Begleitplan entwickel-

ten Maßnahmen kann der Ausgleich des Eingriffs gemäß § 16 BNatSchG erzielt werden. Das 

Landschaftsbild wird landschaftsgerecht wiederhergestellt bzw. neugestaltet. 

Einen Anspruch auf Umsiedlung, die in Gestalt einer Übernahme seines Grundstücks zu ge-

währen wäre, steht dem Einwender nicht zu, weil die Verwirklichung des planfestgestellten 

Straßenbauvorhabens die Situation seines 1,7 km von der Autobahn entfernten Wohngrund-

stücks nicht derart verschlechtert, dass deren Nutzung zu Wohnzwecken unzumutbar er-

scheint. 

12.2.100. Einwender E 100 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Stadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 99 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.101. Einwender E 101 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Stadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 99 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.102. Einwender E 102 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Gienenslage der Hansestadt Werben (Elbe). 

Er wendet sich gegen die Dammlage der Autobahn, das Fehlen ausreichender Lärmschutz-

maßnahmen und das Fehlen von Radwegen auf den Überführungsbauwerken (L 2 und Wah-

renberger Weg). Insgesamt fordert er einen Ausbau der B 189 anstelle des Autobahnneubaus.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen 

Was die Themen „Dammlage“, „Lärmschutz“ und „Ausbau B 189 statt BAB 14“ anbelangt, wird 

zur Begründung auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Einwender E 1 verwiesen. 

Soweit sich der Einwender gegen das Fehlen von Radwegen auf den Überführungsbauwerken 

der L 2 und des Wahrenberger Wegs wendet, gilt Folgendes:  

Die geplanten Überführungen im Zuge der L 2 und des Wahrenberger Weges sind regelkon-

form. Der Ausbau des der geplanten BAB 14 nachgeordneten Straßennetzes in Form der An-

lage von straßenbegleitenden Radwegen ist weder Inhalt dieser Planung noch Aufgabe des 

Baulastträgers der Bundesfernstraßen. Für die L 2 gilt jedoch, dass die vorliegende Planung 

im Kreuzungsbereich BAB 14/L 2 um einen straßenbegleitenden Radweg entlang der L 2 er-

gänzt wurde. Für den Wahrenberger Weg wurde ein solcher Bedarf hingegen bislang nicht 

festgestellt. 

12.2.103. Einwender E 103 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Stendal. 

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 102 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.104. Einwender E 104 

Einwendungen vom 05.04.2010 und vom 13.12.2011 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 
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Er macht geltend: Die BAB 14 habe kein angemessenes Kosten/Nutzen-Verhältnis. Insbeson-

dere sei nicht mit einer nennenswerten Fahrzeitersparnis zu rechnen. Die Lärmimmissionen 

beeinträchtigten seine Lebensqualität. In Richtung Seehausen fehle es an Lärmschutzmaß-

nahmen. Anstelle des Auobahnneubaus genüge ein Ausbau der B 189. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

12.2.104.1. Kosten/Nutzen Verhältnis 

Nach ständiger Rechtsprechung darf zum Zeitpunkt der Planfeststellung lediglich nicht ausge-

schlossen sein, dass das planfestgestellte Vorhaben auch verwirklicht werden wird. Es wird 

seitens der Planfeststellungsbehörde vorausschauend geprüft, ob dem geplanten Bauvorha-

ben der BAB 14 unüberwindbare finanzielle Schranken entgegenstehen. Diese Einschätzung 

setzt einen Zeithorizont voraus. Der Zeithorizont für diese Beurteilung wird von der Rechtspre-

chung mit mindestens 10 Jahren veranschlagt (BVerwG, 4 A 12/98). Eine Finanzierbarkeit der 

BAB 14 ist sichergestellt. 

Im Zusammenhang mit der Beantragung von Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung ist das Kosten/Nutzen-Verhältnis für das Lückenschlussprojekt BAB 14 

im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums Anfang 2009 neu berechnet worden. Im Rahmen 

dieser Wirtschaftlichkeits-, Finanz- und Sensibilitätsanalyse nach den entsprechenden metho-

dologischen Vorgaben der Europäischen Kommission (Methodologische Leitlinien und Leitfa-

den 2008) und auf der Grundlage des Bundesverkehrswegeplanes wurden u.a. aktuelle In-

vestitionskosten, Prognose-Verkehrsdaten und künftige Mauteinnahmen berücksichtigt. Im Er-

gebnis der Neuberechnung beträgt das Nutzen/Kosten-Verhältnis für die BAB 14 zum Ba-

sisszenario 2025 für den Netzfall Bestandsnetz mit allen indisponiblen und vordringlichen Be-

darfsplanmaßnahmen des Bundesverkehrswegeplanes sowie aller weiteren Bedarfsplanmaß-

nahmen mit bestehendem Planungsrecht 4,3. Dies bedeutet, dass die Investitionskosten für 

das Lückenschlussprojekt BAB 14 einen mehr als 4-fachen volkswirtschaftlichen Gesamtnut-

zen erwarten lassen. 

12.2.104.2. Fahrzeitersparnis 

Die BAB 14 reduziert die Fahrzeit zwischen den Oberzentren Magdeburg und Schwerin um 

mehr als 30 Minuten. Sie erzielt damit auch deutliche Fahrzeitverbesserungen in den heute 

bestehenden prekären Relationen zwischen den zentralen Orten im Planungsraum und den 

Oberzentren. Durch die Realisierung der BAB 14 werden die Standards der Mindesterreich-

barkeit zur Daseinsvorsorge gewährleistet. 
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Die BAB 14 verbessert darüber hinaus die Standortqualität und Lagegunst des Planungs-

raums, wodurch sich die Chancen für die Ansiedlung von Arbeitsplätzen erhöhen und die Er-

reichbarkeit weiter entfernter Arbeitsplatzschwerpunkte bei vertretbarem Zeitaufwand erheb-

lich verbessert wird. Bei einer Fahrzeit bis 45 Minuten erhöht sich das Potenzial erreichbarer 

Einwohner und Arbeitsplätze gegenüber heute nahezu um den Faktor 2,5. Zudem verbessert 

die BAB 14 die Fahrzeiten zur nächsten Autobahnanschlussstelle für rund 330.000 Einwohner. 

Diese benötigen heute im Durchschnitt 52 Minuten bis zur nächsten Anschlussstelle. Diese 

Fahrzeit verkürzt sich durch den Bau der BAB 14 auf 21 Minuten und erreicht somit einen 

allgemein üblichen Standard in Deutschland. 

Die BAB 14 trägt dazu bei, die vorliegende Benachteiligung in der Straßeninfrastrukturausstat-

tung des Raumes zwischen Magdeburg und Schwerin zu beseitigen und ist zur Gewährleis-

tung der Erreichbarkeitsstandards in der Daseinsvorsorge in diesem Raum unerlässlich.  

Die Planfeststellungsbehörde hat hinsichtlich des Bedarfs der Autobahn bereits ausführlich im 

Rahmen der Bescheidung der inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 1 Stellung ge-

nommen und verweist deshalb zur Vermeidung von Wiederholungen auf die dortigen Ausfüh-

rungen. 

12.2.104.3. Lärmschutz in Richtung Seehausen 

Am Standort Seehausen werden die zulässigen Lärmimmssionswerte nach den durchgeführ-

ten schalltechnischen Untersuchungen eingehalten.   

Neben der aktiven Lärmschutzmaßnahme in Form einer Lärmschutzwand wird eine lärmmin-

dernde Straßenoberfläche mit einer Pegelminderung von -2 dB(A) bei vzul > 60 km/h sowohl 

auf der freien Strecke als auch auf den Brückenbauwerken verwendet.  

Die örtlichen Besonderheiten, wie die Damm- und Einschnittslagen der Autobahn, Reflexionen 

oder Abschirmungen von benachbarten Gebäuden, werden in der schalltechnischen Untersu-

chung berücksichtigt. Das vorgeschriebene Berechnungsverfahren geht von einer „Mitwind-

lage“ (Geschwindigkeit 3 m/s gemäß Punkt 4 der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, 

Ausgabe 1990 (RLS-90)) und einer Temperaturinversion aus. Beide fördern die Schallausbrei-

tung. Damit wird u.a. unterstellt, dass der Verkehrslärm durch den Wind ausschließlich von 

der Straße zum beurteilten Ort der Immission hingetragen wird. Die Windgeschwindigkeit von 

3 m/s ist eine standardisierte Größe und kann vom Anwender des Berechnungsverfahrens 

nicht geändert werden.  

Des Weiteren ist die geplante Lärmschutzwand Vielbaum bei der Berechnung der Isophonenli-

nien berücksichtigt worden, vgl. VKE 3.1, Antragsunterlage 11.2.1, Blatt 1). Die nächstgele-
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gene Wohnhausbebauung im Ort Voßhof, auf der Ostseite der BAB 14, liegt ca. 600 m zur 

Autobahn entfernt. Die Lärmschutzwand Vielbaum bewirkt dort keine Überschreitung der Im-

missionsgrenzwerte. Auf Grund der Lage und des Abstandes des Wohngebäudes des Ein-

wenders zur Lärmschutzwand in ca. 2,5 km Entfernung wird es am Wohngebäude des Ein-

wenders nicht zu Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte kommen.  

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf die Ausführungen im Kapitel C.XIII.1 dieses Beschlus-

ses sowie auf die schalltechnische- und Luftschadstoffuntersuchung der VKE 3.1 sowie 3.2a, 

Antragsunterlage 11, verwiesen.  

12.2.104.4. Ausbau der B 189 – Mautausweichverkehr 

Für den Ausbau der B 189 ist kein Raum. Im Erläuterungsbericht (PU 1, S. 41 ff.) ist dargelegt, 

dass das Planungsziel einer Verringerung der derzeit bestehenden Verbindungs- und Erreich-

barkeitsdefizite mit der Null-Plus-Variante nicht erreicht werden kann und diese Variante dem 

verfolgten Planungskonzept widerspricht. Auch aus verkehrlichen, raumordnerischen, städte- 

und straßenbaulichen Gründen ist sie nicht vorzugswürdig.  

Zum Mautausweichverkehr wurde bereits im Rahmen der Bescheidung des Einwenders E 67 

Stellung genommen. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die dortigen Ausführungen 

verwiesen. 

12.2.105. Einwender E 105 

Einwendungen vom 06.04.2010 und vom 09.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Mit seiner Einwendung vom 06.04.2010 fordert er den Ausbau des nachgeordneten Straßen-

netzes (K 1020, Alandstraße und Wirtschaftswege entlang der BAB 14) und seiner Ausstattung 

mit Radwegen, eine Untertunnelung der Elbe und Maßnahmen gegen die Hochwassergefah-

ren für Seehausen im Falle eines Deichbruchs.  

Mit seiner Einwendung vom 09.01.2013 fordert er die westliche Weiterführung des Radweges 

an der L 2 bis zur Landesgrenze.  

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Zu den aufgeworfenen Fragen hat die Planfeststellungsbehörde bereits im Rahmen der Be-

scheidung anderer Einwendungen Stellung genommen, und zwar zur Frage des Ausbaus des 
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nachgeordneten Straßennetzes (K 1020, Alandstraße, Wirtschaftswege) und seiner Ausstat-

tung mit Radwegen bei den Einwendern E 12 und E 91, zur Frage einer Untertunnelung der 

Elbe bei dem Einwender E 1 und zur Hochwasserproblematik bei dem Einwender E 59. Auf 

die entsprechenden Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.  

12.2.106. Einwender E 106 

Einwendungen vom 02.04.2010 und vom 10.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg (Siedlung „Märsche“) der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark) und Eigentümer verschiedener von ihm bewirtschafteter landwirt-

schaftlicher Grundstücke der Gemarkung Geestgottberg, die für das Vorhaben in Anspruch 

genommen werden.  

Er macht geltend: Nicht einverstanden sei er mit dem Trassenverlauf der BAB 14. Ursprünglich 

habe die Trasse zwischen den Ortschaften Wahrenberg auf der östlichen und Geestgottberg 

auf der westlichen Seite verlaufen sollen. Die aktuelle Trasse führe hingegen westlich an der 

Ortslage Geestgottberg vorbei und grenze damit den Ortsteil Märsche völlig von Geestgottberg 

ab. Durch die Lage seines Wohngrundstücks zur Trasse werde er einer sehr hohen Lärmbe-

lastung ausgesetzt. Bei der Berechnung der Immissionsgrenzwerte seien die jeweiligen Wind-

verhältnisse nicht hinreichend berücksichtigt worden. Im Bereich der Elbe müsse zweimal pro 

Jahr mit Hochwasser gerechnet werden. Der Schall werde dadurch erhöht reflektiert. Im Bau-

bereich der Alandquerung bis zum Ende der Elbeüberquerung sei deshalb ein lärmmindernder 

Straßenbelag (Flüsterasphalt) und eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100 km/h sowie 

ein Überholverbot für Lkw erforderlich. Weiter fordert er einen Fuß- und Radweg von der Sied-

lung Märsche ausgehend an der B 189 Abzweigung Märscher Weg bis zum Unterführungsbau 

BW 128 A und weiter westlich der A 14 bis zum Wahrenberger Weg und der Baumaßnahme 

B 128 Ü sowie einen Wegfall der gesamten Überführung B 128 Ü (Bereich mit Anrampung) 

und stattdessen den Bau einer Unterführung an gleicher Stelle mit einem begleitenden Rad- 

und Fußweg. Die Planung trage vor allem dem Schutz einzelner Tierarten Rechnung und ver-

nachlässige dabei das Schutzgut Mensch. Die Anpflanzung von Auenwald in der Elbeniede-

rung westlich der BAB 14 sei so nicht hinnehmbar Die Erreichbarkeit und Zuwegung zur Be-

wirtschaftung seiner Flächen müsse gewahrt bleiben. Der Einwender fordert den Ausbau der 

K 1020 und der Alandstraße sowie den Bau straßenbegleitender Radwege, den Einbau eines 

Durchlasses im Dammbereich der A 14 (Bauabschnitt 1 + 800 bis 1 + 750) und die Schließung 

der Baulücke am Ende der Dammlage B 189 und der BAB 14. Er schlägt vor, den Neubau der 
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Krugbrücke nicht auf gleicher Stelle vorzunehmen, sondern weiter östlich neben der alten Brü-

cke zu errichten. Er fordert die Anhebung der Gradiente der Alandstraße, um das Passieren 

der Straße im Falle eines Hochwassers zu ermöglichen.  

Für die Inanspruchnahme seiner landwirtschaftlich genutzten Flächen begehrt der Einwender 

Austauschflächen. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

12.2.106.1. Trassenführung 

Bei der vom Einwender so bezeichneten ursprünglichen Trassenführung handelt es sich um 

die auf der Vorplanungsebene untersuchten Varianten W 1 und W 2 im Westkorridor der bei 

Wittenberge geplanten Elbequerung (vgl. PU 1, S. 48, Abb. 10). Sowohl die Variante W 1 als 

auch die Variante W 2 ließen erkennbar die meisten Konflikte mit dem zusammenhängenden 

Netz Natura 2000 erwarten und wurden deshalb bereits frühzeitig aus der weiteren Planung 

ausgeschlossen. Die Varianten W 1 und W 2 queren die Elbe ca. 1,5 bis 2 km westlich der 

vorhandenen Elbebrücke der B 189 und sind auf Grund der umfangreicheren erheblichen Be-

einträchtigungen der Natura 2000-Gebiete und der nachhaltigen Neuzerschneidung von Natur 

und Landschaft als naturschutzfachlich wesentlich ungünstiger einzuschätzen als die Vorzugs-

variante (vgl. FFH-Ausnahmeprüfung für das EU-Vogelschutzgebiet „Aland-Elbe-Niederung“ 

[PU 16.B.3]). Durch die vorhandene B 189 besteht bereits eine Trennwirkung zwischen den 

einzelnen Außenbereichsbebauungen Märsche und der Ortslage Geestgottberg, die durch 

das Hinzukommen der BAB 14 in enger Trassenbündelung mit der B 189 nur mäßig verstärkt 

wird.  

12.2.106.2. Lärmschutz 

Die Forderungen nach aktivem und passivem Lärmschutz sind nicht begründet. Bei der Be-

bauung im Bereich „Märsche“ handelt es sich um eine als Mischgebiet einzustufende Siedlung 

im Außenbereich der Ortslage Geestgottberg, in der gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 3 der 16. BIm-

SchV die Immissionsgrenzwerte von 64 dB (A) tags und 54 dB (A) nachts einzuhalten sind. 

Dies ist im Ergebnis der schalltechnischen Berechnungen am Wohngrundstück des Einwen-

ders ohne Lärmschutzmaßnahmen der Fall (vgl. PU 11.1.2, S. 5). Da die östlich entlang der 

BAB 14 vorgesehene Lärmschutzwand (Bauwerk 130.2L) im Bereich Märsche straßenseitig 

absorbierend ausgeführt wird, wird der Schall daran gehindert, sich geradlinig auszubreiten 

und angrenzende Schutzbereiche zu erreichen.  

Zu den lärmbeeinflussenden Faktoren Wind und Hochwasser verweist die Planfeststellungs-

behörde auf ihre diesbezüglichen Ausführungen zum Einwender E 1  
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Ein lärmmindernder Straßenbelag ist im Bereich Geestgottberg vorgesehen. Die Kriterien für 

den Einsatz besonders lärmreduzierenden offenporigen Asphalts (OPA) sind nach den inso-

weit anzuwenden Richtlinien (ARS Nr. 08/2004 des Bundesverkehrsministeriums) hingegen 

nicht erfüllt. Aufgrund der Einhaltung der Lärmgrenzwerte fehlt es auch an den Voraussetzun-

gen betrieblicher Maßnahmen zur Lärmreduzierung wie einer Geschwindigkeitsbegrenzung 

oder eines Überholverbots für LKW. Sollten sich allerdings beim Betrieb Grenzwertüberschrei-

tungen herausstellen, hat der Vorhabenträger die Ausweisung zusätzlicher Lärmschutzmaß-

nahmen in Aussicht gestellt.  

12.2.106.3. Erreichbarkeit der Ortslage Geestgottberg  

Der Bau des geforderten Fuß – und Radweges nach Geestgottberg ist nicht veranlasst. Einer-

seits wird es durch den Bau der BAB 14 nicht zu einer wesentlichen Verlängerung der beste-

henden Verbindungsstrecke zwischen Märsche – B 189 – Schulstraße kommen. Über die 

Straßen- und Wegeverbindung Wirtschaftsweg Märsche – B 189 – verlängerte Alandstraße – 

Überführung Wahrenberger Weg ist Geestgottberg für die Anlieger der Märsche nach dem 

Bau der BAB 14 weiterhin ohne erhebliche Umwege erreichbar. Auch greift das Bauvorhaben 

in keine zwischen der Siedlung Märsche und der Ortslage Geestgottberg entlang der B 189 

bestehenden Verkehrsanlagen für Fußgänger und Radfahrer ein. 

Andererseits ist der Ausbau des der geplanten BAB 14 nachgeordneten Straßennetzes in 

Form der Anlage straßenbegleitender Fußwege oder Radverkehrsanlagen weder Inhalt dieser 

Planung noch Aufgabe des Baulastträgers Bundesfernstraßen. Ein entsprechender Aus- bzw. 

Umbau der Straßenverkehrsanlagen ist in separaten Planungsmaßnahmen der zuständigen 

Straßen- und Wegebaulastträger zum gegebenen Zeitpunkt durchzuführen, sofern ein ent-

sprechender Bedarf hierfür nachgewiesen wird. 

12.2.106.4. Überführung Wahrenberger Weg 

Aufgrund von Auswirkungen einer Anhebung der Autobahngradiente insbesondere im Bereich 

entlang der Ortslage Geestgottberg ist die Forderung des Einwenders nach einer Unterführung 

des Wahrenberger Wegs aus straßen- und städtebaulichen, umweltfachlichen und in der Folge 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten gegenüber der beantragten Lösung (Überführung des Wah-

renberger Weges) nicht vorzugswürdig. Die beantragte Lösung verursacht im Vergleich zum 

Wechsel der Kreuzungsebenen geringere Änderungen im Bestandsstraßennetz (weitgehende 

Beibehaltung der vorhandenen Alandstraße), eine geringere Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes, weniger Flächeninanspruchnahme und somit auch geringeren Kompensations-
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bedarf. Sie stellt daher die vorteilhaftere und zweckmäßigere Lösung dar und ist überdies wirt-

schaftlich (u.a. geringer Erdmassenbedarf und geringerer Aufwand für Lärmschutzmaßnah-

men) günstiger einzustufen. 

12.2.106.5. Naturschutz und Schutzgut Mensch 

Zum Schutz der Natur und der Artenvielfalt sind in Planfeststellungsverfahren aufgrund der 

bestehenden Gesetzeslage umfangreiche Prüfungen durchzuführen und die erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen. Gleichwohl wurde auch dem Schutzgut Mensch unter Beachtung der 

gesetzlichen Bestimmungen hinreichend Rechnung getragen.  

12.2.106.6. Erreichbarkeit und Bewirtschaftung verbliebener Flächen 

Eine Zuwegung zu den Flächen in der Elbaue erfolgt weiterhin über die vorhandene B 189 und 

die vorhandenen Wege. Durch das Hinzukommen der BAB 14 werden Wege in der Elbaue 

nicht unterbrochen. Auch die Flächen westlich der BAB 14 bleiben über das mit dem ALFF 

Altmark, Außenstelle Salzwedel abgestimmte ländliche Wegenetz nach dem Bau der BAB 14 

weiterhin erreichbar. 

12.2.106.7. Ausbau der K 1020 und der Alandstraße  

Die Forderung nach einem Ausbau der K 1020 nördlich Seehausen nebst Anlage eines Rad-

weges hat sich teilweise erledigt. Nach einer entsprechenden Entscheidung der Straßenbau-

verwaltung des Landes Sachsen-Anhalt wird der betreffende Abschnitt der K 1020 nördlich 

Seehausen zwischen ihrer Einmündung an der B 189 nördlich Geestgottberg und ihrer Ein-

mündung an der L 2 unmittelbar nördlich Seehausen zur Landesstraße L 38 im Jahr des Bau-

beginns des gegenständlichen Planungsabschnittes aufgestuft. Hierzu besteht Einvernehmen 

zwischen dem heutigen (LK Stendal) und künftigen (Landesstraßenbaubehörde Sachsen-An-

halt) Straßenbaulastträger. Hinsichtlich der Berücksichtigung der angesprochenen Belange 

des Lärmschutzes und der Landwirtschaft seitens des Einwenders werden diese Punkte Inhalt 

der außerhalb des gegenständlichen Planfeststellungsverfahrens planerischen Vorbereitung 

der geplanten Ertüchtigung der K 1020 sein. 

Zur Frage eines Ausbaus der Alandstraße wird auf die diesbezüglichen Ausführungen zum 

Einwender E 12 verwiesen. 

12.2.106.8. Abfluss Qualm- und Hochwasser 

Die Forderung hat sich erledigt. Im Abschnitt der BAB 14, VKE 3.2a zwischen dem Wirtschafts-

weg Märsche und dem Elbdeich (von ca. Bau-km 1+570 bis ca. Bau-km 1+810) sind, wie im 
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Lageplan (PU 7, S. 10 A) dargestellt, im Autobahndamm entsprechende Durchlässe für den 

Qualmwasserabfluss vorgesehen. 

Zur Gewährleistung eines Hochwasserabflusses im Elbvorland aus dem Zwischenbereich der 

beiden Straßendämme BAB 14 und B 189 ist im Autobahndamm unmittelbar nördlich des Elb-

deiches bei Bau-km 1+845 der Durchlass Nr. 31 (DN 1600) vorgesehen, vgl. Darstellung im 

Lageplan (PU 7, S. 10 A). 

12.2.106.9. Elbvorland, Fläche zwischen den Straßendämmen BAB 14 und B 189 

Eine Aufschüttung bzw. Schließung der Zwischenfläche am Ende der beiden Straßendämme 

BAB 14 und B 189 ist im Interesse der Minimierung des Retentionsraumverlustes im Über-

schwemmungsgebiet der Elbe grundsätzlich nicht sinnvoll und daher abzulehnen. Ohne die 

Aufschüttung kann neben dem zusätzlichen Bedarf an Erdmassen (Zusatzkosten) bei dem 

ohnehin schon bestehenden Erdmassendefizit auch der zusätzliche Kompensationsbedarf 

zum erforderlichen Ausgleich des Retentionsraumverlustes vermieden werden. Auch wäre 

eine Anpflanzung der Zwischenfläche aus naturschutzfachlichen Aspekten nicht zweckmäßig. 

Denn hier würde ein zusätzliches Konfliktpotential für die Vogelfauna bestehen. 

12.2.106.10. Ersatzneubau der Krugbrücke im Zuge Alandstraße über den Aland 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchungen für den Abschnitt der VKE 3.1 (An-

tragsunterlage 11.1.2, Tab. 4, S. 1) haben ergeben, dass an dem im Außenbereich unmittelbar 

an der Alandstraße gelegenen Gebäude Alandstraße 5 auch ohne Lärmschutzmaßnahmen im 

Sinne des § 2 (1) Nr. 3 der 16. BImSchV die zulässigen Immissionsgrenzwerte tags und nachts 

eingehalten werden. Für die Anordnung einer aktiven Lärmschutzmaßnahme fehlt daher die 

Anspruchsgrundlage. 

Insoweit besteht auch kein Anlass, die Alandstraße in ihrem heutigen geradlinigen Verlauf im 

Zuge der Kreuzung des Alandes und insofern im FFH-Gebiet „Aland-Elbe-Niederung nördlich 

Seehausen“ aus Lärmschutzgründen entsprechend dem Vorschlag des Einwenders zu verän-

dern. 

12.2.106.11. Anhebung Alandstraße zwischen südlichem Alanddeich und Krugbrü-

cke 

Eine durchgehende hochwassersichere Lage der Alandstraße innerhalb des eingedeichten 

Überschwemmungsgebietes des Alandes ist aus Gründen der vorgesehenen künftigen Nut-

zung allein durch den landwirtschaftlichen und Anliegerverkehr nicht geboten. Hochwassersi-
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tuationen sind in der Regel jahreszeitlich- oder witterungsbedingt wiederkehrende, jedoch vo-

rübergehende Naturereignisse. Temporäre bzw. zeitlich begrenzte Umwege, z.B. über die K 

1020, sind für den landwirtschaftlichen und Anliegerverkehr durchaus zumutbar. 

Eine Notwendigkeit, die Alandstraße im Überschwemmungsgebiet des Alandes südlich der 

Krugbrücke für eine uneingeschränkte Nutzung durch den Allgemeinverkehr zu Lasten des 

Bauvorhabens zu ertüchtigen, sieht die Planfeststellungsbehörde nicht. Zudem wären mit der 

Gradientenanhebung eine direkte Betroffenheit verschiedener FFH-Lebensraumtypen verbun-

den und somit erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes „Aland-Elbe-Niederung nörd-

lich Seehausen“ nicht auszuschließen. 

12.2.106.12. Flächeninanspruchnahme 

Für die Straßenbaumaßnahme und für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden verschie-

dene, im Eigentum des Einwenders stehende Grundstücke der Gemarkung Geestgottberg in 

Anspruch genommen (vgl. Grunderwerbsverzeichnis, PU 14, 14.1, S. 8, 10, 11 und 20). Die 

Flurstücke 1093/229/3, 1094/229/3, 1095/229/3, 203/3, 112/64/1, 68/2/1 und 53/1 werden teils 

direkt durch den Straßenkörper beansprucht, teils durch Dritte. Das Flurstück 203/3 wird dar-

über hinaus für die Ausgleichsmaßnahme A5, das Flurstück 53/1 für die Ausgleichsmaßnah-

men A1 und A2 und das Flurstück 68/2/1 zusätzlich für die Ersatzmaßnahme E2 beansprucht. 

Das Flurstück 75/2/1 wird für die Ersatzmaßnahme E2 sowie für die Maßnahmen ECEF FFH 3 

und ECEF FFH 4 in Anspruch genommen. 

Die Ausgleichsmaßnahme A1 beinhaltet die Wiesenansaat zur Kompensation sowie zur land-

schaftsgerechten Einbindung der Trasse. Die Ausgleichsmaßnahme A2 dient der Ansaat von 

Wirtschaftsgrünland zur Wiederherstellung des im Zuge der baubedingten Flächeninanspruch-

nahme verloren gegangenen Wirtschaftsgründlandes. Mit der Ausgleichsmaßnahme A5 er-

folgt die Anlage grabenbegleitender Hochstaudenfluren und Einzelgehölzen zur Wiederent-

wicklung grabenbegleitender Vegetationsstrukturen an den umverlegten Gräben zur Förde-

rung ihrer Funktion als Leitstuktur für die Fauna und ihrer landschaftlichen Einbindung. Die 

Ersatzmaßnahme E2 dient der Entwicklung von Auwald bei Losenrade zur Entwicklung eines 

naturnahen Hartholzauwaldes in einem heute an solchen auentypischen Landschaftselemen-

ten armen Gebiet unter Berücksichtigung der Anforderungen des Hochwasserschutzes.  

Mit der Maßnahme ECEF FFH 3 wird eine dornstrauchreiche Waldrandgestaltung zur Neuentwick-

lung von für den Neuntöter geeigneten Bruthabitaten außerhalb des Belastungsraumes der 

Trasse hergestellt und mit der Maßnahme ECEF FFH 4 soll eine Extensivierung von Auengrün-
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land einschließlich Maßnahmen zur Strukturanreicherung zur Entwicklung artgerechter Le-

bensräume (Brut- und Nahrungshabitate) in Form von extensiv bewirtschafteten, strukturrei-

chen Auengrünland außerhalb des Belastungsraumes der Trasse geschaffen werden. 

Die Flächeninanspruchnahme für die genannten LBP-Maßnahmen ist, wie die Inanspruch-

nahme für den Bau der Straße nach Art und Umfang unvermeidbar.  

Die grundsätzliche Bedeutung, Eignung, Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit der Maßnah-

men werden vom Einwender lediglich für die Ersatzmaßnahme E 2 beanstandet. Hinsichtlich 

der Rechtfertigung der übrigen Maßnahmen wird mangels konkreter Einwendungen auf die 

Ausführungen im Kapitel C.XIV.5 dieses Beschlusses Bezug genommen. 

Die Ersatzmaßnahme E 2 begründet sich in einem Vorschlag der Agrarstrukturellen Entwick-

lungsplanung (AEP) „Nordverlängerung A 14“, Leistungsphase 1 (ALFF, 2005) zu prioritären 

Suchräumen für die Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen. Die Planung und Verortung 

der Maßnahme E 2 zur Auenwaldbegrünung im Strömungsschatten des künftigen Autobahn-

dammes ist das Ergebnis eines intensiven Abstimmungs- und Untersuchungsprozesses und 

fand auch die Zustimmung der Forstbehörden und des Landesbetriebes für Hochwasserschutz 

und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt. Die zwischen dem Aland- und dem Elbedeich gelege-

nen Flächen sind für die Landwirtschaft gegenüber den regelmäßig überfluteten Grünländern 

der eingedeichten Elbaue oder auch der Alandniederung wesentlich wertvoller. Gleichzeitig 

verfügt die Fläche in der Elbaue bzw. im Elbvorland über ein sehr hohes naturschutzfachliches 

Aufwertungspotenzial, welches in der Form nicht in den am Deich unmittelbar vorgelagerten 

Qualmwasserbereichen gegeben ist. 

Überdies hat die Planfeststellungsbehörde im Verfahren geprüft, welche Flächen zur Erfüllung 

der naturschutzrechtlichen Kompensationsverpflichtungen erforderlich sind und ob diese Maß-

nahmen auf Flächen des Vorhabenträgers, auf öffentliche oder treuhänderisch verwalteten 

Flächen realisiert werden können. Vor dem Rückgriff auf private Flächen, auch auf die des 

Einwenders, wurden im Rahmen des LBP von Privaten, Betrieben und Verbänden angebotene 

Flächen einbezogen und bei entsprechender Eignung verwendet. 

Soweit der Einwender einen Ausgleich für die Inanspruchnahme seiner Flächen fordert, muss 

er darauf verwiesen werden, dass Fragen der Entschädigung im Rahmen der Planfeststellung 

nicht entschieden werden. Dies geschieht erst im Rahmen des verfahrensbegleitenden Flur-

bereinigungsverfahrens bzw. eines später sich anschließenden Entschädigungsverfahrens, 

wenn das Flurstück außerhalb des das Flurbereinigungsverfahren umfassenden Gebietes 

liegt. Diese Verfahren können erst dann durchgeführt werden, wenn der Planfeststellungsbe-

schluss vorliegt, weil erst dann feststeht, welche Flächen für die Baumaßnahme tatsächlich in 
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Anspruch genommen werden. Dem Einwender gehen insoweit keine Rechte verloren, da be-

stehende Eigentumsverhältnisse allein durch den Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses 

nicht geändert werden. 

Der Vorhabenträger hat ein das Bauvorhaben begleitendes Flurbereinigungsverfahren gem. 

§§ 87 ff. Flurbereinigungsgesetz beantragt, um den bei den Betroffenen entstehenden Land-

verlust auf einen größeren Kreis von Eigentümern zu verteilen und Nachteile für die allgemeine 

Landkultur zu vermeiden. Für das vom Bauvorhaben in Anspruch genommene Land erhalten 

die Betroffenen spätestens mit dem Flurbereinigungsplan wertgleiches Ersatzland unter Be-

rücksichtigung eines gegebenenfalls erforderlichen Landabzuges. 

12.2.107. Einwender E 107 

Einwendung vom 05.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark). 

Er macht geltend: Er müsse mit einer schweren und unerträglichen Verlärmung seines Grund-

stücks rechnen. Die Lärmimmissionen seien nicht korrekt berechnet worden. Aufgrund des 

häufig vorherrschenden, mehr als leichten West- und Nordwestwindes und der Dammlage der 

Trasse seien erheblich höhere Schallwerte zu erwarten als prognostiziert. Er fordert deshalb, 

die Schallschutzwand am Ostrand der BAB 14 von der Ortslage Geestgottberg in Richtung 

Wittenberge mindestens bis zur Höhe der ehemaligen Eisenbahn-Ladestraße an der B 189 zu 

verlängern. Für die schalltechnischen Berechnungen in Geestgottberg sei die DIN 18005 an-

zuwenden. Ihm stehe ein Anspruch auf passiven Schallschutz an seinem Haus (Schallschutz-

fenster und schallgedämmte Außenbelüftungen) sowie auf Entschädigung wegen der Einbu-

ßen des Erholungswertes seines Gartengrundstücks zu. Es müsse sichergestellt werden, dass 

die Geestgottberger Ortsdurchfahrt Lindenstraße nicht vom Bauverkehr genutzt werde. Es sei 

zu befürchten, dass die K 1020 als Umleitung und fortwährend von Mautprellern genutzt wer-

den wird. Durch den Bau der BAB 14 werde es zu einer deutlich schlechteren Erreichbarkeit 

seines Grundstückes aus den Richtungen Seehausen und Wittenberge kommen. Der Einwen-

der fordert eine sichere Elbquerung für Radfahrer und Fußgänger. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

12.2.107.1. Lärm 

Die geltend gemachten Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes kann der Ein-

wender nicht verlangen, weil die zulässigen Lärmimmissionswerte bei seinem Grundstück 
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nach den insoweit durchgeführten Berechnungen eingehalten werden (PU 11.1.2, Tab. 2, S. 

2). Lärmbeeinflussende Faktoren wie Wind und Dammlage wurden bei den Berechnungen 

berücksichtigt (vgl. dazu auch Ausführungen zum Einwender E 1). 

Für den Bauverkehr wird die Ortsdurchfahrt Geestgottberg zwischen der K 1020 und der B 

189 nur in dem notwendigen Umfang in Anspruch genommen.   

12.2.107.2. Grundstückserreichbarkeit  

Die Erreichbarkeit des Einwendergrundstückes zu Fuß oder mit dem Fahrrad aus den Rich-

tungen Seehausen oder Wittenberge wird durch das Bauvorhaben nicht wesentlich erschwert.  

Weder die B 189 noch die K 1020 verfügen über straßenbegleitende Fuß- und Radwege, die 

durch das Vorhaben beeinträchtigt werden könnten. Der Ausbau des der geplanten BAB 14 

nachgeordneten Straßennetzes in Form der Anlage straßenbegleitender Anlagen für Fußgän-

ger und Radfahrer ist weder Inhalt dieser Planung noch Aufgabe des Baulastträgers Bundes-

fernstraßen (Bau und Unterhaltung der Bundesfernstraßen nach § 3 Bundesfernstraßenge-

setz (FStrG)). Der entsprechende Aus- bzw. Umbau der Straßenverkehrsanlagen ist in sepa-

raten Planungsmaßnahmen der zuständigen Straßen- und Wegebaulastträger zum gegebe-

nen Zeitpunkt durchzuführen, sofern der Bedarf separater Anlagen für Fußgänger oder Rad-

verkehr nachgewiesen wird. Gem. der StVO sind Radfahrer neben den Autofahrern gleichbe-

rechtigte Verkehrsteilnehmer. Nach § 2 StVO haben Radfahrer die Fahrbahn (ausgenommen 

die von Autobahnen und Kraftfahrstraßen) oder falls vorhanden, Radwege oder den rechten 

Seitenstreifen zu benutzen. Hier ist die Benutzung des rechten Seitenstreifens ausreichend. 

Bei der K 1020 handelt es sich um eine weniger belastende Straße, so dass der Mischverkehr 

des Radverkehrs mit dem Kraftfahrzeugverkehr auf der Fahrbahn der Standartfall der Rad-

verkehrsführung ist. Gem. der Verkehrsprognose 2025 beträgt der Verkehr auf der K 1020 

durchschnittlich täglich 3.000 Kfz/24h, so dass eine Mitbenutzung der Straße durch Radfahrer 

als Mischverkehr vertretbar ist und es nicht eines gesonderten Radweges bedarf. 

Die Straßenbauverwaltung Sachsen-Anhalt wird dennoch außerhalb des gegenständlichen 

Planfeststellungsverfahrens im Zusammenhang mit der geplanten Aufstufung und Ertüchti-

gung der K 1020 zur L 38 die Notwendigkeit der Anlage eines straßenbegleitenden Radweges 

mittels entsprechenden Bedarfsnachweisführung prüfen. 

Im Hinblick auf die Befürchtung des Einwenders vor einem etwaigen Mautausweichverkehr, 

wird auf die inhaltsgleiche Einwendung des Einwenders E 67 verwiesen und die Einwendung 

aus den dort genannten Gründen zurückgewiesen. 
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12.2.107.3. Elbquerung für Radfahrer und Fußgänger  

Die zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg bestehenden länderübergreifenden Rad- und 

Fußwegeverbindungen werden mit der hinzukommenden BAB 14 nicht unterbrochen. Auch 

wird die Funktionsfähigkeit des Elberadweges (Abschnitt Märsche) bei der Errichtung des 

Kreuzungsbauwerkes (Bauwerk 130A) nicht beeinträchtigt. Insofern ist die seitens des Ein-

wenders zur Vermeidung eines völligen Abschneidens des linkselbischen Gebietes bei Geest-

gottberg und Umgebung von der brandenburgischen Elbseite zu Lasten des Vorhabens gefor-

derte Ergänzung von Netzverbindungen für Radfahrer und Fußgänger unzutreffend. 

Die Berücksichtigung der Anlage einer Radverkehrsanlage oder eines Fußgängerweges über 

die im Rahmen des gegenständlichen Vorhabens unverändert verbleibende Elbebrücke im 

Zuge der heutigen B 189 obliegt nicht dem gegenständlichen Planfeststellungsverfahren. So-

wohl auf der sachsen-anhaltinischen als auch auf der brandenburgischen Seite existieren im 

länderübergreifenden Streckenabschnitt entlang der B 189 keine Rad- oder Fußwege. Dessen 

ungeachtet bedarf es dazu einer länderübergreifenden Abstimmung beider Landesstraßen-

bauverwaltungen außerhalb dieser Planfeststellung. 

Der Elberadweg im Zuge der bestehenden Eisenbahnbrücke wird vorhabenbedingt weder un-

terbrochen oder verdrängt noch in sonstiger Weise beeinflusst. Es besteht daher auch hier 

kein Anlass, die weiter östlich und außerhalb des Vorhabens gelegene vorhandene Querung 

des Elberadweges mit der Elbe im Zuge der Eisenbahnbrücke in die gegenständliche Plan-

feststellung einzubeziehen. 

12.2.108. Einwender E 108 

Einwendung vom 24.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Eigentümer mehrerer Grundstücke in der Gemarkung Krüden, die für die 

Trasse und für verschiedene Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen in Anspruch genom-

men werden.  

Mit seiner Einwendung wendet er sich gegen diese Flächeninanspruchnahmen. Zur Begrün-

dung beruft er sich auf den Grundsatz, dass vorrangig öffentliche Flächen in Anspruch zu 

nehmen sind.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Die Inanspruchnahme ist rechtmäßig, weil die Grundstücke des Einwenders für die Trasse und 

für die Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen A22.4, A22.3, ACEF32, ACEF 47.1 G24.4, 
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G14.4 benötigt werden und öffentliche Flächen nicht zur Verfügung stehen. Wegen der Ein-

zelheiten wird auf die Erwiderung des Vorhabenträgers vom 16.09.2011 verwiesen.  

Die Planfeststellungsbehörde hält sowohl den vorgesehenen Grunderwerb für die Straßen-

baumaßnahme als auch die Inanspruchnahme der Grundstücke für landschaftspflegerische 

Maßnahmen für zweifelsfrei erforderlich. Während sich die Notwendigkeit des Straßenbaus 

aus den in diesem Planfeststellungsbeschluss dargelegten öffentlichen Interesse ergibt, be-

gründen sich die geplanten landschaftspflegerischen Maßnahmen durch die naturschutzge-

setzliche Verpflichtung des Vorhabenträgers, Eingriffe in Natur und Landschaft möglichst am 

Eingriffsort auszugleichen und sein Bauvorhaben mit einer geringstmöglichen Beeinträchti-

gung des Landschaftsbildes zu realisieren. Die auf den Einwenderflurstücken vorgesehenen 

Maßnahmen sehen die landschaftsgerechte Gestaltung des Straßenbauvorhabens bzw. die 

Kompensation des mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffs in Natur und Landschaft vor.  

Nach Abwägung der privaten Grundstücksbelange gegenüber dem öffentlichen Interesse am 

Straßenbauvorhaben und den damit verbundenen notwendigen Folgemaßnahmen kommt die 

Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis, dass die privaten Grundstücksbelange im Range 

nachstehen müssen. 

Soweit der Einwender einen Ausgleich für die Inanspruchnahme seiner Flächen fordert, muss 

er sich auf ein verfahrensbegleitendes Flurbereinigungsverfahren oder ein später sich an-

schließendes Entschädigungsverfahren verweisen lassen. 

12.2.109. Einwender E 109 

Einwendung vom 05.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Pächter landwirtschaftlicher Flächen entlang der Trasse der BAB 14.   

Mit seiner Einwendung wendet er sich gegen den Standort der geplanten Rastanlage nördlich 

des Abzweigs Vielbaum (PWC-Anlage „Aland-Elbe-Niederung“). Vorzugswürdig sei ein Stand-

ort südlich des Abzweigs Vielbaum, wo auch bereits ein Industriegebiet in Planung sei. Zudem 

macht er geltend, dass die hohe Steigung der Überführung der Alandstraße über die Autobahn 

für den landwirtschaftlichen Verkehr hinderlich sei. Ferner sei zur Begrenzung des Mautaus-

weichverkehrs auf der L 2 eine Lastbegrenzung anzuordnen.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 
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Dem Vorschlag zum Wechsel des Standortes der PWC-Anlage „Aland-Elbe-Niederung“ kann 

nach Anhörung des Vorhabenträgers nicht gefolgt werden. Der Vorhabenträger hat den Stand-

ort der Anlage nach einer umfassenden Analyse der Vor-und Nachteile, auch im Vergleich zu 

anderen in Betracht kommenden Standorten, ermittelt. Daraus ergibt sich auch die Vorzugs-

würdigkeit gegenüber dem von dem Einwender vorgeschlagenen Alternativstandort. Wegen 

der Einzelheiten wird auf die Erwiderung des Vorhabenträgers vom 16.11.2009 verwiesen.  

Eine Überführung der Alandstraße über die BAB 14 ist im Rahmen des Vorhabens nicht vor-

gesehen. Es wird angenommen, dass der Einwender mit seinem Vorbringen die im Bereich 

Geestgottberg geplante Überführung des Wahrenberger Weges über die BAB 14 und die 

Alandstraße meint. Hierzu ist anzumerken, dass die für die Überführung des Wahrenberger 

Weges gewählte Trassierung dem straßenbautechnischen Regelwerk entspricht. Die Planung 

ist sachgerecht und richtlinienkonform. Eine grenzwertige Aufrisstrassierung ist nicht vorgese-

hen (vgl. PU 1, S. 175). 

Eine Prüfung der Einschränkung des nach § 14 Abs. 1 StrG LSA für jedermann im Rahmen 

der Widmung und der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts gestatteten Gebrauchs öffent-

licher Straßen und Wege (Gemeingebrauch), hier der L 2, obliegt weder dem Vorhabenträger 

noch dem gegenständlichen Planfeststellungsverfahren. 

12.2.110. Einwender E 110 

Einwendung vom 01.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Bei dem Einwender handelt es sich um eine unter der Bezeichnung „UWG Landwirte für die 

Region“ firmierende Gesellschaft mit Sitz in Stendal. 

Mit ihrer Einwendung fordert sie den Ausbau der jetzigen K 1020 einschließlich eines straßen-

begleitenden Radweges mit anschließender Aufstufung zur Landesstraße, den Ausbau der 

gesamten Alandstraße einschließlich des Baus eines straßenbegleitenden Radweges mit an-

schließender Umstufung der Alandstraße zur Kreisstraße, den Bau eines straßenbegleitenden 

Radweges an der L 2 zwischen der Kreuzung L2/K 1020 und Vielbaum, die Änderung der 

Verkehrsführung im Bereich Wahrenberger Weg/Schulstraße, den Wegfall der kompletten 

Überführung B 124 Ü und den Neubau einer Verbindungsstraße östlich der A 14 zwischen der 

Ortsausfahrt Geestgottberg bis an das Brückenbauwerk Bw 128 A in gleicher Bauweise wie 

die verlängerte Alandstraße unter Berücksichtigung der Besonderheiten des landwirtschaftli-

chen Verkehrs, die Erstellung einer vor Beginn der Baumaßnahme anzufertigenden Dokumen-

tation in Form einer Beweissicherung für die gemeindeeigenen Straßen und Wege,. die Anhe-
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bung der Gradiente der Alandstraße wegen Hochwassers, den Ausbau der in den Planunter-

lagen dargestellten und neu zu errichtenden Wirtschaftswege mit einer befestigten Deck-

schicht in Form von Betonspuren oder einer Asphaltschicht, sowie einer ausreichenden Anzahl 

und Größe von Ausweichstellen, die Realisierung aller notwendigen Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen, wobei als A/E-Maßnahmen auch Entsiegelungsflächen innerhalb der Region zu 

verstehen seien und eine Inanspruchnahme zusätzlicher landwirtschaftlich genutzter Flächen 

ausgeschlossen werden müsse, eine generelle schalltechnische Berechnung nach DIN 18005 

sowie schalltechnische Berechnungen nach den tatsächlich vorgesehenen Geschwindigkeiten 

bzw. Einschränkung der maximalen Geschwindigkeiten auf das zur Schallberechnung ange-

setzte bzw. verwendete Maß, eine Klärung der vorhandenen Längsdifferenzen bei den vorge-

sehenen Lärmschutzwänden, schalltechnische Berechnungen anhand der tatsächlichen und 

aktuellen Windwerte des deutschen Wetterdienstes, aktive Schallschutzmaßnahmen an der K 

1020 im Bereich Hohe Geest/Geestgottberg (beidseitig), Schallschutzmaßnahmen an der 

Alandstraße im Bereich der Krugseebrücke (Wohnhaus), passive Lärmschutzmaßnahmen für 

die Wohnbebauungen, die trassenbegleitend, jedoch außerhalb der dargestellten Isophonen-

linie liegen, eine Schallschutzwand am Kirchberg aus hochabsorbierendem Material, eine Dar-

stellung der Dauerhaftigkeit des vorgesehenen lärmmindernden Belages sowie Entschädi-

gungsangebote des Planungsträgers für die Grundstücke Märsche 3, 4, 6, 7, die Untersuchung 

eines möglichen Deichbruchs im Zusammenhang mit der geplanten Dammlage sowie eine 

Untersuchung der Notwendigkeit der Querung der Gleisanlage im OT Geestgottberg. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen.  

12.2.110.1. Ausbau der K 1020 und der Alandstraße 

Zur Frage des Ausbaus der K 1020 wird auf die diesbezüglichen Ausführungen zu den Ein-

wendern E 1 und E 83 verwiesen.  

Was die Umstufung und den Ausbau der Alandstraße betrifft, schließt sich die Planfeststel-

lungsbehörde der Auffassung des Vorhabenträgers an, dass keine Notwendigkeit dafür gese-

hen wird, die Alandstraße im Abschnitt von der L 2 bis einschließlich Krugbrücke über den 

Aland in Querschnitt und Höhe für eine uneingeschränkte Nutzung durch den Allgemeinver-

kehr zu Lasten des Vorhabens zu ertüchtigen bzw. aufzustufen. Die künftige Nutzung der 

Straße soll mit entsprechender verkehrsbehördlicher Anordnung dem landwirtschaftlichen und 

Anliegerverkehr vorbehalten bleiben.  

Auch die Forderung nach einem straßenbegleitenden Radweg ist zurückzuweisen, da eine 

durchschnittliche Prognoseverkehrsbelastung auf der Alandstraße von erheblich weniger als 
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2.500 Kfz/24h eine Mitbenutzung der Straße durch Radfahrer erlaubt, vgl. Tabelle 4 RAS-Q 

96. 

12.2.110.2. Radweg entlang der L 2, K 1020 – Alandstraße  

Die vorliegende Planung ist um einen straßenbegleitenden Radweg entlang der L 2 von See-

hausen in westlicher Richtung ergänzt worden, so dass sich der Einwand insoweit erledigt hat.   

Demgegenüber obliegt die planerische Vorbereitung und Umsetzung der Radwegebedarfspla-

nung (östliche Fortsetzung des Radweges bis zu K 1020) dem zuständigen Straßenbaulast-

träger, hier Niederlassung Nord der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, außerhalb 

dieses Planfeststellungsverfahrens. 

12.2.110.3. Verkehrsführung Wahrenberger Weg/Schulstraße 

Die Forderung des Einwenders hätte zur Folge, dass zusätzlich auf einer Länge von 1 km eine 

neue Straße östlich neben der BAB 14 zu errichten wäre. Mit dieser neuen Verbindungsstraße 

würden dann insgesamt drei Straßenverkehrsanlagen nebeneinander im Bereich Geestgott-

berg verlaufen und für den Verkehr im Zuge des Warenberger Weges – Schulstraße entstünde 

eine nachteilige Mehr- bzw. Umwegstrecke von rund 2 km. 

Die geforderte Verschiebung der geplanten Straßenunterführung Bw 128 A würde eine ent-

sprechend höhere Dammlage der BAB 14 hinein in den Bereich der Ortslage Geestgottberg 

bedingen. Die bereits mit der neuen Verbindungsstraße entstehenden beengten Verhältnisse 

würden sich durch eine höhere Dammlage der BAB 14 noch verschärfen. Die Forderung nach 

einer Unterführung für Fußgänger und Radfahrer in Form einer Untertunnelung hätte aufgrund 

der flurnahen Grundwasserstände von ca. 0,50 m und weniger unter Geländeoberkante 

zwangsläufig eine Anhebung der Gradiente der BAB 14 und damit auch deren Dammlage im 

Bereich Geestgottberg zur Folge. Darüber hinaus würde die Anhebung der BAB 14 eine Ver-

drängung der westlich entlang der Autobahn verlaufenden und verbleibenden Alandstraße so-

wie deren Verlängerung bedeuten. Auch führe die Anhebung der Autobahngradiente im Be-

reich Geestgottberg aus den vorgenannten Gründen zu einer Erhöhung der an der BAB 14 

vorgesehenen Lärmschutzwand (Bw 123.2L). 

Ungeachtet dessen sprechen auch die längere Fahrstrecke, die zusätzlichen Betriebs- und 

Unterhaltungskosten, die zusätzliche Beanspruchung landwirtschaftlich genutzter Flächen und 

der zusätzliche Eingriff in Natur und Landschaft gegen eine neue Verbindungsstraße. Die 

Planfeststellungsbehörde macht sich insoweit die weiteren detaillierten Ausführungen des Vor-

habenträgers bezüglich dieses Punktes zu eigen. 
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12.2.110.4. Nutzung von Straßen und Wegen als Zuwegung zur Erschließung der 

Baustelle 

Vor Beginn der Bautätigkeiten wird zur Beweissicherung eine Bestandsaufnahme der relevan-

ten Straßen und Wege gemeinsam mit dem zuständigen Wegebaulastträger und Bauausfüh-

renden erfolgen. 

12.2.110.5. Anhebung der Gradiente der Alandstraße wegen Hochwassers 

Hochwassersituationen sind in der Regel jahreszeitlich- oder witterungsbedingt wiederkeh-

rende, jedoch vorübergehende Naturereignisse. Zeitlich begrenzte Umwege sind für den land-

wirtschaftlichen oder Anliegerverkehr durchaus zumutbar. 

12.2.110.6. Anbindung und Neuschaffung von Wirtschaftswegen 

Die vorhabenbedingten Maßnahmen am Wirtschaftswegenetz erfolgten in Abstimmung mit 

dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark, Salzwedel. Die für 

den jeweiligen Wirtschaftsweg gewählte Befestigungsart entspricht den Vorgaben des ALFF 

in überwiegender Übereinstimmung mit dem heute bestehenden Ausbaustandard, vgl. Anga-

ben in Tabelle 23, Erläuterungsbericht (Antragsunterlage 1, S. 183). 

12.2.110.7. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Die Forderung wird – soweit möglich - beachtet. Auf die Ausführungen in Kapitel C.XIV.5 und 

C.XIV.6 dieses Beschlusses wird verwiesen. 

12.2.110.8. Schallschutz 

Bezüglich der Anwendbarkeit der DIN 18005, der Geschwindigkeiten, Geschwindigkeitsbe-

schränkungen, der örtlichen Gegebenheit (Windgeschwindigkeit) und der passiven Lärm-

schutzmaßnahme wird auf die Ausführungen im Rahmen der Bescheidung der inhaltsgleichen 

Einwendung des Einwenders E 1 verwiesen.  

Hinsichtlich der Forderung einer Klärung der vorhandenen Längsdifferenzen beantragter 

Lärmschutzwände ist folgendes auszuführen: 

Die schallschutztechnischen Berechnungen werden mit dem Rechenprogramm „Soundplan“ 

durchgeführt. Die Längenangaben von Lärmschutzwänden werden im Rechenprogramm ge-

radlinig, im Winkel von 90° zur Gradiente, ermittelt. Die Angaben in Bau-km beziehen sich auf 

die Straßenachse. Damit sind bei geradlinig verlaufenden Straßen die Längenangaben iden-

tisch. Im Bereich einer Krümme sind die Angaben nach Bau-km innen somit etwas länger (hier 
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bei den Lärmschutzwänden für die Ortslagen Vielbaum und Geestgottberg) und außen (hier 

bei der Lärmschutzwand für die Bebauung Alandstraße) etwas kürzer. 

Darüber hinaus ist die lärmtechnische Untersuchung für den Ersatzneubau der Krugseebrücke 

(Alandstraße Teil 1) gemäß Antragsunterlage 11, Teil 1 (VKE 3.1) erfolgt. Im Ergebnis der 

Berechnungen kommt es zu keiner Überschreitung der Immissionsgrenzwerte, vgl. Tabelle 4, 

Antragsunterlage 11.1.2. Mithin fehlt die Anspruchsvoraussetzung für die Anordnung von 

Lärmschutzmaßnahmen an der Alandstraße Teil 1. 

Des Weiteren ist eine hochabsorbierende Ausbildung der Lärmschutzwand Vielbaum (Bau-

werk 117.1L) nicht erforderlich. Das nächstgelegene Wohnhaus auf der Ostseite der BAB 14 

liegt ca. 600 m von der Autobahn entfernt. Die Lärmschutzwand Vielbaum bewirkt keine Über-

schreitung der Immissionsgrenzwerte an der Wohnbebauung Voßhof. Bei der Berechnung der 

Isophonenlinien, wie im Übersichtslageplan mit Grenzwertisophonen (VKE 3.1, Antragsunter-

lage 11.2.1, Blatt 1) dargestellt, ist die geplante Lärmschutzwand Vielbaum berücksichtigt. 

Bezüglich der Forderung eines Nachweises zur Dauerhaftigkeit des lärmmindernden Straßen-

belages wird folgendes ausgeführt: 

Die geforderte Nachweisführung der Dauerhaftigkeit einer lärmmindernden Oberbaubefesti-

gung, d.h., die geforderte akustische Qualitätsgarantie mit Nachweis der Einhaltung des Kor-

rekturwertes, im Rahmen der Planfeststellung ist mit Blick auf das ARS Nr. 14/1991 des Bun-

desverkehrsministeriums vom 25.04.1991 zu den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, 

Ausgabe 1990 (RLS-90), Ergänzung der Fußnote der Tabelle 4 nicht erforderlich bzw. ent-

behrlich. Gemäß Fußnote der Tab. 4 der RLS-90 bzw. Tab. B der Sechzehnten Verordnung 

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung, 

16. BImSchV) können für lärmmindernde Straßenoberflächen, bei denen aufgrund neuer bau-

technischer Entwicklungen eine dauerhafte Lärmminderung nachgewiesen ist, auch andere 

Korrekturwerte DStrO berücksichtigt werden. 

Wie dem ARS Nr. 14/1991 in Entsprechung dieser Fußnote zu entnehmen ist, liegen den darin 

unter Nr. 1 bis 4 genannten Bauweisen, die im Einvernehmen mit dem Bundesumweltministe-

rium die Bauweisen der Tab. 4 der RLS-90 bzw. Tab. B der 16. BImSchV ergänzen, entspre-

chende Untersuchungsergebnisse der Bundesanstalt für Straßenwesen über lärmmindernde 

Straßenoberflächen zu Grunde. 

Die Forderung nach Entschädigungsangeboten für die Wohngrundstücke Märsche 3, 4, 6, 7 

und die Bewohner der Alandstraße wird unter Hinweis auf die mangelnde eigene Betroffenheit 

des Einwenders zurückgewiesen. 
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Die Befürchtung des Einwenders, es werde im Zuge der Realisierung der BAB 14 zu einem 

erhöhten Mautausweichverkehr kommen, wird unter Verweis auf die Ausführungen im Rah-

men der Bescheidung der inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 67 verwiesen. 

Zur Begründung der Trassierung der BAB 14 in Dammlage wird auf die Ausführungen im Rah-

men der Bescheidung der inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 1 verwiesen. 

In Bezug auf die Kreuzung der DB AG Strecke Salzwedel – Geestgottberg sind die Ausfüh-

rungen des Vorhabenträgers für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar. Die bis zum 

31.12.2024 gültige Betriebsgenehmigung nach § 6 des AEG der DRE steht der Annahme einer 

bestehenden oder geplanten Streckenstillegung entgegen und musste sich für den Vorhaben-

träger vor diesem Hintergrund auch nicht aufdrängen. Mithin ist eine Überprüfung auf Notwen-

digkeit der geplanten Eisenbahnkreuzung entbehrlich. 

Im Hinblick auf die „Deichbruchproblematik“ finden sich umfassende Ausführungen in der Be-

scheidung des Einwenders E 59, auf dessen inhaltsgleiche Einwendung sowie diesbezügliche 

Bescheidung verwiesen wird. 

12.2.111. Einwender E 111 

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland. 

Er wendet sich gegen die von dem Vorhaben ausgehenden Lärmbelästigungen und fordert 

aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen sowie eine Untertunnelung der Elbe. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Die zulässigen Lärmimmssionswerte werden nach den durchgeführten Berechnungen auch 

am Grundstück des Einwenders eingehalten. Die geltend gemachten aktiven und passiven 

Lärmschutzmaßnahmen kann er deshalb nicht verlangen. Ergänzend wird auf die Ausführun-

gen zu den Einwendern E 1 und E 56 verwiesen. 

12.2.112. Einwender E 112 

Einwendung vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 



 

Seite 821 

 

Er macht geltend: Auf der L 2 werde es durch das Vorhaben und den dadurch ausgelösten 

Mautausweichverkehr zu einer erheblichen Zunahme des Verkehrs kommen. Dies erfordere 

die Anordnung aktiver Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzwände und Geschwindigkeits-

begrenzung) unter Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005. Hilfsweise fordert er 

passive Lärmschutzmaßnahmen für sein Hausgrundstück.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Die prognostizierte Verkehrsbelastung für die L 2 stellt für die dortigen Anwohner auch im 

Hinblick auf die damit verbundene Lärmbelastung keine unzumutbare Verkehrsbelastung dar. 

Zwar wird der Verkehr auf der L 2 nach dem Prognosehorizont 2025 von bisher 2.000 Kfz/24 

h auf 5.000 Kfz/24 h anwachsen. Dies hält sich aber in einem zumutbaren Rahmen. Die L 2 

wird im Übrigen mit einem Regelquerschnitt von 10,5 ausgebaut und wäre somit in der Lage, 

eine deutlich größere Verkehrsmenge von bis zu 15.000 Kfz/24 h zu bewältigen.  

Zur Anwendbarkeit der DIN 18005, zur Problematik des Mautausweichverkehrs und zur Nut-

zung der L 2 als Transport- und Erschließungsweg wird auf die Ausführungen zu den Einwen-

dern E 1, E 67 und E 91 verwiesen. 

12.2.113. Einwender E 113 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Er lehnt das Vorhaben aus den folgenden Gründen ab: Sein Wohnhaus stehe im Nahbereich 

der Trasse und sei deshalb einer permanenten Verlärmung und Schadstoffbelastung ausge-

setzt, in deren Folge er mit physischen und psychischen Schäden für sich und seine Familie 

rechnen müsse. Hinzu komme die Nähe zur B 189 und zur Bahnstrecke und damit eine zu-

sätzliche Belastung mit Lärm und schädlichen Umwelteinflüssen. Angesichts dessen fordert 

er aktive Lärmschutzmaßnahmen unter Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 und 

den Vorsorgewerten der UBA, Schallschutzwände, den Einbau offenporigen Asphalts in allen 

auch bisher nicht vorgesehenen Teil- und Anbindungsabschnitten, Geschwindigkeitsbe-

schränkungen in besonders betroffenen Abschnitten, die Berücksichtigung des Windeinflus-

ses von mehr als 3 m/s, die Berechnung der Lärmimmissionen mit den tatsächlich gefahrenen 

Geschwindigkeiten, die weitestgehende Gradientenführung der A 14 unter oder zumindest in 

Geländehöhe, die Koordinierung der Lärmschutzmaßnahmen bei Bündelung, nicht nur bei 

Kreuzung mit Bundesstraßen/Bahntrassen und die gemeinsame Betrachtung der Bündelung 
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bei der Bewertung der Lärmbelästigung (Summenpegel) sowie Neuberechnung der Emissi-

onswerte. Soweit die Forderungen nicht erfüllt werden, fordert der Einwender den Einbau von 

Schallschutzfenstern und Türen an seinem Wohngrundstück sowie Ersatz für den Wertverlust 

seines Wohngrundstücks. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Der Einwender hat keinen Anspruch auf Anordnung der von ihm geforderten aktiven und pas-

siven Lärmschutzmaßnahmen. An seinem Wohngebäude werden die gesetzlich vorgegebe-

nen Immissionsgrenzwerte eingehalten. Dies ist in der VKE 3.1 bereits ab einer Entfernung 

von ca. 370 m zur Autobahn der Fall (vgl. Antragsunterlage 11.2.1). Das Wohngrundstück des 

Einwenders liegt ca. 750 m von der geplanten Trasse entfernt.  

12.2.114. Einwender E 114 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 113 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.115. Einwender E 115 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 113 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.116. Einwender E 116 

Einwendung vom 23.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark). 
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Er lehnt das Vorhaben aus den folgenden Gründen ab: Sein Wohnhaus stehe im Nahbereich 

der Trasse und sei deshalb einer permanenten Verlärmung und Schadstoffbelastung ausge-

setzt, in deren Folge er mit physischen und psychischen Schäden für sich und seine Familie 

rechnen müsse. Angesichts dessen fordert er aktive Lärmschutzmaßnahmen und passive 

Lärmschutzmaßnahmen für sein Grundstück. Im Ergebnis dieser Maßnahmen seien die Ori-

entierungswerte der DIN 18005 einzuhalten. Zudem fordert er eine Geschwindigkeitsbe-

schränkung auf der Alandstraße in Höhe seines Grundstücks, die Durchführung eines Beweis-

sicherungsverfahrens vor Baubeginn an der Krugbrücke, eine Korrektur der zu großen Stei-

gung der Überführung des Wahrenberger Weges und den Ausbau und die Aufstufung der K 

1020 und der Alandstraße nebst Bau eines straßenbegleitenden Radweges. Zudem befürchtet 

er Mautausweichverkehr auf der Alandstraße und der K 1020.  

Für den Fall, dass seinen Forderungen nicht entsprochen wird, bietet er sein Grundstück dem 

Vorhabenträger zur Übernahme an und fordert eine kostenfreie Umsiedlung ohne finanzielle 

Einbußen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen.  

Der Einwender hat keinen Anspruch auf Anordnung der von ihm geforderten aktiven und pas-

siven Lärmschutzmaßnahmen. An seinem Wohngebäude werden die gesetzlich vorgegebe-

nen Immissionsgrenzwerte eingehalten. Im Übersichtslageplan mit Grenzwertisophonen (VKE 

3.1, PU 11.2.1, Blatt 2) sind die Isophonenlinien für die Nachtgrenzwerte der unterschiedlichen 

Gebietsnutzungen dargestellt. Diese Isophonenlinien begrenzen den Korridor bzw. Bereich 

entlang der BAB 14, in dem der je nach Nutzungskategorie geltende Immissionsgrenzwert 

überschritten wird bzw. stellen dar, ab welchem Abstand zur geplanten Autobahn mit keiner 

Überschreitung der gebietsspezifischen Grenzwerte mehr zu rechnen ist. Daraus ist ersicht-

lich, dass das ca. 500 m westlich der Autobahn stehende Wohngebäude des Einwenders au-

ßerhalb des für die Nacht im Mischgebiet zulässigen Immissionsgrenzwertes liegt.  

Des Weiteren wurde für den Ersatzneubau Krugbrücke über den Aland eine schalltechnische 

Untersuchung am Gebäude des Einwenders durchgeführt. Den Berechnungsergebnissen ist 

zu entnehmen, dass die zulässigen Immissionsgrenzwerte ohne Lärmschutzmaßnahmen we-

der am Tag noch in der Nacht überschritten werden (vgl. VKE 3.1, Antragsunterlage 11.1.2 

Tab. 4, S. 1). Somit fehlt es auch hier an einer Anspruchsvoraussetzung für die vom Einwender 

geforderten Lärmschutzmaßnahmen. 

Soweit der Einwender die Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 fordert und sich 

hierbei auf die Landesplanerische Beurteilung der Länder Berlin und Brandenburg stützt, wird 
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dies unter Verweis auf die Bescheidung der inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 1 

mit den dort genannten Gründen zurückgewiesen. 

Bezüglich des geforderten Tempolimits gilt Folgendes: Die künftige Nutzung der vorhandenen 

Alandstraße im Abschnitt zwischen der L 2 und südlich des Gewerbegebietes Geestgottberg 

soll im Blick auf die bestehenden Einschränkungen (Ausbaustandard, jahreszeitlich bedingte 

Hochwasserlagen) mit entsprechender verkehrsbehördlicher Anordnung dem landwirtschaftli-

chen Anliegerverkehr vorbehalten sein. Inwieweit im Bereich der Ein- und Ausfahrt zum Ein-

wendergrundstück eine Geschwindigkeitsbeschränkung anzuordnen ist, obliegt der zuständi-

gen Verkehrsbehörde und muss außerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens entschieden 

werden. 

Der Vorhabenträger wird im vorsorglichen Interesse einer später eventuell notwendigen Be-

weisführung vor Baubeginn eine gutachterliche Bestandsaufnahme zu seinen Lasten durch-

führen. Eine Schadensregulierung erfolgt in aller Regel zu Lasten des Verursachers. 

Die Steigung von 6 % ist angemessen. Es wurde eine maximale Längsneigung für die östliche 

Rampe von 6 % gewählt, wohingegen hier sogar eine Höchstlängsneigung von 9 % zulässig 

ist (Antragsunterlage 1, S. 175, Tabelle 21).  

Es besteht Einvernehmen zwischen dem heutigen Landkreis Stendal und dem künftigen Stra-

ßenbaulastträger, den betreffenden Abschnitt der K 1020 nördlich Seehausen zwischen ihrer 

Einmündung an der B 189 nördlich Geestgottberg und ihrer Einmündung an der L 2 unmittelbar 

nördlich Seehausen zur L 38 im Jahre des Baubeginns des gegenständlichen Planfeststel-

lungsabschnittes aufzustufen und zu ertüchtigen. 

Ein Mautausweichverkehr über die Alandstraße und K 1020 steht nicht zu befürchten, denn 

beide Straßen stellen keine attraktiven Mautausweichstrecken dar. Zur weiteren Begründung 

wird auf die Bescheidung der diesbezüglich inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 67 

wird verwiesen. 

Die Forderung zum Ausbau und der Umstufung der Alandstraße nebst der Anlage eines stra-

ßenbegleitenden Radweges hat sich teilweise erledigt und wird im Übrigen zurückgewiesen. 

Zur Begründung wird auf die inhaltsgleiche Einwendung des Einwenders E 91 verwiesen. 

Der Einwender hat auch keinen Anspruch auf Übernahme seines Grundstückes und auf Um-

siedlung. Es liegen keine wesentlichen Beeinträchtigungen an seinem Grundstück vor. Die 

gegenständliche Planung wirkt lediglich mittelbar durch die mit ihr verbundene Situationsver-

änderung in der Umgebung des Vorhabens auf Rechtspositionen des Einwenders ein. Auch 

wird die Erreichbarkeit bzw. der Anschluss des Grundstücks an das vorhandene Straßen- und 
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Wegenetz nicht verändert. Lediglich durch die dauerhafte Inanspruchnahme einer 15 m² klei-

nen Teilfläche am südöstlichen Rand des Einwendergrundstückes wirkt die Planung unmittel-

bar auf die Rechtsposition des Einwenders ein. Wie bereits oben ausgeführt, werden sämtliche 

gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten, so dass keine schweren oder unerträg-

lichen mittelbaren Beeinträchtigungen vorliegen, durch welche dem Einwender ein etwaiger 

Anspruch auf Grundstücksübernahme erwachsen könnte. 

12.2.117. Einwender E 117 

Einwendung vom 23.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark). 

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 116 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.118. Einwender E 118 

Einwendung vom 23.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark). 

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 116 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.119. Einwender E 119 

Einwendung vom 23.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark). 

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 116 und wird deshalb aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.120. Einwender E 120 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Eigentümer eines landwirtschaftlich genutzten Grundstücks in der Gemar-

kung Krüden, das mit einer Teilfläche für die landschaftspflegerischen Maßnahmen G 14.8 

und G 24.4 und für die artenschutzrechtliche Maßnahme ACEF33 in Anspruch genommen wer-

den soll. 

Mit seiner Einwendung beantragt er den Ausbau der Alandstraße, den Ausbau der geplanten 

landwirtschaftlichen Wege mit einer Breite von mindestens 4,50 m und einer lichten Höhe von 

4,00 m, einen Erwerb in Anspruch genommener Flächen unter Bereitstellung von Ersatzflä-

chen und die Nennung eines Ansprechpartners zur Klärung von Problemen während der Bau-

phase.  

Der Einwendung wird zum Teil entsprochen. Im Übrigen wird sie zurückgewiesen. 

Die Forderung nach dem Ausbau und der Umstufung der Alandstraße ist nicht gerechtfertigt. 

Der Quell- und Zielverkehr der Alandstraße soll nördlich des Alandes bevorzugt über die nörd-

liche Verlängerung mit Anschluss an das bestehende klassifizierte Straßennetz der B 189 bzw. 

künftig L 38 und der K 1020 bzw. künftig Landesstraße, geführt werden. Die künftige Nutzung 

der vorhandenen Alandstraße im Abschnitt zwischen der L 2 und südlich des Gewerbegebie-

tes Geestgottberg soll mit Blick auf den Ausbaustandard und bei Hochwasserlagen mit ent-

sprechender verkehrsbehördlicher Anordnung dem landwirtschaftlichen und Anliegerverkehr 

vorbehalten sein. Die Planfeststellungsbehörde sieht insoweit keine Notwendigkeit, die beste-

hende Alandstraße darüber hinaus für eine uneingeschränkte Nutzung durch den Allgemein-

verkehr zu Lasten des Vorhabens zu ertüchtigen.  

Für die geplanten einstreifigen Wirtschaftswege ist nach den Abstimmungen mit dem ALFF 

Altmark und auf Grundlage der Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW, Arbeitsblatt 

DWA-A 904, Oktober 2005, Ziff. 3.3.1.3) eine Fahrbahnbreite von 3,00 m (Kronenbreite 4,00 

m) vorgesehen. Unter Berücksichtigung des beidseitigen Seitenraumes (Raum zwischen 

Wegekrone und Grenze anschließender Grundstücke) ist eine Wegebreite von mindestens 

4,50 m abgesichert. Im Bereich der beiden Wegeunterführungen (Bauwerk 119A und 121A) 

wird eine lichte Höhe von mindestens 4,50 m gewährleistet. Des Weiteren wird im Rahmen 

der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung wegebegleitender Bepflanzungen die Ein-

haltung der Anforderungen der vorgenannten RLW 2005 an das erforderliche Lichtraumprofil 

eingehalten. Ausweislich Antragsunterlage 1, S. 183 entspricht zudem die jeweils gewählte 
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Befestigungsart den Vorgaben des ALFF Altmark sowie dem bereits bestehenden Aus-

baustandard. 

Fragen der konkreten Entschädigung für Flächeninanspruchnahmen werden nicht bereits im 

Planfeststellungsverfahren, sondern erst in einem gesonderten Flurbereinigungs- oder Ent-

schädigungsverfahren geklärt.  

Der Forderung des Einwenders nach einer Bauleitung wird entsprochen. Vor Beginn der Bau-

maßnahme werden entsprechende Ansprechpartner benannt werden. 

12.2.121. Einwender E 121 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Eigentümer mehrerer landwirtschaftlich genutzter Grundstücke in der Ge-

markung Geestgottberg, die teils für den Straßenkörper und teils für landschaftspflegerische 

Maßnahmen in Anspruch genommen werden sollen. 

Mit seiner Einwendung beantragt er die Durchführung geeigneter Abhilfemaßnahmen bei nach 

Bauausführung auftretender Schäden durch abfließendes Oberflächenwasser, die ordnungs-

gemäße Rekultivierung von benutzten Grundstücken entlang des Straßenkörpers und einen 

Erwerb in Anspruch genommener Flächen unter Bereitstellung von Ersatzflächen.  

Die Einwendung wird zum Teil beachtet und im Übrigen zurückgewiesen.  

Nachteilige Auswirkungen durch von Verkehrsanlagen abfließendes Oberflächenwasser auf 

benachbarte Grundstücke sind ausweislich der beantragten entwässerungstechnischen Lö-

sung (vgl. PU 13, Teil 2, Entwässerungsabschnitte 10, 11 und Elbvorland/Elbe) grundsätzlich 

nicht zu erwarten. Sollten dennoch Beeinträchtigungen an angrenzenden Grundstücksflächen 

auftreten, die auf von Verkehrsanlagen abfließendes Oberflächenwasser zurückzuführen sind, 

werden geeignete Abhilfemaßnahmen auf Kosten des Straßenbaulastträgers veranlasst wer-

den.  

Werden Grundstücksflächen innerhalb der bauzeitlichen Vorhabensgrenze vorübergehend für 

bautechnologische Anlagen (z.B. Baustelleneinrichtung, Baustraße, Kranstellplatz) bean-

sprucht, werden der Abtrag, die Zwischenlagerung und – nach vorheriger Tiefenlockerung – 

die Wiederandeckung des Mutterbodens sachgerecht erfolgen. Die Abnahme der rekultivier-

ten Flächen wird gemeinsam mit dem Bewirtschafter durchgeführt. 
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Fragen der konkreten Entschädigung für Flächeninanspruchnahmen werden nicht bereits im 

Planfeststellungsverfahren, sondern erst in einem gesonderten Flurbereinigungs- oder Ent-

schädigungsverfahren geklärt. 

12.2.122. Einwender E 122 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Eigentümer mehrerer landwirtschaftlich genutzter Grundstücke in der Ge-

markung Geestgottberg, die teils für den Straßenkörper und teils für landschaftspflegerische 

Maßnahmen in Anspruch genommen werden sollen. 

Seine Einwendung entspricht derjenigen des Einwenders E 116 und wird dementsprechend 

auch inhaltsgleich wie diese beschieden.  

12.2.123. Einwender E 123 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland. 

Er macht geltend: Die Lärmbelastung der Siedlung Voßhof sei in der Planung fehlerhaft und 

unzureichend ermittelt worden. Nach Korrektur dieses Mangels seien die erforderlichen Lärm-

schutzmaßnahmen (Lärmschutzwände, Flüsterasphalt, Geschwindigkeitsbegrenzung) unter 

Beachtung der DIN 18005 anzuordnen. Überarbeitet werden müsse auch das Konzept zur 

Nutzung von Zufahrtswegen für Baustellenfahrzeuge im Bereich des Voßhofs. Entlang der 

Autobahn seien Bepflanzungen anzuordnen.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Der geltend gemachte Anspruch auf ergänzende Lärmschutzmaßnahmen ist nicht begründet. 

Nach den durchgeführten Berechnungen werden in der Siedlung Voßhof, die 600 m von der 

Autobahn entfernt ist, die hierfür geltenden Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete eingehal-

ten (vgl. PU 11.2.1, Blatt 1). 

Eine Nutzung der zur Erschließung der Bebauung Voßhof dienenden Straßen und Wege durch 

Baustellenfahrzeuge ist nicht vorgesehen.  
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Die geforderte Begrünung entlang der Autobahn wird in Höhe der Siedlung Voßhof durch ein 

entsprechendes Maßnahmenpaket umgesetzt (vgl. dazu im Einzelnen die Erwiderung des 

Vorhabenträgers vom 16.09.2011).  

12.2.124. Einwender E 124 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland. 

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 123 und wird deshalb 

aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.125. Einwender E 125 

Einwendungen vom 23.03.2010 und vom 21.10.2014 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 03.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgottberg der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark) und Eigentümer forstwirtschaftlich genutzter Flächen, die für die 

Trasse und für verschiedene Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen (A 3, A 4, A 6 und G 

2) in Anspruch genommen werden.  

Mit seiner Einwendung vom 23.03.2010 macht er geltend: Er lehne das Vorhaben ab. Sein 

Wohngrundstück liege in dem schmalen Streifen zwischen der B 189 und der geplanten Auto-

bahn und werde aufgrund dieser Lage unzumutbaren Lärm- und Schadstoffimmissionen aus-

gesetzt. Außerdem werde durch den Bau der Autobahn die Nutzbarkeit seiner hauseigenen 

Grundwasseranlage gefährdet. Insgesamt führe das Vorhaben zu einer Wertminderung seines 

Wohngrundstücks, für die er Schadensersatz verlange. Außerdem verlange er eine Entschä-

digung für die in Anspruch genommene Waldfläche und eine Zugangsmöglichkeit für die west-

lich der Trasse verbleibende Restfläche. 

Mit seiner Einwendung vom 21.10.2014 macht er einen Bekanntmachungsmangel wegen feh-

lenden Hinweises auf umweltrelevante Unterlagen geltend, bestreitet die Planrechtfertigung, 

wendet sich gegen die Inanspruchnahme seiner Grundstücke, betriebsbedingte Beeinträchti-

gungen und Überschwemmungsgefahren und rügt eine fehlerhafte Abschnittsbildung, Fehler 

bei der Variantenprüfung, eine unzulässige Überbauung eines Überschwemmungsgebietes 

und Mängel der Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
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Die zulässigen Lärmimmissionsgrenzwerte werden am Wohngrundstück des Einwenders auf-

grund der Anordnung aktiver Lärmschutzmaßnahmen eingehalten (vgl. PU 11.1.2, S. 2). Glei-

ches gilt für die Schadstoffbelastung.  

Eine Beeinträchtigung der hauseigenen Trinkwasserversorgungsanlage des Einwenders ist 

nicht zu befürchten, weil der Bau der Autobahn keine negativen Auswirkungen auf das Grund-

wasser hat. Bei sach- und ordnungsgemäßer Durchführung der Baumaßnahme unter Beach-

tung der Einhaltung geltender Rechtsbestimmungen zum Schutz des Grundwassers bei inva-

siven Bodeneingriffen und fachgerechter Ausführung der beantragten entwässerungstechni-

schen Anlagen sind durch den Bau der BAB 14 keine Verschlechterungen des Grundwassers 

und somit auch keine Beeinträchtigungen der bestehenden eigenen Hauswasserversorgung 

für Trinkwasser zu befürchten. 

Die vom Einwender geäußerte Befürchtung einer Überflutung seines Grundstücks bei Elbe-

hochwasser teilt die Planfeststellungsbehörde nicht. Sein Grundstück ist grundsätzlich durch 

den Elb- und Qualmwasserdeich gegen Überflutung geschützt. 

Der geltend gemachte Ersatz für einen Wertverlust seines Grundstücks steht dem Einwender 

nicht zu. Für einen derartigen Anspruch fehlt es an der Voraussetzung eines schweren und 

unerträglichen Eingriffs in die Substanz des Grundstücks (vgl. dazu Begründung der Beschei-

dung des Einwenders E 48).  

Soweit der Einwender von Flächeninanspruchnahmen betroffen ist, wird er hierfür entschädigt. 

Die Höhe der Entschädigung wird nicht bereits im Planfeststellungsverfahren festgelegt, son-

dern in einem gesonderten Verfahren ermittelt. Die Frage der Erreichbarkeit der westlich der 

BAB 14 verbleibenden Restflächen kann nur im Rahmen der vom Vorhabenträger angestreb-

ten Unternehmensflurbereinigung geklärt werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass durch 

Flächentausch oder Erwerb und Entschädigung auch der Restflächen für den Einwender ein 

Zugang zu diesen entbehrlich sein wird. 

Der erhobene Anspruch auf Grundstücksübernahme und Umsiedlung steht dem Einwender 

nicht zu, weil es an einer schweren und unzumutbaren Beeinträchtigung seines Grundstücks 

fehlt.  

Der gerügte Bekanntmachungsmangel besteht nicht. Die Planfeststellungsbehörde wies in ih-

rer Bekanntmachung für das ursprüngliche Verfahren darauf hin, dass das Bauvorhaben UVP-

pflichtig ist und die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG notwendigen An-
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gaben enthalten. In den weiteren Bekanntmachungen, die jeweiligen Änderungsverfahren be-

treffend, hat die Planfeststellungsbehörde sodann stichpunktartig auf die wesentlichen Planän-

derungen sowie die umweltrelevanten Belange hingewiesen. 

Die Abschnittsbildung ist aus den in diesem Beschluss angeführten Gründen (vgl. oben C.IV) 

auch in Ansehung des Vorbringens des Einwenders rechtlich nicht zu beanstanden. 

Soweit der Einwender Fehler der Variantenprüfung geltend macht, kann dem ebenfalls nicht 

gefolgt werden (vgl. zur Variantenprüfung oben C.XIV.2).  

Mit der Thematik Retentionsraumverlust durch die im festgesetzten Überschwemmungsgebiet 

der Elbe geplanten straßenbaulichen und landschaftspflegerischen Maßnahmen hat sich der 

Vorhabenträger im Erläuterungsbericht auf Seite 207A und Seite 207.1 hinreichend auseinan-

dergesetzt. Darin ist auch die Aussage enthalten, dass der vorhabenbedingte Retentionsraum-

verlust durch eine Erweiterung des Überschwemmungsgebietes Elbe an anderer Stelle mit 

ausgeglichen wird, vgl. dazu auch das Maßnahmenblatt E 14 (LBP, VKE 3.2a).  

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist rechtlich ebenfalls nicht zu beanstanden (vgl. dazu oben 

C.IX dieses Beschlusses). 

12.2.126. Einwender E 126 

Einwendung vom 22.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Bretsch der Gemeinde Altmärkische Höhe. 

Mit seiner Einwendung äußert er sich zum globalen Klimawandel, zur Umsetzung von Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen, zum Elberadweg sowie zum Umgang mit archäologischen 

Funden.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Sie dürfte bereits unzulässig sein. Da dem Einwender durch das Vorhaben weder sein Eigen-

tum noch ein dingliches Recht entzogen wird, sondern er nur mittelbar – nämlich als Einwohner 

der in der Nähe des Vorhabens gelegenen Gemeinde Altmärkische Höhe – betroffen ist, kann 

er nur eigene Belange, nicht aber solche der Allgemeinheit, des Gemeinwohls oder dritter Per-

sonen geltend machen.  
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Im Übrigen ist die Einwendung auch unbegründet. Die geltend gemachten Themen wurden im 

Erläuterungsbericht und in der landschaftspflegerischen Begleitplanung hinreichend berück-

sichtigt. 

12.2.127. Einwender E 127 

Einwendungen vom 30.03.2010, vom 14.01.2013 (Eingang) (1. PÄ) und vom 20.10.2014 (2. 

PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011, vom 26.07.2013 (1. PÄ) und vom 02.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark) 

und Betreiber des dort ansässigen „Künstlerhauses Raspelière“. 

Mit seiner Einwendung vom 30.03.2010 macht er geltend: Abzulehnen sei die Dammlage der 

Autobahn. Diese führe dazu, dass sich Lärm- und Schadstoffimmissionen über ein besonders 

großes Gebiet verteilten, Habitate von Vögeln zerstört würden und das Künstlerhaus nicht 

mehr für konzentrierte künstlerische Tätigkeit genutzt werden könne. Im Falle eines Deich-

bruchs wirke der Damm als Staumauer, der eine Flutkatastrophe auslöse. Außerdem ver-

schandele er die Landschaft und beeinträchtige den Fahrradtourismus. Nicht akzeptabel sei 

auch der Rückbau der B 189 und ihre Herabstufung zur Kreisstraße. Die K 1020 könne den 

anfallenden zwischenörtlichen Verkehr nicht bewältigen. Er fordert einen ebenerdigen Bau der 

Autobahn, die Errichtung von Lärmschutzwänden und eine Untertunnelung der Stadt Witten-

berge, alternativ einen Ausbau der B 189 und der B 71. Zudem fordert er passive Lärmschutz-

maßnahmen (Schallschutzfenster). Aus verkehrstechnischen Gründen sei darauf zu achten, 

dass die BAB 14 nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit der BAB 39 und der B 190n 

errichtet werde.  

Mit seiner Einwendung vom 14.01.2013 trägt der Einwender vor: Der in die Planung aufge-

nommene Radweg an der L 2 sei unzureichend. Er fordert eine Fortführung des Radweges 

über die Ortslage Vielbaum hinaus bis zur Landesgrenze Niedersachsen sowie bis zur Stadt 

Seehausen. Darüber hinaus fordert er eine Breite des Radweges von mind. 2,50 m und Baum-

pflanzungen entlang dem gesamten Radweg. Die Erholungsfläche für Radfahrer auf der Über-

führung Wahrenberger Weg sei unzureichend. Zudem sei die Überführung zu steil. Der Ein-

wender fordert Bürgersteige und Radwege auf der Überführung, außerdem eine Verlagerung 

der gesamten Überführung aus der Ortslage Geestgottberg heraus in nördlicher Richtung. Ge-

nerell wird eine Untertunnelung des Wahrenberger Weges gefordert. Der Einwender fordert 

eine ausreichende Breite der Wirtschaftswege und meint, die vorgesehene Breite von 3 m sei 

ungeeignet. Des Weiteren fordert er die Asphaltierung weiterer Wirtschaftswege (WW Ost, W2 

und WW zum Elbdeich) und den Verzicht auf die Anschlussstelle Vielbaum 
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Mit seiner Einwendung vom 20.10.2014 setzt er sich mit dem vom Vorhabenträger eingeholten 

Gutachten „Untersuchung von Deichbruchszenarien“ vom Oktober 2012 auseinander. Die Un-

tersuchung leide an verschiedenen Mängeln und müsse deshalb erneut durchgeführt werden.  

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.  

Soweit sich der Einwender in seinen Stellungnahmen zu den Themen „Dammlage“, „Lärm- 

und Schadstoffbelastung“, „Hochwasser“, „nachgeordnetes Straßennetz“ „Verkehrsführung 

Wahrenberger Weg“ und „Anschlussstelle Vielbaum“ äußert, hat sich die Planfeststellungsbe-

hörde mit diesen Themen u.a. bereits im Rahmen der Bescheidungen der Einwender E 1, 

E 26, E 59, E 72, E 77, E 81, E 83, E 85 und E 110 auseinandergesetzt. Darauf wird zur 

Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.  

Ergänzend wird ausgeführt:  

Verschiedene Tunnellösungen hat der Vorhabenträger im Rahmen von Ausnahmeprüfungen 

zum FFH-Gebiet „Elbaue-Beuster-Wahrenberg“ und zum Vogelschutzgebiet „Aland-Elbe-Nie-

derung“ untersucht, aber aus Kostengründen als nicht zumutbar ausgeschieden.  

Die Auswirkungen der BAB 14 auf das Landschaftsbild sind im landschaftspflegerischen Be-

gleitplan (LBP) umfassend dargestellt (vgl. PU 12.A [VKE 3.1] und 12.B [VKE 3.2a]). Entste-

hende Beeinträchtigungen werden entsprechend der anzuwendenden Bundes- und Lan-

desnaturschutzgesetzgebung mit Umsetzung des beantragten LBP-Maßnahmenkonzeptes 

kompensiert.  

Die Wirkfaktoren Lärm und Schadstoffe der zukünftigen BAB 14 auf die Belange Artenschutz 

und Natura 2000 wurden gemäß Artenschutzbeiträgen (ASB, Antragsunterlage 12.A.5 [VKE 

3.1] und 12.B.5 [VKE 3.2a]) und gemäß Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-

VP, Antragsunterlagen 16.A.1 bis 16.B.3) umfassend untersucht und bewertet. Im Ergebnis 

sind in Bezug auf prognostizierte erhebliche Beeinträchtigungen, u. a. auch für den Wachtel-

könig, entsprechend geeignete Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Sicherung der Kohärenz und 

zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Betroffenheiten vorgesehen (z.B. für den Wachtelkönig 

die Ersatzvornahme ECEF, FFH 4 – Extensivierung von Auengrünland). 

Die Forderung nach passiven Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster) sind nicht be-

gründet, weil die zulässigen Lärmimmissionsgrenzwerte bei dem ca. 2 km von der Autobahn 

entfernten Wohngrundstück des Einwenders nicht überschritten werden.  

Soweit der Einwender vorbringt, die BAB 14 könne eine sinnvolle Verkehrsfunktion nur im 

Zusammenhang mit den Vorhaben BAB 39 und B 190n erfüllen, ist dem entgegenzuhalten, 
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dass im Bedarfsplan für Bundesfernstraßen für jedes dieser Vorhaben ein gesonderter Bedarf 

festgestellt wurde.  

Der Forderung nach einem über die Ortslage Vielbaum hinausgehenden Radweg an der L 2 

wird mit der vorliegenden Planänderung - soweit vorhabenbedingt möglich - entsprochen. Die 

geplante Baumreihe entlang des in die Planung aufgenommenen Radweges (Maßnahme A 

19.1, wie im LPB-Maßnahmenplan dargestellt), hat eine Länge von insgesamt ca. 330 m. Eine 

weitere östliche Fortführung der Baumreihe in Richtung der Anschlussstelle Vielbaum und dar-

über hinaus ist aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht vertretbar. Es besteht hier die Ge-

fahr, dass sich eine Fledermausflugroute in Richtung der Verkehrsanlagen der AS Vielbaum 

und der BAB 14 entwickeln könnte, die in der Konsequenz zu einer erhöhten Kollision und 

damit zu einem Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatschG führen würde.  

Zum Thema Breite von Wirtschaftswegen ist darauf hinzuweisen, dass das geltende Regel-

werk zum Ausbau landwirtschaftlicher Wirtschaftswege (Arbeitsblatt DWA-A 904, Richtlinien 

für den ländlichen Wegebau, Oktober 2005 [RLW 2005]) sowie die Grundsätze für die Gestal-

tung ländlicher Wege bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen, Ausgabe 2003 (Anlage zum 

Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau [ARS] Nr. 28/2003 vom 29.08.2003) lediglich eine 

Fahrbahnbreite von 3,00 m vorsehen. An diese Vorschriften ist der Vorhabenträger gebunden. 

Auch kann die Forderung nach einer Asphaltierung der Wirtschaftswege nicht umgesetzt wer-

den. Mit dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark ist im Rahmen der 

Entwurfs- und Genehmigungsplanung abgestimmt worden, dass die Wege jeweils mit einer 

Decke ohne Bindemittel bzw. einer sandgeschlämmten Schotterdecke versehen werden.  

12.2.128. Einwender E 128 

Einwendungen vom 30.03.2010, vom 14.01.2013 (Eingang) (1. PÄ) und vom 20.10.2014 (2. 

PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011, vom 26.07.2013 (1. PÄ) und vom 02.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark) 

und Betreiber des dort ansässigen „Künstlerhauses Raspelière“. 

Seine Einwendungen haben denselben Inhalt wie diejenigen des Einwenders E 127 und wer-

den deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.129. Einwender E 129 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark). 

Er macht geltend: Das Vorhaben führe zu unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen, weshalb 

zusätzliche aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen anzuordnen seien. Die zusätzlichen 

Schadstoffe der Autobahn würden im Laufe der Zeit das Trinkwasser belasten. Sein Grund-

stück erleide einen Wertverlust. Auch werde das Gebäude Schaden durch Erschütterungen 

nehmen. Diesbezüglich verlange er ein Beweissicherungsverfahren. Er sei mit der Überfüh-

rung Wahrenberger Weg – Geestgottberg nicht einverstanden. Aus seiner Sicht sei dies zu 

gefährlich. Zudem sei man vom Ort Geestgottberg völlig abgegrenzt. In diesem Bereich sei 

auch eine Untertunnelung der BAB 14 zu erwägen. Der Einwender fordert einen Rad- und 

Fußweg sowie eine Beleuchtung an der Alandstraße. Durch den Wegfall der B 189 werde sich 

der Auto- und Schwerlastverkehr („Mautpreller“) auf der Alandstraße deutlich erhöhen. Die 

Alndstraße sei aufzustufen und mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung zu versehen. Zudem 

fordert er den Ausbau und die Aufstufung der K 1020 vor Baubeginn, einen straßenbegleiten-

den Radweg von Vielbaum bis Geestgottberg, auch über die Überführung Wahrenberger Weg, 

und einen Ausbau der B 189. Für den Fall, dass seine Forderungen nicht erfüllt werden, bietet 

der Einwender sein Grundstück zum Kauf an und fordert eine Umsiedlung ohne finanzielle 

Einbußen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Die Lärmbeeinträchtigungen halten sich im Bereich des Grundstücks des Einwenders auf-

grund der in diesem Bereich vorgesehenen Lärmschutzwand (Bauwerk 123.1L) im Rahmen 

der zulässigen Grenzwerte (vgl. VKE 3.1, Antragsunterlage 11.1.2, Tab.2, S. 1). Verunreini-

gungen des Grundwassers über das Sickerwasser durch straßenspezifische Schwermetalle, 

die über die für den Gebrauch als Trinkwasser geforderten Werte hinausgehen, sind nicht zu 

befürchten. Eine Entschädigung für einen Wertverlust steht dem Einwender nicht zu, weil es 

an der hierfür erforderlichen Voraussetzung einer unzumutbaren Beeinträchtigung seines 

Grundstücks fehlt (vgl. dazu auch die Bescheidung des Einwenders E 48). Hinsichtlich der 

befürchteten Gefahr von Gebäudeschäden wird der Vorhabenträger zu seinen Lasten vor Bau-

beginn eine gutachterliche Bestandsaufnahme am Wohngrundstück des Einwenders vorneh-

men. Darüber hinaus wird die Realisierung des Bauvorhabens mit der notwendigen Sorgfalt 
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und Rücksichtnahme durchgeführt werden. Im Schadensfall werden die Kosten vom Verursa-

cher getragen. Die Ortslage Geestgottberg ist von der Alandstraße aus westlich der BAB 14 

weiterhin über den Wahrenberger Weg, der lagegleich künftig die BAB 14 überführt, erreich-

bar. Die gewählte Trassierung für die Überführung des Wahrenberger Weges entspricht dem 

straßenbautechnischen Regelwerk. Der Ausbau des nachgeordneten Straßennetzes in Form 

der Anlage straßenbegleitender Radverkehrsanlagen und Fußwegen oder der Ausstattung mit 

Beleuchtung ist weder Inhalt der vorliegenden Planung noch Aufgabe des Baulastträgers Bun-

desfernstraßen (Bau und Unterhaltung der Bundesfernstraßen nach § 3 FStrG). Der entspre-

chende Ausbau ist in separaten Planungsmaßnahmen der zuständigen Straßen- und Wege-

baulastträger zum gegebenen Zeitpunkt durchzuführen, sofern der Bedarf an separaten Rad- 

und Fußwegen bzw. die Notwendigkeit einer Straßenbeleuchtung nachgewiesen ist. Der For-

derung nach einem Ausbau und einer Aufstufung der K 1020 vor Baubeginn wird entsprochen. 

Die Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt hat entschieden, den betreffenden 

Abschnitt der K 1020 nördlich Seehausen zwischen ihrer Einmündung an der B 189 nördlich 

Geestgottberg und ihrer Einmündung an der L 2 unmittelbar nördlich Seehausen zur Landes-

straße L 38 im Jahr des Baubeginns dieses Planungsabschnittes aufzustufen. Eine Ertüchti-

gung der K 1020 soll zum Zeitpunkt ihrer Aufstufung vorgenommen sein. Die künftige Nutzung 

der vorhandenen Alandstraße im Abschnitt zwischen der L 2 und südlich des Gewerbegebie-

tes Geestgottberg soll mit Blick auf die bestehenden Einschränkungen (Ausbaustandard, 

Hochwasserlagen) mit entsprechender verkehrsbehördlicher Anordnung dem landwirtschaftli-

chen und Anliegerverkehr vorbehalten sein. Eine Aufstufung zur Kreisstraße drängt sich daher 

nicht auf. Ob eine Geschwindigkeitsbegrenzung anzuordnen ist, obliegt der zuständigen Ver-

kehrsbehörde. Aufgrund des zu erwartenden Verkehrsaufkommens auf der Alandstraße und 

des geringen Verkehrsaufkommens auf dem Wahrenberger Weg besteht für die Anlage eines 

separaten Radweges kein Bedarf. Ein Anspruch auf Übernahme seines Grundstückes und 

seiner Umsiedlung steht dem Einwender nicht zu, weil sein Grundstück durch das Vorhaben 

nicht wesentlich beeinträchtigt wird.  

12.2.130. Einwender E 130 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark). 

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 129 und wird deshalb 

aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.131. Einwender E 131 

Einwendung vom 28.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Mit seiner Einwendung macht er geltend: Das Naherholungsgebiet Barsberge, der Stadtforst 

Seehausen und die Kleingartenanlage würden durch den Bau der BAB 14 erheblich durch 

Abgase und Lärm belastet werden und verlören dadurch ihren Erholungswert und gesund-

heitsfördernden Charakter. Er leide bereits unter chronischer Bronchitis und an Allergien sowie 

Schlafproblemen durch Lärm. Die BAB 14 würde zu einer gravierenden Verschlimmerung der 

Beschwerden führen und seine Lebensqualität und Gesundheit in hohem Maße beeinträchti-

gen. Der Bau der BAB 14 zerstöre die wertvolle Landschaft durch Zerschneidung, beeinträch-

tige die Lebensgrundlage der Menschen, die Flora und Fauna und somit das biologische 

Gleichgewicht und das Klima. Medizinische Notfälle könnten nicht schnell genug oder gar nicht 

behandelt werden, da die Rettungswege zu und von den Orten der Umgebung des Vorhabens 

in hohem Maße durch Umwege, Baustofftransporte, Lärm, Abgase und weitere Behinderun-

gen extrem erschwert würden und die geforderte Rettungszeit nicht eingehalten werden 

könne.  

Darüber hinaus hat der Einwender Zweifel an der Richtigkeit der Verkehrsprognose und ver-

langt eine neue Untersuchung der künftigen Verkehrsentwicklung. Er fordert den Ausbau der 

Alandstraße und der K 1020 nebst straßenbegleitendem Fahrradweg sowie den Bau eines 

Radwegenetzes von Vielbaum nach Seehausen, von Seehausen nach Wittenberge und von 

Seehausen nach Leppin. Die Dammhöhe der Autobahn werde dem Schutz vor Hochwasser 

nicht gerecht und einen negativen Einfluss auf die Entwicklung des Tourismus in der Region 

haben. Aus diesen Gründen lehne er den Bau der BAB 14 ab.  

Weiterhin erhebt er folgende Forderungen: Lärmschutzmaßnahmen unter Einhaltung der Ori-

entierungswerte der DIN 18005, Schallschutzwände, Bemessung aller aktiven und passiven 

Schallschutzmaßnahmen nach den Orientierungswerten der DIN 18005 sowie nach den Vor-

sorgewerten des UBA, zusätzlich Lärm dämpfenden Straßenbelag in bisher nicht vorgesehe-

nen Teilabschnitten, Lärm dämpfende Geschwindigkeitsbeschränkungen in besonders be-

troffenen Abschnitten, Berücksichtigung des Windeinflusses von mehr als 3 m/s, die Berech-

nung der Lärmemissionen mit den tatsächlich gefahrenen und nicht mit den Richtgeschwin-

digkeiten, weitestgehende Führung der A 14 in Troglage oder in Geländehöhe, Koordinierung 
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der Lärmschutzmaßnahmen bei Bündelung, nicht nur bei Kreuzung, mit Bundesstraßen/Bahn-

straßen und die gemeinsame Betrachtung der Bündelung bei der Bewertung der Lärmbelästi-

gung sowie eine Untertunnelung der Elbe.  

Für den Fall einer Ablehnung des aktiven Schallschutzes fordert er passive Lärmschutzmaß-

nahmen durch den Einbau von Lärmschutzverglasung in Fenster und Türen seiner Wohnung. 

Er stützt seine Forderungen auf die Landesplanerische Beurteilung des Ministeriums für Bau 

und Verkehr Sachsen-Anhalt vom 29.10.2004 sowie auf die Landesplanerische Beurteilung 

der Länder Berlin und Brandenburg aus dem ROV A 14, Abschnitt Brandenburg.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Das angesprochene Naherholungsgebiet Barsberge sowie der Stadtforst Seehausen befinden 

sich südlich der B 190 und somit außerhalb des vom gegenständlichen Planfeststellungsver-

fahren umfassten Antragsgegenstandes. Auch befindet sich in der Nachbarschaft zur gegen-

ständlichen VKE 3.1/3.2a keine Kleingartenanlage, die durch bau- oder betriebsbedingte Im-

missionen beeinträchtigt werden könnte. 

Durch den Bau der BAB 14 wird es zu keinen gesundheitsschädlichen Lärmimmissionen oder 

Luftschadstoffbelastungen kommen. Die Planfeststellungsbehörde hat hierzu ausführlich im 

Teil C, Kapitel XIV, Punkt 4. dieses Beschlusses Stellung genommen.  

Soweit durch das Vorhaben Eingriffe in Natur und Landschaft, einschließlich Tierlebensräume, 

bedingt sind, handelt es sich dabei nicht um eigene Belange des Einwenders. Bereits aus 

diesem Grund ist die Einwendung als unzulässig zurückzuweisen. Unabhängig davon sind 

diese Aspekte auch in der Sache als unbegründet zurückzuweisen. Eingriffe in Natur und 

Landschaft, einschließlich Tierlebensräume, wurden im Rahmen der landschaftspflegerischen 

Begleitplanung sowie dem Artenschutzbeitrag bilanziert und werden durch erforderliche, ge-

eignete Maßnahmen sach- und fachgerecht ausgeglichen und ersetzt bzw. kompensiert.  

Soweit sich Veränderungen im Straßen- und Wegenetz auf die Organisation der lokalen oder 

regionalen Rettungsdienste auswirken, ist es Aufgabe der Städte und Kommunen, die Orga-

nisation diesen Änderungen anzupassen. Darüber hinaus lassen sich aus allenfalls kurzzeiti-

gen Einschränkungen oder Behinderungen durch kleinräumige bauzeitliche Umleitungen bzw. 

durch Bautransportfahrzeuge auch keine unzumutbaren bzw. extrem erschwerten Behinde-

rungen für die notärztliche Versorgung im Vorhabengebiet ableiten. Im Ernstfall sind Rettungs-

fahrzeuge durch § 35 Abs. 5 a StVO legitimiert, die Vorschriften der StVO außer Acht zu las-

sen, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitli-

che Schäden abzuwenden.  
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Hinsichtlich der vom Einwender angesprochenen Themen Verkehrsbedarf und Verkehrsprog-

nose wird auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Einwender E 1 verwiesen. 

Die Alandstraße soll künftig durch den Anlieger- und landwirtschaftlichen Verkehr genutzt wer-

den. Eine durchgehende hochwassersichere Lage der Alandstraße innerhalb des eingedeich-

ten Überschwemmungsgebietes ist aufgrund der vorgesehenen Nutzung nicht geboten. 

Der Forderung nach einem Ausbau der K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg wird teil-

weise entsprochen. Die Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt hat entschieden, 

den betreffenden Abschnitt der K 1020 nördlich Seehausen zwischen ihrer Einmündung an 

der B 189 nördlich Geestgottberg und ihrer Einmündung an der L 2 unmittelbar nördlich See-

hausen zur Landesstraße L 38 im Jahr des Baubeginns dieses Planungsabschnittes aufzustu-

fen. Eine Ertüchtigung der K 1020 soll zum Zeitpunkt ihrer Aufstufung vorgenommen sein. 

Darüber hinaus wird die Straßenbauverwaltung des Landes Sachsen-Anhalt im Rahmen einer 

Bedarfsnachweisführung prüfen, ob die Anlage eines straßenbegleitenden Radweges notwen-

dig wird. 

Der Ausbau des der geplanten BAB 14 nachgeordneten Straßennetzes mit Radverkehrsanla-

gen ist weder Inhalt dieser Planung noch Aufgabe des Baulastträgers Bundesfernstraßen (Bau 

und Unterhaltung der Bundesfernstraßen nach § 3 Bundesfernstraßengesetz [FStrG]). 

Der Forderung nach einem Radweg entlang der L 2 im Bereich Seehausen bis Vielbaum wird 

teilweise entsprochen. Gemäß Radwegenetzplanung des Landes Sachsen-Anhalt ist der Be-

darf eines Radweges entlang der L 2 von Seehausen in westliche Richtung, der im Abschnitt 

Ortslage Vielbaum bis etwa in Höhe der Bebauung Karnickelsiedlung bereits vorhanden ist, 

gegeben. Entsprechend diesem Bedarf wird die vorliegende Planung um einen straßenbeglei-

tenden Radweg entlang der L 2 ergänzt. Dieser wird am vorhandenen Radweg in der Ortslage 

Vielbaum beginnen und bis zum Bahnübergang L 2 / DB AG Strecke 6401 Magdeburg – Wit-

tenberge geführt. Die entsprechende Planänderung der gegenständlichen Unterlagen ist ver-

anlasst. Die weiter östliche Fortsetzung des Radweges bis Seehausen obliegt in der Planung 

und Umsetzung der Niederlassung Nord der Landesstraßenbaubehörde. Aus der vorliegen-

den Autobahnplanung ergibt sich die Notwendigkeit jedenfalls nicht. 

Zum Deichbruchszenario verweist die Planfeststellungsbehörde auf ihre Bescheidung des Ein-

wenders E 59.  

Negative Auswirkungen auf den Tourismus sind entgegen der Auffassung des Einwenders 

nicht zu befürchten. Im Gegenteil wird die Region durch das Vorhaben auch für touristische 

Zwecke besser erschlossen.  
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Der Einwender hat keinen Anspruch auf Anordnung der von ihr geforderten aktiven und pas-

siven Lärmschutzmaßnahmen. An seinem Wohnhaus werden die gesetzlich vorgegebenen 

Immissionsgrenzwerte eingehalten. Dies ist in der VKE 3.1 bereits ab einer Entferung von ca. 

370 m zur Autobahn der Fall (vgl. PU 11.2.1). Das Wohnhaus des Einwenders befindet sich in 

ca. 2,1 km Entfernung zur geplanten Autobahn. Soweit der Einwender für die Anordnung der 

Lärmschutzmaßnahmen bei der Lärmberechnung die Berücksichtigung der Orientierungs-

werte der DIN 18005, der Windverhältnisse von mehr als 3 m/s und der tatsächlich gefahrenen 

Geschwindigkeiten nebst Geschwindigkeitsbeschränkung für besonders betroffene Abschnitte 

fordert, wird auf die entsprechenden Ausführungen bei dem Einwender E 1 verwiesen. 

Auch soweit der Einwender die Koordinierung der Lärmschutzmaßnahmen unter Betrachtung 

der Überlagerung der Emmissionsquellen fordert, wird zur Begründung der Zurückweisung auf 

die entsprechenden Ausführungen zu den Lärmberechnungen bei dem Einwender E 1 verwie-

sen. Der Einwand zur Trassierung wird mit Verweis auf die entsprechenden Ausführungen zur 

Trassierung und Dammlage der VKE 3.1/3.2a bei dem Einwender E 1 zurückgewiesen. Über-

dies stellt die geforderte Tunnellösung keine zumutbare Alternative dar. Der Vorhabenträger 

hat die Querung der Elbe mittels Überführung (Brücke) sowie der Unterführung (Tunnel) im 

Rahmen der Alternative eingehend untersucht und die Belange, insbesondere unter Berück-

sichtigung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 bezogen auf die EU-Vogelschutzgebiete 

„Aland-Elbe-Niederung“ und „Unteres Elbtal“, untereinander abgewogen. Zur näheren Begrün-

dung der Entscheidung wird auf die Ausführungen im Kapitel C.XIV.2 dieses Beschlusses ver-

wiesen. 

12.2.132. Einwender E 132 

Einwendungen vom 20.03.2010, vom 28.03.2010, vom 14.12.2011 und vom 09.01.2013 (1. 

PÄ)  

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendungen entsprechen inhaltlich denjenigen der Einwender E 131 und E 59 (1.PÄ) 

und werden deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.133. Einwender E 133 

Einwendungen vom 21.03.2010 und vom 09.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 
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Seine Einwendungen entsprechen inhaltlich denjenigen der Einwender E 131 und E 59 (1.PÄ) 

und werden deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.134. Einwender E 134 

Einwendung vom 28.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 131 und wird des-

halb aus denslben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.135. Einwender E 135 

Einwendungen vom 29.03.2010 und vom 12.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Aulosen der der Gemeinde Aland.  

Mit seiner Einwendung vom 29.03.2010 wendet er sich gegen die Anbindung der L 2 an die 

BAB 14 / AS Vielbaum. Es sei abzusehen, dass sich der Verkehr dadurch weiter erhöhen 

werde. Sollte seiner Forderung nicht entsprochen werden, verlangt er den Ausbau eines stra-

ßenbegleitenden Radweges an der L 2 in westlicher Richtung. 

Mit seiner Einwendung vom 12.01.2013 wendet er sich ebenfalls gegen den geplanten Bau 

der Anschlussstelle Vielbaum. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Die befürchtete deutliche Zunahme der Verkehrsbelastung auf der L 2 ist unbegründet. Aus-

weislich der Verkehrsuntersuchung der Ingenieurgruppe IVV Aachen von Oktober 2008 wird 

für den Prognosehorizont 2025 eine Verkehrsbelastung von rund 2.000 Kfz / 24 h ohne den 

Bau der BAB 14 angenommen und nach Realisierung der BAB 14 eine Prognoseverkehrsbe-

lastung von rund 3.000 Kfz / 24 h. Die abschnittsweise Differenzbelastung von + 1.000 Kfz / 

24 h stellt zwar eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens dar, widerlegt jedoch die im Zusam-

menhang mit dem Neubau der BAB 14 befürchtete erhebliche Zunahme des Verkehrs auf der 

L 2. Die zu erwartenden Verkehrsbelastungen liegen weit unter der für einen einbahnig 2-

streifigen Straßenquerschnitt vertretbaren bzw. zulässigen Verkehrsstärke. Dieser kann ge-

mäß Bild 5 Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Querschnitte, Ausgabe 1996 (RAS-Q 

96) eine Verkehrsstärke von bis zu 15.000 bis 20.000 Kfz / 24 h bewältigen. 



 

Seite 842 

 

Der Forderung nach einem straßenbegleitenden Radweg an der L 2 kann teilweise entspro-

chen werden. Zur Begründung wird auf die Bescheidung der inhaltsgleichen Einwendung des 

Einwenderes E 67 verwiesen.  

Hinsichtlich der Notwendigkeit der Anschlussstelle Vielbaum wird auf die Bescheidung des 

Einwenders E 26 verwiesen und die Einwendung aus denselben Gründen wie diese zurück-

gewiesen. 

12.2.136. Einwender E 136 

Einwendungen vom 26.03.2010, vom 10.01.2013 (1. PÄ) und vom 11.12.2013 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Wanzer der Gemeinde Aland.  

Mit seinen Einwendungen wendet er sich gegen die Anschlussstelle Vielbaum und gegen die 

dadurch verursachte künftige Verkehrsbelastung auf der L 2.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Zur Frage der Notwendigkeit der AS Vielbaum hat sich die Planfeststellungsbehörde im Rah-

men der Bescheidung des Einwenders E 26 geäußert. Auf die dortigen Ausführungen wird 

verwiesen. 

12.2.137. Einwender E 137 

Einwendungen vom 26.03.2010, vom 10.01.2013 und vom 11.12.2013 (1. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Wanzer der Gemeinde Aland. 

Seine Einwendungen haben denselben Wortlaut wie diejenigen des Einwenders E 135 und 

werden deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.138. Einwender E 138  

Einwendungen vom 22.03.2010, vom 21.12.2012 (1. PÄ) und vom 18.11.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgottberg der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark). 
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Mit seinen jeweils wortgleichen Einwendungen vom 22.03.2010, vom 21.12.2012 (1. PÄ) und 

vom 18.11.2014 (2. PÄ) macht er geltend: Er lehne den Neubau der BAB 14 ab. Sein Wohn-

haus liege in unmittelbarer Nähe zur Trasse. Die permanente Verlärmung und die Schadstoff-

belastungen würden physische und psychische Schädigungen seiner Person und seiner Fa-

milie verursachen. Seine Lebensqualität und seine Gesundheit würden deutlich beeinträchtigt. 

Durch Abgase und Lärm werde der Verkaufswert seiner Immobilien so weit gemindert, dass 

ein Wertverlust zu befürchten sei. Er fordert: aktive Lärmschutzmaßnahmen unter Einhaltung 

der Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutzwände, Bemessung aller aktiven und pas-

siven Schallschutzmaßnahmen nach den Orientierungswerten der DIN 18005 und den Vor-

sorgewerten der UBA, zusätzlich Lärm dämpfenden Straßenbelag auch in bisher nicht vorge-

sehenen Teilabschnitten, Lärm dämpfende Geschwindigkeitsbeschränkungen in besonders 

betroffenen Abschnitten, Berücksichtigung des Windeinflusses von mehr als 3 m/s, die Be-

rechnung der Lärmemissionen mit den tatsächlich gefahrenen und nicht mit den Richtge-

schwindigkeiten, Neuerstellung der schalltechnischen Berechnung nach den neuesten wis-

senschaftlichen Erkenntnissen, Berücksichtigung des Hochwasserschutzes sowie die Unter-

tunnelung der Elbe. Sofern seinen Forderungen nach aktivem Schallschutz nicht entsprochen 

werde, verlangt er passive Schallschutzmaßnahmen an seinem Wohngebäude sowie eine 

Entschädigung bei auftretenden Bauschäden seiner Immobilien. Überdies sei sein Wohnge-

biet im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung als Mischgebiet und nicht als Wohnge-

biet eingestuft worden, was unverantwortlich gegenüber den Bewohnern sei. Das Vorhaben 

führe zum Wertverlust von Immobilien, zur Zerstörung von Naturräumen, zur Verschlechterung 

der Lebensqualität, zur Schädigung des Tourismus, zur Verschwendung von Steuergeldern 

und zu Finanzierungslücken beim Aufbau der regionalen Infrastruktur. Anstelle der Autobahn 

sei deshalb der Ausbau der vorhandenen B 189, der B 5 und der B 106 vorzugswürdig. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.  

Einer unzulässigen Lärm- und Schadstoffbelastung wird der Einwender nicht ausgesetzt. Der 

Vorhabenträger hat umfangreiche schalltechnische und luftschadstofftechnische Untersu-

chungen gesetzeskonform durchgeführt (vgl. Antragsunterlage 11, Teil 1 und Teil 2). Die 

Wohngebäude des Einwenders befinden sich im Außenbereich der Ortslage Geestgottberg. 

Aus diesem Grund wurde die Bebauung gemäß § 2 (2) 16. BImSchV als Mischgebiet einge-

stuft. Die gültigen Immissionsgrenzwerte liegen hier am Tag bei 64 dB(A) und in der Nacht bei 

54 dB(A). Erst wenn diese Werte überschritten werden, besteht beim Neubau einer Bundes-

fernstraße ein Anspruch auf Lärmvorsorge (aktive bzw. passive Lärmschutzmaßnahmen). Im 

Lageplan der Lärmschutzmaßnahmen (VKE 3.2a, Antragsunterlage 11.2, Blatt 1) ist die Iso-

phonenlinie für den Nachtgrenzwert im Mischgebiet dargestellt. Hierbei wird ersichtlich, ab 

welchem Abstand zur Autobahn mit keiner Grenzwertüberschreitung mehr zu rechnen ist. Die 
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Wohngebäude des Einwenders stehen in ca. 270 m und ca. 285 m Entfernung zum äußeren 

westlichen Fahrbahnrand der geplanten BAB 14. Dieser Bereich liegt außerhalb des Immissi-

onsgrenzwertes für die Nacht in einem Mischgebiet. Ausweislich der Antragsunterlage 11.1.2, 

S. 3 der VKE 3.2a hat der Vorhabenträger zusätzlich detaillierte schalltechnische Berechnun-

gen an den Wohngebäuden des Einwenders durchgeführt. Im Ergebnis werden die zulässigen 

Immissionsgrenzwerte sowohl am Tag als auch in der Nacht eingehalten.  

Soweit der Einwender einen Wertverlust seiner Grundstücke und Immobilien befürchtet, wird 

auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Einwender E 48 verwiesen.  

Den Belangen des Hochwasserschutzes wird in der Planung hinreichend Rechnung getragen. 

Die zuständigen Behörden (Landesverwaltungsamt, Referat 202, Brand- und Katastrophen-

schutz, zivile Verteidigung, militärische Angelegenheiten; Landkreis Stendal, Ordnungsamt, 

Brand- und Katastrophenschutz / Rettungswesen; Landesbetrieb für Hochwasserschutz und 

Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt als Unterhaltungsträger der Hochwasserschutzanlagen ent-

lang von Aland und Elbe) haben der vorliegenden Planung nicht widersprochen.  

Was die aufgeworfene Frage einer Entschädigung bei auftretenden Schäden an der Immobilie 

des Einwenders anbelangt, wird der Vorhabenträger vor Beginn der Baumaßnahme eine gut-

achterliche Bestandsaufnahme zu seinen Lasten durchführen. Für etwaige Schäden, die auf 

die Baumaßnahme zurückzuführen sind, hat der Verursacher einzustehen. 

Soweit der Einwender den Ausbau bestehender Bundesstraßen fordert, wird auf die Beschei-

dung der inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 1 verwiesen. 

Durch den Bau der BAB 14 entstehen zwangsläufig Eingriffe in Natur und Landschaft sowie 

Beeinträchtigungen von Tierlebensräumen. Diese Eingriffe werden jedoch durch den Vorha-

benträger ausgeglichen. Zur weiteren Begründung wird auf die Bescheidung der inhaltsglei-

chen Einwendung des Einwenders E 81 verwiesen. 

Die Annahme des Einwenders, der geplante Bau der BAB 14 füge der Region einen nachhal-

tigen Schaden für die Tourismusbranche zu, wird von der Planfeststellungsbehörde nicht ge-

teilt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die bessere Erschließung der Region auch positive 

Effekte für den Tourismus mit sich bringt.  
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12.2.139. Einwender E 139  

Einwendung vom 17.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgottberg der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendung entspricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 138 und wird 

deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

Ergänzend ist auszuführen: 

Hinsichtlich der Forderung nach Führung der BAB 14 in Troglage oder Geländehöhe wird auf 

die Bescheidung der inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 1 verwiesen. 

Auf dem Grundstück des Einwenders (mit über 400 m zur geplanten BAB 14) sind gemäß der 

den naturschutzfachlichen Antragsunterlagen zu Grunde liegenden faunistischen Erhebungen 

keine besetzten Storchennester bekannt. Ungeachtet dessen ist bei einer Distanz von 400 m 

und mehr entsprechend den Aussagen des faunistischen Gutachtens generell nicht von einer 

erheblichen Störung eines Niststandortes des Weißstorches durch Verkehrslärm auszugehen. 

Die Realisierung des Bauvorhabens wird mit entsprechender Sorgfalt und Rücksichtnahme 

durchgeführt werden. Der Vorhabenträger wird ungeachtet dessen vor Baubeginn eine gut-

achterliche Bestandsaufnahme zu seinen Lasten durchführen. 

12.2.140. Einwender E 140  

Einwendungen vom 22.03.2010, vom 03.03.2010 (richtig: 2011) und vom 27.12.2012 (1. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Mit seiner Einwendung vom 22.03.2010 fordert er Schallschutzwände und geräuscharmen 

Straßenbelag, eine Unterführung des Wahrenberger Wegs, Schallschutzfenster und Schall-

schutztüren, ein Beweissicherungsverfahren, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der 

Alandstraße sowie einen Radweg auf der Überführung Vielbaum bis Geestgottberg. Zudem 

trägt er vor: Im Falle einer Überflutung der Alandstraße bei Hochwasserlagen werde es zu 

einem erheblichen Zeitverlust für Rettungsfahrzeuge kommen, weil dann der gesamte Verkehr 

über die nicht ausgebaute K 1020 laufe. 
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Mit Schreiben vom 03.03.2011 untermauert der Einwender seine Forderungen aus der vorhe-

rigen Einwendung und verlangt darüber hinaus den Bau von Schallschutzmauern, die Verwen-

dung von Flüsterasphalt, Schallschutzfenster und Schallschutztüren, eine zentrale Trinkwas-

serversorgung oder Tiefenbrunnen, ein Beweissicherungsverfahren für sein Wohnhaus, eine 

Untertunnelung des Wahrenberger Weges bis Geestgottberg für Fußgänger und Radfahrer, 

die Aufschüttung der Alandstraße (Krugbrücke – Deich), eine Geschwindigkeitsbegrenzung 

auf der Alandstraße und den Bau eines Fuß- und Radweges auf der Alandstraße. Für den Fall 

einer Ablehnung seiner Forderungen verlangt er eine Umsiedlung oder Entschädigung für alle 

Bewohner der Alandstraße 1 ohne finanzielle Verluste oder räumliche Einschränkungen, mit 

Deckung aller anfallenden Nebenkosten. 

Mit seinem Schreiben vom 27.12.2012 wiederholt der Einwender im Rahmen des 1. Ände-

rungs- und Ergänzungsverfahrens seine Forderung auf Umsiedlung oder Entschädigung und 

hält alle bisherigen Einwendungen aufrecht. Ergänzend fordert er eine verkehrstaugliche Auf-

fahrt zu seinem Grundstück, die Ableitung von Regen- und Schmelzwasser der Autobahn so-

wie die Untersuchung der Hochwasserproblematik. Er lehnt die Überbauung der B 189 durch 

die BAB 14 ab, weil ein Ausweichen auf die K 1020 aufgrund ihres Zustandes keine zumutbare 

Alternative sei. Zu einer finanziellen Beteiligung am Bau der Alandstraße dürften die Anwohner 

nicht herangezogen werden. Des Weiteren hält er den geplanten Lärmschutz für nicht ausrei-

chend.  

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Die zulässigen Lärmimmissionsgrenzwerte werden am Wohngebäude des Einwenders trotz 

seiner Nähe zur Autobahn (Trassenabstand: 60 m) nicht überschritten. Durch die im Bereich 

der Alandstraße vorgesehene Lärmschutzwand (Bauwerk 123.1L) wird am Wohngebäude des 

Einwenders eine Pegelminderung von bis zu 7,9 dB(A) und dadurch die Einhaltung der ge-

setzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte erreicht. 

Die zulässigen Grenzwerte für Schadstoffbelastungen werden am Wohnhaus des Einwenders 

ebenfalls eingehalten (vgl. C.XIII.2 dieses Beschlusses). 

Die Forderung einer Unterführung des Wahrenberger Wegs entspricht der Einwendung des 

Einwenders E 106. Auf die Bescheidung wird insoweit Bezug genommen und die Einwendung 

mit derselben Begründung zurückgewiesen. 

Erschütterungsschäden durch den Verkehr auf einer Straße sind bei ordnungsgemäßem Zu-

stand der Fahrbahn nicht zu befürchten. Ungeachtet dessen wird der Vorhabenträger vor Be-

ginn der Bauarbeiten ein Beweissicherungsverfahren auf seine Kosten veranlassen. 
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Die Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Alandstraße obliegt der zuständi-

gen Verkehrsbehörde. Die Einmündung der Verbindungsrampe Alandstraße – Wahrenberger 

Weg liegt entgegen der Auffassung des Einwenders 180 m von der Grundstückszufahrt des 

Einwenders entfernt. Im Zuge der Alandstraße sind keine Abbiegespuren in der Zufahrt zu 

diesem Knotenpunkt geplant.  

Der Ausbau des der geplanten BAB 14 nachgeordneten Straßennetzes einschließlich der An-

lage straßenbegleitender Radverkehrsanlagen ist weder Inhalt dieser Planung noch Aufgabe 

des Baulastträgers Bundesfernstraßen. Auf die weiteren Ausführungen im Rahmen der Be-

scheidung des Einwenders E 91 wird verwiesen und die Einwendung mit der dortigen Begrün-

dung zurückgewiesen. 

Die K 1020 wird im Jahr des Baubeginns des gegenständlichen Planfeststellungsabschnittes 

zur Landesstraße L 38 aufgestuft werden. Eine Ertüchtigung zum Zeitpunkt ihrer Aufstufung 

ist geplant. 

Zu den Themen Dammlage und Deichbruchszenarien wird auf die Bescheidungen der insoweit 

inhaltsgleichen Einwendungen der Einwender E 1 und E 59 wird verwiesen.  

Eine Änderung der in der VKE 3.1 zwischen Vielbaum und Geestgottberg geplanten Trassen-

führung der BAB 14 mit Überbauung des vorhandenen Straßenkörpers der B 189 ist nach der 

Gesamtkonzeption der Planung nicht vorgesehen.  

Eine Anhebung der Alandstraße zwischen dem südlichen Alanddeich und der Krugbrücke ist 

ebenfalls nicht beabsichtigt. Wie bereits ausgeführt, kann es nicht Aufgabe des vorliegenden 

Vorhabens sein, die Alandstraße durchgängig zwischen der L 2 und Geestgottberg zu ertüch-

tigen. Die Alandstraße ist vorrangig zur Nutzung durch den landwirtschaftlichen und Anlieger-

verkehr vorgesehen. Eine Notwendigkeit, die Alandstraße im Überschwemmungsgebiet des 

Alandes südlich der Krugbrücke für eine uneingeschränkte Nutzung durch den Allgemeinver-

kehr zu Lasten des Vorhabens zu ertüchtigen, wird seitens der Planfeststellungsbehörde nicht 

gesehen. 

Durch das Bauvorhaben BAB 14 beanspruchte Straßen und Wege werden nach Abschluss 

der Bautätigkeit in ihren ursprünglichen Bestand vor Beginn der Baumaßnahme zu Lasten des 

Verursachers versetzt. Diesbezüglich kann eine finanzielle Beteiligung der Anwohner nicht 

verlangt werden. 

Die Zweifel des Einwenders an der Richtigkeit der schalltechnischen Untersuchung für das 

gegenständliche Vorhaben sind nicht berechtigt. Die geplante Lärmschutzwand an der Aland-
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straße wird beidseitig hochabsorbierend ausgebildet. Deshalb werden die Immissionsgrenz-

werte am Wohnhaus des Einweders eingehalten. 

12.2.141. Einwender E 141 

Einwendungen vom 22.03.2010 und vom 27.12.2012 (1. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendungen vom 22.03.2010 und vom 27.12.2012 sind identisch mit denjenigen des 

Einwenders E 140 selben Datums und werden deshalb aus denselben Gründen wie diese 

zurückgewiesen. 

12.2.142. Einwender E 142  

Einwendungen vom 22.03.2010, vom 29.03.2010, vom 27.12.2012 (1.PÄ) und vom 

21.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011, vom 26.07.2013 (1. PÄ) und vom 03.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung vom 22.03.2010 ist größtenteils identisch mit derjenigen des Einwenders 

E 140. Zusätzlich macht er geltend: Das Gebiet, in welchem sich sein Wohnhaus befindet, sei 

fälschlicherweise nicht als Wohn-, sondern als Mischgebiet eingestuft worden. Er verfüge als 

Bewohner der Alandstraße über eine eigene Wasserversorgung und befürchte, dass die zu-

sätzlichen Schadstoffe der Autobahn im Laufe der Zeit das Trinkwasser belasten und 

Schmutzwasser auf sein Grundstück gelange. Außerdem befürchtet er einen Wertverlust sei-

nes Grundstücks und verlangt die Aufstufung der Alandstraße zur Kreisstraße. 

Mit seiner Einwendung vom 29.03.2010 bekräftigt er seine bisherige Einwendung und verlangt 

darüber hinaus die Übernahme seines Grundstückes und die Umsiedlung seiner Familie. 

Seine im 1. Änderungs- und Ergänzungsverfahren erhobene Einwendung vom 27.12.2012 ist 

identisch mit derjenigen des Einwenders E 140 selben Datums.  

Seine im 2. Änderungs- und Ergänzungsverfahren erhobene Einwendung vom 21.10.2014 ist 

identisch mit derjenigen des Einwenders E 125 selben Datums. 
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Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Soweit sie mit denen anderer Einwender identisch sind, wird zur Begründung auf die zu diesen 

gemachten Ausführungen verwiesen.  

Im Übrigen gilt Folgendes: 

Für die gegenständlichen Verkehrseinheiten VKE 3.1 / 3.2a wurde im Rahmen einer Ortsbe-

gehung unter Teilnahme der Verwaltungsgemeinschaft Seehausen / Altmark, des Bauord-

nungsamtes des Landkreises Stendal sowie der Gemeinde Geestgottberg die Gebietsnutzung 

nach der Baunutzungsverordnung festgelegt. Das Wohngebäude des Einwenders liegt im Au-

ßenbereich der Ortslage Geestgottberg, weshalb gem. § 2 Abs. 2, 16. BImSchV, der Bereich 

der Alandstraße als Mischgebiet eingestuft worden ist und die Immissionsgrenzwerte für 

Mischgebiete anzuwenden sind. 

Verunreinigungen des Grundwassers über das Sickerwasser durch straßenspezifische 

Schwermetalle sind nicht zu befürchten, weshalb der Gebrauch als Trinkwasser auch weiterhin 

gegeben sein wird. 

Durch die für die VKE 3.1 beantragte entwässerungstechnische Lösung sind durch abfließen-

des Oberflächenwasser keine nachteiligen Auswirkungen auf benachbarte Grundstücke zu 

befürchten. Das im Bereich der Alandstraße 1 anfallende Oberflächenwasser wird bedingt 

durch die Krümme über die östlichen Entwässerungsanlagen der BAB 14 abgeleitet. 

Hinsichtlich des Wertverlustes von Grundstücken und Immobilien wird auf die Bescheidung 

der inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 48 verwiesen. 

Nachdem die künftige Nutzung der Alandstraße bedingt durch den Ausbaustandard und den 

Zustand bei Hochwasserlagen mit entsprechender verkehrsbehördlicher Anordnung dem 

landwirtschaftlichen- und Anliegerverkehr vorbehalten sein soll, wird keine Notwendigkeit ge-

sehen, die Alandstraße über den geplanten Ausbau der Krugbrücke und den Ausbau der Bau-

werksrampen hinaus in ihrer Verkehrsbedeutung zu ertüchtigen. 

Der mit Schreiben vom 29.03.2010 erhobene Anspruch auf Grundstücksübernahme und Um-

siedlung steht dem Einwender nicht zu, weil es an einer schweren und unzumutbaren Beein-

trächtigung seines Grundstücks fehlt. 
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12.2.143. Einwender E 143  

Einwendungen vom 22.03.2010, vom 29.03.2010 und vom 27.12.2012 (1. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendungen haben denselben Inhalt wie diejenigen des Einwenders E 142 selben 

Datums und werden deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.144. Einwender E 144  

Einwendung vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Er macht geltend: Durch den ersatzlosen Wegfall der B 189 zwischen dem Abzweig Vielbaum 

und Wittenberge werde der Ausweichverkehr über die Kreisstraße K 1020 geführt werden. 

Hierfür sei die K 1020 nach ihrem Ausbauzustand nicht geeignet. Sein Grundstück grenze 

direkt an diese Straße. Er fordert den Bau geeigneter Lärmschutzmaßnahmen und Maßnah-

men zur Verringerung der Feinstaubbelastung. 

Der Einwand wird zurückgewiesen. 

Der betreffende Abschnitt der K 1020 nördlich Seehausen zwischen ihrer Einmündung in die 

B 189 nördlich Geestgottberg und ihrer Einmündung in die L 2 unmittelbar nördlich Seehausen 

wird im Jahr des Baubeginns des entsprechenden Planfeststellungsabschnittes zur Landes-

straße L 38 aufgestuft. Ziel ist es, den erforderlichen Ausbau der K 1020 zum Zeitpunkt ihrer 

Aufstufung vorgenommen zu haben. Der Ausbau der K 1020 ist allerdings nicht Gegenstand 

dieses Planfeststellungsverfahrens, weshalb ein etwaiger Anspruch auf Lärmvorsorge im Zu-

sammenhang mit der Ertüchtigung der K 1020 an dieser Stelle nicht entschieden werden kann. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Straßenbaumaßnahme im Allgemeinen zur Vermeidung 

unzumutbarer Lärmbelästigungen unter Berücksichtigung der Allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (AVV Baulärm) 

sowie unter Beachtung der Geräte- und Maschinenlärmverordnung (32. BImSchV) vom 

29.08.2002 erfolgt. 
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12.2.145. Einwender E 145 

Einwendung vom 22.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark). 

Er macht geltend: Infolge der in unmittelbarer Nähe zu seinem Haus verlaufenden Auto-

bahntrasse müsse er mit physischen und psychischen Schädigungen durch Verlärmung und 

Schadstoffbelastungen für sich und seine Familie rechnen. Die tatsächlichen Lärmbeeinträch-

tigungen würden die berechneten Werte übersteigen. Deshalb fordert er aktive Lärmschutz-

maßnahmen sowie eine Untertunnelung der Elbe. Darüber hinaus fordert er passiven Lärm-

schutz für sein Haus und begründet dies mit der landesplanerischen Beurteilung des Ministe-

riums für Bau und Verkehr Sachsen-Anhalt vom 29.10.2004 und der landesplanerischen Be-

urteilung der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg 

vom 15.12.2004, in welchen verschiedene Vorgaben für die Realisierung der Autobahn ent-

halten sind. Mit zusätzlichen handschriftlichen Ausführungen teilt der Einwender mit, dass er 

einen Ausbau der vorhandenen Bundessstraßen B 189, B 5 und B 106 bevorzugt und einen 

erheblichen Wertverlust seiner Immobilie befürchtet. Zudem befürchtet er mit dem Bau der A 

14 einhergehende weitere Instandsetzungskosten für die Dorfstraße, welche durch den Stra-

ßenbau stark beansprucht werde.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Hinsichtlich der Forderung einer Untertunnelung der Elbe und der Ausführungen zu den ver-

meintlich unzutreffenden Lärmberechnungen wird auf die bei dem Einwender E 1 enthaltenen 

Gründe der Zurückweisung verwiesen. Da aufgrund der durchgeführten Lärmberechungen für 

die Ortslage Geestgottberg eine autobahnseitig hochabsorbierende Lärmschutzwand ange-

ordnet wird (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.1, S. 20A), fehlt es für die Anordnung weiterer 

von dem Einwender geforderter aktiver Lärmschutzmaßnahmen an den entsprechenden Vo-

raussetzungen. Auch steht dem Einwender, wie vom Vorhabenträger in seiner Erwiderung 

zutreffend ausgeführt, kein Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen zu, da die hierfür 

maßgeblichen Immissionsgrenzwerte in der von dem Einwender bewohnten Straße mit der 

geplanten Lärmschutzwand eingehalten werden (vgl. auch PU 11, Teil 1, Unterlage 11.1.2). 

Die von dem Einwender zur Begründung herangezogenen Ergebnisse der raumordnerischen 

Abwägungen im Land Sachsen-Anhalt sind, wie vom Vorhabenträger zutreffend ausgeführt, 

hierfür nicht von Relevanz. Sie betreffen das Land Brandenburg und sind für die in Sachsen-

Anhalt gelegene Ortslage Geestgottberg nicht anwendbar.   
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Soweit der Einwender den Ausbau vorhandener Bundesstraßen fordert, weist die Planfeststel-

lungsbehörde darauf hin, dass aufgrund des Verlaufes der B 5 und der B 106 in anderen Bun-

desländern bereits eine Zuständigkeit für den Straßenbaulastträger des Landes Sachsen-An-

halt hierfür nicht gegeben ist. Im Übrigen wird ein Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante) den 

mit dem Bau der Autobahn verfolgten Zielen nicht gerecht. Die Planfeststellungsbehörde 

schließt sich insoweit den Ausführungen des Vorhabenträgers in seiner Erwiderung umfas-

send an und verweist zusätzlich auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Einwender E 1. 

Hinsichtlich des von dem Einwender geltend gemachten Wertverlustes seiner Immobilie wird 

auf die Ausführungen zum Einwender E 48 verwiesen.  

Soweit der Einwender zusätzliche Kosten infolge der bauzeitlichen Nutzung der vorhandenen 

öffentlichen Straßen und Wege befürchtet, ist dies ebenfalls unbegründet, denn der Vorha-

benträger hat in seiner Erwiderung die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der 

infolge des bauzeitlichen Verkehrs beanspruchten Straßen und Wege zugesagt. 

12.2.146. Einwender E 146 

Einwendung vom 22.03.2010, vom 14.01.2013 (1. PÄ) und vom 21.10.2014 (2. PÄ)  

Erwiderung vom 16.09.2011, vom 29.07.2013 (1. PÄ) und vom 03.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark) und Miteigentümer verschiedener in der Gemarkung Geestgottberg, Flur 3 und 4 gele-

gener und zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachteter Grundstücke. Von diesen sollen das 

in der Flur 4 gelegene Grundstück mit einer Fläche von 8.175 m² für die geplanten Ausgleichs-

maßnahmen A 15.8 und A 20.6 und die in der Flur 3 gelegenen Grundstücksflächen teilweise 

für die Gestaltungsmaßnahmen G 14.10 und G 24.5 in Anspruch genommen werden (vgl. PU 

14.1).  

In seiner Einwendung vom 22.03.2010 fordert er zum Schutz des Landschaftsbildes und zur 

Vermeidung von zusätzlichen erheblichen Immissionsbelästigungen eine Unterführung der 

Straße Wahrenberger Weg – Geestgottberg über die A 14 für Fußgänger, Radfahrer und Kfz. 

Darüber hinaus verlangt er Lärmschutzfenster für sein Haus und die Wohnbebauungen, wel-

che trassenbegleitend außerhalb der dargestellten Isophonenlinien liegen. Auch erachtet er 

eine nochmalige Überprüfung der schalltechnischen Berechnungen unter Zugrundelegung der 

DIN 18005 für notwendig und begehrt eine Entschädigung für seine Immobilien, welche seiner 

Ansicht nach durch den Bau der BAB 14 - auch in ihrer jetzigen Wohnqualität - entwertet wür-

den. Weiterhin befürchtet er den Verlust des vor Ort bestehenden Vogelparadieses von Nach-

tigall und sonstigen Singvögeln. Er spricht sich gegen den Grundstückverlust für Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen aus und lehnt den Verkauf seiner in der Gemarkung Geestgottberg, 
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Flur 4 gelegenen Grundstücksfläche ab. Hier präferiert er einen Flächentausch und fordert 

darüberhinausgehend Entschädigung für den Pachtausfall der zum Straßenbau benötigten, 

bislang landwirtschaftlich genutzten Grundstücksflächen. Weiterhin wendet er sich gegen zu-

sätzliche Lärmbelastungen, herrührend von einer angeblich unweit seines Grundstückes ge-

legenen Kiesentnahmestelle zum Bau der A 14 und verlangt eine Berücksichtigung der länge-

ren Anfahrtswege während der Bauphase. Wie der Einwender E 12 fordert er den Ausbau der 

K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg und darüber hinaus den Ausbau der gesamten 

Alandstraße mit straßenbegleitendem Radweg. 

Anwaltlich vertreten rügt der Einwender mit seiner Einwendung vom 14.01.2013 den Bedarf 

für die A 14 und meint, die B 189 sei für den Verkehr völlig ausreichend. Auch sei die Ver-

kehrsprognose unglaubwürdig. Zudem würden für die Anbindung an die Autobahn mit der 

Alandstraße und der L 2 zeitweise infolge Überschwemmung nicht nutzbare Straßen heran-

gezogen werden, ohne dass sich den Planunterlagen Hinweise auf eine Verkehrsverteilung 

bei Hochwasser entnehmen ließen. Damit einhergehende Folgewirkungen für die Anwohner 

der L 2 seien nicht zureichend bedacht worden. Auch seien genügend vorzugswürdige Alter-

nativen betreffend die geplante, von ihm abgelehnte Grundstücksinanspruchnahme vorhan-

den, für welche im Übrigen kein überwiegendes öffentliches Interesse bestehe. Die Trasse 

müsse deutlich weiter westlich verlaufen, weil die Ortslage Geestgottberg durch den Damm 

nach Westen abgeschnitten werde. Im Weiteren trägt der Einwender auf den Seiten 3 – 13 

(Abschnittsbildung, Varianten-/Alternativenprüfung, Überbauung von Überschwemmungsge-

bieten, Umweltverträglichkeit, schalltechnische Untersuchungen, fehlende Angaben zur Bau-

durchführung, FFH-Ausnahmeprüfung) beinahe inhaltsgleich zur Stellungnahme des BUND 

Sachsen-Anhalt e. V. vom selbigen Tage auf den Seiten 2 – 7, 9, 25 – 29 vor. 

Mit weiterer Einwendung vom 21.10.2014 wiederholt und vertieft der Einwender seinen bishe-

rigen Vortrag zum vermeintlich nicht bestehenden Bedarf der A 14 und zur Ablehnung der 

Grundstücksinanspruchnahme und der damit einhergehenden individuellen Betroffenheit. Mit 

teilweisen Ergänzungen rügt er auf den Seiten 3 – 5 seiner Einwendung inhaltsgleich zur Stel-

lungnahme des BUND vom selbigen Tag auf den Seiten 2 – 4 eine abwägungsfehlerhafte 

Abschnittsbildung. Darüber hinaus macht er wie dieser in Bezug auf die Auslegung und Be-

kanntmachung der Planunterlagen einen Verfahrensfehler geltend. Im Weiteren vertieft er sei-

nen Vortrag in Bezug auf die vermeintlich fehlerhafte Varianten-/Alternativenprüfung. Hier for-

dert er mit Rücksicht auf die Wohngrundstücke in Märsche eine engere Bündelung der Tras-

sen der A 14 und der B 189 im Bereich des Elbdeiches und zur Vermeidung der Beeinträchti-

gung von Lebensraumtypen eine Parallelführung der A 14 östlich der B 189. Auch sei Variante 

5 gegenüber der Planfeststellungsvariante aus schutzgebietsbezogenen und artenschutz-
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rechtlichen Gründen, sowie unter dem Gesichtspunkt der Lärmbeeinträchtigungen und Eigen-

tumsbetroffenheiten eindeutig vorzugswürdig. Inhaltsgleich zur Stellungnahme des BUND auf 

den Seiten 5 – 11 rügt er auf den Seiten 8 – 14 seiner Einwendung zudem eine fehlerhafte 

Umweltverträglichkeitsprüfung und eine unzureichende Betrachtung des durch die Überbau-

ung von Überschwemmungsgebieten verursachten Konfliktes und hält den hierfür vom Stein-

beis-Transferzentrum vorgelegten Bericht („Lückenschluss BAB 14, Magdeburg-Wittenberge-

Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a AS Seehausen bis Landesgrenze Brandenburg/Sachsen-

Anhalt, Untersuchung von Deichbruchszenarien“) für nicht verwertbar.  

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender den Erwerb von Grundeigentum für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

nur im Rahmen eines wertgleichen Flächenaustausches und einer Entschädigung des durch 

die Grundstücksinanspruchnahme entfallenden Pachtzinses fordert, kann hierüber mangels 

Zuständigkeit nicht bereits in diesem Beschluss in der Sache entschieden werden, sondern 

erst in dem Planfeststellungsverfahren nachgelagerten Enteignungs- und Entschädigungsver-

fahren, in welchem auch die Frage der Bereitstellung von Ersatzland als eine besondere Art 

der enteignungsgleichen Entschädigung behandelt wird. Denn in der Planfeststellung wird nur 

über die Zulässigkeit und das Ausmaß der Beanspruchung der für das Vorhaben benötigten 

Flächen entschieden (vgl. auch BVerwG, Urteil vom 11.01.2001, Az.: 4 A 13.99, Rdnr. 44 - 

juris). An der Auswahl der entsprechenden Flächen als Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnah-

men erkennt die Planfeststellungsbehörde keine unangemessene Benachteiligung des Ein-

wenders. Der Vorhabenträger hat in seiner Erwiderung vom 16.09.2011 ausführlich dargelegt, 

dass der Grunderwerb der betroffenen Flächen aufgrund der Nähe zur Trasse erforderlich ist. 

Das öffentliche Interesse an dem Erhalt und dem Schutz der Natur muss hier das private In-

teresse an der Aufrechterhaltung der bestehenden Verhältnisse überwiegen, zumal die Flä-

chen der Umsetzung von Maßnahmekomplexen dienen, welche nur im Zusammenwirken 

fachlich-funktional geeignet sind, die durch das Vorhaben verursachten Beeinträchtigungen zu 

minimieren bzw. zu kompensieren.   

Darüberhinausgehend sind die Einwände auch unbegründet. 

Hinsichtlich der inhaltlich identisch zu den Stellungnahmen des BUND Sachsen-Anhalt e. V. 

vom 14.01.2013 und vom 21.10.2014 erhobenen Einwendungen wird in der Sache auf die 

diesbezüglichen Ausführungen dieses Beschlusses in C.XIV.11.3 verwiesen. 

Soweit der Einwender eine Überprüfung der vermeintlich unzutreffenden Lärmberechnungen 

auf der Grundlange der DIN 18005 fordert, wird auf die entsprechenden Ausführungen zum 

Einwender E 1 verwiesen. 
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Betreffs des von dem Einwender geltend gemachten Wertverlustes seiner Immobilie wird auf 

die Ausführungen zum Einwender E 48 verwiesen.  

Der auch von dem Einwender E 12 geforderte Ausbau der K 1020 nebst straßenbegleitendem 

Radweg im Rahmen des vorliegenden Bauvorhabens wird aus den gleichen Gründen wie dort 

zurückgewiesen. Auch für den Ausbau der Alandstraße nebst straßenbegleitendem Radweg 

besteht, wie vom Vorhabenträger ausgeführt, kein Bedarf. 

Da vom Vorhabenträger zur Umsetzung des Vorhabens in der VKE 3.1/3.2a keine Seitenent-

nahme beantragt wurde, geht auch der von dem Einwender erhobene Einwand zur Lärmbe-

lästigung durch Kiesentnahme ins Leere.  

Auch hat der Vorhabenträger, wie aus seinen Erwiderungen zu entnehmen, Verkehrsregelun-

gen während der Bauzeit eingeplant, welche für den Verkehr von und nach Geestgottberg mit 

kurzzeitigen Umleitungen und infolge von Geschwindigkeitsbeschränkungen zwischen 30 

km/h bis 50 km/h (vgl. PU 1, S. 304) nicht mit erhöhten Beeinträchtigungen durch Verkehrs-

geräusche verbunden sein werden. Darüber hinaus erfolgt die Bauausführung unter Berück-

sichtigung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm - Geräu-

schimmissionen – vom 19.08.1970 (AVV Baulärm) und der Geräte- und Maschinenlärmschutz-

verordnung (32. BImSchV).   

Daneben ist der gerügte Bedarf für den Bau der A 14 gesetzlich festgestellt. Ausführungen 

hierzu und zur gerügten Abschnittsbildung finden sich bei dem Einwender E 1. Darüber hinaus 

lässt sich aus den Ausführungen zur Planrechtfertigung (Kapitel C.V), zu den Planungsvarian-

ten (Kapitel C.XIV.2), zur FFH-Verträglichkeit (Kapitel C.X) und zur Umweltverträglichkeit (Ka-

pitel C.IX) entnehmen, dass sich die Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Mensch, Tier und 

Landschaft im Rahmen des gesetzlich Zulässigen halten.  

Im Übrigen dient die Alandstraße nicht als Anschlussstelle an die A 14 (vgl. PU 2, Blatt-Nr. 2.2 

C) sondern soll mit entsprechender verkehrsbehördlicher Anordnung im Bereich zwischen der 

L 2 und südlich des Gewerbegebietes Geestgottberg dem landwirtschaftlichen und Anlieger-

verkehr vorbehalten sein. Auch wurden vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Was-

serwirtschaft (LHW) gegen die Anbindung der AS Vielbaum über die L 2 in den abgegebenen 

Stellungnahmen vom 30.03.2010, 14.01.2013, 04.02.2013, 04.03.2013, 05.09.2017 und vom 

03.04.2018 keine Bedenken geäußert und verläuft die L 2 selbst im Bereich der AS Vielbaum 

nicht durch ein Sumpfgebiet bzw. ein festgesetztes Überschwemmungsgebiet i. S. d. § 76 

WHG (vgl. PU 3, Blatt-Nr. 1 B). Auch sind die vom LHW geforderten Nebenbestimmungen und 

Hinweise betreffend den Hochwasserschutz in den Beschluss aufgenommen worden. 
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Hinsichtlich der weiteren Einwendungen ergibt sich die Zurückweisung unter Berücksichtigung 

der Erwiderungen des Vorhabenträgers aus Folgendem: 

12.2.146.1. Unterführung des Wahrenberger Weges 

Der geforderten Unterführung des Wahrenberger Weges stehen, wie der Vorhabenträger in 

seiner Erwiderung bereits ausführlich dargelegt hat, aufgrund der hydrologisch ungünstigen 

Verhältnisse straßen- und städtebauliche, umweltfachliche und wirtschaftliche Gesichtspunkte 

entgegen. Die damit einhergehende Anhebung der Gradiente der BAB 14 und der Dammlage 

im Bereich Geestgottberg würde infolge erhöhten Flächen- und Kompensationsbedarfs Mehr-

kosten mit sich bringen und stellt gegenüber der Überführung gerade keine günstigere Lösung 

dar. Die Trasse wird durch eine Vielzahl von Gestaltungsmaßnahmen in das Landschaftsbild 

eingebunden und bestehende Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch entspre-

chende Maßnahmen (A 15.7, A 18.1, A 18.2, A 18.3, A 18.4, A 19.1, ACEF 32) kompensiert 

(vgl. PU 12, Unterlage A-0A, S. 188). Dazu trägt auch die landschaftsgerechte Einbindung der 

Lärmschutzwände im Bereich Geestgottberg und Alandstraße durch vegetative Begrünung 

bei. Im Übrigen ist der Wahrenberger Weg nicht Bestandteil des Radwege- und wandernetzes, 

so dass bis auf die vom Vorhabenträger zugesagte Einrichtung einer der Erholung der Rad-

fahrer dienenden Seitenfläche am rechten Fahrbahnrand keine besonderen Anforderungen 

bei der Realisierung der richtlinienkonform geplanten Überführung zu berücksichtigten sind. 

Auch die prognostizierten Verkehrsbelastungen (vgl. PU 1, S. 176) geben keinen Anlass, von 

der geplanten Überführung abzuweichen. 

12.2.146.2. passiver Lärmschutz/Schadstoffbelastungen 

Der Vorhabenträger hat in seiner Erwiderung ausgeführt, dass über den Anspruch auf aktiven 

Lärmschutz in Form einer Lärmschutzwand (Bauwerk 123.2L) hinausgehend aufgrund der 

hiermit eingehaltenen Immisisonsgrenzwerte der 16. BImSchV in Geestgottberg kein An-

spruch auf passiven Lärmschutz für den Einwender besteht. Diesen Ausführungen schließt 

sich die Planfeststellungsbehörde an, denn die schalltechnischen Berechnungen entsprechen 

den Vorgaben der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90). Infolge der auch norm-

gerecht durchgeführten Luftschadstoffuntersuchungen, welche zu keiner Überschreitung der 

geltenden Grenz- und Leitwerte führen, sind auch insoweit keine Schutzmaßnahmen erforder-

lich. Dementsprechend ergibt sich auch für die trassenbegleitend, außerhalb der Isophonlinien 

gelegene Wohnbebauung kein Anspruch auf Lärmschutz. 
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12.2.146.3. Vogelparadies 

Auch der Einwand zur Beeinträchtigung der Avifauna durch das Vorhaben ist unbegründet. 

Eingriffe in Natur und Landschaft, einschließlich Tierlebensräume, wurden im Rahmen der 

landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP, PU 12.A und 12.B) und der gesonderten Ar-

tenschutzbeiträge (ASB, PU 12.A.5 und 12.B.5) sowie der Fauna-Flora-Habitat-Verträglich-

keitsprüfungen (FFH-VP, PU 16.A.1 bis 16.B.4) umfassend untersucht und bewertet. Sie wer-

den durch geeignete Maßnahmen vermieden, gemindert bzw. durch entsprechende vorgezo-

gene funktionserhaltende Maßnahmen kompensiert. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass 

die von dem Einwender benannten Arten zu den euryöken Brutvögeln ohne besondere Habi-

tatansprüche zählen und der Bereich der VKE 3.1 durch die bestehende B 189 bereits vorbe-

lastet ist.  

12.2.146.4. Trassenbündelung/Parallelführung mit der B 189/Trassenverschiebung 

Vor dem Hintergrund, dass der Einwender im Plangebiet der VKE 3.1 (Geestgottberg) wohnt, 

dürfte die von ihm mit Rücksicht auf die Wohngrundstücke in Märsche (Plangebiet der VKE 

3.2a) geforderte engere Bündelung der Trassen der A 14 und der B 189 im Bereich des Elb-

deiches bereits mangels entsprechender Betroffenheit unzulässig sein. Jedenfalls ist sie un-

begründet. Zur Begründung hierzu und betreffend die Forderung einer Parallelführung der A 

14 und der B 189 zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Lebensraumtypen wird auf die 

Ausführungen in Kapitel C.X - FFH-Ausnahmeprüfung – und in Kapitel C.XIV.2 – Varianten-

prüfung – verwiesen. 

Die in Bezug auf die Ortslage Geestgottberg geforderte deutlich weiter westlich verlaufende 

Trassenführung der A 14 ist bereits deshalb abzulehnen, da die Trassenführung in diesem 

Bereich von der bereits vorhandenen B 189 bestimmt wird und daher nur eine geringfügige 

Optimierung möglich war (vgl. PU 1, S. 119 ff., PU 3, Blatt 2 C). Eine Trassenverschiebung 

der von der A 14 in diesem Bereich überbauten B 189 würde demzufolge mit erheblichen 

weiteren Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft einhergehen. 

12.2.147. Einwender E 147 

Einwendung vom 22.03.2010, vom 14.01.2013 (1. PÄ) und vom 21.10.2014 (2. PÄ)  

Erwiderung vom 16.09.2011, vom 29.07.2013 (1. PÄ) und vom 03.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark). Seine Einwendungen vom 22.03.2010, 14.01.2013 und 21.10.2014 haben denselben 

Wortlaut wie die Einwendungen des Einwenders E 146 selben Datums und werden daher aus 

denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.148. Einwender E 148 

Einwendung vom 17.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland und Eigentümer 

zweier in der Gemarkung Krüden gelegener, landwirtschaftlich genutzter Grundstücke, welche 

für das Vorhaben in Anspruch genommen werden sollen.  

Mit seiner Einwendung vom 17.03.2010 teilt er mit, dass er am Verkauf der Grundstücke und 

der verbleibenden Restfläche interessiert sei. 

Die Erklärung und die Anfrage können mangels Zuständigkeit in der Sache nicht beantwortet 

werden. Im Rahmen der Planfeststellung wird nur über die Zulässigkeit und das Ausmaß der 

Beanspruchung der für das Vorhaben benötigten Flächen, nicht hingegen über die Enteignung 

und Entschädigung entschieden. Diese Entscheidungen sind Gegenstand des dem Planfest-

stellungsverfahren nachgelagerten Enteignungs- und Entschädigungsverfahrens, in welchem 

auch die Frage einer etwaigen Unwirtschaftlichkeit einer verbleibenden Restfläche zu klären 

ist. 

12.2.149. Einwender E 149 

Einwendung vom 13.03.2010  

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Miteigentümer eines in der Gemarkung Geestgottberg gelegenen, landwirt-

schaftlich genutzten Grundstückes, welches für das Vorhaben in Anspruch genommen werden 

soll. In seiner Einwendung vom 13.03.2010 erklärt er, nicht an einem Verkauf der Fläche, son-

dern an einem entsprechenden Tausch interessiert zu sein. Darüber hinaus fragt er an, ob für 

das Vorhaben eine Flurbereinigung vorgesehen ist und mit welchen Kosten dabei zu rechnen 

ist. 

Die Einwendung hat sich teilweise mit der Erwiderung des Vorhabenträgers erledigt und wird 

im Übrigen mangels Zuständigkeit zurückgewiesen. Für die Inanspruchnahme eines Grund-

stückes steht dem Eigentümer eine Entschädigung zu, über die nicht bereits im Planfeststel-

lungsverfahren, sondern erst in einem im Anschluss daran durchzuführenden gesonderten 

Enteignungs- und Entschädigungsverfahren entschieden wird.  

Da das Flurbereinigungsverfahren vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 

(ALFF) Altmark durchgeführt wird, sind diesbezügliche Verfahrens- und Kostenfragen dort zu 

stellen. 
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12.2.150. Einwender E 150 

Einwendung vom 13.03.2010  

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Miteigentümer eines in der Gemarkung Geestgottberg gelegenen, landwirt-

schaftlich genutzten Grundstückes, welches für das Vorhaben in Anspruch genommen werden 

soll.  

Seine Einwendung vom 13.03.2010 hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 

149 selben Datums und hat sich wie diese teilweise erledigt und wird im Übrigen aus densel-

ben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.151. Einwender E 151 

Einwendung vom 11.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der inzwischen verstorbene Einwender war Eigentümer und. Verpächter mehrerer in der Ge-

markung Krüden gelegener, teilweise landwirtschaftlich genutzter Grundstücksflächen, welche 

für das Vorhaben in Anspruch genommen werden sollen und für welche seine Rechtsnachfol-

gerin nach dessen Ableben per notarieller Urkunde einen Grundstücksbevollmächtigen einge-

setzt hat.  

Mit seiner Einwendung vom 11.03.2010 erhebt der Einwender Einspruch gegen die geplante 

Inanspruchnahme seiner Grundstücksflächen und trägt insoweit vor, dass die geplante Tras-

senführung seine Ackerfläche in zwei Teile zerschneide und somit existenzbedrohend sei. Da-

her sei fraglich, ob der derzeitige Pächter am Pachtvertrag festhält. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender den Ausfall seines Pachtzinses befürchtet und insoweit zumindest kon-

kludent Entschädigung fordert, kann hierüber mangels Zuständigkeit in der Sache nicht bereits 

in diesem Beschluss entschieden werden. Denn im Rahmen der Planfeststellung wird nur über 

die Zulässigkeit und das Ausmaß der Beanspruchung der für das Vorhaben benötigten Flä-

chen, nicht hingegen über die Enteignung und Entschädigung entschieden. Diese Entschei-

dungen sind Gegenstand des dem Planfeststellungsverfahren nachgelagerten Enteignungs- 

und Entschädigungsverfahrens. Auch ist der Einwendung nicht zu entnehmen, inwieweit die 

geplante Grundstücksinanspruchnahme zu einer Existenzbedrohung bei dem nicht als Land-
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wirt tätigen Einwender bzw. dessen Rechtsnachfolgerin führt, zumal laut Grunderwerbsver-

zeichnis (PU 14.2) mehrere Grundstücke des Einwenders für das Vorhaben in Anspruch ge-

nommen werden sollen und nicht ersichtlich ist, welche der Flächen verpachtet sind. 

12.2.152. Einwender E 152 

Einwendungen vom 12.03.2010, vom 19.03.2010 und vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof im Ortsteil Krüden der Gemeinde Aland.  

Mit seiner Einwendung vom 31.03.2010 macht er geltend: Durch den Betrieb der A 14 werde 

er ständigen Lärm- und Schadstoffbelastungen ausgesetzt. Er fordert daher eine Troglage o-

der Untertunnelung der A 14, Verarbeitung von Flüsterasphalt, Lärmschutzwände, eine Be-

grünung bzw. Ausgleichsmaßnahmen zwischen der Autobahntrasse und der Ortslage Voßhof 

und passiven Schallschutz für sein Haus. Auch befürchtet er einen Wertverlust seines Grund-

stückes und fordert Schadensersatz für den Verlust der Wohn- und Lebensqualität. Weiterhin 

befürchtet er durch den Ausbau der L 2 und der K 1020 eine starke Belastung seines Grund-

stückes und seiner Gesundheit und fordert daher mit dem Ausbau der benannten Straßen 

einhergehend Schallschutzmaßnahmen und den Ausbau eines Radwegenetzes in Richtung 

Seehausen, Vielbaum und Geestgottberg.  

Darüber hinaus hat der Einwender zusammen mit weiteren drei Personen eine auf den 

12.03.2010 datierte Einwendung mit der Überschrift: „Betrifft Lärm- und Feinstaubbelastun-

gen“ unterschrieben. Ausführungen zu befürchteten Beeinträchtigungen und betroffenen 

Rechtsgütern lassen sich dem Dokument nicht entnehmen. 

Ein weiteres bei den Akten befindliches, auf den 19.03.2010 datiertes und nicht unterschrie-

benes Dokument enthält die Vermerke „Bürger vom Vosshof“ und „zusätzl. Busch + Baum-

guertel“. Auch hier fehlen Ausführungen zu befürchteten Beeinträchtigungen und betroffenen 

Rechtsgütern. 

Die Einwendungen haben sich teilweise durch Planänderung erledigt und werden im Übrigen 

zurückgewiesen. 

Die Einwendungen vom 12.03.2010 und vom 19.03.2010 dürften bereits unzulässig sein. Denn 

zum einen genügt die Einwendung vom 19.03.2010 mangels Unterschrift nicht dem Former-

fordernis i. S. d. § 73 Abs. 4 Satz 1 VwVfG i. V. m. § 126 BGB. Zum anderen lässt sich aus 

beiden Einwendungen nicht entnehmen, welche eigenen Belange von den Einwendern gel-

tend gemacht werden.  
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Jedenfalls sind die Einwendungen aber auch unbegründet. 

Soweit der Einwender inhaltsgleich zum Einwender E 1 eine Untertunnelung der Elbe fordert, 

wird auf die dortigen Gründe der Zurückweisung verwiesen, aus welchen sich auch die Gründe 

für die Trassierung und die Dammlage der VKE 3.1/3.2a entnehmen lassen.  

Soweit der Einwender einen Wertverlust seiner Immobilie geltend macht, wird auf die Ausfüh-

rungen beim Einwender E 48 verwiesen.  

Auch die Forderung nach zusätzlichen aktiven (Flüsterasphalt) und passiven (Schallschutz-

fenster, Schallisolierung) Lärmschutzmaßnahmen ist unbegründet. Sowohl für den Einsatz 

des geforderten Flüsterasphalts, als auch für die geforderten passiven Lärmschutzmaßnah-

men fehlt es, wie der Vorhabenträger in seiner Erwiderung bereits ausgeführt hat, an den An-

spruchsvoraussetzungen. Das von dem Einwender bewohnte Haus liegt zudem außerhalb der 

hierfür maßgeblichen Grenzwert-Isophonenlinien (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2, Blatt 1 

A). Zudem wurden die Lärmberechnungen auf der Grundlage der RLS-90 und damit unter 

Berücksichtigung der dem Berechnungsverfahren zugrunde gelegten Windverhältnisse von 3 

m/s als standardisierter, vom Anwender nicht abänderbarer Größe durchgeführt. Auch die 

durchgeführten Luftschadstoffuntersuchungen (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.3) machen 

keine zusätzlichen Maßnahmen zur Minderung der Immissionen erforderlich.  

Unbegründet ist darüber hinaus die Forderung nach Begrünung entlang der Autobahn. Der 

Vorhabenträger hat trassennahe (PU 12, Unterlage A 2, Blatt-Nr. 1 – 7 B) und trassenferne 

Maßnahmen (PU 12, Unterlage A 3, Blatt-Nr. 12 – 18) zur Einbindung der Autobahn in die 

Landschaft und zur Kompensation der mit dem Eingriff einhergehenden Beeinträchtigungen 

geplant. Visuell dargestellt ist dies auch in den Übersichtsmaßnahmeplänen (PU 12, Unterlage 

A 4, Blatt-Nr. 1 C – 3 B). 

Da Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens nicht der Ausbau der L 2 ist, ist die darauf 

abzielende Forderung zurückzuweisen. Soweit der Einwender einen Radweg entlang der L 2 

von Seehausen nach Vielbaum fordert, hat sich diese Forderung durch entsprechende Planän-

derung erledigt.  

Soweit der Einwender, ebenso wie der Einwender E 12, den Ausbau eines Radweges entlang 

der K 1020 fordert, wird zur Begründung der Zurückweisung auf die Bescheidung des Einwen-

ders E 12 verwiesen. Der geforderte Ausbau der K 1020 in dem betroffenen Abschnitt nördlich 

Seehausen zwischen der Einmündung an der B 189 und an der L 2 wurde im Rahmen der 

einvernehmlich getroffenen Entscheidung über die Aufstufung dieser Kreis- zur Landesstraße 

L 38 im Jahr des Baubeginns des gegenständlichen Planfeststellungsabschnittes hinsichtlich 
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der künftigen Betriebsanforderungen geprüft und ist als solcher in der Planung des für den 

Landkreis Stendal zuständigen Regionalbereiches Nord der Landesstraßenbaubehörde Sach-

sen-Anhalt festgeschrieben. Im Rahmen der außerhalb des hiesigen Verfahrens zu erfolgen-

den Ertüchtigung der Straße wird auch ein Anspruch auf Anordnung aktiver Lärmschutzmaß-

nahmen (z. B. Lärmschutzwände) zu prüfen sein. 

Die von dem Einwender gerügten zusätzlichen Lärm- und Schadstoffbelastungen durch die 

vermeintlich geplante Raststätte gehen ebenfalls ins Leere. Denn in diesem Abschnitt ist keine 

Raststätte, sondern eine unbewirtschaftete Rastananlage (Parkplatz mit WC-Gebäude) ge-

plant (vgl. PU 3, Blatt 1 B), welche sich in einiger Entfernung zur Siedlung Voßhof befinden 

wird (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2, Blatt-Nr. 1 A). Aus dieser Darstellung lässt sich ent-

nehmen, dass die Siedlung außerhalb der für Wohngebiete maßgeblichen Grenzwert-Isopho-

nen liegt. Auch die befürchteten zusätzlichen Belastungen infolge des Ausbau der K 1020 und 

der L 2 sind nicht nachvollziehbar. Denn zum einen ist die Siedlung nicht an die K 1020 und 

auch nicht direkt an die L 2 angebunden (vgl. PU 2, Blatt-Nr. 2.2 C), sondern kann nur über 

die Straße „Voßhof“ von der L 2 kommend und über das geplante Bauwerk 118 A über den 

Alten Augraben (vgl. PU 10.2, Blatt 22 B) von Vielbaum kommend direkt erreicht werden (vgl. 

PU 2, Blatt 2.2 C). 

Die den gesetzlichen Anforderungen genügenden Berechnungen zur Schalltechnik und den 

Luftschadstoffen halten die erforderlichen Grenzwerte ein. Soweit mit der Einwendung vom 

19.03.2010 zusätzlich die Pflanzung von Büschen und einem Baumgürtel im Bereich der An-

schlussstelle Vielbaum gefordert werden soll, ist dem folgendes entgegenzuhalten: Aus dem 

Maßnahmenübersichtsplan (PU 12.4 A, Blatt-Nr. 1 C) ergibt sich, dass vom Vorhabenträger 

im Bereich der AS Vielbaum umfassende und umfangreiche Maßnahmen geplant sind. Wei-

tere Anpflanzungen sind weder zweck- noch verhältnismäßg. 

12.2.153. Einwender E 153 

Einwendungen vom 12.03.2010, vom 19.03.2010 und vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof im Ortsteil Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendungen haben denselben Wortlaut wie die Einwendungen des Einwenders E 

152 und werden daher aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.154. Einwender E 154 

Einwendungen vom 12.03.2010, vom 19.03.2010 und vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof im Ortsteil Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendungen haben denselben Wortlaut wie diejenigen des Einwenders E 152 und 

werden deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.155. Einwender E 155 

Einwendung vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2010 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Drüsedau der Gemeinde Altmärkische Höhe, wo er 

als Landwirt eine Verarbeitungsstätte für Milch betreibt.  

Mit seiner Einwendung trägt er vor: Durch den Trassenverlauf der A 14 werde er von den 

außerhalb der Ortslage Drüsedau gelegenen Stallanlagen abgetrennt. Auch würden sich die 

in der Gemarkung Drüsedau befindlichen Futterflächen hierdurch verkleinern und seien 

schlechter erreichbar, so dass er eine Existenzbedrohung für seinen Betrieb sieht.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. In dem mit diesem Beschluss abgeschlossenen Plan-

feststellungsverfahren zur VKE 3.1/3.2a fehlt es dem Einwender an einer Grundstücksbetrof-

fenheit. Aus dem Grunderwerbsverzeichnis ist ersichtlich (vgl. PU 14.2), dass für die Realisie-

rung der VKE 3.1/3.2 a keine in der Gemarkung Drüsedau gelegenen und im Eigentum des 

Einwenders stehenden Grundstücksflächen in Anspruch genommen werden. Wie aus der Er-

widerung des Vorhabenträgers vom 16.09.2011 erkennbar, betrifft die vorgetragene Betrof-

fenheit des Einwenders den Abschnitt der VKE 2.2 und ist daher im Rahmen des dort durch-

geführten Planfeststellungsverfahrens zu prüfen. 

12.2.156. Einwender E 156 

Einwendung vom 28.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geesgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  
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Mit seiner Einwendung vom 28.03.2010 macht er geltend, als unmittelbar neben der Trasse 

wohnhafter Hausbesitzer durch Verlärmung und Schadstoffbelastungen betroffen zu sein. Da-

her fordert er aktive (Lärm dämpfenden Straßenbelag) und passive (Lärmschutzverglasung) 

Lärmschutzmaßnahmen, welche die Orientierungswerte der DIN 18005 und die Vorsorge-

werte der UBA berücksichtigen, Geschwindigkeitsbeschränkungen in besonders betroffenen 

Abschnitten, die Berücksichtigung des Windeinflusses von mehr als 3 m/s, die Berechnung 

der Lärmimmissionen mit den tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten, eine weitestge-

hende Führung der A 14 in Troglage oder in Geländehöhe, Wertausgleich für die durch die A 

14 verursachte Wertminderung seiner Immobilien, einen Rad- und Gehweg nach Krüden, 

Losenrade und Wahrenberg und die Aufstufung der K 1020 mit Radwegen zur B 189. Die 

Überführung des Wahrenberger Weges sei wegen ihrer zu steilen Anrampung für den Rad-

verkehr nicht geeignet. Für die gemeindeeigenen Straßen und Wege fordert er vor Beginn der 

Baumaßnahmen ein Beweissicherungsverfahren und für die neu angelegten Wirtschaftswege 

eine befestigte Deckschicht in Form einer Betonspurbahn oder einer Asphaltdeckschicht. Wei-

terhin fordert er den Ausbau der Alandstraße nebst straßenbegleitendem Radweg, deren Auf-

stufung zur Kreisstraße und die Errichtung eines straßenbegleitenden Radweges an der L 2 

zwischen der Kreuzung L 2/K 1020 und Vielbaum. Daneben hält er eine Berechnung der durch 

den Bau- und Staßenverkehr verursachten Gebäudeerschütterungen für erforderlich und ver-

langt eine Darstellung der durch diesen Verkehr verursachten Schadstoffbelastungen. 

Die Einwendung hat sich teilweise infolge Planänderung erledigt und wird im Übrigen zurück-

gewiesen. 

Soweit der Einwender für die Anordnung der Lärmschutzmaßnahmen bei der Lärmberechnung 

die Berücksichtigung der Orientierungswerte der DIN 18005, der Windverhältnisse von mehr 

als 3 m/s und der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten nebst Geschwindigkeitsbe-

schränkung für besonders betroffene Abschnitte fordert, wird auf die entsprechenden Ausfüh-

rungen bei dem Einwender E 1 verwiesen, woraus sich ergibt, dass die schalltechnischen Be-

rechnungen vorschriftsmäßig und richtlinienkonform durchgeführt wurden.  

Ebenso unbegründet ist die Forderung nach zusätzlichen aktiven und passiven Lärmschutz-

maßnahmen, da die Immissionsgrenzwerte am Wohnhaus des Einwenders unter Berücksich-

tigung der geplanten hochabsorbierenden Lärmschutzwand im Bereich der Ortslage Geest-

gottberg (Bw 123.2 L) eingehalten werden (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.0, S. 20A/21 und 

Unterlage 11.2, Blatt-Nr. 2 A). Daneben werden auch die zulässigen Grenzwerte für Luftschad-

stoffimmissionen eingehalten. Auch hat der Vorhabenträger, wie aus seinen Erwiderungen zu 

entnehmen, Verkehrsregelungen während der Bauzeit eingeplant, welche für den Verkehr von 
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und nach Geestgottberg mit kurzzeitigen Umleitungen und infolge von Geschwindigkeitsbe-

schränkungen zwischen 30 km/h bis 50 km/h (vgl. PU 1, S. 304) nicht mit erhöhten Beeinträch-

tigungen durch Verkehrsgeräusche verbunden sein werden. Darüber hinaus erfolgt die Bau-

ausführung unter Berücksichtigung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz ge-

gen Baulärm - Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (AVV Baulärm) und der Geräte- und 

Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV). Soweit der Einwender hier Gebäudeer-

schütterungen befürchtet, hat der Vorhabenträger zu Recht darauf hingewiesen, dass öffentli-

che Straßen und Wege i. S. d. § 14 Abs. 1 StrG LSA bzw. des § 7 Abs. 1 FStrG jedermann im 

Rahmen der Widmung und der Vorschriften des Straßenverkehrs gestattet sind (Gemeinge-

brauch) und demzufolge den Straßenanliegern kein Anspruch auf Schutz vor verkehrsbeding-

ten Wirkungen zusteht. 

Auch die Einwendung betreffend die Trassierung wird mit Verweis auf die entsprechenden 

Ausführungen zur Trassierung und Dammlage der VKE 3.1/3.2a bei dem Einwender E 1 zu-

rückgewiesen.   

Soweit der Einwender einen Wertverlust seiner Immobilie geltend macht, wird zur Begründung 

der Zurückweisung auf die bei Einwender E 48 enthaltenen Ausführungen verwiesen. 

Ferner ist Gegenstand des hiesigen Bauvorhabens nicht der Ausbau von Rad- und Gehwegen, 

sondern sind hierfür, sofern entsprechender Bedarf besteht, gesonderte Verfahren durchzu-

führen. Im Rahmen des hier planfestgestellten Vorhabens erfolgt nach entsprechend vorha-

benbedingter Änderung (Ausbau) der L 2 im Kreuzungsbereich mit der geplanten BAB 14, 

VKE 3.1 entlang der L 2 von der Ortslage Vielbaum (Anschluss an den vorhandenen Radweg) 

bis zum Ende der Baustrecke der L 2 die Errichtung eines straßenbegleitenden Radweges 

(vgl. PU 1, S. 195 B). 

Die Umstufung der K 1020 zur Landesstraße L 38 ist bereits in den Planunterlagen als stra-

ßenrechtliche Entscheidung enthalten (vgl. PU 1, S. 315 B). Eine Umstufung dieser Kreis-

straße zur Bundesstraße 189 ist nicht vorgesehen, zumal sie überwiegend dem Durchgangs-

verkehr, nicht hingegen dem weiträumigen Verkehr i. S. d. § 1 Abs. 1 FStrG, zu dienen be-

stimmt ist. 

Soweit der Einwender die Überführung des Wahrenberger Weges als nachteilig für den Rad-

verkehr erachtet, wird darauf hingewiesen, dass der Wahrenberger Weg nicht Bestandteil des 

Radwege- und wandernetzes ist, so dass bis auf die vom Vorhabenträger zugesagte Einrich-

tung einer der Erholung der Radfahrer dienenden Seitenfläche am rechten Fahrbahnrand 

keine besonderen Anforderungen bei der Realisierung der richtlinienkonform geplanten Über-

führung zu berücksichtigten sind.  
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Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der infolge des bauzeitlichen Verkehrs 

beanspruchten Straßen und Wege wurde vom Vorhabenträger, nach Durchführung einer Be-

weissicherung vor Baubeginn, zugesagt.   

Wie vom Vorhabenträger in seiner Erwiderung ausgeführt, wurde die vorgesehene Befesti-

gungsart der neu zu errichtenden bzw. ausgebauten Wirtschaftswege im Gesamtumfang von 

ca. 6,140 km (vgl. PU 1, S. 182 A) mit dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-

ten (ALFF) Altmark abgestimmt, und ist neben Schotterdecke Asphaltdeckschicht vorgesehen 

(vgl. PU 1, S. 183 B). 

Für den Ausbau der Alandstraße nebst straßenbegleitendem Radweg besteht, wie vom Vor-

habenträger ausgeführt, kein Bedarf. Hier gelten die Gründe der Zurückweisung betreffend 

den Einwender E 12 entsprechend. Verkehrsbedingt ist deshalb auch eine Umstufung nicht 

erforderlich und nicht vorgesehen. 

12.2.157. Einwender E 157 

Einwendung vom 25.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung entspricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 56. Zusätzlich 

fordert er einen Ausbau der B 189 und eine Untertunnelung der Elbe  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sie denselben Wortlaut hat wie die Einwendung des Einwenders E 156, ist sie aus 

denselben Gründen wie diese unbegründet. Aus den schalltechnischen Berechnungen für das 

vom Einwender bewohnte Gebäude (vgl. PU 11, Teil 2, Unterlage 11.1, S. 4) ergibt sich dar-

über hinaus, dass auch ohne Lärmschutzmaßnahmen die Immissionsgrenzwerte am Wohn-

haus des Einwenders eingehalten werden und daher kein zusätzlicher Anspruch auf aktive 

und passive Lärmschutzmaßnahmen besteht. Auch die zulässigen Grenzwerte für Luftschad-

stoffimmissionen werden eingehalten.  

Hinsichtlich der zusätzlichen Forderungen nach einem Ausbau der B 189 und einer Untertun-

nelung der Elbe wird auf die Gründe der Zurückweisung bei dem Einwender E 1 verwiesen. 

Die von dem Einwender zur Begründung herangezogenen Ergebnisse der raumordnerischen 

Abwägungen im Land Sachsen-Anhalt sind, wie vom Vorhabenträger zutreffend ausgeführt, 
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hierfür nicht von Relevanz. Sie betreffen das Land Brandenburg und sind deshalb für die in 

Sachsen-Anhalt gelegene Ortslage Geestgottberg nicht anwendbar. 

12.2.158. Einwender E 158 

Einwendung vom 25.03.2010 und vom 14.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 und vom 29.07.2013 (1. PÄ)   

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung vom 25.03.2010 hat denselben Wortlaut wie die Einwendung des Einwen-

ders E 157 selben Datums. 

Seine durch anwaltlichen Schriftsatz erhobene Einwendung vom 14.01.2013 hat –im Wesent-

lichen den gleichen Inhalt wie die Einwendung des Einwenders E 146 selben Datums. Nicht 

enthalten sind die dort unter Punkt 2 und 3 gemachten Ausführungen zur geplanten Grund-

stücksinanspruchnahme.  

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.  

Die Einwendung vom 25.03.2010 ist aus denselben Gründen wie die Einwendung des Ein-

wenders E 157 unbegründet. Aus den schalltechnischen Berechnungen für das vom Einwen-

der bewohnte Gebäude (vgl. PU 11, Teil 2, Unterlage 11.1, S. 5) ergibt sich darüber hinaus, 

dass auch ohne Lärmschutzmaßnahmen die Immissionsgrenzwerte am Wohnhaus des Ein-

wenders eingehalten werden und daher kein zusätzlicher Anspruch auf aktive und passive 

Lärmschutzmaßnahmen besteht. Auch die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffimmissio-

nen werden eingehalten. Hinsichtlich des geforderten Ausbaus der B 189 und der Untertunne-

lung der Elbe wird auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Einwender E 1 verwiesen. 

Die Einwendung vom 14.01.2013 ist aus denselben Gründen wie die Einwendung des Ein-

wenders E 146 selben Datums unbegründet. 

12.2.159. Einwender E 159 

Einwendung vom 25.03.2010 und vom 14.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 und vom 29.07.2013 (1. PÄ)   

Der Einwender wohnt im Ortsteil Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Altmark).  
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Seine Einwendungen vom 25.03.2010 und vom 14.01.2013 haben denselben Wortlaut wie die 

Einwendungen des Einwenders E 158 selben Datums und werden deshalb aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.160. Einwender E 160 

Einwendung vom 26.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Mit seiner Einwendung macht er geltend: Die Ortslage Geestgottberg werde durch die Auto-

bahn und die K 1020 einer starken Verlärmung ausgesetzt. Sämtliche schallschutztechnischen 

Berechnungen seien nach DIN 18005 durchzuführen. Er fordert passiven Lärmschutz für sein 

Wohnhaus und eine Entschädigung dafür, dass er dieses im Außenwohnbereich nur noch 

eingeschränkt nutzen könne. Darüber hinaus lehnt er die geplante Überführung des Wahren-

berger Weges ab. Die Überführung gehe mit einer erheblichen Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes, einer unvorteilhaften Verkehrsführung und zusätzlichen Lärmimmissionen ein-

her und deshalb durch eine Untertunnelung für Fußgänger und Radfahrer zu ersetzen. Ferner 

verlangt er den Neubau einer die A 14 begleitenden Verbindungsstraße nebst straßenbeglei-

tendem Radweg von der Ortsausfahrt Geestgottberg bis an das geplante Brückenbauwerk 

128a, den grundhaften Ausbau der K 1020 als Bundesstraße einschließlich straßenbegleiten-

dem Radweg von der Zollbrücke Seehausen bis an die jetzige B 189 mit anschließender Auf-

stufung zur Landesstraße und den gesamten Ausbau der Alandstraße einschließlich straßen-

begleitendem Radweg mit anschließender Hochstufung zur Kreisstraße.  

Mit Schreiben vom 12.12.2011 bekräftigt er diese Forderungen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Die Lärmschutzberechnung wurde zu recht nicht unter Zugrundelegung der DIN 18005 durch-

geführt, weil die dort enthaltenen Orientierungswerte für den Bau von Straßen keine Verbind-

lichkeit haben. Hierzu wird auf die entsprechenden Ausführungen in der Bescheidung des Ein-

wenders E 1 verwiesen. 

Auch die Forderung nach zusätzlichem Schallschutz ist unbegründet. Aus den schalltechni-

schen Berechnungen (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.1, S. 2) ergibt sich, dass auch ohne 

Lärmschutzmaßnahmen die Immissionsgrenzwerte am Wohnhaus des Einwenders eingehal-
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ten werden und daher kein zusätzlicher Anspruch auf aktive und passive Lärmschutzmaßnah-

men besteht. Da durch die für die Ortslage Geestgottberg geplante Lärmschutzwand (Bw 

123.2 L, vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2, Blatt-Nr. 2 A) die Immissionsgrenzwerte am Wohn-

haus des Einwenders zudem um bis zu 6,1 dB(A) reduziert werden, besteht auch kein An-

spruch auf Entschädigung für den Außenwohnbereich. Auch werden die zulässigen Grenz-

werte für Luftschadstoffimmissionen eingehalten. 

Hinsichtlich der auch von dem Einwender E 146 geforderten Unterführung des Wahrenberger 

Weges wird auf die dortigen Gründe der Zurückweisung verwiesen. 

Eine neue Verbindungsstraße im Bereich des Wahrenberger Weges mit Radweg östlich ent-

lang der BAB 14 nach Geestgottberg ist auch in Ansehung der Argumente des Einwenders 

nicht vorgesehen. Sie ginge, wie vom Vorhabenträger in seiner Erwiderung nachvollziehbar 

dargestellt, mit einer Mehr- bzw. Umwegstrecke von rund 2 km und einer zusätzlichen Bean-

spruchung landwirtschaftlich genutzter Flächen einher. Dies würde zu einem zusätzlichen Ein-

griff in Natur und Landschaft führen und liefe auf dadurch bedingte zusätzliche Kompensati-

onsmaßnahmen und erhöhte Herstellungskosten hinaus, die insgesamt nicht in einem ange-

messenen Verhältnis zu den sich aus der Verbindungsstraße ergebenden Vorteilen stünden. 

Hinsichtlich der geforderten Aufstufung der K 1020 und deren Ausbau nebst straßenbegleiten-

dem Radweg gelten die Ausführungen zum Einwender E 12 entsprechend.  

Für den Ausbau der Alandstraße nebst straßenbegleitendem Radweg besteht, wie vom Vor-

habenträger ausgeführt, kein Bedarf. Hier gelten die Gründe der Zurückweisung betreffend 

den Einwender E 12 entsprechend. Verkehrsbedingt ist deshalb auch eine Umstufung nicht 

erforderlich und nicht vorgesehen. 

12.2.161. Einwender E 161 

Einwendung vom 26.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 160 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

  



 

Seite 870 

 

12.2.162. Einwender E 162 

Einwendung vom 26.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 160 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. Durch die geplante Lärmschutzwand 

(Bw 123.2 L, vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2, Blatt-Nr. 2 A) werden die Immissionsgrenz-

werte am Wohnhaus des Einwenders um bis zu 5,5 dB(A) reduziert. 

12.2.163. Einwender E 163 

Einwendung vom 26.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 160 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. Durch die geplante Lärmschutzwand 

(Bw 123.2 L, vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2, Blatt-Nr. 2 A) werden die Immissionsgrenz-

werte am Wohnhaus des Einwenders um bis zu 5,5 dB(A) reduziert. 

12.2.164. Einwender E 164 

Einwendung vom 27.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Mit seiner Einwendung macht er geltend: Als unmittelbar neben der Trasse der geplanten A 

14 wohnhafter Hausbesitzer sei er durch Verlärmung und Schadstoffbelastungen besonders 

betroffen. Schon heute befinde sich sein Grundstück in unmittelbarer Nähe zur B 189 und zur 

B 190. Durch den Bau der A 14 würden sich die bereits jetzt bestehenden Beeinträchtigungen 

zusätzlich verschärfen. Sein Grundstück werde dadurch unverkäuflich. Deshalb stelle die Au-

tobahn für ihn einen enteignungsgleichen Eingriff dar. Er erhebt dieselben lärmbezogenen 

Forderungen wie der Einwender E 156. Darüber hinaus fordert er eine gemeinsame Betrach-

tung der Lärmbündelung und die entsprechende Koordinierung der Lärmschutzmaßnahmen 

und stützt sich zur Begründung seiner Forderungen auf die Landesplanerische Beurteilung 
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des Ministeriums für Bau und Verkehr Sachsen-Anhalt vom 29.10.2004 und die Landesplane-

rische Beurteilung der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Bran-

denburg vom 15.12.2004. Zudem seien die der schalltechnischen Berechnung zugrunde ge-

legten Grenzwerte der 16. BImSchV veraltet, weshalb er eine Neuberechnung der schalltech-

nischen Berechnungen fordert. Wegen der Hochwassergefahr lehnt er darüber hinaus die 

Dammbauweise der A 14 ab und fordert die Erstellung eines hydrologischen Gutachtens bzw. 

eine vollständige Aufständerung der A 14. Auch sei die VKE 3.1 nicht vollständig selbst nutz-

bar, weshalb er die Neufestlegung der Autobahnplanungsabschnitte fordert. Darüber hinaus 

werde die Dammlage der VKE 3.1 durch das im Süden liegende Kreuzungsbauwerk mit der B 

190 verursacht, weshalb er eine Umverlegung der B 190 auf die westliche Seite der A 14 bis 

zur Autobahnauffahrt Seehausen fordert. Hiermit könne auf die Dammlage der A 14 und das 

Kreuzungsbauwerk mit der B 190 verzichtet und die Lärmbelastung reduziert werden. 

Die Einwendung hat sich teilweise erledigt und wird im Übrigen zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender mit seinem Vortrag zur Unverkäuflichkeit seines Grundstückes zumin-

dest konkludent den Wertverlust seiner Immobilie geltend macht, wird auf die entsprechenden 

Ausführungen beim Einwender E 48 verwiesen. Allein aus der Veränderung der räumlichen 

Umgebungssituation ist auch kein enteignungsgleicher Eingriff zu konstatieren, zumal mit der 

geplanten südlichen Verlegung der B 190 kein Nachteil für die Umgebungssituation im Wohn-

bereich des Einwenders abzuleiten ist. Auch die seitens des Einwenders befürchtete Verkehrs-

entwicklung ist, wie bereits vom Vorhabenträger in seiner Erwiderung dargelegt, durch die 

Verkehrsprognose widerlegt. 

Die wortgleich zur Einwendung des Einwenders E 156 vom 28.03.2010 erhobenen Forderun-

gen werden aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. Die Ergebnisse der raumord-

nerischen Abwägungen im Land Sachsen-Anhalt sind, wie vom Vorhabenträger zutreffend 

ausgeführt, hierfür nicht von Relevanz und betreffend das Land Brandenburg. Sie sind für die 

in Sachsen-Anhalt gelegene Hansestadt Seehausen (Altmark) nicht anwendbar. Auch ein An-

spruch auf aktiven und passiven Lärmschutz besteht für den Einwender nicht. Denn im Bereich 

des von dem Einwender bewohnten Grashöfer Weges kommt es nicht zu einer Überschreitung 

der zulässigen Immissionsgrenzwerte (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2, Blatt-Nr. 1 A). Aus 

dieser Übersichtskarte ist zugleich ersichtlich, dass der Wohnbereich des Einwenders zum 

Planungsraum der VKE 2.2 gehört. Auch hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung darge-

legt, dass für die in diesem Abschnitt der A 14 gewählte Aufrisstrassierung diverse Zwangs-

punkte verantwortlich sind (vgl. auch PU 1, S. 137 ff.), welche gegen eine Tieferlegung der 

Trasse bzw. dessen Führung in Troglage sprechen. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich 

diesen Ausführungen an.   
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Soweit der Einwender eine Lärmneuberechnung und die Koordinierung der Lärmschutzmaß-

nahmen unter Betrachtung der Überlagerung der Emmissionsquellen fordert, wird zur Begrün-

dung der Zurückweisung auf die entsprechenden Ausführungen zu den Lärmberechnungen 

bei dem Einwender E 1 verwiesen. Eine Koordinierung von Lärmschutzmaßnahmen erfolgt 

dann, wenn z.B. sowohl durch die neue Straße als auch durch die Bahn Lärmschutzmaßnah-

men erforderlich sind. Dies ist hier jedoch nicht von Relevanz. Bei dem Einwender E 1 finden 

sich zudem Ausführungen dazu, weshalb die Abschnittsbildung nicht zu beanstanden ist. 

Hinsichtlich der monierten Hochwassergefährdung der Hansestadt Seehausen (Altmark) ist 

zum einen zu berücksichtigen, dass im Vorhabengebiet bereits die über Gelände verlaufende 

B 189 verläuft. Soweit sie in ihrem Verlauf teilweise durch die BAB 14 überbaut wird, wird die 

bereits bestehende Hochwassergefahr hierdurch nicht erhöht, zumal durch entsprechende 

Brückenbauwerke der Hochwasserabfluss unterstützt wird. Das Gebiet im Hinterland der Elbe 

ist und bleibt ungeachtet der BAB 14 überschwemmungsgefährdet. Auch sind die vom LHW 

geforderten Nebenbestimmungen und Hinweise betreffend den Hochwasserschutz in den Be-

schluss aufgenommen worden. Von den im Rahmen des Planfeststellungsverfahren beteilig-

ten Fachbehörden wurden keine Bedenken gegen das Vorhaben in Bezug auf Hochwasser-

ereignisse oder bestehende Hochwasserschutzanlagen vorgetragen. Zudem lag der Planfest-

stellungsbehörde für die Fassung des Planfeststellungsbeschlusses ein im Rahmen des 2. 

Änderungs- und Ergänzungsverfahrens vom Steinbeis-Transfernzentrum (STZ) vorgelegtes 

Gutachten vom 04.10.2012 vor, welches Teil der Antragsunterlage 19 ist.  

Darüber hinaus sind vom Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens die Kreuzung der 

BAB 14/B 190 und die Planung der B 190n nicht erfasst. Diese Themen betreffen die VKE 2.2, 

was sich auch dem Übersichtslageplan betreffend die Grenzwertisophonen (vgl. PU 11, Teil 

1, Unterlage 11.2, Blatt-Nr. 1 A) entnehmen lässt. 

12.2.165. Einwender E 165 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Mit seiner Einwendung macht er geltend: Als Hausbesitzer sei er vom Bau der A 14 durch 

Geräusche und Schadstoffbelastungen betroffen. Auch verlaufe die B 189 unweit seines Hau-

ses und sei wegen des schlechten Zustandes zwingend Instand zu setzen. Ferner bedeute 

die Zerstückelung der B 189 eine Verschlechterung der Verkehrsanbindung der Region. Zu-

dem sei zu befürchten, dass die betroffenen Bürger wegen unzureichender Veröffentlichung 
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der detaillierten Planungsvorhaben von den zu erwartenden Unannehmlichkeiten keine Kennt-

nis erhielten. So sei bislang in keinem Bericht erwähnt worden, wo die Erdmassen für den 

Fahrdamm entnommen werden sollen. Auch sei absehbar, dass durch den Lasttransport die 

vorhandenen Straßen beschädigt und damit die trassennahen Ortschaften geschädigt würden. 

Seine Immobilie, die Verkehrsstruktur und das gewohnte Umfeld würden unreparabel zerstört. 

Daher sei vor Baubeginn zu klären, ob der Verursacher für die entstandenen Schäden belangt 

werden kann. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Wie aus dem Übersichtslageplan mit Grenzwertisphonen (PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2, Blatt-

Nr. 2 A) ersichtlich, wird es an dem ca. 1 km von der geplanten Autobahn entfernten Wohnge-

bäude des Einwenders zu keiner vorhabenbedingten Überschreitung der zulässigen Immissi-

onsgrenzwerte kommen. Auch machen die durchgeführten Luftschadstoffuntersuchungen 

(vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.3 A, S. 9) keine zusätzlichen Maßnahmen zur Minderung der 

Immissionen erforderlich. 

Der geforderte Ausbau der K 1020 ist in dem betroffenen Abschnitt nördlich Seehausen zwi-

schen ihrer Einmündung an der B 189 und an der L 2 im Rahmen der einvernehmlich getroffe-

nen Entscheidung über die Umstufung dieser Kreis- zur Landesstraße L 38 (vgl. PU 1, S. 315 

B) im Jahr des Baubeginns des gegenständlichen Planfeststellungsabschnittes hinsichtlich der 

künftigen Betriebsanforderungen geprüft und als solcher in der Planung des für den Landkreis 

Stendal zuständigen Regionalbereiches Nord der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt 

festgeschrieben worden. 

Da die B 189 zwischen Vielbaum und dem Bereich nördlich Geestgottberg auf einer Länge 

von ca. 3,0 km vollständig von der BAB 14 überbaut wird (vgl. PU 1, S. 14 A) und im Anschluss 

daran in der VKE 3.2 a in ihrem Bestand östlich der A 14 verläuft (vgl. PU 3, Blatt-Nr. 2 C), 

kann sie auch weiterhin in diesem Bereich befahren werden. Eine Verschlechterung der Ver-

kehrsanbindung ist darin nicht zu sehen.  

In den jeweiligen Bekanntmachungstexten wurde über Inhalt und Gegenstand der jeweils aus-

gelegten Planunterlagen sowie darüber informiert, wann, wo und wie lange diese zur Herstel-

lung der Öffentlichkeitsbeteiligung auslagen. Damit wurde die Öffentlichkeit hinreichend infor-

miert. Soweit es dem Einwender an detaillierten Aussagen dazu fehlt, wo die Erdmassen für 

den Fahrdamm entnommen werden sollen, hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung zu-

treffend darauf hingewiesen, dass die Beschaffung der für die Errichtung der Verkehrsanlage 

benötigten Erdbaustoffe dem bauausführenden Betrieb obliegt, welcher erst nach Beendigung 

der entsprechend durchzuführenden Ausschreibung feststeht.  
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Hinsichtlich der befürchteten Schäden der in naher Umgebung des Vorhabens gelegenen 

Nachbarschaftsbebauung und Straßen hat der Vorhabenträger vor Baubeginn eine gutachter-

liche Bestandsaufnahme zu seinen Lasten und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-

standes der infolge des bauzeitlichen Verkehrs beanspruchten Straßen und Wege zugesagt. 

12.2.166. Einwender E 166 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 165 und wird deshalb aus 

denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.167. Einwender E 167 

Einwendung vom 27.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung entspricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 164. Darüber 

hinaus wendet er ein, dass sich durch den vollständigen Wegfall der B 189 ab Vielbaum die 

Verbindung nach Wittenberge verlängere und erheblich verschlechtere. Auch müssten die 

Ausweichstraßen dringend ertüchtigt werden, um dem zunehmenden Verkehr gewachsen zu 

sein. Entlang dieser Straßen seien Radwege zu errichten. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sie denselben Wortlaut hat wie diejenige des Einwenders E 164, wird zur Begründung 

der Zurückweisung auf die dort angeführten Gründe verwiesen. Die Forderung nach aktivem 

und passivem Lärmschutz ist ebenfalls unbegründet. Im Bereich der von dem Einwender be-

wohnten Arendseer Straße kommt es nicht zu einer Überschreitung der zulässigen Immissi-

onsgrenzwerte (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2, Blatt-Nr. 1 A). Aus dieser Übersichtskarte 

ist zugleich ersichtlich, dass der Wohnbereich des Einwenders zum Planungsraum der VKE 

2.2 gehört.  

Was die zusätzlichen Forderungen anbelangt, gilt Folgendes: Der geforderte Ausbau der 

K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg im Rahmen des vorliegenden Bauvorhabens wird 
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aus den gleichen Gründen wie die entsprechende Forderung des Einwenders E 12 zurückge-

wiesen. Auch für den Ausbau der Alandstraße nebst straßenbegleitendem Radweg besteht, 

wie vom Vorhabenträger ausgeführt, kein Bedarf. Die Gründe der Zurückweisung lassen sich 

ebenfalls der Bescheidung des Einwenders E 12 entnehmen. 

12.2.168. Einwender E 168 

Einwendung vom 27.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie derjenige des Einwenders E 167 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.169. Einwender E 169 

Einwendung vom 26.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Er macht geltend: Die geplante Dammbauweise der Trasse führe zu einer permanenten Be-

schallung seines Grundstückes. Deshalb fordere er neben zusätzlichen aktiven und passiven 

Schallschutzmaßnahmen die Troglage der A 14, Begrünungen und Ausgleichsmaßnahmen 

zwischen der Trasse und der Hansestadt Seehausen und Schadensersatz für den Wertverlust 

seiner Immobilie und den Verlust seiner Wohn- und Lebensqualität. Das Verkehrsaufkommen 

auf der L 2 und der K 1020 werde sich nach dem Bau der A 14 erheblich erhöhen. Dies belaste 

sein Grundstück und das diesen Belastungen nicht gewachsene Straßennetz zusätzlich. Da-

her fordert er den Ausbau der L 2 und die Anbindung der K 1020, welche mit zusätzlichem 

Schallschutz zu versehen sei. Weiterhin fordert er den Ausbau des Radwegenetzes verkehrs-

begleitend aus Richtung Seehausen in Richtung Vielbaum und Geestgottberg. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender einen Wertverlust seiner Immobilie geltend macht, wird zur Begründung 

der Zurückweisung auf die Ausführungen zum Einwender E 48 verwiesen. 

Auch die Forderung nach zusätzlichen aktiven und passiven Lärmschutzmaßnahmen ist un-

begründet. Das von dem Einwender bewohnte Haus liegt außerhalb der hierfür maßgeblichen 

Grenzwert-Isophonenlinien (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2, Blatt 1 A). Die durchgeführten 
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Luftschadstoffuntersuchungen (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.3) machen keine zusätzlichen 

Maßnahmen zur Minderung der Immissionen erforderlich.  

Unbegründet ist darüber hinaus die Forderung nach zusätzlicher Begrünung entlang der Au-

tobahn. Der Vorhabenträger hat trassennahe (PU 12, Unterlage A 2, Blatt-Nr. 1 – 7 B) und 

trassenferne Maßnahmen (PU 12, Unterlage A 3, Blatt-Nr. 12 – 18) zur Einbindung der Auto-

bahn in die Landschaft und zur Kompensation der mit dem Eingriff einhergehenden Beein-

trächtigungen geplant.  Nachvollziehbar dargestellt ist dies auch in den Übersichtsmaßnahme-

plänen (PU 12, Unterlage A 4, Blatt-Nr. 1 C – 3 B). Da die gesamte Trasse mit Baum- und 

Heckenstrukturen bzw. in Teilbereichen mit bepflanzten Lärmschutzwänden abgeschirmt und 

das Umfeld der BAB 14 durch Anlage von Hecken und Baumreihen/Alleen ergänzt wird, sind 

weitergehende Kompensationsmaßnahmen nicht erforderlich. 

Soweit der Einwender darüber hinaus den Ausbau der L 2 fordert, hat der Vorhabenträger in 

seiner Erwiderung zu Recht darauf hingewiesen, dass mit Blick auf den bereits ausgebauten 

Abschnitt der L 2 „Vor dem Mühlentor“ (Bereich L 2/K 1020 Richtung Losenrade - Knoten L 

2/K 1020 Richtung Havelberg) und der Leistungsfähigkeit der vorhandenen L 2 keine Notwen-

digkeit für einen weitergehenden Ausbau der L 2 gegeben ist. Soweit der Einwender zudem 

einen Radweg entlang der L 2 von Seehausen nach Vielbaum fordert, hat sich diese Forde-

rung durch entsprechende Planänderung erledigt. Die weitere östliche Fortsetzung des Rad-

weges bis Ortseingang Seehausen, d.h. die planerische Vorbereitung und Umsetzung der 

Radwegebedarfsplanung, obliegt hingegen dem zuständigen Straßenbaulastträger, hier der 

Niederlassung Nord der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt außerhalb dieses Plan-

feststellungsverfahrens. Auch der geforderte Ausbau des Radwegs entlang der K 1020 See-

hausen in Richtung Geestgottberg ist nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens. 

12.2.170. Einwender E 170 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Er rügt er den desolaten Zustand der K 1020. Er befürchtet, dass nach Abschluss der Bauar-

beiten der Verkehr auf dieser Straße deutlich zunehmen werde und damit eine gefahrlose 

Nutzung durch Radfahrer nicht mehr möglich sei. Auch sei durch das höhere Verkehrsaufkom-

men mit stärkeren Lärmbelastungen im Bereich Hohe Geest der Ortschaft Geestgottberg zu 
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rechnen. Deshalb fordert er den Ausbau der K 1020 nebst Errichtung eines straßenbegleiten-

den Radweges und darüberhinausgehend aktive Schallschutzmaßnahmen beidseitig der K 

1020 im Bereich Hohe Geest.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Ein Ausbau der K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg nördlich Seehausen ist im Rah-

men des vorliegenden Bauvorhabens nicht vorgesehen. Zur Begründung wird auf die entspre-

chenden Ausführungen zum Einwender E 12 verwiesen. Auch eine bauliche Änderung der K 

1020 (Ertüchtigung bzw. Ausbau) im Bereich Hohe Geest ist nicht Gegenstand dieses Plan-

feststellungsverfahrens. Der Vorhabenträger hat in seiner Erwiderung dargestellt, weshalb auf 

der K 1020 kein erheblicher Mautausweichverkehr zu befürchten ist. Diesen Ausführungen 

schließt sich die Planfeststellungbehörde an. 

12.2.171. Einwender E 171 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 170 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.172. Einwender E 172 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Stadt Wittenberge (Brandenburg).  

Er macht geltend: Mit der Autobahn werde wieder ein Stück Natur dem Verkehr geopfert. Er 

hält einen drei- bzw. vierspurigen Ausbau der B 189 für ausreichend und fordert, die Eingriffe 

in die Natur so gering wie möglich zu halten. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit mit der Einwendung allgemein naturschutzrechtliche Belange geltend gemacht wer-

den, dürfte sie bereits unzulässig sein. Da dem Einwender durch das Vorhaben weder sein 

Eigentum noch ein dingliches Recht entzogen wird, sondern er nur mittelbar – nämlich als 
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Einwohner der in der Nähe des Vorhabens und im Planungsbereich der VKE 3.2 b gelegenen 

Stadt Wittenberge – betroffen ist, kann er nur eigene Belange, nicht aber solche der Allge-

meinheit, des Gemeinwohls oder dritter Personen geltend machen. Im Übrigen ist die Einwen-

dung auch unbegründet. Der Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante) stellt im Rechtssinne ein 

anderes Vorhaben als der Neubau der A 14 dar und ist demnach keine echte Alternative. Auch 

können, wie vom Vorhabenträger in seiner Erwiderung dargelegt, mit der Null-Plus-Variante 

die mit dem Vorhaben verfolgten Planungsziele der Verringerung der Verbindungs- und Er-

reichbarkeitsdefizite nicht erreicht werden und ist der Bedarf für die A 14 gesetzlich festge-

schrieben. Darüber hinaus wurden die Eingriffe in Natur und Landschaft, einschließlich Tierle-

bensräume, im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP, PU 12.A und 

12.B) und der gesonderten Artenschutzbeiträge (ASB, PU 12.A.5 und 12.B.5) sowie der 

Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP, PU 16.A.1 bis 16.B.4) umfassend 

untersucht und bewertet. Sie werden durch geeignete Maßnahmen vermieden, gemindert bzw. 

durch entsprechende vorgezogene funktionserhaltende Maßnahmen kompensiert. 

12.2.173. Einwender E 173 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Er stellt die Rechtfertigung für den Bau der A 14 in Frage und fordert vor Beginn der Auto-

bahnbaumaßnahmen den grundhaften Ausbau der K 1020 nebst straßenbegleitendem Rad-

weg zur Bundesstraße und deren Höherstufung. Darüber hinaus verlangt er Lärmschutz im 

Bereich der Wohnbebauungen und fordert die Berücksichtigung der Belange der Landwirt-

schaft bei dem Ausbau und der Anpassung der Wirtschaftswege, Kreuzungen und Einmün-

dungen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Was der Einwender die Frage der Rechtfertigung der A 14 betrifft, wird auf die diesbezüglichen 

Ausführungen zum Einwender E 1 verwiesen.  

Die geforderte Aufstufung der K 1020 nördlich Seehausen zwischen ihrer Einmündung an der 

B 189 und an der L 2 ist bereits als straßenrechtliche Entscheidung in den Planunterlagen 

enthalten (vgl. PU 1, S. 315 B). Eine Aufstufung zur Bundesstraße ist allerdings nicht vorge-

sehen. Der darüberhinausgehend verlangte Ausbau dieser Straße nebst straßenbegleitendem 
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Radweg liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des hiesigen Vorhabenträgers. Diesbezüglich 

wird auf die entsprechenden Ausführungen bei dem Einwender E 12 verwiesen.  

Der Einwender hat keinen Anspruch auf den zusätzlich geforderten Lärmschutz. Die Immissi-

onsgrenzwerte werden im Bereich seiner Wohnbebauung eingehalten. Ursache hierfür ist u.a. 

die geplante hochabsorbierende Lärmschutzwand im Bereich der Ortslage Geestgottberg (Bw 

123.2 L; vgl. zum Ganzen: PU 11, Teil 1, Unterlage 11.0, S. 21).  

Die darüberhinausgehend geforderte Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange bei 

der Änderung des Wirtschaftswegenetzes ist – wie vom Vorhabenträger in seiner Erwiderung 

zutreffend angeführt – durch entsprechende Abstimmungen mit dem Amt für Landwirtschaft, 

Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark erfolgt (vgl. PU 1, S. 182 A). 

12.2.174. Einwender E 174 

Einwendung vom 21.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Er stellt die Rechtfertigung für den Bau der A 14 in Frage und fordert den dreispurigen Ausbau 

der B 189. Darüber hinaus hält er den Umfang der geplanten Lärmschutzwände für unzu-

reichend und befürchtet den Verlust des Schwarzstorchrastgebietes durch den Bau der A 14. 

Weiterhin sieht er in der geplanten Dammführung der Trasse enorme Gefahren für einen 

Deichbruch und bezweifelt einen von der Trasse ausgehenden positiven Effekt für den Regi-

onalverkehr innerhalb des Landkreises Stendal. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Zur Frage der Rechtfertigung des Vorhabens wird auf die entsprechenden Ausführungen bei 

dem Einwender E 1 verwiesen. Dort finden sich auch Ausführungen dazu, weshalb der gefor-

derte Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante) nicht vorzusehen ist.   

Auch der Einwand zur Beeinträchtigung des Schwarzstorchrastgebietes durch das Vorhaben 

ist unbegründet. Eingriffe in Natur und Landschaft, einschließlich Tierlebensräume, wurden im 

Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP, PU 12.A und 12.B) und der ge-

sonderten Artenschutzbeiträge (ASB, PU 12.A.5 und 12.B.5) sowie der Fauna-Flora-Habitat-

Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP, PU 16.A.1 bis 16.B.4) umfassend untersucht und bewer-

tet. Sie werden durch geeignete Maßnahmen vermieden, gemindert bzw. durch entspre-

chende vorgezogene funktionserhaltende Maßnahmen kompensiert. 
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Was den Lärmschutz der Anwohner von Geestgottberg angeht, werden die Immissionsgrenz-

werte der 16. BImSchV durch die geplante hochabsorbierende Lärmschutzwand im Bereich 

dieser Ortslage (Bw 123.2 L) eingehalten (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.0, S. 21). Im Übrigen 

entsprechen die schalltechnischen Berechnungen den Vorgaben der Richtlinien für den Lärm-

schutz an Straßen (RLS-90). Die von dem Einwender bewohnte Straße „Hohe Geest“, welche 

von Geestgottberg nach Osten verlaufend zugleich die Verbindung nach Beuster ermöglicht, 

liegt außerhalb der maßgeblichen Grenzwertisophonenlinien (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 

11.2, Blatt-Nr. 2 A).  

Hinsichtlich der monierten Hochwassergefährdung infolge eines Deichbruches ist zum einen 

zu berücksichtigen, dass im Vorhabengebiet bereits die über Gelände verlaufende B 189 ver-

läuft. Soweit sie in ihrem Verlauf teilweise durch die BAB 14 überbaut wird, wird die bereits 

bestehende Hochwassergefahr hierdurch nicht erhöht, zumal durch entsprechende Brücken-

bauwerke der Hochwasserabfluss unterstützt wird. Das Gebiet im Hinterland der Elbe ist und 

bleibt ungeachtet der BAB 14 überschwemmungsgefährdet. Auch sind die vom LHW geforder-

ten Nebenbestimmungen und Hinweise betreffend den Hochwasserschutz in den Beschluss 

aufgenommen worden. Von den im Rahmen des Planfeststellungsverfahren beteiligten Fach-

behörden wurden keine Bedenken gegen das Vorhaben in Bezug auf Hochwasserereignisse 

oder bestehende Hochwasserschutzanlagen vorgetragen. Zudem lag der Planfeststellungs-

behörde für die Fassung des Planfeststellungsbeschlusses ein im Rahmen des 2. Änderungs- 

und Ergänzungsverfahrens vom Steinbeis-Transfernzentrum (STZ) vorgelegtes Gutachten 

vom 04.10.2012 vor, welches Teil der Antragsunterlage 19 ist. Abschließend wird insoweit auf 

die Ausführungen unter Kapitel C.XIV.10 verwiesen. 

Auch ist es, wie vom Vorhabenträger in seiner Erwiderung bereits dargelegt, nicht vorrangiges 

oder gar ausschließliches Ziel der BAB 14, die Stadt Stendal in ihrer Erreichbarkeit für den 

Quell- und Zielverkehr innerhalb des Landkreises Stendal zu verbessern. Vielmehr soll mit ihr 

die Fahrzeit des überregionalen Verkehrs zwischen Magdeburg und Schwerin verringert und 

damit der Standard der Mindesterreichbarkeit zur Daseinsvorsorge gewährleistet werden. 

12.2.175. Einwender E 175 

Einwendung vom 21.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  
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Seine Einwendung entspricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 174 und wird 

deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.176. Einwender E 176 

Einwendung vom 21.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Er lehnt das Vorhaben ab. Die Autobahn sei für ihn mit gravierenden Nachteilen verbunden. 

Sie wirke als Barriere, zerschneide die Landschaft und beeinträchtige ihn durch Lärm.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Für die Realisierung der A 14 bestehen zwingende Gründe des öffentlichen Interesses, welche 

das private Interesse des Einwenders am Erhalt seiner Umgebung überwiegen. Denn mit der 

Trasse sollen verschiedene verkehrliche und verkehrspolitische Planungsziele, sowie raum-

ordnerische Entwicklungsziele umgesetzt werden (vgl. PU 1, S. 20 ff.). Zudem ist der Neubau 

der BAB 14 im aktuellen Bedarfsplan für Bundesfernstraßen (Anlage zu § 1 Abs. 1 S. 2 

FStrAbG) als laufendes und fest disponiertes Vorhaben unter der lfd. Nummer 1197 aufge-

führt. § 8 FStrAbG bestimmt, dass auf laufende und fest disponierte Vorhaben die Rechtsvor-

schriften über Vorhaben des Vordringlichen Bedarfs anzuwenden sind. Damit ist der Bedarf 

für das Vorhaben für die Planfeststellung nach § 17 FStrG verbindlich (§ 1 Abs. 2 S. 2 

FStrAbG). 

Auch hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung dargelegt, dass verkehrsbedingte akusti-

sche Wirkungen auf Freiräume in Autobahnnähe lediglich für einen schmalen Korridor entlang 

der A 14 bestehen und damit – auch wegen der teilweise erfolgenden Trassenbündelung mit 

der bereits vorhandenen B 189 - keine gravierenden oder unzumutbaren Beeinträchtigungen 

für die Freiraumnutzung eintreten werden.  

Eingriffe in Natur und Landschaft, einschließlich Tierlebensräume, wurden im Rahmen der 

landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP, PU 12.A und 12.B) und der gesonderten Ar-

tenschutzbeiträge (ASB, PU 12.A.5 und 12.B.5) sowie der Fauna-Flora-Habitat-Verträglich-

keitsprüfungen (FFH-VP, PU 16.A.1 bis 16.B.4) umfassend untersucht und bewertet. Sie wer-

den durch geeignete Maßnahmen vermieden, gemindert bzw. durch entsprechende vorgezo-

gene funktionserhaltende Maßnahmen kompensiert. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass 

der Bereich der VKE 3.1 durch die bestehende B 189 bereits vorbelastet ist. 
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Eine unzumutbare Lärmbeeinträchtigung geht von der Trasse nicht aus. Die Immissionsgrenz-

werte der 16. BImSchV werden durch die geplante hochabsorbierende Lärmschutzwand im 

Bereich der Ortslage Geestgottberg (Bw 123.2 L) eingehalten (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 

11.0, S. 21). Die schalltechnischen Berechnungen entsprechen den Vorgaben der Richtlinien 

für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90). Die von dem Einwender bewohnte Straße „Hohe 

Geest“, welche von Geestgottberg nach Osten verlaufend zugleich die Verbindung nach Beus-

ter ermöglicht, befindet sich außerhalb der maßgeblichen Grenzwertisophonenlinien (vgl. PU 

11, Teil 1, Unterlage 11.2, Blatt-Nr. 2 A). 

12.2.177. Einwender E 177 

Einwendung vom 21.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 176 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.178. Einwender E 178 

Einwendung vom 30.03.3010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Er befürchtet durch den Bau der A 14 die irreversible Zerstörung der altmärkischen Landschaft. 

Persönlich sei er besonders betroffen, weil die Trasse durch das Naherholungsgebiet „Baars-

berge“ im Seehäuser Stadtforst geführt werden solle, welches er zur Erholung und Gesund-

heitsförderung wöchentlich bewandere oder beradele. Inhaltsgleich zum Einwender E 156 for-

dert er daher aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen, welche die Orientierungsrichtwerte 

der DIN 18005 und die Vorsorgewerte der UBA berücksichtigen, Geschwindigkeitsbeschrän-

kungen in besonders betroffenen Abschnitten, die Berücksichtigung des Windeinflusses von 

mehr als 3 m/s, die Berechnung der Lärmimmissionen mit den tatsächlich gefahrenen Ge-

schwindigkeiten und eine weitestgehende Führung der A 14 in Troglage oder in Geländehöhe. 

Darüber hinaus fordert er inhaltsgleich zum Einwender E 164 eine gemeinsame Betrachtung 

der Lärmbündelung und die entsprechende Koordinierung der Lärmschutzmaßnahmen und 

stützt sich zur Begründung seiner Forderungen – wie der Einwender E 157 – auf die Landes-

planerische Beurteilung des Ministeriums für Bau und Verkehr Sachsen-Anhalt vom 
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29.10.2004 und die Landesplanerische Beurteilung der Gemeinsamen Landesplanungsabtei-

lung der Länder Berlin und Brandenburg vom 15.12.2004. Zudem seien die der schalltechni-

schen Berechnung zugrunde gelegten Grenzwerte der 16. BImSchV veraltet, weshalb er – wie 

auch der Einwender E 1 – eine Neuberechnung der schalltechnischen Berechnungen und zu-

sätzlich die Untertunnelung der Elbe fordert. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sie nicht bereits aufgrund wohnhaft bedingter und immissionsschutzrechtlich fehlender 

Betroffenheit unzulässig ist, ist sie jedenfalls unbegründet. Soweit der Einwender für die An-

ordnung der Lärmschutzmaßnahmen bei der Lärmberechnung die Berücksichtigung der Ori-

entierungswerte der DIN 18005, der Windverhältnisse von mehr als 3 m/s und der tatsächlich 

gefahrenen Geschwindigkeiten nebst Geschwindigkeitsbeschränkung für besonders be-

troffene Abschnitte fordert, wird auf die entsprechenden Ausführungen bei den Einwendern E 

1 und E 156 verwiesen. Daraus ergibt sich zugleich, dass die schalltechnischen Berechnungen 

vorschriftsmäßig und richtlinienkonform durchgeführt wurden. Beim Einwender E 1 finden sich 

darüber hinaus auch Ausführungen dazu, weshalb eine Neuberechnung der schalltechnischen 

Berechnungen und die Untertunnelung der Elbe abgelehnt werden.  

Ebenso unbegründet ist die Forderung nach zusätzlichen aktiven und passiven Lärmschutz-

maßnahmen. Im Wohnbereich des Einwenders, der im Übrigen zum Plangebiet der VKE 2.2 

gehört, werden die zulässigen Lärmimmissionsgrenzwerte eingehalten (vgl. PU 2, Blatt-Nr. 

2 B). 

Hinsichtlich der geforderten gemeinsamen Betrachtung der Lärmbündelung und der entspre-

chenden Koordinierung der Lärmschutzmaßnahmen wird auf die diesbezüglichen Ausführun-

gen zum Einwender E 164 verwiesen. 

12.2.179. Einwender E 179 

Einwendung vom 30.03.2010 und vom 19.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 und vom 02.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung vom 30.03.2010 entspricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 

178 selben Datums.  

Mit seiner Einwendung vom 19.10.2014 wendet er sich gegen das im 2. Änderungsverfahren 

vom Steinbeis-Transferzentrum vorgelegte Gutachten „Lückenschluss BAB 14, Magdeburg-
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Wittenberge-Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a AS Seehausen bis Landesgrenze Branden-

burg/Sachsen-Anhalt, Untersuchung von Deichbruchszenarien“. Er ist der Ansicht, dass die-

ses wegen veralteter Hochwasserstände nicht verwertbar und deshalb lückenhaft sei, weil ein 

Deichbruch im Bereich Räbel/Berge oder Osterholz nicht berücksichtigt worden sei. Daher 

fordert er ein neues Gutachten unter Berücksichtigung dieser Umstände. Auch ist er der Auf-

fassung, die in Dammlage geplante BAB 14 bewirke wegen fehlender Durchlässe bei einer 

Überflutung des Hinterlandes infolge eines Versagens des Elbdeiches östlich der BAB 14 eine 

deutliche Erhöhung der Wasserstände. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Hinsichtlich der Einwendung vom 30.03.2010 wird zur Begründung auf die Ausführungen zum 

Einwender E 178 verwiesen.  

Hinsichtlich der Einwendung vom 19.04.2014 ergibt sich Folgendes: Wie der Vorhabenträger 

in seiner Erwiderung vom 02.03.2015 zutreffend klargestellt hat, sind maßgebliches Kriterium 

für die Häufigkeit eines Überflutungsfalls die offiziellen Gefahrenkarten der zuständigen Fach-

behörde und nicht eigene Bewertungen tatsächlicher Ereignisse. Deshalb würde die Einholung 

eines ergänzenden Gutachtens, das auch das Jahr 2013 berücksichtigt, keinen nennenswer-

ten Erkenntnisgewinn mit sich bringen. Denn an der Maßgeblichkeit der aktuellen Hochwas-

sergefahrenkarten würde sich dadurch nichts ändern. Weiter ist zu berücksichtigen, dass das 

Gebiet im Hinterland der Elbe ungeachtet der BAB 14 überschwemmungsgefährdet ist und 

bleibt. Eine Gefährdung von Leib und Leben als Folge der Barriere-Wirkung der A 14 ist nicht 

zu erwarten. Zudem ist die Bandbreite und die Ausgestaltung verschiedener Hochwassersze-

narien nicht vorhersehbar. Auch bei Schaffung von zusätzlichen Durchlässen kann die Rück-

stauwirkung des Wassers nicht ganz ausgeschlossen werden. Die vom LHW geforderten Ne-

benbestimmungen und Hinweise betreffend den Hochwasserschutz sind in den Beschluss auf-

genommen worden. Von den im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens beteiligten Fachbe-

hörden wurden keine Bedenken gegen das Vorhaben in Bezug auf Hochwasserereignisse o-

der bestehende Hochwasserschutzanlagen vorgetragen. Angesichts dessen hat die Planfest-

stellungsbehörde das Risiko der Hochwassergefahr ausreichend berücksichtigt. 

12.2.180. Einwender E 180 

Einwendungen vom 29.03.2010 und vom 20.11.2014 (2. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 02.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  
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Mit seiner Einwendung vom 29.03.2010 macht er geltend: Die von der Trasse ausgehenden 

Lärm- und Schadstoffbelastungen führten zu physischen und psychischen Schädigungen. In-

folge der Erschütterungen seien Schäden an seinem Wohnhaus und an den Anfahrtswegen 

zu befürchten. Auch werde sich Schadstoff an Obst und Gemüse im Garten ablagern. Daher 

fordert er ein Angebot zur Entschädigung, aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen, eine 

generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h im Bereich Geestgottberg und eine jähr-

liche Überprüfung des baulichen Zustandes mit ggf. erforderlicher Instandsetzung des Stra-

ßenbelages. Weiterhin erachtet er die geplante Überführung des Wahrenberger Weges für 

den Rad- und Fußgängerverkehr als zu steil und befürchtet hiervon ausgehende zusätzliche 

Lärmbelastungen.  

Mit Schreiben vom 14.12.2011 bekräftigt er diese Forderungen. Darüber hinaus fordert er eine 

Untertunnelung der Autobahn für Fußgänger und Radfahrer von Geestgottberg Richtung Wah-

renberger Weg, eine verkehrstaugliche Ein- und Ausfahrt seines Grundstückes, eine Trassen-

verlegung und eine Entschädigung in Form einer Umsiedlung mit vollem Wertausgleich.  

Seine Einwendung vom 20.11.2014 hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 

179 vom 19.10.2014.  

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.  

Hinsichtlich der befürchteten Straßenschäden hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung 

zugesagt, die durch den Verkehr von und zur Baustelle beanspruchten Straßen und Wege 

nach entsprechender Bestandsaufnahme und Abschluss der Bautätigkeit in ihren ursprüngli-

chen Bestand vor Beginn der Baumaßnahme zu versetzen. Soweit der Baustofftransport auf 

vorhandenen öffentlichen Straßen und Wegen erfolgt, liegt darin kein Verstoß gegen § 14 Abs. 

1 StrG LSA, wonach der Gebrauch öffentlicher Straßen und Wege jedermann im Rahmen der 

Widmung und der Vorschriften des Straßenverkehrsrechts gestattet ist (Gemeingebrauch) und 

demzufolge den Straßenanliegern kein Anspruch auf Schutz vor verkehrsbedingten Wirkun-

gen einräumt. Im Übrigen hat der Vorhabenträger auf die ihm obliegende Sorgfaltspflicht bei 

der Realisierung des Bauvorhabens hingewiesen. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf § 

3 FStrG bzw. § 9 StrG LSA ist auch die vom Einwender geforderte jährliche Überprüfung des 

baulichen Zustandes mit ggf. erforderlicher Instandsetzung des Straßenbelages zurückzuwei-

sen. Denn aus diesen Regelungen ergibt sich, dass sich die Straßenbaulast nach der Leis-

tungsfähkeit des jeweiligen Straßenbaulastträgers orientiert und bei entsprechend fehlender 

Leistungsfähigkeit mittels Verkehrszeichen durch die Straßenverkehrsbehörde auf den man-

gelhaften baulichen Zustand der betroffenen Straße hinzuweisen ist (vgl. § 3 Abs. 2 FStrG 

bzw. § 9 Abs. 2 StrG LSA). 
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Ebenso unbegründet ist die Forderung nach zusätzlichen aktiven und passiven Lärmschutz-

maßnahmen, da die Immissionsgrenzwerte am Wohnhaus des Einwenders unter Berücksich-

tigung der geplanten hochabsorbierenden Lärmschutzwand im Bereich der Ortslage Geest-

gottberg (Bw 123.2 L) eingehalten werden (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.0, S. 20A/21, Un-

terlage 11.2, Blatt-Nr. 2 A und Unterlage 11.2.1, S. 4/5). Daneben werden auch die zulässigen 

Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen eingehalten. Auch hat der Vorhabenträger Ver-

kehrsregelungen während der Bauzeit eingeplant, welche für den Verkehr von und nach 

Geestgottberg mit kurzzeitigen Umleitungen und infolge von Geschwindigkeitsbeschränkun-

gen zwischen 30 km/h bis 50 km/h (vgl. PU 1, S. 304) nicht mit erhöhten Beeinträchtigungen 

durch Verkehrsgeräusche verbunden sein werden. Darüber hinaus erfolgt die Bauausführung 

unter Berücksichtigung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm 

- Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (AVV Baulärm) und der Geräte- und Maschinen-

Lärmschutzverordnung (32. BImSchV). Vor diesem Hintergrund ist auch eine weitergehende 

Geschwindigkeitsbegrenzung, wie sie vom Einwender gefordert wird, abzulehnen, zumal eine 

solche auch von der insoweit zuständigen unteren Straßenverkehrsbehörde nicht als Auflage 

gefordert wurde (vgl. SN vom 29.04.2010, vom 11.01.2013, vom 17.10.2014 und vom 

12.09.2017). 

Soweit der Einwender dennoch auch wegen der Umgebungsveränderung eine Umsiedlung 

fordert, kann hierüber mangels Zuständigkeit der Planfeststellungsbehörde nicht entschieden 

werden. Die Entscheidung hierzu obliegt der Enteignungs- und Entschädigungsbehörde im 

Rahmen des nachgeordneten Enteignungs- und Entschädigungsverfahrens. Soweit in dieser 

Forderung die zumindest konkludent geltend gemachte Wertminderung seines Grundstückes 

geltend gemacht wird, wird auf die Ausführungen beim Einwender E 48 verwiesen. 

Im Übrigen ist der Wahrenberger Weg nicht Bestandteil des Radwege- und wandernetzes, so 

dass bis auf die vom Vorhabenträger zugesagte Einrichtung einer der Erholung der Radfahrer 

dienenden Seitenfläche am rechten Fahrbahnrand keine besonderen Anforderungen bei der 

Realisierung der richtlinienkonform geplanten Überführung zu berücksichtigten sind. Auch die 

prognostizierten Verkehrsbelastungen (vgl. PU 1, S. 176) geben keinen Anlass, von der ge-

planten Überführung des Wahrenberger Weges abzuweichen. Vor diesem Hintergrund und 

wegen der maßgeblichen Zwangspunkte im Grund- und Aufriss ist auch die mit Schreiben vom 

14.12.2011 geforderte Untertunnelung der Autobahn von Geestgottberg Richtung Wahrenber-

ger Weg zurückzuweisen. Hierzu und zur ebenfalls geforderten Trassenverschiebung wird um-

fassend auf die Ausführungen betreffend die Zurückweisung beim Einwender E 1 verwiesen.  

Die Einwendung vom 20.11.2014 wird aus denselben Gründen zurückgewiesen wie diejenige 

des Einwenders E 179 vom 19.10.2014. 
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12.2.181. Einwender E 181 

Einwendung vom 27.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  

Er macht geltend: Die gesamte Alandstraße sei auszubauen, mit einem straßenbegleitenden 

Radweg zu versehen und anschließend zur Kreisstraße hochzustufen. Da die Alandstraße 

zwischen dem Alanddeich und der neu zu errichtenden Krugseebrücke regelmäßig temporär 

überflutet werde, sei in diesem Bereich die Fahrbahn anzuheben. Auch müssten Durchfluss-

möglichkeiten für Hochwasser geschaffen werden. Auch die K 1020 müsse im Bereich von der 

Zollbrücke Seehausen bis an die B 189 an der Elbquerung ausgebaut, mit einem Radweg 

versehen und zur Landesstraße hochgestuft werden. Weiterhin fordert er einen straßenbeglei-

tenden Radweg entlang der L 2 zwischen der Kreuzung der jetzigen K 1020/L 2 bei Seehausen 

und der Ortslage Vielbaum. Vor Beginn der Bauarbeiten müsse eine Beweissicherung für ge-

meindeeigene und private Straßen und Wege vorgenommen werden. Mit Blick auf den Brand-

schutz verlangt er darüber hinaus für jede der zwei geplanten PWC-Anlagen eine Löschwas-

serentnahmestelle in Form von Überflurhydranten. Wegen der Hochwassergefahr sei zudem 

der Ausbau der neu zu errichtenden Wirtschaftswege mit einer befestigten Deckschicht in 

Form einer Betonspurbahn und mit ausreichenden Ausweichstellen erforderlich, damit über 

diese mit entsprechender Technik bei Hochwasser die jeweiligen Deichabschnitte angefahren 

werden könnten. Weiterhin fordert er für die Anwohner des Wilhelminenweges in Vielbaum 

passiven Lärmschutz und für die geplante Lärmschutzwand im Bereich Vielbaum die Anbrin-

gung von hochabsorbierenden Material. Da er die dargestellten Isophonenlinien anzweifelt, 

fordert er darüber hinaus eine schalltechnische Berechnung nach DIN 18005. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Für den Ausbau der Alandstraße nebst straßenbegleitendem Radweg besteht, wie vom Vor-

habenträger ausgeführt, kein Bedarf. Gleiches betrifft die geforderte Radverkehrsanlage ent-

lang der K 1020. Hier gelten die Gründe der Zurückweisung betreffend den Einwender E 12 

entsprechend. Auch die geforderte durchgehende hochwassersichere Lage der Alandstraße 

innerhalb des eingedeichten Überschwemmungsgebietes des Alandes ist aus Gründen der 

vorgesehenen künftigen Nutzung allein durch den landwirtschaftlichen und Anliegerverkehr 

nicht geboten. Verkehrsbedingt ist daher auch eine Umstufung der Alandstraße nicht erforder-

lich. 
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Der geforderte Ausbau der K 1020 in dem betroffenen Abschnitt nördlich Seehausen zwischen 

ihrer Einmündung an der B 189 und an der L 2 wurde im Rahmen der einvernehmlich getroffe-

nen Entscheidung über die Umstufung dieser Kreis- zur Landesstraße L 38 (vgl. PU 1, S. 315 

B) im Jahr des Baubeginns des gegenständlichen Planfeststellungsabschnittes hin-sichtlich 

der künftigen Betriebsanforderungen geprüft und ist als solcher in der Planung des für den 

Landkreis Stendal insoweit zuständigen Regionalbereiches Nord der Landesstraßenbaube-

hörde Sachsen-Anhalt festgeschrieben. 

Soweit darüberhinausgehend ein straßenbegleitender Radweg entlang der L 2 gefordert wird, 

ist dieses Vorhaben im Abschnitt von der Ortslage Vielbaum (Anschluss an den vorhandenen 

Radweg) bis zum Ende der Baustrecke der L 2 (westlich des Bahnübergangs L 2 / DB AG-

Strecke 6401 Magdeburg – Wittenberge) aufgrund der vorhabenbedingten Änderung (Ausbau) 

der L 2 im Kreuzungsbereich mit der geplanten BAB 14, VKE 3.1 vorgesehen (vgl. PU 1, S. 

195 B).  

Die vom Einwender geforderte Durchführung einer Bestandsaufnahme der relevanten Straßen 

und Wege vor Bauausführung hat der Vorhabenträger zugesagt  

Für die geforderten Löschwasserentnahmenstellen fehlt es nach den nachvollziehbaren Aus-

führungen des Vorhabenträgers an einem entsprechenden Bedarf.  

Soweit der Einwender darüber hinaus für die neu zu errichtenden Wirtschaftswege eine Be-

tonspurbahn und ausreichende Ausweichstellen fordert, hat der Vorhabenträger in seiner Er-

widerung auf das mit dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark 

abgestimmte Wirtschaftswegekonzept hingewiesen. Im Übrigen ist anstelle einer Schotterde-

cke teilweise auch eine Asphaltdeckschicht vorgesehen. Auch sind für den Wirtschaftsweg 

W 3 (Krüden) fünf Ausweichstellen geplant (vgl. PU 1, S. 183 B). 

Soweit der Einwender eine Lärmneuberechung nach DIN 18005 fordert, wird zur Begründung 

der Zurückweisung in diesem Punkt auf die Bescheidung des Einwenders E 1 verwiesen. 

Auch die Forderung nach passivem Lärmschutz für die Anwohner des Wilhelminenweges in 

Vielbaum ist, wie vom Vorhabenträger dargelegt, unbegründet. Im Übrigen liegen diese Ein-

zelbebauungen außerhalb der insoweit maßgeblichen Grenzwertisophonenlinien (vgl. PU 

11.2.1, Blatt 1 A). 

Daneben wird die für Vielbaum geplante Lärmschutzwand wegen fehlender gegenüberliegen-

der Bebauung als reflektierende Lärmschutzwand ausgebildet (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 

11.0, S. 17). Deshalb ist, wie vom Vorhabenträger ausgeführt, eine hoch absorbierende Aus-

bildung dieser Lärmschutzwand nicht erforderlich. 
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12.2.182. Einwender E 182 

Einwendung vom 01.04.2010 (Posteingang)  

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Er wendet ein: Die K 1020 besitze nicht den baulichen Zustand zur Aufnahme des Umleitungs-

verkehrs der B 189 während der Autobahnbaumaßnahmen. Daher fordert er vor deren Beginn 

den Ausbau der K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg und Lärmschutz, sowie deren 

Höherstufung. Anderenfalls sei wegen der von der K 1020 ausgehenden Lärmbelästigungen 

seine Lebensqualität erheblich beeinträchtigt, da sein Grundstück direkt neben der K 1020 

liege. Daher befürchtet er auch einen erheblichen Wertverlust seiner Immobilie und Gebäude-

schäden infolge der durch den Schwerlastverkehr verursachten Erschütterungen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Hinsichtlich des geforderten Ausbaus der K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg wird auf 

die Ausführungen beim Einwender E 12 verwiesen. Wie aus dem Erläuterungsbericht zu ent-

nehmen (vgl. PU 1, S. 303 ff.), ist geplant, dass während der Bauarbeiten im Bereich der VKE 

3.1/3.2a der Verkehr auf der B 189 ständig aufrechterhalten bleiben soll und der Bau der bei-

den Richtungsfahrbahnen der BAB 14 in getrennter Bauweise erfolgt. 

Da die bauliche Änderung der K 1020 nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens 

ist, ist auch die Forderung nach Anordnung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der K 1020 

zurückzuweisen. 

Die auch von dem Einwender E 12 geforderte Aufstufung der K 1020 nördlich Seehausen 

zwischen ihrer Einmündung an der B 189 und an der L 2 ist bereits als straßenrechtliche Ent-

scheidung in den Planunterlagen enthalten (vgl. PU 1, S. 315 B). Eine Aufstufung zur Bundes-

straße ist allerdings nicht vorgesehen. 

Soweit der Einwender einen Wertverlust seiner Immobilie geltend macht, wird auf die Ausfüh-

rungen beim Einwender E 48 verwiesen. 

Unter Berücksichtigung der Verkehrsregelungen während des Bauzeit, dem geplanten Ausbau 

der K 1020 durch den zuständigen Regionalbereich Nord der Landesstraßenbaubehörde 

Sachsen-Anhalt und der dem Vorhabenträger obliegenden Sorgfaltspflicht sind auch die be-

fürchteten Gebäudeschäden durch Erschütterungen unbegründet. 
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12.2.183. Einwender E 183 

Einwendung vom 21.03.2010 und vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Bei dem Einwender handelt es sich um ein Kuratorium einer Einrichtung der institutionellen 

Kindertagesbetreuung i. S. d. § 19 Kinderförderungsgesetz (-KiFöG-) im Ortsteil Geestgottberg 

der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Mit seiner Einwendung vom 21.03.2010 macht der Einwender geltend: Die Autobahn bedrohe 

den Bestand der Kindertageseinrichtung. Die von ihr verursachten Immissionen beeinträchtig-

ten die Lebensqualität der betreuten Kinder während der Nutzung des Außengeländes (Spiel-

platz, Sportplatz, Gemeindespielplatz). Die geplante Überführung des Wahrenberger Weges 

sei zu steil. Zudem sei durch diese Überführung mit weiteren Lärmbelastungen zu rechnen. 

Vor diesem Hintergrund und mit Rücksicht auf das Landschaftsprofil sei anstelle der Autobahn 

ein dreispuriger Ausbau der B 189 vorzugswürdig.  

Mit seiner Einwendung vom 30.03.2010 fordert der Einwender aktive und passive Lärmschutz-

maßnahmen, lärmdämpfende Geschwindigkeitsbegrenzungen, eine weitgehende Führung 

der A 14 in Troglage oder Geländehöhe sowie eine Änderung der Überführung des Wahren-

berger Weges 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Wie der Vorhabenträger in seiner Erwiderung ausgeführt hat, entspricht die gewählte Trassie-

rung für die Überführung des Wahrenberger Weges dem straßenbautechnischen Regelwerk. 

Auch wird die Trasse durch eine Vielzahl von Gestaltungsmaßnahmen in das Landschaftsbild 

eingebunden und werden bestehende Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch ent-

sprechende Maßnahmen (A 15.7, A 18.1, A 18.2, A 18.3, A 18.4, A 19.1, ACEF 32) kompensiert 

(vgl. PU 12, Unterlage A-0A, S. 188). Dazu trägt auch die landschaftsgerechte Einbindung der 

Lärmschutzwände im Bereich Geestgottberg und Alandstraße durch vegetative Begrünung 

bei. Im Übrigen ist der Wahrenberger Weg nicht Bestandteil des Radwege- und wandernetzes, 

so dass bis auf die Einrichtung einer der Erholung der Radfahrer dienenden Seitenfläche am 

rechten Fahrbahnrand (vgl. PU 1, S. 174A) keine besonderen Anforderungen bei der Realisie-

rung der richtlinienkonform geplanten Überführung zu berücksichtigten sind. Auch die prog-

nostizierten Verkehrsbelastungen (vgl. PU 1, S. 176) geben keinen Anlass, von der geplanten 

Überführung abzuweichen. 

Der Einwender hat auch keinen Anspruch auf zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen. Aufgrund 

der vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände und lärmmindernder 
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Straßenbelag) werden auf dem Grundstück der Kindertageseinrichtung die vorgeschriebenen 

Lärmimmissionsgrenzwerte eingehalten.   

Zur Frage eines Ausbaus der B 189 als Alternative zur Autobahn wird auf die entsprechenden 

Ausführungen beim Einwender E 1 verwiesen. 

Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen obliegt der insoweit zuständigen unte-

ren Straßenverkehrsbehörde, welche für das vorliegende Bauvorhaben derartige, als Auflagen 

in den Beschluss aufzunehmende Anordnungen nicht gefordert hat (vgl. SN vom 29.04.2010, 

vom 11.01.2013, vom 17.10.2014 und vom 12.09.2017). 

Gegen eine Tieferlegung der Trasse und deren Führung in Troglage sprechen diverse, für die 

gewählte Aufrisstrassierung verantwortliche Zwangspunkte (vgl. Erwiderung des Vorhabenträ-

gers und PU 1, S. 137 ff.).  

Eine Unterführung oder Verlagerung der Überführung des Wahrenberger Weges ist aus stra-

ßen- und städtebaulichen, umweltfachlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten abzu-

lehnen. Es wird insoweit auf die Bescheidung des Einwenders E 59 verwiesen. 

12.2.184. Einwender E 184 

Einwendungen vom 20.03.2010, vom 29.03.2010, vom 03.03.2011 und vom 20.11.2014 (2. 

PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 02.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Mit seiner Einwendung vom 20.03.2010 macht er geltend: Als unmittelbar neben der Trasse 

der geplanten A 14 wohnhafter Hausbesitzer und Einwohner von Geestgottberg werde er 

durch Verlärmung und Schadstoffbelastungen betroffen. Er befürchte hierdurch gesundheitli-

che Schäden für sich und seine Familie. Auch befinde sich sein Arbeitsplatz in unmittelbarer 

Nähe der Trasse in Geestgottberg. Die verstärkte Lärmbelastung bei Hochwasser und durch 

die vorhandene Eisenbahntrasse sei nicht berücksichtigt worden. Er befürchtet für sein in der 

Schulstraße gelegenes Grundstück einen Wertverlust und Gebäudeschäden infolge Erschüt-

terungen durch das erhöhte Verkehrsaufkommen. Daher lehnt er den Bau der A 14 ab. Ande-

renfalls fordert er passive Lärmschutzmaßnahmen und - ähnlich dem Einwender E 1 - eine 

Neuberechnung der Lärmimmissionen unter Berücksichtigung des Windeinflusses von mehr 

als 3 m/s und der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten, aktive Lärmschutzmaßnahmen, 

welche die Orientierungswerte der DIN 18005 einhalten und sich in das Landschaftsbild ein-
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passen, beidseitige Schallschutzwände an der K 1020 im Bereich Hohe Geest/Eickhof, lärm-

dämpfende Geschwindigkeitsbeschränkungen für die K 1020, eine weitgehende Führung der 

A 14 in Troglage oder in Geländehöhe und eine gemeinsame Betrachtung der Lärmbündelung 

und die entsprechende Koordinierung der Lärmschutzmaßnahmen. Darüber hinaus hält er den 

baulichen Zustand der K 1020 und der Alandstraße für nicht ausreichend und fordert - ähnlich 

dem Einwender E 12 - den grundhaften Ausbau der K 1020 als Bundesstraße einschließlich 

straßenbegleitendem Radweg von der Zollbrücke Seehausen bis an die jetzige B 189 mit an-

schließender Aufstufung und den gesamten Ausbau der Alandstraße einschließlich straßen-

begleitendem Radweg mit anschließender Hochstufung zur Kreisstraße. Daneben wendet er 

sich gegen die geplante Überführung des Wahrenberger Weges. Diese sei zu steil, daher für 

Radfahrer nicht nutzbar und mit erhöhten Lärmbelästigungen verbunden, so dass entspre-

chend umzuplanen sei. 

Sein Schreiben vom 29.03.2010 hat im Wesentlichen denselben Wortlaut wie dasjenige des 

Einwenders E 180 selben Datums. Darin vertieft er seine zuvor gemachten Ausführungen und 

fordert ein Angebot zur finanziellen Entschädigung. 

Mit weiterem Schreiben vom 03.03.2011 fordert er darüber hinaus für Fußgänger und Radfah-

rer eine Untertunnelung der Autobahn von Geestgottberg Richtung Wahrenberger Weg, eine 

verkehrstaugliche Ein- und Ausfahrt seines Grundstückes und eine Entschädigung in Form 

einer Umsiedlung mit vollem Wertausgleich. 

Mit weiterem Schreiben vom 14.12.2011 bekräftigt er seine Einwendungen nochmals und for-

dert eine Trassenverlegung im Bereich Geestgottberg. 

Seine Einwendung vom 20.11.2014 ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 179 vom 

19.10.2014. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender den Bau der A 14 ablehnt, wird zur Begründung der Zurückweisung auf 

die beim Einwender E 1 unter dem Punkt „Verkehrsbedarf, Verkehrsprognose 2025“ enthalte-

nen Ausführungen verwiesen.  

Die vom Einwender monierten schalltechnischen Berechnungen wurden vorschriftsmäßig und 

richtlinienkonform durchgeführt. Es wird insoweit auf die entsprechenden Ausführungen beim 

Einwender E 1 unter dem Punkt „Lärmberechnungen“ verwiesen. Eine Koordinierung von 

Lärmschutzmaßnahmen erfolgt dann, wenn z.B. sowohl durch die neue Straße als auch durch 

die Bahn Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. Dies ist hier jedoch nicht von Relevanz. 
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Vor diesem Hintergrund sind auch die Parameter der geplanten hochabsorbierenden Lärm-

schutzwand im Bereich der Ortslage Geestgottberg (Bw 123.2 L) nicht zu beanstanden und 

besteht, wie vom Vorhabenträger bereits ausgeführt, kein zusätzlicher Anspruch auf aktiven 

und passiven Lärmschutz. Denn durch die Lärmschutzwand (Bauwerk 123.2L) werden die 

vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte am Arbeitsplatz des Ehepartners und am Gebäude 

in der Schulstraße eingehalten (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.1.2, S. 2; Unterlage 11.2.1, S. 

4/5). Zudem befindet sich, wie vom Vorhabenträger in seiner Erwiderung ausgeführt, das 

Wohngebäude des Einwenders etwa 1,1 km von der geplanten Autobahn entfernt, so dass es 

dort nicht zur Überschreitung des Immissions-Grenzwertes kommt.  

Da auch die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen eingehalten werden, wird 

dem Einwender, wie vom Vorhabenträger in seiner Erwiderung zutreffend ausgeführt, durch 

das Bauvorhaben die Nutzung seiner Immobilie in der Schulstraße nicht unmöglich gemacht. 

Soweit der Einwender dennoch auch wegen der Umgebungsveränderung eine Umsiedlung 

mit entsprechender Entschädigung fordert, kann hierüber mangels Zuständigkeit der Planfest-

stellungsbehörde nicht entschieden werden. Die Entscheidung hierzu obliegt der Enteignungs- 

und Entschädigungsbehörde im Rahmen des nachgeordneten Enteignungsverfahrens. 

Auch hat der Vorhabenträger Verkehrsregelungen während der Bauzeit eingeplant, welche für 

den Verkehr von und nach Geestgottberg mit kurzzeitigen Umleitungen und infolge von Ge-

schwindigkeitsbeschränkungen zwischen 30 km/h bis 50 km/h (vgl. PU 1, S. 304) nicht mit 

erhöhten Beeinträchtigungen durch Verkehrsgeräusche verbunden sein werden. Darüber hin-

aus erfolgt die Bauausführung unter Berücksichtigung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrif-

ten zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (AVV Baulärm) und 

der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV). Vor diesem Hintergrund ist 

auch eine weitergehende Geschwindigkeitsbegrenzung, wie sie vom Einwender gefordert 

wird, abzulehnen, zumal eine solche auch von der insoweit zuständigen unteren Straßenver-

kehrsbehörde nicht als Auflage gefordert wurde (vgl. SN vom 29.04.2010, vom 11.01.2013, 

vom 17.10.2014 und vom 12.09.2017). Im Übrigen besteht für die Straßenanlieger kein ge-

setzlicher Anspruch auf Schutz vor verkehrsbedingten Wirkungen, wie Lärm oder Abgase, 

welche auch die vorübergehende Nutzung der öffentlichen Straßen als Transport- und Er-

schließungsweg im Rahmen der Widmung und der Vorschriften des Straßenverkehrsrechtes 

mit sich bringt. 

Zudem hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung dargelegt, dass für die in diesem Ab-

schnitt der A 14 gewählte Aufrisstrassierung diverse Zwangspunkte verantwortlich sind (vgl. 

auch PU 1, S. 137 ff.), welche gegen eine Tieferlegung der Trasse bzw. dessen Führung in 

Troglage sprechen. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich diesen Ausführungen vollum-

fänglich an.   
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Auch die geforderte Trassenverschiebung im Bereich Geestgottberg wird mit Verweis auf die 

beim Einwender E 146 zur Begründung der Zurückweisung gemachten Ausführungen unter 

dem Punkt „Trassenbündelung/Parallelführung mit der B 189/Trassenverschiebung“ zurück-

gewiesen.  

Die geforderte Aufstufung der K 1020 nördlich Seehausen zwischen ihrer Einmündung an der 

B 189 und an der L 2 ist bereits als straßenrechtliche Entscheidung in den Planunterlagen 

enthalten (vgl. PU 1, S. 315 B). Eine Aufstufung zur Bundesstraße ist allerdings nicht vorge-

sehen.  

Hinsichtlich des auch vom Einwender E 12 geforderten Ausbaus der K 1020 nebst straßenbe-

gleitendem Radweg wird auf die dort enthaltenen Ausführungen verwiesen. Da die bauliche 

Änderung der K 1020 nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens ist, ist auch die 

Forderung nach Anordnung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der K 1020 zurückzuweisen. 

Für den Ausbau der Alandstraße nebst straßenbegleitendem Radweg besteht, wie vom Vor-

habenträger ausgeführt, kein Bedarf. Hier gelten die Gründe der Zurückweisung betreffend 

den Einwender E 12 entsprechend. Verkehrsbedingt ist deshalb auch eine Umstufung nicht 

erforderlich und nicht vorgesehen.  

Soweit sich der Einwender gegen die geplante Überführung des Wahrenbergers Weges wen-

det, hat der Vorhabenträger die Errichtung einer der Erholung der Radfahrer dienenden Sei-

tenfläche am rechten Fahrbahnrand zugesagt. 

Soweit der Einwender einen Wertverlust seiner Immobilie geltend gemacht, wird zur Begrün-

dung der Zurückweisung auf die zum Einwender E 48 gemachten Ausführungen verwiesen. 

Hinsichtlich der befürchteten Gebäudeschäden wird auf die dem Vorhabenträger obliegende 

Sorgfaltspflicht bei der Realisierung des Bauvorhabens hingewiesen.  

Die Einwendung vom 20.11.2014, welche wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 179 vom 

19.10.2014 ist, wird sie aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.185. Einwender E 185 

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Die Einwendung vom 20.03.2010 hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 184 

selben Datums und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.186. Einwender E 186 

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Die Einwendung vom 20.03.2010 hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 184 

selben Datums und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.187. Einwender E 187 

Einwendungen vom 30.03.2010, vom 09.01.2013 (1. PÄ) und vom 19.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011, vom 26.07.2013 (1. PÄ) und vom 02.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Mit seiner Einwendung vom 30.03.2010 macht er geltend: Als unmittelbar neben der Trasse 

der geplanten A 14 wohnhafter Hausbesitzer sei er durch Verlärmung und Schadstoffbelas-

tungen betroffen. Er befürchtet hierdurch gesundheitliche Schäden für sich und seine Familie. 

Daher lehnt er den Bau der A 14 ab. Anderenfalls fordert er als Maßnahmen zur Minderung 

der Lärmbelastungen Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Gemarkung Seehausen und eine 

Trassenführung in Geländehöhe. Zudem befürchtet er einen Wertverlust seiner Immobilie und 

fordert hierfür ein umfassendes Schutzkonzept. 

Mit seiner Einwendung vom 09.01.2013 trägt er vor: Durch den Bau weiterer Verkehrseinhei-

ten der A 14 und deren Freigabe würden sich der Verkehr auf der B 189 und damit einherge-

hend Lärm- und Schadstoffbelastungen langfristig in nicht hinnehmbarer Weise erhöhen. Da-

her fordert er, den Baubeginn der VKE 3.1/3.2a solange hinauszuzögern, bis der Planfeststel-

lungbeschluss für die VKE 2.2 vorliege. Daneben seien Straßen und Wege zur Gewährleistung 

der Bautätigkeit zwingend auszubauen und, soweit sie durch den Baustellenverkehr beein-

trächtigt würden, nach Bauende wieder instand zu setzen. Dies betreffe besonders die K 1020. 

Im Übrigen sei für sämtliche landwirtschaftlichen Wege eine Breite von 3,50 m vorzusehen. 

Seine Einwendung vom 19.10.2010 entspricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 

179 vom selben Tage. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Betreffend die Einwendung vom 30.03.2010 gilt Folgendes: 
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Soweit der Einwender den Bau der A 14 ablehnt, wird zur Begründung der Zurückweisung auf 

die beim Einwender E 1 unter dem Punkt „Verkehrsbedarf, Verkehrsprognose 2025“ enthalte-

nen Ausführungen verwiesen. 

Wie der Vorhabenträger in seiner Erwiderung ausgeführt hat, besteht kein Anspruch auf Lärm-

minderungsmaßnahmen im Außenbereich, da mit den geplanten Lärmschutzmaßnahmen in 

den betreffenden Außenwohnbereichen keine Überschreitungen der vorgeschriebenen Immis-

sionsgrenzwerte erfolgen. Da die schalltechnischen Berechnungen vorschriftsmäßig und richt-

linienkonform durchgeführt wurden (vgl. entsprechenden Ausführungen beim Einwender E 1 

unter dem Punkt „Lärmberechnungen“), schließt sich die Planfeststellungsbehörde diesen 

Ausführungen des Vorhabenträgers an. 

Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen obliegt der insoweit zuständigen unte-

ren Straßenverkehrsbehörde, welche für das vorliegende Bauvorhaben derartige als Auflagen 

in den Beschluss aufzunehmende Anordnungen nicht gefordert hat (vgl. SN vom 29.04.2010, 

vom 11.01.2013, vom 17.10.2014 und vom 12.09.2017). 

Zudem hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung dargelegt, dass für die in diesem Ab-

schnitt der A 14 gewählte Aufrisstrassierung diverse Zwangspunkte verantwortlich sind (vgl. 

auch PU 1, S. 137 ff.), welche gegen eine Tieferlegung der Trasse bzw. dessen Führung in 

Troglage sprechen. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich diesen Ausführungen vollum-

fänglich an.   

Soweit der Einwender einen Wertverlust seiner Immobilie geltend gemacht, wird zur Begrün-

dung der Zurückweisung auf die zum Einwender E 48 gemachten Ausführungen verwiesen.  

Hinsichtlich der im Rahmen der 1. Planänderung erhobenen Einwendung vom 09.01.2013 gilt 

Folgendes: 

Die Einwendung vom 09.01.2013 betreffend den Ausbau von Straßen und Wegen zur Ge-

währleistung der Bautätigkeit und deren Instandsetzung nach Bauende dürfte bereits unzuläs-

sig sein. Denn diese Einwendung bezog sich nicht auf die 1. Änderungsplanung, sondern auf 

die im Zeitraum vom 22.02.2010 bis zum 22.03.2010 ausgelegte ursprüngliche Planunterlage, 

für welche die Einwendungsfrist bereits am 06.04.2010 endete. Auch wurde im Bekanntma-

chungstext betreffend die ausgelegte 1. Änderungsplanung darauf hingewiesen, dass Einwen-

dungen nur gegen diese 1. Änderungsplanung möglich sind und Einwendungen gegen die 

erstmalig ausgelegte Planung als aufrecht erhalten gelten, sofern ihnen nicht durch die 1. 

Planänderung abgeholfen wurde. Da der Einwender im Rahmen der erstmalig ausgelegten 
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Planunterlagen die vorbenannten Einwendungen und Forderungen nicht erhoben hat, ist die-

ser Passus des Bekanntmachungstextes auf ihn nicht anwendbar. Dies betrifft auch seine For-

derungen betreffend den Ausbau der K 1020 und den Ausbaustandard der Wirtschaftswege. 

Soweit die Einwendung aus diesen Gründen nicht bereits unzulässig ist, ist sie jedenfalls un-

begründet: 

Hinsichtlich des auch vom Einwender E 12 geforderten Ausbaus der K 1020 wird auf die dort 

enthaltenen Ausführungen verwiesen. Im Übrigen ergibt sich aus den Ausführungen im Erläu-

terungsbericht (vgl. PU 1, S. 148 ff.) welche baulichen Änderungen im Wegenetz betreffend 

die L 2, die AS Vielbaum, die B 189, die Alandstraße, den Wahrenberger Weg und die Zu-

fahrtsstraße Geestgottberg, die Wirtschaftswege, die Feldzufahrten und die Radwege geplant 

und erforderlich sind.  

Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der infolge des bauzeitlichen Verkehrs 

beanspruchten Straßen und Wege wurde vom Vorhabenträger, nach Durchführung einer Be-

weissicherung vor Baubeginn, zugesagt.   

Soweit der Einwender darüber hinaus für landwirtschaftliche Wege eine Breite von 3,50 m 

fordert, wird zur Begründung der Zurückweisung auf die beim Einwender E 59 enthaltenen 

Ausführungen verwiesen.  

Auch die Forderung nach Verzögerung des Baubeginns für die VKE 3.1/3.2a bis zum Vorlie-

gen des (rechtskräftigen) Planfststellungsbeschlusses für die VKE 2.2 ist, wie der Vorhaben-

träger bereits ausgeführt hat, unbegründet. Denn auf der Strecke der B 189 wird sich der Ver-

kehr vor Anschluss der VKE 2.2 und der VKE 3.2 b nicht erhöhen, da in diesem Bereich die 

VKE 3.1/3.2a mit der AS Vielbaum (L 2) als Teilstück der BAB 14 den weitgehend lagegleichen 

Ersatz der heute vorhandenen B 189 und ihres plangleichen Knotenpunktes mit der L 2 dar-

stellt. 

Die Einwendung vom 19.10.2014 ist ebenfalls unbegründet. Zur Begründung wird insoweit auf 

die Ausführungen zum Einwender E 179 selben Datums verwiesen.  

12.2.188. Einwender E 188 

Einwendungen vom 30.03.2010 und vom 20.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 02.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  
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Mit seiner Einwendung vom 30.03.2010 macht er geltend: Als unmittelbar neben der Trasse 

der geplanten A 14 wohnhafter Hausbesitzer sei er durch Verlärmung und Schadstoffbe-      

lastungen betroffen. Er befürchtet hierdurch neben gesundheitlichen Schäden für sich und 

seine Familie wirtschaftliche Einbußen seines Handwerksbetriebes infolge der Abwanderung 

junger Menschen nach Abschluss der Bauarbeiten. Daher und wegen seiner Ansicht nach 

folgenschweren Eingriffen in Natur und Pflanzenwelt lehnt er den Bau der A 14 ab und fordert 

stattdessen den Ausbau der B 189. Darüber hinaus begehrt er passiven Lärmschutz und für 

den Verkauf seiner Immobilie mindestens 500.000 Euro, um sich andernorts eine neue Exis-

tenz aufbauen zu können. 

Seine Einwendung vom 20.10.2014 ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 179 vom 

19.10.2014. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.  

Soweit die Einwendung vom 30.03.2010 hinsichtlich des gerügten Bedarfs der A 14, des ge-

forderten Ausbaus der B 189 und der befürchteten Abwanderung der Anwohner derjenigen 

des Einwenders E 1 entspricht, wird zur Begründung der Zurückweisung auf die dort unter den 

Punkten „Verkehrsbedarf, Verkehrsprognose 2025“, „Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante)“ 

und „negatives Zukunftsszenario“ enthaltenen Ausführungen verwiesen. 

Auch ein Anspruch auf zusätzlichen passiven und aktiven Lärmschutz besteht, wie vom Vor-

habenträger ausgeführt, für den Einwender nicht, zumal sich sein Wohnhaus ca. 2,2 km ent-

fernt von der geplanten Autobahn befindet und es damit nicht zu einer Überschreitung der 

zulässigen Imissionsgrenzwerte kommt. Daneben werden auch die zulässigen Grenzwerte für 

Luftschadstoffimmissionen eingehalten. 

Wie der Vorhabenträger darüber hinaus bereits ausgeführt hat, wurden Eingriffe in Natur und 

Landschaft, einschließlich natürliche Lebensräume (u. a. Wald) im Rahmen der landschafts-

pflegerischen Begleitplanung (LBP, PU 12.A und 12.B) und der gesonderten Artenschutzbei-

träge (ASB, PU 12.A.5 und 12.B.5) sowie der Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsprüfungen 

(FFH-VP, PU 16.A.1 bis 16.B.4) umfassend untersucht und bewertet. Sie werden durch ge-

eignete Maßnahmen vermieden, gemindert bzw. durch entsprechende vorgezogene funkti-

onserhaltende Maßnahmen kompensiert. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Bereich 

der VKE 3.1/3.2a durch die bestehende B 189 bereits vorbelastet ist und die Querung der 

geschlossenen Waldbereiche südlich der B 190 durch die BAB 14 nicht Gegenstand dieses 

Planfeststellungsverfahrens ist. Die Trasse wird durch eine Vielzahl von Gestaltungsmaßnah-

men in das Landschaftsbild eingebunden und bestehende Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes durch entsprechende Maßnahmen (A 15.7, A 18.1, A 18.2, A 18.3, A 18.4, A 
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19.1, ACEF 32) kompensiert (vgl. PU 12, Unterlage A-0A, S. 188). Um Eingriffe und Neuzer-

schneidungen in Natur und Landschaft zu minimieren, wurde bewusst, und soweit möglich, 

eine eng an die bestehende B 189 gebündelte Trasse der BAB 14 verfolgt. 

Soweit der Einwender darüber hinaus für den Verkauf seiner Immobilie eine Entschädigung 

fordert, kann hierüber mangels Zuständigkeit nicht entschieden werden. Denn eine Entschei-

dung hierzu obliegt der Enteignungs- und Entschädigungsbehörde im nachgeordneten Enteig-

nungs- und Entschädigungsverfahren. Soweit mit dieser Forderung zumindest konkludent eine 

Wertminderung seines Grundstückes geltend gemacht wird, wird auf die Ausführungen beim 

Einwender E 48 verwiesen. 

Die Einwendung vom 20.10.2014, welche wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 179 vom 

19.10.2014 ist, wird aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.189. Einwender E 189 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Er sieht für den Bau der A 14 keine Rechtfertigung und fordert inhaltsgleich zum Einwender E 

182 wegen des mangelhaften baulichen Zustandes den grundhaften Ausbau der K 1020 nebst 

straßenbegleitendem Radweg und Lärmschutz, sowie deren Höherstufung zur Bundesstraße. 

Daneben verlangt er, dass die Belange der Landwirtschaft beim Ausbau bzw. der Anpassung 

der Wirtschaftswege, Kreuzungen und Einmündungen berücksichtigt werden. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender die Notwendigkeit für den Bau der A 14 in Frage stellt, wird auf die 

Ausführungen zum Verkehrsbedarf beim Einwender E 1 verwiesen. 

Bezüglich der auch vom Einwender E 182 erhobenen Forderungen betreffend die K 1020 wird 

auf die dortigen Ausführungen verwiesen. 

Auch hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung darauf hingewiesen, dass die im Zusam-

menhang mit dem Bau der A 14 zustehenden Maßnahmen am Wirtschaftswegenetz mit dem 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark abgestimmt wurden. So-

weit sich die Forderung auch auf den Ausbau der K 1020 bezieht, ist dies nicht Gegenstand 

des hiesigen Planfeststellungsverfahrens. 
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12.2.190. Einwender E 190 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung vom 29.03.2010 hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 

189 selben Datums und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.191. Einwender E 191 

Einwendungen vom 31.03.2010, vom 09.12.2011, vom 10.01.2013 (1. PÄ-Listeneinwendung), 

vom 11.01.2013 (1. PÄ) und vom 18.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011, vom 26.07.2013 (1. PÄ-Listeneinwendung), vom 26.07.2013 

(1. PÄ) und vom 02.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung vom 31.03.2010 entspricht im ersten Teil derjenigen des Einwenders E 156 

vom 28.03.2010. Daneben fordert er eine gemeinsame Betrachtung der Lärmbündelung und 

die entsprechende Koordinierung der Lärmschutzmaßnahmen. Die den schalltechnischen Be-

rechnungen zugrunde gelegten Grenzwerte seien veraltetet und deshalb neu zu berechnen. 

Durch die A 14 werde seine Selbständigkeit gefährdet. Infolge der Abwanderung der Bevölke-

rung rechne er mit Auftragsrückgängen und wirtschaftlichen Einbrüchen. Auch befürchtet er 

einen Wertverlust seiner Immobilie und fordert entsprechenden Ausgleich des Verlustbetrages 

bei Verkauf sowie Schadensersatz für die befürchteten Gebäudeschäden. Im Weiteren fordert 

er infolge krankheitsbedingtem Arbeitsausfall seines Ehepartners durch die A 14 den komplet-

ten finanziellen Verdienstausgleich sowie die Übernahme der Firmenkredite und aller anfal-

lenden Kosten bei notwendig werdendem, krankheitsbedingtem Wegzug. Im Übrigen sieht er 

die durch den Bau der A 14 entstehenden Kosten in keinem angemessenen Nutzenverhältnis. 

Mit weiterem Schreiben vom 09.12.2011 bekräftigt er alle vorbenannten Einwendungen und 

stellt die Finanzierbarkeit des Vorhabens in Folge nicht fristgerecht abrufbarer EU-Gelder in 

Frage. Daneben zweifelt er die Rechtfertigung des Vorhabens an. Der Ausbau der B 189 sei 

für die verkehrliche Anbindung ausreichend. 
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Seine Einwendung vom 10.01.2013, welche er für sich und als Vertreter von vier weiteren 

Personen eingereicht hat, ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 59 zum 1. Ände-

rungsverfahren. 

Mit seiner Einwendung vom 11.01.2013 wiederholt er teilweise die in der Einwendung vom 

10.01.2013 gemachten Einwendungen und stellt abermals die Finanzierbarkeit des Vorhabens 

und dessen Rechtfertigung in Frage. Auch lehnt er die geplante Aufstufung der K 1020 man-

gels entsprechendem Ausbau innerhalb dieses Vorhabens ab.   

Seine Einwendung vom 18.10.2014 ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 179 vom 

19.10.2014. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Soweit die Einwendung vom 31.03.2010 inhaltlich derjenigen des Einwenders E 156 vom 

28.03.2010 entspricht, wird zur Begründung der Zurückweisung auf die dort gemachten Aus-

führungen verwiesen.  

Betreffend die angezweifelte Rechtfertigung für dieses Bauvorhaben und den geforderten Aus-

bau der B 189 wird auf die beim Einwender E 1 unter „Verkehrsbedarf, Verkehrsprognose 

2025“ und „Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante)“ enthaltenen Ausführungen verwiesen. 

Ein Anspruch auf zusätzliche aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen steht dem Einwen-

der nicht zu. An seinem ca. 2,2 km von der geplanten Autobahn entfernten Wohnhaus werden 

die zulässigen Immissionsgrenzwerte nicht überschritten. Die von dem Einwender hierfür zur 

Begründung herangezogenen Ergebnisse der raumordnerischen Abwägungen im Land Sach-

sen-Anhalt sind, wie vom Vorhabenträger zutreffend ausgeführt, hierfür nicht von Relevanz. 

Der Einwender hat auch keinen Anspruch auf den geltend gemachten Ersatz von Verdienst-

ausfall und Umzugskosten sowie auf die geforderte Übernahme von Firmenkrediten. Diese 

Ansprüche sind nicht begründet, weil es an einer hierfür erforderlichen unzumutbaren vorha-

benbedingten Beeinträchtigung fehlt. Die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffimmissio-

nen werden eingehalten. Auch wurden die Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Schutz-

gut Mensch hinsichtlich der Beeinträchtigung von Siedlungsbereichen und des Wohnumfeldes 

durch direkte Flächeninanspruchnahme, Zerschneidungseffekte und betriebsbedingte Lärm- 

und Schadstoffimmissionen in den Planunterlagen ausreichend berücksichtigt.  

Hinsichtlich der befürchteten Gebäudeschäden wird auf die dem Vorhabenträger obliegende 

Sorgfaltspflicht bei der Realisierung des Bauvorhabens hingewiesen.  
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Die vom Einwender befürchtete Verkehrszunahme auf dem Wahrenberger Weg wird nach An-

schluss an die A 14, wie vom Vorhabenträger dargestellt, nicht eintreten. Denn er bietet auch 

wegen seines geringen Ausbauzustandes für den Mautausweichverkehr keine wirtschaftlich 

rentable Ausweichstrecke. Auch seine Funktion im nachgeordneten Straßen- und Wegenetz 

spricht gegen eine attraktive Alternative zur BAB 14. 

Betreffend die befürchtete Bevölkerungsabwanderung infolge des Baues der A 14 und damit 

einhergehender wirtschaftlicher Einbrüche wird auf die beim Einwender E 1 unter dem Punkt 

„negatives Zukunftsszenario“ enthaltenen Ausführungen verwiesen. Es werden mit dem Vor-

haben verschiedene verkehrliche, verkehrspolitische und raumordnerische Ziele, und damit 

auch eine Verbesserung der Standortqualität, verfolgt (vgl. PU 1, S. 31 ff.). Dies alles zielt auch 

auf die regionale Ansiedlung von Arbeitsplätzen und Gewerbegebieten ab und gibt Impulse 

dafür, dass sich die Region entwickelt. 

Soweit der Einwender einen Wertverlust seiner Immobilie geltend gemacht, wird zur Begrün-

dung der Zurückweisung auf die zum Einwender E 48 gemachten Ausführungen verwiesen. 

Auch wird, wie der Vorhabenträger in seiner Erwiderung bereits ausgeführt hat, mit den Inves-

titionskosten für das Lückenschlussprojekt BAB 14 ein volkswirtschaftlicher Gesamtnutzen er-

wartet. Dabei hat der Vorhabenträger auch den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-

keit (vgl. § 7 BHO) beachtet. Vertiefende Ausführungen hierzu finden sich beim Einwender E 

1 unter dem Punkt „Tunnel zur Elbequerung“ und beim Einwender E 27 unter dem Punkt „Not-

wendigkeit der AS Vielbaum“. 

Die mit Schreiben vom 09.12.2011 infrage gestellte Finanzierbarkeit des Vorhabens dürfte, 

soweit sie nicht innerhalb der Einwendungsfrist erhoben wurde und deshalb bereits unzulässig 

ist, ebenfalls unbegründet sein. Denn, wie vom Vorhabenträger ausgeführt, ist mit Blick auf 

die Einstufung dieses Projektes in die Dringlichkeitsstufe des „vordringlichen Bedarfs“ nicht 

davon auszugehen, dass dessen Finanzierbarkeit aus Mitteln des Bundeshaushalts bis zum 

Außerkrafttreten des Planfeststellungsbeschlusses ausgeschlossen ist (vgl. auch BVerwG, Ur-

teil vom 24.11.2011, Az.: 9 A 22/10, Rdnr. 28 - juris), zumal die Bedarfsplanung ein Instrument 

der Finanzplanung ist und deshalb indizielle Bedeutung für die Finanzierbarkeit prioritärer Vor-

haben besitzt. 

Soweit die mit Schreiben vom 10.01.2013 erhobenen Einwendungen wortgleich zu derjenigen 

des Einwenders E 59 zum 1. Änderungsverfahren sind, werden sie aus denselben Gründen 

zurückgewiesen wie diese. 
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Die mit Schreiben vom 11.01.2013 monierte Aufstufung der K 1020 ist als straßenrechtliche 

Entscheidung in den Planunterlagen enthalten (vgl. PU 1, S. 315 B) und verkehrsbedingt not-

wendig.  

Soweit die mit Schreiben vom 18.10.2014 erhobenen Einwendungen wortgleich zu derjenigen 

des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 sind, werden sie aus denselben Gründen zurückge-

wiesen wie diese. 

12.2.192. Einwender E 192  

Einwendung vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Eigentümer eines bebauten, von ihm zu Wohnzwecken und zum Betrieb 

einer Anwaltskanzlei genutzten Grundstücks in der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgot-

tberg der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Er macht geltend: Als unmittelbar neben der Trasse der geplanten A 14 wohnhafter Hausbe-

sitzer sei er durch Verlärmung unzumutbar betroffen. Die durchgeführten Lärmschutzberech-

nungen seien unzutreffend. Das von ihm bewohnte Gebiet Märsche sei rechtsfehlerhaft als 

Mischgebiet und nicht als allgemeines Wohngebiet eingestuft worden. Der Berechnung seien 

völlig veraltete Immissionsgrenzwerte zugrunde gelegt worden. Mit Blick auf die Landesplane-

rische Beurteilung des Ministeriums für Bau und Verkehr Sachsen-Anhalt vom 29.10.2004 

hätte der Lärmberechnung die DIN 18005 mit den darin enthaltenen schalltechnischen Orien-

tierungswerten zugrunde gelegt werden müssen. Das den Lärmberechnungen zugrunde ge-

legte Programmsystem sei veraltet. Auch seien falsche Pegeländerungen einbezogen worden. 

Die topographischen Gegebenheiten und die tatsächliche Dammhöhe der BAB 14 seien nicht 

berücksichtigt worden. Sein etwa 800 m von der geplanten Trasse entfernt liegendes und 

schutzlos ohne Wald dem Lärm der BAB ausgesetztes Wohnhaus sei in fehlerhafter Weise 

von der detaillierten schalltechnischen Berechnung ausgenommen worden. Infolge der nicht 

berücksichtigten Dammhöhen der BAB 14 sei die gesamte Berechnung der Grenzwertisopho-

nen falsch. Wegen der Defizite bei den durchgeführten Lärmberechnungen seien auch die 

Aussagen zu den erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen falsch und unvollständig. 

Weiterhin wendet sich der Einwender gegen den Wegfall der Anschlussstelle Geestgottberg. 

Mit der Anschlussstelle Vielbaum seien die Anwohner von Geestgottberg nach Seehausen 

(Altmark) abgeschnitten. Die Verkehrsanbindung über die K 1020 und die Alandstraße sei auf-

grund des baulichen Zustandes dieser Straßen nicht akzeptabel. Im Vergleich zur B 189 stelle 
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dies eine wesentliche Verschlechterung dar. Daher befürchtet er auch Umsatzeinbußen für 

seine Kanzlei.  

Im Weiteren wendet sich der Einwender gegen die wassertechnischen Untersuchungen und 

befürchtet, dass die geplante Entwässerung mittels Versickerungsmulde seine durch einen 

Trinkwasserbrunnen erfolgende Wasserversorgung gefährde.  

Eine negative Auswirkung der Autobahn bestehe ferner darin, dass sie die Zufahrtswege nach 

Seehausen abschneide. Dies führe zu einem Wertverlust seiner Immobilie und seiner Kanzlei. 

Auch seien keine Untersuchungen zu den Schadstoffbelastungen durch den Verkehr der BAB 

14 durchgeführt worden. Zudem wendet er sich gegen die trassenfern geplanten Ausgleich- 

und Ersatzmaßnahmen in der Fuchsbergniederung und in Beuster und hält diese fachplane-

risch für unbegründet. Im Übrigen sei die Waldfläche zwischen Märsche und Elbdeich mit dem 

darin lebenden Biber artenschutzrechtlich und landschaftspflegerisch nicht berücksichtigt wor-

den, so dass die Planung rechtsfehlerhaft sei. 

Der Einwender fordert, dass das von ihm bewohnte Gebiet als allgemeines Wohngebiet ein-

gestuft wird, die Lärmberechnungen unter Berücksichtigung der DIN 18005, der tatsächlich 

gefahrenen Geschwindigkeiten und unter Verwendung des aktuellen Programmsystems neu 

durchgeführt werden, der schalltechnische Erläuterungsbericht entsprechend angepasst wird, 

die Immissionen in einer Kartendarstellung erfolgen und für sein Wohnhaus detaillierte schall-

technische Berechnungen unter Berücksichtigung der vor Ort gegebenen topografischen Be-

sonderheiten durchgeführt werden. Zudem fordert er die Errichtung einer 4 m hohen Lärm-

schutzwand zwischen Bau-km 1+800 bis Bau-km 0+000 mit hochabsorbierendem Material, 

den Einbau von Flüsterasphalt mit mind. 5 dB Lärmreduktion und die Anpflanzung eines Lärm-

schutzwaldes zwischen Bau-km 1+800 bis Bau-km 0+000. Im Falle des Versagens aktiver 

Lärmschutzmaßnahmen begehrt er passiven Lärmschutz. Daneben fordert er den Bau der 

Anschlussstelle Geestgottberg. Weiterhin fordert er für den gesamten Bereich der VKE 

3.1/3.2a den Bau von Absetzbecken als offene Betonbecken, die Messung der Wasserstände 

sowie – zur Aufrechterhaltung seiner Trinkwasserversorgung – einen Brunnen mit mind. 20 m 

Tiefe und einer Filteranlage zur Filterung der Schadstoffe. Daneben begehrt er die Untersu-

chung der Schadstoffbelastungen durch den Verkehr der BAB 14. Weiterhin fordert er die 

Streichung der geplanten trassenfernen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Fuchsberg-

niederung und in Beuster. Stattdessen seien ausschließlich trassennahe A- und E-Maßnah-

men umzusetzen und hierfür auch die Waldflächen zwischen Märsche und Elbdeich einzube-

ziehen. Dementsprechend sei der Teich (die Biberburg) durch den Vorhabenträger zu erwer-

ben. Für den Fall, dass diesen Forderungen nicht entsprochen werde, begehrt er die Festset-
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zung einer Entschädigung dem Grunde nach bereits im Planfeststellungsbeschluss, auch be-

treffend sein Wohnhaus und seine Kanzlei und die von ihm befürchtete Gesundheitsgefähr-

dung. 

Die Einwendung hat sich teilweise erledigt und wird im Übrigen zurückgewiesen. 

Die ursprünglich geplante Ersatzmaßnahme zur Wiedervernässung der Fuchsbergniederung 

(Maßnahmen Nr. E 38.1 bis E 38.4 - VKE 3.1 und E 7 - VKE 3.2a) ist infolge Planänderung 

entfallen (vgl. PU 0, S. 5A, PU 12-A-0-A, S. 377-380 und PU 12-B-0-A, S. 69). 

Soweit sich der Einwender auch gegen die in Beuster geplante Maßnahme E 37 (Entwicklung 

von Hartholzauwald) mit einem Eingriffsumfang von 10,44 ha wendet, dient diese als Ersatz 

der durch die Baumaßnahme eintretenden Konflikte K 3, K 8.1, K 8.6, K 8.7, K 8.10 und K 9.3 

(vgl. PU 12.A.0.A, S. 267) und ist daher unverzichtbar, zumal sie auf Flächen umgesetzt wird, 

durch die die Belange der Landwirtschaft aufgrund der jetzt schon eingeschränkten Ertrags- 

und Nutzungsfähigkeit verhältnismäßig wenig beeinträchtigt werden. Vor diesem Hintergrund 

und mangels geeigneter Flächen ist auch die Forderung nach lediglich trassennahen A- und 

E-Maßnahmen zurückzuweisen. 

Entgegen der Behauptung des Einwenders wurden die Wirkungen des Vorhabens auch bezo-

gen auf die Frage der Beeinträchtigung des Lebensraumes für den Biber umfassend unter-

sucht (vgl. PU 12.B.5.A, S. 1ff., PU 16.A1, S. 74ff.). Auch aus den Maßnahmeblättern zum 

Artenschutzbeitrag (vgl. PU 12.B.5.A, Anlage 3) ergibt sich dessen artenschutzrechtliche Be-

rücksichtigung. So dienen die Maßnahmen SASB, FFH 2, FFH 5, FFH 6, SASB 9 und VASB, FFH 1 der 

Vermeidung der Beeinträchtigung dessen Lebensraumes. Entgegen der Aussage des Einwen-

ders ist der Biber auch im Übersichtsplan zum Artenschutzbeitrag (vgl. PU 12.B.5, Blatt 1C) 

aufgeführt. Da insgesamt betrachtet die Eingriffe durch das Bauvorhaben aber höchstens ge-

ringfügige temporäre (baubedingte) Veränderungen bzgl. der Habitatqualität für den Biber aus-

lösen (vgl. PU 16.A.1, S. 76) und weil alle Grabenunterführungen (z.B. Bauwerke 127A, 

127.1A, 128.1A und 129A) in Orientierung an die „Planung von Maßnahmen zum Schutz des 

Fischotters und Bibers an Straßen“ MIR Brandenburg, Januar 2008) gemäß Runderlass des 

Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung, Abteilung 4, Nr. 3/2008 - Straßenbau -vom 

22.04.2008 bibergerecht gestaltet und die Trasse beidseitig mit Kollisionsschutzzäunen (Ver-

meidungsmaßnahme VASB,FFH 1) versehen wird, ist die geforderte Aufnahme der zwischen dem 

Wirtschaftsweg Märsche und dem Elbdeich vorhandenen Waldfläche in das LBP-Maßnah-

menkonzept sowie der Erwerb auch der Grundstücksteilflächen im Überschwemmungsgebiet 

der Elbe bzw. Elbvorland zum Schutz des Bibers nicht erforderlich. 
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Soweit der Einwender die schalltechnischen Berechnungen angreift und eine Neuberechnung 

fordert, wird zur Begründung der Zurückweisung auf die beim Einwender E 1 enthaltenen Aus-

führungen unter dem Punkt „Lärmberechnungen“ verwiesen. Wie der Vorhabenträger in die-

sem Zusammenhang in seiner Erwiderung bereits ausgeführt hat, erfolgte die Festlegung der 

Gebietsnutzung als „Mischgebiet“ nach Baunutzungsverordnung durch Ortsbegehung am 

22.05.2006 unter Teilnahme der Verwaltungsgemeinschaft Seehausen/Altmark, des Bauord-

nungsamtes Landkreis Stendal sowie der Gemeinde Geestgottberg. Die Planfeststellungsbe-

hörde kann hierin keinen Verstoß gegen § 2 Abs. 2 der 16. BImSchV sehen, zumal es für das 

Gebiet „Märsche“ keine Festsetzungen in entsprechenden Bebauungsplänen gibt. Auch die 

Tatsache, dass für die Berechnung anstelle des EDV-Programms „SoundPLAN Version 7.0" 

das Programm „SoundPLAN 6.5“ zugrunde gelegt wurde, führt nicht dazu, dass die schalltech-

nischen Berechnungen fehlerhaft erstellt worden sind. Denn dem Programm lagen, wie vom 

Vorhabenträger ausgeführt, die Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990 

(RLS-90) zugrunde. Soweit die Version 7.0 neben einem neuen Layout mehr Informationen im 

Soundplan Manager enthält, hierüber ein stufenloses Zoomen in der Geodatenbank möglich 

ist und ein direkter Excel-Export aus der Ergebnistabelle nebst Druckvorschau in der Grafik 

erfolgen können, lässt sich daraus nicht schließen, dass hiermit andere Ergebnisse für die 

schalltechnischen Berechnungen erzielt worden wären, weil sich die zugrunde gelegten Para-

meter der Lärmberechnung (RLS-90) nicht geändert haben. Da diese bei der Berechnung der 

Schallemissionen unter Pkt. 4.0 der RLS-90, S. 11 ff. (Berechnung des Beurteilungspegels) 

auch die topographischen und baulichen Gegebenheiten berücksichtigt, geht auch der vom 

Einwender insoweit erhobene Einwand zu den topographischen Besonderheiten ins Leere. 

Auch die von dem Einwender herangezogenen Ergebnisse der raumordnerischen Abwägun-

gen im Land Sachsen-Anhalt sind, wie vom Vorhabenträger zutreffend ausgeführt, für die von 

ihm geforderte Lärmneuberechnung nicht von Relevanz. Wie der Vorhabenträger darüber hin-

aus ausgeführt hat, handelt es sich bei der Immissionspegelberechnung nach den RLS-90 um 

Einzelpunktberechnungen, welche genauer sind als Lärmrasterkarten. Soweit der Einwender 

eine Kartendarstellung der Immissionen fordert, ist dies mit den Übersichtslageplänen der 

Grenzwertisophonen (vgl. PU 11, Unterlage 11.2) bereits erfolgt. Die Vorlage weiterer Karten 

hält die Planfeststellungsbehörde daher nicht für erforderlich. 

Aufgrund des Vorbenannten ist auch die Forderung nach einer Überarbeitung des schalltech-

nischen Erläuterungsberichtes unbegründet. 

Auch die Forderung nach zusätzlichen detaillierten schalltechnischen Berechnungen für das 

Wohnhaus des Einwenders sind, wie vom Vorhabenträger bereits ausgeführt, unbegründet. 

Denn dieses befindet sich, wie vom Einwender selbst vorgetragen, ca. 800 m von der geplan-

ten Autobahntrasse entfernt. Da aber bereits für die Gebäude Märsche 8 bis 17, die alle unter 
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500 m entfernt von der geplanten Autobahn liegen, keine Immissionsgrenzwertüberschrei-  

tungen erfolgen (vgl. PU 11, Teil 2, Unterlage 11.1.2, S. 2 ff.), sieht es auch die Planfeststel-

lungsbehörde für nicht notwendig an, für das noch weiter entfernt zur geplanten Trasse lie-

gende Wohnhaus des Einwenders schalltechnische Berechnungen durchzuführen, zumal be-

reits ab einer Entfernung von ca. 200 m zur Trasse der hier maßgebliche Grenzwert von 54 

dB(A) eingehalten wird. 

Da die schalltechnischen Berechnungen mithin vorschriftsmäßig und richtlinienkonform durch-

geführt wurden, besteht auch kein Anspruch auf zusätzlichen aktiven und passiven Lärm-

schutz. Im Übrigen ist in der RLS-90 Gehölz als Lärmschutzmaßnahme nicht enthalten. Auch 

würde der geforderte Lärmschutzwald erst nach sehr langer Zeit bei entsprechender Wuchs-

höhe schalldämmende Effekte erzielen und wären hierfür erhebliche zusätzliche Flächen in 

Anspruch zu nehmen, was mit Blick auf das Gebot zum sparsamen Umgang mit landwirt-

schaftlich genutzten Flächen nicht zu rechtfertigen ist. 

Soweit der Einwender für das Erfordernis eines Lärmschutzwaldes auf das Landschaftsbild 

abstellt, weist die Planfeststellungsbehörde darauf hin, dass die Trasse durch eine Vielzahl 

von Gestaltungsmaßnahmen in das Landschaftsbild eingebunden und bestehende Beein-

trächtigungen durch entsprechende Maßnahmen (A 15.7, A 18.1, A 18.2, A 18.3, A 18.4, A 

19.1, ACEF 32) kompensiert werden (vgl. PU 12, Unterlage A-0A, S. 188). Um Eingriffe und 

Neuzerschneidungen in Natur und Landschaft zu minimieren, wurde bewusst, und soweit mög-

lich, eine eng an die bestehende B 189 gebündelte Trasse der BAB 14 verfolgt. Auch sind 

straßenbegleitende Gestaltungsmaßnahmen geplant. 

Auch ergibt sich aus den Ausführungen zur Bewertung der Varianten aus Sicht der Umwelt 

(vgl. PU 1, S. 66 A ff.), zu den schalltechnischen Berechnungen nebst Luftschadstoffuntersu-

chung (vgl. PU 11), zu den landschaftspflegerischen Maßnahmen (vgl. PU 12) und der zusam-

menfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen (vgl. PU 16.4), dass in den Planunterla-

gen die Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Schutzgut Mensch hinsichtlich der Beein-

trächtigung von Siedlungsbereichen und des Wohnumfeldes durch direkte Flächeninan-

spruchnahme, Zerschneidungseffekte und betriebsbedingte Lärm- und Schadstoffimmissio-

nen ausreichend berücksichtigt wurden. Eine weitergehende Untersuchung der Schadstoffbe-

lastungen ist damit nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde entbehrlich, zumal bei den vor-

liegenden Untersuchungsergebnissen die RLuS 2012 mit dem dort vorgebenen Entfernungs-

bereich zur geplanten Trasse (max. 200 m) und damit aktuelle Werte berücksichtigt worden.  

Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen obliegt der insoweit zuständigen unte-

ren Straßenverkehrsbehörde, welche für das vorliegende Bauvorhaben derartige, als Auflagen 
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in den Beschluss aufzunehmende Anordnungen nicht gefordert hat (vgl. SN vom 29.04.2010, 

vom 11.01.2013, vom 17.10.2014 und vom 12.09.2017).  

Soweit sich der Einwender gegen die Anschlussstelle Vielbaum wendet, wird auf die beim 

Einwender E 27 enthaltenen Ausführungen verwiesen. Auch hat der Vorhabenträger in seiner 

Erwiderung umfassend dargelegt, dass die ursprünglich geplante AS Geestgottberg mit zu-

sätzlichem Kompensationsbedarf infolge erhöhten artenschutzrechtlichen Betroffenheiten von 

gefährdeten Vogelarten und Amphibien gegenüber der AS Vielbaum nicht vorzugswürdig ist 

und der Verzicht auf diese Anschlussstelle eine verkehrsbedingte Beeinträchtigung des Berei-

ches der Aland-Elbe-Niederung mindert. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich diesen 

Ausführungen vollumfänglich an.  

Nicht durchzudringen vermag der Einwender auch mit seinem Einwand, dass durch den Weg-

fall der AS Geestgottberg die Anbindung der Anwohner von Märsche an die Stadt Seehausen 

(Altmark) entfällt. Aus dem Plan der künftigen Netzgestaltung (vgl. PU 15.1, Blatt 1C) ist er-

sichtlich, dass über den Anschluss des Wirtschaftsweges Märsche an die B 189 und die K 

1020 (künftig L 38) eine Anbindung nach Seehausen besteht. Soweit der Einwender hier den 

baulichen Zustand der K 1020 rügt, wird auf die beim Einwender E 12 enthaltenen Ausführun-

gen verwiesen. Auf den baulichen Zustand der Alandstraße kommt es für diese verkehrliche 

Anbindung nicht an. Im Übrigen soll die künftige Nutzung der vorhandenen Alandstraße im 

Abschnitt zwischen der L 2 und südlich des Gewerbegebietes Geestgottberg dem landwirt-

schaftlichen und Anliegerverkehr vorbehalten sein, weshalb eine Ertüchtigung der Alandbrü-

cke im Zuge der Alandstraße geplant ist. Im Ergebnis bleibt damit festzustellen, dass auch das 

im Außenbereich „Märsche“ gelegene Grundstück des Einwenders durch das Vorhaben wei-

terhin verkehrlich erreichbar ist. Betreffend den insoweit vom Einwender geltend gemachten 

Wertverlust seiner Immobilie wird auf die zum Einwender E 48 gemachten Ausführungen ver-

wiesen. Für einen Wertverlust seiner Kanzlei gibt es ebenfalls keine hinreichenden Anhalts-

punkte. Denn nach Abschluss der Baumaßnahme ist die Kanzlei des Einwenders uneinge-

schränkt über die oben genannte Wegeverbindung erreichbar. Soweit der Einwender die Lage 

seiner Kanzlei zur öffentlichen Straße nicht mehr als günstig erachtet, gehört dieser Umstand 

zu dem ihm obliegenden unternehmerischen Risiko (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 

14.03.2012, Az.: 8 C 11096/11, Rdnr. 76 - juris). 

Soweit sich der Einwender gegen die geplante Entwässerung der BAB 14 wendet und hier-

durch eine Gesundheitsgefährdung infolge eintretender Grundwasserbelastung befürchtet, 

wird auf die beim Einwender E 60 enthaltenen Ausführungen verwiesen. Hieraus lässt sich 

schließen, dass die wassertechnischen Berechnungen vorschriftsmäßig und richtlinienkon-

form durchgeführt wurden. Auch erfolgten betreffend das geplante Entwässerungskonzept 
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entsprechende Abstimmungen mit dem Unterhaltungsverband (UHV) „Seege/Aland“, dem 

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) Sachsen-Anhalt und der 

zuständigen unteren Wasserbehörde (UWB) des Landkreises Stendal. Die UWB hat ihre was-

serrechtliche Genehmigung für das Vorhaben unter Berücksichtigung diverser Auflagen erteilt. 

Deshalb und weil eine Einleitung der Straßenoberflächenwasser der BAB 14, VKE 3.1/3.2a in 

örtlich vorhandene Gräben nicht vorgesehen ist, ist auch die geforderte Umplanung der bean-

tragten entwässerungstechnischen Lösung zurückzuweisen.  

Im Übrigen ist der gemittelte Höchstgrundwasserstand (MHGW) durch den LHW (Sachbereich 

Hydrologie) auf der Grundlage einer mehrjährigen Statistik von im Umkreis des Vorhabens 

befindlichen Grundwassermessstellen vorgegeben und unterliegt deshalb keinen ernsthaften 

Zweifeln. 

12.2.193. Einwender E 193 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Eigentümer eines in der Gemarkung Geestgottberg gelegenen Grund-

stücks. 

Er macht geltend: Die geplante Lärmschutzwand im Bereich Geestgottberg sei nicht ausrei-

chend, zumal den schalltechnischen Berechnungen unzureichende Werte zugrunde gelegt 

worden seien. Zudem befürchtet er eine Verkehrszunahme auf dem Wahrenberger Weg und 

damit einhergehend weitere Lärm- und Schadstoffbelastungen und fordert deshalb zusätzlich 

passiven Lärmschutz für sein Grundstück. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Der geltend gemachte Anspruch auf aktiven und passiven Lärmschutz ist nicht begründet. 

Nach den schalltechnischen Berechnungen, die vorschriftsmäßig und richtlinienkonform 

durchgeführt wurden, werden die zulässigen Grenzwerte im Bereich des Grundstücks des Ein-

wenders eingehalten (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2, Blatt 2 A). Es wird insoweit auf die 

entsprechenden Ausführungen beim Einwender E 1 verwiesen.  

Mit einer starken Verkehrszunahme auf dem Wahrenberger Weg ist entgegen der Befürchtung 

des Einwenders nicht zu rechnen. Der Wahrenberger Weg stellt auch wegen seines geringen 

Ausbauzustandes für den Mautausweichverkehr keine wirtschaftliche Ausweichstrecke dar. 

Auch seine Funktion im nachgeordneten Straßen- und Wegenetz spricht gegen eine attraktive 

Alternative zur BAB 14.  
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12.2.194. Einwender E 194 

Die Einwender-Nummer E 194 wurde versehentlich dem bereits unter der Nummer E 113 er-

fassten Einwender zugeteilt und bedarf deshalb keiner gesonderten Bescheidung. Auf die Aus-

führungen zum Einwender E 113 wird verwiesen. 

12.2.195. Einwender E 195  

Einwendung vom 02.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Landes Berlin.  

Er macht geltend: Durch das Vorhaben betroffen sei er als deutscher Staatsbürger und häufi-

ger Besucher der Altmark. Er ist der Ansicht, die Kosten für dieses Bauprojekt würden ver-

schleiert. Auch gingen durch das Vorhaben mehrere Dutzend Hektar Land- und Forstwirt-

schaftsfläche verloren. Im Übrigen entsprächen die Verkehrsprognosen nicht der Realität. 

Auch seien zur Bewertung des Flächenverbrauches die anvisierten Gewerbeflächen an den 

Autobahnzu- und -abfahrten einzubeziehen. Es müssten entsprechende Ausgleichszahlungen 

in eine Stiftung fließen, deren Fond eine naturnahe Landwirtschaft der Bauern in der Altmark 

absichert. Darüber hinaus fehle es an einem Konzept zum Bau von Radwegen. Gerade die 

Uckermark zeige, dass eine Trennung der Verkehrsteilnehmer absolut notwendig sei. Im Üb-

rigen sei die Altmark Bauernland und zerstöre eine Industrialisierung dieser Region ihre ei-

gentlichen Zukunftschancen und die geplante Dammbauweise der Autobahn das Landschafts-

bild. Zudem widersprächen die Eingriffe in das Biospährenreservat Flusslandschaft Elbe den 

Naturschutzzielen, welche mit der Gebietsausweisung verbunden sind. Darüber hinaus fordert 

er den Erhalt und die Dokumentation aller entlang der Trasse gelegenen historisch bedeutsa-

men Gebäude. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Sie dürfte bereits unzulässig sein, weil der in Berlin und damit nicht im Umfeld der Trasse 

wohnhafte Einwender durch das Vorhaben weder eigentums- noch immissionsschutzrechtlich 

betroffen ist und es ihm deshalb an der erforderlichen Einwendungsbefugnis fehlt.  

Die Einwendungen sind aber auch in der Sache unbegründet. 

Soweit der Einwender eine Verschleierung der Projektkosten für dieses Bauvorhaben behaup-

tet, wird darauf hingewiesen, dass es nicht Aufgabe der Planfeststellungsbehörde ist, das Kos-

tenmanagement im Bundesfernstraßenbau zu überprüfen. Dies ergibt sich bereits aus den 
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Vorgaben unter Punkt I Nr. 2 auf Seite 1 zu den Richtlinien für die Planfeststellung nach dem 

Bundesfernstraßengesetz (PlafeR 15, abgedruckt im Verkehrsblatt – Dokument Nr. B 5001), 

in welchen die Projektkosten eines Bauvorhabens nicht aufgeführt sind. Im Übrigen werden 

nach § 7 BHO für alle Straßenbaumaßnahmen im Vorfeld angemessene Wirtschaftlichkeits-

untersuchungen durchgeführt. Diese ergab für das vorliegende Bauvorhaben, wie von Vorha-

benträger bereits ausgeführt, eine positive Bewertung. Im Übrigen ist es Aufgabe des Bundes-

rechnungshofes, die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes zu überprüfen. 

Soweit der Einwender die Verkehrsprognose für das Vorhaben anzweifelt und sich gegen die 

geplante Dammbauweise der Trasse wendet, wird zur Begründung der Zurückweisung auf die 

beim Einwender E 1 unter dem Punkt „Verkehrsbedarf, Verkehrsprognose 2025“ und unter 

dem Punkt „Trassierung und Dammlage der VKE 3.1/3.2a“ enthaltenen Ausführungen verwie-

sen. Im Übrigen ist der Lückenschluss der A 14, Teilabschnitt Magdeburg über Stendal bis zur 

Landesgrenze Brandenburg und die Weiterführung in Richtung Schwerin (Wismar A 20) zur 

Erschließung der Altmark und als Verbindung zur Nord- und Ostsee als Ziel 79 im Landesent-

wicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt (vgl. Anlage zur Verordnung über den Lan-

desentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt, abrufbar unter www.juris.de) enthal-

ten. Nach Ziel 63 dieses Entwicklungsplanes soll die Verkehrsinfrastruktur verkehrsträgerüber-

greifend so erhalten und entwickelt werden, dass im Sinne eines integrierten Gesamtverkehrs-

konzeptes eine unter sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten optimale 

Bewältigung des Personen- und Güterverkehrs als Voraussetzung für die wirtschaftliche Ent-

wicklung des Landes und die Mobilität der Bevölkerung erreicht und gesichert wird. Soweit der 

Einwender auch ein fehlendes Verkehrskonzept für die Region Altmark beklagt, hat der Vor-

habenträger auch auf das im Landesentwicklungsplan enthaltene Ziel eines bedarfsgerechten 

Ausbaus der entsprechenden Eisenbahnstrecken hingewiesen.  

Soweit der Einwender durch den Bau der A 14 die Zukunftschancen für die Region Altmark 

schwinden sieht, wird auf die beim Einwender E 1 unter dem Punkt „negatives Zukunftssze-

nario“ enthaltenen Ausführungen hingewiesen. 

Auch sind etwaige Gewerbegebietsentwicklungen auf Flächen außerhalb der für das Bauvor-

haben gelegenen Flächen keine im Rahmen der Zulässigkeitsbewertung dieses Bauvorha-

bens zu prüfenden Belange, da es sich insoweit um nach den Vorschriften des BauGB zu 

bewertende städtebauliche Belange handelt. Gleiches betrifft damit einhergehende Fragen 

naturschutzrechtlich erforderlicher Kompensationen infolge des durch Entwicklung eines Ge-

werbegebietes erfolgten Eingriffs in den Naturhaushalt. Ungeachtet dessen wurde für die Tras-

senführung der VKE 3.1/3.2a eine Variantenuntersuchung unter Berücksichtigung der bereits 
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vorhandenen Siedlungsstruktur durchgeführt und sind Gestaltungs-, Lärmschutz- und Bepflan-

zungsmaßnahmen zur Einpassung der Trasse in bebaute Gebiete geplant. 

Ebenfalls abzulehnen sind die vom Einwender geforderten Ausgleichszahlungen i. S. d. § 15 

Abs. 6 BNatSchG, da alle durch das geplante Vorhaben ausgelösten erheblichen Beeinträch-

tigungen von Natur und Landschaft entweder durch entsprechende Schutz-, Vermeidungs-, 

Schadensbegrenzungs- und/ oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vermieden oder 

durch Kompensationsmaßnahmen vorrangig ausgeglichen oder in sonstiger Weise kompen-

siert werden. Zudem sind zur Sicherung der Erhaltungsziele der betroffenen Vogelarten und 

Lebensraumtypen in der VKE 3.2a geeignete Kohärenzmaßnahmen geplant (vgl. PU 16.B.4, 

S. 45 nebst Anlage 1; PU 16.B.3, S. 89 nebst Anlage 1). 

Soweit der Einwender einen Eingriff in das Biospährenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe 

rügt, übersieht er die bereits gegebene Vorbelastung durch die B 189. Im Übrigen wird zur 

Minimierung der Eingriffe und Neuzerschneidungen in Natur und Landschaft eine eng an die 

bestehende B 189 gebündelte Trasse der BAB 14 verfolgt. Eingriffe in Natur und Landschaft, 

einschließlich natürliche Lebensräume wurden im Rahmen der landschaftspflegerischen Be-

gleitplanung (LBP, PU 12.A und 12.B) und der gesonderten Artenschutzbeiträge (ASB, PU 

12.A.5 und 12.B.5) sowie der Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP, PU 

16.A.1 bis 16.B.4) umfassend untersucht und bewertet. Auch hat die zuständige Biosphären-

reservatsverwaltung im gegenständlichen Planfeststellungsverfahren dem Projekt und seinen 

zugehörigen Kompensationsmaßnahmen grundsätzlich nicht widersprochen. 

Wie der Vorhabenträger darüber hinaus zutreffend ausgeführt hat, ist der Ausbau des der ge-

planten BAB 14 nachgeordneten Rad- und Gehwegestraßennetzes nicht Inhalt dieser Planung 

und obliegt dem insoweit zuständigen Straßenbaulastträger. 

Auch wird vorhabenbedingt nicht in denkmalrechtlich geschützte Positionen eingegriffen (vgl. 

SN des Fachreferates für Denkmalschutz, UNESCO –Weltkulturerbe des Landesverwaltungs-

amtes vom 12.04.2010). 

12.2.196. Einwender E 196  

Einwendungen vom 27.03.2010, vom 14.12.2011, vom 09.01.2013 (1. PÄ), vom 15.01.2013 

(Listeneinwendung 1. PÄ) und vom 16.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011, vom 26.07.2013 (1. PÄ), vom 26.07.2013 (Listeneinwendung 

1. PÄ) und vom 02.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark).  



 

Seite 913 

 

Mit seiner Einwendung vom 27.03.2010 macht er geltend: Als unmittelbar neben der Trasse 

der geplanten A 14 wohnhafter Hausbesitzer sei er durch Verlärmung und Schadstoffbelas-

tungen betroffen. Er befürchtet hierdurch lebensbedrohliche gesundheitliche Schäden für sich, 

weshalb er den Bau der A 14 ablehnt. Anderenfalls fordert er aktive Lärmschutzmaßnahmen, 

welche die Orientierungswerte der DIN 18005 einhalten und sich in das Landschaftsbild ein-

passen, eine weitgehende Führung der A 14 in Troglage mit Anschüttung eines Walles zu 

beiden Seiten, eine Untertunnelung der Elbe, Verarbeitung von Flüsterasphalt, Geschwindig-

keitsbeschränkungen, die Berücksichtigung des Windeinflusses von mehr als 3 m/s, die Be-

rechnung der Lärmimmissionen mit den tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten, eine ge-

meinsame Betrachtung der Lärmbündelung und die entsprechende Koordinierung der Lärm-

schutzmaßnahmen, eine Aufforstung des Gebietes beidseitig der Straßentrasse und Anlage 

von Waldgebieten (nicht wie vorgesehen in Schollene bei Havelberg). Zur Begründung dieser 

Forderungen stützt er sich auch auf die Landesplanerische Beurteilung des Ministeriums für 

Bau und Verkehr Sachsen-Anhalt vom 29.10.2004 und die Landesplanerische Beurteilung der 

Gemeinsamen Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg vom 

15.12.2004. Daneben ist er der Ansicht, der Hochwasserschutz sei nicht ausreichend gewähr-

leistet und veränderte Grundwasserpegel würden zu Erdbewegungen und Rissen an seinem 

Haus führen. Auch bringe die Autobahn durch den zunehmenden Transit- und LKW-Verkehr 

eine hohe Feinstaubbelastung mit sich und es sei schon während der Bauphase mit Lärmbe-

lastungen und Umwegen zu rechnen. Im Übrigen zerschneide die Trasse die Lebensräume 

der Tiere und zerstöre die Natur unwiderruflich, weshalb auch der Tourismus beeinträchtigt 

sei. Weiter befürchtet er eine Wertminderung seines Hauses und stellt in Zweifel, ob es zuläs-

sig sei, das Vorhaben durch das Biosphärenreservat der Elbe zuführen. 

Mit Schreiben vom 14.12.2011 bekräftigt er alle vorbenannten Einwendungen und teilt mit, 

dass er dem Ausbau der B 189 bzw. entsprechenden Ortsumfahrungen zustimme. 

Mit Schreiben vom 09.01.2013 moniert er abermals die durchgeführten Lärmberechnungen, 

sieht den Hochwasserschutz nicht ausreichend berücksichtigt und rügt, dass auch durch die 

vorgenommene 1. Planänderung seine bislang erhobenen Forderungen nicht berücksichtigt 

worden seien, weshalb er eine Untersuchung der Hochwassersituation fordert. Daneben lehnt 

er den Ausbau der K 1020 mit der Begründung ab, hierdurch entstünden zusätzliche Lärmbe-

lastungen. 

Mit seiner Einwendung vom 15.01.2013, welche er für sich und als Vertreter von vier weiteren 

Personen eingereicht hat, fordert er neben einer Verbreiterung des geplanten Radweges des-

sen Fortführung entlang der L 2 bis zur Landesgrenze Niedersachsen und wegbegleitende 

Baumpflanzungen, sowie Bürgersteige und Radwege auf der zu steil und mit unzureichend 
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geplanter Erholungsfläche für Radfahrer vorgesehenen Überführung des Wahrenberger We-

ges. Diese sei zudem aus der Ortslage Geestgottberg heraus in nördliche Richtung zu verla-

gern und prinzipiell zu untertunneln. Weiterhin fordert er ausreichend breite und asphaltierte 

Wirtschaftswege und die Streichung der AS Vielbaum, sowie zusätzliche Lärm- und Schad-

stoffuntersuchungen für die Ortsdurchfahrten an der L 2 und an der zur Kreisstraße abgestuf-

ten B 189. Auch lehnt er die Überbauung der B 189 durch die A 14 ab, weil er hierdurch er-

hebliche Umwege, längere Fahrzeiten und höhere Fahrtkosten für sich befürchtet. Wegen der 

weiteren Einzelheiten macht er sich darüber hinaus die Stellungnahme des BUND Sachsen-

Anhalt e. V. zu diesem Planfeststellungsverfahren zu eigen. 

Seine Einwendung vom 16.10.2014 ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 179 vom 

19.10.2014. 

Die Einwendungen haben sich teilweise erledigt und werden im Übrigen zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender der Stellungnahme des BUND Sachsen-Anhalt e. V. anschließt, 

dürfte die Einwendung bereits unzulässig sein. Der nicht durch die Inanspruchnahme eines 

eigenen Grundstücks, sondern nur als trassennaher Einwohner betroffene Einwender kann 

nur eigene Belange, nicht aber solche der Allgemeinheit oder des Gemeinwohls und damit 

auch keine Belange des Naturschutzes geltend machen. 

Unzulässig dürfte darüber hinaus auch die Einwendung hinsichtlich des Ausbaus der K 1020, 

der Anschlussstelle Vielbaum und der geplanten Überführung des Wahrenberger Weges sein. 

Denn diese Einwendungen und Forderungen bezogen sich nicht auf die 1. Änderungsplanung, 

sondern auf die im Zeitraum vom 22.02.2010 bis zum 22.03.2010 ausgelegte ursprüngliche 

Planunterlage, für welche die Einwendungsfrist bereits am 06.04.2010 endete. Auch wurde im 

Bekanntmachungstext betreffend die ausgelegte 1. Änderungsplanung darauf hingewiesen, 

dass Einwendungen nur gegen diese 1. Änderungsplanung möglich sind und Einwendungen 

gegen die erstmalig ausgelegte Planung als aufrecht erhalten gelten, sofern ihnen nicht durch 

die 1. Planänderung abgeholfen wurde. Da der Einwender im Rahmen der erstmalig ausge-

legten Planunterlagen die vorbenannten Einwendungen und Forderungen allerdings nicht er-

hoben hat, ist dieser Passus des Bekanntmachungstextes auf ihn nicht anwendbar.  

Ebenso unzulässig dürften die Einwendungen und Forderungen nach zusätzlichen Untersu-

chungen in Bezug auf die Lärm- und Schadstoffbelastungen für die Einwohner in den Orts-

durchfahrten an der L 2 und an der B 189 im Bereich Seehausen sein, da der Einwender in 

Losenrade wohnt und es damit an einer Betroffenheit für ihn fehlt. 
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Soweit die Einwendungen aus diesen Gründen nicht bereits unzulässig sind, sind sie jedenfalls 

unbegründet: 

Bezüglich des Verweises auf die Stellungnahme des BUND Sachsen-Anhalt e. V. wird in der 

Sache auf die diesbezüglichen Ausführungen dieses Beschlusses in C.XIV.11.3 verwiesen. 

Soweit sich der Einwender in seinen Einwendungen zu den Themen „Ausbau der B 189 (Null-

Plus-Variante)“, „Dammlage“, „Tunnel zur Elbquerung“, „Lärmberechnungen“, „Geschwindig-

keitsbegrenzung“, „Wertverlust“, „zusätzliche Lärm- und Schadstoffuntersuchungen“, „Verlust 

von Tierlebensräumen“, „Unterführung des Wahrenberger Weges“, „Hochwasser“, „Wirt-

schaftswege“ und „Anschlussstelle Vielbaum“ äußert, hat sich die Planfeststellungsbehörde 

mit diesen Themen u.a. bereits im Rahmen der Bescheidungen der Einwender E 1, E 26, E 

48, E 59, E 60, E 72, E 77, E 81, E 83, E 85 und E 110 auseinandergesetzt. Darauf wird zur 

Vermeidung von Wiederholungen verwiesen. Auch die vom Einwender geforderten Ortsum-

fahrten werden den mit dem Bau der A 14 verfolgten Zielen nicht gerecht. 

Unter dem Punkt „Negatives Zukunftsszenario“ finden sich beim Einwender E 1 zudem Aus-

führungen dazu, dass mit der Autobahn den starken Entwicklungsproblemen in dieser Region 

begegnet werden soll und demzufolge durch Verbesserung der Erreichbarkeit auch die Tou-

rismusbranche positiv beeinflusst wird, was eines der verkehrspolitischen Planungsziele für 

den Bau der A 14 ist (vgl. PU 1, S. 36). 

Betreffend den geforderten Radweg entlang der L 2 nebst Baumpflanzungen und Verbreite-

rung wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die beim Einwender E 59 hierzu enthalte-

nen Ausführungen verwiesen.  

Hinsichtlich der Einwendungen zum Biospährenreservat Flusslandschaft Mittlere Elbe wird zur 

Vermeidung von Wiederholungen auf die beim Einwender E 195 enthaltenen Ausführungen 

verwiesen. 

Ergänzend wird ausgeführt:  

Wie aus der Erwiderung des Vorhabenträgers zu entnehmen, befindet sich das Wohngebäude 

des Einwenders ca. 1,4 km entfernt von der geplanten Autobahn und damit außerhalb der 

insoweit maßgeblichen Grenzwert-Isophonlinien. Ein Anspruch auf zusätzlichen passiven und 

aktiven Lärmschutz besteht demnach nicht. Auch kann die Planfeststellungsbehörde aus dem 

Vorhaben keine unzumutbaren gesundheitlichen Gefährdungen für den Einwender ableiten, 

da die nach der 16. BImSchV vorgegebenen Immissionsgrenzwerte eingehalten werden, weit-

hin Einigkeit darüber besteht, dass erst ein Dauerschallpegel von mehr als 70 dB(A) zur Ge-

nese von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beiträgt (vgl. BVerwG, Urteil vom 16.03.2006, Az.: 4 A 
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1075/04, Rdnr. 368 – juris) und daneben auch die zulässigen Grenzwerte für Luftschad-

stoffimmissionen eingehalten werden. 

Soweit der Einwender Lärm- und Schadstoffmehrbelastungen durch Erhöhung des grenzüber-

schreitenden Güterverkehrs befürchtet, wurde die Lkw-Verkehrsmehrbelastung von 30 % be-

reits in der von der Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG im Oktober 2008 erstellten Verkehrs-

prognose 2025 berücksichtigt (vgl. A 14 Magdeburg-Wittenberge-Schwerin, Verkehrprognose 

2025, S. 12, 15). Deren Belegungswerte wurden zur Berechnung der Emissionspegel der VKE 

3.1/3.2a zugrunde gelegt. Gleiches betrifft die zu erwartenden Verkehrsentwicklungen auf der 

K 1020, so dass die insoweit erhobenen Einwendungen ins Leere gehen. 

Soweit der Einwender zum Lärmschutz Aufforstungen beiderseits der Trasse begehrt, wird 

darauf hingewiesen, dass in der RLS-90 Gehölz als Lärmschutzmaßnahme nicht enthalten ist. 

Weitere Ausführungen hierzu finden sich beim Einwender E 192. Der hiermit zugleich erho-

bene Einwand betreffend die ursprünglich geplante Ersatzmaßnahme zur Wiedervernässung 

der Fuchsbergniederung (Maßnahmen Nr. E 38.1 bis E 38.4 - VKE 3.1 und E 7 - VKE 3.2a) 

hat sich infolge Planänderung erledigt. Denn die Maßnahme ist ersatzlos entfallen (vgl. PU 0, 

S. 5A, PU 12-A-0-A, S. 377-380 und PU 12-B-0-A, S. 69). 

Soweit der Einwender Risse an seinem Wohnhaus durch Änderung der Grundwasserpegel 

befürchtet, hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung bereits ausgeführt, dass es vorha-

benbedingt nicht zur Änderung der Grundwasserpegel kommen wird. Im Übrigen erfolgten be-

treffend das geplante Entwässerungskonzept entsprechende Abstimmungen mit dem Unter-

haltungsverband (UHV) „Seege/Aland“, dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Was-

serwirtschaft (LHW) Sachsen-Anhalt und der zuständigen unteren Wasserbehörde (UWB) des 

Landkreises Stendal. Auch hat die UWB ihre wasserrechtliche Genehmigung für das Vorhaben 

unter Berücksichtigung diverser Auflagen erteilt. 

Da die Bauausführung unter Berücksichtigung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum 

Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (AVV Baulärm) und der 

Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) erfolgt, sind die vom Einwender 

bereits während der Bauphase befürchteten Lärmbelastungen insoweit bereits entsprechend 

berücksichtigt worden.  

Betreffend die befürchteten Umwege bereits während der Bauphase ergibt sich aus dem Er-

läuterungsbericht (vgl. PU 1, S. 303 ff.), dass während der Bauarbeiten im Bereich der VKE 

3.1/3.2a der Verkehr auf der B 189 ständig aufrechterhalten bleiben soll und der Bau der bei-

den Richtungsfahrbahnen der BAB 14 in getrennter Bauweise erfolgt. Wie vom Vorhabenträ-
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ger ausgeführt, lassen sich daraus allenfalls kurzzeitige vorübergehende Einschränkungen o-

der Behinderungen durch kleinräumige bauzeitliche Umleitungen bzw. durch Bautransport-

fahrzeuge ableiten. 

Soweit die mit Schreiben vom 16.10.2014 erhobene Einwendung wortgleich zu derjenigen des 

Einwenders E 179 vom 19.10.2014 ist, wird sie aus denselben Gründen zurückgewiesen wie 

diese. 

12.2.197. Einwender E 197  

Einwendungen vom 28.03.2010, vom 14.12.2011, vom 10.01.2013 (1. PÄ) und vom 

10.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011, vom 26.07.2013 (1. PÄ) und vom 02.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendungen entsprechen im Wesentlichen denjenigen des Einwenders E 196 und 

werden deshalb aus denselben Gründen zurückgewiesen wie diese.  

Eine Überschreitung der zulässigen Lärmimmissionsgrenzwerte kommt bei dem Einwender, 

dessen Wohngebäude ca. 2,9 km von der geplanten Trasse entfernt ist, nicht in Betracht. 

12.2.198. Einwender E 198  

Einwendung vom 06.04.2010 (Posteingang)  

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Er macht geltend: Als unmittelbar neben der Trasse der geplanten A 14 wohnhafter Hausbe-

sitzer sei er durch Verlärmung und Schadstoffbelastungen betroffen. Er befürchtet gesundheit-

liche Schäden und eine Gefährdung seiner durch einen Trinkwasserbrunnen erfolgten Was-

serversorgung. Er hält die durchgeführten Lärmberechnungen für unzutreffend und fordert de-

ren Neuberechnung. Daneben fordert er aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen, welche 

die Orientierungsrichtwerte der DIN 18005 berücksichtigen und sich in das Landschaftsbild 

einpassen, Geschwindigkeitsbeschränkungen in besonders betroffenen Abschnitten, die Be-

rücksichtigung des Windeinflusses von mehr als 3 m/s, die Berechnung der Lärmimmissionen 

mit den tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten und eine weitestgehende Führung der A 

14 in Troglage oder in Geländehöhe. Zudem fordert er eine gemeinsame Betrachtung der 

Lärmbündelung und die entsprechende Koordinierung der Lärmschutzmaßnahmen, zum 
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Schutz der Betroffenen im Gebiet der Märsche eine Untertunnelung der Elbe und, weil er einen 

Wertverlust für sein Haus befürchtet, eine Umsiedlung. Zur Begründung dieser Forderungen 

stützt er sich auf die Landesplanerische Beurteilung des Ministeriums für Bau und Verkehr 

Sachsen-Anhalt vom 29.10.2004 und die Landesplanerische Beurteilung der Gemeinsamen 

Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg vom 15.12.2004. Das im Tras-

senbereich vorhandene Naturschutzgebiet werde durch Betonpfähle verschandelt. Das Vor-

haben führe dazu, dass er nur noch über einen Umweg über die Alandstraße zu seiner Ar-

beitsstätte gelange. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender in seiner Einwendung zu den Themen „Tunnel zur Elbquerung“, 

„Lärmberechnungen“, „Geschwindigkeitsbegrenzung“, „Trassierung und Dammlage“, „Wert-

verlust“ und „Grundwasserbelastungen“ äußert, hat sich die Planfeststellungsbehörde mit die-

sen Themen u.a. bereits im Rahmen der Bescheidungen der Einwender E 1, E 48 und E 60 

auseinandergesetzt. Darauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.  

Ergänzend wird ausgeführt: 

Anspruch auf zusätzlichen passiven und aktiven Lärmschutz besteht, wie vom Vorhabenträ-

ger ausgeführt, für den Einwender nicht. Bei dem ca. 1,2 km von der geplanten Autobahn 

entfernten Wohngebäude kommt es nicht zu einer Überschreitung der zulässigen Immissions-

grenzwerte. Daneben werden auch die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen 

eingehalten. Demnach wird dem Einwender durch das Bauvorhaben die Nutzung seiner Im-

mobilie als Wohnhaus nicht unmöglich gemacht. Soweit der Einwender dennoch eine Umsied-

lung fordert, kann hierüber mangels Zuständigkeit der Planfeststellungsbehörde nicht ent-

schieden werden. Die Entscheidung hierzu obliegt der Enteignungs- und Entschädigungsbe-

hörde im Rahmen des nachgeordneten Enteignungs- und Entschädigungsverfahrens. 

Auch der befürchtete Umweg zur Arbeitsstätte ist, wie vom Vorhabenträger bereits ausgeführt, 

mit knapp 3 km und durch den Mitgebrauch der L 2 vertretbar. 

Zudem hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung dargelegt, dass die Trassierung der A 14 

eng gebündelt an die bestehende B 189 erfolgt und die Standorte von Wiederlagern und Pfei-

lern beider Brückenbauwerke aufeinander abgestimmt sind. Auf der Grundlage eines LBP-

Maßnahmenkonzeptes wird die Trasse durch eine Vielzahl von Gestaltungsmaßnahmen in 

das Landschaftsbild eingebunden und werden bestehende Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes durch entsprechende Maßnahmen kompensiert, wozu auch die landschaftsge-
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rechte Einbindung der Lärmschutzwände im Bereich Geestgottberg und Alandstraße durch 

vegetative Begrünung beitragen. 

12.2.199. Einwender E 199  

Einwendung vom 30.03.2010  

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Wendemark der Gemeinde Altmärkische Wische.  

Er zweifelt den Bedarf für den Bau der A 14 an und meint, die Prognosezahlen seien unzutref-

fend. Auch sei mangels bislang durchgeführter echter Alternativenprüfung der Ausbau der B 

189 zu prüfen. Die Trasse führe zu überwiegend negativen Folgen insbesondere auf dem Land 

infolge erhöhten Durchgangsverkehrs und Verlagerung der Wirtschaftskraft in die Städte. Da-

neben werde der Tourismus durch großflächige Verlärmung beeinträchtigt. Auch erhöhe sich 

durch die Dammlage der Trasse das Risiko eines Deichbruches, weshalb eine Trassenführung 

in Troglage oder eine Untertunnelung der Elbe vorzugswürdig sei. Im Übrigen seien die Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen trassennah umzusetzen. Auch befürchtet er infolge des Bau-

stellenverkehrs eine Beschädigung der L 2 und fordert deren vorherige Instandsetzung nebst 

geeigneten Verkehrs- und Lärmschutzmaßnahmen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sie nicht bereits aufgrund wohnhaft bedingter, eigentums- und immissionsschutzrecht-

lich fehlender Betroffenheit unzulässig ist, ist sie jedenfalls unbegründet: 

Der erhobene Einwand betreffend die ursprünglich geplante Ersatzmaßnahme zur Wieder-

vernässung der Fuchsbergniederung (Maßnahmen Nr. E 38.1 bis E 38.4 - VKE 3.1 und E 7 - 

VKE 3.2a) hat sich infolge Planänderung erledigt. Denn die Maßnahme ist ersatzlos entfallen 

(vgl. PU 0, S. 5A, PU 12-A-0-A, S. 377-380 und PU 12-B-0-A, S. 69). 

Soweit sich der Einwender in seinen Einwendungen zu den Themen „Verkehrsbedarf, Ver-

kehrsprognose 2025“, „Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante)“, „Trassierung und Dammlage“, 

„negatives Zukunftsszenario“, „Tunnel zur Elbquerung“, „Hochwasser und Deichbruchszena-

rio“ äußert, hat sich die Planfeststellungsbehörde mit diesen Themen u.a. bereits im Rahmen 

der Bescheidungen der Einwender E 1 und E 59, auseinandergesetzt. Darauf wird zur Ver-

meidung von Wiederholungen verwiesen. Da die Autobahn durch Verbesserung der Erreich-

barkeit den starken Entwicklungsproblemen in dieser Region begegnet, wird auch die Touris-

musbranche positiv beeinflusst. Hierbei handelt es sich um eines der verkehrspolitischen Pla-

nungsziele für den Bau der A 14 (vgl. PU 1, S. 36). 
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Ergänzend wird ausgeführt: 

Die Trasse wird durch eine Vielzahl von Gestaltungsmaßnahmen in das Landschaftsbild ein-

gebunden. Bestehende Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden durch entspre-

chende Maßnahmen (A 15.7, A 18.1, A 18.2, A 18.3, A 18.4, A 19.1, ACEF 32) kompensiert 

(vgl. PU 12, Unterlage A-0A, S. 188). Um Eingriffe und Neuzerschneidungen in Natur und 

Landschaft zu minimieren, wurde bewusst, und soweit möglich, eine eng an die bestehende 

B 189 gebündelte Trasse der BAB 14 verfolgt. 

Betreffend die infolge des Baustellenverkehrs befürchteten Straßenschäden auf der L 2 hat 

der Vorhabenträger in seiner Erwiderung zugesagt, die während der Baudurchführung durch 

den Verkehr von und zur Baustelle beanspruchten Straßen und Wege nach Abschluss der 

Bautätigkeit in ihren ursprünglichen Bestand vor Beginn der Baumaßnahme wiederherzustel-

len. Soweit der Einwender bauphasenbedingt zusätzliche Verkehrs- und Lärmschutzmaßnah-

men an der L 2 fordert, besteht hierauf, wie vom Vorhabentäger zutreffend ausgeführt, kein 

Anspruch, da die Nutzung der öffentlichen Straßen im Bauzeitraum als Transport- und Er-

schließungsweg im Rahmen der Widmung und der Vorschriften des Straßenverkehrsrechtes 

erfolgt. 

12.2.200. Einwender E 200  

Einwendung vom 31.03.2010  

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Beuster der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Er macht geltend: Das Vorhaben wirke sich nachteilig auf den (Radweg-)Tourismus in der 

Region aus und zerschneide die Landschaft. Das Planungsziel einer Industrieansiedlung sei 

nicht realistisch. Anstelle der Autobahn reiche es aus, wenn das vorhandene Netz an Bundes-

straßen (B 189, B 190, B 5 und B 106) ausgebaut werde.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sie nicht bereits aufgrund wohnhaft bedingter, eigentums- und immissionsschutzrecht-

lich fehlender Betroffenheit unzulässig ist, ist sie jedenfalls unbegründet: 

Soweit sich der Einwender in seiner Einwendung zu den Themen „Ausbau der B 189 (Null-

Plus-Variante)“, „Trassierung und Dammlage“ und „negatives Zukunftsszenario“ äußert, hat 

sich die Planfeststellungsbehörde mit diesen Themen u.a. bereits im Rahmen der Beschei-

dungen der Einwender E 1 und E 59, auseinandergesetzt. Darauf wird zur Vermeidung von 
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Wiederholungen verwiesen. Da die Autobahn durch Verbesserung der Erreichbarkeit den star-

ken Entwicklungsproblemen in dieser Region begegnet, wird auch die Tourismusbranche po-

sitiv beeinflusst, was eines der verkehrspolitischen Planungsziele für den Bau der A 14 dar-

stellt (vgl. PU 1, S. 36). Ein Ausbau der B 189 und anderer Bundesstraßen könnte die beste-

henden verkehrlichen Erreichbarkeits- und Verbindungsdefizite in der Region Altmark nicht 

beheben. Wie der Vorhabenträger darüber hinaus ausgeführt hat, werden durch die A 14 auch 

nicht die bestehenden überregionalen und regionalen Radwanderwege (Elberadweg, Altmar-

krundkurs) unterbrochen oder verdrängt. Auch werden sie durch die geplanten Kreuzungsbau-

werke nicht in ihrer Funktionsfähigkeit eingeschränkt, so dass der insoweit befürchtete Attrak-

tivitätsverlust für den Radwegtourismus in dieser Region auch von der Planfeststellungsbe-

hörde nicht gesehen wird. 

Auch ergibt sich aus den Ausführungen zur Bewertung der Varianten aus Sicht der Umwelt 

(vgl. PU 1, S. 66 A ff.), zu den schalltechnischen Berechnungen (vgl. PU 11), zu den land-

schaftspflegerischen Maßnahmen (vgl. PU 12) und der zusammenfassenden Darstellung der 

Umweltauswirkungen (vgl. PU 16.4), dass in den Planunterlagen die Auswirkungen des Bau-

vorhabens auf das Schutzgut Mensch hinsichtlich der Beeinträchtigung von Siedlungsberei-

chen und des Wohnumfeldes durch direkte Flächeninanspruchnahme, Zerschneidungseffekte 

und betriebsbedingte Lärm- und Schadstoffimmissionen ausreichend berücksichtigt wurden.  

Zudem werden die Trasse durch eine Vielzahl von Gestaltungsmaßnahmen in das Land-

schaftsbild eingebunden und bestehende Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch 

entsprechende Maßnahmen (A 15.7, A 18.1, A 18.2, A 18.3, A 18.4, A 19.1, ACEF 32) kompen-

siert (vgl. PU 12, Unterlage A-0A, S. 188). Um Eingriffe und Neuzerschneidungen in Natur und 

Landschaft zu minimieren, wurde bewusst, und soweit möglich, eine eng an die bestehende B 

189 gebündelte Trasse der BAB 14 verfolgt. 

12.2.201. Einwender E 201  

Einwendung vom 06.04.2010 (Posteingang) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Er macht geltend: Als Anwohner der K 1020 sei er durch dort auftretende Verkehrszunahmen 

infolge des bauzeitlichen Umleitungsverkehrs und nach Realisierung der A 14 durch Verlär-

mung und Schadstoffbelastungen betroffen. Er befürchtet hierdurch gesundheitliche Schäden. 

Auch erachtet er den baulichen Zustand der K 1020 für den zu erwartenden Verkehr für nicht 
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ausreichend und befürchtet durch Erschütterungen eintretende Gebäudeschäden und einen 

Wertverlust seiner Immobilie. Daher fordert er vor Beginn der Bauarbeiten einen grundhaften 

Ausbau der K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg und deren Höherstufung zur Bundes-

straße, sowie Lärmschutz im Bereich der Wohnbebauung. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender in seiner Einwendung zu dem Thema „Wertverlust“ äußert, hat sich 

die Planfeststellungsbehörde hiermit bereits im Rahmen der Bescheidungen des Einwenders 

E 48 auseinandergesetzt, worauf zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen wird. Hin-

sichtlich der befürchteten Gebäudeschäden wird auf die dem Vorhabenträger obliegende 

Sorgfaltspflicht bei der Realisierung des Bauvorhabens hingewiesen. 

Die geforderte Aufstufung der K 1020 nördlich Seehausen zwischen ihrer Einmündung an der 

B 189 und an der L 2 ist bereits als straßenrechtliche Entscheidung in den Planunterlagen 

enthalten (vgl. PU 1, S. 315 B). Eine Aufstufung zur Bundesstraße ist allerdings nicht vorge-

sehen.  

Hinsichtlich des geforderten Ausbaus der K 1020 nebst straßen-begleitendem Radweg wird 

auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Einwender E 12 verwiesen. Der Forderung nach 

Anordnung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der K 1020 kann innerhalb des mit diesem 

Beschluss planfestgestellten Vorhabens schon deshalb nicht nachgekommen werden, weil die 

bauliche Änderung der K 1020 nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens ist. 

Zudem hat der Vorhabenträger Verkehrsregelungen während der Bauzeit eingeplant, welche 

für den Verkehr von und nach Geestgottberg mit kurzzeitigen Umleitungen und infolge von 

Geschwindigkeitsbeschränkungen zwischen 30 km/h bis 50 km/h (vgl. PU 1, S. 304) nicht mit 

erhöhten Beeinträchtigungen durch Verkehrsgeräusche verbunden sein werden. Darüber hin-

aus erfolgt die Bauausführung unter Berücksichtigung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrif-

ten zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (AVV Baulärm) und 

der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV). Auch besteht für die Stra-

ßenanlieger kein gesetzlicher Anspruch auf Schutz vor verkehrsbedingten Wirkungen, wie 

Lärm oder Abgase, welche auch die vorübergehende Nutzung der öffentlichen Straßen als 

Transport- und Erschließungsweg im Rahmen der Widmung und der Vorschriften des Stra-

ßenverkehrsrechtes mit sich bringt. 

Im Übrigen ergibt sich aus den Ausführungen zu den schalltechnischen Berechnungen (vgl. 

PU 11), zu den landschaftspflegerischen Maßnahmen (vgl. PU 12) und der zusammenfassen-
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den Darstellung der Umweltauswirkungen (vgl. PU 16.4), dass in den Planunterlagen die Aus-

wirkungen des Bauvorhabens auf das Schutzgut Mensch hinsichtlich der Beeinträchtigung von 

Siedlungsbereichen und des Wohnumfeldes durch direkte Flächeninanspruchnahme, Zer-

schneidungseffekte und betriebsbedingte Lärm- und Schadstoffimmissionen ausreichend be-

rücksichtigt wurden. 

12.2.202. Einwender E 202 

Einwendung vom 06.04.2010 (Posteingang) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 201 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.203. Einwender E 203  

Einwendungen vom 31.03.2010 und vom 12.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Beuster der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Mit seiner Einwendung vom 31.03.2010 macht er geltend: Die A 14 werde zusammengehö-

rende Einheiten trennen. Infolge der zu erwartenden Lärm- und Schadstoffbelastungen und 

durch die geplante Dammlage werde sein Leben und das der Anwohner von Beuster negativ 

beeinflusst. Seiner Meinung nach stelle ein Ausbau der B 189, der B 5 und der B 106 mit 

lückenloser Ortsumgehung eine bessere Variante dar. Diese Variante sei wesentlich kosten-

günstiger und vermeide deshalb eine Verschwendung von Steuergeldern. Mit ihr könne das 

prognostizierte und bereits vorhandene Verkehrsaufkommen ebenfalls bewältigt werden. Auch 

werde die Landschaft weniger gravierend zerschnitten und der Radwegtourismus nicht ge-

schädigt. Zudem kritisiert er die bisher vorgesehenen Überquerungen der A 14 als menschen-

unfreundlich. 

Seine auf den 12.01.2013 datierte Einwendung, welche er für sich und als Vertreter einer wei-

teren Person eingereicht hat, ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 196 vom 

15.01.2013. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
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Zu den von dem Einwender angesprochenen oder berührten Themen „Verkehrsbedarf, Ver-

kehrsprognose 2025“, „Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante)“ und „Trassierung und Damm-

lage“ hat sich die Planfeststellungsbehörde u. a. bereits im Rahmen der Bescheidungen des 

Einwenders E 1 auseinandergesetzt. Darauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen ver-

wiesen. Da die Autobahn durch Verbesserung der Erreichbarkeit den starken Entwicklungs-

problemen in dieser Region begegnet, wird auch die Tourismusbranche positiv beeinflusst, 

was eines der verkehrspolitischen Planungsziele für den Bau der A 14 darstellt (vgl. PU 1, S. 

36). Ein Ausbau der B 189 und anderer Bundesstraßen könnte die bestehenden verkehrlichen 

Erreichbarkeits- und Verbindungsdefizite in der Region Altmark nicht beheben. Wie der Vor-

habenträger darüber hinaus ausgeführt hat, werden durch die A 14 auch nicht die bestehenden 

überregionalen und regionalen Radwanderwege (Elberadweg, Altmarkrundkurs) unterbrochen 

oder verdrängt. Auch werden sie durch die geplanten Kreuzungsbauwerke nicht in ihrer Funk-

tionsfähigkeit eingeschränkt, so dass der insoweit befürchtete Attraktivitätsverlust für den Rad-

wegtourismus in dieser Region auch von der Planfeststellungsbehörde nicht gesehen wird. 

Zurückzuweisen ist auch der von dem Einwender erhobene Vorwurf der Verschwendung von 

Steuergeldern. Die Planfeststellungsbehörde hat keine Zweifel daran, dass der Vorhabenträ-

ger bei der Planung des Bauvorhabens den in § 7 BHO enthaltenen Grundsatz der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit beachtet hat.  

Die mit dem Vorhaben einhergehenden Eingriffe in Natur und Landschaft werden mit Umset-

zung des beantragten LBP-Maßnahmenkonzeptes kompensiert. Um Eingriffe und Neuzer-

schneidungen in Natur und Landschaft zu minimieren, wurde eine eng an die bestehende B 

189 gebündelte Trasse der BAB 14 geplant.  

Des Weiteren ergibt sich aus den Ausführungen zur Bewertung der Varianten aus Sicht der 

Umwelt (vgl. PU 1, S. 66 A ff.), zu den schalltechnischen Berechnungen nebst Luftschadstoff-

untersuchung (vgl. PU 11), zu den landschaftspflegerischen Maßnahmen (vgl. PU 12) und der 

zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen (vgl. PU 16.4), dass in den Plan-

unterlagen die Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Schutzgut Mensch hinsichtlich der 

Beeinträchtigung von Siedlungsbereichen und des Wohnumfeldes durch direkte Flächeninan-

spruchnahme, Zerschneidungseffekte und betriebsbedingte Lärm- und Schadstoffimmissio-

nen ausreichend berücksichtigt wurden. Wie der Vorhabenträger zudem ausgeführt hat, wur-

den bei den im Rahmen des Bauvorhabens geplanten Radwegen neben den Empfehlungen 

des Landes Sachsen-Anhalt für Radverkehrsanlagen (Ministerium für Wohnungswesen, Städ-

tebau und Verkehr, 1998) die Radwegenetzplanung des Landes Sachsen-Anhalt berücksich-

tigt. 
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Soweit die mit Schreiben vom 12.01.2013 erhobenen Einwendungen wortgleich zu derjenigen 

des Einwenders E 196 vom 15.01.2013 sind, werden sie aus denselben Gründen zurückge-

wiesen wie diese. 

12.2.204. Einwender E 204  

Einwendungen vom 30.03.2010, vom 09.01.2013 (1. PÄ) und vom 20.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011, vom 26.07.2013 (1. PÄ) und vom 02.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Mit seiner Einwendung vom 30.03.2010 macht er geltend: Als Hausbesitzer werde er durch 

Verlärmung und Schadstoffbelastungen betroffen. Er befürchte gesundheitliche Schäden für 

sich und seine Familie. Das Vorhaben zerschneide das vorhandene Straßennetz und ver-

schwende Steuergelder. Zur Hemmung des Bevölkerungswegzugs trage es nichts bei. Er 

habe sich selbständig gemacht und befürchte für seinen Betrieb einen Umsatzrückgang. Zu-

dem sei die vorgenommene Kosten-Nutzen-Analyse für das Projekt nicht verständlich. Das 

Vorhaben mindere den Wert seiner Immobilie und verringere seine Kreditwürdigkeit. Es be-

einträchtige den Lebensraum von Biber, Fischotter und Adler. Vorzugswürdig sei ein Ausbau 

der B 189. Jedenfalls sei die geplante Dammlage der A 14 die schlechteste Lösung. Er fordert 

einen Ausgleich bei Einkommensausfall, im Falle der Insolvenz seines Betriebes Übernahme 

der betrieblichen Kredite und der Mitarbeitergehälter nebst Zahlung eines Arbeitslosengeldes 

für ihn, Zahlung der Kuraufenthalte mit bezahlter Betriebsvertretung, Ausgleich des Wertver-

lustes seiner Immobilie und Beseitigung der beim Bau der Autobahn entstehenden Schäden 

an Geschäfts- und Privatbesitz. 

Mit seiner Einwendung vom 09.01.2013 äußert er Zweifel an der Verkehrsfähigkeit und der 

Finanzierbarkeit der VKE 3.1/3.2a und fordert eine Überarbeitung der Planunterlagen. Zu be-

rücksichtigen seien dabei der Ausbau der B 189, das reale Verkehrsaufkommen, ungeschönte 

Verkehrslärmwerte, ein gesicherter Naturschutz, das Gebot der Kostenminimierung, die Si-

cherung des Privateigentums und der Hochwasserschutz. 

Seine Einwendung vom 20.10.2014 ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 179 vom 

19.10.2014. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender in seinen Einwendungen zu den Themen „Verkehrsbedarf, Ver-

kehrsprognose 2025“, „Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante)“, „Abschnittsbildung und eigen-

ständige Verkehrsfunktion der VKE 3.1/3.2a“, „Trassierung und Dammlage“, „negatives Zu-
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kunftsszenario“, „Wertverlust“, „Verlust von Tierlebensräumen“ und „Hochwasser und Deich-

bruchszenario“ äußert, hat sich die Planfeststellungsbehörde mit diesen Themen u.a. bereits 

im Rahmen der Bescheidungen der Einwender E 1, E 48, E 59, E 60, E 72, E 81 und E 85 

auseinandergesetzt. Darauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen. Wie vom 

Vorhabenträger darüber hinaus ausgeführt, ist wegen der Entfernung zur A 14 im Übrigen 

auch nicht mit Beschädigungen von Grundstück und Haus des Einwenders durch Bauaktivi-

täten zu rechnen.  

Soweit der Einwender eine Steuergeldverschwendung geltend macht, wird zur Vermeidung 

von Wiederholungen auf die beim Einwender E 203 hierzu gemachten Ausführungen verwie-

sen.  

Auch die in Frage gestellte Finanzierbarkeit dieses Vorhabens ist unbegründet. Ausführungen 

hierzu finden sich beim Einwender E 191. 

Der vom Einwender erhobene Einwand betreffend die Kosten-Nutzen-Analyse des Projektes 

ist ebenfalls unbegründet. Mit den Investitionskosten für das Lückenschlussprojekt BAB 14 

wird ein volkswirtschaftlicher Gesamtnutzen erwartet. Im Übrigen ist es nicht Aufgabe der 

Planfeststellungsbehörde, das Kostenmanagement im Bundesfernstraßenbau zu überprüfen. 

Es wird insoweit auf die diesbezüglichen Ausführungen beim Einwender E 195 verwiesen. 

Auch die Forderung nach Überarbeitung der Planunterlagen unter Berücksichtigung der Kos-

tenminimierung ist unbegründet. Der Vorhabenträger hat bei der Erstellung der Planunterla-

gen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (vgl. § 7 BHO) beachtet. Es wird 

insoweit auf die beim Einwender E 1 enthaltenen Ausführungen unter dem Punkt „Tunnel zur 

Elbequerung“ verwiesen. 

Ergänzend wird ausgeführt: 

Wie aus dem Plan der zukünftigen Netzgestaltung ersichtlich (vgl. PU 15.1, Blatt-Nr. 1C), ist 

auch nach Realisierung der A 14 im Bereich der VKE 3.1/3.2a das übergeordnete Straßennetz 

mit dem untergeordneten Straßennetz über die Anschlussstelle Vielbaum verbunden. Auch 

kann über die zur L 38 aufgestuften K 1020 von Seehausen aus die B 189 in Richtung Witten-

berge direkt angefahren werden, so dass auch nach dem Bau der A 14 eine straßenverkehrli-

che Verbindung zwischen Seehausen und Wittenberge ohne Gebrauch der Autobahn möglich 

ist. 

Der Einwender hat auch keinen Anspruch auf zusätzlichen aktiven oder passiven Lärmschutz 

oder auf Maßnahmen zur Minderung von Luftschadstoffimmissionen. Bei seinem 2,1 km von 
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der geplanten Autobahn entfernten Wohngebäude werden die zulässigen Immissionsgrenz-

werte nicht überschritten. Zweifel an der Korrektheit der schall-und lufttechnischen Berech-

nungen hat die Planfeststellungsbehörde nicht. 

Um Beeinträchtigungen des Lebensraumes von Biber und Fischotter zu vermeiden, ist die 

Umsetzung eines komplexen LBP-Maßnahmenkonzeptes nebst biber- und fischottergerech-

ter Brückenbauwerke geplant (vgl. PU 12, Unterlage A-0, S. 108 ff., 117 und Unterlage 12-B-

0-A, S. 172 ff.). Auch ist durch das Vorhaben keine Verschlechterung des Erhaltungszustan-

des des Seeadlers zu befürchten (vgl. PU 16.B.2.A, S. 90), zumal dieser nur als gelegentlicher 

Nahrungsgast im Gebiet vorkommt (vgl. PU 12, Unterlage 12-A-5-A, S. 48 (betreffend VKE 

3.1) und Unterlage 12-B-5-A, Anlage 2.1, S. 94/95). Auch die mit dem Vorhaben einhergehen-

den Eingriffe in die Landschaft werden mit Umsetzung des beantragten LBP-Maßnahmenkon-

zeptes kompensiert. Da der Bereich der VKE 3.1/3.2a durch die bestehende B 189 bereits 

vorbelastet ist und um Eingriffe und Neuzerschneidungen in Natur und Landschaft zu minimie-

ren, wurde bewusst, und soweit möglich, eine eng an die bestehende B 189 gebündelte Trasse 

der BAB 14 verfolgt. 

Soweit die mit Schreiben vom 20.10.2014 erhobenen Einwendungen wortgleich zu derjenigen 

des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 sind, werden sie aus denselben Gründen zurückge-

wiesen wie diese. 

12.2.205. Einwender E 205  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Er macht geltend: Das erhöhte Verkehrsaufkommen auf der A 14 würde zu einem Geräusch-

anstieg von ca. 10 dB (A) führen. Da sein Wohnhaus unweit der bereits jetzt stark befahrenen 

B 189 liege, sei er durch den Bau der A 14 besonders lärmbetroffen. Mit Blick auf die Orien-

tierungswerte der DIN 18005 und die Landesplanerische Beurteilung des Ministeriums für Bau 

und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt vom 29.10.2004 begehrt er eine Anpassung der Hö-

henlage der Autobahn und aller Lärmschutzmaßnahmen. Sollte dem nicht entsprochen wer-

den, bittet er um entsprechende Begründung, auch soweit andere Zwangspunkte oder aber 

Kostengründe gegen die Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 sprechen.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 
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Soweit sich der Einwender in seiner Einwendung zu den Themen „Trassierung und Dammla-

ge“ und „Lärmberechnungen“ äußert, hat sich die Planfeststellungsbehörde mit diesen The-

men u.a. bereits im Rahmen der Bescheidung des Einwenders E 1 auseinandergesetzt. Da-

rauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen. Die von dem Einwender für seine 

Forderung nach Anpassung der Lärmschutzmaßnahmen insoweit zur Begründung herange-

zogenen Ergebnisse der raumordnerischen Abwägungen im Land Sachsen-Anhalt sind, wie 

vom Vorhabenträger zutreffend ausgeführt, hierfür nicht von Relevanz. Der Einwender hat 

auch keinen Anspruch auf zusätzliche aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen. Bei seinem 

ca. 2,2 km von der Autobahn entfernten Wohngebäude werden die maßgeblichen Immissions-

grenzwerte eingehalten.  

Ergänzend wird ausgeführt: 

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Vorhabenträger bei der Planung der aktiven Lärm-

schutzmaßnahmen die in § 41 BImSchG enthaltenen Vorgaben missachtet hat. Aus den Plan-

unterlagen zur VKE 3.1/3.2 a lässt sich entnehmen, dass im Streckenabschnitt der VKE 

3.1/3.2a insgesamt 6 Lärmschutzwände im Bereich Vielbaum, Alandstraße, Geestgottberg, 

Märsche, sowie im Bereich der Elbe und des Elbdeichvorlandes nebst lärmminderndem Stra-

ßenbelag mit DStrO = - 2,0 dB(A) geplant sind (vgl. PU 1, S. 208B, 216B/216.1, PU 11, Teil 1 

und 2, jeweils Unterlage 11.0), welche allesamt anerkannte aktive Schallschutzmaßnahmen i. 

S. d. § 41 Abs. 1 BImSchG darstellen (vgl. Michler in Ziekow, Fachplanungsrecht, 2. Auflage, 

§ 10, Rdnr. 44, S. 337). Auch soweit die Lärmschutzwände unterschiedliche Längen und Hö-

hen aufweisen, ist dies nicht zu beanstanden, weil der Vorhabenträger hierbei neben dem 

Lärmschutz für die betroffenen Bereiche auch naturschutzfachlich relevante Funktionen (u. a. 

Kollisionsschutz, Leitfunktion für Tiere, vgl. PU 12, Unterlage 12-A-0-A, S. 109; Blendschutz-

wirkung für Fledermäuse, vgl. PU 12, Unterlage 12-B-0-A, S. 152) berücksichtigt hat und mit 

den der Planung zugrunde liegenden Parametern der Lärmschutzwände die Immissionsgrenz-

werte eingehalten werden. Neben Kostengründen spricht all dies letztlich auch gegen eine 

Untertunnelung der Elbe als aktive Schallschutzmaßnahme. Denn die damit einhergehenden 

(Bau- und Unterhaltungs-) Kosten (vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen beim Ein-

wender E 1 unter dem Punkt „Untertunnelung der Elbe“) stehen außer Verhältnis zu dem an-

gestrebten Schutzzweck (Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen), weil bereits mit den 

geplanten Lärmschutzwänden die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte in den betroffenen 

Bereichen erreicht wird (vgl. PU 11, Teil 1 und Teil 2) und die mit der Untertunnelung einher-

gehenden erheblichen bautechnischen und kostenseitigen Mehraufwendungen eine Beein-

trächtigung der schützenswerten Natura-2000-Gebiete im Bereich der Elbe nicht vollständig 

vermeiden können. 



 

Seite 929 

 

12.2.206. Einwender E 206  

Einwendungen vom 30.03.2010, vom 11.01.2013 (1. PÄ, Listeneinwendung), vom 14.01.2013 

(1. PÄ) und vom 21.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011, vom 26.07.2013 (1. PÄ. Listeneinwendung), vom 29.07.2013 

(1. PÄ) und vom 03.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland und Eigentümer 

mehrerer Grundstücke in der Gemarkung Geestgottberg, die für Kompensationsmaßnahmen 

des Vorhabens in Anspruch genommen werden.  

Mit seiner Einwendung vom 30.03.2010 macht er geltend: Als unmittelbar neben der Trasse 

der geplanten A 14 wohnhafter Hausbesitzer sei er von Verlärmung und Schadstoffbelastun-

gen betroffen und müsse deshalb mit physischen und psychischen Schädigungen rechnen. 

Auch würde seine Immobilie durch den Bau der A 14 einen Wertverlust erfahren. Er fordert 

aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen, welche die Orientierungswerte der DIN 18005 

berücksichtigen, eine weitgehende Führung der A 14 in Troglage oder in Geländehöhe und 

einen Wertausgleich für den befürchteten Wertverlust seiner Immobilie. 

Seine, auf den 11.01.2013 datierte Listeneinwendung ist wortgleich zu derjenigen des Einwen-

ders E 196 vom 15.01.2013. 

Bei seiner Einwendung vom 14.01.2013 handelt es sich um einen anwaltlichen Schriftsatz, der 

zugleich auch im Namen des Einwenders E 146 eingereicht wurde. Wegen des Inhalts wird 

auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Einwender E 146 verwiesen. Die Inanspruch-

nahme seiner Grundstücke beanstandet der Einwender mit der Begründung, es fehle hierfür 

an einem überwiegenden öffentlichen Interesse. Zumindest aber seien vorzugswürdige Alter-

nativen vorhanden, auf welche zurückgegriffen werden könne. Auch seien die Auswirkungen 

des Bauvorhabens für die Anwohner nicht ausreichend ermittelt worden, weshalb er entspre-

chende Schutzmaßnahmen und Entschädigung für die Belastung durch die Autobahn fordert.  

Seine Einwendung vom 21.10.2014 hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 

146 vom selben Tage. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender zu den Themen „Verkehrsbedarf, Verkehrsprognose 2025“, „Ab-

schnittsbildung und eigenständige Verkehrsfunktion der VKE 3.1/3.2a“, „Trassierung und 

Dammlage“, „Lärmberechnungen“, „Wertverlust“, „Hochwasser und Deichbruchszenario“, 

„Wirtschaftswege“, „zusätzliche Lärm- und Schadstoffuntersuchungen“ und  „Überführung des 
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Wahrenberger Weges“ äußert, hat sich die Planfeststellungsbehörde mit diesen Themen u.a. 

bereits im Rahmen der Bescheidung der Einwender E 1, E 48, E 59 und E 83 auseinanderge-

setzt. Darauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen. 

Soweit seine Einwendungen mit denjenigen der Einwender E 146 und E 196 identisch sind, 

wird zur Begründung ihrer Zurückweisung auf die diesbezüglichen Ausführungen zu diesen 

Einwendern verwiesen.  

Ergänzend wird ausgeführt: 

Einen Anspruch auf über die Planung hinausgehenden aktiven oder passiven Lärmschutz hat 

der Einwender nicht. Aufgrund der vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen (Lärm-

schutzwände und lärmmindernder Straßenbelag) werden im Bereich seines 750 m von der 

geplanten Autobahn entfernten Wohnhauses die zulässigen Immissionsgrenzwerte eingehal-

ten.  

Es fehlt auch an den Voraussetzungen für den geltend gemachten Anspruch auf weiterge-

hende Schutzmaßnahmen und Entschädigung. Die zulässigen Grenzwerte für Luftschad-

stoffimmissionen werden eingehalten. Die Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Schutz-

gut Mensch wurden ausreichend berücksichtigt. Die Beeinträchtigung von Siedlungsbereichen 

und des Wohnumfeldes durch direkte Flächeninanspruchnahme, Zerschneidungseffekte und 

betriebsbedingte Lärm- und Schadstoffimmissionen halten sich in einem für die Betroffenen 

zumutbaren Rahmen.  

Was die Grundstücksinanspruchnahme anbelangt, ist dem aktuellen Grunderwerbsverzeich-

nis (vgl. PU 14.2) Folgendes zu entnehmen: Das in der Gemarkung Geestgottberg, Flur 4 

gelegene Grundstück wird für die Maßnahmen A 15.8 und A 20.6 benötigt. Die in der Gemar-

kung Geestgottberg, Flur 3 gelegenen Grundstücke werden für die Maßnahmen G 14.10 und 

G 24.5 und für die Trasse in Anspruch genommen. Der darin liegende Eingriff in das Privatei-

gentum ist unvermeidbar und gerechtfertigt. Das öffentliche Interesse am Neubau der BAB 14 

VKE 3.1/3.2a ist höher zu bewerten als der hier vorliegende Entzug des privaten Eigentums. 

Die gewählte Trasse stellt für den Bau der VKE 3.1/3.2a unter Abwägung aller Gesichtspunkte 

die günstigste Lösung dar. Auf die geplante Inanspruchnahme des in der Flur 3 der Gemar-

kung Geestgottberg gelegenen und hierfür benötigten Grundstückes kann deshalb nicht ver-

zichtet werden. Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen A 15.8 und A 20.6 dienen der Kompen-

sation des mit dem Bau der VKE 3.1/3.2 a einhergehenden Eingriffs. Die geplanten Gestal-

tungsmaßnahmen G 14.10 und G 24.5 tragen dazu bei, dass die Trasse landschaftsgerecht 

in die Umgebung eingebunden wird. Der Zugriff auf die privaten Flurstücke ist zur Erfüllung 
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der naturschutzrechtlichen Kompensationsverpflichtungen erforderlich. Vorzugswürdige Alter-

nativen drängen sich hierfür nicht auf. 

12.2.207. Einwender E 207  

Einwendungen vom 20.03.2010, vom 10.01.2013 (Listeneinwendung, 1. PÄ), vom 14.01.2013 

(1. PÄ) und vom 21.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011, vom 26.07.2013 (Listeneinwendung, 1. PÄ), vom 29.07.2013 

(1. PÄ) und vom 03.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland. 

Seine Einwendungen sind inhaltsgleich zu denjenigen des Einwenders E 206 und werden da-

her aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.208. Einwender E 208  

Einwendungen vom 15.03.2010 und vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgottberg der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark) und Betreiber eines dort ansässigen Pensionsbetriebes. 

Mit seiner Einwendung vom 15.03.2010 macht er geltend: Mangels Zustellung des Amtsblattes 

der Gemeinde Seehausen sei er nicht über die Auslegung der Planunterlagen informiert wor-

den, was einen Verfahrensfehler darstelle. Als unmittelbar neben der Trasse der geplanten A 

14 wohnhafter Hausbesitzer und Pensionsbetreiber seien er, seine Familie und seine Ferien-

gäste durch Verlärmung und Schadstoffbelastungen bereits während der Bauphase betroffen, 

so dass er hierdurch gesundheitliche Schäden für sich, seine Familie und seine Gäste befürch-

tet. Daher lehnt er den Bau der A 14 ab. Anderenfalls fordert er aktive und passive Lärmschutz-

maßnahmen, welche die Orientierungswerte der DIN 18005 berücksichtigen und sich in das 

Landschaftsbild einpassen, lärmdämpfenden Straßenbelag auf der Gesamtstrecke Seehau-

sen – Elbequerung, lärmdämpfende Geschwindigkeitsbegrenzungen auf besonders betroffe-

nen Abschnitten, die Berücksichtigung des Windeinflusses von mehr als 3 m/s, die Berech-

nung der Lärmemissionen mit den tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten und eine weitest 

gehende Führung der A 14 in Troglage oder in Geländehöhe. Zur Begründung dieser Forde-

rungen beruft er sich auf die Landesplanerische Beurteilung des Ministeriums für Bau und 

Verkehr Sachsen-Anhalt vom 29.10.2004 und die Landesplanerische Beurteilung der Gemein-

samen Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg vom 15.12.2004. Zudem 

sieht er durch den Bau der A 14 seine Existenz als Pensionsbetreiber infolge ausbleibender 
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Übernachtungsgäste gefährdet, befürchtet einen Wertverlust seiner Immobilie und infolge der 

Dammlage der A 14 eine permanente Hochwassergefahr. Weiterhin verweist er auf den unter 

Naturschutz stehenden Biber und meint, mit dem Bau der A 14 würde allen Jungstörchen die 

Futtergrundlage genommen. Auch würden durch das Vorhaben die Schul- und Arbeitswege 

länger und komplizierter werden. 

Mit seiner Einwendung vom 31.03.2010 macht er geltend: Die Alandniederung liege im UNE-

SCO Biosphärenreservat und stehe unter absolutem Naturschutz. Dort siedele der Biber und 

brüte der Rotmilan. Durch den Bau der A 14 werde der Lebensraum vieler seltener Tiere zer-

stört. Der Mensch sollte an erster Stelle stehen, weshalb eine funktionstüchtige B 189 gefor-

dert wird. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender in seinen Einwendungen zu den Themen „Ausbau der B 189 (Null-

Plus-Variante)“, „Trassierung und Dammlage“, „Lärmberechnungen“, „Geschwindigkeitsbe-

grenzungen“, „Wertverlust“, „Hochwasser und Deichbruchszenario“ und „Verlust von Tierle-

bensräumen“ äußert, hat sich die Planfeststellungsbehörde mit diesen Themen u.a. bereits im 

Rahmen der Bescheidung der Einwender E 1, E 48, E 59 und E 60 auseinandergesetzt. Darauf 

wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen. Da die Autobahn durch Verbesserung 

der Erreichbarkeit den starken Entwicklungsproblemen in dieser Region begegnet, wird auch 

die Tourismusbranche positiv beeinflusst. Hierbei handelt es sich um eines der verkehrspoliti-

schen Planungsziele für den Bau der A 14 (vgl. PU 1, S. 36). Die Planfeststellungsbehörde 

folgt insoweit den entsprechenden Ausführungen des Vorhabenträgers in seiner Erwiderung. 

Soweit der Einwender durch den Bau der A 14 eine Beeinträchtigung des Lebensraumes für 

den Biber befürchtet, wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die bei den Einwendern E 

192 und E 204 hierzu enthaltenen Ausführungen verwiesen. 

Ergänzend wird ausgeführt: 

Die Auslegung der Planunterlagen wurde entgegen der Auffassung des Einwenders ordnungs-

gemäß bekanntgemacht. Der Bekanntmachungstext wurde in den örtlichen Schaukästen der 

Verbandsgemeinde und aller Mitgliedsgemeinden ausgehängt und zusätzlich – über die sat-

zungsmäßigen Anforderungen hinaus – im Amtsblatt des Landkreises Stendal vom 

10.02.2010 bekannt gemacht. Das Erfordernis einer (nachweislichen) Zustellung an alle Be-

troffenen beseht insoweit nicht.  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten des Rotmilans werden durch das Vorhaben nicht in An-

spruch genommen. Hierfür sind die nachgewiesenen Horste zu weit von der Trasse entfernt 
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(vgl. PU 12-A-5-A, S. 205 und PU 12-B-5-A, Anlage 2.1, S. 46). Auch wird der Verbotstatbe-

stand des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht durch Kollisionen erfüllt. Aufgrund seines Jagdverhal-

tens ist der Rotmilan nicht besonders kollisionsgefährdet. Gleichwohl sind zur Kollisionsver-

meidung die mäusefeindliche Gestaltung des Mittelstreifens und die Errichtung mittelsäuger-

dichter Wildschutzzäune geplant (vgl. PU 12-A-5-A, S. 205; PU 12-B-5-A, Anlage 2.1, S. 46). 

Zusätzlich enthält die Planung konfliktvermeidende Bauzeitenregelungen und 4 m hohe 

Schall- und Kollisionsschutzwände innerhalb des SPA (Elbdeichvorlang) (vgl. PU 12-A-5-A, S. 

206, PU 12-B-5-A, Anlage 2.1, S. 48). 

Auch für den Weißstorch tritt bei Umsetzung des Vorhabens kein Verbotstatbestand des § 44 

Abs. 1 BNatSchG ein (vgl. PU 12-B-5-A, Anhang 2.1, S. 52). Dies gilt auch in Ansehung zweier 

verhältnismäßig trassennaher Horste im Bereich des Teilabschnittes VKE 3.2a, nämlich einem 

in der Siedlung Märsche wenig westlich der B 189, ca. 50 m entfernt von der Trasse, und 

einem weiteren an einem Einzelgehöft westlich der B189 und südlich der Straße Märsche in 

einer Entfernung von ca. 450 m zur Trasse (a. a. O., S. 50). Im Bereich Märsche ist die Trasse 

beidseitig mit einer 4 m hohen undurchsichtigen Lärmschutzwand ausgestattet. Die beiden 

Horste liegen außerhalb des Baufeldes der Trasse. Im südlichen von Ackerflächen geprägten 

Trassenabschnitt sind keine Hauptnahrungshabitate für den relativ hoch außerhalb der Reich-

weite der Fahrzeuge fliegenden Weißstroch vorhanden. Auch verfügt dieser über einen groß-

flächigen Aktionsraum (vgl. PU 12-B-5-A, Anhang 2.1, S. 49 ff.). Wie der Vorhabenträger be-

reits ausgeführt hat, sind auch vor dem Hintergrund der Vorbelastungssituation durch die B 

189 Beeinträchtigungen von Nahrungsflächen als sehr gering einzustufen. 

Der Einwender hat keinen Anspruch auf zusätzlichen aktiven oder passiven Lärmschutz oder 

auf Maßnahmen zur Minderung von Luftschadstoffimmissionen. Bei seinem ca. 210 m von der 

geplanten Autobahn entfernten Wohngebäude werden die zulässigen Immissionsgrenzwerte 

nicht überschritten. Zweifel an der Korrektheit der schall- und lufttechnischen Berechnungen 

hat die Planfeststellungsbehörde nicht. 

Zudem hat der Vorhabenträger Verkehrsregelungen während der Bauzeit eingeplant, welche 

für den Verkehr von und nach Geestgottberg mit kurzzeitigen Umleitungen und infolge von 

Geschwindigkeitsbeschränkungen zwischen 30 km/h bis 50 km/h (vgl. PU 1, S. 304) nicht mit 

erhöhten Beeinträchtigungen durch Verkehrsgeräusche verbunden sein werden. Darüber hin-

aus erfolgt die Bauausführung unter Berücksichtigung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrif-

ten zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (AVV Baulärm) und 

der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV). 

Auch der vom Einwender monierte Mehrweg für den Schul- und Arbeitsweg ist nicht unzumut-

bar, da die Alandstraße (westlich der BAB 14) über den geplanten Wirtschaftsweg Nr. 08 und 
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den Wirtschafts- und Deichverteidigungsweg Nr. 05 nördlich des Alanddeiches mit Mehrweg-

klängen nach Süden (z.B. nach Seehausen) ca. 1,8 km und nach Norden von etwa 600 m an 

das höher klassifizierte öffentliche Straßennetz angeschlossen wird. 

Soweit der Einwender das Vorhaben mit der Begründung ablehnt, dass es sich bei der Aland-

niederung um ein bedeutendes Ökosystem handelt, wird darauf hingewiesen, dass die zustän-

dige Biosphärenreservatsverwaltung im gegenständlichen Planfeststellungsverfahren dem 

Projekt und seinen zugehörigen Kompensationsmaßnahmen grundsätzlich nicht widerspro-

chen hat (vgl. SN des Biospährenreservat Mittelelbe vom 08.04.2010 und vom 14.01.2013). 

Auch wurde das Schutzgut Mensch entgegen der Ansicht des Einwenders aus Sicht der Um-

welt, sowie hinsichtlich der Beeinträchtigung von Siedlungsbereichen und des Wohnumfeldes 

durch direkte Flächeninanspruchnahme, Zerschneidungseffekte und betriebsbedingte Lärm- 

und Schadstoffimmissionen sowie in Bezug auf Erholung/Naherholung und Gesundheit aus-

reichend berücksichtigt (vgl. PU 1, S. 66 A ff., PU 11, PU 12 und PU 16.4). 

12.2.209. Einwender E 209  

Einwendung vom 15.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Inhaber eines im Ortsteil Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark) ansässigen Pensionsbetriebs.  

Mit seiner Einwendung macht er geltend: Das Vorhaben mache die in seinen Pensionsbetrieb 

getätigten Investitionen zunichte. Aufgrund der verkehrsbedingten Lärm- und Schadstoffbe-

lastungen werde die Zahl der Übernachtungsgäste zurückgehen. Auch drohe ein Wertverlust 

seines Grundstückes. Infolge der Dammbauweise der Trasse sei mit regelmäßigen Überflu-

tungen seines Grundstückes zu rechnen. Als Alternative zu der geplanten Autobahn fordert er 

die Herstellung einer funktionstüchtigen B 189 mit Ortsumgehungen von Colbitz, Dolle, Buch-

holz, Ziegenhagen und Erxleben. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender in seinen Einwendungen zu den Themen „Ausbau der B 189 (Null-

Plus-Variante)“, „Trassierung und Dammlage“, „Wertverlust“ und „Hochwasser und Deich-

bruchszenario“ äußert, hat sich die Planfeststellungsbehörde mit diesen Themen u.a. bereits 

im Rahmen der Bescheidung der Einwender E 1, E 48 und E 59 auseinandergesetzt. Darauf 

wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.  
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Der (Fahrrad-)Tourismus in der Region wird durch das Vorhaben nicht geschwächt, sondern 

gestärkt. Hierfür sorgt bereits der Umstand, dass die Autobahn die Erreichbarkeit der Region 

verbessert. Die positive Entwicklung der Tourismusbranche ist auch eines der verkehrspoliti-

schen Planungsziele für den Bau der A 14 (vgl. PU 1, S. 36). Wie der Vorhabenträger darüber 

hinaus zu Recht ausgeführt hat, werden durch die A 14 auch nicht die bestehenden überregi-

onalen und regionalen Radwanderwege (Elberadweg, Altmarkrundkurs) unterbrochen oder 

verdrängt. Die geplanten Kreuzungsbauwerke sorgen zudem für eine Aufrechterhaltung ihrer 

Funktionsfähigkeit. Mit den geforderten Ortsumgehungen können die mit dem Vorhaben ver-

folgten verschiedenen verkehrlichen, verkehrspolitischen und raumordnerischen Ziele (vgl. 

PU 1, S. 31 ff.) nicht erreicht werden. 

Ergänzend wird ausgeführt: 

Der Einwender hat keinen Anspruch auf zusätzlichen aktiven oder passiven Lärmschutz oder 

auf Maßnahmen zur Minderung von Luftschadstoffimmissionen. Bei seinem ca. 210 m von der 

geplanten Autobahn enfernten Wohngebäude werden die zulässigen Immissionsgrenzwerte 

nicht überschritten. Zweifel an der Korrektheit der schall- und lufttechnischen Berechnungen 

hat die Planfeststellungsbehörde nicht. Zudem hat der Vorhabenträger Verkehrsregelungen 

während der Bauzeit eingeplant, welche für den Verkehr von und nach Geestgottberg mit kurz-

zeitigen Umleitungen und infolge von Geschwindigkeitsbeschränkungen zwischen 30 km/h bis 

50 km/h (vgl. PU 1, S. 304) nicht mit erhöhten Beeinträchtigungen durch Verkehrsgeräusche 

verbunden sein werden. Darüber hinaus erfolgt die Bauausführung unter Berücksichtigung der 

Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen – 

vom 19.08.1970 (AVV Baulärm) und der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. 

BImSchV). 

12.2.210. Einwender E 210  

Einwendung vom 15.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat im Wesentlichen den gleichen Inhalt wie diejenige des Einwenders 

E 208 selben Datums und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.211. Einwender E 211  

Einwendung vom 15.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Mit seiner Einwendung vom 15.03.2010 erhebt er im Wesentlichen die gleichen Einwendungen 

wie der Einwender E 208 in seiner Einwendung selben Datums. Darüber hinaus macht er gel-

tend, durch den Bau der A 14 würden die auf seinem Grundstück gehaltenen exotischen Zucht-

tiere in ihrer Existenz gefährdet. 

Die Einwendung wird, soweit sie inhaltsgleich zu derjenigen des Einwenders E 208 ist, aus 

denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender darüber hinaus eine Gefährdung der auf seinem Grundstück lebenden 

Tiere geltend macht, fehlt es hierfür an einer hinreichend nachvollziehbaren Begründung. 

12.2.212. Einwender E 212  

Einwendung vom 28.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Er wendet sich gegen die ursprünglich für die Ersatzmaßnahme E 6 geplante Flächeninan-

spruchnahme seiner in der Gemarkung Losenrade gelegenen Flurstücke. Zudem fordert er 

den grundhaften Ausbau der K 1020 und der Alandstraße, stellt die Tragfähigkeit der Überfüh-

rung der K 1020 über die DB Strecke 6401 Magdeburg – Wittenberge in Frage und hält die 

Befestigungen der Wirtschaftswege für nicht ausreichend. Daneben fordert er ein neues Rad-

wegenetz und eine Absicherung des Erhaltes des bereits vorhandenen Elberadweges, kriti-

siert den Hochwasserschutz mit dem Wendehammer am Elbdeich und beanstandet den ge-

planten Auenwald an der Autobahnbrücke (Maßnahme E 2), da hierdurch landwirtschaftliche 

Fläche verloren gehe. Auch komme es durch den Bau der A 14 in seinem Wohnbereich zu 

einem erheblichen Anstieg des Verkehrsaufkommens. 

Die Einwendung hat sich teilweise erledigt und wird im Übrigen zurückgewiesen. 
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Die ursprünglich geplante Flächeninanspruchnahme der im Eigentum des Einwenders stehen-

den Grundstücksflächen ist infolge Planänderung entfallen (vgl. aktuelles Grunderwerbsver-

zeichnis, PU 14.2, S. 86A, 87A und 88A). 

Hinsichtlich des geforderten Ausbaus der K 1020 und der Alandstraße nebst straßenbeglei-

tenden Radweg wird auf die Gründe der Zurückweisung der Einwendung des Einwenders E 

12 verwiesen. Soweit der Einwender die Tragfähigkeit der Überführung der K 1020 über die 

DB AG Strecke 6401 Magdeburg – Wittenberge anzweifelt, hat der Vorhabenträger entspre-

chende Untersuchungen im Rahmen der geplanten Aufstufung der K 1020 zur L 38 und eine 

entsprechende Ertüchtigung zugesagt. 

Ferner ist Gegenstand des hiesigen Bauvorhabens nicht der Ausbau von Rad- und Gehwegen, 

sondern sind hierfür, sofern entsprechender Bedarf besteht, gesonderte Verfahren der zustän-

digen Straßen- und Wegebaulastträger durchzuführen. Im Rahmen des hier planfestgestellten 

Vorhabens erfolgt nach entsprechend vorhabenbedingter Änderung (Ausbau) der L 2 im Kreu-

zungsbereich mit der geplanten BAB 14, VKE 3.1 entlang der L 2 von der Ortslage Vielbaum 

(Anschluss an den vorhandenen Radweg) bis zum Ende der Baustrecke der L 2 die Errichtung 

eines straßenbegleitenden Radweges (vgl. PU 1, S. 195 B). 

Wie der Vorhabenträger darüber hinaus ausgeführt hat, werden durch die A 14 auch nicht die 

bestehenden überregionalen und regionalen Radwanderwege (Elberadweg, Altmarkrundkurs) 

unterbrochen oder verdrängt. Auch werden sie durch die geplanten Kreuzungsbauwerke nicht 

in ihrer Funktionsfähigkeit eingeschränkt. 

Soweit der Einwender die Befestigung der Wirtschaftswege rügt, wird zur Vermeidung von 

Wiederholungen auf die beim Einwender E 59 enthaltenen Ausführungen unter dem Punkt 

„Wirtschaftswege“ verwiesen. 

Auch die vom Einwender befürchtete nachhaltige Beeinträchtigung des Hochwasserschutzes 

wird zurückgewiesen. Denn wie vom Vorhabenträger bereits ausgeführt, dient die Anordnung 

des Wendehammers am Elbdeich der ordnungsgemäßen Unterhaltung dieser Hochwasser-

schutzanlage und wurde mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 

Sachsen-Anhalt (LHW) abgestimmt. Die vom Vorhabenträger geplante Ersatzmaßnahme E 2 

„Entwicklung von Auwald bei Losenrade“ ist das Ergebnis intensiver Abstimmungs- und Un-

tersuchungsprozesse und fand die Zustimmung der Forstbehörden und des LHW. Der maß-

nahmebedingte Retentionsraumverlust im Überschwemmungsgebiet der Elbe wird in Abstim-

mung mit dem LHW an anderer Stelle durch Neuschaffung von Retentionsraum ausgeglichen. 

Zu diesem Thema wird auch auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Einwender E 59 ver-

wiesen. 
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Mit der vom Einwender befürchteten erheblichen Verkehrsmehrbelastung ist nicht zu rechnen. 

Für die bestehende K 1020 nördlich Seehausen wird zum Prognosehorizont im Jahr 2025 eine 

durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung von rund 3.000 Kfz/24h prognostiziert. Im Übri-

gen ist die Berücksichtigung der betriebsbedingten Wirkungen (z.B. Lärm und Schadstoffe) 

durch den künftigen Verkehr der K 1020 nicht Gegenstand des hiesigen Planfeststellungsver-

fahrens. 

12.2.213. Einwender E 213  

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung ist im Wesentlich inhaltsgleich zu derjenigen des Einwenders E 212 vom 

28.03.2010. Darüber hinaus befürchtet er durch den Bau der A 14 auch ein erhöhtes Verkehrs-

aufkommen auf der K 1020 und damit einhergehend eine erhebliche Steigerung des Lärmpe-

gels für sein unweit der geplanten Trassen liegendes Wohngrundstück, welches bereits durch 

die vorhandene Bahnlinie einem erhöhten Lärmpegel ausgesetzt sei. Hier macht er einen 

Wertverlust seines Wohngrundstückes geltend. Daneben wendet er sich gegen die ursprüng-

lich für die Ersatzmaßnahme E 6 geplante Flächeninanspruchnahme seines, in der Gemar-

kung Losenrade gelegenen Flurstückes. 

Die Einwendung hat sich teilweise erledigt und wird im Übrigen zurückgewiesen. 

Die Einwendung wird, soweit sie inhaltsgleich zu derjenigen des Einwenders E 212 ist, aus 

denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

Darüber hinaus ist die ursprünglich geplante Flächeninanspruchnahme der im Eigentum des 

Einwenders stehenden Grundstücksfläche infolge Planänderung entfallen (vgl. aktuelles 

Grunderwerbsverzeichnis, PU 14.2, S. 85A).  

Betreffend des vom Einwender geltend gemachten Wertverlustes wird auf die beim Einwender 

E 48 enthaltenen Ausführungen verwiesen.  

Auch hat der Einwender unter Berücksichtigung der von ihm vorgetragenen Vorbelastung der 

Bahnlinie keinen Anspruch auf zusätzlichen aktiven oder passiven Lärmschutz oder auf Maß-

nahmen zur Minderung von Luftschadstoffimmissionen. Bei seinem ca. 2,1 km von der geplan-

ten Autobahn entfernten Wohngebäude werden die zulässigen Immissionsgrenzwerte nicht 
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überschritten. Die vorhandene Lärmbelastung auf der Eisenbahntrasse musste bei der Lärm-

berechnung nicht miteinbezogen werden. Insoweit wird auf die Ausführungen beim Einwender 

E 1 unter dem Punkt „Lärmberechnungen“ verwiesen. 

12.2.214. Einwender E 214  

Einwendungen vom 30.03.2010 mit Ergänzungsschreiben vom 11.12.2011, vom 

07./11.01.2013 (1. PÄ) mit Ergänzungsschreiben vom 12.01.2013 und vom 14.01.2013, vom 

11.11.2013 (1. PÄ), vom 31.01.2014 (1. PÄ), vom 31.05.2016 (2. PÄ), vom 

08.08.2017/27.09.2017 (3. PÄ) mit Ergänzungsschreiben vom 12.09.2017 (3. PÄ), vom 

30.04.2018 (3. PÄ) und vom 20.07.2018 (3. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011, vom 10.09.2012, vom 13.08.2013 (1. PÄ), vom 04.03.2014 (1. 

PÄ), vom 17.04.2014 (1. PÄ), vom 15.06.2018 (3. PÄ) vom 13.12.2017 (3. PÄ) und vom 

13.09.2018 (3. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark) und Inhaber eines land-

wirtschaftlichen Betriebes mit Sitz in Seehausen (Altmark), dessen Flächen zum Teil von dem 

Vorhaben in Anspruch genommen werden.  

Mit seiner Einwendung vom 30.03.2010 macht er geltend: Durch die geplante Trassenführung 

der Autobahn, die geplante Überführung des Wahrenberger Weges, die geplanten Wirtschafts-

wege und den vorgesehenen Kiesaushub werde seinem Betrieb ein Großteil seiner, in der 

Gemarkung Geestgottberg gelegenen Pacht- und Eigentumsflächen entzogen. Hierfür fordert 

er neben einem ortsnahen Flächenausgleich in gleichwertiger Bodenqualität Ausgleichszah-

lungen für die im Pachtvertrag ausgewiesenen restlichen Pachtjahre. Daneben werde durch 

den Bau der A 14 der Zugang zu seinen restlichen, zwischen den Bauwerken Bw 125.1A, Bw 

127.1A, Bw 124Ü und Bw 123A liegenden Ackerflächen extrem erschwert bzw. unmöglich 

gemacht. Auch sei das Bw 121A (Deichverteidigungsweg) für landwirtschaftlichen Verkehr 

nicht zulässig und müsse dementsprechend eine Mindestfahrbahnbreite von 5 m und eine 

Mindesthöhe von 4,50 m aufweisen. Im Übrigen sei die geplante Überführung des Wahren-

berger Weges (Bw 124Ü) zu steil und für landwirtschaftliche Maschinen schwer befahrbar. 

Daher fordert er hier eine Unterführung. Anderenfalls begehrt er eine Unterführung am Bw 

123A mit Rad- und Fußweg und Verbindung zur Schulstraße. Weitergehende Verbindungs-

straßen zwischen den Bw 125A und Bw 128A östlich und westlich der A 14 lehnt er hingegen 

ab. Weiterhin wendet er sich gegen die geplanten landwirtschaftlichen Wirtschaftswege und 

bislang fehlende Auffahrrampen zwischen dem Bw 125.1A und Bw 127.1A westlich der Aland-

straße und am Wahrenberger Weg. Er fordert neue Abstimmungen der Wirtschaftswege hin-
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sichtlich der Verkehrsführung und meint, ohne ausreichend befestigte Straßen sei das Befah-

ren mit schwerem Ackergerät nicht möglich. Sämtliche Wirtschaftswege seien daher mit Be-

tonspurbahnen in ausreichender Tragfähigkeit, mit Ausweichstellen und jeweiligem Wende-

hammer, sowie an Arbeitsmaschinen angepasste Fahrbahnbreiten zu versehen. Daneben for-

dert er eine mindestens 6 m breite Auffahrrampe zum vorhandenen Wirtschaftsweg zwischen 

dem Bw 125.1A und dem Bw 127.1A westlich der Alandstraße, sowie eine weitere Rampe am 

Wahrenberger Weg. Weiterhin fordert er den Ausbau des zwischen dem Bw 122 A und dem 

Bw 123A bereits vorhandenen Weges. Infolge der schlecht geplanten Verkehrsanbindung der 

Flächen komme es zu einer erheblichen Erhöhung von Treibstoffverbrauch, Arbeits- und 

Fahrtzeit, weshalb er für Mehrkostenaufwendungen entsprechende Ausgleichszahlungen for-

dert. Zudem sei in der Bauphase neben dem Nutzungsentzug landwirtschaftlicher Flächen und 

größeren Umwegen mit Bodenversiegelungen durch Baufahrstraßen und nach der Bauphase 

mit Bodenverunreinigungen durch Schotter sowie Staunässe und damit einhergehenden Min-

dererträgen zu rechnen, weshalb er neben der Nutzung von Flies auf den Baufahrstraßen, 

tiefgründigen Bodenlockerungen und Bodenreinigungen nach der Bauzeit, Ausgleichszahlun-

gen für den kompletten Verlustbetrag oder aber die Bereitstellung ortsnaher und gleichwertiger 

Ausgleichsflächen bereits vor Baubeginn fordert. Weiterhin befürchtet er infolge des prognos-

tizierten Verkehrsaufkommens und damit einhergehendem, durch Abgase und Streusalze ver-

ursachten Schadstoffeintrag Funktionsminderungen (Keimhemmung, Getreide- und Raps-

schädigung) und infolge Verunreinigung der Feldfrüchte, Marktpreisminderungen und fordert 

insoweit entsprechende Ausgleichszahlungen in Höhe der Verlustbeträge. Weitere Aus-

gleichszahlungen fordert er für von ihm auf grundwassernahen Flurstücken befürchtete 

Staunässe infolge Beeinträchtigung der Flächenentwässerung. Zur Gewährleistung des land-

wirtschaftlichen Verkehrs fordert er den Ausbau der K 1020 nebst Hochstufung zur Landes-

straße und der Alandstraße nebst Hochstufung zur Kreisstraße. Da seiner Ansicht nach durch 

die trassennah geplante Maßnahme ACEF 34 zusätzliche Wirtschaftsfläche entzogen werde, 

lehnt er diese und die geplanten Baumpflanzungen entlang der A 14 und der Wirtschaftswege 

ab und fordert mit den Landwirten abgestimmte Ausgleichsmaßnahmen. Darüber hinaus 

werde seine Gesundheit durch Lärm und Abgase, welchen er in seinem Arbeitsalltag ganztä-

gig ausgesetzt sei, stark gefährdet. Auch verliere das Gebiet in der Gemarkung Geestgottberg, 

welches durch die Trasse zerschnitten werde, seinen gesundheitsfördernden Charakter, den 

er bislang als Jäger wöchentlich nutze. Letztlich sei die Planung der A 14 für ihn existenz-

bedrohend. 

Mit Schreiben vom 11.12.2011 teilt er mit, dass er an sämtlichen, bislang erhobenen Einwen-

dungen festhalte. 
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Mit anwaltlichem Schreiben vom 11.01.2013 vertieft er seinen bisherigen Vortrag und macht 

darüber hinaus geltend: Auch die geänderten Planunterlagen seien für seinen Betrieb exis-

tenzbedrohend. Die Existenzgefährdung sei durch entsprechendes Sachverständigengutach-

ten zu prüfen. Im Falle der Existenzgefährdung fordert er eine zu entschädigende Betriebs-

übernahme durch den Vorhabenträger. Nach seiner Ansicht stünden genügend öffentliche Flä-

chen zur Verfügung, mit welchen die Existenzgefährdung abgemildert werden könne, weshalb 

die Planung, zumal sie zur Landverknappung im Planungsraum führe, unverhältnismäßig sei. 

Zudem sei mit weiterem Landabzug durch das beantragte Flurbereinigungsverfahren zu rech-

nen, welches im Übrigen keine Gewähr für ausreichende Ersatzflächen und die Abwendung 

der drohenden Existenzgefährdung böte. Auch, weil damit konkretisierte Planungsabsichten 

der Landwirte (wie Betriebserweiterungen, Betriebszweigaussiedlungen, Anlage von Selbst-

pflückfeldern sowie Hof- oder Stadtladen) vereitelt würden, fordert er die Bereitstellung ausrei-

chenden Ersatzlandes innerhalb der Flurbereinigung unter frühzeitiger Einbeziehung der land-

wirtschaftlichen Berufsvertretung und bei Verlust von (Pacht-) Land entsprechende finanzielle 

Entschädigung. Daneben fordert er, dem Vorhabenträger den Versuch eines freihändigen 

Grunderwerbs verbindlich vor Anordnung des Flurbereinigungsverfahrens aufzuerlegen. Für 

den Fall des nicht rechtzeitig abgeschlossenen Flurbereinigungsverfahrens sei ein ergänzen-

des Planfeststellungsverfahren vorzubehalten. Um nachteilige Wirkungen auf benachbarte 

Grundstücke und Wohngebäude auf ein Minimum zu begrenzen, fordert er die Abänderung 

der Linienführung der geplanten Trasse. Diese stehe im Widerspruch zur Regionalplanung, 

führe durch hiermit zerschnittene Grundstücke zur Wertminderung dieser und als Folge der 

Nutzung u. a. von Baustraßen zu schädlichen Boden- und Kleinklimaveränderungen, weshalb 

im Planfeststellungsbeschluss entsprechende Entschädigungsansprüche i. S. d. § 74 Abs. 2 

Satz 3 VwVfG festzusetzen seien. Auch trage sie dem Anliegergebrauch nicht ausreichend 

Rechnung, da sie die Zugänglichkeit zum Grundeigentum bereits während der Bauausführung 

nachhaltig und erheblich beeinträchtige. Weiterhin seien bei der Prüfung des Bedarfs für den 

Bau der A 14 methodisch fehlerhaft ermittelte Verkehrsströme zugrunde gelegt worden und 

maßgebliche, den Bedarf relativierende Strukturveränderungen (z. B. Bevölkerungsrückgang, 

Veränderungen im Stadtstraßennetz) sowie die Planungskonflikte mit den öffentlichen Belan-

gen der Landwirtschaft, des Grundwasserschutzes, des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege nicht ausreichend berücksichtigt worden. Auch werde der Einwender durch die Planung 

in seinen Rechten als Jagdgenossenschaftsmitglied und Jagdpächter erheblich beeinträchtigt, 

da sich der Jagdbezirk und damit die Pachteinnahme dieser Flächen verringere und infolge 

der als Sperrband wirkenden Trasse die Jagdausübung fühlbar beeinträchtigt werde. Im Be-

reich zahlreicher Wildwechsel fordert der Einwender insoweit die Errichtung von Wildschutz-

zäunen und Wildbrücken. Auch sei durch Sachverständigengutachten zu klären, ob sich das 

Wild durch die Trasse gestört fühle, es sich daher aus diesem Jagdgebiet zurückziehe und es 
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damit zu einer Abstufung vom Hoch- zum Niederwildrevier komme. Eine verkehrliche Notwen-

digkeit für die A 14 bestehe nicht, zumal sich der Ausbau der B 189 aus verkehrlicher und 

raumordnerischer Sicht unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und der bestehenden zwi-

schengemeindlichen Verkehrsströme als vorzugswürdige Alternative zum insoweit unzweck-

mäßigen Neubau der A 14 aufdränge. Zudem könne durch den öffentlichen Güter- und Per-

sonenverkehr der Verkehrsbedarf entsprechend befriedigt werden, verstoße die Planung ge-

gen den europarechtlich geregelten Artenschutz und bestünden Finanzierbarkeitsengpässe, 

weil nicht damit zu rechnen sei, dass das Bauvorhaben innerhalb der nach § 17 Nr. 1 FStrG 

gesetzten Frist realisiert werde. Auch sei die Verkehrsprognose 2015 methodisch fehlerhaft 

erstellt worden und dies auch nicht im Rahmen der Verflechtungsprognose 2025 behoben 

worden, zumal hierin die Entwicklung des Kfz-Verkehrs nicht isoliert für den Einzugsbereich 

der A 14 prognostiziert worden sei und diese keine wirklichkeitsgetreue Abbildung des Ver-

kehrsgeschehens darstelle. Im Übrigen würden durch den Plan die Nachtgrenzwerte in Sied-

lungen überschritten, seien fehlerhaft keine aktiven Schallschutzmaßnahmen geplant worden 

und weise die Prognose der Schadstoffimmissionen methodische Ermittlungsfehler auf. Für 

im Außenbereich liegende landwirtschaftliche Wohnhäuser seien aktive Lärmschutzmaßnah-

men anzuordnen. Da für den geplanten Regelquerschnitt RQ 28 der Autobahntrasse der Ver-

kehrsbedarf fehle, dränge sich ein flächensparender Querschnitt auf. Auch verstoße der Bun-

desverkehrswegeplan, aus welchem der Bedarf für die A 14 abgeleitet wird, gegen die Verfas-

sung, weil dieser die Vorgaben zur Minderung des Kohlenstoffdioxidausstoßes, die Vorgaben 

des Grundsatzprogrammes Agenda 21 und neue umweltmedizinische Erkenntnisse zur Schä-

digung der Gesundheit durch Straßenverkehrslärm nicht berücksichtigt habe. Daneben sei der 

Variantenvergleich zwischen der Variante ST-II-Ost und der Variante ST-II-West fehlerhaft 

durchgeführt worden. Die gewählte Linienführung der Westvariante sei unzweckmäßig. Auch 

sei die damit einhergehende Inanspruchnahme privater Grundstücke für landschaftspflegeri-

sche A- und E-Maßnahmen nicht erforderlich. Diese Maßnahmen würden im Übrigen die durch 

den Straßenbau hervorgerufenen Eingriffe nicht vollständig kompensieren. Zudem besitze die 

vorliegende VKE keine eigenständige Verkehrsfunktion. Soweit nach den Ausführungen in den 

Planunterlagen die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Vögel und Fledermäuse nur durch 

Augenschein erfasst worden seien, sei dies für eine abschließende Beurteilung artenschutz-

rechtlicher Verbotstatbestände unzureichend. Deshalb beantrage er eine Neuvornahme der 

Erfassung mittels Endoskop. Das Vorhaben führe zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 

FFH-Gebiets „Colbitz-Letzlinger Heide“, des SPA „Aland-Elbe-Niederung“ und des SPA „Un-

teres Elbtal“ in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen. Der deshalb ge-

mäß § 34 Abs. 3 BNatSchG erforderliche Nachweis, dass keine weniger beeinträchtigende 

Alternative vorhanden sei, gelinge in den Abweichungsprüfungen nicht. Im Übrigen habe der 
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Vorhabenträger bislang eine mögliche Verschmutzung des Grundwassers durch die Betriebs-

stoffe der Autobahn nicht hinreichend ermittelt. Weiterhin würden die umweltrelevanten Plan-

unterlagen nicht den Anforderungen des UVPG entsprechen, da sie unvollständig seien und 

demzufolge die Beteiligten nicht ausreichend über die materiellen Auswirkungen des Vorha-

bens informiert worden seien. Im Übrigen sei das betrachtete Untersuchungsgebiet für die 

besonders schützenswerten flugunfähigen Arten zu eng gewählt worden. Auch sei die Be-

schreibung der geplanten Maßnahmen lückenhaft. Die Ausführungen zu den Umweltauswir-

kungen genügten nicht den Vorgaben des § 6 Abs. 3 und Abs. 4 UVPG. Um die Erreichbarkeit 

der von ihm bewirtschafteten Nutzflächen zu gewährleisten und die Umwege auf ein erträgli-

ches Maß zu reduzieren, fordert der Einwender zusätzliche, den Anforderungen des landwirt-

schaftlichen Verkehrs genügende Unter- und Überführungsbauwerke sowie zusätzliche Feld-

wege und den nutzungsgerechten Ausbau vorhandener, als Baustraßen genutzter Wirt-

schaftswege vor Nutzungsbeginn. Zudem begehrt er ein mit den Bewirtschaftern einvernehm-

lich abgestimmtes Baustraßenkonzept und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustan-

des der von Baufahrzeugen und –maschinen genutzten landwirtschaftlichen Wege nach Ab-

schluss der Bauarbeiten. Weiterhin beantragt er die Einhaltung eines Pflanzabstandes von 8 

m und die erneute Untersuchung der bislang unzureichend und unvollständig untersuchten 

Schadstoffbelastung der von ihm landwirtschaftlich genutzten Flächen. Auch seien die wert-

bildenden Aspekte der landwirtschaftlichen Bodennutzung bislang nicht hinreichend unter-

sucht worden, weshalb er ein Sachverständigengutachten zur Ermittlung dieser Belange sowie 

eine Landwirtschaftsverträglichkeitsstudie ähnlich der Referenzstudie „Westumfahrung Fulda“ 

fordert. Zudem sei dem Vorhabenträger aufzugeben, alle nicht ausreichend erschlossenen 

und unwirtschaftlichen Restflächen zu übernehmen. Im Übrigen sei bei trassennahen Grund-

stücken infolge Versiegelung mit Durchnässung zu rechnen, wofür zum Nachweis die Einho-

lung eines hydrogeologischen Gutachtens gefordert wird. Auch werde durch das Bauvorhaben 

die Oberflächenwasserableitung beeinträchtigt, weshalb er vom Vorhabenträger die Beseiti-

gung der nach Durchführung der Baumaßnahmen verbleibenden Schäden fordert. Im Übrigen 

gingen mit dem Vorhaben nachteilige Schattenwirkungen auf angrenzenden landwirtschaftli-

chen Nutzflächen und demzufolge Mindererträge von bis zu 40 % einher, weil entsprechende 

Abstände zwischen der Bepflanzung und den Nachbargrundstücken nicht eingehalten würden. 

Auch hier fordert er als Nachweis ein entsprechendes Sachverständigengutachten. Zudem 

habe der Vorhabenträger solche Flächen zu erwerben, auf welchen sich durch neue Talbrü-

cken nachteilige Wirkungen ergäben. Daneben fordert er, für die Straßenbepflanzungen die 

üblichen Grenzabstände zu beachten, Drainagen in ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten bzw. 

wiederherzustellen und dem Vorhabenträger hierfür eine fünfjährige Gewährleistung nach 

Ende der Baumaßnahme aufzuerlegen. 
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Mit erstem Ergänzungsschreiben vom 12.01.2013 macht er geltend: Zahlreiche Gründe sprä-

chen dafür, auf das Vorhaben zu verzichten und stattdessen lediglich die B 189 auszubauen. 

Diese Variante beanspruche weniger private land- und fortstwirtschaftliche Grundstücksflä-

chen, weniger Brückenbauwerke, weniger Umgehungs- und Baustraßen, eine kürzere Bau-

zeit, geringere Baukosten und dementsprechende Kosteneinsparungen. Der Bau der A 14 

führe zu Geldverschwendung in Milliardenhöhe und verschleiere deren Zukunftslasten. Auch 

sei die Berechnung des volkswirtschaftlichen Nutzen-Kostenverhältnisses für den Bau der A 

14 und den Ausbau der B 189 nicht offengelegt worden, so dass ein fairer Vergleich beider 

Vorhaben umgangen werde. 

Mit zweitem Ergänzungsschreiben vom 14.01.2013 zur Einwendung vom 11.01.2013 vertieft 

er seinen Vortrag über die negativen Auswirkungen der geplanten Dammlage der Auto-

bahntrasse auf die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen: Die Dammlage i. V. m. den 

geplanten Schallschutzwänden führe zu einer Verkürzung der Sonneneinstrahlung und einer 

Minderung der Windgeschwindigkeit und Durchlüftung. Dadurch entstünden Kaltluftseen, 

wodurch sich Frostgefahr und Nebelbildung erhöhten und der Pflanzenanbau erschwert 

werde. Zugleich staue sich auf der dem Wind zugewandten Seite des Dammes die Luft und 

stiegen die Temperaturen, was einen möglichen Pilzbefall der Gattung Fusarium begünstige, 

wovon zumeist der auch vom Einwender angebaute Weizen betroffen sei. Dies wiederum 

könne zur Qualitätsminderung des Erntegutes und zur Bildung von Mykotoxinen (natürliche 

Pilzgifte, z. B. Deoxynivalenol = DON) führen, wofür durch EU-Verordnung vom 06.06.2005 

seit dem 01.07.2006 festgelegte Höchstwerte in Getreide und Getreideprodukten gälten. Nach 

Auswertung der derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse bewirke der Autobahnbau eine 

Steigerung des Risikos dieses Pilzbefalles auf den angrenzenden Flächen des Getreidean-

baus, zumal sich die Pilzsporen durch den Wind großflächig verbreiten würden. Ernteausfälle 

und Erlöseinbußen infolge des Pilzbefalles würden neben, durch Schattenwurf ausgelösten 

Ernteausfällen die Existenzgefährdung des Einwenders verschärfen. Dies sei gutachterlich 

abzuschätzen. 

Mit Schreiben vom 11.11.2013 konkretisiert der Einwender die von ihm eingewandte Existenz-

gefährdung unter Herreichung diverser Anlagen (betrieblicher Erhebungsbogen, Kartenmate-

rial bzgl. Betriebsflächen). Zugleich teilt er mit, dass sämtliche Ackerflächen sehr lehmhaltig 

und daher bereits bei normalen Witterungsverhältnissen stauwassergefährdet seien. Daher 

müsse ein ständiger Abfluss der Niederschläge und des Grundwassers gewährleistet sein. Die 

Autobahn führe als Folge der mit ihr verbundenen Trennungswirkung zu einer Unterbrechung 

der Abflussströmung des Grund- und Oberflächenwassers und damit zu einer unzumutbaren 

Erhöhung der Staunässe, welche auch durch zusätzlich von der Autobahn abfließende Nie-

derschläge begünstigt werde. Auch sei bei der Autobahnplanung die Gefahr eines zukünftigen 
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Dammbruchs nicht berücksichtigt worden, was zur Abschätzung ihrer existenzgefährdenden 

Wirkung für den landwirtschaftlichen Betrieb des Einwenders erforderlich sei. Im Übrigen sei 

im Bereich Geestgottberg eine Salzader entdeckt worden und bislang unklar, ob derartige, bei 

Eindringen von Wasser aufgeweichte Bodenschichten geeignet seien, ein Bauwerk wie die 

Überführung und die Autobahn zu tragen. 

Mit Schreiben vom 31.01.2014 wiederholt der Einwender seinen bereits mit Schreiben vom 

11.01.2013 vorgebrachten Standpunkt hinsichtlich der fehlenden Eignung des Flurbereini-

gungsverfahrens betreffend die Abwendung der behaupteten Existenzgefährdung seines Be-

triebes. Sofern für Bewirtschaftungsnachteile auf den angebotenen Ersatzflächen mögliche 

Entschädigungszahlungen in Aussicht gestellt werden, könne damit der drohende Kundenver-

lust als Folge der Qualitätsminderung der landwirtschaftlichen Produkte nicht hinreichend kom-

pensiert werden. Zudem verweist er auf planbedingte gesteigerte Hochwassergefahren als 

zusätzliche Faktoren einer Existenzbedrohung seines Betriebes. 

Auf entsprechende Aufforderung durch die Planfeststellungsbehörde hat sich das Amt für 

Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark mit Schreiben vom 04.03.2014 

zu der vom Einwender geltend gemachten Existenzgefährdung geäußert. Es bestehe eine 

Ungewissheit über das Gesamtausmaß der Flächenbetroffenheit des Einwenders. Der Vorha-

benträger und der Einwender hätten unterschiedliche Angaben zu der Frage gemacht, welche 

Flächen von dem Vorhaben betroffen seien. Unklar seien auch die Auswirkungen von Umpla-

nungen und der voraussichtliche Zeitpunkt des (erst mit dem Erlass des Planfeststellungsbe-

schlusses oder des Baubeginns wirksamen) Flächenentzugs. Diese Ungewissheit konnte der 

Vorhabenträger auch mit seinen Ausführungen im Schreiben vom 17.04.2014 nicht ausräu-

men. Er hat deshalb den Einwender nochmals um Abgabe genauerer Auskünfte gebeten, die 

dieser mit Schreiben vom 20.04.2016 vorgelegt hat. Daraufhin ließ der Vorhabenträger durch 

einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ein Gutachten zur Vorprüfung der 

Frage der Existenzgefährdung des Einwenders (Stufe 1) erstellen (vgl. Gutachten vom 

12.08.2016 [Nr. GA-16-08.19]), welches hierfür eine Betriebsfläche von 676,77 ha und eine 

Entzugsfläche von 45,41 ha zugrunde legt und zu folgendem Ergebnis kommt: Der Betrieb 

des Einwenders sei durch einen vorhabenbedingten Flächenentzug von über 5 % betroffen 

(vgl. Vorgutachten, S. 16/18). Die An- und Durchschneidungen führten für sich betrachtet nicht 

zu einer Existenzgefährdung. Hingegen würden infolge der Überbauung der bestehenden 

B 189 bisherige landwirtschaftlich nutzbare Zuwegungen zerstört. Die dadurch entstehenden 

Umwege i. V. m. den An- und Durchschneidungsschäden könnten ein existenzbedrohendes 

Ausmaß annehmen (vgl. Vorgutachten, S. 17/18). 
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Mit anwaltlichem Schreiben vom 31.05.2016 teilt der Einwender mit, dass die Grunderwerbs-

unterlagen die durch das Vorhaben bedingten Änderungen seiner Eigentums- und Pachtflä-

chen nicht berücksichtigten. Zudem beeinträchtige die in der Flur 4 der Gemarkung Geest-

gottberg geplante Baumpflanzung die Bewirtschaftung seiner benachbarten Betriebsflächen 

in solchem Ausmaß, dass dadurch die Existenz seines Betriebs gefährdet werde.  

Mit Schreiben vom 08.08.2017/27.09.2017 wiederholt und vertieft der Einwender seine Ein-

wendungen zur geplanten Dammlage und zur Frage der Existenzgefährdung. Das Grunder-

werbsverzeichnis stelle die Eingriffe in seinen Betrieb nicht vollständig dar, weil es die in An-

spruch genommenen Pachtflächen nicht erfasse. Infolge anderer, durch Dritte geplanter Maß-

nahmen (Kiesabbau, Ortsumfahrungen, Flurbereinigung und B-Plan) drohe ihm ein zusätzli-

cher Flächenentzug. Allein für den Kiesabbau werde zusätzlich eine von ihm bislang bewirt-

schaftete Pachtfläche von 20.000 m² beansprucht. Für die am 08.03.2011 erteilte Bewilligung 

der Nassauskiesung habe die Zuständigkeit im Übrigen nicht beim Landkreis Stendal, sondern 

beim Landesamt für Geologie und Bergwesen gelegen. Diese Genehmigung sei auch deswe-

gen fragwürdig, weil damit die geplante Gesamtmaßnahme von mehr als 10 ha Flächengröße 

nicht entsprechend bewertet worden sei. Die verschiedenen Vorhaben, die alle mit dem Bau 

der A 14 in Zusammenhang stünden, nähmen seine Wirtschaftsflächen gleichzeitig in An-

spruch. In ihrem Zusammenwirken gefährdeten sie die Existenz seines Betriebes. Zudem sei 

die Trassenbreite völlig überdimensioniert, weil der Vorhabenträger seiner Planung nicht die 

seit 2008 geltende RAA, sondern die nicht mehr geltende RAS-Q zugrunde gelegt habe. An-

stelle der geplanten 28 m sei ein Querschnitt von 18 bis 19,5 m völlig ausreichend. Bezogen 

auf die Ortsdurchfahrt Mose sei das Vorhaben ohne entsprechende Schutzauflagen nicht zu-

lassungsfähig. Bereits jetzt sei dieser Bereich durch gesundheitsschädigende und eigentums-

beeinträchtigende Belastungen betroffen. Durch den mit der A 14 ausgelösten Verkehrsan-

stieg würden diese Belastungen noch verstärkt. Im Übrigen stünden dem Vorhaben unüber-

windbare Hindernisse entgegen, weil FFH- und SPA-Gebiete erheblich beeinträchtigt würden 

und keine Ausnahmegründe für die Zulassung des Vorhabens gegeben seien. Insbesondere 

fehle es entgegen § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG nicht an zumutbaren Alternativen. Dem Vorha-

benträger seien bei der Erstellung der in den Planunterlagen zu den einzelnen Verkehrsein-

heiten der A 14 enthaltenen Verträglichkeitsprüfungen Ermittlungs- und Bewertungsdefizite 

unterlaufen. Auch fehle eine abschnittsübergreifende Gesamtbetrachtung der FFH-Verträg-

lichkeit. Das FFH-Gebiet „Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen“ werde in seinen Schutz-

zielen LRT 6430, LRT 91E0* und LRT 91F0 und möglicherweise noch in weiteren Lebens-

raumtypen erheblich beeinträchtigt. Gleiches gelte für das FFH-Gebiet „Elbaue-Beuster-Wah-

renberg“ hinsichtlich des LRT 91E0* und möglicherweise weiterer Lebensraumtypen. Auch 

liege der Berechnung der Erheblichkeitssschwelle für den direkten Verlust des prioritären LRT 
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91E0 ein falsches Ergebnis zugrunde. Zudem stehe das Vorhaben zu den für das SPA „Aland-

Elbe-Niederung“ definierten Erhaltungszielen in Widerspruch. Für die VKE 3.1/3.2a ergäben 

sich Erfassungsdefizite zum Bestand der auf S. 12 ff. der Einwendung genannten, unter 

Schutz stehenden Arten. Für mehrere der dort genannten Vogel-Populationen seien erhebli-

che Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes durch den Bau der A 14 nicht auszuschlie-

ßen. Insbesondere bei den Arten Kampfläufer, Großer Brachvogel, Schafstelze und Steinkauz 

sei mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzge-

bietsziele auszugehen. Die landesweite Population des Wachtelkönigs in Sachsen-Anhalt sei 

durch das Vorhaben stark negativ beeinflusst, da hiermit bedeutende Teile ihres Lebensrau-

mes verloren gingen. Nicht auszuschließen seien auch erhebliche Beeinträchtigungen der Po-

pulationen der Saatgans, der Spießente, der Löffelente und des Kranichs. Zudem stimme die 

Planung nicht mit den Vorgaben der SUP-Richtlinie überein. Die Durchführung einer strategi-

schen Umweltprüfung und eine entsprechende Öffentlichkeitsbeteiligung zur Konzeption der 

SUP seien versäumt worden. Auch seien nicht alle sinnvollen Alternativen untersucht worden. 

Ausbauvarianten mit ökologisch geminderten Eingriffen seien unberücksichtigt geblieben. 

Mit Ergänzungsschreiben vom 12.09.2017 zur Einwendung vom 08.08.2017 rügt der Einwen-

der abermals fehlerhafte Angaben im Grunderwerbsverzeichnis. Zudem hätten die durch das 

Bauvorhaben verursachten Immissionen negative Auswirkungen auf Bienenvölker und die 

durch sie erfolgte Pflanzenbestäubung. Daneben könne es durch Stickstoffeintrag in den Bö-

den zu Pflanzenschäden kommen. Die damit einhergehende Übersauerung und Überdüngung 

der Böden könne mit Blick auf die einzuhaltende Düngeverordnung und für den Einwender 

verbindliche Cross Compliance-Vorschriften zu Sanktionen führen. Ebenso problematisch an-

zusehen seien durch Streusalze verursachte Pflanzenschäden und deren Versickerung in das 

Grundwasser. Auch führe die Dammlage der Trasse infolge Staunässe zum Abbau der Hu-

musschicht und zum Ungleichgewicht des Wasserhaushaltes. 

Mit Schreiben vom 30.04.2018, welches eine kurze Zusammenfassung des bislang erhobenen 

Einwendervortrages darstellt, bietet der Einwender von ihm benannte, in der Gemarkung 

Geestgottberg gelegene Flächen für A- und E-Maßnahmen an. 

Mit Schreiben vom 20.07.2018 rügt der Einwender erneut die Nichtbeachtung des gesetzlichen 

Verschlechterungsverbotes gem. § 34 BNatSchG und der artenschutzrechtlichen Verbote i. S. 

d. § 44 Abs. 1 BNatSchG. Zur Begründung nimmt er Bezug auf ein von einem Einwender im 

Panfeststellungsverfahren zur VKE 1153 vorgelegtes Gutachten mit dem Titel „Defizite bei der 

Bearbeitung des Arten- und Habitatschutzes im Zuge der Planung und Genehmigung der BAB 

14“. Die sich daraus ergebenden Defizite bei der Sachverhaltsermittlung und der Abarbeitung 
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der Betroffenheit der Natura-2000-Gebiete lägen in gleicher Weise auch bei dem Autobahn-

abschnitt VKE 3.1/3.2a vor.  

Mit Schreiben vom 18.09.2018 hat der Vorhabenträger dem Einwender ein überarbeitetes Ent-

schädigungsangebot unterbreitet. Danach erhält der Einwender vom Vorhabenträger Flurstü-

cke im Gesamtumfang von 19,7439 ha als Ausgleich/Ersatzland für den durch das Bauvorha-

ben erforderlichen Flächenentzug, welcher insoweit auf 4,11 % reduziert wird. Mit Schreiben 

vom 19.10.2018 hat der Einwender dieses Angebot angenommen. 

Im Nachgang hierzu legte der Vorhabenträger der Planfeststellungsbehörde am 23.01.2019 

ein weiteres von ihm beauftragtes Sachverständigengutachten zur Frage der Existenzgefähr-

dung (Stufe 2) des Landwirtschaftsbetriebes des Einwenders vor (Gutachten zur Prüfung einer 

möglichen Existenzgefährdung verursacht durch den Neubau der BAB 14 Magdeburg – Wit-

tenberge – Schwerin vom 14.12.2018, [Nr. GA-18-09], im Folgenden bezeichnet als: Gutach-

ten vom 14.12.2018). Dieses wurde, wie auch bereits das Vorgutachten (Stufe 1), von dem 

Sachverständigenbüro Dr. Jürgen Meyer-Roschau erstellt. Das Gutachten kommt zu dem Er-

gebnis, dass der Landwirtschaftsbetrieb existenzfähig ist und durch den Neubau der BAB 14, 

VKE 3.1/3.2a nicht in seiner Existenz gefährdet wird (vgl. S. 28 und S. 61 des Gutachtens vom 

14.12.2018). Weiter heißt es dort, dass durch den geplanten Ausbau und die Höherstufung 

der K 1020 zur Landesstraße die sich aus den Umwegen resultierenden Nachteile deutlich 

mindern würden. Dieses Gutachten wurde dem Anwalt des Einwenders mit Schreiben vom 

23.01.2019 zur Kenntnis- und gegebenenfalls Stellungnahme übersandt. 

Die Einwendung hat sich teilweise erledigt und wird im Übrigen zurückgewiesen.  

Das Grunderwerbsverzeichnis wurde entsprechend den vorgenommenen Planänderungen 

und unter Berücksichtigung betroffener und inzwischen in das Eigentum des Einwenders über-

gegangener Flurstücke aktualisiert bzw. geändert. 

Die Maßnahme A 15.6 sowie die damit verbundene Flächeninanspruchnahme der im Eigen-

tum des Einwenders stehenden Fläche ist infolge Planänderung entfallen (vgl. PU 14.2, S. 48 

A, sowie aktuelles Maßnahmenverzeichnis zum LBP betreffend die VKE 3.1, PU 12.0.A.0, S. 

315). 

Soweit der Einwender eine Gefährdung der Existenz seines Betriebes geltend gemacht hat, 

dürfte sich dieser Einwand dadurch erledigt haben, dass er das ihm von dem Vorhabenträger 

am 19.09.2018 unterbreitete „verbindliche Entschädigungsangebot in Land zur Vermeidung 

einer Existenzgefährdung im Zuge des Autobahnneubaus BAB 14 VKE 3.1/3.2a“ mit Unter-
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schrift vom 19.10.2018 angenommen hat. Da der Vorhabenträger dieses Entschädigungsan-

gebot – wie aus der Überschrift deutlich wird – ausdrücklich zu dem Zweck der „Vermeidung 

einer Existenzgefährdung“ unterbreitete, hat der Einwender mit seiner Unterzeichnung konklu-

dent zum Ausdruck gebracht, dass auch er von einer erfolgreichen Vermeidung dieser Exis-

tenzgefährdung ausgeht und deshalb an seinem Einwand nicht mehr festhält. Angesichts des-

sen wäre es rechtsmissbräuchlich, wenn der Einwender gleichwohl an dem Einwand der Exis-

tenzgefährdung festhielte. Sollte dies gleichwohl der Fall sein, weist die Planfeststellungsbe-

hörde diesen Einwand unter Berufung auf das Gutachten vom 14.12.2018 zurück. In diesem 

Gutachten wird dem Betrieb des Einwenders auch in Ansehung des Vorhabens eine nach wie 

vor bestehende Existenzfähigkeit bescheinigt (vgl. Gutachten vom 14.12.2018, S. 61). Die 

Planfeststellungsbehörde hat keinen Anlass, an der Richtigkeit dieser gutachterlichen Ein-

schätzung zu zweifeln. Der Gutachter hat zur Prüfung der Existenzgefährdung sowohl die ihm 

vom Vorhabenträger übergebenen Planunterlagen nebst vollständig aktualisiertem Grunder-

werbsverzeichnis herangezogen, als auch die ihm vom Eigentümer zur Verfügung gestellten 

Informationen und Nutzungsnachweise zu den Eigentums- und Pachtflächen berücksichtigt. 

Zudem suchte der Gutachter im Nachgang zu dem bereits für das Vorgutachten erfolgten Orts-

termin den Betrieb des Einwenders im Jahr 2018 insgesamt vier Mal auf, um in Anwesenheit 

des Einwenders und dessen Frau Betriebsdaten zu erheben und Fragen abzuklären. An vier 

weiteren Tagen im Jahr 2018 erfolgte eine Inaugenscheinnahme der Flächen und der We-

gesituation. Zudem fanden zwei Besprechungstermine mit dem Vorhabenträger statt und er-

folgte die Einholung weiterer telefonischer Auskünfte beim Einwender (vgl. S. 6 des Gutach-

tens). Bereits dies zeigt, dass der Gutachter für die betriebswirtschaftliche Untersuchung um-

fassend recherchiert hat.  

Zur Prüfung der Existenzgefährdung hat der Gutachter die Existenzfähigkeit des Betriebes 

unter Auswertung betriebswirtschaftlicher Unterlagen aus dem Zeitraum von 2012 bis 2017 

durch Ermittlung des Mindest-Gewinns geprüft und nachgewiesen (vgl. S. 25 ff. des Gutach-

tens). Im Anschluss hieran hat er die zukünftigen Gewinnbeitragsminderungen durch Landent-

zug, Anschneidungen und Mehrwegen/Umwegen ermittelt (vgl. S. 28 ff. des Gutachtens). Da 

im Landwirtschaftsbetrieb des Einwenders keine größeren betrieblichen Anpassungen an die 

Maßnahme zu erwarten sind und die Produktionsrichtung im Wesentlichen erhalten bleibt, 

wurden sodann, ausgehend vom ermittelten durchschnittlichen Gewinn die zukünftigen Ge-

winnbeitragsminderungen in Abzug gebracht und im Ergebnis festgestellt, dass dem Betrieb 

auch durch den Entzug von Acker- und Grünlandflächen, Anschneidungen und Mehrwe-

gen/Umwegen ein Gewinn verbleibt (vgl. S. 60/61 des Gutachtens). 

Da dieses Ergebnis unter Zuhilfenahme eines entsprechend ausgebildeten Gutachters ermit-

telt wurde und sich dieser bei der Erstellung des Gutachtens auch einschlägiger Fachliteratur 
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bedient hat (vgl. Quellenverzeichnis, S. 3 6 des Gutachtens), wird auch die zur Erstellung des 

Gutachtens angewandte Methodik von der Planfeststellungsbehörde nicht in Frage gestellt. 

Betreffend weiterer vom Einwender geltend gemachter Beeinträchtigungen – aufgeführt auf S. 

58 -, welche bei der Existenzgefährdungsprüfung nicht berücksichtigt wurden, heißt es auf S. 

58/59 zunächst, dass es im Rahmen einer Existenzgefährdungsprüfung nicht darum gehen 

kann, fehlerhafte Baumaßnahmen bereits vorab zu unterstellen. Diesen Ausführungen 

schließt sich die Planfeststellungsbehörde an, zumal sie sich auf die Einwendungen zu dem 

Oberflächen- und Grundwassersystem, den Drainagen, der Gefahr eines Deichbruches und 

möglichen Bodenschäden während der Bauphase beziehen. Diese Einwendungen werden im 

Übrigen an anderer Stelle innerhalb dieser Bescheidung berücksichtigt.  

Nicht zu beanstanden ist auch der bei der Existenzgefährdungsprüfung nicht berücksichtigte 

geplante Kiesabbau (vgl. S. 9 und 59 des Gutachtens). Denn dieses geplante Bodenabbau-

vorhaben ist nicht Teil des hiesigen Bauvorhabens, wozu ebenfalls bereits an anderer Stelle 

innerhalb dieser Bescheidung ausgeführt wurde. 

Dass auch Veränderungen des Kleinklimas und Schadstoffeinträge nicht angerechnet wurden, 

wird vom Gutachter damit begründet, dass eine Berücksichtigung derartiger Fakten bislang im 

Rahmen einer Existenzgefährdungsprüfung nicht gängige Praxis ist (vgl. S. 59 des Gutach-

tens). Auch diese fachgutachterliche Aussage wird von der Planfeststellungsbehörde, welche 

sich mit dieser Thematik an anderer Stelle innerhalb dieser Bescheidung auseinandergesetzt 

hat, nicht angezweifelt. Gleiches betrifft mit Blick auf das nachgeordnete Entschädigungsver-

fahren die Nichtberücksichtigung der geltend gemachten Beeinträchtigung der Rechte als 

Jagdpächter innerhalb der Existenzgefährdungsprüfung (vgl. S. 59 des Gutachtens).  

Für die Planfeststellungsbehörde schlüssig und nachvollziehbar ist auch der Umstand, dass 

die straßenbaulichen Veränderungen am Wahrenberger Weg und ggf. daraus resultierende 

Umrüstungen der vom Einwender genutzten Anhänger für die Existenzgefährdungsprüfung 

mangels hierdurch erfolgtem direkten Eingriff in den ausgeübten Betrieb des Einwenders nicht 

berücksichtigt wurden (vgl. S. 59/60 des Gutachtens). Auch ist nach gutachterlicher Einschät-

zung der Straßenausbau in diesem Bereich regelkonform geplant und berücksichtigt die Vor-

gaben der StVZO für alle üblichen Maschinen- und Lasttransportfahrten. Im Übrigen hat sich 

die Planfeststellungsbehörde auch hierzu an anderer Stelle in dieser Bescheidung und diesem 

Beschluss geäußert. 

Soweit das Gutachten zu dem Ergebnis kommt, dass sich durch den geplanten Ausbau und 

die Höherstufung der K 1020 zur Landesstraße die sich für den Einwender ergebenden Nach-

teile durch Umwege deutlich mindern würden (vgl. S. 61 des Gutachtens), hält die Planfest-

stellungsbehörde auch dieses Ergebnis für nachvollziehbar. Denn laut Gutachten wird sich der 
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überwiegende Teil der Betriebsfläche nach der Baumaßnahme bezogen auf die Hofstelle hin-

ter, d. h. westlich der Autobahn befinden, so dass für diese Flächen künftig die K 1020 infolge 

der Überbauung der B 189 als Transportweg für Agrarprodukte genutzt werden muss (vgl. S. 

24 des Gutachtens). Weiter heißt es auf S. 56 des Gutachtens, dass bereits heute für die 

östlich der B 189 und auch östlich der Eisenbahntrasse liegenden Schläge des Einwenders 

die Fahrt über die K 1020 zweckmäßig wäre. Da der Gutachter hierfür mittels des von ihm 

verwendeten Taxationsprogramms TAXENT unter Zugrundelegung der örtlichen Gegebenhei-

ten wie Entfernung zum Betriebshof, Ampeln (ja/nein), besondere Wartezeiten etc. (vgl. Auf-

zählung auf S. 48 des Gutachtens) die Umwegschäden direkt kalkuliert hat und dieses Pro-

gramm in der Praxis anerkannt ist (vgl. Ausführungen auf S. 43/44 des Gutachtens), hat die 

Planfeststellungsbehörde an diesen Ergebnissen keine Zweifel. 

Einer weitergehenden Prüfung der Gefährdung oder Vernichtung der betrieblichen Existenz 

des planbetroffenen Einwenders durch die Planfeststellungsbehörde bedarf es daher nicht 

mehr (ähnlich Bay. VGH, Beschluss vom 16.10.2017, Az.: 8 ZB 16.154, Rdnr. 12 -juris-). 

Betreffend weiterer, in diesem Zusammenhang vom Einwender geforderter Ausgleichszahlun-

gen wird auf das nachgeordnete Enteignungsverfahren verwiesen. Zudem sollen mit dem das 

Planfeststellungsverfahren begleitenden Flurbereinigungsverfahren „Geestgottberg“, für wel-

ches bislang 21 ha Ersatzflächen zur Verfügung stehen und in den nächsten Jahren weitere 

Flächenankäufe erwartet werden, die bei den Betroffenen durch das Vorhaben eintretenden 

Nachteile (Landverlust, Flächenzerschneidung, unwirtschaftliche Restflächen) verringert wer-

den, da es gerade auf Ausgleich der durch das Straßenbauprojekt eintretenden Beeinträchti-

gungen ausgerichtet ist. Die vom Einwender gegen das Flurbereinigungsverfahren erhobenen 

Einwendungen hält die Planfeststellungsbehörde nicht für begründet und macht sich insoweit 

die diesbezüglichen Ausführungen des Vorhabenträgers in seinen Erwiderungen vom 

13.08.2013 (Synopse, S. 6-9), vom 13.12.2017, S. 6 und S. 9/10 sowie vom 15.06.2018, S. 

6/7 zu eigen. 

Der gerügte Bedarf für den Bau der A 14 ist gesetzlich festgestellt. Ausführungen hierzu, zur 

gerügten Abschnittsbildung und zur eigenständigen Verkehrsfunktion finden sich bei dem Ein-

wender E 1. Im Übrigen hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 08.01.2014 

zur VKE 1.3 der BAB 14 ausgeführt, dass keine Gründe dafür gegeben sind, dass die Bedarfs-

feststellung hierfür evident unsachlich ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, Az.: 9 A 4/13, 

Rdnr. 34). Demzufolge greift auch das Argument nicht durch, der öffentliche Personennahver-

kehr könne den Verkehrsbedarf im Bereich der VKE 3.1/3.2a decken. Im Übrigen übersieht 

der Einwender hier, dass der öffentliche Nahverkehr darauf ausgerichtet ist, die Verkehrsnach-

frage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen (vgl. § 2 Abs. 1 des Gesetzes 
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über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt -ÖPNVG LSA-), während 

Bundesstraßen des Fernverkehrs ein zusammenhängendes Verkehrsnetz bilden und dem 

weiträumigen (überregionalen) Schnellverkehr zu dienen bestimmt sind (vgl. § 1 FStrG). 

Ebenfalls beim Einwender E 1 enthalten sind Ausführungen dazu, weshalb ein Ausbau der 

B 189 keine vorzugswürdige Alternative zu dem Vorhaben darstellt. Im Übrigen ist den dorti-

gen Ausführungen zu entnehmen, dass der Vorhabenträger im Nachgang des durchgeführten 

Erörterungstermins zusätzlich verschiedene alternative Trassenvarianten zur Planfeststel-

lungstrasse im Bereich der Elbquerung (VKE 3.2a/b) entwickelt hat, welche aber nicht vor-

zugswürdig sind (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu den Planungsvarianten unter C.XIV.2.  

Soweit der Einwender die Dimensionierung der Trasse angreift, wird auf die unter dem Punkt 

„Ausbaustandard“ (vgl. C.XIV.3) enthaltenen Ausführungen verwiesen. Aufgrund der dort ge-

schilderten Erlasslage kommt für die Autobahn in der Verkehrseinheit 3.1/3.2a der Regelquer-

schnitt (RQ) 28 (2-bahnig, 4-streifiger Querschnitt mit 10,50 m Fahrbahnbreite je Richtungs-

fahrbahn und 4,0 m Mittelstreifen) zur Anwendung. 

Der vom Einwender erhobenen Forderung nach Schutzauflagen für die Ortsdurchfahrt Mose 

kann die Planfeststellungsbehörde im Rahmen des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens 

schon deshalb nicht nachkommen, weil dieser im Landkreis Börde gelegene Ortsteil der Stadt 

Wolmirstedt nicht im Wirkbereich des Trassenabschnittes der VKE 3.1/3.2a liegt (vgl. PU 2, 

Blatt-Nr. 2.1B). 

Etwaige Grundstückswertminderungen, die durch ein Vorhaben verursacht werden, zählen 

zum allgemeinen Lebensrisiko und sind deshalb von den Eigentümern hinzunehmen. Es wird 

insoweit auch auf die in der Bescheidung des Einwenders E 48 enthaltenen Ausführungen 

verwiesen. 

Mit dem Thema „Über- bzw. Unterführung Wahrenberger Weg“ hat sich die Planfeststellungs-

behörde u.a. bereits im Rahmen der Bescheidungen der Einwender E 59, E 67, E 83, E 106, 

E 110, E 146 und E 286 auseinandergesetzt, worauf zur Vermeidung von Wiederholungen 

verwiesen wird. Eine Unterführung im Bereich des Bauwerks 123A mit Anschluss an die Schul-

straße ist keine vorzugswürdige Variante. Sie würde eine entsprechend erhebliche Anhebung 

der Autobahngradiente und insoweit dieselben Wirkungen wie die geforderte Unterführung des 

Wahrenberger Weges erzeugen.  

Zur Frage der Finanzierbarkeit des Vorhabens finden sich Ausführungen beim Einwender E 

191. Soweit der Einwender den Vorwurf einer Verschleierung der Projektkosten erhebt, wird 
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auf die Ausführungen zum Einwender E 195 verwiesen. Der Vorhabenträger hat bei der Pla-

nung des Bauvorhabens den in § 7 BHO enthaltenen Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit beachtet. Dies hat die Planfeststellungsbehörde bereits in ihren Bescheidungen 

des Einwenders E 1 unter dem Punkt „Tunnel zur Elbequerung“ und des Einwenders E 27 

unter dem Punkt „Notwendigkeit der AS Vielbaum“ begründet. 

Die durchgeführten schalltechnischen Berechnungen sind ebenfalls nicht zu beanstanden. 

Dies ergibt sich aus den beim Einwender E 1 unter dem Punkt „Lärmberechnungen“ enthalte-

nen Ausführungen. Im Übrigen hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung vom 16.09.2011 

bereits zutreffend darauf hingewiesen, dass Flächen, die nur zum vorübergehenden Aufenthalt 

bestimmt sind (z. B. Ackerflächen), nicht zur schutzbedürftigen Nachbarschaft zählen, für wel-

che die Grenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV gelten. Daneben werden auch die zulässigen 

Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen eingehalten. 

Was den geforderten Ausbau nebst Aufstufung der K 1020 und der Alandstraße anbelangt, 

wird auf die Gründe der Zurückweisung der Einwendungen der Einwender E 12 und E 91 

verwiesen. 

Die Rekultivierung der vorübergehend bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen wird 

durch die Maßnahmen S 4 (VKE 3.1 - Rekultivierung der Bauflächen, vgl. PU 12-A-0-A, S. 

276) und M 1 (VKE 3.2a - Rekultivierung bauzeitlich genutzter Flächen, vgl. PU 12-B-0-A, 

Anlage 1, S. 4) umgesetzt. 

Soweit der Einwender durch das Bauvorhaben gesteigerte Hochwassergefahren befürchtet, 

hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung vom 04.03.2014 bereits ausgeführt, dass der 

vorhabenbedingte Retentionsraumverlust im Überschwemmungsgebiet der Elbe an anderer 

Stelle innerhalb des Überschwemmungsgebietes im Rahmen des Vorhabens des LHW 

„Deichrückverlegung Sandau-Nord“ (planfestgestellt durch die obere Wasserbehörde mit Be-

schluss vom 17.01.2013) ausgeglichen wird. Betreffend die Gefahr eines zukünftigen Damm-

bruchs wird auf die beim Einwender E 59 unter dem Punkt „Hochwasser und Deichbruchsze-

nario“ enthaltenen Ausführungen verwiesen. Im Übrigen sind für den Hochwasserschutz in 

diesem Beschluss entsprechende Nebenbestimmungen und Hinweise enthalten (vgl.A.V.1) 

und wurde diese Problematik auch als abwägungsrelevanter Einzelaspekt im Rahmen dieses 

Beschlusses berücksichtigt (vgl. C.XIV.10). Ohne Erfolg bleibt deshalb auch der Einwand einer 

durch die Dammlage der Trasse verursachten erhöhten Staunässe auf den bislang vom Ein-

wender bewirtschafteten Flächen, welche sich mit und ohne A 14 in einem überschwem-

mungsgefährdeten Gebiet befänden (vgl. Erw VHT vom 04.03.2014, S. 2). Der Hochwasser-

abfluss wird durch den geplanten Straßendamm nicht beeinflusst. Dies wird auch durch die in 

diesem Beschluss enthaltenen Nebenbestimmungen abgesichert.  
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Die Grund- und Oberflächenabwasserableitung wird durch die Dammlage der Autobahn eben-

falls nicht beeinträchtigt. Wie der Vorhabenträger bereits in seiner Erwiderung vom 16.09.2011 

auf S. 8 ausgeführt hat, ist der Anteil zuströmenden Geländewassers aufgrund kaum vorhan-

dener Neigungen des angrenzenden Geländes gering. Weiter hat er in einer Erwiderung vom 

13.12.2017 auf S. 7 mitgeteilt, dass die wasserführende Schicht durch die Auflast der Trasse 

und den Bau des Autobahndamms nur geringfügig betroffen ist. Auf keinen Fall wird die Trasse 

zur signifikanten Verringerung der Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes sowie der Ab-

flussgeschwindigkeit des Grundwassers führen, zumal die im Trassenabschnitt in den Boden-

schichten ab ca. 1,0 m Tiefe vorhandenen sandigen Böden als Grundwasserleiter dienen (S. 

17 der Erwiderung vom 13.12.2017). Diesen Ausführungen schließt sich die Planfeststellungs-

behörde an. Sie werden auch durch die Stellungnahme des Landesamtes für Geologie und 

Bergwesen vom 30.03.2010 bestätigt. Dieses hat keine, dem Vorhaben entgegenstehenden 

hydrogeologischen Belange geltend gemacht und keine Bedenken dagegen erhoben, dass 

das der Planung zugrundeliegende Entwässerungskonzept (vgl. PU 13) einen geordneten 

Wasserabfluss gewährleistet. Im Übrigen wird mit den in diesem Beschluss enthaltenen Ne-

benbestimmungen zur Wasserwirtschaft, zur Gewässerunterhaltung und zum Bodenschutz 

der schadlose Wasserabfluss sichergestellt. Soweit im Vorhabengebiet auch das bereits be-

stehende Oberflächengewässer- und Grabensystem unter Berücksichtigung vorhabenbedingt 

erforderlicher Anpassungen oder Veränderungen in seiner Gesamtheit bestehen bleibt und 

ein ersatzloser Wegfall von Gräben nicht vorgesehen ist, ist durch das von der geplanten Ver-

kehrsanlage abfließende Oberflächenwasser auch keine nachteilige Auswirkung auf angren-

zenden Flächen zu erwarten. 

Soweit der Einwender den Salzstock (Salzstruktur Wittenberge) bei Geestgottberg als proble-

matische Bodenschicht erachtet und daher die Tragfähigkeit der geplanten Trasse in diesem 

Bereich anzweifelt, wird darauf hingewiesen, dass dieser Umstand bereits in den geotechni-

schen Berichten zur VKE 3.1 (vgl. PU 9, Teil 1, S. 16 und 17) und zur VKE 3.2a (vgl. PU 9, 

Teil 2, S. 8 und 9) berücksichtigt worden ist. Auch wurden auf der Grundlage der Stellung-

nahme des Landesamtes für Geologie und Bergwesen vom 30.03.2010 zur langfristigen Über-

wachung/Kontrolle möglicher Auswirkungen dieses Salzstockes auf die Geländeoberfläche 

2012 entsprechende Messpunkte für ein Feinnivellement installiert. Deren Funktionsfähigkeit 

ist im Rahmen dieses Beschlusses durch entsprechende Nebenbestimmungen abgesichert 

(vgl. Nr. 2 der Nebenbestimmungen zur Landesvermessung [A.V.6]).Die geotechnischen Be-

richte enthalten keine Ausführungen darüber, dass die Bodenbeschaffenheit aufgrund des 

Salzstockes für das Vorhaben nicht geeignet sei. Das Landesamt für Geologie und Bergwesen 

hat in seiner Stellungnahme vom 30.03.2010 zum Ausdruck gebracht, dass hydrogeologische 

Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen. Dafür spricht auch der bereits vorhandene und 
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durch die A 14 lediglich überbaute Trassenverlauf der B 189 zwischen Vielbaum und dem 

Bereich nördlich Geestgottberg. Vor diesem Hintergrund hat die Planfeststellungsbehörde kei-

nen Anlass, an der Geeignetheit der Bodenbeschaffenheit für das Vorhaben zu zweifeln.  

Hinsichtlich des erhobenen Einwandes zur Boden- und Grundwasserverschmutzung durch die 

Betriebsstoffe der Autobahn wird zunächst auf die zum Einwender E 60 enthaltenen Ausfüh-

rungen verwiesen. Im Übrigen hat der Vorhabenträger neben dem erstellten Fachbeitrag zu 

den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie beim Büro für Hydrologie und Bodenkunde Gert 

Hammer zur Frage der voraussichtlichen Tausalzbelastung von Aland und Elbe, sowie von 

Büttners Brack und Elb-Altarmen durch Einleitung von Straßenabwässern im Zusammenhang 

mit dem Lückenschluss der BAB 14 zwei weitere Gutachten in Auftrag gegeben (vgl. „Gutach-

ten über die voraussichtliche Tausalzbelastung von Aland und Elbe durch Einleitung von Stra-

ßenabwässern im Zusammenhang mit dem Lückenschluss der BAB 14, Magdeburg – Witten-

berge – Schwerin, VKE 3.1/3.2a – AS Seehausen bis Landesgrenze Sachsen-Anhalt/Bran-

denburg“ vom 17.11.2008, sowie „Gutachten über die voraussichtliche Tausalzbelastung von 

Büttners Brack und Elb-Altarmen durch Ableitung von Straßenabwässern im Zusammenhang 

mit dem Lückenschluss der BAB 14, Magdeburg – Wittenberge – Schwerin, VKE 3.1/3.2a – 

AS Seehausen bis Landesgrenze Sachsen-Anhalt/Brandenburg“ vom 31.05.2013). Diese Gut-

achten kommen zu dem Ergebnis, dass die Versickerung tausalzhaltiger Straßenabwässer 

entlang der VKE 3.1/3.2a kaum nachweisbare Auswirkungen auf die Chloridkonzentrationen 

in Aland und der Elbe hat (vgl. Gutachten vom 17.11.2008, S. 41) bzw. betreffend Büttners 

Brack und Elb-Altarmen der Chlorideintrag in die Gewässer ausschließlich über den Grund-

wasserpfad erfolgt und hier durch Anpflanzung des geplanten Auwaldes ein zusätzlicher 

Schutz erreicht und Chlorideinträge verhindert werden können (vgl. Gutachten vom 

31.05.2013, S. 28). Vor diesem Hintergrund teilt die Planfeststellungsbehörde die vom Ein-

wender erhobenen Bedenken der Beeinträchtigung des Grundwassers nicht. Da neben der 

überwiegenden Ableitung der Tausalze in die Entwässerungseinrichtungen lediglich ein klei-

ner Teil dieser Salze im Randzonenbereich der Verkehrswege verbleibt (vgl. Gutachten vom 

17.11.2008, S. 16), sind auch die Bedenken des Einwenders betreffend die Beeinträchtigung 

der von ihm bewirtschafteten Ackerflächen durch Streusalzeintrag zurückzuweisen. Denn 

diese Ackerflächen befinden sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Dammlage der 

Trasse, den Dammfuß begleitende Wege, Straßen, Bepflanzungen) gerade nicht im Randzo-

nenbereich der Fahrbahn (vgl. auch tabellarische Übersicht auf S. 11/12 der Erwiderung vom 

15.06.2018). 

Eine Beeinträchtigung landwirtschaftlicher Flächen durch die geplanten Pflanzmaßnahmen ist 

entgegen dem Vorbringen des Einwenders nicht zu erwarten. Der Vorhabenträger hat in seiner 

Erwiderung vom 13.08.2013 (Synopse, S. 10) zu Recht auf die nachbarrechtliche Pflicht zur 
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Duldung von Laubabfall und Schattenwurf hingewiesen. Zudem ergibt sich aus § 35 Abs. 1 Nr. 

2 und Nr. 3 des Nachbarschaftsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (NBG), dass die in § 34 

NbG geregelten Grenzabstände für Bäume, Sträucher und einzelne Rebstöcke für Anpflan-

zungen an Grenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen und auf öffentlichen Straßen und Über-

böschungen nicht gelten. Nach Abs. 2 dieser Vorschrift reicht außerhalb der im Zusammen-

hang bebauten Ortsteile ein Grenzabstand von 1 m für alle Anpflanzungen aus. Der Vorha-

benträger wird die Ausführung der Pflanzungen unter Berücksichtigung von Pflanzabständen 

gem. RAS-LP 2 durchführen. Dabei wird ein Mindestabstand der ersten Pflanzreihe vom be-

festigten Fahrbahnrand von 3 m eingehalten (vgl. PU 12.A.0.A, S. 306). Die geplante Obst-

baumgruppe wird im Rahmen der Komplexmaßnahme ACEF 32 im Abstand von 4 m zu den 

Grundstücksgrenzen gepflanzt (vgl. PU 12.A.0.A, S. 360). Die Maßnahme G 4/A (Pflanzung 

von Baumreihen) wird im Abstand von mind. 5 m zum befestigten Fahrbahnrand umgesetzt 

(vgl. PU 12.B.0.A, Anlage 1, S. 33). Die Maßnahme E 11 wird in einem Abstand von 1,5 bis 2 

m zum Fahrweg realisiert (vgl. PU 12.B.0.A, Anlage 1, S. 79). Angesichts dieser Maßnahmen 

kann sich die Planfeststellungsbehörde den insoweit erhobenen Bedenken des Einwenders 

nicht anschließen. 

Die Frage, welche Behörde für die Umsetzung der geplanten Bodenentnahme im Bereich 

Geestgottberg zuständig ist, muss nicht bereits innerhalb des vorliegenden Planfststellungs-

verfahrens geklärt werden. Dieses Bodenabbauvorhaben ist nicht Teil des hiesigen Bauvor-

habens, sondern stellt ein durch Dritte geplantes anderes Vorhaben dar. Demzufolge sind die 

hierfür benötigen Flächen auch nicht im Grunderwerbsverzeichnis für das hiesige Bauvorha-

ben ausgewiesen (vgl. PU 14.2). Der mit der Bodenentnahme verbundene Flächenverlust be-

ruht nicht auf einem hoheitlichen Eingriff, sondern auf einer von einem Privaten geplanten und 

von dem Eigentümer privatrechtlich erlaubten Bodennutzung. Auch wenn die Bodenentnahme 

ihre Ursache in der Planung der BAB 14 hat, hängt der Bau der Trasse der VKE 3.1/3.2a aber 

nicht von dieser Bodenentnahme ab (vgl. dazu auch die Erwiderungen des Vorhabenträgers 

vom 13.12.2017, S. 4 und 10 und vom 15.06.2018, S. 3 bis 5 und S. 12/13).  

Die Planfeststellungsbehörde teilt auch nicht die Befürchtungen des Einwenders, dass das 

Vorhaben schädliche Kleinklimaveränderungen verursacht. Zur Begründung kann insoweit auf 

die Erwiderungen des Vorhabenträgers vom 13.12.2017, S. 7/8, und vom 15.06.2018, S. 10 

bis 12, verwiesen werden. Das vorhandene reliefarme Gelände innerhalb des Vorhabengebie-

tes, welches durch Acker- und Grünlandflächen geprägt ist, ist sehr eben. Die geplante Damm-

lage, welche nebst den geplanten Bepflanzungen zugleich Wind- und Erosionsschutz bietet, 

erreicht im Bereich zwischen Aland- und Elbebrücke Höhen zwischen ca. 1,40 m und ca. 10,90 

m. Aufgrund dieser Umstände wird sich das Mikroklima allenfalls geringfügig ohne bedeut-

same nachteilige Auswirkungen auf die angrenzend angebauten Kulturen verändern. 
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Soweit sich der Einwender gegen durch das Vorhaben verursachte Bodenverdichtungen und 

–verunreinigungen wendet und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes von hier-

durch temporär genutzten Flächen fordert, wurde dies bei den Nebenbestimmungen Nr. 5 

und 9 zum Abfall-/Bodenschutz (vgl. A.V.7.1) entsprechend berücksichtigt. 

Was die befürchteten Umwege bereits während der Bauphase betrifft, ergibt sich aus dem 

Erläuterungsbericht (vgl. PU 1, S. 303 ff.), dass während der Bauarbeiten im Bereich der VKE 

3.1/3.2a der Verkehr auf der B 189 ständig aufrechterhalten bleiben soll und der Bau der bei-

den Richtungsfahrbahnen der BAB 14 in getrennter Bauweise erfolgt. Hier verweist die Plan-

feststellungsbehörde zugleich auf das vom Einwender angenommene Entschädigungsange-

bot in Land, mit welchem dem Einwender Ersatzland auch für durch das Vorhaben verursachte 

Wegebeeinträchtigungen (vgl. Gutachten zur Vorprüfung betreffend die Frage der Existenzge-

fährdung vom 12.08.2016. Nr. GA-16-08.19, S. 17/18) zur Verfügung gestellt wird. 

Eine Übersauerung der Böden durch Stickstoffeinträge und Dieselabgase und damit einher-

gehende Pflanzenschäden steht nicht zu befürchten. Der Vorhabenträger hat in seiner Erwi-

derung vom 13.12.2017, S. 13/14 und vom 15.06.2018, S. 16 bereits auf die Ergebnisse der 

durchgeführten Luftschadstoffuntersuchungen verwiesen, wonach der zum Schutz der Vege-

tation über ein Jahr gemittelte kritische Wert für Stickstoffoxide (NOx) von 30 µg/m³ nachweis-

lich der Ergebnisse der durchgeführten Luftschadstoffuntersuchungen (vgl. für VKE 3.1: PU 

13, Teil 1, Unterlage 11.3.1 A und für VKE 3.2a: PU 13, Teil 2, Unterlage 11.3 A) im Abstand 

von 10 m zur Straßenrand mit 13,52 µg/m³ (VKE 3.1) bzw. 17,3 µg/m³ (VKE 3.2a) deutlich 

unterschritten wird (vgl. für VKE 3.1: Unterlage 11.3.2.3 A , S. 2 und für VKE 3.2a: Unterlage 

11.3.2 A, Ergebnistabelle für Entfernungen von 0 bis 200 m Abstand vom Fahrbahnrand, S. 

2). Zweifel an der Richtigkeit dieser Berechnungsergebnisse hat die Planfeststellungsbehörde 

nicht. Sie wurden richtlinienkonform erstellt. Aus den Ausführungen zu den berechneten Stick-

stoffdepositionen betreffend die FFH-Gebiete „Elbaue Beuster-Wahrenberg“ und „Aland-Elbe-

Niederung nördlich Seehausen“ (vgl. Gutachten „Lückenschluss BAB A 14 Magdeburg – Wit-

tenberge – Schwerin, VKE 3.1/3.2a, Stickstoffdepositionen in FFH-Gebieten, Prognose 2025“, 

erstellt vom Ingenieurbüro Lohmeyer & Co. KG im Mai 2009 und im April 2013) ergibt sich 

zudem, dass sich die Brücke über den Alandbach und die Elbbrücke nebst den dort geplanten 

Lärmschutzwänden mindernd auf die Schadstoffausbreitung in Trassennähe auswirken (vgl. 

Gutachten von Mai 2009, S. 15 und von April 2013, S. 16). Unter Berücksichtigung dieser 

vorgenommenen Berechnungen und den Ausführungen des Vorhabenträgers in seiner Erwi-

derung vom 13.12.2017, S. 14/15, welche sich die Planfeststellungsbehörde zu eigen macht, 

ist auch der Einwand der Überdüngung der Böden durch Stickstoffeinträge zurückzuweisen, 

weil rechnerisch nachgewiesen ist, dass es nicht zu einer Überschreitung der Grenzwerte der 

39. BImSchV kommt. 
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Soweit der Einwender die Herausnahme der von ihm bislang landwirtschaftlich bewirtschafte-

ten Flächen aus den Maßnahmenflächen der geplanten Maßnahmen E 2, ECEF 3 und ECEF, FFH 

4 begehrt und sich dieser Einwand unter Berücksichtigung des unterschriebenen Entschädi-

gungsangebotes in Land nicht bereits erledigt hat, gilt Folgendes: Der Vorhabenträger hat be-

reits in seiner Erwiderung vom 13.12.2017, S. 19 ff. darauf hingewiesen, dass ein Verzicht auf 

diese Flächen aufgrund des dann nicht mehr erreichbaren Maßnahmezieles nicht möglich ist. 

Die Maßnahme E 2 stellt einen wichtigen Bestandteil der Maßnahmenplanung dar. Die hiermit 

geplante Anlage eines Auwaldes ist aus Gründen des Hochwasserschutzes nur im Strömungs-

schatten des Dammes der geplanten A 14 und in der vorliegenden Flächenausdehnung mög-

lich, so dass eine Verlegung dieser Maßnahme nicht in Betracht kommt. Durch Herausnahme 

der bislang vom Einwender bewirtschafteten Flächen aus dieser Maßnahmefläche käme es 

zu einer starken Zersplitterung der Fläche, was das Maßnahmeziel der Entwicklung eines na-

turnahen Auwaldbestandes in Frage stellt. Auf den verbleibenden Flächen können sich die 

Waldfunktionen aufgrund der deutlich geringeren Flächengröße nur in eingeschränktem Maße 

entwickeln. Weil die Maßnahmefläche ECEF 3 am Rande der Aufforstungsfläche E 2 liegt und 

mit dieser räumlich verknüpft ist, spricht eine Verschiebung dieser Maßnahmenfläche gegen 

diese flächensparende Kompensationslösung. Auch die Maßnahmefläche ECEF, FFH 4 bildet ei-

nen wesentlichen Teil der aus zwei Teilflächen bestehenden Kohärenzsicherungsmaßnahme 

(ECEF, FFH 4, ECEF; FFH 8) für das vorhabenbedingt beeinträchtigte Vogelschutzgebiet „Aland-

Elbe-Niederung“. Mit Blick auf die Sicherung der Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes 

werden an die Größe und Lage der Kohärenzsicherungsmaßnahme hohe Anforderungen ge-

stellt, welche durch die Teilfläche der Maßnahme ECEF, FFH 4 erfüllt sind. Eine Herausnahme 

der vom Einwender bislang bewirtschafteten Flächen würde auch hier zu einer Fragmentie-

rung und zu einer erheblichen Verkleinerung der Maßnahmenfläche führen, welche aufgrund 

ihrer Größe, ihres Aufwertungspotenzials für die betroffenen Arten (hier insbesondere Wach-

telkönig) und wegen des funktionalen Zusammenhangs mit den betroffenen Habitaten inner-

halb des Vogelschutzgebietes eine geeignete Kompensationsfläche darstellt. Diesen Anforde-

rungen werden die vom Einwender vorgeschlagenen Alternativflächen, wie in der Erwiderung 

des Vorhabenträgers vom 13.12.2017, S. 21 und vom 15.06.2018, S. 18 ausgeführt, nicht 

gerecht, zumal sie teilweise zu nah an der Autobahntrasse liegen, die Habitatanforderungen 

des Wachtelkönigs nicht erfüllen, nicht über geeignetes Aufwertungspotenzial verfügen und 

andere auf den Betriebsflächen des Einwenders verortete Kompensationsmaßnahmen in ihrer 

Funktionalität nicht annähend ersetzen können. 

Der Variantenvergleich zwischen der Variante ST-II-Ost und der Variante ST-II-West ist ent-

gegen dem Vorbringen des Einwenders rechtlich nicht zu beanstanden. Die umfassenden 

Ausführungen hierzu im Erläuterungsbericht (PU 1, S. 51 ff.) zeigen die Vorzugswürdigkeit der 
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Westvariante gegenüber der Ostvariante nachvollziehbar auf. Die Trassenführung der Ostva-

riante verläuft auf der gesamten Streckenlänge durch bisher unzerschnittene und ungestörte 

Biotopbereiche und Tierlebensräume und es kommt bei ihr flächenmäßig zu einer höheren 

Zerschneidung bzw. einem höheren Verlust von Schutzgebieten als bei der Westvariante (vgl. 

PU 1, S. 90). Daneben führt die Ostvariante im Bestand der wertvollen Biotope zu fast doppelt 

so hohen Verlusten wie die Westvariante (vgl. PU 1, S. 74). Auch anlage- und betriebsbedingt 

führt die Ostvariante im Gegensatz zur Westvariante zu mehr Beeinträchtigungen der Tiere 

(vgl. PU 1, S. 90). Zudem müsste bei der Ostvariante die für Extremhochwässer ausgewiesene 

Wische gequert werden (vgl. PU 1, S. 92), besteht hier im Vergleich zur Westvariante eine 

erhöhte Nebelhäufigkeit (vgl. PU 1, S. 60) und wären hier im Gegensatz zur Westvariante 

wegen der beinahe doppelten Menge der zu querenden Gräben mehr Brückenbauwerke (vgl. 

PU 1, S. 59 A und S. 76) erforderlich. Die mit der Ostvariante verbundenen Vorzüge (kürzere 

Streckenlänge, Vermeidung der Querung von Wasserschutzgebieten, Vorteile in Bezug auf 

aktiven Lärmschutz, geringerer Waldverlust, flächenmäßig geringere Querung archäologisch 

relevanter Flächen, geringere Auswirkungen auf Fledermauslebensräume) fallen gegenüber 

den mit der Westvariante verbundenen Vorteilen nicht derart stark ins Gewicht, dass der Ost-

variante der Vorzug einzuräumen gewesen wäre. Entscheidend hierfür ist der Umstand der 

engen Bündelung der Westvariante mit der B 189, was in Bezug zur Länge des Vergleichsab-

schnittes der Ostvariante (1/3 der Länge des Vergleichsabschnittes) auch beim Flächenver-

brauch Vorteile mit sich bringt und im Gegensatz zur Ostvariante die Beeinträchtigung einer 

bisher ungestörten Landschaftssituation vermeidet.  

Soweit sich der Einwender gegen die geplante Ausgleichsmaßnahme ACEF 34 wendet, hat der 

Vorhabenträger in seinen Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 10.09.2012 bereits ausge-

führt, dass auf diese Maßnahme aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht verzichtet werden 

kann und hierfür keine geeigneten Alternativflächen zur Verfügung stehen. Auch wurde die 

Maßnahmefläche hinsichtlich des Flächenzuschnitts und der Flächengeometrie geändert, um 

die Bewirtschaftung der benachbarten landwirtschaftlichen Flächen nicht unnötig zu erschwe-

ren (vgl. Änderungsübersicht, S. 5 A). Ziel dieser Komplexmaßnahme ist die Schaffung von 

Ersatzhabitaten für Amphibien. Deren Erfolgswahrscheinlichkeit ist nach den Ausführungen 

des Vorhabenträgers auf den hierfür anvisierten Flächen in der Gemarkung Geestgottberg 

höher als auf Flächen der öffentlichen Hand, weil diese öffentlichen Flächen im Vergleich zu 

den für die Maßnahme anvisierten Flächen vom beeinträchtigten Kernlebensraum der Amphi-

bien weiter entfernt liegen und zusätzlich durch die Barrierwirkung der B 189 in ihrer Eignung 

beeinträchtigt werden. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich insoweit den Ausführungen 

des Vorhabenträgers in den benannten Erwiderungen an und verweist zudem betreffend die 

Alternativlosigkeit entsprechender Ausweichflächen auf die Ausführungen beim Einwender E 
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319. Vor diesem Hintergrund müssen auch die in Bezug auf die geplanten Maßnahmen A 18.2 

(Pflanzung von 17 Eichen östlich der A 14) und G 14.10 (Pflanzung von Strauch-Baumhecken 

östlich der A 14) erhobenen Einwendungen des Einwenders zu der hierdurch erforderlich wer-

denden Inanspruchnahme von in seinem Eigentum stehenden oder von ihm gepachteten und 

landwirtschaftlich genutzten Flächen zurückgewiesen werden, zumal diese Maßnahmen es-

sentieller Bestandteil des Maßnahmenkonzeptes der VKE 3.1/3.2a sind, welches eine ausrei-

chende Einbindung des Straßenbauwerkes in die Landschaft sowie die Kompensation vorha-

benbedingter Eingriffe möglichst nahe des Eingriffsraumes vorsieht. 

Mit den betroffenen Schutzgebieten (SPA „Aland-Elbe-Niederung“, FFH-Gebiet „Aland-Elbe-

Niederung nördlich Seehausen“ und FFH-Gebiet „Elbaue-Beuster-Wahrenberg“) ist das Vor-

haben verträglich.  Zur Begründung wird auf die in diesem Beschluss enthaltenen FFH-Ver-

träglichkeitsprüfungen verwiesen. Soweit der Einwender darüber hinaus durch das Vorhaben 

eine Beeinträchtigung des SPA-Gebietes „Unteres Elbtal“ und des FFH-Gebietes „Colbitz-

Letzlinger Heide“ rügt, ergibt sich bereits aus der Übersichtskarte (vgl. PU 2, Blatt-Nr. 2.2), 

dass sich diese nicht im Wirkbereich der geplanten Trasse der VKE 3.1/3.2a befinden. Auch 

ergibt sich aus dem Erläuterungsbericht (vgl. PU 1, S. 104A), dass das SPA-Gebiet „Unteres 

Elbtal“ durch die im Land Brandenburg gelegenen VKEen 3.2b, 4 und 5 beeinträchtigt wird. 

Soweit das FFH-Gebiet „Colbitz-Letztlinger-Heide“ durch die VKEen 1.2, 1.3 und 1.4 beein-

trächtigt wird, wurde dies im Rahmen der hierzu bereits erlassenen Planfeststellungsbe-

schlüsse durch das Land Sachsen-Anhalt umfassend berücksichtigt. 

Rechtlich nicht zu beanstanden ist auch das geplante Wirtschaftswegekonzept. Der Erreich-

barkeit der von dem Einwender bewirtschafteten Ackerflächen tragen die landwirtschaftlichen 

Nebenbestimmungen in A.V.4.1 und die zwischen dem Vorhabenträger und dem Einwender 

abgeschlossene Entschädigungsvereinbarung vom 19.09.2018/19.10.2018 Rechnung. Beide 

Regelungen dienen dem Einwender auch zur Nutz- und Erreichbarkeit landwirtschaftlicher Flä-

chen. Im Übrigen ist aus der tabellarischen Übersicht auf S. 183 B der PU 1 ersichtlich, dass 

im Zusammenhang mit dem Neubau der BAB 14 in der VKE 3.1/3.2a Wirtschaftswege im Ge-

samtumfang von ca. 6.139,73 km neu errichtet bzw. ausgebaut werden, wobei ihre Befesti-

gung entsprechend ihrer Beanspruchung erfolgt. Soweit der Einwender für die einstreifige 

Wegeunterführung (Bw 121 A) neben einer Mindesthöhe eine Mindestfahrbahnbreite von 5,00 

m fordert, hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung vom 16.09.2011 zu Recht ausgeführt, 

dass dies dem Regelwerk zum Ausbau landwirtschaftlicher Wirtschaftswege (Arbeitsblatt 

DWA-A 904, Richtlinien für den ländlichen Wegebau, Oktober 2005 [RLW 2005]) und darauf 

beruhenden Abstimmungen mit dem ALFF Altmark widersprechen würde, unter Berücksichti-

gung des beidseitigen Seitenraumes eine Wegebreite von mind. 4,50 m abgesichert sei und 

für die Wegeunterführungen Bw 119A und 121A lichte Weiten von mind. 7,00 m und lichte 
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Höhen von mind. 4,50 m gewährleistet seien. Soweit der Einwender darüber hinaus für be-

stimmte Wirtschaftswege geänderte Befestigungsarten fordert, wird auf Kapitel 4.3.2 des Er-

läuterungsberichtes (Antragsunterlage 1, S. 182 A ff.) verwiesen. Wie der Vorhabenträger in 

seiner Erwiderung vom 16.09.2011 zudem ausgeführt hat, ist der vom Einwender geforderte 

Ausbau des Weges östlich fernab (ca. 1 km) der geplanten BAB 14 nördlich entlang der Bahn-

strecke Salzwedel – Geestgottberg mit Anschluss in Geestgottberg (Schulstraße) durch das 

Vorhaben nicht zu rechtfertigen. Zwischen den Kreuzungen mit der Bahnstrecke und der dor-

tigen Wässerung ist kein Wirtschaftsweg entlang der B 189 vorhanden, welcher infolge der 

Überbauung der B 189 an anderer Stelle zu ersetzen ist. Wie der Vorhabenträger darüber 

hinaus in seiner Erwiderung vom 15.06.2018 zutreffend ausgeführt hat, werden aus vorhaben-

bedingt veränderten Wege- und Erschließungsverhältnissen resultierende unzumutbare Nach-

teile (z. B. Wirtschaftserschwernisse durch erheblichen Um- und Mehrwege) im Zuge eines 

dem Planfeststellungsverfahren nachgelagerten Grunderwerbs- und Entschädigungsverfah-

rens auf der Grundlage eines entsprechend in Auftrag gegebenen und erstellten Gutachtens 

entschädigt, soweit dieses entsprechende Erschwernisse feststellt. Die Planfeststellungsbe-

hörde schließt sich den insoweit vom Vorhabenträger getätigten Ausführungen zum Wirt-

schaftswegenetz unter Berücksichtigung der geänderten Planunterlagen an. 

Die vom Einwender gerügte Durchschneidung des Naherholungsgebietes im Bereich Geest-

gottberg stellt kein durchgreifendes Planungshindernis dar. Zu berücksichtigen ist insoweit die 

bereits gegebene Vorbelastung durch die B 189. Im Übrigen wird zur Minimierung der Eingriffe 

und Neuzerschneidungen in Natur und Landschaft eine eng an die bestehende B 189 gebün-

delte Trasse der BAB 14 verfolgt. Hinzu kommen in der Planung vorgesehene straßenbeglei-

tende Gestaltungsmaßnahmen. Zudem wurden Eingriffe in Natur und Landschaft, einschließ-

lich natürlicher Lebensräume im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP, 

PU 12.A und 12.B) und der gesonderten Artenschutzbeiträge (ASB, PU 12.A.5 und 12.B.5) 

sowie der Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP, PU 16.A.1 bis 16.B.4) um-

fassend untersucht und bewertet. Die zuständige Biosphärenreservatsverwaltung hat im ge-

genständlichen Planfeststellungsverfahren dem Projekt und seinen zugehörigen Kompensati-

onsmaßnahmen nicht widersprochen. Es wird insoweit auch auf die Ausführungen bei dem 

Einwender E 72 unter dem Punkt „Verlust der Naherholungsgebiete Märsche, Elbauen und 

Barsberger Forst“, dem Einwender E 77 unter dem Punkt „Wertverlust des Naturgutes Altmark“ 

und dem Einwender E 81 unter dem Punkt „Belastung von Flora und Fauna“ verwiesen. Soweit 

der Einwender in diesem Zusammenhang die Errichtung von Wildschutzzäunen und Wildbrü-

cken fordert, wurde dies in den Planunterlagen entsprechend berücksichtigt. Neben Wild-

schutzzäunen ist die Errichtung des Bauwerkes (Bw) 120A (Alandquerung im Zuge BAB 14) 

geplant, welches gleichzeitig als Wildunterführung (vgl. PU 1, S. 208B) dient, so dass die 
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Alandniederung als Ausbreitungsstruktur für land- und gewässergebundene Arten (Amphibien, 

Fischotter, Biber, Wild und weitere Klein-, Mittel- und Großsäuger) erhalten bleibt (vgl. PU 

12.A.0.A, S. 110). Auch die sonstigen Brückenbauwerke im Zuge der Querung von Wirt-

schaftswegen, Gräben und der Bahnbrücke ermöglichen eine Querung der Autobahntrasse. 

Was die vom Einwender gerügte Verkleinerung des Jagdreviers und die damit einhergehende 

Reduzierung seiner Pachteinnahmen betrifft, wird auf das nachgeordnete Enteignungs- und 

Entschädigungsverfahren verwiesen, in welchem hierüber zu befinden ist. Im Rahmen der in 

diesem Beschluss zu treffenden Gesamtabwägung wird von der Planfeststellungsbehörde 

nicht verkannt, dass sich das Vorhaben auf den Jagdwert der von dem Einwender bejagten 

Flächen voraussichtlich nachteilig auswirkt. Auch mit Rücksicht darauf überwiegen allerdings 

die Vorteile des Vorhabens. 

Der Einwender rügt auch ohne Erfolg den Umstand, dass in dem vorliegenden Planfeststel-

lungsverfahren keine Strategische Umweltprüfung durchgeführt wurde. Die Strategische Um-

weltprüfung (SUP) von Plänen und Programmen wird speziell im dritten Teil des UVPG (§§ 33 

– 46 UVPG) in der derzeit gültigen Fassung normiert. Zu den in § 33 UVPG genannten Plänen 

und Programmen gehören nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG i. V. m. der Anlage 5 Nr. 1 Verkehrs-

wegeplanungen auf Bundesebene einschließlich Bedarfspläne nach einem Verkehrswegeaus-

baugesetz des Bundes. Mit Bezug auf die VKE 3.1/3.2a ist hier auf den durch das Fünfte 

Gesetz zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes vom 04.10.2004 (BGBl I S. 2574) zum 

16.10.2004 in Kraft getretenen Bedarfsplan für Bundesfernstraßen abzustellen, mit welchem 

der Neubau der A 14 Magdeburg – Wittenberge – Schwerin als laufendes und fest disponiertes 

Vorhaben mit besonderem naturschutzfachlichem Planungsauftrag in den Vordringlichen Be-

darf eingestuft wurde. Da die Vorschriften der SUP-Richtlinie erst nach dem 2004 in Kraft ge-

tretenen Bedarfsplan in deutsches Recht umgesetzt wurden, ist die Übergangsvorschrift des 

§ 74 UVPG zu beachten. Dessen Absatz 8 greift nicht, weil der Bedarfsplan bereits am 

16.10.2004 in Kraft getreten ist. Aus dem gleichen Grund greift auch Absatz 9 dieser Vorschrift 

nicht. Demzufolge besteht für das Vorhaben keine SUP-Pflicht. Auch kann die Planfeststel-

lungsbehörde in den vorgelegten Planunterlagen keinen Verstoß gegen § 6 Abs. 3 und 4 

UVPG a. F. i. V. m. § 74 Abs. 2 UVPG n. F. feststellen, weil sich aus den vorgelegten Unter-

lagen die für die Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlichen Angaben entnehmen lassen.  

Für eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung von Bienen (Minderung der Bestäubungsleistung 

und Bienensterben) gibt es nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde keine hinreichen-

den Anhaltspunkte. Der Vorhabenträger hat in seiner Erwiderung vom 13.12.2017 (S. 13) zu 

Recht darauf hingewiesen, dass das Bienensterben vielfältige Ursachen hat. Verantwortlich 

hierfür ist u. a. der Einsatz von Insektiziden und Pestiziden in der Landwirtschaft. Aber auch 

Monokulturen in der konventionellen Landwirtschaft bedrohen die vielfältigen Lebensräume 
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der Bienen. Weitere Ursachen sind Parasiten/Krankheiten (z.B. der Befall mit der Varroamilbe) 

und monotone blütenarme Gärten. Für die These, dass neben diesen Einflussfaktoren auch 

dem Straßenverkehr eine maßgebliche Rolle als Ursache für das Bienensterben zukommen 

soll, finden sich in der Fachliteratur keine ausreichenden Belege.  

Ohne Erfolg bleibt auch die Bezugnahme des Einwenders auf das von dem Büro „Schreiber 

Umweltplanung“ unter dem 24.04.2018 für die Verkehrseinheit 1153 (Brandenburg) erstelle 

Gutachten „Defizite bei der Bearbeitung des Arten- und Habitatschutzes im Zuge der Planung 

und Genehmigung der BAB (Verkehrseinheit 1153) westlich von Wittenberge“. Insoweit fehlt 

es an einer hinreichend deutlich gemachten Übertragbarkeit der dort angesprochenen Prob-

leme auf den mit dem vorliegenden Beschluss planfestgestellten Abschnitt VKE 3.1/3.2a. 

12.2.215. Einwender E 215  

Einwendung vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark) 

und neben dem Einwender E 214 Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes mit Sitz in See-

hausen (Altmark), dessen Flächen zum Teil von dem Vorhaben in Anspruch genommen wer-

den. 

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 214 selben Datums 

und wird deshalb, sofern sie sich nicht bereits aufgrund des durch den anwaltlich vertretenen 

Einwender E 214 unterschriebenen Entschädigungsangebots teilweise erledigt hat, aus den 

gleichen Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.216. Einwender E 216  

Einwendung vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Wendemark der Gemeinde Altmärkische Wische.  

Er macht geltend: Es fehle an einem Verkehrsbedarf für die A 14. Es sei bislang keine echte 

Alternativenprüfung durchgeführt worden. Ein Ausbau der B 189 sei ausreichend zur Auf-

nahme des prognostizierten Verkehrsaufkommens. Die geplante Trasse beeinträchtige Tou-

rismus und Wirtschaftskraft negativ und führe zu großflächiger Verlärmung. Die geplante 

Dammlage sei mit Blick auf eintretendes Hochwasser bzw. damit einhergehendem Damm-

bruch für dort lebende Menschen äußerst fatal. Eine Trassenführung in Troglage sei für 
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Mensch und Natur günstiger. Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen seien trassennah um-

zusetzen und nicht in Schollene, welches sich ca. 37 km von Seehausen entfernt befinde. 

Durch den Baustellverkehr werde die L 2 zerstört. Der Einwender fordert daher eine realisti-

sche Prüfung der Null-Plus-Variante, orts- und trassennahe Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men, die Führung der Trasse in Troglage und eine Untertunnelung der Elbe. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Sie dürfte bereits unzulässig sein, weil nicht ersichtlich ist, inwieweit der nicht grundstücksbe-

troffene und weit außerhalb des Wirkbereichs der Autobahn wohnhafte Einwender von dem 

Vorhaben selbst betroffen ist.  

Jedenfalls ist die Einwendung aber unbegründet: 

Soweit sich der Einwender in seinen Einwendungen zu den Themen „Verkehrsbedarf, Ver-

kehrsprognose 2025“, „Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante)“, „Trassierung und Dammlage“, 

„Negatives Zukunftsszenario“, „Tunnel zur Elbequerung“ und „Hochwasser und Deich-

bruchszenario“ äußert, hat sich die Planfeststellungsbehörde mit diesen Themen u.a. bereits 

im Rahmen der Bescheidung der Einwender E 1 und E 59 auseinandergesetzt. Darauf wird 

zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.  

Ergänzend wird ausgeführt: 

Der erhobene Einwand betreffend die ursprünglich geplante Ersatzmaßnahme zur Wieder-

vernässung der Fuchsbergniederung (Maßnahmen Nr. E 38.1 bis E 38.4 - VKE 3.1 und E 7 - 

VKE 3.2a) hat sich infolge Planänderung erledigt. Denn die Maßnahme ist ersatzlos entfallen 

(vgl. PU 0, S. 5A, PU 12-A-0-A, S. 377-380 und PU 12-B-0-A, S. 69). 

Hinsichtlich der befürchteten Straßenschäden hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung 

zugesagt, die durch den Verkehr von und zur Baustelle beanspruchten Straßen und Wege 

nach entsprechender Bestandsaufnahme und Abschluss der Bautätigkeit in ihren ursprüngli-

chen Bestand vor Beginn der Baumaßnahme zu versetzen.  

Im Übrigen besteht für die Straßenanlieger kein gesetzlicher Anspruch auf Schutz vor ver-

kehrsbedingten Wirkungen, wie Lärm oder Abgase, welche auch die vorübergehende Nutzung 

der öffentlichen Straßen als Transport- und Erschließungsweg im Rahmen der Widmung und 

der Vorschriften des Straßenverkehrsrechtes mit sich bringt. 
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12.2.217. Einwender E 217  

Einwendung vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Wendemark der Gemeinde Altmärkische Wische.  

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 216 selben Datums 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.218. Einwender E 218 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeide Aland.  

Er lehnt den Bau der BAB 14 ab. Er müsse infolge des Autobahnbetriebs mit erheblichen phy-

sischen und psychischen Schäden rechnen. Für den Fall, dass die Autobahn gleichwohl ge-

baut werde, fordert er eine weitestgehende Führung in Troglage oder in Geländehöhe. Die 

geplante Dammlage passe sich nicht der Landschaft an, sondern führe zu deren Verunstal-

tung. Daneben befürchtet er erhebliche Lärmbeeinträchtigungen durch den Baustellen- und 

Durchgangsverkehr auf der L 2 und der Alandstraße und fordert aktive Lärmschutzmaßnah-

men für den gesamten Verlauf beider Straßen, sowie passiven Lärmschutz für sein Haus. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Der geltend gemachte Anspruch auf zusätzlichen aktiven und passiven Lärmschutz ist nicht 

begründet. Das 1,4 km von der Autobahn entfernte Wohngebäude des Einwenders steht au-

ßerhalb der insoweit maßgeblichen Grenzwert-Isophonenlinien (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 

11.2, Blatt 1 A).  

Auch hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung dargelegt, dass für die in diesem Abschnitt 

der A 14 gewählte Aufrisstrassierung diverse Zwangspunkte verantwortlich sind (vgl. auch PU 

1, S. 137 ff.), welche gegen eine Tieferlegung der Trasse bzw. dessen Führung in Troglage 

sprechen. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich diesen Ausführungen an. 

Zudem wird die Trasse durch eine Vielzahl von Gestaltungsmaßnahmen in das Landschafts-

bild eingebunden und werden bestehende Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch 
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entsprechende Maßnahmen (A 15.7, A 18.1, A 18.2, A 18.3, A 18.4, A 19.1, ACEF 32) kompen-

siert (vgl. PU 12, Unterlage A-0A, S. 188). Um Eingriffe und Neuzerschneidungen in Natur und 

Landschaft zu minimieren, wird die Trasse möglichst eng mit der B 189 gebündelt.  

Auch die geforderten Lärmschutzmaßnahmen für die L 2 und die Alandstraße sind, wie vom 

Vorhabenträger zutreffend ausgeführt, unbegründet. Zum einen widerlegt die prognostizierte 

Verkehrsbelastung für die L 2 eine erhebliche Verkehrszunahme auf dieser Straße. Zudem 

soll die künftige Nutzung der vorhandenen Alandstraße im Abschnitt zwischen der L 2 und 

südlich des Gewerbegebietes Geestgottberg mit Blick auf die bestehenden Einschränkungen 

(Ausbaustandard, bei Hochwasserlagen) mit entsprechender verkehrsbehördlicher Anord-

nung dem landwirtschaftlichen und Anliegerverkehr vorbehalten sein. Darüber hinaus erfolgt 

die Bauausführung unter Berücksichtigung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum 

Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (AVV Baulärm) und der 

Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV). 

Im Übrigen besteht für die Straßenanlieger kein gesetzlicher Anspruch auf Schutz vor ver-

kehrsbedingten Wirkungen, wie Lärm oder Abgase, welche auch die vorübergehende Nutzung 

der öffentlichen Straßen als Transport- und Erschließungsweg im Rahmen der Widmung und 

der Vorschriften des Straßenverkehrsrechtes mit sich bringt. 

12.2.219. Einwender E 219 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 218 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.220. Einwender E 220 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 218 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.221. Einwender E 221  

Einwendungen vom 01.04.2010 und vom 15.12.2011 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgottberg der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark).  

Mit seiner Einwendung vom 01.04.2010 fordert er die Bemessung aller aktiven und passiven 

Schallschutzmaßnahmen nach den Orientierungswerten der DIN 18005 und den Vorsorge-

werten des UBA, eine Berücksichtigung des Windeinflusses von mehr als 3 m/s, eine Berech-

nung der Lärmemissionen mit den tatsächlich gefahrenen und nicht mit den Richtgeschwin-

digkeiten, den Bau von Schallschutzwänden, da der Flüsterasphalt keine langfristige Alterna-

tive biete, den Einbau von Lärmschutzverglasung in den Fenstern und Türen seines Hauses 

sowie eine lärmdämpfende Geschwindigkeitsbegrenzung im benannten Teilabschnitt. Er be-

fürchtet, dass es zu einer Verunreinigung des Grundwassers durch die Bauarbeiten sowie 

durch verwendete Materialien kommen werde. Er fordert einen Anschluss an das hiesige Was-

sernetz durch den Vorhabenträger. Die vorherrschende Bepflanzung trage maßgeblich zum 

Hochwasserschutz bei, weshalb durch den Vorhabenträger vorgenommene Abholzungen 

durch Neubepflanzungen im gleichen Gebiet ersetzt werden müssen. Die Anbindung des Plat-

tenweges der Märsche an die B 189 werde das Verkehrsaufkommen erhöhen und sei deshalb 

abzulehnen. Im Zuge der Bauausführung werde es zu Erschütterungen kommen, die zu Schä-

den an seinem Wohnhaus führen könnten. Ein erheblicher Wertverlust sei zu erwarten, wofür 

er eine angemessene finanzielle Entschädigung fordert. Für den Fall, dass seine Forderungen 

nicht erfüllt werden, verlangt er die Umsiedlung seiner Familie ohne finanzielle Einbußen. 

Mit seiner Einwendung vom 15.12.2011 wiederholt er sein bisheriges Vorbringen.  

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Ein Anspruch auf aktive oder passive Lärmvorsorge steht dem Einwender nicht zu. Bereits ab 

einer Entfernung von 200 m zur westlichen Richtungsfahrbahn der Autobahn kommt es im 

Bereich der Märsche zu keiner Überschreitung der Immissionsgrenzwerte für die Nacht in ei-

nem Mischgebiet. Das Wohngrundstück des Einwenders liegt in ca. 650 m Entfernung zur 

geplanten Autobahn und damit deutlich außerhalb des insoweit kritischen Bereichs. Zur wei-

teren Begründung wird auf die Bescheidung der insoweit gleichlautenden Einwendung des 

Einwenders E 1 verwiesen. 

Unbegründet ist auch die vom Einwender geäußerte Befürchtung, dass die Eigenwasserver-

sorgung, die in Geestgottberg auf verschiedenen Grundstücken mittels Brunnen durchgeführt 
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wird, durch vorhabenbedingte Versickerung tausalzhaltiger Straßenabwässer beeinträchtigt 

werde. Zu dieser Frage hat der Vorhabenträger ein Gutachten erstellen lassen („Gutachten 

über die voraussichtliche Belastung von Eigenwasserversorgungsanlagen durch Versickerung 

tausalzhaltiger Straßenabwässer im Zusammenhang mit dem Lückenschluss der BAB 14“ des 

Büros für Hydrologie und Bodenkunde Gert Hammer vom 01.10.2010). Aus diesem geht her-

vor, dass das in diesen Anlagen geförderte Grundwasser infolge physikalisch-chemischer 

Grenzwertüberschreitungen nicht zur Verwendung als Trinkwasser gem. TrinkwV 2001 ge-

eignet ist (vgl. S. 18, 19 und 20 des Gutachtens). Ermangelt es dem Grundwasser im hier 

untersuchten Bereich aber bereits unabhängig von dem Vorhaben an der erforderlichen Trink-

waserqualität, wird dieser Zustand auch durch die zukünftige Versickerung tausalzhaltiger 

Straßenabwässer aus dem Bereich der BAB 14 nicht maßgeblich verschlechtert (vgl. auch die 

im EÖT am 12.12.2011 übergebene Stellungnahme des Landkreises Stendal). Zudem ist die 

geforderte Änderung der bestehenden Trinkwasserversorgung nicht durch vorhabenbedingte 

Wirkungen auf das Grundwasser zu rechtfertigen. 

Durch das Vorhaben bedingte Eingriffe in bestehende Bepflanzungen werden am Eingriffsort 

durch die geplante Auwaldbegrünung (Ersatzmaßnahmenkomplex E 2 und ECEF/FFH3) in einer 

Größenordnung von 14 ha um ein Vielfaches ersetzt. 

Der Wirtschaftsweg Märsche wird durch das Bauvorhaben weder in seinem Bestand noch in 

seinem Anschluss an die B 189 geändert.  

Es ist nicht davon auszugehen, dass es infolge der Vorhabenrealisierung zu Schäden an der 

benachbarten Bebauung kommen wird. Der Vorhabenträger sichert die Realisierung des Bau-

vorhabens mit der nötigen Sorgfalt zu. Dessen ungeachtet wird er vor Baubeginn eine gut-

achterliche Bestandsaufnahme zu seinen Lasten durchführen. 

Bezüglich seiner Forderung nach einer Entschädigung für den etwaigen Wertverlust seiner 

Immobilie wird der Einwender auf die Bescheidung der insoweit inhaltsgleichen Einwendung 

des Einwenders E 48 verwiesen. 

Ein Anspruch auf Umsiedlung, die in Gestalt einer Übernahme seines Grundstücks zu gewäh-

ren wäre, steht dem Einwender nicht zu. Die Verwirklichung des planfestgestellten Straßen-

bauvorhabens verschlechtert die Situation seines 650 m von der Autobahn entfernten Wohn-

grundstücks nicht derart, dass dessen Nutzung zu Wohnzwecken unzumutbar erscheint. 
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12.2.222. Einwender E 222  

Einwendungen vom 01.04.2010 und vom 15.12.2011 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgottberg der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendungen sind identisch mit denen des Einwenders E 221 und werden deshalb 

aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.223. Einwender E 223  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Krüden.  

Er macht geltend: Mit seinem Wohn- und Geschäftsgrundstück, das sich in unmittelbarer Nähe 

zum geplanten Streckenverlauf bzw. dem Bau der Auf- und Abfahrt und der Autobahnquerung 

der L 2 befinde, werde er stark durch Lärm, Abgase, Erschütterungen und Schmutz betroffen. 

Die Unfallgefahr beim Verlassen des Grundstückes werde steigen. Nach der Fertigstellung der 

Autobahn würden sich die Beeinträchtigungen durch Lärm, Abgase, Schadstoffe und Land-

schaftsveränderung negativ auf die Gesundheit und Lebensqualität seiner Familie auswirken. 

Die Lärmschutzwände unterlägen überdies falschen Berechnungen. Laut eines Gutachtens 

werde eine massive Gesundheitsgefährdung erwartet. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Un-

fällen mit Gefahrgut komme, steige erheblich an. Er befürchtet Mautausweichverkehr auf der 

L 2. Zudem befürchtet er eine Existenzgefährdung seiner Firma, da bereits während der Bau-

phase die Erreichbarkeit durch Kundschaft und Lieferungen per Lkw nicht gegeben sei. Er 

fordert einen Stopp des Autobahnbaus bzw. die Trassenverlegung mit Abrücken von der 

Wohnbebauung oder eine Umsiedlung als Betroffene. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen: 

Die zulässigen Lärmimmissionsgrenzwerte werden am Wohngebäude des Einwenders einge-

halten. Zwar ist sein Wohngrundstück lediglich ca. 135 m von der äußeren westlichen Fahr-

bahnkante der BAB 14 und 300 m von der westlichen Rampe der AS Vielbaum entfernt. Des-

halb können die Grenzwerte nur bei Durchführung aktiver Lärmschutzmaßnahmen eingehal-
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ten werden. Solche sind aber in Gestalt der als Bauwerk 117.L vorgesehenen Lärmschutz-

wand und eines lärmmindernden Straßenbelags vorgesehen. Diese Maßnahmen reichen zur 

Einhaltung der Immissionsgrenzwerte aus (vgl. dazu PU 11).  

Unbegründet ist auch die Forderung des Einwenders nach einer Koordinierung verschiedener 

Lärmschutzmaßnahmen unter Betrachtung der Überlagerung der Emissionsquellen. Zur Be-

gründung wird insoweit auf die lärmbezogenen Ausführungen zum Einwender E 1 verwiesen.  

Das Ergebnis der Luftschadstoffuntersuchung hat gezeigt, dass es auch zu keiner Überschrei-

tung der geltenden verkehrsspezifischen Grenz- und Leitwerte kommen wird (vgl. PU 11, Teil 

1 und Teil 2, Teil 11.3.).  

Baubedingte unzumutbare Lärmbelästigungen sind nicht zu erwarten. Der Vorhabenträger si-

chert die Realisierung des Bauvorhabens mit der nötigen Sorgfalt zu. Auch ist nicht davon 

auszugehen, dass es infolge der Vorhabenrealisierung zu Schäden durch Erschütterungen am 

Wohnhaus des Einwenders kommen wird. Dessen ungeachtet wird der Vorhabenträger vor 

Baubeginn eine gutachterliche Bestandsaufnahme zu seinen Lasten durchführen. 

Für Straßenanlieger besteht darüber hinaus kein gesetzlicher Anspruch auf Schutz vor ver-

kehrsbedingten Wirkungen durch Lärm oder Abgase infolge einer vorübergehenden Nutzung 

als Transport- oder Erschließungsweg. 

Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass der Einwender beim Verlassen seines Grundstücks 

vorhabenbedingt einer erhöhten Unfallgefahr ausgesetzt sein wird, sind weder vorgetragen 

noch ersichtlich. 

Auch der mögliche Anstieg von Unfällen mit Gefahrgut lässt sich nicht ursächlich dem Vorha-

ben anlasten. Auch im bereits bestehenden Straßennetz sind Unfälle unter Berücksichtigung 

des steigenden Güterverkehrsaufkommens nicht auszuschließen. 

Im Hinblick auf den befürchteten Mautausweichverkehr auf der L 2 wird auf die Bescheidung 

der insoweit inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 67 verwiesen.  

Die Erreichbarkeit des Grundstückes des Einwenders wird auch nach dem Bau der BAB 14 

gegeben sein.  

Ein Abrücken der Trasse von der Wohnbebauung und damit eine Verlegung derselben wurde 

zwar im Rahmen der Prüfung verschiedener Trassenvarianten erwogen. Im Ergebnis der Va-

riantenprüfgung hat sich aber aus den dort angeführten Gründen die Planfeststellungsvariante 

als vorzugswürdig erwiesen.  
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Ein Anspruch auf Umsiedlung, die in Gestalt einer Übernahme seines Grundstücks zu gewäh-

ren wäre, steht dem Einwender nicht zu. Die Verwirklichung des planfestgestellten Straßen-

bauvorhabens verschlechtert die Situation seines 135 m bzw. 300 m von der Autobahn ent-

fernten Wohngrundstücks nicht derart, dass dessen Nutzung zu Wohnzwecken unzumutbar 

erscheint. 

12.2.224. Einwender E 224  

Einwendungen vom 31.03.2010 und vom 21.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 03.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Krüden.  

Seine Einwendungen sind identisch mit denjenigen der Einwender E 223 (Einwendung vom 

31.03.2010) und E 125 (Einwendung vom 21.10.2014 [2. PÄ]) und werden deshalb aus den-

selben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.225. Einwender E 225 

Einwendung vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung entspricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 182 und wird 

deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.226. Einwender E 226 

Einwendung vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 225 und entspricht 

deshalb ebenfalls im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 182. Sie wird folglich aus 

denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.227. Einwender E 227  

Einwendung vom 02.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Mit seiner Einwendung macht er geltend: Er sei Besitzer eines zwischen den Bauwerken 123 

und 124 gelegenen Grundstücks. Der auf dem Grundstück befindliche Autoservice beheize 

den gesamten Betrieb mittels umweltfreundlicher Wärmepumpe auf Grundwasserbasis. Das 

Grundwasser, dem die Wärme entzogen worden sei, werde in den östlichen Teil des Teiches 

hinter dem Bauwerk 123 eingeleitet. Dieser Teich habe eine Rohrverbindung zum nebenlie-

genden Graben. Der östliche Teil des Teiches müsse offenbleiben, ebenso der Abfluss zum 

Graben, da andernfalls der Betrieb nicht mehr beheizt werden könne. Des Weiteren hält er die 

östliche Rampe des Bw 124 für unzureichend. Seiner Ansicht nach bestehe die Möglichkeit, 

die Rampe zu verlängern, indem diese zwischen der A 14 und den Grundstücken Flur 4, Flur-

stücke 219/1, 219/2 und 217 auf den öffentlichen Weg Flur 4, Flurstück 679/205 geführt werde. 

Die Einwendung bezüglich der Heizwasserentsorgung hat sich erledigt. Der Einwender hat 

sein Grundstück an eine Autolackiererei verpachtet, die die Wärmepumpe auf einen Schluck-

brunnen umstellte. Infolgedessen wird das entnommene Grundwasser auf dem Betriebsge-

lände wieder dem Grundwasser zugeleitet. 

Im Übrigen wird die Einwendung zurückgewiesen. 

Die Planung hinsichtlich der gewählten Trassierung der Überführung des Wahrenberger We-

ges ist richtlinienkonform und sachgerecht. Eine Verlegung, wie vom Einwender vorgeschla-

gen, ist aufgrund trassierungstechnisch bedingter Eingriffe in Grundstück und Bebauung der 

Firma und notwendiger straßenbaulicher Folgemaßnahmen mit entsprechend zusätzlichem 

Kompensationsbedarf nicht geboten. 

12.2.228. Einwender E 228  

Einwendungen vom 30.03.2010 (mehrere Schreiben), 06.04.2010, 24.02.2011, 11.12.2011 (2 

E-Mails), 27.12.2012 (1. PÄ), 07.09.2014 

Erwiderungen vom 14.10.2011, 11.01.2012, 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgottberg der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark) und Eigentümer verschiedener landwirtschaftlich genutzter Grund-

stücke, die für das Vorhaben in Anspruch genommen werden.   
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Mit Einwendung vom 30.03.2010 macht er geltend: Durch die Inanspruchnahme seiner Grund-

stücke werde seine Existenz vernichtet. Er verliere seine Weideflächen für die Schafhaltung, 

von der er lebe, sowie die Waldfläche, die er für die eigene Holzbeschaffung benötige. Er 

befürchtet, dass Erschütterungen jedweder Art die Bausubstanz seines Wohngebäudes und 

seiner Stallungen zerstören könnten. Zudem würde das Ablaufwasser des Deiches gegen das 

Fundament nördlicherseits und gegen das Gebäude laufen. Er ist der Ansicht, dass seine Ge-

bäude aufgekauft und er entschädigt werden müsse. Mit einem weiteren Schreiben vom 

30.03.2010 wendet er sich gegen die Autobahn, da sie das Naturschutzgebiet zerstöre. Stör-

che fänden kein Futter mehr. Die Flugschneisen der Kraniche, der Wildgänse und der Krähen 

würden zerstört werden. Die Höhe des Deiches stelle bei dessen Überquerung eine Gefahr 

für die gesamte Vogelwelt dar. Die Lärmbelastung, der Schmutz, der Staub und die Umwelt-

belastung seien so hoch, dass der Bau der BAB 14 nicht angebracht sei. Er befürwortet den 

Ausbau der B 189 und meint, der Bau der BAB 14 bringe der Altmark nur Nachteile, da die A 

14 eine reine Transitstrecke zu den Billigländern sei. Mit einem weiteren Schreiben vom 

30.03.2010 macht er geltend: Durch den geplanten Bau der BAB 14 werde sein Lebensraum 

vernichtet. Der Lärmschutzwall solle 50 m von seinem Wohnhaus entfernt gebaut werden. 

Aufgrund der Höhe des Walls von ca. 12 m würde er sich fühlen, als würde er in einem Kerker 

leben. Durch die Einkesselung seines Wohngrundstückes zwischen der BAB 14 und der B 189 

sei ein erträgliches Leben nicht mehr möglich. Mit einem letzten Schreiben vom 30.03.2010 

wendet er sich gegen den Bau der BAB 14, da er dadurch seiner Heuweide, welche er mit 

einem anderen Landwirt getauscht habe, beraubt werde. Er benötige das Heu für seine 

Schafe. Zudem habe er noch zwei Pferde zu versorgen. Die getauschte Fläche sei im Grund-

erwerbsverzeichnis nicht erfasst worden. Er verweist nochmals auf den von der Autobahn aus-

gehenden Lärm und etwaige Verschmutzungen und meint, dass in der Folge tote Lämmer 

geboren werden würden. Die noch verbleibenden Weide- und Heuflächen würden durch die 

Autobahn austrocknen und keinen Ertrag mehr einbringen. Er fordert nochmals den Ausbau 

der B 189 und meint, dass es durch die Autobahn zu Mautprellerei komme.  

Mit Einwendung vom 06.04.2010 wiederholt und vertieft er sein bisheriges Vorbringen und 

trägt im Übrigen vor: Durch den Autobahndamm mit Lärmschutzwand werde es zu Verschat-

tungen auf seinem Grundstück kommen. Durch den Bau einer Wendeschleife direkt vor sei-

nem Wohnanwesen und einer neuen Zuwegung blieben zwischen dem Wohnanwesen und 

der Autobahn keine eigenen Flächen in relevantem Umfang mehr bestehen. Die direkte Zu-

wegung zu den eigenen Flächen auf der anderen Autobahnseite werde abgeschnitten. Wäh-

rend der Bauzeit werde das Grundstück unbewohnbar sein. Den Planunterlagen sei nicht zu 

entnehmen, mit welchen Lärmbelastungen, Erschütterungsbelastungen, Belastungen durch 
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Staub- und Luftschadstoffe während der Bauzeit und mit welcher zeitlichen Dauer der Einwen-

der zu rechnen habe. Eine Gesamtlärmbetrachtung nach Fertigstellung der Autobahn unter 

Berücksichtigung der B 189 sowie der reflektierend geplanten Schallschutzwände fehle in den 

Planunterlagen. Bei den Luftschadstoffbelastungen sei die Vorbelastung allgemein abstrakt 

jedoch unter völligem Außerachtlassen der B 189 ermittelt worden. Künftige Erschütterungen 

am Anwesen des Einwenders seien ebenfalls nicht untersucht worden. Der Eingriff in das Ei-

gentum des Einweders sei schwer und unerträglich im Rechtssinne. Sollte die BAB 14 reali-

siert werden, so müsse das Anwesen des Einwenders in Gänze in Anspruch genommen und 

er entsprechend entschädigt werden. Des Weiteren nimmt der Einwender Bezug auf die Stel-

lungnahme des BUND vom 06.04.2010, insbesondere auf die Ausführungen zum nicht abge-

arbeiteten naturschutzfachlichen Planungsauftrag, zu Fragen des Bedarfs und der Planrecht-

fertigung, einschließlich der Ausführungen zu den der Planung zugrundeliegenden verkehrli-

chen Untersuchungen. Gerügt wird die fehlerhafte Abschnittsbildung. Zudem sei die Planung 

überdimensioniert. Die weiteren Einwendungen im Schreiben vom 06.04.2010 entsprechen 

denen des Einwenders E 125. Überdies sei innerhalb des Planfeststellungsbeschlusses über 

eine etwaige Entschädigungspflicht wegen Überschreitung der Immissionsgrenzwerte zu be-

finden. 

Mit Einwendung vom 24.02.2011 bietet der Einwender sein Anwesen zum Verkauf an. 

Mit E-Mail vom 11.12.2011 führt er aus: Durch den Bau der Autobahn werde das Qualmhoch-

wasser gesperrt. Durch den Autobahnbau staue sich das Grundwasser den ganzen Sommer 

über und das Grundstück versumpfe. Das Qualmhochwasser im berühmten Deichschloss er-

reiche eine Höhe von 1 m. Das Grundstück könne dann nicht ohne Benutzung des Deichs 

erreicht und verlassen werden. Würde der Abfluss dann versperrt werden, sei die Zufahrt über 

den gesamten Zeitraum eines Jahres nicht befahrbar. Durch die Autobahn sei eine Verschat-

tung und Versumpfung seines Grundstückes vorprogrammiert. Die B 189 versperre schon jetzt 

die Sonneneinstrahlung. Nur im Sommer erreiche die Sonne das Grundstück. Durch die Au-

tobahn sei sodann die gesamte westliche Seite für den Sonneneinfluss gesperrt. Infolge des-

sen komme es zu einer Versumpfung des Grundstückes und einer Verrottung der Bäume. 

Zudem werde das Haus nicht mehr von der Wärme erreicht; es komme zur Schimmelbildung 

am und im Haus; es entstünden höhere Heizkosten; die Gebäudeteile verfielen und seine Le-

bensqualität werde erheblich beeinträchtigt. Er weist nochmals auf Alternativen zur A 14 hin 

und betont, dass die Autobahn in der Altmark auch mit Blick auf die Altersstruktur der dortigen 

Bevölkerung keinen Sinn mache. 

Mit Einwendung vom 27.12.2012 wiederholt er seine bisherigen Einwendungen. 
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Mit Einwendung vom 07.09.2014 macht er das Angebot zum Verkauf seines Grundstücks von 

der Zahlung einer aus seiner Sicht angemessenen Entschädigung abhängig. Zudem merkt er 

an, dass sich die Elbe durch den Autobahnbau bei Hochwasser zurückstauen werde und damit 

nicht nur Losenrade und Geestgottberg sondern auch Beuster und Seehausen vom Hochwas-

ser betroffen sein werden. Anstelle des vorgesehenen Vorhabens sei ein vierspuriger Ausbau 

der B 189 oder eine Untertunnelung der Elbe vorzugswürdig.  

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Hinsichtlich der geltend gemachten Existenzgefährdung gilt Folgendes:  

Ausweislich des Grunderwerbsverzeichnisses werden Flächen des Einwenders in Geestgott-

berg, Flur 3, Flurstück 45, Flur 1, Flurstück 61, Flur 1, Flurstück 64/4, Flur 3, Flurstück 50 sowie 

Flur 1, Flurstück 67 mit einer Größe von insgesamt ca. 1,8 ha dauerhaft und 50 m² vorüberge-

hend für die Straßenverkehrsanlagen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Anspruch 

genommen. Der Einwender verfügt laut Schreiben vom 24.02.2011 über einen Grundbesitz 

von ca. 16 ha. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein Verlust an Eigentumsflächen 

oder langfristig gesicherten Pachtflächen in einer Größenordnung von bis zu 5 % einen land-

wirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb in der Regel nicht gefährden kann. 

Der Einwender ist jedoch Selbstversorger. Dafür, dass er einen landwirtschaftlichen Voller-

werbsbetrieb führt, gibt es keine Anhaltspunkte. Die vom Einwender getauschten und als Wei-

deland und zur Heugewinnung genutzten Flächen in der Gemarkung Geestgottberg, Flur 3, 

Flurstücke 65 und 109/59 werden allerdings durch das gegenständliche Bauvorhaben nicht 

beansprucht, so dass die Futtergewinnung für seine Schafe und Pferde nicht gefährdet ist. 

Seine Befürchtung, dass er seine Tiere nicht mehr versorgen könne und ihm dadurch eine 

Existenzgefährdung drohe, wird vor diesem Hintergrund nicht eintreten. Eine Existenzgefähr-

dung drängt sich der Planfeststellungsbehörde danach ebenfalls nicht auf.  

Die Vernässungssituation am Wohnanwesen des Einwenders wird im heutigen Bestand un-

mittelbar durch seine Umgebung beeinflusst. Auftretendes Qualmwasser kann bereits jetzt nur 

durch Versickerung in das Grundwasser abfließen. Durch das Hinzutreten der BAB 14 kann 

es dazu kommen, dass die Absickerung des Qualmwassers zwar zeitlich verzögert erfolgen 

wird. Zu einer wesentlichen Verschlechterung des Ist-Zustandes wird es jedoch nicht kommen. 

Im Hinblick auf die geltend gemachte Versumpfung gelten die Ausführungen entsprechend. 

Insbesondere werden keine Abflüsse versperrt werden. 

Die westlich der geplanten BAB 14 gelegenen Flurstücke im Eigentum des Einwenders sind 

nach wie vor über den vorhandenen Wirtschaftsweg Märsche zu erreichen. Zudem sind bei 
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fachgerechter Ausführung und ordnungsgemäßer Unterhaltung und Instandsetzung der ge-

planten Verkehrsanlagen keine Erschütterungen an Gebäuden zu befürchten. Die Realisie-

rung des Bauvorhabens wird mit entsprechender Sorgfalt und Rücksichtnahme erfolgen, so 

dass von einer erheblichen Beeinträchtigung des Wohngrundstückes des Einwenders wäh-

rend der Bauzeit nicht auszugehen ist. Überdies wird die Bauausführung unter Berücksichti-

gung der AVV Baulärm sowie der Beachtung der Geräte- und Maschinenlärmschutzverord-

nung durchgeführt werden. Werden Immissionsrichtwerte überschritten, werden aufgrund der 

Vorschriften Maßnahmen zur Feststellung der Geräuschimmissionen sowie zur Minderung der 

Geräusche angeordnet. Vor Beginn der Bauausführungen und im Hinblick auf die anliegende 

Bebauung, wird der Vorhabenträger zudem ein Beweissicherungsverfahren auf seine Kosten 

veranlassen. Entsprechende Maßnahmen zur Minderung der Staubentwicklung werden ergrif-

fen. 

Soweit sich der Einwender der Stellungnahme des BUND Sachsen-Anhalt e. V. anschließt, 

wird auf dessen Bescheidung verwiesen.  

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden durch entsprechende Ausgleichs-, Ersatz- 

und Gestaltungsmaßnahmen kompensiert, so dass von einer großräumigen Zerstörung des 

Landschaftsbildes nicht auszugehen ist. 

Der Vorhabenträger hat im Hinblick auf die geltend gemachte Verschattung des Einwender-

grundstückes eine Verschattungsstudie veranlasst. Ausgehend davon, dass das Wohngrund-

stück des Einwenders bereits heute aufgrund des südlich und westlich angrenzenden Baum-

bestandes teilweise verschattet wird, ist im Ergebnis dieser Studie festzustellen, dass es vor-

habenbedingt zu keiner erheblichen oder übermäßigen jahres- und tageszeitlich bedingten 

Mehrverschattung kommen wird. 

Hinsichtlich der Befürchtung des Einwenders, es entstehe durch die Dammbauweise eine Be-

drohung bei Hochwasser, insbesondere durch den Bruch des Elbdeiches, wird auf die Be-

scheidung der insoweit inhaltlich gleichen Einwendung des Einwenders E 164 verwiesen.  

Die schalltechnischen Berechnungen wurden entsprechend den Richtlinien für Lärmschutz an 

Straßen, Ausgabe 1990 (RLS-90) Punkt 2.0 bzw. 4.0 mit den über alle Tage des Jahres ge-

mittelten durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken durchgeführt. Eine etwaige Berech-

nung auf der Grundlage zulässiger Höchstbelastungen des Straßenquerschnittes ist gemäß 

Regelwerk nicht vorgesehen.  

Soweit sich der Einwender gegen die Verkehrsprognose, die Überlagerung der Emissions-

quellen, die Berechnung der Geschwindigkeiten, die Berechnung der Geschwindigkeiten unter 
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Beachtung örtlicher Gegebenheiten, den Mautausweichverkehr sowie die Luftschadstoffunter-

suchung wendet und den Ausbau der B 189, lärmmindernden Straßenbelag bzw. offenporigen 

Asphalt fordert, wird auf die Bescheidungen der insoweit inhaltsgleichen Einwendungen der 

Einwender E 1, E 48 und E 170 verwiesen. 

Die Befürchtung des Einwenders, dass es durch die vorgesehene Lärmschutzwand zu einer 

Reflexion des von der B 189 verursachten Verkehrslärms kommt, kann ausgeschlossen wer-

den. Die im Bereich der Märsche vorgesehene Lärmschutzwand (Bauwerk 130.2L) ist Be-

standteil der schalltechnischen Berechnungen (vgl. Antragsunterlage 11, Teil 2). Sie bewirkt 

keine Erhöhung der Beurteilungspegel infolge des künftigen Verkehrs auf der B 189 bzw. der 

L 38. Der Vorhabenträger hat im Vorfeld der schallschutztechnischen Untersuchungen im 

Zuge einer Ortsbesichtigung mit der Verwaltungsgemeinschaft Seehausen/Altmark, dem Bau-

ordnungsamt des Landkreises Stendal sowie der Gemeinde Geestgottberg die Gebietsnut-

zung nach der Baunutzungsverordnung festgelegt und das Wohngebäude des Einwenders, 

im Außenbereich der Gemeinde Geestgottberg liegend, dem „Mischgebiet“ zugeordnet.  

Bei den bewirtschafteten Außenbereichsflächen handelt es sich um keine Flächen, die dem 

dauernden Aufenthalt bestimmt sind, weshalb sie nicht lärmschutzwürdig sind. 

Ein Anspruch auf Grundstücksübernahme besteht nicht, denn eine schwere und unerträgliche 

bauzeitliche Belastung des Einwendergrundstückes während der Bauphase ist nicht erkenn-

bar. Im Übrigen wird über einen etwaigen Anspruch erst in einem sich anschließenden Enteig-

nungs- und Entschädigungsverfahren zu befinden sein.  

Soweit der Einwender die Zerstörung des Naturschutzgebietes und dessen Auswirkungen auf 

Vögel geltend macht, wird auf die Teile dieses Beschlusses verwiesen, die sich mit natur-

schutzrechtlichen Fragen befassen. 

Hinsichtlich des Einwandes, die BAB 14 bringe Nachteile für die Region Altmark, wird auf die 

Bescheidung der Einwendung des Einwenders E 1 verwiesen. 

Bezüglich des Verkaufsangebotes des Einwenders vom 24.02.2011 gilt Folgendes: Eine Über-

nahme des gesamten Grundbesitzes des Einwenders in Höhe von ca. 16 ha ist nicht erforder-

lich. Der Vorhabenträger benötigt lediglich Eigentumsflächen des Einwenders in Höhe von 1,8 

ha für den Straßenkörper sowie für Ausgleichs-, Ersatz- und Gestaltungsmaßnahmen. Die Er-

mächtigung zum Flächenerwerb für Straßenbauvorhaben in der Baulast des Bundes be-

schränkt sich ausschließlich auf Grundstücke, die direkt vom Straßenbauvorhaben betroffen 

sind. Eine Übernahmepflicht besteht des Weiteren, sofern sich die verbleibenden Restflächen 

als unwirtschaftlich herausstellen. Dies ist im vorliegenden Fall jedoch nicht erkennbar. Der 
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Einwender kann weiterhin über Grundstücksflächen in Höhe von 14,2 ha verfügen. Überdies 

wird ihm im Zuge des sich dem Planfeststellungsverfahren anschließenden Flurbereinigungs-

verfahren Ersatzland bereitgestellt werden. 

12.2.229. Einwender E 229  

Einwendungen vom 30.03.2010, vom 13.01.2013 (1. PÄ) und vom 18.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011, vom 26.07.2013 (1. PÄ) und vom 02.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Mit Einwendung vom 30.03.2010 macht er geltend: Er lehne den Bau der BAB 14 ab. Die 

Autobahn schade dem für die Region typischen sanften und naturnahen Tourismus. Die Land-

schaft werde durch die Autobahn verschandelt. Ursache hierfür sei insbesondere ihre Damm-

lage. Massive Immissionen durch Lärm seien die Folge. Er sei persönlich betroffen, da er ge-

rade im Begriff sei, sich im Bereich Tourismus eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Dies 

werde durch den Bau der BAB 14 gefährdet. Durch den Überbau der B 189 gingen bei den 

Touristen beliebte Radrundkurse verloren. Die Infrastruktur des Elberadweges werde beein-

trächtigt. Die aktuellen Verkehrszahlen rechtfertigten keine Autobahn. Als Alternative hierfür 

müsse auch der Ausbau der B 189 geprüft werden. Er fordert die konsequente Führung der 

Autobahn in Einschnittlage, die Prüfung der Reduzierung der Trassenbreite, parallel verlau-

fende Erdwälle in geeigneter Höhe als Sicht- und Lärmschutz, aktive und passive Lärmschutz-

maßnahmen und eine ergänzende Untersuchung der Auswirkungen der Dammlage auf Hoch-

wassersituationen. Im Übrigen stützt er seine Ablehnung des Vorhabens auf dieselben Gründe 

wie die Einwender E 1 und E 56 und macht sich die Stellungnahme des BUND Landesverband 

Sachsen-Anhalt e.V. zu eigen.  

Mit Listeneinwendung vom 13.01.2013 wendet er sich gegen das 1. Planänderungs- und Er-

gänzungsverfahren und macht insoweit die inhaltlich gleichen Einwendungen wie der Einwen-

der E 127 geltend. 

Mit Einwendung vom 18.10.2014 wendet er sich gegen das 2. Planänderungs- und Ergän-

zungsverfahren und macht die inhaltlich gleichen Einwendungen wie der Einwender E 179 

geltend. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender der Stellungnahme des BUND Sachsen-Anhalt e. V. anschließt und 

seine Einwendungen mit denen der genannten anderen Einwender identisch sind, wird auf die 

diesbezüglichen Ausführungen verwiesen.  
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Im Übrigen gilt Folgendes: 

Der Einwender hat keinen Anspruch auf aktiven oder zusätzlichen, über die bereits geplanten 

Maßnahmen hinausgehenden passiven Lärmschutz. Bei dem über 3 km von der Autobahn 

entfernten Wohngrundstück des Einwenders werden die gesetzlich festgelegten Immissions-

grenzwerte eingehalten.  

Schädliche Auswirkungen auf den Tourismus wird die Autobahn entgegen der Auffassung des 

Einwenders aus den zu den Einwendern E 1, E 72 und E 77 angeführten Gründen nicht ver-

ursachen. Die Planfeststellungsbehörde sieht deshalb auch keine hinreichenden Anhalts-

punkte für die geltend gemachte Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz des Einwenders.  

Die Nutzbarkeit des Naturraumes für den Radwegetourismus, insbesondere auf dem Elbe-

radweg und dem Altmarkrundkurs, ist weiterhin uneingeschränkt gegeben. Auswirkungen der 

Trasse auf das Landschaftsbild und die Erholungseignung im Bereich des Elberadweges be-

schränken sich lediglich auf einen kurzen Abschnitt im Bereich der Siedlung Märsche. Durch 

die geplante Abschirmung der Trasse mit Baum- und Heckenstrukturen sowie durch die An-

lage von Hecken und Baumreihen/Alleen im Umfeld der BAB 14 werden diese Auswirkungen 

vollständig kompensiert. 

Die Dimensionierung des Querschnittes der Autobahn entspricht den gesetzlichen Vorgaben. 

Insbesondere wurde hier aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbelastung der Regelquer-

schnitt RQ 31 auf RQ 28 reduziert. 

Die vom Einwender geforderten zusätzlichen Erdwälle entlang der Trasse als Sicht- und Lärm-

schutz sind planfeststellungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Die in der Planung vorgesehenen 

Lärmschutzmaßnahmen reichen zur Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte 

aus. Aufgrund der geplanten landschaftspflegerischen Maßnahmen sind auch keine nachhal-

tigen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu erwarten. 

12.2.230. Einwender E 230  

Einwendungen vom 22.03.2010 und vom 10.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Mit seiner Einwendung vom 22.03.2010 macht er geltend: Er leide an einer Hörschädigung 

infolge Tinnitus und habe in diesem Zusammenhang auch akute psychische Störungen, die 

seine Lebensqualität erheblich beeinträchtigten. Aufgrund seiner Beschwerden sei er zu 80 % 
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schwerbehindert. Der Bau der BAB 14 bedeute für ihn eine zusätzliche erhebliche Beeinträch-

tigung seiner Lebensqualität. Durch die Autobahn werde das Naherholungsgebiet Barsberge 

immens beeinträchtigt oder gar zerstört. Die geplante Streckenführung verursache eine akute 

Gefährdung des Lebensraumes für Menschen, Fauna und Flora. Die Abgas- und Lärmbeläs-

tigungen durch die Autobahn schädigten erheblich den Seehäuser Stadtforst, die bestehende 

Kleingartenanlage sowie weitere touristische Anziehungspunkte. Medizinische Notfälle könnte 

nicht schnell genug versorgt werden, da die Rettungswege in Richtung Geestgottberg, Losen-

rade, Vielbaum, Krüden, Märsche, Wahrenberg u.a. duch Umwege verlängert würden und 

Rettungseinsätze nicht rechtzeitig erfolgen könnten. Der sich entwickelnde Tourismus und die 

dadurch geschaffenen Arbeitsplätze seien stark gefährdet. Er fordert den Ausbau der Aland-

straße, den Ausbau der K 1020 inklusive Bau eines Fahradweges, den Ausbau des Radwege-

netzes von Vielbaum nach Seehausen, von Seehausen nach Wittenberge und von Seehausen 

nach Leppin und befürchtet Überschwemmungen infolge des Autobahndamms bei Hochwas-

ser. Diese Einwendungen entsprechen weitestgehend denjenigen des Einwenders E 131. Des 

Weiteren macht er die inhaltlich gleichen Einwendungen wie die Einwender E 1 und E 56 gel-

tend. 

Im Rahmen des 1. Planänderungs- und Ergänzungsverfahrens macht er mit Schreiben vom 

10.01.2013 die inhaltlich gleichen Einwendungen wie der Einwender E 127 geltend. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender die Zerstörung des Naherholungsgebietes Barsberge, des Stadtforstes 

und der Kleingartenanlage geltend macht, wird auf die diesbezügliche Bescheidung des Ein-

wenders E 72 verwiesen. Zu den Themen „medizinische Versorgung“, „Rettungswege“, „Tou-

rismus“ und „Ausbau der Alandstraße“ wird auf Ausführungen zum Einwender E 131 verwie-

sen. Soweit die Einwendungen des Einwenders denjenigen der Einwender E 1, E 56 und E 

127 entsprechen, werden sie aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.231. Einwender E 231  

Einwendungen vom 20.03.2010 und vom 07.01.2013 (1.PÄ) 

Erwiderungen vom 07.10.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ)  

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark) und Inhaber eines dort ansässigen land- und fischereiwirtschaftlichen Betriebes, dessen 

Eigentums- und Pachtflächen teilweise für die Trasse und für Kompensationsmaßnahmen in 

Anspruch genommen werden.  

Mit seiner Einwendung vom 20.03.2010 macht er geltend:  
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Er bewirtschafte im Bereich des Bauvorhabens alle Fischereiflächen im Bereich der Elbe und 

die Bracks im Elbvorland. Durch das Bauvorhaben und das neue Brückenbauwerk seien seine 

Eigentums-und Pachtflächen in erheblichem Maße betroffen. Im Elbabschnitt bei Bau-km 

455/456 werde die Gewässerfläche durch die Elbquerung versiegelt bzw. überbaut. Das Stel-

len von Reusen und Netzen sei wegen der Diebstahlgefahr durch Bauarbeiter nicht möglich. 

Während der gesamten Bauzeit könnten die Flächen auch von Inhabern ausgegebener An-

gelkarten voraussichtlich nicht mehr erreicht werden. Er fordert den dauerhaften Erhalt der 

Zufahrt zur Elbe und zu den Nebengewässern unterhalb der Straßenbrücke der B 189 wäh-

rend der und nach den Bauarbeiten für alle von ihm benannten Fischereiberechtigten. Den 

auszugleichenden Verlust beziffert er mit dreitausend Euro pro Jahr. Das Gewässer mit was-

serstandsabhängigem Durchlass zur Elbe, westlich der Brücke der B 189, sei zu vertiefen und 

in seiner Fisch-Rückhaltefunktion zu erhalten. 

Zudem bewirtschafte er im Bereich des Bauvorhabens einen 500 ha umfassenden Landwirt-

schaftsbetrieb. Durch die vorliegende Planung seien seine betrieblichen Belange, insbeson-

dere seine Eigentums- und Pachtflächen, in erheblichem Maße betroffen. Für den Flächenver-

lust fordert er eine Entschädigung sowie Ersatzflächen. Sein Bewirtschaftungsbereich sei nicht 

in das Flurbereinigungsgebiet einbezogen worden. Deshalb gebe er seine Eigentumsflächen 

nur im Tausch gegen Flächen der Landgesellschaft in der Gemarkung Geestgottberg, Flur 4, 

Flurstücke 465, 427, 449 und 835 ab. Im Bereich der ehemaligen Ladestraße der DB AG stehe 

in der Gemarkung Geestgottberg, Flur 3, Flurstück 1067/241, sein landwirtschaftliches Be-

triebsgebäude. Grundstückseigentümer sei die DB AG, mit welcher er einen Mietvertrag für 

die Teilfläche des in seinem Eigentum stehenden Gebäudes habe. Wegen des Flächenver-

lusts im Bereich der BAB 14, des Wegfalls der Zuwegung (Auffahrt auf die B 189 an der La-

destraße) und der sich daraus ergebenden Insellage könne er sein Gebäude künftig nicht mehr 

nutzen. Weiterhin sei in einem zusätzlichen Bauantrag der „Bunte AG“ südlich vom Gebäude 

eine 15 m tiefe Bodenentnahme für Baustoffe für die Autobahn vorgesehen. Es handele sich 

um ein 18 m x 8 m großes Büro-, Lager- und Unterkunftsgebäude. Sanitärräume, eine 

Klärgrube sowie beiderseits Fahrzeugwaschpaletten mit Ölabscheider seien vorhanden. Tele-

fonkabel lägen an. Im Zusammenhang mit den befestigten Flächen ringsum eigne sich das 

Gebäude hervorragend als Baustoff- und Materiallager sowie als Bauleitungsauskunft. Er for-

dert den Erwerb des Gebäudes zum Schätzwert und die Übernahme des Flächenmietvertra-

ges im Rahmen des Grunderwerbsplanes. 

Des Weiteren sei aus dem LBP ersichtlich, dass seine arrondierte Ackerfläche, die beste Bo-

denwerte aufwiese, ohne vorherige Absprache mit ihm entwertet werden solle. Es werde be-

absichtigt, mit einer Gehölz-Saumstruktur mitten im Feldstück für im gesamten Gebiet nicht 

vorhandene Rebhühner gute Bedingungen zu schaffen. Die hierfür vorgesehenen Flächen 
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habe er langfristig von der BVVG, mit Kaufoption, gepachtet. Für diese, aus seiner Sicht sinn-

lose, trassenferne Maßnahme werde er die Fläche nicht abgeben. Der naturräumliche Aus-

gleich müsse trassennah erfolgen. Er fordert deshalb die Streichung der Maßnahme ECEF5 aus 

den Planunterlagen. 

Der LBP lege fest, dass beiderseits der K 1020 auf seiner Ackerfläche hochstämmige Laub-

bäume gepflanzt werden (Maßnahme E 6). Mit dieser Maßnahme sei er nicht einverstanden. 

Der Nachbarschaftsabstand für die Bäume, die eine weit ausladende Kronenbildung aufwie-

sen, werde nicht eingehalten. Die Maßnahme sei sinnlos, weil aufgrund des notwendigen Aus-

baus und der Verbreiterung der K 1020 bereits Ackerfläche benötigt werde. Seine Eigentums- 

und langfristigen Pachtflächen lägen fast vollständig an. Er sei nicht bereit, seine Flächen für 

diese seiner Meinung nach sinnlose trassenferne Maßnahme herzugeben. Ein Ausgleich 

müsse trassennah erfolgen. Er fordert daher die Streichung der Maßnahme E 6 aus den Plan-

unterlagen. 

Für wirksame, trassennahe, naturräumliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen seien bereits 

im Jahre 2006 von Landwirten und Gemeinden entsprechende Flächen benannt worden. Auf 

diese Flächen hätte der Vorhabenträger zugreifen müssen.  

Darüber hinaus wendet er sich gegen die vorgesehene Überführung des Wahrenberger We-

ges. Die Anrampung östlich sei zu steil und führe durch Traktor- und Lkw-Verkehr zu erhebli-

cher zusätzlicher Lärmimmission für die Anlieger von Geestgottberg. Die Kurvenradien, insbe-

sondere der westlichen Auffahrt auf die Alandstraße, seien für den landwirtschaftlichen Ver-

kehr zu eng. Aufgrund der sehr starken Steigung dieser Auffahrt sei die Nutzung für die Land-

wirte kaum möglich. Ebenfalls sei die Nutzung mit dem Rad nicht möglich. Er fordert daher, 

die Überführung des Wahrenberger Weges an der vorgesehenen Stelle zu streichen. Östlich 

der BAB 14 und parallel zur Trasse werde dafür eine Verbindung zwischen Ortsausfahrt 

Geestgottberg (Wahrenberger Weg) und verlängerter Alandstraße hergestellt. Die neue Ost – 

West – Verbindung erfolge über die vorgesehene Unterführung (Bw 128A) im Bereich der 

ehemaligen Ladestraße der DB AG. Die Ausführung der Straßenplanung habe die Besonder-

heiten des landwirtschaftlichen Verkehrs zu berücksichtigen, ein Radweg sei vorzusehen. 

Er fordert weiterhin den grundhaften Ausbau der K 1020 als Bundes- oder Landesstraße und 

deren Höherstufung. Dabei sei der erforderliche Untergrund, die Breite sowie ein straßenbe-

gleitender Radweg herzustellen. Die Belange der Landwirtschaft (Überbreiten) seien bei Aus-

bau bzw. Anpassung der Wirtschaftswege, Kreuzungen und Einmündungen zu berücksichti-

gen. Da seine Eigentums- und Wirtschaftsflächen auf einer Länge von 4 km beiderseits der K 

1020 lägen, müssten wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens die Kreuzungen seiner Wirt-
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schaftswege so gestaltet werden, dass eine gerade Überfahrt erfolgen könne. Dazu sei zwi-

schen Mittelweg und Hofweg eine Verbindung parallel westlich der K 1020 zu schaffen und 

der Kreuzungsbereich des Eickhoffeldweges auszubauen. Die Kreuzungsbereiche der Stra-

ßen im Bereich der L 2 und der K 1020 seien auszubauen.  

Nachdem die Alandstraße in der Planung vorrangig für die Aufnahme des landwirtschaftlichen 

Verkehrs vorgesehen sei, diese hierfür jedoch aufgrund ihrer derzeitigen Beschaffenheit völlig 

unzureichend sei, müsse vor allen BAB 14-Baumaßnahmen die Alandstraße auf der gesamten 

Länge verkehrsgerecht ausgebaut werden. Die Straße sei durchgängig von der L 2 (Vielbaum 

/ Krüden) an bis zum Gewerbegebiet Geestgottberg mit einer Breite von 6,50 m auszubauen. 

Der durch Hochwasser beeinflusste Straßenabschnitt sei anzuheben. Die neue Krugbrücke 

sei ebenfalls mit dieser Breite auszubauen und müsse eine Nutzlast von 60 – 80 t haben. 

Anhand des erhöhten Verkehrsaufkommens und der überregionalen Funktion sei die Aland-

straße von einer derzeitigen Gemeindestraße zur Landes- oder Kreisstraße hochzustufen. Ein 

straßenbegleitender Radweg sei vorzusehen.  

Mit Einwendung vom 07.01.2013 im Rahmen des 1. Planänderungs- und Ergänzungsverfah-

rens wiederholt der Einwender seine Forderung nach Entschädigung und Ersatzflächen für die 

Inanspruchnahme seiner Grundstücksflächen sowie für die Übernahme seines landwirtschaft-

lichen Betriebsgebäudes und trägt ergänzend vor: Für die Maßnahme E 10 sei er bereit, seine 

vorgesehenen Flächen zur Verfügung zu stellen, jedoch nur gegen eine entsprechende Ent-

schädigungszahlung. Die Flächen an sich sollten in seinem Eigentum verbleiben. Er fordert 

die Nutzung der seinerseits und von anderen Landwirten zur Verfügung gestellten Flächen für 

A + E-Maßnahmen. Im Übrigen wiederholt er seine Forderungen aus den Schreiben vom 

20.03.2010. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Das im Kataster gesicherte Wegenetz in der Elbaue wird durch die Planung nicht verändert. 

Auch während der Bauzeit ist der Vorhabenträger verpflichtet, bestehende Zufahrten zu ge-

währleisten. Dies gilt sowohl für Grundstücke als auch für die von der Fischerei genutzten 

Gewässer. Allerdings soll die Zufahrt zu den fischereiwirtschaftlich genutzten Gewässern nicht 

über die geplante Maßnahme EASB/FFH4 erfolgen, denn hierbei handelt es sich um für den Vo-

gelschutz wichtige Kompensationsflächen. Eine Störung der Avifauna ist zu vermeiden. Inso-

weit soll nur der bestehende Katasterweg für den Verkehr aufrecht erhalten bleiben.  

Die geforderte Vertiefung des zum Teil in Anspruch genommenen temporären Gewässers in 

der Elbaue westlich der B 189 ist rechtlich nicht geboten. Ein entsprechender Ausgleich erfolgt 

im Rahmen der Eingriffsregelung.  
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Soweit sich der Einwender gegen die Inanspruchnahme seiner Eigentums- oder Pachtflächen 

wendet, gilt Folgendes: 

Ausweislich des Grunderwerbsverzeichnisses werden Flurstücke in der Gemarkung Geestgot-

tberg, Flur 3, Flurstück 1079/200 auf einer Fläche von 1.350 m² (für den Straßenkörper, für die 

Maßnahmen G14.10, G24.5, A18.4) und das Flurstück 71/2, Flur 1 auf einer Fläche von 29.135 

m² für die Maßnahme E 2 in Anspruch genommen und seitens des Vorhabenträgers erworben. 

Des Weiteren werden Pachtflächen in der Gemarkung Geestgottberg, Flur 3, Flurstück 73 auf 

einer Fläche von 3.352 m² für den Straßenkörper und die Maßnahme A 6 und in der Gemar-

kung Geestgottberg, Flur 1, Flurstück 6672 auf einer Fläche von 41.475 m² für den Straßen-

körper und die Maßnahme E 2 beansprucht und ebenfalls durch den Vorhabenträger erwor-

ben. Gegen die Maßnahmen an sich erhebt der Einwender keine Einwände. Er fordert insoweit 

eine Entschädigung und die Zurverfügungstellung von Tauschflächen. Eine Entscheidung 

hierüber ist jedoch nicht Inhalt des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens. Diese obliegt 

dem sich anschließenden Enteignungs- und Entschädigungsverfahren. 

Die Flurstücke 197, 195, 180, 191, 181 und 210 in der Flur 9 werden dinglich belastet und für 

die Maßnahme E 10 beansprucht. Gegen die Maßnahme E 10 hat der Einwender keine Ein-

wände. Er verlangt jedoch, dass diese weiterhin in seinem Eigentum verbleibt. Dies ist der 

Fall. Für eine etwaige Entschädigung gelten die vorstehenden Ausführungen. 

Die ursprünglich für die Maßnahme ECEF5 vorgesehenen Pachtflächen in der Gemarkung 

Losenrade, Flur 4, Flurstücke 196 und 200 sowie die weiteren, ursprünglich für die Maßnahme 

E 6 vorgesehenen Eigentumsflächen, werden nicht mehr benötigt, da die jeweiligen Maßnah-

men entfallen. Im Übrigen sind sämtliche, im Eigentum- oder Pachtverhältnis stehenden Flä-

chen des Einwenders von dem mit Schreiben vom 16.02.2010 beantragten Flurbereinigungs-

verfahren umfasst. 

Den Forderungen nach einem Erwerb des landwirtschaftlichen Betriebsgebäudes und nach 

einer Übernahme des Flächenmietvertrages durch den Vorhabenträger kann nicht entspro-

chen werden, weil der Einwender hierauf keinen Anspruch hat. Eine unzumutbare Beeinträch-

tigung der Flächen ist nicht gegeben, da sie auch während der Baumaßnahme aus Richtung 

der Ortslage Geestgottberg am Bahnhof entlang erreichbar sind. Ob diese Flächen und das 

Betriebsgebäude im Rahmen der Bauausführung genutzt werden, obliegt der Entscheidung 

der bauausführenden Firmen außerhalb der Planfeststellung. Zudem wurde, entgegen dem 

Vorbringen des Einwenders, seitens des Vorhabenträgers für das gegenständliche Bauvorha-

ben keine Bodenentnahme beantragt. 
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Die im Jahre 2006 an die Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung gerichteten Flächenvor-

schläge und die in der Einwendung benannten Maßnahmenvorschläge, wurden seitens des 

Vorhabenträgers geprüft und im Ergebnis aufgrund ihres geringen oder fehlenden Aufwer-

tungspozenzials als ungeeignet eingestuft. Dem schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. 

Soweit der Einwender den Wegfall der Überführung des Wahrenberger Weges und die Her-

stellung einer neuen Ost-West-Verbindung an anderer Stelle sowie den Ausbau der K 1020 

und deren Aufstufung, inklusive eines straßenbegleitenden Radweges und den Ausbau nebst 

Aufstufung der Alandstraße sowie einen straßenbegleitenden Radweg fordert, wird er auf die 

Bescheidung der insoweit inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 241 verwiesen.  

Die im Rahmen des 1. Planänderungs- und Ergänzungsverfahrens erhobene Einwendung 

vom 07.01.2013 ist ebenfalls unbegründet. 

Hinsichtlich der drei vom Einwender beanspruchten Flurstücke 66/2, 1079/200 und 76 wird auf 

die obigen Ausführungen verwiesen.  

Die Ersatzmaßnahme E 10 ist auf Flächen des Einwenders vorgesehen, die er selbst zur Ver-

wendung für Kompensationsmaßnahmen angeboten hat. Ein Erwerb aller durch die Maß-

nahme E 10 beanspruchten Flächen ist seitens des Vorhabenträgers und ausweislich des 

Grunderwerbsverzeichnisses nicht vorgesehen. Vielmehr verbleiben die Flächen im Eigentum 

des Einwenders und werden lediglich mit einer dinglichen Sicherung versehen. Etwaige Er-

satzansprüche, die sich aus der dinglichen Belastung ergeben, sind Gegenstand des sich dem 

Planfeststellungsverfahren anschließenden Grunderwerbs- und Entschädigungsverfahrens.  

Hinsichtlich der Forderung nach einer Übernahme des Betriebsgebäudes wird auf die obigen 

Ausführungen verwiesen. 

Die vom Einwender zur Nutzung für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen angebotenen Flächen 

sind nicht sinnvoll in das LBP-Maßnahmenkonzept zu integrieren. Einige der Flächen haben 

bereits einen hohen Biotopwert. Überdies sind Grünlandflächen aufgrund des im Umfeld be-

reits bestehenden Gehölzbestandes nicht zu einer Aufwertung des Landschaftsbildes geeig-

net. Die anteilig enthaltenen Ackerflächen stellen aufgrund ihrer Größe und ihres Zuschnittes 

sowie aufgrund des fehlenden Funktionszusammenhangs ebenfalls keine Alternative zu den 

bereits geplanten artenschutzrechtlichen Maßnahmen dar. Zudem sind die Grünlandflächen 

im Hochwasserschutzgebiet aufgrund ihrer Funktion innerhalb dieses Gebietes nicht mit Ge-

hölzen zu bepflanzen. Für die Kohärenzmaßnahmen, die für die Wiesenbrüter Wachtelkönig 

und Bekassine konzipiert sind, stellen die angebotenen Flächen aufgrund ihrer Größe und des 

fehlenden Funktionszusammenhangs ebenfalls keine Alternative dar. 
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Soweit der Einwender seine Forderung nach einer Aufstufung und einem Ausbau der K 1020 

nebst Radweg sowie einer Gestaltung von Kreuzungen und Einmündungen von Wirtschafts-

wegen wiederholt, wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. 

12.2.232. Einwender E 232  

Einwendungen vom 11.03.2010 und vom 21.12.2012 (1. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgottberg der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark).  

Mit seiner Einwendung vom 11.03.2010 macht er geltend: Sein Wohnhaus befinde sich ca. 

200 m westlich der geplanten Trasse. Ein Schallschutz in westlicher Richtung sei jedoch nicht 

vorgesehen. Er befürchte, durch Lärmausbreitung, durch Abgase und andere Schadstoffe ge-

sundheitlich beeinträchtigt zu werden, zumal er schon an einer chronischen Erkrankung leide 

und nicht mehr arbeitsfähig sei. Sein Anwesen verliere an Wert, weil ein Verkauf in dieser 

Nähe zur Autobahn zu einem angemessenen Preis nicht mehr möglich sei. Aus den genannten 

Gründen lehne er den Autobahnbau ab, zumal als Alternative der Ausbau der B 189 völlig 

ausreichend sei. 

Mit Schreiben vom 21.12.2012, im Rahmen des 1. Änderungs- und Ergänzungsverfahrens, 

wiederholt er zunächst seine Einwendungen vom 11.03.2010 und fordert ergänzend aktive 

Lärmschutzmaßnahmen unter Einhaltung der DIN 18005, die Berücksichtigung des Hochwas-

serschutzes, die Untertunnelung der Elbe, passive Lärmschutzmaßnahmen sowie eine Ent-

schädigung für eventuell auftretende Bauschäden an seiner Immobilie. Als weitere Argumente 

gegen die BAB 14 führt er an: Wertverlust von Immobilien, Zerstörung von Naturräumen, Ver-

schlechterung der Lebensqualität, Schädigung des Tourismus, Verschwendung von Steuer-

geldern, Fehlen finanzieller Mittel für regionale Infrastruktur. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Der Einwender hat keinen Anspruch auf zusätzlichen, über die bereits vorgesehenen Maß-

nahmen hinausgehenden aktiven oder auf passiven Lärmschutz. An seinem Wohngrundstück, 

das ca. 390 m von der geplanten Autobahn entfernt ist, werden nach den durchgeführten 

schalltechnischen Untersuchungen die gesetzlich vorgegebenen Immissionsgrenzwerte ein-

gehalten. Zudem hat der Vorhabenträger eine Luftschadstoffuntersuchung durchführen las-

sen, in deren Ergebnis festgestellt worden ist, dass es zu keiner Überschreitung der geltenden 

verkehrsspezifischen Grenz- und Leitwerte kommen wird. 
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Hinsichtlich des geltend gemachten Wertverlustes seines Wohngrundstückes wird der Ein-

wender auf die Bescheidung der inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 48 verwiesen. 

Zum Ausbau der B 189 wird auf die Bescheidung der inhaltsgleichen Einwendung des Ein-

wenders E 1 verwiesen.  

Für die mit Schreiben vom 21.12.2012 erhobenen Einwendungen gilt Folgendes: Soweit der 

Einwender aktive Lärmschutzmaßnahmen unter Einhaltung der DIN 18005 (Straßenbelag, 

Geschwindigkeitsbeschränkungen, örtliche Gegebenheiten, Geschwindigkeiten) fordert, wird 

auf die Bescheidung der inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 1 verwiesen. Hinsicht-

lich der Beachtung des Hochwasserschutzes wird auf die Bescheidung der Einwendung des 

Einwenders E 138 und hinsichtlich der Forderung nach einer Untertunnelung der Elbe auf die 

Bescheidung der Einwendungen der Einwender E 59 und E 1 verwiesen.  

Der Vorhabenträger sowie die bauausführenden Firmen werden die Realisierung des Bauvor-

habens mit der entsprechend notwendigen Sorgfalt und Rücksichtnahme durchführen. Des-

halb ist nicht davon auszugehen, dass es zu Schäden an der vorhandenen Bebauung kommen 

wird. Ungeachtet dessen wird der Vorhabenträger vor Baubeginn auf seine Kosten ein Be-

weissicherungsverfahren durchführen. 

Ausführungen zu der gerügten Zerstörung von Naturräumen finden sich in der Bescheidung 

der Einwender E 77 und E 81, auf welche an dieser Stelle verwiesen wird.  

Soweit der Einwender eine Verschlechterung seiner Lebensqualität geltend macht, verschließt 

sich die Planfeststellungsbehörde diesem Einwand nicht. Die Abwägung aller für und gegen 

das Vorhaben in seiner konkreten Trassenführung und Ausgestaltung sprechenden Belange 

rechtfertigt jedoch nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde die Annahme, dass die 

Planfeststellungstrasse auch in Ansehung der Beeinträchtigungen der im Umfeld der Auto-

bahn wohnhaften Betroffenen den Vorzug verdient. 

Zu den Einwänden „Schädigung des Tourismus“, „Verschwendung von Steuergeldern“ und 

„Ausbau bestehender Bundesstraßen“ hat sich die Planfeststellungsbehörde im Rahmen der 

Bescheidungen der Einwender E 138, E 77 und E 1 geäußert, auf die insoweit verwiesen wird. 
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12.2.233. Einwender E 233  

Einwendung vom 25.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Bei dem Einwender handelt es sich um eine in der Hansestadt Seehausen (Altmark) ansässige 

Agrargenossenschaft, die nach dem Planungsstand zum Zeitpunkt der Erhebung ihrer Ein-

wendung durch die vorhabenbedingte Inanspruchnahme verschiedener Eingentums- und 

Pachtflächen grundstücksbetroffen war. Nach dem aktuellen Planungsstand ist diese Grund-

stücksbetroffenheit entfallen. 

Mit seiner Einwendung fordert er: Sämtliche Oberflächenwasser seien so abzuleiten, dass für 

die anliegenden Grundstücke keine Nachteile eintreten. Notwendige Beweissicherungsmaß-

nahmen seien im Planfeststellungsbeschluss vorzusehen. Insbesondere sei die hydraulische 

Leistungsfähigkeit des Grabens Nr. 401 174 000 westlich der BAB 14 zu überprüfen. Für nach 

der Bauausführung entstehende Nachteile an den angrenzenden Grundstücksflächen und 

Gräben habe der Straßenbaulastträger geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, und zwar 

ohne finanzielle Kostenbelastung für die landwirtschaftlichen Betriebe. Sofern die Grundstücke 

in der Gemarkung Seehausen, Flur 2, Flurstücke 131 und 132 für Baustraßen mitbenutzt wür-

den, sei von den mitbenutzten Grundstücksteilen der Mutterboden abzutragen, getrennt zu 

lagern und nach Beendigung der Mitbenutzung wieder aufzubringen. Außerdem seien tiefrei-

chende Bodenverdichtungen zu beseitigen. Für die Grundstücke in der Gemarkung Seehau-

sen, Flur 2, Flurstücke 560/265, 575/259, 580/525 und 595/240 sei eine Zuwegung für die 

westlich der BAB 14 gelegenen Grundstücksteile herzustellen. Die gegenwärtige Planung 

sehe keine Erschließung dieser Grundstücksflächen vor. Vorzugsweise solle der Wirtschafts-

weg von der Ortschaft Vielbaum Richtung Süden bis hin zu diesen Grundstücken ausgebaut 

werden. Bei einer Bepflanzung der Straßenböschungen und landschaftspflegerischer Aus-

gleichsmaßnahmen seien die nachbarrechtlichen Abstandsflächen zu beachten. Bisher in 

freier Ackerflur gelegene Grundstücke dürfe man nicht bepflanzen. Durch die Bepflanzung der 

Straßenränder, Böschungen und Nebenanlagen dürfe keine landwirtschaftlich nachteilige 

Schattenwirkung oder Blattfall auftreten. Eine Veränderung des Kleinklimas müsse vermieden 

werden. Während der Bauzeit dürften für die Bewirtschaftung keine Nachteile auftreten und 

auch die Zuwegung zu den anliegenden landwirtschaftlichen Flächen müsse durchgehend 

aufrechterhalten werden. Es seien umfassende Beweissicherungsmaßnahmen (Grundwas-

serbeobachtung) vorzunehmen. Er beantragt ferner, in den Planfeststellungsbeschluss eine 

Auflage aufzunehmen, wonach sämtliche mittelbare Beeinträchtigungen gemäß den enteig-

nungsrechtlichen Grundsätzen dem Grunde nach zu entschädigen seien. 
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Er beantragt des Weiteren, vorübergehend in Anspruch genommene Flächen nach Abschluss 

der Baumaßnahme unverzüglich und ordnungsgemäß in Absprache mit den Betroffenen zu 

rekultivieren und die bisher vorhandene Humusschicht wieder aufzutragen. Abschließend sei 

die ordnungsgemäße Rekultivierung mittels entsprechender Freigabeerklärungen durch den 

Bewirtschafter zu bestätigen. Für den Ausbau der landwirtschaftlichen Wege beantragt er, 

diese auf einer Breite von mindestens 4,50 m zu befestigen. Die lichte Durchfahrtsbreite 

müsse mindestens vier Meter betragen. Die Achslasten von bis zu 12,5 t seien zu berücksich-

tigen. Bei der Herstellung der Wege müssten ausreichend Sichtdreiecke eingehalten und keine 

Pflanzungen an den Einmündungen vorgenommen werden. Ausreichend große Kurvenradien 

seien vorzusehen. Der Vorhabenträger habe zudem rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme 

einen verantwortlichen Ansprechpartner zu benennen. Desweiteren solle der Baulastträger die 

ihm überlassenen Flächen mindestens 14 Werktage vor Inanspruchnahme durch die Baumaß-

nahme durch Pflöcke in der Natur kennzeichnen und dies den Bewirtschaftern der Flächen 

mitteilen. Die LBP-Maßnahme G 13.1 sei so auszugestalten, dass die Pflanzabstände zu den 

Eigentums- und Pachtgrundstücken des Einwenders ausreichend groß bemessen sind, damit 

kein negativer Schattenwurf entstehe, kein übermäßiger Laubfall auf die landwirtschaftlichen 

Flächen einwirke und kein signifikanter Wasserentzug auftrete. Die naturschutzfachliche Kom-

pensationsmaßnahme A22.2 sei dergestalt auszuführen, dass ein Hineinwachsen der dort zu 

etablierenden Feldgehölze in benachbarte landwirtschaftliche Flächen des Einwenders nicht 

zu besorgen sei. Insbesondere sei der Vorhabenträger von Anfang an mit der Auflage zu be-

schweren, einen Überhang auf die Grundstücke des Einwenders zu unterbinden und nach 

feld- und fortstrechtlichen Bestimmungen des Einwenders die Gelegenheit zu belassen, 50 cm 

auf dem Grundstück der Maßnahme A22.2 mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen fahren zu dür-

fen, um bis zur eigenen Grundstücksgrenze Bodenbearbeitungen durchführen zu können. Zur 

dauerhaften Feststellung der Grenzverhältnisse sei der Vorhabenträger zu beauflagen, Grenz-

markierungen an den Grundstücksgrenzen des Einwenders zu setzen. Die Maßnahme A20.1 

sei derart auszugestalten, dass der nördlich davon gelegene Graben unterhalten werden 

könne.  

Zu den Maßnahmen VASB 40 sei nicht ausgeführt, welche Bäume und Sträucher gepflanzt wer-

den sollen. Daher sei die Betroffenheit des Einwenders bezüglich des Überhangs auf seine 

landwirtschaftlichen Flächen nicht feststellbar. Der Vorhabenträger müsse von vornherein be-

auflagt werden, den die landwirtschaftliche Nutzung beeinträchtigenden Überhang auf den Ei-

gentums- und Pachtflächen des Einwenders zu verhindern. Gleichzeitig sei dafür Sorge zu 

tragen, dass durch Wurzelwuchs kein übermäßiger Wasserentzug entstehe. Gleiches gelte für 

die Maßnahme VASB 40, entlang des Grundstückes Gemarkung Seehausen, Flur 2, Flurstück 
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572/260. Er beantragt weiter, dem Vorhabenträger aufzugeben, alle im Eigentum des Einwen-

ders befindlichen Teilflächen, die zu naturschutzfachlichen Kompensationsmaßnahmen her-

angezogen werden, zu Eigentum zu erwerben. 

Die Einwendung hat sich weitgehend erledigt. Im Übrigen wird sie zurückgewiesen. 

Ausweislich des aktualisierten Grunderwerbsverzeichnisses, Antragsunterlage 14, werden 

weder Eigentums- noch Pachtflächen des Einwenders für den Autobahnbau oder für Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen in Anspruch genommen. Die diesbezüglichen Anträge und 

Forderungen haben sich somit erledigt. 

Die übrigen Forderungen werden wie folgt beschieden: 

Der Graben Nr. 401 174 006 ist im Bestand über den Graben Nr. 401 174 005 mit dem Graben 

Nr. 401 174 000 westlich der geplanten BAB 14 verbunden. Dem zu verlegenden Graben 401 

174 006 wird kein Oberflächenwasser der Autobahn zugeführt. Vielmehr sind die Gräben un-

tereinander über den Grundwasserleiter verbunden und dienen in erster Linie der Aufnahme 

von Grundwasser bei Hochwasserereignissen der Elbe und des Alandes. Die hydraulische 

Leistungsfähigkeit des Landwehrgrabens wird daher durch die Planung nicht beeinflusst. Die 

in diesem Zusammenhang geforderte Beweissicherung zu Lasten des Vorhabens ist vor die-

sem Hintergrund zurückzuweisen. 

Die K 1020 wird nördlich von Seehausen zwischen ihrer Einmündung an der B 189 nördlich 

Geestgottberg und ihrer Einmündung an der L 2 unmittelbar nördlich Seehausen zur Landes-

straße L 38 im Jahr des Baubeginns aufgestuft und entsprechend ertüchtigt. 

Darüber hinaus werden bei Bepflanzungen im Rahmen der landschaftspflegerischen Kom-

pensationsmaßnahmen die gesetzlichen Vorgaben des Nachbarschaftsgesetzes, insbeson-

dere zu den Grenzabständen, berücksichtigt. Soweit eine Bepflanzung auf den in freier Acker-

flur befindlichen Grundstücken in geringem Umfang erfolgt, ist dies zur Kompensation der Ein-

griffe in den Naturhaushalt zwingend geboten. Schattenwurf und mikroklimatische Verände-

rungen sind zudem im Rahmen nachbarschaftlicher Duldungspflichten hinzunehmen. Nen-

nenswerte mittelbare oder unmittelbare Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Flächen 

des Einwenders sind durch die Bepflanzung nicht zu befürchten. 

Im Hinblick auf den Ausbaustandard der Wirtschaftswege und die diesbezüglichen Forderun-

gen wird auf die Bescheidung der insoweit gleichlautenden Einwendung des Einwenders E 69 

verwiesen. 
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Rechtzeitig vor Baubeginn werden entsprechende Abstimmungen zur Durchführung der stra-

ßenbaulichen und Landschaftsbaumaßnahmen zwischen dem Vorhabenträger, den Bauaus-

führenden sowie den betroffenen Landwirten und Eigentümern erfolgen und Ansprechpartner 

benannt. 

12.2.234. Einwender E 234  

Einwendungen vom 23.03.2010, vom 06.03.2011 und vom 09.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1.PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Mit seiner Einwendung vom 23.03.2010 macht er geltend: Er sei von dem Bau der BAB 14 

persönlich betroffen, da sein Wohngrundstück nur 180 m von der geplanten Trasse entfernt 

liege. Daher müsse er mit psychischen und physischen Schädigungen durch permanente Ver-

lärmung und erhebliche Schadstoffbelastungen zu rechnen. Durch Erschütterungen während 

der Bauphase seien Schäden an seinem Wohngebäude zu befürchten. Die Wohn- und Le-

bensqualität für sich und seine Familie werde durch den Bau der BAB 14 erheblich und der 

Wert des Eigentums drastisch gemindert. Er betreibe eine Zimmervermietung und befürchte 

durch die zu erwartenden Belastungen erhebliche Verluste. Er fordert, die Trasse im Bereich 

der Märsche westlich zu verlegen, ihn und seine Familie ohne finanzielle Einbußen in eine 

ruhigere Wohngegend umzusiedeln und ihn für den Wertverlust seines Grundstückes und für 

die Einbußen der Zimmervermietung finanziell zu entschädigen. Des Weiteren fordert er Lärm-

schutzmaßnahmen und die Einhaltung der DIN 18005, wie Einwender E 1. Er befürchtet Maut-

flüchtlinge und fordert auch für die B 189 Lärmschutzmaßnahmen im Bereich von Wohnbe-

bauungen sowie straßenbegleitende Radwege.  

Mit seiner Einwendung vom 06.03.2011 wiederholt er seine Forderungen und begehrt zusätz-

lich die Einbeziehung der Bahntrasse in die schalltechnischen Berechnungen. 

Mit Einwendung vom 09.01.2013 im Rahmen des 1 Planänderungs- und Ergänzungsverfah-

rens wiederholt er erneut seine Forderungen nach aktiven Lärmschutzmaßnahmen und Um-

siedlung und fordert auch eine Berücksichtigung der verstärkten Lärmbelastung bei Hochwas-

ser sowie die Berechnung der Lärmimmissionen mit den tatsächlich gefahrenen Geschwindig-

keiten. Als Trinkwasserselbstversorger befürchtet er die Verunreinigung des Wassers durch 

Schadstoffe.  

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
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Der Einwender hat keinen Anspruch auf eine über die Planung hinausgehende aktive oder 

passive Lärmvorsorge. An seinem etwa 200 m von der Trasse entfernten Wohngrundstück 

werden die zulässigen Lärmimmissionsgrenzwerte eingehalten. Erreicht wird die Unterschrei-

tung der Grenzwerte durch die vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen (lärmmindernder Stra-

ßenbelag und Lärmschutzwände).  

Zudem hat die seitens des Vorhabenträgers veranlasste Luftschadstoffuntersuchung ergeben, 

dass es zu keiner Überschreitung der geltenden verkehrsspezifischen Grenz- und Leitwerte 

kommen wird. Nachdem die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen eingehal-

ten werden, wird dem Einwender durch das Bauvorhaben die Nutzung seiner Immobilie als 

Wohnhaus nicht unmöglich gemacht. Für die geforderte Umsiedlung und eine Grundstücks-

übernahme besteht deshalb kein Anlass. Abgesehen davon läge eine entsprechende Ent-

scheidung nicht im Zuständigkeitsbereich der Planfeststellungsbehörde im Planfeststellungs-

verfahren, sondern der Enteignungs- und Entschädigungsbehörde im Rahmen des nachge-

ordneten Enteignungs- und Entschädigungsverfahrens. Gleiches gilt für die Forderung nach 

einer Entschädigung für etwaige Umsatzeinbußen seiner Zimmervermietung. 

Auch wird während der Bauphase die größtmögliche Sorgfalt angewendet werden, damit es 

zu keinen Beschädigungen der umliegenden Bebauungen durch Erschütterungen kommt. 

Sollten dennoch Schäden auftreten, haftet hierfür der Verursacher. Ungeachtet dessen wird 

der Vorhabenträger auf seine Kosten vor Baubeginn eine Beweissicherung durchführen.  

Soweit der Einwender den Wertverlust seines Grundstückes geltend macht, wird er auf die 

Bescheidung der inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 48 verwiesen.  

Bezüglich der Forderungen nach Einhaltung der DIN 18005 sowie der Berücksichtigung der 

Windgeschwindigkeiten, der Überlagerung von Emissionsquellen, dem Prognose-Verkehrs-

aufkommen, der Lärmbelastung bei Hochwasser sowie der Trassenführung im Bereich der 

Märsche, wird auf die Bescheidung der inhaltlich gleichen Einwendung des Einwenders E 1 

verwiesen. 

Auch die Forderung nach straßenbegleitenden Radwegen ist unbegründet, denn diese sind 

nicht Inhalt der Planung und unterliegen nicht dem Zuständigkeitsbereich des Baulastträgers 

für Bundesfernstraßen. 

Bezüglich der Trinkwasserproblematik wird auf die Bescheidung der gleichlautenden Einwen-

dung des Einwenders E 60 verwiesen. 
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12.2.235. Einwender E 235  

Einwendungen vom 23.03.2010, vom 06.03.2011 und vom 09.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1.PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendungen entsprechen denen des Einwenders E 234 und werden aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.236. Einwender E 236  

Einwendung vom 21.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Mit seiner Einwendung macht er geltend: Als unmittelbar neben der Trasse der geplanten A 

14 wohnhafter Hausbesitzer sei er durch Verlärmung und Schadstoffbelastungen in besonde-

rer Weise betroffen. Er befürchtet gesundheitliche Schäden für sich und seine Familie, rügt 

unzutreffende Lärmberechnungen und fordert zusätzliche aktive und passive Lärmschutzmaß-

nahmen sowie lärmdämpfende Geschwindigkeitsbeschränkungen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender unzutreffende Lärmberechnungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen 

in besonders betroffenen Abschnitten geltend macht, wird auf die diesbezüglichen Ausführun-

gen beim Einwender E 1 verwiesen. 

Auch die Forderung nach zusätzlichen aktiven Lärmschutzmaßnahmen neben der bereits ge-

planten Lärmschutzwand im Bereich Märsche ist, wie vom Vorhabenträger in seiner Erwide-

rung zutreffend ausgeführt, unbegründet. Denn ca. 750 m von der Trasse entfernte Wohnhaus 

des Einwenders steht außerhalb der insoweit maßgeblichen Grenzwert-Isophonenlinien. Da-

her besteht auch kein Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen. Zudem machen die 

durchgeführten Luftschadstoffuntersuchungen (vgl. PU 11, Teil 2, Unterlage 11.3) keine zu-

sätzlichen Maßnahmen zur Minderung der Immissionen erforderlich. 
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12.2.237. Einwender E 237 

Einwendung vom 21.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 236 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.238. Einwender E 238 

Einwendung vom 21.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 236 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.239. Einwender E 239 

Einwendung vom 21.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 236 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.240. Einwender E 240 

Einwendung vom 21.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 236 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.241. Einwender E 241  

Einwendung vom 24.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Mit seiner Einwendung macht er geltend: Sein Wohnort werde in absehbarer Zeit von drei 

Verkehrsadern durchzogen, nämlich der K 1020, der Eisenbahnstrecke und der BAB 14. Die 

Lärm- und Luftverschmutzung sei heute schon hoch, später aber unzumutbar. Ein Trassen-

verlauf weiter westlich könne die aufgezeigten Probleme lösen. Er fordert den Wegfall der 

Überführung Wahrenberger Weg an der vorgesehenen Stelle. Dafür solle östlich der BAB 14 

und parallel zur Trasse eine Verbindung zwischen der Ortsausfahrt Geestgottberg/Wahren-

berger Weg/verlängerter Alandstraße hergestellt werden. Die neue Ost-Westverbindung er-

folge über die vorgesehene Unterführung (Bauwerk 128 A) im Bereich der Landstraße der DB 

AG. Ein Radweg sei zwingend vorzusehen. Vor Beginn jeglicher Bauarbeiten zur BAB 14 sei 

der grundhafte Ausbau der K 1020 als Bundesstraße und die Höherstufung notwendig. Dabei 

sei der erforderliche Untergrund, die Breite sowie ein straßenbegleitender Radweg herzustel-

len. Im Bereich der Wohnbebauungen sei Lärmschutz vorzusehen. Vor allen Baumaßnahmen 

sei die Alandstraße auf der gesamten Länge verkehrsgerecht auszubauen. Die Straße sei 

durchgängig von der L 2 (Vielbaum/Krüden) bis zum Gewerbegebiet Geestgottberg mit einer 

Breite von 6,50 m auszubauen. Aufgrund des zu erwartenden Verkehrsaufkommens und der 

überregionalen Funktion sei die Alandstraße von einer Gemeindestraße zu einer Kreisstraße 

aufzustufen. Ein straßenbegleitender Radweg sei auch hier vorzusehen. Das Schutzgut 

Mensch habe bei der Planung keine ausreichende Berücksichtigung gefunden. Fraglich sei 

auch, ob die Instandhaltung der Schotterwege gewährleistet sei.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Der Einwender hat keinen Anspruch auf aktiven oder passiven Lärmschutz. Durch die geplante 

Lärmschutzwand werden die gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte im Umfeld 

des Wohngrundstücks des Einwenders, das 600 m von der geplanten BAB 14 entfernt ist, 

bereits ab einer Entfernung von 60 m zur Autobahn eingehalten.  

Der Vorhabenträger hat zudem durch eine Luftschadstoffuntersuchung nachgewiesen, dass 

es zu keiner Überschreitung der geltenden verkehrsspezifischen Grenz- und Leitwerte kom-

men wird. 
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Von einer Trassenführung der BAB 14 weiter westlich hat der Vorhabenträger aufgrund einer 

rechtlich nicht zu beanstandenden Variantenabwägung Abstand genommen. Im Vergleich zur 

Panfeststellungstrasse führen die Westvarianten unter anderem zu stärkeren Beeinträchtigun-

gen von Natura-2000-Gebieten und einer Neuzerschneidung von Natur und Landschaft.  

Die geforderte Änderung der Verkehrsführung des Wahrenberger Weges ist aus nachfolgen-

den Gründen abzulehnen: Auf einer Länge von 1 km wäre eine neue Straße östlich neben der 

BAB 14 zu errichten. Durch das Hinzukommen dieser weiteren Verbindungsstraße entstünde 

für den Verkehr Wahrenberger Weg – Schulstraße ein Mehr- bzw. Umweg von ca. 2 km. Un-

geachtet der längeren Fahrstrecke und der zusätzlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten 

für den zuständigen Straßenbaulastträger gingen vor allem landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen sowie wertvolle Feucht- und Heckenstrukturen östlich der BAB 14 verloren. Damit ist die 

Forderung des Einwenders aus straßenverkehrlichen, umweltfachlichen, städtebaulichen und 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten gegenüber der sachgerecht und richtlinienkonform geplan-

ten Überführung des Wahrenberger Weges zurückzuweisen. 

Die K 1020 wird im Jahr des Baubeginnes des gegenständlichen Planfeststellungsabschnittes 

zur Landesstraße L 38 aufgestuft werden. Eine Ertüchtigung zum Zeitpunkt ihrer Aufstufung 

ist geplant. Die entlang der K 1020 geforderte Radverkehrsanlage ist nicht dem Bauvorhaben 

der BAB 14 anzulasten. Grundsätzlich erlaubt die geringe Prognoseverkehrsbelastung der K 

1020 die Mitbenutzung der Straße durch Radfahrer. Ungeachtet dessen wird die Straßenbau-

verwaltung des Landes Sachsen-Anhalt außerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens die 

Notwendigkeit einer straßenbegleitenden Radverkehrsanlage an der K 1020 bzw. der künfti-

gen L 38 prüfen. 

Die künftige Nutzung der Alandstraße im Abschnitt zwischen der L 2 und südlich des Gewer-

begebietes Geestgottberg soll mit entsprechender verkehrsbehördlicher Anordnung dem land-

wirtschaftlichen und Anliegerverkehr vorbehalten bleiben. Eine Ertüchtigung erfolgt insoweit, 

als dass die Krugbrücke mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 m und die Bauwerksrampen mit 

einer Fahrbahnbreite von 5,50 m ausgebaut werden. Dies erscheint aufgrund ihrer Verkehrs-

bedeutung als angemessen. Durch die künftige durchschnittlich tägliche Prognoseverkehrs-

belastung auf der Alandstraße von weniger als 2.500 Kfz/24h geht die Planfeststellungsbe-

hörde davon aus, dass aktuell keine Notwendigkeit für die Anlage eines straßenbegleitenden 

Radweges besteht. Eine Mitbenutzung der Alandstraße durch Radfahrer ist aus Sicht der Plan-

feststellungsbehörde möglich. 

Das Schutzgut Mensch wurde in der Planung entgegen der Auffassung des Einwenders hin-

länglich berücksichtigt. In der zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen wer-

den sämtliche Belange aufgezeigt und gegeneinander abgewogen. Beeinträchtigungen von 
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Natur und Landschaft werden entsprechend ausgeglichen oder ersetzt. Unvermeidbaren Be-

einträchtigungen durch Lärm wird mit entsprechenden geeigneten aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen entgegengewirkt. Verbleibende Beeinträchtigungen von Eigentumsrechten, die den 

Schutz der Gesundheit mit umfassen, werden außerhalb dieses Verfahrens entschädigt. 

Die für jeden Wirtschaftsweg gewählte Befestigungsart entspricht den Vorgaben des ALFF 

Altmark. Die Dauerhaftigkeit fachgerecht errichteter Wirtschaftswege ist abhängig vom sach- 

und fachgerechten Gebrauch sowie von der ordnungsgemäßen Unterhaltung durch die jewei-

lige Gemeinde. 

12.2.242. Einwender E 242  

Einwendung vom 24.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung ist identisch mit derjenigen des Einwenders E 241 und wird deshalb aus 

denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.243. Einwender E 243  

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung entspricht im Wesentlichen derjenigen des Einwenders E 56 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.244. Einwender E 244  

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine mit der Einwendung E 243 identische Einwendung wird wie diese aus den zur Einwen-

dung E 56 angeführten Gründen zurückgewiesen. 
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12.2.245. Einwender E 245  

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine mit der Einwendung E 243 identische Einwendung wird wie diese aus den zur Einwen-

dung E 56 angeführten Gründen zurückgewiesen. 

12.2.246. Einwender E 246  

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine mit der Einwendung E 243 identische Einwendung wird wie diese aus den zur Einwen-

dung E 56 angeführten Gründen zurückgewiesen. 

12.2.247. Einwender E 247  

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine mit der Einwendung E 243 identische Einwendung wie diese aus den zur Einwendung 

E 56 angeführten Gründen zurückgewiesen. 

12.2.248. Einwender E 248  

Einwendung vom 20.03.2010 und 21.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 und 03.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgottberg der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark).  

Mit seiner Einwendung vom 20.03.2010 macht er geltend: Er fühle sich durch das geplante 

Bauvorhaben in seiner Lebensqualität beeinträchtigt. Er sei persönlich durch den Neubau der 

geplanten BAB 14 betroffen, da sein Wohnhaus in ca. 70 m zur Trasse liege und er durch die 

permanente Lärmbelästigung während der Bauphase und nach Fertigstellung mit physischen 

und psychischen Schädigungen für sich und seine Familie rechnen müsse. Er befürchte 

schwere Schäden an seinem Wohnhaus durch Erschütterungen während des Transports von 
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Baustoffen sowie anderer Baumaßnahmen. Er befürchtet einen Wertverlust seines Grundstü-

ckes und fordert für die Inanspruchnahme seines Grund- und Bodens eine Entschädigung. 

Anstelle der Autobahn sei ein Ausbau der BAB 189 ausreichend und kostengünstiger. Der 

durch die BAB 14 hinzutretende Lärm sei nicht zumutbar. Die Lärmberechnungen seien nicht 

ordnungsgemäß und müssten für seinen Wohnbereich gesondert durchgeführt werden. Dabei 

müsse die entsprechende Windrichtung berücksichtigt werden. Es bestehe die Gefahr, dass 

der Grund und Boden und somit auch das Grundwasser durch Verbrennungsrückstände aus 

Kfz-Motoren sowie durch Schadstoffe aus Taumitteln belastet würden. Da alle Einwohner sei-

nes Wohngebietes Trinkwasserselbstversorger aus dem vorhandenen Grundwasser seien, 

seien sie weiteren gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt. Es sei zu prüfen, ob die Wohn-

häuser einem möglichen Hochwasser zum Opfer fielen, da durch die BAB 14 ein weiterer 

Damm entstehe. Den Planunterlagen sei nicht zu entnehmen, ob Beton oder Flüsterasphalt 

verbaut werde, wobei die Lebensdauer von Flüsterasphalt lediglich 6 Jahre betrage. Er fordert 

geeigneten Lärmschutz in Form von aktiven Schallschutzmaßnahmen, die die Einhaltung der 

Orientierungswerte der DIN 18005 garantieren und sich ins Landschaftsbild im Bereich der 

Märsche einfügen. Er fordert die Bemessung aller aktiven und passiven Schallschutzmaßnah-

men nach den Orientierungswerten der DIN 18005 sowie den Vorsorgewerten des UBA und-

lärmdämpfende Geschwindigkeitsbeschränkungen in besonders betroffenen Bereichen. Zu-

dem macht er einen Verstoß gegen die Maßgabe 8 der landesplanerischen Beurteilung gel-

tend und meint, die den schalltechnischen Berechnungen zugrundeliegenden Grenzwerte 

seien zu hoch und veraltet und entsprächen nicht den aktuellen wissenschaftlichen Erkennt-

nissen. Er fordert insoweit eine Neuberechnung. Es sei ihm unverständlich, dass man die Elb-

talauen verschandele und Mensch und Tier in seinem jeweiligen Lebensraum einschränke. Er 

befürchtet gesundheitliche Schäden wie Herz- und Kreislauferkrankungen, Atemwegserkran-

kungen, Lärmempfindlichkeit, Tinitus, Allergien, Psychische Erkrankungen und daraus resul-

tierende Arbeitsunfähigkeit sowie alle weiteren, damit in Zusammenhang zu bringende Erkran-

kungen. Eine weitere Gefahr sieht er durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Siedlung 

Märsche, wenn Baustoffe transportiert werden. Seine Kinder seien der erhöhten Feinstaubbe-

lastung besonders ausgesetzt; ihren Atemwegen würden schwere Schäden zugefügt. Durch 

die Lage der Märsche in einer Senke werde der ganze Feinstaub und Schmutz auf das Grund-

stück herabrieseln. Überdies soll die BAB 14 über sein Damtiergehege verlaufen. Es bleibe 

insoweit zu klären, was mit dem Damwild passieren solle. Zudem züchte er Hühner und Enten, 

die in ihrem Lege- und Zuchtverhalten erheblich gestört würden. Sofern seine Forderungen 

keine Beachtung finden, fordert er die Umsiedlung seiner Familie. 

Seine Einwendung vom 21.10.2014 hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 

125 selben Datums. 
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Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Hinsichtlich der Einwendung vom 21.10.2014 wird zur Begründung auf die Begründung der 

Zurückweisung der inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 125 verwiesen. 

Die Zurückweisung der Einwendung vom 20.03.2010 wird wie folgt begründet: 

Die vorhandene Bebauung in der Siedlung Märsche befindet sich im Außenbereich der Orts-

lage Geestgottberg und wird gemäß § 2 (2) Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes als Mischgebiet eingestuft. Am Wohngebäude des Ein-

wenders, welches sich in ca. 100 m Entfernung zum äußeren östlichen Fahrbahnrand der BAB 

14 befindet, wurden detaillierte schalltechnische Berechnungen durchgeführt. Hierbei ist fest-

gestellt worden, dass der zulässige Immissionsgrenzwert für die Nacht überschritten wird, 

weshalb ein Anspruch auf aktive Lärmvorsorge besteht. Der Vorhabenträger wird den Stra-

ßenbelag mit einer Pegelminderung von -2 dB (A) ausführen. Zudem ist für den östlich der 

BAB 14 gelegenen Bereich der Märsche eine Lärmschutzwand (Bauwerk 130.2L) vorgesehen. 

Beide Maßnahmen bewirken eine Pegelminderung am Wohnhaus des Einwenders von bis zu 

6,3 dB (A), weshalb die zulässigen Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. Ein darüber-

hinausgehender Anspruch auf passiven Lärmschutz besteht daher nicht. Auf die weiteren Aus-

führungen im Rahmen der Bescheidung des Einwenders E 1 wird verwiesen. Des Weiteren 

hat der Vorhabenträger eine Luftschadstoffuntersuchung durchgeführt, welche zu dem Ergeb-

nis kommt, dass es zu keiner Überschreitung der geltenden verkehrsspezifischen Grenz- und 

Leitwerte kommen wird. 

Die Realisierung des Bauvorhabens wird mit der größtmöglichen Sorgfalt durchgeführt, so 

dass nicht davon auszugehen ist, dass es zu Schäden an der in unmittelbarer Nachbarschaft 

befindlichen Bebauung durch Erschütterungen o.ä. kommen wird. Ungeachtet dessen wird der 

Vorhabenträger vor Baubeginn ein Beweissicherungsverfahren auf seine Kosten durchführen. 

Hinsichtlich des befürchteten Wertverlustes seines Grundstückes wird der Einwender auf die 

insoweit inhaltsgleiche Bescheidung der Einwendung des Einwenders E 48 verwiesen. 

Ausweislich des Grunderwerbsverzeichnisses (Antragsunterlage 14.2, S. 67) werden keine 

Grundstücke des Einwenders durch das Bauvorhaben in Anspruch genommen.  

Soweit der Einwender den Ausbau der B 189 als Alternative zum Bau der BAB 14, die schall-

technischen Berechnungen unter Berücksichtigung des Windes, Geschwindigkeitsbeschrän-

kungen sowie die Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 fordert, wird er auf die 

Bescheidung der insoweit inhaltsgleichen Einwendung des Einwenders E 1 verwiesen.  
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Was die Schadstoffeinträge aus Verbrennungsrückständen und Tausalzen in Boden, Grund- 

und Trinkwasser anbelangt, wird der Einwender auf die Bescheidung der insoweit inhaltsglei-

chen Einwendung des Einwenders E 60 verwiesen. 

Im Rahmen der Bescheidung der im wesentlichen gleichlautenden Einwendung des Einwen-

ders E 59 hat sich die Planfeststellungsbehörde mit dem Versagen des Elbdeiches und der 

Hochwasserproblematik auseinandergesetzt, worauf an dieser Stelle verwiesen wird. 

Der Verbau von Flüsterasphalt bzw. offenporigem Asphalt ist für das Bauvorhaben BAB 14 

nicht vorgesehen. Wie bereits ausgeführt, wird lärmmindernder Straßenbelag verwendet wer-

den. Ob in Asphalt oder Betonbauweise, wird erst im Rahmen der Ausführungsplanung ent-

schieden werden. 

Zudem entfaltet das Ergebnis der Raumordnung zum Abschnitt der BAB 14 im Land Branden-

burg gemäß Maßgabe 8 keine Gültigkeit auf den Abschnitt der BAB 14 im Land Sachsen-

Anhalt, denn der Abschnitt der BAB 14 im Land Sachsen-Anhalt war nicht Gegenstand des 

brandenburgischen Raumordnungsverfahrens und unterlag nicht der dortigen Abwägung.  

Die durch den Bau der BAB 14 entstehenden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes wer-

den durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert. Eine nachhaltige Beeinträchti-

gung des Naturraumes Elbe ist nicht ersichtlich, zumal eine Vorbelastung durch die B 189 

gegeben ist und die B 189 von der Autobahn überwiegend überbaut wird bzw. in enger Bün-

delung verläuft. 

Schäden für die menschliche Gesundheit sind nicht erkennbar, denn die prognostizierten an-

lagen- und betriebsbedingten Auswirkungen der geplanten BAB 14 auf ihre Umwelt sind re-

gelkonform und überschreiten nicht die Grenzen der Rechtsprechung. 

Hinsichtlich der Ausführungen des Einwenders zu Damwild, Hühnern und Enten kann mangels 

substantiierter Darlegungen seitens der Planfeststellungsbehörde keine Aussage getroffen 

werden. 

Bezogen auf die Forderung nach Umsiedlung gilt Folgendes: Die zulässigen Grenzwerte für 

Lärm- und Schadstoffbelastungen werden bei dem Wohnhaus des Einwenders nach den 

durchgeführten Untersuchungen entgegen seinem Vorbringen eingehalten. Für die verlangte 

Umsiedlung und Grundstücksübernahme besteht deshalb kein Anlass. Abgesehen davon läge 

eine entsprechende Entscheidung nicht im Zuständigkeitsbereich der Planfeststellungsbe-

hörde im Planfeststellungsverfahren, sondern der Enteignungs- und Entschädigungsbehörde 

im Rahmen des nachgeordneten Enteignungs- und Entschädigungsverfahrens. 
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12.2.249. Einwender E 249  

Einwendung vom 20.03.2010 und 21.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 und 03.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgottberg der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendungen entsprechen denjenigen der Einwender E 248 (Einwendung vom 

20.03.2010) und E 125 (Einwendung vom 21.10.2014) selben Datums und werden deshalb 

aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.250. Einwender E 250  

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgottberg der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung ist identisch mit derjenigen des Einwenders E 248 selben Datums und wird 

deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.251. Einwender E 251  

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgottberg der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung ist identisch mit derjenigen des Einwenders E 248 selben Datums und wird 

deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.252. Einwender E 252  

Einwendung vom 16.03.2010 und 21.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011 und 03.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgottberg der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark).  



 

Seite 1003 

 

Seine Einwendung vom 16.03.2010 ist identisch mit derjenigen des Einwenders E 249 und 

wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

Bezüglich seiner Forderung nach einer Entschädigung für die Inanspruchnahme seines 

Grund- und Bodens wird er auf das sich dem Planfeststellungsverfahren anschließende Ent-

eignungs- und Entschädigungsverfahren verwiesen. 

Seine Einwendung vom 21.10.2014 ist gleichlautend wie diejenige des Einwenders E 125 und 

wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.253. Einwender E 253  

Einwendung vom 16.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Märsche des Ortsteils Geestgottberg der Hanse-

stadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung ist identisch mit derjenigen des Einwenders E 248 vom 20.03.2010 und 

wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.254. Einwender E 254 

Einwendung vom 15.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Er befürchtet durch den Bau der Autobahn einen erheblichen Wertverlust seiner Immobilie und 

ohne geeignete Schallschutzmaßnahmen erhebliche Lärm- und Schadstoffbelastungen und 

damit einhergehend unabsehbare gesundheitliche Folgen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender einen Wertverlust seiner Immobilie geltend gemacht, wird zur Begrün-

dung der Zurückweisung auf die zum Einwender E 48 gemachten Ausführungen verwiesen. 

Der Einwender hat keinen Anspruch auf zusätzlichen Lärmschutz. Sein ungefähr 1 km von der 

Autobahn entferntes Wohnhaus liegt außerhalb der maßgeblichen Grenzwertisophonenlinien 

(vgl. PU 11, Teil 11, Unterlage 11.2, Blatt-Nr. 1A). 

Die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen werden ebenfalls eingehalten. 
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12.2.255. Einwender E 255 

Einwendung vom 15.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 254 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.256. Einwender E 256  

Einwendungen vom 14.03.2010, vom 30.03.2010, vom 30.04.2010, vom 01.03.2011, vom 

22.12.2012 (1. PÄ) und vom 21.10.2014 

Erwiderungen vom 16.09.2011, vom 26.07.2013 (1. PÄ) und vom 03.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Mit seiner Einwendung vom 14.03.2010 macht er geltend: Er sei durch den Bau der BAB 14 

persönlich betroffen, da sein Wohngrundstück in unmittelbarer Nähe zur Trasse liege und er 

für sich und seine Familie durch permanente Verlärmung mit physischen und psychischen 

Schäden rechnen müsse. Durch die erhöhte Feinstaubbelastung sei es nicht auszuschließen, 

an Asthma zu erkranken. Er fordert aktive Lärmschutzmaßnahmen nach den neuesten Stan-

dards, welche die Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 garantieren und sich in 

das Landschaftsbild einfügen. Er fordert Schallschutzwände für seinen Bebauungsabschnitt 

sowie Lärmschutzverglasung in Fenstern und Türen seines Wohnhauses. Er befürchtet zu-

sätzlichen Lärm durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auf der Alandstraße. Seine Forde-

rungen stützt er auf die Landesplanerische Beurteilung Sachsen-Anhalts vom 29.10.2004 so-

wie auf die der Länder Berlin und Brandenburg aus dem Raumordnungsverfahren zur A 14. 

Da die schalltechnischen Berechnungen den Grenzwerten der Lärmschutzverordnung unter-

liegen, macht er einen Verstoß gegen die Maßgaben der Landesplanerischen Beurteilung gel-

tend. Er fordert des Weiteren einen Fuß- und Radweg für die Alandstraße und für die Zufahrt 

ins Dorf Geestgottberg. Die Höhe und Steigung der vorgesehenen Überführung sei nicht ak-

zeptabel. Er meint, ihm und seiner Familie wäre es so nicht mehr möglich, sein Grundstück 

sicheren Fußes zu verlassen. Jede Teilnahme am gesellschaftlichen Leben der Dorfgemein-

schaft wäre ihm und seiner Familie nicht mehr möglich. Sein Grundstück verliere aufgrund der 

Lage zur BAB 14 und zur Alandstraße erheblich an Erholungswert und werde durch Abgase 

und Lärm belastet. Er befürchtet, dass es im Zuge der Baumaßnahme zu Beschädigungen an 

der Bausubstanz seiner auf dem Grundstück befindlichen Gebäude komme und stellt die 
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Frage, wer im Falle einer Beschädigung für die entstehenden Kosten aufkomme. Weiterhin 

komme es für ihn und seine Familie während der Bauphase zu Mehrkosten durch weitere 

Wege zur Arbeitsstätte, Schule und Kindergarten. Die Alandstraße sei vorwiegend im Frühjahr 

durch Hochwasser nicht befahrbar. Er sieht aufgrund der Dammlage der Autobahn die Gefahr 

der Überschwemmung bei Hochwasserlagen.  

Mit seiner Einwendung vom 30.03.2010 trägt er vor: Für den Fall des Ausbaus der Alandstraße 

und eines möglichen erhöhten Verkehrsaufkommens fordere er eine Lärmschutzwand, ein 

Tempolimit für seinen Wohnbereich mit regelmäßigen Kontrollen, ein Beweissicherungsver-

fahren für die Gebäude auf seinem Grundstück, eine verkehrstaugliche und sichere Auffahrt 

zu seinem Grundstück und einen Verzicht auf finanzielle Inanspruchnahme der Anwohner für 

den Straßenausbau. Der Ausbau der Krugseebrücke bei Geestgottberg sei überflüssig, weil 

bereits zwei Alandüberquerungen instandgesetzt worden seien. Durch einen entsprechenden 

Ausbau der K 1020 könne der Verkehr dort entlang geleitet werden. Für den Fall des Eintre-

tens physischer und psychischer Schäden bei ihm oder seiner Familie behalte er sich vor, eine 

Umsiedlung ohne finanzielle Einbußen für sich und seine Familie zu begehren. 

Mit Sammeleinwendung vom 30.04.2010 macht der Einwender dieselben Forderungen gel-

tend wie der Einwender E 1 mit Schreiben vom 01.04.2010. 

Mit seiner Einwendung vom 01.03.2011 bezweifelt der Einwender die Richtigkeit der durchge-

führten Verkehrslärmberechnungen und fordert weitere Schallschutzmaßnahmen für sein 

Grundstück, eine Trinkwasserversorgung für seine drei Wohneinheiten, eine Untertunnelung 

des Wahrenberger Weges bis Geestgottberg für Radfahrer und Fußgänger, die Verlegung der 

Überführung ins Dorf sowie die Ableitung des Regen- und Schmelzwassers der Autobahn. 

Mit seiner Einwendung vom 22.12.2012 (1. PÄ) fordert er erneut weitere Schallschutzmaß-

nahmen an seinem Grundstück, wie den Einbau von Lärmschutzverglasung in Fenstern und 

Türen, sowie eine Beweissicherung vor Beginn der Baumaßnahme. Er wiederholt sein Begeh-

ren auf eine verkehrstaugliche und sichere Auffahrt zu seinem Grundstück. Ebenfalls wieder-

holt er seine Forderung, nicht an etwaigen Straßenausbaubeiträgen im Zuge der Instandset-

zung der Alandstraße beteiligt zu werden. Zudem sei die Erholungsfläche für Radfahrer auf 

der Überführung Wahrenberger Weg unzureichend, die Steigung sei zu hoch, um sie mit dem 

Rad zu befahren. Dies führe zu einem Einschnitt seiner Teilhabe am Dorfleben. Er befürchtet 

Feinstaubbelastungen auf der Alandstraße. Er fordert den Bau eines Radweges für die Aland-

straße. Er fordert eine nochmalige Untersuchung der Hochwasserproblematik im Zuge der 

Dammlage der Autobahn. Eine Zufahrt zum Ort Geestgottberg müsse auch während der Bau-

zeit gewährleistet werden. Zudem sei in den nächsten Jahren kein Lückenschluss der BAB 14 
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nach Schwerin möglich. Sämtliche Forderungen aus den vorangegangenen Einwendungen 

erhält er aufrecht. 

Seine Einwendung vom 21.10.2014 ist inhaltsgleich wie diejenige des Einwenders E 125 sel-

ben Datums. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Hinsichtlich der Einwendungen vom 30.04.2010 und vom 21.10.2014 wird zur Begründung der 

Zurückweisung auf die Bescheidungen der Einwendungen des Einwenders E 1 vom 

01.04.2010 und des Einwenders E 125 vom 21.10.2014 verwiesen. 

Im Übrigen gilt Folgendes: 

Die gesetzliche Grundlage des Lärmschutzes ist das Bundesimmissionsschutzgesetz sowie 

die 16. Verkehrslärmschutzverordnung. Bei Überschreitung der Immissionsgrenzwerte muss 

eine detaillierte Lärmberechnung erfolgen. Die Orientierungswerte der DIN 18005 gelten indes 

vor allem für den Schallschutz im Städtebau und sind für den Bau von Straßen nicht verbindlich 

maßgebend. Des Weiteren entfaltet die Landesplanerische Beurteilung für Berlin und Bran-

denburg auf das Bauvorhaben in Sachsen-Anhalt keine Wirkung, da der vorliegende Abschnitt 

nicht Gegenstand des dortigen Raumordnungsverfahrens war.  

Für das Wohngebäude des Einwenders im Außenbereich der Ortslage Geestgottberg mit einer 

Entfernung von 70 m zur geplanten Autobahn wurde eine detaillierte Lärmberechnung durch-

geführt, mit dem Ergebnis, dass an diesem Gebäude ohne Lärmschutzmaßnahmen die vor-

gegebenen Immissionsgrenzwerte tags und nachts überschritten werden. Mithin besteht ein 

Anspruch auf aktiven Lärmschutz. Einerseits wird der Vorhabenträger die Fahrbahnoberfläche 

mit einem Lärm mindernden Belag (- 2 Dezibel (A)) versehen. Zudem wird für die Ortslage 

Geestgottberg eine Lärmschutzwand (Bauwerk 123.1L) errichtet. Diese Lärmschutzwand be-

wirkt am Wohngebäude des Einwenders eine Pegelminderung von 8,7 Dezibel (A) und damit 

die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte. Ein Anspruch auf pas-

siven Lärmschutz ist daher nicht gegeben. 

Ausweislich der durchgeführten Luftschadstoffuntersuchung kommt es auch zu keiner Über-

schreitung der geltenden verkehrsspezifischen Grenz- und Leitwerte.  

Der Ausbau des der BAB 14 nachgeordneten Straßennetzes in Form der Anlage straßenbe-

gleitender Rad- und Fußwege, hier an der Alandstraße einschließlich Überführung des Wah-

renberger Weges, ist nicht Inhalt der vorliegenden Planung. Aufgrund des geringen Verkehrs-

aufkommens von 2.500 Kfz/24 h (Alandstraße) bzw. weniger als 500 Kfz/24 h (Wahrenberger 
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Weg) ist die Mitbenutzung der Straße durch Radfahrer möglich. Abgesehen von der östlichen 

Rampe im Zuge der Überführung des Wahrenberger Weges über die BAB 14 im Bereich 

Geestgottberg, sind die westliche Rampenneigung dieser Überführung als auch die Rampen-

neigungen im Zuge der Überführung der L 2 über die BAB 14 für eine überlastungsfreie Nut-

zung durch Radfahrer geeignet. Die Überführung des Wahrenberger Weges entspricht dem 

straßenbautechnischen Regelwerk. Die Planung ist sachgerecht und richtlinienkonform. 

Die Ortslage Geestgottberg wird für Fußgänger und Radfahrer über die Alandstraße mit An-

schluss an die Überführung des Wahrenberger Weges auch nach dem Bau der BAB 14 ohne 

zusätzliche Gefährdung möglich sein. 

Um Schäden an der umliegenden Bebauung zu vermeiden, werden die Bauarbeiten mit der 

größtmöglichen Sorgfalt durchgeführt werden. Ungeachtet dessen wird der Vorhabenträger 

auf seine Kosten vor Beginn der Baumaßnahme ein Beweissicherungsverfahren durchführen. 

Darüber hinaus wird der Bauablaufplan so gestaltet werden, dass die Nutzung der B 189 für 

den Allgemeinverkehr während der Bauphase zur Vermeidung von Umleitungsstrecken mög-

lich sein wird. Der Anschluss der Alandstraßenanlieger an das zu ändernde Straßennetz wird 

ebenfalls in Abstimmung mit dem Bauablaufplan abgesichert. Aus der Vorhabenrealisierung 

lassen sich daher grundsätzlich keine Mehrkosten für den Einwender ableiten. 

Im Falle jahreszeitlichen und witterungsbedingten Hochwassers auf der Alandstraße steht dem 

Verkehr ein Ausweichen über die BAB 14 oder die K 1020 zur Verfügung. Zur Hochwasser-

problematik wird darüber hinaus auf die Bescheidung der Einwendung des Einwenders E 179 

verwiesen.  

Die Alandstraße soll nach Realisierung der BAB 14 allein dem Gebrauch durch den Anlieger-

verkehr sowie dem landwirtschaftlichen Verkehr vorbehalten bleiben. Eine durchgängige Er-

tüchtigung für den Allgemeinverkehr drängt sich daher nicht auf. Aufgrund ihrer geringen ver-

kehrlichen Bedeutung ist ein über den gegenständlich beantragten hinausgehenden Ausbau 

der Alandstraße (Krugbrücke) nicht dem planfestgestellten Vorhaben anzulasten. Aus diesem 

Grund ist auch der auf einen weiteren Ausbau der Alandstraße bezogene Forderungskatalog 

des Einwenders im gegenständlichen Planfeststellungsverfahren unbeachtlich. Die seitens 

des Einwenders angeführten weiteren Alandüberführungen sind aufgrund ihrer Lage fernab 

der landwirtschaftlich genutzten Flächen für den Gebrauch der Landwirtschaft nicht geeignet, 

weshalb die Ertüchtigung des Brückenbauwerkes (Krugbrücke) ohne Zweifel erforderlich ist. 

Soweit der Einwender eine Umsiedlung verlangt, wird auf die entsprechenden Ausführungen 

zum Einwender E 248 verwiesen. 
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Zweifel an der Richtigkeit der durchgeführten schalltechnischen Untersuchungen und der auf 

dieser Grundlage angeordneten Lärmschutzmaßnahmen hat die Planfeststellungsbehörde 

auch in Ansehung des Vorbringens des Einwenders nicht.  Diese wird auch von der unteren 

Immissionsschutzbehörde des Landkreises Stendal so gesehen, die dem Vorhaben ausdrück-

lich zugestimmt. Soweit der Einwender eine Untertunnelung des Wahrenberger Weges fordert, 

wird er auf die insoweit gleichlautende Einwendung des Einwenders E 59 verwiesen.  

Bezüglich der in der Einwendung vom 22.12.2012 geäußerten Forderung nach Schallschutz 

und einer Beweissicherung wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. Die Auffahrt 

zum Grundstück des Einwenders wird angepasst. Die Neigungsverhältnisse insoweit nur un-

wesentlich verändert. Eine etwaige finanzielle Beteiligung der Anwohner am beitragsfähigem 

Ausbau der Alandstraße richtet sich nach dem Kommunalabgabengesetz und hat in erster 

Linie nichts mit dem gegenständlichen Bauvorhaben zu tun. Die Bauausführenden werden 

grundsätzlich dafür Sorge tragen, die während der Baudurchführung in Anspruch genomme-

nen Straßen und Wege nach deren Abschluss in ihren ursprünglichen Zustand vor Beginn der 

Baumaßnahme zu Lasten des Verursachers wiederherzurichten.  

Die Erholungsfläche für Radfahrer auf der Überführung sowie die Überführung an sich ist re-

gelkonform. Hinsichtlich der Feinstaubbelastung, des Radweges für die Alandstraße sowie der 

Hochwasserproblematik wird auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen. 

Eine Zufahrt zur Ortschaft Geestgottberg erfolgt während des Baus der Überführung über die 

K 1020.  

Der Ansicht des Einwenders, der Lückenschluss bis nach Schwerin sei in den nächsten Jahren 

nicht möglich, wird entgegengehalten, dass für die übrigen VKEen 5, 6 und 7 die Planfest-

stellungsverfahren bereits abgeschlossen sind. Für die VKEen 3.2b und 4 sind die Planfest-

stellungsverfahren anhängig. 

12.2.257. Einwender E 257  

Einwendung vom 14.03.2010, 30.03.2010 / 30.04.2010, 01.03.2011, 22.12.2012 (1. PÄ), 

21.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011, 26.07.2013 (1. PÄ), 03.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine o.g. Einwendungen sind identisch zu denjenigen des Einwenders E 256 selben Datums 

und werden daher aus denselben Gründen zurückgewiesen wie diese. 
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12.2.258. Einwender E 258  

Einwendung vom 14.03.2010, 30.03.2010 / 30.04.2010, 01.03.2011, 22.12.2012 (1. PÄ), 

21.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011, 26.07.2013 (1. PÄ), 03.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine o.g. Einwendungen sind identisch zu denjenigen des Einwenders E 256 selben Datums 

und werden daher aus denselben Gründen zurückgewiesen wie diese. 

12.2.259. Einwender E 259  

Einwendung vom 14.03.2010, 30.03.2010 / 30.04.2010, 01.03.2011, 22.12.2012 (1. PÄ), 

21.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011, 26.07.2013 (1. PÄ), 03.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine o.g. Einwendungen sind identisch zu denjenigen des Einwenders E 256 selben Datums 

und werden daher aus denselben Gründen zurückgewiesen wie diese. 

12.2.260. Einwender E 260  

Einwendung vom 14.03.2010, 30.03.2010 / 30.04.2010, 01.03.2011, 22.12.2012 (1. PÄ), 

21.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 16.09.2011, 26.07.2013 (1. PÄ), 03.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine o.g. Einwendungen sind identisch zu denjenigen des Einwenders E 256 selben Datums 

und werden daher aus denselben Gründen zurückgewiesen wie diese. 

12.2.261. Einwender E 261 

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  
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Er macht geltend: Die schalltechnischen Berechnungen seien nicht ordnungsgemäß durchge-

führt und er als betroffener Anwohner sei schlichtweg vergessen worden. Für sein Wohnhaus 

und die Bewohner des Wilhelminenweges fordert er passiven und aktiven Lärmschutz und die 

Anpflanzung einer Baumreihe. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Zur Frage der Lärmberechnungen wird auf die bei dem Einwender E 1 enthaltenen Gründe 

der Zurückweisung verwiesen. 

Die Forderung nach passivem und aktivem Lärmschutz ist unbegründet. Die Einzelbebauun-

gen am Wilhelminenweg liegen außerhalb der insoweit maßgeblichen Grenzwertisophonenli-

nien (vgl. PU 11, Teil 11, Unterlage 11.2, Blatt-Nr. 1A), weshalb es auch am Wohngebäude 

des Einwenders nicht zur Überschreitung der zulässigen Immissionsgrenzwerte kommt. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die Forderung nach Anpflanzung einer Baumreihe aus Grün-

den des Schallschutzes unbegründet. Im Übrigen hat der Vorhabenträger darauf hingewiesen, 

dass nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990 (RLS-90), Gehölz 

als Lärmschutzmaßnahme nicht vorgesehen ist. 

12.2.262. Einwender E 262  

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender erhebt seine Einwendung als Inhaber eines Betriebes für Elektronik-Dienstleis-

tungen und Leiterplatten-Service mit Sitz im Ortsteil Vielbaum der Gemeinde Aland.  

Er macht geltend: Aufgrund des Rückbaus der B 189 zwischen der Anschlussstelle Vielbaum 

und Geestgottberg ergäben sich schlechtere Wirtschaftsbedingungen für die Region nördliche 

Altmark/Wittenberge. Der Rückbau der Bundesstraße sei nicht gesetzeskonform und daher 

unzulässig. Durch den Rückbau der B 189 würde der regional langsam fahrende Liefer- und 

landwirtschaftliche Güterverkehr auf die Alandstraße und die K 1020 verdrängt. Diese Straßen 

seien aufgrund ihres baulichen Zustandes nicht dazu geeignet, den Schwertransport aufzu-

nehmen. Auch seien diese Verkehrsadern, welche auch vom wachsenden Radwegtourismus 

genutzt werden, bereits jetzt durch den Anlieger- und landwirtschaftlichen Verkehr ausgelas-

tet. Im Falle eines Staus auf der A 14 würde das gesamte regionale Verkehrsnetz kollabieren, 

weil beide Straßen den ausweichenden Verkehr aufnehmen müssten. Demzufolge seien die 

Kommunen gezwungen, beide Straßen mit straßenbegleitendem Radweg auszubauen, was 

durch diese finanziell nicht zu schultern sei. Auch sei der Bau von unbefestigten Wirtschafts-

wegen absurd, da durch schwere Landmaschinen große Nachfolgeschäden wie Löcher und 
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Spurrinnen verursacht und die Kommunen hierdurch finanziell überlastet würden. Im Übrigen 

seien diese Wege nicht ausreichend breit genug. Der Einwender schlägt daher vor, die B 189 

neben der A 14 zu belassen oder an den engen Stellen mit zu versetzen oder im Rahmen des 

notwendigen Ersatzneubaus der K 1020 diese zur neuen B 189 mit straßenbegleitendem Rad-

weg auszubauen. Als weitere Alternative schlägt er vor, die A 14 ab Seehausen zur 4-spurigen 

Schnellstraße unter Beibehaltung aller vorhandenen Kreuzungen und Anbindungen und ohne 

Dammlage herabzustufen. Dies sei für den Staat und die Kommunen kostengünstiger. Als 

dritter Alternative schlägt er vor, die A 14 ca. 5 km weiter westlich zwischen Krüden und Schar-

penhufe zu bauen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender in seiner Einwendung zu den Themen „Verkehrsbedarf und Ver-

kehrsprognose 2025“, „Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante)“, „negatives Zukunftsszenario“, 

„Trassierung und Dammlage“ und „Wirtschaftswege“ äußert, hat sich die Planfeststellungsbe-

hörde mit diesen Themen u.a. bereits im Rahmen der Bescheidung der Einwender E 1 und E 

59 auseinandergesetzt. Darauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen. 

Hinsichtlich des Ausbaus der K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg wird auf die beim 

Einwender E 12 enthaltenen Ausführungen verwiesen. Die Planfeststellungsbehörde schließt 

sich darüber hinaus auch den Ausführungen des Vorhabenträgers betreffend den Mautaus-

weichverkehr an: Mangels Fahrzeitenverkürzung stellt die K 1020 nördlich Seehausen für 

Mautausweichverkehr keine attraktive Alternative zur BAB 14 dar. 

Für den Ausbau der Alandstraße nebst straßenbegleitendem Radweg besteht, wie vom Vor-

habenträger ausgeführt, kein Bedarf. Hier gelten die Gründe der Zurückweisung betreffend 

den Einwender E 12 entsprechend.  

Wie der Vorhabenträger darüber hinaus ausgeführt hat, ist der Ausbau des der geplanten A 

14 nachgeordneten Straßennetzes in Form der Anlage von straßenbegleitenden Radwegen 

nicht Inhalt dieser Planung, sondern im Bedarfsfall von den insoweit zuständigen Straßen- und 

Wegebaulastträgern im Rahmen gesonderter Planfeststellungsverfahren durchzuführen. 

Soweit der Einwender durch den Straßenausbau eine finanzielle Überlastung der Kommunen 

befürchtet, wird darauf hingewiesen, dass der Bund den Ländern jährlich Entflechtungsmittel 

für Investitionen im kommunalen Straßenbau und dem ÖPNV bereitstellt. Die Verteilung dieser 

Entflechtungsmittel ist für das Land Sachsen-Anhalt in § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Finanzie-

rung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus (KomStrBauInvFinG ST) gesetzlich fest-
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geschrieben und kann nach Abs. 2 dieser Vorschrift für einzelne kreisfreie Städte oder Land-

kreise durch das für Verkehr zuständige Ministerium aufgrund besonderer örtlicher Maßnah-

men nach Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel erhöht werden.  

Die vom Einwender vorgetragenen Alternativvorschläge sind nicht vorzugswürdig. Dies ergibt 

sich aus Folgendem: 

Gegen den ersten Alternativvorschlag (Beibehaltung der B 189 neben der A 14 oder Ausbau 

der K 1020 mit Radweg) spricht Folgendes: Da die B 189 in der VKE 3.1 zwischen Vielbaum 

und dem Bereich nördlich Geestgottberg vollständig von der BAB 14 überbaut wird, ist eine 

Beibehaltung der B 189 neben der geplanten A 14 in diesem Bereich nicht möglich (vgl. PU 

2.2 C). Die Überbauung der B 189 in diesem Bereich ist gerechtfertigt. Es wird insoweit auf 

die Ausführungen zum Einwender E 1 unter dem Punkt „Verkehrsbedarf und Verkehrsprog-

nose 2025“ verwiesen. Zudem erfolgt eine teilweise Beibehaltung der B 189 im Bereich der 

VKE 3.2a, da hier die Trasse der A 14 nördlich von Geestgottberg in westliche Richtung aus 

der vorhandenen B 189 ausschwenkt, die Außenbereichsbebauung Märsche am Knoten 

B 189 / Märsche westlich umfährt und die Elbe in Parallellage zum vorhandenen Brückenbau-

werk im Zuge der B 189 quert (vgl. PU 2.2C).  

Der vorgeschlagene alleinige Ausbau der K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg stellt 

ebenfalls keine vorzugswürdige Alternative dar. Denn damit würden die mit dem Bau der A 14 

verfolgten verkehrlichen, verkehrspolitischen und raumordnerischen Planungs- und Entwick-

lungsziele nicht umgesetzt. Auch fällt ein derartiger Ausbau nicht in den Zuständigkeitsbereich 

des hiesigen Vorhabenträgers. 

Gegen den zweiten Alternativvorschlag (Planung der A 14 ab Seehausen als vierspurige 

Straße ohne Dammlage mit plangleichen Anschlüssen) sprechen, wie bereits beim Einwender 

E 1 unter dem Punkt „Trassierung und Dammlage“ ausgeführt, die bei der Planung der Trasse 

zu berücksichtigenden maßgeblichen Zwangspunkte im Grund- und Aufriss. Daneben hat der 

Vorhabenträger in seiner Erwiderung zu recht auf den Bedarfsplan für Bundesfernstraßen (An-

lage zu § 1 Abs. 1 S. 2 FStrAbG) verwiesen, in welchem der Bau der A 14 als laufendes und 

fest disponiertes Vorhaben unter der lfd. Nummer 1197 aufgeführt ist.  

Auch der dritte Alternativvorschlag (Verlegung der A 14 in westliche Richtung zwischen Krüden 

und Scharpfenhufe) ist nicht vorzugswürdig. Mit dieser Variante würde eine Neuzerschneidung 

von Natur und Landschaft, insbesondere von Natura-2000-Gebieten entlang von Aland und 

Elbe, hier insbesondere der Biotopkomplex westlich Geestgottberg und das FFH-Gebiet El-

baue-Beuster-Wahrenberg, sowie darüber hinaus weiterer großflächiger Natura-2000-Gebiete 

im Land Brandenburg einhergehen (vgl. PU 1, S. 81). Mangels Überbauung der B 189 wäre 
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auch die Flächenversiegelung und Flächeninanspruchnahme bei dieser Variante im Vergleich 

zur Planfeststellungstrasse deutlich höher.  

Auch ein Trassenverlauf im gesamten Elbdeichvorland direkt westlich der B 189 und südlich 

des Elbdeichs weitgehend auf der Trasse der B 189, sog. Trassenvariante 3 (vgl. Zusatzun-

terlage „Erläuterung Trassenvarianten BAB 14“, S. 3) ist aus Kostengründen, aus Sicht von 

Natura 2000 und Artenschutz, sowie aufgrund der schwerwiegenden eigentumsrechtlichen 

Eingriffe in die Wohn- und Gewerbenutzung nicht vorzugswürdig, zumal die Vorzüge dieser 

Variante bezüglich des Lärmschutzes nur auf der Grundlage der Umsiedlung der Bewohner 

zu erreichen wäre (vgl. Zusatzunterlage „Erläuterung der Trassenvarianten der BAB 14, S. 

24/25). 

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den Planungsvarianten unter C.XIV.2 verwiesen. 

12.2.263. Einwender E 263  

Einwendungen vom 18.03.2010, vom 06.04.2010 und vom 12.01.2013 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland.  

Mit seiner Einwendung vom 18.03.2010 macht er geltend: Er sei aufgrund des geringen Ab-

standes seines Wohnhauses zur geplanten Trasse direkt und dauerhaft stark betroffen. Die 

Planunterlagen seien aufgrund fehlender Radwege unakzeptabel und zukunftsfeindlich. Be-

züglich der fehlenden Weiterführung des Radweges von Vielbaum nach Seehausen bestehe 

bereits seit langer Zeit ein haltloser Zustand. Die Führung der L 2 an die AS Vielbaum sei 

aufgrund ihrer Breite völlig unakzeptabel für den Lkw-/Pkw- und Radverkehr. Unklar sei zudem 

die Ausführung der L 2: Tunnel oder Überführung. Eine Überführung sei für Radfahrer unzu-

mutbar und stelle ein Sicherheitsrisiko dar. Durch die A 14 verkomme Vielbaum zu einem 

Straßendorf ohne akzeptable Bewegungsmöglichkeit für Kinder, Rentner, Tourismus und An-

wohner, da der Verkehr mitten durch die Ortslage rolle. Dadurch erhöhe sich auch das Unfall-

risiko für Radfahrer und Fußgänger. Der Einwender fordert daher den Bau von Radwegen an 

der Abfahrt Vielbaum und an der Abfahrt Seehausen, sowie eine Radwegverbindung auf der 

Elbbrücke.  

Mit seiner Einwendung vom 06.04.2010 trägt er vor: Durch den Bau der 14 werde es zu einer 

Bevölkerungsabwanderung kommen. Auch sei die L 2 nicht in der Lage, als A 14-Zubringer 

den anfallenden Verkehr aufzunehmen. Daher müsse für den Schwer- und Nahverkehr eine 

Ersatzader geschaffen werden. Der Ausbau der L 2 sei insoweit nicht ausreichend, da dies mit 

sehr aufwendigen Straßenbaumaßnahmen verbunden wäre. Daher stelle ein Verzicht auf die 
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Anschlussstelle Vielbaum eine effektivere und kostengünstigere Lösung dar, weil im Zuge des 

Ausbaus der B 190 N die Verkehrsströme ab Gartow in Richtung Lüneburg/Hamburg/Bremen 

abgewickelt werden könnten und so die Region vor Bevölkerungsabwanderung und Verkehrs-

überflutung bewahrt werden könne. Hiermit könne zugleich der Tourismus gesichert werden. 

Mit seiner Einwendung vom 12.01.2013 führt er aus: Der Rückbau der B 189 führe zu schlech-

teren Wirtschaftsbedingungen für die Region nördliche Altmark/Wittenberge. Infolge fehlender 

Ausgleichsstraßen werde die L 2 zur schlimmen Unfallstraße, die schon bei kleinsten Unfällen 

kollabiere (Stau). Auch fehle es an Bushaltestellen und sicheren Übergängen/Zebrastreifen 

entlang der L 2. Die L 2 sei im Übrigen infolge Hochwassers schon mehrfach gesperrt worden. 

Ebenso seien die Alandstraße und die K 1020 dauerhaft überlastet und in einem völlig deso-

laten Zustand, so dass sie auch nicht die überbaute B 189 ersetzen könnten. Die A 14 fördere 

nur die Wirtschaft in der Ferne, schade aber der regionalen ländlichen und touristischen Wirt-

schaft. Auch lasse die extreme Dammlage der A 14 zwischen Seehausen/Vielbaum und 

Geestgottberg keinen natürlichen Schallschutz zu. Mautflüchtige würden sich auch durch ver-

kehrsleitende Maßnahmen nicht dazu bewegen lassen, die L 2 nicht zu nutzen. Aus diesen 

Gründen lehnt der Einwender die Planung der A 14 ab. Als Alternative schlägt er stattdessen 

vor, die A 14 ab Seehausen zur 4-spurigen Schnellstraße unter Beibehaltung aller vorhande-

nen Kreuzungen und Anbindungen und ohne Dammlage herabzustufen. Als weitere Alterna-

tive schlägt er vor, die A 14 ca. 5 km weiter westlich zwischen Krüden und Scharpenhufe zu 

bauen. Seiner Ansicht nach sei dies insoweit vorteilhaft, weil hierdurch kein Rückbau der B 

189 erforderlich wäre und alle vorhandenen Verkehrsadern erhalten blieben; die Ortslagen 

Vielbaum und Geestgottberg nicht zerstört würden und die Dammlage, der Schallschutz, die 

Anschlussstelle Vielbaum und die Brücke entlang der stillgelegten Bahnstrecke Salzwedel – 

Geestgottberg nicht erforderlich wären. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender in seiner Einwendung zu dem Thema „Verzicht auf die Anschluss-

stelle Vielbaum“ äußert, hat sich die Planfeststellungsbehörde hiermit u.a. bereits im Rahmen 

der Bescheidung des Einwenders E 26 auseinandergesetzt, worauf zur Vermeidung von Wie-

derholungen an dieser Stelle verwiesen wird. Soweit der Einwender für den Verzicht der An-

schlussstelle mit dem Ausbau der B 190N argumentiert, wird darauf hingewiesen, dass diese 

den geplanten Lückenschluss der A 39 mit dem geplanten Lückenschluss der A 14 verbinden 

soll und ihr insoweit eine andere Erschließungsfunktion zukommt als der Anschlussstelle Viel-

baum.  

Soweit der Einwender einen straßenbegleitenden Radweg entlang der L 2 fordert, wird auf die 

beim Einwender E 42 enthaltenen Ausführungen verwiesen. Wie der Vorhabenträger darüber 
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hinaus ausgeführt hat, ist der Ausbau des der geplanten A 14 nachgeordneten Straßennetzes 

in Form der Anlage von straßenbegleitenden Radwegen nicht Inhalt dieser Planung, sondern 

im Bedarfsfall von den insoweit zuständigen Straßen- und Wegebaulastträgern im Rahmen 

gesonderter Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Im Übrigen werden durch die A 14 

auch nicht die bestehenden überregionalen und regionalen Radwanderwege (Elberadweg, 

Altmarkrundkurs) unterbrochen oder verdrängt. Auch werden sie durch die geplanten Kreu-

zungsbauwerke nicht in ihrer Funktionsfähigkeit eingeschränkt, so dass der insoweit befürch-

tete Attraktivitätsverlust für den Radwegtourismus in dieser Region von der Planfeststellungs-

behörde nicht gesehen wird. Wie der Vorhabenträger darüber hinaus ausgeführt hat, ist im 

Zuge der B 189 kein länderübergreifender Radweg über die Elbe vorhanden und damit auch 

nicht durch das hiesige Bauvorhaben betroffen. 

Betreffend die vom Einwender befürchtete Verkehrszunahme auf der L 2 wird auf die beim 

Einwender E 26 enthaltenen Ausführungen verwiesen. Wie aus der PU 1, S. 149 – 151 zu 

entnehmen, wird für diese Straße für den Prognosehorizont 2025 ein Schwerverkehrsanteil 

von maximal 20 % erwartet. Deshalb und wegen des prognostizierten Verkehrsaufkommens 

am Streckenabschnitt der L 2 östlich, westlich und an der AS Vielbaum, ist für diese Straße 

abweichend vom derzeitigen Bestand (6,0 m) eine Fahrbahnbreite von 7,50 m vorgesehen. 

Die Ausstattung der L 2 mit Bushaltebuchten und Fußgängerüberwegen ist hingegen nicht 

Gegenstand des hiesigen Planfeststellungsverfahrens. Auch wird die L 2 durch das Brücken-

bauwerk 117Ü über die A 14 überführt (vgl. PU 15.1, Blatt 1C). Dass dies für Radfahrer ein 

Sicherheitsrisiko darstellen soll, ist für die Planfeststellungsbehörden nicht ersichtlich. Zudem 

wurden vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) gegen die An-

bindung der AS Vielbaum über die L 2 in den abgegebenen Stellungnahmen vom 30.03.2010, 

14.01.2013, 04.02.2013, 04.03.2013, 05.09.2017 und vom 03.04.2018 keine Bedenken geäu-

ßert und verläuft die L 2 selbst im Bereich der AS Vielbaum nicht durch ein Sumpfgebiet bzw. 

ein festgesetztes Überschwemmungsgebiet i. S. d. § 76 WHG (vgl. PU 3, Blatt-Nr. 1 B). Be-

treffend den eingewandten Mautausweichverkehr auf der L 2 schließt sich die Planfeststel-

lungsbehörde den Ausführungen des Vorhabenträgers an: Schon allein die Tatsache, dass 

diese Straße in Querrichtung zur BAB 14 verläuft (vgl. PU 15.1, Blatt 1C), qualifiziert sie nicht 

zur potenziellen Mautausweichstrecke.  

Soweit der Einwender den baulichen Zustand der Alandstraße moniert, ergibt sich aus der PU 

1, S. 161A ff., dass für diese Straße bauliche Veränderungen geplant sind. Es wird insoweit 

auch auf die Ausführungen beim Einwender E 12 verwiesen. Soweit die künftige Nutzung der 

vorhandenen Alandstraße im Abschnitt zwischen der L 2 und südlich des Gewerbegebietes 

Geestgottberg dem landwirtschaftlichen und Anliegerverkehr vorbehalten bleibt, wird bereits 

durch diese Entflechtung der unterschiedlichen Verkehrsarten ein Beitrag zur Erhöhung der 
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Verkehrssicherheit und der Verringerung des Unfallgeschehens im dort vorhandenen Straßen-

netz geleistet. 

Auch wird die K 1020 vom Knoten mit der Landesstraße L 2 bis zur Einmündung in die bishe-

rige Bundesstraße B 189 nördlich Geestgottberg zur Landesstraße L 38 aufgestuft (vgl. PU 1, 

S. 315 B) und ist deren Ausbau in der Planung des für den Landkreis Stendal insoweit zustän-

digen Regionalbereiches Nord der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt festgeschrie-

ben.   

Weiterhin wird die Trasse der A 14 nicht durch die Ortslage Vielbaum verlaufen, da im Bereich 

der VKE 3.1 die B 189 zwischen Vielbaum und dem Bereich nördlich Geestgottberg vollständig 

von der BAB 14 überbaut wird.  

Betreffend die vom Einwender angesprochenen Alternativvorschläge zur A 14 wird auf die 

beim Einwender E 262 enthaltenen Ausführungen verwiesen.  

Auch ergibt sich aus den Ausführungen zur Bewertung der Varianten aus Sicht der Umwelt 

(vgl. PU 1, S. 66 A ff.), zu den schalltechnischen Berechnungen (vgl. PU 11), zu den land-

schaftspflegerischen Maßnahmen (vgl. PU 12) und der zusammenfassenden Darstellung der 

Umweltauswirkungen (vgl. PU 16.4), dass in den Planunterlagen die Auswirkungen des Bau-

vorhabens auf das Schutzgut Mensch hinsichtlich der Beeinträchtigung von Siedlungsberei-

chen und des Wohnumfeldes durch direkte Flächeninanspruchnahme, Zerschneidungseffekte 

und betriebsbedingte Lärm- und Schadstoffimmissionen ausreichend berücksichtigt wurden. 

Soweit der Einwender Lärmbeeinträchtigungen geltend macht, hat der Vorhabenträger zu 

Recht darauf hingewiesen, dass das Wohnhaus des Einwenders aufgrund der Planänderung 

mit Herausnahme des südlich über die AS Vielbaum hinausgehenden Teilabschnittes der ur-

sprünglichen VKE 3.1/3.2a außerhalb des nunmehr schallrelevanten Wirkbereichs des gegen-

ständlichen Vorhabens liegt. 

12.2.264. Einwender E 264  

Einwendung vom 18.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Er macht geltend: Als unmittelbar neben der Trasse der geplanten A 14 wohnhafter Hausbe-

sitzer sei er durch Verlärmung und Schadstoffbelastungen betroffen. Er befürchtet hierdurch 



 

Seite 1017 

 

gesundheitliche Schäden für sich und seine Familie. Zudem befürchtet er einen Wertverlust 

seines Grundstückes. Daher lehnt er den Bau der A 14 ab. Für den Fall einer Verwirklichung 

des Vorhabens stellt er folgende Forderungen: Ausgleich für die Wertminderung seines Grund-

stückes; aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen, welche die Orientierungswerte der DIN 

18005 einhalten, den Windeinfluss von mehr als 3 m/s berücksichtigen und sich in das Land-

schaftsbild einpassen; lärmdämpfende Geschwindigkeitsbeschränkungen; die Berechnung 

der Lärmimmissionen mit den tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten; eine weitestge-

hende Führung der A 14 in Troglage oder in Geländehöhe; die Koordinierung der Lärmschutz-

maßnahmen bei Lärmbündelung und eine Untertunnelung der Elbe. Zur Begründung dieser 

Forderungen stützt er sich auf die Landesplanerische Beurteilung des Ministeriums für Bau 

und Verkehr Sachsen-Anhalt vom 29.10.2004 und die Landesplanerische Beurteilung der Ge-

meinsamen Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg vom 15.12.2004, in 

welchen verschiedene Vorgaben für die Realisierung der Autobahn enthalten sind. Auch ist er 

der Ansicht, die der schalltechnischen Berechnung zugrunde gelegten Grenzwerte der 16. 

BImSchV seien veraltet, weshalb er eine Neuberechnung der schalltechnischen Berechnun-

gen fordert. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender zu den Themen „Trassierung und Dammlage“, „Tunnel zur Elbque-

rung“, „Lärmberechnungen“ und „Wertverlust“ äußert, hat sich die Planfeststellungsbehörde 

mit diesen Themen u.a. bereits im Rahmen der Bescheidung der Einwender E 1 und E 48 

auseinandergesetzt. 

Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen obliegt der insoweit zuständigen unte-

ren Straßenverkehrsbehörde, welche für das vorliegende Bauvorhaben derartige, als Auflagen 

in den Beschluss aufzunehmende Anordnungen nicht gefordert hat (vgl. SN vom 29.04.2010, 

vom 11.01.2013, vom 17.10.2014 und vom 12.09.2017). 

Der Einwender hat auch keinen Anspruch auf zusätzliche aktive und passive Lärmschutzmaß-

nahmen. Das ca. 700 m von der geplanten Autobahn entfernte Wohngebäude des Einwenders 

befindet sich außerhalb der insoweit maßgeblichen Grenzwert-Isophonenlinien (vgl. PU 11, 

Teil 1, Unterlage 11.2.1, Blatt 1 A). Daneben werden auch die zulässigen Grenzwerte für Luft-

schadstoffimmissionen eingehalten. 
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12.2.265. Einwender E 265  

Einwendung vom 17.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung ist inhaltsgleich wie diejenige des Einwenders E 264 und wird deshalb aus 

denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.266. Einwender E 266  

Einwendung vom 15.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Bei dem Einwender handelt sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Sitz in der Hanse-

stadt Osterburg (Altmark), der u.a. in der Gemarkung Beuster Grünlandflächen bewirtschaftet.  

Er macht geltend: Durch den Wegfall der B 189 werde der Verkehr auf die für das Erreichen 

seiner Grünlandflächen erforderliche K 1020 umgelenkt, die sich bereits jetzt in einem desola-

ten Zustand befinde und deshalb auf Bundesstraßeniveau auszubauen sei. Zudem müsse für 

land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge die Möglichkeit bestehen, durch geeignete Maßnah-

men wie Kreisverkehr, Beschleunigungsspur oder Ampel auf diese Straße zu gelangen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Die K 1020 wird vom Knoten mit der Landesstraße L 2 bis zur Einmündung in die bisherige 

Bundesstraße B 189 nördlich Geestgottberg zur Landesstraße L 38 aufgestuft (vgl. PU 1, S. 

315 B). Allerdings ist deren Ausbau in der Planung des für den Landkreis Stendal insoweit 

zuständigen Regionalbereiches Nord der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt festge-

schrieben. Die vom Einwender begehrte Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange 

erfolgt im Rahmen der Vorbereitung der geplanten Ertüchtigung der K 1020 außerhalb des 

hiesigen Planfeststellungsverfahrens. Wie der Vorhabenträger hierzu ausgeführt hat, ist von 

der Landesstraßenbaubebehörde Sachsen-Anhalt anvisiert, die erforderliche Ertüchtigung der 

K 1020 zum Zeitpunkt ihrer Aufstufung vorgenommen zu haben. 
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12.2.267. Einwender E 267  

Einwendung vom 11.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender betreibt ein Seminar- und Tagungshaus nebst Café mit Sitz im Ortsteil Wah-

renberg der Gemeinde Aland.  

Er macht geltend: Durch das Vorhaben werde der Wirtschaftsstandort Elbtalaue bei Wahren-

berg für den Tourismus gefährdet. Auch seien hierdurch die in den sanften Tourismus als re-

gionale Zukunftsbranche getätigten Investitionen bedroht. Zudem führe der Autobahnbau zur 

Abwanderung investitionsfreudiger Bürger und zu einem Wertverlust seiner Immobilie. Ein 

Ausbau der B 189 und eine Ertüchtigung der vorhandenen Elbebrücke sei ausreichend. Auch 

seien drohende Lärmbelästigungen, die Wirkung der Trasse auf die Touristen und zusätzliche 

Umwege durch das Bauvorhaben zu berücksichtigen.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender in seinen Einwendungen zu den Themen „Ausbau der B 189 (Null-

Plus-Variante)“, „negatives Zukunftsszenario“ und „Wertverlust“ äußert, hat sich die Planfest-

stellungsbehörde mit diesen Themen u.a. bereits im Rahmen der Bescheidung der Einwender 

E 1 und E 48 auseinandergesetzt, worauf zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen 

wird.  

Der (Fahrrad-)Tourismus in der Region wird durch das Vorhaben nach Auffassung der Plan-

feststellunsgbehörde nicht geschwächt, sondern gestärkt. Hierfür sorgt bereits der Umstand, 

dass die Autobahn die Erreichbarkeit der Region verbessert. Die positive Entwicklung der Tou-

rismusbranche ist auch eines der verkehrspolitischen Planungsziele für den Bau der A 14 (vgl. 

PU 1, S. 36). Ein Ausbau der B 189 und anderer Bundesstraßen könnte die bestehenden 

verkehrlichen Erreichbarkeits- und Verbindungsdefizite in der Region Altmark nicht beheben. 

Durch die A 14 werden zudem die bestehenden überregionalen und regionalen Radwander-

wege (Elberadweg, Altmarkrundkurs) nicht unterbrochen oder verdrängt. Auch werden sie 

durch die geplanten Kreuzungsbauwerke nicht in ihrer Funktionsfähigkeit eingeschränkt, so 

dass der insoweit befürchtete Attraktivitätsverlust für den Radwegtourismus in dieser Region 

von der Planfeststellungsbehörde nicht gesehen wird. 

Wie aus dem Plan der künftigen Netzgestaltung zu entnehmen (vgl. PU 15.1, Blatt 1 C), wird 

es durch das Bauvorhaben auch nicht zu den vom Einwender befürchteten Umwegen für den 

Wahrenberger Weg kommen, zumal dieser planfrei über die BAB 14 und die Alandstraße über-

führt wird (vgl. PU 1, S. 16A).  
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Zudem ergibt sich aus den Ausführungen zur Bewertung der Varianten aus Sicht der Umwelt 

(vgl. PU 1, S. 66 A ff.), zu den schalltechnischen Berechnungen (vgl. PU 11), zu den land-

schaftspflegerischen Maßnahmen (vgl. PU 12) und der zusammenfassenden Darstellung der 

Umweltauswirkungen (vgl. PU 16.4), dass in den Planunterlagen die Auswirkungen des Bau-

vorhabens auf das Schutzgut Mensch hinsichtlich der Beeinträchtigung von Siedlungsberei-

chen und des Wohnumfeldes durch direkte Flächeninanspruchnahme, Zerschneidungseffekte 

und betriebsbedingte Lärm- und Schadstoffimmissionen ausreichend berücksichtigt wurden. 

Hier ist auch zu beachten, dass sich die Ortslage Wahrenberg ca. 3 km entfernt von der ge-

planten Trasse befindet. Daraus und aufgrund der für die VKE 3.1/3.2a vorliegenden schall-

technischen Berechnungen ist zu schlussfolgern, dass es in diesem Bereich nicht zur Über-

schreitung der zulässigen Immissionsgrenzwerte kommen wird. 

12.2.268. Einwender E 268  

Einwendungen vom 10.03.2010 und vom 13.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderungen vom 16.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland. 

Mit seiner Einwendung vom 10.03.2010 macht er geltend: Durch den Bau der A 14 käme es 

mangels wirksamen Schallschutzes zu einer sehr hohen Schallbelastung auf seinem unweit 

der geplanten Trasse liegenden, hierdurch zugleich im Wert geminderten Grundstück. Soweit 

keine durchgängige Schallschutzwand von Seehausen bis Vielbaum angeordnet wird, fordert 

er passiven Schallschutz und Baumanpflanzungen. Daneben verlangt er einen sicheren Rad-

weg von Krüden/Vielbaum bis Seehausen und ist der Ansicht, die Dammführung der A 14 

stelle eine enorme Umweltbelastung dar. Weiterhin hält er die Verkehrsbedingungen für den 

ländlichen und lokalen Verkehr entlang der L 2 für unmöglich und fordert hier eine Einschrän-

kung für den Schwerlast- und Pkw-Verkehr. Auch befürchtet er eine enorme Verkehrsbelas-

tung für die Ortslage Vielbaum.  

Mit seiner Einwendung vom 13.01.2013 wiederholt er diese Einwendungen, lehnt den Bau der 

Anschlussstelle Vielbaum ab und trägt vor, dass er aufgrund der stärkeren Erschütterungswir-

kungen, die mit der Verkehrszunahme auf der L 2 einhergingen, mit Schäden an seinem Ge-

bäude rechnen müsse. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen.  

Soweit sich der Einwender in seinen Einwendungen zu den Themen „Trassierung und Damm-

lage“ und „Wertverlust“ äußert, hat sich die Planfeststellungsbehörde mit diesen Themen u.a. 

bereits im Rahmen der Bescheidung der Einwender E 1 und E 48 auseinandergesetzt. Die in 
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der geplanten Dammbauweise durch den Einwender gesehene Umweltbelastung kann die 

Planfeststellungsbehörde unter Berücksichtigung der in den Planunterlagen enthaltenen Ver-

meidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen nicht sehen.  

Soweit der Einwender einen straßenbegleitenden Radweg entlang der L 2 fordert, wird auf die 

beim Einwender E 42 enthaltenen Ausführungen verwiesen. 

Betreffend die vom Einwender befürchtete Verkehrszunahme auf der L 2 wird auf die bei den 

Einwendern E 26 und E 263 enthaltenen Ausführungen verwiesen. Wie vom Vorhabenträger 

ausgeführt, führen die für die L 2 prognostizierten Verkehrszahlen auch nicht zu unzumutbaren 

Verkehrsbedingungen für den ländlichen oder lokalen Verkehr, zumal der landwirtschaftliche 

und Anliegerverkehr die Alandstraße im Abschnitt zwischen der L 2 und südlich des Gewer-

begebietes Geestgottberg nutzen kann. Soweit der Einwender dennoch eine Beschränkung 

der L 2 für ausgewählten Verkehr i. S. d. § 45 Abs. 1 StVO fordert, hat die insoweit zuständige 

untere Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Stendal eine Erforderlichkeit hierfür bislang 

nicht gesehen (vgl. SN vom 29.04.2010, vom 11.01.2013, vom 17.10.2014 und vom 

12.09.2017). 

Auch besteht für den Einwender kein Anspruch auf zusätzlichen aktiven und passiven Lärm-

schutz. Denn die für ein Mischgebiet vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte in der Nacht, 

bezogen auf die VKE 3.1, werden ab einer Entfernung von ca. 180 m zur Autobahn eingehal-

ten. Das Wohnhaus des Einwenders liegt jedoch mindestens 420 m von der geplanten Trasse 

entfernt (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2.1, Blatt 1 A), so dass es in diesem Bereich nicht 

zur Überschreitung der zulässigen Immissionsgrenzwerte kommt.  

Was den geforderten Verzicht auf die Anschlussstelle Vielbaum anbelangt, wird auf die dies-

bezüglichen Ausführungen beim Einwender E 26 verwiesen.  

Hinsichtlich der befürchteten Gebäudeschäden wird auf die dem Vorhabenträger obliegende 

Sorgfaltspflicht bei der Realisierung des Bauvorhabens hingewiesen. 

12.2.269. Einwender E 269  

Einwendung vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  
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Er macht geltend: Mit den Planunterlagen zur A 14 werde die Natur (Flora und Fauna) gegen-

über den in der betroffenen Region lebenden Menschen höher bewertet. Auch befinde sich 

die K 1020 in einem schlechten baulichen Zustand und werde, sofern sie ohne generelle In-

standsetzung als Autobahnzubringer, Städteverbindungs- und Ausweichstraße bei evtl. Sper-

rungen der Autobahn genutzt werde, unzumutbare Lärmbelästigungen und Gefahrenquellen 

für Mensch und Tier verursachen. Daneben sei mit Wertverlusten der Grundstücke durch den 

Bau der A 14 zu rechnen.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender zu dem Thema „Wertverlust“ äußert, hat sich die Planfeststellungs-

behörde hiermit u.a. bereits im Rahmen der Bescheidung des Einwenders E 1 auseinander-

gesetzt. 

Soweit der Einwender der Ansicht ist, dem Schutzgut Pflanzen und Tiere / biologische Vielfalt 

werde gegenüber dem Schutzgut Mensch mit der vorliegenden Planunterlage der Vorrang 

eingeräumt, äußert sich die Planfeststellungsbehörde dazu wie folgt: 

Das Gebot gerechter Abwägung aller, durch das Vorhaben tangierter Belange des öffentlichen 

und privaten Interesses folgt aus dem Wesen einer rechtsstaatlichen Planung. Naturschutz 

und Landschaftspflege stellen aufgrund der Staatszielbestimmung in Art. 20 a GG (Umwelt-

schutz) zentrale abwägungsrelevante öffentliche Belange dar, sind aber im Rahmen der Ab-

wägung auch wegen des durch Art. 14 GG verfassungsrechtlich geschützten Eigentums nicht 

vorrangig zu bewerten (vgl. Durner, in Ziekow: Fachplanungsrecht, 2. Auflage, § 7, Rn. 6 [S. 

203] und Rn. 8 [S. 204]). Insoweit bildet das Abwägungsgebot für das Naturschutzrecht neben 

den hierfür zu berücksichtigenden zwingenden Vorgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffs-

regelung, den naturschutzfachlichen Vorgaben zum Schutz besonderer Gebiete und Objekte, 

den europarechtlichen Anforderungen im Hinblick auf das Schutzgebietssystem Natura 2000 

und den relevanten Anforderungen des Artenschutzes lediglich eine ergänzende Verstärkung 

(vgl. Durner, in Ziekow: Fachplanungsrecht, 2. Auflage, § 7, Rndr. 9 [S. 204 f.]). Um eine ge-

rechte Abwägung der durch das hiesige Bauvorhaben tangierten öffentlichen und privaten Be-

lange durchführen zu können, war eine sorgfältige Ermittlung aller für und gegen das Vorhaben 

sprechenden Gründe erforderlich. Diese umfasste zahl- und umfangreiche Untersuchungen 

zur Verträglichkeit des Vorhabens auch mit den naturschutzfachlichen Belangen (vgl. PU 12 

und 16, sowie die Zusatzunterlagen zu den Trassenvarianten und zum Deichbruchszenario). 

Im Anschluss hieran hat sich die Planfeststellungsbehörde innerhalb dieses Planfeststellungs-

beschlusses in einer bilanzierenden Betrachtungsweise mit den für und gegen das Vorhaben 

sprechenden Gründen auseinander gesetzt und dabei auch die Ausführungen des Vorhaben-

trägers zur Bewertung der Varianten aus Sicht der Umwelt (vgl. PU 1, S. 66 A ff.), zu den 



 

Seite 1023 

 

schalltechnischen Berechnungen (vgl. PU 11), zu den landschaftspflegerischen Maßnahmen 

(vgl. PU 12) und der zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen (vgl. PU 16.4) 

berücksichtigt. In diesen Unterlagen wurden auch die Auswirkungen des Bauvorhabens auf 

das Schutzgut Mensch hinsichtlich der Beeinträchtigung von Siedlungsbereichen und des 

Wohnumfeldes durch direkte Flächeninanspruchnahme, Zerschneidungseffekte und betriebs-

bedingte Lärm- und Schadstoffimmissionen geprüft. Die Zulassung des Bauvorhabens unter 

Berücksichtigung der eingeschlossenen Entscheidungen und Nebenbestimmungen ist das 

sich aus raumordnerischen, verkehrlichen, straßenbaufachlichen, städtebaulichen, umwelt-

fachlichen (Immissionsschutz, Schutz von Natur und Landschaft) und nicht zuletzt wirtschaft-

lichen Gesichtspunkten ergebende Abwägungsergebnis.  

Betreffend die Einwendung zur K 1020 gilt Folgendes: Die K 1020 wird vom Knoten mit der 

Landesstraße L 2 bis zur Einmündung in die bisherige Bundesstraßen B 189 nördlich Geest-

gottberg zur Landesstraße L 38 aufgestuft (vgl. PU 1, S. 315 B). Deren Ausbau ist in der Pla-

nung des für den Landkreis Stendal insoweit zuständigen Regionalbereiches Nord der Lan-

desstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt festgeschrieben. Von der Landesstraßenbaubehörde 

Sachsen-Anhalt ist anvisiert, die erforderliche Ertüchtigung der K 1020 zum Zeitpunkt ihrer 

Aufstufung vorgenommen zu haben. 

12.2.270. Einwender E 270  

Einwendung vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark). 

Seine Einwendung ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 269 selben Datums und wird 

deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.271. Einwender E 271  

Einwendung vom 30.03.2010 (Posteingang) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  
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Er macht geltend: Die vorgesehene Überführung des Wahrenberger Weges sei zu steil und 

deshalb für Radfahrer nicht nutzbar. Sie führe zu einer erheblichen Mehrbelastung der Anwoh-

ner durch Lärm, Abgase und Feinstaub. Daher fordert er den Verzicht auf die Überführung des 

Wahrenberger Weges und stattdessen eine Verbindungsstraße östlich entlang der BAB 14 

zwischen der Ortszufahrt Geestgottberg (Schulstraße) und der verlängerten Alandstraße. Wei-

terhin trägt er vor, dass sich die K 1020, auf welcher es nach Realisierung des Bauvorhabens 

zu deutlich mehr Regional- und landwirtschaftlichem Verkehr komme, in einem schlechten 

baulichen Zustand befinde. Deshalb begehrt er vor Beginn der A 14-Baumaßnahmen den 

grundhaften Ausbau der K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg und Lärmschutz im Be-

reich der Wohnbebauung. Im Übrigen sei nach seiner Ansicht ein Ausbau der B 189 völlig 

ausreichend. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Sie ist bereits unzulässig.  

Die Unzulässigkeit folgt daraus, dass der Einwender seine Einwendung nicht in der nach § 73 

Abs. 4 Satz 1 VwVfG vorgeschriebenen Form eingelegt hat. Nach dieser Vorschrift muss eine 

Einwendung schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Die bei dem eingereichten 

Schriftstück allein in Betracht kommende Schriftform setzt gemäß § 126 Abs. 1 BGB voraus, 

dass das Schriftstück eigenhändig unterschrieben ist. Daran fehlt es hier. Der Einwender hat 

seine Einwendung nicht eigenhändig unterzeichnet.  

Ist die erhobene Einwendung unzulässig, ist sie zwar bereits aus formellen Gründen zurück-

zuweisen und nicht mehr in der Sache zu prüfen. Die Planfeststellungsbehörde hat die aufge-

worfenen Themen aber gleichwohl von Amts wegen zur Kenntnis genommen und sich, wie 

aus dem vorliegenden Beschluss deutlich wird, abwägend mit ihnen auseinandergesetzt (vgl. 

zu den Themen „Überführung des Wahrenberger Weges“ und „Ausbau der K 1020“ u.a. die 

diesbezüglichen Ausführungen zu den Einwendern E 83, E 91, E 106 und E 110). 

12.2.272. Einwender E 272  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Er macht geltend: Durch die Autobahn und die Verlagerung des Verkehrs auf die K 1020 

komme es zu einer starken Verlärmung der Ortslage Geestgottberg. Daher fordert er passiven 



 

Seite 1025 

 

Schallschutz sowohl für sein unweit der geplanten Trasse gelegenes als auch für ein weiteres 

in seiner Straße befindliches Wohnhaus, schalltechnische Berechnungen nach DIN 18005 und 

eine angemessene Entschädigung für den seiner Ansicht nach dann nur noch eingeschränkt 

nutzbaren Außenwohnbereich. Zudem lehnt er die geplante Überführung des Wahrenberger 

Weges ab, weil diese zu erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, einer unvor-

teilhaften Verkehrsführung und zusätzlicher Lärmbelastung führe. Stattdessen sei für Fußgän-

ger und Radfahrer im Bereich des Wahrenberger Weges eine Untertunnelung vorzusehen und 

eine Verbindungsstraße (mit Radweg) östlich entlang der BAB 14 zwischen Wahrenberger 

Weg bzw. seiner Verlängerung östlich der B 189 nach Geestgottberg (namentlich Schulstraße) 

und der verlängerten Alandstraße in Höhe Bauwerk 128A vorzusehen. Zudem erachtet er den 

baulichen Zustand der K 1020 und der Alandstraße für den zu erwartenden Verkehr auch 

durch Mautpreller für nicht ausreichend und fordert daher den grundhaften Ausbau beider 

Straßen nebst jeweils straßenbegleitendem Radweg und entsprechender Aufstufung zur Lan-

desstraße (K 1020) bzw. zur Kreisstraße (Alandstraße). 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Mit den vom Einwender angesprochenen Themen „Lärmberechnungen“, „Unterführung des 

Wahrenberger Weges“ und „Verkehrsführung Wahrenberger Weg/Schulstraße“ hat sich die 

Planfeststellungsbehörde u.a. bereits im Rahmen der Bescheidung der Einwender E 1, E 59 

und E 110 auseinandergesetzt und verweist deshalb auf die dortigen Ausführungen.  

Hinsichtlich der geforderten Aufstufung der K 1020 und deren Ausbau nebst straßenbegleiten-

dem Radweg gelten die Ausführungen zum Einwender E 12 entsprechend. Gleiches betrifft 

den geforderten Ausbau der Alandstraße nebst straßenbegleitendem Radweg. Wie der Vor-

habenträger ausgeführt hat, ist es nicht Ziel und Aufgabe des Vorhabens, die Alandstraße 

durchgängig zwischen der L 2 und Geestgottberg in ihrer Verkehrsbedeutung anzuheben und 

entsprechend zu ertüchtigen bzw. aufzustufen. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich darüber hinaus auch den Ausführungen des Vor-

habenträgers betreffend den Mautausweichverkehr auf der K 1020 und der Alandstraße an: 

Mangels Fahrzeitenverkürzung stellt die K 1020 nördlich Seehausen für Mautausweichverkehr 

keine attraktive Alternative zur BAB 14 dar. Gegen die Alandstraße als attraktive Alternative 

zur A 14 sprechen neben einer Mehrweglänge von ca. 1,5 km ihr Ausbaustandard und der hier 

vornehmlich dem landwirtschaftlichen und Anliegerverkehr angedachte Gebrauch. 

Für das Wohngebäude des Einwenders in der Ortslage Geestgottberg mit einer Entfernung 

von etwa 180 m zur geplanten Autobahn wurde eine detaillierte Lärmberechnung durchgeführt, 
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mit dem Ergebnis, dass an diesem Gebäude ohne Lärmschutzmaßnahmen der für ein Wohn-

gebiet zulässige Immissionsgrenzwert nachts überschritten wird. Mithin besteht ein Anspruch 

auf aktiven Lärmschutz. Einerseits wird der Vorhabenträger die Fahrbahnoberfläche mit einem 

Lärm mindernden Belag (- 2 Dezibel (A)) versehen. Zudem wird für die Ortslage Geestgottberg 

eine Lärmschutzwand (Bauwerk 123.2L) errichtet. Diese Lärmschutzwand bewirkt am Ge-

bäude Wohngebäude des Einwenders Pegelminderungen von bis zu 8,0 dB(A) und die Ein-

haltung der gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 

11.1.2, Tabelle 2, S. 3 und 4). Ein Anspruch auf passiven Lärmschutz ist daher nicht gegeben. 

Da durch diese aktive Lärmschutzmaßnahme auch der Tagesgrenzwert eingehalten wird, be-

steht auch kein Anspruch auf Entschädigung für den Außenwohnbereich.  

Auch für das von dem Einwender benannte weitere etwa 400 m bis 430 m von der geplanten 

Trasse entfernt liegende Wohngebäude wurden detaillierte schalltechnische Berechnungen 

durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass an diesem Gebäude bereits ohne Lärmschutzmaßnah-

men die für Wohngebiete zulässigen Immissionsgrenzwerte eingehalten werden (vgl. PU 11, 

Teil 1, Unterlage 11.1.2, Tabelle 2, S. 2) und es durch die östlich entlang der BAB 14 geplante 

Lärmschutzwand (Bauwerk 123.2L) hier zu Pegelminderungen von bis zu 6,1 dB(A) kommt. 

Damit besteht auch hier kein Anspruch auf passiven Lärmschutz und Entschädigung für den 

Außenwohnbereich. 

Ausweislich der durchgeführten Luftschadstoffuntersuchung kommt es auch zu keiner Über-

schreitung der geltenden verkehrsspezifischen Grenz- und Leitwerte. 

12.2.273. Einwender E 273  

Einwendung vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Er macht geltend: Bereits während der Bauphase werde es auf der K 1020 zu einem starken 

Verkehrsanstieg kommen, was sich auch nach dem Bau der A 14 infolge der Überbauung der 

B 189 fortsetze und mit erheblichen Lärmbelästigungen einhergehe. Die K 1020 befinde sich 

bereits jetzt in einem schlechten baulichen Zustand und müsse, auch wegen ihrer zwischen-

gemeindlichen Verbindungsfunktion, im Vorfeld der A 14- Baumaßnahmen grundhaft instand-

gesetzt werden. Zudem seien die Lärmschutzmaßnahmen im Bereich Geestgottberg-Märsche 

unzureichend. Infolge der geplanten Dammbauweise und aufgrund von Schallreflexionen der 

vorgesehenen Lärmschutzwände komme es auch in zur geplanten Trasse weiter entfernt lie-
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genden Bereichen zu einem deutlichen Lärmanstieg, weshalb auch sein Wohngrundstück hier-

von betroffen sei, da sich der von der A 14 ausgehende Lärm mit dem von der bereits vorhan-

denen Eisenbahntrasse ausgehenden Lärm überlagere. Daher und wegen der bereits von der 

vorhandenen B 189 ausgehenden Lärmbelästigung seien die schalltechnischen Berechnun-

gen neu vorzunehmen, zumal diese mit zu geringen Grenzwerten und unrealistischen Ge-

schwindigkeitsvorgaben durchgeführt worden seien. Auch stelle der Weiterbau der A 14 eine 

Verschwendung von Steuergeldern dar, da er aufgrund des derzeitigen Verkehrsaufkommens 

nicht zu rechtfertigen sei. Daher fordert er einen teilweise vierspurigen Ausbau der B 189.   

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Mit den vom Einwender angesprochenen Themen „Verkehrsbedarf, Verkehrsprognose 2025“, 

„Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante)“, „Trassierung und Dammlage“ und „Lärmberechnun-

gen“ hat sich die Planfeststellungsbehörde u.a. bereits im Rahmen der Bescheidung des Ein-

wenders E 1 auseinandergesetzt und verweist deshalb auf die dortigen Ausführungen.  

Soweit der Einwender eine Steuergeldverschwendung geltend macht, wird zur Vermeidung 

von Wiederholungen auf die beim Einwender E 203 hierzu gemachten Ausführungen verwie-

sen.  

Betreffend die Einwendung zur K 1020 gilt Folgendes: Die K 1020 wird vom Knoten mit der 

Landesstraße L 2 bis zur Einmündung in die bisherige Bundesstraßen B 189 nördlich Geest-

gottberg zur Landesstraße L 38 aufgestuft (vgl. PU 1, S. 315 B). Deren Ausbau ist in der Pla-

nung des für den Landkreis Stendal insoweit zuständigen Regionalbereiches Nord der Lan-

desstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt festgeschrieben. Wie der Vorhabenträger ausgeführt 

hat, ist von der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt anvisiert, die erforderliche Ertüch-

tigung der K 1020 zum Zeitpunkt ihrer Aufstufung vorgenommen zu haben. 

Auch ist mit der vom Einwender befürchteten erheblichen Verkehrsmehrbelastung auf der K 

1020 nicht zu rechnen. Denn für die bestehende K 1020 nördlich Seehausen wird zum Prog-

nosehorizont im Jahr 2025 eine durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung von rund 3.000 

Kfz/24h prognostiziert. 

Ebenso hat der Einwender unter Berücksichtigung der von ihm vorgetragenen Vorbelastung 

der Bahnlinie keinen Anspruch auf zusätzlichen aktiven oder passiven Lärmschutz oder auf 

Maßnahmen zur Minderung von Luftschadstoffimmissionen. Bei seinem ca. 900 m von der 

geplanten Autobahn entfernten Wohngebäude werden die zulässigen Immissionsgrenzwerte 

nicht überschritten. Die vorhandene Lärmbelastung auf der Eisenbahntrasse musste bei der 
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Lärmberechnung nicht miteinbezogen werden. Insoweit wird auf die Ausführungen beim Ein-

wender E 1 unter dem Punkt „Lärmberechnungen“ verwiesen. Aufgrund der Entfernung des 

Wohnhauses des Einwenders von der geplanten Trasse ist auch nicht mit Grenzwertüber-

schreitungen infolge von Reflexionen der entlang der BAB 14 geplanten Lärmschutzwände zu 

rechnen. 

12.2.274. Einwender E 274  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losse (Altmark) der Gemeinde Altmärkische Höhe. 

Er macht geltend: Durch den Bau der A 14 werde die Landschaft zerschnitten und verunstaltet, 

Durchgangsverkehr angezogen und Losse an Attraktivität einbüßen. Die Wirtschaftskraft 

werde sich in die Städte und Ballungszentren verlagern und sein Grundstück an Wert verlieren, 

weshalb er Schadensersatz und Wertausgleich für den Verlust von Wohn- und Lebensqualität 

fordert. Daneben beeinträchtige das Bauvorhaben den Tourismus in dieser Region. Die Kos-

ten des Bauvorhabens stünden in keinem Verhältnis zu seinem Nutzen. Daher fordert er den 

Ausbau der B 189, andernfalls die Führung der Trasse in Troglage, aktive und passive Lärm-

schutzmaßnahmen, welche die Orientierungswerte der DIN 18005 einhalten und sich in das 

Landschaftsbild einpassen, den Ausbau der L 2 und die Anbindung an die K 1020, welche 

ebenfalls für den aufkommenden Verkehr entsprechend zu gestalten und mit Schallschutz-

maßnahmen zu versehen sei, den Ausbau eines verkehrsbegleitenden Radwegenetzes aus 

Richtung Seehausen in Richtung Vielbaum und Geestgottberg, lärmdämpfenden Straßenbe-

lag und Geschwindigkeitsbeschränkungen sowie die Berechnung der Lärmemissionen mit den 

tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Sie dürfte bereits unzulässig sein, weil nicht ersichtlich ist, inwieweit der nicht grundstücksbe-

troffene und weit außerhalb des Wirkbereichs der Autobahn wohnhafte Einwender von dem 

Vorhaben selbst betroffen ist.  

Jedenfalls ist die Einwendung aber unbegründet: 

Mit den vom Einwender angesprochenen Themen „Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante)“, 

„Trassierung und Dammlage“, „Negatives Zukunftsszenario“, „Lärmberechnungen“, „Wertver-

lust“ und „(Fahrrad-) Tourismus“ hat sich die Planfeststellungsbehörde u.a. bereits im Rahmen 
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der Bescheidung der Einwender E 1, E 59 und E 267 auseinandergesetzt. Darauf wird zur 

Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.  

Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen obliegt der insoweit zuständigen unte-

ren Straßenverkehrsbehörde, welche für das vorliegende Bauvorhaben derartige, als Auflagen 

in den Beschluss aufzunehmende Anordnungen nicht gefordert hat (vgl. SN vom 29.04.2010, 

vom 11.01.2013, vom 17.10.2014 und vom 12.09.2017). 

Da sich das Wohnhaus des Einwenders weit außerhalb der für den Lärmschutz maßgeblichen 

Grenzwertisophonen bezogen auf die VKE 3.1/3.2a befindet, besteht für diesen auch kein An-

spruch auf zusätzlichen aktiven und passiven Lärmschutz. 

Mit den Investitionskosten für das Lückenschlussprojekt BAB 14 wird ein volkswirtschaftlicher 

Gesamtnutzen erwartet. Dabei hat der Vorhabenträger auch den Grundsatz der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit (vgl. § 7 BHO) beachtet. Weitere Ausführungen hierzu finden sich 

beim Einwender E 1 unter dem Punkt „Tunnel zur Elbequerung“ und beim Einwender E 27 

unter dem Punkt „Notwendigkeit der AS Vielbaum“. Im Übrigen ist es nicht Aufgabe der Plan-

feststellungsbehörde, das Kostenmanagement im Bundesfernstraßenbau zu überprüfen. Es 

wird insoweit auch auf die Ausführungen beim Einwender E 195 verwiesen.  

Was die Beeinträchtigung der Landschaft anbelangt, so wird auf die Ausführungen zum Ein-

wender E 81 verwiesen. Um Eingriffe und Neuzerschneidungen in Natur und Landschaft zu 

minimieren, wurde bewusst, und soweit möglich, eine eng an die bestehende B 189 gebün-

delte Trasse der BAB 14 verfolgt. Auch sind straßenbegleitende Gestaltungsmaßnahmen ge-

plant. 

Da Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens nicht der Ausbau der L 2 ist, ist die darauf 

abzielende Forderung zurückzuweisen. Als Bestandteil des Vorhabens ist der Ausbau der L 2 

nur im Kreuzungsbereich mit der hinzukommenden BAB 14 geplant (vgl. PU 1, S. 148). Soweit 

der Einwender zudem einen Radweg entlang der L 2 von Seehausen nach Vielbaum fordert, 

hat sich diese Forderung durch entsprechende Planänderung erledigt. Die weitere östliche 

Fortsetzung des Radweges bis Ortseingang Seehausen, d.h. die planerische Vorbereitung 

und Umsetzung der Radwegebedarfsplanung, obliegt hingegen dem zuständigen Straßenbau-

lastträger, hier der Niederlassung Nord der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt au-

ßerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens. 

Soweit der Einwender den Ausbau eines Radweges entlang der K 1020 fordert, wird zur Be-

gründung der Zurückweisung auf die Bescheidung des Einwenders E 12 verwiesen. Der ge-

forderte Ausbau der K 1020 in dem betroffenen Abschnitt nördlich Seehausen zwischen der 
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Einmündung an der B 189 und an der L 2 wurde im Rahmen der einvernehmlich getroffenen 

Entscheidung über die Aufstufung dieser Kreis- zur Landesstraße L 38 im Jahr des Baube-

ginns des gegenständlichen Planfeststellungsabschnittes hinsichtlich der künftigen Be-

triebsanforderungen geprüft und ist als solcher in der Planung des für den Landkreis Stendal 

zuständigen Regionalbereiches Nord der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt festge-

schrieben. Im Rahmen der außerhalb des hiesigen Verfahrens zu erfolgenden Ertüchtigung 

der Straße wird auch ein Anspruch auf Anordnung aktiver Lärmschutzmaßnahmen (z. B. Lärm-

schutzwände) zu prüfen sein. 

12.2.275. Einwender E 275  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losse (Altmark) der Gemeinde Altmärkische Höhe. 

Seine Einwendung ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 274 selben Datums und wird 

deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.276. Einwender E 276  

Einwendung vom 06.04.2010 (Posteingang) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Er macht geltend: Als unmittelbar neben der Trasse der geplanten A 14 wohnhafter Hausbe-

sitzer sei er von Verlärmung und Schadstoffbelastungen betroffen, weshalb er mit physischen 

und psychischen Schädigungen für sich und seine Familie rechne. Daher lehnt er den Bau der 

A 14 ab. Anderenfalls fordert er aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen, welche die Ori-

entierungswerte der DIN 18005 berücksichtigen und sich in das Landschaftsbild einpassen, 

zur Minimierung von Lärm- und Staubbelastung eine weitgehende Führung der A 14 in 

Troglage oder eine Untertunnelung, die Berechnung der Lärmimmissionen mit den tatsächlich 

gefahrenen Geschwindigkeiten und die Berücksichtigung des Windeinflusses von mehr als 3 

m/s. Zur Begründung dieser Forderungen beruft er sich neben der prognostizierten Verkehrs-

entwicklung von angeblich werktäglich 39.400 Fahrzeugen auf die Landesplanerische Beur-

teilung des Ministeriums für Bau und Verkehr Sachsen-Anhalt vom 29.10.2004 und die Lan-

desplanerische Beurteilung der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung der Länder Berlin 

und Brandenburg vom 15.12.2004, in welchen verschiedene Vorgaben für die Realisierung 

der Autobahn enthalten sind. Auch ist er der Ansicht, die der schalltechnischen Berechnung 
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zugrunde gelegten Grenzwerte der 16. BImSchV seien veraltet, weshalb er eine Neuberech-

nung der schalltechnischen Berechnungen fordert. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Mit den von dem Einwender angesprochenen Themen „Trassierung und Dammlage“, „Tunnel 

zur Elbquerung“ und „Lärmberechnungen“ hat sich die Planfeststellungsbehörde u.a. bereits 

im Rahmen der Bescheidung des Einwenders E 1 auseinandergesetzt. Darauf wird zur Ver-

meidung von Wiederholungen verwiesen. Die von dem Einwender für seine Forderung nach 

Anpassung der Lärmschutzmaßnahmen insoweit zur Begründung herangezogenen Ergeb-

nisse der raumordnerischen Abwägungen im Land Sachsen-Anhalt sind, wie vom Vorhaben-

träger zutreffend ausgeführt, hierfür nicht von Relevanz. Auch die vom Einwender benannte 

Verkehrsbelastung von werktäglich 39.400 Fahrzeugen widerspricht, wie vom Vorhabenträger 

bereits ausgeführt, den der Planung zugrunde gelegten Zahlen (vgl. PU 1, S. 35 und S. 141), 

wonach für die BAB 14 im Bereich der VKE 3.1/3.2a das Verkehrsaufkommen im Jahr 2025 

auf bis zu 25.400 Kfz/24h (SV-Anteil 5.600 Fz/24h = 26,0 %) prognostiziert wird. 

Der Einwender hat auch keinen Anspruch auf zusätzliche aktive und passive Lärmschutzmaß-

nahmen. An seinem ca. 2,5 km von der geplanten Autobahn entfernten Wohnhaus werden die 

zulässigen Grenzwerte eingehalten (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2.1, Blatt 1 A). Gleiches 

gilt für die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen. 

12.2.277. Einwender E 277  

Einwendung vom 06.04.2010 (Posteingang) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 276 selben Datums und wird 

deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.278. Einwender E 278  

Einwendung vom 06.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Bei dem Einwender handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Sitz im Ortsteil 

Beuster der Hansestadt Seehausen (Altmark). Er ist Pächter verschiedener in der Gemarkung 

Geestgottberg gelegener und von ihm landwirtschaftlich genutzter Flächen, die teilweise für 

die Ersatzmaßnahmen E 2, ECEF, FFH 3 und ECEF, FFH 4 in Anspruch genommen werden sollen. 



 

Seite 1032 

 

Er macht geltend: Durch die geplanten Ersatzmaßnahmen seien 30 % seiner Betriebsfläche 

betroffen. Der Wegfall dieser Flächen und die Erhöhung von Auflagen ohne Kompensierung 

oder Ausgleichflächen sei für ihn betriebswirtschaftlich nicht tragbar. Daneben habe die K 1020 

nicht die erforderliche Breite, so dass eine gefahrlose Nutzung dieser Straße kaum noch mög-

lich sei, zumal hier nach Verkehrsfreigabe der A 14 mit erheblichen Mautausweichverkehr zu 

rechnen sei. Daher fordert er vor Beginn der A-14-Bauarbeiten den grundhaften Ausbau der 

K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg als Bundesstraße und deren Höherstufung, sowie 

Lärmschutz im Bereich der Wohnbebauung. Daneben seien bei dem Ausbau bzw. der Anpas-

sung der Wirtschaftswege, Kreuzungen und Einmündungen die Belange der Landwirtschaft 

zu berücksichtigen. Im Übrigen sei durch den Wegfall der B 189 mit erhöhtem Schwerlastver-

kehr auf der L 2 zu rechnen. Die insoweit geplanten straßenbaulichen Änderungen an der 

Alandstraße seien nicht ausreichend. Insoweit fordert er vor Beginn der Baumaßnahmen der 

A 14 den verkehrsgerechten Ausbau der Alandstraße auf der gesamten Länge nebst Krugbrü-

cke mit einer Breite von 6,5 m. Zudem sei der durch Hochwasser beeinflusste Bereich anzu-

heben und diese Straße zur Landes-/Kreisstraße hochzustufen. Auch hier fordert er einen 

straßenbegleitenden Radweg. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Wie der Vorhabenträger in seiner Erwiderung bereits ausgeführt hat, ist die Maßnahme E 2 

das Ergebnis intensiver Abstimmungs- und Untersuchungsprozesse, welche auch die Zustim-

mung der Forstbehörden und des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirt-

schaft Sachsen-Anhalt fand. Auch dienen die Maßnahmen ECEF, FFH 3 und ECEF, FFH 4 der Ver-

meidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen und der Sicherung der Kohärenz 

des Netzes Natura 2000 und sind im räumlichen Bezug zum Eingriffsort unverzichtbar. Der bei 

den Betroffenen entstehende Landverlust soll durch das, das Planfeststellungsverfahren be-

gleitende Flurbereinigungsverfahren verringert werden. In diesem soll ihnen wertgleiches Er-

satzland unter Berücksichtigung eines gegebenenfalls erforderlichen Landabzuges zugespro-

chen werden. Zu diesem Zwecke hat der Vorhabenträger die Daten des Einwenders bereits 

an das zuständige Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark wei-

tergegeben. Entschädigungsfragen, die bestehende Pachtverträge betreffen, sind im Rahmen 

des nachgeordneten Enteignungs- und Entschädigungsverfahrens zu klären.  

Betreffend die Einwendung zur K 1020 gilt Folgendes: Die K 1020 wird vom Knoten mit der 

Landesstraße L 2 bis zur Einmündung in die bisherige Bundesstraßen B 189 nördlich Geest-

gottberg zur Landesstraße L 38 aufgestuft (vgl. PU 1, S. 315 B). Deren Ausbau ist in der Pla-

nung des für den Landkreis Stendal insoweit zuständigen Regionalbereiches Nord der Lan-

desstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt festgeschrieben. Wie der Vorhabenträger ausgeführt 
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hat, ist von der Landesstraßenbehörde Sachsen-Anhalt anvisiert, die erforderliche Ertüchti-

gung der K 1020 zum Zeitpunkt ihrer Aufstufung vorgenommen zu haben. Im Rahmen der 

außerhalb des hiesigen Verfahrens zu erfolgenden Ertüchtigung der Straße wird auch ein An-

spruch auf Anordnung aktiver Lärmschutzmaßnahmen (z. B. Lärmschutzwände) zu prüfen 

sein. 

Auch ist mit der vom Einwender befürchteten erheblichen Verkehrsmehrbelastung auf der K 

1020 nicht zu rechnen, denn für die bestehende K 1020 nördlich Seehausen wird zum Prog-

nosehorizont im Jahr 2025 eine durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung von rund 3.000 

Kfz/24h prognostiziert. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich darüber hinaus auch den Ausführungen des Vor-

habenträgers betreffend den Mautausweichverkehr auf der K 1020 an: Mangels Fahrzeiten-

verkürzung stellt die K 1020 nördlich Seehausen für Mautausweichverkehr keine attraktive 

Alternative zur BAB 14 dar. 

Soweit der Einwender den baulichen Zustand der Alandstraße moniert, ergibt sich aus der PU 

1, S. 161A ff., dass für diese Straße bauliche Veränderungen geplant sind. Es wird insoweit 

auch auf die Ausführungen beim Einwender E 12 verwiesen. Wie der Vorhabenträger ausge-

führt hat, ist es nicht Ziel und Aufgabe des Vorhabens, die Alandstraße durchgängig zwischen 

der L 2 und Geestgottberg in ihrer Verkehrsbedeutung anzuheben und entsprechend zu er-

tüchtigen bzw. aufzustufen. 

12.2.279. Einwender E 279  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland. 

Er macht geltend: Der vorhabenbedingt geplante Ausbau der Alandstraße sei mit Blick auf die 

zu erwartende Verkehrsbelastung nach Realisierung des Autobahnbauvorhabens nicht aus-

reichend, denn diese Straße befinde sich in einem schlechten baulichen Zustand mit wenig 

Ausweichmöglichkeiten für den entgegenkommenden Verkehr. Die zuständige Kommune 

könne sich den Ausbau dieser Gemeindestraße nicht leisten, weshalb ihr Ausbau im Rahmen 

des hiesigen Bauvorhabens zwingend erforderlich sei. Zudem sei aufgrund der bereits jetzt 

bestehenden erheblichen Verkehrsbelastung auf der L 2 für diese eine Geschwindigkeitsbe-

grenzung und im Bereich der Ortslagen Pollitz, Wanzer und Aulosen eine bauliche Verände-

rung einzuplanen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit verlange er für diese Straße einen 

durchgängigen Radweg von Aulosen bis zur Hansestadt Seehausen (Altmark). 
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Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Da Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens nicht der Ausbau der L 2 ist, ist die darauf 

abzielende Forderung zurückzuweisen. Als Bestandteil des Vorhabens ist der Ausbau der L 2 

nur im Kreuzungsbereich mit der hinzukommenden BAB 14 geplant (vgl. PU 1, S. 148). Auch 

hat die insoweit zuständige untere Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Stendal die Not-

wendigkeit für die geforderte Geschwindigkeitsbegrenzung auf der L 2 bislang nicht gesehen 

(vgl. SN vom 29.04.2010, vom 11.01.2013, vom 17.10.2014 und vom 12.09.2017) und ist dies 

zusammen mit etwaig erforderlich werdenden straßenbaulichen Änderungen an dieser Straße, 

wie vom Vorhabenträger bereits ausgeführt, außerhalb des hiesigen Planfeststellungsverfah-

rens zu prüfen. 

Soweit der Einwender zudem einen Radweg entlang der L 2 von Seehausen nach Vielbaum 

fordert, hat sich diese Forderung durch entsprechende Planänderung erledigt. Die weitere öst-

liche Fortsetzung des Radweges bis Ortseingang Seehausen, d.h. die planerische Vorberei-

tung und Umsetzung der Radwegebedarfsplanung, obliegt hingegen dem zuständigen Stra-

ßenbaulastträger, hier der Niederlassung Nord der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-An-

halt außerhalb dieses Planfeststellungsverfahrens. 

Hinsichtlich des geforderten Ausbaus der Alandstraße gelten die Ausführungen zum Einwen-

der E 12 entsprechend. Wie der Vorhabenträger ausgeführt hat, ist es nicht Ziel und Aufgabe 

des Vorhabens, die Alandstraße durchgängig zwischen der L 2 und Geestgottberg in ihrer 

Verkehrsbedeutung anzuheben und entsprechend zu ertüchtigen bzw. aufzustufen. 

Soweit der Einwender durch den Straßenausbau eine finanzielle Überlastung der Kommunen 

befürchtet, wird auf die beim Einwender E 262 enthaltenen Ausführungen verwiesen. 

12.2.280. Einwender E 280  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Vielbaum der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 279 selben Datums und wird 

deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.281. Einwender E 281  

Schreiben vom 15.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Bei der unter der Nummer E 281 registrierten Privatperson handelt es sich um den Miteigen-

tümer einer in der Flur 12 der Gemarkung Seehausen gelegenen Grundstücksfläche, die er 

mit seinem Schreiben vom 15.03.2010 zur Ausgleichsaufforstung freigibt. 

Das Vorbringen hat sich erledigt. 

Eine dauerhafte Inanspruchnahme der freigegebenen Grundstücksfläche ist im Rahmen des 

Maßnahmenkonzeptes des landschaftspflegerischen Begleitplanes zur VKE 2.2 u. a. für die 

Anlage von Wald vorgesehen (vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers vom 16.09.2011). 

12.2.282. Einwender E 282  

Schreiben vom 15.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Bei der unter der Nummer E 282 registrierten Privatperson handelt es sich um den Miteigen-

tümer einer in der Flur 12 der Gemarkung Seehausen gelegenen Grundstücksfläche, die er 

mit seinem Schreiben vom 15.03.2010 zur Ausgleichsaufforstung freigibt. 

Das Vorbringen hat sich erledigt. 

Eine dauerhafte Inanspruchnahme der freigegebenen Grundstücksfläche ist im Rahmen des 

Maßnahmenkonzeptes des landschaftspflegerischen Begleitplanes zur VKE 2.2 u. a. für die 

Anlage von Wald vorgesehen (vgl. Erwiderung des Vorhabenträgers vom 16.09.2011). 

12.2.283. Einwender E 283  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Er macht geltend: Sein Wohnhaus, in dem er zugleich ein Kosmetikstudio betreibe, befinde 

sich unmittelbar neben der Trasse der geplanten A 14. Deshalb sei er von Verlärmung und 

Schadstoffbelastungen in besonderer Weise betroffen. Dies gelte umso mehr, als unweit sei-

nes Wohnhauses auch die B 189 und die Eisenbahntrasse verlaufe. Angesichts dieser Ge-
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samtsituation habe er mit physischen und psychischen Schädigungen zu rechnen. Daher for-

dert er aktive Lärmschutzmaßnahmen, welche die Orientierungswerte der DIN 18005 einhal-

ten und sich in das Landschaftsbild einpassen, lärmdämpfenden Straßenbelag und Geschwin-

digkeitsbeschränkungen, die Berücksichtigung des Windeinflusses von mehr als 3 m/s, die 

Berechnung der Lärmimmissionen mit den tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten, eine 

weitergehende Führung der A 14 in Troglage oder in Geländehöhe und die Koordinierung der 

Lärmschutzmaßnahmen bei Lärmbündelung. Auch erachtet er die den schalltechnischen Be-

rechnungen zugrunde gelegten Grenzwerte als veraltet und fordert eine schalltechnische Neu-

berechnung. Anderenfalls fordert er passiven Lärmschutz. Zur Begründung dieser Forderun-

gen stützt er sich auf die Landesplanerische Beurteilung des Ministeriums für Bau und Verkehr 

Sachsen-Anhalt vom 29.10.2004 und die Landesplanerische Beurteilung der Gemeinsamen 

Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg vom 15.12.2004, in welchen 

verschiedene Vorgaben für die Realisierung der Autobahn enthalten sind. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Mit den von dem Einwender angesprochenen Themen „Trassierung und Dammlage“ und 

„Lärmberechnungen“ hat sich die Planfeststellungsbehörde u.a. bereits im Rahmen der Be-

scheidung des Einwenders E 1 auseinandergesetzt. Darauf wird zur Vermeidung von Wieder-

holungen verwiesen. Die von dem Einwender für seine Forderung nach Anpassung der Lärm-

schutzmaßnahmen insoweit zur Begründung herangezogenen Ergebnisse der raumordneri-

schen Abwägungen im Land Sachsen-Anhalt sind, wie vom Vorhabenträger zutreffend ausge-

führt, hierfür nicht von Relevanz. Auch, dass bei der Ermittlung der Anspruchsberechtigung 

auf Lärmvorsorge die bereits vorhandene Lärmbelastung auf der Eisenbahntrasse nicht mit-

einbezogen wurde, ist nicht zu beanstanden (vgl. Ausführungen zu den Lärmberechnungen 

bei E 1). 

Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen obliegt der insoweit zuständigen unte-

ren Straßenverkehrsbehörde, welche für das vorliegende Bauvorhaben derartige als Auflagen 

in den Beschluss aufzunehmende Anordnungen nicht gefordert hat (vgl. SN vom 29.04.2010, 

vom 11.01.2013, vom 17.10.2014 und vom 12.09.2017). 

Der Einwender hat auch keinen Anspruch auf zusätzliche aktive oder passive Lärmschutz-

maßnahmen. An seinem ca. 800 m von der geplanten Autobahn entfernten Wohngrundstück 

werden die zulässigen Immissionsgrenzwerte eingehalten. Gleiches gilt für die zulässigen 

Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen. 
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12.2.284. Einwender E 284  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 283 selben Datums und wird 

deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.285. Einwender E 285  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 283 selben Datums und wird 

deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.286. Einwender E 286  

Einwendungen vom 02.03.2010, vom 03.03.2010, vom 08.03.2010 (zwei Schreiben), vom 

27.03.2010 (sechs Schreiben), vom 11.12.2011, vom 18.12.2011, vom 11.12.2012 (1. PÄ), 

vom 14.10.2014 (2. PÄ) und vom 17.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderungen vom 07.10.2011, vom 09.01.2012, vom 12.01.2012, vom 09.02.2012, vom 

29.07.2013 (1. PÄ), vom 28.11.2014 (2. PÄ) und vom 02.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark) und Eigentümer mehrerer in der Gemarkung Geestgottberg gelegener, von dem Vorha-

ben nicht in Anspruch genommener Grundstücke. Darüber hinaus ist er Eigentümer einer in 

der Ortslage Geestgottberg gelegenen Eigentumswohnung.  

Mit seiner Einwendung vom 02.03.2010 macht er geltend: Sein Wohngrundstück befinde sich 

in unmittelbarer Nähe der geplanten Überführung des Wahrenberger Weges, weshalb er mit 

massivem Wertverlust hierfür rechne. Er fordert passiven Schallschutz für sein Wohnhaus, ein 

Beweissicherungsverfahren für die Gebäude auf seinem Wohngrundstück, die nördliche Ver-

schiebung der Überführung des Wahrenberger Weges, Grundstückszufahrten zu den in sei-

nem Eigentum befindlichen Grundstücken in der Flur 4 der Gemarkung Geestgottberg und den 

Ausbau fahrbahnbegleitender Radwege an den Nebenstrecken der A 14. Anderenfalls begehrt 
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er eine Umsiedlung nebst Entschädigung. Auch sei der Streckenverlauf der A 14 zum Wohle 

der Einwohner von Geestgottberg nochmals zu überdenken.  

Mit Schreiben vom 03.03.2010 bittet er um Übersendung einer Karte betreffend den Verlauf 

der A 14 zwischen Seehausen (Altmark) und Wittenberge (Elbe). 

Seine jeweils auf den 08.03.2010 datierten Schreiben beziehen sich auf die vom Einwender 

E 287 mit Schreiben vom 03.03.2010 vorgeschlagene Verschiebung der geplanten Überfüh-

rung des Wahrenberger Weges, für welche er insoweit weitere Argumente vorbringt. Die Ver-

schiebung sei vorteilhaft, weil hiermit ein Lückenschluss zu der Siedlung Märsche vorgenom-

men werden könne, Umwege vermieden werden könnten und schnelle Notfalleinsätze ermög-

licht würden. Ein Verzicht auf die Überführung sei hingegen nachteilig, da hiermit weite Um-

wege geschaffen würden und das Dorf gespalten würde.  

Mit seiner Einwendung vom 27.03.2010 fordert er für seine in Geestgottberg gelegene Eigen-

tumswohnung passiven Schallschutz. 

Mit weiteren fünf auf den 27.03.2010 datierten Schreiben fordert er betreffend die vom Ein-

wender E 287 bereits mit Schreiben vom 03.03.2010 zur Bodenentnahme angebotenen 

Grundstücke eine entsprechende Umzäunung zum Schutz der Neuanpflanzungen und der 

Tiere nebst Errichtung von künstlichen Inseln. Zugleich begehrt er den Verkauf der Bodenent-

nahme auf den von ihm angebotenen Grundstücksflächen unter Beibehaltung der Besitzver-

hältnisse. Daneben macht er geltend, dass wegen der nördlich von Geestgottberg geplanten 

Bodenentnahmefläche die geplanten Schallschutzmaßnahmen in Frage zu stellen seien, weil 

es durch die Wasseroberfläche des von ihm vorgeschlagenen Stillgewässers zu einer erheb-

lichen Lärmverstärkung komme, was der Vermietung seiner Eigentumswohnung abträglich 

sei.  

Mit Schreiben vom 11.12.2011 macht er nochmals deutlich, dass er an dem geforderten pas-

siven Schallschutz und dem Beweissicherungsverfahren betreffend sein Wohnhaus und 

Wohngrundstück und der Verschiebung der geplanten Überführung des Wahrenberger Weges 

festhalte. Auch für die Grindelgrabenbrücke sei ein Beweissicherungsverfahren durchzufüh-

ren. 

Auch mit Schreiben vom 18.12.2011 begehrt er eine Verschiebung der geplanten Überführung 

des Wahrenberger Weges und macht geltend, dass bei der Planung dieser Überführung die 

bereits vorhandene Eisenbahnstrecke nicht berücksichtigt worden sei und diese bei einem 

nicht auszuschließenden Zugunglück in der Ortslage Geestgottberg zu fatalen Folgen führe. 
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Soweit keine Verschiebung der Überführung erfolge, sei die Einbeziehung des Katastrophen-

schutzes neu zu planen.   

Mit Schreiben vom 11.12.2012 wiederholt er seinen bisherigen Vortrag. Er halte an allen bis-

lang aufgestellten Forderungen und Änderungsvorschlägen nebst Umsiedlung und Entschä-

digung bei Versagung dieser fest. Gleiches gelte für sein Angebot auf Bodenentnahme auf 

seinen Grundstücken unter Beibehaltung der Besitzverhältnisse. Zugleich moniert er die 

durchgeführten schalltechnischen Berechnungen und den geplanten Lärmschutz im Bereich 

des Wahrenberger Weges (kein lärmmindernder Straßenbelag). Daneben seien die Hochwas-

serproblematik und das Schutzgut Mensch in den Planunterlagen nicht ausreichend berück-

sichtigt worden. 

Mit Schreiben vom 14.10.2014 bekräftigt er seine bisherigen Forderungen nach passivem 

Schallschutz für seine Eigentumswohnung und sein Wohnhaus nebst Beweissicherungsver-

fahren für sein Wohngrundstück und nach Umsiedlung und Entschädigung bei Versagung die-

ser Forderungen.  

Seine Einwendung vom 17.10.2014 hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 

179 vom 19.10.2014. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Die vom Einwender geforderte Übersichtskarte betreffend den Trassenverlauf der A 14 zwi-

schen Seehausen und Wittenberge hat der Vorhabenträger mit seiner Erwiderung vom 

07.10.2011 vorgelegt. 

Mit den von dem Einwender angesprochenen Themen „Lärmberechnungen“, „Wertverlust“ 

und „Hochwasser und Deichbruchszenario“ hat sich die Planfeststellungsbehörde u.a. bereits 

im Rahmen der Bescheidung der Einwender E 1, E 48 und E 59 auseinandergesetzt. Darauf 

wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.  

Soweit der Einwender das Schutzgut Mensch stärker berücksichtigt haben möchte, wird auf 

die Ausführungen zum Einwender E 269 verwiesen. Daraus ergibt sich, dass die Planfeststel-

lungsbehörde bei der Abwägung nicht allein die öffentlichen Belange des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege berücksichtigt hat. 

Betreffend das vom Einwender geforderte Beweissicherungsverfahren für sein Wohngrund-

stück wird auf die dem Vorhabenträger obliegende Sorgfaltspflicht bei der Realisierung des 

Bauvorhabens hingewiesen. Wie dieser im Übrigen bereits ausgeführt hat, ist aufgrund der 

Entfernung der geplanten Straßenbaumaßnahmen zu dem Wohngrundstück des Einwenders 



 

Seite 1040 

 

ein Beweissicherungsverfahren nicht geboten. Dies gilt umso mehr, als für den Dammkörper 

oder die Gründung des Brückenbauwerkes der Überführung des Wahrenberger Weges keine 

außergewöhnlichen Gründungsmaßnahmen erforderlich sind und deshalb mangels entspre-

chender Verdichtungsarbeiten auch keine außergewöhnlichen Erschütterungen prognostiziert 

werden. Im Übrigen hat der Vorhabenträger vor Baubeginn die Durchführung einer gutachter-

lichen Bestandsaufnahme zugesagt. 

Im Übrigen hat der Vorhabenträger für alle während der Baudurchführung relevanten Straßen 

und Wege vor Beginn der Bautätigkeit eine Bestandsaufnahme zugesagt, um die während der 

Baudurchführung durch den Verkehr von und zur Baustelle beanspruchten Straßen und Wege 

nach Abschluss der Bautätigkeit in ihren ursprünglichen Bestand vor Beginn der Baumaß-

nahme wiederherzustellen. 

Hinsichtlich der vom Einwender geforderten Grundstückszufahrten macht sich die Planfest-

stellungsbehörde die Ausführungen des Vorhabenträgers in seiner Erwiderung vom 

07.10.2011 unter Punkt 5 und 6 zu eigen: Aufgrund bislang fehlenden Straßenanschlusses, 

bereits vorhandener Feldzufahrten und unter Berücksichtigung der zugesagten Errichtung ei-

nes Katasterweges betreffend das in der Planunterlage 7, Blatt 7A dargestellte Grundstück 

besteht keine Ersatzpflicht zur Berücksichtigung der geforderten Zufahrten. 

Mit Bezug auf die geforderte Änderung der Überführung des Wahrenberger Weges gilt Fol-

gendes: Die gewählte Trassierung für diese Überführung entspricht dem straßenbautechni-

schen Regelwerk. Die Planung ist sachgerecht und richtlinienkonform, zumal keine grenzwer-

tige Aufrisstrassierung vorgesehen ist. Gegen die Überführung des vorhandenen Wirtschafts-

weges im Nordwesten von Geestgottberg sprechen, wie vom Vorhabenträger bereits ausge-

führt, vor allem umweltfachliche Gründe, weil damit der Verlust von dort vorhandenen wertvol-

len Feucht- und Heckenstrukturen einherginge. Auch wäre die damit verbundene Fortsetzung 

der Alandstraße nicht sinnvoll. Abzulehnen ist auch eine Verlagerung der Überführung, weil 

diese mit zusätzlichen Mehr- bzw. Umwegstrecken, Kosten und Eingriffen in Natur, Landschaft 

und landwirtschaftlich genutzte Flächen einhergehen würde. Auch die vom Einwender befürch-

tete Verkehrsmehrbelastung der Ortslage Geestgottberg und speziell der von ihm bewohnten 

Straße durch die Überführung im Falle einer Vollsperrung der A 14 ist mit Blick auf den Plan 

der zukünftigen Netzgestaltung (vgl. PU 15.1, Blatt 1C) nicht nachvollziehbar, da der überört-

liche Verkehr in diesem Fall in nördliche Richtung über die L 2, die K 1020 und die B189/L38 

geführt werden könnte, bzw. in südlicher Richtung über die B 189/L38, die K 1020 und die L 

2. Aus diesem Plan lässt sich zugleich der Anschluss der Siedlung Märsche an das überge-

ordnete Straßennetz ohne zusätzliche Umwege entnehmen. Die Planfeststellungsbehörde 

macht sich hier die vom Vorhabenträger in den Erwiderungen vom 07.10.2011 unter Punkt 7, 
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8 und 9, vom 12.01.2012 und vom 09.02.2012 auf Seite 4/5 getätigten Ausführungen zu eigen. 

In seiner Erwiderung vom 09.01.2012 hat der Vorhabenträger zudem ausgeführt, dass auch 

eine Berufung auf den Katastrophenschutz unter Berücksichtigung der vom Einwender kon-

struierten Havarie- und Katastrophenszenarien im Bahnhof Geestgottberg für die Lage der 

Überführung des Wahrenberger Weges nicht entscheidungserheblich ist. Dies sieht die Plan-

feststellungsbehörde mit Blick auf die künftige Netzgestaltung, die Lage des Bahnhofs zur ge-

planten Trassenführung der A 14 im Bereich Geestgottberg und der geplanten Überführung 

des Wahrenberger (vgl. PU 3, Blatt 2 C) ebenso, zumal die Maßnahmen des Katastrophen-

schutzes auf die Veränderungen im Straßen- und Wegenetz entsprechend auszurichten sind. 

Die Argumente, welche der Einwender mit seinen auf den 08.03.2010 datierten Schreiben für 

die Änderung der geplanten Überführung des Wahrenberger Weges vorgetragen hat, greifen 

demnach nicht durch. Wie der Vorhabenträger in seiner Erwiderung vom 09.02.2012 ausge-

führt hat, ist die Überführung auch nicht im Hinblick auf die geltend gemachte Verschattung 

des Wohngrundstückes des Einwenders unzumutbar, weil dieses ca. 150 m von der A 14 ent-

fernt liegt. Das Ergebnis der vom Vorhabenträger betreffend den Einwender E 228 erstellten 

Verschattungsstudie gilt hier entsprechend, zumal sich dessen Grundstück im Vergleich zu 

demjenigen des Einwenders E 228 in 3-facher Entfernung zur Autobahn befindet.  

Da der Vorhabenträger für das hiesige Bauvorhaben keine Bodenentnahme beantragt hat, 

sind auch die insoweit vom Einwender in seinen Schreiben vom 27.03.2010 geforderten 

Schutzmaßnahmen (Umzäunung, Errichtung von künstlichen Inseln) zurückzuweisen, zumal 

das mit Bescheid des Landkreises Stendal vom 08.01.2011 (Az.: 70205-1-1/907) genehmigte 

Vorhaben „Herstellung eines Gewässers – Bodenentnahmestelle Geestgottberg“ nicht Vorha-

bensbestandteil der BAB 14 ist. Demnach obliegt auch die damit einhergehende Berücksich-

tigung der Auswirkungen der geplanten Bodenentnahme auf die umgebende Umwelt und die 

Ableitung entsprechender Schutzmaßnahmen nicht dem Vorhabenträger der VKE 3.1/3.2a. 

Wie der Vorhabenträger darüber hinaus zutreffend ausgeführt hat, ist der Ausbau des der ge-

planten BAB 14 nachgeordneten Straßennetzes in Form der Anlage straßenbegleitender Rad-

verkehrsanlagen weder Inhalt dieser Planung noch Aufgabe des Baulastträgers der Bundes-

fernstraßen und infolge des geringen Verkehrsaufkommens in diesem Bereich eine Mitbenut-

zung der Straße durch Radfahrer (Mischverkehr) erlaubt. Der entsprechende Ausbau ist in 

separaten Planungsmaßnahmen der zuständigen Straßen- und Wegebaulastträger zum ge-

gebenen Zeitpunkt durchzuführen, sofern der Bedarf an separaten Rad- und Fußwegen bzw. 

die Notwendigkeit einer Straßenbeleuchtung nachgewiesen ist.  

Für das Wohngebäude des Einwenders in der Ortslage Geestgottberg mit einer Entfernung 

von etwa 155 m zur geplanten Autobahn wurde eine detaillierte Lärmberechnung durchgeführt, 
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mit dem Ergebnis, dass an diesem Gebäude ohne Lärmschutzmaßnahmen der für ein Wohn-

gebiet zulässige Immissionsgrenzwert am Tag und nachts überschritten wird. Mithin besteht 

ein Anspruch auf aktiven Lärmschutz. Für die Ortslage Geestgottberg wird eine Lärmschutz-

wand (Bauwerk 123.2L) errichtet. Diese Lärmschutzwand bewirkt am Wohngebäude des Ein-

wenders Pegelminderungen von bis zu 7,8 dB(A) und die Einhaltung der gesetzlich vorge-

schriebenen Immissionsgrenzwerte (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.1.2, Tabelle 2, S. 4). Ein 

Anspruch auf passiven Lärmschutz ist daher nicht gegeben. Auch betreffend die Eigentums-

wohnung, welche ca. 600 m entfernt von der geplanten Trasse gelegen ist, besteht kein An-

spruch auf passiven Lärmschutz. Denn der maßgebliche Immissionsgrenzwert für die Nacht 

mit Lärmschutzwand im Wohngebiet der Ortslage Geestgottberg wird ab einer Entfernung von 

ca. 60 m eingehalten (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2.1, Blatt 2 A). Daneben werden auch 

die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen eingehalten. Zweifel an der Richtig-

keit dieser Luftschadstoffuntersuchungen sieht die Planfeststellungsbehörde nicht. Im Übrigen 

sind auch die Parameter der geplanten hochabsorbierenden Lärmschutzwand im Bereich der 

Ortslage Geestgottberg (Bw. 123.2 L) nicht zu beanstanden. 

Soweit der Einwender dennoch auch wegen der Umgebungsveränderung eine Umsiedlung 

und eine Grundstücksübernahme durch den Vorhabenträger fordert, kann hierüber mangels 

Zuständigkeit der Planfeststellungsbehörde nicht entschieden werden. Die Entscheidung 

hierzu obliegt der Enteignungs- und Entschädigungsbehörde im Rahmen des nachgeordneten 

Enteignungs- und Entschädigungsverfahrens. 

Betreffend die vom Einwender geforderte Überprüfung der Streckenführung der A 14 im Be-

reich der Ortslage Geestgottberg wird auf die in C.XIV.2 und bei den Einwendern E 1 und 

E 262 enthaltenen Ausführungen verwiesen.  

Soweit die mit Schreiben vom 17.10.2014 erhobenen Einwendungen wortgleich wie diejenigen 

des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 sind, werden sie aus denselben Gründen zurückge-

wiesen wie diese. 

12.2.287. Einwender E 287  

Einwendungen vom 02.03.2010, vom 03.03.2010 (acht Schreiben), vom 20.03.2010 (zwei 

Schreiben), vom 11.12.2011, vom 18.12.2011, vom 11.12.2012 (1. PÄ) und vom 17.10.2014 

(2. PÄ) 

Erwiderungen vom 07.10.2011, vom 12.01.2012, vom 09.01.2012, vom 09.02.2012, vom 

29.07.2013 (1. PÄ), vom 28.11.2014 (2. PÄ) und vom 02.03.2015 (2. PÄ) 
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Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung vom 02.03.2010 ist wortgleich wie diejenige des Einwenders E 286 selben 

Datums. 

Mit Schreiben vom 03.03.2010 verweist er auf einen Zeichenfehler in der beim Landesamt für 

Vermessung und Geoinformation geführten Liegenschaftskarte betreffend eines in seinem Ei-

gentum stehenden Grundstückes in der Gemarkung Geestgottberg und bittet auch betreffend 

die Planunterlagen zur Autobahn um entsprechende Berichtigung des Grenzverlaufes dieses 

Grundstückes. 

Mit weiteren sieben jeweils auf den 03.03.2010 datierten Ergänzungsschreiben vertieft er 

seine bereits mit Schreiben vom 02.03.2010 erhobenen Einwendungen zur geplanten Über-

führung des Wahrenberger Weges und bekräftigt seine Forderungen nach passivem Schall-

schutz für sein Wohnhaus und nach einer Berücksichtigung einer Grundstückszufahrt. Außer-

dem bekundet er sein Interesse an einer Bodenentnahme auf verschiedenen, in der Flur 4 der 

Gemarkung Geestgottberg gelegenen, in seinem Eigentum stehenden Grundstücken. Zudem 

macht er geltend, dass in dem Auszug aus der Liegenschaftskarte betreffend die Baustrecke 

Wahrenberger Weg – Richtung Ortslage Geestgottberg der Ausbau der Grindelgrabenbrücke 

nicht ersichtlich sei. Begegnungsverkehr sei hier nicht möglich. Auch zweifelt er die Tragfähig-

keit dieser Brücke an. Im Falle einer Erneuerung dieser Brücke sei das auf seinem Grundstück 

verlaufende Entwässerungsrohr zu berücksichtigen. 

Mit weiteren zwei auf den 20.03.2010 datierten Schreiben begehrt er nochmals das bereits mit 

Schreiben vom 02.03.2010 für sein Wohngrundstück geforderte Beweissicherungsverfahren 

vor Baubeginn der A 14. Daneben fordert er nochmals die Berücksichtigung der bereits mit 

Schreiben vom 02.03.2010 begehrten Grundstückszufahrt für eines seiner in der Flur 4 der 

Gemarkung Geestgottberg gelegenen Grundstücke.  

Seine Schreiben vom 11.12.2011, vom 18.12.2011, vom 11.12.2012 und vom 17.10.2014 sind 

wortgleich wie diejenigen des Einwenders E 286 selben Datums. 

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Was den vom Einwender geltend gemachten Zeichenfehler anbelangt, hat der Vorhabenträger 

in seiner Erwiderung vom 07.10.2011 bereits darauf hingewiesen, dass sich auch nach Kor-

rektur des geänderten Grenzverlaufes für den Einwender insoweit keine andere Betroffenheit 

ergibt, weil das von ihm benannte Grundstück nicht von der hiesigen Autobahnplanung betrof-

fen ist. Dies ergibt sich zudem aus dem aktuellen Grundbuchverzeichnis (vgl. PU 14.2).   
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Wie der Vorhabenträger in seiner Erwiderung vom 07.10.2011 ausgeführt hat, ist der Ausbau 

der vorhandenen Gewässerkreuzung Schulstraße/Grindelgraben über die Grindelgrabenbrü-

cke nicht Gegenstand des hiesigen Bauvorhabens (vgl. auch PU 15.1, Blatt 1 C). Durch den 

zuständigen Straßenbaulastträger ist die Tragfähigkeit und die Ermöglichung eines konflikt-

freien Begegnungsverkehrs sicherzustellen.   

Der Vortrag des Einwenders zu den Themen „Überführung des Wahrenberger Weges“, „pas-

siver Lärmschutz“, „Beweissicherungsverfahren für das Wohngebäude des Einwenders“, „Be-

rücksichtigung von Grundstückszufahrten“ und „Bodenentnahme“ entspricht inhaltlich im We-

sentlichen dem Vorbringen des Einwenders E 286. Insoweit wird deshalb auf die Ausführun-

gen beim Einwender E 286 verwiesen.  

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich darüber hinaus den Ausführungen des Vorhaben-

trägers zu den vom Einwender zur Bodenentnahme angebotenen Grundstücken an: Diese 

sind aufgrund ihrer gewässernahen Lage und wegen nicht auszuschließender Beeinträchti-

gungen benachbarter Grundstücke, sowie mit Blick auf den Grundsatz zur Minderung von Ein-

griffen und Beeinträchtigungen in die Schutzgebietskulisse des FFH-Gebietes „Aland-Elbe-

Niederung nördlich Seehausen“ und des Naturschutzgebietes „Aland-Elbe-Niederung“ für eine 

sinnvolle Bodenentnahme nicht geeignet. Dementsprechend sind auch die vorgeschlagenen 

Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf diesen Flurstücken zurückzuweisen. Die 

Planfeststellungsbehörde macht sich insoweit die Ausführungen des Vorhabenträgers in sei-

ner Erwiderung vom 07.10.2011, S. 8 ff. zu eigen. 

Soweit im Übrigen seine Einwendungen vom 11.12.2011, vom 18.12.2011, vom 11.12.2012 

und vom 17.10.2014 wortgleich wie diejenigen des Einwenders E 288 selben Datums sind, 

werden sie aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.288. Einwender E 288  

Einwendungen vom 12.03.2010 und vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof im Ortsteil Krüden der Gemeinde Aland.  

Mit seinen Einwendungen weist er auf die besondere, durch den vorwiegenden Westwind noch 

verstärkte Lärm- und Feinstaubbelastung der Siedlung Voßhof hin und fordert zusätzliche 

Busch- und Baumgürtel.  

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 
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Der Einwender hat keinen Anspruch auf die geforderte Pflanzung eines Busch- und Baumgür-

tels oder auf sonstige aktive Lärmschutzmaßnahmen. An seinem ca. 800 m von der geplanten 

Autobahn entfernten Wohngrundstück werden die zulässigen Immissionsgrenzwerte eingehal-

ten. Gleiches gilt für die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen. 

12.2.289. Einwender E 289  

Einwendungen vom 12.03.2010 und vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof im Ortsteil Krüden der Gemeinde Aland. 

Seine Einwendungen sind wortgleich wie diejenigen des Einwenders E 288 und werden daher 

aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.290. Einwender E 290  

Einwendungen vom 12.03.2010 und vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof im Ortsteil Krüden der Gemeinde Aland. 

Seine Einwendungen sind wortgleich wie diejenigen des Einwenders E 288 und werden des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.291. Einwender E 291  

Einwendungen vom 12.03.2010 und vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof im Ortsteil Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendungen sind wortgleich wie diejenigen des Einwenders E 288 und werden des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.292. Einwender E 292  

Einwendungen vom 12.03.2010 und vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof im Ortsteil Krüden der Gemeinde Aland.  
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Seine Einwendungen sind wortgleich wie diejenigen des Einwenders E 288 und werden des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.293. Einwender E 293  

Einwendungen vom 12.03.2010 und vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof im Ortsteil Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendungen sind wortgleich wie diejenigen des Einwenders E 288 und werden des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.294. Einwender E 294  

Einwendungen vom 12.03.2010 und vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof im Ortsteil Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendungen sind wortgleich wie diejenigen des Einwenders E 288 und werden des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.295. Einwender E 295  

Einwendungen vom 12.03.2010 und vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof im Ortsteil Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendungen sind wortgleich wie diejenigen des Einwenders E 288 und werden des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.296. Einwender E 296  

Einwendungen vom 12.03.2010 und vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof im Ortsteil Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendungen sind wortgleich wie diejenigen des Einwenders E 288 und werden des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.297. Einwender E 297  

Einwendungen vom 12.03.2010 und vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof im Ortsteil Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendungen sind wortgleich wie diejenigen des Einwenders E 288 und werden des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.298. Einwender E 298  

Einwendungen vom 12.03.2010 und vom 19.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Siedlung Voßhof im Ortsteil Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendungen sind wortgleich wie diejenigen des Einwenders E 288 und werden des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.299. Einwender E 299  

Einwendung vom 08.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Molkenberg der Gemeinde Schollene im Landkreis 

Stendal.   

Er wendet sich gegen die für die ursprünglich geplante Ersatzmaßnahme zur Wiedervernäs-

sung der Fuchsbergniederung (Maßnahmen Nr. E 38.1 bis E 38.4 - VKE 3.1 und E 7 – 

VKE 3.2a) geplante Inanspruchnahme des in der Flur 5 der Gemarkung Molkenberg gelege-

nen Grundstückes und macht geltend, dazu angehalten zu sein, dieses zu erhalten und evtl. 

zu vergrößern. Er bittet daher darum, die Möglichkeit einer Austauschfläche in der Gemarkung 

Molkenberg zu prüfen. 

Die Einwendung hat sich infolge Planänderung erledigt. 

Die geplante Grundstücksinanspruchnahme ist entfallen (vgl. PU 14.2, S. 84A), weil auch die 

vorbenannten, ursprünglich geplanten trassenfernen Maßnahmen entfallen sind (vgl. PU 12-

A-0-A, S. 377-380 und PU 12-B-0-A, S. 69). 
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12.2.300. Einwender E 300  

Einwendung vom 08.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der niedersächsischen Stadt Seelze und Eigentümer eines in 

der Flur 5 der Gemarkung Molkenberg gelegenen Grundstückes, welches für die ursprünglich 

geplante Ersatzmaßnahme zur Wiedervernässung der Fuchsbergniederung (Maßnahmen Nr. 

E 38.1 bis E 38.4 - VKE 3.1 und E 7 - VKE 3.2a) in Anspruch genommen werden sollte und 

wofür er Austauschflächen gefordert hat.   

Die Einwendung hat sich infolge Planänderung erledigt. 

Die geplante Grundstücksinanspruchnahme ist entfallen (vgl. PU 14.2, S. 84A), weil auch die 

vorbenannten, ursprünglich geplanten trassenfernen Maßnahmen entfallen sind (vgl. PU 12-

A-0-A, S. 377-380 und PU 12-B-0-A, S. 69). 

12.2.301. Einwender E 301 

Einwendung vom 09.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Bei dem Einwender handelt es sich um ein im Landkreis Stendal geschäftsansässiges Land-

wirtschaftsunternehmen, welches durch die ursprünglich geplante Ersatzmaßnahme zur Wie-

dervernässung der Fuchsbergniederung (Maßnahmen Nr. E 38.1 bis E 38.4 - VKE 3.1 und E 

7 - VKE 3.2a) mit in seinem Eigentum stehenden Landwirtschaftsflächen betroffen war und für 

die damit einhergehenden Bewirtschaftungsbeschränkungen finanzielle Entschädigung gefor-

dert hat.  

Die Einwendung hat sich infolge Planänderung erledigt. 

Die vorbenannten, ursprünglich geplanten trassenfernen Maßnahmen sind entfallen (vgl. PU 

12-A-0-A, S. 377-380 und PU 12-B-0-A, S. 69). Demzufolge ist der Einwender nicht mehr be-

troffen (vgl. aktuelles GEVZ, PU 14.2, S. 82 A). 
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12.2.302. Einwender E 302 

Einwendung vom 10.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Molkenberg der Gemeinde Schollene im Landkreis 

Stendal. Er ist Eigentümer verschiedener in der Gemarkung Molkenberg gelegener Grundstü-

cke, welche für die ursprünglich geplante Ersatzmaßnahme zur Wiedervernässung der Fuchs-

bergniederung (Maßnahmen Nr. E 38.1 bis E 38.4 - VKE 3.1 und E 7 - VKE 3.2a) in Anspruch 

genommen werden sollten und wofür er Austauschflächen gefordert hat.  

Die Einwendung hat sich infolge Planänderung erledigt. 

Die vorbenannten, ursprünglich geplanten trassenfernen Maßnahmen sind entfallen (vgl. PU 

12-A-0-A, S. 377-380 und PU 12-B-0-A, S. 69). Demzufolge ist der Einwender nicht mehr be-

troffen (vgl. aktuelles GEVZ, PU 14.2, S. 80 A und 83 A). 

12.2.303. Einwender E 303 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Molkenberg der Gemeinde Schollene im Landkreis 

Stendal. Er ist Eigentümer eines in der Gemarkung Molkenberg gelegenen Grundstückes, wel-

ches für die ursprünglich geplante Ersatzmaßnahme zur Wiedervernässung der Fuchsberg-

niederung (Maßnahmen Nr. E 38.1 bis E 38.4 - VKE 3.1) in Anspruch genommen werden 

sollte. Mit Schreiben vom 29.03.2010 teilte er hierzu mit, dass er mit einem Verkauf dieser 

Fläche nicht einverstanden ist.  

Die Einwendung hat sich infolge Planänderung erledigt. 

Die vorbenannte, ursprünglich geplante trassenferne Maßnahme ist entfallen (vgl. PU 12-A-0-

A, S. 377-380). Demzufolge ist der Einwender nicht mehr betroffen (vgl. aktuelles GEVZ, PU 

14.2, S. 82 A). 

12.2.304. Einwender E 304 

Einwendung vom 15.04.2010 (Posteingang) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Eigentümer diverser in der Gemarkung Seehausen gelegener, landwirt-

schaftlich genutzter Flächen, welche für die ursprünglich geplanten Gestaltungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen G 16.1 und A 15.1 in Anspruch genommen werden sollten. Mit seinem am 
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15.04.2010 beim Landesverwaltungsamt eingegangen Schreiben teilt er hierzu mit, dass er 

eine finanzielle Entschädigung ablehnt und bei dem verfahrensbegleitenden Flurbereinigungs-

verfahren berücksichtigt werden möchte.  

Die Einwendung hat sich infolge Planänderung erledigt. 

Die vorbenannten, ursprünglich geplanten Maßnahmen sind entfallen (vgl. PU 12-A-0-A, S. 

315 und 319). Demzufolge ist der Einwender nicht mehr betroffen (vgl. aktuelles GEVZ, PU 

14.2, S. 1A und 2 A). 

12.2.305. Einwender E 305 

Einwendung vom 25.05.2010 (Posteingang) 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Hindenburg der Gemeinde Hohenberg-Krusemark. 

Seine für sich und als Vertreter von vier weiteren Personen eingereichte Einwendung hat den-

selben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 1 vom 01.04.2010 und wird deshalb aus den-

selben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.306. Einwender E 306 

Einwendung vom 25.05.2010 (Posteingang)  

Erwiderung vom 16.09.2011 

Bei dem Einwender handelt es sich um eine der vier weiteren Personen, die in der Listenein-

wendung des Einwenders E 305 benannt sind. Seine Einwendung wird aus denselben Grün-

den wie diejenige des Einwenders E 305 zurückgewiesen.  

12.2.307. Einwender E 307 

Einwendung vom 25.05.2010 (Posteingang)  

Erwiderung vom 16.09.2011 

Bei dem Einwender handelt es sich um eine der vier weiteren Personen, die in der Listenein-

wendung des Einwenders E 305 benannt sind. Seine Einwendung wird aus denselben Grün-

den wie diejenige des Einwenders E 305 zurückgewiesen. 
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12.2.308. Einwender E 308 

Einwendung vom 25.05.2010 (Posteingang)  

Erwiderung vom 16.09.2011 

Bei dem Einwender handelt es sich um eine der vier weiteren Personen, die in der Listenein-

wendung des Einwenders E 305 benannt sind. Seine Einwendung wird aus denselben Grün-

den wie diejenige des Einwenders E 305 zurückgewiesen. 

12.2.309. Einwender E 309 

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Bei dem Einwender handelt es sich um eine der vier weiteren Personen, die in der Listenein-

wendung des Einwenders E 305 benannt sind. Seine Einwendung wird aus denselben Grün-

den wie diejenige des Einwenders E 305 zurückgewiesen.  

12.2.310. Einwender E 310 

Einwendung vom 29.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Er befürchtet durch den Bau der Autobahn erhebliche gesundheitliche Schäden und infolge 

Erschütterungen und Schadstoffbelastungen einen Wertverlust seiner Immobilie. Daher for-

dert er den Ausbau der B 189 anstelle des Neubaus der BAB 14. Anderenfalls fordert er aktive 

Lärmschutzmaßnahmen, welche die Orientierungswerte der DIN 18005 einhalten und sich in 

das Landschaftsbild einpassen, beidseitige Schallschutzwände an der K 1020 im Bereich 

Hohe Geest/Eickhof, lärmdämpfende Geschwindigkeitsbeschränkungen für die A 14 und die 

K 1020, eine weitgehende Führung der A 14 in Troglage oder in Geländehöhe, passiven Lärm-

schutz für sein Wohnhaus und Wertminderungsausgleich für sein Grundstück. Darüber hinaus 

fordert er -ähnlich dem Einwender E 12 - den grundhaften Ausbau der K 1020 als Bundes-

straße einschließlich straßenbegleitendem Radweg von der Zollbrücke Seehausen bis an die 

jetzige B 189 mit anschließender Aufstufung zur Landesstraße und den gesamten Ausbau der 

Alandstraße einschließlich straßenbegleitendem Radweg mit anschließender Hochstufung zur 

Kreisstraße.  

Die Einwendung hat sich teilweise erledigt und wird im Übrigen zurückgewiesen. 
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Soweit der Einwender einen Wertverlust seiner Immobilie geltend macht, wird zur Begründung 

auf die entsprechenden Ausführungen in der Bescheidung des Einwenders E 48 verwiesen. 

Hinsichtlich der befürchteten Gebäudeschäden wird auf die dem Vorhabenträger obliegende 

Sorgfaltspflicht bei der Realisierung des Bauvorhabens hingewiesen.  

Betreffend den vom Einwender geforderten Ausbau der B 189 wird zur Begründung auf die 

entsprechenden Ausführungen in der Bescheidung des Einwenders E 1 verwiesen. 

Auch ein Anspruch auf zusätzlichen passiven/aktiven Lärmschutz besteht, wie vom Vorha-

bentäger in seiner Erwiderung ausgeführt, nicht. Soweit der Einwender hier die Berücksichti-

gung der Orientierungswerte der DIN 18005 fordert, wird auf die entsprechenden Ausführun-

gen bei dem Einwender E 1 verwiesen, woraus sich ergibt, dass die schalltechnischen Be-

rechnungen vorschriftsmäßig und richtlinienkonform durchgeführt wurden. Auch erfolgt im Be-

reich Geestgottberg und Alandstraße eine landschaftsgerechte Einbindung der Lärmschutz-

wände durch vegetative Begrünung. Im Übrigen kommt es bei dem 1,1 km von der Autobahn 

entfernten Wohnhaus des Einwenders nicht zu vorhabenbedingten Überschreitungen der zu-

lässigen Immissionsgrenzwerte. Daneben werden auch die zulässigen Grenzwerte für Luft-

schadstoffimmissionen eingehalten. 

Auch die Forderung nach beidseitigen Schallschutzwänden entlang der K 1020 ist zurückzu-

weisen. Denn eine bauliche Änderung der K 1020 ist nicht Gegenstand dieses Planfeststel-

lungsverfahrens.  

Zudem hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung zu recht dargelegt, dass für die in diesem 

Abschnitt der A 14 gewählte Aufrisstrassierung diverse Zwangspunkte verantwortlich sind (vgl. 

auch PU 1, S. 137 ff.), welche gegen eine Tieferlegung der Trasse bzw. dessen Führung in 

Troglage sprechen. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich diesen Ausführungen vollum-

fänglich an.  

Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen obliegt der insoweit zuständigen unte-

ren Straßenverkehrsbehörde, welche für das vorliegende Bauvorhaben derartige als Auflagen 

in den Beschluss aufzunehmende Anordnungen nicht gefordert hat (vgl. SN vom 29.04.2010, 

vom 11.01.2013, vom 17.10.2014 und vom 12.09.2017).  

Die geforderte Aufstufung der K 1020 nördlich Seehausen zwischen ihrer Einmündung an der 

B 189 und an der L 2 ist bereits als straßenrechtliche Entscheidung in den Planunterlagen 

enthalten (vgl. PU 1, S. 315 B). Eine Aufstufung zur Bundesstraße ist allerdings nicht vorge-

sehen.  
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Hinsichtlich des auch vom Einwender E 12 geforderten Ausbaus der K 1020 nebst straßenbe-

gleitendem Radweg wird auf die dort enthaltenen Ausführungen verwiesen.  

Für den Ausbau der Alandstraße nebst straßenbegleitendem Radweg besteht, wie vom Vor-

habenträger ausgeführt, kein Bedarf. Hier gelten die Gründe der Zurückweisung betreffend 

den Einwender E 12 entsprechend. Verkehrsbedingt ist deshalb auch eine Umstufung nicht 

erforderlich und nicht vorgesehen. 

12.2.311. Einwender E 311 

Einwendung vom 22.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Mit seiner Einwendung macht er geltend: Als unmittelbar neben der Trasse der geplanten A 

14 wohnhafter Hausbesitzer sei er durch Verlärmung und Schadstoffbelastungen betroffen. Er 

befürchtet hierdurch erhebliche gesundheitliche Schäden und lehnt deshalb den Bau der A 14 

ab. Anderenfalls fordert er aktive Lärmschutzmaßnahmen, welche die Orientierungswerte der 

DIN 18005 einhalten, sich in das Landschaftsbild einpassen und den Windeinfluss von mehr 

als 3 m/s berücksichtigen. Die Lärmimmissionen seien unter Berücksichtigung der tatsächlich 

gefahrenen Geschwindigkeiten zu berechnen. Zur Begründung dieser Forderungen stützt er 

sich auf die Landesplanerische Beurteilung des Ministeriums für Bau und Verkehr Sachsen-

Anhalt vom 29.10.2004 und die Landesplanerische Beurteilung der Gemeinsamen Landespla-

nungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg vom 15.12.2004, in welchen verschiedene 

Vorgaben für die Realisierung der Autobahn enthalten sind. Auch ist er der Ansicht, die der 

schalltechnischen Berechnung zugrunde gelegten Grenzwerte der 16. BImSchV seien veral-

tet, weshalb er eine Neuberechnung der schalltechnischen Berechnungen fordert. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender die durchgeführten Lärmberechnungen angreift und deren Neuberech-

nung fordert, wird zur Begründung der Zurückweisung auf die beim Einwenders E 1 enthalte-

nen Ausführungen unter dem Punkt „Lärmberechnungen“ verwiesen. 

Auch ein Anspruch auf zusätzliche aktive Lärmschutzmaßnahmen besteht nicht. Das Wohn-

gebäude des Einwenders befindet sich ca. 1,1 km entfernt zur geplanten Autobahn und damit 

außerhalb der insoweit maßgeblichen Grenzwertisophonenlinien (vgl. PU 12, Teil 1, Unterlage 

11.2, Blatt-Nr. 1A).  
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Auch werden die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen eingehalten. 

Im Übrigen wird die Trasse durch eine Vielzahl von Gestaltungsmaßnahmen in das Land-

schaftsbild eingebunden und werden bestehende Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

durch entsprechende Maßnahmen (A 15.7, A 18.1, A 18.2, A 18.3, A 18.4, A 19.1, ACEF 32) 

kompensiert (vgl. PU 12, Unterlage A-0A, S. 188). Dazu trägt auch die landschaftsgerechte 

Einbindung der Lärmschutzwände im Bereich Geestgottberg und Alandstraße durch vegeta-

tive Begrünung bei. 

12.2.312. Einwender E 312 

Einwendung vom 03.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Bretsch der Gemeinde Altmärkische Höhe.  

Mit seiner Einwendung trägt er vor: Der Bau der A 14 beeinträchtige seine bereits bestehenden 

Hörbeschwerden weitergehend. Auch verschandele dieses Projekt die Landschaft, sei dem 

Tourismus abträglich und mit Blick auf die niedrige Entlohnung sozialer Berufe (z. B. Kinder-

garten, Schule und Altenpflegeheim) aus ökonomischer Sicht unvertretbar. An erster Stelle 

müsse der Mensch stehen. Daher schlägt er als kostengünstigere Alternative den Ausbau der 

B 189 und des öffentlichen Nahverkehrs vor. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Betreffend den auch vom Einwender E 1 geforderten Ausbau der B 189 wird auf die dort ent-

haltenen Ausführungen unter dem Punkt „Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante)“ verwiesen.  

Unter dem Punkt „Negatives Zukunftsszenario“ finden sich beim Einwender E 1 zudem Aus-

führungen dazu, dass mit der Autobahn den starken Entwicklungsproblemen in dieser Region 

begegnet werden soll und demzufolge durch Verbesserung der Erreichbarkeit auch die Tou-

rismusbranche positiv beeinflusst wird, was eines der verkehrspolitischen Planungsziele für 

den Bau der A 14 ist (vgl. PU 1, S. 36). Dem wird durch den vom Einwender geforderten 

Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs nicht genüge getan, zumal dieses darauf ausgerichtet 

ist, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen (vgl. § 2 Abs. 

1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt -ÖPNVG 

LSA-). 

Im Übrigen sind beim Einwender E 1 unter dem Punkt „Lärmberechnungen“ Ausführungen 

dazu enthalten, warum die vorgenommenen Lärmberechnungen nicht zu beanstanden sind.  
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Auch hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung dargelegt, dass die mit dem Vorhaben ein-

hergehenden Eingriffe in Natur und Landschaft mit Umsetzung des beantragten LBP-Maßnah-

menkonzeptes kompensiert werden. Da der Bereich der VKE 3.1/3.2a durch die bestehende 

B 189 bereits vorbelastet ist und um Eingriffe und Neuzerschneidungen in Natur und Land-

schaft zu minimieren, wurde bewusst, und soweit möglich, eine eng an die bestehende B 189 

gebündelte Trasse der BAB 14 verfolgt.  

Daneben ergibt sich aus den Ausführungen zur Bewertung der Varianten aus Sicht der Umwelt 

(vgl. PU 1, S. 66 A ff.), zu den schalltechnischen Berechnungen (vgl. PU 11), zu den land-

schaftspflegerischen Maßnahmen (vgl. PU 12) und der zusammenfassenden Darstellung der 

Umweltauswirkungen (vgl. PU 16.4), dass in den Planunterlagen die Auswirkungen des Bau-

vorhabens auf das Schutzgut Mensch hinsichtlich der Beeinträchtigung von Siedlungsberei-

chen und des Wohnumfeldes durch direkte Flächeninanspruchnahme, Zerschneidungseffekte 

und betriebsbedingte Lärm- und Schadstoffimmissionen ausreichend berücksichtigt wurden.  

Soweit der Einwender den Bau der A 14 aus ökonomischer Sicht damit ablehnt, dass Beschäf-

tigte in sozialen Berufen zu gering entlohnt werden, fehlt es an einem Sachbezug zur Frage 

der Zulässigkeit des geplanten Autobahnneubaus i. S. d. § 75 VwVfG i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 

1 VwVfG LSA. Im Übrigen hat der Vorhabenträger bei der Erstellung der Planunterlagen den 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (vgl. § 7 BHO) beachtet und von einer Tun-

nellösung aus Kostengründen abgesehen. Es wird insoweit auf die beim Einwender E 1 ent-

haltenen Ausführungen unter dem Punkt „Tunnel zur Elbequerung“ verwiesen. 

12.2.313. Einwender E 313 

Einwendung vom 01.04.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Er macht geltend: Als unmittelbar neben der Trasse der geplanten A 14 wohnhafter Hausbe-

sitzer sei er durch Verlärmung und Schadstoffbelastungen betroffen. Er befürchtet hierdurch 

erhebliche gesundheitliche Schäden. Daher fordert er neben einer Geschwindigkeitsbegren-

zung passive und aktive Lärmschutzmaßnahmen, welche die Orientierungswerte der DIN 

18005 einhalten und den Windeinfluss von mehr als 3 m/s berücksichtigen. Die Lärmimmissi-

onen seien unter Berücksichtigung der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten zu berech-

nen. Weiterhin befürchtet er durch die Bauarbeiten eine Verunreinigung des Grundwassers, 

welches er aufgrund bislang fehlenden Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgung als 
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Lebensgrundlage nutzt. Deshalb fordert er vor Beginn der Bauarbeiten einen Trinkwasseran-

schluss. Darüber hinaus fordert er -auch mit Blick auf den Hochwasserschutz- für vorgenom-

mene Abholzungen entsprechende Neupflanzungen und lehnt die Anbindung des Plattenwe-

ges in Märsche an die B 189 ab, weil er hierdurch infolge unberechtigter Benutzung zusätzliche 

Lärm- und Schadstoffbelastungen befürchtet. Auch fordert er für den Wertverlust seiner Im-

mobilie eine finanzielle Entschädigung. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender die durchgeführten Lärmberechnungen angreift und deren Neuberech-

nung fordert, wird zur Begründung der Zurückweisung auf die beim Einwender E 1 enthaltenen 

Ausführungen unter dem Punkt „Lärmberechnungen“ verwiesen. 

Auch ein Anspruch auf zusätzliche passive und aktive Lärmschutzmaßnahmen neben der be-

reits geplanten Lärmschutzwand im Bereich Märsche besteht, wie vom Vorhabenträger in sei-

ner Erwiderung ausgeführt, nicht. Die für das Wohngebäude des Einwenders vorgenommenen 

schalltechnischen Berechnungen haben ergeben, dass es tagsüber und nachts auch ohne 

Lärmschutzmaßnahmen nicht zur Überschreitung der zulässigen Immissionsgrenzwerte 

kommt (vgl. PU 11, Teil 2, Unterlage 11.1.2, S. 4), da sich das Wohnhaus außerhalb der hierfür 

maßgeblichen Grenzwertisophonenlinien befindet (vgl. PU 2.2 C i. V. m. PU 12, Teil 2, Unter-

lage 11.2, Blatt-Nr. 1). Auch werden die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen 

eingehalten. 

Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen obliegt der insoweit zuständigen unte-

ren Straßenverkehrsbehörde, welche für das vorliegende Bauvorhaben derartige als Auflagen 

in den Beschluss aufzunehmende Anordnungen nicht gefordert hat (vgl. SN vom 29.04.2010, 

vom 11.01.2013, vom 17.10.2014 und vom 12.09.2017). 

Daneben ist, wie vom Vorhabenträger bereits ausgeführt, auch die Forderung nach einer Än-

derung der bislang bestehenden Trinkwasserversorgung durch bau- oder betriebsbedingte 

Wirkungen der geplanten BAB 14, VKE 3.1/3.2a auf das Grundwasser nicht zu rechtfertigen. 

Denn durch den Bau der BAB 14 sind keine nachteiligen Auswirkungen (Verschlechterung) 

auf das Grundwasser zu befürchten. Weitergehende Ausführungen hierzu finden sich beim 

Einwender E 60 unter dem Punkt „Grundwasser- und Bodenbelastung“. 

Soweit der Einwender Neuanpflanzungen für die vorgenommenen Abholzungen fordert, wurde 

dies bei dem im landschaftspflegerischen Begleitplan enthaltenen Maßnahmenkomlex (vgl. 

PU 12) entsprechend berücksichtigt. Auch wurden betreffend den Hochwasserschutz entspre-

chende Nebenbestimmungen in den Beschluss aufgenommen (vgl. A.V.1) 
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Eine Änderung der Anbindung des Wirtschaftsweges Märsche an die B 189 ist, wie vom Vor-

habenträger ausgeführt, nicht geplant. Es folgt lediglich eine Änderung der Zufahrt Märsche 7 

(vgl. PU 1, S. 87.1). Soweit der Einwender eine unberechtigte Nutzung des Wirtschaftsweges 

moniert, obliegt die Ahnung dieser Ordnungswidrigkeit der insoweit zuständigen Straßenver-

kehrsbehörde. 

Zu dem von dem Einwender erhobenen Einwand eines Wertverlusts seiner Immobilie finden 

sich entsprechende Ausführungen bei der Bescheidung des Einwenders E 48. 

12.2.314. Einwender E 314 

Einwendung vom 31.03.2010 und vom 13.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderung vom 30.09.2011 und vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Mit seiner Einwendung vom 31.03.2010 macht er geltend: Durch das Vorhaben werde die 

Landschaft weiträumig zerstört, der Wirtschaftsfaktor Tourismus vernichtet und die Verkehrs-

anbindung für den Nahverkehr erschwert. Zudem würden sich hiermit Ausweichmöglichkeiten 

für Mautflüchtige ergeben. Die vorgenommenen Lärmberechnungen seien fehlerhaft. Auch 

bezweifelt er die Prognose der Verkehrsentwicklung und damit einhergehend den Bedarf für 

die A 14 und fordert deshalb, auf das Vorhaben zu verzichten und stattdessen lediglich die B 

189 auszubauen. Sollte an dem Vorhaben festgehalten werden, begehrt er Geschwindigkeits-

beschränkungen und eine Trassenführung in Troglage. Auch dürfe der Abschnitt VKE 3.1/3.2a 

nicht gebaut werden, solange nicht für das Gesamtbauwerk die Genehmigung vorliegt.  

Mit seiner Einwendung vom 13.01.2013 wiederholt er sein bisheriges Vorbringen. Zusätzlich 

fordert er eine Untersuchung der Hochwasserproblematik. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Hinsichtlich der angegriffenen Lärmberechnungen, der Verkehrsprognose, des Verkehrsbe-

darfs für die A 14, des Ausbaus der B 189, der Geschwindigkeitsbeschränkungen und der 

eigenständigen Verkehrsfunktion der VKE 3.1/3.2a wird zur Begründung der Zurückweisung 

auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Einwender E 1 verwiesen. Unter dem Punkt „Ne-

gatives Zukunftsszenario“ finden sich beim Einwender E 1 zudem Ausführungen dazu, dass 

mit der Autobahn den starken Entwicklungsproblemen in dieser Region begegnet werden soll 

und demzufolge durch Verbesserung der Erreichbarkeit auch die Tourismusbranche positiv 
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beeinflusst wird. Dies ist auch eines der verkehrspolitischen Planungsziele für den Bau der A 

14 (vgl. PU 1, S. 36). 

Zudem hat der Vorhabenträger in seiner Erwiderung dargelegt, das für die in diesem Abschnitt 

der A 14 gewählte Aufrisstrassierung diverse Zwangspunkte verantwortlich sind (vgl. auch 

PU 1, S. 137 ff.), welche gegen eine Tieferlegung der Trasse bzw. dessen Führung in Troglage 

sprechen. Die Planfeststellungsbehörde schließt sich diesen Ausführungen vollumfänglich an. 

Eingriffe in Natur und Landschaft, einschließlich Tierlebensräume, wurden im Rahmen der 

landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP, PU 12.A und 12.B) und der gesonderten Ar-

tenschutzbeiträge (ASB, PU 12.A.5 und 12.B.5) sowie der Fauna-Flora-Habitat-Verträglich-

keitsprüfungen (FFH-VP, PU 16.A.1 bis 16.B.4) umfassend untersucht und bewertet. Sie wer-

den durch geeignete Maßnahmen vermieden, gemindert bzw. durch entsprechende vorgezo-

gene funktionserhaltende Maßnahmen kompensiert. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass 

der Bereich der VKE 3.1/3.2a durch die bestehende B 189 bereits vorbelastet ist. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich darüber hinaus auch den Ausführungen des Vor-

habenträgers betreffend den Mautausweichverkehr an. Mangels Fahrzeitenverkürzung stellt 

die K 1020 nördlich Seehausen für Mautausweichverkehr keine attraktive Alternative zur 

BAB 14 dar. 

Der Forderung nach fachkundiger Beurteilung der Hochwasserproblematik ist der Vorhaben-

träger durch Einholung eines entsprechenden Fachgutachtens nachgekommen (vgl. den Be-

richt „Lückenschluss BAB 14, Magdeburg – Wittenberge – Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a, 

AS Seehausen bis Landesgrenze Brandenburg/Sachsen-Anhalt, Durchsuchung von Deich-

bruchszenarien“ vom Oktober 2012). 

12.2.315. Einwender E 315 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 30.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Mit seiner Einwendung macht er geltend: Als unmittelbar neben der K 1020 wohnhafter Haus-

besitzer sei er durch dort auftretende Verkehrszunahmen infolge des bauzeitlichen Umlei-

tungsverkehrs und nach Realisierung der A 14 durch Verlärmung und Schadstoffbelastungen 

betroffen und befürchte hierdurch gesundheitliche Schäden. Auch erachtet er den baulichen 
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Zustand der K 1020 für den zu erwartenden Verkehr für nicht ausreichend und befürchtet hier-

durch neben Beeinträchtigungen seiner Sicherheit durch Erschütterungen eintretende Gebäu-

deschäden und einen Wertverlust seiner Immobilie. Ein Ausbau der B 189 sei gegenüber der 

A 14 völlig ausreichend. Er fordert vor Beginn der Bauarbeiten einen grundhaften Ausbau der 

K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg und deren Höherstufung zur Bundesstraße, Lärm-

schutz im Bereich der Wohnbebauung, Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich Hohe 

Geest/Eickhof und eine Fußgängerampel an der Kreuzung Hohe Geest - K 1020 – Eickhof. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender anstelle des Autobahnneubaus den Ausbau der B 189 fordert, wird zur 

Begründung der Zurückweisung auf die dort enthaltenen Ausführungen verwiesen.  

Zu dem vom Einwender erhobenen Einwand eines Wertverlustes seiner Immobilie finden sich 

entsprechende Ausführungen in der Bescheidung des Einwenders E 48. Hinsichtlich der be-

fürchteten Gebäudeschäden wird auf die dem Vorhabenträger obliegende Sorgfaltspflicht bei 

der Realisierung des Bauvorhabens hingewiesen.  

Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich Hohe Geest/Eickhof obliegt 

der insoweit zuständigen unteren Straßenverkehrsbehörde, welche für das vorliegende Bau-

vorhaben derartige als Auflagen in den Beschluss aufzunehmende Anordnungen nicht gefor-

dert hat (vgl. SN vom 29.04.2010, vom 11.01.2013, vom 17.10.2014 und vom 12.09.2017). 

Darüber hinaus obliegt die Prüfung der Notwendigkeit der geforderten Errichtung einer Fuß-

gängerampel am Knotenpunkt K 1020 / Eickhof / Hohe Geest, wie vom Vorhabenträger in 

seiner Erwiderung zu recht ausgeführt, dem insoweit zuständigen Straßenbaulastträger. 

Die geforderte Aufstufung der K 1020 nördlich Seehausen zwischen ihrer Einmündung an der 

B 189 und an der L 2 ist bereits als straßenrechtliche Entscheidung in den Planunterlagen 

enthalten (vgl. PU 1, S. 315 B). Eine Aufstufung zur Bundesstraße ist allerdings nicht vorge-

sehen.  

Hinsichtlich des geforderten Ausbaus der K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg wird auf 

die Ausführungen zum Einwender E 12 verwiesen. Da die bauliche Änderung der K 1020 nicht 

Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens ist, ist auch die Forderung nach Anordnung 

von Lärmschutzmaßnahmen entlang der K 1020 zurückzuweisen. 

Zudem hat der Vorhabenträger Verkehrsregelungen während der Bauzeit eingeplant, welche 

für den Verkehr von und nach Geestgottberg mit kurzzeitigen Umleitungen und infolge von 

Geschwindigkeitsbeschränkungen zwischen 30 km/h bis 50 km/h (vgl. PU 1, S. 304) nicht mit 
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erhöhten Beeinträchtigungen durch Verkehrsgeräusche verbunden sein werden. Darüber hin-

aus erfolgt die Bauausführung unter Berücksichtigung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrif-

ten zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (AVV Baulärm) und 

der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV). Im Übrigen besteht für die 

Straßenanlieger kein gesetzlicher Anspruch auf Schutz vor verkehrsbedingten Wirkungen, wie 

Lärm oder Abgase, welche auch die vorübergehende Nutzung der öffentlichen Straßen als 

Transport- und Erschließungsweg im Rahmen der Widmung und der Vorschriften des Stra-

ßenverkehrsrechtes mit sich bringt. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich darüber hinaus auch den Ausführungen des Vor-

habenträgers betreffend den Mautausweichverkehr an: Mangels Fahrzeitenverkürzung stellt 

die K 1020 nördlich Seehausen für Mautausweichverkehr keine attraktive Alternative zur BAB 

14 dar. 

Im Übrigen ergibt sich aus den Ausführungen zu den schalltechnischen Berechnungen (vgl. 

PU 11), zu den landschaftspflegerischen Maßnahmen (vgl. PU 12) und der zusammenfassen-

den Darstellung der Umweltauswirkungen (vgl. PU 16.4), dass in den Planunterlagen die Aus-

wirkungen des Bauvorhabens auf das Schutzgut Mensch hinsichtlich der Beeinträchtigung von 

Siedlungsbereichen und des Wohnumfeldes durch direkte Flächeninanspruchnahme, Zer-

schneidungseffekte und betriebsbedingte Lärm- und Schadstoffimmissionen ausreichend be-

rücksichtigt wurden. 

12.2.316. Einwender E 316 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 30.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 315 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.317. Einwender E 317 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 30.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  
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Seine Einwendung hat im Wesentlichen denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 315 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.318. Einwender E 318 

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 30.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat im Wesentlichen denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 315 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.319. Einwender E 319  

Einwendung vom 06.04.2010 (Posteingang) 

Erwiderung vom 30.09.2011 

Bei dem Einwender handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Sitz im Ortsteil 

Schönberg der Hansestadt Seehausen (Altmark), dessen in den Gemarkungen Krüden und 

Geestgottberg gelegene Bewirtschaftungsflächen (Eigentums- und Pachtflächen) zum Teil für 

das Vorhaben in Anspruch genommen werden.  

Er macht geltend: Seine landwirtschaftlichen Belange seien unzureichend berücksichtigt wor-

den. Der Verlauf der Autobahn durch die Gemarkung Krüden zerschneide einen in seinem 

Eigentum stehenden Feldblock und unterbinde die hierzu bislang über die B 189 bestehende 

Zuwegung. Zur Sicherung seines landwirtschaftlichen Betriebes fordert er, sämtliche Oberflä-

chenwasser so abzuleiten, dass für die angrenzenden Grundstücke keine Nachteile eintreten. 

Im Übrigen seien nachteilige Wirkungen auf den Grundwasserhaushalt und die Wasserwirt-

schaft der jeweiligen Grundstücke zu vermeiden und entsprechende Beweissicherungsmaß-

nahmen im Planfeststellungsbeschluss vorzusehen. Bislang in freier Ackerflur liegende Grund-

stücke dürften nicht bepflanzt werden. Daneben sei bei den geplanten Randbepflanzungen 

darauf zu achten, dass keine landwirtschaftlich nachteiligen Schattenwirkungen auftreten. 

Während der Bauzeit dürfe es nicht zur Beeinträchtigung der Bewirtschaftung kommen. Daher 

müsse die Zuwegung zu anliegenden landwirtschaftlichen Flächen gewährleistet sein. Ferner 

fordert er betreffend mittelbare Beeinträchtigungen die Aufnahme einer entschädigungsrecht-

lichen Auflage in den Beschluss. Weiterhin begehrt er, dass vorübergehend in Anspruch ge-

nommene Flächen nach Abschluss der Baumaßnahmen unverzüglich rekultiviert werden. 
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Auch seien die landwirtschaftlichen Wege W2, W3, W4 und W5 so anzulegen und zu befesti-

gen, dass deren ungehinderte Befahrbarkeit mit landwirtschaftlicher Technik möglich ist. Hier-

für fordert er eine Breite von 4,50 m, eine Befestigung in Form von Betonspurbahn, bei dem 

Wirtschaftsweg W 3 (Krüden) ausreichend groß bemessene Kurvenradien nebst Wendeham-

mer nahe dem Bauwerk 119 A sowie einem weiteren Wendehammer für den in 4,0 m auszu-

bauenden Wirtschaftsweg West und für den Wirtschaftsweg W2 (Geestgottberg) den Ausbau 

des Bw 121A mit einer Breite von 4,50 m und einer lichten Weite von 5,50 m. Darüber hinaus 

fordert er den Ausbau der künftig auch von landwirtschaftlichem Verkehr genutzten K 1020 

und der Alandstraße, zudem die rechtzeitige Benennung eines Ansprechpartners für während 

der Bauzeit auftretende technische Probleme, Mängel und Ansprüche und die rechtzeitige 

Kenntlichmachung der von der Baumaßnahme betroffenen Flächen. Die LBP-Maßnahmen auf 

den von ihm bewirtschafteten Flächen seien so umzusetzen, dass Pflanzabstände eingehal-

ten, die Ausbreitung der Anpflanzungen über die vorgesehenen Pflanzstreifen hinaus verhin-

dert, die Erreichbarkeit der Grundstücke gewährleistet und die Nutzung der verbleibenden 

landwirtschaftlichen Flächen nicht (z. B. durch Vernässung) beeinträchtigt würden. Weiterhin 

fordert er eine Verlegung der Maßnahmen A 15.9 und A 35 auf vorrangig in Anspruch zu neh-

mende öffentliche Flächen. Im Weiteren weist er auf die Möglichkeit hin, dass aufgrund der 

stark wasserbeeinflussten Flächen in den Gemarkungen Krüden und Geestgottberg Draina-

gen verlegt seien. Deren Funktionsfähigkeit müsse auch nach Abschluss der Bauarbeiten ge-

währleistet bleiben. Soweit Schachtarbeiten an seinen Eigentums- und Pachtgrundstücken er-

forderlich würden, müssten diese auf das Vorhandensein von Drainagen überprüft werden 

können. Zu diesem Zweck sei der Vorhabenträger mit einer entsprechenden Informations-

pflicht zu beauflagen. Schließlich fordert er, den Vorhabenträger damit zu beauflagen, den 

Graben 404 000 011 im Teilabschnitt der A 14 zwecks Aufrechterhaltung seiner Entwässe-

rungsfunktion als offenes Gewässer herzustellen. 

Die Einwendung hat sich teilweise erledigt und wird im Übrigen zurückgewiesen. 

Soweit sich der Einwender in seiner Einwendung zu den Wirtschaftswegen äußert, hat sich 

die Planfeststellungsbehörde mit diesem Thema u.a. bereits im Rahmen der Bescheidung des 

Einwenders E 59 auseinandergesetzt. Darauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen ver-

wiesen. Der in der Gemarkung Krüden gelegene Feldblock wird durch den geplanten Wirt-

schaftsweg W 3 Krüden und den vorhandenen Wirtschaftsweg W 4 Krüden (Meierweg), des-

sen Ausbau in Abstimmung mit dem ALFF Altmark der Flurbereinigung obliegt, erreichbar sein. 

Die gemäß Antragsunterlagen für den jeweiligen Wirtschaftsweg gewählte Befestigungsart 

entspricht den Vorgaben des ALFF in überwiegender Übereinstimmung mit dem heute beste-

henden Ausbaustandard, dessen nochmalige Überprüfung der Vorhabenträger zugesagt hat. 

Die Planfeststellungsbehörde macht sich insoweit die Ausführungen des Vorhabenträgers zu 
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den landwirtschaftlichen Wegen auf S. 4/5 und 9 zu eigen und geht davon aus, dass aufgrund 

der insoweit mit dem zuständigen ALFF Altmark, Außenstelle Salzwedel durchgeführten Ab-

stimmungen bei der Erarbeitung des Wirtschaftswegekonzeptes die Zufahrtmöglichkeiten zu 

den Grundstücken und Bewirtschaftungseinheiten grundsätzlich abgesichert sind. Es wird in-

soweit auch auf die landwirtschaftlichen Nebenbestimmungen (vgl. A.V.4.1) verwiesen. 

Die ursprünglich für die Maßnahme A15.9 geplante Inanspruchnahme des in der Flur 5 der 

Gemarkung Krüden gelegenen, im Eigentum des Einwenders stehenden Grundstücksfläche 

ist infolge Planänderung entfallen (vgl. PU 14.2, S. 75A). 

Die Verlegung der Maßnahmen A 35 (Uferneugestaltung der Wässerung südlich Geestgott-

berg und des namenlosen Grabens Nr. 303 000 003 östlich der Bodenabbau-/ Deponiefläche 

einschließlich Gewässerrandstreifen und Gehölzpflanzung) und ACEF 34 (Anlage Laichgewäs-

ser, Steinschüttungen, Grünland, Gehölze) auf öffentliche Flächen ist hingegen, wie der Vor-

habenträger nach nochmaliger eingehender Überprüfung glaubhaft versichert hat, nicht mög-

lich, weil derartige Flächen mit vergleichbarer Eignung nicht zur Verfügung stehen. Die Flä-

cheninanspruchnahme für die genannten LBP-Maßnahmen ist ebenso wie die Inanspruch-

nahme für den Bau der Straße nach Art und Umfang unvermeidbar. Die grundsätzliche Be-

deutung, Eignung, Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit der Maßnahmen werden vom Einwen-

der nicht beanstandet. Die Planfeststellungsbehörde hat zudem im Verfahren geprüft, welche 

Flächen zur Erfüllung der naturschutzrechtlichen Kompensationsverpflichtungen erforderlich 

sind und ob diese Maßnahmen auf Flächen des Vorhabenträgers, auf öffentliche oder treu-

händerisch verwalteten Flächen realisiert werden können. Vor dem Rückgriff auf private Flä-

chen, auch auf die vom Einwender gepachtete, wurden im Rahmen des LBP von Privaten, 

Betrieben und Verbänden angebotene Flächen einbezogen und bei entsprechender Eignung 

verwendet. Der bei den Betroffenen entstehende Landverlust soll durch das das Planfeststel-

lungsverfahren begleitende Flurbereinigungsverfahren verringert werden. In diesem soll ihnen 

wertgleiches Ersatzland unter Berücksichtigung eines gegebenenfalls erforderlichen Landab-

zuges zugesprochen werden. Zu diesem Zwecke hat der Vorhabenträger die Daten des Ein-

wenders bereits an das zuständige Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 

(ALFF) Altmark weitergegeben. Entschädigungsfragen, die bestehende Pachtverträge betref-

fen, sind im Rahmen des nachgeordneten Enteignungs- und Entschädigungsverfahrens zu 

klären. 

Soweit der Einwender die Ableitung der Oberflächengewässer fordert, wird auf das der Pla-

nung zugrundeliegende Entwässerungskonzept (vgl. PU 13) verwiesen. Beweissicherungs-

maßnahmen betreffend den Grundwasserhaushalt und die Wasserwirtschaft der jeweiligen 

Grundstücke hält die Planfeststellungsbehörde daher nicht für erforderlich. Im Übrigen hat der 
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Vorhabenträger für nach Bauausführung wider Erwarten auftretende Beeinträchtigungen an 

den angrenzenden Grundstücksflächen infolge nachweislich von den Verkehrsanlagen abflie-

ßender Oberflächenwasser geeignete Abhilfemaßnahmen zugesagt. 

Für den Ausbau der Alandstraße besteht, wie vom Vorhabenträger ausgeführt, kein Bedarf. 

Hier gelten die Gründe der Zurückweisung der Einwendung des Einwenders E 12 entspre-

chend. 

Betreffend den vom Einwender geforderten Ausbau der K1020 gilt Folgendes: Die K 1020 wird 

vom Knoten mit der Landesstraße L 2 bis zur Einmündung in die bisherige Bundesstraße B 

189 nördlich Geestgottberg zur Landesstraße L 38 aufgestuft (vgl. PU 1, S. 315 B). Deren 

Ausbau ist in der Planung des für den Landkreis Stendal insoweit zuständigen Regionalberei-

ches Nord der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt festgeschrieben. Wie der Vorha-

benträger ausgeführt hat, ist von der Landesstraßenbehörde Sachsen-Anhalt anvisiert, die er-

forderliche Ertüchtigung der K 1020 zum Zeitpunkt ihrer Aufstufung vorgenommen zu haben. 

Soweit der Einwender die Berücksichtigung der auf den Ackerflächen befindlichen Drainagen 

und für den Vorhabenträger entsprechende Informationspflichten auch für ggf. durchzufüh-

rende Schachtarbeiten fordert, werden diese Forderungen in den in A.V.4.1 enthaltenen land-

wirtschaftlichen Nebenbestimmungen entsprechend berücksichtigt.  

Der Forderung nach einem Ausbau des Grabens 404 000 011 kann hingegen nicht stattgege-

ben werden. Es besteht eine Pflicht zur Wiederherstellung funktionstüchtiger Felddrainagen. 

Nach den Planunterlagen wird die vorhandene Verrohrung des Grabens 404 000 011 verlegt. 

Der übrige Teil der bestehenden Verrohrung bleibt außerhalb des Baubereiches unverändert. 

Die vom Einwender geforderte entschädigungsrechtliche Auflage ist als Hinweis in Nummer 1 

unter A.V.4.2 enthalten. Zudem wird in Nummer 2 unter A.V.4.2 auf die frühzeitige Information 

der Landwirte betreffend ggf. auch nur vorübergehenden Flächenentzuges hingewiesen. Eine 

besondere Kenntlichmachung der von der Bebauung betroffenen Flächen durch den Vorha-

benträger ist insoweit nicht erforderlich. 

Im Übrigen hat der Vorhabenträger rechtzeitig vor Baubeginn entsprechende Abstimmungen 

zur Durchführung der straßenbaulichen und Landschaftsbaumaßnahmen mit den betroffenen 

Landwirten/Eigentümern unter Benennung der jeweiligen Ansprechpartner zugesagt. 

Soweit der Einwender die Rekultivierung der vorübergehend bauzeitlich in Anspruch genom-

menen Flächen fordert, wird dies durch die Maßnahmen S 4 (VKE 3.1 - Rekultivierung der 

Bauflächen, vgl. PU 12-A-0-A, S. 276) und M 1 (VKE 3.2a - Rekultivierung bauzeitlich genutz-

ter Flächen, vgl. PU 12-B-0-A, Anlage 1, S. 4) entsprechend umgesetzt. 
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Wie vom Vorhabenträger darüber hinaus ausgeführt, erfolgt eine Bepflanzung bisher in freier 

Ackerflur gelegener Grundstücke entsprechend dem Maßnahmenkonzept nur in geringem 

Umfang. Dieser ist aber mit Blick auf die naturschutzrechtlich vorgeschriebene Kompensati-

onspflicht unverzichtbar. Dabei sind im Rahmen der nachbarrechtlichen Duldungspflichten 

Schattenwurf und mikroklimatische Veränderungen hinzunehmen. Nennenswerte unmittel-

bare und mittelbare Beeinträchtigungen der landwirtschaftlichen Flächen durch straßenbeglei-

tende Bepflanzung sind grundsätzlich nicht zu erwarten. 

Im Übrigen hat der Vorhabenträger den geforderten Pflanzabstand bei der geplanten Maß-

nahme A 23.1 sowie die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstandsvorgaben gemäß §§ 34 

und 35 Nachbarschaftsgesetz (NbG) für die weiteren, im Rahmen der landschaftspflegeri-

schen Gestaltungs- sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlichen Bepflanzungs-

maßnahmen zugesagt. Nennenswerte unmittelbare und mittelbare Beeinträchtigungen der 

landwirtschaftlichen Flächen sind durch die Bepflanzung nicht zu erwarten. 

12.2.320. Einwender E 320 

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 30.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Krüden der Gemeinde Aland.  

Er macht geltend: Als unmittelbar neben der geplanten Trasse der Autobahn wohnhafter Haus-

besitzer sei er durch Verlärmung und Schadstoffbelastungen betroffen und befürchte hierdurch 

gesundheitliche Schäden für sich und seine Familie. Er greift die vorgenommenen Lärmbe-

rechnungen an und fordert deren Neuberechnung, eine Untertunnelung der Elbe, eine weitest-

gehende Gradientenführung der A 14 in Troglage oder in Geländehöhe und die Koordinierung 

der Lärmschutzmaßnahmen bei Lärmbündelung. Zur Begründung beruft er sich auf die Lan-

desplanerische Beurteilung des Ministeriums für Bau und Verkehr Sachsen-Anhalt vom 

29.10.2004 und die Landesplanerische Beurteilung der Gemeinsamen Landesplanungsabtei-

lung der Länder Berlin und Brandenburg vom 15.12.2004. Daneben fordert er zusätzliche ak-

tive und passive Lärmschutzmaßnahmen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Die Einwendung entspricht in weiten Teilen derjenigen des Einwenders E 1 und wird insoweit 

aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. Dies betrifft auch die geforderte Koordi-

nierung der Lärmschutzmaßnahmen unter Betrachtung der Überlagerung der Emmissions-

quellen. Eine Koordinierung von Lärmschutzmaßnahmen erfolgt dann, wenn z. B. sowohl 

durch die neue Straße als auch durch die Bahn Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. Eine 
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derartige Konstellation liegt hier aber nicht vor. Die von dem Einwender für seine Forderung 

insoweit zur Begründung herangezogenen Ergebnisse der raumordnerischen Abwägungen im 

Land Sachsen-Anhalt sind, wie vom Vorhabenträger zutreffend ausgeführt, hierfür nicht von 

Relevanz.  

Auch ein Anspruch auf zusätzliche aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen besteht, wie 

vom Vorhabenträger bereits ausgeführt, nicht. Das Wohngebäude des Einwenders liegt ca. 

800 m entfernt von der geplanten Autobahn. Demnach befindet es sich außerhalb der insoweit 

maßgeblichen Grenzwert-Isophonenlinien (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2.1, Blatt 1 A), so 

dass – bis auf die geplante Lärmschutzwand für die Ortslage Vielbaum (Bw 117.1 L) – kein 

zusätzlicher Anspruch auf aktiven und passiven Lärmschutz besteht. 

12.2.321. Einwender E 321 

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 30.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 320 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

Ein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen steht dem Einwender für sein etwa 1,1 km von der 

Autobahn entferntes Wohnhaus nach den zutreffenden Berechnungen des Vorhabenträgers 

nicht zu. 

12.2.322. Einwender E 322 

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 30.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 321 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.323. Einwender E 323 

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 30.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  
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Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 321 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.324. Einwender E 324 

Einwendung vom 20.03.2010 

Erwiderung vom 30.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 321 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.325. Einwender E 325  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 30.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).   

Er macht geltend: Als unmittelbar neben der Trasse der geplanten A 14 wohnhafter Hausbe-

sitzer sei er von Verlärmung und Schadstoffbelastungen besonders betroffen und habe des-

halb mit physischen und psychischen Schädigungen zu rechnen. Die in Trassennähe gelege-

nen Kleingärten verlören durch die A 14 ihren Erholungswert und ihren gesundheitsfördernden 

Charakter. Freizeitaktivitäten wie Spaziergänge, Joggen etc. könnten durch Sperrungen und 

Wegfall von Wegen und Zufahrten nicht mehr ausgeübt werden. Bauphasenbedingte Umlei-

tungen und Baustellenverkehr führten zu Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit. Infolge 

Erschütterungen und Schwerlastverkehr werde es zu Gebäudeschäden und damit zu unge-

wollten Geldaufwendungen der Betroffenen kommen. Auch die Dorfstraße werde erhebliche 

Schäden davontragen. All dies führe zu einem erheblichen Wertverlust der in der Umgebung 

der Autobahn vorhandenen Grundstücke. Die Planfeststellungsbehörde müsse die Trassen-

führung der A 14 deswegen nochmals gewissenhaft auch bzgl. einer neuen Streckenführung 

überprüfen. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen.    

Soweit sich der Einwender zu dem Thema „Wertverlust“ äußert, hat sich die Planfeststellungs-

behörde dazu u.a. bereits im Rahmen der Bescheidung des Einwenders E 48 auseinanderge-

setzt. Darauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.  
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Die Lärmbetroffenheit des Einwenders hält sich aufgrund der in der Planung festgelegten ak-

tiven Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der zulässigen Grenzwerte. Der Vorhabenträger 

wird die Fahrbahnoberfläche mit einem Lärm mindernden Belag (- 2 Dezibel (A)) versehen. 

Zudem wird für die Ortslage Geestgottberg eine Lärmschutzwand (Bauwerk 123.2L) errichtet. 

Diese Lärmschutzwand bewirkt am Wohngebäude des Einwenders Pegelminderungen von 

bis zu 8,0 dB(A) und die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte 

(vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.1.2, Tabelle 2, S. 3). Daneben werden auch die zulässigen 

Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen eingehalten. 

Wie der Vorhabenträger darüber hinaus ausgeführt hat, werden mit dem Hinzukommen der 

BAB 14 grundsätzlich keine anderen Straßen und Wege dauerhaft gesperrt oder ersatzlos 

gestrichen. Die Erreichbarkeit der vorhandenen Grundstücke an das verbleibende Straßen- 

und Wegenetz bleibt gewährleistet (vgl. auch PU 15.1 und 15.2). 

Betreffend die infolge des Baustellenverkehrs (dargestellt in der PU 15.2.1) befürchteten Stra-

ßenschäden hat der Vorhabenträger im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zugesagt, 

die während der Baudurchführung durch den Verkehr von und zur Baustelle beanspruchten 

Straßen und Wege nach Abschluss der Bautätigkeit in ihrem ursprünglichen Bestand vor Be-

ginn der Baumaßnahme wiederherzustellen. 

Zudem hat der Vorhabenträger Verkehrsregelungen während der Bauzeit eingeplant, welche 

für den Verkehr von und nach Geestgottberg mit kurzzeitigen Umleitungen und infolge von 

Geschwindigkeitsbeschränkungen zwischen 30 km/h bis 50 km/h (vgl. PU 1, S. 304) nicht mit 

erhöhten Beeinträchtigungen durch Verkehrsgeräusche verbunden sein werden. Darüber hin-

aus erfolgt die Bauausführung unter Berücksichtigung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrif-

ten zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (AVV Baulärm) 

und der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV). Im Übrigen besteht für 

die Straßenanlieger kein gesetzlicher Anspruch auf Schutz vor verkehrsbedingten Wirkungen, 

wie Lärm oder Abgase, welche auch die vorübergehende Nutzung der öffentlichen Straßen 

als Transport- und Erschließungsweg im Rahmen der Widmung und der Vorschriften des Stra-

ßenverkehrsrechtes mit sich bringt. 

Auch hat sich die Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Abwägung unter Berücksichtigung 

der Landesplanerischer Beurteilung vom 29.10.2004 und der Stellung der oberen Landespla-

nungsbehörde 07.04.2010 umfassend mit den Trassenvarianten auseinandergesetzt (vgl. 

dazu auch die Ausführungen zu den Varianten und vorgeschlagenen Alternativtrassen bei den 

Einwendern E 1, E 262). Im Ergebnis stellt die Planfeststellungstrasse auch wegen der erheb-

lich geringeren Baukosten weiterhin die Vorzugstrasse dar (vgl. dazu auch die Zusatzunterlage 

„Trassenvarianten BAB 14 im Abschnitt VKE 3.2 a, S. 25). 
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12.2.326. Einwender E 326 

Einwendung vom 28.03.2010 

Erwiderung vom 30.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Er hält die A 14 für unnötig und gesundheitsschädlich, weil sie mit Gestank und Lärm einher-

gehe. Auch verursache sie durch Eingriffe in Natur und Landschaft große Schäden am Wald 

und bringe kaum neue Arbeitsplätze mit sich. Um zukünftigen Generationen gerecht zu wer-

den, sei es besser, die B 189 auszubauen, zumal dies billiger wäre. 

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Soweit der Einwender den Bedarf für den Bau der A 14 anzweifelt und daher den Ausbau der 

B 189 fordert, wird zur Begründung der Zurückweisung auf die dort unter „Verkehrsbedarf, 

Verkehrsprognose 2025“ und „Ausbau der B 189 (Null-Plus-Variante)“ enthaltenen Ausführun-

gen verwiesen. Darüber hinaus werden mit dem Vorhaben verschiedene verkehrliche, ver-

kehrspolitische und raumordnerische Ziele und damit auch eine Verbesserung der Standort-

qualität verfolgt (vgl. PU 1, S. 31 ff.). Dies alles zielt auch auf die regionale Ansiedlung von 

Arbeitsplätzen und Gewerbegebieten ab und gibt Impulse dafür, dass sich die Region entwi-

ckelt. Mit den Investitionskosten für das Lückenschlussprojekt BAB 14 wird ein volkswirtschaft-

licher Gesamtnutzen erwartet. Dabei hat der Vorhabenträger auch den Grundsatz der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit (vgl. § 7 BHO) beachtet. Weitere Ausführungen hierzu finden 

sich beim Einwender E 1 unter dem Punkt „Tunnel zur Elbequerung“ und beim Einwender E 

27 unter dem Punkt „Notwendigkeit der AS Vielbaum“. 

Eingriffe in Natur und Landschaft, einschließlich natürliche Lebensräume (u. a. Wald), wurden 

im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP, PU 12.A und 12.B) und der 

gesonderten Artenschutzbeiträge (ASB, PU 12.A.5 und 12.B.5) sowie der Fauna-Flora-Habi-

tat-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP, PU 16.A.1 bis 16.B.4) umfassend untersucht und be-

wertet. Sie werden durch geeignete Maßnahmen vermieden, gemindert bzw. durch entspre-

chende vorgezogene funktionserhaltende Maßnahmen kompensiert. Dabei ist auch zu berück-

sichtigen, dass der Bereich der VKE 3.1/3.2a durch die bestehende B 189 bereits vorbelastet 

ist und die Querung der geschlossenen Waldbereiche südlich der B 190 durch die BAB 14 

nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens ist. 

Auch ergibt sich aus den Ausführungen zu den schalltechnischen Berechnungen (vgl. PU 11) 

und der zusammenfassenden Darstellung der Umweltauswirkungen (vgl. PU 16.4), dass in 

den Planunterlagen die Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Schutzgut Mensch hinsicht-
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lich der Beeinträchtigung von Siedlungsbereichen und des Wohnumfeldes durch direkte Flä-

cheninanspruchnahme, Zerschneidungseffekte und betriebsbedingte Lärm- und Schad-

stoffimmissionen ausreichend berücksichtigt wurden. Wie der Vorhabenträger in diesem Zu-

sammenhang in seiner Erwiderung bereits ausgeführt hat, besteht auch kein Anspruch auf 

zusätzliche passive und aktive Lärmschutzmaßnahmen, denn das Wohngebäude des Einwen-

ders liegt ca. 2,1 km entfernt von der geplanten Autobahn. Demnach befindet es sich außer-

halb der hierfür maßgeblichen Grenzwert-Isophonenlinien (vgl. PU 11, Teil 1, Unterlage 11.2.1, 

Blatt 1A). Daneben werden auch die zulässigen Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen 

eingehalten. 

12.2.327. Einwender E 327  

Einwendung ohne Datumsangabe 

Erwiderung vom 30.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Mit seiner Einwendung macht er geltend, als Anwohner der K 1020 durch dort auftretende 

Verkehrszunahmen infolge des bauzeitlichen Umleitungsverkehrs und nach Realisierung der 

A 14 durch Verlärmung und Schadstoffbelastungen betroffen zu sein und befürchtet hierdurch 

gesundheitliche Schäden. Auch erachtet er den baulichen Zustand der K 1020 für den zu er-

wartenden Verkehr für nicht ausreichend und befürchtet durch Erschütterungen eintretende 

Gebäudeschäden und einen Wertverlust seiner Immobilie. Daher fordert er vor Beginn der 

Bauarbeiten einen grundhaften Ausbau der K 1020 nebst straßenbegleitendem Radweg und 

deren Höherstufung zur Bundesstraße, sowie Lärmschutz im Bereich der Wohnbebauung. 

Die Einwendung hat sich teilweise erledigt und wird im Übrigen zurückgewiesen. 

Zu dem vom Einwender erhobenen Einwand eines Wertverlustes seiner Immobilie finden sich 

entsprechende Ausführungen in der Bescheidung des Einwenders E 48. Hinsichtlich der be-

fürchteten Gebäudeschäden wird auf die dem Vorhabenträger obliegende Sorgfaltspflicht bei 

der Realisierung des Bauvorhabens hingewiesen.  

Die geforderte Aufstufung der K 1020 nördlich Seehausen zwischen ihrer Einmündung an der 

B 189 und an der L 2 ist bereits als straßenrechtliche Entscheidung in den Planunterlagen 

enthalten (vgl. PU 1, S. 315 B). Eine Aufstufung zur Bundesstraße ist allerdings nicht vorge-

sehen.  
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Hinsichtlich des auch vom Einwender E 12 geforderten Ausbaus der K 1020 nebst straßenbe-

gleitendem Radweg wird auf die dort enthaltenen Ausführungen verwiesen. Da die bauliche 

Änderung der K 1020 nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsverfahrens ist, ist auch die 

Forderung nach Anordnung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der K 1020 zurückzuweisen. 

Zudem hat der Vorhabenträger Verkehrsregelungen während der Bauzeit eingeplant, welche 

für den Verkehr von und nach Geestgottberg mit kurzzeitigen Umleitungen und infolge von 

Geschwindigkeitsbeschränkungen zwischen 30 km/h bis 50 km/h (vgl. PU 1, S. 304) nicht mit 

erhöhten Beeinträchtigungen durch Verkehrsgeräusche verbunden sein werden. Darüber hin-

aus erfolgt die Bauausführung unter Berücksichtigung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrif-

ten zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (AVV Baulärm) und 

der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV). Im Übrigen besteht für die 

Straßenanlieger kein gesetzlicher Anspruch auf Schutz vor verkehrsbedingten Wirkungen, wie 

Lärm oder Abgase, welche auch die vorübergehende Nutzung der öffentlichen Straßen als 

Transport- und Erschließungsweg im Rahmen der Widmung und der Vorschriften des Stra-

ßenverkehrsrechtes mit sich bringt. 

Im Übrigen ergibt sich aus den Ausführungen zu den schalltechnischen Berechnungen (vgl. 

PU 11), zu den landschaftspflegerischen Maßnahmen (vgl. PU 12) und der zusammenfassen-

den Darstellung der Umweltauswirkungen (vgl. PU 16.4), dass in den Planunterlagen die Aus-

wirkungen des Bauvorhabens auf das Schutzgut Mensch hinsichtlich der Beeinträchtigung von 

Siedlungsbereichen und des Wohnumfeldes durch direkte Flächeninanspruchnahme, Zer-

schneidungseffekte und betriebsbedingte Lärm- und Schadstoffimmissionen ausreichend be-

rücksichtigt wurden. 

12.2.328. Einwender E 328  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung ist wortgleich wie diejenige des Einwenders E 272 selben Datums und wird 

deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.329. Einwender E 329  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung ist wortgleich wie diejenige des Einwenders E 272 selben Datums und wird 

deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.330. Einwender E 330  

Einwendung vom 30.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung ist wortgleich wie diejenige des Einwenders E 273 selben Datums und wird 

deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.331. Einwender E 331  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 113 und wird aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.332. Einwender E 332  

Einwendung vom 31.03.2010 

Erwiderung vom 16.09.2011 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 113 und wird aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.333. Einwender E 333  

Einwendung vom 12.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderung vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des OT Wahrenberg der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht im Wesentlichen derjenigen der Einwender E 1, E 179 und E 229 

sowie der Stellungnahme des BUND Sachsen-Anhalt e.V. und wird aus denselben Gründen 

wie diese zurückgewiesen. 

12.2.334. Einwender E 334  

Einwendung vom 12.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderung vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des OT Krüden der Gemeinde Aland.  

Seine Einwendung entspricht im Wesentlichen derjenigen der Einwender E 229 und E 77 und 

wird aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.335. Einwender E 335  

Einwendung vom 11.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderung vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 229 und wird aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.336. Einwender E 336  

Einwendungen vom 10.01.2013 

Erwiderung vom 18.02.2013 

Der Einwender ist Bauunternehmer mit Firmensitz in Genthin.  

Mit Einwendungen jeweils vom 10.01.2013 macht er geltend: In den hier gegenständlichen 

Abschnitten der BAB 14 befinde sich ein genehmigtes Bodenabbauvorhaben seines Unter-

nehmens in Geestgottberg und in Seehausen. Im Randbereich des Bodenabbaus Geestgott-

berg seien ausweislich der Planunterlagen die Maßnahmen E 13 (auf zwei Flächen) und im 

Randbereich des Bodenabbaus Seehausen die Maßnahmen A 15.9 und A 22.7 angesiedelt. 
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Durch die geplanten Ersatzmaßnahmen dürfe es zu keiner Beeinträchtigung oder Einschrän-

kung der Abbauflächen und der vorgesehenen Rekultivierungsmaßnahmen kommen. Weiter-

hin dürfe es zu keiner Beeinträchtigung oder Einschränkung der Zufahrten kommen. 

Die Einwendungen werden beachtet. 

Im Zuge der Herausnahme eines Teilabschnittes der VKE 3.1 wird das Abbauvorhaben in 

Seehausen nicht mehr durch Kompensationsmaßnahmen tangiert. Die Bodenentnahmestelle 

in Geestgottberg wird durch die beiden Maßnahmeteilflächen der Ersatzmaßnahme E 13 nicht 

beeinträchtigt. Der Vorhabenträger sichert dies zu. 

12.2.337. Einwender E 337  

Einwendungen vom 09.01.2013 (1. PÄ) und 20.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderungen vom 26.07.2013 (1. PÄ) und 02.03.2015 (2. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Mit seiner im Rahmen des 1. Planänderungs- und Ergänzungsverfahrens erhobenen Einwen-

dung vom 09.01.2013 macht er geltend: Die in der geänderten Planung aufgenommenen Ver-

änderungen seien minimal und naturschutzfachlich nicht relevant. Es mache wenig Sinn, Aus-

gleichsmaßnahmen für Populationen wie Wachtel und Zauneidechse und diverse Käferarten 

an geographisch wahllos ausgesuchten Orten zu schaffen. Die vorhandene Natur werde mut-

maßlich zerstört. Er fordert insoweit den Ausbau der B 189. 

Seine im Rahmen des 2. Planänderungs- und Ergänzungsverfahrens erhobene Einwendung 

vom 20.10.2014 hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 179 vom 19.10.2014.  

Die Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Die Einwendung vom 09.01.2013 dürfte bereits unzulässig sein. Als nur mittelbar Betroffener 

kann der Einwender nur eigene Belange, nicht aber solche der Allgemeinheit und des Natur-

schutzes geltend machen. Abgesehen davon ist die vorgelegte Planung aus den in diesem 

Beschluss angeführten Gründen in naturschutzfachlicher Hinsicht rechtlich nicht zu beanstan-

den. 

Zur Begründung der Zurückweisung der Einwendung vom 20.10.2014 wird auf die Beschei-

dung der Einwendung des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 verwiesen. 
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12.2.338. Einwender E 338  

Einwendungen vom 03.01.2013 (1. PÄ) und 04.12.2013 

Erwiderung vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Eigentümer eines landwirtschaftlich genutzten, langfristig verpachteten 

Grundstücks in der Gemarkung Beuster – Werder, das für das Vorhaben in Anspruch genom-

men werden sollte.  

Mit seinen Einwendungen wendet er sich gegen diese Inanspruchnahme. Einem Verkauf der 

Fläche stimme er nicht zu. 

Die Einwendung hat sich erledigt. 

Ursprünglich sollte die Grundstücksfläche in der Gemarkung Beuster – Werder, Flur 4, Flur-

stück 3/1 auf einer Fläche von 32.550 m² für die Ersatzmaßnahme ECEF, FFH 8 durch den Vor-

habenträger dauerhaft in Anspruch genommen und erworben werden.  

Durch Planänderung ist die Grundstücksinanspruchnahme entfallen, vgl. Grunderwerbsver-

zeichnis (PU 14.2, GE-Plan 22.18.d), weshalb sich die Einwendung erledigt hat. 

12.2.339. Einwender E 339  

Einwendung vom 10.01.2013 (1. PÄ) 

Erwiderung vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner der Gemeinde Pollitz.  

Seine Einwendung ist wortgleich zu derjenigen des Einwenders E 229 und wird aus denselben 

Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.340. Einwender E 340  

Einwendungen vom 03.01.2013 (1. PÄ) und 04.12.2013 

Erwiderung vom 26.07.2013 (1. PÄ) 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Losenrade der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine beiden Einwendungen sind wortgleich zu denjenigen des Einwenders E 338 selben Da-

tums und haben sich aus denselben, dort genannten Gründen erledigt. 
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12.2.341. Einwender E 341 

Einwendung vom 18.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 02.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Mit seiner Einwendung wendet er sich gegen das im 2. Änderungsverfahren vom Steinbeis-

Transferzentrum vorgelegte Gutachten „Lückenschluss BAB 14, Magdeburg-Wittenberge-

Schwerin, Verkehrseinheit 3.1/3.2a AS Seehausen bis Landesgrenze Brandenburg/Sachsen-

Anhalt, Untersuchung von Deichbruchszenarien“. Das Gutachten sei unvollkommen, weil es 

nicht die reellen Hochwasserstände aus dem Jahr 2013 berücksichtige. Zudem sei lediglich 

eine 48 Stunden Untersuchung bei drei Deichbruchvarianten in der Nähe des geplanten Auto-

bahnabschnittes untersucht worden. Dies entspreche nicht der zeitlichen Abfolge bei einem 

Deichbruch und berücksichtige auch nicht Deichbrüche aus der Vergangenheit. Es sei not-

wendig, Durchläufe im Damm der BAB zu schaffen, um die Rückstaugefahr zu limitieren. Im 

Übrigen schließt sich der Einwender der in der Stellungnahme der Verbandsgemeinde See-

hausen vom 18.03.2014, Seite 5, Punkt 4 getätigten Aussagen an.  

Die Einwendung wird zurückgewiesen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat bereits in ihrer Bescheidung des Einwenders E 179 ausge-

führt, dass sie das angegriffene Gutachten zur Hochwasserproblematik für überzeugend hält. 

Die Einwendung des Einwenders E 341 gibt keinen Anlass, von dieser Auffassung abzurü-

cken. 

12.2.342. Einwender E 342 

Einwendung vom 18.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 02.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark). 

Seine Einwendung hat denselben Wortlaut wie diejenige des Einwenders E 341 und wird des-

halb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.343. Einwender E 343  

Einwendung vom 20.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 02.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Geestgottberg der Hansestadt Seehausen (Alt-

mark).  

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.344. Einwender E 344  

Einwendung vom 20.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 02.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner der Gemeinde Altmärkische Wische.  

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.345. Einwender E 345  

Einwendung vom 19.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 02.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Werben (Elbe).  

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.346. Einwender E 346  

Einwendung vom 20.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 02.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner der Gemeinde Altmärkische Wische.  

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.347. Einwender E 347  

Einwendung vom 19.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 02.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner der Gemeinde Altmärkische Wische.  

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.348. Einwender E 348  

Einwendung vom 14.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 02.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Steinfelde der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.349. Einwender E 349  

Einwendung vom 19.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 02.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.350. Einwender E 350  

Einwendung vom 19.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 02.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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12.2.351. Einwender E 351  

Einwendung vom 19.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 02.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner der Gemeinde Altmärkische Wische.  

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.352. Einwender E 352  

Einwendung vom 18.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 02.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner des Ortsteils Steinfelde der Hansestadt Seehausen (Altmark).  

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.353. Einwender E 353  

Einwendung vom 17.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 02.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner der Hansestadt Osterburg (Altmark).  

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 

12.2.354. Einwender E 354  

Einwendung vom 20.10.2014 (2. PÄ) 

Erwiderung vom 02.03.2015 

Der Einwender ist Einwohner der Gemeinde Altmärkische Wische.  

Seine Einwendung hat denselben Inhalt wie diejenige des Einwenders E 179 vom 19.10.2014 

und wird deshalb aus denselben Gründen wie diese zurückgewiesen. 
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13. Gesamtergebnis der Abwägung  

Die Planfeststellungsbehörde hält den Neubau der BAB 14, VKE 3.1/3.1 für gerechtfertigt und 

im überwiegenden öffentlichen Interesse für geboten. Sie hat die unterschiedlichen öffentli-

chen und privaten Belange ermittelt, die Umwelt-, FFH-, Gewässer- und Artenschutzverträg-

lichkeit des Vorhabens geprüft und alle Belange in die Abwägung eingestellt sowie sie gegen-

einander und untereinander gerecht abgewogen. 

In die Entscheidung eingeflossen sind auch die von Dritten geltend gemachten Belange zu 

den Immissionen (Lärm, Staub), zum Hochwasserschutz und zur vorhabenbedingten Inan-

spruchnahme von Grundstücken. Die Planfeststellungsbehörde hat hierbei nicht nur die Ab-

wägung jedes öffentlichen und privaten Belanges gegen die öffentlichen Interessen an dem 

Bauvorhaben, sondern auch eine Gesamtabwägung aller für und gegen das geplante Bauvor-

haben sprechenden Belange vorgenommen; denn selbst wenn jeder Belang für sich die öf-

fentlichen Interessen an der Realisierung des Vorhabens nicht überwiegen sollte, so könnte 

doch die Gesamtheit dieser Belange das Interesse an der Realisierung des Vorhabens über-

wiegen. 

Wie in den einzelnen Teilen der Entscheidungsbegründung ausgeführt, kam es für die von der 

Planfeststellungsbehörde vorzunehmende Abwägung der einzustellenden Belange darauf an, 

rechtsmindernde Eingriffe nach Möglichkeit zu vermeiden. Durch die im Beschluss enthalte-

nen Vorkehrungen, Nebenbestimmungen und Festsetzungen und eine auf das Ziel einer Mi-

nimierung unvermeidbarer Eingriffe ausgerichteten Planung konnte sichergestellt werden, 

dass keine einzelnen öffentlichen und privaten Interessen in unzumutbarer Weise zurückste-

hen müssen. Dies gilt auch für die von einem Landwirtschaftsbetrieb geltend gemachte Exis-

tenzgefährdung. Dennoch verbleibende Nachteile sind durch die mit dem Bauvorhaben als 

Zielsetzung verfolgte Verbesserung der bislang bestehenden unzureichenden Verkehrsinfra-

struktur für eine nachhaltige wirtschaftliche und demographische Entwicklung in diesem Raum 

gerechtfertigt und müssen im Interesse des Ganzen und zum Wohle der Allgemeinheit hinge-

nommen werden. Gleiches gilt für die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und 

Landschaft. Denn diese werden durch Realisierung der geplanten landschaftspflegerischen 

Kompensationsmaßnahmen, welche durch die Planfeststellungsbehörde naturschutzfachlich 

geprüft wurden, ausgeglichen. 

Soweit durch das Vorhaben Flächen der Landwirtschaft verloren gehen, berührt dies zwar die 

Belange der Landeskultur. Dieser Flächenverlust ist jedoch angesichts des dieses Bauvorha-

ben begleitenden Flurbereinigungsverfahrens „Geestgottberg“ und der weiteren geplanten 

Flurbereinigungsverfahren „Krüden“ und „Beuster“ hinnehmbar. 
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Zu dem Vorhaben bestehen auch keine sich aufdrängenden Alternativen, die die verfolgten 

Planungsziele besser erreichen würden oder mit einer geringeren Beeinträchtigung von öffent-

lichen und privaten Belangen verbunden wären. 

Damit überwiegen auch in der Gesamtheit betrachtet die dem Vorhaben entgegenstehenden 

öffentlichen und privaten Belange nicht das öffentliche Interesse an der Realisierung des Vor-

habens.  

Es wird sichergestellt, dass gemäß § 21 Abs. 1 UVPG a.F. (§ 74 UVPG), § 66 Abs. 1 UVPG 

n.F. das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird und umweltrechtliche Vorschriften 

dem Vorhaben nicht entgegenstehen. 

Dem Antrag auf Planfeststellung konnte deshalb entsprochen werden. 

Nachdem in der Rechtsprechung im Rahmen der gerichtlichen Überprüfung bzw. Fehlerhei-

lung von Planfeststellungsbeschlüssen vermehrt erklärt worden ist, dass eine vereinfachte 

Handhabung, z.B. im Rahmen der §§ 46, 46 VwVfG, nur dann möglich sei, wenn im Beschluss 

erkennbar ist, dass die beklagte Behörde auch in Kenntnis eines Fehlers die Planfeststellung 

im Ergebnis ausgesprochen hätte, erklärt die Planfeststellungsbehörde – soweit dies im Rah-

men einer Vorwertung des noch nicht bekannten Sachverhaltes ohne Verstoß gegen die neut-

rale Prüfungspflicht rechtlich möglich ist – rein vorsorglich und ohne davon ausgehen, dass 

derartige Dinge vorliegend einschlägig sind, dass etwaige Fehler, vor allem im Rahmen der 

komplexen, von ständigen Besatzänderungen geprägten naturschutzrechtlichen Abarbeitung,  

nicht zu einer anderen Sachentscheidung geführt hätten, sondern  z.B. im Rahmen einer den 

Ausgleichsgrundsätzen und des Optimierungsgebotes entsprechenden Abarbeitung behan-

delt worden wären. Gleiches gilt z.B. für andere Wertungen, z.B. im Zusammenhang mit 

Grundstücksnutzungen. 

XV. Begründung des Vorbehaltes weiterer Anordnungen 

Der Vorbehalt weiterer Anordnungen im Kapitel A.VIII des Beschlusses ist zum Schutz des 

Wohls der Allgemeinheit gerechtfertigt. Der Planfeststellungsbehörde soll damit die Möglich-

keit gegeben werden, dem Vorhabenträger ggf. weitere nachträgliche Maßgaben aufzuerle-

gen, wenn durch den Neubau der BAB 14, VKE 3.1/3.2a nachteilige Wirkungen entstehen, die 

im Zeitpunkt des Beschlusses nicht erkennbar waren. Die Zulässigkeit dieses Vorbehaltes 

ergibt sich aus § 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 75 Abs. 3 und § 36 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG. 
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D. Begründung der Kostenentscheidung 

Die Kostenentscheidung im Kapitel A.IX ergibt sich aus den §§ 1, 2 und 14 VwKostG LSA. 

E. Verfahrensrechtliche Hinweise 

1.  Offensichtliche Unrichtigkeiten dieses Beschlusses (z.B. Schreibfehler) können durch 

die Planfeststellungsbehörde jederzeit berichtigt werden. Bei berechtigtem Interesse 

eines von der Planfeststellung Betroffenen hat die Planfeststellungsbehörde zu berich-

tigen, ohne dass es hierzu jeweils der Erhebung einer Klage bedarf. 

2. Dieser Planfeststellungsbeschluss tritt gemäß § 17 c Nr. 1 FStrG außer Kraft, wenn  

mit der Durchführung des Planes nicht innerhalb von zehn Jahren nach Unanfechtbar-

keit begonnen worden ist, es sei denn, er wird vorher auf Antrag des Vorhabenträgers 

von der Planfeststellungsbehörde um höchstens fünf Jahre verlängert. 

3.  Da außer an den Träger des Vorhabens mehr als 50 Zustellungen des Planfeststel-

lungsbeschlusses an die bekannten Betroffenen und diejenigen, über deren Einwen-

dungen entschieden wurde, vorzunehmen wären, werden diese Zustellungen durch öf-

fentliche Bekanntmachung gemäß § 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 74 Abs. 5 VwVfG 

ersetzt.  

Diese erfolgt durch Veröffentlichung des verfügenden Teiles des Planfeststellungsbe-

schlusses, der Rechtsbehelfsbelehrung und eines Hinweises auf Auslegung nach § 75 

Abs. 4 Satz 2 VwVfG im Amtsblatt der Planfeststellungsbehörde und in den jeweiligen 

örtlichen Tageszeitungen.  

4.  Ausfertigungen dieses Beschlusses und die im Kapitel A.II dieses Beschlusses festge-

stellten Planunterlagen werden darüber hinaus nach vorheriger ortsüblicher Bekannt-

machung in der Verbandsgemeinde Seehausen zwei Wochen lang zur Einsichtnahme 

ausgelegt.  

5.  Mit dem Ende der Auslegung gilt dieser Planfeststellungsbeschluss allen Betroffenen 

und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgege-

ben haben, als zugestellt (§ 74 Abs. 5 Satz 3 i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 1 VwVfG LSA).  

6.  Abweichend davon wird der Planfeststellungsbeschluss dem Träger des Vorhabens 

und einem Landwirt, der die Gefährdung der Existenz seines Betriebes geltend ge-

macht hat (E 214), individuell zugestellt.  
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7.  Die in der folgenden Rechtsbehelfsbelehrung genannte Frist zur Klageerhebung wird 

im Falle der Nr. 3 und 4 mit dem Ende der Auslegungsfrist und im Falle der Nr. 6 mit 

der individuellen Zustellung in Lauf gesetzt. 

8.  Bei erforderlicher Änderung/Ergänzung des festgestellten Planes vor Fertigstellung des 

Bauvorhabens gem. § 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m. § 76 VwVfG kann nur der Vorha-

benträger einen entsprechenden Antrag bei der Planfeststellungsbehörde stellen. 

F. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage 

bei dem  

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 

erhoben werden.  

Der Kläger muss sich hierbei, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbe-

vollmächtigten vertreten lassen. Welche Bevollmächtigten dafür zugelassen sind, ergibt sich 

aus § 67 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).  

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens be-

zeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten und die zur Begründung dienenden Tat-

sachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Die zur Begründung dienenden Tatsa-

chen und Beweismittel sind innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung anzu-

geben. Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden, 

sind vom Gericht nur zuzulassen, wenn der Beteiligte die Verspätung genügend entschuldigt 

(§ 6 Abs. 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, § 87b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO). § 87b Abs. 3 Satz 

2 und 3 VwGO gilt dabei entsprechend. 

Für die Erhebung der Klage stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:  

1. Schriftlich:  

Die Klage kann schriftlich erhoben werden. Die Adresse lautet: Bundesverwaltungsgericht, 

Simsonplatz 1, 04107 Leipzig. Die Postanschrift lautet: Bundesverwaltungsgericht, Postfach 

100 854, 04008 Leipzig. Der Klage soll dieser Planfeststellungsbeschluss im Original oder in 

Kopie und so viele Abschriften der Klage mit ihren Anlagen beigefügt werden, dass alle Betei-

ligten eine Ausfertigung erhalten können.  

2. Auf elektronischem Weg:  
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Die Klage kann auch auf elektronischem Wege erhoben werden. Das Gericht hat hierfür ein 

elektronisches Postfach eingerichtet. Elektronische Dokumente müssen entweder mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 

verantwortenden Person signiert und über einen sicheren Übermittlungsweg eingereicht wer-

den. Sichere Übermittlungswege sind das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA), 

das besondere elektronische Behördenpostfach (beBPo) oder eine absenderbestätigte DE-

Mail. Eine normale E-Mail genügt nicht. Weitere Einzelheiten zum elektronischen Rechtsver-

kehr und zu den besonderen technischen Anforderungen für die Übermittlung elektronischer 

Dokumente sind auf der Internetseite des Bundesverwaltungsgerichts aufgeführt: 

https://www.bundesverwaltungsgericht.de/rechtsprechung/elektronischer-rechtsverkehr. 

Die Klage ist gegen das Landesverwaltungsamt, vertreten durch den Präsidenten, Ernst-Ka-

mieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale) zu richten.  

Auf der Grundlage von § 80 Absatz 4 Satz 1 VwGO setzt die Planfeststellungsbehörde die in 

§ 5 Absatz 2 VerkPBG geregelte sofortige Vollziehung des Planfeststellungsbeschlusses aus.  

 

 

Im Auftrag 
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